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Kurzübersicht

Persönliche Vorstösse

Nationalrat

Im Ständerat angenommene Motionen

Vorstösse von Fraktionen

S 14.3728 s Mo.
Ständerat. Regulierungskosten für die Wirtschaft. Unnö-
tige Administrativarbeiten für die AHV abschaffen(Nie-
derberger)

•x 14.3795 s Mo.
Ständerat. Gesetzliche Änderungen zur Förderung 
inländischer Arbeitskräfte(Häberli-Koller)
Siehe Geschäft 14.3835 Mo. Fraktion CE
Siehe Geschäft 14.3844 Mo. Fraktion BD

•x 14.3910 s Mo.
Ständerat. Bedeutung der Berge bei der Ausgestaltung 
der Entwicklungsagenda post-2015(Stöckli)

S 14.3923 s Mo.
Ständerat. Die Expertengruppe Brunetti nicht "beerdi-
gen", sondern sie zum "Strategierat Zukunft Finanzplatz" 
machen(Bischof)

S 14.4004 s Mo.
Ständerat. Steuerbarkeit von Unterstützungsleistungen 
und steuerliche Entlastung des Existenzmini-
mums(WAK-SR (09.300))

S 14.4008 s Mo.
Ständerat. Anpassung der Zivilprozessordnung(RK-SR)

S 14.4060 s Mo.
Ständerat. Beschaffung von Transportflugzeugen. 
Neuevaluation(Bieri)

S 14.4061 s Mo.
Ständerat. Ja zu einem Transportflugzeug für friedens-
fördernde Einsätze(Savary)

S 14.4156 s Mo.
Ständerat. Schlachttieruntersuchung. Was in der EU 
praktiziert wird, sollte in der Schweiz auch möglich 
sein!(Baumann)

S 14.4285 s Mo.
Ständerat. Internationales Übereinkommen über Erbsa-
chen(Recordon)

S 15.3001 s Mo.
Ständerat. Schaffung von Handlungsspielraum in der 
Gewässerschutzverordnung(UREK-SR)

•x 13.3471 n Mo.
Fraktion BD. Personenfreizügigkeit und Fachkräfte-
mangel in der Schweiz
Siehe Geschäft 13.3454 Mo. Fraktion CE
Siehe Geschäft 13.3652 Mo. Schwaller

•x 13.3490 n Mo.
Fraktion BD. Kompetenzzentrum für ICT-Sicherheit
13.3707 n Po.
Fraktion BD. Ganzheitliche und zukunftstaugliche 
Cyberraumstrategie

14.3443 n Mo.
Fraktion BD. Kostenauflage im Steuerstreit mit den 
USA
14.3444 n Mo.
Fraktion BD. Steuerliche Abzugsfähigkeit von Bussen
14.3944 n Mo.
Fraktion BD. Koordinationsgremium und Sofortmass-
nahmen gegen den Fachkräftemangel

•x 15.3134 n Ip.
Fraktion BD. Unternehmerische Anreize für bessere 
Arbeitsmarktchancen der älteren Generation

•x 15.3135 n Ip.
Fraktion BD. Gesetzliche Massnahmen zur Förderung 
inländischer Arbeitskräfte
15.3136 n Mo.
Fraktion BD. Einarbeitungszuschuss bei beruflichem 
Wiedereinstieg nach einer Familienphase
15.3156 n Mo.
Fraktion BD. Wechselkurseffekte beim Beschaffungs-
wesen
15.3225 n Mo.
Fraktion BD. Schaffung eines Einheitssatzes für die 
Mehrwertsteuer
15.3226 n Mo.
Fraktion BD. Gezielte temporäre Befreiung von Touris-
mus und Gastronomie von der Mehrwertsteuer
15.3227 n Mo.
Fraktion BD. Mehrwertsteuer. Schaffung eines Einheits-
satzes für das Gastgewerbe
15.3333 n Mo.
Fraktion BD. Verordnungsexplosion stoppen und Ver-
ordnungen abbauen

* 15.3401 n Mo.
Fraktion BD. Aufhebung der veralteten und diskriminie-
renden Beschränkungen bei der Blutspende

* 15.3402 n Ip.
Fraktion BD. Anerkennung der Leistungen von Gleich-
stellungsverbänden

* 15.3403 n Ip.
Fraktion BD. Statistische Erfassung von "hate crimes" 
aufgrund der sexuellen Orientierung

* 15.3579 n Ip.
Fraktion BD. Schutz des einheimischen Transportge-
werbes. Verbesserte Durchsetzung des Kabotagever-
bots

* 15.3581 n Po.
Fraktion BD. Prüfung eines Staatsfonds

•x 13.3454 n Mo.
Fraktion CE. Personenfreizügigkeit und Fachkräfteman-
gel in der Schweiz
Siehe Geschäft 13.3471 Mo. Fraktion BD
Siehe Geschäft 13.3652 Mo. Schwaller
13.4114 n Ip.
Fraktion CE. Auswirkungen der Personenfreizügigkeit 
auf die Grenzkantone. Wo besteht Handlungsbedarf?
14.3626 n Mo.
Fraktion CE. Klare Regelung für die Abzugsfähigkeit 
von Bussen
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15.3103 n Mo.
Fraktion CE. Keine Negativzinsen auf Volksvermögen

* 15.3609 n Ip.
Fraktion CE. Schwierige Finanzlage. Aufgaben-Priori-
sierung und Handlungsspielraum

* 15.3610 n Ip.
Fraktion CE. Bundespersonal. Modernisierung der 
Strukturen

* 15.3611 n Ip.
Fraktion CE. Frankenstärke und weitere Herausforde-
rungen. Wie weiter mit der Finanzpolitik?

•x 13.3540 n Po.
Fraktion G. Flankierende Massnahmen für eine nach-
haltige wirtschaftliche Entwicklung in den von der Lex 
Weber betroffenen Regionen
13.3864 n Mo.
Fraktion G. Angleichung der Zivildienstdauer an die 
Dauer des Militärdienstes
13.3865 n Mo.
Fraktion G. Einführung eines freiwilligen Zivildienstes 
für Frauen, Ausländerinnen und Ausländer und Untaugli-
che
13.3877 n Mo.
Fraktion G. Vorfall betreffend Cäsium im Bielersee. 
Kontrollmechanismen und Notfallkonzepte für alle
13.4086 n Mo.
Fraktion G. Nationales Forschungsprogramm "Alltags-
tauglicher Datenschutz in der Informationsgesellschaft"
13.4087 n Mo.
Fraktion G. Kündigung des Operating Working Arrange-
ment mit den USA
13.4091 n Mo.
Fraktion G. Verbot der Nutzung von Einrichtungen zur 
politischen, militärischen oder wirtschaftlichen Spionage 
gegen die Schweiz oder andere Staaten
14.3230 n Po.
Fraktion G. Nichtdiskriminierende Umsetzung der Mas-
seneinwanderungs-Initiative
14.3314 n Po.
Fraktion G. Transatlantische Handels- und Investitions-
partnerschaft. Ökologische und soziale Standards der 
Schweiz bewahren
14.3328 n Po.
Fraktion G. Kosten der Klimaerwärmung für die 
Schweiz und verursachergerechte Finanzierung der 
Schutzmassnahmen prüfen
14.3332 n Ip.
Fraktion G. Wie der Uno-Klimarat zeigt, braucht es 
mehr Klimaschutz. Was macht der Bundesrat?
14.3368 n Mo.
Fraktion G. Tisa-Verhandlungen. Der Service public ist 
nicht verhandelbar
14.3395 n Ip.
Fraktion G. Transatlantisches Freihandelsabkommen 
TTIP/Tafta. Auswirkungen auf die Schweiz
14.3431 n Mo.
Fraktion G. Lenkungsabgabe auf Pestiziden

14.3510 n Mo.
Fraktion G. Gesetzliche Grundlage für eine Verfeine-
rung der Kriterien zur Ungültigerklärung von Volksinitiati-
ven
14.3593 n Mo.
Fraktion G. Kosten aus Steuerstreitigkeiten
14.3687 n Ip.
Fraktion G. Gegen die Festung Europa. Zugang zu 
einem fairen Asylverfahren, "burden sharing" und reali-
stische Planung im Asylbereich
14.3936 n Mo.
Fraktion G. Masseneinwanderungs-Initiative. Der Bun-
desrat muss eine EU-kompatible Umsetzungsvariante 
vorlegen
14.4078 n Mo.
Fraktion G. Personenfreizügigkeit. Der Weg aus der 
Sackgasse führt über Kroatien
14.4253 n Mo.
Fraktion G. Neues Klimaschutzziel. Minus 60 Prozent 
Treibhausgasemissionen bis 2030
14.4259 n Ip.
Fraktion G. Konsequenzen aus dem Bericht des US-
Senates bezüglich CIA-Foltermethoden
15.3176 n Po.
Fraktion G. Neues Rahmengesetz Gesundheit

* 15.3411 n Mo.
Fraktion G. Sofortige Sistierung der gefährlichen gly-
phosathaltigen Unkrautvertilgungsmittel

* 15.3452 n Po.
Fraktion G. Die Gefährlichkeit von Glyphosat und die 
Bewilligungen für dessen Verwendung überprüfen

* 15.3459 n Mo.
Fraktion G. Engagement für eine Verteilung der Flücht-
linge auf die Dublin-Staaten. Bis dahin Rückschaffungen 
nach Italien suspendieren

* 15.3484 n Mo.
Fraktion G. Flüchtlingstragödien im Mittelmeer. Rasch 
und massiv konkret vor Ort helfen und Türen in der 
Festung Europa schaffen

* 15.3660 n Po.
Fraktion G. Rechtlicher Rahmen von grossen Sportver-
bänden überprüfen

* 15.3714 n Mo.
Fraktion G. Transparenz über die Finanzierung politi-
scher Kampagnen zu Wahlen und Abstimmungen

* 15.3715 n Mo.
Fraktion G. Transparenz über die Parteifinanzierung

* 15.3763 n Mo.
Fraktion G. Schaffung einer vom Nachrichtendienst 
unabhängigen Spionageabwehr
13.3941 n Mo.
Fraktion GL. Bandlastkraftwerke sollen die Leitungen 
nicht mehr verstopfen
13.4080 n Po.
Fraktion GL. Gleichstellung im Steuer- und Sozialversi-
cherungsrecht
13.4285 n Mo.
Fraktion GL. Ansatz "comply or explain" gegen 
Geschlechterdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt
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14.3068 n Mo.
Fraktion GL. Elternurlaub statt Mutterschaftsentschädi-
gung
14.4070 n Mo.
Fraktion GL. Rahmengesetz für die Sozialhilfe
14.4195 n Mo.
Fraktion GL. Fairness für KMU
15.3290 n Po.
Fraktion GL. Stärkung des Milizsystems durch einen all-
gemeinen Bürgerdienst
13.3772 n Po.
Fraktion RL. Marktverzerrung durch ungleiche Unter-
stützung für verschiedene erneuerbare Energien
13.3773 n Ip.
Fraktion RL. Zukunftstaugliches Fernmeldegesetz. Für 
eine übergreifende Cyberraum-Strategie
13.3775 n Ip.
Fraktion RL. Personenfreizügigkeit. Leere Verspre-
chungen oder tatsächliche Massnahmen im Bereich der 
Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen?
13.4138 n Mo.
Fraktion RL. Weniger Gebühren, mehr Investitionen
13.4139 n Po.
Fraktion RL. Rasche Einführung des Viertelstundentak-
tes auf der Ost-West-Achse der Bahn
13.4140 n Po.
Fraktion RL. Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Weg 
vom Flickwerk, hin zur Gesamtsicht
13.4147 n Po.
Fraktion RL. SBB-Anleihen. Beitrag an die Finanzie-
rung der Bahninfrastruktur
14.3037 n Po.
Fraktion RL. Realisierbares Verlagerungsziel festlegen
14.3148 n Mo.
Fraktion RL. Gewinnausschüttungen der Schweizeri-
schen Nationalbank. Schuldenabbau statt Mehrausga-
ben
14.3301 n Po.
Fraktion RL. Vereinfachung der Bewilligungsverfahren 
für Berufschauffeure
14.3463 n Po.
Fraktion RL. Einwanderung aus Drittstaaten geschickt 
steuern
14.3464 n Po.
Fraktion RL. Beschleunigtes Asylverfahren auch für 
Personen aus Safe Countries
14.3690 n Mo.
Fraktion RL. Bilanz des Generationenvertrages
14.3691 n Mo.
Fraktion RL. Keine Einwanderung in unser Sozialsy-
stem
14.4024 n Mo.
Fraktion RL. Easy Swiss Tax. Vereinfachung des Steu-
ersystems für natürliche Personen
14.4136 n Po.
Fraktion RL. Keine Bestrafung durch das Wirtschafts-
wachstum. Reale kalte Progression aufdecken

•x 15.3094 n Ip.
Fraktion RL. Eritreische Asylsuchende. Aufnahmepra-
xis und dubiose Rolle des Generalkonsulates in Genf
15.3098 n Po.
Fraktion RL. Prüfung einer allfälligen gesetzlichen 
Regelung von Trusts

* 15.3385 n Mo.
Fraktion RL. Ausgewogene Versorgung dank differen-
zierten Taxpunktwerten in den KVG-Tarifen, statt erneu-
ter Zulassungsstopp

* 15.3386 n Mo.
Fraktion RL. Endlich einen gerechten Einheitssatz für 
die Mehrwertsteuer einführen

* 15.3387 n Po.
Fraktion RL. Für einen funktionierenden Wettbewerb. 
Gegen wettbewerbsverzerrende staatliche Beihilfen

* 15.3445 n Mo.
Fraktion RL. Bürokratieabbau. Regulierungsfolgen 
unabhängig aufdecken

* 15.3446 n Ip.
Fraktion RL. Neue Technologien und autonome Appa-
rate. Rechtliche Rahmenbedingungen für die Haftung

* 15.3447 n Po.
Fraktion RL. Beschleunigung der Strafverfahren. 
Umgesetzte Massnahmen

* 15.3448 n Ip.
Fraktion RL. Welche Förderung für die Einführung auto-
nomer Fahrzeuge?

* 15.3543 n Mo.
Fraktion RL. Bürokratieabbau. Einheitliche Rahmenbe-
digungen für den Vollzug von Zielvereinbarungen

* 15.3544 n Mo.
Fraktion RL. Bürokratieabbau. Emissionshandelssy-
stem EHS nur noch auf freiwilliger Basis

* 15.3545 n Mo.
Fraktion RL. Bürokratieabbau. Allen Unternehmen die 
Befreiung von der CO2-Abgabe ermöglichen

* 15.3546 n Ip.
Fraktion RL. Bestehen genügend Kapazitäten und 
Know-how beim Bund um Asylbewerber mit terroristi-
schem Risikopotential zu entdecken?

* 15.3547 n Ip.
Fraktion RL. Terroristen unter dem Deckmantel Asylsu-
chender?
13.3677 n Ip.
Fraktion S. Schnüffeleien der NSA und anderer Nach-
richtendienste auch in der Schweiz
13.3743 n Mo.
Fraktion S. Bankensicherheitsmotion. Swissness-
Trennbankensystem
13.3744 n Mo.
Fraktion S. Bankensicherheitsmotion. Mehr Eigenmittel 
zum Schutz der Volkswirtschaft
13.3791 n Mo.
Fraktion S. OHG-Revision. Opfer besser unterstützen
13.4178 n Mo.
Fraktion S. Rechtssicherheit bei der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung im Bereich der internen und externen 
Kontrollen
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14.3103 n Mo.
Fraktion S. Bildungs- und Forschungsplatz Schweiz 
gegen Liga-Abstieg sichern
14.3116 n Mo.
Fraktion S. Schliessen von Steuerlücken bei schweize-
rischen Unternehmen mit Offshore-Gesellschaften

•N 14.3120 n Mo.
Fraktion S. Die Partnerschaft mit Europa sicherstellen
14.3121 n Po.
Fraktion S. Die Europadiskussion neu eröffnen
14.3182 n Mo.
Fraktion S. Spracherwerb in der obligatorischen Schul-
zeit. Vorbeugen statt heilen. Mehr Ressourcen für den 
nationalen Zusammenhalt
14.3375 n Ip.
Fraktion S. Herausforderungen einer voll gegenfinan-
zierten Unternehmenssteuerreform III
14.3511 n Mo.
Fraktion S. Automatischer Informationsaustausch. 
Gleichbehandlung der Steuerbehörden im In- und Aus-
land
14.3646 n Mo.
Fraktion S. Rahmenabkommen Schweiz-EU. Schaffung 
eines parlamentarischen Verbindungsbüros in Brüssel
14.3688 n Ip.
Fraktion S. Physiotherapietarife. Wie weiter nach dem 
Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes?
14.3780 n Mo.
Fraktion S. Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz. 
Entschlackte Kartellgesetzrevision
14.3781 n Ip.
Fraktion S. Militärische und rüstungsindustrielle Bezie-
hungen zwischen der Schweiz und Israel
14.3784 n Mo.
Fraktion S. Völkerrecht der Schweiz. Gleiche Regeln für 
die besetzten Gebiete Palästinas wie für die annektierte 
Krim
14.3929 n Mo.
Fraktion S. Verwaltungsunabhängige Untersuchung der 
Steuer-Rulings von Eidgenössischer Steuerverwaltung 
und Steuerverwaltung des Kantons Bern
14.4022 n Ip.
Fraktion S. Wiederholte Verfehlungen bei der UBS. Ver-
antwortlichkeit
14.4025 n Mo.
Fraktion S. Prävention von häuslicher Gewalt. Eine Auf-
gabe für die Gesundheitspolitik

•x 14.4026 n Po.
Fraktion S. Medizinische Versorgung bei häuslicher 
Gewalt. Politische Konzepte und Praktiken der Kantone 
sowie Prüfung eines ausdrücklichen Auftrages im Opfer-
hilfegesetz
15.3029 n Ip.
Fraktion S. Swissleaks. Wie wird die mangelhafte Über-
wachung erklärt, wie wird Abhilfe geschaffen?
15.3096 n Po.
Fraktion S. Bericht über Entstehung, Entwicklung sowie 
Auswirkungen des Steuerwettbewerbs in der Schweiz

15.3158 n Po.
Fraktion S. Institutionelle Fragen rund um die Schwei-
zerische Nationalbank. Bericht

* 15.3511 n Ip.
Fraktion S. Schutz älterer Arbeitnehmenden

•x 13.3390 n Ip.
Fraktion V. Konkurrenzfähigkeit des Schweizer Werk- 
und Finanzplatzes erhalten
13.3676 n Ip.
Fraktion V. Fragwürdiges Verhandlungsmandat über 
ein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU
13.3722 n Ip.
Fraktion V. Inflation von psychischen Störungen
13.3740 n Mo.
Fraktion V. Grundsätze zur Lösung des "Too big to fail"-
Problems
13.4078 n Ip.
Fraktion V. Internationale Beziehungen der Bundesver-
sammlung

•N 13.4117 n Mo.
Fraktion V. Strategische Positionen zum Verhältnis der 
Schweiz zur Europäischen Union
13.4154 n Po.
Fraktion V. Kosten der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf
13.4261 n Mo.
Fraktion V. Sistierung des Fatca-Abkommens mit den 
USA
14.3059 n Mo.
Fraktion V. Aufhebung des Rassismusartikels
14.3070 n Po.
Fraktion V. Zuwanderung in die Sozialwerke verhindern
14.3071 n Mo.
Fraktion V. Einschränkung des Familiennachzugs für 
Personen aus der EU
14.3072 n Mo.
Fraktion V. Keine Sozial- und Nothilfe für stellensu-
chende Einwanderer
14.3073 n Po.
Fraktion V. Zuwanderung auf dem Asylweg verhindern
14.3074 n Mo.
Fraktion V. Aufenthaltsbewilligungen für EU-Bürger 
infolge von Arbeitsverträgen
14.3075 n Mo.
Fraktion V. Scheinanstellungen mittels Mindeststrafen 
härter sanktionieren
14.3076 n Mo.
Fraktion V. Grenzgängerzustrom einschränken
14.3077 n Mo.
Fraktion V. Keine Praktika mit über einem Jahr Dauer
14.3400 n Ip.
Fraktion V. Verhandlungen zur institutionellen Einbin-
dung in die EU
14.3494 n Ip.
Fraktion V. Sozialhilfe für Zuwanderer
14.3689 n Ip.
Fraktion V. Asylchaos endlich angehen!
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Vorstösse von Kommissionen Vorstösse von Ratsmitgliedern

14.3746 n Mo.
Fraktion V. Austritt aus dem Nato-Programm "Part-
nership for Peace"
14.3754 n Mo.
Fraktion V. Kindes- und Erwachsenenschutz. Anpas-
sung
14.3884 n Ip.
Fraktion V. Absichten diverser Stromkonzerne, ihre 
Anteile an Swissgrid zu verkaufen
14.4039 n Mo.
Fraktion V. Ausgabenwachstumsbremse für den Bun-
deshaushalt
14.4086 n Mo.
Fraktion V. Sofort-Lebensmittelhilfe für Syrien sicher-
stellen
14.4219 n Mo.
Fraktion V. Neuverhandlung und Anpassung des Frei-
zügigkeitsabkommens

* 15.3525 n Ip.
Fraktion V. Masse statt Klasse? Fehlende Fachkräfte 
dafür viele Psychologen, Ethnologen, Soziologen, Histo-
riker, Kultur- und Kunstwissenschaftler und dergleichen

* 15.3559 n Mo.
Fraktion V. Geänderte Sicherheitslage. Uno-Sicher-
heitsrat

* 15.3560 n Ip.
Fraktion V. Neue weltpolitische Unsicherheiten und die 
Kandidatur der Schweiz für den Uno-Sicherheitsrat

* 15.3577 n Ip.
Fraktion V. Finanzierung der Strasseninfrastruktur und 
ökologische Steuerreform: Ist es nicht Zeit, alles neu zu 
überdenken?

* 15.3645 n Mo.
Fraktion V. Für ein sofortiges Asylmoratorium
Siehe Geschäft 15.3782 Mo. Föhn

15.3013 n Mo.
FK-NR. Strategische Überprüfung der Bundesaufgaben

•x 15.3005 n Mo.
GPK-NR. Protokollführung im Bundesrat
Siehe Geschäft 15.3006 Mo. GPK-SR

•x 14.4003 n Mo.
APK-NR. EDA. Stärkung des Aussennetzes

•x* 15.3378 n Mo.
APK-NR (15.2006). Erweiterung des Mandates der 
Minurso
15.3010 n Po.
WBK-NR. Bericht des Bundesrates über das Engage-
ment des Bundes gegen Kinderarbeit
Siehe Geschäft 14.2004 Pet. Fischer Eugen

•N 15.3011 n Mo.
WBK-NR. BFI-Periode 2017-2020. Notwendige Refor-
men ohne Substanzverluste umsetzen

•x* 15.3383 n Mo.
WBK-NR. Jugend und Sport. Finanzielle Kontinuität für 
Veranstalter und Kantone sichern
Siehe Geschäft 15.3384 Mo. WBK-SR

* 15.3382 n Mo.
UREK-NR. CO2-Kompensation im Ausland. Änderung 
des CO2-Gesetzes

•x 15.3004 n Mo.
SiK-NR. Einrichtung einer Telefonhotline für besorgte 
Bürger oder Eltern von sich radikalisierenden Jugendli-
chen

* 15.3499 n Mo.
SiK-NR. Masterplan Luftraumsicherung

* 15.3377 n Po.
KVF-NR. Massvolles Angebot an Drittprodukten der 
Schweizerischen Post

* 15.3380 n Po.
WAK-NR. Perspektiven im Milchmarkt

* 15.3381 n Po.
WAK-NR. Ergänzung des Wohlstandsberichtes

•x* 15.3379 n Mo.
WAK-NR (13.479). Einführung einer Eingangsbestäti-
gung im Bereich des Meldeverfahrens bei der Verrech-
nungssteuer

* 15.3495 n Mo.
WAK-NR (15.025). Erweiterte Kriterien für Gemeinnüt-
zigkeit im DBG und StHG

•x 14.3664 n Mo.
RK-NR. Fonds zur gerechten Entschädigung von Asbe-
stopfern

* 15.3500 n Mo.
RK-NR. Eine praxistaugliche Swissness

* 15.3501 n Po.
RK-NR. Leihmutterschaft. Für eine nationale Sensibili-
sierungskampagne

* 15.3502 n Po.
RK-NR. Recht auf Teilnahme am Beweisverfahren. 
Überprüfung bei der Anpassung der Strafprozessord-
nung

14.3619 n Mo.
Aebi Andreas. Primäre aussenpolitische Zielsetzung für 
die Schweiz
14.3838 n Po.
Aebi Andreas. Datenerhebung für den Vollzug der 
Agrarpolitik vereinheitlichen
15.3040 n Ip.
Aebi Andreas. Desaströse Situation auf dem Milch-
markt

•x 15.3192 n Po.
Aebi Andreas. Biodiversitätsförderflächen. Wie weiter?

•N 15.3239 n Mo.
Aebi Andreas. Keine Diskriminierung von verheirateten 
Landwirtinnen und -wirten

•x 15.3277 n Ip.
Aebi Andreas. Landwirtschaftsland und Ökoflächen

* 15.3688 n Mo.
Aebi Andreas. Migrationsstrom am Mittelmeer an der 
Wurzel bekämpfen
13.4025 n Ip.
Aebischer Matthias. Harmonisierung des Schulwesens
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13.4030 n Mo.
Aebischer Matthias. Reduzierter Mehrwertsteuersatz 
auch für E-Papers
13.4208 n Ip.
Aebischer Matthias. Die Schweiz an der Weltausstel-
lung 2015 in Mailand. Ernährung und Gesundheit
14.3719 n Ip.
Aebischer Matthias. Für zumutbare und gefahrlose 
Schulwege
14.3775 n Ip.
Aebischer Matthias. Diversifikationsstrategie für die 
Energieaussenpolitik
15.3036 n Mo.
Aebischer Matthias. Gender-Statistik zur Schweizer 
Filmförderung

•x 15.3067 n Ip.
Aebischer Matthias. Stärkung und Koordination von 
Provenienzforschung in der Schweiz
15.3157 n Mo.
Aebischer Matthias. Einspracherecht bei der Einstu-
fung von Berufsabschlüssen in der Berufsbildung 
gemäss nationalem Qualifikationsrahmen
13.3708 n Mo.
Aeschi Thomas. Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Mög-
lichkeit der Verzichtserklärung in gewissen Branchen
13.4067 n Ip.
Aeschi Thomas. Modernisierung der Lex Koller
14.3489 n Po.
Aeschi Thomas. Nach Gripen-Nein. Referendumsmög-
lichkeit bei umfangreichen finanzpolitischen Vorlagen
14.3930 n Ip.
Aeschi Thomas. Reform der Unternehmensbesteue-
rung III. Vernehmlassungsvorlage
14.3931 n Ip.
Aeschi Thomas. Kantonalbanken. Besteuerungsunter-
schiede aufgrund der Rechtsform

•x 14.4016 n Mo.
Aeschi Thomas. Fixierung der ordentlichen Ausgaben 
des Bundes auf 66 Milliarden Franken
14.4111 n Ip.
Aeschi Thomas. NFA. Falschmeldungen der Kantone 
an den Bund
14.4112 n Ip.
Aeschi Thomas. Zukunft des Finanzplatzes Schweiz

•x 15.3188 n Ip.
Aeschi Thomas. Revision der Berechnung des Brut-
toinlandprodukts beim Bundesamt für Statistik

•x 15.3278 n Ip.
Aeschi Thomas. AHV-Fonds. Unterdurchschnittliche 
Performance und mangelhafte Transparenz

* 15.3558 n Mo.
Aeschi Thomas. Schweizerische Radio- und Fernseh-
gesellschaft. Mehr Transparenz und Beaufsichtigung 
durch eidgenössische Finanzkontrolle

* 15.3694 n Ip.
Aeschi Thomas. Zunahme der Seuchengefahr durch 
ansteigenden Migrationsdruck

14.3253 n Mo.
Allemann. Kein Schlupfloch im Verbot der indirekten 
Finanzierung von verbotenem Kriegsmaterial
14.3512 n Ip.
Allemann. Beschaffung eines neuen Aufklärungsdroh-
nensystems nur nach grundlegender sicherheitspoliti-
scher Analyse

* 15.3537 n Mo.
Allemann. FlaM. armasuisse Immobilien Leistungsauf-
trag 2016-2019. Preisgünstiger Wohnungsbau aufneh-
men

•x 13.3598 n Po.
Amarelle. 10. Revision des Asylgesetzes. Monitoring 
und Evaluation der dringlichen Änderungen
13.3946 n Po.
Amarelle. Gesichtserkennung. Allfällige Regulierungs-
massnahmen für die Nutzung des Service public und der 
Dienstleistungen öffentlicher Unternehmen
14.3271 n Po.
Amarelle. Ausländergesetz, Dublin III und Zwangs-
massnahmen. Alternativen zur Administrativhaft evaluie-
ren
15.3279 n Po.
Amarelle. Dublin III. Voraussetzungen für die Überstel-
lung nach Italien, Ermessensklauseln, Aussetzung der 
Überstellung und kantonale Kompetenzen
15.3280 n Po.
Amarelle. Monitoring der Lohn- und Einkommensgleich-
heit. Strukturerhebung mit Indikatoren zu Lohn und Ein-
kommen ergänzen, um die Erhebungsdaten zu 
erweitern
15.3281 n Mo.
Amarelle. Auswirkungen der Politik des starken Fran-
kens der Schweizerischen Nationalbank. Bürgschafts-
wesen zugunsten der KMU stärken

* 15.3486 n Ip.
Amarelle. Operation Triton. Ist Frontex wirklich in der 
Lage, in ausreichendem Mass humanitäre Rettungsak-
tionen durchzuführen und die Einhaltung der Menschen-
rechte zu gewährleisten?

* 15.3487 n Mo.
Amarelle. Flüchtlinge. Öffnung sicherer, legaler und mit 
der EU sowie Drittstaaten koordinierter humanitärer Kor-
ridore für eine massive Erweiterung der humanitären 
Kontingente und Visa

•x* 15.3493 n Ip.
Amarelle. Ist es richtig, dass die PR-Firma Burson-Mar-
steller und ihre Lobbyistin Marie-Louise Baumann noch 
Zutritt zu den nichtöffentlichen Teilen des Parlamentsge-
bäudes hat?

* 15.3700 n Mo.
Amarelle. Nationaler Rahmen für die Anerkennung von 
Diplomen und die Validierung von Bildungsleistungen, 
um die berufliche Integration von Personen aus dem 
Asylbereich (Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene 
Personen) zu fördern

* 15.3701 n Mo.
Amarelle. Es braucht Szenarien zur Beschäftigungsent-
wicklung für eine bessere Steuerung der Einwanderung 
und der Engpässe auf dem Arbeitsmarkt
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13.3761 n Mo.
Amaudruz. Verurteilte Straftäter nach Vollzug ihrer 
Strafe weiter unter Beobachtung halten
13.3762 n Mo.
Amaudruz. Einsetzen eines Chips bei als gefährlich ein-
gestuften Straftätern
13.3763 n Mo.
Amaudruz. Keine bedingten Entlassungen bei schwe-
ren Straftaten
14.3104 n Po.
Amaudruz. Easyvote. Für ein besseres Verständnis von 
Abstimmungsthemen und eine stärkere Partizipation des 
Volkes
14.3310 n Mo.
Amaudruz. Bisonzucht. Wann endet die Diskriminie-
rung?
14.3311 n Mo.
Amaudruz. Rollmaterial der Ceva. Geht die Schweiz 
leer aus?

•x 15.3043 n Ip.
Amaudruz. Tabakproduktegesetz und neue Produkte. 
Bessere Ausstattung der Eidgenössischen Kommission 
für Tabakprävention

* 15.3488 n Po.
Amaudruz. Swissmetro. Swiss people's buyout

•x 13.3508 n Mo.
Amherd. Effizienter Straf- und Massnahmenvollzug

•x 13.3509 n Mo.
Amherd. Unterstützung des Strukturwandels infolge der 
Annahme der Zweitwohnungs-Initiative
13.4219 n Mo.
Amherd. Entzug des Verbandsbeschwerderechtes bei 
missbräuchlicher Verwendung
13.4266 n Ip.
Amherd. Handlungsbedarf bei Sexting
13.4267 n Mo.
Amherd. Masterplan Wasser. Erarbeitung von Grundla-
gen zur langfristigen wasserwirtschaftlichen Strategie in 
den Gebirgsregionen
13.4296 n Mo.
Amherd. Vereinheitlichung des Verfahrensrechtes bei 
der Vollstreckung der Strafurteile
13.4297 n Mo.
Amherd. Schaffung eines nationalen Haftplatzregisters
13.4313 n Mo.
Amherd. Energiewende und Erneuerung der Tourismu-
sinfrastruktur. Investitionen der Versicherungswirtschaft
13.4314 n Po.
Amherd. Bundessubventionen für Untersuchungshaft-
plätze
14.3100 n Po.
Amherd. Transparenz in der Erreichbarkeit des Post-
stellennetzes
14.3181 n Po.
Amherd. Stopp den Enkeltrickbetrügern und Trickdieb-
stählen

14.3184 n Po.
Amherd. Schaffung eines Kompetenzzentrums für den 
Umgang mit neuen Medien
14.3367 n Mo.
Amherd. Sexting bekämpfen
14.3766 n Mo.
Amherd. Förderung des Projektes "Schulen nach Bern"
14.3946 n Mo.
Amherd. Für eine kleine Revision des Kartellgesetzes
14.3951 n Po.
Amherd. Transparenz über die wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Bundesaktivitäten in den Kantonen
14.4065 n Mo.
Amherd. Aufnahme der Strecke Gampel-Lötschberg-
Spiez ins Nationalstrassennetz
14.4170 n Po.
Amherd. Transport gefährlicher Güter auf der Schiene
14.4171 n Po.
Amherd. Überprüfung der Trassenpreise für den Auto-
verlad
14.4172 n Mo.
Amherd. Drohende Nutzungskonflikte um die Res-
source Wasser vermeiden
15.3310 n Mo.
Amherd. Erhöhte Haftpflichtversicherungsdeckung 
auch für ausländische Fahrzeughalter, die gefährliche 
Güter in der Schweiz transportieren
15.3311 n Po.
Amherd. Sicherheitsgewinn am Simplonpass. Strengere 
technische Anforderungen für Lastwagen

* 15.3726 n Mo.
Amherd. Nationales, IT-gestütztes Register für Sorge-
rechtsvereinbarungen

* 15.3727 n Mo.
Amherd. Gebührenharmonisierung bei der Erklärung 
der gemeinsamen elterlichen Sorge

* 15.3728 n Mo.
Amherd. Schweiz-EU, gleich lange Spiesse. Keine ein-
seitige Freizügigkeit

* 15.3730 n Ip.
Amherd. Konsequenzen fehlender Sorgerechtsverein-
barungen auf das Kindeswohl?
15.3324 n Ip.
Amstutz. Ausgaben des Bundes für Öffentlichkeitsar-
beit

* 15.3440 n Ip.
Amstutz. Endlich die gesamten Kosten des Asylwesens 
offenlegen
13.3750 n Mo.
(Aubert) Reynard. Ökotoxizität. Die Interessen der Her-
steller und der Allgemeinheit gleichwertig behandeln
13.4027 n Ip.
(Aubert) Reynard. Raubkunst
13.4171 n Mo.
(Aubert) Maire Jacques-André. Änderung der Artikel 
54 und 55 des Berufsbildungsgesetzes
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14.3092 n Mo.
(Aubert) Reynard. Recht der Lernenden, die Berufsma-
turität über die integrierte Berufsmaturität zu erwerben
13.4242 n Mo.
(Baader Caspar) de Courten. KMU-verträgliche Zulas-
sungsgebühren bei Bioziden

•x 13.3309 n Ip.
Badran Jacqueline. Steueraufkommen und Steuerre-
gimes der Rohstoffhandelsfirmen in der Schweiz

•x 13.3310 n Ip.
Badran Jacqueline. Keine Zahlung von Gewinnsteu-
ern von Glencore 2011 und 2012

•x 13.3487 n Mo.
Badran Jacqueline. Erhebung von Boden- und Immobi-
lieneigentum
14.3873 n Ip.
Badran Jacqueline. Streitschlichtungsverfahren zwi-
schen Investoren und Staat im Rahmen von TTIP
14.4126 n Ip.
Badran Jacqueline. Verwaltungsrat der Pfandbrief-
bank. Unzweckmässige und risikoreiche Besetzung
15.3138 n Mo.
Badran Jacqueline. Innovationsförderung für KMU. 
Rückstellungen für Forschung und Entwicklung ermögli-
chen

* 15.3391 n Ip.
Badran Jacqueline. Gewinne der Geldschöpfung bei 
SNB oder Banken

* 15.3420 n Ip.
Badran Jacqueline. Steuerausfälle durch Entlastung 
des Kapitals in den letzten 20 Jahren
14.3161 n Po.
Barazzone. Nationaler Massnahmenplan zur Verringe-
rung der Lärmbelastung
14.3326 n Mo.
Barazzone. Erwerb von Wohneigentum für junge 
Erwachsene begünstigen?
14.3447 n Mo.
Barazzone. Aktivitäten der Schweizerischen Post im 
Ausland. Für die Einhaltung der vom Bundesrat festge-
legten Grundsätze sorgen
14.3461 n Mo.
Barazzone. Keine Benachteiligung der Landwirtinnen 
und Landwirte für die Ernte 2014!
14.3715 n Po.
Barazzone. Die Ausbreitung der Bettwanzen in der 
Schweiz koordiniert bekämpfen
14.3909 n Mo.
Barazzone. Tonnagesteuer. Eine steuerneutrale Not-
wendigkeit
13.3963 n Mo.
(Barthassat) Barazzone. Eine Musikquote für Musik-
schaffende in der Schweiz
13.3964 n Mo.
(Barthassat) Barazzone. Darlehen. Für einen ange-
messenen rechtlichen Schutz der Studierenden

•x 13.3479 n Ip.
Bernasconi. Für eine Bundespolitik, die auf die Regio-
nen Rücksicht nimmt

14.4076 n Po.
Bernasconi. Risikomanagement beim Personal der 
Bundesverwaltung
13.4283 n Mo.
Bertschy. Massnahmen zur besseren Nutzung der 
Humanressourcen und zur langfristigen Sicherung des 
Wohlstandes
14.3588 n Ip.
Bertschy. Förderungs- und Bewilligungsstopp für Stall-
bauten ohne betriebseigene Futterbasis ausserhalb der 
Bauzone
14.3617 n Po.
Bertschy. Belastungsrelationen der Haushalte bei fis-
kalquotenneutraler Abschaffung aller Steuerabzüge
14.3644 n Mo.
Bertschy. Einheitssatz der Altersgutschriften im BVG
14.3854 n Po.
Bertschy. Wirkungsanalyse der Beiträge für Versor-
gungssicherheit

* 15.3467 n Ip.
Bertschy. Importabhängigkeit der Schweizer Landwirt-
schaft und Auswirkungen der Frankenstärke

* 15.3768 n Po.
Bertschy. Kosten-Nutzen-Analyse von Elternzeitmodel-
len

•x 13.3350 n Mo.
Binder. Staatsgarantie für die Legalität und Nachhaltig-
keit des Schweizer Holzes
14.3482 n Ip.
Binder. Abkommen über den Güter- und Personenver-
kehr auf Schiene und Strasse. Auswirkungen eines insti-
tutionellen Abkommens mit der EU
14.4240 n Po.
Binder. Bundesverfassung. Verbot der Rückwirkung von 
Erlassen
15.3299 n Mo.
Binder. Waldleistungen. Möglichkeiten zur Inwertset-
zung als Potenzial für die langfristige wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit der Waldwirtschaft verbessern

•x 15.3300 n Ip.
Binder. Publikation der Umfrage "Wie sind Landwirte 
und Landwirtschaftsexperten zur neuen Agrarpolitik ein-
gestellt?" in der Zeitschrift "Agrarforschung"

•x 15.3309 n Ip.
Binder. Territorialprinzip der Kosten im Verkehr. Ein 
Phantom?

* 15.3719 n Ip.
Binder. Stellenabbau und Weiterentwicklung an der For-
schungsanstalt Agroscope in Wädenswil
13.3973 n Mo.
Birrer-Heimo. Demokratisierung der Rekursmöglichkei-
ten bei der Festsetzung der Medikamentenpreise
14.3973 n Po.
Birrer-Heimo. Anreizsysteme für die Förderung des 
Früchte- und Gemüsekonsums

•x 15.3306 n Ip.
Birrer-Heimo. Rückverfolgbarkeit bei Arzneimitteln. 
Transparenz bei Herstellung und Vertrieb
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13.4048 n Ip.
Böhni. Technische Massnahmen zur Erhöhung der 
Sicherheit im Gotthard-Strassentunnel
13.4049 n Ip.
Böhni. Verkehrssicherheit im Gotthard-Strassentunnel
14.3047 n Mo.
Böhni. Kostenbremse beim Ausbau der Stromnetze
14.3048 n Mo.
Böhni. Rahmenbedingungen für Power to Gas rasch 
verbessern
14.3110 n Ip.
Böhni. Tempo 30 für alle Motorfahrzeuge in Wohnzonen 
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr
14.3111 n Ip.
Böhni. Gefährdet die transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft zwischen der EU und den USA 
den Schweizer Lebensmittelstandard?
14.3836 n Ip.
Böhni. Unsichere Gaslieferungen aus dem Osten. Gün-
stiger Strom dank einer starken europäischen Ökostrom-
produktion
14.3837 n Mo.
Böhni. Synthetische, CO2-neutrale Treibstoffe. Anrech-
nung bei der CO2-Flottenemissionsregelung
14.4128 n Mo.
Böhni. Synthetische, CO2-neutrale Treibstoffe. Anrech-
nung bei der CO2-Flottenemissionsregelung
14.3233 n Mo.
Borer. Bundesrat. Aufgabenkonflikte vermeiden
14.3635 n Ip.
Borer. Fehlinvestitionen in Bahncontainerterminals und 
in die Planung von neuen Terminals
15.3304 n Po.
Borer. Innere Unruhen und Ausschreitungen in Europa
15.3305 n Mo.
Borer. Einkaufstourismus im Ausland. Stopp der fiskal-
politischen Förderung durch das Eidgenössische 
Finanzdepartement

* 15.3441 n Ip.
Borer. Zahlungen aus der Kohäsionsmilliarde
13.3711 n Ip.
Bortoluzzi. Hotnights. Eine fragwürdige Broschüre
13.3843 n Ip.
Bortoluzzi. Wirtschaftsfreiheit. Der Staat soll Schieds-
richter und nicht gleichzeitig auch Mitspieler sein
14.3355 n Ip.
Bortoluzzi. Neues Tabakproduktegesetz. Fragwürdige 
Vorgehensweise der zuständigen Personen im Bundes-
amt für Gesundheit
14.3703 n Mo.
Bortoluzzi. Missbrauchsbekämpfung im Bereich der 
Ergänzungsleistungen
13.3954 n Mo.
Bourgeois. Untergrund. Einrichtung einer Koordinati-
onsstelle des Bundes
13.4042 n Mo.
Bourgeois. Beschaffungswesen. Möglichkeit, das 
Angebot in der Amtssprache eigener Wahl einzureichen

13.4158 n Po.
Bourgeois. Potenzial des Untergrundes. Konflikt- und 
Aufgabenmanagement
14.3508 n Po.
Bourgeois. Ausbau der inländischen erneuerbaren 
Energien 2020-2035
15.3127 n Mo.
Bourgeois. Unbegleitete Minderjährige. Betreuung und 
Schulbildung sicherstellen
15.3251 n Mo.
Bourgeois. Öffentliches Beschaffungswesen. Transpa-
renz bei den Vergabekriterien

* 15.3568 n Ip.
Bourgeois. Verwendung finanzieller Mittel des Bundes 
zur Dopingbekämpfung

* 15.3699 n Po.
Bourgeois. Entwicklung im Bereich der Raumplanung
13.3912 n Mo.
Brand. Konsequente erkennungsdienstliche Behand-
lung bei Verstössen gegen das Migrationsrecht
13.3913 n Mo.
Brand. Ausländergesetz. Verschärfung der freiheitsbe-
schränkenden Massnahmen
13.4167 n Ip.
Brand. Übertriebene Medizinalisierung des asyl- und 
ausländerrechtlichen Wegweisungsvollzugs
14.3090 n Mo.
Brand. Teilzeitbeschäftigte Zuwanderer ohne Anspruch 
auf Unterstützungsleistungen
14.3091 n Mo.
Brand. Umsetzung der Volksinitiative "gegen Massen-
einwanderung" über eine Revision des Freizügigkeitsab-
kommens
14.3864 n Ip.
Brand. Rückführungspraxis nach Sri Lanka
15.3075 n Mo.
Brand. Reduktion des Mehrwertsteuersatzes für das 
Gastgewerbe und die Hotellerie
15.3228 n Po.
Brand. Bericht über die Entwicklungsperspektiven des 
Alpenbogens aufgrund der veränderten wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen
14.3195 n Ip.
Brunner. Terminallandschaft der SBB
14.4265 n Mo.
Brunner. Schweizer Frischmilch für die Schweizer 
Armee

•x 13.3591 n Mo.
Büchel Roland. Private Ferien mit Kostenbeteiligung 
des Bundes

* 15.3729 n Ip.
Büchel Roland. Interpol, seine privaten Geldgeber und 
die Unabhängigkeit

* 15.3743 n Ip.
Büchler Jakob. Elektrotankstellen auf Autobahnrast-
stätten



12
14.3768 n Po.
Bugnon. Bericht über den nationalen Zusammenhalt 
und die Mehrsprachigkeit

•x 13.3624 n Po.
Bulliard. Verbesserung der bestehenden Finanzhilfen 
zur Umschulung und Weiterbildung für Bäuerinnen und 
Bauern

•x 13.3625 n Mo.
Bulliard. Für die Gründung eines Schweizer Innovati-
onspreises im Dienstleistungssektor

•x 13.3626 n Po.
Bulliard. IV-Anlehre und praktische Ausbildung nach 
Insos. Mehr Transparenz
13.3814 n Ip.
Bulliard. Schulplanung angesichts der steigenden 
Geburtenrate
13.4035 n Ip.
Bulliard. Höhere Tarife der Post für die Zustellung von 
Zeitungen und Zeitschriften verhindern
14.3264 n Po.
Bulliard. Berufsbildung. Unternehmen Bund und Kan-
tone genug, um das Erlernen anderer Landessprachen 
zu unterstützen?
14.3682 n Ip.
Bulliard. Kostenbeteiligung des Bundes bei den Mass-
nahmen zur Ausrottung des Asiatischen Laubholzbock-
käfers. Die Kantone können nicht bis 2016 warten!
14.3758 n Mo.
Bulliard. Unabhängige Ombudsstelle für die Rechte des 
Kindes
14.3878 n Mo.
Bulliard. Höhere Berufsbildung in der öffentlichen Ver-
waltung
14.3904 n Mo.
Bulliard. Stärkung des Milizprinzips auf Gemeinde-
ebene
14.4089 n Po.
Bulliard. Umsetzung der Bologna-Reform im Medizin-
studium. Verbesserung bei der Koordination zwischen 
den Fakultäten und bei der Anerkennung der ECTS-Kre-
ditpunkte
14.4258 n Po.
Bulliard. Einen Sprachkenntnisvermerk in eidgenössi-
sche Fähigkeitszeugnisse aufnehmen
15.3074 n Ip.
Bulliard. Mehr Transparenz des Bundes hinsichtlich des 
Guglera-Areals
15.3334 n Ip.
Bulliard. Die Grafikbranche der Schweiz und der starke 
Franken. Eine Aktion "buy Swiss" ist notwendig

* 15.3471 n Ip.
Bulliard. Der Regioexpress Bulle-Romont-Freiburg-
Bern soll auch in Düdingen halten

* 15.3472 n Ip.
Bulliard. Pilotprojekt zur Finanzierung von Massnah-
men zur Gleichstellung in Unternehmen. Frauen tat-
sächlich fördern
13.3736 n Po.
Buttet. Wi-Fi-Strategie der Schweiz

13.3759 n Ip.
Buttet. Sind Hinweistafeln über die Anzahl der Führer-
ausweisentzüge nur im Waadtland möglich?
13.3851 n Po.
Buttet. Lehrstuhl für Gebäudetechnik an der ETH
13.4090 n Mo.
Buttet. Einfuhr von Halalfleisch von Tieren, die ohne 
Betäubung geschlachtet wurden
14.3398 n Mo.
Buttet. Die Schweiz braucht nicht länger auf den Atom-
krieg zu warten!
14.3681 n Mo.
Buttet. Keine unnötige Besteuerung unserer Rettungs-
kräfte mehr
14.4104 n Ip.
Buttet. Weshalb soll das militärische Berufspersonal 
entwaffnet werden?

* 15.3444 n Ip.
Buttet. Untergräbt der Bundesrat die Sportförderung für 
die Jungen?

* 15.3649 n Mo.
Buttet. Für eine Rückkehr zur direkten Demokratie, wie 
sie von den Begründern der modernen Schweiz 
geschaffen wurde

* 15.3774 n Ip.
Buttet. Ist Bern noch die Hauptstadt der Schweiz?

•x 13.3357 n Ip.
Candinas. Mehr Landessprachen anstatt Anglizismen 
im öffentlich-rechtlichen Fernsehen

•x 13.3637 n Mo.
Candinas. Raumplanungsgesetz. Förderung des 
gemeinnützigen Wohnungsbaus durch Ergänzung des 
Zweckartikels

•x 13.3638 n Po.
Candinas. Arbeitsplatzabbau im Berggebiet durch Ver-
lagerung von Bundesstellen teilkompensieren
13.3922 n Mo.
Candinas. Ausbildungszulagen für alle Jugendlichen bis 
18 Jahre
13.4303 n Mo.
Candinas. Regenbogenforelle. Lockerung der Besatz-
regelung
13.4306 n Po.
Candinas. Slot-Management-System für Unternehmen 
im Verkehrsbereich
14.3236 n Mo.
Candinas. Anpassung der Grundversorgung mit Breit-
bandinternet
14.3597 n Mo.
Candinas. Steuerrabatt anstelle von Steuerabzug
14.3686 n Ip.
Candinas. Kinder mit Velohelmen schützen
14.3887 n Ip.
Candinas. Die Mieten an den Hypothekarzins binden

•x 13.3347 n Ip.
Carobbio Guscetti. Werden ortsansässige Lernende 
durch volljährige Lernende von jenseits der Grenze 
ersetzt?
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•x 13.3404 n Ip.
Carobbio Guscetti. Fahrplan bis zur Umsetzung der 
Massnahmen im Bereich Wohnen

•x 13.3445 n Mo.
Carobbio Guscetti. Dringende Massnahmen für 
Gebiete mit erhöhtem Lohndumping-Risiko

•x 13.3446 n Mo.
Carobbio Guscetti. Ein Bildungsfonds für Gebiete mit 
erhöhtem Lohndumping-Risiko
13.3810 n Mo.
Carobbio Guscetti. Nächtlicher Pikettdienst im Betrieb. 
Anrechnung als Arbeitszeit auch für Erzieherinnen, 
Erzieher, Aufseherinnen und Aufseher
13.3987 n Ip.
Carobbio Guscetti. In der Schweiz sollen nur einwand-
frei getestete Medikamente auf den Markt kommen
13.4270 n Po.
Carobbio Guscetti. Lohndumping in den Grenzregio-
nen infolge der Verdrängung einheimischer Arbeits-
kräfte. Vertiefte Untersuchung
13.4305 n Ip.
Carobbio Guscetti. Handlungsbedarf gegen eine dro-
hende Immobilienblase
14.3049 n Mo.
Carobbio Guscetti. Mammografie. Mehr Qualität und 
Diagnosesicherheit
14.3906 n Mo.
Carobbio Guscetti. Inhaber von konkursiten Unterneh-
men für die Schulden gegenüber der Arbeitslosenversi-
cherung zur Kasse bitten
14.4053 n Mo.
Carobbio Guscetti. Schliessfächer sind kein Ort, um 
unversteuertes oder gewaschenes Geld zu verstecken
14.4059 n Mo.
Carobbio Guscetti. Missbräuche und Marktverzerrun-
gen aufgrund von Personalverleih durch Arbeitsvermitt-
lungsfirmen verhindern
14.4215 n Ip.
Carobbio Guscetti. Aufträge für Zahlungen nach Kuba 
und Sanktionen der Vereinigten Staaten
15.3051 n Ip.
Carobbio Guscetti. Geldpolitik und Hypothekarschul-
den. Vorteile für Wohneigentümer und Mieter?
15.3196 n Po.
Carobbio Guscetti. Wichtige Leistungen der Kantone 
seit dem Inkrafttreten des interkantonalen Finanzaus-
gleichs
15.3197 n Mo.
Carobbio Guscetti. Verbot der Auszahlung von Löhnen 
in Euro

* 15.3553 n Po.
Carobbio Guscetti. Voraussetzungen für eine funktio-
nierende Energie-Lenkungsabgabe im Wohnbereich

* 15.3554 n Mo.
Carobbio Guscetti. Massnahmen zur Förderung des 
Zugangs zum Qualifikationsverfahren auch für Teilzeit-
angestellte

* 15.3772 n Po.
Carobbio Guscetti. Die Senkung des Referenzzinssat-
zes muss den Mieterinnen und Mietern zugute kommen
13.3842 n Mo.
Caroni. Gemeinsamer Familienname für alle Kinder
13.4037 n Mo.
Caroni. Unbürokratisches Jawort
13.4218 n Mo.
Caroni. Zukunft des Netzbeschlusses
14.3109 n Mo.
Caroni. Elternurlaub. Mehr Wahlfreiheit bei gleichen 
Kosten
14.3832 n Po.
Caroni. Fünfzig Jahre Stockwerkeigentum. Zeit für eine 
Gesamtschau
14.4038 n Mo.
Caroni. Den Föderalismus verteidigen. Eingeschränkte 
Verfassungsgerichtsbarkeit zugunsten der Kantone

•x 15.3072 n Mo.
Caroni. Normalarbeitsvertrag Hauswirtschaft. Weniger 
Schranken für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

•x 15.3105 n Ip.
Caroni. Fortpflanzungsmedizin. Gleichbehandlung aller 
Lebensgemeinschaften
15.3195 n Ip.
Caroni. Korrekte Behandlung von Unternehmern in der 
Arbeitslosenversicherung

* 15.3398 n Po.
Caroni. Faires Verfahren beim Zugang zu geschlosse-
nen Märkten des Bundes

* 15.3399 n Mo.
Caroni. Faires Verfahren beim Zugang zu geschlosse-
nen Märkten der Kantone

* 15.3421 n Po.
Caroni. Einführung einer Regulierungsbremse

* 15.3431 n Po.
Caroni. Ein "Pacs" nach Schweizer Art

* 15.3557 n Mo.
Caroni. Obligatorisches Referendum für völkerrechtli-
che Verträge mit verfassungsmässigem Charakter

* 15.3706 n Mo.
Caroni. Arbeitszeugnisse für AdAs zur Stärkung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Militärdienst

* 15.3708 n Mo.
Caroni. Keine Senkung des Höchstzinssatzes für Klein-
kredite

•x 13.3641 n Mo.
Cassis. Technische Elemente der IV-Revision umge-
hend in Angriff nehmen
13.3809 n Mo.
Cassis. Impfung gegen humane Papilloma-Viren. 
Schluss mit dem Sonderstatus

•x 15.3198 n Ip.
Cassis. Verantwortlichkeitsprobleme im Zusammen-
hang mit Kompetenzverschiebungen zwischen Gesund-
heitsberufen
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•N 15.3288 n Mo.
Cassis. Laktosefrei. Mit einem Wort hilft man mehr als 
einer Million Menschen in der Schweiz

* 15.3463 n Po.
Cassis. Bürokratieabbau. Weniger Aufwand bei der 
Erfassung der Statistik der sozialmedizinischen Institu-
tionen

* 15.3464 n Po.
Cassis. KVG. Roadmap zur Entflechtung der Mehr-
fachrolle der Kantone

* 15.3465 n Mo.
Cassis. Keine Prämiengeschenke vom Staat

* 15.3528 n Mo.
Cassis. Frankenstärke. Vereinfachung der Zulassungs-
verfahren von Indikationsweiterungen und raschere Ver-
fahren bei Änderungen von Arzneimitteln

* 15.3529 n Ip.
Cassis. Landessprachen an den Berufsfachschulen. 
Was ist der Stand der Dinge?

•x 13.3627 n Mo.
Chevalley. Beitrag an die europäischen Forschungspro-
gramme, die mit unserer Energiestrategie in Einklang 
stehen
14.3316 n Po.
Chevalley. Welche juristischen Hürden behindern die 
energetische Sanierung von Stockwerkeigentum?

•x 15.3069 n Ip.
Chevalley. Stopp den Hungerlöhnen für wissenschaftli-
che Arbeitskräfte

•x 15.3077 n Ip.
Chevalley. Die Schweiz darf auf keinen Fall mit dem 
"Islamischen Staat" zusammenarbeiten!

•x 15.3099 n Ip.
Chevalley. Gebäudeisolierung. Vereinfachung der 
Bewilligungsverfahren
15.3296 n Mo.
Chevalley. Festlegung der in Zirkussen zulässigen Tier-
arten

* 15.3541 n Ip.
Chevalley. Stärkung des Wirtschafts- und Wissen-
schaftsstandorts Schweiz durch den Ersatz von Tierver-
suchen durch Alternativmethoden

•x 13.3428 n Po.
Chopard-Acklin. Internetfahndung. Schweizweit 
Rechtssicherheit für die Polizei und Bürger schaffen
13.4046 n Ip.
Chopard-Acklin. Sicherheitsrisiko Gefahrguttransporte 
im Gotthard-Strassentunnel. Lockerung bei einer zwei-
ten Röhre?
14.3139 n Mo.
Chopard-Acklin. Deklarationspflicht für Nanopartikel in 
Lebensmitteln und Kosmetika
14.3518 n Ip.
Chopard-Acklin. Tiefenlager. Kosten und Abbruchkrite-
rien bei Schwierigkeiten
14.3805 n Po.
Chopard-Acklin. Innovationsfähigkeit der E-Mobilität 
stärken

15.3095 n Mo.
Chopard-Acklin. Bis zur Befriedung keine Waffen und 
militärischen Güter aus der Schweiz nach Russland und 
in die Ukraine exportieren
14.4075 n Mo.
Clottu. Die Post. Postsendungen sollen allen zugestellt 
werden!

•x 15.3024 n Ip.
Clottu. Bürgerinnen und Bürger mit Schweizer Wurzeln 
oder nicht?

•x 13.3439 n Po.
Darbellay. Besteuerung nach Aufwand. Internationaler 
Vergleich und volkswirtschaftliche Bedeutung
13.3818 n Mo.
Darbellay. Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeu-
gen und mehr Verkehrssicherheit
13.3819 n Mo.
Darbellay. Gegen eine doppelte Typengenehmigung 
von Fahrzeugen
14.3710 n Po.
Darbellay. Stärkung präventiver Massnahmen im 
Bereich des Gewaltextremismus
14.3989 n Mo.
Darbellay. Verlängerung des Verbots von Al Kaida und 
verwandten Organisationen. Explizite Aufnahme der 
Organisation "Islamischer Staat"

•x 14.4245 n Ip.
Darbellay. Den freien Zugang zu den Bergen sicherstel-
len
15.3349 n Po.
Darbellay. Förderung der Blutstammzellenspende in der 
Schweizer Armee

* 15.3491 n Mo.
Darbellay. Helikopterpilotinnen und -piloten. Verzicht 
auf eine Altersgrenze von 60 Jahren

* 15.3492 n Mo.
Darbellay. Für Transparenz und Öffentlichkeit des 
Systems zur elektronische Stimmabgabe

* 15.3777 n Mo.
Darbellay. Gebührenanteil für Radio- und Fernsehsta-
tionen auf 6 Prozent erhöhen

•x 13.3617 n Mo.
de Buman. Ein runder Tisch zu den Ladenöffnungszei-
ten
13.4317 n Mo.
de Buman. Kohärentes Steuersystem für Biogas

•x 15.3364 n Ip.
de Buman. Bankkonten für schweizerisch-amerikani-
sche Doppelbürgerinnen und -bürger
15.3365 n Mo.
de Buman. Schutz syrischer Flüchtlinge. Individuelle 
Einreise fördern

•x 13.3396 n Po.
de Courten. Schweizerischer Innovationspark. Umset-
zung der Artikel 32 bis 34 FIFG

•x 13.3542 n Mo.
de Courten. Sicherung der AHV-Finanzen ohne mas-
sive Steuer- und Beitragserhöhungen
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•x 13.3543 n Po.
de Courten. Unverhältnismässige Gebührenerhöhun-
gen als Marktzutrittsschranken für KMU
14.3996 n Mo.
de Courten. Unilateralen Handelshemmnissen der EU 
gegenüber Schweizer Exporteuren entgegentreten
15.3117 n Po.
de Courten. Abbau von Regulierungskosten. Bonusori-
entierte Kontrollintervalle für Betriebe und Anlagen
15.3118 n Po.
de Courten. Abbau von Regulierungskosten. Formelle 
Harmonisierung von Verfahren, Fristen und Zahlungsin-
tervallen im Unternehmenssteuerbereich
15.3119 n Mo.
de Courten. Abbau von Regulierungskosten. IT-Offen-
sive der Eidgenössischen Zollverwaltung forcieren
15.3120 n Po.
de Courten. Abbau von Regulierungskosten. Unterneh-
men von staatlichen Statistikerhebungen entlasten
15.3121 n Mo.
de Courten. Abbau von Regulierungskosten. Abschaf-
fung des unterjährigen Melde-Obligatoriums bei AHV 
und IV
15.3122 n Po.
de Courten. Abbau von Regulierungskosten. Lockerung 
von Dokumentations- und Archivierungsvorschriften

•x 15.3123 n Mo.
de Courten. Abbau von Regulierungskosten. Abschaf-
fung der unterjährigen Lohnmutationsmeldungen
15.3124 n Mo.
de Courten. Abbau von Regulierungskosten. Effizienz-
steigerung durch Koordination von Arbeitgeberkontrollen
15.3241 n Mo.
de Courten. CO2-Verordnung. Grundlagen für eine 
Umsetzung der Härtefallregelung ohne Willkür

•x 13.3553 n Mo.
Derder. Stärkung der Mehrsprachigkeit durch die Auf-
wertung des Englischen
13.3949 n Mo.
Derder. Unternehmensgründungen durch Steuerauf-
schub für Investoren fördern
13.3950 n Mo.
Derder. Die Pensionskasse des Bundes Publica soll in 
die lokale Wirtschaft investieren
13.3951 n Ip.
Derder. Für eine präzise Definition des Begriffs "innova-
tives Jungunternehmen"
14.3265 n Mo.
Derder. Mitarbeiterbeteiligung in innovativen Jungunter-
nehmen fördern
14.3266 n Ip.
Derder. Unternehmervisa für die Schweiz. Welche 
Migrationspolitik für unsere Innovationspolitik?
14.3267 n Ip.
Derder. Anreize für die Pensionskassen, in das lokale 
Wirtschaftsgeflecht zu investieren
14.3379 n Ip.
Derder. Schweizer Internetseiten durch Schweizer 
Unternehmen absichern

14.3654 n Ip.
Derder. Digitale Sicherheit. Sind wir auf dem Holzweg?
14.3883 n Ip.
Derder. Medien. Innovationsförderung statt Presseför-
derung
14.3955 n Mo.
Derder. Erhöhung des Abzuges für die Fremdbetreuung 
von Kindern auf 24 000 Franken
14.3956 n Ip.
Derder. Erhöhung der steuerlichen Abzüge für die 
Fremdbetreuung von Kindern. Langfristige Auswirkun-
gen auf die Volkswirtschaft
14.3988 n Ip.
Derder. Solar Impulse. Auswirkungen des Projektes auf 
die Schweizer Wirtschaft, insbesondere in Bezug auf 
solarbetriebene Drohnen
14.3990 n Po.
Derder. Entwicklung von schweizerischen Solardrohnen 
und Pseudosatelliten
14.4296 n Po.
Derder. Partizipative Ökonomie. Fördern, Rahmenbe-
dingungen umreissen, für künftige Herausforderungen 
gewappnet sein
14.4298 n Mo.
Derder. Förderung von Innovationen in der Medienbran-
che
14.4299 n Ip.
Derder. Umfassende Aufsicht über die digitale Revolu-
tion. Muss ein Staatssekretariat für die digitale Gesell-
schaft geschaffen werden?
14.4300 n Mo.
Derder. Crowdfunding fördern und das Investieren in 
KMU vereinfachen

•x 15.3356 n Ip.
Derder. Starker Franken. Eine Chance für die Schweiz 
von morgen?
15.3357 n Ip.
Derder. Förderung des Wirtschaftsstandorts Schweiz. 
Wie können die verfügbaren Instrumente koordiniert und 
verstärkt werden?
15.3358 n Mo.
Derder. Investitionsprogramm für die Informationsge-
sellschaft ankurbeln
15.3359 n Po.
Derder. Für eine innovative Armee

* 15.3485 n Mo.
Derder. Klarer rechtlicher Rahmen für die Kommunika-
tion, die Transparenz und die Glaubwürdigkeit der Eid-
genössischen Finanzkontrolle
Siehe Geschäft 15.3454 Mo. Parmelin

* 15.3779 n Po.
Derder. Welche Steuerpolitik zur Innovationsförderung?

* 15.3780 n Mo.
Derder. Eine innovationsfreundliche Steuerpolitik

•x 13.3562 n Mo.
Egloff. Orts- und Quartierüblichkeit bei Mietzinsen prak-
tikabel machen
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15.3319 n Mo.
Egloff. Zugriffsverträge zum elektronischen Grund-
stückinformationssystem strenger regeln
15.3320 n Mo.
Egloff. Gegen die schleichende Privatisierung des 
Grundbuchs
15.3323 n Mo.
Egloff. Einsichtsrecht betreffend Grundbuchabfragen 
via Terravis

•x 15.3070 n Ip.
Eichenberger. Markenschutzverordnung. Administrati-
ven Aufwand tief halten

•x 15.3071 n Ip.
Eichenberger. Praktikable Umsetzung der Swissness-
Vorlage
13.4074 n Mo.
Estermann. Für eine steuerfreie AHV
13.4113 n Ip.
Estermann. Statistiken im Zusammenhang mit Ein-
nahme von Psychopharmaka
13.4176 n Ip.
Estermann. Wie weiter mit der Zuwanderung?
14.3050 n Ip.
Estermann. Elektrosmog
14.3248 n Ip.
Estermann. Das Volk der Schweizer Jenischen in Not
14.3437 n Ip.
Estermann. Ja zu unseren Staatssymbolen!
14.3602 n Mo.
Estermann. Ausgabenplafond der Armee
14.3809 n Ip.
Estermann. Ritalinkonsum in der Schweiz
14.3810 n Ip.
Estermann. Überwachung von Psychopharmaka
14.3811 n Ip.
Estermann. Landeshymne der Schweiz
14.4054 n Ip.
Estermann. Wie "falsch" darf ein Parlamentarier abstim-
men?
14.4243 n Ip.
Estermann. Umstrittene HPV-Werbekampagne des 
BAG
14.4244 n Mo.
Estermann. Unser Schweizerpsalm muss geschützt 
werden!
15.3146 n Mo.
Estermann. Ritalinkonsum in der Schweiz. Die Rüge 
der Uno ernst nehmen!

* 15.3412 n Ip.
Estermann. Notwendiger Paradigmenwechsel in der 
Asylpolitik (1)

* 15.3413 n Ip.
Estermann. Notwendiger Paradigmenwechsel in der 
Asylpolitik (2)

•N 15.3282 n Mo.
Fässler Daniel. NFA-Programmvereinbarungen Wald 
2016-2019

•x 13.3599 n Mo.
(Favre Laurent) Germanier. Landwirtschaft und 
Absatzmärkte. Eine griffige Agrarpolitik ist gefragt

•x 13.3600 n Po.
(Favre Laurent) Derder. Entwicklung der Mint-Fächer in 
der Schule
13.4268 n Mo.
(Favre Laurent) Stolz. Nationales Register für Organ-
spenden
14.3281 n Mo.
(Favre Laurent) Monnard. Erweiterung des National-
strassennetzes. Eidgenössische Partnerschaft

•x 13.3525 n Mo.
Fehr Hans. Vermummungsverbot im Strafgesetzbuch
Siehe Geschäft 13.3520 Mo. Föhn
13.3725 n Mo.
Fehr Hans. Verschärfung des Jugendstrafrechts
13.3746 n Ip.
Fehr Hans. Migrationspolitik des Bundesrates
13.3932 n Mo.
Fehr Hans. Ausländergesetz. Sanktionierung der Verei-
telung der Ausschaffung
14.3156 n Mo.
Fehr Hans. Freigrenze für die AHV-Abrechnung von 
Beschäftigten in privaten Haushalten
14.3331 n Ip.
Fehr Hans. Ukraine-Krise. Schweizerische Neutralität 
oder Annäherung an die Nato?
14.3491 n Ip.
Fehr Hans. Folgen einer Übernahme des EU-Rechts für 
die Schweizer Rechtsordnung
14.4033 n Ip.
Fehr Hans. Schengen/Dublin. Wie weiter nach dem Ent-
scheid des Europäischen Gerichtshofes für Menschen-
rechte in Strassburg?

* 15.3556 n Mo.
Fehr Hans. Asyl für Verfolgte statt für Scheinasylanten

* 15.3566 n Mo.
Fehr Hans. Kein Asyl für Migranten aus Eritrea

•x 13.3385 n Ip.
Fehr Jacqueline. Nahostreise von Bundesrat Didier 
Burkhalter

•x 13.3402 n Ip.
Fehr Jacqueline. Mehr Engagement der Wirtschaft für 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

•x 13.3530 n Ip.
Fehr Jacqueline. Töss-Auen

•x 13.3532 n Ip.
Fehr Jacqueline. Unternehmenssteuerreform. Wie die 
Planungs- und Rechtssicherheit erhöhen?

•x 13.3533 n Po.
Fehr Jacqueline. Unlautere und unrechtmässige 
Finanzflüsse aus Entwicklungsländern
13.3747 n Ip.
Fehr Jacqueline. Stärkung der Sozialversicherungen 
und Entlastung der Sozialhilfe dank Mindestlöhnen
13.3757 n Ip.
Fehr Jacqueline. Zeughausareal Winterthur
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13.3789 n Ip.
Fehr Jacqueline. Schutzgelderpressungen unter den 
Flüchtlingen aus Eritrea
13.3874 n Mo.
Fehr Jacqueline. Investitionsbeihilfen für medizinische 
Grundversorgungsangebote in peripheren und unterver-
sorgten Regionen
13.4020 n Ip.
Fehr Jacqueline. Fifa-Baustellen in Katar
13.4137 n Ip.
Fehr Jacqueline. Südafrika. Nicht nur kondolieren, son-
dern Verantwortung wahrnehmen
13.4277 n Ip.
Fehr Jacqueline. KVG. Eine Prämie pro Kanton
14.3163 n Ip.
Fehr Jacqueline. Wird die Axpo zum nächsten Fall 
Swissair oder UBS?
14.3164 n Ip.
Fehr Jacqueline. Frauen und Arbeitsmarkt. Empfehlun-
gen der OECD
14.3165 n Ip.
Fehr Jacqueline. Schutz der Arktis
14.3338 n Mo.
Fehr Jacqueline. Ende des Zweiten Weltkrieges. 70-
Jahr-Gedenk- und Dankesfeier am 8. Mai 2015
14.3339 n Ip.
Fehr Jacqueline. Lohngleichheitsindex
14.3340 n Ip.
Fehr Jacqueline. Verletzung der Pflicht zur ausgewoge-
nen Information durch die CSS?
14.3562 n Ip.
Fehr Jacqueline. Genderbasierte Entwicklungszusam-
menarbeit
14.3717 n Ip.
Fehr Jacqueline. Stiftung für Kunst, Kultur und 
Geschichte. Rolle der Stiftungsaufsicht
14.4084 n Ip.
Fehr Jacqueline. Menschenrechtslage in Eritrea
14.4117 n Ip.
Fehr Jacqueline. Zeughausareal Winterthur und 
gemeinnütziger Wohnungsbau. Beitrag von Armasuisse
14.4233 n Mo.
Fehr Jacqueline. Schweizerische Wohnbauausstellung 
2020
14.4235 n Mo.
Fehr Jacqueline. Ausdehnung der Personenfreizügig-
keit auf Kroatien. Das Abkommen sofort behandeln und 
der Schweiz einen international vernetzten Forschungs-
platz sichern

•x 15.3114 n Po.
Fehr Jacqueline. Bericht über das Potenzial der 
Schweizer Game-Industrie für Kultur, Wissenschaft und 
Wirtschaft

•x 13.3398 n Ip.
Feller. Aufsicht über die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO

•x 13.3528 n Ip.
Feller. Atomenergie. Opportunismus der Politik?

13.3673 n Mo.
Feller. Erhöhung der Interventionsgrenze der Bürg-
schaftsorganisationen zugunsten der KMU von 500 000 
auf eine Million Franken
13.4043 n Ip.
Feller. Umsetzung des RPG. Wie der Moratoriumsfalle 
entfliehen?
13.4054 n Ip.
Feller. Anteil der Asylsuchenden an der Gemeindebe-
völkerung
14.3099 n Ip.
Feller. Verhältnis zwischen der Zentralen Ausgleichs-
stelle und den Ausgleichsfonds AHV/IV/EO
14.3309 n Mo.
Feller. Keine weiteren Massnahmen zur Regulierung 
des Hypothekarmarktes ohne Evaluation der bisherigen 
Massnahmen und Konsultation der interessierten Kreise
14.3391 n Ip.
Feller. Rechtsform der Ausgleichsfonds AHV/IV/EO
14.3392 n Ip.
Feller. Organisation der Ausgleichsfonds AHV/IV/EO
14.3432 n Ip.
Feller. Regulierung der hochspezialisierten Medizin
14.3771 n Ip.
Feller. Vereinbarkeit der Botschaft für die Weiterentwick-
lung der Armee mit dem Stationierungskonzept der 
Armee
14.4017 n Mo.
Feller. Die im Rahmen der Agrarpolitik 2018–2021 vor-
gesehenen Massnahmen zur Absatzförderung für 
Schweizer Wein bereits ab 2015 umsetzen
14.4141 n Ip.
Feller. Wiederherstellung der bis zum 2. Dezember 
2011 geltenden Besteuerung von land- und forstwirt-
schaftlichen Grundstücken. Verfahren und Fristen
15.3019 n Mo.
Feller. Vierteljährlicher Wirksamkeitsbericht des Bun-
desrates. Änderungen am Finanzausgleichsgesetz
15.3149 n Mo.
Feller. Lockerung der Anspruchsvoraussetzungen für 
Kurzarbeitsentschädigungen im Dienstleistungssektor

* 15.3397 n Po.
Feller. Wiederverkauf von Veranstaltungstickets zu 
überhöhten Preisen. Sanktionen

* 15.3510 n Mo.
Feller. Vollzug von in der Schweiz ausgesprochenen 
Strafen in Mitgliedstaaten des Europarates. Lücken 
schliessen.

* 15.3519 n Ip.
Feller. Kürzung des Vorsteuerabzugs im Verhältnis zu 
den Subventionen. Ist das Mehrwertsteuergesetz kohä-
rent?

* 15.3531 n Mo.
Feller. Bedingungen für die Anwendbarkeit von Artikel 
926 ZGB lockern, um besser gegen Hausbesetzer/innen 
vorgehen zu können

* 15.3587 n Ip.
Feller. Warum wird ein Teil des AHV-Vermögens in den 
USA verwaltet?
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•x 13.3441 n Po.
Feri Yvonne. Bedrohungsmanagement bei häuslicher 
Gewalt. Überblick über die rechtliche Situation und 
Schaffen eines nationalen Verständnisses
13.3741 n Mo.
Feri Yvonne. Bewusstsein schaffen für Kindeswohlge-
fährdungen bei häuslicher Gewalt
14.3417 n Po.
Feri Yvonne. Häusliche Gewalt durch konsequente 
Inverantwortungnahme der gewaltausübenden Person 
stoppen
14.3706 n Po.
Feri Yvonne. Materielle Sozialhilfe. Einhaltung der Bun-
desverfassung
15.3064 n Mo.
Feri Yvonne. Gleichberechtigung bei der Filmförderung

•x 15.3065 n Ip.
Feri Yvonne. Fachkräftemangel. Was wird für die 
Frauen und Familien getan?
15.3155 n Po.
Feri Yvonne. Selbst- und Körperbild von Jugendlichen. 
Lancierung von Programmen

•x 15.3189 n Ip.
Feri Yvonne. Offene Fragen betreffend Restwassersa-
nierungen
15.3190 n Po.
Feri Yvonne. Evaluation des Bundesgesetzes über Kin-
desentführungen

* 15.3407 n Po.
Feri Yvonne. Schutz der Persönlichkeitsrechte

* 15.3408 n Po.
Feri Yvonne. Aufenthaltsrecht von Opfern ehelicher 
Gewalt

* 15.3409 n Ip.
Feri Yvonne. Artikel 141 des Parlamentsgesetzes. Aus-
wirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann

* 15.3515 n Ip.
Feri Yvonne. Jüdische Einrichtungen. Schutz, Koordi-
nation, Finanzen

* 15.3516 n Ip.
Feri Yvonne. Zivildienst. Familienverträglichkeit?

* 15.3517 n Po.
Feri Yvonne. Erhöhung des Frauenanteils auf Wahlli-
sten

* 15.3518 n Ip.
Feri Yvonne. Kindsentführung. Fall im Kanton Aargau

* 15.3658 n Ip.
Feri Yvonne. Alleinerziehende an der Armutsgrenze

* 15.3731 n Mo.
Feri Yvonne. Bilanz des Aktionsplans der Schweiz zur 
Gleichstellung von Frau und Mann. Umsetzung
13.3742 n Mo.
Fiala. Stalking-Thema nicht auf die lange Bank schieben

* 15.3521 n Ip.
Fiala. Kohärenz der Schweizer Gesetzgebung und Pra-
xis mit der Resolution 13742 "Discrimination against 
transgender people in Europe"

•x 13.3424 n Ip.
Fischer Roland. Konjunkturelle Risiken durch den 
anhaltenden Boom im Bau- und Immobiliensektor
13.3938 n Ip.
Fischer Roland. Auswirkungen des Freihandelsabkom-
mens zwischen der Schweiz und China auf das Ökosy-
stem des Hochplateaus von Tibet
13.4099 n Ip.
Fischer Roland. Erhöhung der Durchhaltefähigkeit der 
F/A-18-Flotte im Luftpolizeidienst
13.4213 n Ip.
Fischer Roland. Ist die Förderung des Langsamver-
kehrs Teil der Energiestrategie 2050?
14.3172 n Ip.
Fischer Roland. Falsche Prioritäten bei der Erneuerung 
der Luftwaffe?
14.3598 n Mo.
Fischer Roland. Massnahmenplan für die Förderung 
des Langsamverkehrs im Rahmen der Energiestrategie
14.3599 n Mo.
Fischer Roland. Massnahmenplan für die Verbesse-
rung der Aus- und Weiterbildung von Langsamverkehrs-
fachleuten
14.3859 n Po.
Fischer Roland. Sicherheit durch Kooperation. Ausbau 
der Zusammenarbeit in Europa zur langfristigen Siche-
rung des Luftraums
14.3860 n Mo.
Fischer Roland. Umfassende und unabhängige Ana-
lyse und Bewertung von Sicherheitsrisiken auf wissen-
schaftlicher Grundlage
14.4226 n Ip.
Fischer Roland. Wettbewerbliche Vergabe von Manda-
ten im Bereich landwirtschaftliche Forschung, Beratung 
und Bildung
14.4289 n Ip.
Fischer Roland. Quantifizierung und Differenzierung 
der Naturgefahrenrisiken für Nationalstrasse und Eisen-
bahn am Axen

* 15.3709 n Mo.
Fischer Roland. Neue Strategie für die Luftwaffe

•x 13.3497 n Ip.
Flach. Massnahmen gegen überbordende Einzonungen 
vor Inkrafttreten des vom Volk angenommenen Raum-
planungsgesetzes
13.3859 n Mo.
Flach. Ausnahmebewilligungen zur chemischen 
Bekämpfung von invasiven Neophyten in besonders 
schützenswerten Gebieten
13.3860 n Mo.
Flach. Aktuelle Erhebung der noch vorhandenen 
Fruchtfolgeflächen und der ausgeschiedenen Bauzonen
14.3952 n Po.
Flach. Sicherheit durch mehr Kooperation. Prüfung 
einer verstärkten Mitwirkung der Schweiz bei der Part-
nerschaft für den Frieden

* 15.3710 n Po.
Flach. Leerträgervergütung für Konsumenten transpa-
rent machen
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•x 13.3576 n Ip.
Flückiger Sylvia. Steuerliche Entlastung für stauge-
schädigte KMU
13.3871 n Ip.
Flückiger Sylvia. Regulierung der Wolfsbestände
13.3872 n Ip.
Flückiger Sylvia. Überhöhte Luchsbestände durch 
Abschuss regulieren
13.3873 n Ip.
Flückiger Sylvia. Wegen Panne bei Tierstudie 18 Reh-
kitze abgeschossen
13.3878 n Ip.
Flückiger Sylvia. Holz der kurzen Wege, auch beim 
Bund
13.3879 n Ip.
Flückiger Sylvia. Wie steht es bei den RAV bezüglich 
Aufwand und Erfolg?
13.3880 n Ip.
Flückiger Sylvia. Sozialhilfe für schon bei ihrer Einreise 
arbeitslose EU-Bürger
13.4286 n Ip.
Flückiger Sylvia. Bundessubventionen für Konsumen-
tenorganisationen
14.3545 n Ip.
Flückiger Sylvia. Werden die Gelder der Arbeitslosen-
versicherung wirklich zielführend verwendet?
14.3820 n Ip.
Flückiger Sylvia. Aargauer Bewerbung für die nächste 
Landesausstellung
14.3834 n Mo.
Flückiger Sylvia. Aufteilung der Finanzhilfen an Konsu-
mentenorganisationen
14.3961 n Ip.
Flückiger Sylvia. Fragwürdige Schiffstherapien
14.4031 n Ip.
Flückiger Sylvia. Swiss Tavolata. Staatlich geförderte 
Wettbewerbsverzerrung
14.4032 n Ip.
Flückiger Sylvia. Wahlfreiheit statt Bevormundung bei 
der Ernährung der Schweizer Bevölkerung
14.4177 n Mo.
Flückiger Sylvia. Ursachen von Unfällen auf Fussgän-
gerstreifen breiter bekämpfen
14.4178 n Ip.
Flückiger Sylvia. Psychiater-Schwemme in der 
Schweiz
14.4179 n Ip.
Flückiger Sylvia. Wird die Asylproblematik auf dem 
Buckel der Bevölkerung gelöst?
15.3034 n Ip.
Flückiger Sylvia. Frankenschock für Schweizer Wald-
besitzer und Holzindustrie
15.3268 n Ip.
Flückiger Sylvia. Wie lange sollen uns Kriminaltouri-
sten noch auf der Nase herumtanzen?

* 15.3416 n Mo.
Flückiger Sylvia. Rückzahlung der unrechtmässig 
erhobenen Mehrwertsteuer auf Radio- und Fernsehge-
bühren

* 15.3417 n Ip.
Flückiger Sylvia. Prämienverbilligungen. Ein Fass ohne 
Boden

* 15.3418 n Ip.
Flückiger Sylvia. Unrechtmässig erhobene Mehrwert-
steuer auf Radio- und Fernsehgebühren

* 15.3691 n Mo.
Flückiger Sylvia. Verbrechen bekämpfen statt den Weg 
des geringsten Widerstandes gehen

* 15.3692 n Ip.
Flückiger Sylvia. Informatik in der Bundesverwaltung. 
Ein Fass ohne Boden?

•x 13.3583 n Mo.
Fluri. Abgeltung für Urheberinnen und Urheber
14.4230 n Po.
Fluri. Energiespeicherung sicherstellen

•x 15.3260 n Ip.
Fluri. Bürokratie beschränkt Eigentumsnutzung und ver-
hindert die Energiewende

* 15.3673 n Mo.
Fluri. Inlandwertschöpfung und Landschaftsschutz statt 
160 Milliarden Franken für Energieimporte

* 15.3752 n Ip.
Fluri. Missbräuchliche Mietzinserhöhungen nach ener-
getischen oder grösseren Sanierungsmassnahmen

•x 15.3353 n Ip.
Français. Auslagerung des ärztlichen Dienstes der 
SBB. Verlust eines Profitcenters?
13.3826 n Po.
Frehner. Nacheheliche Unterhaltspflicht
14.3021 n Po.
Frehner. Bekämpfung von Zwangsehen
14.3453 n Po.
Frehner. Vereinbarkeitsprüfung der aktuellen gesetzli-
chen Regelung der Unterhaltspflicht
14.3478 n Mo.
Frehner. Weiterverkaufte Tickets dürfen nicht teurer 
werden
14.3799 n Mo.
Frehner. Vaterschaftstest ohne Einwilligung der Mutter

* 15.3507 n Ip.
Frehner. Obligatorische Hundekurse. Sinnlose Pflicht-
übungen?

* 15.3526 n Ip.
Frehner. Kostentransparenz der Spitäler

* 15.3711 n Mo.
Frehner. Für ein massvolles Krankenversicherungsauf-
sichtsgesetz

* 15.3712 n Ip.
Frehner. Verstoss gegen die Kabotage zu Lasten 
Schweizer Wertschöpfung?

•x 13.3430 n Ip.
Freysinger. Spionage durch die CIA
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•x 13.3545 n Ip.
Freysinger. Schweizerische Nationalbank und Bilder-
berg-Konferenz

•x 13.3602 n Mo.
Freysinger. Infrastruktur- und Investitionsfonds

•x 13.3643 n Mo.
Freysinger. Anpassung des Schengen-Abkommens
13.3699 n Ip.
Freysinger. Syrische Flüchtlinge
13.3867 n Ip.
Freysinger. Durch CO2 verursachte Klimaerwärmung. 
Stopp dem administrativen, fiskalischen, ideologischen, 
politischen und wissenschaftlichen Betrug
13.3937 n Mo.
Freysinger. Synergien zwischen Armee, Grenzwacht-
korps und Polizei
13.3952 n Mo.
Freysinger. Steuerentlastung für die Rettungsgesell-
schaft des Genfersees
13.3953 n Ip.
Freysinger. Politisches Asyl für Edward Snowden
13.4230 n Ip.
Freysinger. Das Schweizer Bankensystem und die USA
13.4320 n Mo.
Freysinger. Berner Konvention

•x 14.3093 n Mo.
Freysinger. Ukraine. Keine Unterstützung für ein totali-
täres Regime
14.3125 n Ip.
Freysinger. Mobbing im Bundesamt für Migration?
14.3201 n Mo.
Freysinger. Nein zur Einziehung von Privatvermögen 
durch Banken
14.3323 n Ip.
Freysinger. Gesetzwidriges Vorgehen einer Bundesrä-
tin und ihres Departementes
14.3325 n Mo.
Freysinger. Dschihadisten in der Schweiz
14.3459 n Mo.
Freysinger. Pässe und Identitätskarten. Gleichbehand-
lung
14.3714 n Ip.
Freysinger. Diplomatische Beziehungen zwischen der 
Schweiz und Russland. Schäden vermeiden
14.3756 n Mo.
Freysinger. Lex Weber. Abgeltungen
14.3759 n Mo.
Freysinger. Revision des Embargogesetzes
14.3814 n Po.
Freysinger. Globales Sicherheitskonzept
14.3995 n Mo.
Freysinger. Strengere Bestrafung von Aggressionen 
gegen Beamte und Behörden
14.4212 n Ip.
Freysinger. Islamisierung der Schweiz?
15.3073 n Ip.
Freysinger. Tamoil

15.3145 n Mo.
Freysinger. Studie zur Ritalinabgabe

* 15.3573 n Mo.
Freysinger. Schaffung einer Rechtsgrundlage für den 
Einsatz der Militärpolizei

* 15.3574 n Mo.
Freysinger. Führerausweis auf Probe: Verhältnismäs-
sige Regelung bei Widerhandlungen während der Pro-
bezeit

* 15.3626 n Mo.
Freysinger. Freihandelsabkommen mit Russland
13.3947 n Po.
Fridez. Eine Zulage für jedes Kind
14.3173 n Mo.
Fridez. Dickdarmkrebs. Systematische Früherkennung 
durch Darmspiegelung in der Schweiz
14.3174 n Po.
Fridez. Aluminium. Ein störender Zusatzstoff in zahlrei-
chen Impfstoffen
14.3363 n Ip.
Fridez. Schadhafte Metall-auf-Metall-Prothesen. Stand 
der Dinge
14.3364 n Ip.
Fridez. Genügend Ausbildungsplätze in Gastroenterolo-
gie bereitstellen
14.3813 n Mo.
Fridez. Hausärztinnen und Hausärzte. Klarheit schaffen 
und Abläufe vereinfachen
14.3816 n Po.
Fridez. Interessenkonflikte von medizinischen Gutach-
tern vermeiden
14.3993 n Mo.
Fridez. Vereinheitlichung der Aufmachung der Zigaret-
tenpäckchen
14.4013 n Mo.
Fridez. KVG. Kostenübernahme für die Fusspflege 
durch Podologinnen und Podologen bei ärztlicher 
Anordnung

•x 14.4130 n Mo.
Fridez. Lufttransportmittel zur Friedensunterstützung

•x 15.3291 n Ip.
Fridez. Export von Überwachungs- und Aufklärungs-
technologie. Wo bleiben die Menschenrechte?

* 15.3422 n Ip.
Fridez. Methylisothiazolinon. Ein Problem für das 
Gesundheitswesen?

* 15.3423 n Mo.
Fridez. Verbot von Glyphosat in der Schweiz

* 15.3564 n Ip.
Fridez. Artenschutz im Sinne des Bundesgesetzes über 
die Fischerei: Werden alle Massnahmen ergriffen?

* 15.3624 n Ip.
Fridez. Post: Wird der Transport von Brief- und Paket-
post ausgelagert?

* 15.3625 n Ip.
Fridez. Post: Der Widerspruch zwischen notwendigem 
Service public und Unfallrisiken im Strassenverkehr
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* 15.3674 n Ip.
Fridez. Nutzen von Grossraumhelikoptern für die 
Schweizer Armee

* 15.3675 n Ip.
Fridez. Bewegungs- und Sportwissenschaften: Adapted 
Physical Activity (APA) und Gesundheit: Was ist ihr Stel-
lenwert in unserem Gesundheitswesen?
13.3706 n Ip.
Friedl. Die SBB als Busbetreiberin auf der Strecke 
Zürich-München
13.4199 n Po.
Friedl. Soziale und ökologische Nachhaltigkeit von bila-
teralen Investitionsschutzabkommen
14.3732 n Ip.
Friedl. Staatsvertrag für den ökologischen Zustand des 
Alpenrheins
14.3866 n Po.
Friedl. Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige 
und biodiversitätsverträgliche Berufsfischerei in der 
Schweiz
14.4079 n Po.
Friedl. Stärkung des Vollzugs im Bereich des Bauens 
ausserhalb der Bauzone

•x 15.3186 n Ip.
Friedl. Verzicht auf Forderungen nach strengen Sorten-
schutzgesetzen in Freihandelsabkommen

•x 15.3187 n Ip.
Friedl. Menschenrechtliche und demokratische Situa-
tion in Sri Lanka

* 15.3762 n Ip.
Friedl. Umweltschäden durch Begleitgas-Abfackelung. 
Internationale Verpflichtungen

•x 13.3475 n Mo.
Galladé. Das Embargogesetz modernisieren und Repu-
tationsrisiken vermindern
14.3589 n Mo.
Galladé. Keine Ordonnanzwaffen für gewaltverherrli-
chende Extremisten

* 15.3639 n Mo.
Galladé. Abschaffung des Züchtigungsrechtes
13.4260 n Mo.
Gasser. Transparenz als Basis für einen funktionieren-
den Wettbewerb auf dem Strommarkt

* 15.3766 n Ip.
Gasser. Verkehrssicherheit auf der A13

•x 13.3510 n Mo.
Geissbühler. Nur Personen mit Schweizer Bürgerrecht 
in Schlüsselpositionen der Bundeskriminalpolizei
13.3671 n Mo.
Geissbühler. Schweizerisches Strafprozessrecht. Poli-
zeigewahrsam auf 72 Stunden ausdehnen
13.3730 n Mo.
Geissbühler. Keine Zivildienstleistenden in Schweizer 
Volksschulen
13.3731 n Mo.
Geissbühler. Zentrales Register über Sexual- und 
Gewaltverbrecher und auch über die zuständigen Rich-
ter und Gutachter

13.3936 n Mo.
Geissbühler. Sichtbare Warnung auf Packungen von 
gefährlichen Psychopharmaka
14.3517 n Mo.
Geissbühler. Drogenfreie Therapie
14.3898 n Po.
Geissbühler. Kompetenzzentrum Grenzsicherheit

•x 15.3027 n Ip.
Geissbühler. Swissness-Vorlage. Aufschieben und ver-
einfachen
15.3143 n Mo.
Geissbühler. Kampagne zur Cannabisprävention als 
wichtiger Beitrag zur Gesundheitsförderung
15.3229 n Po.
Geissbühler. Kostenvergleich von Substitutionsbehand-
lungen und abstinenzorientierten Therapien

•x 13.3578 n Mo.
Giezendanner. Flexibilisierung der Regelung betref-
fend die Obergrenze für ausländischen Dieseltreibstoff

•x 13.3579 n Mo.
Giezendanner. Verankerung des wesensgerechten 
Güterverkehrs in der Verfassung

•x 13.3580 n Ip.
Giezendanner. Selbstherrliche Massnahmen Italiens im 
Strassenverkehrsbereich
14.3194 n Ip.
Giezendanner. Projekt Containerterminal Basel Nord
14.3196 n Mo.
Giezendanner. Zulassung von fünfachsigen Baustellen-
fahrzeugen als Geländefahrzeuge
14.3555 n Mo.
Giezendanner. Lebenslanges Stadionverbot für Ver-
mummte
14.3787 n Ip.
Giezendanner. CO2-Abgabe bei Importfahrzeugen
15.3312 n Mo.
Giezendanner. Volksabstimmungen. Verbot der Publi-
kation von Meinungsumfragen in den Medien

* 15.3433 n Mo.
Giezendanner. Befreiung der Unternehmen vom Stati-
stikaufwand

•x 13.3499 n Ip.
Gilli. Patientenschutz bei Teilnahme an klinischen For-
schungsprojekten stärken

•N 13.3500 n Mo.
Gilli. Gleichbehandlung von Medikamenten und Immu-
nologika beim Import aus dem Ausland
14.3812 n Ip.
Gilli. Gift in der Muttermilch. Was tut die Schweiz?

* 15.3426 n Ip.
Gilli. Finanzierung einer globalen nachhaltigen Entwick-
lungsagenda

* 15.3481 n Ip.
Gilli. Zukunft Gesundheitsversorgung für besonders 
verletztliche Bevölkerungsgruppen

* 15.3608 n Ip.
Gilli. Auswirkungen von SwissDRG auf die Arbeitsbe-
dingungen des nicht ärztlichen Gesundheitspersonals
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* 15.3760 n Ip.
Gilli. Beurteilung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses bei 
Neuzulassungen und bei der Überprüfung zugelassener 
Arzneimittel

* 15.3761 n Ip.
Gilli. Pestizidanwendung und Gesundheit in der 
Schweiz. Welche Aufgaben fallen für das BAG an?

•x 13.3606 n Po.
Girod. Reparieren und Wiederverwenden elektrischer 
und elektronischer Geräte
13.4005 n Ip.
Girod. Qualitätssicherung bei Emissionsverminderung 
im Inland
13.4255 n Ip.
Girod. Raumplanung für eine nachhaltige Entwicklung 
statt für eine 11-Millionen-Schweiz
14.3234 n Ip.
Girod. Was unternimmt der Bundesrat gegen die Risi-
ken der Kohlenstoffblase?

•x 13.3587 n Mo.
Glanzmann. Internetfahndung vereinfachen
13.3895 n Mo.
Glanzmann. Zugang der Bahnpolizei zum Informations-
system der Polizei
13.3897 n Mo.
Glanzmann. 72 Stunden Polizeigewahrsam
14.3140 n Po.
Glanzmann. Volkswirtschaftliche Wertschöpfung der 
Investitionen in die innere Sicherheit
14.3141 n Po.
Glanzmann. Volkswirtschaftliche Kosten der Kriminalität 
in der Schweiz
14.3479 n Mo.
Glanzmann. Emmen als Haupteinsatzstandort für die 
Pilotenschule auf Pilatus PC-21 definieren
14.3552 n Po.
Glanzmann. Bericht zur Hochaltrigkeit
14.3708 n Ip.
Glanzmann. Keine Wiedereinreise und Entzug des Auf-
enthaltsrechtes für Dschihadisten
14.3711 n Mo.
Glanzmann. Ausreisesperre für potenzielle Dschihad-
Touristen
14.3843 n Po.
Glanzmann. Konzentration der Polizeiorgane des Bun-
des an einer einzigen zuständigen Stelle

•x 15.3351 n Ip.
Glanzmann. Arbeitsmarktliche Massnahmen für die 
Wiedereingliederung der Stellensuchenden

* 15.3759 n Po.
Glanzmann. Sicheres Datenverbundsnetz und weitere 
IT-Projekte des Bevölkerungsschutzes. Stand, Perspek-
tiven, Ressourcenbedarf

•x 13.3628 n Mo.
Glättli. Digital nachhaltige Gever-Lösung für die Bun-
desverwaltung

13.3930 n Mo.
Glättli. Export von Überwachungs- und Spionagesoft-
ware an Unrechtsstaaten verbieten
13.3942 n Ip.
Glättli. Offene Fragen zur NSA-Affäre sowie zu den 
Aktivitäten und zur Zusammenarbeit des NDB mit ande-
ren Diensten endlich klären
13.3943 n Mo.
Glättli. Keine Geheimvereinbarungen über Zusammen-
arbeit des NDB mit ausländischen Diensten
13.4265 n Po.
Glättli. Rechenzentren effizienter und mit grünem Strom 
betreiben
14.3255 n Mo.
Glättli. Mikroplastik in Körperpflegeprodukten verbieten
14.3341 n Ip.
Glättli. Swisscom. Geplante Umstellung von analoger 
auf Internet-Telefonie für alle Festnetzanschlüsse
14.3789 n Ip.
Glättli. Öffnung des Flugplatzes Dübendorf für den Pri-
vatflugverkehr. Finanzielle Aspekte, Kostenfolgen für 
Skyguide und Sicherheitsaspekte
14.4294 n Po.
Glättli. Web-Index für ein freies und offenes Internet. 
Die Schweiz ist nur an 18. Stelle
15.3308 n Po.
Glättli. Schweizerische Nationalbank. Auch die Wech-
selkursstabilität als Ziel vorgeben?

* 15.3436 n Ip.
Glättli. Elektronische Aufklärung. Projekt Achat und 
Zusammenarbeit des NDB

* 15.3685 n Ip.
Glättli. Wie kann die Urteilsöffentlichkeit in der Schweiz 
sichergestellt werden?

* 15.3744 n Po.
Glättli. Bericht zu volkswirtschaftlichen Auswirkungen 
der nicht weitergegebenen Referenzzinssatzsenkungen

* 15.3756 n Ip.
Glättli. Content Managment Systeme beim Bund. Wett-
bewerb und günstige OpenSource CMS oder teure Ein-
heitslösung?
14.3238 n Po.
Gmür. Bericht über den unsachgerechten ambulanten 
KVG-Tarif Tarmed
14.3261 n Ip.
Gmür. Aluminium. Verwertungsquote
14.3879 n Mo.
Gmür. Regulierungskosten für die Wirtschaft. Unnötige 
Administrativarbeiten für die AHV abschaffen

•x 15.3240 n Mo.
Gmür. Flüchtlings- und Asylkonferenz in der Schweiz

•x 15.3244 n Ip.
Gmür. Zeltlagerplätze für Jugendorganisationen
14.3268 n Mo.
Golay. Schweizer Arbeitskräfte und solche mit C-Bewilli-
gung unterstützen. Bezugsprovision für Quellensteuer-
erhebung abschaffen
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14.3269 n Mo.
Golay. Grössere Autonomie und bessere soziale Inte-
gration von Personen mit Behinderung ermöglichen
14.4308 n Mo.
Golay. Genf verteidigt unsere Armee und möchte das 
legendäre Schützenbataillon 14 erhalten, das auf Gene-
ral Dufour zurückgeht
15.3025 n Mo.
Golay. Vorrang von Angestellten mit schweizerischer 
Nationalität in der Bundesverwaltung
14.3880 n Mo.
Gössi. Präzisierung der gesetzlichen Grundlagen für die 
Gewährung von Finanzhilfen an Konsumentenorganisa-
tionen

* 15.3702 n Po.
Gössi. NFA. Entpolitisierung der Zielgrösse von 85 Pro-
zent im Ressourcenausgleich

* 15.3703 n Ip.
Gössi. Kommunikation in der Bundesverwaltung. Fass 
ohne Boden?

* 15.3704 n Po.
Gössi. Personalbremse analog der Ausgabenbremse
Siehe Geschäft 15.3786 Po. Föhn

* 15.3720 n Po.
Gössi. Umsetzung Bericht Regulierungskosten und Ver-
besserungsmassnahmen
Siehe Geschäft 15.3787 Po. Föhn
15.3082 n Po.
Graber Jean-Pierre. Auswirkungen der Aufwertung des 
Frankens gegenüber dem Euro. Quartalsbericht des 
Bundesrates
15.3083 n Mo.
Graber Jean-Pierre. Änderung des Arbeitslosenversi-
cherungsgesetzes. Von Kurzarbeit betroffene Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer mit einer Weiterbildung 
begünstigen
15.3084 n Ip.
Graber Jean-Pierre. Ukraine-Konflikt. Lösungsvor-
schläge der Schweiz

•x 15.3085 n Ip.
Graber Jean-Pierre. Finanzhilfen für Schweizer Export-
unternehmen, damit sich diese an Messen und Ausstel-
lungen im Ausland präsentieren können

•x 15.3086 n Ip.
Graber Jean-Pierre. Verselbstständigte Einheiten des 
Bundes. Bevorzugung der Schweizer Wirtschaft bei der 
Auftragsvergabe

•x 15.3139 n Ip.
Graber Jean-Pierre. Bahninfrastruktur. Zeitplan für die 
Verwirklichung der Doppelspur zwischen Ligerz und 
Twann
15.3150 n Mo.
Graber Jean-Pierre. Geschwindigkeitskontrollen. 
Umfassende, transparente und regelmässige Informa-
tion über deren Umfang, die Anzahl Überschreitungen 
und die verhängten Bussen

15.3237 n Mo.
Graber Jean-Pierre. Nichtverwendete Budgetmittel für 
den Ausbau und Unterhalt der Nationalstrassen. Mass-
nahmen zur Vermeidung dieses bedauerlichen und sich 
wiederholenden Phänomens

* 15.3450 n Ip.
Graber Jean-Pierre. Auswahl der syrischen Flüchtlinge 
im Verhältnis zur Bevölkerungsstruktur in Syrien

* 15.3562 n Ip.
Graber Jean-Pierre. Erhaltung von Nebenlinien durch 
Anbindung an neue Linien: Angebotspolitik der Schwei-
zerischen Bundesbahnen (SBB)

* 15.3563 n Ip.
Graber Jean-Pierre. Jurafrage: Berner Grosser Rat ver-
abschiedet Motion, die gleichzeitige Gemeindeabstim-
mungen verlangt

* 15.3602 n Po.
Graber Jean-Pierre. Aufnahme von Asylsuchenden je 
nach Intensität von Verfolgung und Lebensbedrohung

* 15.3646 n Ip.
Graber Jean-Pierre. Wie wirkt sich das zukünftige 
Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP/TAFTA) 
zwischen den USA und der Europäischen Union auf die 
Bilateralen I und II aus?
14.3353 n Ip.
Graf Maya. Der Online-Hundehandel boomt und fördert 
Tierleid und Kriminalität
14.3354 n Ip.
Graf Maya. Zulassungsverfahren für Neonicotinoide hin-
terfragen
14.3621 n Mo.
Graf Maya. Offenlegung und verbindliche Überprüfung 
von Nebenämtern und -beschäftigungen sowie finanziel-
len Beteiligungen von leitenden ETH-Angestellten in 
Unternehmen
14.3934 n Ip.
Graf Maya. Standardarbeitskraft. Berücksichtigung der 
Energieeffizienz und der Ressourcenbelastung beim 
technischen Fortschritt
14.3935 n Ip.
Graf Maya. CMS-Hybriden und andere potenziell pro-
blematische Pflanzenzüchtungstechniken
14.3938 n Po.
Graf Maya. Fachkräfteinitiative. Ermöglichung des 
Zugangs zu Nachholbildung durch Förderung der 
Grundkompetenzen
14.3978 n Ip.
Graf Maya. Medikamente mit gentechnisch veränder-
ten Hilfsstoffen oder Nahrungsbestandteilen
14.4225 n Ip.
Graf Maya. Die Empa erteilt Nanotoxikologie-Studien 
miserable Noten. Handelt der Bundesrat?
15.3343 n Po.
Graf Maya. Schwieriger Milchmarkt. Jetzt nachhaltige 
Massnahmen einleiten

* 15.3478 n Po.
Graf Maya. Mehr Engagement der Schweiz für den Tro-
penwald
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* 15.3716 n Ip.
Graf Maya. Palmöl und die Freihandelsabkommen mit 
Malaysia und Indonesien?

* 15.3717 n Mo.
Graf Maya. Agrarpolitik 2014-2017 konsolidieren und 
Kontinuität sichern

•x 13.3577 n Po.
Graf-Litscher. Freigabe von öffentlichen Finanzzahlen 
als Open Government Data
13.4216 n Mo.
Graf-Litscher. NSA-Affäre. Politische Kontrolle über die 
Zusammenarbeit mit Partnerdiensten stärken
13.4308 n Po.
Graf-Litscher. Sicherheit und Unabhängigkeit der 
Schweizer Informatik verbessern
14.4193 n Mo.
Graf-Litscher. Beschaffung des neuen Bundesratsjets 
dem Vergaberecht des Bundes unterstellen
14.4194 n Ip.
Graf-Litscher. Big Data. Potenzial und Entwicklungs-
perspektiven der Datenwirtschaft in der Schweiz
15.3307 n Po.
Graf-Litscher. Gesellschaft und Internet in der Schweiz 
2030. Bericht

* 15.3615 n Ip.
Graf-Litscher. Service public im Medienbereich

* 15.3616 n Ip.
Graf-Litscher. Direkte Förderung journalistischer 
Onlinemedien

•x 13.3649 n Mo.
Grin. Für eine Schweizer Landwirtschaft ohne gentech-
nisch veränderte Organismen. Verlängerung des GVO-
Moratoriums
13.3828 n Ip.
Grin. Erbschaftssteuer. Verlagerung des Ortes der 
Besteuerung
13.4291 n Ip.
Grin. Produktion von Schweizer Futtergetreide
14.3659 n Mo.
Grin. Agrarpolitik. Schluss mit den administrativen Aus-
wüchsen!
14.3769 n Po.
Grin. SBB-Linie Yverdon-Payerne. Der Bundesrat muss 
den Schienengüterverkehr beibehalten!
14.3831 n Po.
Grin. Entschädigungen für Personen mit öffentlichen 
Aufgaben. Änderung des StHG und des DBG

•x 15.3147 n Ip.
Grin. Zukunft der Waffenplätze Saint-Maurice und 
Moudon

•x 15.3148 n Ip.
Grin. Verordnung über Höchstbestände in der Fleisch- 
und Eierproduktion. Liste der Lebensmittelnebenpro-
dukte nach den Artikeln 9 und 10
15.3252 n Po.
Grin. Frankenstärke und Förderung des Tourismus. 
Steuerabzug für Ferien im Inland

•x 15.3289 n Ip.
Grin. Invasive Pflanzenarten. Massnahmen zur Scha-
densbegrenzung

•x 15.3295 n Ip.
Grin. Service public und Dienstleistungsabkommen

•x 15.3360 n Ip.
Grin. Starker Franken. Einsparungen bei unseren Zah-
lungen in Euro im Rahmen der internationalen Bezie-
hungen?

* 15.3489 n Ip.
Grin. Milchmarkt. Ist die Segmentierung in ihrer heuti-
gen Form noch gerechtfertigt?

* 15.3696 n Ip.
Grin. «Suisse Garantie» auf Produkten aus dem Aus-
land!

* 15.3697 n Ip.
Grin. Vorentwurf zum Bundesgesetz über Tabakpro-
dukte

* 15.3778 n Ip.
Grin. ICN-Linie Neuenburg-Genf Flughafen: Fahrplan-
entwurf 2016
13.3800 n Mo.
Grossen Jürg. Abschaffung der Pflicht zur Steuererklä-
rung
14.3329 n Ip.
Grossen Jürg. Welche Verlagerungswirkung hat das 
Instrument Toll plus? Was verspricht sich der Bundesrat 
von der Weiterverfolgung dieses Instrumentes?
14.3520 n Mo.
Grossen Jürg. Aufhebung des Strassenüberquerungs-
verbots neben Fussgängerstreifen ohne Lichtsignalan-
lage
14.3623 n Po.
Grossen Jürg. Rahmenbedingungen für eine lohnende 
Klimapolitik jetzt setzen
14.3627 n Ip.
Grossen Jürg. Durch Modernisierungsvorsorge zu 
energetischer Gebäudesanierung ermuntern
14.3628 n Ip.
Grossen Jürg. Sind Strassenbenutzer nicht eher Sub-
ventionsempfänger denn Milchkühe?
14.3943 n Ip.
Grossen Jürg. Gesetzliche Benachteiligung von elek-
trisch betriebenen Nutzfahrzeugen?
15.3298 n Mo.
Grossen Jürg. Erhöhung der Sicherheit im Gotthard-
Strassentunnel rasch und nicht erst ab 2030 umsetzen

* 15.3600 n Mo.
Grossen Jürg. Mit dem medialen Service public im 21. 
Jahrhundert ankommen

* 15.3689 n Ip.
Grossen Jürg. Ist die Entwicklung und die Organisation 
der Sprachaustausche für Schülerinnen und Schüler 
zufriedenstellend?
13.3940 n Mo.
Grunder. Mehr Flexibilität bei Nutzfahrzeugen mit einem 
Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen
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13.4220 n Mo.
Grunder. Öffentliches Beschaffungswesen. Spielraum 
ausnützen
15.3141 n Mo.
Grunder. Bessere Integration von Asylbewerbern in den 
Arbeitsmarkt
15.3142 n Mo.
Grunder. Kesb. Zwingendes Anhörungsrecht und ver-
bessertes Klagerecht für Grosseltern, Geschwister und 
nahe Verwandte
15.3234 n Mo.
Grunder. Frankenkrise. Innovationsförderung verstär-
ken

•x 13.3729 n Mo.
Gschwind. Zusammenarbeit zwischen Kantonspolizei 
und Militärpolizei ermöglichen
14.3159 n Mo.
Gschwind. Rekrutenschule. Keine militärischen Aktivi-
täten am Wochenende
15.3125 n Mo.
Gschwind. Via sicura. Verhältnismässigkeit der straf-
rechtlichen und administrativen Sanktionen wiederher-
stellen

•x 15.3126 n Ip.
Gschwind. Via sicura. Schwierigkeiten bei der Umset-
zung der neuen Massnahmen in kleinen Kantonen

* 15.3648 n Mo.
Gschwind. Breitbandversorgung und Hochbreitband-
versorgung aller Randregionen der Schweiz

•x 13.3544 n Po.
Guhl. Bewilligungen von Mobilfunkantennen in ländli-
chen Gebieten vereinfachen
13.3885 n Mo.
Guhl. Sondersignalisation für Einsatzfahrzeuge. Mehr 
Warneinrichtungen zulassen zur Vermeidung von Unfäl-
len
14.3337 n Ip.
Guhl. Kriminalisierung der freiwilligen Feuerwehren 
durch die Nullpromillegrenze
14.4124 n Po.
Guhl. Netze zur Sicherstellung von zukunftsgerichteter 
E-Health rüsten

•x 15.3164 n Ip.
Guhl. Behandlung der Bienenvölker gegen die Varroa-
milbe mit organischen Säuren

* 15.3455 n Po.
Guhl. Gesundheitswesen. Rechnungen oder Kopien 
immer an Patienten als Mittel zur Kostensenkung

* 15.3612 n Ip.
Guhl. Fernmeldemarkt. Gleiche Dienste, gleiche 
Regeln?

* 15.3758 n Ip.
Guhl. Kann das Hannover Modell Ausschreitungen bei 
Fussballmatches reduzieren oder verhindern?

•x 13.3416 n Ip.
Gysi. Vom Staatsbetrieb Ruag gewartete Kampfflug-
zeuge greifen philippinische Rebellen an

•x 13.3417 n Ip.
Gysi. Ungenügende Bewertung der Ruag im Anti-Kor-
ruptions-Index

•x 13.3573 n Ip.
Gysi. Unternehmenssteuerreform. Wie mobil sind die 
mobilen Firmen tatsächlich?
13.3787 n Ip.
Gysi. Unternehmenssteuerreform III. Verlagerung der 
Steuerlast von juristischen auf natürliche Personen
13.3790 n Mo.
Gysi. Vereinfachung der Parkierungsmöglichkeiten für 
Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung
13.4031 n Ip.
Gysi. Anschaffung von 22 Gripen E/F. Kompensations-
geschäfte offenlegen
13.4032 n Ip.
Gysi. 100-Jahr-Jubiläum der Luftwaffe. Transparenz 
über Einsatztage und Kosten an der Air 2014
14.3123 n Mo.
Gysi. Schutz der Anlagen der öffentlichen Hand sowie 
des Klimas
14.3176 n Mo.
Gysi. Internationale Akzeptanz für die Unternehmens-
besteuerung. Abschaffung von Artikel 28 Absätze 2 bis 4 
des Steuerharmonisierungsgesetzes
14.3177 n Ip.
Gysi. Schuldenbremse. Taugliches Instrument beim 
Risiko einer Immobilienkrise?
14.3425 n Po.
Gysi. Kontrollierte Cannabis-Abgabe
14.3807 n Ip.
Gysi. Luftverkehr. Ungerechtfertigte Bundesgelder für 
ein Bremssystem
14.4180 n Ip.
Gysi. Massnahmen für eine wirksame Abrüstung von 
Atomwaffen
15.3113 n Mo.
Gysi. Bandbreitenmodell für mehr Steuergerechtigkeit
15.3233 n Po.
Gysi. Förderung der Kultur der Jenischen, Sinti und 
Roma in der Schweiz. Berichterstattung aus der Arbeits-
gruppe

* 15.3549 n Ip.
Gysi. Förderung von Erstausbildungen (Sek II) nach 
dem 20. Altersjahr

* 15.3755 n Ip.
Gysi. Wann wird das Sozialversicherungsabkommen 
mit Kosovo abgeschlossen?

•x 13.3443 n Ip.
Hadorn. AKW-Gefahr. Extremereignis in Szenarien auf-
nehmen

•x 13.3586 n Mo.
Hadorn. Güterverkehr als Kernaufgabe der Bahn mit 
konkreten Verlagerungszielen
13.4310 n Ip.
Hadorn. Schutz vor radioaktivem Wasser aus havarier-
ten Atomkraftwerken
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14.3825 n Mo.
Hadorn. Schutz religiöser und anderer Minderheiten als 
wichtiges Ziel der schweizerischen Aussenpolitik

•x 15.3057 n Ip.
Hadorn. Swissleaks. Rolle der Finma bei der Strafverfol-
gung
15.3109 n Mo.
Hadorn. NFA. Ergänzung des Wirksamkeitsberichtes 
mit Leistungen für Einwohner

•x 15.3137 n Ip.
Hadorn. Auslagerung der Bearbeitung von Steuerdaten
Siehe Geschäft 15.3128 Ip. Zanetti
15.3183 n Po.
Hadorn. Gewinne der Schweizerischen Nationalbank. 
Verwendung und Auswirkung
15.3184 n Mo.
Hadorn. Frankenstärke. Folgen auf Schuldenbremse
15.3264 n Ip.
Hadorn. Solarstromproduktion und Energiesparmass-
nahmen der Transportunternehmen
15.3321 n Ip.
Hadorn. Bestellung von Zügen bei Bombardier. Risiko 
für SBB und Steuerzahler?

* 15.3662 n Po.
Hadorn. Aufsichtsgremium zu finanziellen Klumpenrisi-
ken mit Atomkraftwerken

* 15.3663 n Mo.
Hadorn. Stilllegungs- und Entsorgungsfonds. Absiche-
rung finanzieller Risiken von Atomkraftwerken

•x 13.3504 n Mo.
Hardegger. Gleiche Fristen für die Rechnungsstellung 
der Ärzte und die Rückerstattungspflicht der Kranken-
kassen
13.4053 n Ip.
Hardegger. Gotthard-Strassentunnel. Landbedarf für 
zweite Tunnelröhre
14.3357 n Ip.
Hardegger. Plus-Energie-Bauten in der Strategie des 
Bundes zur Energieerzeugung
14.3358 n Ip.
Hardegger. Fehlende Anreize im DRG-System für die 
Verhinderung von Spitalinfektionen
14.3611 n Ip.
Hardegger. Verjährungswirrwarr für Patienten mit 
Behandlungsfehlern endgültig beheben
14.3720 n Ip.
Hardegger. Rückbau von Fussgängerstreifen
14.3763 n Ip.
Hardegger. Leistungen der Krankenversicherungen. 
Lücken in den Abrechnungssystemen Tiers payant und 
Tiers garant
14.4174 n Ip.
Hardegger. Plus-Energie-Bauten im CO2-Reduktions-
programm
15.3062 n Po.
Hardegger. Unethische Methoden bei der Überweisung 
von Patientinnen und Patienten

15.3110 n Ip.
Hardegger. Kostenmiete statt überrissene Rendite

* 15.3508 n Ip.
Hardegger. Überprüfung von bewilligten Velozulassun-
gen auf dem Fussverkehr gewidmeten Flächen

* 15.3650 n Mo.
Hardegger. GPS-Verkehrslenkung analog Lenkung des 
Verkehrs mit Wegweisern gesetzlich regeln

* 15.3651 n Mo.
Hardegger. Vorkaufsrecht für Gemeinden zu Gunsten 
des gemeinnützigen oder preisgünstigen Wohnungs-
baus

* 15.3652 n Mo.
Hardegger. Verkauf und Fortsetzung von nutzlosen Ver-
sicherungsverträgen muss unterbunden werden

* 15.3707 n Po.
Häsler. Förderung des öffentlichen Verkehrs für den 
alpinen Raum

* 15.3725 n Ip.
Häsler. Herbstpaket Agrarreform 2014-2017. Ver-
schlechterung für die Berggebiete?

* 15.3637 n Po.
Hassler. Zivildiensteinsätze in der Landwirtschaft 
erleichtern
14.3175 n Mo.
Hausammann. Reduktion der Lebensmittelverluste

* 15.3540 n Mo.
Hausammann. Unternehmerischer Freiraum in der 
überbetrieblichen Zusammenarbeit von landwirtschaftli-
chen Betrieben
14.3680 n Ip.
Heer. Keine Sanktionen gegen Russland
14.4051 n Ip.
Heer. Blacklist der OECD. Eine Erfindung des Bundes-
rates?

* 15.3506 n Ip.
Heer. Staatlich subventionierter Antisemitismus und 
Revisionismus

* 15.3524 n Ip.
Heer. Fifa. Ermittlungen durch die Bundesanwaltschaft 
und die USA
13.3695 n Mo.
Heim. Psychische Gesundheit. Von anderen Ländern 
lernen
13.4150 n Po.
Heim. Verhütungspräparat Yasmin. Handeln, um Risi-
ken zu begrenzen
13.4151 n Po.
Heim. Patientenfonds
13.4152 n Po.
Heim. Was läuft schief bei der Endlagerung der Atomab-
fälle?
14.3055 n Mo.
Heim. Qualitätssicherung bei Untersuchungen oder Pro-
grammen zur Früherkennung von Brustkrebs
14.3412 n Po.
Heim. Tiefere Renten wegen Provisionen?
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14.4192 n Po.
Heim. Vertrauensärzte aus dem Dilemma befreien
15.3060 n Po.
Heim. Medikamentenpreise senken
15.3061 n Po.
Heim. Verkaufte Patienten

•x 15.3191 n Ip.
Heim. 60 Prozent der neuen Arzneimittel ohne Zusatz-
nutzen, aber zu höheren Preisen?
15.3193 n Po.
Heim. Nationale Strategie zur Verbesserung der 
Beschäftigungschancen und der Reintegration erwerbs-
loser älterer Menschen in den Arbeitsmarkt
15.3194 n Po.
Heim. Nationaler Sozialstern zur Bekämpfung altersbe-
dingter Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt

•x 15.3273 n Ip.
Heim. Qualität der Brustkrebsuntersuchungen

•x 15.3274 n Ip.
Heim. Arzneimittel. Versorgungsprobleme lösen

•x 15.3332 n Ip.
Heim. Laufbahnbilanz und -beratung

* 15.3473 n Ip.
Heim. Flüchtlinge. Vulnerabilität von unbegleiteten Kin-
dern und Jugendlichen

* 15.3474 n Mo.
Heim. Sicherung der Altersrente bei Erwerbslosigkeit im 
fortgeschrittenen Alter

* 15.3475 n Po.
Heim. Versorgungsforschung! Zentrale Grundlage für 
die Gesundheitspolitik

* 15.3476 n Po.
Heim. Berufsbildung im Rahmen von Migrationspartner-
schaften

* 15.3578 n Po.
Heim. Gewalt im Alter. Nationale Strategie zur Bekämp-
fung von Gewalt gegenüber älteren Menschen

* 15.3589 n Ip.
Heim. Stromnetzkosten. Wettbewerbsnachteile belasten 
unsere Industrie und gefährden Arbeitsplätze und Lehr-
stellen

* 15.3742 n Po.
Heim. IV. Sparen auf Kosten der Kleinsten?

•x 13.3379 n Ip.
Herzog. Strafvollzug und Schutz der Bevölkerung

•x 13.3459 n Ip.
Herzog. Kann die Armee ihren Verfassungsauftrag noch 
erfüllen?
14.3371 n Mo.
Herzog. Fragwürdige Reformen im Ehe- und Familien-
recht stoppen
14.3442 n Mo.
Herzog. Massnahmen zur Reduktion der Schwanger-
schaftsabbrüche
14.3476 n Mo.
Herzog. Transparenz über die Vergabe von Bundesgel-
dern

15.3346 n Mo.
Herzog. Die Drogenhanf-Messe Cannatrade muss ver-
boten werden
15.3348 n Mo.
Herzog. Kesb. Zum Wohle der Betroffenen

* 15.3679 n Po.
Herzog. Bürokratieabbau durch Vereinfachung und 
Modernisierung des Arbeitsrechts

•x 13.3571 n Mo.
Hess Lorenz. Busstreifen. Mitbenützung durch Reise-
busse und Taxis
13.3960 n Mo.
Hess Lorenz. Sicherstellung der Qualität von medizini-
schen Laboranalysen. Territorialitätsprinzip, Kontrollme-
chanismen und Sanktionsmassnahmen
14.3928 n Mo.
Hess Lorenz. Anpassung der Finanzierung der ärztli-
chen Weiterbildung und der universitären Gesundheits-
berufe
14.4269 n Mo.
Hess Lorenz. Gleiche Rahmenbedingungen für traditio-
nelle Dienstleistungsbetriebe und private Anbieter von 
Dienstleistungen über Online-Plattformen
14.4270 n Po.
Hess Lorenz. Pelzmarkt für einheimische Produkte 
stärken

* 15.3718 n Po.
Hess Lorenz. Voraussetzung schaffen für eine vollstän-
dige Analyse zur neuen Spitalfinanzierung

* 15.3721 n Mo.
Hess Lorenz. Berufsbildungsfonds. Klarheit schaffen

•x 13.3485 n Ip.
Hiltpold. Definition von Vergewaltigung im Strafgesetz-
buch
13.3967 n Mo.
Hiltpold. Senkung der direkten Bundessteuer
13.4263 n Po.
Hiltpold. Neudefinition der Dienstpflicht?
14.3124 n Ip.
Hiltpold. Zweitwohnungen und Wohnungsnachfrage. 
Auswirkungen der Volksinitiative "gegen Masseneinwan-
derung"
14.3386 n Ip.
Hiltpold. Ceva-Baustelle. Abbruch des Ausschreibungs-
verfahrens für den Ausbau?
14.3651 n Mo.
Hiltpold. Strafgesetzbuch. Schluss mit der Diskriminie-
rung bei der Definition von Vergewaltigung
14.3762 n Mo.
Hiltpold. Zivile und militärische Friedensförderung und 
Stärkung der Menschenrechte. Eine Botschaft mit zwei 
Rahmenkrediten
14.4246 n Ip.
Hiltpold. Keine Berücksichtigung des hypothekarischen 
Referenzzinssatzes mehr für die Berechnung der zuläs-
sigen Rendite

•x 13.3494 n Mo.
(Hodgers) Gilli. Kostenlose Verhütungsmittel für Frauen 
unter zwanzig Jahren
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•x 13.3531 n Po.
(Hodgers) Glättli. Warum lassen sich so wenige aus-
ländische Personen in der Schweiz einbürgern?

•x 13.3334 n Mo.
Humbel. Wirksame Bekämpfung des durch irregulär 
anwesende Ausländer und Asylsuchende betriebenen 
Drogenhandels
13.3748 n Mo.
Humbel. AHV. Sicherung des Beitragssubstrats
13.4215 n Mo.
Humbel. Stärkung des Vertragsprimats im KVG
13.4217 n Mo.
Humbel. Einheitliches Leistungserfassungssystem für 
die Pflege
14.3366 n Mo.
Humbel. Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligun-
gen entkoppeln
14.3608 n Mo.
Humbel. Gewährleistung von Sicherheit und Hygiene 
bei raumlufttechnischen Anlagen
14.3861 n Mo.
Humbel. Wirksame Taggeldversicherung bei Erwerbs-
ausfall durch Krankheit
14.3862 n Po.
Humbel. Prävention und Leistungssteuerung in der 
Krankenversicherung
14.4291 n Mo.
Humbel. Ambulanter Bereich der obligatorischen Kran-
kenversicherung. Qualitätssicherung und Transparenz 
durchsetzen
14.4292 n Mo.
Humbel. Praxistaugliche Zulassung der Pflegeheime als 
Leistungserbringer
15.3283 n Mo.
Humbel. Mehr Effizienz und Transparenz im schweizeri-
schen Sozialversicherungssystem

* 15.3681 n Ip.
Humbel. Bessere Wirtschaftlichkeitsprüfungen statt 
staatliche Planung

* 15.3687 n Mo.
Humbel. Praktikum als Eignungstest für das Medizinstu-
dium
13.3692 n Ip.
Hurter Thomas. Telekommunikationsmarkt. Sind aktu-
elle Gesetzgebung und Regulierungsmassnahmen noch 
zeitgemäss?
13.3769 n Ip.
Hurter Thomas. Schweizer Arbeits- und Steuerrecht auf 
dem Flughafen Basel-Mülhausen
13.3876 n Mo.
Hurter Thomas. Konkurrenzfähige, familienfreundliche 
und tourismusfördernde Schifffahrt auf dem Langensee 
ab 2016
14.3330 n Ip.
Hurter Thomas. Ist die Abrechnung des Radio-/TV-
Anschlusses über die Nebenkosten noch zeitgemäss?

* 15.3749 n Mo.
Hurter Thomas. Moratorium LSVA

•x 13.3422 n Mo.
Ingold. Aktionsplan Transparenz im Rohstoffhandel

•x 13.3423 n Ip.
Ingold. Rohstoffbericht. Unternehmensverantwortung 
als freiwillige Selbstbindung oder verbindliche Vor-
schrift?
13.3848 n Po.
Ingold. Schwarzgeldabflüsse aus Entwicklungsländern
13.4135 n Ip.
Ingold. 500-Jahr-Jubiläum der Reformation
14.3192 n Ip.
Ingold. Wirkung, Transparenz und Resultatemessung in 
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 2013-
2016
14.3418 n Ip.
Ingold. Mitteleinsatz des BAG für Prävention
14.3833 n Ip.
Ingold. Messgrössen für die Entwicklungsagenda post-
2015

•x 15.3115 n Ip.
Ingold. Irak und Syrien. Christliche Flüchtlinge und Bin-
nenflüchtlinge nicht diskriminieren

•x 15.3116 n Ip.
Ingold. IV-Rentnerinnen und -Rentner näher an die 
Arbeitswelt bringen
15.3287 n Ip.
Ingold. Stellenwert der Biodiversität

•x 13.3557 n Mo.
Jans. Eigenkapitalquote für Gesellschaften, die Atom-
kraftwerke betreiben
14.3262 n Mo.
Jans. Schutz der Gelder der zweiten Säule und des Kli-
mas
14.3377 n Ip.
Jans. Den Schutz von Trockenwiesen und -weiden von 
nationaler Bedeutung verbessern
14.3551 n Ip.
Jans. Hangbeiträge für Steillagen ab 50 Prozent
14.3966 n Ip.
Jans. Badischer Bahnhof. Untragbare Risiken durch 
Gefahrgüter?

•x 15.3316 n Ip.
Jans. Staatliche Fleischwerbung im Widerspruch zum 
Ressourcenschutz

•x 15.3317 n Ip.
Jans. Buttermarkt. Marktmanipulation auf Kosten von 
Bauernfamilien und Steuerzahlern?
15.3318 n Mo.
Jans. Wahrheitsgetreue Statistik der von mittleren und 
grossen Verbrauchern bezahlten Strompreise

* 15.3741 n Po.
Jans. Rückverteilung der Lenkungsabgaben
13.3918 n Mo.
Joder. Keine Aufhebung der schweizerischen Rechts-
ordnung durch das Joint Statement mit den USA
14.3636 n Mo.
Joder. Administrative Entlastung für die Landwirtschaft
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14.3639 n Mo.
Joder. Verbesserung der Organisation der Kranken-
pflege und Hilfe zu Hause
14.3840 n Mo.
Joder. Schweizer Helikopter fliegen gemäss schweizeri-
schem Recht
14.3841 n Mo.
Joder. Keine Einschränkungen für den Einsatz von Heli-
koptern auf den Landesflughäfen
14.3842 n Mo.
Joder. Keine Reduktion des Höchstalters für Piloten bei 
kommerziellen Helikopterflügen

* 15.3635 n Ip.
Joder. Finanzielle Auswirkungen der Reduktion des 
Höchstalters für Piloten bei kommerziellen Helikopterflü-
gen

•x 13.3307 n Ip.
John-Calame. Rohstoffabbau und -handel. Korruption 
und Steuerbefreiung von Unternehmen bekämpfen
14.3817 n Ip.
John-Calame. Sterbehilfe. Gesetzlicher Rahmen und 
Verhinderung von Auswüchsen
14.4139 n Ip.
John-Calame. Impfung für Schwangere am Beispiel der 
Grippeimpfung. Bekannte und angenommene Risiken

•x 15.3106 n Ip.
John-Calame. Algerien und die Achtung der Menschen-
rechte
15.3292 n Ip.
John-Calame. Kriegsmaterial. Kohärenz der Politik der 
verschiedenen Departemente
13.4133 n Po.
Jositsch. Fachkräftemangel und Weiterbildung. Ausar-
beitung eines Modells zur Einführung von Bildungszeit-
konti

•x 15.3181 n Ip.
Jositsch. Finanzierung beruflicher Weiterbildung mit 
Mitteln der Erwerbsersatzordnung

•x 13.3539 n Ip.
Keller Peter. Beim Volk die Renten kürzen und sich sel-
ber verschonen?
13.3926 n Ip.
Keller Peter. Wohin mit den radioaktiven Abfällen? Über 
den eigenen Tellerrand hinausschauen
13.4244 n Ip.
Keller Peter. Wie stellt sich der Bundesrat zu den Plä-
nen zur Abschaffung der heutigen Schweizer Landes-
hymne?
14.3081 n Mo.
Keller Peter. Bundesbeiträge an die Stiftung Education 
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14.3336 n Mo.
Keller Peter. Suche nach neuer Landeshymne als 
dümmliche Casting-Show. Parlament und/oder Schwei-
zervolk sollen bestimmen!
14.3734 n Mo.
Keller Peter. Keine doppelte Staatsbürgerschaft für 
Schweizer Diplomaten

•x 15.3230 n Ip.
Keller Peter. Wie viel Geld zahlt die Schweiz jährlich ins 
Ausland?

•x 15.3231 n Ip.
Keller Peter. Ausländische Autobahnbenutzer vermehrt 
zur Kasse bitten. Deutsches Mautsystem für die 
Schweiz?

•x 15.3232 n Ip.
Keller Peter. Werden in Schweizer Gefängnissen musli-
mische Straftäter radikalisiert?

* 15.3607 n Ip.
Keller Peter. Fall Huseynov. Visum aus humanitären 
Gründen. Anzahl solcher Visa und mögliche Folgen

* 15.3683 n Ip.
Keller Peter. Nutzlasteinschränkung von gewerblichen 
Traktoren

•x 13.3442 n Ip.
Kessler. Zulassung von Dimethylfumarat für die 
Behandlung von multipler Sklerose

•x 13.3491 n Ip.
Kessler. Informationen über mögliche falsche Ärzte 
müssen an die kantonalen Behörden weitergeleitet wer-
den
13.3733 n Ip.
Kessler. Ärzte, die mit dem Gesetz in Konflikt standen, 
arbeiten für die IV
13.3756 n Ip.
Kessler. Zulassung von Tecfidera für jährlich 25 000 
Franken anstelle von Dimethylfumarat für 1800 Franken 
pro Patient
14.3411 n Mo.
Kessler. Haftpflichtversicherung für Zahnärzte, die 90 
Tage in der Schweiz arbeiten
14.3559 n Mo.
Kessler. Beweislasterleichterung für Versuchspatienten. 
Artikel 19 des Humanforschungsgesetzes

•N 14.4164 n Mo.
Kessler. Cannabis für Schwerkranke

•x 15.3200 n Ip.
Kessler. Alterslimite für Ärzte mit besonders sensiblem 
Fachgebiet
15.3201 n Ip.
Kessler. Kontrolle von fehlbaren Ärzten. Ombudsstelle 
für die Patientensicherheit

* 15.3678 n Po.
Kessler. Gewinnbeteiligung für Medikamente, die aus 
Schweizer Universitäten stammen

•x 13.3289 n Po.
Kiener Nellen. Unitary Tax. Besteuerung internationaler 
Konzerne als Einheit

•x 13.3333 n Mo.
Kiener Nellen. Finanztransaktionssteuer auch in der 
Schweiz

•x 13.3629 n Ip.
Kiener Nellen. Bewährte Finma-Amtshilfe auf Fiskalfra-
gen ausweiten

•x 13.3630 n Mo.
Kiener Nellen. Die Verkürzung fiskalischer Abgaben 
soll kein Ausschlussgrund für Rechtshilfe sein
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•x 13.3631 n Po.
Kiener Nellen. Ausdehnung der Quellensteuer auf wei-
tere Personen als Vereinfachung bei der Einkommens-
steuer
13.3957 n Mo.
Kiener Nellen. Forschungsprojekt zur Erforschung der 
Wirkung von nichtionisierenden Strahlungen auf elektro-
sensible Personen
13.3958 n Ip.
Kiener Nellen. Vision 2020. Verbesserung der Bedin-
gungen für den akademischen Nachwuchs
13.3959 n Mo.
Kiener Nellen. Endlich eine Steuerstrafstatistik für die 
Schweiz
13.4066 n Ip.
Kiener Nellen. Bahnreform 2.2. Auswirkungen der euro-
päischen Normen für Menschen mit Behinderung und 
mobilitätsbeeinträchtigte Seniorinnen und Senioren
13.4258 n Ip.
Kiener Nellen. Weshalb sind seit 2008 so viele 1000-
Franken-Noten im Umlauf?
13.4259 n Po.
Kiener Nellen. Bedeutung und Ausmass der Schatten-
banken in der Schweiz
14.3352 n Mo.
Kiener Nellen. Asymmetriekorrektur nach Brustamputa-
tion soll Pflichtleistung nach KVG werden
14.3643 n Ip.
Kiener Nellen. Führt die BKW Ensi und UVEK an der 
Nase herum?
14.3967 n Mo.
Kiener Nellen. Ermöglichung eines freiwilligen monatli-
chen Direktabzugs der Steuern vom Lohn
15.3331 n Ip.
Kiener Nellen. Wie werden die Empfehlungen der 
OSZE/ODIHR-Wahlbeurteilungsmission für die Parla-
mentswahlen 2015 umgesetzt?
15.3352 n Ip.
Kiener Nellen. Wie viel Steuern bezahlen die grossen 
Internetkonzerne in der Schweiz?

* 15.3738 n Ip.
Kiener Nellen. Status der 100 000 Sans-Papiers ver-
bessern und ihr Potenzial besser nutzen

* 15.3739 n Ip.
Kiener Nellen. Lohngleichheit zwischen Frauen und 
Männern. Wie und wann kommen wir in der Schweiz 
weiter?

* 15.3740 n Mo.
Kiener Nellen. Absicherung der Altersvorsorge auch im 
Betrugsfall
13.3749 n Mo.
Killer Hans. Erneuerbare Energien tragen zur Versor-
gungssicherheit bei
14.3882 n Po.
Killer Hans. Kapazitätsplanung bei Kehrichtverbren-
nungsanlagen mit Abwärmenutzung

* 15.3670 n Ip.
Killer Hans. Elektronische Rechnungen beim Bund

* 15.3458 n Mo.
Knecht. Stopp bei den Landschaftsqualitätsprojekten

* 15.3737 n Mo.
Knecht. Stopp der Doppelbesteuerung
14.3818 n Po.
Landolt. Einführung einer eidgenössischen Jagdbe-
rechtigung

•x 15.3132 n Ip.
Landolt. KVG. Anpassung der ordentlichen Franchise

•x 15.3133 n Ip.
Landolt. Monitoring der Standortattraktivität der 
Schweiz

* 15.3580 n Mo.
Landolt. Bürokratieabbau bei der Mehrwertsteuer. Aner-
kennung von elektronischen Rechnungen
13.3934 n Po.
Lehmann. Einbruchdiebstahlprävention steuerlich 
attraktiver gestalten. Anpassung des Steuerharmonisie-
rungsgesetzes und des Gesetzes über die direkte Bun-
dessteuer
14.3499 n Mo.
Lehmann. Lärmimmissionen bei Bau und Betrieb von 
Sportanlagen. Rechtssicherheit
14.3500 n Po.
Lehmann. Gemeindefusionen über die Kantonsgrenzen 
hinweg
14.3850 n Mo.
Lehmann. Elektrovelos. Gezielte Massnahmen zur Ver-
besserung der Sicherheit im Strassenverkehr
14.3851 n Mo.
Lehmann. Velorowdys härter bestrafen. Keine Toten 
mehr wegen Unfällen Velo gegen Velo und Velo gegen 
Fussgänger
14.3852 n Mo.
Lehmann. Einführung von Veloschildern zur Identifika-
tion der Besitzer
14.3853 n Mo.
Lehmann. Anpassung beim Vermögensverzehr. Ände-
rung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen 
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung

•x 14.4165 n Po.
Lehmann. Pflegekostenversicherung auf den Prüfstand. 
Schutz des eigenen Vermögens!

* 15.3406 n Ip.
Lehmann. Seenotrettungsaktionen im Mittelmeer. 
Unterstützung durch die Schweizer Armee?

* 15.3468 n Mo.
Lehmann. Anpassung der Jugendarbeitsschutzverord-
nung. Einführung einer Regelung betreffend Schnupper-
lehrlinge

* 15.3538 n Mo.
Lehmann. Anpassung der Finma-Anlagerichtlinien für 
Versicherungsgesellschaften

* 15.3561 n Ip.
Lehmann. Billag AG nun überflüssig

* 15.3572 n Po.
Lehmann. Körperkult der Jugend. Anabolika, Lancie-
rung von Programmen
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* 15.3751 n Mo.
Lehmann. Benutzung von E-Mountainbike in den Ber-
gen. Regelungen anstreben

•x 13.3472 n Ip.
Leuenberger-Genève. Reintegration der Roma-Minder-
heit. Mangelhafte Umsetzung der Migrationspartner-
schaft zwischen der Schweiz und Kosovo
13.4240 n Ip.
Leuenberger-Genève. Strategische Partnerschaft mit 
der Türkei. Widerspruch zur Rolle der Schweiz als Ver-
mittlerin
14.3313 n Ip.
Leuenberger-Genève. Stand- und Durchgangsplätze 
für Schweizer Fahrende. Dringender Handlungsbedarf
14.3327 n Ip.
Leuenberger-Genève. Handeln zugunsten der über 50-
jährigen Arbeitslosen ist notwendig

•x 13.3581 n Po.
(Leutenegger Filippo) Wasserfallen. Definition des 
Service public

•x 13.3403 n Po.
Leutenegger Oberholzer. Weiteres tragisches 
Tötungsdelikt während des Strafvollzugs. Abklärung der 
Konsequenzen

•x 13.3412 n Ip.
Leutenegger Oberholzer. Arbeitsbedingungen in der 
Rheinschifffahrt bzw. europäischen Binnenschifffahrt
13.3908 n Ip.
Leutenegger Oberholzer. Bankensicherung. Siche-
rungsmassnahmen evaluieren
13.3909 n Mo.
Leutenegger Oberholzer. Sistierung der Zusammenar-
beit mit der NSA
13.4293 n Mo.
Leutenegger Oberholzer. Sachgewährleistung im 
Kaufvertrag. Mehr Schutz für die Konsumentinnen und 
Konsumenten
14.3040 n Mo.
Leutenegger Oberholzer. Anlagen der Schweizeri-
schen Nationalbank. Schutz der Reserven und des Kli-
mas
14.3186 n Mo.
Leutenegger Oberholzer. Steuerliche Konsequenzen 
übermässiger Entschädigungen und Boni bei Verlustvor-
trag
14.3189 n Ip.
Leutenegger Oberholzer. Ökonomische Folgen der 
Masseneinwanderungs-Initiative
14.3242 n Po.
Leutenegger Oberholzer. Strategie für eine schweizeri-
sche Alterspolitik aktualisieren
14.3243 n Mo.
Leutenegger Oberholzer. Good Governance von Vor-
sorgeeinrichtungen. Transparenz bei Entschädigungen
14.3306 n Mo.
Leutenegger Oberholzer. Die Schweiz als Early Mover 
beim automatischen Informationsaustausch. Prozess 
rasch einleiten

14.3361 n Po.
Leutenegger Oberholzer. Steuerbelastung der Allein-
stehenden im Vergleich zum Mehrpersonenhaushalt. 
Bericht
14.3486 n Po.
Leutenegger Oberholzer. Verlustvortrag angemessen 
ausgestalten
14.3615 n Ip.
Leutenegger Oberholzer. Hospitality-Fonds der Credit 
Suisse kommt nicht zur Ruhe
14.3974 n Mo.
Leutenegger Oberholzer. Änderung von Artikel 32 
Absatz 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt 
und Erwerbstätigkeit
14.3975 n Mo.
Leutenegger Oberholzer. Erdbebenrisiko der Hypothe-
ken absichern
14.4167 n Mo.
Leutenegger Oberholzer. Geschlechterquoten. Wo 
bleibt der Bund als Vorreiter und Vorbild?
14.4168 n Mo.
Leutenegger Oberholzer. International koordinierte 
Abschaffung der Steuerprivilegien für natürliche Perso-
nen ausländischer Nationalität
14.4242 n Mo.
Leutenegger Oberholzer. Pauschalbesteuerung. 
Anwendung vereinheitlichen, Kontrollen verstärken
14.4290 n Ip.
Leutenegger Oberholzer. SBB-Immobilienbewirtschaf-
tung

•x 15.3097 n Ip.
Leutenegger Oberholzer. Swissleaks. Beweisverwer-
tung im Strafverfahren und im Amtshilfeverfahren
15.3354 n Mo.
Leutenegger Oberholzer. Stabile Wechselkurse für den 
Standort Schweiz

* 15.3434 n Po.
Leutenegger Oberholzer. Die internationale Wäh-
rungsordnung und die Strategie der Schweiz

* 15.3514 n Mo.
Leutenegger Oberholzer. FlaM. Mehr Schutz für ältere 
Lohnabhängige. Fürsorgepflicht verankern

* 15.3604 n Mo.
Leutenegger Oberholzer. Gesetz über die Aufsicht und 
Kontrolle internationaler Organisationen, insbesondere 
der Sportverbände

* 15.3713 n Mo.
Leutenegger Oberholzer. Nachhaltigkeitsberichte der 
börsenkotierten Unternehmen

•x 13.3615 n Po.
Lohr. Voraussetzungen für die IV-Anlehre und die prakti-
sche Ausbildung nach Insos
13.4271 n Mo.
Lohr. Mindestens drei nationale Zentren für Schnee-
sport zugunsten des Breitensports schaffen
14.3606 n Ip.
Lohr. Chancen und Folgen der Pränataldiagnostik
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•x 15.3199 n Ip.
Lohr. Ungleichbehandlung von Heimbewohnerinnen 
und Heimbewohnern
15.3254 n Mo.
Lohr. Subventionen für "Jugend und Sport"
13.3935 n Mo.
Lustenberger. Sorgsamer Umgang mit der Kreatur und 
mit Steuergeldern

•N 15.3335 n Mo.
Lustenberger. Für eine stärkere Berücksichtigung der 
nationalen Rechtsordnungen am Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte
14.3197 n Po.
Mahrer. Straf- und Massnahmenvollzug. Verstärkung 
der interkantonalen Zusammenarbeit unter der Ägide 
des Bundes
14.3568 n Mo.
Mahrer. Freiräume in städtischen Siedlungsgebieten

* 15.3395 n Mo.
Mahrer. Risikotransporte. Jetzt heisst es handeln!

* 15.3593 n Ip.
Mahrer. Solide Grundlagen zur Planung der Luftfahrt-
entwicklung in Genf

* 15.3773 n Ip.
Mahrer. Beförderung gefährlicher Güter: Gehört das 
Glück auch zu den Vorsichtsmassnahmen?
13.3970 n Mo.
Maier Thomas. KMU- und Start-up-taugliche Lösung bei 
der Einstellung von Fachkräften aus Drittstaaten
14.3895 n Mo.
Maier Thomas. Aufhebung der Pflicht zur Benützung 
von Radwegen
14.3896 n Mo.
Maier Thomas. Legales Rechtsabbiegen für Velofahrer 
bei Rotlicht
15.3267 n Ip.
Maier Thomas. Bürokratieabbau durch die Harmonisie-
rung der Betreibungsregister

* 15.3746 n Ip.
Maier Thomas. Überfällige Anpassung des Normver-
brauches an die Realität

* 15.3747 n Mo.
Maier Thomas. Plafonierung der Empfangsgebühren

* 15.3750 n Ip.
Maier Thomas. Abschaffung der obersten Wahlfranchi-
sen?

•x 13.3305 n Mo.
Maire Jacques-André. Unterstützung der Berufsbil-
dung im Cleantech-Bereich

•x 13.3322 n Mo.
Maire Jacques-André. Berufsbildungsfinanzierung. 
Den wirklichen Leistungen der Kantone besser Rech-
nung tragen

•x 13.3401 n Ip.
Maire Jacques-André. Bedrohte regionale Bahnlinien. 
Eine beunruhigende und widersprüchliche Botschaft

14.3275 n Ip.
Maire Jacques-André. Studierende und Forschende 
nicht doppelt bestrafen
14.3407 n Mo.
Maire Jacques-André. Im Arbeitslosenversicherungs-
gesetz vorgesehene Bildungsmassnahmen
14.3468 n Mo.
Maire Jacques-André. Familienbesteuerung. Ungleich-
behandlungen beseitigen
14.4090 n Ip.
Maire Jacques-André. Skyguide blockiert die Entwick-
lung von Windpärken. Bessere Koordination im UVEK
14.4091 n Mo.
Maire Jacques-André. Die Post. Postsendungen sollen 
allen zugestellt werden!
15.3100 n Mo.
Maire Jacques-André. Steuerliche Transparenz für 
hohe Managerlöhne

•x 15.3101 n Mo.
Maire Jacques-André. Bekanntgabe der Arbeitszeiten. 
Verlängerung der Frist auf vier Wochen
15.3102 n Mo.
Maire Jacques-André. Überzeit. Gleichbehandlung von 
Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten
15.3168 n Ip.
Maire Jacques-André. Negativzinsen für Vorsorgeein-
richtungen

* 15.3594 n Ip.
Maire Jacques-André. Jugendarbeitslosigkeit reduzie-
ren und qualifizierte Fachkräfte fördern: Schnelle und 
tatkräftige Bundeshilfe zur Förderung von Brückenange-
boten

•x 13.3605 n Mo.
Markwalder. Vereinfachte Zulassung für praktische 
Ausbildungen
13.3890 n Mo.
Markwalder. 40 Jahre Ratifikation der EMRK
14.3801 n Mo.
Markwalder. Bundesgesetz über Pauschalreisen. Voll-
zugsdefizit beheben

•x 15.3261 n Ip.
Markwalder. Präventive Massnahmen zur Verbesse-
rung der Rechtssicherheit für Unternehmen bei der ket-
tenhaften Weitervergabe von Arbeiten im Bausektor

•x 15.3262 n Ip.
Markwalder. Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für die Filmverarbeitung in der Schweiz
15.3263 n Mo.
Markwalder. Revision des Entsendegesetzes

•x 13.3478 n Ip.
Marra. Amtshilfe im Steuerbereich
14.3535 n Ip.
Marra. Wie viel ukrainisches Vermögen ist in der 
Schweiz gesperrt, und wie sind die Gelder in die 
Schweizer Banken gelangt?
14.3783 n Ip.
Marra. Kenntnisse über die Religionen als Massnahme 
gegen Rassismus und Xenophobie
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14.4127 n Po.
Marra. Kampf gegen Islamophobie und Antisemitismus. 
Zusätzlich zu Sanktionen bei Fremdenfeindlichkeit oder 
Rassismus braucht es aktive Präventionsmassnahmen
14.4210 n Po.
Marra. Notschlafstellen. Getroffene oder geplante Mass-
nahmen
15.3047 n Ip.
Marra. Swissleaks. Wie lässt sich die Aufsicht stärken?
15.3238 n Mo.
Marra. Steuer auf Spekulationskäufen von Schweizer-
franken

* 15.3490 n Ip.
Marra. Flüchtlinge. Keine Wegweisungen mehr nach Ita-
lien

* 15.3575 n Mo.
Marra. (Wieder-)Eingliederung von Langzeitarbeitslosen 
im Rahmen der besseren Nutzung von schweizerischen 
Arbeitskräften

* 15.3576 n Mo.
Marra. Verstösse gegen das Bundesgesetz gegen die 
Schwarzarbeit und Verstösse im Zusammenhang mit 
den flankierenden Massnahmen – ein Monitoring schaf-
fen
13.3901 n Mo.
Masshardt. Stopp der steuerlichen Bevorzugung des 
Flugverkehrs
14.4267 n Po.
Masshardt. Stärkung der politischen Bildung
15.3269 n Po.
Masshardt. Übereinkommen zur Verminderung der 
Staatenlosigkeit

•x 15.3270 n Ip.
Masshardt. Welche Projekte öffentlicher Gemeinden 
oder privater Institutionen werden oder wurden durch die 
Armee ausgeführt?

* 15.3686 n Ip.
Masshardt. Junge Tierärztinnen im Arbeitsmarkt halten. 
Auch nach einer Schwangerschaft

* 15.3605 n Ip.
Matter. Ungerechtfertigte Ansprüche des italienischen 
Staats gegen Stephan Schmidheiny

•x 13.3328 n Mo.
Meier-Schatz. Förderung des beruflichen Wiederein-
stiegs dank Bildungsgutscheinen

•x 15.3236 n Ip.
Merlini. A2/A13. Wie lange noch bleibt das Locarnese 
die einzige Agglomeration in der Schweiz ohne direkten 
Anschluss ans Autobahnnetz?

•x 15.3293 n Ip.
Merlini. Wann wird die Bundesverwaltung endlich wirk-
lich und auf allen Hierarchiestufen mehrsprachig?

* 15.3509 n Ip.
Merlini. Unrechtmässiges Abhören von Festnetzan-
schlüssen in der Schweiz im Auftrag der Mailänder 
Staatsanwaltschaft?
14.3957 n Ip.
Miesch. Mutmassliche Veruntreuung von Staatsgeldern 
der Republik Kasachstan. Was tut die Schweiz?

13.3955 n Ip.
Moret. Medikamentenpreise. Wie kann der Markt paten-
tabgelaufener Wirkstoffe belebt und wie können Einspa-
rungen erzielt werden?
13.3956 n Mo.
Moret. Arzneimittelpreise. Gleichbehandlung von Phar-
maindustrie, Krankenversicherern und Konsumenten-
verbänden
13.4294 n Ip.
Moret. Überprüfung der Lohngleichheit für obligatorisch 
erklären. Kosten für Unternehmen mit mehr als 50 Mitar-
beitenden
14.3239 n Ip.
Moret. Waldbewirtschaftung. Kantonale Subventionen 
und Mehrwertsteuer
14.3649 n Ip.
Moret. Avastin und Lucentis. Was kann der Bundesrat 
unternehmen?
14.3650 n Ip.
Moret. Nimmt die Finma ihre Aufsichtspflicht auch in 
Bezug auf den Bereich der Krankenzusatzversicherun-
gen in der Schweiz regelmässig wahr?
14.3760 n Ip.
Moret. Umsetzung der Verpflichtungserklärung für die 
ungedeckten Kosten bei der Visumerteilung
14.3982 n Ip.
Moret. Wie gedenkt der Bundesrat objektive und über-
zeugende Informationen über die OKP zuhanden der 
Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten?
14.3983 n Ip.
Moret. Desinformation im Rahmen des Abstimmungs-
kampfes zur Einheitskrankenkasse und Erklärungen zu 
den regionalen Prämienunterschieden
14.3984 n Ip.
Moret. Ausschluss von Ärztinnen und Ärzten aus der 
Liste der Grundversorger im Rahmen des Hausarztmo-
dells
14.4303 n Ip.
Moret. Anhörung von unbegleiteten minderjährigen 
Asylsuchenden durch das SEM
14.4305 n Ip.
Moret. Täuschung auf der Website gewisser Kranken-
versicherer
14.4306 n Ip.
Moret. Regionale Unterschiede bei den Krankenkassen-
prämien

•N 14.4307 n Mo.
Moret. Anbieter im öffentlichen Beschaffungswesen. 
Einhaltung der Lohngleichheit nachweisen
15.3294 n Ip.
Moret. Asylgesetz. Gewährung vorübergehenden 
Schutzes speziell für Menschen aus Syrien?
13.3939 n Ip.
Mörgeli. Verflechtung von Gewerkschaften und Staat
13.4316 n Mo.
Mörgeli. Volle Transparenz bei Bilanz und Erfolgsrech-
nung der SRG
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14.3041 n Ip.
Mörgeli. Daniel Senn und die Untersuchung durch die 
Revisionsaufsicht des Bundes

* 15.3460 n Ip.
Mörgeli. Youtube-Aktivitäten des Bundes

* 15.3644 n Ip.
Mörgeli. Asylgewährung für den Asarbaidschaner Emin 
Haseynow
14.3256 n Ip.
Moser. Internationales Rohstoffabkommen. Rolle der 
Schweiz in den Verhandlungen

* 15.3682 n Ip.
Moser. Verpflichtungen der Schweiz für die internatio-
nale Biodiversität

•x 13.3335 n Ip.
Müller Geri. Risiko eines Flugzeugabsturzes auf ein 
AKW
13.4298 n Ip.
Müller Geri. Atommülltransporte
13.4299 n Mo.
Müller Geri. Arbeitsvisum für zirkuläre Migration

* 15.3457 n Mo.
Müller Geri. Effizienzsteigerung im Strafvollzug
13.4307 n Mo.
Müller Leo. Keine Verweigerung der Rückerstattung der 
Verrechnungssteuer
14.3857 n Ip.
Müller Leo. Werterhalt der Güterstrassen
14.3976 n Mo.
Müller Leo. Verzicht auf unverhältnismässige Auflagen 
im Hinblick auf die Umsetzung der Energiestrategie 
2050
15.3224 n Mo.
Müller Leo. Begrenzung des Wachstums der Personal-
ausgaben
15.3330 n Mo.
Müller Leo. Fachkräfteinitiative und arbeitsmarktliche 
Massnahmen. Synergien nutzen und Mittel optimieren

* 15.3536 n Ip.
Müller Leo. Bundesausgaben im Ausland. Wie berück-
sichtigt der Bundesrat die Franken-Aufwertung?

•x 14.3630 n Ip.
Müller Thomas. Werbevorschriften. Automatische 
Übernahme von EU-Recht

* 15.3695 n Ip.
Müller Thomas. Gebührengelder für Lobbying-Aktivitä-
ten der SRG
14.3135 n Mo.
Müller Walter. Inakzeptable Vernachlässigung der Ost-
schweiz beim Grenzwachtkorps

•x 13.3482 n Po.
Müller-Altermatt. Rechtliche Grundlagen für den "Steu-
erpranger"
13.3696 n Mo.
Müller-Altermatt. Echter Datenschutz statt Schutzschild 
für Steuerpreller

13.3816 n Mo.
Müller-Altermatt. Status "auf Stellensuche" im Rahmen 
des Freizügigkeitsabkommens für maximal sechs 
Monate
14.3962 n Po.
Müller-Altermatt. Internationale Amtshilfe bei Strafta-
ten gegen Kinder im Internet verbessern
14.3963 n Po.
Müller-Altermatt. Wie verstecken sich Pädophile hinter 
dem Datenschutz?
14.4277 n Ip.
Müller-Altermatt. Ausstehende Massnahmen zur 
Umsetzung des CO2-Gesetzes

•x 15.3302 n Ip.
Müller-Altermatt. Treibstoffimporteure. Umsetzungs-
stand zur CO2-Kompensationspflicht
13.3788 n Ip.
Munz. Verbindliche Störfallrichtlinien für Atommülllager
13.4145 n Ip.
Munz. Atommüll-Lagerkonzept. Rückholbarkeit ist nicht 
gewährleistet
14.3067 n Ip.
Munz. Unabhängiger Risk-Management-Report zu den 
Energiekonzernen
14.3731 n Po.
Munz. Erfolgsquote bei den Lehrabschlussprüfungen 
erhöhen
14.3736 n Ip.
Munz. Die Zulassung zu Fachhochschulen nicht aufwei-
chen
14.4062 n Mo.
Munz. Regionale Programmfenster erhalten. Keine 
Änderung der Radio- und Fernsehverordnung während 
der Konzessionsdauer
14.4074 n Ip.
Munz. Freilandversuche mit cisgenen Kartoffeln
14.4108 n Ip.
Munz. Verordnung über die Gefährdungsannahmen. 
Korrektur der Antwort des Bundesrates auf die Anfrage 
14.1051

•x 15.3037 n Ip.
Munz. Konzept Massnahmenplan Fachkräftemangel
15.3038 n Ip.
Munz. Lager für schwach- und mittelaktive radioaktive 
Abfälle. Fehlender Entsorgungsnachweis
15.3177 n Ip.
Munz. Erdbebensicherheit von AKW. Wann endlich han-
delt das Ensi?

•x 15.3313 n Ip.
Munz. Grosser Stellenzuwachs beim Nachrichtendienst

•x 15.3314 n Ip.
Munz. Nachrichtendienststellen in den Kantonen. Trans-
parenz gefordert

* 15.3427 n Ip.
Munz. Zulassung und Wirkung von Safener, Synergi-
sten und Beistoffen in Pestiziden wie Glyphosat

* 15.3428 n Po.
Munz. Leitungswasser als Trinkwasser
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* 15.3429 n Ip.
Munz. Veränderung der Staatsbeiträge für Privatspitäler 
im Vergleich zu öffentlich-rechtlichen Spitälern

* 15.3430 n Po.
Munz. Kein Lehrabbruch ohne Anschlusslösung

* 15.3653 n Mo.
Munz. Ausbildung für Flüchtlinge zur nachhaltigen 
Arbeitsmarktintegration

* 15.3654 n Ip.
Munz. Öffentlichkeitsprinzip für AKW-Emissionsdaten 
des Ensi

* 15.3655 n Ip.
Munz. Radioaktives C14 fehlt in den vom Ensi veröffent-
lichten Monatsbilanzen der AKW

* 15.3656 n Ip.
Munz. Gefahr für AKW Mühleberg durch Fernwartung 
des Computersystems. Fragwürdige Überwachung des 
Ensi

* 15.3657 n Ip.
Munz. Recht auf Vergessen für Internet-Nutzerinnen 
und -Nutzer

•x 13.3456 n Ip.
Müri. Autobahnanschluss Emmen Nord. Weiteres Vor-
gehen

•x 13.3489 n Ip.
Müri. Bürokratische Aufblähung der Eidgenössischen 
Spielbankenkommission
14.3947 n Mo.
Müri. Wiedereröffnung des Autobahnanschlusses 
Emmen Nord

•x 15.3112 n Mo.
Müri. Keine Gesinnungspolizeibehörde in der Schweiz

* 15.3659 n Ip.
Müri. Den Ursprung von Druckerzeugnissen kennzeich-
nen

•x 15.3255 n Ip.
Naef. Neue Auswanderungswelle aus Kosovo. Was 
tun?

•x 15.3256 n Ip.
Naef. Welche Aussenpolitik gegenüber den autoritären 
Monarchien im Golfkooperationsrat?
14.3133 n Mo.
Nidegger. Interkantonaler Finanzausgleich. Benachteili-
gung der Grenzkantone korrigieren
13.4028 n Ip.
Nordmann. Reichen die Kompetenzen des Eidgenössi-
schen Nuklearsicherheitsinspektorates für das Durch-
setzen von Sicherheitsmassnahmen aus?

* 15.3424 n Po.
Nordmann. Investitionen in die Strecke Lausanne-Bern 
auf die Umfahrung des kritischen Abschnitts Flamatt-
Schmitten konzentrieren?

* 15.3583 n Po.
Nordmann. Ursachen des leicht rückläufigen Stromver-
brauchs in den letzten Jahren

•x 13.3555 n Mo.
Noser. Pauschale Steueranrechnung. Unnötige Nach-
teile für den Werkplatz Schweiz beseitigen

•x 13.3556 n Po.
Noser. Stärkung des Schweizer Kapitalmarktes
13.3868 n Mo.
Noser. Moderate Erweiterung der Erlassmöglichkeiten 
beim Zoll und bei der Einfuhrsteuer
13.4269 n Mo.
Noser. Einfach und rasch das Peer-Review des Global 
Forum bestehen. Rasche einseitige Anpassung von 
Doppelbesteuerungsabkommen
14.3537 n Po.
Noser. Bericht zur Wettbewerbs- und Ertragsfähigkeit 
der landwirtschaftlichen Produktion und zum Einsatz 
öffentlicher Mittel für die Landwirtschaft
14.4138 n Ip.
Noser. Beschaffungspraxis bei kritischen IKT-Infrastruk-
turen der Bundesverwaltung

•x 15.3326 n Ip.
Noser. Mögliche Folgen der Initiative "Schweizer Recht 
statt fremde Richter (Selbstbestimmungs-Initiative)"

* 15.3443 n Mo.
Noser. Frankenstärke. Entlastung von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern durch tiefere EO-Beiträge

* 15.3551 n Mo.
Noser. Bürokratieabbau. Anhebung des Mindestzolls

* 15.3672 n Mo.
Noser. Bürokratieabbau. Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung vorantreiben

•x 13.3575 n Mo.
Nussbaumer. Unilaterales Programm zur Legalisierung 
unversteuerter Vermögen

•x 13.4289 n Mo.
Nussbaumer. Sektorielles Kooperationsabkommen mit 
der EU im Bereich Beschäftigung, Soziales und Integra-
tion

•x 15.3059 n Po.
Nussbaumer. Social Impact Investing. Folgerungen für 
die Schweiz aufgrund des OECD-Reports

* 15.3542 n Po.
Nussbaumer. Bericht über Modernisierungsansätze bei 
Investitionsschutzabkommen

•x 15.3169 n Ip.
Pantani. Kabotageverbot konsequent umsetzen

•x 15.3170 n Ip.
Pantani. Autostrasse Stabio-Gaggiolo

•x 15.3171 n Ip.
Pantani. Lösch- und Rettungszüge. Stationierung im 
Tessin

* 15.3539 n Ip.
Pantani. Lösch- und Rettungszug. Einsatz bei Unfällen 
südlich des Seedamms

* 15.3565 n Ip.
Pantani. Zusammenarbeit zwischen Empfangs- und 
Verfahrenszentren und dem Testzentrum in Zürich Alt-
stetten
14.4067 n Mo.
Pardini. Keine falschen Anreize durch überhöhte 
Bonuszahlungen bei Bankerinnen und Bankern
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14.4068 n Mo.
Pardini. Berufsverbot für "Bangster", die rechtswidrig 
handeln
14.4069 n Po.
Pardini. Bericht über Möglichkeiten der Finma im inter-
nationalen Vergleich

•x 15.3166 n Ip.
Pardini. Die Ruhezeitverordnung für Chauffeusen und 
Chauffeure muss endlich durchgesetzt werden!
15.3167 n Mo.
Pardini. Endlich sichere Strassen. Sofortige Einhaltung 
der Ruhezeitverordnung für die Chauffeure

* 15.3477 n Mo.
Pardini. Transparenz bei den Revisionen. Die Finma 
soll endlich Umfang, Inhalt der Revisionen und die Revi-
sionsgesellschaft bei Banken und Versicherungsgesell-
schaften bestimmen können

•x 13.3386 n Ip.
Parmelin. IFRS-Normen und berufliche Vorsorge. Ein 
trojanisches Pferd für den Wirtschaftsstandort Schweiz?
13.3675 n Ip.
Parmelin. Tabakkonsum, E-Zigaretten, Gesundheit und 
Besteuerung. Was ist die Strategie des Bundesrates?
14.3399 n Ip.
Parmelin. Transatlantisches Freihandelsabkommen 
zwischen den USA und der EU. Direkte und indirekte 
Auswirkungen auf die Schweiz
14.4041 n Ip.
Parmelin. Widersprüche und Heuchelei in der staatli-
chen Agrarpolitik bei der Reduktion von CO2-Emissio-
nen
15.3271 n Ip.
Parmelin. 6, 7, 9, 13, 15, 25 oder 38 Rappen mehr pro 
Liter Benzin?
15.3272 n Mo.
Parmelin. Eidgenössische Finanzverwaltung und Wäh-
rungsschwankungen. Den Schritt vom Mittelalter in die 
Moderne wagen

* 15.3454 n Mo.
Parmelin. Klarer rechtlicher Rahmen für die Kommuni-
kation, die Transparenz und die Glaubwürdigkeit der 
Eidgenössischen Finanzkontrolle
Siehe Geschäft 15.3485 Mo. Derder

* 15.3555 n Ip.
Parmelin. Verantwortlichkeit des Experten für berufliche 
Vorsorge. Klärungen nötig

* 15.3619 n Ip.
Parmelin. Tarife von Laboranalysen: Strebt der Bundes-
rat wirklich das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis für Ver-
sicherte an?
14.3169 n Mo.
Pezzatti. Begrenzung der NFA-Zahlungen durch eine 
Mindestgarantie an den Kantonsanteilen an der Bundes-
steuer
14.3307 n Mo.
Pezzatti. Ergänzungsleistungen und Datenübermittlung
14.4134 n Mo.
Pezzatti. Fortschritt statt Bürokratie bei den Ausbil-
dungszulagen

14.4135 n Po.
Pezzatti. Berücksichtigung der Vernehmlassungsant-
worten seitens des Bundesrates
15.3144 n Mo.
Pezzatti. Partizipationskapital für Genossenschaftsban-
ken

•x 15.3248 n Ip.
Pezzatti. Saubere Grundlagen zur richtigen Berechnung 
des effektiven Rentenalters

* 15.3442 n Ip.
Pezzatti. Neue Spitalfinanzierung. Unzureichende 
Datenlieferung von Spitälern
14.3802 n Mo.
Pfister Gerhard. NFA. Anpassung im Bereich der 
aggregierten Steuerbemessungsgrundlage
14.4186 n Po.
Pfister Gerhard. Freihandel zwischen der EU und den 
USA. Opportunitätsstrategie der Schweiz

•x 15.3242 n Po.
Pfister Gerhard. Neukonzeption von Schengen/Dublin, 
europäische Koordination und "burden sharing"
15.3243 n Po.
Pfister Gerhard. Swiss Fund. Ein Beitrag zur Meiste-
rung aktueller Herausforderungen der Schweiz

•x 15.3249 n Ip.
Pfister Gerhard. Aufenthaltsrechtliche Privilegierung 
von Staatenlosen?

•x 15.3250 n Ip.
Pfister Gerhard. Säumige Zahler aus dem Ausland. Ein 
Problem?

* 15.3588 n Mo.
Pfister Gerhard. Geburtsgebrechen und schwere 
Erkrankungen bei Kindern. Trennung von Behandlungs- 
und Finanzierungsentscheid

•x 14.4276 n Ip.
Pieren. Ziele der verschärften Asylgesetzgebung 
umsetzen

•x 13.3345 n Po.
Piller Carrard. Beruflicher Wiedereinstieg. Fehlende 
Zahlen

* 15.3775 n Ip.
Piller Carrard. Nationales Programm zur Früherken-
nung von Brustkrebs

* 15.3776 n Ip.
Piller Carrard. Unterstützung für Eltern eines schwer-
kranken Kindes

•x 13.3603 n Mo.
(Poggia) Golay. Wechseltönige Zweiklanghörner von 
vortrittsberechtigten Fahrzeugen. Lärmbelastung verrin-
gern
13.3688 n Po.
(Poggia) Golay. Bekanntmachung von Willensäusse-
rungen und Entscheiden von Behörden. Analyse der 
heutigen Praxis
13.3700 n Po.
(Poggia) Golay. Jährliche Kosten der Pflegeleistungen 
im Krankheitsfall für Personen, die Schwarz- oder Grau-
arbeit nachgehen und über keine Versicherung im Sinne 
des KVG verfügen
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13.3866 n Po.
(Poggia) Golay. Doppelbesteuerungsabkommen zwi-
schen der Schweiz und Frankreich. Folgen einer Kündi-
gung aller Abkommen prüfen, die vom Abkommen von 
1966 abweichen
13.3892 n Ip.
(Poggia) Golay. Krankenversicherung und freier Perso-
nenverkehr zwischen der Schweiz und Frankreich
14.3420 n Ip.
Portmann. Automatischer Informationsaustausch. 
Kosten und Sicherheit von Daten
14.3677 n Mo.
Portmann. Arbeitszeiterfassung. Sofortige Ergänzung 
der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz
14.4140 n Ip.
Portmann. Folteranwendungen durch die USA. Inter-
vention des Bundesrates bei der Uno
15.3039 n Po.
Portmann. Schutz bei Falschanschuldigungen
15.3092 n Mo.
Portmann. Höchstzinsvorschrift für alle Darlehensge-
schäfte

* 15.3388 n Mo.
Portmann. Intensivierung zwischenstaatlicher Zusam-
menarbeit mit Kuba

* 15.3389 n Mo.
Portmann. Schweiz als Privat Banking Hub für chinesi-
sche Privatanleger und chinesische Pensionskassen

* 15.3390 n Mo.
Portmann. Schweiz als Drehscheibe für den Handel mit 
in Renminbi kotierten Rohstoffen

* 15.3437 n Mo.
Portmann. Familiengemeinschaft als neuer Zivilstand

* 15.3438 n Mo.
Portmann. Vereinfachung der Zivilstandsbezeichnung

•x 15.3130 n Ip.
Quadranti. Nachhaltigkeitskapitel als Bestandteil von 
Freihandelsabkommen gemäss APK-NR von 2012

•x 15.3347 n Ip.
Quadranti. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht und 
Kesb. Justierungen jetzt einleiten und umsetzen?

* 15.3680 n Po.
Quadranti. Kosten-Nutzen-Analyse von Elternzeitmo-
dellen

* 15.3684 n Ip.
Quadranti. Weiteres Vorgehen Transparenz im Roh-
stoffhandel

•x 13.3323 n Mo.
Quadri. EU-Angehörige, die in die Schweiz ziehen wol-
len. Informationen zu Vorstrafen einholen

•x 13.3465 n Mo.
Quadri. Kurzfristige Erwerbstätigkeit. Alarmierende 
Situation im Tessin

•x 13.3466 n Mo.
Quadri. Steuerabzüge für Aufwendungen im Zusam-
menhang mit gemeinnütziger Arbeit

•x 13.3467 n Mo.
Quadri. Kauf- und Konsumverbot von alkoholischen 
Getränken für Asylsuchende, die in Empfangszentren 
untergebracht sind
13.4120 n Mo.
Quadri. Opfer von Angriffen in den eigenen vier Wän-
den. Stärkung des Rechtes auf Notwehr

•x 14.3057 n Mo.
Quadri. Erpressung durch die EU? Auszahlung der 
Kohäsionsbeiträge stoppen
14.3397 n Mo.
Quadri. Obligatorisches Referendum für alle Beiträge, 
die ins Ausland fliessen
14.4166 n Mo.
Quadri. Schutz des Wettbewerbs auf den Fernmelde-
netzen der Zukunft

•x 15.3087 n Ip.
Quadri. Selbstständigerwerbende aus Italien. Namen 
an die italienische Agenzia delle entrate weiterleiten

•x 15.3088 n Ip.
Quadri. Grenzgängerbesteuerung. Entschädigung des 
Kantons Tessin durch den Bund
15.3253 n Mo.
Quadri. Ausgleich für die frankenbedingten Verluste in 
der Tourismusbranche. Steuerabzug für Ferien in der 
Schweiz

* 15.3394 n Mo.
Quadri. Flankierende Massnahmen zur Personenfreizü-
gigkeit. Wiederaufnahme der Optimierung

* 15.3482 n Ip.
Quadri. Campione d'Italia in ein Zollfreigebiet umwan-
deln?

* 15.3522 n Ip.
Quadri. Zukunft der Zweigstelle der Bundesanwaltschaft 
im Tessin

* 15.3527 n Ip.
Quadri. Verschmutzung des Luganersees wegen Ver-
säumnissen auf italienischer Seitet

* 15.3781 n Ip.
Quadri. Notstand im Flüchtlingswesen und Suspendie-
rung der Schengen-Abkommen

•x 13.3608 n Po.
Regazzi. Eine Staatssekretärin oder ein Staatssekretär 
für die schweizerische Verkehrspolitik
13.3945 n Po.
Regazzi. Negative Auswirkungen der Personenfreizü-
gigkeit in den Grenzkantonen mit Massnahmenpaket 
abmildern
13.4149 n Mo.
Regazzi. Personenfreizügigkeit und Arbeitsmarktkon-
trollen in Grenzregionen. Angemessenere Kostenüber-
nahme durch den Bund
13.4196 n Mo.
Regazzi. Für menschenfreundliche Nationalpärke
14.3260 n Mo.
Regazzi. Gleich lange Spiesse im Güterverkehr durch 
die Verselbstständigung von SBB Cargo
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14.4019 n Po.
Regazzi. Haltemöglichkeiten für die Neat-Züge in 
Biasca, damit die Region Tre Valli nicht den Anschluss 
verpasst
14.4029 n Mo.
Regazzi. Bauleistungen aus dem Anwendungsbereich 
des Freizügigkeitsabkommens ausschliessen
14.4045 n Mo.
Regazzi. Bundesgesetz über die Fischerei. Die Verwen-
dung von Widerhaken in Fliessgewässern zulassen
15.3185 n Mo.
Regazzi. Reduzierung von Staus in den Morgenstunden

* 15.3532 n Ip.
Regazzi. Aufhebung des Waffenverbots für Montenegri-
nerinnen und Montenegriner. Rückkommen auf einen 
Beschluss

* 15.3569 n Ip.
Regazzi. Führerausweis: Schweizerische und italieni-
sche Schiffe sollen wieder gleichbehandelt werden!

•x 13.3622 n Mo.
Reimann Lukas. Zulassung der Regenbogenforelle

•x 13.3623 n Mo.
Reimann Lukas. Aufstockung des Grenzwachtkorps für 
alle Grenzwachtregionen
13.3927 n Ip.
Reimann Lukas. Schutz für den Datenbunker Schweiz
13.4016 n Mo.
Reimann Lukas. Keine weitere Erhöhung der Mineralöl-
steuer. Moratorium
13.4089 n Po.
Reimann Lukas. Beseitigung von Hindernissen, die den 
durch den Amateurfunkdienst erbrachten Service public 
in Katastrophenfällen behindern
13.4102 n Ip.
Reimann Lukas. Ausgeweitetes Liquiditäts-Swap-
Abkommen der SNB. Weltkartell der Gelddrucker (1)
13.4103 n Ip.
Reimann Lukas. Ausgeweitetes Liquiditäts-Swap-
Abkommen der SNB. Weltkartell der Gelddrucker (2)
14.3217 n Ip.
Reimann Lukas. Neue Allianzen zur Stärkung der 
Schweiz
14.3218 n Mo.
Reimann Lukas. Sicherung des Lebensunterhalts als 
Voraussetzung für die Erteilung und Verlängerung von 
Aufenthaltstiteln
14.3219 n Mo.
Reimann Lukas. EU-Beitrittsgesuch. Klarheit schaffen
14.3220 n Mo.
Reimann Lukas. Optionsmodell statt automatisches 
Doppelbürgerrecht für zukünftige Einbürgerungen
14.3221 n Mo.
Reimann Lukas. Dualismus statt Monismus
14.3222 n Mo.
Reimann Lukas. Steuergeldverschwendung unter 
Strafe stellen. Politiker in die Haftung nehmen

14.3223 n Mo.
Reimann Lukas. Präzisierung und Ausweitung des Ver-
bots des fremden Militärdienstes und der Anwerbung 
dazu
14.3863 n Ip.
Reimann Lukas. Wird die Migrationsstatistik durch eine 
neue Begriffsdefinition beschönigt?

* 15.3453 n Mo.
Reimann Lukas. Transparentes Lobbyregister

* 15.3571 n Mo.
Reimann Lukas. Zulassung der Regenbogenforelle

* 15.3753 n Mo.
Reimann Lukas. Gefängnisausbruch unter Strafe stel-
len

* 15.3757 n Po.
Reimann Lukas. Keine Diskriminierung und kein Hass 
gegen Schweizerinnen und Schweizer
14.3101 n Ip.
Reimann Maximilian. Finanzielle Tragbarkeitslücke bei 
Wohneigentum nach der Pensionierung
14.3534 n Mo.
Reimann Maximilian. Keine Diskriminierung von 
schweizerischen gegenüber ausländischen PKW-Len-
kern ab Alter 70 durch die neue Verkehrszulassungsver-
ordnung
14.3819 n Ip.
Reimann Maximilian. Kritische Fragen zum Schweize-
rischen Kompetenzzentrum für Menschenrechte
15.3223 n Ip.
Reimann Maximilian. Reform der Altersvorsorge und 
Anreiz zur Förderung der Erwerbstätigkeit über das 
AHV-Alter hinaus

•x 13.3517 n Mo.
Reynard. Die berufliche Grundbildung Erwachsener aus 
der Sackgasse führen

•x 13.3601 n Ip.
Reynard. Buchpolitik. Wie weiter?
13.3674 n Ip.
Reynard. Wird die Ausbildung dem Militärdienst unter-
geordnet?
13.3752 n Mo.
Reynard. Externes Audit der Schweizerischen Post
13.3889 n Ip.
Reynard. Anhörung von Kindern. Wird die Uno-Kinder-
rechtskonvention eingehalten?
13.4052 n Ip.
Reynard. Verkehrsbewältigung während der Sanierung 
des Gotthard-Strassentunnels
13.4231 n Ip.
Reynard. Erreichbarkeit der Poststellen
13.4232 n Ip.
Reynard. Gewinnerwartung an die Post. Erhöhter 
Druck?
13.4312 n Po.
Reynard. Für eine neue Dienstpflicht. Der Bürgerdienst
14.3042 n Ip.
Reynard. Quecksilberverschmutzung durch die Lonza 
im Oberwallis
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14.3277 n Po.
Reynard. Den Entführungsalarm verbessern
14.3278 n Ip.
Reynard. Gefahrguttransporte über den Simplonpass
14.3470 n Po.
Reynard. Stimmrechtsalter 16 und Förderung politischer 
Bildung
14.3480 n Mo.
Reynard. Raubkunst. Verbindlichkeit der Washingtoner 
Richtlinien international stärken
14.3565 n Ip.
Reynard. Privates Sponsoring der ETH. Es ist Zeit zu 
handeln!
14.3566 n Mo.
Reynard. Begrenzung des Anteils privater Mittel im 
Budget der ETH
14.3567 n Mo.
Reynard. Transparenz bei privater Finanzierung von 
Lehre und Forschung der ETH
14.3653 n Ip.
Reynard. Ausserschulischer Jugendaustausch
14.3980 n Mo.
Reynard. Ausbau der Kompetenzen der Eidgenössi-
schen Kommission gegen Rassismus
14.3981 n Ip.
Reynard. Führerausweis auf Probe. Sind Preis, Inhalt 
und Dauer von L2-Kursen wirklich angemessen?
14.4143 n Ip.
Reynard. Quecksilber-Problematik im Oberwallis. 
Unschuldige Bodenbesitzer dürfen nicht belastet werden
14.4144 n Ip.
Reynard. Unitaid und Solidaritätszuschlag auf Flugtik-
kets
15.3052 n Ip.
Reynard. Schweizerischer Nationalfonds und Berück-
sichtigung der Landessprachen
15.3235 n Ip.
Reynard. Staatskundeunterricht und Berufslehre. Wer 
die Allgemeinbildung fördert, fördert nicht auch die politi-
sche Bildung

•x 15.3366 n Ip.
Reynard. Ferienarbeit-Visum. Eine gute Sache für junge 
Erwachsene

* 15.3595 n Po.
Reynard. Ämterkumulation: eine Gefahr für Effizienz 
und Glaubwürdigkeit des Parlaments

* 15.3620 n Ip.
Reynard. Die Post: Digitalisierung ohne Ausgrenzung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen und ohne Stellenab-
bau?

* 15.3621 n Ip.
Reynard. Bericht 2015 über die Post: Aufrechterhaltung 
des Restmonopols

* 15.3622 n Ip.
Reynard. Post: Transparenz von Plänen und Handlun-
gen

* 15.3623 n Ip.
Reynard. Beschwerde bei PostCom: Entscheidungen 
statt Empfehlungen

* 15.3647 n Mo.
Reynard. Einhaltung des Sprachengesetzes durch 
Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung

•x 13.3447 n Mo.
(Ribaux) Feller. Keine SMS und Tweets aus Gerichts-
sälen

•x 13.3296 n Ip.
Rickli Natalie. Pensionsalter 65 statt 62 für das SRG-
Kader

•x 13.3440 n Ip.
Rickli Natalie. Meldung pädophiler Straftaten von 
Schweizern im Ausland
14.3022 n Mo.
Rickli Natalie. Kinderpornografie. Verbot von Posing-
Bildern
14.4181 n Ip.
Rickli Natalie. Unfaire Berechnungsgrundlage der Post 
bei der Zeitungsdistribution

* 15.3392 n Ip.
Rickli Natalie. Volksinitiative "Pädophile sollen nicht 
mehr mit Kindern arbeiten". Verzögerung bei der Umset-
zung

* 15.3410 n Ip.
Rickli Natalie. Ungenügende Aufsicht des Bakom über 
SRG und Billag

* 15.3636 n Po.
Rickli Natalie. Bericht zum Service public. Vier Budget-
varianten aufzeigen
13.3985 n Ip.
Riklin Kathy. Schweizer Engagement in Myanmar
13.4044 n Mo.
Riklin Kathy. Reduzierter Mehrwertsteuersatz. Print 
und digitale Presse gleich behandeln
14.3698 n Ip.
Riklin Kathy. Situation arbeitstätiger Auslandschweize-
rinnen und -schweizer in EU-Efta-Staaten. Mögliche 
Konsequenzen nach Annahme der Masseneinwande-
rungs-Initiative

•x 15.3041 n Ip.
Riklin Kathy. Maturitätsreform. Bildungserfolg und 
Kosten des Wahlfachmodells
15.3322 n Mo.
Riklin Kathy. Nutzen des Freizügigkeitsabkommens. 
Erfassung von Daten über die erwerbstätigen Schweize-
rinnen und Schweizer im EU-/Efta-Raum

* 15.3601 n Ip.
Riklin Kathy. Bedeutung des Abkommens über Techni-
sche Handelshemmnisse (Bilaterale I) für unsere IT- und 
andere Geräte

* 15.3767 n Ip.
Riklin Kathy. Genügen die Massnahmen des Bundes 
gegen die zunehmenden Zecken-Risiken?
13.3678 n Po.
Rime. Lockerung des Nachtfahrverbots für schwere 
Nutzfahrzeuge
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15.3081 n Mo.
Rime. Rohholztransporte. Erhöhung des zulässigen 
Gesamtgewichts von 40 auf 44 Tonnen
Siehe Geschäft 15.3089 Mo. Hess Hans

•x 13.3551 n Po.
Romano. Illegale Migration und Asyl. Erweiterung der 
Kompetenzen des Grenzwachtkorps
13.3845 n Mo.
Romano. Unterbrechung der Verjährung in Verfahren 
ohne Schlichtungsversuch nach der Zivilprozessord-
nung
13.4169 n Po.
Romano. Besteuerung von Grenzgängern
14.3246 n Mo.
Romano. Asylsuchende. Ausdehnung des 48-Stunden-
Verfahrens auf alle Safe Countries
14.3272 n Mo.
Romano. Rückübernahmeabkommen. Verbesserung 
des Netzwerks
14.3705 n Mo.
Romano. Aberkennung des Schweizer Bürgerrechtes 
bei Dschihadisten mit Doppelbürgerschaft
14.3846 n Mo.
Romano. Änderung von Artikel 72 des Strafgesetzbu-
ches. Vereinfachte selbstständige Einziehung von Ver-
mögenswerten einer kriminellen Organisation
15.3078 n Ip.
Romano. Grenzwachtkorps. Verstärkung des Zentral-
kommandos auf Kosten der operativen Tätigkeit vor Ort 
in den Regionen?
15.3257 n Ip.
Romano. Bekämpfung der organisierten Kriminalität. 
Organisation und Vorgehen der Bundespolizei

•x 15.3258 n Ip.
Romano. Casinò Admiral AG von Mendrisio. Aufgabe 
der Zahlung der nach Konzession vorgesehenen 
gemeinnützigen Beiträge

* 15.3449 n Ip.
Romano. Migrationsfluss und Druck auf die Südgrenze. 
Strategien und Instrumente

* 15.3451 n Mo.
Romano. Kurzaufenthaltsbewilligung für nepalesische 
Angestellte in Berghütten und -unterkünften in der 
Schweiz. Direkthilfe nach dem Erdbeben

* 15.3769 n Po.
Romano. Bericht zum Service public. SRG-Internetan-
gebot auf Audio-/Videothek beschränken

* 15.3770 n Mo.
Romano. armasuisse: Die Beschaffung von Gütern und 
Dienstleistungen soll auf regionaler Ebene erfolgen und 
auf die KMU ausgerichtet sein

* 15.3771 n Mo.
Romano. Mehr Park und Rail-Parkplätze in Bahnhofs-
nähe – besserer Zugang zur Bahn

•x 13.3516 n Mo.
Rossini. Invalidenversicherung. Mediator oder 
Ombudsmann

13.3753 n Mo.
Rossini. BVG und Rentnerkassen. Unerwünschten Fol-
gen vorbeugen
13.3883 n Mo.
Rösti. Ausbau der Wasserkraft zur Stromerzeugung und 
Stromspeicherung. Anpassung der Umweltverträglich-
keitsprüfung
14.3506 n Mo.
Rösti. Gleich lange Spiesse für die inländische Nah-
rungsmittelproduktion und für Nahrungsmittelimporte

* 15.3469 n Mo.
Rösti. Reduktion des Bürokratieaufwands bei der Lehr-
lingsausbildung
14.3521 n Ip.
Ruiz Rebecca. Welche Auswirkungen hat das neue 
Namensrecht?
14.4301 n Po.
Ruiz Rebecca. Für eine Studie über die Auswirkungen 
des neuen Namensrechts
14.4302 n Mo.
Ruiz Rebecca. Für ein wirksames Verbot der Terroris-
musfinanzierung in der Schweiz

•x 15.3021 n Ip.
Ruiz Rebecca. Transparente und auch für kleine Ein-
kommen zumutbare Bankgebühren

* 15.3466 n Ip.
Ruiz Rebecca. Kriminalstatistik. Verzerrte Rangliste der 
unsichersten Kantone und Städte
13.3698 n Po.
Rusconi. Mikrochip auch für Katzen

•x 15.3050 n Ip.
Rusconi. Anpassung der Steuersätze für Casinos
14.3183 n Ip.
Rutz Gregor. Exorbitante Gebühren für bundesrätliche 
Verfügungen
14.3553 n Ip.
Rutz Gregor. Unerträglicher Formalismus der Eidge-
nössischen Alkoholverwaltung
15.3350 n Mo.
Rutz Gregor. Änderung des Betriebsreglementes für 
das Medienzentrum Bundeshaus

* 15.3419 n Po.
Rutz Gregor. Umwandlung der SRG in eine gemischt-
wirtschaftliche Aktiengesellschaft

* 15.3435 n Po.
Rutz Gregor. Keine Sonderprivilegien bei der Entschä-
digungspraxis des Bundes

* 15.3461 n Ip.
Rutz Gregor. Chaotische Steuerpraxis auf Bundes-
ebene. Privateigentum besser schützen

* 15.3661 n Ip.
Rutz Gregor. Verletzung der SRG-Konzession. Unter-
bindung illegaler Internetserien

•x 13.3593 n Mo.
Rytz Regula. Sanierung des Gotthard-Strassentunnels 
ohne zweite Röhre zeitlich nicht verunmöglichen
Siehe Geschäft 13.3473 Mo. Grossen Jürg
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13.3933 n Po.
Rytz Regula. Schaffung eines Klima-Ausgleichsfonds 
für die alpinen Regionen
13.4278 n Mo.
Rytz Regula. Bei öffentlichen Ausschreibungen umwelt- 
und sozialverträgliche elektronische Geräte beschaffen
14.3224 n Ip.
Rytz Regula. Wie wirken sich Kostenüberschreitungen 
im Nationalstrassenbau auf die Investitionsplanung aus?
14.3445 n Ip.
Rytz Regula. Persilschein für das Heliskiing in Schutz-
gebieten?
14.4273 n Mo.
Rytz Regula. Minamata-Konvention. Die Schweiz soll 
den Export von Quecksilber verbieten
14.4274 n Ip.
Rytz Regula. Akte Schweiz/Südafrika. Nach Aufhe-
bung der Archivsperre muss die Aufarbeitung weiterge-
hen

•x 15.3275 n Ip.
Rytz Regula. Behindert das Projekt N4, "Neue Axen-
strasse", den neuen Neat-Zubringer am Axen?
15.3276 n Ip.
Rytz Regula. Ausschöpfung der gemäss Landverkehrs-
abkommen zulässigen LSVA-Höchstbeträge
15.3341 n Ip.
Rytz Regula. Kostenwahrheit beim Atomstrom

•x 15.3342 n Ip.
Rytz Regula. Neue Sicherheitsstandards für AKW. Was 
heisst das für die Schweiz?

* 15.3479 n Ip.
Rytz Regula. Wie viele Milliarden müssen die Steuer-
zahlerinnen und -zahler für die Entsorgung von radioak-
tiven Abfällen bezahlen?

* 15.3665 n Ip.
Rytz Regula. Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur 
Schiene. Nehmen die Behörden ihre Verantwortung 
wahr?

* 15.3764 n Ip.
Rytz Regula. Hochqualifizierte Zugewanderte aus 
Drittstaaten besser in den Arbeitsmarkt integrieren

* 15.3765 n Ip.
Rytz Regula. Rahmenkonzept für Schutzangebote bei 
häuslicher Gewalt. Wie unterstützt der Bund die Kan-
tone?
13.3709 n Mo.
Schelbert. Die Arbeit mit unversteuerten Geldern ver-
bieten
14.3056 n Mo.
Schelbert. Die Schweiz muss helfen, Steueroasen aus-
zutrocknen
14.3439 n Mo.
Schelbert. Verbot besonders umwelt- und gesundheits-
gefährdender Pestizide

•x 15.3063 n Po.
Schelbert. Wohlfahrtsindex Schweiz
15.3076 n Mo.
Schelbert. Änderung von Artikel 82 Absatz 1 VZAE

15.3180 n Mo.
Schelbert. Frankenstärke. Aufstockung der KTI-Kredite

* 15.3404 n Mo.
Schelbert. Nachhaltigkeit von Finanzprodukten. Trans-
parenz schaffen

* 15.3405 n Mo.
Schelbert. Besserer Kundenschutz bei Finanzproduk-
ten

* 15.3414 n Ip.
Schelbert. Zulassungsprozess für Pestizide

* 15.3480 n Ip.
Schelbert. Was passiert mit der Schweizer Industrie?
14.3228 n Po.
Schenker Silvia. Ausländisches Personal im Gesund-
heitswesen. Situationsanalyse und Massnahmen
14.3609 n Po.
Schenker Silvia. Arbeitslose mit psychischen Proble-
men. Stärkung der RAV
14.3970 n Po.
Schenker Silvia. Ombudsstelle für die zweite Säule
14.4256 n Po.
Schenker Silvia. Berechnungsmethode für den Invalidi-
tätsgrad. Benachteiligung tiefer Einkommen beseitigen
14.4288 n Mo.
Schenker Silvia. Neuer Verteilmechanismus des Bun-
desbeitrages für die Prämienverbilligung

•x 15.3315 n Ip.
Schenker Silvia. Arbeitsmarktintegration von Flüchtlin-
gen und vorläufig Aufgenommenen

* 15.3462 n Mo.
Schenker Silvia. Botschaftsasyl der EU

* 15.3614 n Po.
Schenker Silvia. Beschwerdefristen im Kindes- und 
Erwachsenenschutzrecht

* 15.3748 n Po.
Schenker Silvia. Arbeitslosenfürsorge. Handlungsmög-
lichkeiten des Bundes
14.3485 n Ip.
Schibli. Auswirkungen eines institutionellen Abkom-
mens mit der EU auf die Landwirtschaft
14.3849 n Mo.
Schibli. Entwicklungshilfegelder zur Bewältigung der 
Flüchtlingsströme vor Ort verwenden
14.3941 n Mo.
Schibli. Fallholz entlang von Gewässern wegräumen
14.3942 n Mo.
Schibli. Schnittzeitpunkt von landwirtschaftlichen 
Ökoflächen flexibilisieren
14.4254 n Ip.
Schibli. Die finanziellen Auswirkungen der Agrarpolitik 
2014-2017 auf die produzierende Landwirtschaft und 
ihren Leistungsauftrag
14.4255 n Mo.
Schibli. Geltende Fallkostenpauschale für Asylbewer-
ber inklusive Kesb. Massnahmen bei der Festlegung 
von allfälligen Berechnungspauschalen
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15.3339 n Ip.
Schibli. Nahrungsmittelversorgung. Bedeutung der 
Zusammenarbeit zwischen der produzierenden Land-
wirtschaft und den vor- und nachgelagerten Branchen
15.3340 n Mo.
Schibli. Durchführung der Gesetzesrevision im Rahmen 
der Agrarpolitik 2018-2021
15.3344 n Mo.
Schibli. Kesb. Obligatorische Abklärungen bei der 
Erwägung einer Fremdplatzierung von Personen
15.3345 n Ip.
Schibli. Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftliche Verar-
beitungsprodukte. Wirtschaftliche und volkswirtschaftli-
che Bedeutung

* 15.3439 n Mo.
Schibli. Befreiung der Unternehmen vom Statistikauf-
wand

* 15.3693 n Ip.
Schibli. Ferienreisen und Auslandaufenthalte von Asyl-
bewerbern und vorläufig aufgenommenen Asylbewer-
bern
13.4207 n Mo.
Schilliger. Mietrecht von Geschäftsräumen im OR. 
Anrechnung von Energiespar-Nebenkosten zulassen
14.3558 n Mo.
Schilliger. Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Ein-
treibung von Beiträgen für überbetriebliche Kurse
14.4278 n Mo.
Schilliger. Verursacherprinzip auch bei den Inkassoko-
sten. Konkretisierung von Artikel 106 OR

* 15.3671 n Ip.
Schilliger. Erneuerung der SRG-Konzession. Weiteres 
Vorgehen

* 15.3745 n Ip.
Schilliger. Illegales Geldspiel in der Schweiz
13.4292 n Mo.
Schläfli. Umweltschonender Ausbau der A1 zwischen 
Luterbach und Härkingen auf sechs Spuren
14.3702 n Mo.
Schläfli. Keine modernen Söldner
14.4093 n Mo.
Schläfli. Keine ungerechtfertigte Schlechterstellung von 
Hypotheken auf landwirtschaftlichen Liegenschaften
15.3131 n Mo.
Schläfli. Ausbau des Systems zur automatischen Fahr-
zeugerkennung und Verkehrsüberwachung an der Lan-
desgrenze
15.3325 n Po.
Schläfli. Datenaustausch zwischen dem Grenzwacht-
korps und den kantonalen Polizeibehörden sowie zwi-
schen den kantonalen Polizeibehörden

* 15.3705 n Mo.
Schläfli. Ökologische Ersatzmassnahmen nicht einsei-
tig auf Landwirtschaftsland abwälzen
13.3745 n Mo.
Schmid-Federer. Nationales Forschungsprogramm 
"Langzeitversorgung"

14.3162 n Mo.
Schmid-Federer. Anreize zur Verminderung des Fach-
kräftemangels im Gesundheitswesen schaffen
14.3350 n Ip.
Schmid-Federer. Besserer Schutz für syrische Flücht-
linge
14.3351 n Ip.
Schmid-Federer. Personalisierte Medizin. Nationale 
Biobank statt ausländische private Datenbanken über 
Schweizer Patientinnen und Patienten
14.3440 n Ip.
Schmid-Federer. Respektierung des Kindeswohls bei 
humanitären Visa
14.4099 n Mo.
Schmid-Federer. Keine Mehrwertsteuerpflicht für frei-
willige Fahrdienste
14.4101 n Po.
Schmid-Federer. Potenzial von älteren Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern besser nutzen
15.3023 n Po.
Schmid-Federer. Förderung des Schutzes der Flücht-
linge aus Syrien mittels Hilfe vor Ort

•x 15.3066 n Ip.
Schmid-Federer. Frankenstärke. Swissness-Vorlage 
sistieren
15.3140 n Po.
Schmid-Federer. Auswirkungen einer Kündigung des 
Personenfreizügigkeitsabkommens

* 15.3456 n Po.
Schmid-Federer. Pflegende Kinder nicht ausklammern

* 15.3530 n Po.
Schmid-Federer. Stärkung der frühkindlichen Förde-
rung

* 15.3552 n Po.
Schmid-Federer. Mehr Schnupperlehrstellen bei den 
MINT-Berufen

* 15.3722 n Po.
Schmid-Federer. Kosten-Nutzen-Analyse von Eltern-
zeitmodellen

* 15.3723 n Ip.
Schmid-Federer. Umsetzung der Experten-Empfehlun-
gen zum Kinder- und Jugendmedienschutz

* 15.3724 n Po.
Schmid-Federer. Rechte der Kinder nach Scheidung 
stärken
13.4233 n Mo.
Schneeberger. Anpassung der Verrechnungssteuer
14.3778 n Po.
Schneeberger. Steigende Belastung für Treuhandunter-
nehmen. Kontrolle kann Vertrauen nicht ersetzen
14.3869 n Mo.
Schneeberger. Zusätzliche Aufstockung des Grenz-
wachtkorps für die Region Nordwestschweiz

•x 15.3020 n Ip.
Schneeberger. Unflexible Haltung beim BFE

•x 15.3080 n Ip.
Schneeberger. Kesb. Unerklärbare Fälle sind nicht 
akzeptabel
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•x 15.3104 n Ip.
Schneeberger. CO2-Bilanz und Folgen für die Wirt-
schaft

•x 15.3165 n Ip.
Schneeberger. Weniger Schweizer Bürokratie und 
mehr Pragmatismus bei der Zulassung von Medikamen-
ten
15.3355 n Mo.
Schneeberger. Revisionsstelle. KMU-taugliche Lösung 
sichern und eingeschränkte Revision verwesentlichen

* 15.3567 n Ip.
Schneeberger. KMU-taugliche Lösung sichern. Einge-
schränkte Revision verwesentlichen

* 15.3582 n Ip.
Schneeberger. Licht im Dunkel bei der Zulassung von 
Medikamenten
14.3718 n Ip.
Schneider Schüttel. Vorschriften über die bauliche 
Ausgestaltung von Fussgängerstreifen
14.3743 n Ip.
Schneider Schüttel. Asiatischer Laubholzbockkäfer. 
Benötigte Ressourcen bei Bund und Kantonen sowie 
Verantwortung der Unternehmen
14.4035 n Mo.
Schneider Schüttel. Dienstbarkeit für Solaranlagen
14.4132 n Ip.
Schneider Schüttel. Geldwäscherei. Fehlende Statisti-
ken
14.4202 n Ip.
Schneider Schüttel. Überbelegungen in den Gefäng-
nissen. Werden die Grundrechte und die Mindestgrund-
sätze im Strafvollzug noch respektiert?
15.3058 n Mo.
Schneider Schüttel. Swissleaks. Mit Meldesystem die 
Abwehr gegen kriminelle Gelder verstärken
15.3202 n Po.
Schneider Schüttel. Auffinden der Sparhefte von 
Opfern fürsorgerischer Zwangsmassnahmen
15.3203 n Ip.
Schneider Schüttel. Kesb. Unterstützung des Einsat-
zes privater Mandatsträgerinnen und -träger
15.3301 n Ip.
Schneider Schüttel. Welche Bestimmungen der Rech-
nungslegung gelten für die Schweizer Kernkraftwerke?

* 15.3520 n Po.
Schneider Schüttel. Schulisches Scheitern frühzeitig 
vermeiden. Vorschulischer Schulspracherwerb für 
fremdsprachige Kinder

* 15.3669 n Mo.
Schneider Schüttel. Mieten. Verbesserung des Kündi-
gungsschutzes für ältere Personen, Familien usw.

•x 13.3325 n Po.
Schneider-Schneiter. Zukunft der Commercial Diplo-
macy

•x 13.3595 n Mo.
Schneider-Schneiter. Administrative Entlastung für 
Business Travellers

14.4118 n Po.
Schneider-Schneiter. Export- und Handelsförderung 
für KMU im China-Geschäft
14.4250 n Po.
Schneider-Schneiter. Klarheit bei Volksabstimmun-
gen. Schutz des Völkerrechtes und der direkten Demo-
kratie

•x 15.3129 n Ip.
Schneider-Schneiter. Masterplan zur Stärkung der bio-
medizinischen Forschung und Technologie. Stand der 
Arbeiten

* 15.3638 n Ip.
Schneider-Schneiter. TTIP. Interessenwahrung der 
Schweiz
13.3727 n Ip.
Schwaab. Hat die Post ihre Buchhaltung manipuliert, 
um die Ausdünnung des Poststellennetzes zu rechtferti-
gen?
13.3806 n Po.
Schwaab. Schutz der Privatsphäre durch "privacy by 
default"
13.3807 n Po.
Schwaab. Verstärkung des Datenschutzes durch "pri-
vacy by design"
13.4029 n Ip.
Schwaab. Internetkonzerne in die Finanzierung von 
Qualitätsjournalismus einbinden
13.4069 n Po.
Schwaab. Spionage durch die NSA und andere auslän-
dische Geheimdienste
15.3044 n Mo.
Schwaab. Bei Gratisangeboten werden Sie zum Pro-
dukt. Für eine korrekte Angabe der Gegenleistung in 
Fällen der Unentgeltlichkeit
15.3045 n Ip.
Schwaab. Zwingt uns das Tisa-Abkommen einen zweit-
klassigen Schutz der Privatsphäre auf?

•x 15.3046 n Ip.
Schwaab. Diebstahl und Verlust von Kunden- oder Mit-
arbeiterdaten wie AHV-Nummern oder Bankdaten. Ist 
das Gesetz hinreichend?
15.3159 n Ip.
Schwaab. Anhänge zum Tisa-Abkommen. Eine Gefahr 
für den Schweizer Service public?

* 15.3396 n Ip.
Schwaab. Befinden sich die besonders schützenswer-
ten Daten des Bundes in Sicherheit?
13.3914 n Mo.
Schwander. Tatbestand des illegalen Aufenthaltes ver-
schärfen
13.3928 n Mo.
Schwander. Keine Geldstrafen im Migrationsstrafrecht
13.4241 n Mo.
Schwander. Bürgerfreundliche Ausweise für Schweizer 
Staatsangehörige
Siehe Geschäft 13.4249 Mo. Föhn
14.3604 n Ip.
Schwander. Neat-Zuführungsstrecken Freiamt-Zuger-
see-Innerschweiz
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14.3979 n Ip.
Schwander. NFA. Gesamtsicht

* 15.3470 n Ip.
Schwander. Folgen der Reduktion des Armeebestan-
des

•x 13.3560 n Po.
Semadeni. Besteuerung von Zweitwohnungen. Einheit-
liche gesetzliche Grundlage
13.4287 n Mo.
Semadeni. Saisonhotellerie stärken
14.3370 n Mo.
Semadeni. Task-Force zum Schutz nationaler Minder-
heiten. Umsetzung der Verpflichtungen

* 15.3425 n Ip.
Semadeni. Privatanwendungen von Pestiziden
13.3948 n Mo.
Sommaruga Carlo. Konkrete Umsetzung, Monitoring 
und Transparenz der OECD-Verrechnungspreisgrund-
sätze
14.3240 n Ip.
Sommaruga Carlo. Globale Internetverwaltung. Eine 
einmalige Gelegenheit für das internationale Genf
14.3283 n Ip.
Sommaruga Carlo. Bundesanwaltschaft. Internationa-
ler Kampf gegen Straflosigkeit
14.3656 n Ip.
Sommaruga Carlo. Schweizer Leitlinien zum Schutz 
von Menschenrechtsverteidigern. Politik und Instru-
mente zur Umsetzung der Leitlinien
14.3657 n Mo.
Sommaruga Carlo. Drohneneinsatz beim Militär. Die 
Schweiz soll den Prozess für eine internationale Regu-
lierung einleiten
14.3658 n Po.
Sommaruga Carlo. Internetplattformen zum Austausch 
von Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen 
Unterkunft und Transport. Bericht über Konsequenzen 
und zu treffende Massnahmen
15.3048 n Mo.
Sommaruga Carlo. Kohärenz in den bilateralen Bezie-
hungen der Schweiz
15.3049 n Ip.
Sommaruga Carlo. Swissleaks. Anzeichen für massen-
hafte Geldwäscherei durch die HSBC. Abwägungen und 
Ausflüchte der Bundesanwaltschaft
15.3361 n Ip.
Sommaruga Carlo. Entwicklung von miltärischen Droh-
nen. Schweizerisch-israelische Zusammenarbeit und 
Schweizer Exporte nach Israel
15.3362 n Po.
Sommaruga Carlo. Kompetenzzentrum Völkerstraf-
recht bei der Bundesanwaltschaft. Bilanz

* 15.3584 n Ip.
Sommaruga Carlo. Wirtschaftsmodell zur Berechnung 
von Mietzinsanpassungen aufgrund von Änderungen 
des Referenzzinssatzes: Änderung der VMWG?

* 15.3585 n Ip.
Sommaruga Carlo. Unterstützung der humanitären 
Operation von MOAS zur Rettung von Flüchtlingen im 
Mittelmeer

* 15.3586 n Mo.
Sommaruga Carlo. Internationale Sportverbände: Für 
eine klare Trennung von Aktivitäten mit ideellem Zweck 
und solchen mit gewinnorientiertem Zweck

* 15.3617 n Mo.
Sommaruga Carlo. Transparenz in der Berechnung 
von Mietzinssenkungen und -erhöhungen

* 15.3698 n Ip.
Sommaruga Carlo. Nicht aufgenommene Ausländerin-
nen und Ausländer in schlechter gesundheitlicher Ver-
fassung: Verfahren für die vorübergehende Aufnahme 
müssen verbessert werden.
13.4093 n Mo.
Stahl. KVG-Versicherte, die nicht mehr kontaktiert wer-
den können
13.4094 n Ip.
Stahl. Folgen einer Abschaffung von Artikel 59c Absatz 
1 Buchstabe a KVV
15.3259 n Ip.
Stahl. Kick-backs unter Ärzten
14.4248 n Mo.
Stamm. Kündigung der EMRK und sofortiger Wiederbei-
tritt mit Vorbehalt
13.4274 n Ip.
Steiert. Stärkung der Rolle der medizinischen Praxisas-
sistentinnen?
13.4300 n Mo.
Steiert. Schluss mit der politischen Desinformation 
durch die Krankenversicherer!
14.3122 n Ip.
Steiert. Auswirkungen der "Abschottungs-Initiative" auf 
die nichtmedizinische Pflege
14.3249 n Ip.
Steiert. Stopp dem dreissigjährigen Energieschlendrian 
im Gebäudesektor
14.3322 n Ip.
Steiert. Personalisierte Medizin. Braucht es Änderun-
gen der Bestimmungen zum Recht auf Nichtwissen?
14.3933 n Ip.
Steiert. Kostenexplosion durch neue Therapien gegen 
Hepatitis C?

•x 15.3336 n Ip.
Steiert. Viszeralchirurgie. Gefährliche Roboter?

•x 15.3337 n Ip.
Steiert. Unlauterer Wettbewerb und missbräuchliche 
Geschäftsbedingungen. Was tut das Seco?
15.3338 n Ip.
Steiert. Was tut der Bundesrat gegen illegale Polit-Fern-
sehwerbung?
13.3847 n Mo.
Stolz. Strafbarkeit des Besitzes von gefährlichen Laser-
pointern

•x 15.3079 n Ip.
Stolz. Die Unterzeichnung des Vertrages von Prüm 
stärkt unsere innere Sicherheit
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•x 15.3093 n Ip.
Stolz. Negativzins trifft Pensionskassen hart. Warum ist 
die Publica nicht betroffen?

•x 15.3172 n Ip.
Stolz. Selbstbehalt in der Krankenversicherung als Teil 
der Kostenbeteiligung. Wie weiter?

•x 15.3173 n Ip.
Stolz. Preisregulierungen hinterfragen und aufzeigen, 
wie weit verbreitet sie sind und wie sie sich auswirken

•x 15.3174 n Ip.
Stolz. Finanzierung der Ausbildung von Luftfahrtberu-
fen. Der Bund ist gefordert

•x 15.3175 n Ip.
Stolz. Ist ein Gewinnverbot für Anbieter von kollektiven 
Bildungsmassnahmen im Rahmen von arbeitsmarktli-
chen Massnahmen rechtens und sinnvoll?

•x 15.3245 n Ip.
Stolz. Wie lassen sich die Rahmenbedingungen für 
Pharma-KMU verbessern?

•x 15.3246 n Ip.
Stolz. Kick-backs unter Ärzten untergraben das Ver-
trauen

* 15.3483 n Ip.
Stolz. Blutspende-Verbot für Homosexuelle. Ein Ver-
stoss gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip?

* 15.3550 n Mo.
Stolz. Frankenstärke. Rückgängigmachung der 2. 
Etappe der Swissmedic-Gebührenerhöhung

* 15.3641 n Ip.
Stolz. Bürokratisierung statt Abbau durch das Seco trotz 
starkem Schweizerfranken

* 15.3642 n Ip.
Stolz. Scientology. Eine anerkannte religiöse Gemein-
schaft?

* 15.3643 n Ip.
Stolz. Medikamente. Verfahrene Situation. Es braucht 
einen Marschhalt!

* 15.3690 n Mo.
Stolz. Für eine gesetzeskonforme und verhältnismäs-
sige Aufsicht in der Krankenversicherung
14.3188 n Mo.
Streiff. Einhaltung des Arbeitsgesetzes in den Spitälern

* 15.3590 n Ip.
Streiff. Uno-Blauhelme im Visier

* 15.3591 n Ip.
Streiff. Gegen die Verschwendung von Lebensmitteln

* 15.3592 n Ip.
Streiff. Zwangsprostitution im Asylwesen
14.3345 n Po.
Thorens Goumaz. Die Nutzung bestehender Bauten 
optimieren, um modularen und evolutiven Wohnraum zu 
fördern
14.4217 n Mo.
Thorens Goumaz. Kein Hormonfleisch in unseren 
Regalen

•x 15.3068 n Ip.
Thorens Goumaz. Gastronomie. Bessere Information 
über die Umweltverträglichkeit der Lebensmittel

•x 15.3297 n Ip.
Thorens Goumaz. Artikel 32bbis USG. Ein Hindernis 
bei der Anwendung des Verursacherprinzips?

* 15.3613 n Ip.
Thorens Goumaz. CO2-Fussabdruck von Investitionen 
senken (Desinvestition aus fossilen Energieträgern oder 
«Divestment»): Handeln im Hinblick auf die COP21

•x 13.3321 n Ip.
Tornare. Sparmassnahmen und Schweizer Presseland-
schaft

•x 13.3463 n Ip.
Tornare. Baskenland. Rechte der baskischen Gefange-
nen respektieren
13.3977 n Po.
Tornare. Zivile Drohnen. Gesetzgebung anpassen
13.4101 n Ip.
Tornare. Ist norwegischer Zuchtlachs gesundheitsschä-
digend?
13.4156 n Po.
Tornare. Einzelverkauf von Medikamenten. Verschwen-
dung reduzieren
13.4157 n Po.
Tornare. Farbcode auf der Vorderseite von Lebensmit-
telverpackungen
13.4170 n Ip.
Tornare. Indien. Blockierte Amtshilfe in Steuersachen
14.3199 n Ip.
Tornare. Volksabstimmung vom 9. Februar 2014 und 
Grenzgänger
14.3522 n Mo.
Tornare. Die Sozialverträglichkeit des Strukturanpas-
sungsprogramms des IWF in der Ukraine verbessern
14.3524 n Ip.
Tornare. Heikle Lage der vorläufig aufgenommenen sri-
lankischen Staatsangehörigen in der Schweiz
14.3908 n Po.
Tornare. Internet. Intoleranz nicht tolerieren
14.4056 n Ip.
Tornare. Verschwinden von 43 Studenten in Mexiko

* 15.3676 n Ip.
Tornare. Der Schweizer Apfel: Masse statt Klasse?

* 15.3677 n Ip.
Tornare. Daten über den Konsum von käuflichem Sex
13.4315 n Po.
Trede. Branchenvereinbarung für umwelt- und sozial-
verträglichere Computer und Mobiltelefone prüfen
14.3102 n Ip.
Trede. Konsequenzen einer möglichen Unterzeichnung 
des Tisa-Abkommens

•x 14.3333 n Mo.
Trede. Politische Kundgebungen auf dem Bundesplatz 
während der Sessionen zulassen
14.3343 n Mo.
Trede. Task-Force zum Schutz nationaler Minderheiten. 
Umsetzung der Verpflichtungen
14.3344 n Po.
Trede. Keine Deodorants mit Aluminium
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14.3369 n Mo.
Trede. Gesamtschweizerische Datenerhebung der 
Stimmbeteiligung nach soziodemografischen Aspekten
14.3502 n Ip.
Trede. Tierschutzwidrige Importe von Jagdtrophäen
14.3603 n Po.
Trede. Food Waste eindämmen
14.3932 n Ip.
Trede. Wie weiter mit den Familienmodellen des Bun-
des?
14.3948 n Mo.
Trede. Bundesverwaltung. 20 Prozent Teilzeitstellen für 
Männer bis 2020
14.3949 n Mo.
Trede. 50 Millionen Franken für Sprachaustauschpro-
gramme
14.4159 n Ip.
Trede. Kritikpunkte im ECRI-Bericht zur Rechtslage von 
LGBTI-Menschen in der Schweiz
14.4160 n Ip.
Trede. Rechtlicher Kontext des Tisa-Abkommens
14.4161 n Mo.
Trede. Elternurlaub
14.4252 n Mo.
Trede. Staatssekretariat für Familie

•x 15.3178 n Ip.
Trede. Klimapolitische Auswirkungen der Streichung 
von Nachtzugverbindungen
15.3179 n Mo.
Trede. Nationaler Feiertag zur Einführung des Frauen-
stimmrechts

•x 15.3327 n Ip.
Trede. Überlegungen zu einer Anti-Sexismus-Kommis-
sion
15.3328 n Po.
Trede. Aktuelle geschlechtsspezifische Budgetanalyse 
der Abteilung "Jugend und Sport" im Baspo

* 15.3734 n Mo.
Trede. Umfrage zum Vaterschaftsurlaub in der Schweiz

* 15.3735 n Mo.
Trede. Verwertung unverkaufter Lebensmittel

* 15.3736 n Mo.
Trede. Importverbot für Jagdtrophäen
14.3497 n Mo.
Tschäppät. Raubkunst. Provenienzforschung wirksam 
fördern
14.3785 n Mo.
Tschäppät. Eidgenössische Kommission für Alters- und 
Generationenfragen

•x 13.3320 n Ip.
Tschümperlin. Kann sich der Bund kantonale Dividen-
denprivilegien leisten?
13.3853 n Po.
Tschümperlin. AHV-Beitragspflicht auf Dividenden
14.3509 n Mo.
Tschümperlin. Verrechnungssteuerrückforderungen 
durch Dividend Stripping mit klaren gesetzlichen Grund-
lagen stoppen

14.4162 n Mo.
Tschümperlin. Planungsstopp am Morschacher Tunnel
15.3247 n Ip.
Tschümperlin. Wo bleibt die Eignerstrategie für die 
Ruag?

* 15.3393 n Mo.
Tschümperlin. Standortpolitik in den strategischen Zie-
len des Bundesrates berücksichtigen

•x 13.3346 n Ip.
van Singer. Verschwiegenheitspflicht für hochrangige 
Angehörige der Armee

•x 13.3348 n Mo.
van Singer. Den beruflichen Wiedereinstieg begünsti-
gen. Die Schaffung geeigneter Fonds vorsehen

•x 13.3614 n Mo.
van Singer. Möglichkeit zur Festlegung würdiger kanto-
naler Mindestlöhne
13.3683 n Mo.
van Singer. Ständige Überwachung der Radioaktivität 
von Oberflächengewässern und Grundwasser
14.3179 n Ip.
van Singer. Massnahmen zur Erhöhung der Wider-
standsfähigkeit der Schutzmäntel der ältesten Schwei-
zer Kernkraftwerke
14.3507 n Ip.
van Singer. Wird bei der Erarbeitung des Stationie-
rungskonzepts für die Armee den Investitionskosten 
genügend Rechnung getragen?
14.3533 n Ip.
van Singer. Genaue Aussagen zur Dicke und Wider-
standsfähigkeit der Schutzmäntel jedes Schweizer Kern-
kraftwerkes
14.3748 n Ip.
van Singer. Air 2014. Erhebliche Unterstützung des 
Bundes und Einladung von Schulklassen trotz fehlen-
dem historischen Bezug
14.3994 n Ip.
van Singer. Welche Sicherheitsvorgaben für Schweizer 
Kernkraftwerke?
15.3042 n Ip.
van Singer. Schadstoffe gefährden das Gehirn. Was will 
der Bundesrat unternehmen?

•x 15.3363 n Mo.
van Singer. Nationales Register gefährlicher straffälliger 
Personen

•x 13.3613 n Ip.
Vischer Daniel. Deklaration von Waren aus den von 
Israel besetzten Gebieten
13.3801 n Ip.
Vischer Daniel. Unternehmenssteuerreform III. Steuer-
ausfälle für die Städte
13.3802 n Ip.
Vischer Daniel. Förderung des Gerätebenzins
13.4262 n Ip.
Vischer Daniel. Abschöpfung der überschüssigen Giro-
guthaben. Sozialisierung der leistungslosen Geldschöp-
fungsgewinne der Banken
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14.3596 n Ip.
Vischer Daniel. Bildgebende Verfahren und Persönlich-
keitsschutz

•x 14.3875 n Ip.
Vischer Daniel. Drohnenkauf in Israel und Gegenge-
schäfte
14.4071 n Po.
Vitali. Bonus-Malus-System als Anreizsystem für den 
NFA
14.4113 n Po.
Vitali. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden. 
Umsetzung verbessern

* 15.3415 n Ip.
Vitali. Bessere Präsenz der Schweizer Kultur bei Staats-
empfängen

* 15.3664 n Ip.
Vitali. Detaillierte Auflistung der Ausgaben für internatio-
nale Entwicklungszusammenarbeit

•x 13.3552 n Ip.
Vogler. Probleme bei der Sanierung von Stockwerkei-
gentum
13.3923 n Mo.
Vogler. Ergänzung von Artikel 8a respektive 8b des 
Schlusstitels des ZGB
13.4155 n Po.
Vogler. Limitierende Mechanismen bei Volksinitiativen
14.4236 n Ip.
Vogler. Stärkung des Bundesgerichtsstandortes Luzern
15.3111 n Po.
Vogler. Stärkung des Anlegerschutzes durch gezielte 
Anpassung bestehender Gesetze

•x 15.3163 n Ip.
Vogler. Besserer Schutz der Minderheitsaktionäre

•x 15.3284 n Po.
Vogler. Administrative Vereinfachungen beim Vollzug 
des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht

* 15.3400 n Mo.
Vogler. Vermeidung unnötiger Bürokratie durch wir-
kungsvolle Bedarfsanalysen und Regulierungsfolgenab-
schätzungen

* 15.3754 n Po.
Vogler. Stärkung der Fachkompetenz im Abgaberecht 
am Bundesgericht

•x 13.3513 n Mo.
von Graffenried. Unterstellung von Edelmetallen unter 
das Geldwäschereigesetz
13.3903 n Po.
(von Graffenried) Häsler. Sind Ersatzneubauten ener-
getisch besser als Gebäudesanierungen?
13.3904 n Mo.
(von Graffenried) Häsler. Steuerliche Gleichbehand-
lung von energetisch begründeten Ersatzneubauten

•x 13.3905 n Mo.
von Graffenried. Allgemeine Dienstpflicht statt Wehr-
pflicht

•x 13.3906 n Po.
von Graffenried. Allgemeine Dienstpflicht statt Wehr-
pflicht

13.4273 n Mo.
(von Graffenried) Häsler. Konsumentenfreundliche und 
umweltverträgliche Ausgestaltung der gesetzlichen 
Gewährleistung
14.3258 n Po.
(von Graffenried) Häsler. Obligatorische Patientenver-
fügung

•x 13.3536 n Mo.
von Siebenthal. Ritalin-Abgabe

•x 13.3569 n Po.
von Siebenthal. Ermöglichung der öffentlichen Wald-
nutzung unter Ausschluss der Waldeigentümerhaftung 
für waldtypische Gefahren
13.4202 n Po.
von Siebenthal. Ungerechtfertigte Benachteiligung der 
Anbindehaltung beim Rindvieh
13.4203 n Po.
von Siebenthal. Hohe Wildbestände führen zu Wild-
schäden am Wald
14.3539 n Mo.
von Siebenthal. Keine pornografischen Kampagnen 
des BAG mehr!
14.3540 n Mo.
von Siebenthal. Hangbeiträge für Hanglagen ab 50 
Prozent sind ab 2015 zu entrichten
14.3541 n Mo.
von Siebenthal. Stopp der Porno-Kampagne des BAG
14.3542 n Mo.
von Siebenthal. Tiere ab einem Alter von 121 Tagen an 
den öffentlichen Schlachtviehmärkten
14.3543 n Mo.
von Siebenthal. Registrierungspflicht für die Verschrei-
bung von Antipsychose-Medikamenten
14.3546 n Mo.
von Siebenthal. Einzelhaltung von Lamas als Herden-
schutz gegen Luchse ermöglichen
14.3826 n Mo.
von Siebenthal. Bekämpfung von religiöser Diskriminie-
rung mittels Entwicklungspolitik
14.3899 n Mo.
von Siebenthal. Keine Benachteiligung der Anbinde-
ställe
14.3900 n Mo.
von Siebenthal. Beiträge für Strukturverbesserungen. 
Minimalen Arbeitskraftbedarf senken
15.3285 n Po.
von Siebenthal. Befristete Aufhebung der LSVA für 
Rohholztransporte inklusive Leer-Rückfahrten

•x 15.3286 n Ip.
von Siebenthal. Waldpolitik 2020. Wie ernsthaft verfolgt 
der Bundesrat sein Ziel, das Holznutzungspotenzial aus-
zuschöpfen?

* 15.3432 n Ip.
von Siebenthal. Wie nimmt der Bundesrat in den NFA-
Verhandlungen mit den Kantonen seine Verantwortung 
bezüglich Wildschäden war?
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Ständerat

Im Nationalrat angenommene Motionen

* 15.3666 n Po.
von Siebenthal. Aufnahme von christlichen Flüchtlin-
gen aus dem Nahen/Mittleren Osten, die an Leib und 
Leben bedroht sind

* 15.3667 n Ip.
von Siebenthal. Transparenz in Personal- und Interes-
senbindungsfragen von Angestellten des Bafu

* 15.3668 n Ip.
von Siebenthal. Diskriminierung von inländischen Holz-
produzenten gegenüber ausländischen Lieferanten?
13.3768 n Ip.
Voruz. Schiessplatz Vugelles-La Mothe
13.4146 n Ip.
Voruz. Passende Wahl der zu schliessenden Waffen- 
und Schiessplätze?
Siehe Geschäft 13.4130 Ip. Recordon
14.3484 n Ip.
Voruz. Ist der Hitlergruss erlaubt?
14.3519 n Ip.
Walter. Abkommen über den Abbau technischer Han-
delshemmnisse. Auswirkungen eines institutionellen 
Abkommens mit der EU

•x 15.3303 n Ip.
Walti Beat. Soll Schweizer Fairtrade-Schokolade keine 
Schweizer Schokolade mehr sein?

* 15.3606 n Ip.
Walti Beat. Wie weiter mit der Mineralölsteuer bei weite-
ren Einnahmenausfällen?

•x 13.3486 n Mo.
Wasserfallen. Wirtschaftspartnerschaften von Schweiz 
Tourismus ohne Exklusivitätscharakter
14.4206 n Ip.
Wasserfallen. KMU. Nachfolgeproblematik und Unter-
nehmensübertragungen

* 15.3513 n Mo.
Wasserfallen. Bürokratieabbau. Einheitliche Anlauf-
stelle für Unternehmen

* 15.3603 n Mo.
Wasserfallen. Kostentransparenz bei der SRG schaffen 
und Kosteneffizienz steigern

* 15.3618 n Po.
Wasserfallen. Bericht zum Service public Auftrag der 
SRG. Analyse nach Subsidiaritätsprinzip
13.3925 n Ip.
Weibel. Wolfsabschuss im Wallis. Wann werden die 
möglichen Herdenschutzmassnahmen umgesetzt?
14.4199 n Mo.
Weibel. Freigabe von Open-Source-Software durch den 
Bund explizit erlauben

•x 15.3182 n Ip.
Weibel. Tarmed. Revision der Tarifstruktur
14.3146 n Ip.
Wermuth. Zusammenarbeit von Schweizer Rohstofffir-
men mit der peruanischen Nationalpolizei
14.3897 n Po.
Wermuth. Massnahmen gegen den "Rohstoff-Fluch"

14.4239 n Po.
Wermuth. Bericht über das Ausmass der Steuerhinter-
ziehung und Steuervermeidung in der Schweiz

•x 15.3265 n Ip.
Wermuth. Griechische Steuerflucht bekämpfen. Vorge-
zogenen automatischen Informationsaustausch prüfen
15.3266 n Mo.
Wermuth. Nationales Forschungsprogramm zur Rolle 
der Schweiz bei der Abwicklung unlauterer und unrecht-
mässiger Finanzflüsse

* 15.3640 n Ip.
Wermuth. Internationale Sportverbände. Welche Steu-
erpriviliegien gibt es?
14.4229 n Mo.
Wobmann. Aufhebung des Verbots von Radarwarnern
15.3329 n Mo.
Wobmann. Rückverteilung der Busseneinnahmen

* 15.3732 n Mo.
Wobmann. Abschaffung der Energieetikette bei Motor-
fahrzeugen

* 15.3733 n Mo.
Wobmann. Streichung der VOC-Abgabe

•x 07.3711 n Mo.
Nationalrat. Aufsichtsabgabe nach Finanzmarktauf-
sichtsgesetz. Berücksichtigung der KMU-Interes-
sen(Engelberger)

N 09.3142 n Mo.
Nationalrat. Eigentum stärken, Energie sparen, Eigen-
mietwert senken(Fraktion RL)

N 09.3354 n Mo.
Nationalrat. Anreize für umfassende energetische 
Sanierungen bei Privatliegenschaften (2)(WAK-NR)

N 10.3074 n Mo.
Nationalrat. Steuerverhandlungen mit dem Ausland. 
Die Abgeltungssteuer auf Erträgen aus in der Schweiz 
angelegtem ausländischem Kapital ist zu priorisie-
ren(Graber Jean-Pierre)

N 10.3934 n Mo.
Nationalrat. Lohngleichheit von Frauen und Männern. 
Kontrollmechanismus((Simoneschi-Cortesi) Meier-
Schatz)

N 11.3285 n Mo.
Nationalrat. Erleichterung der Nutzung ungenutzter 
Gebäude in der Landwirtschaftszone zu Wohnzwecken 
und für den Agrotourismus(Fraktion CE)

N 11.3677 n Mo.
Nationalrat. Gesetzliche Grundlage für Alkoholtest-
käufe(Ingold)

•x 11.3757 n Mo.
Nationalrat. Finma. Kosten der Untersuchungen der 
Untersuchungsbeauftragten(WAK-NR (10.489))

N 11.3767 n Mo.
Nationalrat. Keine Hafturlaube und Ausgänge für Ver-
wahrte(Rickli Natalie)
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N 11.3778 n Mo.
Nationalrat. Berufliche Vorsorge. Mindestzinssatz ent-
politisieren(Fraktion RL)

N 11.3779 n Mo.
Nationalrat. Berufliche Vorsorge. Mindestumwand-
lungssatz entpolitisieren(Fraktion RL)

N 11.3834 n Mo.
Nationalrat. Abschaffung der Stempelabgabe auf Sach- 
und Vermögensversicherungen(Fraktion V)

N 11.3835 n Mo.
Nationalrat. Abschaffung der Stempelabgabe auf rück-
kaufsfähigen Lebensversicherungen(Fraktion V)

N 11.3908 n Mo.
Nationalrat. Koordinierter Plan zum Schutz aller Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer vor Lohndumping(Bart-
hassat)

N 11.4115 n Mo.
Nationalrat. Die AHV den Gegebenheiten der heutigen 
Gesellschaft anpassen(Parmelin)

N 12.3047 n Mo.
Nationalrat. Änderung der Gewässerschutzgesetzge-
bung(Müller Leo)

N 12.3122 n Mo.
Nationalrat. Qualitätslabel für kinder- und jugendge-
rechte Internetseiten(Amherd)

•x 12.3186 n Mo.
Nationalrat. Organisatorische und finanzielle Gleich-
stellung von KTI und SNF(Fraktion RL)

•x 12.3233 n Mo.
Nationalrat. E-Health-Forschungsprogramm(Fraktion 
RL)

N 12.3340 n Mo.
Nationalrat. Rahmenbedingungen für den Ersatz von 
Elektroheizungen(UREK-NR)

N 12.3553 n Mo.
Nationalrat. AHV-Schuldenbremse rasch einfüh-
ren(Fraktion RL)

N 12.3577 n Mo.
Nationalrat. Programme zur Steigerung der Energieeffi-
zienz. Berücksichtigung des schweizerischen Arbeits-
markts(Bourgeois)

N 12.3601 n Mo.
Nationalrat. Berufliche Vorsorge. Sichere Renten statt 
unsichere Kapitalauszahlungen(Humbel)

N 12.3814 n Mo.
Nationalrat. Stopp der Steuerstrafe in der Säule 3b. Bei 
Kapitalbezug den Ertragsanteil statt die Kapitaleinlage 
besteuern(Fraktion RL)

N 12.3891 n Mo.
Nationalrat. Energiepolitik 2050. Indikatoren für die 
Feststellung des Fortschritts(Bourgeois)

•x 12.3914 n Mo.
Nationalrat. Ausschreibungsverfahren in den drei Amts-
sprachen des Bundes(de Buman)

N 12.4129 n Mo.
Nationalrat. Verbesserte Arbeitsmarktchancen für die 
ältere Generation(Fraktion BD)

N 12.4131 n Mo.
Nationalrat. Automatische Verknüpfung von Rentenal-
ter und Lebenserwartung(Fraktion BD)

N 12.4155 n Mo.
Nationalrat. Restwassersanierungen dürfen nur zu 
minimalem Produktionsausfall führen(Killer Hans)

N 12.4161 n Mo.
Nationalrat. Nationale Strategie gegen Cyberbullying 
und Cybermobbing(Schmid-Federer)

N 12.4170 n Mo.
Nationalrat. Zweckentfremdung des Vorsorgekapitals 
verhindern statt Bezugsmöglichkeiten einschrän-
ken(Fraktion RL)

•x 12.4230 n Mo.
Nationalrat. Nationales Kompetenzzentrum Boden als 
Gewinn für Landwirtschaft, Raumplanung und Hochwas-
serschutz(Müller-Altermatt)

N 13.3020 n Mo.
Nationalrat. Finanzierung der Vorbereitungskurse für 
eidgenössische Berufs- und höhere Fachprüfun-
gen(Aebischer Matthias)

•NS 13.3023 n Mo.
Nationalrat. Totalrevision des Bundesgesetzes über die 
Enteignung(Regazzi)

N 13.3043 n Mo.
Nationalrat. Verfolgung von Zuwiderhandlungen. 
Umsetzung von Artikel 182 des Landwirtschaftsgeset-
zes(Bourgeois)

N 13.3048 n Mo.
Nationalrat. Gegen die Aufhebung der indirekten Pres-
seförderung ohne glaubwürdige Alternative(Bulliard)

N 13.3083 n Mo.
Nationalrat. Sicheres Wohnen. Einmaliges Wahlrecht 
beim Eigenmietwert(Egloff)

N 13.3137 n Mo.
Nationalrat. Pauschalbeiträge an die Kantone für die 
berufsorientierte Weiterbildung((Aubert) Reynard)

•NS 13.3196 n Mo.
Nationalrat. Totalrevision des Bundesgesetzes über die 
Enteignung. Marktkonforme Entschädigung der Enteig-
neten(Ritter)

N 13.3213 n Mo.
Nationalrat. Gleiche Finanzierung von stationären und 
ambulanten Spitalleistungen(Fraktion CE)

•x 13.3230 n Mo.
Nationalrat. Mehr Organe für Transplantatio-
nen(Amherd)

N 13.3238 n Mo.
Nationalrat. Mehrwertsteuerfreier Grundstückkauf((Hut-
ter Markus) Gössi)

N 13.3265 n Mo.
Nationalrat. Gegenvorschlag zum Zulassungsstopp für 
Ärzte(Stahl)

N 13.3272 n Mo.
Nationalrat. Praktika für den Wiedereinstieg ins Berufs-
leben. Rolle des Bundes(Carobbio Guscetti)

N 13.3313 n Mo.
Nationalrat. BVG-Umverteilung aufzeigen(Schilliger)
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N 13.3324 n Mo.
Nationalrat. Anpassung des Gewässerschutzgesetzes 
an die heutige Nutztierhaltung(Aebi Andreas)

•x 13.3331 n Mo.
Nationalrat. Kein Import von Haifischflossen(Freysin-
ger)

•x 13.3420 n Mo.
Nationalrat. Krankenversicherung. Frist zur Genehmi-
gung des Tarifvertrages(Bourgeois)

•NS 13.3616 n Mo.
Nationalrat. Lancierung und Umsetzung einer Schnee-
sportoffensive(de Buman)

•x 14.3031 n Mo.
Nationalrat. Finma. Sicherheitsüberprüfung der Füh-
rungskräfte vor ihrer Ernennung(Feller)

•x 14.3096 n Mo.
Nationalrat. Bedeutung des Bundeshauses durch 
Beflaggung unterstreichen(Estermann)

•x 14.3157 n Mo.
Nationalrat. Konzentrationswerte von Schadstoffen ver-
öffentlichen(Hadorn)

•x 14.3390 n Mo.
Nationalrat. Ausgleichsfonds AHV/IV/EO. Unterstel-
lung unter das Gesetz über das öffentliche Beschaf-
fungswesen(Feller)

•x 14.3503 n Mo.
Nationalrat. Schweizweite Bekämpfung der Moderhinke 
der Schafe(Hassler)

•x 14.3661 n Mo.
Nationalrat. Massnahmen zur Früherfassung von 
Krankheitsfällen gemeinsam entwickeln(SGK-NR 
(13.4060))

•x 14.3665 n Mo.
Nationalrat. Ergänzung von Artikel 260bis StGB (Art. 
187 StGB, "Sexuelle Handlungen mit Kindern")(RK-NR)

•x 14.3666 n Mo.
Nationalrat. Artikel 198 StGB. Von Antrags- zu Offizial-
delikt(RK-NR)

•x 14.3667 n Mo.
Nationalrat. Bundesgericht. Dissenting Opinions(RK-
NR)

N 14.3668 n Mo.
Nationalrat. Wasserzinsregelung nach 2019(UREK-NR)

•x 14.3721 n Mo.
Nationalrat. Forschung im Bereich der Kirschessig-
fliege(Pezzatti)

N 14.3800 n Mo.
Nationalrat. Einsätze von Blaulichtorganisationen. Opti-
mierung der Strassenverkehrsgesetzgebung(Chopard-
Acklin)

•x 14.3824 n Mo.
Nationalrat. Thematisierung der Religionsfreiheit in bila-
teralen und multilateralen Kontakten und Gre-
mien(Streiff)

N 14.3830 n Mo.
Nationalrat. Jagdbanngebiete in Wildtierschutzgebiete 
umbenennen(Landolt)

•x 14.3872 n Mo.
Nationalrat. Für eine korrekte Nutzung der Amtsspra-
chen in den öffentlichen Ausschreibungen von bundes-
nahen Betrieben(Regazzi)

•x 14.3886 n Mo.
Nationalrat. Für eine sprachenfreundliche Vergabe 
auch von kleinen öffentlichen Aufträgen im Interesse 
unserer KMU(Cassis)

•x 14.3890 n Mo.
Nationalrat. Strategie zur Reduktion der Abhängigkeit 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen von der 
Sozialhilfe(Fraktion S)

•x 14.3998 n Mo.
Nationalrat. Weiterentwicklung von SBB Cargo(KVF-
NR (14.036))
Siehe Geschäft 15.3496 Po. KVF-SR (14.3998)

N 14.4098 n Mo.
Nationalrat. Agrarpolitik. Administrativen Aufwand 
massgeblich reduzieren(Müller Walter)

N 14.4122 n Mo.
Nationalrat. Für ein modernes Verwaltungsstraf-
recht(Caroni)

N 14.4187 n Mo.
Nationalrat. Umgehende Ratifizierung des Übereinkom-
mens des Europarates zur Verhütung des Terroris-
mus(Glanzmann)

•x 14.4197 n Mo.
Nationalrat. Ein Schulobstprogramm für die 
Schweiz(Lohr)

N 15.3000 n Mo.
Nationalrat. Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses in der Schweiz(WBK-NR)

* 15.3494 s Mo.
FK-SR. Personalbestand auf Stand 2015 einfrieren

•x 15.3006 s Mo.
GPK-SR. Protokollführung im Bundesrat
Siehe Geschäft 15.3005 Mo. GPK-NR

•x* 15.3384 s Mo.
WBK-SR. Jugend und Sport. Finanzielle Kontinuität für 
Veranstalter und Kantone sichern
Siehe Geschäft 15.3383 Mo. WBK-NR

•*S 15.3498 s Mo.
SiK-SR (14.022). Aufsicht über den Nachrichtendienst 
des Bundes

•x* 15.3496 s Po.
KVF-SR (14.3998). Evaluation der Weiterentwicklungs-
möglichkeiten von SBB Cargo

* 15.3497 s Po.
KVF-SR (14.036). Evaluation von Massnahmen zur Min-
derung der Risiken beim Transport von Gefahrengut, 
insbesondere von Chlorgas
13.3667 s Mo.
WAK-SR (12.447). Steuersystem umbauen. Innovation 
fördern. Standort Schweiz stärken

•x 15.3012 s Po.
WAK-SR (14.302). Anliegen des Kantons Tessin. Aus-
gangslage und Entwicklungsperspektive
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15.3008 s Mo.
RK-SR. Artikel 260ter des Strafgesetzbuches. Änderung

•S 15.3220 s Mo.
Abate. Beteiligungskapital für Genossenschaftsbanken

•x 15.3376 s Ip.
Abate. Mehrsprachigkeit. Diskriminierende Stellenaus-
schreibung bei der Pro Helvetia?

* 15.3794 s Ip.
Abate. Gefahrguttransporte auf der Schiene im Tessin: 
Alles in Ordnung?

•x 15.3053 s Ip.
Berberat. Schweizerischer Nationalfonds und Berück-
sichtigung der Landessprachen

•x 15.3056 s Ip.
Berberat. Preise ausländischer Zeitungen und Zeit-
schriften in der Schweiz. Dritte Folge

•x 15.3153 s Ip.
Berberat. Negativzinsen und Einrichtungen der berufli-
chen Vorsorge

•x 15.3219 s Ip.
Berberat. Burnoutsyndrom und UVG

* 15.3533 s Ip.
Berberat. Mangelnde Zuverlässigkeit der Bahnverbin-
dung Neuenburg-Bern

•x 15.3091 s Po.
Bischof. Negativzinsen. Folgen für Pensionskassen, 
Kleinsparer und Kantone
15.3218 s Mo.
Bischof. Hobbymässige Kleintierhaltung in der Land-
wirtschaftszone

* 15.3535 s Ip.
Bischof. Bundesausgaben im Ausland. Anpassung 
nach der Aufhebung des Mindestkurses?

* 15.3628 s Ip.
Bischof. 6-Spurenausbau der A1 zwischen Luterbach 
und Härkingen. Dörfer entlasten!

* 15.3630 s Ip.
Bischofberger. Wählbare Franchisen in der Kranken-
versicherung

•x 15.3206 s Po.
Bruderer Wyss. Nationale Konferenz zur Arbeits-
marktintegration von Menschen mit Behinderung

•x 15.3207 s Ip.
Bruderer Wyss. Keine unnötigen Bürokratiehürden für 
ehrenamtliche Nonprofit-Behindertentransportdienste

* 15.3792 s Mo.
Comte. Erhöhung der Interventionsgrenze von Bürg-
schaftsorganisationen zugunsten der KMU

•x 15.3208 s Po.
Cramer. Starker Franken und Einkaufstourismus
13.4001 s Mo.
Diener Lenz. Bandlastkraftwerke verstopfen die Leitun-
gen nicht mehr
13.4186 s Mo.
Eberle. Zukunft des Netzbeschlusses

•x 15.3161 s Ip.
Eberle. Medikamente. Dringende Änderungen am 
Preisfestsetzungssystem

•x 15.3026 s Po.
Eder. Förderung des Schutzes der Flüchtlinge aus 
Syrien mittels humanitärer Hilfe vor Ort

* 15.3512 s Ip.
Eder. Vereinfachungen bei genehmigungs- und melde-
pflichtigen Änderungen von Arzneimitteln

* 15.3570 s Ip.
Eder. Wie stellt Swissmedic die Gleichbehandlung aller 
Zulassungsinhaber bei Überprüfungsverfahren von 
zugelassenen Arzneimitteln sicher?
14.3927 s Mo.
Fetz. Fonds für Qualifizierungsoffensive in der berufli-
chen Grundbildung von Bund, Kantonen und Organisa-
tionen der Arbeitswelt

•x 15.3213 s Po.
Fetz. Prüfung der Aufsicht über testamentarische Wil-
lensvollstrecker

* 15.3598 s Mo.
Fetz. Stopp dem Telefonterror. Allgemeines Verbot von 
Werbeanrufen auf Mobiltelefone

* 15.3629 s Mo.
Fetz. Wohnsitzprinzip bei den Kosten des Straf- und 
Massnahmenvollzugs

* 15.3632 s Po.
Fetz. Fachkräftemangel. Nationale Datenbank für Unter-
nehmen zur Interpretation und Vergleichbarkeit auslän-
discher Diplome

•x 15.3217 s Ip.
Föhn. Übersicht über die Verlagerung der Bundesstel-
len in den Regionen

•x 15.3368 s Mo.
Föhn. Stopp bei den Personalkosten des Bundes

•x 15.3369 s Mo.
Föhn. Jugend und Sport

•x 15.3370 s Po.
Föhn. Reaktionsfähigkeit in Krisensituationen verbes-
sern. Bestandeserhöhung für die Armee

* 15.3782 s Mo.
Föhn. Für ein sofortiges Asylmoratorium
Siehe Geschäft 15.3645 Mo. Fraktion V

* 15.3785 s Mo.
Föhn. Anpassung des Bundespersonalrechts an das 
Obligationenrecht

* 15.3786 s Po.
Föhn. Personalbremse analog der Ausgabenbremse
Siehe Geschäft 15.3704 Po. Gössi

* 15.3787 s Po.
Föhn. Umsetzung Bericht Regulierungskosten und Ver-
besserungsmassnahmen
Siehe Geschäft 15.3720 Po. Gössi

* 15.3788 s Ip.
Föhn. Kommunikation in der Bundesverwaltung. Fass 
ohne Boden?
14.3152 s Mo.
Fournier. National bedeutsame Strasseninfrastruktur. 
Gesamtschau der Erweiterung und Finanzierung
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15.3209 s Mo.
Fournier. Berechnung der Eigenmittel der Banken 
gemäss Swiss GAAP FER für die Verpflichtungen 
gegenüber Pensionskassen

•S 15.3210 s Mo.
Fournier. Senkung der unnötigen Verwaltungskosten. 
Sofortige Umsetzung

•x 15.3214 s Po.
Germann. Volkswirtschaftliche Auswirkungen der 
Swissness-Vorlage vor der Inkraftsetzung prüfen

•x 15.3017 s Po.
Graber Konrad. Zukunftsperspektiven für die Schweiz

•x 15.3090 s Po.
Graber Konrad. Verlängerung der Prüfintervalle für 
schwere Motorwagen im Binnenverkehr

•x 15.3151 s Po.
Graber Konrad. Beiträge für "Jugend und Sport"

•x 15.3107 s Ip.
Gutzwiller. Wirkung und Folgen der Negativzinsen der 
Schweizerischen Nationalbank

•x 15.3212 s Ip.
Gutzwiller. Erasmus plus und Horizon 2020. Die 
Schweiz als Drittland

* 15.3789 s Ip.
Gutzwiller. Gesetzliche Grundlage für unabhängige 
Kontrolle und Rückverfolgbarkeit von Tabakprodukten. 
Reputationsrisiken ausmerzen, Klarheit schaffen

•x 15.3016 s Ip.
Häberli-Koller. Fluglärmbelastung im Osten des Flug-
hafens Zürich

•x 15.3215 s Po.
Hefti. Verstärkung des Kampfes gegen den Menschen-
schmuggel
13.4179 s Mo.
Hess Hans. Anpassungen der Verrechnungssteuer

•x 15.3054 s Ip.
Hess Hans. Einführung der Visabiometrie. Minimierung 
des administrativen Aufwandes

•x 15.3089 s Mo.
Hess Hans. Rohholztransporte. Erhöhung des zulässi-
gen Gesamtgewichts von 40 auf 44 Tonnen
Siehe Geschäft 15.3081 Mo. Rime

* 15.3523 s Mo.
Hess Hans. Erarbeitung eines Auftrags zur Schaffung 
einer Seilbahn- und Skiliftsammlung

* 15.3548 s Mo.
Hess Hans. Frankenstärke. Verzicht auf ungerechtfer-
tigte Werbeverbote im Tabakproduktegesetz

* 15.3631 s Mo.
Hess Hans. Cassis de Dijon. Besser zur Wirkung brin-
gen

* 15.3784 s Ip.
Hösli. Ist die SKB für den Bund per Saldo wirklich 
finanzprofitabel?
14.3570 s Mo.
Imoberdorf. Den Wolf als jagdbare Tierart einstufen

•x 15.3152 s Ip.
Imoberdorf. Schliessung der Raffinerie im Wallis. Aus-
wirkungen auf die CO2-Bilanz

•x 15.3108 s Ip.
Janiak. Negativzinspolitik der Schweizerischen Natio-
nalbank. Auswirkungen auf Wohneigentümer

* 15.3627 s Mo.
Janiak. Korrektur der Vorschriften zur Rückerstattung 
der Schwerverkehrsabgabe beim grenznahen unbeglei-
teten kombinierten Verkehr

* 15.3503 s Ip.
Keller-Sutter. Unternehmen und Arbeitnehmende entla-
sten. Senkung der EO-Sätze statt Verlängerung

* 15.3599 s Mo.
Keller-Sutter. Frankenstärke. Umsetzung der Euro-
Med-Konvention

•x 15.3055 s Mo.
Kuprecht. Teilnahmerechte bei Strafprozessen. Drin-
gender Handlungsbedarf

•x 15.3160 s Mo.
Kuprecht. Negativzinsen für Sozialversicherungen ver-
meiden. Keine Ungleichbehandlung bei den Kantonen

•x 15.3216 s Ip.
Kuprecht. Zweifel an der Wirksamkeit und der Opportu-
nität von Massnahmen nach den Artikeln 19 und 20 
KVG

* 15.3505 s Mo.
Kuprecht. Standortpolitik in den strategischen Zielen 
des Bundesrates berücksichtigen

* 15.3634 s Ip.
Levrat. Elektronische Stimmabgabe
13.3669 s Mo.
Luginbühl. Erneuerbare Energien tragen zur Versor-
gungssicherheit bei

•x 15.3154 s Ip.
Maury Pasquier. Unterbrechung der Berufstätigkeit vor 
dem Geburtstermin

•x 15.3162 s Ip.
Maury Pasquier. HPV-Impfung von Knaben und jungen 
Männern

* 15.3793 s Po.
Maury Pasquier. Arbeitsunterbrüche vor dem Geburts-
termin und dem Mutterschaftsurlaub

* 15.3504 s Po.
Minder. Von der Aktionärsoligarchie zur Aktionärsdemo-
kratie. Mehr "One share, one vote" prüfen
13.4104 s Mo.
Niederberger. Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Möglich-
keit der Verzichterklärung in gewissen Branchen

* 15.3534 s Mo.
Niederberger. Eine sachgerechte Regulation des Hök-
kerschwans ermöglichen

•x 15.3204 s Ip.
Rechsteiner Paul. Regio-Express St. Gallen-Konstanz

•x 15.3367 s Po.
Rechsteiner Paul. Bericht zum Schweizerfranken



53
* 15.3783 s Ip.
Rechsteiner Paul. Verbesserungen bei den Prämien-
verbilligungen

•x 15.3372 s Po.
Recordon. IV-Leistungen für Menschen mit Behinde-
rung, die das AHV-Alter erreicht haben

•x 15.3373 s Ip.
Recordon. Anpassung des Status eingebürgerter Men-
schen mit Schweizer Mutter

•x 15.3374 s Ip.
Recordon. Bestand an Occasionsfahrzeugen und graue 
Energie

•x 15.3375 s Ip.
Recordon. Entwendung von SIM-Codes bei der Firma 
Gemalto durch die Geheimdienste NSA und GCHQ

* 15.3633 s Po.
Recordon. Der Schweizerische Finanzplatz soll einen 
Spitzenplatz bei der Finanzierung der nachhaltigen Ent-
wicklung einnehmen

* 15.3791 s Ip.
Recordon. Fondation Hirondelle

•x 15.3222 s Po.
Savary. Für eine Grundversorgung mit Bankdienstlei-
stungen

•x 15.3371 s Mo.
Savary. Sicherheit im Gotthard-Strassentunnel

* 15.3790 s Ip.
Savary. Unbekannte Rufnummernblöcke: Was unter-
nimmt der Bundesrat?

•x 15.3211 s Ip.
Schwaller. Ausfuhrbeiträge gemäss "Schoggi-Gesetz". 
Planungssicherheit für Arbeitsplätze im Inland

•x 15.3221 s Ip.
Seydoux. Gibt es eine Strategie zur Stärkung der Land-
wirtinnen und Landwirte gegenüber dem Handel?

•x 15.3015 s Ip.
Stadler Markus. Medizinische Fakultäten zum Bund?

•x 15.3205 s Ip.
Stöckli. Was meint der Bundesrat zum gesundheitlichen 
Fasten?

* 15.3596 s Mo.
Stöckli. Gesetzliche Grundlage für eine unabhängige 
Kontrolle und Rückverfolgbarkeit von Tabakprodukten

* 15.3597 s Ip.
Stöckli. Kampf gegen den menschenrechtswidrigen 
Organhandel

•x 15.3128 s Ip.
Zanetti. Auslagerung der Bearbeitung von Steuerdaten
Siehe Geschäft 15.3137 Ip. Hadorn
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x 07.3711 n Mo. Nationalrat. Aufsichtsabgabe nach Finanz-
marktaufsichtsgesetz. Berücksichtigung der KMU-Interes-
sen (Engelberger)  (05.10.2007)
Das Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktauf-
sicht (Finmag) ist wie folgt zu ergänzen:
Art. 15 Abs. 1
Der Bund trägt die Kosten für Leistungen der Finma, welche im
Interesse der gesamten Volkswirtschaft erbracht werden.
Art. 15 Abs. 2 Bst. d
Für die Selbstregulierungsorganisationen nach dem Geldwä-
schereigesetz vom 10. Oktober 1997 sind die wirtschaftliche
Bedeutung der angeschlossenen Finanzintermediäre und die
Anzahl der Mitglieder sowie ihr Beitrag zur Entlastung der Auf-
sichtsbehörde massgebend.
Mitunterzeichnende: Gysin, Laubacher, Leutenegger Filippo,
Loepfe, Lustenberger, Messmer, Müller Philipp, Müller Walter,
Noser, Rime, Triponez, Zeller Andreas (12)
14.11.2007 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
30.04.2009 Nationalrat. Annahme.
18.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

09.3142 n Mo. Nationalrat. Eigentum stärken, Energie spa-
ren, Eigenmietwert senken (FDP-Liberale Fraktion)  
(18.03.2009)
Der Bundesrat wird verpflichtet, eine Änderung des Bundesge-
setzes über die direkte Bundessteuer (DBG) und des Bundes-
gesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden (StHG) vorzulegen. Darin ist eine
Änderung der Eigenmietwertbesteuerung vorzusehen. Dem-
nach wird, wer wertvermehrende energetische Sanierungen an
seinem Grundeigentum tätigt, während einer angemessenen
Zeitdauer teilweise von der Eigenmietwertbesteuerung befreit.
Schliesslich sollen entsprechende Vergünstigungen auch beim
Steuerwert vorgesehen werden, damit auch vermietete, nicht im
Eigenbesitz befindliche Liegenschaften von entsprechenden
Vergünstigungen profitieren können.
Sprecher: Müller Philipp
13.05.2009 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
07.03.2011 Nationalrat. Annahme.

09.3354 n Mo. Nationalrat. Anreize für umfassende energe-
tische Sanierungen bei Privatliegenschaften (2) (Kommis-
sion für Wirtschaft und Abgaben NR)  (23.03.2009)
Werterhaltende sowie der Energieeffizienz und dem Umwelt-
schutz dienende Investitionen gemäss der Verordnung über
den Abzug der Kosten von Liegenschaften des Privatvermö-
gens bei der direkten Bundessteuer (SR 642.116) sollen neu
verteilt über mehrere Jahre und nicht nur im Jahre der Investi-
tion möglich sein.
13.05.2009 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
11.06.2009 Nationalrat. Annahme.

10.3074 n Mo. Nationalrat. Steuerverhandlungen mit dem 
Ausland. Die Abgeltungssteuer auf Erträgen aus in der 
Schweiz angelegtem ausländischem Kapital ist zu priorisie-
ren (Graber Jean-Pierre)  (09.03.2010)
So, wie sich die internationalen Beziehungen zurzeit entwik-
keln, wird die Schweiz bald neue internationale Steuerverhand-
lungen aufnehmen müssen, und zwar namentlich mit den EU-
Ländern und den USA. In diesem Rahmen wird der Bundesrat
beauftragt, der möglichst breit angelegten Einführung einer
Abgeltungssteuer auf Erträgen aus in der Schweiz angelegtem
ausländischem Kapital klar den Vorzug zu geben.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Baumann J. Alexander,
Bourgeois, Brunschwig Graf, Dunant, Favre Laurent, Flückiger
Sylvia, Freysinger, Glauser, Gobbi, Grin, Hiltpold, Kunz,
Lüscher, Moret, Nidegger, Pelli, Perrin, Perrinjaquet, Reymond,
Rime, Ruey, Stamm (23)
12.05.2010 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
18.06.2010 Nationalrat. Annahme.

10.3934 n Mo. Nationalrat. Lohngleichheit von Frauen und 
Männern. Kontrollmechanismus ((Simoneschi-Cortesi) 
Meier-Schatz)  (08.12.2010)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Gleichstel-
lungsgesetzes vorzulegen und einen Kontrollmechanismus für
die Löhne einzuführen, und zwar nach dem Modell der Kontroll-
mechanismen, die es in anderen Gesetzen im Bereich der
Arbeit (Arbeitsgesetz, Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit,
Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer) bereits gibt.
Mitunterzeichnende: Allemann, Amherd, Bader Elvira, Bänziger,
Barthassat, Bernasconi, Bruderer Wyss, Carobbio Guscetti,
Cathomas, de Buman, Fässler Hildegard, Fehr Jacqueline,
Frösch, Gadient, Goll, Häberli-Koller, Haller, Hany, Humbel,
Ingold, Lang, Markwalder, Meier-Schatz, Meyer Thérèse, Moret,
Moser, Riklin Kathy, Robbiani, Schenker Silvia, Schmid-Fede-
rer, Schmidt Roberto, Streiff, Stump, Teuscher, Thanei, Weber-
Gobet, Weibel, Wyss Ursula (38)
04.03.2011 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
07.12.2011 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Frau Meier-Schatz.
10.09.2012 Nationalrat. Annahme.
14.03.2013 Ständerat. Die Beratung der Motion wird ausge-
setzt.
11.06.2013 Nationalrat. Zustimmung zu Sistierung.

11.3285 n Mo. Nationalrat. Erleichterung der Nutzung unge-
nutzter Gebäude in der Landwirtschaftszone zu Wohnzwek-
ken und für den Agrotourismus (Fraktion CVP-EVP)  
(18.03.2011)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Raumplanungsgesetzge-
bung so anzupassen, dass ungenutzte, erschlossene landwirt-
schaftliche Gebäude (auch Scheunen) in der
Landwirtschaftszone leichter zu Wohnzwecken und für den
Agrotourismus umgenutzt werden können.
Sprecher: Zemp
25.05.2011 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
04.03.2013 Nationalrat. Annahme.
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11.3677 n Mo. Nationalrat. Gesetzliche Grundlage für Alko-
holtestkäufe (Ingold)  (17.06.2011)
Der Bundesrat wird beauftragt, schnell eine gesetzliche Grund-
lage für die Durchführung von Alkoholtestkäufen zur wirksamen
Durchsetzung des Jugendschutzes zu schaffen.
Mitunterzeichnende: Bänziger, Cathomas, Chopard-Acklin,
Frösch, Gadient, Graf-Litscher, Hassler, Hochreutener, Humbel,
Jositsch, Schmid-Federer, Schneider-Schneiter, Streiff,
Weibel (14)
17.08.2011 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
30.09.2011 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
23.12.2011 Nationalrat. Annahme.

x 11.3757 n Mo. Nationalrat. Finma. Kosten der Untersu-
chungen der Untersuchungsbeauftragten (Kommission für 
Wirtschaft und Abgaben-NR (10.489))  (05.07.2011)
Der Bundesrat ist beauftragt, eine neue Regelung für die Pflicht
zur Tragung der Kosten der Untersuchungen der Untersu-
chungsbeauftragten im Sinne von Artikel 36 des Bundesgeset-
zes über die eidgenössische Finanzmarktaufsicht zu erarbeiten.
Absatz 4 von Artikel 36 soll vorsehen, dass die Kosten der
Untersuchung von den Beaufsichtigten zu tragen sind, aber nur
sofern sich die Vorwürfe bestätigt haben.
Eine Minderheit (Leutenegger Oberholzer, Kiener Nellen, Renn-
wald, Schelbert, Thorens Goumaz) beantragt, die Motion abzu-
lehnen.
31.08.2011 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
21.12.2011 Nationalrat. Annahme.
18.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

11.3767 n Mo. Nationalrat. Keine Hafturlaube und Ausgänge 
für Verwahrte (Rickli Natalie)  (12.09.2011)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine dahinge-
hende Änderung von Artikel 64 des Strafgesetzbuches vorzule-
gen, dass Hafturlaube und "Ausgänge" für Verwahrte
ausgeschlossen sind.
09.11.2011 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Rechtsfragen
23.09.2013 Nationalrat. Annahme.

11.3778 n Mo. Nationalrat. Berufliche Vorsorge. Mindest-
zinssatz entpolitisieren (FDP-Liberale Fraktion)  
(14.09.2011)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die
berufliche Vorsorge dahingehend anzupassen, dass der Min-
destzinssatz künftig automatisch an die reale Situation an den
Finanzmärkten angepasst wird und nicht mehr von politischen
Entscheiden abhängt.
Sprecher: Cassis
02.11.2011 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
11.09.2013 Nationalrat. Annahme.

11.3779 n Mo. Nationalrat. Berufliche Vorsorge. Mindestum-
wandlungssatz entpolitisieren (FDP-Liberale Fraktion)  
(14.09.2011)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die
berufliche Vorsorge dahingehend anzupassen, dass der
Umwandlungssatz automatisch den tatsächlichen Leistungs-
möglichkeiten angepasst wird, das heisst unter Berücksichti-
gung der Lebenserwartung, des angesparten Kapitals sowie der
erzielbaren Renditen. Der Umwandlungssatz soll also nicht
mehr von politischen Entscheiden abhängen.
Sprecher: Cassis
02.11.2011 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
11.09.2013 Nationalrat. Annahme.

11.3834 n Mo. Nationalrat. Abschaffung der Stempelab-
gabe auf Sach- und Vermögensversicherungen (Fraktion 
der Schweizerischen Volkspartei)  (26.09.2011)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die
Stempelabgaben (StG; SR 641.10) dahingehend anzupassen,
dass künftig auf Sach- und Vermögensversicherungen im
Bereich der Produktionssphäre keine Stempelabgabe mehr
erhoben wird. Die Massnahmen sind so auszugestalten, dass
eine Entlastungswirkung von etwa 250 Millionen Franken inner-
halb des kommenden Jahres 2012 eintritt.
Sprecher: Kaufmann
23.11.2011 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
09.09.2013 Nationalrat. Annahme.

11.3835 n Mo. Nationalrat. Abschaffung der Stempelab-
gabe auf rückkaufsfähigen Lebensversicherungen (Frak-
tion der Schweizerischen Volkspartei)  (26.09.2011)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die
Stempelabgaben (StG; SR 641.10) dahingehend anzupassen,
dass künftig auch auf rückkaufsfähigen, durch Einmalprämien
finanzierten Lebensversicherungen keine Abgabe mehr erho-
ben wird.
Sprecher: Schwander
23.11.2011 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
09.09.2013 Nationalrat. Annahme.

11.3908 n Mo. Nationalrat. Koordinierter Plan zum Schutz 
aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Lohndum-
ping (Barthassat)  (29.09.2011)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen koordinierten Plan zur
Bekämpfung von Lohndumping auszuarbeiten. Dieser Plan soll
für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Schutz
gewährleisten, der der Personenfreizügigkeit Rechnung trägt.
Er soll namentlich folgende Massnahmen enthalten: Förderung
des Abschlusses von Gesamtarbeitsverträgen (GAV) in allen
Wirtschaftszweigen, schnellere Ausweitung der bestehenden
GAV auf die ihnen noch nicht unterstellten Personen - allenfalls
über eine Änderung des Bundesgesetzes über die Allgemein-
verbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen -, Ausarbei-
tung von Empfehlungen zur Revision von bestehenden GAV
zuhanden der betroffenen Vertragspartner. Der Arbeitnehmer-
schutz könnte über Normalarbeitsverträge gemäss OR sicher-
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gestellt werden. Die gesamte Strategie muss mit allen
Sozialpartnern koordiniert werden und soll die aktuelle Diskus-
sion über eine Reform des Sanktionenregimes bei Lohndum-
ping berücksichtigen.
Mitunterzeichnende: Favre Laurent, Hodgers, Lüscher, Marra,
Neirynck, Robbiani, Schmidt Roberto, Voruz (8)
16.11.2011 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
27.09.2012 Nationalrat. Annahme.

11.4115 n Mo. Nationalrat. Die AHV den Gegebenheiten der 
heutigen Gesellschaft anpassen (Parmelin)  (22.12.2011)
Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen gesetzlichen Bestim-
mungen zu erlassen, zum Beispiel Artikel 22 des Bundesgeset-
zes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) so
zu ändern, dass Kindern von AHV-Bezügern und -Bezügerin-
nen keine Kinderrente mehr ausbezahlt wird.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amaudruz, Barthassat, Bin-
der, Bortoluzzi, Büchel Roland, Bugnon, Cassis, de Courten,
Favre Laurent, Feller, Frehner, Freysinger, Geissbühler, Gie-
zendanner, Grin, Gschwind, Hausammann, Hurter Thomas,
Keller Peter, Knecht, Lüscher, Müri, Perrin, Reimann Lukas,
Rime, Rösti, Rusconi, Stamm, Veillon, von Siebenthal (31)
22.02.2012 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
11.09.2013 Nationalrat. Annahme.

12.3047 n Mo. Nationalrat. Änderung der Gewässerschutz-
gesetzgebung (Müller Leo)  (29.02.2012)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Gewässerschutzgesetzge-
bung zu ändern, sodass die minimale Breite des Gewässerrau-
mes unterschritten werden kann, damit das Interesse des
Schutzes der landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie andere
Interessen besser berücksichtigt werden können. Zudem sind
die Zonenzuordnung der Grundstücke, die Ausscheidung der
Fruchtfolgeflächen und die Eigentumsrechte der Grundeigentü-
mer besser zu berücksichtigen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Bourgeois, Büchler Jakob, Bulli-
ard, Candinas, Darbellay, Fässler Daniel, Glanzmann, Gmür,
Gschwind, Hassler, Hausammann, Joder, Lehmann, Lustenber-
ger, Müri, Parmelin, Pfister Gerhard, Quadranti, Riklin Kathy,
Ritter, Schläfli, Schmid-Federer, Vitali, Vogler (25)
09.05.2012 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
26.09.2013 Nationalrat. Annahme.

12.3122 n Mo. Nationalrat. Qualitätslabel für kinder- und 
jugendgerechte Internetseiten (Amherd)  (12.03.2012)
Der Bundesrat wird beauftragt, ein Qualitätslabel für kinder- und
jugendgerechte Websites zur freiwilligen Selbstverpflichtung
von Anbietern von Websites zu schaffen und diesem auch inter-
national zum Durchbruch zu verhelfen.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Candinas, Darbellay, de Buman,
Fässler Daniel, Galladé, Glanzmann, Gschwind, Humbel, Leh-
mann, Meier-Schatz, Müller Leo, Müller-Altermatt, Pfister Ger-
hard, Regazzi, Riklin Kathy, Schläfli, Schmid-Federer,
Vogler (19)
09.05.2012 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
26.09.2013 Nationalrat. Annahme.
20.03.2014 Ständerat. Die Behandlung der Motion wird für
mehr als ein Jahr ausgesetzt.
24.09.2014 Nationalrat. Die Behandlung der Motion wird für
mehr als ein Jahr ausgesetzt.

x 12.3186 n Mo. Nationalrat. Organisatorische und finanzi-
elle Gleichstellung von KTI und SNF (FDP-Liberale 
Fraktion)  (15.03.2012)
Das Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und
Innovation ist dahingehend zu ändern, dass die Institutionen in
den Bereichen Forschungs- und Innovationsförderung nach den
gleichen organisatorischen, rechtlichen sowie finanziellen
Gesichtspunkten geregelt werden. Namentlich ist die Kommis-
sion für Technologie und Innovation (KTI) dem Modell des
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) anzugleichen. An den
Aufgaben sowie an der inhaltlichen Ausrichtung der beiden
Institutionen ist festzuhalten.
Sprecher: Derder
09.05.2012 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
19.03.2014 Nationalrat. Annahme.
23.09.2014 Ständerat. Rückweisung an die Kommission.
17.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

x 12.3233 n Mo. Nationalrat. E-Health-Forschungspro-
gramm (FDP-Liberale Fraktion)  (15.03.2012)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Reform des Gesundheitswe-
sens mithilfe der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien per E-Health-Forschungsprogramm zu fördern.
Insbesondere soll der Wissenstransfer gesichert und der Bot-
tom-up-Ansatz gefördert werden. Bestehende und neue regio-
nale Pilotprojekte sollen dabei unterstützt, vernetzt und
evaluiert werden.
Sprecher: Cassis
23.05.2012 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
11.09.2013 Nationalrat. Annahme.
09.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

12.3340 n Mo. Nationalrat. Rahmenbedingungen für den 
Ersatz von Elektroheizungen (Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie NR)  (23.04.2012)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament in Zusammenar-
beit mit den Kantonen gesetzliche Rahmenbedingungen zu
unterbreiten, damit die heute noch bestehenden Elektroheizun-
gen bis spätestens 2025 grösstenteils durch effizientere Heizsy-
steme ersetzt werden.
23.05.2012 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
24.09.2012 Nationalrat. Annahme.

12.3553 n Mo. Nationalrat. AHV-Schuldenbremse rasch ein-
führen (FDP-Liberale Fraktion)  (14.06.2012)
Der Bundesrat wird beauftragt, bis Ende 2012 dem Parlament
eine von der AHV-Revision separate Vorlage zu unterbreiten,
welche die Einführung einer Schuldenbremse für die AHV vor-



57
sieht. Diese Schuldenbremse soll nach den Vorgaben der in der
11. AHV-Revision vorgesehenen Fiskalregel ausgestaltet sein.
Sprecherin: Schneeberger
05.09.2012 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
12.09.2013 Nationalrat. Annahme.

12.3577 n Mo. Nationalrat. Programme zur Steigerung der 
Energieeffizienz. Berücksichtigung des schweizerischen 
Arbeitsmarkts (Bourgeois)  (14.06.2012)
Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen:
a. dafür zu sorgen, dass die Gesetze von Bund und Kantonen
im Interesse der Schweizer Wirtschaft im Bereich des Beschaf-
fungswesens bei der nächsten Revision so weit wie möglich
harmonisiert werden;
b. im Rahmen der Gebäudesanierungsprogramme und der Pro-
gramme zur Steigerung der Energieeffizienz die Schaffung von
Arbeitsplätzen in der Schweiz besonders im Auge zu behalten,
ohne dabei die internationalen Verpflichtungen zu vernachlässi-
gen.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Buttet, Cassis, Darbellay, Derder,
Favre Laurent, Français, Gössi, Hiltpold, Hutter Markus, Moret,
Noser, Pezzatti, Ribaux (14)
22.08.2012 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
28.09.2012 Nationalrat. Annahme.

12.3601 n Mo. Nationalrat. Berufliche Vorsorge. Sichere 
Renten statt unsichere Kapitalauszahlungen (Humbel)  
(15.06.2012)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Bundesgesetz vom 25. Juni
1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge (BVG) die Möglichkeiten der Kapitalabfindungen zu
reduzieren und damit den Vorsorgezweck besser zu garantie-
ren.
Mitunterzeichnende: Aubert, Borer, Bortoluzzi, Büchler Jakob,
Buttet, Candinas, Cassis, Darbellay, Gilli, Glanzmann, Gmür,
Gschwind, Ingold, Kaufmann, Lehmann, Lohr, Müller Leo, Mül-
ler-Altermatt, Pfister Gerhard, Romano, Schmid-Federer,
Schneider-Schneiter, Steiert, Streiff, Vogler (25)
29.08.2012 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
12.09.2013 Nationalrat. Annahme.

12.3814 n Mo. Nationalrat. Stopp der Steuerstrafe in der 
Säule 3b. Bei Kapitalbezug den Ertragsanteil statt die Kapi-
taleinlage besteuern (FDP-Liberale Fraktion)  (26.09.2012)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Bundessteuer- (DBG) und des Steuerharmonisierungsge-
setzes (StHG) zu unterbreiten, sodass bei den rückkaufsfähigen
Rentenversicherungen der Säule 3b die Rückkaufssumme (zu
Lebzeiten) und die Prämienrückgewähr (nach dem Todesfall)
mit dem tatsächlichen Ertragsanteil besteuert werden (Abkehr
von der unsachgemässen 40-Prozent-Regel).
Sprecher: Caroni
14.11.2012 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
16.09.2014 Nationalrat. Annahme.

12.3891 n Mo. Nationalrat. Energiepolitik 2050. Indikatoren 
für die Feststellung des Fortschritts (Bourgeois)  
(27.09.2012)
Der Bundesrat wird beauftragt:
1. im Rahmen seiner Energiepolitik Indikatoren festzulegen,
anhand derer regelmässig ermittelt werden kann, wieweit die
Ziele mit den getroffenen Massnahmen bereits erreicht sind;
2. einen Rat einzusetzen, in dem die wichtigsten Akteure dieser
Branche vertreten sind und dessen Aufgabe es ist, die Entwick-
lung zu verfolgen und Bundesrat und Parlament regelmässig
Bericht zu erstatten über die Wirkungen der Massnahmen und
über allfällig notwendige Korrekturen.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Büchler Jakob, Buttet, Derder,
Fässler Daniel, Favre Laurent, Feller, Germanier, Hiltpold, Leu-
tenegger Filippo, Parmelin, Pezzatti, Ribaux, Rösti, von Sieben-
thal, Wasserfallen (16)
21.11.2012 Der Bundesrat beantragt die Annahme von Punkt 1
sowie die Ablehnung von Punkt 2 der Motion.
SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
06.05.2014 Nationalrat. Annahme.

x 12.3914 n Mo. Nationalrat. Ausschreibungsverfahren in 
den drei Amtssprachen des Bundes (de Buman)  
(28.09.2012)
Der Bundesrat wird beauftragt, alle nötigen rechtsetzenden
Massnahmen zu ergreifen, damit der Bund künftig bei der Aus-
schreibung und bei der Entgegennahme von Angeboten konse-
quent alle drei Amtssprachen des Bundes selber verwendet und
akzeptiert.
Mitunterzeichnende: Aubert, Barthassat, Bourgeois, Bugnon,
Buttet, Cassis, Derder, Favre Laurent, Fridez, Germanier, Hod-
gers, John-Calame, Maire Jacques-André, Meier-Schatz,
Neirynck, Parmelin, Regazzi, Reynard, Romano, Rusconi, Sch-
waab, Semadeni, Thorens Goumaz, Tornare, van Singer (25)
21.11.2012 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
16.09.2014 Nationalrat. Annahme.
08.12.2014 Ständerat. Rückweisung an die Kommission.
18.06.2015 Ständerat. Annahme.

12.4129 n Mo. Nationalrat. Verbesserte Arbeitsmarktchan-
cen für die ältere Generation (Fraktion BD)  (12.12.2012)
Der Bundesrat soll im Rahmen eines Massnahmenpakets auf-
zeigen, wie die Arbeitsmarktchancen für die ältere Generation
verbessert werden können. Namentlich ist dabei auch eine
Angleichung der BVG-Sätze zu prüfen.
Sprecher: Landolt
27.02.2013 Das Büro beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
22.03.2013 Nationalrat. Annahme.
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12.4131 n Mo. Nationalrat. Automatische Verknüpfung von 
Rentenalter und Lebenserwartung (Fraktion BD)  
(12.12.2012)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Erlassentwurf vorzulegen,
der eine automatische Anpassung des Rentenalters an die
Lebenserwartung einführt. Davon betroffen sein muss nicht nur
das gesetzliche Rentenalter, sondern auch der effektive Ren-
teneintritt. Dabei sollen weiterhin berufsspezifische und indivi-
duelle Flexibilisierungen innerhalb einer gewissen Bandbreite
möglich sein. Ebenso wird von einem gleich hohen Rentenalter
für Frauen und Männer ausgegangen.
Sprecher: Landolt
27.02.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
05.03.2014 Nationalrat. Annahme.

12.4155 n Mo. Nationalrat. Restwassersanierungen dürfen 
nur zu minimalem Produktionsausfall führen (Killer Hans)  
(13.12.2012)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Restwassersanierungen im
Gewässerschutzgesetz (Art. 80ff.) so zu ändern, dass der Pro-
duktionsausfall minimiert werden kann.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Bortoluzzi, Egloff, Estermann,
Favre Laurent, Fehr Hans, Flückiger Sylvia, Giezendanner,
Hausammann, Heer, Hurter Thomas, Knecht, Müri, Pantani,
Pieren, Quadri, Rösti, Rutz Gregor, Stamm, Walter,
Wobmann (21)
20.02.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
17.06.2014 Nationalrat. Annahme.

12.4161 n Mo. Nationalrat. Nationale Strategie gegen Cyber-
bullying und Cybermobbing (Schmid-Federer)  (13.12.2012)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine nationale
Strategie gegen Cyberbullying und Cybermobbing vorzulegen.
Diese Strategie soll mindestens beinhalten:
1. eine national koordinierte Bekämpfung von Cyberbullying und
Cybermobbing;
2. eine zentrale Anlaufstelle für Opfer und Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigte von Opfern;
3. eine breitangelegte nationale Aufklärungskampagne über die
Gefahren des Cyberbullying und Cybermobbing.
27.02.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
05.03.2014 Nationalrat. Annahme.

12.4170 n Mo. Nationalrat. Zweckentfremdung des Vorsor-
gekapitals verhindern statt Bezugsmöglichkeiten ein-
schränken (FDP-Liberale Fraktion)  (13.12.2012)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen für
die Berechnung der Ergänzungsleistungen folgendermassen zu
überarbeiten:
Bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen soll im Falle
eines vorgängigen Rentenvorbezugs, eines Kapitalvorbezugs
für Wohneigentum oder einer Barauszahlung die mutmassliche
Rente ohne Vorbezug oder Barauszahlung als Einnahme ange-
rechnet werden. Die Anrechnung soll nur soweit erfolgen, als

das sozialrechtliche Existenzminimum bei der Berechnung der
jährlichen Ergänzungsleistung nicht unterschritten wird.
Sprecher: Pezzatti
27.02.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
05.03.2014 Nationalrat. Annahme.

x 12.4230 n Mo. Nationalrat. Nationales Kompetenzzentrum 
Boden als Gewinn für Landwirtschaft, Raumplanung und 
Hochwasserschutz (Müller-Altermatt)  (14.12.2012)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Grundlagen für eine zentrale
unabhängige Verwaltungs- und Koordinationsstelle für Bodenin-
formationen zu schaffen. Diese soll als Bodenkompetenzzen-
trum sowohl quantitative als auch qualitative
Bodeninformationen verwalten und zudem Standards zur
Datenerhebung und zur Interpretation verbindlich festsetzen
und aktualisieren.
Mitunterzeichnende: Amherd, Badran Jacqueline, Büchler
Jakob, Candinas, de Buman, Fässler Hildegard, Gmür, Hadorn,
Haller, Hassler, Heim, Ingold, Jans, Lohr, Marra, Meier-Schatz,
Riklin Kathy, Ritter, Schelbert, Schläfli, Schmid-Federer, Sema-
deni, Steiert, Streiff, Vogler, Weibel (26)
27.02.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
17.06.2014 Nationalrat. Annahme.
04.06.2015 Ständerat. Annahme.

13.3020 n Mo. Nationalrat. Finanzierung der Vorbereitungs-
kurse für eidgenössische Berufs- und höhere Fachprüfun-
gen (Aebischer Matthias)  (05.03.2013)
Im Hinblick auf die BFI-Botschaft 2017-2020 wird der Bundesrat
beauftragt, eine Teilrevision des Berufsbildungsgesetzes im
Bereich Finanzierung der Vorbereitungskurse für eidgenössi-
sche Berufs- und höhere Fachprüfungen zu erarbeiten. Ziel die-
ser Revision soll eine höhere Kostenbeteiligung des Bundes
zusätzlich zu den heutigen BFI-Krediten sein. Dadurch soll die
höhere Berufsbildung (Tertiär B) gestärkt und die interkantonale
Freizügigkeit optimiert werden.
Mitunterzeichnende: Aubert, Bulliard, Gilli, Hausammann,
Jositsch, Lustenberger, Maire Jacques-André, Müri, Nordmann,
Pardini, Quadranti, Rime, Schilliger, Tschümperlin (14)
15.05.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
04.03.2015 Nationalrat. Annahme.

13.3023 n Mo. Nationalrat. Totalrevision des Bundesgeset-
zes über die Enteignung (Regazzi)  (05.03.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf zu einer Totalrevi-
sion des Bundesgesetzes über die Enteignung (EntG) auszuar-
beiten. Das EntG datiert vom 20. Juni 1930; obwohl dieses
Bundesgesetz am 18. März 1971 eine Änderung erfuhr, die am
1. August 1972 in Kraft trat (AS 1972 904, 914; BBl 1970 I
1010), wurde sein Grundgehalt nicht angetastet. In der Zwi-
schenzeit hat die Bundesgesetzgebung aber verschiedene
Änderungen erfahren: In diesem Zusammenhang besonders
hervorzuheben ist das Bundesgesetz vom 18. Juni 1999 über
die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren
(AS 1999 3071; BBl 1998 2591), das am 1. Januar 2000 in Kraft
trat. Es ist folglich an der Zeit, das EntG zu revidieren und an
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das erwähnte Bundesgesetz anzupassen. In diesem Sinn hat
sich das Bundesgericht bereits in einer Richtlinie vom 25.
November 1999, die sich an die Präsidenten der Eidgenössi-
schen Schätzungskommissionen wendet, geäussert. Bei der
Anwendung des geltenden Rechts stellen sich viele Fragen, bei
denen die Rechtssicherheit nicht gewährleistet ist, beispiels-
weise fragt man sich, wer für die Behandlung nachträglich
angemeldeter Rechtsansprüche zuständig ist, was geschieht,
wenn das Plangenehmigungsverfahren einmal abgeschlossen
ist, oder welche Tragweite Artikel 38 EntG hat, der von der
Schätzung offenkundiger Rechte handelt usw.
Es ist deshalb wünschenswert, dass das EntG möglichst rasch
totalrevidiert wird, zumal bei einigen Punkten Rechtsunsicher-
heit besteht; die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit:
1. Artikel 2 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes hält
fest, dass die Artikel 20 bis 24 auf das Verfahren der Schät-
zungskommissionen für die Enteignung Anwendung finden.
Demgegenüber verweist die Verordnung für die Eidgenössi-
schen Schätzungskommissionen - sie ist im Nachgang zur
Revision des EntG von 1972 und somit später als das Verwal-
tungsverfahrensgesetz in Kraft getreten - auf den gesamten
zweiten Abschnitt des Verwaltungsverfahrensgesetzes, der die
allgemeinen Verfahrensgrundsätze festlegt (vgl. Amtliche
Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundes-
gerichtes 112 Ib 417 Erwägung 2a). Es wäre deshalb sinnvoll,
zu zwei vereinheitlichten Texten zu gelangen angesichts der
Tatsache, dass sie auf verschiedenen Stufen (Gesetz und Ver-
ordnung) stehen.
2. Geht es um das Verfahren zur Erneuerung befristeter Rechte
(Dienstbarkeiten) zur Durchleitung von Elektrizität, räumt Artikel
64 Absatz 1 Buchstabe k EntG der Schätzungskommission die
Entscheidkompetenz ein und verweist auf Artikel 121 Buch-
stabe e EntG; dieser wiederum verweist auf Artikel 53bis des -
aufgehobenen (!) - Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 1902.
Das Verfahren ist jedoch nicht geregelt, und es sei hier ange-
merkt, dass auch das in Artikel 53bis des Elektrizitätsgesetzes
vorgesehene Verfahren nicht klar geregelt war. Es handelt sich
aber hierbei um einen wichtigen Bereich, für den nicht länger
diese rechtliche Unsicherheit gelten darf.
Mitunterzeichnende: Buttet, Gschwind (2)
22.05.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Rechtsfragen
18.09.2014 Nationalrat. Annahme.
04.06.2015 Ständerat. Die Motion wird mit folgender Änderung
angenommen: Der Bundesrat wird beauftragt, die Revisionsbe-
dürftigkeit des Bundesgesetzes über die Enteignung (EntG) ver-
tieft zu prüfen.

13.3043 n Mo. Nationalrat. Verfolgung von Zuwiderhandlun-
gen. Umsetzung von Artikel 182 des Landwirtschaftsgeset-
zes (Bourgeois)  (06.03.2013)
Seit Inkrafttreten von Artikel 182 des Landwirtschaftsgesetzes
am 1. Januar 2004 hat der Bundesrat diesen Artikel noch nicht
auf dem Verordnungsweg umgesetzt, und das trotz der Interpel-
lationen 04.3301 und 07.3789. Der Bundesrat wird beauftragt,
dafür zu sorgen, dass diese Lücke geschlossen wird, und
schnellstmöglich eine Verordnung über die Zentralstelle zur
Ermittlung von Zuwiderhandlungen zu erlassen und in Kraft zu
setzen.

Mitunterzeichnende: Bugnon, Cassis, Derder, Feller, Français,
Germanier, Gschwind, Hausammann, Hiltpold, Moret, Müller
Walter, Pezzatti, Ribaux, Ritter, Rösti, Vitali, Voruz (17)
08.05.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
09.03.2015 Nationalrat. Annahme.

13.3048 n Mo. Nationalrat. Gegen die Aufhebung der indi-
rekten Presseförderung ohne glaubwürdige Alternative 
(Bulliard)  (06.03.2013)
Der Bundesrat sieht davon ab, die Aufhebung der indirekten
Presseförderung in sein Konsolidierungs- und Aufgabenüber-
prüfungspaket 2014 (KAP 2014) aufzunehmen. Bevor er diese
Unterstützung aufgibt, soll er eine glaubwürdige Alternative
dazu ausarbeiten. Insbesondere soll er verhindern, dass die
Printmedien, die bereits heute stark unter Druck stehen, Sub-
ventionen im Umfang von 30 Millionen Franken entbehren müs-
sen - auch nicht übergangsweise -, die der Bund zum Zweck
des Transports von Lokal- und Regionalzeitungen jährlich an
die Post überweist.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barthassat, Bour-
geois, Candinas, Chevalley, Haller, Hassler, Ingold, Lehmann,
Lohr, Maire Jacques-André, Marra, Müller-Altermatt, Neirynck,
Pfister Gerhard, Piller Carrard, Quadranti, Regazzi, Riklin
Kathy, Romano, Schmid-Federer, Schneider Schüttel, Schnei-
der-Schneiter, Schwaab, Steiert, Streiff, Vogler, Walter (28)
15.05.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
24.09.2014 Nationalrat. Annahme.

13.3083 n Mo. Nationalrat. Sicheres Wohnen. Einmaliges 
Wahlrecht beim Eigenmietwert (Egloff)  (14.03.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen
(DBG, StHG) so anzupassen, dass Eigentümer von selbstge-
nutztem Wohneigentum oder Inhaber eines unentgeltlichen
Nutzungsrechts für den Eigengebrauch im Laufe der
Gebrauchsdauer das einmalige Wahlrecht haben, sich dafür zu
entscheiden, dass der Eigengebrauch der Liegenschaft am
Wohnsitz nicht der Einkommenssteuer unterliegt.
Ändern sich die Verhältnisse (z. B. Verkauf des Eigenheims
unter Ersatzbeschaffung), kann das Wahlrecht neu ausgeübt
werden. Wird das Wahlrecht ausgeübt, können die privaten
Schuldzinsen nur noch bis zur Höhe der steuerbaren Vermö-
genserträge abgezogen werden. Versicherungsprämien und die
Kosten der Verwaltung sind nicht mehr vom steuerbaren Ein-
kommen abziehbar. Die effektiven Unterhaltskosten sowie die
Kosten der Instandstellung von neuerworbenen Liegenschaften
können bis zu einem Maximalbetrag von 4000 Franken (DBG)
bzw. bis zu einem vom Kanton zu bestimmenden Maximalbe-
trag (StHG) jährlich abgezogen werden. Dieser Betrag ist peri-
odisch der Teuerung anzupassen. Die Kosten für Massnahmen,
welche dem Energiesparen, dem Umweltschutz und der Denk-
malpflege dienen, können im heutigen Umfang vom steuerba-
ren Einkommen abgezogen werden.
Mitunterzeichnende: Chevalley, Feller, Gössi, Hess Lorenz,
Hutter Markus, Lustenberger, Müller Thomas, Pfister
Gerhard (8)
08.05.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
25.09.2014 Nationalrat. Annahme.
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13.3137 n Mo. Nationalrat. Pauschalbeiträge an die Kantone 
für die berufsorientierte Weiterbildung ((Aubert) Reynard)  
(20.03.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzgebung dahingehend
zu ändern, dass der Bund über das Staatssekretariat für Bil-
dung, Forschung und Innovation seine Pauschalbeiträge an die
Kantone gestützt auf das Berufsbildungsgesetz auf Grundlagen
berechnet, die exakter und expliziter sind als heute, wo auf die
Anzahl Personen in der beruflichen Grundbildung abgestellt
wird. Die neue Berechnungsart soll auch eine Beobachtung der
Folgen erlauben, insbesondere was Angebote zur Förderung
des beruflichen Wiedereinstiegs betrifft.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Barthassat,
Chevalley, Chopard-Acklin, Derder, Fehr Jacqueline, Feri
Yvonne, Fridez, Friedl, Grin, Gschwind, Gysi, Hadorn, Hausam-
mann, Heim, Leuenberger-Genève, Lustenberger, Marra, Mas-
shardt, Naef, Neirynck, Pardini, Piller Carrard, Quadranti, Rime,
Romano, Rossini, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni,
Sommaruga Carlo, van Singer, Wermuth (34)
08.05.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
06.05.2014 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Reynard.
09.03.2015 Nationalrat. Annahme.

13.3196 n Mo. Nationalrat. Totalrevision des Bundesgeset-
zes über die Enteignung. Marktkonforme Entschädigung 
der Enteigneten (Ritter)  (21.03.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die Ent-
eignung vom 20. Juni 1930 einer Totalrevision zu unterziehen.
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Hassler, Maier Thomas,
Walter (4)
15.05.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Rechtsfragen
12.03.2015 Nationalrat. Annahme.
04.06.2015 Ständerat. Die Motion wird mit folgender Änderung
angenommen: Der Bundesrat wird beauftragt, die Revisionsbe-
dürftigkeit des Bundesgesetzes über die Enteignung (EntG) ver-
tieft zu prüfen.

13.3213 n Mo. Nationalrat. Gleiche Finanzierung von statio-
nären und ambulanten Spitalleistungen (Fraktion CVP-
EVP)  (21.03.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) zu unterbreiten, die
für Spitalleistungen eine gleiche Finanzierung vorsieht, unab-
hängig davon, ob sie stationär oder ambulant erbracht werden.
Sprecherin: Amherd
16.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
09.09.2014 Nationalrat. Annahme.
02.03.2015 Ständerat. Die Beratung der Motion wird für vor-
aussichtlich mehr als ein Jahr ausgesetzt.
04.06.2015 Nationalrat. Die Beratung der Motion wird für mehr
als ein Jahr ausgesetzt.

x 13.3230 n Mo. Nationalrat. Mehr Organe für Transplanta-
tionen (Amherd)  (22.03.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 4 der Verordnung über
die Versichertenkarte für die obligatorische Krankenpflegeversi-
cherung (KVV; SR 832.105) und wenn nötig Artikel 42a KVG so
anzupassen, dass auf der Versichtenkarte der Wille des Versi-
cherten bezüglich Organspende gespeichert werden muss. Die
Willensbekundung beinhaltet die Zustimmung zur Organ-
spende, deren Ablehnung oder den Hinweis, dass die versi-
cherte Person keinen diesbezüglichen Entscheid getroffen hat.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Darbellay, de Buman, Favre Lau-
rent, Gmür, Heim, Humbel, Lehmann, Meier-Schatz, Müller-
Altermatt, Riklin Kathy, Schläfli, Schmid-Federer, Schneider-
Schneiter (14)
29.05.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
10.09.2014 Nationalrat. Annahme.
09.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

13.3238 n Mo. Nationalrat. Mehrwertsteuerfreier Grund-
stückkauf ((Hutter Markus) Gössi)  (22.03.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Verwaltungspraxis der Eid-
genössischen Steuerverwaltung (ESTV) so anzupassen, dass
beim Verkauf von Immobilien für die Abgrenzung zwischen
einem steuerfreien Grundstückkauf (Art. 21 Abs. 2 Ziff. 20
MWSTG) und einer steuerbaren werkvertraglichen Lieferung
(Art. 3 Bst. d Ziff. 2 MWSTG) auf den Übergang von Nutzen und
Gefahr abgestellt wird.
Mitunterzeichnende: Baader Caspar, Caroni, Egloff, Fehr Hans,
Feller, Germanier, Gössi, Herzog, Killer Hans, Leutenegger Fil-
ippo, Lüscher, Müller Philipp, Müller Thomas, Noser, Pelli, Pez-
zatti, Schilliger, Schneeberger, Stahl, Vitali, Walter,
Wasserfallen (22)
22.05.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
02.06.2014 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Frau Gössi.
10.03.2015 Nationalrat. Annahme.

13.3265 n Mo. Nationalrat. Gegenvorschlag zum Zulas-
sungsstopp für Ärzte (Stahl)  (22.03.2013)
Der Bundesrat wird bezüglich der Beschränkung der Zulassung
zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung beauftragt, auf ein Moratorium zu verzichten und ab
einer bestimmten Ärztedichte die Vertragsfreiheit einzuführen.
Er soll dem Parlament die hierzu notwendigen Gesetzesände-
rungen vorschlagen.
29.05.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
10.09.2014 Nationalrat. Annahme.

13.3272 n Mo. Nationalrat. Praktika für den Wiedereinstieg 
ins Berufsleben. Rolle des Bundes (Carobbio Guscetti)  
(22.03.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Massnahmen zu
treffen, damit im öffentlichen Sektor (Bund sowie Unternehmen,
die dem Bund ganz oder teilweise gehören) ein angemessenes
Angebot an Praktikumsstellen besteht für Personen, die Kurse
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und Ausbildungen für den beruflichen Wiedereinstieg absolvie-
ren.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Aubert, Bernasconi, Birrer-Heimo, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jac-
queline, Fiala, Friedl, Gschwind, Gysi, Hardegger, Leutenegger
Oberholzer, Marra, Masshardt, Müller Geri, Naef, Pardini, Piller
Carrard, Regazzi, Rossini, Schenker Silvia, Schneider Schüttel,
Schwaab, Semadeni, Sommaruga Carlo, Tschümperlin, van
Singer, Wermuth (30)
15.05.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
10.03.2015 Nationalrat. Annahme.

x 13.3289 n Po. Kiener Nellen. Unitary Tax. Besteuerung 
internationaler Konzerne als Einheit  (15.04.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Vor- und Nachteile einer
Besteuerung multinationaler Unternehmen als Einheit zu prüfen
und darüber Bericht zu erstatten.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aubert, Birrer-Heimo,
Chopard-Acklin, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, Fridez,
Friedl, Gross Andreas, Hadorn, Heim, Maire Jacques-André,
Marra, Piller Carrard, Schenker Silvia, Schneider Schüttel,
Semadeni, Steiert, Tornare, Voruz (20)
29.05.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3296 n Ip. Rickli Natalie. Pensionsalter 65 statt 62 für 
das SRG-Kader  (16.04.2013)
Die SRG hat 2012 ein Rekorddefizit von 117 Millionen Franken
eingefahren. Als Grund gibt die SRG Rückstellungen für die
Sanierung der Pensionskasse an. Nicht angetastet wird seitens
der SRG das Rentenalter 62 für das Kader, was inakzeptabel
ist. Diese Frühpensionierungen gehen voll zulasten der Gebüh-
renzahler; die Versicherten müssen keinen eigenen Beitrag lei-
sten.
SRG-Generaldirektor Roger de Weck meinte im "Sonntags-
Blick" vom 15. April: "Da besteht ein krasser Zielkonflikt. Einer-
seits geht die allgemeine Tendenz richtigerweise auf ein höhe-
res Pensionsalter zu. Andererseits braucht ein
Medienunternehmen immer mehr Digital Natives in Führungs-
positionen." Und auf "NZZ.ch" am 15. Oktober 2012: "Wie wir
das klugerweise lösen, weiss ich noch nicht. Da ist noch viel
nachzudenken. Seit ich bei der SRG bin, denke ich eher mehr
nach als früher, als ich Schreiber war."
Mit Nachdenken alleine wird dieser Zielkonflikt nicht gelöst.
Unter dem Deckmantel der "Unabhängigkeit" kann die SRG
schalten und walten, wie sie will. Dem Parlament sind hier leider
die Hände gebunden.
1. Ist der Bundesrat bereit, bei der SRG darauf hinzuwirken,
dass auch für das Kader Rentenalter 65 gilt?
2. Ist er auch der Meinung, dass die SRG zuerst das Pensions-
alter für das Kader auf 65 anheben muss, bevor mit Gebühren-
geldern die Pensionskasse saniert werden darf?
3. Wie viele Kaderleute hat die SRG seit der Einführung dieses
Sonderprivilegs 2001 (aufgeteilt pro Jahr) pensioniert?
4. Wie viele Franken haben diese Pensionierungen und AHV-
Übergangsrenten den Gebührenzahler gekostet (aufgeteilt pro
Jahr)?

5. Wie beurteilt der Bundesrat die vorgeschlagenen einseitigen
Massnahmen der SRG zur Sanierung der Pensionskasse?
Genügen diese, oder sind aus seiner Sicht weitere Zahlungen
nötig? Wo steht der ökonomische Deckungsgrad der Kasse?
6. Weshalb wurden mögliche Risiken im Zusammenhang mit
der SRG-Pensionskasse nicht bereits früher näher verfolgt,
nachdem schon 2005 im Parlament entsprechende kritische
Fragen gestellt worden waren (Interpellation 05.3062)?
7. Basieren die von der SRG kommunizierten Rückstellungen
für die Pensionskasse auf dem 2009 erlassenen Sanierungsre-
glement?
8. Liefern SRG-Mitarbeiter mit Nebenerwerbseinkünften auf die-
sen Zusatzhonoraren Pensionskassenbeiträge ab? Wenn nein,
warum nicht?
14.06.2013 Antwort des Bundesrates.
21.06.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3305 n Mo. Maire Jacques-André. Unterstützung der 
Berufsbildung im Cleantech-Bereich  (16.04.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Anstrengungen der Organi-
sationen der Arbeitswelt und der Schulen zur Entwicklung spe-
zifischer Berufsbildungen im Cleantech-Bereich zu
unterstützen; dies im Rahmen der ordentlichen Finanzierung
und in Ergänzung zum Aktionsplan für die Energieforschung.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Aubert, Bir-
rer-Heimo, Chopard-Acklin, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline,
Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Gysi, Hadorn, Heim, Jans, Marra,
Masshardt, Piller Carrard, Schenker Silvia, Schneider Schüttel,
Semadeni, Steiert, Tornare, Voruz (23)
14.06.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3307 n Ip. John-Calame. Rohstoffabbau und -handel. 
Korruption und Steuerbefreiung von Unternehmen 
bekämpfen  (16.04.2013)
1. Zieht es der Bundesrat in Betracht, der Europäischen Union
zu folgen und ebenfalls ein Gesetz zu schaffen, das Bergbau-,
Öl-, Gas- und Holzwirtschaftsunternehmen, die in Entwicklungs-
ländern Rohstoffe abbauen, dazu verpflichtet, ihre Buchhaltung
sowie Zahlungen an den Staat in Form von Steuern, Gebühren
und Abgaben für die Nutzung sowohl landes- wie auch projekt-
bezogen zu veröffentlichen?
2. Zieht es der Bundesrat in Betracht, die rechtlichen Bestim-
mungen zu übernehmen und den Geltungsbereich auf Rohstoff-
händler auszudehnen, falls es in der EU zu einem solchen
Gesetz kommt? Oder wird eine eigene Lösung erarbeitet?
3. Welche Massnahmen schlägt der Bundesrat vor, um dafür zu
sorgen, dass im Rohstoffabbau und -handel tätige Unterneh-
men, die von einem Holdingstatus oder anderen Vorteilen profi-
tieren, hier wie auch in den betreffenden Ländern ihren Tribut
leisten?
4. Wie hoch werden die Steuerbeträge geschätzt, die den Ent-
wicklungsländern durch diese Situation entgehen?
5. Welche Steuerbeträge fliessen dank Doppelbesteuerungsab-
kommen und Informationsaustausch an die Entwicklungsländer
zurück bzw. wie viel könnte zurückfliessen?
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6. Ist der Bundesrat ebenfalls der Ansicht, dass die Steueropti-
mierung für Unternehmen, insbesondere die Steuerbefreiung,
Grenzen haben müsste?
Mitunterzeichnende: Gilli, Girod, Glättli, Hodgers, Leuenberger-
Genève, Müller Geri, Rytz Regula, Schelbert, Thorens Goumaz,
Trede, van Singer, Vischer Daniel, von Graffenried (13)
26.06.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3309 n Ip. Badran Jacqueline. Steueraufkommen und 
Steuerregimes der Rohstoffhandelsfirmen in der Schweiz  
(17.04.2013)
Im Ende März 2013 veröffentlichten "Grundlagenbericht Roh-
stoffe" des Bundesrates wird der Rohstoffhandelsbranche in der
und für die Schweiz eine bedeutende Rolle zugeschrieben.
Unter anderem wird auf Seite 10 des Berichtes insinuiert, dass
"die mit dem Rohstoffhandel verbundenen Steuereinnahmen
bedeutend sein dürften"; Zahlen zu den Steuereinnahmen aus
dem Rohstoffsektor habe man allerdings keine. Es bestehen
jedoch grundsätzlich und sachlich berechtigte Zweifel an dieser
Aussage. Rohstoffhandelsfirmen unterstehen kantonalen spezi-
fischen Steuerregimes, wie dies auch auf Seite 9 des Berichtes
aufgeführt wird. Für diese sei nebst der Höhe des anwendbaren
Steuersatzes auch die Ausgestaltung der Steuerregimes ent-
scheidend (S. 3), die nirgends beschrieben sind.
In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:
1. Die kantonalen Steuerregimes von Rohstoffhandelsfirmen in
der Schweiz werden von Steuerexperten aus der Treuhand-
branche vereinfacht folgendermassen beschrieben: Da Roh-
stoffe im Ausland sowohl gekauft als auch verkauft werden
(ohne dass es physische Betriebsstätten im Ausland hätte) und
nur der geringste Teil für die Schweiz bestimmt ist, werden
gedanklich fiktive Betriebsstätten im Ausland eröffnet und
Anteile des Unternehmensgewinns auf diese fiktiv umgelegt. So
würden dann den Rohstoffhandelsfirmen höchstens 20 Prozent
ihres Gewinns als Bemessungsgrundlage für die Gewinnsteuer
durch die Steuerbehörden angerechnet. Dabei werden die den
fiktiven Betriebsstätten umgelegten Gewinne nirgends besteu-
ert. Stimmt diese Beschreibung? Wenn ja, auf welcher gesetzli-
chen Grundlage werden diese Steuerregimes ausgehandelt?
Wenn nein, wie sind dann die Steuerregimes ausgestaltet?
2. Werden die Steuerregimes in allen Kantonen (vor allem Genf,
Zug und Tessin) gleich angewendet? Wenn nein, was sind die
Unterschiede und die Ermessen der Kantone?
3. Werden die Steuerregimes unter den verschiedenen Han-
delsfirmen gleich angewendet (z. B. Höhe des Anteils des im
Inland versteuerten Gewinns, Höhe des Steuersatzes)? Oder
sind die Regimes das Ergebnis individuell ausgehandelter
Abmachungen zwischen Rohstoffhandelsfirma und Steuerbe-
hörde?
4. Wie werden firmeninterne, aber grenzüberschreitende
Ertragsverschiebungen - beispielsweise auf Offshore-Finanz-
plätze - von den Steuerbehörden bewertet? Welche Massnah-
men werden gegen missbräuchliche Anwendung getroffen?
07.06.2013 Antwort des Bundesrates.
21.06.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3310 n Ip. Badran Jacqueline. Keine Zahlung von 
Gewinnsteuern von Glencore 2011 und 2012  (17.04.2013)
In der Frühjahrssession 2013 veranstaltete die Schweizer Roh-
stofffirma Glencore einen Sensibilisierungsanlass für Parlamen-
tarier und Parlamentarierinnen, um darzulegen, was die grösste
Firma der Schweiz für Tätigkeiten ausübt, und zu versprechen,
dass künftig mehr Transparenz gewährt werde. In Anwesenheit
von rund 25 Ständeräten und Ständerätinnen und Nationalräten
und Nationalrätinnen aller Parteien erklärte Firmenchef Ivan
Glasenberg persönlich auf eine konkrete Frage hin, dass Glen-
core seit dem Börsengang, also in den letzten zwei Jahren, in
der Schweiz keinerlei Gewinnsteuern zahlt. Auf erneute Rück-
frage bestätigten sowohl Herr Glasenberg als auch seine Mitar-
beitenden diese Aussage. In der Folge ging der "Tages-
Anzeiger" in seiner Ausgabe vom 14. März 2013 der Frage
nach, wie denn dies bei rund 4,5 Milliarden Franken Gewinn
möglich sei.
Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung der folgenden Fragen:
1. Gemäss "Tages-Anzeiger" mussten die Partner als Eigentü-
mer von Glencore die geschuldeten Steuern aus einbehaltenen
Gewinnen vor dem Börsengang als Privatpersonen überneh-
men. Im Gegenzug wurde der Unternehmung nach der Reorga-
nisation eine Steuergutschrift gewährt. Stimmt diese
Darstellung? Wenn ja, wieso resultieren aus der Begleichung
von Steuerschulden Steuergutschriften? Auf welcher gesetzli-
chen Grundlage basiert dieses Vorgehen? Was ist die steuersy-
stematische Logik hinter diesem Entscheid?
2. Weiter wird angeblich ein Verlustvortrag von 2,9 Milliarden
Dollar für das Geschäftsjahr 2012 ausgewiesen. Während
2009, also vor dem Börsengang im Jahr 2011, offenbar noch
hohe Gewinne erzielt wurden, entstanden in kurzer Zeit hohe
Verluste trotz eines ausgewiesenen operativen Gewinns von
rund 4,5 Milliarden Dollar im Jahr 2012. Angeblich wurden hohe
Abschreibungen auf Beteiligungen getätigt und Reorganisati-
onskosten geltend gemacht. Auf welcher gesetzlichen Grund-
lage basiert dieses Vorgehen? Wie ist dieser hohe
Verlustvortrag von 2,9 Milliarden Dollar entstanden, und auf
welcher steuersystematischen Logik basiert er?
3. Welche anderen konkreten Regelungen aus spezifischen
Steuerregimes bezüglich Glencore bestehen, die (nebst Steuer-
gutschrift und Abschreibungen auf Beteiligungen) als weitere
Gründe für die Steuerfreiheit in den Jahren 2011/12 aufgeführt
werden können? Ist es so, dass die Gewinne nicht vollständig
dem Standort Schweiz angerechnet werden? Ich bitte um eine
detaillierte Beschreibung.
14.06.2013 Antwort des Bundesrates.
21.06.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

13.3313 n Mo. Nationalrat. BVG-Umverteilung aufzeigen 
(Schilliger)  (17.04.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu treffen, damit
die einzelnen BVG-Versicherten über die ungewollte Umvertei-
lung innerhalb einer Vorsorgeeinrichtung im obligatorischen
Bereich informiert werden: Einrichtungen der beruflichen Vor-
sorge sollen auf den jährlich ausgehändigten Vorsorgeauswei-
sen aufzeigen, wie viel Kapital zur Stützung des gesetzlich zu
hoch angesetzten Mindestumwandlungssatzes - im Wider-
spruch zum Kapitaldeckungsprinzip - zu ihren Ungunsten
umverteilt wird.
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Mitunterzeichnende: Caroni, Cassis, Favre Laurent, Feller,
Fiala, Fluri, Français, Germanier, Gössi, Huber, Hutter Markus,
Moret, Müller Philipp, Müller Walter, Noser, Pelli, Pezzatti, Stolz,
Vitali, Wasserfallen (20)
07.06.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
10.09.2014 Nationalrat. Annahme.

x 13.3320 n Ip. Tschümperlin. Kann sich der Bund kanto-
nale Dividendenprivilegien leisten?  (17.04.2013)
1. Welche Steuerausfälle hatten Bund und Kantone seit dem
Inkrafttreten der privilegierten Dividendenbesteuerung durch die
Unternehmenssteuerreform II zu verkraften? Wie hoch sind die
Ertragsausfälle in den einzelnen Kantonen und dabei insbeson-
dere im Kanton Schwyz?
2. Wie beurteilt der Bundesrat die unterschiedliche Ausgestal-
tung der Dividendenprivilegien in den einzelnen Kantonen trotz
der vorgesehenen gesetzlichen Harmonisierung?
3. Wie beurteilt der Bundesrat im Rückblick die Folgen der privi-
legierten Dividendenbesteuerung insbesondere auch in Bezug
auf die Einnahmenausfälle bei der AHV, weil bisherige Lohn-
zahlungen nun via Dividenden und somit ohne AHV-Beiträge
ausgezahlt werden?
4. Welche Massnahmen werden vom Bundesrat getroffen, um
Ertragsausfälle in Zukunft zu verhindern? Wie werden die
Erkenntnisse der Unternehmenssteuerreform II in die Vorberei-
tung der Unternehmenssteuerreform III einfliessen?
03.07.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3321 n Ip. Tornare. Sparmassnahmen und Schweizer 
Presselandschaft  (17.04.2013)
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wird sich der Bundesrat an den Diskussionen, die zwischen
den betroffenen Parteien im Gang sind, beteiligen, um Erklärun-
gen zu den beabsichtigten Sparmassnahmen zu verlangen?
2. Was unternimmt der Bundesrat, um die Genfer und die
Waadtländer Regierung in ihren Bemühungen, den Dialog mit
sämtlichen betroffenen Parteien zu führen, zu unterstützen?
3. Was unternimmt der Bundesrat, um die Presse trotz des
engen Spielraums, der dem Bund in diesem komplexen Bereich
zur Verfügung steht, insbesondere in Regionen wie der West-
schweiz, die von den Sparmassnahmen besonders betroffen ist,
direkt oder indirekt zu unterstützen?
Mitunterzeichnende: Aubert, de Buman, Leuenberger-Genève,
Maire Jacques-André, Piller Carrard, Reynard, Schwaab,
Wermuth (8)
14.06.2013 Antwort des Bundesrates.
21.06.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3322 n Mo. Maire Jacques-
André. Berufsbildungsfinanzierung. Den wirklichen Lei-
stungen der Kantone besser Rechnung tragen  (17.04.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der Vorbereitung
der BFI-Botschaft 2017-2020 die Berufsbildungsverordnung
dahingehend zu ändern, dass Pauschalbeiträge für Personen,
die Vorbereitungskurse im Hinblick auf eine berufliche Grundbil-
dung besuchen, sowie für Studierende an höheren Fachschulen
ausgerichtet werden können.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aubert, Chopard-Ack-
lin, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Friedl, Gross
Andreas, Gysi, Hadorn, Heim, Jans, Marra, Piller Carrard,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni, Tornare,
Voruz (19)
14.06.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3323 n Mo. Quadri. EU-Angehörige, die in die Schweiz 
ziehen wollen. Informationen zu Vorstrafen einholen  
(17.04.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Schritte zu unterneh-
men, damit die Informationen zu Vorstrafen von EU-Bürgerin-
nen und -Bürgern, die in die Schweiz ziehen wollen, in den
Herkunftsländern und in weiteren Ländern wieder systematisch
und von Amtes wegen eingeholt werden können, ohne dass
dafür eine besondere Begründung nötig ist.
Mitunterzeichnerin: Pantani (1)
21.06.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
05.05.2015 Nationalrat. Ablehnung.

13.3324 n Mo. Nationalrat. Anpassung des Gewässer-
schutzgesetzes an die heutige Nutztierhaltung (Aebi 
Andreas)  (17.04.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 12 Absatz 4 des Gewäs-
serschutzgesetzes sowie Artikel 12 Absatz 3 der Gewässer-
schutzverordnung wie folgt anzupassen:
Art. 12 Abs. 4 des Gewässerschutzgesetzes
Es muss auf dem Betrieb ein erheblicher Bestand an Nutztieren
gehalten werden.
Art. 12 Abs. 3 der Gewässerschutzverordnung
Der Bestand gilt dann als erheblich, wenn er mindestens 8
DGVE umfasst.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Bourgeois, Büchler Jakob, Bulli-
ard, Caroni, Chevalley, Egloff, Estermann, Favre Laurent, Flük-
kiger Sylvia, Frehner, Girod, Gschwind, Guhl, Hassler,
Hausammann, Hess Lorenz, Hurter Thomas, Ingold, Keller
Peter, Killer Hans, Knecht, Lustenberger, Moser, Müri, Pantani,
Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Ritter,
Rösti, Schelbert, Schneider-Schneiter, Schwander, Stamm,
Thorens Goumaz, Veillon, Vogler, von Siebenthal, Voruz,
Wobmann (41)
14.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
12.03.2015 Nationalrat. Annahme.



64
x 13.3325 n Po. Schneider-Schneiter. Zukunft der Commer-
cial Diplomacy  (17.04.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Bericht
vorzulegen, wie die Wirtschaftsdiplomatie in den wichtigsten
und aufkommenden Handelspartnerländern der Schweiz
gestärkt werden kann, um Schweizer Unternehmungen im Aus-
land optimal unterstützen zu können.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amherd, Barthassat, Candi-
nas, Cassis, Darbellay, Fiala, Frehner, Gmür, Gschwind, Haller,
Humbel, Lehmann, Leutenegger Filippo, Lüscher, Moser, Müller
Walter, Müri, Naef, Regazzi, Riklin Kathy, Vogler (22)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3328 n Mo. Meier-Schatz. Förderung des beruflichen 
Wiedereinstiegs dank Bildungsgutscheinen  (17.04.2013)
Der Bundesrat soll Personen, die sich oft aus familiären Grün-
den aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen, den beruflichen Wie-
dereinstieg dank der Einführung von Bildungsgutscheinen im
Weiterbildungsgesetz ermöglichen. Dieses neue Rahmenge-
setz soll den beruflichen Wiedereinstieg ausdrücklich erwähnen
und diesen fördern.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Amherd, Aubert, Barthassat,
Bernasconi, Bulliard, Carobbio Guscetti, Chevalley, Darbellay,
de Buman, Fehr Hans-Jürg, Feri Yvonne, Friedl, Glanzmann,
Gmür, Gross Andreas, Gschwind, Guhl, Gysi, Hadorn, Haller,
Heim, Ingold, John-Calame, Kessler, Kiener Nellen, Lohr, Mas-
shardt, Müller-Altermatt, Piller Carrard, Quadranti, Riklin Kathy,
Romano, Rossini, Rytz Regula, Schelbert, Schenker Silvia,
Schläfli, Schmid-Federer, Semadeni, Streiff, Tschümperlin, van
Singer, Vogler, Voruz (45)
14.06.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3331 n Mo. Nationalrat. Kein Import von Haifischflos-
sen (Freysinger)  (17.04.2013)
Die Einfuhr von Haifischflossen ist strikte verboten.
Mitunterzeichnende: Barthassat, Buttet, Darbellay, Flach, Girod,
Grin, Gschwind, Maire Jacques-André, Perrin, Rickli Natalie,
Tornare, Trede, van Singer, von Graffenried, von Siebenthal,
Wobmann (16)
07.06.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
05.03.2015 Nationalrat. Annahme.
09.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

x 13.3333 n Mo. Kiener Nellen. Finanztransaktionssteuer 
auch in der Schweiz  (17.04.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Finanztransaktionssteuer -
analog zu den Vorschlägen der EU-Kommission für elf EU-Län-
der - per 1. Januar 2015 einzuführen. Dabei soll der börsliche
und ausserbörsliche Handel mit Aktien und Obligationen mit
mindestens 0,1 Prozent und jener mit Derivaten mit mindestens
0,01 Prozent besteuert werden. Erfasst werden sollen auch
Anlagefonds, Hedge-Fonds, Derivatkontrakte und strukturierte
Produkte.

Mitunterzeichnende: Amarelle, Aubert, Badran Jacqueline,
Carobbio Guscetti, Friedl, Gross Andreas, Gysi, Hadorn, Har-
degger, Heim, Jans, Maire Jacques-André, Marra, Masshardt,
Nordmann, Nussbaumer, Reynard, Rossini, Schelbert, Schen-
ker Silvia, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni, Tornare,
Tschümperlin (25)
14.06.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3334 n Mo. Humbel. Wirksame Bekämpfung des durch 
irregulär anwesende Ausländer und Asylsuchende betrie-
benen Drogenhandels  (17.04.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt aufzuzeigen, wie die Zusammen-
arbeit zwischen dem Fedpol, den kantonalen Polizeibehörden,
der Bundesanwaltschaft und dem Bundesamt für Migration
(BFM) verbessert werden kann, um den Drogenhandel irregulär
anwesender Ausländer und krimineller Asylsuchender wirksam
zu bekämpfen. Nötigenfalls sind gesetzliche Grundlagen vorzu-
legen.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Buttet, Candinas, Darbellay,
Glanzmann, Gmür, Lehmann, Müller Leo, Pfister Gerhard,
Regazzi, Riklin Kathy, Romano, Schläfli, Schneider-Schneiter,
Vogler (15)
26.06.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
05.05.2015 Zurückgezogen.

x 13.3335 n Ip. Müller Geri. Risiko eines Flugzeugabsturzes 
auf ein AKW  (17.04.2013)
Ich bitte den Bundesrat aus aktuellem Anlass (Gutachten Wei-
bel und Abschaltbegehren Mühleberg), folgende Fragen zu
beantworten:
1. Halten das Reaktorengebäude, das Brennelementebecken
und der Kühlwassereinlass der Aare des AKW Mühleberg
einem vorsätzlichen Absturz eines Flugzeugs der Masse einer
A-380 mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 720 Stundenkilo-
metern, aber mindestens der um 10 Prozent überhöhten Maxi-
malgeschwindigkeit dieses Flugzeugtyps stand?
2. Ist der Kamin bei einem Absturz keine Gefahr für das Reak-
tordach?
3. Wie ist es bei einem Brennstoffwechsel? Ist der Reaktor
genügend geschützt mit einer Aussenwand von mindestens 15
Zentimetern und dann einer offenen Stahldecke wegen der
Revision?
4. Ist die Einhaltung der Schutzziele gemäss Artikel 2 Absatz 1
Buchstaben a und b GaSimV sichergestellt?
5. Wie kommen die Landesregierung, das Ensi, das UVEK, die
Armeeführung, die Betreiber auf die Idee, dass ein AKW ganz
sicher nie ein Ziel für Menschen mit böswilligen Absichten ist,
welche einen Pilotenschein haben?
6. Wie wird erklärt, dass ein AKW nie ein strategisches Ziel sein
könnte (ein GAU in Mühleberg wird die Stadt Bern unbewohn-
bar machen und somit auch die Landesregierung aus dem Bun-
deshaus "vertreiben")?
Mitunterzeichnende: Glättli, Schelbert (2)
14.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.
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x 13.3345 n Po. Piller Carrard. Beruflicher Wiedereinstieg. 
Fehlende Zahlen  (17.04.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, wie das geltende
Recht ergänzt oder geändert werden muss, damit jedes Jahr
detaillierte Angaben der Personen, die wieder ins Arbeitsleben
einsteigen möchten, erhoben werden können. Auf dieser
Grundlage könnten bedürfnisgerechte Massnahmen für den
beruflichen Wiedereinstieg getroffen werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Aubert, Bernasconi, Bulliard, Feri Yvonne, Freysinger, Fridez,
Galladé, Gross Andreas, Gschwind, Gysi, Heim, Leuenberger-
Genève, Marra, Masshardt, Meier-Schatz, Schenker Silvia,
Schmid-Federer, Schneider Schüttel, Tschümperlin, van
Singer (23)
07.06.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3346 n Ip. van Singer. Verschwiegenheitspflicht für 
hochrangige Angehörige der Armee  (17.04.2013)
Die Schlagzeile der "Aargauer Zeitung" vom 15. April 2013 lau-
tete: "Luftwaffenchef Schellenberg kritisiert Armeepolitik des
Bundesrates. Aldo C. Schellenberg beklagt eine massive Unter-
finanzierung des Militärs".
Wenige Zeilen später kritisiert der Luftwaffenchef den Entscheid
des Bundesrates, der Armee in den kommenden Jahren nicht
mehr als 4,7 Milliarden Franken pro Jahr zur Verfügung zu stel-
len.
Ich stelle deshalb folgende Fragen:
1. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass die Aussagen von Luft-
waffenchef und Korpskommandant Aldo C. Schellenberg ver-
einbar sind mit dessen Verschwiegenheitspflicht und der von
ihm gegenüber der Regierung zu erwartenden Loyalität?
2. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, wenn sich des-
sen Äusserungen in der Presse als richtig herausstellen?
3. Welche Massnahmen plant der Bundesrat zu ergreifen, damit
hochrangige Angehörige der Armee in Zukunft die Institutionen
unseres Landes respektieren?
14.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3347 n Ip. Carobbio Guscetti. Werden ortsansässige 
Lernende durch volljährige Lernende von jenseits der 
Grenze ersetzt?  (17.04.2013)
Betriebe im Tessin scheinen nach und nach einen Teil ihrer orts-
ansässigen Angestellten mit Grenzgängerinnen und Grenzgän-
gern zu ersetzen. Nun gibt es Anzeichen, dass dieses
Phänomen auch die Gruppe der Lernenden erfasst. Von den
9000 Lernenden kommen über 700 von jenseits der Grenze;
Tendenz steigend. Die Hälfte von ihnen hat einen Arbeitsvertrag
im Baugewerbe, in einem Handwerksbetrieb oder in der Indu-
strie. Lernende aus dem angrenzenden Italien tauchen aber
mehr und mehr auch in Tätigkeiten auf, die üblicherweise nicht
von ihnen ausgeübt wurden. Es gibt welche, die eine Lehre in
Sektoren machen können, in denen zu wenig ortsansässige
Jugendliche eine Berufsbildung machen wollen. Damit befriedi-
gen sie die Nachfrage des Marktes in Berufen, die die Tessine-

rinnen und Tessiner nicht ausüben wollen, und nehmen damit
auch keinem den Platz weg. Offenbar ist aber eine wachsende
Anzahl der Lernenden von jenseits der Grenze volljährig. Die
Ursache dafür könnte sein, dass Betriebe auch in Berufen, für
die es junge Interessentinnen und Interessenten aus dem Tes-
sin gibt, lieber volljährige Lernende einstellen, weil sie gefährli-
che, für Minderjährige verbotene Arbeiten ausführen können
oder weil sie den Führerausweis oder bereits berufliche Erfah-
rung haben. Denkbar ist auch, dass es vereinzelt Personen
gibt, die in unserem Land eine Lehre beginnen, weil sie damit
mehr verdienen als mit ihrem Beruf in ihrem Land. Damit das
Phänomen, dass einheimische Minderjährige durch ausländi-
sche Volljährige ersetzt werden, nicht um sich greift, sind Infor-
mationen nötig.
Zwar ist es nicht Sache der Berufsbildungsbehörde, sondern
Sache des Arbeitgebers, die Person für die Lehrstelle in seinem
Betrieb zu wählen. Trotzdem frage ich den Bundesrat:
1. Ist ihm dieses Phänomen bekannt, und kann er dazu Infor-
mationen über die verschiedenen Regionen der Schweiz lie-
fern?
2. Wie beurteilt er den Ersatz ortsansässiger Lernender durch -
insbesondere volljährige - Lernende von jenseits der Grenze?
3. Will er im Einvernehmen mit den Kantonen Massnahmen zur
Sensibilisierung der Arbeitgeber und der Berufsverbände durch-
führen, damit mehr einheimische Lernende eine Lehrstelle
bekommen?
4. Will er die Möglichkeiten, die die Artikel 13 (Ungleichgewichte
auf dem Markt für berufliche Grundbildung) und 14 Absatz 3
("Der Lehrvertrag ist von der zuständigen kantonalen Behörde
zu genehmigen") des Berufsbildungsgesetzes vorsehen, aus-
schöpfen und Massnahmen ergreifen, falls sich herausstellt,
dass bestimmte Sektoren und bestimmte Regionen besonders
gefährdet sind?
Mitunterzeichnende: Cassis, Pelli, Regazzi (3)
14.06.2013 Antwort des Bundesrates.
21.06.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3348 n Mo. van Singer. Den beruflichen Wiederein-
stieg begünstigen. Die Schaffung geeigneter Fonds 
vorsehen  (17.04.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung der Gesetzge-
bung auszuarbeiten, sodass es den Organisationen der Arbeits-
welt erlaubt ist, Wiedereinstiegsfonds zu gründen. Die Fonds
sollen von den Unternehmen und von der öffentlichen Hand
geäufnet werden, nach dem Vorbild der Berufsbildungsfonds.
Beispielsweise könnten die Bestimmungen im Berufsbildungs-
gesetz, namentlich dessen Artikel 60, entsprechend ergänzt
werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Amherd, Aubert, Barthassat, Bernasconi, Birrer-Heimo, Bulliard,
Buttet, Carobbio Guscetti, Cassis, Chevalley, Chopard-Acklin,
de Buman, Fehr Hans-Jürg, Feri Yvonne, Fluri, Friedl, Galladé,
Gilli, Girod, Glättli, Graf-Litscher, Grin, Gross Andreas, Gysi,
Hadorn, Haller, Hardegger, Heim, Hodgers, Ingold, Jans, John-
Calame, Jositsch, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève, Lohr,
Maire Jacques-André, Marra, Masshardt, Meier-Schatz, Moret,
Müller Geri, Naef, Neirynck, Nordmann, Nussbaumer, Pardini,
Parmelin, Piller Carrard, Poggia, Reynard, Ribaux, Riklin Kathy,
Ritter, Rossini, Schelbert, Schenker Silvia, Schmid-Federer,
Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni, Steiert, Streiff, Tho-
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rens Goumaz, Tornare, Trede, Tschümperlin, Vischer Daniel,
von Graffenried, Voruz, Wermuth (74)
14.06.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3350 n Mo. Binder. Staatsgarantie für die Legalität und 
Nachhaltigkeit des Schweizer Holzes  (17.04.2013)
Der Bundesrat wird aufgefordert, die Legalität und Nachhaltig-
keit des im Schweizer Wald geernteten Holzes mittels Staatsga-
rantie offiziell zu garantieren.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amstutz,
Bortoluzzi, Bourgeois, Brand, Brunner, Büchler Jakob, Egloff,
Flückiger Sylvia, Frehner, Gasche, Geissbühler, Giezendanner,
Hassler, Hausammann, Herzog, Kaufmann, Killer Hans,
Knecht, Lustenberger, Müller Thomas, Müri, Parmelin, Pieren,
Rickli Natalie, Rime, Ritter, Rösti, Schwander, von Siebenthal,
Walter, Wandfluh, Weibel (34)
21.06.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3357 n Ip. Candinas. Mehr Landessprachen anstatt 
Anglizismen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen  
(17.04.2013)
Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen machen sich immer mehr
Anglizismen breit. Anstatt beispielsweise Sendungen in den
Landessprachen zu titulieren, wird Englisch verwendet. Gleich-
zeitig hat sich der Bund durch das Sprachengesetz verpflichtet,
den Austausch und die Verständigung unter den Sprachgemein-
schaften zu fördern. Es stellt sich somit folgende Frage:
Wäre es nicht im Sinn der Sprachförderung, wenn auch das
vom Bund (Fernsehgebühren) massgeblich unterstützte öffent-
lich-rechtliche Fernsehen diesbezüglich einen sichtbaren Bei-
trag leisten würde?
Mitunterzeichnende: Buttet, Gmür, Hassler, Leutenegger Fil-
ippo, Müller Leo, Regazzi, Reimann Lukas, Schläfli, Semadeni,
Wermuth (10)
14.06.2013 Antwort des Bundesrates.
21.06.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3379 n Ip. Herzog. Strafvollzug und Schutz der 
Bevölkerung  (03.06.2013)
Nach dem Mord an der 19-jährigen Marie fragen sich viele Bür-
gerinnen und Bürger, weshalb es passieren konnte, dass ein
solch gemeingefährlicher Täter trotz Anzeichen für seine
Aggressionsbereitschaft zurück in die Halbfreiheit entlassen
wurde. Auch fragt man sich, ob die Rechte der Täter in der
Schweiz ein höheres Gewicht haben als der Schutz der Opfer
und der Öffentlichkeit. Es gilt deshalb, Klarheit in dieser Angele-
genheit zu schaffen.
1. Was gedenkt der Bundesrat zu tun, um weitere vermeidbare
Tötungsdelikte von Rückfälligen zu verhindern?
2. Wie konsequent werden Verwahrungen (gewöhnlich oder
lebenslänglich) oder stationäre Massnahmen bei Tätern mit
schweren psychischen Störungen und hoher Rückfallgefahr von

den Staatsanwaltschaften tatsächlich beantragt und von den
Gerichten angeordnet?
3. Wieso wurde dies im Falle von Claude Dubois nicht getan?
Es bestehen offensichtliche Anzeichen dafür, dass die Voraus-
setzung für eine stationäre Massnahme, wenn nicht gar für eine
Verwahrung erfüllt gewesen wäre.
4. Die verschiedenen Verantwortungsträger schieben sich im
Fall Marie gegenseitig die Schuld zu. Psychiater verweisen auf
die Entscheidungskompetenz der Justiz, die Richter hingegen
verweisen auf die Gutachten der Psychiater. Die Namen der
Entscheidungsträger werden allerdings verheimlicht und als
Staatsgeheimnis behandelt. Unterstützt der Bundesrat Schritte
hin zu mehr Transparenz, damit die Verantwortlichen innerhalb
der Verwaltung oder Justiz erkannt werden können und allfällige
Konsequenzen tragen müssen?
5. Sieht er Möglichkeiten zur Ausweitung der (disziplinarischen,
zivil- und strafrechtlichen) Verantwortlichkeit von gerichtlich
bestellten Gutachtern?
6. Sieht er allenfalls auch Möglichkeiten zur Ausweitung der
zivil- und strafrechtlichen Verantwortlichkeit der zuständigen
Behörden (Gerichte, Vollzugsbehörden)?
7. Wäre es nach Auffassung des Bundesrates zur Erhöhung der
Sicherheit und Transparenz nicht angezeigt, dass Entscheide
über die Entlassung aus gewöhnlichen Verwahrungen und aus
stationären Massnahmen inskünftig nicht mehr von Vollzugsbe-
hörden, sondern von Gerichten in einer öffentlichen Verhand-
lung gefällt würden?
8. Wäre es nicht angezeigt, Hafturlaube und sonstige Vollzugs-
erleichterungen inskünftig auch bei gewöhnlichen Verwahrun-
gen und stationären Massnahmen psychisch gestörter Täter
auszuschliessen?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Böhni, Borer, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Büchel Roland, Büch-
ler Jakob, Candinas, Caroni, de Courten, Egloff, Estermann,
Fehr Hans, Fiala, Flückiger Sylvia, Frehner, Freysinger,
Geissbühler, Gmür, Grin, Grunder, Guhl, Hausammann, Heer,
Humbel, Hutter Markus, Joder, Kaufmann, Killer Hans, Knecht,
Moret, Müller Thomas, Müri, Nidegger, Parmelin, Perrin, Pieren,
Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Rime, Rit-
ter, Rösti, Rusconi, Veillon, von Siebenthal, Walter, Wandfluh,
Wobmann, Ziörjen (53)
14.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3385 n Ip. Fehr Jacqueline. Nahostreise von Bundesrat 
Didier Burkhalter  (04.06.2013)
Anfang Mai besuchte Aussenminister Didier Burkhalter den
Nahen Osten. Über die Resultate der Reise wurde bisher wenig
bekannt. Ich bitte deshalb den Bundesrat, folgende Fragen zu
beantworten:
1. Welche Bilanz zieht er aus der Reise in den Nahen Osten?
2. Welche Schlüsse zieht er aus der Reise in Bezug auf die
Bedeutung internationaler Schlüsselprojekte wie der Genfer
Initiative sowie der aktuellsten arabischen Roadmap, insbeson-
dere vor dem Hintergrund der grundlegenden politischen
Umwälzungen, die rund ums Mittelmeer sowie im ganzen
Nahen und Mittleren Osten im Gange sind?
3. Wie stellt er sich angesichts der fortschreitenden Ausbreitung
der Siedlungen zur immer wichtiger werdenden Option einer
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Einstaatenlösung? Sieht er noch eine Chance für die Zweistaa-
tenlösung? Hat sich der Aussenminister auf seiner Reise vor
Ort ein persönliches Bild von der Siedlungsentwicklung in Ostje-
rusalem und im Westjordanland gemacht?
4. Catherine Ashton hat am 10. Mai 2013 als Vertreterin der EU
für Aussen- und Sicherheitspolitik ihrer Besorgnis über die fort-
schreitende Siedlungsentwicklung in einer Medienmitteilung
Ausdruck gegeben. In welcher Art kritisiert er die völkerrechts-
widrigen Siedlungsbauten?
5. Die Schweiz ist ein wichtiger Geldgeber von UNWRA und
weiteren Partnern im Gaza-Streifen. Weshalb hat der Aussen-
minister - anders als der finnische Aussenminister - den Gaza-
Streifen und damit diese Projekte nicht besucht, obwohl der
Gaza-Streifen aktuell wieder ohne grössere Schwierigkeiten
zugänglich ist?
6. Wo und in welchem Zusammenhang hat der Aussenminister
auf seiner Reise auf die Einhaltung der gültigen Uno-Konventio-
nen und dabei insbesondere auf die Besatzungsthematik hinge-
wiesen?
7. Berichte weisen immer wieder darauf hin, dass Schweizer
Staatsbürgerinnen und -bürger, die im Westjordanland leben,
von Israel an Reisen nach Israel gehindert werden. Ist er sich
der Situation dieser Personen bewusst? Hat er die israelische
Regierung auf diese unhaltbare Praxis angesprochen?
21.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3386 n Ip. Parmelin. IFRS-Normen und berufliche Vor-
sorge. Ein trojanisches Pferd für den Wirtschaftsstandort 
Schweiz?  (04.06.2013)
Die neuen Rechnungslegungsstandards International Financial
Reporting Standards (IFRS) werden international - und damit
auch für zahlreiche in der Schweiz tätige Unternehmen - mehr
und mehr zur Referenz. Nun sind aber die Auswirkungen der
Methode zur Verbuchung des Vorsorgeaufwands auf die Unter-
nehmensbilanz manchmal beträchtlich. Die Unternehmen müs-
sen in ihrer Bilanz und ihrer Erfolgsrechnung den Fair Value
(Marktwert) der Vorsorgepläne aufführen. Die Aktiven und die
Passiven der Pensionskassen werden am Bilanzstichtag zum
Marktwert bewertet, was im Vergleich zur Norm FER 26 zu
grosser Volatilität führt. So bewirkte die Verbuchung der Vorsor-
gepläne nach IFRS, dass General Motors in der Jahresrech-
nung 2006 ein negatives Eigenkapital ausweisen musste! Die
Rückkehr der Swatch Group zum Standard Swiss GAAP FER
im Jahr 2012 war laut Beobachtern auf die Auswirkungen der
neuen, revidierten Norm IAS 19 zurückzuführen, die den auszu-
weisenden Vorsorgeaufwand um 70 Prozent steigen liess.
Gegenwärtig sehen die Unternehmen, dass sich ihre Rentabili-
tät aufgrund der finanziellen Auswirkungen ihrer Vorsorgepläne
verschlechtert. Dies veranlasst sie, Druck auf die Stiftungsräte
der Vorsorgestiftungen auszuüben, damit diese Lösungen fin-
den, die Risiken möglichst tief zu halten. Diese Anpassungen
laufen manchmal den Prinzipien und vor allem dem Geist der
zweiten Säule zuwider und schaden damit den Versicherten. So
hat eine Gesellschaft 2012 entschieden, ihre Angestellten in
einem BVG-Minimalplan zu versichern und die Vorsorgelücken
durch eine Anhebung der Löhne zu kompensieren, um den
nach IFRS auszuweisenden Vorsorgeaufwand der Vorsorge-
pläne zu minimieren.

Ausgehend von dieser Feststellung bitte ich den Bundesrat, fol-
gende Fragen zu beantworten:
1. Ist die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Schweiz durch
die berufliche Vorsorge, wie sie heute existiert, nicht gefährdet?
2. Berücksichtigt der Bundesrat diese Entwicklung in seinen
Reformprojekten ausreichend? Wie gedenkt er eine starke
berufliche Vorsorge mit der Anwendung von Rechnungsle-
gungsstandards in Einklang zu bringen, die auf internationaler
Ebene immer unumgänglicher sind, aber sehr nachteilige
Nebeneffekte haben?
3. Ist eine Lockerung der Gesetzgebung nicht unvermeidbar
und dringlich, wenn man die Vorteile der beruflichen Vorsorge
und vor allem die Stabilität der zweiten Säule beibehalten will?
28.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3390 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Konkurrenzfähigkeit des Schweizer Werk- und 
Finanzplatzes erhalten  (05.06.2013)
Bundesrat und Finanzdirektoren haben am 17. Mai 2013 einen
Zwischenbericht zur Unternehmenssteuerreform III präsentiert.
Dazu stellen sich folgende dringlichen Fragen:
1. Die Schweiz ist nicht EU-Mitglied, hat den EU Code of Con-
duct nicht übernommen, und kantonale Steuerregimes fallen
nicht in den Anwendungsbereich des FHA von 1972. Weshalb
soll die Schweiz ihre Steuerregimes anpassen? Aufgrund der
Androhung von schwarzen Listen ohne rechtliche Grundlage?
Oder der Androhung der Kündigung des FHA, was auch mas-
sive Konsequenzen für die EU hätte?
2. Im Rahmen der Diskussion um die institutionelle Anbindung
der Schweiz an die EU hat die EU alle laufenden bilateralen
Verhandlungen blockiert, bis es zu einer Einigung mit der
Schweiz käme. Ist der Bundesrat bereit, aufgrund dieses Argu-
ments den Steuerdialog mit der EU bis auf Weiteres zu sistie-
ren?
3. Heute wird die Aufhebung des sogenannten Ring Fencing in
den Raum gestellt. Der nächste Angriff der OECD und der EU
auf das Schweizer Steuersystem ist jedoch nur eine Frage der
Zeit (Minimalbesteuerung, Steuerharmonisierung, Abschaffung
staatlicher Beihilfen usw.). Plant der Bundesrat im Zusammen-
hang mit dem laufenden Steuerdialog konkrete Zugeständnisse
an die EU? In welcher Form kommuniziert er die Ergebnisse
des Zwischenberichtes bis Mitte 2013 an die EU?
4. Würde die Schweiz das sogenannte Ring Fencing aufheben,
käme dies einer enormen Konzession gegenüber der EU gleich.
Was fordert der Bundesrat im Gegenzug von der EU? Könnte er
sich vorstellen, den unbeschränkten Marktzugang Schweizer
Dienstleister zum EU-Binnenmarkt als Gegenleistung zu for-
dern?
5. Zahlreiche EU-Länder haben heute tiefere Steuern als die
Schweiz. Andere offerieren einzelnen Firmen Tiefststeuersätze
(2 Prozent für Apple in Irland). Weshalb scheut sich die
Schweiz, diese in der EU angewandten Sonderregelungen
ebenfalls anzuwenden?
6. Das Alternativregime in der nun vorliegenden (wenig konkre-
ten) Form wird nicht den erwünschten Effekt haben. Die ver-
schlagene Lizenzbox hilft einzig Firmen mit hohem
intellektuellem Kapital. Alle anderen Firmen, wie z. B. Handels-
firmen, profitieren davon jedoch nicht. Zudem können die allge-
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meinen Gewinnsteuersätze durch die Kantone aufgrund
mangelnder Gegenfinanzierungsmöglichkeiten kaum so tief
abgesenkt werden, dass Firmen nicht wegziehen. Wie gedenkt
der Bundesrat die steuerliche Konkurrenzfähigkeit des Standor-
tes Schweiz sicherzustellen? Welche Übergangsfristen sind
dafür geplant?
Sprecher: Aeschi Thomas
28.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3396 n Po. de Courten. Schweizerischer Innovations-
park. Umsetzung der Artikel 32 bis 34 FIFG  (05.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Bericht
vorzulegen, in dem er die konkrete Umsetzung des 7.
Abschnitts, Artikel 32 bis 34, Schweizerischer Innovationspark,
des totalrevidierten Bundesgesetzes über die Förderung der
Forschung und der Innovation (FIFG) vom 14. Dezember 2012
darlegt.
Ziel des Berichtes ist es, Planung, Trägerschaft und Konstituie-
rung sowie Aufbau und Organisation des schweizerischen Inno-
vationsparkes unter der Federführung des zuständigen
Departementes in zeitlicher, organisatorischer und finanzieller
Hinsicht zu konkretisieren. Der Bericht erläutert insbesondere
Artikel 32 Absatz 1 (Gleichgewicht der Regionen), Artikel 33
Absatz 2 (privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Institution
mit einer national breitabgestützten Trägerschaft unter Beteili-
gung mehrerer Kantone sowie der Privatwirtschaft) und Artikel
33 Absatz 3 (Errichtung des Innovationsparks erfolgt verteilt auf
mehrere Standorte) FIFG.
Mitunterzeichnende: Baader Caspar, Frehner, Jans, Lehmann,
Leutenegger Oberholzer, Nussbaumer, Schenker Silvia,
Schneeberger, Schneider-Schneiter, Stolz (10)
14.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3398 n Ip. Feller. Aufsicht über die Ausgleichsfonds 
AHV/IV/EO  (05.06.2013)
Im November 2012 hat der Bundesrat das Eidgenössische
Departement des Innern (EDI) beauftragt, die Eckwerte der
Reform Altersvorsorge 2020 auszuarbeiten. Im Hinblick auf eine
nachhaltige finanzielle Konsolidierung der AHV soll das EDI vor
allem die Zweckmässigkeit einer Anpassung von Leistungen
und Beiträgen an die wirtschaftlichen und sozialen Veränderun-
gen sowie einer Einführung einer Zusatzfinanzierung durch die
Mehrwertsteuer prüfen.
In diesem Zusammenhang, der ganz klar eine Belastung für die
Versicherten und die Steuerpflichtigen mit sich bringt, stellen wir
dem Bundesrat zwei Fragen:
1. Die Ausgleichsfonds der AHV, der IV und der EO sind verant-
wortlich für die gemeinsame Bewirtschaftung der flüssigen Mit-
tel und des Vermögens der drei Versicherungen. Das
Gesamtvermögen der drei Fonds beträgt ungefähr 30,6 Milliar-
den Franken (Stand vom 31. März 2013). Die Ausgleichsfonds
AHV/IV/EO sind keiner externen Aufsicht unterstellt. Im Gegen-
satz dazu werden die Pensionskassen gleich doppelt beauf-
sichtigt, nämlich durch die kantonalen Aufsichtsbehörden, die
ihrerseits seit dem 1. Januar 2012 der Oberaufsichtskommis-

sion Berufliche Vorsorge unterstellt sind; und die Banken, Versi-
cherungen, Anlagefonds und weitere Finanzintermediäre
werden von der Finma beaufsichtigt. Zwar verfügen die Aus-
gleichsfonds AHV/IV/EO wie die Pensionskassen, Banken, Ver-
sicherungen usw. über eine Revisionsstelle. Daneben hat der
Verwaltungsrat der Ausgleichsfonds AHV/IV/EO insbesondere
die Aufgabe, die Anlagetätigkeit zu überwachen. Dies entspricht
aber natürlich nicht einer externen Überprüfung.
Hält es der Bundesrat - angesichts der bedeutenden Aktiven,
die die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO verwalten, der wachsenden
Sensibilität der Öffentlichkeit für die Grundsätze einer guten
Unternehmensführung und der zunehmenden Komplexität der
Finanzmärkte - für angebracht, dass eine externe Überprüfung
fehlt?
2. Die Pensionskassen müssen sich bei der Vermögensanlage
und der Rechnungslegung strikt an die Vorschriften halten, die
der Bundesrat in der Verordnung über die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) festgelegt hat.
Gibt es für die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO ähnliche Vorschrif-
ten? Wenn ja: Welche Behörde hat diese Vorschriften festzule-
gen?
28.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3401 n Ip. Maire Jacques-André. Bedrohte regionale 
Bahnlinien. Eine beunruhigende und widersprüchliche 
Botschaft  (05.06.2013)
Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, vor allem jener des
Schienenverkehrs, ist ein grosser Erfolg, und die stark gestie-
gene Nachfrage seit dem Betriebsbeginn der Bahn 2000 hat
sämtliche Prognosen übertroffen. Dies ist insbesondere der
Dichte des Schienennetzes zu verdanken, das alle Regionen
der Schweiz erschliesst.
Die Kehrseite der Medaille ist die ziemlich geringe Nachfrage
auf gewissen Bahnlinien, die jedoch als Zubringer anderer
Bahnlinien zu deren Auslastung beitragen.
Es scheint, dass in kleinen Schritten versucht wird, den Erhalt
von regionalen Bahnlinien mit allen Mitteln zu gefährden oder
stark zu erschweren. So zieht sich SBB Cargo aus vielen
Regionen der Schweiz zurück, und der ansteigende Trassen-
preis führt zu einer Verschlechterung des Kostendeckungsgra-
des.
Die Liste der Bahnlinien, die als Nächstes "geopfert" werden
sollen, bietet Anlass zu Verwunderung. Betroffen sind beispiels-
weise Strekken, die nachweislich nicht nur von Regionalzügen
befahren werden. Dies ist etwa der Fall bei der Linie Morteau-
La Chaux-de-Fonds: Die Infrastruktur auf der Schweizer Seite
der Grenze wird gleichzeitig durch die Linie Le Locle-Neuen-
burg genutzt, die einen ausgezeichneten Kostendeckungsgrad
aufweist.
Ausserdem werden Projekte zur zukünftigen Entwicklung von
S-Bahn-Netzen nicht berücksichtigt, in deren Rahmen bereits
bestehende regionale Bahnlinien, beispielsweise jene zwischen
Les Ponts-de-Martel und La Chaux-de-Fonds, zum wichtigen
Bindeglied werden könnten.
Ich stelle dem Bundesrat deshalb folgende Fragen:
1. Wie können die Gemeinden, die an einer bedrohten Bahnli-
nie liegen, davon überzeugt werden, eine Raumplanungspolitik
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zu führen, die sich auf eine Anbindung an das Schienennetz
ausrichtet?
2. Wie soll das Zeichen, das die Schweiz gegenüber Frankreich
in Bezug auf die Linie Morteau-La Chaux-de-Fonds setzt,
gedeutet werden? Bleibt nicht zu befürchten, dass die Schweiz
künftig nicht mehr als vertrauenswürdig angesehen wird, wenn
von Schweizer Seite geplant wird, eine Bahnlinie zu streichen,
deren Ausbau zum Agglomerationsprogramm gehört?
3. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass durch die Streichung
von regionalen Bahnlinien in den Nachbarländern vor allem die
Kohärenz des Bahnsystems und jene Bahnlinien geschwächt
werden, die mit den gestrichenen Bahnlinien verbunden waren?
Ist er sich überdies bewusst, dass dies zu einem Anstieg des
Strassenverkehrs mit all seinen verhängnisvollen Folgen führt?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aubert, Barthassat,
Bugnon, Buttet, Derder, Favre Laurent, Fehr Hans-Jürg, Fridez,
Friedl, Girod, Gschwind, Hadorn, Hardegger, Heim, Hodgers,
Jans, John-Calame, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève,
Marra, Naef, Parmelin, Perrin, Regazzi, Reynard, Ribaux, Ros-
sini, Rytz Regula, Semadeni, Sommaruga Carlo, Tornare,
Voruz (33)
21.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3402 n Ip. Fehr Jacqueline. Mehr Engagement der Wirt-
schaft für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
(06.06.2013)
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie beurteilt er die Möglichkeit, direkte finanzielle Aufwen-
dungen für die familienergänzende Betreuung durch Unterneh-
men (Beiträge an Betreuungsplätze, Infrastrukturbeiträge usw.)
steuerlich abzugsfähig zu machen? Mit wie hohen Steuerausfäl-
len bei Bund und Kantonen wäre zu rechnen?
2. Wie beurteilt er umgekehrt eine Art "Betreuungsabgabe für
Unternehmen" mit mehr als 250 Angestellten, die sich nicht
bereits direkt für Betreuungsangebote engagieren?
3. Wie stellt er sich zur Idee, eine generelle Betreuungsabgabe
zur Speisung eines "Investitionsfonds" einzuführen (quasi ana-
log dem Modell, wie es die Kantone Waadt, Freiburg und Neu-
enburg auf kantonaler Ebene kennen?)
4. Welche anderen Möglichkeiten sieht der Bundesrat, um die
Unternehmen für ein stärkeres Engagement zu gewinnen?
28.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3403 n Po. Leutenegger Oberholzer. Weiteres tragi-
sches Tötungsdelikt während des Strafvollzugs. Abklärung 
der Konsequenzen  (06.06.2013)
Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht aufzuzeigen, wel-
che Umstände zu den tragischen Tötungsdelikten durch Täter
im Strafvollzug führten und mit welchen Massnahmen derartige
Katastrophen in Zukunft verhindert werden können. Der Bericht
soll in Zusammenarbeit mit den Kantonen bzw. den Strafvoll-
zugskonkordaten der Kantone erarbeitet werden und dabei ins-
besondere auch die folgenden Fragen klären bzw. beantworten:

1. Wie kann die Qualität der Begutachtung der Täter verbessert
werden?
2. Sind die von den Kantonen eingesetzten Ressourcen ausrei-
chend, um die grossen Aufgaben im Vollzug zu lösen und die
Sicherheit zu gewährleisten?
3. Wären grossräumigere Vollzugssysteme wirksamer und effi-
zienter, und wie müssten darin die Schnittstellen organisiert
werden?
4. Welche akuten Massnahmen müssen sofort eingeleitet wer-
den, um das Gefährdungspotenzial für die Bevölkerung und die
Opfer zu senken?
5. Ist eine Revision des materiellen Strafrechts, des Verfahrens-
rechts und allenfalls weiterer Gesetze angezeigt? Welche der
aktuellen Bestimmungen müssten geändert, ergänzt oder
gestrichen werden, um klarere Abläufe und Zuständigkeiten zu
schaffen und die Sicherheit zu erhöhen?
Mitunterzeichnende: Bernasconi, Carobbio Guscetti, Fehr Jac-
queline, Gysi, Hardegger, Heim, Kiener Nellen, Marra,
Nussbaumer, Pardini, Rossini, Schenker Silvia, Semadeni,
Sommaruga Carlo, Steiert, Tschümperlin (16)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
05.05.2015 Zurückgezogen.

x 13.3404 n Ip. Carobbio Guscetti. Fahrplan bis zur Umset-
zung der Massnahmen im Bereich Wohnen  (06.06.2013)
Am 15. Mai 2013 hat der Bundesrat einige Massnahmen im
Bereich Raumplanung, Wohnbauförderung und Mietrecht prä-
sentiert. Die Massnahmen liegen in unterschiedlichen Kompe-
tenzbereichen. Teilweise wurde in den Unterlagen zur
Medienkonferenz ein Zeitpunkt für eine mögliche Umsetzung
genannt, teilweise blieb dies offen. Eine rasche Umsetzung die-
ser Massnahmen ist wichtig und ein Fahrplan für die Entscheide
wie für die Einführung unabdingbar. Ich bitte den Bundesrat
deshalb, für die nachfolgenden Massnahmen das für den Ent-
scheid zuständige Gremium zu benennen und den geplanten
Fahrplan bis zur Umsetzung aufzuzeigen:
1. Wohnungspolitischer Dialog mit Kantonen, Städten und
Gemeinden;
2. Ausweitung des Anwendungsbereichs der Darlehen aus dem
Fonds de Roulement auf den Landerwerb;
3. Flexiblere Ausgestaltung der Bedingungen für zinsgünstige
Darlehen aus dem Fonds de Roulement;
4. Förderung des preisgünstigen Wohnungsbaus über das
Raumplanungsgesetz;
5. Vorgaben betreffend Wohnungsmarkt und Wohnungsversor-
gung an die Richtpläne der Kantone;
6. Aufnahme des preisgünstigen und gemeinnützigen Woh-
nungsbaus in die tripartite Strategie der schweizerischen Agglo-
merationspolitik;
7. Verlängerung der Anspruchsberechtigung für Wohnkosten-
beiträge;
8. Transparenz bei der Inanspruchnahme von Fördergeldern
aus dem Gebäudeprogramm;
9. Bekanntgabe des Vormietzinses bei Vertragsabschluss.
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Mitunterzeichnende: Chopard-Acklin, Fehr Hans-Jürg, Fehr
Jacqueline, Glättli, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Marra,
Rossini, Semadeni, Sommaruga Carlo, Tschäppät (13)
28.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3412 n Ip. Leutenegger 
Oberholzer. Arbeitsbedingungen in der Rheinschifffahrt 
bzw. europäischen Binnenschifffahrt  (10.06.2013)
Der arbeitsrechtliche Schutz des Personals der Rheinschifffahrt
und der europäischen Binnenschifffahrt unter Schweizer Flagge
ist ungenügend geregelt. Dazu bitte ich den Bundesrat um
Beantwortung folgender Fragen:
1. Wer ist in der Bundesverwaltung für die Arbeitsbedingungen
in der Rheinschifffahrt bzw. in der europäischen Binnenschiff-
fahrt unter Schweizer Flagge zuständig?
2. Das internationale Abkommen über die Arbeitsbedingungen
der Rheinschiffer von 1954 ist faktisch überholt. Ist der Bundes-
rat bereit, das Abkommen zu kündigen und mit anderen Staaten
ein neues Abkommen auszuarbeiten, das den aktuellen Gege-
benheiten und Problemen der Schifffahrt und des Schifffahrtper-
sonals Rechnung trägt?
3. Sollte es kein neues internationales Abkommen geben, ist
der Bundesrat bereit, zur Regulierung der Arbeitsbedingungen
der Besatzungsmitglieder ein Bundesgesetz zu erarbeiten oder
eine Revision des 7. Titels, Artikel 125 des Bundesgesetzes
über die Schifffahrt unter der Schweizer Flagge in Betracht zu
ziehen und zugleich zum Schutz der Besatzungsmitglieder eine
Revision von Artikel 3h des Arbeitsgesetzes an die Hand zu
nehmen?
4. Ist er weiter bereit, eine Übernahme der Bedingungen des
europäischen Sozialpartnerabkommens vom 15. Februar 2012
über die Gestaltung der Arbeitszeit in der europäischen Binnen-
schifffahrt auch für die Schweizer Binnenschifffahrt zu prüfen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bernasconi, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline,
Feri Yvonne, Flach, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim, Jans, Kie-
ner Nellen, Marra, Nussbaumer, Pardini, Rossini, Schenker Sil-
via, Sommaruga Carlo, Steiert, Tschümperlin (22)
28.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3416 n Ip. Gysi. Vom Staatsbetrieb Ruag gewartete 
Kampfflugzeuge greifen philippinische Rebellen an  
(11.06.2013)
Wie SRF in der "Rundschau" vom 15. Mai 2013 bekannt-
machte, brachte die malaysische Armee gegen philippinische
Rebellen im März 2013 F/A-18-Kampfflugzeuge zum Einsatz,
deren Triebwerksteile von der Ruag gewartet werden. Die Ruag
befindet sich zu 100 Prozent im Eigentum der Schweizerischen
Eidgenossenschaft. Ich frage den Bundesrat:
1. Kann er bestätigen, dass im März 2013 die malaysische Luft-
waffe mit F/A-18-Kampfflugzeugen ein Lager des Rebellenfüh-
rers Agbimuddin Kiram angriff, der historische
Territorialansprüche der Nachfahren des Sultans von Sulu gel-

tend macht? Wie viele Tote und Verletzte forderte die Lahad-
Datu-Krise?
2. Kann er bestätigen, dass die Ruag Triebwerksteile von F/A-
18-Flugzeugen wartet, die im März 2013 in der Lahad-Datu-
Krise Kampfeinsätze flogen?
3. Betrachtet er es als Aufgabe der Schweiz, die malaysische
Regierung bei der Niederschlagung der Kiram-Rebellen zu
unterstützen? Gestützt auf welche Analyse, welche Entscheid-
verfahren und welche Rechtsgrundlage?
4. Der Vorfall löste diplomatische Spannungen zwischen den
Philippinen und Malaysia aus. Wie beurteilt die philippinische
Regierung den Einsatz der von der Ruag gewarteten F/A-18-
Kampfflugzeuge gegen das Lager der Kiram-Rebellen?
5. Laut Zeitungsberichten plant Ruag Aviation Oberpfaffenhofen
den Export von Dornier 228 NG nach Malaysia, um die militäri-
sche Küstenüberwachung zu stärken. Ist ein solcher Export
angesichts des bewaffneten Konfliktes bei Lahad Datu zu recht-
fertigen?
6. Zur aggressiven Expansionsstrategie von Ruag Aviation im
pazifischen Raum gehört die Übernahme der australischen
Rosebank Engineering PTY Ltd., die u. a. F-35-Tarnkappen-
Mehrzweckkampfflugzeuge und C-130-Hercules-Transportflug-
zeuge wartet. Diese Typen sind für die Schweizer Armee irrele-
vant. Unterstützt er den Einstieg in dieses Geschäft?
7. Ist das Eidgenössische Departement für auswärtige Angele-
genheiten in den Entscheid mit einbezogen worden, in bewaff-
nete Konflikte verwickelte F/A-18-Kampfflugzeuge zu warten
und in das Wartungsgeschäft mit F-35-Tarnkappen-Mehrzweck-
kampfflugzeugen einzusteigen? Wie beurteilt er dies aus aus-
senpolitischer Sicht?
8. Wird er die Expansionsstrategie der Ruag im pazifischen
Raum einer Überprüfung unterziehen? Ist er bereit, dieses
Engagement einzuschränken und explizit und konsequent an
aussenpolitischen Zielsetzungen auszurichten?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Hans-Jürg, Feri
Yvonne, Fridez, Friedl, Graf-Litscher, Hadorn, Hardegger, Heim,
Jans, Kiener Nellen, Marra, Nussbaumer, Rossini, Schenker Sil-
via, Semadeni, Sommaruga Carlo, Voruz (22)
21.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3417 n Ip. Gysi. Ungenügende Bewertung der Ruag im 
Anti-Korruptions-Index  (11.06.2013)
Im veröffentlichten "Defence Companies Anti-Corruption Index"
(http://companies.defenceindex.org/) von Transparency Interna-
tional belegt die Ruag einen der letzten Plätze und wurde mit
der zweitniedrigsten Note bewertet. Bei keinem einzigen der
untersuchten Kriterien erhält die Ruag auch nur die Note "mittel-
mässig".
Die Eignerstrategie des Bundesrates für die Ruag (http://
www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/ attachments/
22895.pdf) erwähnt keinerlei ethische Richtlinien oder Good
Practices, welche die Ruag bei internationalen Geschäften
beachten sollte, beispielsweise bezüglich Korruptionspräven-
tion. Auch bezüglich der Tochterfirmen und Beteiligungen der
Ruag fehlen Vorgaben.



71
1. Wie schätzt der Bundesrat die finanziellen und politischen
Risiken für den Bund als Eigentümer ein, falls es bei internatio-
nalen Geschäften der Ruag zu Regelwidrigkeiten käme?
2. Ist er bereit, die Eignerstrategie so zu ergänzen, dass die
Ruag ihre Compliance mit den von Transparency International
vorgeschlagenen Good Practices sukzessive verbessern kann?
3. Ist er über die Tätigkeiten und weiter gehenden Vernetzun-
gen von Tochterfirmen und Beteiligungen der Ruag informiert?
Wie schätzt er diese ein? Ist er gewillt, deren Aktivitäten in
zukünftigen Geschäftsberichten der Ruag darstellen zu lassen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Hans-Jürg, Feri
Yvonne, Fridez, Friedl, Graf-Litscher, Hadorn, Hardegger, Heim,
Jans, Kiener Nellen, Marra, Nussbaumer, Rossini, Schenker Sil-
via, Semadeni, Sommaruga Carlo, Voruz (22)
21.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3420 n Mo. Nationalrat. Krankenversicherung. Frist zur 
Genehmigung des Tarifvertrages (Bourgeois)  (11.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
der Artikel 46 Absatz 4 (Tarifvertrag) und 47 Absatz 1 (Fehlen
eines Tarifvertrages) des Bundesgesetzes über die Krankenver-
sicherung (KVG) vorzulegen. Mit der Änderung soll festgelegt
werden, dass die Kantone innerhalb von zwei Monaten nach
Erhalt der notwendigen Daten entscheiden müssen. Diese Frist
gilt auch für den Bundesrat, wenn der Tarifvertrag für die ganze
Schweiz gelten soll.
Mitunterzeichnende: Cassis, Derder, Feller, Français, Hiltpold,
Pezzatti, Vitali (7)
04.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
05.03.2015 Nationalrat. Annahme.
09.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

x 13.3422 n Mo. Ingold. Aktionsplan Transparenz im 
Rohstoffhandel  (12.06.2013)
Der Grundlagenbericht Rohstoffe der interdepartementalen
Plattform unter Leitung des EDA, EFD und WBF ortet in seiner
Analyse ein erhebliches Defizit an Transparenz, das für Korrup-
tion und Geldwäscherei, Nichterfüllung von Schutzpflichten,
Kapitalflucht, Steuerflucht, Steuervermeidung und undurchsich-
tige Lizenzvergaben verantwortlich ist.
Der Bundesrat wird deshalb beauftragt, mit einem Aktionsplan
ein Massnahmenpaket zur schnellen Erhöhung der Transpa-
renz im internationalen Rohstoffhandel zu schnüren und umzu-
setzen.
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Friedl, John-Calame,
Kiener Nellen, Masshardt, Naef, Streiff (7)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
05.05.2015 Zurückgezogen.

x 13.3423 n Ip. Ingold. Rohstoffbericht. Unternehmensver-
antwortung als freiwillige Selbstbindung oder verbindliche 
Vorschrift?  (12.06.2013)
Der Grundlagenbericht Rohstoffe beleuchtet unter vielen ande-
ren Aspekten die Verantwortung von Unternehmen und des

Staates in Bezug auf Menschenrechte, Sozial- und Umweltstan-
dards. Die zentrale Stellung im Rohstoffhandel fordert die
Schweiz gerade auch bezüglich der Einhaltung von Menschen-
rechten, Umwelt- und Sozialstandards heraus. Darauf legt der
Bundesrat den Finger in seiner Medienmitteilung dazu. Er aner-
kennt auch das hohe Risiko für Menschenrechtsverletzungen
und Umweltverschmutzung im Bereich des Rohstoffabbaus
durch Schweizer Firmen, doch sieht er zur Bekämpfung dieses
Risikos einzig Unternehmen und Gaststaat in der Pflicht. Er
beschwört das Credo der freiwilligen Firmeninitiativen und
erwartet von allen in oder aus der Schweiz operierenden Unter-
nehmen ein integres und verantwortungsvolles Verhalten in
Bezug auf die Einhaltung von Menschenrechten, Umwelt- und
Sozialstandards im In- und Ausland. Die Erfahrung hat jedoch
gezeigt, und es ist in verschiedenen Studien belegt, dass freiwil-
lige Ansätze, wie sie vom Bundesrat in seinem Bericht mehr-
heitlich vorgeschlagen werden, nicht ausreichen, da keine oder
nur beschränkte Sanktionsmöglichkeiten bestehen.
Dazu stellen sich konkret zwei Fragen:
1. Wie gedenkt der Bundesrat sicherzustellen, dass die genann-
ten Unternehmen sich den freiwilligen Standards und Überein-
kommen auch wirklich unterziehen und sie anwenden, wenn
keine Kontrollen bestehen und keine Sanktionen drohen bei
Nichteinhaltung?
2. I Kapitel 5, "Unternehmensverantwortung und Verantwortung
des Staates", werden die Unternehmensverantwortung und die
Instrumente der Unternehmensführung umfassend ausgelegt.
Von der Verantwortung des Staates ist aber entgegen dem Titel
kaum die Rede. Wie definiert der Bundesrat seine Verantwor-
tung, und inwieweit geht sie über das bisherige Engagement
hinaus, das darin besteht, in internationalen Gremien aktiv mit-
zuwirken und "den Dialog zwischen allen involvierten Akteuren -
Rohstoffunternehmen, Kantone, Zivilgesellschaft, Bundesver-
waltung - zu stärken"?
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Friedl, John-Calame,
Kiener Nellen, Masshardt, Moser, Naef, Streiff (8)
21.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3424 n Ip. Fischer Roland. Konjunkturelle Risiken 
durch den anhaltenden Boom im Bau- und 
Immobiliensektor  (12.06.2013)
1. Teilt der Bundesrat die Interpretation, dass die konjunkturell
positive Entwicklung seit der Finanzkrise im Jahr 2008 und die
damit verbundene Zunahme bei Beschäftigung, Zuwanderung,
Konsum und Verkehr stark durch den boomenden Bau- und
Immobiliensektor getrieben sind?
2. Welche konjunkturellen und strukturellen Risiken ergeben
sich daraus in den kommenden Jahren für die Schweizer Volks-
wirtschaft?
3. Verfügt er über auf diesen Risiken basierende Szenarien für
die konjunkturelle Entwicklung und die sich daraus ergebenden
Auswirkungen auf die Staatsfinanzen?
Mitunterzeichnende: Böhni, Chevalley, Flach, Grossen Jürg,
Kessler, Maier Thomas, Moser, Weibel (8)
28.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.
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x 13.3428 n Po. Chopard-Acklin. Internetfahndung. 
Schweizweit Rechtssicherheit für die Polizei und Bürger 
schaffen  (12.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, wie die notwendigen
rechtlichen Grundlagen für einen schweizweit einheitlichen
Rechtsrahmen im Bereich Internetfahndung geschaffen werden
könnten.
Mitunterzeichnende: Buttet, Flach, Friedl, Geissbühler, Guhl,
Stolz (6)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
05.05.2015 Zurückgezogen.

x 13.3430 n Ip. Freysinger. Spionage durch die CIA  
(12.06.2013)
Hat der Bundesrat den Mut zu folgenden Schritten?
1. Edward Snowden und allen Personen, die durch seine muti-
gen Enthüllungen zugunsten der bürgerlichen Freiheiten eben-
falls bedroht sind, wird unverzüglich politisches Asyl gewährt.
2. Diese unwiderrufliche Entscheidung wird der Regierung
Obama mitgeteilt.
3. Den Schweizer Geheimdiensten werden alle notwendigen
personellen, finanziellen und technischen Mittel zur Verfügung
gestellt, um die Spionageaktivitäten und die zunehmende
Datenüberwachung gewisser antidemokratischer Länder wirk-
sam zu bekämpfen und zu verhindern.
21.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3439 n Po. Darbellay. Besteuerung nach Aufwand. 
Internationaler Vergleich und volkswirtschaftliche 
Bedeutung  (13.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der Botschaft zur
Initiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung einen Län-
dervergleich vorzunehmen und dabei aufzuzeigen, in welchen
anderen Ländern vergleichbare Modelle der Besteuerung nach
dem Aufwand zur Anwendung gelangen und mit welchen Mass-
nahmen die Ansiedlung bedeutender privater Steuerzahler
gefördert wird. Zudem ist die volkswirtschaftliche Bedeutung der
Besteuerung nach dem Aufwand für die in der Schweiz betroffe-
nen Regionen aufzuzeigen und das künftige Potenzial darzu-
stellen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Brunner, Buttet, Feller, Gschwind,
Moret, Pelli, Regazzi, Rime (9)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
06.05.2015 Zurückgezogen.

x 13.3440 n Ip. Rickli Natalie. Meldung pädophiler Straftaten 
von Schweizern im Ausland  (13.06.2013)
An der Oberstufe Nänikon-Greifensee im Kanton Zürich arbei-
tete ein pädophiler Lehrer, obwohl dieser wegen Kinds-
missbrauch und Kinderpornografie verurteilt worden war. Der
ehemalige Banker und frühere Lehrer Cornel W. wurde 2009 in
Thailand wegen Kindsmissbrauch verurteilt. Zurück in der
Schweiz, wurde er vom Bezirksgericht Zürich wegen Besitz von
Kinderpornografie verurteilt. Die zuständige Schulbehörde

merkte nicht, dass dieser Täter wegen solcher Taten verurteilt
worden war, und stellte ihn im Herbst 2012 ein. Er war offenbar
nicht in der schwarzen Liste der Schulen vermerkt, weil er in
den Zürcher Gerichtsakten als Banker und nicht als Lehrer auf-
geführt war. Gemäss Medienberichten hat Thailand der
Schweiz diesen Täter nicht gemeldet, weil ein entsprechendes
Rechtshilfe-Abkommen fehlt. Dieser Fall zeigt, dass die heuti-
gen Regelungen nicht ausreichen.
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Welche Abkommen bestehen mit anderen Ländern, um
Schweizer, die im Ausland straffällig werden, der Schweiz zu
melden?
2. Mit welchen Ländern bestehen keine solchen Abkommen,
und warum?
3. Strebt er den Abschluss weiterer Abkommen an?
4. Gibt es spezifische Probleme, warum mit Thailand kein
Abkommen besteht bezüglich Kindsmissbrauchs?
5. Werden diese Täter im Strafregister Vostra verzeichnet?
6. Welche Konsequenzen zieht er aus diesem Fall?
7. Ist mit dem geplanten Sonderauszug bei der Umsetzung des
Tätigkeits-, Kontakt- und Rayonverbots sichergestellt, dass ein
solcher Fall nicht mehr vorkommt?
8. Der Bundesrat lehnt ein nationales Pädophilenregister nach
wie vor ab. Ist die Regierung nicht der Auffassung, dass vor
dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse ein Umdenken in die-
ser Sache überfällig ist?
04.09.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3441 n Po. Feri Yvonne. Bedrohungsmanagement bei 
häuslicher Gewalt. Überblick über die rechtliche Situation 
und Schaffen eines nationalen Verständnisses  (13.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Grundlagenbericht zum
Bedrohungsmanagement bei häuslicher Gewalt in der Schweiz
mit speziellem Fokus auf den rechtlichen Aspekt des für das
koordinierte Vorgehen notwendigen Datenaustauschs zu ver-
fassen.
Mitunterzeichnende: Allemann, Amarelle, Aubert, Bernasconi,
Chopard-Acklin, Fehr Hans-Jürg, Friedl, Gross Andreas, Gysi,
Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer,
Maire Jacques-André, Marra, Masshardt, Nussbaumer, Piller
Carrard, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni, Som-
maruga Carlo, Tschümperlin, Voruz, Wermuth (26)
14.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
27.09.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
05.05.2015 Nationalrat. Annahme.

x 13.3442 n Ip. Kessler. Zulassung von Dimethylfumarat für 
die Behandlung von multipler Sklerose  (13.06.2013)
1. Wird Swissmedic Tecfidera für die MS-Patienten in der
Schweiz zulassen, obwohl der Wirkstoff Dimethylfumarat
bekannt und von Apotheken hergestellt werden kann?
2. Könnte es sein, dass mit der Zulassung von Tecfidera das
Wirtschaftlichkeitsprinzip des Bundesgesetzes über die Kran-
kenversicherung (KVG) verletzt wird?
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3. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, Medikamente, die
nicht mehr dem Patentschutz unterstehen, so zur Produktion in
Auftrag zu geben, dass sie zu deutlich tieferen Preisen herge-
stellt werden könnten?
4. Grundsätzliche Preisfestlegung des BAG:
a. Wie wird der Preis für bekannte Medikamente für eine neue
Indikation festgelegt?
b. Wie wird der Preis für Scheininnovationen festgelegt?
c. Wie wird der Preis für sehr teure Medikamente festgelegt?
Für seltene Erkrankungen (Orphan Drugs)?
d. Für Krebserkrankungen (Onkologika)?
5. Was unternimmt das BAG für die Versorgungssicherheit in
der Schweiz, vergleiche Cisplatin-Produktionsengpass zur
Marktmanipulation?
6. Was unternimmt das BAG grundsätzlich für die wirtschaftli-
che und ethische Zukunftsperspektive?
Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Böhni, Bortoluzzi, Cas-
sis, Chevalley, Fischer Roland, Flach, Gilli, Grossen Jürg, Hess
Lorenz, Ingold, Maier Thomas, Moser, Schmid-Federer, Trede,
Weibel (17)
04.09.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3443 n Ip. Hadorn. AKW-Gefahr. Extremereignis in Sze-
narien aufnehmen  (13.06.2013)
Ist der Bundesrat bereit, das Eidgenössische Nuklearsicher-
heitsinspektorat (Ensi) zu beauftragen, den Referenzszenarien
ein Extremereignis hinzuzufügen, wie dies die drei Atomkom-
missionen des Bundes verlangt haben, damit die Konsequen-
zen für den Notfallschutz der Bevölkerung geklärt werden
können?
Mitunterzeichnende: Allemann, Amarelle, Aubert, Chopard-Ack-
lin, Fehr Hans-Jürg, Feri Yvonne, Friedl, Gysi, Heim, Jans,
Maire Jacques-André, Marra, Masshardt, Piller Carrard, Schen-
ker Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni, Voruz, Wermuth (19)
28.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3445 n Mo. Carobbio Guscetti. Dringende Massnah-
men für Gebiete mit erhöhtem Lohndumping-Risiko  
(13.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt:
1. die Gebiete festzulegen, die der Gefahr des Lohndumpings
und der Verdrängung der einheimischen Arbeitskräfte beson-
ders ausgesetzt sind;
2. die Kompetenzen der tripartiten Kommissionen auszubauen,
sodass die besonders gefährdeten Gebiete unter regelmässiger
Beobachtung stehen;
3. wenn in den besonders gefährdeten Gebieten wiederholt
Lohndumping oder die Verdrängung einheimischer Arbeitskräfte
auftritt:
a. die Gesamtarbeitsverträge für allgemeinverbindlich zu erklä-
ren,

b. Mindestlöhne und andere Schutzmassnahmen für Arbeits-
kräfte mit kantonalem Normalarbeitsvertrag festzusetzen,
c. häufigere Kontrollen anzuordnen.
Mitunterzeichnende: Allemann, Amarelle, Aubert, Bernasconi,
Birrer-Heimo, Chopard-Acklin, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacque-
line, Friedl, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim, Maire Jacques-
André, Marra, Nordmann, Pardini, Piller Carrard, Schenker Sil-
via, Schneider Schüttel, Semadeni, Sommaruga Carlo, Steiert,
Tschümperlin, Voruz, Wermuth (26)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3446 n Mo. Carobbio Guscetti. Ein Bildungsfonds für 
Gebiete mit erhöhtem Lohndumping-Risiko  (13.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in den Gebieten, die der Gefahr
des Lohndumpings besonders ausgesetzt sind, die rechtlichen
Grundlagen für einen Beschäftigungs- und Bildungsfonds zu
schaffen. Die Arbeitgeber sollen für jede aus dem Ausland
rekrutierte Arbeitskraft einen Beitrag einzahlen. Aus diesem
Fonds sollen entweder Massnahmen zur Umschulung und zur
beruflichen Bildung oder Kontrollen durch die tripartiten Kom-
missionen finanziert werden.
Mitunterzeichnende: Allemann, Amarelle, Aubert, Bernasconi,
Birrer-Heimo, Chopard-Acklin, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacque-
line, Friedl, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim, Maire Jacques-
André, Nordmann, Piller Carrard, Rossini, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Semadeni, Sommaruga Carlo, Steiert, Tor-
nare, Tschümperlin, Voruz, Wermuth (26)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3447 n Mo. (Ribaux) Feller. Keine SMS und Tweets aus 
Gerichtssälen  (13.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf zur Revision der
Strafprozessordnung und der Zivilprozessordnung vorzulegen,
um die Benützung von Kommunikationsmitteln während
Gerichtsverhandlungen in Gerichtssälen grundsätzlich zu ver-
bieten.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Bourgeois, Caroni, Chevalley,
Derder, Favre Laurent, Feller, Hiltpold, Maire Jacques-André,
Moret, Perrin, Pezzatti, Poggia (13)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
21.06.2013 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Feller.
05.05.2015 Nationalrat. Ablehnung.

x 13.3454 n Mo. Fraktion CVP-EVP. Personenfreizügigkeit 
und Fachkräftemangel in der Schweiz  (17.06.2013)
Wir fordern vom Bundesrat eine Strategie zur Behebung des
Fachkräftemangels. Diese soll:
1. aufzeigen, in welchen Branchen Fachkräftemangel und wo
ein Überfluss besteht;
2. eine Bildungsoffensive in den Bereichen mit Fachkräfteman-
gel enthalten und eine mögliche Umsetzung von entsprechen-
den Massnahmen aufzeigen;
3. Massnahmen aufzeigen, wie man der Nachfrage von Fach-
personal in den Pflegeberufen gerecht werden kann;
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4. Möglichkeiten aufzeigen, wie Jugendliche in der Schweiz
motiviert und welche Anreize geschaffen werden können, damit
sie sich in Berufsfeldern ausbilden, wo Fachkräftemangel
herrscht;
5. die Einbindung von weiblichen Fachkräften fördern, indem
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert wird;
6. Anreize schaffen, um ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen im Erwerbsleben zu behalten im Hinblick auf die demo-
graphische Entwicklung;
7. Umschulungen und den Wiedereinstieg in Bereichen mit
Fachkräftemangel fördern;
8. weitere Möglichkeiten aufzeigen, wie der Fachkräftemangel
mit Schweizer Personal behoben werden kann.
Sprecherin: Riklin Kathy
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3456 n Ip. Müri. Autobahnanschluss Emmen Nord. 
Weiteres Vorgehen  (17.06.2013)
Der bestehende Autobahnanschluss Emmen Nord wurde kürz-
lich geschlossen. Diese Massnahme wurde mit einer Verbesse-
rung der Verlagerung des Verkehrs bzw. mit einer Entlastung
der betroffenen Gebiete begründet. Die Schlussfolgerungen
des Astra bezüglich des Erfolgs der Massnahme wurden zwar
öffentlich gemacht, die kompletten Resultate der Verkehrszäh-
lungen wurden jedoch nicht kommuniziert. Ein solches Vorge-
hen ist demokratisch höchst fragwürdig und der Transparenz
mehr als abträglich. Die betroffene Bevölkerung hat ein Recht,
die vollständigen Informationen zu erhalten, um das Verfahren
auch nachvollziehen zu können und entsprechende Gegen-
massnahmen zu ergreifen. Aus diesem Grund bitten wir den
Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Warum werden die vollständigen Zahlen der Verkehrsmes-
sungen seitens des Astra nicht publik gemacht?
2. Wie beurteilt er die Tatsache, dass trotz der Schliessung des
Autobahnanschlusses das absolute Verkehrsaufkommen zuge-
nommen hat? Ist es nicht etwas vermessen, hierbei von einem
Erfolg zu sprechen?
3. Wurden im Monitoring die Effekte auf andere Anschlüsse wie
z. B. Emmen Süd berücksichtigt? Falls ja, warum wurden diese
Ergebnisse, welche ein zusätzliches Verkehrsaufkommen
gemessen haben, nicht bekanntgemacht?
4. Ist ihm bekannt, dass mit der Schliessung der Ausfahrt es zu
Rückstau auf der A2 selbst gekommen ist, was eine steigende
Gefahr von Auffahrunfällen bedeutet und die Sicherheit der Ver-
kehrsteilnehmer massiv verschlechtert?
5. Die betroffene Bevölkerung hat bereits mittels einer Petition
mit über 11 600 Unterschriften auf die unbefriedigende Lage
aufmerksam gemacht. Wurden diese Anliegen seitens der Ver-
waltung geprüft? Falls ja, wie lautete die Begründung dazu?
6. Ist ihm bekannt, dass der Autobahnanschluss Emmen Nord
für die AMP Rothenburg, welche unmittelbar am Anschluss
Emmen Nord liegt, die effizienteste Verbindung darstellt und
aufgrund der Schliessung dieses Anschlusses neu massiver
Umwegverkehr verursacht wird, welcher in der Zählung nicht
berücksichtigt wird und somit die Ergebnisse massiv verfälscht?
7. Ist er bereit, aufgrund dieser Ausgangslage eine Neubeurtei-
lung der Situation vorzunehmen und die Schliessung des Auto-
bahnanschlusses Emmen Nord rückgängig zu machen?

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Büchel Roland, Egloff,
Estermann, Flückiger Sylvia, Vitali (6)
21.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3459 n Ip. Herzog. Kann die Armee ihren Verfassungs-
auftrag noch erfüllen?  (18.06.2013)
Im Zusammenhang mit der geplanten massiven Reduktion der
Armee stellen sich folgende Fragen:
1. Kann die Armee nach dem Abbau des Bestandes auf nur
noch 100 000 Soldaten ihren umfassenden Schutz- und Vertei-
digungsauftrag gemäss Verfassung überhaupt noch wahrneh-
men?
2. Wie verteilen sich künftig die Wiederholungskurse aufs Jahr?
Wie hoch ist demnach die verfügbare Truppenpräsenz bei sub-
sidiären Einsätzen?
3. Dem Vernehmen nach wurde anlässlich der SFU 13 ein Trup-
penbegehren ausgelöst, das nicht erfüllt werden konnte. Wie
sahen die konkreten Zahlen aus? Was gedenkt der Bundesrat
zu tun, um die Verfügbarkeit zu erhöhen?
4. Wird der Verteidigungsauftrag nach der Weiterentwicklung
der Armee, der Bestandesreduktion und in Anbetracht der
hohen Personalbedürfnisse für subsidiäre Einsätze stillschwei-
gend aufgegeben oder als "zweitklassig" angesehen?
5. Wie verteilt der Bundesrat die finanziellen Ressourcen auf
die verschiedenen Aufträge der Armee?
6. Ist er auch der Ansicht, dass die Armee in Zukunft immer
noch in der Lage sein muss, die gesamte Bevölkerung jederzeit
notfalls mit militärischen Mitteln schützen und verteidigen zu
können?
7. Geht er aus finanziellen Gründen möglicherweise das Risiko
ein, dass Fälle eintreten, wo ein Teil der Bevölkerung bei einer
Bedrohung nicht mehr darauf zählen kann, von unserer Armee
geschützt oder verteidigt zu werden?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Baader
Caspar, Binder, Blocher, Bourgeois, Brand, Brunner, Büchler
Jakob, Bulliard, Candinas, Darbellay, de Courten, Eichenberger,
Estermann, Fehr Hans, Feller, Fiala, Flückiger Sylvia, Fluri,
Frehner, Freysinger, Geissbühler, Giezendanner, Grin,
Gschwind, Hausammann, Hiltpold, Hurter Thomas, Hutter Mar-
kus, Kaufmann, Killer Hans, Mörgeli, Müller Thomas, Müri, Per-
rin, Pezzatti, Pieren, Quadri, Regazzi, Reimann Lukas,
Reimann Maximilian, Rime, Ritter, Rusconi, Rutz Gregor, Schil-
liger, Schneeberger, Stamm, Streiff, Vitali, Vogler, von Sieben-
thal, Walter, Wasserfallen (55)
21.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 . Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3463 n Ip. Tornare. Baskenland. Rechte der baskischen 
Gefangenen respektieren  (18.06.2013)
1. Weiss der Bundesrat, dass die Rechte der baskischen
Gefangenen verletzt werden?
2. Weiss er, dass Spanien sich weigert, fünfzehn unheilbar
kranke Gefangene freizulassen?
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3. Weiss er, dass das spanische Innenministerium sich im
Umgang mit gewissen Anliegen der Gefangenen nicht an die
europäischen Vorschriften im Sinne des Europarates halten
will?
4. Gedenkt er, in dieser Angelegenheit einzuschreiten und Spa-
nien und Frankreich aufzufordern, den baskischen Gefangenen
eine menschenrechtskonforme Behandlung zukommen zu las-
sen? Wenn ja, bis wann?
Mitunterzeichnende: Fridez, Maire Jacques-André, Naef,
Reynard, Schwaab, Wermuth (6)
21.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3465 n Mo. Quadri. Kurzfristige Erwerbstätigkeit. Alar-
mierende Situation im Tessin  (18.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt:
1. die Möglichkeit, sich online anzumelden, mit sofortiger Wir-
kung abzuschaffen;
2. die Online-Meldung durch die Pflicht zu ersetzen, die Anfrage
in Papierform an einem zentralisierten Schalter vorzulegen;
3. die Übermittlung einer Kopie der Meldung an die Steuerbe-
hörde des Herkunftslandes der begünstigten Person vorzu-
schreiben;
4. eine Steigerung der Kontrollen zu finanzieren;
5. die Zahlung der Mehrwertsteuer für Leistungen unter 10 000
Franken auch den Handwerksbetrieben und Firmen aus der
EU, die in der Schweiz tätig sind, aufzuerlegen.
Mitunterzeichnerin: Pantani (1)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3466 n Mo. Quadri. Steuerabzüge für Aufwendungen 
im Zusammenhang mit gemeinnütziger Arbeit  (18.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die Har-
monisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
und das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer zu revi-
dieren, sodass Aufwendungen, die durch die Ausübung
gemeinnütziger Arbeit verursacht werden, von den Steuern
abgezogen werden können. Möglich wäre beispielsweise ein
Pauschalabzug.
Mitunterzeichnerin: Pantani (1)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3467 n Mo. Quadri. Kauf- und Konsumverbot von alko-
holischen Getränken für Asylsuchende, die in Empfangs-
zentren untergebracht sind  (18.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, für Asylsuchende, die in den
Empfangs- und Verfahrenszentren (EVZ) untergebracht sind,
ein allgemeines Kauf- und Konsumverbot von alkoholischen
Getränken zu erlassen.

Mitunterzeichnerin: Pantani (1)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3471 n Mo. Fraktion BD. Personenfreizügigkeit und 
Fachkräftemangel in der Schweiz  (19.06.2013)
Wir fordern vom Bundesrat eine Strategie zur Behebung des
Fachkräftemangels. Diese soll
1. aufzeigen, in welchen Branchen Fachkräftemangel und wo
ein Überfluss besteht;
2. eine Bildungsoffensive in den Bereichen mit Fachkräfteman-
gel enthalten und eine mögliche Umsetzung von entsprechen-
den Massnahmen aufzeigen;
3. Massnahmen aufzeigen, wie man der Nachfrage nach Fach-
personal in den Pflegeberufen gerecht werden kann;
4. Möglichkeiten aufzeigen, wie Jugendliche in der Schweiz
motiviert und welche Anreize geschaffen werden können, damit
sie sich in Berufsfeldern ausbilden, wo Fachkräftemangel
herrscht;
5. die Einbindung von weiblichen Fachkräften fördern, indem
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert wird;
6. Anreize schaffen, um ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen im Erwerbsleben zu behalten im Hinblick auf die demo-
grafische Entwicklung;
7. Umschulungen und den Wiedereinstieg in Bereichen mit
Fachkräftemangel fördern;
8. weitere Möglichkeiten aufzeigen, wie der Fachkräftemangel
mit Schweizer Personal behoben werden kann.
Sprecher: Landolt
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3472 n Ip. Leuenberger-Genève. Reintegration der 
Roma-Minderheit. Mangelhafte Umsetzung der Migrations-
partnerschaft zwischen der Schweiz und Kosovo  
(19.06.2013)
1. Wie beurteilt der Bundesrat die Umsetzung der Migrations-
partnerschaft bezüglich der Reintegration von Roma-Rückkeh-
rern und -Rückkehrerinnen in Kosovo?
2. Was unternimmt die Schweiz im Rahmen der Migrationspart-
nerschaft, um die soziale und wirtschaftliche Reintegration der
Roma zu gewährleisten? Wie wird die Wirksamkeit dieser
Massnahmen überprüft?
3. Was unternimmt der kosovarische Staat, um die soziale und
wirtschaftliche Reintegration der Roma zu gewährleisten und so
dem Memorandum of Understanding der Migrationspartner-
schaft nachzukommen?
4. Inwieweit ist die mangelnde wirtschaftliche und soziale Inte-
gration der Roma Teil der bilateralen und multilateralen Gesprä-
che zwischen der Schweiz und Kosovo?
5. Was unternimmt die Schweiz konkret, um die kosovarische
Regierung in der Umsetzung des Aktionsplanes zur Förderung
der Integration der Roma zu unterstützen?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Barthassat, Bäumle, Bernas-
coni, Böhni, Chopard-Acklin, Favre Laurent, Fehr Hans-Jürg,
Fischer Roland, Flach, Fluri, Fridez, Friedl, Gasser, Gilli, Girod,
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Glättli, Gross Andreas, Hardegger, Hassler, Heim, Hodgers,
Ingold, John-Calame, Kessler, Lohr, Lustenberger, Marra, Mas-
shardt, Moser, Müller Geri, Naef, Nussbaumer, Pardini, Poggia,
Romano, Rossini, Rytz Regula, Schelbert, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni, Streiff, Thorens Gou-
maz, Tornare, Trede, Tschäppät, Tschümperlin, van Singer,
Vischer Daniel, von Graffenried, Voruz, Wermuth (54)
21.08.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3475 n Mo. Galladé. Das Embargogesetz modernisie-
ren und Reputationsrisiken vermindern  (19.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Embargogesetz zu moderni-
sieren und dessen Vollzug so zu stärken, dass bestehende
Reputationsrisiken deutlich vermindert werden. Namentlich sol-
len von den Zwangsmassnahmen auch Handlungen erfasst
werden, die im Ausland vollzogen werden. Zudem ist die effizi-
ente Durchführung der internationalen Amtshilfe im Embargo-
bereich sicherzustellen und die Strafbestimmungen sind so
anzupassen, dass die Durchsetzung internationaler Sanktionen
verbessert werden kann.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Fehr Jac-
queline, Friedl, Hadorn, Jans, Marra, Nussbaumer,
Semadeni (9)
04.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3478 n Ip. Marra. Amtshilfe im Steuerbereich  
(19.06.2013)
Radio Télévision Suisse (RTS) hat am 10. Juni 2013 gesagt, die
französischen Behörden hätten in den vergangenen fünf Jahren
in der Schweiz 429 Amtshilfegesuche zum Steuerbereich
gestellt; davon seien lediglich 29 befriedigend beantwortet wor-
den. Diese Informationen wurden vom französischen Finanzmi-
nisterium bestätigt. Die Eidgenössische Steuerverwaltung
(ESTV) hingegen wollte diese Zahlen nicht bestätigen. Laut der
Antwort des Bundesrates auf die Frage 12.5155 werden Statisti-
ken über behandelte Amtshilfegesuche im Steuerbereich
geführt. Gemäss den Amtshilfeartikeln in den Steuerabkommen
seien aber die Informationen, die auf dieser Grundlage ausge-
tauscht werden, auf beiden Seiten vertraulich zu behandeln.
Tatsächlich steht in Artikel 28 Ziffer 2 des Steuerabkommens mit
Frankreich, Informationen seien geheim zu halten. Nicht aus-
drücklich die Rede ist dagegen von Statistiken über Amtshilfe-
verfahren.
1. Bestätigt der Bundesrat die von RTS genannten Zahlen?
2. In der zweiten Phase der Prüfung durch das Global Forum
über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke
wird die Schweiz detaillierte Angaben liefern müssen zu ihrer
Informationsaustauschpraxis. Diese Zahlen werden im Evaluati-
onsbericht des Global Forum veröffentlicht. Sollten die Schwei-
zer Behörden sie also nicht selbstständig veröffentlichen, und
zwar detailliert und aufgeschlüsselt nach Land?
3. Sollte er gegen eine solche Veröffentlichung sein: warum?
4. Auf die Frage 12.5155 antwortete der Bundesrat, der Eidge-
nössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (Edöb)
sei beauftragt worden zu beurteilen, ob bereits die Tatsache,
dass ein Amtshilfeersuchen eingegangen ist, als eine Informa-

tion qualifiziert werden könne und damit unter Artikel 28 Ziffer 2
des Steuerabkommens mit Frankreich und unter ähnliche
Bestimmungen falle. Zu welchem Schluss ist der Edöb gelangt?
5. Sollte man nicht bei der Revision des Steueramtshilfegeset-
zes eine gesetzliche Grundlage schaffen, die die Publikation
solcher Informationen erlaubt?
6. Warum werden so wenige Gesuche beantwortet?
7. Wie viele Gesuche wurden abgelehnt, weil Informationen
fehlten? Zu welchen Themen fehlten Informationen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Chopard-Acklin, Fehr
Jacqueline, Friedl, Hadorn, Schenker Silvia, Semadeni,
Steiert (8)
28.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3479 n Ip. Bernasconi. Für eine Bundespolitik, die auf 
die Regionen Rücksicht nimmt  (19.06.2013)
Welche Überlegungen macht sich der Bundesrat zur Regional-
politik der Departemente und Bundesämter? Werden regionale
und föderale Aspekte bei Zentralisierungsentscheiden berück-
sichtigt?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Aubert,
Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Gysi, Hodgers,
Leuenberger-Genève, Maire Jacques-André, Marra, Piller Car-
rard, Schneider Schüttel, Schwaab, Sommaruga Carlo, Steiert,
Tornare (18)
28.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3482 n Po. Müller-Altermatt. Rechtliche Grundlagen für 
den "Steuerpranger"  (19.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zur rechtlichen
Situation und zur aktuellen Praxis bezüglich des Inkassos von
Steuerschulden bei Gemeinden und Kantonen zu verfassen.
Insbesondere soll dargestellt werden,
1. welche datenschutzrechtlichen Grundlagen auf Bundes- und
Kantonsebene bestehen, mit denen die Veröffentlichung von
Steuerschulden geregelt wird;
2. welche Unterschiede zwischen den Kantonen bestehen hin-
sichtlich der Veröffentlichung von Steuerschulden;
3. welche bundesrechtliche Anpassung nötig wäre, um einen
"Steuerpranger" zu legalisieren;
4. wie ein "Steuerpranger" ausgestaltet werden könnte, damit
die Persönlichkeitsrechte der Angeprangerten nicht verletzt
werden (z. B. durch Definition der Kriterien zur Veröffentlichung,
zwingender Verfahrensablauf usw.).
Mitunterzeichnende: Borer, Fluri, Hadorn, Heim, Schläfli,
Wobmann (6)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.
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x 13.3485 n Ip. Hiltpold. Definition von Vergewaltigung im 
Strafgesetzbuch  (19.06.2013)
Hält der Bundesrat eine Änderung der Artikel 189 und 190 des
Strafgesetzbuches für angebracht, um eine einzige Strafnorm
zur Ahndung jeder Form der sexuellen Nötigung (Beischlaf oder
andere sexuelle Handlungen, die mit einer Freiheitsstrafe von
ein bis zehn Jahren bestraft werden) zu schaffen?
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Barthassat, Bernasconi, Bour-
geois, Feri Yvonne, Hodgers, Leuenberger-Genève, Perrin,
Poggia, Sommaruga Carlo, Tornare (11)
13.09.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3486 n Mo. Wasserfallen. Wirtschaftspartnerschaften 
von Schweiz Tourismus ohne Exklusivitätscharakter  
(19.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt sicherzustellen, dass Schweiz
Tourismus (ST) künftig im Bereich der Schweizer Basisinfra-
struktur des Tourismus (insbesondere im Flugverkehr) keine
Kooperationen mit Trägern des Tourismus mehr eingeht (soge-
nannte Wirtschaftspartnerschaften), welche in der einen oder
anderen Form Exklusivitätscharakter aufweisen.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Binder, de Courten, Freh-
ner, Germanier, Hess Lorenz, Hiltpold, Joder, Müller Thomas,
Müller Walter, Romano, Stolz (12)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3487 n Mo. Badran Jacqueline. Erhebung von Boden- 
und Immobilieneigentum  (19.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, periodisch die Eigentümerschaft
nach Eigentümerarten (Private, Pensionskassen, Immobilien-
fonds, börsenkotierte Immobiliengesellschaften, Staat, Genos-
senschaften usw.) von Boden und Immobilien in der Schweiz zu
erheben und auszuweisen.
04.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
04.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

x 13.3489 n Ip. Müri. Bürokratische Aufblähung der Eidge-
nössischen Spielbankenkommission  (19.06.2013)
Die Schweizer Casinos sind gesetzlich verpflichtet, die Auf-
sichtskosten der Eidgenössischen Spielbankenkommission
(ESBK) zu tragen. Im Zeitraum 2007-2012 sind die Aufsichtsko-
sten um 30 Prozent gestiegen, während die Umsätze (Brutto-
spielerträge) der Casinos zur gleichen Zeit um 25 Prozent
gesunken sind. Die Aufsichtskosten für das Jahr 2012 belaufen
sich nun auf 4,2 Millionen Franken (plus 15 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr).
(Die Aufsichtskosten sind nicht zu verwechseln mit den Abga-
ben der Casinos an die AHV und die Kantone von durchschnitt-
lich 400 Millionen Franken pro Jahr.)
Das Aufsichtskonzept des Spielbankengesetzes sieht vor, dass
die Casinos für die Kontroll- und Überwachungssysteme selber
verantwortlich sind. Die ESBK hat zur Hauptsache deren Quali-
tät und Wirksamkeit zu überwachen (Botschaft SBG: BBl 1997
III 145). In Abweichung vom Aufsichtskonzept greift die ESBK

aber immer häufiger in operative Tätigkeiten der Casinos ein,
unter anderem beim Personaleinsatz und im Bereich des Spiel-
betriebs der Casinos.
Die Revisionsgesellschaften der Casinos müssen - zusätzlich
zum ordentlichen Revisionsbericht - zuhanden der ESBK einen
erläuternden Bericht erstellen. Die ESBK erteilt den Revisions-
gesellschaften dafür umfangreiche Prüfaufträge. Häufig werden
so die gleichen Fragen durch die ESBK und die Revisionsge-
sellschaften geprüft. Damit wird das Gleiche zweimal geprüft
und muss zweimal von den Casinos bezahlt werden (ESBK und
Revisionsgesellschaft).
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie rechtfertigt sich die Steigerung der Aufsichtskosten um
30 Prozent seit 2007?
2. Was unternimmt er, damit die Aufsichtskosten in Zukunft nicht
weiter steigen?
3. Warum hält sich die ESBK nicht an das Aufsichtskonzept des
Spielbankengesetzes und greift in operative Tätigkeiten der
Casinos ein?
4. Was unternimmt er, um die Doppelspurigkeiten bei der Auf-
sicht zu beseitigen?
5. Was unternimmt er, um die bürokratische Aufblähung der
ESBK zu stoppen?
Mitunterzeichnende: Brunner, Darbellay, Egloff, Flückiger Syl-
via, Frehner, Heer, Kaufmann, Killer Hans, Knecht, Reimann
Lukas, Rickli Natalie, Rutz Gregor, Vitali (13)
28.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3490 n Mo. Fraktion BD. Kompetenzzentrum für ICT-
Sicherheit  (19.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, ein nationales Kompetenzzen-
trum für Sicherheit im Bereich der ICT zu schaffen.
Sprecher: Guhl
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3491 n Ip. Kessler. Informationen über mögliche fal-
sche Ärzte müssen an die kantonalen Behörden weiterge-
leitet werden  (19.06.2013)
Eine Pflegefachfrau gab sich als Ärztin aus und arbeitete über
Jahre als "falsche Ärztin" in fünf Schweizer Spitälern. Das Bun-
desamt erhielt wichtige Hinweise, überprüfte diese aber viel zu
wenig. Das BAG versteckt seine Untätigkeit hinter der fehlen-
den Gesetzgebung. Es kann nicht sein, dass wegen einem feh-
lenden Gesetz Patientinnen und Patienten durch eine
Hochstaplerin zu Schaden kommen und das BAG wichtige
Informationen der kantonalen Behörde nicht weiterleiten kann.
Deshalb bitte ich um Beantwortung folgender Fragen:
1. Welche Bundesstelle wusste oder hatte Hinweise, dass eine
mögliche falsche Ärztin in der Schweiz tätig war?
2. Weshalb konnten diese wichtigen Informationen dem Kan-
tonsarzt nicht mitgeteilt werden?
3. Welche Gesetze müssen angepasst werden, damit wichtige
Informationen wie die angesprochene unmittelbar an die ent-
sprechenden Stellen weitergeleitet werden können?
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4. Beabsichtigt der Bundesrat, die notwendigen Anpassungen
vorzunehmen?
5. Ist er bereit, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen,
dass in Zukunft alle Ärztinnen und Ärzte im Register eingetra-
gen werden müssen?
6. Ist er bereit, mit gesetzlichen Massnahmen die Patientensi-
cherheit zu verbessern?
Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Böhni, Chevalley,
Fischer Roland, Flach, Gasser, Gilli, Grossen Jürg, Ingold,
Maier Thomas, Moser, Weibel (13)
04.09.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3494 n Mo. (Hodgers) Gilli. Kostenlose Verhütungsmit-
tel für Frauen unter zwanzig Jahren  (19.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, Frauen unter zwanzig Jahren
gratis und anonym Zugang zu Verhütungsmitteln zu gewähren
(insbesondere der Antibabypille).
Mitunterzeichnende: Barthassat, Chevalley, Fehr Jacqueline,
Gilli, Markwalder, Marra, Thorens Goumaz, van Singer (8)
13.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
13.12.2013 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Frau Gilli.
04.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

x 13.3497 n Ip. Flach. Massnahmen gegen überbordende 
Einzonungen vor Inkrafttreten des vom Volk angenomme-
nen Raumplanungsgesetzes  (19.06.2013)
Eine klare Mehrheit des Schweizer Stimmvolks hat sich am 3.
März 2013 für das revidierte Raumplanungsgesetz (RPG) aus-
gesprochen. Artikel 38a des revidierten RPG verlangt, dass die
Kantone innert fünf Jahren ihre Richtpläne an die neuen Anfor-
derungen bezüglich der Dimensionierung der Bauzonen anpas-
sen. Bis zur Genehmigung der Richtplananpassungen durch
den Bundesrat dürfen in den Kantonen die Flächen der rechts-
kräftig ausgeschiedenen Bauzonen insgesamt nicht vergrössert
werden. Das Gesetz ist noch nicht in Kraft, und es mehren sich
die Anzeichen, dass diese Zwischenphase vielenorts für zusätz-
liche Einzonungen genutzt wird, die nicht den beschlossenen
Kriterien entsprechen.
In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um Beant-
wortung der folgenden Fragen:
1. Ist ihm bekannt, wie viele solche Einzonungen nun vorge-
nommen werden, um dem Inkrafttreten des revidierten RPG
zuvorzukommen?
2. Wie gross schätzt er die so verlorenen Fruchtfolgeflächen?
3. Wie gedenkt er mit Richtplanänderungen umzugehen, die
gegen die Richtlinien des Gesetzes verstossen?
4. Werden für die Berechnung der übergangsrechtlichen Bauzo-
nenfläche (Art. 38a RPG) zwischenzeitlich erfolgte Einzonun-
gen berücksichtigt?
5. Wie beurteilt er seine Möglichkeiten zum Monitoring der Ein-
zonungen?
6. Ist er bereit, die Kantone anzuhalten, neue Einzonungen vor
Inkrafttreten des Gesetzes zu sistieren?
7. Was gedenkt er bei einem Ansteigen von Einzonungsgesu-
chen zu tun?

8. Können vor Inkrafttreten des revidierten RPG harmonisierte
Methoden zur Berechnung des tatsächlichen Einzonungsan-
spruches einzelner Gemeinden angewandt und durchgesetzt
werden?
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Bäumle, Bertschy,
Böhni, Chopard-Acklin, Fischer Roland, Fluri, Gasser, Girod,
Grossen Jürg, Jans, Kessler, Maier Thomas, Reimann Lukas,
Rytz Regula, Semadeni, Thorens Goumaz, Weibel,
Wermuth (19)
21.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3499 n Ip. Gilli. Patientenschutz bei Teilnahme an klini-
schen Forschungsprojekten stärken  (19.06.2013)
Es sollte selbstverständlich sein, dass Patienten oder Proban-
den, die an klinischen Studien teilnehmen, im Fall einer Schädi-
gung angemessen unterstützt und entschädigt werden. In der
Realität können sie trotz erleichterter Beweisführung in Bezug
auf die Kausalität der Schädigung grosse Schwierigkeiten
haben, ihre Rechte durchzusetzen. Die Beweislast liegt in der
Schweiz letztlich beim Patienten. Die Interaktion zwischen dia-
gnostisch-therapeutischen Verfahren und Medikamentenwir-
kungen mit dem menschlichen Organismus ist meist komplex,
weshalb einzelne Verfahren oft nur bedingt in kausalem Zusam-
menhang mit unerwünschten Wirkungen stehen. Ich stelle des-
halb dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Eine Beweislastumkehr kommt für den Bundesrat nicht
infrage. Wie stellt er im Rahmen der Verordnungen zum HFG
sicher, dass betroffene Probanden und Patienten trotz strittigem
Nachweis der Kausalität im Fall einer Schädigung angemessen
entschädigt werden?
2. Teilt er die Haltung, dass diesbezügliche Patientenrechte
unabhängig von der Versuchskategorie durchsetzbar sein müs-
sen? Wird er sich dafür einsetzen, dass für alle Versuchskate-
gorien die gleiche Regelung gilt?
3. Wird er im Rahmen der Verordnungen sicherstellen, dass:
a. zum Schutz der geschädigten Personen ein unmittelbares
Forderungsrecht gemäss Artikel 20 Absatz 3 HFG im Sinn einer
Verfahrenserleichterung garantiert ist, unabhängig von der Strit-
tigkeit der Versicherungsdeckung?
Dieses soll insbesondere sicherstellen, dass offene Fragen in
Bezug auf das Verschulden zwischen Haftpflichtversicherer,
Sponsor und allfälligen Drittpersonen besprochen und gelöst
werden können, ohne dass die geschädigte Partei verzögert
entschädigt wird.
b. dieses Forderungsrecht für alle Studienkategorien garantiert
ist?
c. zugunsten der Probanden/Patienten zwingend eine Rechts-
schutzversicherung abzuschliessen ist?
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Fehr Jacqueline,
Glättli, Heim, Hodgers, Ingold, John-Calame, Kessler, Kiener
Nellen, Rytz Regula, Schelbert, Schenker Silvia, Streiff, Tho-
rens Goumaz, Trede, van Singer, Vischer Daniel, von Graffen-
ried, Weibel (19)
04.09.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.
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13.3500 n Mo. Gilli. Gleichbehandlung von Medikamenten 
und Immunologika beim Import aus dem Ausland  
(19.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Arzneimittel-Bewilligungs-
verordnung (AMBV; SR 812.212.1) für die Einfuhr von in der
Schweiz nicht zugelassenen Einzelimpfstoffen wie folgt zu
ändern:
Art. 32 Bewilligung für die Einzeleinfuhr
Abs. 1
Wer Blut und Blutprodukte in die Schweiz einführt, bedarf für
jede einzelne Sendung einer Bewilligung für die Einzeleinfuhr.
Abs. 2
Keine Bewilligung ist erforderlich für die Einzeleinfuhr von Blut
oder Blutprodukten, wenn diese:
a. in medizinischen Notfallsituationen oder zur Eigenbluttransfu-
sion eingeführt werden; oder
b. nicht zur Anwendung am Menschen bestimmt sind.
Art. 32a (neu) Meldung für die Einzeleinfuhr immunologischer
Arzneimittel
Abs. 1
Wer immunologische Arzneimittel in die Schweiz einführt, muss
jede einzelne Sendung für die Einzeleinfuhr beim Institut mel-
den.
Abs. 2
Eine Bewilligung ist erforderlich, wenn die immunologischen
Arzneimittel nicht zur Anwendung am Menschen bestimmt sind.
Art. 33a (neu) Voraussetzungen für die Meldung
Die Person, die eine Bewilligung nach Artikel 32a (neu) Absatz
1 beantragt, muss nachweisen,
dass:
a. sie über eine Bewilligung für die Einfuhr verwendungsfertiger
Arzneimittel verfügt;
b. die Arzneimittel, sofern es sich um verwendungsfertige han-
delt, auf ihren Namen zugelassen sind;
c. sie die Verantwortung für die sichere und rechtmässige Ver-
mittlung der Arzneimittel übernimmt;
d. die Arzneimittel nach anerkannten Regeln der guten Herstel-
lungspraxis (GMP) und der guten Vertriebspraxis (GDP) herge-
stellt und vermittelt wurden.
Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Cassis, de Courten, Frehner,
Girod, Hess Lorenz, Hodgers, Humbel, Ingold, Kessler, Müller
Geri, Rytz Regula, Schelbert, Schenker Silvia, Thorens Gou-
maz, Trede, Vischer Daniel, von Graffenried, Weibel (19)
13.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
04.06.2015 Nationalrat. Annahme.

x 13.3504 n Mo. Hardegger. Gleiche Fristen für die Rech-
nungsstellung der Ärzte und die Rückerstattungspflicht der 
Krankenkassen  (20.06.2013)
Die Gesetzgebung über die Zusatzversicherungen ist so anzu-
passen, dass die Frist für die Rückerstattungspflicht bezüglich
Rechnungen für Behandlungen im Zusatzversicherungsbereich,
welche gemäss abgeschlossenem Vertrag rückerstattungsbe-
rechtigt sind, gleich ist wie die Frist für die Rechnungsstellung
durch die Leistungserbringer. Die Frist soll fünf Jahre ab der
letzten Behandlung betragen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Birrer-Heimo, Böhni,
Bortoluzzi, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Hans-Jürg,
Fehr Jacqueline, Glanzmann, Glättli, Hadorn, Hardegger, Heim,
Ingold, Jans, Kiener Nellen, Lohr, Marra, Nussbaumer, Qua-
dranti, Regazzi, Rossini, Schelbert, Semadeni, Sommaruga
Carlo, Steiert, Tschäppät, Weibel, Ziörjen (29)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3508 n Mo. Amherd. Effizienter Straf- und 
Massnahmenvollzug  (20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einheitlich gesetzliche Regeln
für den Straf- und Massnahmenvollzug zu erlassen.
Mitunterzeichnende: Lehmann, Vogler (2)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3509 n Mo. Amherd. Unterstützung des Strukturwan-
dels infolge der Annahme der Zweitwohnungs-Initiative  
(20.06.2013)
Der Bundesrat wird aufgefordert, in den nächsten vier Jahren
die Mittel für die Regionalpolitik substanziell zu erhöhen und so
einen aktiven Beitrag zur Bewältigung des Strukturwandels im
Alpenraum infolge der Annahme der Zweitwohnungs-Initiative
zu leisten.
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Brand, Büchler Jakob,
Bulliard, Buttet, Candinas, Darbellay, de Buman, Freysinger,
Gasser, Germanier, Glanzmann, Gmür, Gschwind, Hassler,
Ingold, Lustenberger, Müller-Altermatt, Nidegger, Regazzi,
Reynard, Ritter, Romano, Rossini, Schläfli, Vogler (26)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3510 n Mo. Geissbühler. Nur Personen mit Schweizer 
Bürgerrecht in Schlüsselpositionen der 
Bundeskriminalpolizei  (20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Voraussetzun-
gen zu schaffen, damit im Bereich Staatsschutz der Bundeskri-
minalpolizei - insbesondere in den Schlüsselpositionen und den
Ermittlungen betreffend Staatsschutz- und Amtsdelikte - nur
Polizisten mit Schweizer Bürgerrecht arbeiten.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Baader Caspar, Binder, Borer, Brand, Brunner, Büchel Roland,
Büchler Jakob, de Courten, Egloff, Estermann, Fehr Hans, Flük-
kiger Sylvia, Frehner, Grin, Hausammann, Herzog, Hurter Tho-
mas, Joder, Keller Peter, Killer Hans, Knecht, Leutenegger
Filippo, Müller Thomas, Müri, Nidegger, Parmelin, Perrin, Pfister
Gerhard, Pieren, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rime,
Rusconi, Schwander, Stamm, Vitali, von Siebenthal, Wasserfal-
len, Wobmann (42)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.
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x 13.3513 n Mo. von Graffenried. Unterstellung von Edelme-
tallen unter das Geldwäschereigesetz  (20.06.2013)
Der Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen soll ebenfalls
dem Geldwäschereigesetz (GwG) unterstellt werden.
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Fehr Jacqueline,
Glättli, Hadorn, Hodgers, John-Calame, Leuenberger-Genève,
Masshardt, Nordmann, Rytz Regula, Schelbert, Thorens Gou-
maz, Trede, Tschümperlin, van Singer, Wermuth (16)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3516 n Mo. Rossini. Invalidenversicherung. Mediator 
oder Ombudsmann  (20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Bestimmung in das Bun-
desgesetz über die Invalidenversicherung einzufügen, mit der
die Funktion einer Mediatorin oder eines Mediators beziehungs-
weise einer Ombudsperson für die Invalidenversicherung
geschaffen werden kann.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Aubert, Bernasconi, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline,
Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim,
Jans, Maire Jacques-André, Marra, Nussbaumer, Piller Carrard,
Reynard, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Schwaab,
Semadeni, Tornare, Voruz, Wermuth (27)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
04.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

x 13.3517 n Mo. Reynard. Die berufliche Grundbildung 
Erwachsener aus der Sackgasse führen  (20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Korrekturmassnah-
men zu ergreifen, damit sowohl die Organisationen der Arbeits-
welt als auch die Personen mit Erfahrung, aber noch ohne in
der Schweiz anerkannten Berufsabschluss besseren Zugang
zur beruflichen Grundbildung Erwachsener bekommen. Die Kri-
terien für die Anerkennung einer Nichtlandessprache mehrspra-
chiger Personen, die ihre Schulen ausserhalb der Schweiz
durchlaufen haben, sollen weniger restriktiv gestaltet werden.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Aubert, Bulliard, Chevalley,
Favre Laurent, Fehr Hans-Jürg, Friedl, Grin, Gysi, Hadorn,
Heim, Hodgers, Jans, John-Calame, Leuenberger-Genève,
Lustenberger, Maire Jacques-André, Marra, Müri, Nussbaumer,
Piller Carrard, Rime, Schenker Silvia, Schneider Schüttel,
Schneider-Schneiter, Schwaab, Semadeni, Tornare, Voruz,
Wasserfallen, Wermuth (31)
14.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3525 n Mo. Fehr Hans. Vermummungsverbot im 
Strafgesetzbuch  (20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Bestim-
mung im Strafgesetzbuch vorzulegen, wonach eine Vermum-
mung bei Demonstrationen und Kundgebungen künftig
zwingend als Straftat geahndet wird.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aebischer Matthias, Aeschi
Thomas, Amaudruz, Amherd, Baader Caspar, Barthassat, Bin-
der, Blocher, Böhni, Borer, Bortoluzzi, Bourgeois, Brand, Brun-
ner, Büchel Roland, Büchler Jakob, Bugnon, Bulliard, Buttet,

Candinas, Caroni, Chevalley, Darbellay, de Buman, de Courten,
Derder, Egloff, Eichenberger, Estermann, Fässler Daniel, Favre
Laurent, Fehr Hans-Jürg, Feller, Fiala, Fischer Roland, Flücki-
ger Sylvia, Français, Frehner, Freysinger, Galladé, Gasche,
Gasser, Geissbühler, Giezendanner, Gilli, Glanzmann, Gmür,
Gössi, Grin, Grunder, Gschwind, Guhl, Haller, Hassler, Hau-
sammann, Heer, Herzog, Hess Lorenz, Hiltpold, Humbel, Hurter
Thomas, Hutter Markus, Ingold, Joder, Jositsch, Kaufmann, Kel-
ler Peter, Kessler, Killer Hans, Knecht, Landolt, Leutenegger Fil-
ippo, Lohr, Lüscher, Lustenberger, Maier Thomas, Masshardt,
Moret, Mörgeli, Moser, Müller Leo, Müller Thomas, Müller Wal-
ter, Müri, Neirynck, Nidegger, Nordmann, Pantani, Parmelin,
Pelli, Perrin, Pezzatti, Pfister Gerhard, Pieren, Poggia, Qua-
dranti, Quadri, Regazzi, Reimann Lukas, Reimann Maximilian,
Ribaux, Rickli Natalie, Rime, Ritter, Romano, Rossini, Rusconi,
Rutz Gregor, Schilliger, Schläfli, Schneeberger, Schneider-
Schneiter, Schwander, Stahl, Stamm, Stolz, Streiff, Veillon,
Vitali, Vogler, von Siebenthal, Voruz, Walter, Wandfluh, Wasser-
fallen, Wobmann, Ziörjen (128)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3528 n Ip. Feller. Atomenergie. Opportunismus der 
Politik?  (20.06.2013)
Die Zeitschrift "Finanz und Wirtschaft" veröffentlichte am 5. Juni
2013 einen in Hongkong verfassten Artikel mit der Überschrift
"China muss auf Atomenergie setzen", in dem es um Aussagen
von Bundesrätin Doris Leuthard geht. Im Wesentlichen steht
darin geschrieben, dass China als Schwellenland auf Atomen-
ergie zurückgreifen muss, um in Sachen Energiegewinnung
nicht vom Ausland abhängig zu sein. Bundesrätin Leuthard ist
der Ansicht, dass sich die Ausgangslage in den Industriestaaten
anders präsentiert als in den Schwellenländern, denn für Unter-
nehmen in Industriestaaten wie der Schweiz sind nicht die Ener-
gie-, sondern die Personalkosten das Hauptthema.
Aufgrund dieser Aussagen stelle ich dem Bundesrat folgende
Fragen:
1. War es sinnvoll oder nötig, dass sich Bundesrätin Leuthard
zur Verwendung von Atomenergie in China äusserte?
2. Nach dem Atomunfall in Fukushima wurde in der Schweiz der
Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Kann aus Bundes-
rätin Leuthards Aussagen abgeleitet werden, dass Atomkraft-
werke in China - im Gegensatz zu denjenigen in Japan - kein
Risiko darstellen?
3. Gilt die auf China bezogene Argumentation für alle Schwel-
lenländer oder gar auch für Länder, deren Energieabhängigkeit
bei einem Verzicht auf Atomenergie aus wirtschaftlicher Sicht
untragbar würde?
28.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3530 n Ip. Fehr Jacqueline. Töss-Auen  (20.06.2013)
In der Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoss beschreibt
der Zürcher Regierungsrat den Tösslauf zwischen Dättlikon und
Freienstein als "einer der wenigen verbliebenen weitgehend
natürlichen Flussabschnitte im Kanton Zürich". Er weise eine
grosse Vielfalt an Lebensräumen der Auen auf und beherberge
zahlreiche seltene und gefährdete auentypische Tier- und
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Pflanzenarten. 2003 wurde das Gebiet in der Liste der Auenge-
biete von nationaler Bedeutung aufgenommen.
In den Auen befindet sich aber auch die bedeutendste Jagd-
schiessanlage des Kantons Zürich. Die Schiesstätigkeit hat
einen enormen ökologischen Schaden im Auengebiet verur-
sacht. Die Wurfscheiben und die verwendete Munition ver-
schmutzen das rund 25 Hektaren grosse Schutzgebiet massiv.
Der Auen-Schutzverband Pro Töss-Auen geht davon aus, dass
die Grenzwerte für verschiedene Schadstoffe mehrfach und teil-
weise um das 100-Fache überschritten wurden.
Der Verein Pro Töss-Auen weist seit Jahren darauf hin, dass in
den Töss-Auen eine ökologische Zeitbombe tickt. Der Regie-
rungsrat stellt zwar eine Sanierung des verschmutzten Gebietes
in Aussicht. Gleichzeitig stellt er fest, dass ihm dazu die finanzi-
ellen und personellen Mittel fehlten. Der Regierungsrat weist
einzig darauf hin, dass sich die Betreiberin der Schiessanlage
bemühe, schadstoffarme Wurfkörper einzusetzen. Neuere
Untersuchungen lassen nun aber befürchten, dass dies mögli-
cherweise leere Versprechungen waren.
Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, folgende Fra-
gen zu beantworten:
1. Wie beurteilt er die Situation im beschriebenen Auengebiet?
Wie hoch sind die Belastungen durch die einzelnen Schadstoffe
nach offizieller Lesart?
2. Welche Möglichkeiten sieht er, die Schadstoffbelastung im
betroffenen Gebiet abzubauen und damit die ökologische Zeit-
bombe zu entschärfen?
3. Ist er bereit, beim Kanton Zürich zu intervenieren und eine
schnellere Gangart durchzusetzen?
4. Sieht er eine Möglichkeit, über die eidgenössische Jagdver-
ordnung Massnahmen zur sofortigen Reduktion der Schadstoff-
belastung durchzusetzen?
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Friedl, Galladé, Gross
Andreas, Hardegger, Jositsch, Naef (7)
21.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3531 n Po. (Hodgers) Glättli. Warum lassen sich so 
wenige ausländische Personen in der Schweiz 
einbürgern?  (20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht die Gründe für
die tiefe Einbürgerungsquote in der Schweiz sowie mögliche
Massnahmen zu benennen, die Abhilfe schaffen.
Mitunterzeichnende: Glättli, Leuenberger-Genève, Moret,
Neirynck, Tornare (5)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
13.12.2013 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Glättli.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3532 n Ip. Fehr 
Jacqueline. Unternehmenssteuerreform. Wie die Pla-
nungs- und Rechtssicherheit erhöhen?  (20.06.2013)
Der Zwischenbericht des Steuerungsorgans zuhanden des EFD
über "Massnahmen zur Stärkung der steuerlichen Wettbe-
werbsfähigkeit (Unternehmenssteuerreform III)" vom 7. Mai

2013 macht deutlich, dass der Schweiz ein milliardenschwerer
und äusserst komplexer Umbau der Unternehmensbesteuerung
mit referendumsfähigen Beschlüssen beim Bund und bei man-
chen Kantonen bevorsteht. Der Zwischenbericht spricht von
einem Zeitbedarf von fünf bis sieben Jahren.
1. Der Zwischenbericht hält fest: Neue Sonderlösungen müs-
sten "nachweislich in mindestens einem EU-Staat angewendet
werden". Was passiert, wenn dieser eine einzige EU-Staat sein
Steuerrecht bis in fünf oder sieben Jahren an die internationalen
Standards anpasst?
2. Wie antizipiert der Bundesrat die Möglichkeit, dass sich das
(aktuell sehr dynamische) internationale Umfeld bis in fünf oder
sieben Jahren wieder verändert und bis dann Steuerregimes
auf schwarze Listen gesetzt werden, die heute noch geduldet
werden?
3. Die EU hat sieben Steuerregimes der Schweiz beanstandet.
Auf welche geht der Bundesrat ein, auf welche nicht? Wie
schätzt er die Lage in fünf oder sieben Jahren ein?
4. Im November 2012 beschloss das OECD-Forum über schäd-
liche Steuerpraktiken (FHTP), fünf Steuerregimes eingehend zu
prüfen, die auch die EU gegenüber der Schweiz kritisiert, näm-
lich i) Domizilgesellschaften, ii) Gemischte Gesellschaften, iii)
Holdinggesellschaften, iv) Prinzipalstrukturen und v) Steuerbe-
freiungen im Rahmen der Regionalpolitik. Wie beurteilt der Bun-
desrat den langfristigen Handlungsspielraum der Schweiz in der
OECD?
5. Welche zusätzlichen konkreten Anpassungen müsste die
Schweiz vornehmen, wenn sie den Code of Conduct der EU
akzeptieren würde? Welche Schweizer Steuerregimes sind mit
diesem zusätzlich zu den bisher diskutierten heute nicht verein-
bar? Geht die OECD-Debatte weiter oder weniger weit?
6. Die Europäische Kommission hat am 6. Dezember 2012
einen Aktionsplan zur Bekämpfung von Steuerflucht und Steu-
erhinterziehung verabschiedet. Wo geht dieser im Bereich der
Unternehmensbesteuerung über den Code of Conduct hinaus?
7. Mit welchen aussenpolitischen Instrumenten kann die
Schweiz ihre Planungs- und Rechtssicherheit in der Unterneh-
mensbesteuerung erhöhen (Austausch diplomatischer Noten,
Memorandum of Unterstanding, Institutionalisierung des Steuer-
dialogs mit der EU, staatsvertragliche Regelungen mit einzel-
nen EU-Mitgliedstaaten)?
28.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3533 n Po. Fehr Jacqueline. Unlautere und unrecht-
mässige Finanzflüsse aus Entwicklungsländern  
(20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen,
inwiefern der Finanzplatz Schweiz und die Schweiz als Sitzstaat
weltweit tätiger Handelsfirmen in die Problematik unlauterer und
unrechtmässiger Finanzflüsse aus Entwicklungsländern ("illicit
financial flows") involviert ist, welche Reputationsrisiken für die
Schweiz damit verbunden sind, wie er sich in dieser Frage inter-
national positioniert und wie er den Zufluss solcher Gelder in die
Schweiz unterbinden will.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Aubert,
Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Friedl, Gross Andreas,
Hadorn, Haller, Hodgers, Jans, Maire Jacques-André, Marra,
Masshardt, Naef, Nussbaumer, Reynard, Riklin Kathy, Schel-
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bert, Schenker Silvia, Semadeni, Thorens Goumaz, Tornare,
von Graffenried, Wermuth (25)
04.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
27.09.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3536 n Mo. von Siebenthal. Ritalin-Abgabe  
(20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, verbindliche Zahlen zu erheben,
wie viele Kinder und Jugendliche mit Ritalin, Concerta und ähn-
lichen Psychopharmaka behandelt werden, um ein gewünsch-
tes Verhalten zu erzielen. Weiter ist die Öffentlichkeit über die
schädlichen Nebenwirkungen dieser Präparate in objektiver
Weise zu informieren und auch auf andere Möglichkeiten hinzu-
weisen.
Mitunterzeichnende: Büchel Roland, Estermann, Freysinger,
Geissbühler (4)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
04.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

x 13.3539 n Ip. Keller Peter. Beim Volk die Renten kürzen 
und sich selber verschonen?  (20.06.2013)
Bundesrat Alain Berset hat verschiedene Rentenreformen
angekündigt. Diese sind schmerzhaft, aber teilweise auch nötig.
Dazu gehört auch die Erhöhung des Rentenalters für Frauen
auf 65. Wenn es um ihn selber geht, scheint der Bundesrat aber
beschämend reformunwillig. Er hält an verschiedenen Privile-
gien fest. So verharrt die Rente bei 220 000 Franken (rund der
Hälfte des vormaligen Gehalts), wie der "Tages-Anzeiger"
berichtet.
1. Warum will der Bundesrat nicht mit gutem Beispiel vorange-
hen und auch bei sich Kürzungen vornehmen?
2. Die meisten Kantone versichern ihre Regierungsmitglieder
über die Pensionskasse - wie alle anderen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer. Wird er auch von seinem fixen Ruhegehalt
abrücken und sich über die Pensionskasse versichern lassen?
3. Nach einer Mindestehe von zwei Jahren erhalten Witwen von
Bundesräten jährlich 133 000 Franken. Sind solche übertriebe-
nen Privilegien noch haltbar?
28.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3540 n Po. Grüne Fraktion. Flankierende Massnahmen 
für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in den von 
der Lex Weber betroffenen Regionen  (20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt zu untersuchen, mit welchen Mit-
teln er in den von der Lex Weber betroffenen Regionen den
Übergang zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen und touristi-
schen Entwicklung abfedern kann, und entsprechende Mass-
nahmen zu prüfen.
Sprecherin: Thorens Goumaz
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3542 n Mo. de Courten. Sicherung der AHV-Finanzen 
ohne massive Steuer- und Beitragserhöhungen  
(20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Reform der Altersvorsorge
so auszugestalten, dass die langfristige Sicherung der AHV
ohne Steuer- und Beitragserhöhungen sichergestellt werden
kann. Er richtet sich dabei an folgendem Modell aus:
1. Die Mindestreserve des AHV-Fonds soll neu als Zielband (z.
B. zwischen 70 und 80 Prozent) definiert werden, innerhalb
dessen sich die Fondsreserven in Zukunft einzupendeln haben.
Das Zielband soll ausreichend hoch angesetzt werden, um
auch in ausserordentlichen Lagen die kontinuierliche Auszah-
lung der Renten sicherzustellen.
2. Das Rentenalter ist jährlich zu überprüfen und in Monats-
schritten so anzupassen, dass sichergestellt ist, dass das für
den AHV-Fonds definierte Zielband weder nach unten noch
nach oben durchbrochen wird.
3. Die Anpassungen beim Rentenalter sind vom Bundesrat mit
einer Vorlaufzeit von rund zwei Jahren zu beschliessen, damit
sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber rechtzeitig auf die veränder-
ten Rahmenbedingungen einstellen können.
4. Bei jedem Anpassungsschritt ist die Differenz zwischen dem
Rentenalter der Frauen und dem der Männer um mindestens
einen Monat zu verringern, bis für beide Geschlechter das glei-
che ordentliche Rentenalter erreicht ist.
Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Fässler Daniel, Fiala, Flückiger
Sylvia, Frehner, Humbel, Lehmann, Pezzatti, Rime, Stahl (10)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
04.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

x 13.3543 n Po. de Courten. Unverhältnismässige Gebüh-
renerhöhungen als Marktzutrittsschranken für KMU  
(20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht die Konsequen-
zen von Gebührenerhöhungen durch Schweizer Zulassungs-
und Aufsichtsbehörden auf die Wettbewerbs- und Marktzutritts-
fähigkeit von KMU darzulegen und eine KMU-gerechte Ausge-
staltung und Umsetzung von Gebührentarifen zu prüfen.
13.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
04.06.2015 Nationalrat. Annahme.

x 13.3544 n Po. Guhl. Bewilligungen von Mobilfunkanten-
nen in ländlichen Gebieten vereinfachen  (20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, mit welchen Massnah-
men Baubewilligungsverfahren für Mobilfunkantennen ausser-
halb von Bauzonen vereinfacht und beschleunigt werden
können, dies vor allem in ländlichen Gebieten und entlang der
Verkehrsnetze (Bahn und Strasse).
Mitunterzeichnende: Böhni, Egloff, Flach, Gmür, Hassler, Hau-
sammann, Hess Lorenz, Killer Hans, Landolt, Quadranti, Vog-
ler, Wasserfallen, Ziörjen (13)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
27.09.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.
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x 13.3545 n Ip. Freysinger. Schweizerische Nationalbank 
und Bilderberg-Konferenz  (20.06.2013)
1. Ist der Bundesrat gewillt, die Umstände der Teilnahme von
Thomas Jordan an der Bilderberg-Konferenz abzuklären und in
dieser Hinsicht Transparenz zu schaffen?
2. Teilt er die Auffassung, dass der "oberste Währungshüter"
der Schweiz an einer solchen Konferenz nichts zu suchen hat?
3. Falls dies nicht der Fall ist, wie rechtfertigt der Bundesrat die
Teilnahme Herrn Jordans an dieser Konferenz?
21.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3551 n Po. Romano. Illegale Migration und Asyl. Erwei-
terung der Kompetenzen des Grenzwachtkorps  
(20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, abzuklären, inwiefern die Kom-
petenzen des Grenzwachtkorps (GWK) erweitert werden kön-
nen, um die jeweilige Kantonspolizei bei der Bekämpfung der
illegalen Migration sowie von kriminellen Asylsuchenden zu
unterstützen. Ferner sei abzuklären, inwiefern das GWK bei der
Rückführung von abgewiesenen Asylsuchenden die kantonale
Polizei und das Bundesamt für Migration (BFM) unterstützen
kann. Ziel ist eine Optimierung der Verfahrensabläufe sowie die
Unterstützung der Kantonspolizeien.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amherd, Büchler Jakob,
Bulliard, Candinas, Cassis, Darbellay, de Buman, Fehr Hans,
Glanzmann, Humbel, Lehmann, Regazzi, Reimann Lukas,
Schneider-Schneiter, Vogler (16)
04.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3552 n Ip. Vogler. Probleme bei der Sanierung von 
Stockwerkeigentum  (20.06.2013)
Seit dem 1. Januar 1965 kennt das ZGB (Artikel 712a-712t) das
Stockwerkeigentum. Stockwerkeigentum ist ausserordentlich
begehrt und beliebt. Ein grosser Teil und immer mehr des neu-
geschaffenen Wohn- und Arbeitsraums in der Schweiz wird in
dieser Form begründet und veräussert. Ebenfalls werden Miet-
wohnungen in Stockwerkeigentum umgewandelt. Ein Ende die-
ser Entwicklung ist nicht abzusehen. Gleichzeitig erreichen die
älteren Stockwerkeigentumsbauten heute ein Alter, welches die
Sanierung der Gebäudehüllen und der Gebäudetechnik
bedingt. Die gemeinschaftlichen Teile der Stockwerkeigentums-
einheiten machen rund zwei Drittel des Gebäudewerts aus, sind
also kapitalintensiv, verbunden mit einer entsprechend hohen
finanziellen Belastung der Stockwerkeigentümer bei einer
Sanierung. Die Erneuerungsfonds sind in aller Regel zu wenig
kapitalisiert, als dass die entsprechenden Kosten über diese
aufgebracht werden können. Und nicht alle Stockwerkeigentü-
mer können oder wollen diese Kosten tragen. Hinzu kommen
vom Gesetz definierte Mindestquoren, welche für bauliche
Massnahmen zu erreichen sind, damit solche realisiert werden
können. Unterschiedliche Interessen und unterschiedliche
Wohnvorstellungen erschweren das Zustandekommen solcher
Quoren. Werden aber Sanierungen nicht vorgenommen, sinkt
der Wert der gesamten Liegenschaft und damit auch der Wert
derjenigen Stockwerkeigentumseinheiten, deren Eigentümer

eine Sanierung anstreben. Gleichzeitig sinkt die Sicherheit für
die gewährten Hypothekardarlehen und damit für die Banken.
Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) spricht von einem
"Sanierungsstau".
Der Bundesrat wird eingeladen, in diesem Zusammenhang fol-
gende Fragen zu beantworten:
1. Teilt er die Meinung des Interpellanten, dass, entsprechend
obiger Begründung, bei der Sanierung von Stockwerkeigentum
Probleme bestehen und diese, im Zuge der steigenden Zahl
anstehender Sanierungen, ohne Gegenmassnahme zuneh-
men?
2. Ist er der Meinung, dass diese Probleme durch eine flexiblere
Ausgestaltung der heutigen Mehrheitsquoren und/oder durch
verpflichtende und höhere Einzahlungen in die Erneuerungs-
fonds verbessert werden könnten?
3. Sieht er andere Möglichkeiten, um die aufgeführten Probleme
zu lösen?
4. Erkennt er entsprechenden gesetzgeberischen Handlungs-
bedarf?
5. Sieht er beim Stockwerkeigentum weitere Bereiche, welche
revidiert werden müssten?
Mitunterzeichnende: Amherd, Bulliard, Buttet, Candinas,
Fischer Roland, Flach, Fluri, Gasser, Gmür, Grossen Jürg,
Gschwind, Guhl, Huber, Ingold, Kessler, Kiener Nellen, Leh-
mann, Lohr, Maier Thomas, Müller-Altermatt, Regazzi, Reimann
Lukas, Schläfli, Schneider-Schneiter, Schwaab, Streiff, Vischer
Daniel (27)
28.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3553 n Mo. Derder. Stärkung der Mehrsprachigkeit 
durch die Aufwertung des Englischen  (20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Entwurf
zur Revision des Sprachengesetzes vom 5. Oktober 2007 zu
unterbreiten und dabei die folgenden zwei Massnahmen zur
Förderung der Mehrsprachigkeit in der Schweiz vorzusehen:
1. Englisch soll für gewisse Situationen einen Sonderstatus
erhalten.
2. Die Bedingung für den Erwerb einer Arbeitsbewilligung für die
Schweiz ist die Beherrschung einer Landessprache.
13.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
02.06.2015 Zurückgezogen.

x 13.3555 n Mo. Noser. Pauschale Steueranrechnung. 
Unnötige Nachteile für den Werkplatz Schweiz beseitigen  
(20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der Unternehmens-
steuerreform III ein Bundesgesetz mit neuen Regeln zur Steuer-
anrechnung auszuarbeiten. Dieses muss sicherstellen, dass
Unternehmen ihre nichtrückforderbaren ausländischen Quellen-
steuern vollständig an die schweizerischen Steuern anrechnen
können.
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Mitunterzeichnende: Baader Caspar, Caroni, Fischer Roland,
Flückiger Sylvia, Germanier, Kaufmann, Maier Thomas, Meier-
Schatz, Pelli, Vitali, Walter (11)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3556 n Po. Noser. Stärkung des Schweizer 
Kapitalmarktes  (20.06.2013)
Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht folgende Fragen
zu beantworten:
1. Wie und von wo aus wird der Primär- und Sekundärhandel
mit Aktien und Anleihen in der Schweiz heute bedient?
2. Wie steht die Schweiz im internationalen Vergleich von kapi-
talmarktorientierten Grössen (Umsatzkennziffer, Emissionen,
Aktienmarktkapitalisierung, Börsenumsätze) da?
3. Welche Schlüsselfaktoren sind nötig, um sich als internatio-
nal erfolgreicher Kapitalmarkt zu etablieren?
4. Wie wird sichergestellt, dass der Schweizer Finanzplatz ein
wichtiger Exporteur von Finanzdienstleistungen und Finanzpro-
dukten bleibt bzw. wird?
Mitunterzeichnende: Baader Caspar, Caroni, Fischer Roland,
Flückiger Sylvia, Germanier, Kaufmann, Maier Thomas, Meier-
Schatz, Pelli, Vitali, Walter (11)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3557 n Mo. Jans. Eigenkapitalquote für Gesellschaften, 
die Atomkraftwerke betreiben  (20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, um sicherzustellen, dass die Eigenkapital-
quote für Betreibergesellschaften von Atomkraftwerken
mindestens so hoch ist, dass die Bestimmungen des KEG und
des OR jederzeit erfüllt werden können. Damit soll sichergestellt
werden, dass die Nachbetriebsphase und die Entsorgung
gemäss Gesetz finanziert werden und dass diese Kosten in kei-
nem Fall den Steuerzahlenden anheimfallen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bäumle, Buttet, Cho-
pard-Acklin, Fehr Hans-Jürg, Feri Yvonne, Girod, Gross
Andreas, Hadorn, Hardegger, Heim, Kiener Nellen, Marra, Mas-
shardt, Nussbaumer, Rossini, Semadeni, Sommaruga Carlo,
Vogler (19)
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3560 n Po. Semadeni. Besteuerung von Zweitwohnun-
gen. Einheitliche gesetzliche Grundlage  (20.06.2013)
Der Bundesrat wird ersucht, eine gesetzliche Grundlage für die
einheitliche Regelung der Besteuerung von Zweitwohnungen zu
prüfen und dem Parlament Bericht zu erstatten. Insbesondere
folgende Steuern und Abgaben mit Fiskal- oder Lenkungszweck
sollen von den Kantonen geregelt eingeführt werden können:
1. Abgaben zur angemessenen Beteiligung der Zweitwoh-
nungsbesitzer an den Infrastrukturkosten;

2. Abgaben als Anreiz zur besseren Auslastung (Vermietung)
von Zweitwohnungen;
3. eine Mehrwertabgabe bei der Veräusserung, um den
beträchtlichen Wertzuwachs der Zweitwohnungen abzuschöp-
fen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amherd,
Badran Jacqueline, Birrer-Heimo, Buttet, Candinas, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, de Buman, Fehr Jacqueline, Flach,
Friedl, Girod, Graf-Litscher, Gross Andreas, Hadorn, Hardeg-
ger, Jans, Kiener Nellen, Marra, Masshardt, Nussbaumer,
Regazzi, Reynard, Rossini, Rytz Regula, Schenker Silvia, Tho-
rens Goumaz, Tornare, Vogler, Wermuth (32)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3562 n Mo. Egloff. Orts- und Quartierüblichkeit bei 
Mietzinsen praktikabel machen  (20.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
von Artikel 11 VMWG zu unterbreiten, mit dem Ziel, dass sich
die Orts- und Quartierüblichkeit der Mietzinse mit vernünftigem
Aufwand nachweisen lässt. Die erforderlichen Kriterien für ver-
gleichbare Wohnungen sind zu vereinfachen. Insbesondere die
vergleichbaren Bauperioden sind flexibler festzulegen: Vor-
kriegsbauten sind durchwegs miteinander vergleichbar; bei jün-
geren Bauten ist eine Vergleichsperiode von 25 Jahren
angemessen. Nach umfassenden Renovationen ist ein neues
"wirtschaftliches Alter" anzunehmen. Zustand und Ausstattung
sind zusammenzufassen und mit drei einfach unterscheidbare,
Kategorien (einfach / gut / sehr gut) zu werten. Zu prüfen ist
sodann die unterstützende Zulassung von etablierten Statisti-
ken oder Schätzergutachten.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Binder, Brand, Brunner,
Büchel Roland, Feller, Geissbühler, Gmür, Gössi, Guhl, Herzog,
Hurter Thomas, Hutter Markus, Keller Peter, Killer Hans,
Knecht, Leutenegger Filippo, Müri, Pantani, Pezzatti, Quadranti,
Quadri, Rickli Natalie, Schneeberger, Schwander, Stamm,
Vitali (27)
13.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3569 n Po. von Siebenthal. Ermöglichung der öffentli-
chen Waldnutzung unter Ausschluss der Waldeigentümer-
haftung für waldtypische Gefahren  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird gebeten darzulegen, wie Artikel 699 ZGB
angepasst werden kann, damit die Haftpflichtrisiken der Waldei-
gentümer dem heutigen Benutzungsverhalten der Bevölkerung
angepasst werden können. Vor allem ist eine Ergänzung von
Artikel 699 Absatz 1 ZGB zu prüfen, damit das Betreten des
Waldes auf eigene Verantwortung erfolgt und eine Haftung des
Waldeigentümers für waldtypische Gefahren ausgeschlossen
ist.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Binder, Lustenberger, Rime,
Ritter, Vogler (6)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.
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x 13.3571 n Mo. Hess Lorenz. Busstreifen. Mitbenützung 
durch Reisebusse und Taxis  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Signalisationsverordnung
über Busfahrbahnen und Busstreifen, wie folgt anzupassen:
Art. 34 Abs. 1
Das Signal "Busfahrbahn" (2.64) zeigt eine Fahrbahn an, die für
Busse im öffentlichen Linienverkehr bestimmt ist und die andere
Fahrzeuge nicht benützen dürfen; auf Zusatztafeln vermerkte
Ausnahmen bleiben vorbehalten.
Art. 34 Abs. 1 (neu)
Das Signal "Busfahrbahn" (2.64) zeigt eine Fahrbahn an, die für
Busse im öffentlichen Linienverkehr bestimmt ist. Taxis und
Cars dürfen die Busfahrbahn mitbenützen, wenn die Betriebs-
abläufe der öffentlichen Verkehrsmittel nicht erheblich und die
Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer nicht
beeinträchtigt wird; auf Zusatztafeln vermerkte Ausnahmen blei-
ben vorbehalten.
Mitunterzeichnende: Candinas, Fehr Hans, Feller, Flach,
Gasche, Gasser, Giezendanner, Gmür, Grunder, Guhl, Hassler,
Landolt, Pezzatti, Quadranti, Rutz Gregor, Vogler (16)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3573 n Ip. Gysi. Unternehmenssteuerreform. Wie mobil 
sind die mobilen Firmen tatsächlich?  (21.06.2013)
Der Zwischenbericht des Steuerungsorgans zuhanden des EFD
über "Massnahmen zur Stärkung der steuerlichen Wettbe-
werbsfähigkeit (Unternehmenssteuerreform III)" vom 7. Mai
2013 macht deutlich, dass der Schweiz ein milliardenschwerer
und äusserst komplexer Umbau der Unternehmensbesteuerung
bevorsteht. Umso wichtiger ist die Schaffung von Klarheit über
die Grundannahmen, auf denen der Zwischenbericht beruht,
aber nicht immer verdeutlicht.
1. Welche Standortfaktoren sind für den Ansiedlungsentscheid
mobiler Unternehmen in der Schweiz zentral? Wie sind Steuer-
belastung, Verlässlichkeit des Steuersystems sowie Effizienz
und Professionalität der Steuerverwaltung zu gewichten? Wer-
den Headquarters und Multis allein aus Steuergründen auf alle
übrigen hervorragenden Standortfaktoren verzichten?
2. Spielen Steuerfragen beim Abwanderungsentscheid zwin-
gend eine gleich grosse Rolle wie beim Ansiedlungsentscheid,
oder reagieren die Unternehmungen womöglich asymmetrisch,
namentlich wenn zwischenzeitlich bedeutende Investitionen
getätigt, geeignetes Personal rekrutiert und ein breites
Geschäftsnetz aufgebaut worden ist?
3. Der Zwischenbericht hält fest: "Eine moderat höhere Steuer-
belastung wird von den in der Schweiz tätigen Unternehmen in
Kauf genommen, wenn dafür die Rechts- und Planungssicher-
heit gegenüber heute erhöht wird." Wie viel ist "moderat
höher"?
4. Bestehen Erkenntnisse über die unterschiedliche Bedeutung
der Faktoren je nach Branche? Wie gross ist der Spielraum für
eine höhere Steuerbelastung bei welchen Firmengruppen? Lie-
gen Modellrechnungen vor, wie gross der Verlust an Unterneh-
men bzw. Steuereinnahmen aufgrund einer Erhöhung der
effektiven Unternehmenssteuerbelastung um 3, 5, 7, 9 oder 11
Prozentpunkte ausfallen könnte?
5. Der Zwischenbericht hält fest: "Grosshandelserträge werden
mit den heutigen Sonderstatus teilweise unter dem hoch kom-
petitiven Niveau besteuert." Wie stark kann hier die Besteue-

rung angehoben werden, ohne dass ein Abwanderungsrisiko
entsteht?
6. Welche alternativen Standorte mit einem vergleichbaren
Angebotemix werden als wichtigste Konkurrenz für die Schweiz
erachtet? Variieren diese Konkurrenzstandorte je nach Bran-
che?
7. Die USA und Japan kennen sehr hohe Unternehmenssteuer-
sätze. Dennoch gelten diese Länder - namentlich die USA - als
ausserordentlich wettbewerbsfähig. Mindern also hohe Steuern
die Standortgunst nicht?
04.09.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3575 n Mo. Nussbaumer. Unilaterales Programm zur 
Legalisierung unversteuerter Vermögen  (21.06.2013)
Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament eine Gesetzesvor-
lage für die Durchführung eines einmalig verpflichtenden unila-
teralen Programms für alle Banken mit einer Geschäftstätigkeit
in der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung. In diesem
Programm werden die betroffenen Banken von der Finma ver-
pflichtet, ihre ausländischen Kundinnen und Kunden einmalig
zur Offenlegung der Vermögen vor der Ratifikation der OECD-
Konvention über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen
aufzufordern.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Aubert,
Badran Jacqueline, Birrer-Heimo, Böhni, Carobbio Guscetti,
Chopard-Acklin, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, Friedl, Gal-
ladé, Gross Andreas, Hadorn, Hardegger, Jans, Jositsch, Maire
Jacques-André, Marra, Masshardt, Müller Geri, Naef, Nord-
mann, Reynard, Schelbert, Schenker Silvia, Schneider Schüttel,
Schwaab, Semadeni, Steiert, Tornare, Tschäppät, Tschümper-
lin, von Graffenried, Wermuth (35)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3576 n Ip. Flückiger Sylvia. Steuerliche Entlastung für 
staugeschädigte KMU  (21.06.2013)
1. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass die täglichen Staus
und die Arbeitszeitverluste für die Gewerbetreibenden grosse
Verluste und Ineffizienzen mit sich bringen? Wie hoch schätzt er
den jährlichen, gesamtwirtschaftlichen Schaden für das
Gewerbe?
2. Sieht er Möglichkeiten, das Gewerbe für den entstandenen
Schaden zu entschädigen?
3. Wo könnten Möglichkeiten einer steuerlichen Entlastung für
KMU bestehen, die besonders stark und permanent von Stau
betroffen sind (z. B. im StHG, MWSTG oder DBG)?
4. Kann sich der Bundesrat andere Möglichkeiten als die steu-
erliche Entlastung vorstellen, wie stark und permanent vom
Stau betroffene KMU entschädigt oder entlastet werden kön-
nen?
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Büchel Roland, de Courten,
Fehr Hans, Frehner, Grin, Heer, Herzog, Hurter Thomas, Hutter
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Markus, Kaufmann, Knecht, Lustenberger, Perrin, Rime, Rutz
Gregor, Walter, Wandfluh, Wobmann (19)
04.09.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3577 n Po. Graf-Litscher. Freigabe von öffentlichen 
Finanzzahlen als Open Government Data  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, in welcher Form
Open-Government-Data-Prinzipien auch in der Eidgenössi-
schen Finanzverwaltung (EFV) umgesetzt werden können. Ins-
besondere soll festgestellt werden:
1. bis wann die detaillierten Rechnungs- und Budgetzahlen der
Bundesverwaltung sowie weitere Finanzzahlen und entspre-
chende Begleitdaten (Erläuterungen, Kennzahlen usw.) als
maschinenlesbare Daten in offenen Formaten veröffentlicht
werden,
2. welche Open-Government-Datenstandards für Finanzzahlen
geeignet sind, um die Weiterverarbeitung durch Dritte zu
ermöglichen, und
3. wie die EFV strategisch die Zugänglichkeit für Politik und
Öffentlichkeit bezüglich Finanzzahlen fördern und externe Pro-
jekte zur Schaffung von mehr Transparenz und Verständnis von
Zusammenhängen unterstützen will.
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Glättli, Maier Thomas,
Quadranti, Wasserfallen, Weibel (6)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3578 n Mo. Giezendanner. Flexibilisierung der Rege-
lung betreffend die Obergrenze für ausländischen 
Dieseltreibstoff  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird aufgefordert, die Obergrenze von 400 Litern
für steuerbefreiten Dieseltreibstoff, der von inländischen Fahr-
zeugen im Ausland getankt werden darf, auf- oder anzuheben.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Binder,
Borer, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Büchel Roland, Bugnon,
Caroni, de Courten, Egloff, Fehr Hans, Flückiger Sylvia, Freh-
ner, Freysinger, Gasser, Geissbühler, Guhl, Hess Lorenz, Hurter
Thomas, Kaufmann, Keller Peter, Killer Hans, Knecht, Lusten-
berger, Müller Thomas, Müri, Pantani, Perrin, Pieren, Quadri,
Regazzi, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie,
Rutz Gregor, Schwander, Stahl, Stamm, Vitali, von Siebenthal,
Wandfluh, Wasserfallen (44)
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3579 n Mo. Giezendanner. Verankerung des wesensge-
rechten Güterverkehrs in der Verfassung  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Verfas-
sungsartikel zum Güterverkehr in der Schweiz vorzulegen.
Damit soll der "wesensgerechte Güterverkehr" auf Verfassungs-
stufe verankert werden und damit die freie Wahl des Verkehrs-
mittels weiter garantiert werden können.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Binder,
Borer, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Büchel Roland, Bugnon, de
Courten, Egloff, Fehr Hans, Flückiger Sylvia, Frehner, Freysin-
ger, Gasser, Geissbühler, Herzog, Hess Lorenz, Hurter Tho-
mas, Kaufmann, Keller Peter, Killer Hans, Knecht,
Lustenberger, Müller Thomas, Müri, Pantani, Perrin, Pieren,
Quadri, Regazzi, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli
Natalie, Rutz Gregor, Schwander, Stahl, Stamm, Vitali, von Sie-
benthal, Walter, Wandfluh, Wasserfallen (44)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3580 n Ip. Giezendanner. Selbstherrliche Massnahmen 
Italiens im Strassenverkehrsbereich  (21.06.2013)
1. In Italien werden Nutzfahrzeuge bei geringfügigen Vergehen
im Strassenverkehr beschlagnahmt, obwohl die Bussen sofort
bezahlt werden. Was unternimmt der Bundesrat gegen diese
einseitigen und unverhältnismässigen Verfügungen?
2. Inhaber einer italienischen Überführungsnummer (Garagen-
nummer) dürfen Fahrzeuge in und durch die Schweiz fahren.
Italien verfolgt Fahrzeuge mit Schweizer U-Schildern (Händ-
lernummern, Garagennummern und Überführungsnummern)
und belegt die Fahrzeughalter mit unverhältnismässigen Bus-
sen und hält die Fahrzeuge unter Verschluss, obwohl die Bus-
sen bezahlt wurden.
3. Ist er bereit, mit Italien gegenseitig gleiche Bedingungen aus-
zuhandeln oder allenfalls entsprechende Retorsionsmassnah-
men einzuleiten?
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Borer, Brand, Brunner,
Büchel Roland, Bugnon, Caroni, de Courten, Egloff, Frehner,
Freysinger, Gasser, Guhl, Hess Lorenz, Hurter Thomas, Kauf-
mann, Killer Hans, Knecht, Lustenberger, Müller Thomas, Müri,
Pantani, Perrin, Pieren, Quadri, Regazzi, Rickli Natalie, Rutz
Gregor, Schwander, Stahl, von Siebenthal (31)
21.08.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3581 n Po. (Leutenegger Filippo) 
Wasserfallen. Definition des Service public  (21.06.2013)
Der Bundesrat soll die durch Gebühren bzw. künftig durch Steu-
ern finanzierten Service-public-Leistungen der SRG unter
Berücksichtigung der Stellung und Funktion privater Rund-
funkanbieter in einem Bericht überprüfen und darstellen.
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
27.09.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
02.06.2014 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Wasserfallen.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3583 n Mo. Fluri. Abgeltung für Urheberinnen und 
Urheber  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Urheberrechtsgesetz eine
Regelung für die Entgeltung der Nutzung von Werkexemplaren
beim analogen und digitalen Verleihen zu treffen. Urheberinnen
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und Urheber sollen in den Genuss einer zeitgemässen Abgel-
tung kommen.
Mitunterzeichnende: Aubert, Eichenberger, Freysinger, Leuen-
berger-Genève, Vogler (5)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3586 n Mo. Hadorn. Güterverkehr als Kernaufgabe der 
Bahn mit konkreten Verlagerungszielen  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in der bevorstehenden Revision
des Gütertransportgesetzes folgende Anliegen aufzunehmen:
1. eine Transportpflicht für Güterverkehr auf der Schiene;
2. mögliche Verlagerungsziele des Güterverkehrs von der
Strasse auf die Schiene;
3. konkrete Instrumente, wie der Schienenanteil am Gesamtauf-
kommen des Güterverkehrs vergrössert werden kann;
4. konkrete Massnahmen (allenfalls zusätzliche Kreditvorlage),
wie diese durch die Leistungserbringer mit neuen Rahmenbe-
dingungen kostendeckend erbracht werden können.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Aubert,
Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Fluri,
Friedl, Graf-Litscher, Hardegger, Heim, Jans, Kiener Nellen,
Maire Jacques-André, Marra, Masshardt, Müller-Altermatt,
Nordmann, Piller Carrard, Rytz Regula, Schelbert, Schenker
Silvia, Semadeni, Tschümperlin, von Siebenthal (25)
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3587 n Mo. Glanzmann. Internetfahndung 
vereinfachen  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird aufgefordert, das Strafrecht so anzupassen,
dass die Internetfahndung schweizweit einheitlich geregelt wird.
Es gilt zu regeln, unter welchen Voraussetzungen und von wel-
cher Instanz Bilder von mutmasslichen Tätern im Internet publi-
ziert werden dürfen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Büchler Jakob, Buttet, Romano,
Schläfli (5)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3591 n Mo. Büchel Roland. Private Ferien mit Kosten-
beteiligung des Bundes  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen zu
schaffen, damit Bundesangestellte ihre Dienstreisen im Ausland
nicht mehr mit privaten Ferien kombinieren können, ohne einen
Teil der Reisekosten (Rückflug) zu übernehmen.
Mitunterzeichnende: Egloff, Estermann, Favre Laurent, Fehr
Hans, Flückiger Sylvia, Frehner, Geissbühler, Hausammann,
Herzog, Kaufmann, Keller Peter, Killer Hans, Müri, Pieren, Rei-
mann Lukas, Reimann Maximilian, Rutz Gregor, Schwander,
Stamm, Vitali, von Siebenthal, Wobmann (22)
14.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3593 n Mo. Rytz Regula. Sanierung des Gotthard-
Strassentunnels ohne zweite Röhre zeitlich nicht 
verunmöglichen  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird aufgefordert, für die Sanierung des Gott-
hard-Strassentunnels (GST) in den Jahren 2020 bis 2025 auch
eine Verkehrsumleitungs-Variante ohne den Bau einer zweiten
Röhre vorzubereiten. Durch entsprechende Vorarbeiten soll
sichergestellt werden, dass die baulichen und verkehrlichen
Massnahmen für eine Sanierung des GST ohne zweite Röhre
rechtzeitig auf den Sanierungszeitpunkt hin umgesetzt werden
können.
Mitunterzeichnende: Allemann, Badran Jacqueline, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, Gilli, Girod, Glättli, Hadorn, Hodgers,
Jans, John-Calame, Leuenberger-Genève, Maire Jacques-
André, Meier-Schatz, Müller Geri, Nordmann, Reynard, Schel-
bert, Semadeni, Thorens Goumaz, Trede, Tschümperlin, van
Singer, Vischer Daniel, von Graffenried (25)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3595 n Mo. Schneider-Schneiter. Administrative Entla-
stung für Business Travellers  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Revision des Ausländerge-
setzes (AuG) vorzulegen, mit einer Befreiung von der Erfüllung
der Zulassungsvoraussetzungen gemäss Artikel 18 in Verbin-
dung mit den Artikeln 20 bis 24 AuG, um den Aufenthalt von
Business Travellers in der Schweiz zu erleichtern.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Gmür, Markwalder, Müller Leo,
Müller-Altermatt, Riklin Kathy, Romano, Schläfli, Vogler (9)
13.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3598 n Po. Amarelle. 10. Revision des Asylgesetzes. 
Monitoring und Evaluation der dringlichen Änderungen  
(21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Hinblick auf die parlamentari-
sche Arbeit zu den Beschleunigungsmassnahmen im Asylbe-
reich, die am 14. Juni in die Vernehmlassung gingen, einen
Bericht zum Monitoring und zur Evaluation der am 29. Septem-
ber 2012 in Kraft gesetzten dringlichen Massnahmen vorzule-
gen; dabei soll das Augenmerk auf den folgenden Massnahmen
liegen:
1. Durchführung von Testphasen während zweier Jahre im Rah-
men des neuen Asylverfahrens (Bericht der Begleitgruppe);
2. Aufhebung der Möglichkeit, bei einer Schweizer Vertretung
im Ausland ein Asylgesuch zu stellen;
3. Ausschluss der Desertion und der Wehrdienstverweigerung
als Flüchtlingseigenschaft, unter Vorbehalt des Abkommens
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge;
4. bewilligungsfreie Nutzung von Anlagen und Bauten des Bun-
des für die Unterbringung von Asylsuchenden;
5. Ausrichtung von Sicherheitspauschalen an die Kantone, in
denen sich Bundeszentren befinden;
6. Durchführung und Finanzierung von Beschäftigungsprogram-
men für Asylsuchende, die in einem Bundeszentrum unterge-
bracht sind.
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Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bernasconi, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Hans-Jürg, Feri Yvonne, Fridez,
Glättli, Gross Andreas, Hadorn, Hardegger, Heim, Hodgers,
Kiener Nellen, Leuenberger-Genève, Marra, Nussbaumer,
Reynard, Rossini, Schwaab, Semadeni, Tornare,
Tschäppät (23)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
27.09.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3599 n Mo. (Favre Laurent) Germanier. Landwirtschaft 
und Absatzmärkte. Eine griffige Agrarpolitik ist gefragt  
(21.06.2013)
In einer zunehmend globalisierten Wirtschaft wird der langfri-
stige Erfolg der Schweizer Landwirtschaft und des Schweizer
Weinbaus von deren Fähigkeit abhängen, für ihre Qualitätspro-
dukte bestehende Absatzmärkte zu erhalten und neue zu
erschliessen. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, wird der
Bundesrat beauftragt, in der nächsten Phase der Agrarpolitik
besonders griffige Massnahmen vorzuschlagen, mit denen die
Absatzförderung im In- und Ausland sowie Innovationen unter-
stützt werden. Dabei müssen Bezeichnungen für Qualitätspro-
dukte wie GUB, AOC, GGA, Bio, IP Schweiz, Vinatura, "Alp"
und "Berg" - analog zu Swissness - als besonders wertvolle
"Marken" beworben werden. Die finanziellen Mittel für die
Absatzförderung müssen unter Einhaltung des Rahmenkredits
substanziell erhöht werden. Zu diesem Zweck muss der Verwal-
tung für die Verwaltung der Budgetposten mehr Handlungs-
spielraum gewährt werden.
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Bugnon, Germanier,
Parmelin (4)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
27.09.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
09.12.2014 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Germanier.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3600 n Po. (Favre Laurent) Derder. Entwicklung der 
Mint-Fächer in der Schule  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Kon-
ferenz der Kantonsregierungen einen Bericht auszuarbeiten
über die Entwicklung der Fächer im obligatorischen Schulunter-
richt beziehungsweise über den zeitlichen Umfang, in dem
diese Fächer vermittelt werden. Den Mint-Fächern ist dabei
besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Mitunterzeichnende: Büchel Roland, Derder, Hiltpold, Huber,
Killer Hans, Lüscher, Maire Jacques-André, Moret, Noser, Par-
melin, Regazzi, Reynard, Riklin Kathy, Rime, Vitali,
Wasserfallen (16)
14.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
09.12.2014 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Derder.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3601 n Ip. Reynard. Buchpolitik. Wie weiter?  
(21.06.2013)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Ist eine Veröffentlichung eines "Panoramas" über die Situa-
tion des Buches in der Schweiz und über diesbezüglich unter-
nommene Massnahmen noch geplant? Wenn ja, bis wann?
Wenn nein, aus welchen Gründen nicht?
2. In seiner Antwort auf meine Interpellation 12.3190 vom März
2012 hat der Bundesrat versichert, dass das Bundesamt für
Kultur "bis im Herbst 2012 Wege" aufzeigen werde, um bereits
bestehende Massnahmen zu ergänzen. Welche neuen Wege
wurden eingeschlagen oder werden es in Zukunft?
3. Der Entscheid der Wettbewerbskommission (Weko) gegen
die Grosshändler von Büchern beunruhigt insbesondere die
unabhängigen Buchhandlungen, die sich um die Qualität ihrer
Dienstleistungen sorgen. Wie beurteilt der Bundesrat die Fol-
gen dieses Entscheids?
Mitunterzeichnende: Chevalley, de Buman, Feller, Freysinger,
Fridez, Leuenberger-Genève, Maire Jacques-André,
Tornare (8)
13.09.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3602 n Mo. Freysinger. Infrastruktur- und 
Investitionsfonds  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Vorlage auszuarbeiten, auf
deren Grundlage als Gegenleistung zur Umsetzung der Lex
Weber und des Raumplanungsgesetzes (RPG) ein eidgenössi-
scher Infrastruktur- und Investitionsfonds geschaffen werden
kann.
Artikel 46 der Bundesverfassung bestimmt unter dem Titel
"Umsetzung des Bundesrechts" folgende Punkte:
1. Die Kantone setzen das Bundesrecht nach Massgabe von
Verfassung und Gesetz um.
2. Bund und Kantone können miteinander vereinbaren, dass die
Kantone bei der Umsetzung von Bundesrecht bestimmte Ziele
erreichen und zu diesem Zweck Programme ausführen, die der
Bund finanziell unterstützt.
3. Der Bund belässt den Kantonen möglichst grosse Gestal-
tungsfreiheit und trägt den kantonalen Besonderheiten Rech-
nung.
Gestützt auf diesen Artikel soll der Bundesrat einen eidgenössi-
schen Infrastruktur- und Investitionsfonds einrichten zur Unter-
stützung der Wirtschaft in den Bergkantonen, die durch die
Einführung auf Bundesebene der Lex Weber und des RPG
stark benachteiligt sind. Die Höhe des Betrags ist noch festzule-
gen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Barthassat, Brand, Bugnon, But-
tet, Chevalley, Parmelin, Reynard, Rossini, von Siebenthal (10)
14.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.
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x 13.3603 n Mo. (Poggia) Golay. Wechseltönige Zweiklang-
hörner von vortrittsberechtigten Fahrzeugen. Lärmbela-
stung verringern  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, Anhang 11 Ziffer 3 der Verord-
nung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen
an Strassenfahrzeuge (VTS; SR 741.41) so anzupassen, dass
die Lärmbelastung durch die von vortrittsberechtigten Fahrzeu-
gen verwendeten Zweiklanghörner sinkt, ohne dass dadurch
die Sicherheit beeinträchtigt wird.
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
27.09.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
26.12.2013 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Golay.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3605 n Mo. Markwalder. Vereinfachte Zulassung für 
praktische Ausbildungen  (21.06.2013)
Das Ausländergesetz (AuG) ist um einen neuen Artikel zu
ergänzen:
Artikel 30b AuG (neu)
Ausländerinnen und Ausländer können bei einem Unternehmen
mit Sitz in der Schweiz via Meldeverfahren ohne Erfüllung der
Zulassungsvoraussetzungen gemäss Artikel 18 in Verbindung
mit den Artikeln 20 bis 24 AuG praktisch ausgebildet werden,
sofern folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:
a. Die Dauer der praktischen Ausbildung beträgt maximal 120
Tage pro 12 Monate und jeweils nicht mehr als 60 Tage am
Stück innerhalb von 12 Monaten.
b. Vor Beginn, während und nach Abschluss der praktischen
Ausbildung ist die Ausländerin oder der Ausländer bei einem
Unternehmen im Ausland angestellt, welches eine Mutter-,
Schwester- oder Tochtergesellschaft des Unternehmens mit
Sitz in der Schweiz ist oder vom Unternehmen in der Schweiz
Produkte oder Dienstleistungen bezieht.
c. Die Meldung an die zuständige Behörde muss mindestens
vierzehn Tage vor Antritt der Stelle erfolgen.
d. Das Unternehmen in der Schweiz garantiert die Kosten für
eine bedarfsgerechte Unterkunft, Reise und Verpflegung und
stellt den entsprechenden Kranken- und Unfallversicherungs-
schutz sicher.
04.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3606 n Po. Girod. Reparieren und Wiederverwenden 
elektrischer und elektronischer Geräte  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, wie ein Kreislauf der
Wiederverwendung von elektrischen und elektronischen Gerä-
ten und deren Einzelteilen mit dem bestehenden Recyclingsy-
stem sinnvoll verknüpft oder diesem vorgeschaltet werden
kann.
Mitunterzeichnende: Barthassat, Böhni, Buttet, Candinas, Che-
valley, Chopard-Acklin, Flach, Gasser, Gilli, Glättli, Graf-Lit-
scher, Grossen Jürg, Grunder, Haller, Hodgers, Jans, Kessler,
Leuenberger-Genève, Müller-Altermatt, Nussbaumer, Rytz

Regula, Schelbert, Semadeni, Trede, Vischer Daniel, von Graf-
fenried, Voruz (27)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
27.09.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3608 n Po. Regazzi. Eine Staatssekretärin oder ein 
Staatssekretär für die schweizerische Verkehrspolitik  
(21.06.2013)
Der Bundesrat wird gebeten, bis im Jahr 2015 abzuklären und
dem Parlament zu berichten, ob er zur Koordination der natio-
nalen und internationalen Verkehrspolitik auf allen Verkehrsträ-
gern Schiene, Strasse, Wasser, Luft) eine Staatssekretärin oder
einen Staatssekretär ernennen will.
Mitunterzeichnende: Amherd, Barthassat, Binder, Bulliard, But-
tet, Candinas, Caroni, Cassis, Favre Laurent, Fischer Roland,
Flach, Fluri, Français, Gasser, Giezendanner, Glanzmann,
Gmür, Graf-Litscher, Grossen Jürg, Grunder, Gschwind, Har-
degger, Hess Lorenz, Hodgers, Hurter Thomas, Killer Hans,
Landolt, Lehmann, Lohr, Müller Leo, Pantani, Quadri, Romano,
Rusconi, Rytz Regula, Schläfli, Schneider-Schneiter, Trede (38)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
26.09.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3613 n Ip. Vischer Daniel. Deklaration von Waren aus 
den von Israel besetzten Gebieten  (21.06.2013)
Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zur Motion Fehr
Jacqueline 13.3178 erfreulicherweise erklärt, dass die Angabe
"Marokko" als Herkunftsland für Waren, die aus dem Gebiet der
von Marokko besetzten Westsahara stammen, "nicht zulässig
ist". Das führt bezüglich der analogen Situation von Waren aus
israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten zu nachfol-
genden Fragen:
1. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass die Angabe "Israel" für
Waren aus Siedlungen der von ihm besetzten Gebiete in glei-
cher Weise "nicht zulässig ist"? Warum hat er es bislang unter-
lassen, diese richtige und klare Feststellung auch bezüglich
dieser Waren zu machen, obgleich dies schon mehrfach gefor-
dert wurde?
2. Was unternimmt er, um die bestehende Herkunfts-Deklarati-
onspflicht gegenüber dem gesamten Detailhandel in den Fällen
Marokko und Israel gleichermassen real durchzusetzen, was
fraglos im Interesse aller Konsumentinnen und Konsumenten
wäre?
28.08.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3614 n Mo. van Singer. Möglichkeit zur Festlegung 
würdiger kantonaler Mindestlöhne  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Vorlage zu unterbreiten zur
Änderung des geltenden Rechts: Die kantonalen Exekutiv- und
Legislativbehörden sollen dadurch die Möglichkeit erhalten,
unter Einhaltung des Bundesrechts kantonale Mindestlöhne



90
festzulegen, die ein würdiges Leben erlauben. Diese Mindest-
löhne könnten sich je nach Branche und nach Beruf in allen
Unternehmen und Wirtschaftszweigen des Kantons unterschei-
den, müssten aber einem bestimmten Prozentsatz des nationa-
len Medianlohns entsprechen.
Nicht davon tangiert wären:
1. Branchen, in denen es einen allgemeinverbindlichen
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) gibt, der einen Mindestlohn in Zah-
len festlegt;
2. die Unternehmen, die einen GAV unterzeichnet haben, der
nicht allgemeinverbindlich ist, aber auch einen Mindestlohn in
Zahlen festlegt.
Mitunterzeichnende: Gilli, Girod, Glättli, Hodgers, John-Calame,
Leuenberger-Genève, Müller Geri, Rytz Regula, Schelbert,
Thorens Goumaz, Trede, Vischer Daniel (12)
13.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3615 n Po. Lohr. Voraussetzungen für die IV-Anlehre 
und die praktische Ausbildung nach Insos  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Bericht
mit einer unabhängigen rechtlichen Begutachtung darüber vor-
zulegen, ob das Rundschreiben Nr. 299 zur erstmaligen berufli-
chen Ausbildung in Artikel 16 IVG eine genügende gesetzliche
Grundlage hat. Insbesondere ist zu prüfen, ob Artikel 16 IVG es
zulässt, die IV-Anlehre bzw. ein zweites Ausbildungsjahr von
einem künftigen rentenbeeinflussenden Einkommen oder von
einer künftigen Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt
abhängig zu machen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amherd, Barthassat,
Bulliard, Buttet, Candinas, Darbellay, de Buman, Fluri, Gmür,
Gschwind, Ingold, Kiener Nellen, Lehmann, Leuenberger-
Genève, Maire Jacques-André, Meier-Schatz, Müller-Altermatt,
Regazzi, Reynard, Riklin Kathy, Romano, Schläfli, Schwaab,
Streiff, Tornare, Tschümperlin, Vogler (28)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
04.06.2015 Nationalrat. Annahme.

13.3616 n Mo. Nationalrat. Lancierung und Umsetzung 
einer Schneesportoffensive (de Buman)  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament ein Massnah-
menpaket zu unterbreiten, das den Anteil der Bevölkerung, der
Schneesport treibt, nachhaltig steigert. Er soll gleichzeitig auf-
zeigen, wie der Bund diese Massnahmen durchführen soll und
wie die Kantone und die Branchenverbände bei der Umsetzung
einbezogen werden sollen.
Folgende Massnahmen - nicht abschliessend und ohne Festle-
gung von der zuständigen Behörde - sind denkbar:
1. Eine Dienststelle soll bestimmt werden, die die Massnahmen
der Bundes- und Kantonsbehörden koordiniert und umsetzt. In
erster Linie sind die verschiedenen Bundesämter davon betrof-
fen.
2. Die Schulferienwoche Anfang des Jahres soll zur Sportwoche
erklärt werden.
3. Eine Schneesportwoche zwischen der 5. und der 9. Klasse
soll als obligatorisch erklärt werden, oder es sollen Anreize
dafür geschaffen werden. Alle jüngeren Schülerinnen und Schü-

ler in der Schweiz sollten einmal eine Schneesportwoche erlebt
haben.
4. Finanzielle Massnahmen sollen geprüft werden, um die
Organisation von Wintersportlagern oder Schneetagen zu
erleichtern. Die Unterstützung von "Jugend und Sport" könnte
beispielsweise grosszügiger ausfallen.
5. Es sollen mindestens drei Bundessportzentren für Winter-
sport geschaffen werden. Dabei soll der Schwerpunkt auf Mass-
nahmen gelegt werden und nicht auf einzelne Aktionen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Candinas, Darbellay, Maire Jac-
ques-André, Romano, Tornare, Vogler, von Siebenthal (8)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
19.06.2014 Nationalrat. Annahme.
04.12.2014 Ständerat. Rückweisung an die Kommission.
01.06.2015 Ständerat. Die Motion wird mit folgender Änderung
angenommen: Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu
unterstützen, um den Anteil der Bevölkerung, der Schneesport
betreibt, zu steigern. Im Vordergrund steht dabei die Unterstüt-
zung der Aktivitäten des Vereins "Schneesportinitiative".

x 13.3617 n Mo. de Buman. Ein runder Tisch zu den 
Ladenöffnungszeiten  (21.06.2013)
Nach der Annahme der Motionen Lombardi 12.3637, "Franken-
stärke. Teilharmonisierung der Ladenöffnungszeiten", und
Abate 12.3791, "Stärkung des Schweizer Tourismus. Anpas-
sung der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz an die Bedürfnisse
des Fremdenverkehrs", wird der Bundesrat beauftragt, das
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mit der Aufgabe zu
betrauen, Kantone, Städte und Gemeinden sowie wirtschaftli-
che und soziale Organisationen - einschliesslich Tourismus-
kreise und Konsumentenschutzorganisationen - an einem
nationalen runden Tisch zusammenzubringen. Ziel dieses run-
den Tisches soll sein, eine umfassende Übersicht über die mit
diesen Themen verbundenen Elemente zu erstellen (Aufstel-
lung der Kompetenzen und der Öffnungszeiten, Überblick über
die verschiedenen Abstimmungen, derzeitige Interessen, wirt-
schaftliche Folgen, Verständigungsmöglichkeiten usw.). Auf
diese Art sollen gemeinsam partnerschaftliche Lösungen gefun-
den werden, die einen möglichst breiten Konsens erlauben.
Mitunterzeichnende: Cassis, Darbellay, Gschwind, Meier-
Schatz, Moret, Regazzi, Riklin Kathy, Romano, Thorens Gou-
maz, Vogler (10)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3622 n Mo. Reimann Lukas. Zulassung der 
Regenbogenforelle  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Regenbogenforelle
(Oncorhynchus mykiss - alte Bezeichnung: Salmo irideos) in
allen dafür geeigneten Gewässern einzubürgern.
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.
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x 13.3623 n Mo. Reimann Lukas. Aufstockung des Grenz-
wachtkorps für alle Grenzwachtregionen  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, bei der aktuellen und bei künfti-
gen Aufstockungen des Grenzwachtkorps dafür zu sorgen,
dass alle sieben Grenzwachtregionen berücksichtigt werden.
14.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3624 n Po. Bulliard. Verbesserung der bestehenden 
Finanzhilfen zur Umschulung und Weiterbildung für Bäue-
rinnen und Bauern  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, mögliche Verbesserungen bei
den Umschulungsbeihilfen für Bäuerinnen und Bauern zu prü-
fen und darüber Bericht zu erstatten. Namentlich sollen im
Bericht folgende Möglichkeiten und Massnahmen geprüft wer-
den, um die bisher wirkungslosen Finanzmittel künftig besser im
Interesse der Landwirte einzusetzen:
1. Wie hat sich die Anzahl an Haupt- und Nebenerwerbsbetrie-
ben in den letzten zehn Jahren entwickelt? Ist demgemäss eine
Ausrichtung von Finanzbeihilfen für eine zusätzliche ausserbe-
triebliche Erwerbstätigkeit sinnvoll?
2. Wie und weshalb haben sich die Kernaktivitäten landwirt-
schaftsnaher Tätigkeiten in den letzten Jahren entwickelt? Ist
demgemäss eine Ausrichtung von Finanzbeihilfen für landwirt-
schaftsnahe Zusatzerwerbstätigkeit sinnvoll?
3. Welche Innovationen stehen in der Landwirtschaft bevor, auf
welche die Landwirte mit gezielten Schulungen vorbereitet wer-
den könnten? Ist demgemäss der Ersatz von Umschulungsbei-
hilfen durch gezielte Schulungen (in ausserlandwirtschaftlichen
Tätigkeiten) sinnvoll?
4. Welche Erwerbskombinationen dienen als Absicherung
gegen Arbeitslosigkeit am besten, und wie können solche durch
gezielte Massnahmen gefördert werden?
5. Welche Erwerbskombinationen wären für Bäuerinnen und
Bauern besonders attraktiv und deshalb zu fördern, etwa mit
Blick auf den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amherd, Barthassat,
Bourgeois, Buttet, Candinas, Darbellay, de Buman, Fehr Hans,
Gmür, Gschwind, Hassler, Herzog, Hiltpold, Ingold, Kiener Nel-
len, Lehmann, Leuenberger-Genève, Maire Jacques-André,
Meier-Schatz, Müller Leo, Müller-Altermatt, Regazzi, Reynard,
Riklin Kathy, Romano, Schläfli, Schneider-Schneiter, Schwaab,
Steiert, Tornare, Tschümperlin, Vogler, Walter, Wasserfallen (35)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3625 n Mo. Bulliard. Für die Gründung eines Schweizer 
Innovationspreises im Dienstleistungssektor  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen bestehender För-
derinstrumente und Partnerschaften den Dienstleistungsinnova-
tionen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Dies könnte zum
Beispiel über einen Preis geschehen, der an einem der vom
Bund unterstützten Innovationsanlässe vergeben wird. Ein sol-
cher Preis kann Doodle, Mobility, Swatch oder Swissquote von
morgen erkennen und würdigen. Er ist Basis zum Dialog zur
Bewertung der Schweizer Innovationspolitik in diesem Bereich.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aeschi Thomas,
Amherd, Aubert, Barthassat, Bourgeois, Buttet, Candinas, Dar-
bellay, de Buman, Fehr Hans, Glanzmann, Gmür, Gschwind,
Hassler, Ingold, Kiener Nellen, Lehmann, Leuenberger-Genève,
Lohr, Maire Jacques-André, Müller-Altermatt, Regazzi,
Reynard, Riklin Kathy, Schläfli, Schneider Schüttel, Schneider-
Schneiter, Schwaab, Steiert, Tornare, Tschümperlin, Vogler,
Walter (34)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3626 n Po. Bulliard. IV-Anlehre und praktische Ausbil-
dung nach Insos. Mehr Transparenz  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Bericht
vorzulegen, wie sich die Zahl der Jugendlichen, die von der IV
eine IV-Anlehre oder eine praktische Ausbildung (PrA) zuge-
sprochen erhielten, in den letzten zehn Jahren entwickelt hat.
Der Bericht soll die Datenlage transparent machen und aufzei-
gen, wie die IV-Anlehren und die PrA statistisch von anderen
beruflichen Eingliederungsmassnahmen abgegrenzt werden
können.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amherd, Aubert, Bart-
hassat, Buttet, Candinas, Darbellay, de Buman, Fehr Hans,
Glanzmann, Gmür, Gschwind, Ingold, Kiener Nellen, Lehmann,
Leuenberger-Genève, Maire Jacques-André, Meier-Schatz,
Müller Leo, Müller-Altermatt, Regazzi, Reynard, Riklin Kathy,
Romano, Schläfli, Schneider-Schneiter, Schwaab, Steiert,
Streiff, Tornare, Tschümperlin, Vogler (32)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
04.06.2015 Nationalrat. Annahme.

x 13.3627 n Mo. Chevalley. Beitrag an die europäischen 
Forschungsprogramme, die mit unserer Energiestrategie in 
Einklang stehen  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, mit der Europäischen Kommis-
sion die Teilnahme am nächsten Rahmenforschungsprogramm
der EU neu zu verhandeln, und zwar so, dass das nächste
Euratom-Forschungsrahmenprogramm davon abgekoppelt
wird. Ziel dieser Verhandlungen muss nicht die Verringerung
des Betrags sein, der an diese europäischen Rahmenpro-
gramme bezahlt wird, sondern den Teil des Betrags, der für das
Nuklearprogramm vorgesehen ist, im Einklang mit der Energie-
strategie 2050 des Bundesrates für Programme einzusetzen,
die sich mit erneuerbarer Energie und Energieeffizienz befas-
sen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Badran Jac-
queline, Barthassat, Bäumle, Bertschy, Böhni, de Buman, Fehr
Hans, Feller, Flach, Fridez, Gasser, Gilli, Girod, Glättli, Grin,
Grossen Jürg, Gschwind, Guhl, Hess Lorenz, Hodgers, Ingold,
Jans, John-Calame, Kessler, Kiener Nellen, Maier Thomas,
Maire Jacques-André, Marra, Moser, Müller Geri, Nordmann,
Nussbaumer, Piller Carrard, Poggia, Reimann Lukas, Reynard,
Ribaux, Rime, Rytz Regula, Schelbert, Schwaab, Semadeni,
Stamm, Steiert, Thorens Goumaz, Tornare, Trede, van Singer,
Vischer Daniel, Vogler, von Graffenried, Voruz, Weibel,
Wermuth (56)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.
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x 13.3628 n Mo. Glättli. Digital nachhaltige Gever-Lösung 
für die Bundesverwaltung  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die digitale Nachhaltigkeit bei
der Einführung von Software-Lösungen für die Geschäftsver-
waltung (Gever) der Bundesverwaltung sicherzustellen. Das
heisst u. a., dass:
1. die Bundesverwaltung vollständigen Zugang zum Quellcode
erhält;
2. die Bundesverwaltung selber oder im Auftrag an Dritte den
Quellcode anpassen bzw. weiterentwickeln darf;
3. das Urheberrecht von Weiterentwicklungen bei der Bundes-
verwaltung bleibt und diese bei Bedarf die Software an andere
Behörden und auch der Öffentlichkeit weitergeben darf.
Mitunterzeichnende: Allemann, Caroni, Graf-Litscher, Müller
Geri, Naef, Quadranti, Reimann Lukas, Riklin Kathy, Schelbert,
Vogler, von Graffenried, Wasserfallen, Weibel (13)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3629 n Ip. Kiener Nellen. Bewährte Finma-Amtshilfe 
auf Fiskalfragen ausweiten  (21.06.2013)
Laut Jahresbericht der Finma gingen im Jahr 2012 bei der
Finma 378 Amtshilfegesuche von 71 ausländischen Aufsichts-
behörden ein, die 278 Institute betrafen. Bei 185 dieser Gesu-
che ging es um mögliche Marktmissbräuche. Gesuche im
Bereich der Börsen- und Marktaufsicht wurden auf der Grund-
lage von Artikel 38 BEHG behandelt, die übrigen - meist im
Bereich der Banken- und Versicherungsaufsicht - bezogen sich
auf Artikel 42 Finmag.
1. Wie beurteilt der Bundesrat die internationale Zusammenar-
beit zwischen den Aufsichtsbehörden im Bereich der Amtshilfe?
Ist die Grundlage - blosse Memoranda of Understanding (MoU)
- ausreichend?
2. Wie oft stösst die Finma bei der Bearbeitung von Amtshilfe-
gesuchen gemäss Artikel 38 BEHG und Artikel 42 auf Hinweise
auf unversteuerte Vermögenswerte, die auf Konten von Schwei-
zer Finanzinstituten liegen oder von diesen in anderer Form ver-
waltet werden?
3. Was unternimmt die Finma, wenn sie bei der Bearbeitung von
Amtshilfegesuchen auf solche Hinweise auf unversteuerte Ver-
mögenswerte stösst?
4. Wie beurteilt die Finma den Zusammenhang zwischen
Finanzmarktaufsicht und Steuerthematik a) im Rahmen der
Risikoabschätzung und b) bei der Abschätzung des Reputati-
onsrisikos?
5. Kann der Bundesrat gestützt auf die Erfahrungen mit dem
Steuerkonflikt mit den USA bestätigen, dass die Annahme
unversteuerter Gelder durch Schweizer Finanzinstitute auch
aufsichtsrechtliche Fragen berührt? Worin besteht der Zusam-
menhang zwischen Fiskalfragen und der Durchsetzung der
Finanzmarktgesetze? Wann ist ein Steuerdelikt auch als
Finanzdelikt zu betrachten?
6. Wird die Finma-Amtshilfe künftig Fiskaldelikte einschliessen,
die als Vortat zu Geldwäscherei qualifiziert werden?
7. Welche gesetzlichen Grundlagen wären anzupassen, um die
eingespielte und bewährte internationale Amtshilfe-Zusammen-
arbeit zwischen den Aufsichtsbehörden auf Fiskalfragen auszu-
dehnen?

8. Gibt es ausländische Aufsichtsbehörden, die im Rahmen
ihrer internationalen Amtshilfe-Zusammenarbeit Fiskalfragen
bearbeiten?
9. Auf Druck der OECD ist der Bundesrat im Begriff, die interna-
tional unübliche und zunehmend in Kritik geratene Voraborien-
tierung der betroffenen Person (sogenanntes Kundenverfahren)
bei der Amtshilfe in Steuersachen abzuschaffen. Wird er das
Kundenverfahren auch bei Amtshilfegesuchen von ausländi-
schen Aufsichtsbehörden aufheben? Welche gesetzlichen
Grundlagen müssten angepasst werden?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Bernas-
coni, Bulliard, Fehr Hans-Jürg, Friedl, Gilli, Hadorn, Hardegger,
Heim, Leutenegger Oberholzer, Marra, Nussbaumer, Reynard,
Schneider Schüttel, Vogler (16)
04.09.2013 Antwort des Bundesrates.
27.09.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3630 n Mo. Kiener Nellen. Die Verkürzung fiskalischer 
Abgaben soll kein Ausschlussgrund für Rechtshilfe sein  
(21.06.2013)
Das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsa-
chen (SR 351.1) schliesst in Artikel 3 Absatz 3 aus, einem Ersu-
chen um Rechtshilfe zu entsprechen, "wenn Gegenstand des
Verfahrens eine Tat ist, die auf eine Verkürzung fiskalischer
Abgaben gerichtet erscheint". Diese Einschränkung ist ersatz-
los aufzuheben.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Bernas-
coni, Bulliard, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, Friedl, Gilli,
Gross Andreas, Hadorn, Hardegger, Heim, Jans, Leutenegger
Oberholzer, Marra, Nussbaumer, Reynard, Schneider Schüttel,
Semadeni, Vogler (20)
04.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3631 n Po. Kiener Nellen. Ausdehnung der Quellen-
steuer auf weitere Personen als Vereinfachung bei der 
Einkommenssteuer  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, Bericht zu erstatten über den
Stand und die Erfahrungen mit der Quellensteuer in der
Schweiz. Zudem interessieren rechtsvergleichend die Modelle
und Erfahrungen der vielen europäischen Länder, welche die
Quellensteuer für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
eingeführt haben.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Badran
Jacqueline, Bernasconi, Bulliard, Chopard-Acklin, Fehr Hans-
Jürg, Fehr Jacqueline, Friedl, Gilli, Gross Andreas, Hadorn,
Hardegger, Heim, Jans, Marra, Masshardt, Nussbaumer,
Reynard, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni (22)
04.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.
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x 13.3637 n Mo. Candinas. Raumplanungsgesetz. Förde-
rung des gemeinnützigen Wohnungsbaus durch Ergän-
zung des Zweckartikels  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Zweck- und Zielartikel des
eidgenössischen Raumplanungsgesetzes dahingehend anzu-
passen, dass die Förderung des gemeinnützigen Wohnungs-
baus als Planungsgrundsatz im Sinne einer Handlungsdirektive
von Bund, Kantonen und Gemeinden aufzunehmen ist.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Fluri, Glanzmann, Gmür, Hess
Lorenz, Lustenberger, Regazzi, Riklin Kathy, Schilliger, Vitali,
Vogler, Weibel (12)
04.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3638 n Po. Candinas. Arbeitsplatzabbau im Bergge-
biet durch Verlagerung von Bundesstellen 
teilkompensieren  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht darüber zu erstel-
len, ob erstens der sich abzeichnende Verlust von Arbeitsplät-
zen im Berggebiet durch eine Umstrukturierung der
Arbeitsplätzeverteilung der Bundesverwaltung teilweise wettge-
macht werden könnte und mit welchen Kosten und welchem
Nutzen für die Qualität der Dienstleistungen der Bundesverwal-
tung dies zweitens verbunden wäre.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amherd, Barthassat,
Brand, Büchler Jakob, Bulliard, Cassis, Darbellay, de Buman,
Fässler Daniel, Freysinger, Gasser, Girod, Glanzmann, Gmür,
Gschwind, Hassler, Herzog, Landolt, Lehmann, Lohr, Lusten-
berger, Müller Leo, Müller-Altermatt, Pfister Gerhard, Regazzi,
Reimann Lukas, Ritter, Romano, Semadeni, Thorens Goumaz,
Vogler (32)
21.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3641 n Mo. Cassis. Technische Elemente der IV-Revi-
sion umgehend in Angriff nehmen  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, analog zum Vorgehen nach dem
Scheitern der 11. AHV-Revision, rasch eine Vorlage zur IV-Revi-
sion vorzulegen, welche sich auf die technischen und mehr-
heitsfähigen Aspekte konzentriert. Insbesondere die
Bestimmungen zur Schuldentilgung, die Eingliederungsmass-
nahmen und das lineare Rentensystem sollen Teil dieser Revi-
sion sein.
Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, de Courten, Derder, Feller,
Frehner, Gössi, Hess Lorenz, Huber, Humbel, Hutter Markus,
Moret, Parmelin, Pelli, Pezzatti, Ribaux, Schneeberger, Stahl,
Stolz, Weibel (19)
29.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3643 n Mo. Freysinger. Anpassung des Schengen-
Abkommens  (21.06.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, wieder feste Grenzkontrollen
einzuführen - allerdings nur auf kleineren, wenig befahrenen

Verkehrsachsen, die von Kriminellen genutzt werden, um das
Sicherheitsdispositiv von Polizei und Grenzwache zu umgehen.
Mitunterzeichnende: Geissbühler, Giezendanner, Hausam-
mann, Herzog, Kaufmann, Reimann Lukas, Reimann Maximi-
lian, Rusconi, Stamm (9)
04.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

x 13.3649 n Mo. Grin. Für eine Schweizer Landwirtschaft 
ohne gentechnisch veränderte Organismen. Verlängerung 
des GVO-Moratoriums  (21.06.2013)
Um das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten in
die Produkte der Schweizer Landwirtschaft aufrechtzuerhalten,
wird der Bundesrat beauftragt, das GVO-Moratorium über 2017
hinaus zu verlängern.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amaudruz, Aubert, Bugnon,
Chevalley, Estermann, Fehr Hans, Hausammann, Herzog, Hod-
gers, Joder, John-Calame, Leuenberger-Genève, Perrin, Rei-
mann Lukas, Ritter, Thorens Goumaz, van Singer, Veillon, von
Siebenthal, Voruz (21)
28.08.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

13.3667 s Mo. Kommission für Wirtschaft und Abgaben-SR 
(12.447). Steuersystem umbauen. Innovation fördern. 
Standort Schweiz stärken  (27.08.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, folgende vier Punkte in die Vor-
lage der Unternehmenssteuerreform III aufzunehmen:
1. Anpassung des Beteiligungsabzugs: Wechsel von indirekter
zu direkter Freistellung der Beteiligungserträge; Abschaffung
der Mindestbeteiligungsquote sowie der Mindesthaltedauer;
Abschreibungen auf Beteiligungen bleiben voll abzugsfähig;
Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungsakquisi-
tionen bleiben voll abzugsfähig.
2. Steuerliche Privilegierung von konzerninternen Zinseinkünf-
ten: Einführung einer Teilfreistellung des Nettozinsertrages in
Analogie zur Freistellung der Dividendenerträge beim Beteili-
gungsabzug.
3. Steuerliche Förderung von Innovation: Einführung von steu-
erlichen Fördermassnahmen im Bereich der Innovation (d. h.
Forschung und Entwicklung sowie Immaterialgüterrechte)
sowohl auf der Input- als auch auf der Outputseite (auf der Out-
putseite inklusive Begünstigung der Erträge aus selbstgenutz-
ten Immaterialgüterrechten).
4. Flexibilisierung des Massgeblichkeitsprinzips: Anpassung der
Artikel 24 StHG und 58 DBG in Bezug auf gruppeninterne
Transaktionen, sodass Grundlagen geschaffen werden, die eine
angemessene Besteuerung in der Schweiz gewährleisten.
30.10.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
10.12.2013 Ständerat. Rückweisung an die Kommission.

13.3669 s Mo. Luginbühl. Erneuerbare Energien tragen zur 
Versorgungssicherheit bei  (10.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, damit subventionierte Anlagen mit schwan-
kender, nichtsteuerbarer Stromproduktion
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Systemverantwortung übernehmen und einen Beitrag zur Ver-
sorgungssicherheit leisten, indem sie mit dem Bereitstellen von
oder der Beteiligung an dezentraler Speicherung (z. B. Batte-
rien) oder zentraler Speicherung (z. B. Pumpspeicherkraft-
werke, Speicherzertifikate o. Ä.) für die eigene Steuerbarkeit
sorgen und bedarfs- und marktgerecht produzieren.
Mitunterzeichnende: Bischofberger, Eberle, Engler, Freitag,
Imoberdorf, Schmid Martin (6)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
10.12.2013 Ständerat. Zuweisung an die UREK-S zur Vorprü-
fung.

13.3671 n Mo. Geissbühler. Schweizerisches Strafprozess-
recht. Polizeigewahrsam auf 72 Stunden ausdehnen  
(10.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Strafprozessrecht den Poli-
zeigewahrsam auf 72 Stunden auszudehnen.
30.10.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3673 n Mo. Feller. Erhöhung der Interventionsgrenze der 
Bürgschaftsorganisationen zugunsten der KMU von 500 
000 auf eine Million Franken  (10.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Bundesge-
setzes vom 6. Oktober 2006 über die Finanzhilfen an gewerbe-
orientierte Bürgschaftsorganisationen vorzuschlagen, mittels
derer die Interventionsgrenze dieser Organisationen von 500
000 Franken auf eine Million Franken angehoben wird.
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Bulliard, Clottu, de Buman, de
Courten, Derder, Français, Frehner, Germanier, Grin, Joder,
Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Nordmann, Perrinjaquet,
Rösti, Schilliger, von Graffenried (18)
30.10.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3674 n Ip. Reynard. Wird die Ausbildung dem Militär-
dienst untergeordnet?  (10.09.2013)
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Ist er der Auffassung, dass die Ausbildung dem Militärdienst
unterzuordnen sei? Halten Sie es für richtig, dass die Schulen
und Hochschulen sich den starren Vorgaben des Militärdienstes
anzupassen haben, wo dieser doch nur einen geringen Pro-
zentsatz der Bevölkerung betrifft?
2. Der Semesterbeginn der Universitäten und Fachhochschulen
wurde auf Mitte September vorverlegt, um durch die Harmoni-
sierung der Semesterdaten mit den europäischen Hochschulen
mehr Mobilität zu ermöglichen. Ist der Bundesrat bereit, diese
Anpassung an die internationalen Studienpläne wieder infrage
zu stellen - mit all den Konsequenzen, die dies für die Mobilität
der Studierenden hat?
3. Der Vorschlag von Herrn Blattmann, die Maturitätsprüfungen
zeitlich vorzuziehen, könnte dazu führen, dass das Ausbil-
dungsniveau der jungen Schweizerinnen und Schweizer im
Zuge einer weiteren Reduzierung der Schulzeit sinkt. Welche
Position vertritt der Bundesrat?
4. Mit der Annahme des Postulates Maire 12.3210 im Mai 2012
wurde der Bundesrat beauftragt, "in Zusammenarbeit mit den
Kantonen, den Universitäten und den Fachhochschulen zu prü-
fen, wie verhindert werden kann, dass die Studierenden auf-
grund der Rekrutenschule ein Semester oder sogar ein ganzes

Studienjahr verlieren". Befinden sich die Diskussionen dazu auf
gutem Weg, und ist eine baldige Lösung zu erwarten?
5. Sieht er eine Flexibilisierung der Rekrutenschule vor, z. B.
indem das derzeit Medizinstudierenden zur Verfügung stehende
System auf alle Studienfächer ausgeweitet wird (siehe Informa-
tionen über die Fraktionierung auf der Website des VBS)?
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Aubert, Jositsch, Maire
Jacques-André, Marra, Tornare (6)
06.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3675 n Ip. Parmelin. Tabakkonsum, E-Zigaretten, 
Gesundheit und Besteuerung. Was ist die Strategie des 
Bundesrates?  (10.09.2013)
Wir erleben derzeit einen weltweiten Boom bei der Entwicklung
neuer Nikotin- oder Tabakprodukte (E-Zigaretten). Es wird - ins-
besondere in den angelsächsischen Ländern, aber auch in
Frankreich und anderswo in der EU - eine intensive Debatte
darüber geführt, ob diese Produkte tatsächlich weniger schäd-
lich seien als traditionelle Zigaretten und ob sie deshalb die
Gesundheitsrisiken des Tabakkonsums deutlich reduzieren
könnten. Wenn dem so ist, könnten diese Produkte entzugsresi-
stenten Rauchenden dabei helfen, ihren Gesundheitszustand
langfristig zu verbessern. Angesichts des Erfolgs solcher Pro-
dukte und der gesundheitlichen und steuerlichen Konsequen-
zen stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Welche Strategie gedenkt der Bundesrat angesichts dieser
neuen Entwicklungen anzuwenden?
2. Würde er - sollte eine Reduktion der gesundheitlichen Risi-
ken wissenschaftlich bewiesen werden können - dem angel-
sächsischen Beispiel folgen und Rauchende darin bestärken,
traditionelle Zigaretten durch die neuen Produkte zu ersetzen?
3. Für diese neuen Produkte existieren heute keinerlei Anforde-
rungen bezüglich Gesundheitsrisiken. Welche konkreten Mass-
nahmen will der Bundesrat ergreifen, um zu verhindern, dass
neue Probleme auftauchen, die die Gesundheit der Konsumen-
tinnen und Konsumenten auf andere Art und Weise gefährden
könnten?
4. Wenn die Verwendung der neuen Produkte infolge des damit
einhergehenden Verzichts auf traditionelle Zigaretten langfristig
wirklich zu einer gesundheitlichen Verbesserung der Tabakab-
hängigen führen kann: Was gedenkt der Bundesrat zu tun, um
zu verhindern, dass solche Produkte nicht umgekehrt neue Per-
sonengruppen zur Sucht verführen, insbesondere Jugendliche?
5. Wie will der Bundesrat diese Produktegruppe besteuern?
6. Im Falle einer mittel- und langfristigen starken Reduzierung
des traditionellen Tabakkonsums als Folge der Beliebtheit die-
ser neuen Produkte könnte es passieren, dass die AHV teil-
weise mit deutlichen Mindereinnahmen zu rechnen hat. Ist dem
Bundesrat diese mögliche Konsequenz bewusst, und welche
realistischen alternativen Massnahmen könnte er umsetzen?
7. Hat der Bundesrat vor, diese neuen Entwicklungen bei einer
nächsten Revision der Tabakgesetzgebung zu berücksichtigen
und zu integrieren? Wenn ja, in welcher Form? Wenn nein, was
sieht der Bundesrat vor?
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
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13.3676 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Fragwürdiges Verhandlungsmandat über ein 
institutionelles Rahmenabkommen mit der EU  (11.09.2013)
Der Bundesrat verabschiedete am 21. August 2013 den Entwurf
für ein Verhandlungsmandat über institutionelle Fragen mit der
EU. EU-Recht soll dabei dynamisch übernommen werden. Bei
Streitigkeiten soll der EuGH über die Auslegung der Verträge
ein bindendes Gutachten verfassen. In diesem Zusammenhang
stellen sich folgende dringliche Fragen:
1. Welche konkreten Rechtsauslegungsprobleme sind bei den
bilateralen Verträgen aufgetreten, sodass ein neues Rahmen-
abkommen notwendig wird?
2. In welchen konkreten Dossiers sind Rechtsauslegungspro-
bleme entstanden? Wie wurden sie erledigt?
3. Wo erwartet der Bundesrat künftig Probleme bei der Rechts-
auslegung?
4. Gibt es derzeit ungelöste Rechtsanwendungsfälle? Wenn ja,
welche?
5. Warum bedient sich der Bundesrat weiter heimlichtuender
Taktiken (Geheimgutachten, "non-papers", verengende Konsul-
tationen) im Umgang mit diesem heiklen staatspolitischen und
unsere Demokratie zutiefst betreffenden Thema?
6. Wie wird die dynamische Übernahme von EU-Recht nach
Vorstellung des Bundesrates im Rahmenabkommen aussehen?
7. Für welche bilateralen Abkommen soll das Rahmenabkom-
men gelten?
8. Was sind die Befürchtungen des Bundesrates in Bezug auf
die Personenfreizügigkeit und das Landverkehrsabkommen,
dass er diese Bereiche ausnehmen will?
9. Kann er versichern, dass in diesen Dossiers keine materiel-
len Zugeständnisse gemacht werden?
10. Spricht die jüngste Praxis des Bundesgerichtes, dass auch
nichtzwingendes Völkerrecht dem Landesrecht vorgeht, nicht
dafür, dass eine Beurteilung durch den EuGH für die Schweizer
Rechtsinterpretation verbindlich ist und daher selbst ein bewus-
ster Entscheid des Parlamentes, die gesetzlichen Grundlagen
entgegen der EU-Interpretation zu schaffen, keine konkreten
juristischen und politischen Auswirkungen hätte?
11. Wie kommt er darauf, dass der EuGH nicht verbindlich rich-
tet, sondern lediglich Gutachten erstellt?
12. Teilt er die Auffassung, dass ein solches Rahmenabkom-
men von so grosser institutioneller Tragweite ist, dass ein obli-
gatorisches Referendum gerechtfertigt ist?
13. Mit welchen konkreten Konsequenzen hat die Schweiz zu
rechnen, wenn kein institutionelles Abkommen zustande
kommt?
Sprecher: Büchel Roland
13.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3677 n Ip. Sozialdemokratische Fraktion. Schnüffeleien 
der NSA und anderer Nachrichtendienste auch in der 
Schweiz  (11.09.2013)
Im Zusammenhang mit den laufenden Enthüllungen via
Recherchen des ehemaligen NSA-Mitarbeiters und Whistleblo-
wers Edward Snowden wird der Bundesrat um die Beantwor-
tung der folgenden Fragen ersucht.
1. Haben der US-amerikanische Nachrichtendienst NSA und/
oder eventuell weitere ausländische Nachrichtendienste wie die

britische Government Communications Headquarters (GCHQ)
Informationen von Schweizer Bürgern und Bürgerinnen und/
oder Schweizer Unternehmen und/oder Schweizer politischen
Institutionen ausspioniert? In einer Antwort auf die Interpellation
13.3033 hatte der Bundesrat "keine Kenntnis von konkreten
Fällen, in welchen Persönlichkeitsrechte von Schweizer Bür-
gern ... verletzt" worden sind. Gilt diese Aussage noch immer?
2. Wenn Daten erhoben worden sind, wurden die Betroffenen
informiert, und ist das Einsichtsrecht nach schweizerischem
Datenschutzgesetz gewährleistet?
3. Seit wann sind den Bundesbehörden Aktivitäten der NSA im
Detail bekannt? Wurden diese gegenüber den US-Behörden
thematisiert? Hat sich der Bundesrat gegen Aktivitäten auslän-
discher Geheimdienste auf dem Schweizer Territorium offiziell
verwahrt, eventuell zusammen mit anderen betroffenen Staa-
ten?
4. Hat der US-amerikanische Nachrichtendienst, allenfalls in
Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten, Artikel 271
StGB verletzt, indem auf schweizerischem Gebiet verbotene
Handlungen für einen fremden Staat vorgenommen wurden?
Haben ausländische Nachrichtendienste Artikel 272 StGB, Poli-
tischer Nachrichtendienst, verletzt? Wenn ja, wie wird das
geahndet?
5. Haben sich für den Nachrichtendienst des Bundes durch die
Aussagen von Edward Snowden neue Erkenntnisse ergeben?
Hat der schweizerische Nachrichtendienst - wie andere Nach-
richtendienste in Europa auch - Informationen erhalten, die die
USA aufgrund illegaler Abhöraktionen gewonnen haben?
6. In welchem Rahmen arbeitet der Nachrichtendienst des Bun-
des mit dem US-amerikanischen Nachrichtendienst und weite-
ren Nachrichtendiensten ausländischer Staaten zusammen?
Wie sind diese Kooperationen und der Austausch von Informa-
tionen vertraglich, sicherheitspolitisch und rechtlich geregelt?
7. Werden derzeit gestützt auf das Abkommen zur Zusammen-
arbeit der zuständigen Strafverfolgungsbehörden Schweiz-USA
in der Terrorismusbekämpfung von 2007 Informationen von
Schweizer Behörden an die US-Nachrichtendienste weitergelei-
tet? Wer kontrolliert in der Schweiz die allfällige Weiterleitung
von Daten ins Ausland?
8. Neueste Enthüllungen deuten auf Wirtschaftsspionage durch
die US-Geheimdienste im Ausland hin (siehe neueste Enthül-
lungen zu Petrobras und Swift). Teilt der Bundesrat diese
Befürchtungen? Gibt es Hinweise für solche Tätigkeiten gegen
die Schweiz?
9. Haben ausländische Nachrichtendienste auch die Verschlüs-
selungscodes von Bankenübermittlungen geknackt? Ist der ein-
seitige Informationsaustausch in Steuersachen damit nicht
längst Realität, da ausländische Steuerbehörden wie z. B. IRS
Kenntnis von steuerlich relevanten Informationen erhalten
haben? Wie reagiert der Bundesrat darauf? Hat er in der Sache
mit der betroffenen Branche (Finanzinstitute usw.) Kontakt auf-
genommen? Besteht hier die Gefahr krimineller Manipulatio-
nen?
10. Die Bevölkerung kann sich nicht einmal mehr auf gängige
Verfahren zur Verschlüsselung im Internet verlassen. Open-
Source-Software zur Verschlüsselung von E-Mails ist nach Ein-
schätzung von Datenschützern noch immer sicherer als Closed-
Source-Software. Teilt der Bundesrat diese Haltung?
11. Hat er Kenntnis von Aktivitäten des NSA auf dem Gebiet
von Genf als international bedeutendem Standort von Konferen-
zen, internationalen Organisationen usw.? Wie stellt er tech-
nisch, politisch und rechtlich sicher, dass Genf als wichtiger
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Konferenzort und Standort vor Übergriffen ausländischer
Geheimdienste geschützt wird?
12. Ist der Bundesrat bereit, im Parlament eine Debatte über die
Aktivitäten der Geheimdienste zu führen, statt einfach auf den
Austausch mit der GPDel zu verweisen? Teilt er die Meinung,
dass die Grenzziehung zwischen Schutz und Privatsphäre,
öffentlicher Sicherheit und illegaler Tätigkeit ausländischer
Geheimdienste einer demokratischen Debatte bedarf?
13. Ist das neue "Bundesgesetz" über die Zusammenarbeit mit
ausländischen Behörden und über den Schutz der schweizeri-
schen Souveränität dazu geeignet, Datenschnüffelei durch aus-
ländische Behörden zu unterbinden?
Sprecher: Tschümperlin
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3678 n Po. Rime. Lockerung des Nachtfahrverbots für 
schwere Nutzfahrzeuge  (11.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen seiner Aufgaben zur
Kapazitätsbewirtschaftung auf dem Nationalstrassennetz einen
Entwurf zur Lockerung des Nachtfahrverbots für schwere Nutz-
fahrzeuge vorzulegen sowie in einem Bericht die Auswirkungen
einer solchen Lockerung aufzuzeigen.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Bourgeois, Français, Giezendan-
ner, Gschwind, Parmelin, Perrinjaquet, Pieren, Regazzi,
Wobmann (10)
29.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.3683 n Mo. van Singer. Ständige Überwachung der 
Radioaktivität von Oberflächengewässern und 
Grundwasser  (11.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die ständige Überwachung der
Radioaktivität von Oberflächengewässern und Grundwasser,
die sich im Umkreis von Kernkraftwerken befinden bzw. unter-
halb solcher Kernkraftwerke liegen, auszuweiten.
Mitunterzeichnende: Gilli, Girod, Glättli, Hodgers, John-Calame,
Leuenberger-Genève, Rytz Regula, Schelbert, Thorens Gou-
maz, Trede, Vischer Daniel, von Graffenried (12)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3688 n Po. (Poggia) Golay. Bekanntmachung von Willen-
säusserungen und Entscheiden von Behörden. Analyse der 
heutigen Praxis  (11.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu erstellen, in
dem er darlegt, wie heute Schriftstücke, die eine gesetzliche
Frist auslösen, ob es sich nun um eine Willensäusserung, einen
Entscheid einer Behörde oder ein Gerichtsurteil handelt,
bekanntgemacht werden. Darin sind die Vor- und Nachteile des
heutigen Systems und die Mittel, die in unserer Rechtsordnung
bestehen, dazustellen, damit eine möglichst hohe Rechtssicher-
heit gewährleistet werden kann.
06.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
26.12.2013 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Golay.

13.3692 n Ip. Hurter Thomas. Telekommunikationsmarkt. 
Sind aktuelle Gesetzgebung und Regulierungsmassnah-
men noch zeitgemäss?  (12.09.2013)
Der Telekommarkt wurde 1998 liberalisiert. Die Schweiz steht
gemäss OECD im internationalen Vergleich sehr gut da: Num-
mer 1 bei den Investitionen pro Kopf und Breitbanddurchdrin-
gung sowie Rang 4 bezüglich der Breitbandgeschwindigkeit.
Auch preislich bewegt sich die Schweiz im Mittelfeld. Der Netz-
wettbewerb zwischen Kabelnetzbetrieben, Swisscom und neu
den Elektrizitätswerken funktioniert. In diesem Zusammenhang
wird der Bundesrat gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie wird seitens des Bundesrates das weitere Festhalten an
einer sektorspezifischen Regulierung 15 Jahre nach der Libera-
lisierung des Telekommarktes begründet?
2. Wäre eine Aufgabe dieser Regulierung bzw. eine Beschrän-
kung dieser auf zwingend notwendige Bereiche (z. B. Fre-
quenzmanagement; NISV usw.) nicht sinnvoller? Falls ja, ist
eine solche Änderung im Rahmen einer möglichen FMG-Revi-
sion in Planung? Falls nein, mit welchen Mitteln will er diesbe-
züglich weiter vorgehen, insbesondere da in der EU eine
Abkehr von der sektorspezifischen Regulierung ebenfalls zur
Debatte steht?
3. Im Bereich des Fernmeldemarktes kennt die Schweiz meh-
rere Regulatoren (u. a. Weko und Comcom). Wäre eine Straf-
fung oder Einschränkung auf nur eine Stelle insbesondere unter
dem Aspekt der divergierenden Einschätzungen der verschie-
denen Ämter in der Vergangenheit (z. B. Fusionsverbot Sunrise/
Orange) nicht effizienter und besser? Falls nein, welche Mög-
lichkeiten sieht der Bundesrat, um solche Probleme in Zukunft
zu verhindern?
4. Mit welchen Massnahmen will er die neuen Herausforderun-
gen im Bereich der Kommunikationsstrukturen (z. B. Steuerun-
gen im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, Abwehr
Cybercrime, Cyberdefence usw.) angehen? In welcher Form
werden die Betreiber dieser Strukturen eingebunden?
06.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3695 n Mo. Heim. Psychische Gesundheit. Von anderen 
Ländern lernen  (12.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen eine Mehrjahresstrategie zur Stärkung der psychi-
schen Gesundheit und zur Reduktion der hohen Suizidrate in
der Schweiz vorzulegen und dabei zu prüfen, wie diese mit
messbaren Zielen zu verbinden ist.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Birrer-Heimo, Fehr
Jacqueline, Friedl, Gysi, Hadorn, Jans, Kiener Nellen, Marra,
Munz, Nussbaumer, Reynard, Schenker Silvia, Schneider
Schüttel (14)
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3696 n Mo. Müller-Altermatt. Echter Datenschutz statt 
Schutzschild für Steuerpreller  (12.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Vorlage zu unterbreiten
bezüglich des Inkassos von Steuerschulden, mit welcher:
1. dem Fiskus dieselben Möglichkeiten zur Eintreibung seiner
Forderungen zur Verfügung stehen wie den Gläubigern von pri-
vatrechtlichen Forderungen. Weiterhin ausgeschlossen sein soll
die Konkursbetreibung für Steuern, Abgaben, Gebühren usw.
(Art. 43 SchKG);
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2. ein Verfahren und Kriterien definiert werden, nach welchen
Daten von Steuerschuldnern öffentlich zugänglich gemacht wer-
den dürfen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Büchler Jakob, Bulliard, Buttet,
Candinas, Fässler Daniel, Fluri, Gasser, Glanzmann, Gmür,
Haller, Hess Lorenz, Lehmann, Lohr, Lustenberger, Müller Leo,
Schläfli, Schneider-Schneiter, Streiff, Vogler, Ziörjen (21)
30.10.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3698 n Po. Rusconi. Mikrochip auch für Katzen  
(12.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, ob es angezeigt wäre, einen Erlassentwurf zur Einführung
eines obligatorischen Mikrochips für Katzen, wie er bereits für
Hunde vorgesehen ist, vorzulegen.
30.10.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.3699 n Ip. Freysinger. Syrische Flüchtlinge  (12.09.2013)
Der Bundesrat hat entschieden, in den nächsten Jahren 500
syrische Flüchtlinge in der Schweiz aufzunehmen. Die mit
Abstand gefährdetste Volksgruppe im Mittleren Osten ist die der
Christen. Sie erfahren unvorstellbare Gewalt und laufen bei
Machtübernahme durch die Islamisten Gefahr, schlichtweg aus-
gerottet zu werden.
Aus diesem Grunde frage ich den Bundesrat, ob er bereit ist:
a. unter den 500 Flüchtlingen bevorzugt solche christlichen
Glaubens aufzunehmen;
b. durch seine Vertretung in der Uno die reichen arabischen
Golfstaaten (Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait,
Saudi-Arabien usw.) - unter Berufung auf die Solidarität, mit der
auch die Schweiz handelt - aufzufordern, ihre islamischen Brü-
der und Schwestern, die in Syrien in Gefahr sind, aufzunehmen
und ihnen auf diese Weise eine leichtere Integration zu ermögli-
chen.
Mitunterzeichnende: Barthassat, Binder, Brand, Buttet, Ester-
mann, Fehr Hans, Hausammann, Keller Peter, Müri, Neirynck,
Pantani, Regazzi, Reimann Maximilian, Romano,
Schwander (15)
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3700 n Po. (Poggia) Golay. Jährliche Kosten der Pflege-
leistungen im Krankheitsfall für Personen, die Schwarz- 
oder Grauarbeit nachgehen und über keine Versicherung 
im Sinne des KVG verfügen  (12.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Kosten,
insbesondere im Spitalbereich (ambulant und stationär), vorzu-
legen, die jährlich auf Bundesebene entstehen, wenn Kosten
von medizinischen Leistungen für Personen übernommen wer-
den, die sich in der Schweiz aufhalten und dort arbeiten, aber
über keinen Aufenthaltstitel verfügen und nicht nach dem KVG
versichert sind. Im Bericht sollen alle Personen berücksichtigt
werden, unabhängig davon, ob der Arbeitgeber für sie Sozialab-
gaben, die vom Lohn abgezogen werden, entrichtet oder nicht.

Der Bericht soll auch Lösungsvorschläge für diese Situation lie-
fern.
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
26.12.2013 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Golay.

13.3706 n Ip. Friedl. Die SBB als Busbetreiberin auf der 
Strecke Zürich-München  (16.09.2013)
Die Strecke Zürich-München fristet seit Jahren ein Schattenda-
sein. Für die rund 300 Kilometer braucht der Zug 4 Stunden und
15 Minuten. Die fehlende Elektrifizierung der Strecke Lindau-
München ist ein Hauptgrund dafür. Bis heute ist es nicht gelun-
gen, in dieser Hinsicht Fortschritte zu erzielen. Die Elektrifizie-
rung wurde immer wieder angekündigt und stets wieder
verschoben, aktuell auf das Jahr 2020. Laut Presseberichten
planen die SBB nun zusammen mit der DB, die Strecke Zürich-
München mit Nonstop-Bussen zu bedienen. Die Ostschweiz
wird abgehängt, obwohl stets betont wurde, dass dieser Strecke
ein grosses Potenzial zukommt. Bereits heute bedienen zwei
private Busbetriebe die Strecke Zürich-München zu Preisen ab
18 Franken. Mit dem neuen Angebot treten nun die SBB und
die DB nicht nur in Konkurrenz zu diesen Billiganbietern, son-
dern zu ihren eigenen Bahnangeboten. Für die Realisierung
des 2-Stunden-Takts sowie die Elektrifizierung ist dies ein denk-
bar schlechtes Signal. Ich bitte den Bundesrat um die Beant-
wortung folgender Fragen:
1. Wie passt dieses Vorgehen der SBB zur Mobilitätsstrategie,
den Verkehr von der Strasse weg auf die Schiene zu bringen?
2. Gehört es zum Kerngeschäft der SBB, statt mit ganzer Inten-
sität auf den Ausbau des Schienennetzes und die Verbesse-
rung des Fahrplans zu setzen, Angebote auf der Strasse
anzubieten?
3. Welches Signal wird damit für die weiteren Anstrengungen
zur Elektrifizierung der Strecke Lindau-München gesendet?
4. Warum wird nicht auf eine raschere Aufwertung der Bahn-
strecke Zürich-St. Gallen-München gesetzt?
5. Ist es opportun, eine neue Strecke nonstop zu führen und
damit ganze Regionen, wie hier die Ostschweiz, von internatio-
nalen Verbindungen abzuhängen?
6. Wie wirkt sich die Finanzierung dieser Strecke auf die
Gesamtfinanzierung der SBB aus?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Birrer-Heimo, Cho-
pard-Acklin, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Gilli, Gysi, Hadorn,
Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Marra, Masshardt,
Munz, Naef, Reynard, Schneider Schüttel, Schwaab,
Semadeni (19)
06.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3707 n Po. Fraktion BD. Ganzheitliche und zukunftstaug-
liche Cyberraumstrategie  (17.09.2013)
Der Bundesrat wird aufgefordert, eine ganzheitliche Cyber-
raumstrategie für die Schweiz zu definieren. Diese Strategie soll
Basis für strategische Anforderungen an ein zukunftstaugliches
Fernmeldegesetz (FMG) sein. Der Bundesrat wird zudem auf-
gefordert, die Einsetzung einer Expertenkommission zu prüfen
und festzulegen, wer den Lead haben wird, da eine ganzheitli-
che Cyberraumstrategie departementsübergreifend ist.
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Sprecher: Guhl
06.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.3708 n Mo. Aeschi Thomas. Pflicht zur Arbeitszeiterfas-
sung. Möglichkeit der Verzichtserklärung in gewissen 
Branchen  (17.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Artikel 45 (Auskunftspflicht)
und 46 (Verzeichnisse und andere Unterlagen) des Arbeitsge-
setzes bzw. Artikel 72 (Zutritt zum Betrieb) und Artikel 73 (Ver-
zeichnisse und andere Unterlagen) der Verordnung 1 zum
Arbeitsgesetz insofern anzupassen, dass Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in gewissen Branchen die Möglichkeit haben, betref-
fend die Arbeitszeiterfassungspflicht eine Verzichtserklärung zu
unterschreiben (Opting-out).
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3709 n Mo. Schelbert. Die Arbeit mit unversteuerten Gel-
dern verbieten  (17.09.2013)
Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament den Entwurf eines
Gesetzes, das Finanzintermediären nicht nur die Entgegen-
nahme, sondern grundsätzlich das Arbeiten mit unversteuerten
Geldern verbietet und unter Strafe stellt.
Mitunterzeichnende: Gilli, Girod, Glättli, Hodgers, John-Calame,
Leuenberger-Genève, Rytz Regula, Thorens Goumaz, Trede,
Vischer Daniel, von Graffenried (11)
29.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3711 n Ip. Bortoluzzi. Hotnights. Eine fragwürdige 
Broschüre  (17.09.2013)
1. Auf welchen wissenschaftlichen Grundlagen beruht der Ent-
scheid des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), die Broschüre
"Hotnights" zu subventionieren?
2. Wie hoch ist der Beitrag des Bundes an diese Broschüre?
3. Wie kann es sein, dass das BAG solche Produkte unterstützt
und gleichzeitig sich aus der Verantwortung zieht, für deren
Inhalt verantwortlich zu sein?
4. Findet der Bundesrat es sinnvoll, dass in einem so heiklen
Thema wie Sexualität die Darstellung von sexuellen Praktiken
und Lebensweisen einseitig stattfindet?
5. Ist es für den Bund zulässig, Informationsmaterial zu unter-
stützen, welches Werbung für bekannte Markenprodukte, inklu-
sive alkoholischer Produkte, betreibt?
6. Bedeutet die Unterstützung eines didaktischen Produktes,
welches über den Fokus der Verhinderung von sexuell über-
tragbaren Krankheiten hinaus auf das Sexualverhalten von
Jugendlichen Einfluss zu nehmen versucht, nicht einen Eingriff
in die Bildungsautonomie der Kantone?
29.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3722 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Inflation von psychischen Störungen  
(18.09.2013)
In den letzten Jahren ist in der Psychiatrie eine Tendenz zur
Findung und Ausweitung von Diagnosen auszumachen, bei
welchen ehemals normale Verhaltensweisen zu Krankheiten
umdefiniert werden. Die Einführung solcher Störungen und

deren Erkennung lassen die Gesundheitskosten stark anstei-
gen bei gleichzeitiger Gefahr von Fehldiagnosen. Mit der aktuel-
len Ausgabe des Standardwerks der Psychiatrie DSM
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ist ein
weiterer Schub von neuen Krankheiten zu erwarten, so z. B.
weitere Essstörungen, Gefühlsstörungen, Vergesslichkeitsstö-
rungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Angststörungen und die
Zunahme von diversen Suchtdiagnosen (Internetsucht, Kauf-
sucht, Arbeitssucht, Sexsucht usw.). In diesem Zusammenhang
wird der Bundesrat gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie entwickelte sich in der Schweiz die Anzahl von Diagno-
sen und Behandlungen psychischer Störungen seit dem Jahre
2004?
2. Wie ist diese Entwicklung im Vergleich zum Ausland einzu-
ordnen?
3. Wie hoch sind die gesamten Gesundheitskosten von psychi-
schen Störungen und deren Behandlungen in der Schweiz?
4. Wie hoch sind die dadurch anfallenden Kosten bei den Kran-
kenversicherungen und der Invalidenversicherung?
5. Welche Therapierung von Störungen und welche Finanzen
sind durch den obligatorischen Bereich des KVG gedeckt?
6. Welche Störungen werden durch die Invalidenversicherung
anerkannt?
7. Welche Instanz bestimmt in der Schweiz die Einführung
neuer psychischer Störungen und deren Diagnostik?
8. Welche Instanz prüft neue psychische Störungen in Bezug
auf deren Anerkennung bei der Invalidenversicherung und der
obligatorischen Krankenversicherung?
9. Hat dieser allfällige Trend im Schulbereich durch beispiels-
weise heilpädagogische Massnahmen finanzielle und perso-
nelle Auswirkungen?
10. Mit welchen Massnahmen gedenkt der Bundesrat sich
einem allfälligen Trend der stetigen Ausweitung von psychi-
schen Störungen und deren Definition als Krankheiten entge-
genzustellen, zumal dadurch falsche Epidemien,
Fehldiagnosen, Medikamentenmissbrauch und die Stigmatisie-
rung von Personen mit Problemen als psychisch Kranke und
deren Behandlungskosten verhindert werden könnten?
Sprecher: Stahl
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3725 n Mo. Fehr Hans. Verschärfung des 
Jugendstrafrechts  (18.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, rasch eine Gesetzesänderung
zur Verschärfung des Jugendstrafrechts mit folgenden Schwer-
punkten vorzulegen:
1. bei schweren Verbrechen sind generell unbedingte Strafen
auszusprechen;
2. wird eine "Massnahme" (Heimeinweisung) angeordnet und
kooperiert der jugendliche Täter nicht, so muss der Vollzug der
Freiheitsstrafe auch in einem Gefängnis möglich sein;
3. der maximale Freiheitsentzug von heute vier Jahren ist mass-
geblich zu erhöhen;
4. bei besonders schweren Straftaten sollen Jugendliche nach
dem Erwachsenenstrafrecht beurteilt werden können.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amherd, Amstutz, Baader Caspar, Barthassat, Binder, Blocher,
Borer, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Büchel Roland, Büchler
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Jakob, Bugnon, Bulliard, Buttet, Candinas, Caroni, Cassis,
Clottu, Darbellay, de Buman, de Courten, Derder, Egloff,
Eichenberger, Estermann, Favre Laurent, Feller, Fiala, Flücki-
ger Sylvia, Français, Frehner, Freysinger, Gasche, Geissbühler,
Giezendanner, Glanzmann, Gmür, Gössi, Grin, Grunder,
Gschwind, Guhl, Haller, Hassler, Hausammann, Heer, Herzog,
Hess Lorenz, Hiltpold, Humbel, Hurter Thomas, Hutter Markus,
Ingold, Joder, Kaufmann, Keller Peter, Killer Hans, Knecht, Lan-
dolt, Lehmann, Leutenegger Filippo, Lohr, Lustenberger, Meier-
Schatz, Mörgeli, Müller Leo, Müller Thomas, Müller Walter,
Müri, Neirynck, Nidegger, Pantani, Parmelin, Perrinjaquet, Pez-
zatti, Pfister Gerhard, Pieren, Poggia, Quadranti, Quadri,
Regazzi, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie,
Rime, Ritter, Romano, Rösti, Rusconi, Rutz Gregor, Schilliger,
Schläfli, Schneeberger, Schneider-Schneiter, Stahl, Stamm,
Stolz, Streiff, Veillon, Vitali, von Siebenthal, Walter, Wandfluh,
Wasserfallen, Wobmann, Ziörjen (110)
29.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3727 n Ip. Schwaab. Hat die Post ihre Buchhaltung mani-
puliert, um die Ausdünnung des Poststellennetzes zu 
rechtfertigen?  (18.09.2013)
Kürzlich hat die Post mit Inkrafttreten der neuen Bundesgesetz-
gebung ihre Rechnungslegung geändert. Laut "Le Matin Diman-
che" vom 25. August 2013 haben sich dadurch die
Umsatzverluste im Bereich "Poststellen und Verkauf" verändert,
insbesondere durch eine Neuregelung der Entschädigung von
Leistungen, die dieser Bereich gegenüber anderen Konzernbe-
reichen erbringt. Nun sind es gerade die wiederholten Umsatz-
verluste des Bereichs "Poststellen und Verkauf", die in den
vergangenen Jahren die Rechtfertigung für die Schliessung
zahlreicher Poststellen lieferten. Sollten sich diese Behauptun-
gen bewahrheiten, hiesse das, dass die Bevölkerung, beson-
ders in kleineren Gemeinden, eine Verschlechterung des
Service public erfahren hat, deren wirtschaftliche Rechtfertigung
nicht stichhaltig oder gar fehlerhaft, zumindest aber das Ergeb-
nis einer "kreativen" Buchhaltung war.
Ich stelle dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Kann der Bundesrat bestätigen, dass die verbuchten Verluste
im Bereich "Poststellen und Verkauf" der vergangenen Jahre
korrekt ausgewiesen wurden?
2. Kann er garantieren, dass alle Leistungen, die von diesem
Bereich gegenüber anderen Konzernbereichen erbracht wur-
den, ihrem effektiven Wert entsprechend abgerechnet wurden?
3. Wenn nicht, wie gedenkt der Bundesrat einzugreifen?
4. Kann der Bundesrat bestätigen, dass die von der Post ange-
gebenen wirtschaftlichen Gründe für die Schliessung von Post-
stellen in den vergangenen Jahren gerechtfertigt waren?
5. Wenn nicht, kann er angeben, in welchen Gemeinden die
Poststellen aus den von der Post angegebenen Gründen nicht
hätten geschlossen werden dürfen? Wie viele Arbeitsplätze
betrifft dies?
6. Welche Erklärung kann der Bundesrat gegenüber der Bevöl-
kerung der betreffenden Gemeinden und den betroffenen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abgeben?
Mitunterzeichnende: Aubert, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline,
Fridez, Friedl, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Maire Jac-
ques-André, Munz, Naef, Reynard, Schenker Silvia, Semadeni,
Sommaruga Carlo, Wermuth (17)
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 13.3729 n Mo. Gschwind. Zusammenarbeit zwischen Kan-
tonspolizei und Militärpolizei ermöglichen  (18.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der Änderung der
Militärgesetzgebung, mit der die Weiterentwicklung der Armee
geregelt werden soll, eine Rechtsgrundlage vorzuschlagen, die
die Zusammenarbeit von Kantonspolizei und Militärpolizei
ermöglicht.
Mitunterzeichnende: Amherd, Barthassat, Buttet, Chevalley,
Darbellay, Fässler Daniel, Favre Laurent, Fridez, Glanzmann,
Gmür, Lehmann, Müller-Altermatt, Parmelin, Pfister Gerhard,
Regazzi, Rime, Romano, Schmid-Federer, Vogler (19)
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
16.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

13.3730 n Mo. Geissbühler. Keine Zivildienstleistenden in 
Schweizer Volksschulen  (18.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, sein Vorhaben, Zivildienstlei-
stende in den Schweizer Volksschulen einzusetzen, zu stop-
pen.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Baader Caspar,
Binder, Blocher, Borer, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Büchel
Roland, Clottu, de Courten, Estermann, Fehr Hans, Flückiger
Sylvia, Frehner, Giezendanner, Grin, Hausammann, Heer, Her-
zog, Hurter Thomas, Joder, Kaufmann, Knecht, Müller Thomas,
Pantani, Pieren, Reimann Maximilian, Rusconi, Rutz Gregor,
von Siebenthal, Wandfluh, Wobmann (34)
06.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3731 n Mo. Geissbühler. Zentrales Register über Sexual- 
und Gewaltverbrecher und auch über die zuständigen Rich-
ter und Gutachter  (18.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament die nötigen
Gesetzesanpassungen vorzuschlagen, damit in Zukunft:
1. Sexual- und Gewaltverbrecher,
2. die zuständigen Richter und Gutachter,
3. der vorgesehene Entlassungstermin und die angeordneten
therapeutischen Massnahmen in einem nationalen Register
erfasst werden können.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Amstutz, Baa-
der Caspar, Binder, Blocher, Borer, Bortoluzzi, Brunner, Büchel
Roland, Clottu, de Courten, Estermann, Fehr Hans, Flückiger
Sylvia, Frehner, Giezendanner, Grin, Hausammann, Heer, Her-
zog, Hurter Thomas, Joder, Kaufmann, Keller Peter, Knecht,
Müller Thomas, Müri, Pantani, Pieren, Reimann Maximilian,
Rickli Natalie, Rusconi, Rutz Gregor, von Siebenthal, Wandfluh,
Wobmann (37)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3733 n Ip. Kessler. Ärzte, die mit dem Gesetz in Konflikt 
standen, arbeiten für die IV  (18.09.2013)
1. Weshalb werden die Zusatzgutachten der IV nicht explizit an
Fachärzte der öffentlichen Spitäler vergeben?
2. Braucht es dazu eine Gesetzesanpassung?
3. Wie ist es möglich, dass Gutachter, die mit dem Gesetz in
Konflikt kamen, weiterhin für die IV arbeiten können?
4. Wir bitten Sie offenzulegen, wie viele Gutachten den folgen-
den 19 Gutachterstellen im Jahr 2012 jeweils zugeteilt wurden:
ABI BS, Asim BS, Begaz Binningen, Medas Interlaken, Medas
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Oberaargau, Medas Zentralschweiz LU, Medizinisches Zentrum
Römerhof ZH, Medas Ostschweiz, ZMB BS, Medas BE, Zimb
Schwyz, Smab AG BE, MGSG Rorschach, Servizio Accerta-
mento Medico Bellinzona, Cemed SA Nyon, Clinique Corela
GE, CRR Sion, PMU Lausanne, BEM Vevey.
5. Zu wie viel Prozent arbeiten die obengenannten Gutachter-
stellen für die IV?
6. Wie setzt sich der Ausschuss zur Qualitätssicherung zusam-
men?
7. Wann hat er die Arbeit aufgenommen?
Mitunterzeichnende: Bäumle, Binder, Böhni, Estermann, Feri
Yvonne, Fiala, Fischer Roland, Flach, Gasser, Gilli, Grossen
Jürg, Lustenberger, Maier Thomas, Moser, Rossini, Schmid-
Federer, Streiff, von Siebenthal, Weibel (19)
06.12.2013 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3736 n Po. Buttet. Wi-Fi-Strategie der Schweiz  
(18.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, in
dem er beschreibt, welche Strategie er verfolgen will, um auf
dem Gebiet der Schweiz die Grundversorgung mit kabellosem
Internetzugang (WLAN) zu gewährleisten.
Er stellt insbesondere die Möglichkeiten vor, wie der Grossteil
des Landes mit kabellosem Internet versorgt werden kann und
wie dieser Dienst in Zusammenarbeit mit den Kantonen,
Gemeinden und anderen Körperschaften an gewissen Orten
gratis angeboten werden kann.
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.3740 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Grundsätze zur Lösung des "Too big to fail"-
Problems  (19.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, für systemrelevante Banken
eine Gesetzesvorlage zur Lösung des "Too big to fail"-Problems
nach folgenden Grundsätzen vorzulegen:
1. Grundsätzliche Trennung der Vermögensverwaltungs- und
Geschäftsbanken einerseits von den Banken mit Eigenhandel
andererseits.
2. Die Vermögensverwaltungs- und Geschäftsbanken betreiben
das Spar-, Kredit-, Handels- und Vermögensverwaltungsge-
schäft.
3. Vermögensverwaltungs- und Geschäftsbanken dürfen keinen
Eigenhandel betreiben, können jedoch Emissionen von Aktien
und klassischen Obligationen zum Zwecke der Unternehmensfi-
nanzierung sowie Schuldverschreibungen von Bund, Kantonen
und Gemeinden auflegen.
4. Die Schweizer Vermögensverwaltungs- und Geschäftsban-
ken dürfen keine Kreditbeziehung zu ihren in- und ausländi-
schen Tochtergesellschaften, welche Eigenhandel betreiben,
unterhalten.
5. Innerhalb von zwei Jahren ist die ungewichtete Eigenkapital-
quote der Vermögensverwaltungs- und Geschäftsbanken auf 6
Prozent zu erhöhen. Nach zwei Jahren wird eine allfällige Erhö-
hung überprüft.
Sprecher: Aeschi Thomas
06.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3741 n Mo. Feri Yvonne. Bewusstsein schaffen für Kin-
deswohlgefährdungen bei häuslicher Gewalt  (19.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, mit geeigneten Massnahmen -
vorzugsweise mit einer nationalen Kampagne - das Bewusst-
sein für Kindeswohlgefährdungen durch häusliche Gewalt in der
Bevölkerung und bei Fachpersonen zu erhöhen.
Mitunterzeichnende: Allemann, Aubert, Bernasconi, Chopard-
Acklin, Fehr Jacqueline, Friedl, Gross Andreas, Hadorn, Har-
degger, Heim, Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Mas-
shardt, Munz, Naef, Nussbaumer, Pardini, Reynard, Schenker
Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni, Sommaruga Carlo (23)
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3742 n Mo. Fiala. Stalking-Thema nicht auf die lange 
Bank schieben  (19.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, den ausstehenden Evaluations-
bericht zu Artikel 28b des Zivilgesetzbuches (ZGB) vorzulegen
und allfällige Massnahmen zum Schutze von Stalking-Opfern
nicht nur zu prüfen, sondern auch umgehend in die Wege zu lei-
ten.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Binder, Büchel Roland,
Büchler Jakob, Bulliard, Cassis, Darbellay, de Buman, de Cour-
ten, Egloff, Eichenberger, Fehr Hans, Feller, Feri Yvonne, Flük-
kiger Sylvia, Friedl, Galladé, Gasche, Geissbühler, Gmür,
Gössi, Grin, Gross Andreas, Gschwind, Guhl, Hassler, Hausam-
mann, Heer, Hess Lorenz, Humbel, Hurter Thomas, Ingold,
Joder, Jositsch, Kaufmann, Killer Hans, Lohr, Maire Jacques-
André, Meier-Schatz, Müller Walter, Müller-Altermatt, Müri,
Naef, Noser, Pantani, Perrinjaquet, Pezzatti, Reimann Lukas,
Reynard, Rime, Romano, Rösti, Schläfli, Schneeberger,
Schneider-Schneiter, Sommaruga Carlo, Stolz, Streiff, Tornare,
Vitali, Vogler, Voruz, Walter (63)
29.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3743 n Mo. Sozialdemokratische 
Fraktion. Bankensicherheitsmotion. Swissness-
Trennbankensystem  (19.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesvorlage zur
Lösung des "Too big to fail"-Problems nach folgenden Grund-
sätzen vorzulegen:
1. Grundsätzliche Trennung der Vermögensverwaltungs- und
Geschäftsbanken einerseits von den Banken mit Eigenhandel
andererseits.
2. Die Vermögensverwaltungs- und Geschäftsbanken betreiben
das Spar-, Kredit, Handels- und Vermögensverwaltungsge-
schäft.
3. Vermögensverwaltungs- und Geschäftsbanken dürfen keinen
Eigenhandel betreiben, können jedoch Emissionen von Aktien
und klassischen Obligationen zum Zwecke der Unternehmensfi-
nanzierung sowie Schuldverschreibungen von Bund, Kantonen
und Gemeinden auflegen.
4. Die Schweizer Vermögensverwaltungs- und Geschäftsban-
ken dürfen keine Kreditbeziehung zu ihren ausländischen Toch-
tergesellschaften, welche Eigenhandel betreiben, unterhalten.
Sprecher: Pardini
06.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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13.3744 n Mo. Sozialdemokratische 
Fraktion. Bankensicherheitsmotion. Mehr Eigenmittel zum 
Schutz der Volkswirtschaft  (19.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die
Banken und Sparkassen (BankG) dahingehend zu ändern, dass
Institute, die gemäss Artikel 3 eine Bewilligung zur Ausübung
der Geschäftstätigkeit erhalten bzw. haben, genügend Eigen-
mittel ausweisen. Das Eigenkapital muss mindestens 10 Pro-
zent der nichtrisikogewichteten Aktiven (Leverage Ratio)
betragen. Für systemrelevante Banken gemäss den Artikeln 7ff.
BankG ist ein Risikozuschlag vorzusehen. Es ist eine stufen-
weise Anpassung der Eigenmittel mit einer maximalen Über-
gangsfrist von drei Jahren vorzusehen.
Sprecherin: Leutenegger Oberholzer
30.10.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3745 n Mo. Schmid-Federer. Nationales Forschungspro-
gramm "Langzeitversorgung"  (19.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, ein nationales Forschungspro-
gramm "Langzeitversorgung" ins Leben zu rufen, mit dem Ziel,
Lösungsansätze in Bezug auf die Unzulänglichkeiten der häus-
lichen Langzeitbetreuung und der damit verbundenen Proble-
matik der Care-Migration aufzuzeigen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Darbellay, Fiala, Gilli, Gschwind,
Haller, Humbel, Ingold, Kessler, Meier-Schatz, Müller-Altermatt,
Riklin Kathy, Schneider-Schneiter, Streiff, Vischer Daniel,
Vogler (16)
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3746 n Ip. Fehr Hans. Migrationspolitik des Bundesrates  
(19.09.2013)
Im Juni 2013 wurde der Migrationsbericht 2012 veröffentlicht.
Doch zur künftigen Migrationspolitik des Bundesrates hat er
mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Insbesondere aus
dem Kapitel "Europa" ergeben sich folgende Fragen:
1. Wie bringt sich die Schweiz "bereits im Vorfeld der Rechtset-
zung" aktiv in die Entscheidungsprozesse der EU ein?
2. Worin bestehen die erwähnten Interessen "der Schweiz" in
der Migrationspolitik?
3. Was sind die Interessen des Bundesrates in der Migrations-
politik?
4. Welchen Auftrag hat der Migrationsattaché in Brüssel, und
was hat er bisher im Sinne der Schweiz erreicht?
5. Was verdient der Migrationsattaché?
6. Welche Positionen vertritt die Departementsvorsteherin des
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes im Minister-
rat der Justiz- und Innenminister (JAI-Rat) der EU und in den
damit verbundenen Fachgremien, und welche konkreten
Erfolge hat sie vorzuweisen?
7. Welche Position vertrat die Schweiz in der Frage der Wieder-
einführung von Grenzkontrollen im Schengen-Raum?
8. Wie rügt die Schweiz die permanenten Verletzungen der
Regeln des Schengen/Dublin-Abkommens durch Italien und
andere Staaten?
9. Welchem politischen Ziel dient die "Forschung und Unterstüt-
zung des Migrationsdialoges zwischen Staaten"?
10. Inwiefern ist die Schweiz bzw. das Bundesamt für Migration
ein aktives Mitglied der ICMPD-Steuergruppe, und welche
messbaren Ziele werden in diesem Gremium verfolgt?

11. Welche Auswirkungen auf die bundesrätliche Migrationspoli-
tik hatte die Annahme der sogenannten Ausschaffungs-Initiative
durch Volk und Stände?
12. Welche Auswirkungen auf die bundesrätliche Migrationspo-
litik würde die Annahme der Massenzuwanderungs-Initiative
haben?
13.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3747 n Ip. Fehr Jacqueline. Stärkung der Sozialversiche-
rungen und Entlastung der Sozialhilfe dank Mindestlöhnen  
(19.09.2013)
Voraussichtlich am 9. Februar 2014 stimmen wir über die Min-
destlohn-Initiative ab. Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bun-
desrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie hoch schätzt er die Zusatzeinnahmen für die Sozialversi-
cherungen (aufgeschlüsselt nach Versicherung), wenn in der
Schweiz niemand weniger als 22 Franken pro Stunde verdienen
würde?
2. Wie hoch schätzt er die Entlastung der Sozialhilfebudgets der
Städte und Gemeinden, wenn die Lohnsubventionen der nichte-
xistenzsichernden Tiefstlöhne durch die Sozialhilfe (Working
Poor) nach Annahme der Mindestlohn-Initiative wegfallen wür-
den?
Mitunterzeichnende: Aubert, Badran Jacqueline, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Friedl, Hadorn, Heim,
Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Munz, Naef, Pardini,
Reynard, Schenker Silvia, Sommaruga Carlo, Wermuth (18)
13.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3748 n Mo. Humbel. AHV. Sicherung des 
Beitragssubstrats  (19.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Anpassung der AHV-
Gesetzgebung vorzulegen. Überhöhte Dividendenzahlungen
sind der Beitragspflicht zu unterstellen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Candinas, Fiala, Glanzmann,
Gmür, Ingold, Lohr, Müller-Altermatt, Riklin Kathy, Romano,
Schmid-Federer, Schneider-Schneiter, Streiff, Vogler,
Weibel (15)
06.12.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3749 n Mo. Killer Hans. Erneuerbare Energien tragen zur 
Versorgungssicherheit bei  (19.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, damit subventionierte Anlagen mit schwan-
kender, nichtsteuerbarer Stromproduktion
Systemverantwortung übernehmen und einen Beitrag zur Ver-
sorgungssicherheit leisten, indem sie mit dem Bereitstellen von
oder der Beteiligung an dezentraler Speicherung (z. B. Batte-
rien) oder zentraler Speicherung (z. B. Pumpspeicherkraft-
werke, Speicherzertifikate o. Ä.) für die eigene Steuerbarkeit
sorgen und bedarfs- und marktgerecht produzieren.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amstutz, Baader Caspar,
Binder, Blocher, Borer, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Caroni, Egl-
off, Eichenberger, Estermann, Fässler Daniel, Fehr Hans, Fiala,
Flückiger Sylvia, Frehner, Gasche, Geissbühler, Giezendanner,
Grunder, Guhl, Hausammann, Hurter Thomas, Keller Peter,
Knecht, Müri, Pantani, Pezzatti, Pieren, Reimann Lukas, Rei-
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mann Maximilian, Rickli Natalie, Rime, Rösti, Rutz Gregor,
Stamm, von Siebenthal, Walter, Wasserfallen, Wobmann (42)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3750 n Mo. (Aubert) Reynard. Ökotoxizität. Die Interes-
sen der Hersteller und der Allgemeinheit gleichwertig 
behandeln  (19.09.2013)
Der Bundesrat wird gebeten, die Ausführungsbestimmungen
des Chemikaliengesetzes sowie des Umweltschutzgesetzes zu
vereinheitlichen, damit die Interessen der Hersteller und die der
Allgemeinheit gemäss den Anforderungen der EU behandelt
werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Amherd,
Birrer-Heimo, Bulliard, Chevalley, Fehr Jacqueline, Feller, Feri
Yvonne, Fischer Roland, Fridez, Friedl, Gilli, Gysi, Hadorn,
Ingold, Jans, John-Calame, Kessler, Kiener Nellen, Leuenber-
ger-Genève, Lohr, Maire Jacques-André, Marra, Munz,
Neirynck, Nussbaumer, Pardini, Reynard, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Schwaab, Streiff, Thorens Goumaz, Tor-
nare, Trede, Tschäppät, Vischer Daniel (38)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
06.05.2014 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Reynard.

13.3752 n Mo. Reynard. Externes Audit der Schweizeri-
schen Post  (19.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine unabhängige Stelle damit
zu beauftragen, ein externes Audit der Schweizerischen Post
durchzuführen, um die Praktiken des Unternehmens und deren
Übereinstimmung mit den vom Bundesrat verabschiedeten stra-
tegischen Zielen zu prüfen. Bei dieser externen Untersuchung
liegt das Augenmerk insbesondere auf den folgenden in den
strategischen Zielen 2013-2016 festgelegten Punkten:
1. die Gewährleistung einer "Grundversorgung ... in guter Quali-
tät" (Art. 2.1);
2. die Betreibung einer "transparenten Kommunikationspolitik"
(Art. 2.8);
3. die Verfolgung einer "fortschrittlichen und sozialverantwortli-
chen Personalpolitik" (Art. 4.1);
4. die Gewährleistung der "Einhaltung branchenüblicher
Arbeitsbedingungen durch ihre Subunternehmer" (Art. 4.5).
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Aubert, Bar-
thassat, Buttet, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Clottu, Fehr
Jacqueline, Fridez, Friedl, Galladé, Germanier, Grin, Gross
Andreas, Gschwind, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim, Hodgers,
Jans, John-Calame, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève, Leu-
tenegger Oberholzer, Maire Jacques-André, Marra, Masshardt,
Munz, Naef, Nordmann, Nussbaumer, Pardini, Rossini, Rus-
coni, Schenker Silvia, Semadeni, Thorens Goumaz, Tornare,
Tschümperlin, Vischer Daniel, von Graffenried, Voruz,
Wermuth (45)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3753 n Mo. Rossini. BVG und Rentnerkassen. Uner-
wünschten Folgen vorbeugen  (19.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Bundesgesetz über die beruf-
liche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
neue Bestimmungen vorzusehen, um zu verhindern, dass Vor-
sorgeeinrichtungen sich nur noch aus Rentnerinnen und Rent-

nern zusammensetzen. Mögliche Lösungsansätze könnten
beispielsweise Fusionen bieten oder der Beitritt zur Auffangein-
richtung zwecks Schaffung eines Sicherheitsfonds.
Mitunterzeichnende: Aubert, Fehr Jacqueline, Friedl, Hadorn,
Heim, Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Munz, Naef,
Nussbaumer, Reynard, Schenker Silvia, Sommaruga Carlo,
Wermuth (15)
06.12.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3756 n Ip. Kessler. Zulassung von Tecfidera für jährlich 
25 000 Franken anstelle von Dimethylfumarat für 1800 Fran-
ken pro Patient  (23.09.2013)
Dimethylfumarat (DHF) ist ein altbekanntes Heilmittel, wirkt
gegen Schuppenflechte, und per Zufall entdeckte man die Wirk-
samkeit gegen multiple Sklerose (MS). Der Bundesrat hat in
seiner Antwort vom 4. September 2013 auf meine Interpellation
13.3442 Folgendes geschrieben: "Grundsätzlich können in den
genannten Institutionen (Apotheken, Spitalapotheken) auch
Arzneimittel für die eigene Kundschaft hergestellt werden, wenn
eine zugelassene Alternative auf dem Markt verfügbar ist."
Anlässlich der Herstellung von Dimethylfumarat-Kapseln durch
einen Apotheker und die angekündigte Zulassung von Tecfidera
in der Schweiz stellen sich noch weitere Fragen:
1. "Entsprechende Arzneimittel können durch die OKP vergütet
werden, wenn der Wirkstoff auf der Arzneimittelliste mit Tarif
(ALT) aufgeführt ist. Dimethylfumarat ist momentan nicht auf der
ALT aufgeführt, das BAG würde einen entsprechenden Antrag
auf die Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirt-
schaftlichkeit prüfen."
a. Wie oft wird die Wirkstoffliste der ALT angepasst und wann
das letzte Mal?
b. Wie viele Wirkstoffe wurden seit 2001 in die ALT aufgenom-
men?
c. Wer hat Antragsrecht für eine Aufnahme in die ALT?
d. Wie verbindlich sind die Anträge für eine Aufnahme in die
ALT? In welcher Frist müssten sie behandelt werden?
2. Hätte der Apotheker solche Kapseln herstellen dürfen, wenn
DHF nicht Bestandteil eines vermarkteten Präparates auf der
Welt wäre?
a. Gibt es die Möglichkeit für Ausnahmen im Rahmen von Arti-
kel 19d VAM (Arzneimittelverordnung; SR 812.212.21)?
b. Gibt es anerkannte Arzneibücher oder ausländische Pharma-
kopöen nach Artikel 19d Buchstabe e VAM, welche für altbe-
währte, nicht mehr vermarktete Wirkstoffe (nicht nur für die
alternative Medizin) eine Herstellungsgrundlage bilden können?
Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Cassis, Gilli, Hess Lorenz,
Ingold, Schmid-Federer, Steiert, Weibel (8)
06.12.2013 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3757 n Ip. Fehr Jacqueline. Zeughausareal Winterthur  
(23.09.2013)
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Welche Schlüsse zieht er aus dem abgelehnten Verkauf des
Zeughausareals Winterthur durch die Armasuisse?
2. Teilt er die Einschätzung, dass nach dem Nein des Stimm-
volks in Winterthur der Verkauf so erfolgen soll, dass der Land-
preis im Einklang mit den Zielen des gemeinnützigen,
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nichtrenditeorientierten Wohnungsbaus ist, da andernfalls nie
mit einem Ja der Bevölkerung zur Umzonung zu rechnen ist?
3. Welche Möglichkeiten hat der Bund, zu verhindern, dass das
Grundstück nach dem negativen Volksentscheid nun für längere
Zeit ungenutzt und ertragslos bleibt - dies vor dem Hintergrund,
dass die Stadt Winterthur gemäss langjähriger Praxis dem
Stadtparlament nach einem Nein zu einer Umzonung ein erneu-
tes Gesuch um Zonenänderung frühestens nach zehn Jahren
wieder vorlegt?
4. Ist er bereit, die erwähnte Verordnung (Vilb; SR 172.010.21)
so anzupassen, dass sie Artikel 108 der Bundesverfassung zur
Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus entspricht? Ist
er konkret bereit, die erwähnte Verordnung so zu ändern, dass
ortsübliche Preise verlangt werden und keine preistreibende
Strategie mit Verkauf an den Meistbietenden betrieben wird?
Mitunterzeichner: Jositsch (1)
13.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3759 n Ip. Buttet. Sind Hinweistafeln über die Anzahl der 
Führerausweisentzüge nur im Waadtland möglich?  
(23.09.2013)
An Autobahnabschnitten, auf denen aufgrund von Baustellen
eine Geschwindigkeitsbegrenzung gilt, sind gelegentlich Hin-
weistafeln zu sehen, die die Anzahl der an der betreffenden
Stelle erfolgten Führerausweisentzüge anzeigen. Genauer
gesagt betrifft dies Autobahnabschnitte im Kanton Waadt. Der
Walliser Kantonspolizei wurde diese Praxis nämlich nach einer
ersten Testphase - die zugleich Schweizer Premiere war - unter-
sagt.
Das Bundesamt für Strassen (Astra) argumentiert, dass solche
Schautafeln die Autofahrerinnen und Autofahrer ablenken könn-
ten - allerdings stellt das Astra selbst zahlreiche Präventionsta-
feln auf (z. B. über Turboschlaf).
Die Polizei des Kantons Waadt zieht eine positive Bilanz aus
der Erfahrung mit den Hinweistafeln.
Vor diesem Hintergrund ersuche ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:
1. Verbietet das Astra den Kantonen tatsächlich diese Praxis?
2. Trifft es zu, dass es einzig dem Kanton Waadt erlaubt wurde,
diese Praxis anzuwenden?
3. Wenn ja, ist das Astra bereit, sein Vorgehen zu überdenken
und alle Kantone gleichzustellen?
4. Gibt es weitere Vorgehensweisen des Astra, die zu einer
ungleichen Behandlung der Kantone führen?
Mitunterzeichnende: Amherd, Barthassat, Darbellay, Français,
Freysinger, Germanier, Gschwind, Reynard, Rossini (9)
13.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3761 n Mo. Amaudruz. Verurteilte Straftäter nach Vollzug 
ihrer Strafe weiter unter Beobachtung halten  (23.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Strafgesetzbuches zu unterbreiten, die vorsieht, dass Per-
sonen, die rechtskräftig wegen Mordes, vorsätzlicher Tötung,
Vergewaltigung, sexueller Handlungen mit Kindern oder ande-
rer vom Bundesrat als schwer erachteter Straftaten verurteilt
wurden, dazu verpflichtet werden, nach Vollzug ihrer Strafe oder
Massnahme über eine Dauer entsprechend der verhängten

Strafe oder Massnahme in regelmässigen Abständen bei der
zuständigen Strafvollzugsbehörde vorstellig zu werden. Die
Behörde soll die Gefährlichkeit der jeweiligen Person für die
Gesellschaft beurteilen und gegebenenfalls notwendige Mass-
nahmen anordnen.
Mitunterzeichnende: Barthassat, Blocher, Bugnon, Buttet,
Clottu, Egloff, Fehr Hans, Feller, Freysinger, Grin, Gschwind,
Killer Hans, Müri, Nidegger, Parmelin, Poggia, Regazzi, Rickli
Natalie, Rime, Veillon (20)
06.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3762 n Mo. Amaudruz. Einsetzen eines Chips bei als 
gefährlich eingestuften Straftätern  (23.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Strafgesetzbuches zu unterbreiten, die vorsieht, dass Per-
sonen, die rechtskräftig wegen Mordes, vorsätzlicher Tötung,
Vergewaltigung, sexueller Handlungen mit Kindern oder ande-
rer vom Bundesrat als schwer erachteter Straftaten verurteilt
wurden, ein elektronischer Chip eingepflanzt wird.
Mitunterzeichnende: Barthassat, Blocher, Bugnon, Buttet,
Clottu, Egloff, Fehr Hans, Français, Freysinger, Grin, Gschwind,
Keller Peter, Killer Hans, Müri, Nidegger, Parmelin, Regazzi,
Rickli Natalie, Rime, Veillon (20)
06.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3763 n Mo. Amaudruz. Keine bedingten Entlassungen 
bei schweren Straftaten  (23.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Strafgesetzbuches zu unterbreiten, die vorsieht, dass Per-
sonen, die rechtskräftig wegen Mordes, vorsätzlicher Tötung,
Vergewaltigung, sexueller Handlungen mit Kindern oder ande-
rer vom Bundesrat als schwer erachteter Straftaten verurteilt
wurden, nicht mehr bedingt entlassen werden können.
Mitunterzeichnende: Barthassat, Blocher, Bugnon, Buttet,
Clottu, Egloff, Fehr Hans, Feller, Freysinger, Grin, Gschwind,
Keller Peter, Killer Hans, Müri, Nidegger, Parmelin, Poggia,
Regazzi, Rickli Natalie, Rime, Rusconi, Veillon (22)
06.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3768 n Ip. Voruz. Schiessplatz Vugelles-La Mothe  
(24.09.2013)
Vor einigen Jahren hat es Diskussionen über die Schiesszeiten
auf dem Schiessplatz Vugelles-La Mothe/VD gegeben. Diese
haben mit den Behörden dieser Gemeinde stattgefunden und
wurden von den Gemeindeverwaltungen der Region unter-
stützt. Seitens der Armee hat es zwar Bemühungen gegeben,
die Schiesszeiten so zu legen, dass die Bevölkerung von Vugel-
les-La Mothe und den benachbarten Gemeinden möglichst
wenig gestört wird.
Allerdings scheinen diese Schiesszeiten mittlerweile wieder
etwas "flexibler" geworden zu sein, vor allem werden auf dem
Schiessplatz jetzt neue schwere und stärkere Waffen einge-
setzt. Bei den obenerwähnten Diskussionen mit den Gemeinde-
behörden ging es auch um die Frage nach der Verlegung der
Schiessübungen auf den Schiessplatz Les Rochats. Dieser liegt
zwar im Gebiet der Gemeinde Champagne/VD, liegt aber
abseits, und der Schiesslärm ist weniger laut. Dazu meine Fra-
gen:
1. Stimmt es, dass die Schiesszeiten auf dem Schiessplatz der
Gemeinde Vugelles flexibler geworden sind?
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2. Werden auf diesem Schiessplatz neue schwere Waffen
(zusätzlich zu den schweren Maschinengewehren) verwendet?
3. Ist eine allfällige Verlegung des Schiessplatzes Vugelles-La
Mothe nach Les Rochats immer noch denkbar, und wenn ja,
wann?
06.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3769 n Ip. Hurter Thomas. Schweizer Arbeits- und Steu-
errecht auf dem Flughafen Basel-Mülhausen  (24.09.2013)
Seit 1949 wenden die im schweizerischen Zollbereich des Flug-
hafens angesiedelten Unternehmen das Schweizer Arbeits- und
Steuerrecht an. Im Jahre 2006 stellte ein französisches Gericht
die Anwendbarkeit des schweizerischen Rechts infrage. Trotz
Beratungsgruppe und Gesprächen setzt sich Frankreich über
den geltenden Staatsvertrag hinweg. In der Fragestunde vom
23. September 2013 wurde leider nicht auf die gestellten Fra-
gen eingegangen. In diesem Zusammenhang stellen sich fol-
gende Fragen:
1. Hat sich Frankreich im Rahmen der französisch-schweizeri-
schen Arbeitsgruppe zum Schweizer Vorschlag geäussert und
in welcher Form?
2. Ist der Bundesrat bereit, die Rechtssicherheit wiederherzu-
stellen?
3. Welche Massnahmen sind in Zukunft geplant?
4. Hat die Diskussion um eine Änderung der Erbschaftssteuern
französischer Staatsangehörigen Einfluss auf die Situation auf
dem Flughafen Basel-Mülhausen?
13.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3772 n Po. FDP-Liberale Fraktion. Marktverzerrung 
durch ungleiche Unterstützung für verschiedene erneuer-
bare Energien  (24.09.2013)
Der Bundesrat wird gebeten, darüber Bericht zu erstatten, wie
die einzelnen erneuerbaren Energien im Vergleich subventio-
niert werden und welche Massnahmen er zur Steigerung der
Energieeffizienz und zur Verhinderung von marktverzerrenden
Auswirkungen ergreift.
Sprecher: Wasserfallen
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.3773 n Ip. FDP-Liberale Fraktion. Zukunftstaugliches 
Fernmeldegesetz. Für eine übergreifende Cyberraum-
Strategie  (24.09.2013)
Der Bundesrat überprüft während dieser Legislatur das heutige
Fernmeldegesetz (FMG). Dieses Gesetz stammt jedoch aus der
Zeit der Telekomliberalisierung in der Schweiz. Die Welt hat sich
in den letzten zwanzig Jahren grundlegend verändert. Zukünf-
tige Kommunikationsnetze, Datentransfers, Datenspeicherun-
gen oder Daten- und Systemschutz im Cyberraum werden
gesellschaftspolitisch eine noch wichtigere Rolle spielen als
heute.
Themen wie Infrastrukturwettbewerb der Kommunikations-
netze, Business Continuity oder E-Energy, Netzneutralität,
Cybercrime/Cyberdefence, Military Cyberdefence, E-Health, E-
Education oder E-Commerce im Cyberraum müssen ganzheit-
lich verstanden werden. Nur eine übergreifende Cyberraum-

Strategie des Bundes kann die Anforderungen an neue regula-
torische Rahmenbedingungen für ein zukunftstaugliches Fern-
meldegesetz aufzeigen.
Gemäss einer Studie von McKinsey bieten Trends der Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie das grösste wirtschaftli-
che Potenzial bis 2025 (http://www.mckinsey.com/insights/
business_technology/ disruptive_technologies). Viele Bereiche
werden in dieser Studie erwähnt und erfordern eine ausgezeich-
nete IKT-Infrastruktur sowie ausgewiesene Hochschulen und
Unternehmen.
Daraus ergeben sich folgende Fragen, um deren Beantwortung
der Bundesrat ersucht wird:
1. Wie schätzt er das Potenzial der Bereiche mobiles Internet,
Automatisierung von Wissen, Internet der Dinge (machine-to-
machine) und Cloud und Robotics für die Schweiz als Land
ohne natürliche Ressourcen ein?
2. Hat der Bund im Rahmen der künftigen FMG-Revision eine
Strategie, wie er die Informations- und Kommunikations-Wachs-
tumsfelder mit dem grössten wirtschaftlichen Potenzial unter-
stützen will?
3. Welchen Zeithorizont setzt er sich zur Erarbeitung und
Durchführung einer solchen Strategie?
Sprecher: Wasserfallen
13.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3775 n Ip. FDP-Liberale Fraktion. Personenfreizügigkeit. 
Leere Versprechungen oder tatsächliche Massnahmen im 
Bereich der Aufenthalts- und 
Niederlassungsbewilligungen?  (24.09.2013)
Der Bundesrat wird gebeten, auf folgende Fragen zu antworten:
1. Gab es seit April 2013 im Bereich der Aufenthalts- und Nie-
derlassungsbewilligungen Reformen oder Umsetzungen von-
seiten des Bundesrates? Wenn ja, welche?
2. Sind weitere Massnahmen vorgesehen?
3. Wurden die Forderungen der FDP endlich umgesetzt? Insbe-
sondere:
a. Vor Erteilung einer erstmaligen Fünfjahresbewilligung soll
geprüft werden, ob die konkreten Umstände auf die Aufrechter-
haltung eines Arbeitsverhältnisses von über einem Jahr schlies-
sen lassen;
b. Erstmalige Fünfjahresbewilligungen sind nicht automatisch in
Niederlassungsbewilligungen umzuwandeln. Bestehen berufli-
che oder soziale Integrationsrisiken, ist die bisherige Bewilli-
gung bloss zu verlängern;
c. Bei Arbeitsverträgen unter einem Jahr ist die Bewilligung auf
die Dauer des Arbeitsverhältnisses zu befristen.
Sprecherin: Moret
13.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3787 n Ip. Gysi. Unternehmenssteuerreform III. Verlage-
rung der Steuerlast von juristischen auf natürliche 
Personen  (25.09.2013)
Im Frühsommer hat der Bundesrat den Bericht einer gemeinsa-
men Projektorganisation des Eidgenössischen Finanzdeparte-
mentes und der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen
und Finanzdirektoren publiziert, in dem die steuer- und finanz-
politische Stossrichtung der nächsten Unternehmenssteuerre-
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form dargelegt ist. Ende August hat der Schweizerische
Städteverband bekanntgemacht, dass Städte und Gemeinden
mit massiven Mindereinnahmen konfrontiert wären, falls die
Unternehmenssteuerreform wie geplant umgesetzt würde. Der
Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Verschiedene massgebliche Kompetenzen befinden sich auf
kommunaler Ebene (z. B. Quartier- und Zonenplanung,
Zufahrtsstrassen usw.). Durch die erwarteten Mindereinnahmen
wird der Handlungsspielraum der Städte und Gemeinden deut-
lich geschwächt. Wie stellt sich der Bundesrat dazu?
2. Es ist zu erwarten, dass namentlich Unternehmen mit bedeu-
tenden Emissionen und Immissionen (z. B. Ansicht der
Gebäude, Lastwagenverkehr, Lärm, Staub, Geruch) zusätzlich
um Akzeptanz bei der lokalen Bevölkerung kämpfen müssen,
wenn deren negative Auswirkungen nicht zumindest durch gute
Steuereinnahmen ausgeglichen werden. Wie gedenkt der Bun-
desrat diesen Effekt zu verhindern?
3. Teilt der Bundesrat die Analyse, dass durch die Unterneh-
menssteuerreform III namentlich lokal verankerten Unterneh-
men, welche die Basis für den Werkplatz Schweiz bilden,
weitere Hindernisse in den Weg gestellt würden?
4. Wie beurteilt er die Tatsache, dass die Unternehmenssteuer-
reform III gemäss den derzeit bekannten Überlegungen zu einer
Verlagerung der Steuerlast von juristischen auf natürliche Per-
sonen führen wird?
5. Teilt er die Einschätzung, dass das Risiko besteht, dass
durch die stetige steuerliche Entlastung der Unternehmen der
politische Wille und beim Stimmvolk das Verständnis, für Unter-
nehmen attraktive und anerkannte Standortlösungen zu finden,
sinken?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aubert, Feri Yvonne,
Friedl, Hadorn, Masshardt, Munz, Reynard, Tornare (9)
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3788 n Ip. Munz. Verbindliche Störfallrichtlinien für 
Atommülllager  (25.09.2013)
In Fukushima wurden die Grenzwerte für Strahlenbelastung
nach der Katastrophe nach oben korrigiert. Damit wurde in Kauf
genommen, dass die Bevölkerung erhöhten gesundheitlichen
Risiken ausgesetzt wird. Das soll für Störfälle von zukünftigen
Atommülllagern verhindert werden. Die Grenzwerte und der
Umgang mit Störfällen bei Atommülllagern müssen verbindlich
geregelt werden, solange das Auswahlverfahren für Standortre-
gionen noch ergebnisoffen ist. Die Bevölkerung wird sonst im
Unklaren gelassen, welchen gesundheitlichen Risiken sie durch
eine mögliche radioaktive Strahlung ausgesetzt werden könnte.
Der verbindliche Umgang mit Störfällen ist für die Bevölkerung
in den Standortregionen entscheidend. Das zeigt auch die klare
Forderung der Regionalkonferenzen nach langjähriger Rückhol-
barkeit von eingelagerten Atommüllabfällen.
Das Auswahlverfahren der Standorte für mögliche Atommüllla-
ger ist schon weit fortgeschritten. Es besteht dringender Hand-
lungsbedarf, die Grenzwerte für Störfälle so bald als möglich
verbindlich festzulegen.
Der Bundesrat wird eingeladen, im Hinblick auf die geplante
Errichtung eines oder mehrerer Atommülllager die folgenden
Fragen zu beantworten. Diese beziehen sich auf die Betriebs-,
Beobachtungs- und Nachverschlussphase der Atommülllager.

1. Wann erfolgt die Festlegung von Grenzwerten, die als Störfall
anerkannt werden, und erfolgt diese Festlegung noch vor dem
Standortentscheid?
2. Welche Sanierungsmassnahmen sind mit der Überschreitung
der Grenzwerte zwingend verbunden?
3. Ist vorgesehen, den Anspruch der Bevölkerung auf eine
Sanierung bei Störfällen gesetzlich zu regeln?
4. Welche Ersatzlagerstandorte bieten sich an für radioaktiv ver-
seuchtes Material, das bei einer allfälligen Rückholung anfällt?
5. Wie hoch wird der Aufwand für unterschiedliche Sanierungs-
szenarien unter Berücksichtigung aller Sicherheitsvorkehrun-
gen geschätzt?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Aubert,
Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Friedl, Gysi, Hadorn, Masshardt,
Reynard (10)
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3789 n Ip. Fehr Jacqueline. Schutzgelderpressungen 
unter den Flüchtlingen aus Eritrea  (25.09.2013)
Vor mehreren Monaten wurden Fälle von Schutzgelderpressun-
gen innerhalb der eritreischen Diaspora über Medienberichte
bekannt. Nach Aussagen von eritreischen Flüchtlingen sind sie
gezwungen, 2 Prozent ihrer Einkünfte - Lohn oder staatliche
Sozialhilfe - dem Staat Eritrea abzuliefern. Eingetrieben werden
die Schutzgelder gemäss diesen Aussagen durch regimetreue
Flüchtlinge, die in der Schweiz unter Vorgabe falscher Tatsa-
chen Asyl beantragen. Vor diesem Hintergrund bitte ich den
Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:
1. Was weiss er über allfällige Schutzgelderpressungen inner-
halb der eritreischen Diaspora?
2. Wie leistet die Schweiz der Resolution des Uno-Sicherheits-
rates Nachachtung, gemäss der alle Staaten angehalten sind,
gegen Schutzgelderpressungen durch die Regierung Eritreas
vorzugehen?
3. Wie hat sich die Situation der Flüchtlinge aus Eritrea in der
Schweiz verändert, seit das neue Asylgesetz in Kraft getreten
und Desertion nicht mehr als eigenständiger Fluchtgrund gilt?
4. Wie schätzt er die Situation in Eritrea ein? Mit welchem
humanitären und politischen Konzept ist die Schweiz in Eritrea
aktiv? Mit welchen Resultaten?
5. Der Bundesrat hat am 3. Februar 2010 Zwangsmassnahmen
gegenüber Eritrea beschlossen und eine entsprechende Ver-
ordnung erlassen. Die Schweiz setzt damit Sanktionen des
Uno-Sicherheitsrates um. Welche Erfahrungen liegen vor? Wie
beeinflussen diese Zwangsmassnahmen die Diaspora ausser-
halb Eritreas und die innerhalb Eritreas geleistete humanitäre
Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Friedensförderung?
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3790 n Mo. Gysi. Vereinfachung der Parkierungsmög-
lichkeiten für Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung  
(25.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 20a Absatz 1 Buchstabe
b der Verkehrsregelnverordnung (VRV) dahingehend zu
ändern, dass das Parkieren für Menschen mit einer Parkkarte
für behinderte Personen ohne Gebührenerhebung erfolgt.
Allenfalls unterbreite er dem Parlament einen Entwurf für einen
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Erlass, mit dem das Anliegen der Motion umgesetzt werden
kann.
Mitunterzeichnende: Amherd, Aubert, Carobbio Guscetti, Cho-
pard-Acklin, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Friedl, Gilli, Gross
Andreas, Hadorn, Hardegger, Heim, Ingold, Jans, Kessler, Kie-
ner Nellen, Lohr, Maire Jacques-André, Meier-Schatz, Munz,
Naef, Nordmann, Nussbaumer, Pardini, Quadranti, Reynard,
Schenker Silvia, Semadeni, Tschümperlin, Vitali (30)
06.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3791 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. OHG-Revi-
sion. Opfer besser unterstützen  (25.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die für 2016 geplante Evaluation
des Opferhilfegesetzes vorzuziehen und darauf gestützt dem
Parlament rasch Vorschläge für eine Revision des OHG zur
besseren Unterstützung der Opfer von Gewaltverbrechen vor-
zulegen.
Sprecherin: Fehr Jacqueline
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
13.12.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

13.3800 n Mo. Grossen Jürg. Abschaffung der Pflicht zur 
Steuererklärung  (25.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, damit sich auch Schweizerinnen und Schweizer sowie
Ausländerinnen und Ausländer mit einer Niederlassungsbewilli-
gung C freiwillig der Quellensteuer unterstellen können.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badran Jacqueline,
Bäumle, Bertschy, Böhni, Candinas, Chevalley, Favre Laurent,
Feller, Fiala, Fischer Roland, Flach, Gasser, Giezendanner,
Gilli, Girod, Glättli, Gmür, Grunder, Guhl, Haller, Hausammann,
Hess Lorenz, Hutter Markus, Jans, Kessler, Kiener Nellen, Leh-
mann, Maier Thomas, Masshardt, Moser, Müller Geri, Nord-
mann, Nussbaumer, Rytz Regula, Schelbert, Trede, Tschäppät,
Tschümperlin, Vischer Daniel, Vogler, von Graffenried, von Sie-
benthal, Wandfluh, Weibel, Wobmann (46)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3801 n Ip. Vischer Daniel. Unternehmenssteuerreform III. 
Steuerausfälle für die Städte  (25.09.2013)
Der Bundesrat hat im Mai den Zwischenbericht des Steuerungs-
organs zuhanden des EFD über "Massnahmen zur Stärkung
der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit (Unternehmenssteuerre-
form III)" veröffentlicht. Dort werden Massnahmen aus drei
Bereichen empfohlen: die Einführung neuer Sonderregelungen,
eine Senkung der kantonalen Gewinnsteuersätze sowie weitere
steuerliche Massnahmen zur Erhöhung der Standortattraktivität.
Laut Zwischenbericht führen diese Massnahmen zu bedeuten-
den Steuerausfällen bei den Kantonen. Deshalb erlaube ich mir,
den Bundesrat zu fragen:
1. Die Erfahrungen der Kantone, welche die Pauschalbesteue-
rung abgeschafft haben, zeigen widersprüchliche Resultate. Ist
er bereit, vertieft abzuklären, wie gross die effektive Gefahr von
Abwanderung von Unternehmen ist bzw. mit welchen Ausfällen
effektiv zu rechnen wäre, falls die kantonalen Gewinnsteuer-
sätze nicht gesenkt werden?
2. Ist er bereit, in eine Modellrechnung den Fall aufzunehmen,
dass die kantonalen Gewinnsteuern nur moderat gesenkt wür-
den?

3. Kann er Angaben darüber machen, welche Typen von Fir-
men voraussichtlich abwandern, falls die Gewinnsteuern nur
unbedeutend gesenkt werden? Wie beurteilt er die volkswirt-
schaftliche Bedeutung der möglichen Abwanderungen (Anzahl
gefährdete Arbeitsplätze, Verluste von Steuereinnahmen usw.)
sowie Folgen auf das Image des Wirtschaftsstandortes?
4. Welche anderen Standortfaktoren ausser der steuerlichen
Belastung sind für ausländische Firmen von Bedeutung (büro-
kratische Hindernisse, Einholen von Genehmigungen, gesetzli-
che Rahmenbedingungen usw.) und könnten zugunsten der
Standortattraktivität verbessert werden?
Mitunterzeichnende: Girod, John-Calame, Müller Geri, Rytz
Regula, Schelbert, Thorens Goumaz, Trede, van Singer, von
Graffenried (9)
13.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3802 n Ip. Vischer Daniel. Förderung des Gerätebenzins  
(25.09.2013)
Ich frage den Bundesrat:
Ist es nicht Zeit, dass das Bafu für handgeführte Geräte wie
Heckenscheren, Rasentrimmer und Rasenmäher
1. ein Gerätebenzin-Obligatorium in die LRV aufnimmt?
2. veranlasst, dass im Handel auf jedem einzelnen Gerät ein
Kleber mit der Aufschrift "Für Ihre Gesundheit nur mit Geräte-
benzin betreiben!" angebracht wird?
Mitunterzeichnende: Girod, John-Calame, Rytz Regula, Schel-
bert, Thorens Goumaz, Trede, van Singer, von Graffenried (8)
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3806 n Po. Schwaab. Schutz der Privatsphäre durch 
"privacy by default"  (25.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, ob es zweckmässig
ist, die Datenschutzgesetzgebung dahingehend zu ändern,
dass das Konzept der datenschutzfreundlichen Voreinstellun-
gen ("privacy by default") eingeführt wird.
Mitunterzeichnende: Amherd, Aubert, Badran Jacqueline, Bir-
rer-Heimo, Caroni, Chevalley, Fridez, Friedl, Glättli, Gysi,
Hadorn, Leuenberger-Genève, Munz, Naef, Reynard,
Tornare (16)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
13.12.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

13.3807 n Po. Schwaab. Verstärkung des Datenschutzes 
durch "privacy by design"  (25.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, ob es zweckmässig
ist, die Datenschutzgesetzgebung dahingehend zu ändern,
dass das Konzept des "eingebauten Datenschutzes" ("privacy
by design", vgl. Cavoukian, Ann: "Operationalizing Privacy by
Design: A Guide to Implementing Strong Privacy Practices",
Toronto 2012) eingeführt wird. Für jede neue Technologie, mit
der Personendaten bearbeitet werden oder die dazu befähigt,
Personendaten zu bearbeiten, muss schon bei der Entwicklung
und dann bei jeder Verwendung der maximale Datenschutz
gewährleistet sein - auch bei Verwendungsarten, die zu Beginn
nicht vorgesehen waren.
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Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amherd, Aubert,
Badran Jacqueline, Birrer-Heimo, Chevalley, Fridez, Friedl,
Glättli, Gysi, Hadorn, Leuenberger-Genève, Munz, Naef,
Reynard, Tornare (16)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
13.12.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

13.3809 n Mo. Cassis. Impfung gegen humane Papilloma-
Viren. Schluss mit dem Sonderstatus  (25.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in Artikel 12a Buchstabe k KLV
(SR 832.112.31) Ziffer 2 Buchstabe b zu streichen (zentralisier-
ter Einkauf des Impfstoffs) und die beiden Impfstoffe zum redu-
zierten Preis für Impfprogramme (limitatio) in die
Spezialitätenliste aufzunehmen. So könnte auch die Zervixkar-
zinom-Impfung wie eine Standardimpfung gehandhabt werden,
was den Kantonen Einsparungen ermöglichen würde. Die ein-
gesparten Mittel könnten für die Informationsvermittlung und die
Organisation von Präventionskampagnen eingesetzt werden.
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Gilli, Pantani, Pelli,
Pezzatti, Quadri, Romano, Rusconi, Schneeberger, Stahl (10)
29.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3810 n Mo. Carobbio Guscetti. Nächtlicher Pikettdienst 
im Betrieb. Anrechnung als Arbeitszeit auch für Erzieherin-
nen, Erzieher, Aufseherinnen und Aufseher  (25.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Schritte zu unterneh-
men, damit Artikel 15 der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz
(ArGV 1) auch auf Erzieherinnen und Erzieher sowie Aufsehe-
rinnen und Aufseher in Anstalten anwendbar wird. Nachts in der
Anstalt geleisteter Pikettdienst soll als Arbeitszeit gelten.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Aubert, Ber-
nasconi, Fehr Jacqueline, Friedl, Glättli, Gysi, Hadorn, Munz,
Nordmann, Pardini, Reynard, Rossini, Schenker Silvia, Somma-
ruga Carlo, Steiert, Tschümperlin, Wermuth (19)
06.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3814 n Ip. Bulliard. Schulplanung angesichts der stei-
genden Geburtenrate  (26.09.2013)
Im Jahr 2012 sind in der Schweiz 13 Prozent mehr Kinder zur
Welt gekommen als vor zehn Jahren. Die kantonalen Unter-
schiede bei den Geburtenraten sind allerdings gross. Während
z. B. im Kanton Zürich ein Anstieg von 23 Prozent zu verzeich-
nen ist, hat im Jura die Geburtenrate in den letzten zehn Jahren
um 10 Prozent abgenommen.
Die steigende Geburtenrate ist sehr erfreulich. Die Geburten-
rate von heute hat aber immer eine direkte Auswirkung auf das
Bildungswesen in fünf Jahren. Dann kommen die heute gebore-
nen Kinder in den Kindergarten, zwei Jahre später in die Pri-
marschulen. Ein Anstieg oder eine Abnahme von 10 bis 20
Prozent bei den Geburtenraten hat eine direkte Auswirkung auf
die Infrastruktur und den Bedarf an Lehrpersonen, Heilpädago-
gen usw.
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass die Kantone auf den
Anstieg der Schülerzahlen vorbereitet sind?
2. Wird beispielsweise die zu erwartende Nachfrage nach Fach-
personen und Schulräumlichkeiten gedeckt werden können?

3. Wie wird sich das Verhältnis zwischen der Anzahl der Schüler
und der Anzahl der Lehrkräfte entwickeln?
4. Wird dabei den anstehenden Pensionierungen von Lehrkräf-
ten Rechnung getragen?
5. Wie könnte der Bundesrat die Kantone dabei unterstützen,
die Bildungsqualität in der Schweiz auf dem heutigen Niveau zu
halten?
6. Zieht der Bundesrat ein nationales Monitoring der Geburten-
rate und von deren Auswirkungen auf das Bildungssystem in
Betracht?
Mitunterzeichnende: Amherd, Bourgeois, Buttet, Fiala, Ingold,
Lehmann, Müller-Altermatt, Quadranti, Romano, Schmid-
Federer (10)
06.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3816 n Mo. Müller-Altermatt. Status "auf Stellensuche" 
im Rahmen des Freizügigkeitsabkommens für maximal 
sechs Monate  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die einschlägigen rechtlichen
Grundlagen und Weisungen zum Freizügigkeitsabkommen mit
der EU dahingehend zu ändern, dass der Status "auf Stellensu-
che" maximal sechs Monate gültig ist.
Mitunterzeichnende: Amherd, Bäumle, Büchler Jakob, Bulliard,
Buttet, Candinas, Darbellay, de Buman, Fässler Daniel, Fehr
Hans, Feller, Flach, Glanzmann, Gmür, Gschwind, Hess
Lorenz, Hiltpold, Ingold, Jans, Lehmann, Lohr, Lüscher, Lusten-
berger, Markwalder, Meier-Schatz, Müller Geri, Müller Leo, Mül-
ler Philipp, Müller Thomas, Müller Walter, Nussbaumer, Pfister
Gerhard, Regazzi, Riklin Kathy, Ritter, Romano, Schläfli,
Schneeberger, Schneider-Schneiter, Streiff, Vitali, Vogler, Was-
serfallen, Ziörjen (44)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3818 n Mo. Darbellay. Vereinfachte Zulassung von 
Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit  
(26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen
dahingehend anzupassen, dass in der EU genehmigte Neufahr-
zeuge ohne strassenverkehrsamtliche Prüfung an den Zulas-
sungsschaltern in Verkehr gesetzt werden können. Diese
Zulassungsvereinfachung betrifft Neuwagen und Fahrzeuge bis
maximal 12 Monate mit einem maximalen Kilometerstand von
bis zu 2000 Kilometern.
Mitunterzeichnende: Amherd, Barthassat, Bulliard, Buttet, Can-
dinas, Glanzmann, Gschwind, Neirynck, Schläfli, Schneider-
Schneiter (10)
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3819 n Mo. Darbellay. Gegen eine doppelte Typengeneh-
migung von Fahrzeugen  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen
dahingehend anzupassen, dass in der EU genehmigte und
geprüfte Neuwagen ohne erneute Genehmigung durch das
Astra in der Schweiz zugelassen werden können.
Mitunterzeichnende: Amherd, Barthassat, Bulliard, Buttet, Can-
dinas, Glanzmann, Gschwind, Neirynck, Schläfli, Schneider-
Schneiter (10)
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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13.3826 n Po. Frehner. Nacheheliche Unterhaltspflicht  
(26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die aktuelle gesetzliche Rege-
lung der nachehelichen Unterhaltspflicht auf ihre Vereinbarkeit
mit den verfassungsmässigen Geboten der Rechtsgleichheit
und der Gleichberechtigung der Geschlechter zu überprüfen
und darüber Bericht zu erstatten.
Mitunterzeichnende: Büchel Roland, de Courten, Flach, Flücki-
ger Sylvia, Heer, Hess Lorenz, Joder, Jositsch, Kaufmann, Kel-
ler Peter, Knecht, Landolt, Lehmann, Müri, Noser, Reimann
Lukas, Rösti, Rutz Gregor, Stolz (19)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
13.12.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

13.3828 n Ip. Grin. Erbschaftssteuer. Verlagerung des Ortes 
der Besteuerung  (26.09.2013)
Das Abkommen über die Erbschaftssteuer, das der Bundesrat
mit Frankreich unterzeichnet hat, führt zu einer Verlagerung
ganzer Bestandteile der Steuerhoheit. Betroffen ist insbeson-
dere die Steuerhoheit der Kantone, in deren Kompetenz die
Erbschaftssteuer fällt.
Eine Besteuerung am Wohnsitz des Erben oder der Erbin, wie
sie das Abkommen vorsieht, würde auch die Immobilien betref-
fen. Dies wäre ein Bruch mit der gewöhnlichen Regel, wonach
Immobilien am Ort der gelegenen Sache besteuert werden sol-
len.
Laut dem Abkommen hätte der französische Fiskus zudem das
Recht, zu prüfen, ob eine Person, die einige Jahre vor dem Tod
den Wohnsitz gewechselt hat, dies getan hat, um dem französi-
schen Fiskus zu entgehen. Würde Frankreich zum Schluss
kommen, dass dies zutrifft, bliebe die steuerpflichtige Person
ganz der französischen Steuer unterworfen.
1. Welche Gegenleistungen hat die Schweiz für diese Zuge-
ständnisse erlangt?
2. Aus welchen Gründen sollen in der Schweiz liegende Immo-
bilien in Frankreich besteuert werden?
3. Wurden die Kantone, die ja in erster Linie betroffen sind, vor
der Unterzeichnung des Abkommens angehört?
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Bugnon,
Clottu, Feller, Freysinger, Joder, Nidegger, Perrinjaquet, van
Singer (10)
06.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3842 n Mo. Caroni. Gemeinsamer Familienname für alle 
Kinder  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf zur Revision des
Zivilgesetzbuches (ZGB) vorzulegen, mit dem Ziel, Konkubi-
natspaaren mit gemeinsamen Kindern das Führen eines
gemeinsamen Familiennamens zu ermöglichen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Aubert,
Böhni, Büchel Roland, Cassis, Chevalley, Derder, Egloff,
Eichenberger, Estermann, Fehr Hans, Fehr Jacqueline, Feller,
Feri Yvonne, Fiala, Fischer Roland, Flach, Galladé, Gasser,
Geissbühler, Germanier, Gilli, Gössi, Graf-Litscher, Gross
Andreas, Gysi, Hardegger, Hodgers, Hutter Markus, Jans,
John-Calame, Jositsch, Kessler, Kiener Nellen, Killer Hans,
Lehmann, Leuenberger-Genève, Leutenegger Filippo, Leute-
negger Oberholzer, Maier Thomas, Maire Jacques-André,

Markwalder, Masshardt, Moret, Müller Geri, Munz, Naef, Noser,
Perrinjaquet, Pezzatti, Poggia, Quadranti, Reimann Lukas,
Reynard, Ritter, Rossini, Rytz Regula, Schelbert, Schenker Sil-
via, Schneeberger, Semadeni, Stolz, Trede, Vischer Daniel,
Vogler, Voruz, Wasserfallen, Wermuth (69)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3843 n Ip. Bortoluzzi. Wirtschaftsfreiheit. Der Staat soll 
Schiedsrichter und nicht gleichzeitig auch Mitspieler sein  
(26.09.2013)
Die Bundesverfassung garantiert in Artikel 27 die Wirtschafts-
freiheit. Der Staat sollte deshalb Private nicht konkurrenzieren,
nicht selbst Unternehmer werden, sondern für Rahmenbedin-
gungen sorgen, dass privates Unternehmertum den Wohlstand
fördert. In der Schweiz fehlen laut Avenir Suisse (vgl. "NZZ"
vom 7. August 2012, S. 31) griffige Gesetzesgrundlagen, die es
den privaten Konkurrenten oder der Wettbewerbsbehörde mög-
lich machen, gegen die staatliche Konkurrenz vorzugehen. Ein
Beispiel ist das Stromversorgungsgesetz, das Quersubventio-
nen zwischen dem regulierten Netz und anderen Tätigkeiten
explizit verbietet und mindestens eine buchhalterische Entflech-
tung vorschreibt.
Effektiver wäre eine allgemeine Formulierung, die wettbewerbs-
verzerrende Subventionen der öffentlichen Spitäler, Spitexdien-
ste, kantonaler Gebäudeversicherungen usw. untersagt.
Weitere Beispiele sind der Preisbarometer, der Prämienrechner
Priminfo, die Softwareangebote des Bundesgerichtes oder aber
auch Strasse und Schiene im Verkehr.
Eine zweite Möglichkeit wäre, bestellte Leistungen der Grund-
versorgung bzw. des Service public konsequent öffentlich aus-
zuschreiben.
Ein dritter konsequenter Ansatz besteht darin, die Expansion
der Verwaltung oder Unternehmen im Staatsbesitz in neue
Marktsegmente pauschal zu verbieten. Das schwedische Wett-
bewerbsrecht z. B. ermöglicht eine Beschränkung des Aufga-
benspektrums der öffentlichen Hand. So kann öffentlichen
Anbietern untersagt werden, Güter oder Dienstleistungen anzu-
bieten, die den Wettbewerb zu behindern oder zu verzerren dro-
hen.
1. Erkennt der Bundesrat den Rollenkonflikt des Staates, sozu-
sagen Spieler und Schiedsrichter im gleichen Fussballspiel zu
sein?
2. Ist er bereit, in einem Bericht die Wettbewerbsverzerrungen
an konkreten Beispielen aufzuzeigen, welche sich durch die
Rolle des Staates als Besitzer oder Teilhaber privater Anbieter
in der Konkurrenz zu rein privaten Konkurrenten ergeben kön-
nen?
3. Ist er bereit, konkrete Massnahmen zu prüfen, die den Staat
in der Rolle stärken, dafür zu sorgen, dass der private Sektor
funktioniert, und nur bei Marktversagen als Anbieter zu agie-
ren?
13.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3845 n Mo. Romano. Unterbrechung der Verjährung in 
Verfahren ohne Schlichtungsversuch nach der 
Zivilprozessordnung  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung der Zivilprozess-
ordnung (ZPO) zu unterbreiten, die vorsieht, dass in den Fällen
nach Artikel 198 ZPO ein Schlichtungsversuch möglich wird
(und nicht mehr ausgeschlossen ist), oder die einen neuen Arti-
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kel 198a ZPO einführt, der ausschliesslich den Schlichtungsver-
such zur Unterbrechung der Verjährung regelt.
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3847 n Mo. Stolz. Strafbarkeit des Besitzes von gefährli-
chen Laserpointern  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen
dafür zu schaffen, dass handgeführte Laser ab der Laserklasse
2 (stärker als 1 Milliwatt) im Waffengesetz als Waffe definiert
werden und deren Besitz unter Strafe gestellt wird. Deren Besitz
und Anwendung soll nur noch aus beruflichen Gründen zulässig
sein (z. B. Profi-Lasershows, Materialbearbeitung, Forschung
usw.).
Mitunterzeichnende: Eichenberger, Fluri, Frehner, Gössi,
Huber, Hutter Markus, Lehmann, Leutenegger Filippo, Markwal-
der, Müller Walter, Pezzatti, Schneeberger, Vitali (13)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3848 n Po. Ingold. Schwarzgeldabflüsse aus 
Entwicklungsländern  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht darzustellen, wel-
che wirkungsvollen Gegenmassnahmen zur heutigen Regelung
(u. a. Geldwäschereigesetz) er unternimmt, um die schwindeler-
regenden Schwarzgeldabflüsse zu vermindern, die auch der
Schweiz zufliessen und von denen sie profitiert.
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Bulliard, Hardegger,
John-Calame, Masshardt, Schmid-Federer, Streiff, van
Singer (8)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
13.12.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

13.3851 n Po. Buttet. Lehrstuhl für Gebäudetechnik an der 
ETH  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, in
dem er darstellt, unter welchen Voraussetzungen er bereit wäre,
sich dafür einzusetzen, dass an der ETH ein Lehrstuhl für
Gebäudetechnik geschaffen wird.
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.3853 n Po. Tschümperlin. AHV-Beitragspflicht auf 
Dividenden  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen, wie
verhindert werden kann, dass aufgrund überhöhter Dividenden-
zahlungen der AHV Beiträge verlorengehen.
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Fehr Jacqueline, Gilli,
Hess Lorenz, Rytz Regula, Schenker Silvia, Weibel (7)
06.12.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
13.12.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

13.3859 n Mo. Flach. Ausnahmebewilligungen zur chemi-
schen Bekämpfung von invasiven Neophyten in besonders 
schützenswerten Gebieten  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die widersprüchlichen gesetzli-
chen Vorgaben beim Schutz ökologisch wertvoller Lebens-

räume dahingehend zu ändern, dass Ausnahmebewilligungen
zur chemischen Bekämpfung von invasiven Neophyten möglich
werden.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Böhni, Chevalley, Fehr Hans,
Fischer Roland, Frehner, Gasser, Grossen Jürg, Guhl, Kessler,
Kiener Nellen, Maier Thomas, Moser, Müller-Altermatt, Schläfli,
Weibel (16)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3860 n Mo. Flach. Aktuelle Erhebung der noch vorhan-
denen Fruchtfolgeflächen und der ausgeschiedenen 
Bauzonen  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird gebeten, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, um:
1. eine jährliche Erhebung der in der Schweiz für die Landwirt-
schaft noch verfügbaren Fruchtfolgeflächen durchzuführen; und
2. die Erhebung der Bauzonenstatistik im Zweijahresrhythmus
zu gewährleisten.
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Bäumle, Böhni, Che-
valley, Fischer Roland, Fluri, Gasser, Girod, Grossen Jürg,
Guhl, Hess Lorenz, Jans, Kessler, Kiener Nellen, Leutenegger
Oberholzer, Maier Thomas, Moser, Müller-Altermatt, Ritter,
Schläfli, Semadeni, Trede, Weibel (23)
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3864 n Mo. Grüne Fraktion. Angleichung der Zivildienst-
dauer an die Dauer des Militärdienstes  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen für eine Angleichung der Dauer der ordentlichen Zivil-
dienstleistungen an die Dauer des Militärdienstes.
Sprecher: Glättli
06.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3865 n Mo. Grüne Fraktion. Einführung eines freiwilligen 
Zivildienstes für Frauen, Ausländerinnen und Ausländer 
und Untaugliche  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen für eine Öffnung des Zivildienstes auf freiwilliger Basis.
1. Der Zivildienst soll auf freiwilliger Basis für Schweizer Frauen
und untaugliche Schweizer Männer geöffnet werden.
2. Der Zivildienst soll auf freiwilliger Basis für Ausländerinnen
und Ausländer geöffnet werden.
Sprecher: Glättli
06.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3866 n Po. (Poggia) 
Golay. Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der 
Schweiz und Frankreich. Folgen einer Kündigung aller 
Abkommen prüfen, die vom Abkommen von 1966 
abweichen  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu erstellen, worin
er prüft, welche Auswirkungen es hätte, wenn er sowohl das
Abkommen vom 22. Juni 1973 zwischen dem Kanton Genf und
Frankreich als auch das Abkommen vom 11. April 1983 zwi-
schen den Kantonen Bern, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Land-
schaft, Waadt, Wallis, Neuenburg und Jura einerseits und
Frankreich andererseits im Namen der betreffenden Kantone
kündigen würde. Dies unter Berücksichtigung der Folge, dass
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das Doppelbesteuerungsabkommen vom 9. September 1966
zwischen der Schweiz und Frankreich einheitlich angewendet
würde.
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
26.12.2013 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Golay.

13.3867 n Ip. Freysinger. Durch CO2 verursachte Klimaer-
wärmung. Stopp dem administrativen, fiskalischen, ideolo-
gischen, politischen und wissenschaftlichen Betrug  
(26.09.2013)
Zur Stunde, da sich die Direktion des IPCC in Schweden trifft
(dies, während die Sonnenaktivität ein neues Maximum
erreicht) und dort versucht, die Mär vom menschengemachten
Klimawandel am Leben zu erhalten (weswegen die CO2-Abga-
ben die Öffentlichkeit stärker und stärker belasten), und ange-
sichts der zunehmenden Zahl von Beweisen, die von mutigen -
weil seit einem Jahrzehnt geächteten - Wissenschaftlern
erbracht werden und die belegen, dass sich das Klima (trotz
einer beträchtlichen Erhöhung der CO2-Konzentration) kaum
mehr erwärmt und dass uns möglicherweise eine mehr oder
minder dauerhafte Eiszeit bevorsteht
(vgl. wattsupwiththat.com/2012/12/13/ipcc-ar5-draft- leaked-
contains-game-changing-admission-of-enhanced-solar-forcing;
www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/
10294082/ Global-warming-No-actually-were-cooling-claim-sci-
entists.html):
Wäre es deshalb nicht endlich an der Zeit, dass der Bundesrat
gegenüber der Uno ein Mindestmass an kritischem Verhalten
an den Tag legt und sich, vor allem, gegenüber den steuerzah-
lenden Bürgerinnen und Bürgern, den KMU und dem Parlament
politisch verantwortlich verhält, indem er:
1. alle bisher durchgeführten Massnahmen und administrativen
Schritte auflistet im Hinblick auf deren Abschaffung;
2. der Ausarbeitung von Studien, der Vergabe von finanziellen
Mitteln und dem Erlass von unnötigen Texten und Vorschriften
einen Riegel schiebt;
3. natürlichen und juristischen Personen die unrechtmässig
erhobenen Abgaben zurückerstattet?
Mitunterzeichnende: Clottu, Grin, Nidegger, Rusconi, von Sie-
benthal, Walter, Wobmann (7)
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3868 n Mo. Noser. Moderate Erweiterung der Erlassmög-
lichkeiten beim Zoll und bei der Einfuhrsteuer  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, folgende Gesetzesanpassungen
vorzunehmen:
ZG: Artikel 86 Absatz 1 Buchstabe c ändern: "wenn die Zahlung
eine grosse Härte bedeuten würde."; Buchstabe d streichen
MWSTG: Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe c ändern: "die Zahlung
eine grosse Härte bedeuten würde."
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3871 n Ip. Flückiger Sylvia. Regulierung der 
Wolfsbestände  (26.09.2013)
Am 16. November beauftragte der Bundesrat das Eidgenössi-
sche Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni-

kation (UVEK), den Vorschlag zur Änderung des
Übereinkommens über die Erhaltung der europäischen wildle-
benden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume
(Berner Konvention) dem Europarat zu unterbreiten. Dies
geschah, nachdem das Parlament die Motion Fournier 10.3264
vom 19. März 2010 angenommen hatte.
Im Rahmen der Anschlussarbeiten zur Umsetzung dieser
Motion wurde der Bundesrat mit der Interpellation Fournier
12.4000 um Antworten auf Fragen bezüglich Brief an das
Sekretariat der Berner Konvention gebeten. Zwischenzeitlich
liegt das Antwortschreiben vor.
In diesem Schreiben stellt das Sekretariat der Berner Konven-
tion fest, dass der Wolf in der Schweiz nicht das ganze Jahr
über geschützt werden muss. Insbesondere wird in den Erläute-
rungen zu diesem Brief klar festgehalten, dass eine Regulie-
rung auch zur Erhaltung eines ausreichenden Jagdbestandes
an Huftieren möglich ist.
Diese Feststellung ist für die Unterzeichneten neu. Bis anhin
wurde seitens der verantwortlichen Bundesstellen stets der
absolute Schutz des Wolfes dargestellt.
Der Bundesrat wird ersucht, folgende Fragen zu beantworten:
1. Hat die Berner Konvention eine Änderung erfahren, oder
wurde diese von den Bundesstellen bis anhin ungenau ausge-
legt und kommuniziert?
2. Ist er gewillt, im neuen Wolfskonzept die Regulierung der
Wolfsbestände so festzulegen, dass ausreichende Wildbe-
stände für eine nachhaltige Jagd erhalten bleiben?
3. Wie definiert er einen ausreichenden Wildbestand für eine
nachhaltige Jagd?
4. Bis wann kann mit der Inkraftsetzung des neuen Wolfskon-
zeptes gerechnet werden?
Mitunterzeichnende: Binder, Bourgeois, Buttet, Freysinger,
Gschwind, Hess Lorenz, Kaufmann, Landolt, Lustenberger,
Müri, Regazzi, Rime, Rossini, Rösti, Walter (15)
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3872 n Ip. Flückiger Sylvia. Überhöhte Luchsbestände 
durch Abschuss regulieren  (26.09.2013)
Im Berner Oberland wurde kürzlich ein verwaister Luchs einge-
fangen, in einem Tierheim aufgefüttert und nach einiger Zeit
wieder in die freie Natur ausgesetzt. Dieses Tier verursachte
nach der Wiederaussetzung erhebliche Schäden an Nutztieren
und wurde aus diesem Grund zum Abschuss freigegeben. Statt
abgeschossen, wurde dieser Luchs dann eingefangen und an
einen Tierpark weitergegeben. Der Bundesrat wird ersucht, fol-
gende Fragen zu beantworten:
1. Warum werden verwaiste oder kränkliche Luchse, die in der
freien Natur keine Überlebenschancen haben, eingefangen,
aufgefüttert und wieder ausgesetzt?
2. Warum werden in Regionen mit zu hohen Luchsbeständen
Luchse ausgesetzt, wenn damit zu rechnen ist, dass die Luchs-
bestände reguliert werden müssen?
3. Welche jährlichen Kosten verursacht das Einfangen, Auffüt-
tern und Wiederaussetzen von verwaisten oder kranken Luch-
sen?
4. Warum wird das Einfangen, Auffüttern und Wiederaussetzen
von Luchsen nicht aus dem Konzept Luchs gestrichen?
5. Wäre es nicht sinnvoller, in Regionen mit überhöhten Luchs-
beständen zum Schutz der stark zurückgehenden Bestände der
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Beutetiere die Luchsbestände unverzüglich durch Abschüsse
zu regulieren?
Mitunterzeichnende: Binder, Bourgeois, Buttet, Freysinger,
Gschwind, Hess Lorenz, Kaufmann, Landolt, Lustenberger,
Müri, Regazzi, Rime, Rossini, Rösti, Walter (15)
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3873 n Ip. Flückiger Sylvia. Wegen Panne bei Tierstudie 
18 Rehkitze abgeschossen  (26.09.2013)
Laut Medienbericht vom 4. September 2013 wurde für eine Stu-
die der Universität Zürich eine grössere Anzahl Rehkitze in der
Region Simmen- und Kandertal mit Halsbandsendern ausge-
stattet. Die Halsbänder weiteten sich jedoch nicht aus, um sich
an die wachsende Halsgrösse der jungen Tiere anzupassen.
Die Rehe mussten in der Folge von Wildhütern erlegt werden,
um ihnen weitere Qualen zu ersparen. Dazu drängen sich fol-
gende Fragen auf, und ich bitte den Bundesrat um die Beant-
wortung:
1. Was ist der Zweck dieser Studie?
2. Wie viele Tiere wurden tatsächlich "besendert"?
3. In der Fragestunde erwähnte die Bundesrätin den Wechsel
des Lieferanten der Halsbandsender. Wieso wurde der Liefe-
rant gewechselt, und wer lieferte die neuen Sender?
4. Hätte man die Resultate der Studie auch anders, ohne oder
mit weniger Tieren erhalten können?
5. Was kostet die Studie insgesamt, inklusive der geleisteten
Arbeitsstunden der Forscher und Angestellten der öffentlichen
Hand?
6. Wer beteiligt sich an diesen Kosten?
7. Wer hat die Einfangaktion durchgeführt, und wie wurden
dabei die Vorschriften des Tierschutzgesetzes beachtet?
8. Verlief diese Aktion einwandfrei und ohne Qualen für die
Tiere, gab es dazu Rückmeldungen?
9. Warum wurden keine Mikrochips verwendet?
10. Verstösst dieses Vorgehen gegen das Tierschutzgesetz
(Tierquälerei)?
11. Wurde gegen die fehlbaren Personen Strafanzeige einge-
reicht?
12. Wenn nein, warum nicht?
Mitunterzeichnende: Binder, Bourgeois, Buttet, Freysinger,
Gschwind, Hess Lorenz, Kaufmann, Landolt, Lustenberger,
Müri, Regazzi, Rime, Rossini, Rösti, Walter (15)
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3874 n Mo. Fehr Jacqueline. Investitionsbeihilfen für 
medizinische Grundversorgungsangebote in peripheren 
und unterversorgten Regionen  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird aufgefordert, die gesetzlichen Grundlagen
zu schaffen, die es möglich machen, zur Sicherstellung der
medizinischen Grundversorgung in peripheren Regionen Inve-
stitionsbeihilfen zu gewähren und die Modernisierung der Infra-
struktur zu unterstützen. Dabei sollen verschiedene Formen von
Beihilfen ins Auge gefasst werden (Bürgschaften, Direkthilfen,
Anstossfinanzierungen). Eine Mitfinanzierung der betroffenen
Kantone soll geprüft werden.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Aubert, Bir-
rer-Heimo, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Feri Yvonne,
Friedl, Graf-Litscher, Gross Andreas, Gysi, Hadorn, Hardegger,
Heim, Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Marra, Mas-
shardt, Munz, Naef, Nordmann, Nussbaumer, Pardini, Reynard,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni, Sommaruga
Carlo, Wermuth (30)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3876 n Mo. Hurter Thomas. Konkurrenzfähige, familien-
freundliche und tourismusfördernde Schifffahrt auf dem 
Langensee ab 2016  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, bei der Konzessionsvergabe der
Schifffahrt auf dem Langensee nur denjenigen Betreiber zu
berücksichtigen, der folgende Vorgaben erfüllt:
1. Vernünftiges Fahrplanangebot über die ganze Jahreszeit für
beide Uferseiten (Ascona-Brissago bzw. Gambarogno);
2. Akzeptieren der schweizerischen Tarifstrukturen aus dem
Verkehrsverbund wie auf Binnenseen für das Bacino svizzero
(Generalabonnement, Halbtaxabonnement, Junior-, AHV-Karte
usw.);
3. Faires Preisangebot auf der schweizerischen sowie italieni-
schen Seite;
4. Konzessionsvergabe über zehn Jahre;
5. Berücksichtigung von schweizerischen Sicherheitsstandards.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Binder,
Borer, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Büchler Jakob, Bugnon, Cas-
sis, Clottu, de Courten, Egloff, Eichenberger, Fehr Hans, Fiala,
Flach, Geissbühler, Germanier, Giezendanner, Gilli, Graf-Lit-
scher, Grin, Grunder, Haller, Hardegger, Heer, Herzog, Hurter
Thomas, Hutter Markus, Joder, Kaufmann, Killer Hans, Knecht,
Landolt, Müller Thomas, Müri, Pantani, Pieren, Quadri, Regazzi,
Reimann Lukas, Rickli Natalie, Rösti, Rusconi, Rutz Gregor,
Schwander, Stahl, Stamm, Veillon, von Siebenthal, Walter,
Wobmann (53)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3877 n Mo. Grüne Fraktion. Vorfall betreffend Cäsium im 
Bielersee. Kontrollmechanismen und Notfallkonzepte für 
alle  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt:
1. Für alle Betreiber und die Aufsichtsbehörden eine aktive
Kommunikation vorzuschreiben, bevor in einem AKW Arbeiten
gemacht werden. Jegliche Arbeiten, welche ein Entweichen von
Radioaktivität zur Folge haben können, müssen frühzeitig trans-
parent und öffentlich kommuniziert werden.
2. Eine zusätzliche Kontrolle der Messwerte einzuführen. Es
braucht eine End-of-Pipe-Kontrollmessung des Nutzwassers in
Form von Stichproben. Diese dürfen nicht durch die gleichen
Behörden angeordnet und durchgeführt werden, die für die nor-
malen Proben und Messungen zuständig sind. Die Kosten der
Kontrollmessungen können etwa durch die AKW-Betreiber
übernommen und von Kantonen und Gemeinden in Auftrag
gegeben werden. Die daraus resultierenden Kontrollberichte
werden publiziert.
3. Notfallkonzepte für den Fall einer Kontamination von Gewäs-
sern mit Radionukliden zu erstellen, wo noch keine Notfallkon-
zepte bestehen.
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4. Darzulegen, wann die Notfallkonzepte veröffentlicht werden
und was der Bundesrat gedenkt zu tun, wenn noch keine Not-
fallkonzepte vorliegen.
Sprecherin: Trede
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3878 n Ip. Flückiger Sylvia. Holz der kurzen Wege, auch 
beim Bund  (26.09.2013)
Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:
1. Teilt er die Auffassung, dass der Bund und seine Betriebe
eine Vorbildfunktion bei der Verwendung von Schweizer
Buchenholz einnehmen sollen?
2. Ist der Bund bereit, den Schnäppchen-Einkauf an bestehen-
den Verträgen vorbei zu unterbinden, wenn es um ökologische
Beschaffung, grüne Wirtschaft usw. geht?
3. Wann und wie beginnt der Bund direkt als Bauherr, Büroein-
richter und Bahnbetreiber spürbar mehr Schweizer Buche zu
verwenden?
4. Wird er auch die Kantone motivieren, zusätzlich beim Schul-
mobiliar Buche zu verwenden?
5. Ist der Bundesrat bereit, in Anbetracht der Verwertungspro-
bleme den Waldbesitzern von dieser Baumart abzuraten?
6. Wie viel Geld wurde vom Bafu für die Förderung und Wer-
bung für Buche usw. ausgegeben, wurden dazu zusätzliche
Stellen geschaffen?
7. Beabsichtigt er, diese Stellen und die finanziellen Mittel zu
streichen, sollten die Hölzer künftig im Ausland bezogen wer-
den?
8. Wurde beim Importholz die Waldbewirtschaftung im Her-
kunftsland berücksichtigt respektive verglichen mit den Anforde-
rungen des Schweizer Waldgesetzes betreffend FSC- und
PEFC-Zertifikate?
Mitunterzeichnende: Binder, Egloff, Kaufmann, Killer Hans,
Lustenberger, Müri, Rime, Rösti, Stamm, von Siebenthal,
Walter (11)
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3879 n Ip. Flückiger Sylvia. Wie steht es bei den RAV 
bezüglich Aufwand und Erfolg?  (26.09.2013)
1. Hat der Bundesrat Kenntnis über Aufwand und Erfolgsquote
der einzelnen RAV, also über die Kosten und die Anzahl der
erfolgreich vermittelten Arbeitslosen?
2. Wie beurteilt er die Erfolgsbilanz der RAV?
3. Über welche Instrumente verfügt er, um die Qualität der RAV
zu sichern und zu verhindern, dass sinnlose Kurse vermittelt
werden, beispielsweise Bewerbungsgrundkurse für Leute, die
solche Kurse bereits absolviert haben?
4. Kann der Bundesrat ausschliessen, dass überteuerte Mass-
nahmen, wie sie in Zusammenhang mit dem Fall Carlos ans
Licht kamen, auch bei den RAV vorkommen?
Mitunterzeichnende: Binder, Kaufmann, Killer Hans, Munz,
Müri, Rösti, Stamm (7)
13.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3880 n Ip. Flückiger Sylvia. Sozialhilfe für schon bei 
ihrer Einreise arbeitslose EU-Bürger  (26.09.2013)
Die kantonalen Migrationsämter erteilen offenbar Dutzende von
Aufenthaltsbewilligungen an EU-Bürger, die noch gar keine
Arbeit haben und in der Schweiz eine Stelle suchen, obwohl laut
Freizügigkeitsabkommen die Voraussetzung für den Aufenthalt
eines EU-Bürgers in der Schweiz ein gültiger Arbeitsvertrag ist.
Ausserdem werden offenbar solchen vertragsgegenläufig in der
Schweiz lebenden EU-Bürgern sogar Rückkehrgelder, Sozial-
und Nothilfe ausbezahlt. Der Bundesrat wird gebeten, diesbe-
züglich folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie hoch war schweizweit die Anzahl solcher bewilligter
Gesuche an EU-Bürger in den Jahren 2010 bis 2013, die schon
bei ihrer Einreise keine Arbeit in der Schweiz hatten?
2. Aus welchen Ländern stammten diese EU-Bürger?
3. Wie hoch sind die jährlichen Kosten von Rückkehrgeldern,
Sozial- und Nothilfe in den Jahren 2010 bis 2013, welche an
EU-Bürger ausbezahlt wurden?
4. Wie gedenkt der Bundesrat die vertragsgegenläufige Aus-
stellung von Aufenthaltsbewilligungen an arbeitslose EU-Bürger
in Zukunft zu verhindern?
5. Wie gedenkt er die stossende Auszahlung von Rückkehrgel-
dern und Sozialhilfe an vertragsgegenläufig in der Schweiz
anwesende EU-Bürger zu verhindern oder zumindest zu verrin-
gern?
Mitunterzeichnende: Binder, Egloff, Kaufmann, Killer Hans,
Müri, Rösti, Stamm (7)
29.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3883 n Mo. Rösti. Ausbau der Wasserkraft zur Stromer-
zeugung und Stromspeicherung. Anpassung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Ausführungs-
bestimmungen so anzupassen, dass bei durch Neukonzessio-
nierungen oder Änderungen von Wasserkraftkonzessionen
erforderlichen Umweltverträglichkeitsprüfungen nicht vom
ursprünglichen Zustand vor Bestehen des oft seit vielen Jahr-
zehnten konzessionierten Kraftwerks, sondern vom Ist-Zustand
vor der beabsichtigten Neukonzessionierung bzw. Konzessi-
onsänderung ausgegangen wird.
Mitunterzeichnende: Flückiger Sylvia, Frehner, Gasche, Gros-
sen Jürg, Guhl, Killer Hans, Knecht, von Siebenthal, Wasserfal-
len, Wobmann (10)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3885 n Mo. Guhl. Sondersignalisation für Einsatzfahr-
zeuge. Mehr Warneinrichtungen zulassen zur Vermeidung 
von Unfällen  (26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Bestimmungen zur Ausrü-
stung von Fahrzeugen mit Blaulicht und Wechselklanghorn zu
überprüfen und zusätzliche Warneinrichtungen zuzulassen.
Mitunterzeichnende: Büchler Jakob, Chopard-Acklin, Egloff,
Eichenberger, Flach, Gasche, Giezendanner, Girod, Grunder,
Haller, Hassler, Hausammann, Hess Lorenz, Killer Hans, Lan-
dolt, Quadranti, Vogler, Walter, Wasserfallen, Ziörjen (20)
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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13.3889 n Ip. Reynard. Anhörung von Kindern. Wird die 
Uno-Kinderrechtskonvention eingehalten?  (26.09.2013)
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie erklärt der Bundesrat, dass das Recht des Kindes auf
Anhörung (Art. 12 der UN-Kinderrechtskonvention) in der Praxis
vergleichsweise selten respektiert wird?
2. Verfügt der Bundesrat über Zahlen zur Anhörung von Kindern
in den Verwaltungsverfahren?
3. Beabsichtigt der Bundesrat, in Übereinstimmung mit mehre-
ren Empfehlungen des Europarates, dem Recht des Kindes auf
Anhörung zu mehr Geltung zu verhelfen, indem er die Schaf-
fung von Ausbildungsprogrammen für das Personal der betrof-
fenen Gerichte und Behörden zu den Kinderrechten fördert?
4. Beabsichtigt der Bundesrat, die Information über die Uno-
Kinderrechtskonvention zu verbessern, zum Beispiel indem er
eine auf die entsprechenden Zielgruppen (Eltern, Behörden,
Kinder, Lehrkräfte usw.) ausgerichtete nationale Sensibilisie-
rungskampagne lanciert?
Mitunterzeichnende: Amherd, Aubert, Bernasconi, Bugnon,
Flach, Maire Jacques-André, Marra, Masshardt, Nussbaumer,
Piller Carrard, Schwaab, Tornare (12)
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3890 n Mo. Markwalder. 40 Jahre Ratifikation der EMRK  
(26.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, das bevorstehende 40-Jahr-
Jubiläum der Ratifikation der Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten vom 28. November 1974
(EMRK; SR 0.101) durch die Schweiz gebührend und öffentlich-
keitswirksam zu feiern und den Wert der EMRK für den Grund-
rechtsschutz und die Rechtsentwicklung in der Schweiz zu
würdigen. Der Bundesrat wird beauftragt, geeignete Massnah-
men zu ergreifen, um der Schweizer Bevölkerung die Wichtig-
keit des internationalen Menschenrechtsschutzes,
insbesondere der EMRK, sowohl für die Schweiz als auch für
Europa zu vermitteln.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Bernasconi, Böhni, Derder,
Eichenberger, Feller, Flach, Fluri, Galladé, Girod, Glanzmann,
Glättli, Haller, Hiltpold, Lohr, Pardini, Reimann Lukas, Riklin
Kathy, Schmid-Federer, Stolz, Trede, Vischer Daniel,
Wermuth (23)
29.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
13.12.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

13.3892 n Ip. (Poggia) Golay. Krankenversicherung und 
freier Personenverkehr zwischen der Schweiz und 
Frankreich  (26.09.2013)
Frankreich hat im Alleingang beschlossen, dass sich alle Perso-
nen mit Wohnsitz in Frankreich, die eine private Krankenversi-
cherung abgeschlossen haben, neu der französischen
Sozialversicherung Sécurité sociale anschliessen müssen.
Schweizerinnen und Schweizer mit Wohnsitz in Frankreich wer-
den dadurch der Möglichkeit beraubt, sich in der Schweiz
behandeln zu lassen; Leistungserbringer in der Schweiz, allen
voran öffentliche Spitäler, können wegen dieser Massnahme
Personen, die in der Schweiz arbeiten und in Frankreich woh-

nen, nicht mehr behandeln. Gedenkt der Bundesrat, endlich zu
handeln?
29.11.2013 Antwort des Bundesrates.
26.12.2013 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Golay.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3895 n Mo. Glanzmann. Zugang der Bahnpolizei zum 
Informationssystem der Polizei  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Bestimmungen
auszuarbeiten, welche die Bahnpolizei ermächtigen, auf die
Informationssysteme der Polizei zuzugreifen und Informationen
abzurufen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Bulliard, Buttet, Candinas, Dar-
bellay, de Buman, Gmür, Gschwind, Humbel, Lehmann, Lohr,
Lustenberger, Müller Leo, Müller-Altermatt, Pfister Gerhard,
Regazzi, Riklin Kathy, Romano, Schläfli, Schmid-Federer,
Schneider-Schneiter, Vogler (22)
06.12.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3897 n Mo. Glanzmann. 72 Stunden Polizeigewahrsam  
(27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Strafprozessordnung so
anzupassen, dass es in Zukunft möglich ist, eine Person auf
Antrag eines Richters oder Staatsanwaltes bis zu 72 Stunden in
Polizeigewahrsam zu behalten.
Mitunterzeichnende: Amherd, Bulliard, Buttet, Candinas, Dar-
bellay, de Buman, Gmür, Gschwind, Humbel, Lehmann, Lohr,
Lustenberger, Müller Leo, Müller-Altermatt, Pfister Gerhard,
Regazzi, Romano, Schläfli, Schneider-Schneiter, Vogler (20)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3901 n Mo. Masshardt. Stopp der steuerlichen Bevorzu-
gung des Flugverkehrs  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, zur Deckung der Kosten der
öffentlichen Hand und zur Verbesserung der Kostenwahrheit
sowie gegen die weitere Zunahme der Umweltverschmutzung:
a. die steuerlichen Bevorzugungen (Mineralöl- und Mehrwert-
steuer) der Luftfahrt aufzuheben;
b. bis diese Anpassungen erfolgt sind, ist eine Klimaschutz-Tik-
ketabgabe für den internationalen Flugverkehr einzuführen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Aubert,
Badran Jacqueline, Bertschy, Chopard-Acklin, Feri Yvonne,
Fischer Roland, Friedl, Grossen Jürg, Gysi, Hardegger, Jans,
Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Schneider Schüttel, Sema-
deni, Streiff, Trede, Tschäppät (21)
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3903 n Po. (von Graffenried) Häsler. Sind Ersatzneubau-
ten energetisch besser als Gebäudesanierungen?  
(27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung einen
Bericht zu unterbreiten. Der Bericht soll einen Überblick ver-
schaffen, inwieweit Ersatzneubauten energietechnisch besser
abschneiden als die energetische Sanierung von Bauten, unter
Berücksichtigung der grauen Energie, sowie welchen Beitrag
Ersatzneubauten zur Energiewende beitragen können (Schät-
zung Mengengerüst).
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Mitunterzeichner: Girod (1)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
15.06.2015 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Frau Häsler.

13.3904 n Mo. (von Graffenried) Häsler. Steuerliche Gleich-
behandlung von energetisch begründeten 
Ersatzneubauten  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, damit die steuerliche Abzugsfähigkeit von energetisch
begründeten Ersatzneubauten mit derjenigen von energiespa-
renden Sanierungen an bestehenden Gebäuden gleichgestellt
wird.
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
15.06.2015 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Frau Häsler.

x 13.3905 n Mo. von Graffenried. Allgemeine Dienstpflicht 
statt Wehrpflicht  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Grundlage zur Einführung
einer allgemeinen Dienstpflicht zu schaffen. Der Einbezug von
Frauen und niedergelassenen Ausländerinnen und Ausländern
ist zu prüfen. Die obligatorische Dienstpflicht soll rund sechs bis
zwölf Wochen dauern, darüber hinausgehende Dienste können
freiwillig geleistet werden. Sie übernimmt Aufgaben der Armee
(Landesverteidigung, Friedensförderung), des Zivilschutzes
(Bevölkerungsschutz, Rettungssanität), des Zivildienstes und
kann darüber hinaus mit Diensten der Rettungsdienste (Feuer-
wehr, Katastrophensanität), der sozialen Dienste (Betreuung)
sowie von weiteren Diensten (z. B. Umweltschutz) ergänzt wer-
den. Alle obligatorischen Dienste sollen gleich lange dauern,
und die Dienstpflichtigen sollen grundsätzlich zwischen dem
Militär oder einem zivilen Ersatzdienst frei wählen können. Bei
der Rekrutierung sind die militärischen Bedürfnisse zu berück-
sichtigen.
Mitunterzeichner: Fischer Roland (1)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
16.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

x 13.3906 n Po. von Graffenried. Allgemeine Dienstpflicht 
statt Wehrpflicht  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zur Einführung
einer allgemeinen Dienstpflicht vorzulegen. Der Einbezug von
Frauen und niedergelassenen Ausländerinnen und Ausländern
ist zu prüfen. Ein obligatorischer Dienst könnte z. B. rund 6 bis
12 Wochen dauern, darüber hinausgehende Dienste könnten
freiwillig geleistet werden. Er übernimmt Aufgaben der Armee
(Landesverteidigung, Friedensförderung), des Zivilschutzes
(Bevölkerungsschutz, Rettungssanität), des Zivildienstes und
kann darüber hinaus mit Diensten der Rettungsdienste (Feuer-
wehr, Katastrophensanität), der sozialen Dienste (Betreuung)
sowie von weiteren Diensten (z. B. Umweltschutz) ergänzt wer-
den. Alle obligatorischen Dienste sollen gleich lange dauern,
und die Dienstpflichtigen sollen grundsätzlich zwischen dem
Militär oder einem zivilen Ersatzdienst frei wählen können. Bei
der Rekrutierung sind die militärischen Bedürfnisse zu berück-
sichtigen. Im Bericht ist aufzuzeigen, ob und mit welchem Auf-
wand Einsatzmöglichkeiten bereitgestellt werden können.

Mitunterzeichnende: Fischer Roland, Hiltpold, Reynard (3)
29.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
16.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

13.3908 n Ip. Leutenegger Oberholzer. Bankensicherung. 
Sicherungsmassnahmen evaluieren  (27.09.2013)
Eine der Konsequenzen der globalen Finanzkrisen und der Ret-
tung der UBS muss sein, langfristig eine Bankenregulierung zu
schaffen, die die Sicherungskosten der Branche nicht länger
den Bürgerinnen und Bürgern auferlegt. Ab 2008 wurden Mass-
nahmen getroffen, um das System und die Einlagen zu sichern.
Dazu gehören die höhere Einlagensicherung mit einer teilwei-
sen Ex-post-Finanzierung, die "Too big to fail"-Vorlage und die
dazugehörenden Ausführungsbestimmungen. Noch immer wer-
den Risiken auch der Grossbanken dem Staat (Bund, Kantone)
auferlegt. Der Bundesrat lehnte jüngst eine Forderung nach
Übernahme der Kosten durch die Banken ab. Das ist eine klare
Marktverzerrung zugunsten der systemrelevanten Banken.
In diesem Zusammenhang wird der Bundesrat um die Beant-
wortung der folgenden Fragen gebeten:
1. Teilt er die Ansicht, dass die Banken ihre Risiken selber tra-
gen sollen und dass allfällige Staatsgarantien zu entschädigen
sind? Und teilt er auch die Ansicht, dass eine Ex-post-Finanzie-
rung der Risikoabsicherung konjunkturpolitisch ungünstig ist,
weil sie prozyklisch wirkt?
2. Wie beurteilt er das volkswirtschaftliche Risiko eines Banken-
crashs heute im Vergleich zur Situation vor der Finanzkrise und
die getroffenen Massnahmen?
3. Ist er bereit, eine umfassende Ex-ante-Finanzierung aller
Sicherungsmassnahmen und vor allem der Einlagensicherung
zu prüfen?
4. Wie beurteilt er die in der Schweiz getroffenen Massnahmen
im Vergleich zu den Nachbarstaaten und insbesondere mit
Deutschland?
5. Bestehen auf internationaler Ebene, insbesondere im Rah-
men der G-20, Vorstellungen zur adäquaten Risikoabsicherung
der Finanzinstitute, und wie sehen diese aus?
Mitunterzeichnende: Aubert, Badran Jacqueline, Chopard-Ack-
lin, Friedl, Glättli, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim, Kiener Nel-
len, Leuenberger-Genève, Munz, Nordmann, Reynard,
Tschümperlin (15)
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3909 n Mo. Leutenegger Oberholzer. Sistierung der 
Zusammenarbeit mit der NSA  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Zusammenarbeit mit der US-
amerikanischen National Security Agency (NSA) und allfälliger
Partnerorganisationen des NSA mit schweizerischen Institutio-
nen zu suspendieren, bis über die bisherige Form der Tätigkeit
der NSA in der Schweiz Transparenz hergestellt worden ist, ins-
besondere über die Erhebung und Verwertung von Daten in der
und über die Schweiz, schweizerische Personen und Unterneh-
mungen.
Der Bundesrat wird weiter aufgefordert, die Tätigkeiten auslän-
discher Geheimdienste auf dem Schweizer Territorium und/oder
gegen Schweizer Institutionen auf ihre Vereinbarkeit mit unse-
rer Gesetzgebung, insbesondere mit dem Strafgesetzbuch, zu
überprüfen und diese bei Rechtswidrigkeiten zu verbieten. Fer-
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ner sind vom Bundesrat Massnahmen zur Stärkung der parla-
mentarischen Aufsicht über die Aktivitäten der schweizerischen
Nachrichtendienste vorzulegen.
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Glättli, Hardegger,
Heim, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève, Nordmann,
Tschümperlin (8)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3912 n Mo. Brand. Konsequente erkennungsdienstliche 
Behandlung bei Verstössen gegen das Migrationsrecht  
(27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des AuG und des AsylG zu unterbreiten, sodass folgende
Bestimmungen erfüllt werden:
1. Personen, die gegen Strafbestimmungen dieser Gesetze ver-
stossen, werden erkennungsdienstlich behandelt.
2. Falschpersonalien werden im Strafregister ebenfalls erfasst.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Binder, Bortoluzzi, Brunner, Bug-
non, Candinas, Fehr Hans, Freysinger, Hausammann, Keller
Peter, Müri, Nidegger, Pantani, Parmelin, Pieren, Quadri, Rei-
mann Lukas, Romano, Rusconi, Rutz Gregor, Stahl, Stamm,
von Siebenthal, Wasserfallen, Wobmann (25)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3913 n Mo. Brand. Ausländergesetz. Verschärfung der 
freiheitsbeschränkenden Massnahmen  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament folgende Ände-
rung der Artikel 74 und 119 AuG zu unterbreiten:
Art. 74 Ein- und Ausgrenzung
Abs. 1
Die zuständige kantonale Behörde macht einer Person die Auf-
lage, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen, wenn:
a. sie keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungs-
bewilligung besitzt und ein Vergehen oder Verbrechen verübt;
b. ein rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt;
oder
c. die Ausschaffung aufgeschoben wurde (Art. 69 Abs. 3).
Abs. 1bis
Die zuständige kantonale Behörde macht einer Person die Auf-
lage, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu betreten, wenn sie
keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewil-
ligung besitzt und eine Übertretung verübt.
Abs. 2
Diese Massnahmen werden von der Behörde des Kantons
angeordnet, der für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung
zuständig ist. Für Personen, welche sich in den Empfangsstel-
len oder in besonderen Zentren nach Artikel 26 Absatz 1bis
AsylG aufhalten, ist der Standortkanton zuständig. Das Verbot,
ein bestimmtes Gebiet zu betreten, kann auch von der Behörde
des Kantons erlassen werden, in dem dieses Gebiet liegt.
Abs. 3
Gegen die Anordnung dieser Massnahmen kann bei einer kan-
tonalen richterlichen Behörde Beschwerde geführt werden. Die
Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.
Art. 119 Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung
Abs. 1
Wer eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74) nicht befolgt, wird mit
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

Abs. 2
Wer nach Absatz 1 rechtskräftig verurteilt wurde und innerhalb
von fünf Jahren eine Straftat nach Absatz 1 begeht, wird mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis fünf Jahren bestraft.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Binder, Bortoluzzi, Bugnon, Can-
dinas, Fehr Hans, Freysinger, Hausammann, Keller Peter, Mül-
ler Philipp, Müri, Nidegger, Pantani, Parmelin, Pieren, Quadri,
Reimann Lukas, Romano, Rusconi, Rutz Gregor, Stahl, Stamm,
von Siebenthal, Wasserfallen, Wobmann (25)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3914 n Mo. Schwander. Tatbestand des illegalen Aufent-
haltes verschärfen  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament folgende Ände-
rung von Artikel 115 des Ausländergesetzes zu unterbreiten:
Abs. 1
Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer:
a. Einreisevorschriften nach Artikel 5 verletzt;
b. sich rechtswidrig, namentlich nach Ablauf des bewilligungs-
freien oder des bewilligten Aufenthalts, in der Schweiz aufhält;
c. eine nicht bewilligte Erwerbstätigkeit ausübt;
d. nicht über eine vorgeschriebene Grenzübergangsstelle ein-
oder ausreist (Art. 7).
Abs. 2
Die gleiche Strafdrohung gilt, wenn die Ausländerin oder der
Ausländer nach der Ausreise aus der Schweiz oder aus dem
Transitraum eines schweizerischen Flughafens in das Hoheits-
gebiet eines Staates unter Verletzung der dort geltenden Einrei-
sebestimmungen einreist oder dazu Vorbereitungen trifft.
Abs. 2bis
Wer nach Absatz 1 oder 2 rechtskräftig verurteilt wurde und
innert fünf Jahren erneut Straftaten nach Absatz 1 begeht, wird
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
bestraft. Der bedingte Strafvollzug ist diesfalls ausgeschlossen.
Abs. 3
Wird die Tat fahrlässig begangen, so ist die Strafe Busse.
Abs. 4
Von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder
der Bestrafung kann bei rechtswidrig ein- oder ausgereisten
Ausländerinnen und Ausländern abgesehen werden, sofern sie
sofort ausgeschafft werden.
Abs. 5
Bei wiederholter Tatbegehung geht der Richter von einem
neuen Tatentschluss aus. Die Summe aller Verurteilungen darf
das gesetzliche Höchstmass der Sanktion überschreiten.
Abs. 6
Völkerrechtliche Bestimmungen zur Rückführung hindern eine
Verurteilung nicht. Verurteilungen dürfen unabhängig von aus-
länderrechtlichen Zwangsmassnahmen, insbesondere Aus-
schaffungshaft, ergehen.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amstutz, Binder, Brand,
Clottu, Egloff, Flückiger Sylvia, Frehner, Geissbühler, Giezen-
danner, Grin, Heer, Herzog, Hurter Thomas, Joder, Kaufmann,
Killer Hans, Knecht, Müri, Nidegger, Pantani, Quadri, Reimann
Lukas, Rickli Natalie, Rime, Rutz Gregor, Stahl, Stamm, Veillon,
von Siebenthal, Walter, Wandfluh, Wobmann (33)
29.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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13.3918 n Mo. Joder. Keine Aufhebung der schweizeri-
schen Rechtsordnung durch das Joint Statement mit den 
USA  (27.09.2013)
1. Der Bundesrat wird beauftragt, in einem an den Nationalrat
und Ständerat gerichteten Bericht die Rechtsnatur des am 29.
August 2013 abgeschlossenen Joint Statement genau zu defi-
nieren.
2. Der Bundesrat wird beauftragt sicherzustellen, dass Ziffer 5
des Joint Statement nach amerikanischem Recht einen genü-
genden und umfassenden Schutz der Personendaten von
schweizerischen Dritten (Treuhändern) gemäss schweizeri-
schem Datenschutz garantiert.
3. Der Bundesrat wird beauftragt sicherzustellen, dass das Ver-
fahren betreffend Datenlieferungen von Dritten (Treuhändern)
an die USA gemäss Joint Statement nur eingeleitet wird, wenn
begründete Hinweise auf rechtswidriges Verhalten bestehen.
4. Der Bundesrat wird beauftragt sicherzustellen, dass der Voll-
zug des Joint Statement für Dritte (Treuhänder) suspendiert
wird, bis die Ziffern 1 bis 3 hiervon geklärt sind.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Brunner, Büchel Roland,
Fehr Hans, Feller, Flückiger Sylvia, Frehner, Geissbühler, Heer,
Keller Peter, Mörgeli, Müller Thomas, Müri, Pieren, Reimann
Lukas, Schneeberger, Schwander, Stahl, Stamm,
Wobmann (20)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3922 n Mo. Candinas. Ausbildungszulagen für alle 
Jugendlichen bis 18 Jahre  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Bundesgesetzes über die Familienzulagen zu unterbreiten,
welche vorsieht, dass für alle Jugendlichen zwischen 16 und 18
Jahren automatisch Ausbildungszulagen ausgerichtet werden.
Mitunterzeichnende: Amherd, Brand, Bulliard, Giezendanner,
Glanzmann, Gmür, Hardegger, Humbel, Lehmann, Müller Leo,
Riklin Kathy, Romano, Rytz Regula, Schneider-Schneiter (14)
29.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3923 n Mo. Vogler. Ergänzung von Artikel 8a respektive 
8b des Schlusstitels des ZGB  (27.09.2013)
Artikel 8a respektive 8b des Schlusstitels des Zivilgesetzbuches
ist dahingehend zu ergänzen, dass bei der Wiederannahme des
Ledignamens durch einen Ehegatten, der diesen Namen bei
der Eheschliessung geändert hatte, auch das ursprüngliche
Bürgerrecht wiedererworben wird.
06.12.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3925 n Ip. Weibel. Wolfsabschuss im Wallis. Wann wer-
den die möglichen Herdenschutzmassnahmen umgesetzt?  
(27.09.2013)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Der Kanton Wallis hat im Jahr 2012 in Absprache mit dem
Bafu eine Überprüfung der Alpstrukturen in Auftrag gegeben.
Liegen bereits erste (Teil-)Ergebnisse vor, und wann wird die
Studie abgeschlossen?
2. Ist es richtig, dass diese Studie auch für das Goms technisch
mögliche, praktikable und finanzierbare Massnahmen zur
Anpassung von Strukturen im Hinblick auf Herdenschutzmass-
nahmen empfiehlt?

3. Wurden im Goms bereits Massnahmen umgesetzt? Wenn
nein, warum nicht? Wenn ja, warum kam es dennoch zu Ris-
sen?
4. Können Alpen, die heute als nicht schützbar gelten, durch
betriebliche oder strukturelle Umstellungen geschützt werden?
Wenn ja, warum wurde im Falle des Abschusses des Gommer
Wolfs der (fehlende) Herdenschutz nicht als technisch möglich,
praktikabel und finanzierbar bezeichnet?
5. Werden Alpen, für die eine Empfehlung besteht, wie sie mit
einer Änderung der Bewirtschaftungsstruktur Herdenschutz-
massnahmen umsetzen können, als nicht schützbar bezeich-
net?
6. Seit wann werden im Kanton Wallis vom Alpstrukturen-Über-
prüfungsbericht empfohlene Massnahmen umgesetzt, und
wann wird der Prozess abgeschlossen sein?
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3926 n Ip. Keller Peter. Wohin mit den radioaktiven 
Abfällen? Über den eigenen Tellerrand hinausschauen  
(27.09.2013)
In Europa stehen rund zwanzig Staaten vor der Aufgabe, einen
geeigneten Standort für radioaktive Abfälle zu finden. Diese
Projekte verursachen hohe Kosten und stellen grosse Heraus-
forderungen an die technische Bewältigung. Zudem gibt es geo-
logische und sozioökonomische Faktoren, die mehr oder
weniger gegeben sind.
Wenn es um hochradioaktive Stoffe geht, ist das anfallende
Volumen relativ gering. Es würde also durchaus Sinn machen,
hier eine Lösung mit anderen Staaten zu suchen und die
Zusammenarbeit zu suchen bzw. zu intensivieren.
Es geht nicht darum, das Problem auszulagern oder sich in der
Schweiz vor der Verantwortung zu drücken. Unverantwortlich
jedoch wäre es, nicht alle Optionen eines möglichen Tiefenla-
gerstandortes sorgfältig und ernsthaft zu prüfen - und dazu
gehört sicher auch die Möglichkeit, mit anderen Staaten eine
Lösung zu finden bzw. zusammenzuarbeiten.
Aus diesen Überlegungen ergeben sich folgende Fragen:
1. Kann der Bundesrat ausschliessen, dass die bestmögliche
technische und geologische Lösung der Standortfrage ausser-
halb der Schweiz liegt?
2. Ist es korrekt, dass das heutige Kernenergiegesetz die Aus-
fuhr radioaktiver Abfälle - unter bestimmten Voraussetzungen -
zulässt?
3. Wie sieht die bisherige und gegenwärtige Zusammenarbeit
der Schweiz mit anderen Staaten aus bezüglich Lagerung
radioaktiver Abfälle?
4. Ist er ebenfalls der Ansicht, dass eine Kooperation mit ande-
ren Staaten Sinn macht bezüglich des - aus geologischer und
technischer Sicht - am besten geeigneten Standortes wie auch
der Kosten?
5. Sieht er vor, eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen
Staaten bei der gemeinsamen Lösung der Standortfrage zu
suchen?
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben
(Bekämpfendes Ratsmitglied: Guhl).



117
13.3927 n Ip. Reimann Lukas. Schutz für den Datenbunker 
Schweiz  (27.09.2013)
Seit den Enthüllungen über Spionageaktivitäten der USA durch
Edward Snowden ist die Attraktivität der Schweiz als Standort
von Computer-Servern stark angewachsen. Verschiedene Inter-
net-Sicherheitsexperten warnen, dass mit zunehmender Menge
der in unserem Land gebunkerten Informationen die Gefahr
steigt, noch stärker ins Visier von Geheimdiensten zu geraten.
Verschiedene Experten zeigen sich überrascht von der harmlo-
sen Ignoranz und Unbekümmertheit der Schweizer Behörden,
die wohl nächstens mit diesen Problemen konfrontiert würden.
In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen:
1. Ist der Bundesrat willens und bereit, dafür zu sorgen, dass
dieser Bedrohung des Standortes Schweiz entgegengewirkt
werden kann und auch wird?
2. Welche Massnahmen trifft er konkret?
3. Ist sichergestellt, dass durch Spionageaktivitäten gewonnene
Daten nicht von schweizerischen Behörden gegen Personen in
unserem Land verwendet werden, z. B. durch das EFD?
4. Ist er bereit, in der Schweiz durch ausländische Datenspio-
nage angefallene Schäden gegenüber ausländischen Forde-
rungen aus Spionagestaaten z. B. gegen Banken mit Sitz in der
Schweiz zur Anrechnung zu bringen bzw. deren Verrechenbar-
keit einzuräumen und geltend zu machen?
5. Ist er bereit, Firmensitze und Installationen ausländischer
sowie inländischer Firmen in unserem Lande zu schliessen,
wenn deren Aktivitäten nachweislich zur Datenspionage die-
nen?
13.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3928 n Mo. Schwander. Keine Geldstrafen im 
Migrationsstrafrecht  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Anpassung
der Strafbestimmungen des AuG und des AsylG zu unterbrei-
ten, die vorsieht, dass Geldstrafen durch Freiheitsstrafen
ersetzt werden.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amstutz, Binder, Brand,
Clottu, Egloff, Flückiger Sylvia, Frehner, Geissbühler, Giezen-
danner, Grin, Heer, Herzog, Hurter Thomas, Joder, Kaufmann,
Killer Hans, Knecht, Müri, Nidegger, Pantani, Quadri, Reimann
Lukas, Rickli Natalie, Rime, Rutz Gregor, Stahl, Stamm, Veillon,
von Siebenthal, Walter, Wandfluh, Wobmann (33)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3930 n Mo. Glättli. Export von Überwachungs- und Spio-
nagesoftware an Unrechtsstaaten verbieten  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, auf Verordnungs- oder Geset-
zesstufe die notwendigen Anpassungen vorzunehmen,
1. um den Export von Überwachungs- und Spionagesoftware
und von Software mit der Fähigkeit, in Kommunikations-Netz-
werke (Internet, lokale Netzwerke, Telefon-, Funknetzwerke
etc.) oder einzelne Geräte einzubrechen in Länder, welche die
Menschenrechte verletzen und insbesondere das Recht der
Bevölkerung auf freie Meinungsäusserung nicht respektieren,
zu verbieten.
2. um den sonstigen Export von Überwachungs- und Spiona-
gesoftware und von Software mit der Fähigkeit, in Kommunikati-
ons-Netzwerke oder einzelne Geräte einzubrechen
bewilligungspflichtig zu machen, auch wenn diese keine krypto-

analytischen Komponenten enthält. Der Export darf nur erlaubt
werden, wenn der Einsatz im Rahmen von rechtsstaatlich kor-
rekten Untersuchungshandlungen aufgrund eines bestehenden
konkreten Anfangsverdachts erfolgt.
3. um sicherzustellen, dass jährlich eine Liste aller bewilligten
Exporte von Überwachungs- und Spionagesoftware und von
Software mit der Fähigkeit, in Netzwerke oder einzelne Geräte
einzubrechen publiziert wird.
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3932 n Mo. Fehr Hans. Ausländergesetz. Sanktionie-
rung der Vereitelung der Ausschaffung  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Ausländergesetz einen
neuen Artikel 119a mit folgendem Inhalt vorzulegen:
Art. 119a Vereitelung der Ausschaffung
Abs. 1
Mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 3 Jahren wird bestraft,
wer vorsätzlich seine gesetzlichen Mitwirkungspflichten verletzt,
insbesondere bei der Papierbeschaffung nicht kooperiert.
Abs. 2
Mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 5 Jahren wird bestraft, wer
sich einer Ausschaffung widersetzt.
Abs. 3
Wer nach Absatz 1 oder 2 rechtskräftig verurteilt wurde und
innert 5 Jahren erneut eine Widerhandlung nach Absatz 1
begeht, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren
bestraft.
Abs. 4
Wer nach Absatz 1 oder 2 rechtskräftig verurteilt wurde und
innert 5 Jahren erneut eine Widerhandlung nach Absatz 2
begeht, wird mit Freiheitsstrafe von 12 Monaten bis 5 Jahren
bestraft.
Abs. 5
Frühere Verurteilungen wegen Straftaten nach den Absätzen 1
und 2 hindern eine neuerliche Bestrafung nicht.
Mitunterzeichnende: Binder, Bortoluzzi, Brand, Egloff, Ester-
mann, Geissbühler, Hausammann, Hurter Thomas, Killer Hans,
Müller Thomas, Pieren, Reimann Lukas, Rickli Natalie,
Walter (14)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3933 n Po. Rytz Regula. Schaffung eines Klima-Aus-
gleichsfonds für die alpinen Regionen  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen,
wie die Alpenkantone bei der Bewältigung des klimabedingten
Strukturwandels und dem Schutz vor Naturgefahren stärker
unterstützt werden können. In diesem Zusammenhang soll
auch die Schaffung eines Klima-Ausgleichsfonds für die alpinen
Regionen geprüft werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Candinas, Gasser,
Gilli, Girod, Glättli, Grossen Jürg, Hassler, John-Calame, Leu-
enberger-Genève, Müller Geri, Reynard, Rossini, Schelbert,
Semadeni, Thorens Goumaz, Trede, Tschümperlin, van Singer,
Vischer Daniel (20)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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13.3934 n Po. Lehmann. Einbruchdiebstahlprävention steu-
erlich attraktiver gestalten. Anpassung des Steuerharmoni-
sierungsgesetzes und des Gesetzes über die direkte 
Bundessteuer  (27.09.2013)
Ich bitte den Bundesrat, einen Bericht vorzulegen, der die prä-
ventiven Massnahmen gegen qualifizierte Einbrüche steuerlich
begünstigt bzw. aufgrund der Attraktivität durch die Abzugsfä-
higkeit von Einbruchschutzmassnahmen zu verbessertem Ein-
bruchschutz führt. Es könnte auch ein gezieltes
Förderprogramm zur finanziellen Unterstützung von Hauseigen-
tümerinnen und -eigentümern für Investitionen in den Einbruch-
schutz von Gebäuden gestaltet werden. Neben den Kantonen
sollte auch der Bund ein Interesse daran haben, dass die
Schweiz eine schlechte Adresse wird für Einbrüche aller Art,
was der Schweiz als "sicheres Land" wiederum zu mehr Attrak-
tivität verhilft.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Candinas, Egloff, Frehner,
Schneider-Schneiter, Stolz (6)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.3935 n Mo. Lustenberger. Sorgsamer Umgang mit der 
Kreatur und mit Steuergeldern  (27.09.2013)
In seiner Antwort auf die Frage Geissbühler 13.5285 führte die
Vorsteherin des UVEK aus, dass das Bafu eine "Doktorarbeit"
der Universität Zürich bisher mit 477 000 Franken unterstützt
habe.
Es handelt sich dabei um eine Studie mit Rehkitzen im Berner
Oberland. Im Laufe der Forschungsarbeiten mussten 18 Tiere
erlegt werden, weil fehlerhaftes Material verwendet wurde.
Der Bundesrat wird beauftragt, in Zukunft bei der Vergabe und
Mitfinanzierung solcher Studien zusätzliche Vorsicht walten zu
lassen. Im Zweifelsfall ist auf umstrittene Studien gänzlich zu
verzichten.
Mitunterzeichnende: Binder, Bourgeois, Buttet, Flückiger Sylvia,
Freysinger, Gschwind, Hess Lorenz, Kaufmann, Landolt,
Regazzi, Rime, Rossini, Rösti, Walter (14)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3936 n Mo. Geissbühler. Sichtbare Warnung auf Packun-
gen von gefährlichen Psychopharmaka  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass auf Pak-
kungen von Psychopharmaka eine gut sichtbare Warnung über
den Gefährdungsgrad angebracht wird, damit jeder Patient
sofort das Risiko der Einnahme eines solchen Mittels erkennen
kann, wie dies bei Zigarettenpackungen bereits der Fall ist.
Dabei könnte ein ähnliches Verfahren, wie es bei der Giftklas-
sen-Etikettierung von Stoffen bereits existiert, angewandt wer-
den.
Es sollten mindestens folgende Warnungen sichtbar sein:
1. kann abhängig machen;
2. kann aggressives und gewalttätiges Verhalten auslösen;
3. kann tödlich wirken;
4. kann Selbstmordgedanken auslösen.
Mitunterzeichnende: Estermann, Flückiger Sylvia, Freysinger,
Herzog, von Siebenthal (5)
29.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3937 n Mo. Freysinger. Synergien zwischen Armee, 
Grenzwachtkorps und Polizei  (27.09.2013)
Angesichts der oft ungenutzten Synergien zwischen Militärpoli-
zei, Grenzwachtkorps und Polizei wird der Bundesrat beauf-
tragt, die Prozeduren zu vereinfachen oder ein Konzept
vorzulegen und gegebenenfalls die gesetzliche Grundlage dafür
zu schaffen, damit auf Anfrage der Kantone die Durchlässigkeit
zwischen diesen drei Organismen verstärkt wird. So könnte die
Militärpolizei bei gewissen, klar definierten Aufgaben des
Grenzwachtkorps oder der Polizei mit einbezogen werden.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Brand, Clottu, Grin, Nidegger,
Parmelin, Rusconi, von Siebenthal, Walter, Wobmann (10)
29.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3938 n Ip. Fischer Roland. Auswirkungen des Freihan-
delsabkommens zwischen der Schweiz und China auf das 
Ökosystem des Hochplateaus von Tibet  (27.09.2013)
Im Zusammenhang mit dem Freihandelsabkommen zwischen
der Schweiz und China stellen sich folgende Fragen:
1. Welche Massnahmen hat der Bundesrat bisher zum Schutz
des tibetischen Hochplateaus und anderer Gebiete von ähnli-
cher Bedeutung in China ergriffen?
2. Was gedenkt er in Zukunft zu unternehmen, um zusätzliche
Belastungen, die sich durch das Freihandelsabkommen erge-
ben könnten, zu verhindern?
3. Welche fachlichen Abklärungen hat er vorgenommen, um die
Auswirkungen des Freihandelsabkommens auf die betroffenen
Ökosysteme zu klären?
Mitunterzeichnende: Flach, Maier Thomas, Moser, Naef, Trede,
Wermuth (6)
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3939 n Ip. Mörgeli. Verflechtung von Gewerkschaften 
und Staat  (27.09.2013)
Im Zusammenhang mit den immer engeren Verflechtungen zwi-
schen Gewerkschaften und Staat ersuche ich den Bundesrat
um Beantwortung folgender Fragen:
1. Ist es richtig, dass das Seco bei der Allgemeinverbindlich-
keitserklärung von Gesamtarbeitsverträgen (GAV) nicht mehr
gemäss Gesetz eine 50-Prozent-Vertretung der daran beteilig-
ten Gewerkschaften fordert, und wenn ja, warum nicht?
2. Wie hoch sind insgesamt die Vollzugskostenbeiträge bei den
GAV an die jeweiligen vom Seco beaufsichtigten paritätischen
Kommissionen?
3. Überprüft das Seco, ob die Vollzugskostenbeiträge bei den
GAV an die jeweiligen paritätischen Kommissionen zurückflies-
sen und ob die geforderten Rückerstattungen von dort vollum-
fänglich den einzelnen Arbeitnehmern zurückerstattet werden?
4. Wie hoch sind die Einnahmen, die den Gewerkschaften ins-
gesamt aus den GAV zufliessen?
5. Wie überprüft das Seco, dass die GAV-Einnahmen von den
Gewerkschaften nicht für politische Kampagnen zweckentfrem-
det werden?
6. Wie hoch ist prozentual die Verwaltungskostenentschädi-
gung, welche die Gewerkschaften bei der Arbeitslosenversiche-
rung abziehen dürfen?
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7. Welche Massnahmen sieht das Seco vor, damit die via
Gewerkschaften ausgeschütteten Arbeitslosenentschädigungen
für die Gewerkschaften kein lukratives Geschäft mehr sind?
06.11.2013 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3940 n Mo. Grunder. Mehr Flexibilität bei Nutzfahrzeu-
gen mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in der Gesetzgebung zur Benut-
zung von Nutzfahrzeugen bis maximal 3,5 Tonnen mehr Flexibi-
lität walten zu lassen. Dies soll durch Lockerung der
Toleranzgrenze auf 10 Prozent des erlaubten Maximalgewichts
erfolgen. Diese Toleranzgrenze wird bereits in der EU erfolg-
reich angewendet.
Mitunterzeichnende: Binder, Borer, Bourgeois, Fässler Daniel,
Galladé, Gasche, Glanzmann, Grossen Jürg, Guhl, Haller, Has-
sler, Hausammann, Hess Lorenz, Hurter Thomas, Kaufmann,
Killer Hans, Landolt, Lustenberger, Müller Philipp, Müller Walter,
Nordmann, Noser, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Ritter, Rösti,
Schneider-Schneiter, Trede, Tschäppät (29)
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3941 n Mo. Grünliberale Fraktion. Bandlastkraftwerke 
sollen die Leitungen nicht mehr verstopfen  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, damit Anlagen mit konstanter, nichtsteuer-
barer Stromproduktion Systemverantwortung übernehmen und
einen Beitrag zur Versorgungssicherheit und Entstopfung der
Stromleitung leisten, indem sie mit dem Bereitstellen von oder
der Beteiligung an Speicherung für eigene Steuerbarkeit sorgen
und bedarfs- und marktgerecht produzieren.
Sprecher: Grossen Jürg
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3942 n Ip. Glättli. Offene Fragen zur NSA-Affäre sowie zu 
den Aktivitäten und zur Zusammenarbeit des NDB mit 
anderen Diensten endlich klären  (27.09.2013)
Der Bundesrat hat sich bisher geweigert, wesentliche Auskünfte
über Umfang und Form der Zusammenarbeit des Nachrichten-
dienstes des Bundes (NDB) mit anderen Diensten zu geben.
Verweigert wurde auch relevante Information über den Umgang
mit den bahnbrechenden Enthüllungen über internationale
Nachrichtendienstaktivitäten (Prism, Tempora, XKeyscore
usw.).
1. Der Bundesrat verweigerte die Antwort auf die Frage
13.5389, wie oft in den Jahren 2012 und 2013 er respektive
allenfalls sein Sicherheitsausschuss über gemeinsame Opera-
tionen des NDB mit anderen Diensten informiert wurde und
diese bewilligte oder ablehnte. Eine Beantwortung dieser Frage
stellt offensichtlich keinerlei Sicherheitsrisiko dar, weil weder die
genauen Daten noch die Partnerdienste genannt werden. Ist
der Bundesrat entsprechend bereit, die Frage nun zu beantwor-
ten? Wie lautet die Antwort? Wenn nein: Aufgrund welcher
rechtlichen Grundlagen verweigert er die Beantwortung gegen-
über dem Parlament?
2. Gilt eine Überwachung des NDB aufgrund von Hinweisen
oder von Schlüsselbegriffen eines ausländischen Dienstes, bei
der die Resultate an diesen ausländischen Dienst zurückflies-
sen oder an einen dritten ausländischen Dienst weitergegeben
werden, als gemeinsame Operation? Gilt eine Überwachung

eines ausländischen Dienstes aufgrund von Hinweisen oder
von Schlüsselbegriffen des NDB, bei der die Resultate direkt
oder über einen dritten Dienst an den NDB zurückfliessen, als
gemeinsame Operation? Diese Frage wurde nicht beantwortet.
3. Ist es dem Bundesrat und den parlamentarischen Kontroll-
gremien aufgrund der Unterlagen möglich, die Anzahl und Art
solcher Vorgänge (gemäss Frage 2) zu kontrollieren?
4. Mit wie vielen unterschiedlichen ausländischen Diensten
haben der NDB und seine Vorgängerorganisationen in den Jah-
ren 2010, 2011, 2012 respektive 2013 eine in Frage 2 beschrie-
bene Zusammenarbeit unterhalten? Solche Zusammenarbeit
hat die NDB-Sprecherin ja gegenüber der "Basler Zeitung"
bestätigt, entsprechend ist diese Information offensichtlich nicht
klassifiziert.
5. Sprecher des Bundes werden in den Medien zitiert, dass eine
Zusammenarbeitsvereinbarung mit dem NSA gekündigt oder
nicht erneuert worden sei. Ist dies wahr? Wann wurde diese
Zusammenarbeitsvereinbarung aufgekündigt? Wie viele weitere
Zusammenarbeitsvereinbarungen bestanden bzw. bestehen mit
der NSA? Mit wie viel anderen Diensten bestehen solche Ver-
einbarungen?
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3943 n Mo. Glättli. Keine Geheimvereinbarungen über 
Zusammenarbeit des NDB mit ausländischen Diensten  
(27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen zu
schaffen, damit der Nachrichtendienst des Bundes zwingend
jährlich die Öffentlichkeit informieren muss über:
1. bestehende Zusammenarbeitsvereinbarungen mit ausländi-
schen Diensten.
2. Anzahl gemeinsamer Operationen mit ausländischen Dien-
sten.
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3945 n Po. Regazzi. Negative Auswirkungen der Perso-
nenfreizügigkeit in den Grenzkantonen mit Massnahmen-
paket abmildern  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Situation in den Grenzkanto-
nen in Bezug auf Grenzgängerinnen und Grenzgänger, Dum-
ping und Scheinselbstständigkeit zu beurteilen und ein
Massnahmenpaket zur Abmilderung der negativen Auswirkun-
gen vorzulegen. Zu prüfen sind insbesondere:
1. die Revision der Abkommen zwischen der Schweiz und den
Nachbarländern mit dem Ziel, die Steuerbelastung für die
betroffenen Kantone zu verringern und die steuerliche Ungleich-
behandlung zwischen Schweizerinnen und Schweizern einer-
seits und Grenzgängerinnen und Grenzgängern andererseits zu
beseitigen;
2. die Möglichkeit eines Informationsaustauschs mit den Nach-
barländern über die Gewinne ausländischer Unternehmen;
3. stärkere finanzielle Unterstützung der kantonalen Kontrollor-
gane durch den Bund;
4. Massnahmen gegen Scheinselbstständige, die sich nicht
angemeldet haben;
5. Unterstellung der Leistungen bis 10 000 Franken unter die
Mehrwertsteuer;
6. Verschärfung der Sanktionen für Fehlbare.
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Mitunterzeichnende: Buttet, Carobbio Guscetti, Cassis,
Gschwind, Pantani, Poggia, Quadri, Romano, Rusconi (9)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.3946 n Po. Amarelle. Gesichtserkennung. Allfällige 
Regulierungsmassnahmen für die Nutzung des Service 
public und der Dienstleistungen öffentlicher Unternehmen  
(27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über das Phäno-
men der Gesichtsverschleierung in der Schweiz vorzulegen
sowie über mögliche Regulierungsmassnahmen im Service
public und in öffentlichen Unternehmen, die die Gesichtserken-
nung von Nutzerinnen und Nutzern öffentlicher Dienstleistun-
gen gewährleisten. In dem Bericht werden die in den EU-
Ländern dazu eingeführten Massnahmen vorgestellt und Emp-
fehlungen zur Sicherstellung der Gesichtserkennung bei Nutze-
rinnen und Nutzern der Dienstleistungen des Service public und
öffentlicher Unternehmen formuliert.
Mitunterzeichnende: Aubert, Badran Jacqueline, Bernasconi,
Birrer-Heimo, Carobbio Guscetti, Fehr Jacqueline, Friedl, Gysi,
Heim, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, Masshardt,
Munz, Piller Carrard, Schenker Silvia, Schneider Schüttel,
Semadeni (17)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
13.12.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

13.3947 n Po. Fridez. Eine Zulage für jedes Kind  
(27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, in
dem untersucht wird, ob das Bundesrecht dahingehend ange-
passt werden kann, dass es für jedes in der Schweiz lebende
Kind einen Anspruch auf Kinderzulage gibt.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Aubert,
Badran Jacqueline, Bernasconi, Feri Yvonne, Fridez, Friedl,
Galladé, Gross Andreas, Gysi, Hadorn, Kiener Nellen, Leuen-
berger-Genève, Leutenegger Oberholzer, Marra, Masshardt,
Munz, Naef, Pardini, Reynard, Schelbert, Schneider Schüttel,
Schwaab, Steiert, Tornare, van Singer, Voruz, Wermuth (29)
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
13.12.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

13.3948 n Mo. Sommaruga Carlo. Konkrete Umsetzung, 
Monitoring und Transparenz der OECD-
Verrechnungspreisgrundsätze  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, ein Monitoring über die Umset-
zung der OECD-Verrechnungspreisgrundsätze für multinatio-
nale Unternehmen durch die Kantone zu organisieren und die
Kantone dazu zu verpflichten, eine Dokumentation über die Ver-
rechnungspreise zu führen. Er soll dem Parlament einen Bericht
über den aktuellen Stand der Umsetzung unterbreiten.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Aubert, Badran Jacqueline, Ber-
nasconi, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline,
Feri Yvonne, Friedl, Glättli, Gross Andreas, Gysi, Hadorn, Jans,
Kiener Nellen, Leuenberger-Genève, Leutenegger Oberholzer,
Maire Jacques-André, Müller Geri, Munz, Nordmann, Nussbau-

mer, Pardini, Reynard, Schelbert, Schwaab, Tornare, Tschüm-
perlin, Vischer Daniel, Voruz, Wermuth (31)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3949 n Mo. Derder. Unternehmensgründungen durch 
Steueraufschub für Investoren fördern  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Entwurf
zur Revision des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990
über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden (StHG) zu unterbreiten, wonach die Gründung von
Unternehmen steuerlich unterstützt wird.
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Darbellay, de Buman, Feller,
Germanier, Hiltpold, Maier Thomas, Markwalder, Moret,
Neirynck, Perrinjaquet (11)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3950 n Mo. Derder. Die Pensionskasse des Bundes 
Publica soll in die lokale Wirtschaft investieren  
(27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Entwurf
zur Revision des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2006
über die Pensionskasse des Bundes vorzulegen, wonach im
Rahmen der Anlagepolitik gewährleistet wird, dass ein Mindest-
anteil der Investitionen in die lokale Wirtschaft, in die KMU und
in innovative Jungunternehmen geht.
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Darbellay, Feller, Germanier,
Hiltpold, Maier Thomas, Markwalder, Moret, Neirynck, Perrinja-
quet, Thorens Goumaz (11)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3951 n Ip. Derder. Für eine präzise Definition des 
Begriffs "innovatives Jungunternehmen"  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Wie definiert der Bundesrat ein "innovatives Jungunterneh-
men"? Denkt er dabei an das, was gemeinhin als "Start-up-
Unternehmen" bezeichnet wird?
2. Hat der Bundesrat vor, diesen Unternehmenstyp präzise zu
definieren, so, wie es in mehreren Kantonen und vielen anderen
Staaten geschehen ist?
3. Wenn ja, nach welchen Kriterien?
4. Wenn nicht, warum? Erkennt er bestimmte Eigenschaften
dieses Typs von KMU an? Gibt es Unterschiede zu multinatio-
nalen Unternehmen? Und wenn ja, worin bestehen sie? Müs-
sten mit diesen Unterschieden auch rechtliche
Unterscheidungen einhergehen?
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Darbellay, de Buman, Feller,
Germanier, Hiltpold, Maier Thomas, Markwalder, Moret,
Neirynck, Perrinjaquet, Reynard, Rime, Thorens Goumaz (14)
29.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3952 n Mo. Freysinger. Steuerentlastung für die Ret-
tungsgesellschaft des Genfersees  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Société internationale de
sauvetage du Léman (SISL) von der Mineralölsteuer zu
befreien, nach dem Beispiel der Pistenfahrzeuge, die das Parla-
ment kürzlich teilweise von dieser Steuer befreit hat, damit
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diese Gesellschaft weiterhin ihre Funktion als kostenloser Ser-
vice public ausüben kann.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Clottu, Grin, Nidegger, Parme-
lin, Rusconi, von Siebenthal, Walter, Wobmann (9)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3953 n Ip. Freysinger. Politisches Asyl für Edward 
Snowden  (27.09.2013)
Zur Stunde, da Edward Snowden von den zuständigen Perso-
nen zu Recht für den Sacharow-Preis und den Friedensnobel-
preis vorgeschlagen wird, stelle ich dem Bundesrat - und da
mein voriger Vorstoss von den Juristen des Bundesrates nur
unzureichend beantwortet wurde - erneut die Frage: Ist die
Schweiz bereit, solchen mutigen Whistleblowern politisches
Asyl zu gewähren und nicht nur einen Diplomatenpass auszu-
stellen, sondern auch die Schweizer Staatsangehörigkeit zu
erteilen? Dies wäre das Mindeste, was die Schweiz tun kann,
um ein deutliches Signal auszusenden an ein Land, das unser
Recht verhöhnt und uns ständig erpresst.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Brand, Clottu, Nidegger, Rus-
coni, von Siebenthal, Wobmann (7)
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3954 n Mo. Bourgeois. Untergrund. Einrichtung einer 
Koordinationsstelle des Bundes  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in der Bundesverwaltung eine
ständige Koordinationsstelle für alle den Untergrund betreffen-
den Fragen einzurichten.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Derder, Fässler Daniel, Favre
Laurent, Français, Girod, Grunder, Hiltpold, Nussbaumer, Par-
melin, Riklin Kathy, Ritter, Thorens Goumaz, Vogler (14)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3955 n Ip. Moret. Medikamentenpreise. Wie kann der 
Markt patentabgelaufener Wirkstoffe belebt und wie kön-
nen Einsparungen erzielt werden?  (27.09.2013)
Der Preisüberwacher stellt in dem Hauptartikel seines Newslet-
ters vom 28. August 2013 "Teure Generika - Handlungsbedarf
im patentfreien Medikamentenmarkt" ein Marktversagen fest
und gibt Empfehlungen zur Stärkung des Wettbewerbs in die-
sem Sektor heraus. Generika sind laut Santésuisse (2012) in
der Schweiz um durchschnittlich 49 Prozent teurer als in den
Vergleichsländern, der Vergleich durch den Preisüberwacher
mit 14 europäischen Ländern hat eine durchschnittliche Preis-
differenz von 58 Prozent ergeben.
Der Preisüberwacher schätzt, dass mit einem Festbetragssy-
stem 400 Millionen Franken eingespart werden könnten und mit
zusätzlichen Massnahmen sogar Einsparungen von bis zu 800
Millionen Franken erzielt werden könnten. Seine Lösung sieht
wie folgt aus: Alle Präparate desselben Wirkstoffes sollen nur
noch bis zu einem fixen Betrag, nämlich dem Preis des jeweils
günstigsten Präparats, vergütet werden. Wenn der Patient oder
die Patientin auf dem Originalpräparat besteht, hat er oder sie
die Differenz zu begleichen. Diese wird nicht an die Franchise
angerechnet. Ausnahmen aus medizinischen Gründen sind
denkbar.
Ich stelle dem Bundesrat daher folgende Fragen:
1. Wie denkt er über die Studie des Preisüberwachers?

2. Was hält er von dem Vorschlag, ein Festbetragssystem ein-
zuführen?
3. Welche andere Lösung schlägt er vor, um den Markt der
patentfreien Medikamente zu beleben und Einsparungen zu
erzielen?
4. Wäre es nicht sinnvoll, die Hersteller patentabgelaufener
Wirkstoffe von der Pflicht, die gesamte Produktpalette des
betreffenden Wirkstoffes anzubieten, zu befreien, um den Wett-
bewerb zu stärken?
5. Würde nicht mehr Transparenz in der Produktbezeichnung
von patentfreien Medikamenten (Originalpräparate, Generika,
Wirkstoff) zu stärkerem Wettbewerb führen?
06.12.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3956 n Mo. Moret. Arzneimittelpreise. Gleichbehand-
lung von Pharmaindustrie, Krankenversicherern und 
Konsumentenverbänden  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Krankenversicherungsge-
setz dahingehend zu ändern, dass Pharmaindustrie, Kranken-
versicherer und Konsumentenorganisationen das gleiche
Antrags- und Beschwerderecht in Bezug auf Verfügungen des
BAG zur Aufnahme und Preisfestlegung von Medikamenten
haben.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Aubert, Bernasconi, Birrer-
Heimo, Bourgeois, Carobbio Guscetti, Cassis, Chevalley, de
Buman, Derder, Fehr Jacqueline, Français, Germanier, Hiltpold,
Hutter Markus, Ingold, John-Calame, Leuenberger-Genève,
Lüscher, Maire Jacques-André, Nordmann, Noser, Perrinjaquet,
Poggia, Romano, Rossini, Schwaab, Thorens Goumaz, Tor-
nare, van Singer (30)
13.12.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3957 n Mo. Kiener Nellen. Forschungsprojekt zur Erfor-
schung der Wirkung von nichtionisierenden Strahlungen 
auf elektrosensible Personen  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, ein Forschungsprojekt zur Erfor-
schung der Wirkung von nichtionisierenden Strahlungen auf
elektrosensible Personen einzurichten. Dazu braucht es die
Bezeichnung und den temporären Schutz einer elektrosmog-
freien oder -armen Gemeinde respektive eines Gebietes, um
ein entsprechendes Projekt zu installieren. Der Bund soll
sodann eine entsprechende Forschungsanlage einrichten und
betreiben bis zum Abschluss des Forschungsprojekts und zum
Vorliegen der Ergebnisse. Er zieht anschliessend aus den
Ergebnissen die angezeigten Schlüsse und leitet die erforderli-
chen Massnahmen ein.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aubert, Carobbio
Guscetti, Friedl, Gysi, Hadorn, Heim, Munz, Tschümperlin,
Wermuth (10)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3958 n Ip. Kiener Nellen. Vision 2020. Verbesserung der 
Bedingungen für den akademischen Nachwuchs  
(27.09.2013)
Akademische Karrieren sind für Schweizerinnen und Schweizer
und Bildungsinländerinnen und -inländer in der Schweiz zu
wenig attraktiv. Unsere Hochschulen scheitern bei der Rekrutie-
rung und Förderung des Nachwuchses aus der Schweiz. Dazu
bitte ich den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:
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1. Ist er bereit, sich für Sondermittel einzusetzen, um damit eine
Strukturreform der Hochschulen hin zu einem modernen
System mit besseren Löhnen, Festanstellungen sowie Tenure
Track anzuschieben und so die Attraktivität akademischer Kar-
rieren zu steigern?
2. Gemäss einem Positionspapier junger Forscherinnen und
Forscher gleicht die akademische Karriere in der Schweiz,
gerade auch im internationalen Vergleich, einer Lotterie. Durch
steile Hierarchien, lange Unsicherheiten und starke Abhängig-
keiten werde zum Teil erst mit 40 Jahren klar, ob Forschende
eine Professur erhalten. Damit "werden der Volkswirtschaft
helle Köpfe en masse entzogen". Anerkennt er den Handlungs-
bedarf, und wo sieht er Möglichkeiten, aktiv zu werden?
3. Ohne Umbau ist zu befürchten, dass die Schweiz bald einen
Grossteil ihrer wissenschaftlichen Elite aus dem Ausland rekru-
tieren muss. Sieht er hier aus gesellschafts- respektive wissen-
schaftspolitischer Perspektive Handlungsbedarf?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Aubert,
Badran Jacqueline, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Flach,
Friedl, Gysi, Hadorn, Heim, Ingold, Leutenegger Oberholzer,
Masshardt, Munz, Pardini, Reynard, Sommaruga Carlo, Streiff,
Tschümperlin, Vischer Daniel, Wermuth (22)
13.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3959 n Mo. Kiener Nellen. Endlich eine Steuerstrafstati-
stik für die Schweiz  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen eine Rechtsgrundlage für eine umfassende schwei-
zerische Steuerstrafstatistik zu schaffen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amherd, Aubert,
Badran Jacqueline, Birrer-Heimo, Carobbio Guscetti, Fehr Jac-
queline, Feri Yvonne, Flach, Fluri, Friedl, Gasche, Grossen
Jürg, Gysi, Hadorn, Heim, Ingold, Jans, John-Calame, Leute-
negger Oberholzer, Marra, Munz, Nussbaumer, Pardini, Rei-
mann Lukas, Reynard, Rickli Natalie, Schelbert, Schenker
Silvia, Schneider Schüttel, Sommaruga Carlo, Streiff, Tschüm-
perlin, Vischer Daniel, Vogler, Wermuth (36)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
13.12.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

13.3960 n Mo. Hess Lorenz. Sicherstellung der Qualität von 
medizinischen Laboranalysen. Territorialitätsprinzip, Kon-
trollmechanismen und Sanktionsmassnahmen  
(27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu treffen, welche
die Einhaltung des Territorialitätsprinzips bei Laboranalysen
sicherstellen, entsprechende Kontrollmechanismen einzuführen
sowie Sanktionsmassnahmen im Falle einer Verletzung des
Territorialitätsprinzips zu definieren.
Mitunterzeichnende: Cassis, Flach, Frehner, Gasche, Grunder,
Guhl, Haller, Hardegger, Landolt, Lohr, Quadranti, Stahl, Wei-
bel, Ziörjen (14)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3963 n Mo. (Barthassat) Barazzone. Eine Musikquote für 
Musikschaffende in der Schweiz  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Revision
des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG) zu

unterbreiten, die die Einführung einer Musikquote vorsieht. Auf-
grund dieser Quote müssten mindestens 25 Prozent der in der
Schweiz ausgestrahlten Musik in der Schweiz produziert wer-
den.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Buttet, Clottu, Freysinger, Grin,
Gschwind, Maire Jacques-André, Neirynck, Reynard,
Tornare (10)
13.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
03.01.2014 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Barazzone.

13.3964 n Mo. (Barthassat) Barazzone. Darlehen. Für einen 
angemessenen rechtlichen Schutz der Studierenden  
(27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Gesetzentwurf vorzule-
gen, der einen angemessenen Schutz von Studierenden hin-
sichtlich sogenannter "Studien-" oder "Studierendendarlehen"
vorsieht.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Buttet, Clottu, Favre Laurent,
Freysinger, Grin, Gschwind, Hiltpold, Maire Jacques-André,
Neirynck, Reynard, Tornare (12)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
03.01.2014 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Barazzone.

13.3967 n Mo. Hiltpold. Senkung der direkten 
Bundessteuer  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzgebung dahingehend
zu ändern, dass die Bundessteuer für natürliche Personen
gesenkt wird, im Wesentlichen zugunsten der Mittelklasse und
zudem gemäss einem degressiven Steuertarif, sodass insge-
samt eine Reduktion von etwa 10 Prozent entsteht.
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Cassis, Derder, Lüscher,
Moret, Noser, Perrinjaquet, Wasserfallen (8)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3970 n Mo. Maier Thomas. KMU- und Start-up-taugliche 
Lösung bei der Einstellung von Fachkräften aus 
Drittstaaten  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Verfahrensablauf bei der
Vergabe von Aufenthalts- und Kurzaufenthaltsbewilligungen für
Fachkräfte aus Nicht-EU-/-Efta-Staaten KMU- und Start-up-
tauglicher zu gestalten. Folgende Punkte sollten dabei sicher
erfüllt sein:
1. Kürzere Bearbeitungsfristen und klarere Leitlinien für mehr
Planungssicherheit und flexibles Projektmanagement für KMU.
2. Verbindliche Standards für alle Kantone.
3. Mehr Transparenz bei der Vergabe: Statistiken nach Branche
und Kanton für die langfristige und bedarfsgerechte Planung
der Kontingenthöhe.
4. Überprüfung des Vergabeschlüssels der Kontingente auf die
Kantone.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Böhni, Derder, Fässler Daniel,
Fischer Roland, Flach, Gasser, Glättli, Graf-Litscher, Grossen
Jürg, Kessler, Moser, Rickli Natalie, Riklin Kathy, Weibel (15)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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13.3973 n Mo. Birrer-Heimo. Demokratisierung der Rekurs-
möglichkeiten bei der Festsetzung der 
Medikamentenpreise  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzliche Grundlage zu
schaffen, mit der Konsumenten- und Patientenorganisationen
sowie Krankenkassen ein Beschwerde- und Rekursrecht beim
Bundesverwaltungsgericht in Bezug auf die Preisentwicklungen
der kassenpflichtigen Medikamente eingeräumt wird, und die
dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Zudem soll das Bundesamt für Gesundheit (BAG) über
Beschwerden volle Transparenz gewähren.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aubert, Carobbio
Guscetti, Cassis, Friedl, Gysi, Hadorn, Hardegger, Kessler,
Masshardt, Meier-Schatz, Moret, Munz, Reynard, Schenker
Silvia (15)
13.12.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.3977 n Po. Tornare. Zivile Drohnen. Gesetzgebung 
anpassen  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen vollständigen Bericht über
die Problematik der zivilen Drohnen in der Schweiz mit folgen-
den Schwerpunkten vorzulegen:
1. Kauf und Verwendung von zivilen Drohnen;
2. Luftfahrtsicherheit;
3. Gefahren für Vögel und Lärmbelästigung;
4. Fragen in Bezug auf Datenschutz und den Schutz der Privat-
sphäre der Bürgerinnen und Bürger.
Mitunterzeichnende: Buttet, Fridez, Friedl, Leuenberger-
Genève, Maire Jacques-André, Moret, Naef, Piller Carrard,
Schwaab, Sommaruga Carlo (10)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
13.12.2013 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

13.3985 n Ip. Riklin Kathy. Schweizer Engagement in 
Myanmar  (27.09.2013)
Nach der Öffnung Myanmars 2011 hat der Bundesrat beschlos-
sen, sein Engagement in diesem Land sehr stark auszubauen.
Er wolle damit den politischen Wandel unterstützen und die
Chancen für die Schweizer Wirtschaft nutzen. Ende 2012 hat
die Schweiz als erstes Land nach der "Wende" eine Botschaft in
Rangoon eröffnet.
Die Schweiz will in Myanmar ein Programm lancieren, das in
fünf Jahren rund 150 Millionen Franken umfasst. Schwerge-
wichtig soll Peace Building unterstützt werden, wie Staatssekre-
tär Rossier begründet.
In diesem Zusammenhang möchte ich dem Bundesrat folgende
Fragen stellen:
1. Die Schweiz war bisher in Myanmar lediglich mit humanitärer
Hilfe bescheiden präsent. Die am längsten im Land tätige Orga-
nisation, Swissaid, hat nur Erfahrungen mit Kleinprojekten
(2011 rund 25 Projekte mit einem Volumen von 1,4 Millionen
Franken). Peace Building braucht harten Einsatz, aber wenig
finanzielle Mittel. Wie will der Bundesrat ein substanzielles Pro-
gramm in so kurzer Zeit sinnvoll hinauffahren?
2. Ist es richtig, dass 35 Leute auf der Botschaft und für das
EDA in Myanmar tätig sind? Stimmt es, dass die Mitarbeitenden
monatliche Mieten von rund 10 000 Franken bezahlen müssen,

Geld, welches nicht der armen Bevölkerung, sondern der alten
Herrscherschicht der Generäle zugutekommt?
3. 2011 lebten rund 50 Schweizer in Myanmar. Andererseits
werden Schweizer Botschaften und Konsulate in Staaten
geschlossen, in denen eine grosse Schweizer Community lebt,
anscheinend um Budgetneutralität herzustellen. Ist dieser hohe
Mitteleinsatz des EDA in einem politisch unsicheren Land, in
welchem Menschenrechtsprobleme und Konflikte mit religiösen
Minderheiten immer wieder auftreten, sinnvoll?
4. Ist das EDA bereit, seine mittel- und langfristige Planung der
Botschaftseröffnungen und -schliessungen in einem Strategie-
konzept darzulegen?
13.11.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.3987 n Ip. Carobbio Guscetti. In der Schweiz sollen nur 
einwandfrei getestete Medikamente auf den Markt kommen  
(27.09.2013)
Jedes zweite Medikament, das in der Schweiz im Handel ist,
wurde zumindest teilweise in einem Entwicklungs- oder Schwel-
lenland getestet, in dem es grosse Regulierungslücken und
Mängel bei der ethischen Kontrolle von klinischen Versuchen
gibt. Demnach werden aus möglicherweise unethischen Tests
gewonnene Daten dazu genutzt, die Zulassung für die betref-
fenden Produkte in der Schweiz zu erhalten. Die Swissmedic ist
die Behörde, die für die Qualitätssicherung und die Sicherheit
von in der Schweiz vertriebenen Heilmitteln zuständig ist. Die
Swissmedic muss unter den gegebenen Umständen die ethi-
schen Aspekte von im Ausland durchgeführten Tests mit dop-
pelter Sorgfalt überprüfen. Die Kontrollen, die die Swissmedic in
diesem Bereich durchführt, sind lückenhaft und wenig transpa-
rent. Nach eigenen Aussagen unterhält die Swissmedic keinen
regelmässigen und offiziellen Kontakt mit den entsprechenden
Prüfstellen in den betreffenden Entwicklungs- und Schwellen-
ländern, um zu prüfen, unter welchen Bedingungen die Tests
durchgeführt werden. Neben dem Risiko, dass ethische Richtli-
nien verletzt werden, besteht zudem ein ernstzunehmendes
Problem mit der Transparenz. Die Europäische Arzneimittel-
agentur plant, alle Berichte über klinische Versuche zur Zulas-
sung von Medikamenten in der EU zu veröffentlichen. Im
Vergleich dazu sind die Undurchsichtigkeit und die Passivität
der Swissmedic offenkundig und stehen im Widerspruch zu
deren Leistungsauftrag. Wissenschaftliche Daten, die im Rah-
men von klinischen Tests gewonnen werden, unterstehen nicht
dem Betriebsgeheimnis und sollten als Allgemeingut erachtet
werden. Ich ersuche daher den Bundesrat um die Beantwortung
folgender Fragen:
1. Ist der Bundesrat nicht auch der Auffassung, dass bei der
Swissmedic dringende Massnahmen ergriffen werden müssten,
mit dem Ziel, die nachträglichen ethischen Kontrollen klinischer
Tests in Drittländern zu stärken? Wenn ja, was gedenkt er zu
tun, damit die Behörde entsprechend eingreift?
2. Was gedenkt er zu unternehmen, um die Transparenz bei der
Swissmedic zu erhöhen und somit dem von der EU in diesem
Bereich vorgegebenen Weg zu folgen?
3. Mit Inkrafttreten des Humanforschungsgesetzes im Januar
2014 wird der Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an in
der Schweiz durchgeführten klinischen Versuchen verbessert.
Das Gesetz beantwortet aber nicht die Frage nach ethischen
Kontrollen von Tests, die in Drittländern durchgeführt wurden
und deren Daten für die Zulassung von Medikamenten in der
Schweiz genutzt werden. Gedenkt der Bundesrat, das
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genannte Gesetz durch Bestimmungen zu ergänzen, die der
internationalen Dimension von Versuchen mit Medikamenten
Rechnung tragen?
Mitunterzeichnende: Aubert, Fehr Jacqueline, Gilli, Gysi,
Hadorn, Ingold, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Reynard,
Schenker Silvia, Schmid-Federer, Wermuth (12)
06.12.2013 Antwort des Bundesrates.
13.12.2013 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4001 s Mo. Diener Lenz. Bandlastkraftwerke verstopfen 
die Leitungen nicht mehr  (27.09.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, damit Anlagen mit konstanter, nichtsteuer-
barer Stromproduktion Systemverantwortung übernehmen und
einen Beitrag zur Versorgungssicherheit und Entstopfung der
Stromleitungen leisten, indem sie mit dem Bereitstellen von
oder der Beteiligung an Speicherung für die eigene Steuerbar-
keit sorgen und bedarfs- und marktgerecht produzieren.
Mitunterzeichner: Stadler Markus (1)
20.11.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
10.12.2013 Ständerat. Zuweisung an die UREK-S zur Vorprü-
fung.

13.4005 n Ip. Girod. Qualitätssicherung bei Emissionsver-
minderung im Inland  (27.09.2013)
Im Juli 2013 wurde eine Vollzugshilfe "Projekte zur Emissions-
verminderung im Inland" publiziert und einem ausgewählten
Fachpublikum vorgestellt. Diese konkretisiert die Anforderun-
gen an CO2-Kompensationsprojekte für die gesetzliche Kom-
pensation von Treibstoffen und zur Erlangung von
Bescheinigungen. Alleine die im Moment geltende minimale
Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure wird zu Kompen-
sationsnettokosten von rund 1 Milliarde Franken bis 2020 füh-
ren.
Es stellen sich hierzu folgende Fragen:
1. Wie wurde der Kreis des eingeladenen Fachpublikums fest-
gelegt?
2. Wurde die Vollzugshilfe bereits vor Publikation dem Fachpu-
blikum vorgelegt, um deren Wirksamkeit, Relevanz und Praxis-
tauglichkeit sicherzustellen?
3. Wie wird sichergestellt, dass die Fehler des CDM (Clean
Development Mechanism der Uno) nicht wiederholt werden und
eine unabhängige Drittkontrolle sichergestellt wird? Die Erfah-
rung aus dem CDM hat gezeigt, dass eine von den Zertifikats-
käufern und -generierern (respektive von deren
selbstausgewählten und -bezahlten Validierungsstellen) unab-
hängige Begutachtung von Methoden und Projekten unabding-
bar ist.
4. Ist der Bundesrat bereit, zumindest die Methoden dem Vier-
augenprinzip zu unterstellen? Das Bundesamt für Umwelt
könnte hierzu eine von der Zivilgesellschaft ernannte unabhän-
gige Expertin oder einen Experten zulassen und entschädigen,
welche oder welcher die zur Bewilligung eingereichten Metho-
den prüft und einen Prüfbericht erstellt. Eine solche Prüfung
durch eine unabhängige Expertin oder einen Experten ist
besonders wichtig, da diese Methoden technisch anspruchsvoll
sind und deren Prüfung ein detailliertes Fachwissen voraus-
setzt. Wenn die Validiererinnen und Validierer von den Projekt-
entwicklerinnen und Projektentwicklern bezahlt werden, kann

eine unabhängige Prüfung nicht garantiert werden. Der Prüfbe-
richt der unabhängigen Expertin oder des Experten sollte daher,
falls er oder sie gravierende Unzulänglichkeiten bei einer
Methode feststellt, zu einer Revision der Methode führen.
5. Was gedenkt er vorzusehen, dass volle Transparenz zu den
einzelnen Entscheidungsprozessen gewährleistet ist?
Mitunterzeichnende: Gilli, Glättli, John-Calame, Rytz Regula,
Schelbert, Thorens Goumaz, van Singer, Vischer Daniel (8)
20.11.2013 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4016 n Mo. Reimann Lukas. Keine weitere Erhöhung der 
Mineralölsteuer. Moratorium  (25.11.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Preis der Mineralölsteuer
und der Mineralölsteuerzuschläge für die kommenden zehn
Jahre nicht zu erhöhen. Über das Mineralölsteuergesetz bzw.
die Mineralölsteuerverordnung ist ein zehnjähriges Moratorium
festzulegen.
22.01.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4020 n Ip. Fehr Jacqueline. Fifa-Baustellen in Katar  
(26.11.2013)
In der letzten Zeit häufen sich Medienberichte über die unhalt-
baren Zustände auf den Stadionbaustellen für die Fussball-WM
2022 in Katar. Gemäss Zeitungsberichten kritisiert der UN-Son-
derbeauftragte François Crépeau die Verletzung der Menschen-
rechte auf den Baustellen. Untersuchungen von Amnesty
International und vorgängig bereits von Human Rights Watch
zeigen, dass die Arbeitsrechte auf vielen Baustellen massiv ver-
letzt werden. Diesen Berichten zufolge haben aufgrund man-
gelnder Sicherheitsvorkehrungen, grosser Hitze und
ungenügender Hygiene bereits sehr viele Wanderarbeiter ihr
Leben verloren, anderen werden die Löhne vorenthalten und
bei wieder anderen besteht der Verdacht auf Zwangsarbeit.
Noch weist der Internationale Fussballverband (Fifa) jegliche
Verantwortung für die skandalösen Vorfälle weit von sich: Man
organisiere bloss ein Sportereignis. Auf der Fifa-Homepage
kommt Verbandspräsident Joseph Blatter zu Wort, um seiner
Freude über ein Zusammentreffen mit dem Emir von Katar Aus-
druck zu geben. Die Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustel-
len waren offensichtlich kein Thema im Gespräch zwischen
dem Fifa-Präsidenten und dem Emir.
Die Schweiz hat als Gastland des Fifa-Hauptsitzes und einer
Organisation, die von einem Schweizer geführt wird, eine
besondere Verantwortung. Deshalb bitte ich den Bundesrat um
die Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie beurteilt er vor dem Hintergrund der Berichte des UN-
Sonderbeauftragten, von Human Rights Watch und Amnesty
International die Situation auf den Fifa-Baustellen in Katar? Ist
er bereit, bei den katarischen Behörden zu intervenieren?
2. Wie gedenkt er gegenüber der Fifa entsprechend vorstellig
zu werden und Massnahmen zugunsten der Arbeiter auf den
WM-Baustellen einzufordern?
3. Ist die Schweiz bereit, das Thema der Arbeitsbedingungen im
Rahmen der ILO zu thematisieren?
4. Waren die unhaltbaren Zustände auf den katarischen Bau-
stellen Thema an der Konferenz über die Rechte der Arbeiter,
die vom 10. bis 14. November 2013 in Doha stattfand? Welche
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Erkenntnisse hat die Schweizer Delegation aus den Kontakten
an der Konferenz gewonnen?
29.01.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4025 n Ip. Aebischer Matthias. Harmonisierung des 
Schulwesens  (27.11.2013)
Bis im Jahre 2015 wollen die Kantone die in der Bundesverfas-
sung vorgegebene Harmonisierung erreichen. Kommt auf die-
sem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens
im Bereich des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der
Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von deren Übergängen
sowie der Anerkennung von Abschlüssen zustande, erlässt der
Bund die notwendigen Vorschriften. So steht es in Artikel 62
Absatz 4 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft.
In diesem Zusammenhang wird der Bundesrat gebeten, fol-
gende Fragen zu beantworten:
1. Wer entscheidet, ob die in der Bundesverfassung ange-
strebte Harmonisierung erfüllt oder nicht erfüllt ist?
2. Welche Kriterien stehen bei dieser Beurteilung im Vorder-
grund?
3. Wie sieht der Zeitplan dieser Beurteilung aus?
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Fehr Jacqueline,
Friedl, Gysi, Hadorn, Jans, Kiener Nellen, Marra, Masshardt,
Munz, Pardini, Piller Carrard, Reynard, Rossini, Semadeni (15)
29.01.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4027 n Ip. (Aubert) Reynard. Raubkunst  (27.11.2013)
Die Schweiz war während des Zweiten Weltkriegs eine Dreh-
scheibe für Raubkunst. Experten gehen davon aus, dass sich
immer noch Bestände von Raubkunst in der Schweiz befinden,
sei es in Privatsammlungen oder Museen - in eigenen Bestän-
den oder Leihgaben. Beispiele zeigen zudem, dass selbst in
jüngster Vergangenheit immer noch Raubkunst auf den Schwei-
zer Kunstmarkt gelangt. Einige der kürzlich aufgefundenen
1400 Kunstwerke aus dem früheren Besitz von Hildebrand Gur-
litt, einem der vier "Verwerter" von "entarteter" Kunst und einem
mutmasslichen Händler von Raubkunst, weisen einen Bezug
zur Schweiz auf. Eine Umfrage des Bundesamtes für Kultur von
2011 hat ergeben, dass nur gerade jedes zehnte der angefrag-
ten 551 Museen Provenienzrecherchen durchgeführt hat, womit
etliche die Verpflichtungen des Washingtoner Abkommens von
1998 nicht erfüllen. Ich frage den Bundesrat:
1. Wie hat die Schweiz die Verpflichtungen des Washingtoner
Abkommens von 1998 und der Folgeabkommen erfüllt?
2. Ist er gewillt, auf multilateraler Ebene darauf hinzuwirken,
dass der Anwendungsbereich des Washingtoner Abkommens
ausgeweitet wird auf private Akteure (Kunsthandel), Stiftungen
und Ähnliches?
3. Ist er gewillt, gesetzgeberische Massnahmen zu erlassen
und die nötigen Mittel zu sprechen, damit Museen, die staatli-
che Subventionen erhalten (Bundes-, Kantons- oder Gemeinde-
subventionen), wissenschaftlich fundierte
Provenienzrecherchen aller Erwerbungen und Leihgaben zwi-
schen 1933 und 2013 durchführen und die Ergebnisse publizie-
ren?
4. Ist er gewillt, vor dem Hintergrund neuer Erkenntnisse das
Thema Raubkunst erneut wissenschaftlich bearbeiten zu las-

sen, wobei insbesondere die Rolle des Kunsthandels zu
beleuchten ist?
5. Welche Massnahmen will er ergreifen, damit der private
Kunsthandel, der nicht dem Washingtoner Abkommen unter-
steht, seine Archive der Provenienzforschung zur Verfügung
stellt?
6. Ist er gewillt, den Kunsthandel dem Geldwäschereigesetz zu
unterstellen?
7. Welche Massnahmen will der Bundesrat ergreifen, um den
Handel mit illegal erworbener Kunst, worunter auch antike
Güter aus Raubgrabungen fallen, zu verunmöglichen, zumal
sich offenbar das Kulturgütertransfergesetz als zu wenig griffig
erwiesen hat?
8. Ist er bereit, die Anlaufstelle Raubkunst mit zusätzlichen
Kompetenzen auszustatten (Auskunftspflicht gegenüber der
Anlaufstelle Raubkunst)?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Carobbio Guscetti,
Fehr Jacqueline, Friedl, Gysi, Hadorn, Kiener Nellen, Marra,
Masshardt, Munz, Nussbaumer, Pardini, Piller Carrard,
Reynard, Rossini, Schenker Silvia, Semadeni, Sommaruga
Carlo (18)
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
06.05.2014 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Reynard.

13.4028 n Ip. Nordmann. Reichen die Kompetenzen des 
Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorates für das 
Durchsetzen von Sicherheitsmassnahmen aus?  
(27.11.2013)
Weigert sich ein Kernanlagenbetreiber, Massnahmen zur Hoch-
haltung des Sicherheitsniveaus auch bis zum letzten Betriebs-
tag umzusetzen, so kann das Eidgenössische
Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) nicht einmal die vorläufige
Ausserbetriebnahme der Anlage anordnen. Nur wenn die
Bevölkerung unmittelbar bedroht ist, kann das Ensi die Anlage
vorläufig ausser Betrieb setzen. Für eine Ausserbetriebnahme,
ob vorläufig oder definitiv, muss das Ensi beim Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) den Ent-
zug der Betriebsbewilligung beantragen. Dies dauert eine
gewisse Zeit. Wenn das UVEK den Antrag gutheisst, können
immer noch Rekurse gemacht werden - je nachdem mit zusätz-
lich aufschiebender Wirkung.
Es kann also sein, dass zwischen dem Zeitpunkt, zu dem das
Ensi das Nichtbefolgen von Anordnungen feststellt, und dem
Zeitpunkt, zu dem die Anlage tatsächlich ausser Betrieb gesetzt
werden muss, ziemlich viel Zeit vergeht. Während dieser Zeit-
spanne, die mehrere Jahre dauern kann, ist die optimale
Sicherheit, wie sie vom Ensi gefordert wird, nicht mehr garan-
tiert.
Das Ensi ist also nicht berechtigt, den Betrieb zu unterbrechen,
wenn sich der Anlagenbetreiber seinen Anordnungen wider-
setzt - ausser wenn die Lage so gefährlich ist, dass die Kriterien
für eine unmittelbare Ausserbetriebnahme erfüllt sind. Hier
besteht darum meiner Meinung nach ein Kompetenzvakuum:
Niemand kann eine schnelle Ausserbetriebnahme einer Anlage,
deren Betreiber sich den Anordnungen des Ensi widersetzt,
durchsetzen.
Ich stelle dem Bundesrat darum folgende Fragen:
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1. Hält der Bundesrat es für akzeptabel, dass eine Schweizer
Kernanlage weiter operieren kann, wenn sie die Forderungen
des Ensi nicht umsetzt?
2. Kann das Ensi im Falle, dass seine Forderungen nicht einge-
halten werden, eine Geldstrafe verhängen? Wenn ja, welches
ist die gesetzliche Grundlagen und wie hoch kann der Betrag
maximal sein?
3. Hält der Bundesrat diese Situation für zufriedenstellend?
4. Ist der Bundesrat bereit, den gesetzlichen Rahmen anzupas-
sen? Insbesondere damit sich dieses Problem im Fall von in die
Jahre gekommenen Anlagen, deren Betreiber versucht sein
könnten, geforderte Investitionen nicht zu tätigen und mit
schlauen Tricks auf Zeit zu spielen, nicht mehr stellt?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Carobbio Guscetti,
Fehr Jacqueline, Friedl, Gysi, Hadorn, Jans, Kiener Nellen,
Marra, Masshardt, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Reynard,
Rossini, Semadeni, Sommaruga Carlo (17)
29.01.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4029 n Ip. Schwaab. Internetkonzerne in die Finanzie-
rung von Qualitätsjournalismus einbinden  (27.11.2013)
Mit der Digitalisierung haben sich die Strukturen der medialen
Öffentlichkeit weltweit massiv verändert. Milliardenschwere und
zunehmend monopolistische Internetkonzerne wie Google,
Facebook, Microsoft oder Yahoo haben den klassischen Medi-
enunternehmen in vielerlei Hinsicht, insbesondere auch was die
Werbeeinnahmen anbelangt, den Rang abgelaufen. Internetfir-
men bieten mit ihren Suchmaschinen und Plattformen wichtige
Dienstleistungen an, sie profitieren aber gleichzeitig erheblich
von der Wissensarbeit (insbesondere auch journalistischer)
anderer, ohne einen eigenen inhaltlich-substanziellen Beitrag
zu dieser Meinungsvielfalt zu leisten. Aufgrund der veränderten
Rahmenbedingungen braucht es neue Lösungen, um auch
Internetkonzerne in die Finanzierung von Qualitätsjournalismus,
unabhängig von der Mediengattung, einzubinden. Es kommt
hinzu, dass sich vor allem die global tätigen Internetkonzerne
aufgrund ausgeklügelter Steueroptimierungsstrategien auch
deutlich zu wenig an der Finanzierung der öffentlichen Infra-
struktur beteiligen, so etwa Google in Zürich. Es gibt auch euro-
paweit politische Vorstösse, mit denen die vor allem US-
amerikanischen Internetunternehmen stärker in die Verantwor-
tung gezogen werden sollen.
Fragen:
1. Welche Möglichkeiten, Internetkonzerne in die Finanzierung
von Qualitätsjournalismus einzubinden, sieht der Bundesrat für
die Schweiz? Ist er bereit, sich dafür auch zusammen mit Part-
nerstaaten einzusetzen?
2. Von welchen praktischen und theoretischen Modellen sowie
politischen Vorstössen im internationalen Kontext hat der Bun-
desrat Kenntnis, und wie beurteilt er diese?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Carobbio Guscetti,
Fehr Jacqueline, Friedl, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Jans, Kie-
ner Nellen, Marra, Munz, Pardini, Piller Carrard, Reynard, Ros-
sini, Schenker Silvia, Sommaruga Carlo (17)
22.01.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4030 n Mo. Aebischer Matthias. Reduzierter Mehrwert-
steuersatz auch für E-Papers  (27.11.2013)
Analog zur Motion 12.3947, "Reduzierte Mehrwertsteuer auch
für E-Books", wird der Bundesrat beauftragt, in der laufenden
Revision des Mehrwertsteuergesetzes (Teil B) vorzusehen,
dass der reduzierte Mehrwertsteuersatz, der heute für
gedruckte Zeitungen gilt, auch für E-Papers angewendet wird.
Mitunterzeichnende: de Buman, Derder, Hess Lorenz, Jans,
Marra, Nussbaumer, Piller Carrard (7)
07.03.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
21.03.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

13.4031 n Ip. Gysi. Anschaffung von 22 Gripen E/F. Kom-
pensationsgeschäfte offenlegen  (28.11.2013)
Im Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle über die
Beschaffung von Rüstungsgeschäften im Ausland, Evaluation
von Gegengeschäften vom September 2007 wird die Wirkung
der Kompensationsgeschäfte kritisch beurteilt und deren Nach-
haltigkeit infrage gestellt. Er besagt, dass die Verteilung der
Kompensations- und Offsetgeschäfte sehr ungleich war und
eine viel tiefere Beschäftigungswirkung im Inland erzielt wurde,
als im Vorfeld versprochen. Nur rund 40 Prozent waren in der
Schweiz beschäftigungswirksam. Weiter wird ausgesagt, die
Beschaffungen der Schweizer Armee erfolgten wegen der Ver-
pflichtung zu Offsetgeschäften zu überhöhten Preisen.
Mit dem Kauf von 22 Gripen-Kampfjets werden nun Offsetge-
schäfte in der Höhe von 2,5 Milliarden Franken vereinbart
(Kaufpreis 3,14 Milliarden Franken). Sollte es zum Kauf kom-
men, so ist sicherzustellen, dass diese Geschäfte einerseits
Schweizer Firmen im ganzen Land zugutekommen und ande-
rerseits zu 100 Prozent beschäftigungswirksam in allen Regio-
nen der Schweiz sind.
Die Offsetgeschäfte werden vom Offsetbüro geprüft, die Veröf-
fentlichung der Ergebnisse erfolgt nur spärlich. Die Bevölkerung
hat jedoch ein Recht auf transparente und vollständige Bericht-
erstattung. In Tschechien, welches ebenfalls einen Vertrag mit
der Firma Saab hat, werden sämtliche Offsetgeschäfte öffent-
lich publiziert. Was dort möglich ist, soll auch für uns Pflicht
sein.
Der Bundesrat wird um die Beantwortung folgender Fragen
gebeten.
1. Wie hoch sind der Umfang und die Anzahl der Offsetge-
schäfte pro Kanton und pro Branche?
2. Wie teilen sich direkte und indirekte Offsetgeschäfte auf?
3. Wie wird sichergestellt, dass nicht bestehende Geschäfte als
Offsetgeschäfte deklariert werden?
4. Die Umsatzzahlen des Offsetbüros werden nicht publiziert.
Wie hoch war der Umsatz in den Jahren 2010, 2011 und 2012?
Verteilt nach den Sprachregionen?
5. Ist der Bundesrat bereit, diese Zahlen ab 2013 zu veröffentli-
chen?
6. Ist der Bundesrat zumindest bereit, die Zahlen zum Gripen ab
2013 jährlich detailliert nach Firmen (wie das in Tschechien der
Fall ist) zu veröffentlichen?
7. Wer überprüft die Arbeit des Offsetbüros? Gibt es bereits
erste Erkenntnisse aus der Arbeit des Offsetbüros? Wurden die
Vorschläge der Eidgenössischen Finanzkontrolle umgesetzt?
Gibt es einen jährlichen Bericht über die Tätigkeit des Offsetbü-
ros?
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Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Fridez, Friedl,
Hadorn, Jans, Kiener Nellen, Marra, Munz, Nussbaumer, Par-
dini, Piller Carrard, Reynard, Rossini, Schenker Silvia, Sema-
deni, Sommaruga Carlo, Voruz (21)
29.01.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4032 n Ip. Gysi. 100-Jahr-Jubiläum der Luftwaffe. Trans-
parenz über Einsatztage und Kosten an der Air 2014  
(28.11.2013)
Ende August bzw. Anfang September 2014 wird in Payerne das
100-Jahr-Jubiläum der Schweizer Luftwaffe u. a. mit einer gros-
sen Flugshow gross gefeiert. Erwartet werden gegen 400 000
Zuschauende.
Im Voranschlag 2014 ist die Air 2014 mit 10 Millionen Franken
Aufwand für externe Dienstleistungen (Konto 525, Verteidigung,
A2111.0149, Betrieb/Infrastruktur) budgetiert sowie ein Mehrer-
trag von 10 Millionen Franken für Sponsoring-Einnahmen aus-
gewiesen. Alle übrigen Kosten werden bei den laufenden
Kosten für die Truppen abgebucht, Auskunft über ein Detailbud-
get gab es trotz Nachfrage nicht. Die Transparenz über die
Gesamtkosten des grossangelegten Jubiläumsanlasses ist
somit nicht gegeben.
Ich bitte den Bundesrat darum um die Beantwortung folgender
Fragen:
1. Wie hoch ist das Gesamtbudget für die Air 2014?
2. Wie viele Einsatztage von Armeeangehörigen werden aufge-
wendet? Wie hoch sind die Entschädigungen über den
Erwerbsersatz?
3. Wie viele Arbeitsstunden von Berufs- und Zeitmilitär fallen
an? Wie hoch ist die Entschädigung über den Erwerbsersatz?
4. Wie viele WK-Soldaten leisten ihren Dienst zugunsten der Air
2014?
5. Wie viele Arbeitsstunden werden vom Zivilschutz für die Air
2014 geleistet? Wie hoch sind die Entschädigungen über den
Erwerbsersatz?
6. Wie hohe Materialaufwendungen fallen an?
7. Wie viele Flugstunden werden für die Air 2014 geleistet? Wie
viele am Anlass selber, wie viele im Vorfeld?
8. Wie hoch sind die Kosten für die geleisteten Flugstunden
während der Air 2014, wie hoch für die speziellen Trainings für
die Flugshow?
9. Wie hoch ist die Lärmbelastung? In wie vielen Stunden wird
die gewöhnliche Dezibel-Stärke überschritten? Wie viel Lärm
wird zusätzlich zum normalen Flugbetrieb generiert?
10. Wie hoch ist die Schadstoffbelastung? Wie hoch ist der
CO2-Ausstoss über die ganze Zeit? Wie hoch ist der CO2-Aus-
stoss pro Flugstunde? Wie hoch ist der durch die Air 2014 ver-
ursachte CO2-Ausstoss pro Flugzeug? Wie hoch ist der
Schadstoffausstoss sonstiger Fahrzeuge? Wie viele Liter Kero-
sin verbraucht die Air 2014? Wie viele Liter Kerosin pro Flug-
stunde? Wie viele Liter Kerosin pro Flugzeug?
11. Gibt es direkte oder indirekte Sponsoringgelder der Firma
Saab? Wie hoch sind allfällige direkte oder indirekte Sponso-
ringbeiträge der Firma Saab an die Veranstaltung?
12. Welche direkten finanziellen Beiträge leistet der Bund an die
Veranstaltung?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Fridez, Friedl, Graf-

Litscher, Hadorn, Jans, Kiener Nellen, Marra, Munz, Nussbau-
mer, Reynard, Rossini, Schenker Silvia, Semadeni, Somma-
ruga Carlo, Voruz (20)
26.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4035 n Ip. Bulliard. Höhere Tarife der Post für die Zustel-
lung von Zeitungen und Zeitschriften verhindern  
(28.11.2013)
Die Schweizerische Post will den Tarif für die Zustellung von
Zeitungen und Zeitschriften in drei Etappen (zwischen dem 1.
Januar 2014 und dem 1. Januar 2016) um 6 Rappen pro Exem-
plar erhöhen. Damit schlagen die Tarife um 24 Prozent auf, und
dieser Aufschlag kommt zu einem äusserst heiklen Zeitpunkt für
die Verlage - insbesondere für die kleinen. Die Tariferhöhung
wird vor Gericht angefochten. Das Verfahren ist aber noch hän-
gig, und vor dem 1. Januar 2014 wird es keinen Entscheid
geben. Ich stelle darum folgende Fragen:
1. Der Tarif für die Zustellung einer 24-seitigen Zeitung liegt neu
bei 26,2 Rappen und für eine 48-seitige Tageszeitung bei 27,4
Rappen. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass dieses Tarifsy-
stem die kleinen Zeitungen dieses Landes bestraft und die Kon-
zentration der Presse vorantreibt?
2. Im Rahmen der indirekten Presseförderung zahlt der Bund
jedes Jahr 50 Millionen Franken, um die Kosten für die Zustel-
lung von (vor allem kleinen) Zeitungen und Zeitschriften zu
ermässigen. Steht die beschlossene Tariferhöhung der Post
nicht im krassen Gegensatz zur Presseförderung des Bundes?
3. Die Post rechtfertigt die Erhöhung damit, dass die Zeitungs-
zustellung defizitär sei. Steht dies nicht im Widerspruch zu Arti-
kel 16 des Postgesetzes, der besagt, dass die Preise für die
Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften im ganzen Land ein-
schliesslich der Randregionen einheitlich sein müssen - was
bedeutet, dass die Zeitungszustellung de facto defizitär ist?
4. Ist der Bundesrat bereit, bei der Post zu intervenieren, damit
die Erhöhung aufgeschoben wird, bis das Gericht entschieden
hat?
5. Ist der Bundesrat bereit, diese Erhöhung zu verhindern, bis
eine neue Politik der Presseförderung, die zurzeit in Vorberei-
tung ist, vom Parlament verabschiedet wird?
Mitunterzeichnende: Barthassat, Bourgeois, Buttet, de Buman,
Feller, Grin, Hiltpold, Lohr, Parmelin, Regazzi, Rime, Romano,
Steiert (13)
29.01.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4037 n Mo. Caroni. Unbürokratisches Jawort  
(02.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf zur Vereinfachung
der Trauungsfristen und -form (Art. 100 und 102 ZGB) vorzule-
gen, der namentlich folgende zwei Punkte umfasst:
1. Die zwingende Wartefrist von zehn Tagen zwischen Vorberei-
tungsverfahren und Trauung (Art. 100 ZGB) wird abgeschafft.
Es steht den Verlobten also frei, ob sie die Trauung direkt im
Anschluss an das Vorbereitungsverfahren vollziehen möchten
oder in einem separaten Akt innert der Dreimonatsfrist.
2. Das zwingende Erfordernis von zwei Trauzeugen (Art. 102
ZGB) wird aufgehoben. Es steht den Verlobten frei, ob sie wie
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heute zwei Zeugen beiziehen möchten oder ob sie darauf ver-
zichten möchten.
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
21.03.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

13.4042 n Mo. Bourgeois. Beschaffungswesen. Möglich-
keit, das Angebot in der Amtssprache eigener Wahl 
einzureichen  (02.12.2013)
Gestützt auf die Artikel 6 Absatz 1 und 4 Absatz 2 des Spra-
chengesetzes (SpG) sowie auf Artikel 2 Absatz 4 des Regie-
rungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG)
beauftrage ich den Bundesrat, die Verordnung über das öffentli-
che Beschaffungswesen anzupassen und zu präzisieren, dass
die Angebote bei öffentlichen Ausschreibungen in der Amts-
sprache eigener Wahl eingereicht werden können.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Aubert, Barthassat, Bulliard,
Buttet, Cassis, de Buman, Derder, Feller, Français, Freysinger,
Germanier, Golay, Gössi, Grin, Gschwind, Hiltpold, John-
Calame, Leutenegger Oberholzer, Mahrer, Nidegger, Nord-
mann, Parmelin, Rime, Rusconi, Thorens Goumaz, Tornare,
van Singer (28)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4043 n Ip. Feller. Umsetzung des RPG. Wie der Moratori-
umsfalle entfliehen?  (02.12.2013)
Das Raumplanungsgesetz (RPG), das von der Bevölkerung am
3. März 2013 angenommen wurde, enthält in Artikel 38a eine
Übergangsbestimmung, die wie folgt lautet:
"Abs. 1
Die Kantone passen innert fünf Jahren nach Inkrafttreten der
Änderung ... ihre Richtpläne ... an.
Abs. 2
Bis zur Genehmigung dieser Richtplananpassung durch den
Bundesrat darf im betreffenden Kanton die Fläche der rechts-
kräftig ausgeschiedenen Bauzonen insgesamt nicht vergrössert
werden."
Der Bundesrat schreibt in seiner Botschaft zur Teilrevision des
RPG (BBl 2010 1078), dass diese Übergangsbestimmung ein
Moratorium für die Gesamtfläche der Bauzonen pro Kanton dar-
stelle.
Während der Abstimmungskampagne verneinte Bundesrätin
Leuthard zuerst die Existenz eines Moratoriums (z. B. in der
Sendung "Infrarouge" vom 13. Februar 2013). Danach ver-
suchte sie, die Auswirkungen des Moratoriums herunterzuspie-
len, und versicherte, das Moratorium habe keine
Konsequenzen für Wohnungs- und Infrastrukturprojekte.
Artikel 52a des Entwurfes zur Raumplanungsverordnung, der
zurzeit in der Vernehmlassung ist, sieht vor, dass während der
Übergangsfrist Einzonungen nur möglich sind, wenn im Kanton
nach Inkrafttreten des neuen RPG mindestens die gleiche Flä-
che ausgezont wurde oder gleichzeitig mit der Einzonung aus-
gezont wird (Art. 52a Abs. 1 Bst. a). Zudem muss, wenn
dringend notwendige Zonen für öffentliche Nutzungen oder drin-
gend notwendige Zonen von kantonaler Bedeutung geschaffen
werden, die Fläche, die rückgezont wird, planungsrechtlich
gesichert sein (Art. 52a Abs. 1 Bst. b).
Diese Pseudoöffnung des Verordnungsentwurfes reicht offen-
sichtlich nicht aus, um die Blockade von Projekten während der
Übergangsfrist zu verhindern. Diese Meinung wird von ver-

schiedenen Seiten vertreten, so auch vom Regierungsrat des
Kantons Waadt.
1. Wie gedenkt der Bundesrat die Versprechen, die Bundesrätin
Leuthard während der Abstimmungskampagne gemacht hat,
und das im RPG vorgesehene Moratorium unter einen Hut zu
bringen?
2. Wie kann die Fläche, die ausgezont werden muss, im Sinne
von Artikel 52a Absatz 1 Buchstabe b des Verordnungsentwur-
fes gesichert werden?
3. Kann Artikel 52a Absatz 1 Buchstabe b vor Bundesgericht
bestehen, falls eine Bürgerin oder ein Bürger während der
Übergangsfrist die Einzonung einer Fläche anficht, mit der
Begründung, dass keine gleichzeitige Auszonung zur Kompen-
sation stattfindet?
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4044 n Mo. Riklin Kathy. Reduzierter Mehrwertsteuer-
satz. Print und digitale Presse gleich behandeln  
(03.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in der laufenden Revision des
Mehrwertsteuergesetzes vorzusehen, dass der reduzierte
Mehrwertsteuersatz, der heute für Zeitungen und Zeitschriften
gilt, auch für digitale Zeitungs- und Zeitschriftenabonnemente
angewendet wird.
Mitunterzeichnende: Amherd, Badran Jacqueline, Blocher, de
Buman, Fischer Roland, Fluri, Glättli, Hassler, Humbel, Landolt,
Leutenegger Filippo, Maier Thomas, Meier-Schatz, Müller Wal-
ter, Neirynck, Noser, Pfister Gerhard, Romano, Schmid-Fede-
rer, Schneider Schüttel, Wasserfallen (21)
07.03.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
21.03.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

13.4046 n Ip. Chopard-Acklin. Sicherheitsrisiko Gefahrgut-
transporte im Gotthard-Strassentunnel. Lockerung bei 
einer zweiten Röhre?  (03.12.2013)
Offenbar werden Tunnels ab 2015 bei der Zulassung von
Gefahrguttransporten, basierend auf der Verordnung über die
Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse, neu eingestuft.
Beschränkende Kategorien sind B, C, D und E. Daneben gibt es
die nichtbeschränkende Kategorie A. Im Kontext der geplanten
Neubewertung stellt sich die Frage, was eine Neueinstufung
nach einem eventuellen Bau eines zweiten Strassentunnels am
Gotthard bedeuten würde.
Der Bundesrat hält in seiner Antwort auf die Interpellation
13.3315 fest, dass beim Gotthard-Strassentunnel auch bei
einem allfälligen richtungsgetrennten Betrieb ein Unfall mit
Beteiligung von Gefahrguttransporten ein schlimmstmögliches
Gefahrenszenario darstellt. Ob mit einer zweiten Röhre eine
Umkategorisierung des Gotthard-Strassentunnels von der
heute geltenden restriktivsten Kategorie E in eine weniger
restriktive Kategorie erfolgen soll, will der Bundesrat aber erst
später prüfen und entscheiden. Nach dem Bau einer zweiten
Röhre könnte gemäss dieser Aussage also auch der Gotthard-
tunnel für Gefahrguttransporte geöffnet werden. Auf der ande-
ren Seite schreibt das Astra in einer Medienmitteilung vom 7.
Oktober 2013, auch bei zwei Tunnels würden für den Transport
von gefährlichen Gütern nach wie vor untragbare Risiken beste-
hen. Die Beschränkungen würden aufrechterhalten. Diese
unterschiedlichen Aussagen schaffen eine Unsicherheit.
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Der Bundesrat ist eingeladen, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie erklärt er die unterschiedlichen Bewertungen in seiner
Antwort auf die genannte Interpellation bzw. der erwähnten
Medienmitteilung des Astra, und auf welche Aussage kann in
den kommenden parlamentarischen Debatten Bezug genom-
men werden?
2. Ist er bereit, im STVG eine verbindliche Beschränkung für
den Gefahrguttransport im Gotthard zu verankern? Wenn nein,
warum nicht?
3. Welche Konsequenzen hätte eine allfällige Lockerung des
Gefahrgut-Regimes auf den alpenquerenden Güterverkehr bzw.
auf die Verlagerungspolitik im Allgemeinen und beim Gotthard-
tunnel im Besonderen? Diese Frage stellt sich auch, weil die
SBB verschiedene Anschlussgleise nicht mehr bedienen wollen
und die Strasse damit für den Transport von gefährlichen
Gütern attraktiver wird.
4. Welche Massnahmen gedenkt der Bundesrat umzusetzen,
um dafür zu sorgen, dass mehr Güter auf die Schiene gelan-
gen, insbesondere im Bereich der Gefahrgüter?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Aubert, Badran Jacqueline, Böhni, Carobbio Guscetti, Fehr Jac-
queline, Feri Yvonne, Fischer Roland, Fridez, Friedl, Galladé,
Gasser, Gilli, Girod, Glättli, Graf Maya, Graf-Litscher, Grossen
Jürg, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim, Jans, John-Calame,
Jositsch, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève, Mahrer, Maire
Jacques-André, Marra, Masshardt, Moser, Müller Geri, Munz,
Pardini, Piller Carrard, Reynard, Rossini, Rytz Regula, Schel-
bert, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni,
Sommaruga Carlo, Thorens Goumaz, Trede, Tschümperlin, van
Singer, Vischer Daniel, Voruz, Weibel, Wermuth (55)
19.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4048 n Ip. Böhni. Technische Massnahmen zur Erhö-
hung der Sicherheit im Gotthard-Strassentunnel  
(03.12.2013)
1. Hat der Bundesrat Rumpelstreifen und versenkbare Trenn-
wände bei der Entscheidfindung zur Sanierung des Gotthard-
Strassentunnels in Erwägung gezogen?
2. Wie viele Unfälle könnten mit diesen Systemen vermieden
werden?
3. Wie hoch wären die Kosten, wenn sie auf der ganzen Länge
eingebaut würden?
4. Ist er bereit, die noch nötigen Tests von Juprofile 101 finanzi-
ell zu unterstützen?
5. Was sind die Aussichten für die Entwicklung der Fahrzeug-
technologie für das Jahr 2030, und welche Konsequenzen erge-
ben sich daraus für das Sicherheitskonzept im Gotthardtunnel?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aubert, Badran Jac-
queline, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline,
Fischer Roland, Flach, Fridez, Friedl, Galladé, Gasser, Gilli,
Girod, Glättli, Graf Maya, Graf-Litscher, Grossen Jürg, Hadorn,
Hardegger, Heim, Jans, John-Calame, Jositsch, Kessler, Kiener
Nellen, Leuenberger-Genève, Mahrer, Maier Thomas, Maire
Jacques-André, Moser, Müller Geri, Munz, Nordmann, Piller
Carrard, Reynard, Rossini, Rytz Regula, Schelbert, Schneider
Schüttel, Schwaab, Semadeni, Thorens Goumaz, Trede,

Tschümperlin, van Singer, Vischer Daniel, Voruz, Weibel,
Wermuth (50)
19.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4049 n Ip. Böhni. Verkehrssicherheit im Gotthard-
Strassentunnel  (03.12.2013)
1. Ist der Bundesrat bereit, für den Schwerverkehr im Gotthard-
tunnel einen höheren Sicherheitsabstand vorzuschreiben?
2. Welche Kapazität ergäbe sich für den Schwerverkehr bei
einem Sicherheitsabstand von 250 Metern?
3. Wie viele der tödlichen Unfälle im Gotthardtunnel stehen im
Zusammenhang mit dem Schwerverkehr? Wie viele liessen sich
durch eine Realisierung des Verlagerungsziels vermeiden?
4. Wie viele Verkehrstote hätten auch durch eine zweite Röhre
nicht vermieden werden können (Selbstunfälle)?
5. Hat der Bundesrat die Effekte einer temporären Gegenver-
kehrsnutzung und der Erhöhung des Verkehrsvolumens in sei-
ner Rechnung über die Erhöhung der Sicherheit einbezogen?
6. Wie viele Verkehrsopfer könnten vermieden werden, wenn
mit dem Geld stattdessen Verkehrsberuhigungsmassnahmen in
Agglomerationen finanziert würden?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aubert, Badran Jac-
queline, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline,
Fischer Roland, Flach, Fridez, Friedl, Galladé, Gasser, Gilli,
Girod, Glättli, Graf Maya, Graf-Litscher, Grossen Jürg, Hadorn,
Hardegger, Heim, Jans, John-Calame, Jositsch, Kessler, Kiener
Nellen, Leuenberger-Genève, Mahrer, Maier Thomas, Maire
Jacques-André, Moser, Müller Geri, Munz, Nordmann, Piller
Carrard, Reynard, Rossini, Rytz Regula, Schelbert, Schneider
Schüttel, Schwaab, Semadeni, Thorens Goumaz, Trede,
Tschümperlin, van Singer, Voruz, Weibel, Wermuth (49)
19.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4052 n Ip. Reynard. Verkehrsbewältigung während der 
Sanierung des Gotthard-Strassentunnels  (03.12.2013)
Beim Bau einer allfälligen zweiten Röhre beim Gotthard-Stras-
sentunnel wird die Sanierung der bestehenden Röhre des Gott-
hardtunnels bis zur Fertigstellung der zweiten Röhre
hinausgeschoben. Dafür sind gemäss Botschaft des Bundesra-
tes vom 13. September 2013 zur Änderung des Strassentransit-
verkehrsgesetzes Überbrückungsmassnahmen nötig, die eine
140-tägige Totalsperrung des Tunnels nötig machen werden.
1. Wie gedenkt der Bundesrat in dieser Zeit den Verkehr, insbe-
sondere den Schwerverkehr, zu bewältigen?
2. Ist dabei eine Umleitung über die Gotthard-Passstrasse oder
den San Bernardino und die Walliser Pässe Simplon und Gros-
ser St. Bernhard vorgesehen?
3. Welche volkswirtschaftlichen Kosten entstehen aus dieser
Sperrung?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aubert, Badran Jac-
queline, Böhni, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Fischer
Roland, Fridez, Friedl, Galladé, Gasser, Gilli, Girod, Glättli, Graf
Maya, Graf-Litscher, Grossen Jürg, Gysi, Hadorn, Heim, Jans,
John-Calame, Jositsch, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève,
Mahrer, Maire Jacques-André, Marra, Moser, Müller Geri, Munz,
Pardini, Piller Carrard, Rossini, Rytz Regula, Schelbert, Schen-
ker Silvia, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni, Somma-
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ruga Carlo, Thorens Goumaz, Tornare, Trede, Tschümperlin,
van Singer, Vischer Daniel, Voruz, Weibel, Wermuth (50)
19.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4053 n Ip. Hardegger. Gotthard-Strassentunnel. Landbe-
darf für zweite Tunnelröhre  (03.12.2013)
Der Bau einer zweiten Strassentunnelröhre am Gotthard erfor-
dert an den Portalen und in der weiteren Umgebung grössere
Flächen für die Baustelleninstallation und Deponien.
1. Wie gross sind die Flächen, die in Airolo bzw. Göschenen für
die Baustelleninstallation beansprucht werden? Welche Flä-
chen sind für diesen Zweck vorgesehen?
2. Wie gross sind die Flächen, die für Deponien im Norden und
Süden des Tunnels beansprucht werden? Wo werden die
Deponien platziert?
3. Für wie viele Jahre werden diese Flächen benötigt?
4. Falls es Flächen gibt, die dauerhaft beansprucht werden, wel-
chen Umfang (Fläche und Höhe) umfassen sie?
5. Wie gross war bzw. ist der Flächenbedarf beim Bau der drit-
ten Gubrist-Röhre (3250 Meter), der dritten Bareggtunnel-Röhre
(1400 Meter), des Mappo-Morettina-Tunnels (5500 Meter)
sowie beim geplanten Bau der dritten Belchentunnel-Röhre
(3180 Meter), des Sisikoner Tunnels (4450 Meter) und des Mor-
schacher Tunnels (2900 Meter)?
6. Welchen Einfluss auf den Flächenbedarf hat die Länge eines
Tunnels?
7. Falls ein Abtransport des Ausbruchmaterials per Bahn vorge-
sehen ist: Wo findet der Verlad statt? Werden dafür zusätzliche
Geleise oder Zufahrtsstrassen notwendig sein?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Aubert,
Badran Jacqueline, Böhni, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin,
Fehr Jacqueline, Fischer Roland, Fridez, Friedl, Galladé, Gas-
ser, Gilli, Girod, Glättli, Graf Maya, Graf-Litscher, Grossen Jürg,
Gysi, Hadorn, Heim, Jans, John-Calame, Jositsch, Kiener Nel-
len, Leuenberger-Genève, Mahrer, Maire Jacques-André,
Marra, Masshardt, Moser, Müller Geri, Munz, Pardini, Piller Car-
rard, Reynard, Rossini, Rytz Regula, Schelbert, Schneider
Schüttel, Schwaab, Semadeni, Sommaruga Carlo, Thorens
Goumaz, Trede, Tschümperlin, van Singer, Vischer Daniel,
Voruz, Weibel, Wermuth (52)
19.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4054 n Ip. Feller. Anteil der Asylsuchenden an der 
Gemeindebevölkerung  (03.12.2013)
Der Bund fasst in der Waadtländer Gemeinde Moudon die
Schaffung eines Bundeszentrums für Asylsuchende ins Auge.
Dieses Zentrum könnte auf dem Areal des Waffenplatzes
Moudon, dessen Schliessung vom Bundesamt für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport geplant ist, etwa 550 Asylsu-
chende beherbergen.
Nun wohnen aber in der Gemeinde Moudon, die am 31.
Dezember 2012 5331 Einwohnerinnen und Einwohner zählte,
bereits 150 Asylsuchende in der Asylunterkunft Evam (Etablis-
sement vaudois d'accueil des migrants).
Die zusätzlichen etwa 550 Asylsuchenden würden den Anteil
der Asylsuchenden an der Bevölkerung von Moudon auf 13

Prozent (Stand 31. Dezember 2012) heben. Dies ist eine
beachtliche Steigerung.
Ich stelle dem Bundesrat deshalb folgende Fragen:
1. Wie lauten die verwendeten Kriterien zur Auswahl der Stand-
orte von Bundeszentren für Asylsuchende?
2. Wie hoch darf die Asylsuchendenquote in der Bevölkerung
einer Gemeinde höchstens sein, damit die Integration unter
guten Bedingungen geschehen kann?
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4066 n Ip. Kiener Nellen. Bahnreform 2.2. Auswirkungen 
der europäischen Normen für Menschen mit Behinderung 
und mobilitätsbeeinträchtigte Seniorinnen und Senioren  
(04.12.2013)
Das Parlament hat 2012 die Bahnreform 2.2 verabschiedet.
Darauf abgestützt hat der Bundesrat per 1. Juli 2013 die revi-
dierte Eisenbahnverordnung in Kraft gesetzt. Unter die zahlrei-
chen Interoperabilitäts-Standards für den europaweiten
Bahnverkehr fallen auch die TSI-PRM (Technische Spezifikatio-
nen für die Interoperabilität mit Standards für Personen mit
reduzierter Mobilität). Die TSI-PRM gehen teilweise über die
schweizerischen Vorgaben hinaus. Anderseits gibt es einzelne
Bestimmungen, welche in den schweizerischen Vorgaben präzi-
ser und besser definiert sind. Das Ziel muss die Harmonisierung
der beiden unterschiedlichen Standards unter Berücksichtigung
gewisser nationaler Abweichungen sein. Vonseiten der Behin-
derten besteht die Befürchtung, es könnten bei der erwähnten
Harmonisierung äusserst bewährte schweizerische Normen
infrage gestellt und der europäischen Norm angepasst werden.
Dazu bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung folgender
Fragen:
1. Kann er garantieren, dass die europäischen Normen keine
Verschlechterungen beim Zugang zum öffentlichen Verkehr für
Menschen mit Behinderung mit sich bringen?
2. Wie kann sichergestellt werden, dass bei der Harmonisierung
der Normen für den Zugang zum öffentlichen Verkehr für Men-
schen mit Behinderung und mobilitätsbeeinträchtigte Seniorin-
nen und Senioren keine bewährten Errungenschaften wieder
eliminiert oder verschlechtert werden?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Aubert, Bir-
rer-Heimo, Carobbio Guscetti, Fehr Jacqueline, Gysi, Hadorn,
Hardegger, Heim, Leutenegger Oberholzer, Maire Jacques-
André, Marra, Müller-Altermatt, Munz, Pardini, Reynard, Schen-
ker Silvia, Semadeni, Voruz (20)
29.01.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4067 n Ip. Aeschi Thomas. Modernisierung der Lex 
Koller  (04.12.2013)
In der Herbstsession wurden zwei Motionen eingereicht, welche
einerseits die Unterstellung von Gewerbeliegenschaften unter
die Lex Koller (Motion 13.3975, "Wiederunterstellung von
betrieblich genutzten Immobilien unter die Bewilligungspflicht
der Lex Koller") sowie das Verbot des Kaufs von Aktien von bör-
senkotierten Schweizer Wohnimmobiliengesellschaften durch
ausländische Investoren (Motion 13.3976, "Aufhebung der Privi-
legierung des Erwerbs von Anteilen an Immobilienfonds und
börsenkotierten Immobiliengesellschaften in der Lex Koller")
fordern. 2012 sind 153 935 Personen in die Schweiz ein- und
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80 648 Personen aus der Schweiz ausgewandert (Quelle:
BFM). In diesem Zusammenhang stellen sich die folgenden
Fragen:
1. Wie viele Wohn- und wie viele Gewerbeimmobilien hat die
Schweiz (Anzahl und Franken Schätzwert)?
2. Wie viele Wohn- und Gewerbeimmobilien finden sich in den
folgenden vier Eigentümerkategorien (Anzahl und Franken
Schätzwert):
- Schweizer?
- EU-/Efta-Bürger?
- Bürger aus Drittländern?
- Immobilienfonds und börsenkotierte Immobiliengesellschaf-
ten?
3. Wie haben sich die Zahlen für die obenstehenden vier Eigen-
tümerkategorien für Wohn- und Gewerbeimmobilien seit 1990
entwickelt (z. B. 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2012)?
4. Durch die Personenfreizügigkeit haben Arbeitnehmer, Selbst-
ständigerwerbende, Rentner und Studierende aus dem EU-/
Efta-Raum das Recht auf Einreise und eine Aufenthaltsbewilli-
gung in der Schweiz. Mit diesem Recht verknüpft ist das Recht
auf Erwerb von Wohnimmobilien (Inländerbehandlung). Sind
EU-/Efta-Bürger verpflichtet, ihre in der Schweiz erworbenen
Wohnimmobilien nach einer Auswanderung aus der Schweiz zu
verkaufen?
5. Falls nein, wie beurteilt der Bundesrat die Einführung einer
Frist von einigen Jahren (z. B. drei Jahre), innert welcher aus
der Schweiz ausreisende EU-/Efta-Bürger ihre Schweizer
Wohnimmobilien verkaufen müssen?
6. Grundsätzlich sind Ausländer beim genossenschaftlichen
Wohnungsbau in der Schweiz zum Erwerb von Genossen-
schaftsscheinen zugelassen. Was ist das Verhältnis Schweizer/
Ausländer beim Halten von Genossenschaftsscheinen des
genossenschaftlichen Wohnungsbaus (Anzahl und Franken
Schätzwert)?
7. Welche neuen möglichen Einschränkungen sieht er, damit
der mit Steuergeldern subventionierte genossenschaftliche
Wohnungsbau in erster Linie Schweizer Bürgern zugutekommt?
26.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4069 n Po. Schwaab. Spionage durch die NSA und 
andere ausländische Geheimdienste  (04.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen zu den
vertieften Abklärungen und den Massnahmen, die er in seiner
Antwort auf die Interpellation 13.3677 angekündigt hat.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Aubert, Fehr Jacqueline, Fridez, Hadorn, Jans, Kiener Nellen,
Leutenegger Oberholzer, Maire Jacques-André, Masshardt,
Pardini, Reynard, Schenker Silvia, Semadeni, Tornare,
Voruz (18)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4074 n Mo. Estermann. Für eine steuerfreie AHV  
(05.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Alters- und Hinterbliebenen-
rente der AHV steuerlich vollständig zu befreien, indem diese
aus der Liste der steuerbaren Einkünfte in Abschnitt 6 (Ein-
künfte aus Vorsorge), Artikel 22 Absatz 1 des Bundesgesetzes

über die direkte Bundessteuer gestrichen wird. Im Bundesge-
setz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone
und Gemeinden soll es den Kantonen und Gemeinden weiter-
hin freigestellt bleiben, diese Steuerbefreiung ebenfalls einzu-
führen.
Mitunterzeichnende: Flückiger Sylvia, Geissbühler,
Kaufmann (3)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4078 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Internationale Beziehungen der 
Bundesversammlung  (05.12.2013)
Die Pflege von internationalen Beziehungen durch die Bundes-
versammlung und einzelne Parlamentarier scheint ein dyna-
misch wachsender Ausgabenpunkt zu sein. Diesbezüglich
stellen sich folgende Fragen:
1. Wie sieht die Entwicklung der offiziellen, durch die Bundes-
versammlung finanzierten internationalen Reisetätigkeit der
Parlamentarier der letzten zehn Jahre aus?
2. Wie sieht diese Entwicklung aufgeteilt nach Jahr, Grund der
Reise wie Präsidentenreisen, Delegationsreisen, Kommissions-
reisen, Reisen zu internationalen Organisationen und Konferen-
zen usw. aus?
3. Wie sieht die Entwicklung der Gesamtkosten für diese Reise-
tätigkeiten aus?
4. Wie sieht die finanzielle Entwicklung aufgeteilt nach Jahr,
Grund und Delegationsgrösse der Reise, Parlamentarier und
Ausgabenposten wie Flüge, Hotel, Spesen, Sitzungsgelder,
Löhne usw. aus?
5. Werden gewisse Kosten von Parlamentarierreisen durch das
EDA oder andere Bundesinstitutionen finanziert?
6. Wie sieht die Personal- und Finanzentwicklung der letzten
zehn Jahre des Dienstes für internationale Beziehungen der
Bundesversammlung aus?
7. Welches sind die rechtlichen Grundlagen dieser Reisetätig-
keiten?
8. Wie sieht der konkrete Nutzen für die Bundesversammlung
und die Schweiz aus, der durch diese Reisetätigkeit entsteht?
9. Welche Massnahmen könnten getroffen werden, dass diese
Reisetätigkeit nicht dynamisch weiterwächst und den Staats-
haushalt nicht weiter belastet?
10. Wie ist die masslose weltweite Reisetätigkeit auf Kosten der
Steuerzahler des Ständeratspräsidenten 2013 zu erklären?
Sprecher: Reimann Maximilian
03.03.2014 Antwort des Büros
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4080 n Po. Grünliberale Fraktion. Gleichstellung im 
Steuer- und Sozialversicherungsrecht  (05.12.2013)
Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht Varianten aufzu-
zeigen, wie im Sozialversicherungs- und Steuerrecht Ehepaare,
eingetragene Partnerschaften und Konkubinatspaare unterein-
ander sowie den übrigen Lebensformen weitgehend gleichge-
stellt werden könnten. Der Bericht soll zudem die möglichen
fiskalischen Auswirkungen dieser Varianten für Bund und Kan-
tone aufzeigen.
Sprecherin: Bertschy
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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13.4086 n Mo. Grüne Fraktion. Nationales Forschungspro-
gramm "Alltagstauglicher Datenschutz in der 
Informationsgesellschaft"  (05.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, ein nationales Forschungspro-
gramm "Alltagstauglicher Datenschutz in der Informationsge-
sellschaft" ins Leben zu rufen mit dem Ziel, praxistaugliche
Grundlagen für ein sichereres verschlüsseltes Kommunikations-
mittel zu erarbeiten.
Sprecher: Glättli
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4087 n Mo. Grüne Fraktion. Kündigung des Operating 
Working Arrangement mit den USA  (05.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, gegenüber den USA das Opera-
ting Working Arrangement (OWA) zu kündigen.
Sprecher: Vischer Daniel
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4089 n Po. Reimann Lukas. Beseitigung von Hindernis-
sen, die den durch den Amateurfunkdienst erbrachten Ser-
vice public in Katastrophenfällen behindern  (05.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zur Umsetzung
von Artikel 25.9A des von der Eidgenossenschaft ratifizierten
Radio-Reglementes der ITU zu prüfen, insbesondere die
erleichterte Bewilligung der für die Sicherstellung des Notfunks
technisch erforderlichen Antennen: "25.9A Die Verwaltungen
sind aufgefordert, die notwendigen Schritte zu unternehmen,
um Amateurfunkstationen zu autorisieren, sich auf den Kommu-
nikationsbedarf zur Unterstützung von Hilfsaktionen im Kata-
strophenfall vorzubereiten."
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4090 n Mo. Buttet. Einfuhr von Halalfleisch von Tieren, 
die ohne Betäubung geschlachtet wurden  (05.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, endlich alle Probleme im
Zusammenhang mit dem Verkauf von importiertem Halalfleisch,
das von Tieren stammt, die vor dem Schlachten nicht betäubt
wurden, zu beseitigen. Ebenso soll er die Diskriminierung der
Mehrheit der für den Fleischimport zugelassenen Betriebe im
Zusammenhang mit der Einfuhr von Halalfleisch beseitigen. Zu
diesem Zweck ist Folgendes vorzusehen:
1. obligatorische Deklaration von Halalfleisch von Tieren, die -
im Widerspruch zur Gesetzgebung in der Schweiz - im Ausland
ohne Betäubung geschlachtet wurden bzw. erst nach dem Blut-
entzug betäubt wurden: Ergänzung von Artikel 3 der Landwirt-
schaftlichen Deklarationsverordnung (SR 916.51) mit einem
Absatz 3;
2. Anpassung der durchschnittlichen Zuschlagspreise für die
Teilzollkontingente 5.5 (Halalfleisch von Tieren der Rindviehgat-
tung) und 5.6 (Halalfleisch von Tieren der Schafgattung) an die
Zuschlagspreise der drei vorangegangenen Monate für die ent-
sprechenden Fleisch- und Fleischwarenkategorien des Teilzoll-
kontingents 5.7: Ergänzung von Artikel 18a der
Schlachtviehverordnung (SR 916.341) mit einem Absatz 6.
Mitunterzeichnende: Freysinger, Gschwind, Lüscher,
Romano (4)
29.01.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4091 n Mo. Grüne Fraktion. Verbot der Nutzung von Ein-
richtungen zur politischen, militärischen oder wirtschaftli-
chen Spionage gegen die Schweiz oder andere Staaten  
(05.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzgebung wie folgt
anzupassen:
1. Jede Art von politischer, militärischer, wissenschaftlicher und
wirtschaftlicher Spionageaktivität im Auftrag von Staaten, Par-
teien oder irgendwelchen schweizerischen oder ausländischen
Organisationen oder Unternehmen ist zu verbieten und hart zu
bestrafen, wenn diese Aktivität ganz oder teilweise auf Schwei-
zer Gebiet stattfindet und gerichtet ist gegen:
a. die Schweiz;
b. Schweizer Staatsangehörige;
c. Schweizer Unternehmen;
d. andere Staaten;
e. Angehörige dieser Staaten;
f. Unternehmen dieser Staaten.
2. Der Transfer von Daten durch die Schweiz, die mithilfe von
Spionageaktivität gewonnen wurden, ist als Spionage einzustu-
fen. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Spionage im Auftrag
einer offiziellen Organisation oder eines anderen Auftraggebers
erfolgt ist.
3. Für Fälle von Spionage, die vom Bundesrat bewilligt wurden,
um die übergeordneten Interessen der Schweiz zu verteidigen,
ist eine Ausnahme von den Ziffern 1 und 2 vorzusehen.
Sprecher: van Singer
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4093 n Mo. Stahl. KVG-Versicherte, die nicht mehr kon-
taktiert werden können  (09.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen gesetzlichen Ände-
rungen vorzuschlagen, damit die Versicherten, die nicht mehr
kontaktiert werden können, im Krankenversicherungsbereich
nach einem bestimmten Zeitraum von der Krankenkasse entwe-
der aus ihrem System gelöscht werden können und/oder dass
diese wenigstens von der Berechnung des Risikoausgleiches
ausgenommen werden.
Mitunterzeichnende: Borer, Bortoluzzi (2)
07.03.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4094 n Ip. Stahl. Folgen einer Abschaffung von Artikel 
59c Absatz 1 Buchstabe a KVV  (09.12.2013)
Am 11. September 2013 hat der Nationalrat die Motion Humbel
12.3245 angenommen. Diese Motion verlangt, dass der Bun-
desrat einen Vorschlag zur Abschaffung des Artikels 59c Absatz
1 Buchstabe a KVV ausarbeitet.
In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:
1. Welche Auswirkungen hätte die Abschaffung dieser Bestim-
mung auf die zwischen den Tarifpartnern geführten Tarifver-
handlungen und deren Wirtschaftlichkeit?
2. Wirkt sich die Abschaffung dieser Bestimmung lediglich auf
den stationären Spitalbereich aus, oder aber sind auch die
anderen Leistungserbringergruppen (Ärzte, Physiotherapeuten
usw.) davon betroffen?
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3. Führt die Abschaffung dieser Bestimmung zu weiteren Unsi-
cherheiten bei den Tarifverhandlungen, und wird es für die Tarif-
partner schwieriger, eine vertragliche Einigung zu finden?
4. Wenn die Vertragsparteien sich nicht einigen können, und der
Fall an eine gerichtliche Instanz zur Tariffestsetzung weiterge-
zogen wird, auf welcher Grundlage wird das Gericht entschei-
den können, falls keine Kostendaten vorliegen?
5. Ist es nach Auffassung des Bundesrates gesetzeskonform,
wenn die leistungsorientierte Abgeltung der Spitäler signifikant
über deren effektiven Kosten liegt? Wie kann eine entspre-
chende Vergütung mit der Prämisse der wirtschaftlich und effizi-
ent erbrachten Leistung vereinbart werden?
6. Vertritt er ebenfalls die Ansicht, dass eine Abschaffung dieser
Bestimmung die Spitäler nicht von ihrer Pflicht befreit, Daten
bezüglich ihrer Betriebs- und Investitionskosten an die Kantons-
regierungen und die Vertragsparteien zu übermitteln (Art. 49
Abs. 7 KVG)?
Mitunterzeichnende: Borer, Bortoluzzi (2)
07.03.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4099 n Ip. Fischer Roland. Erhöhung der Durchhaltefä-
higkeit der F/A-18-Flotte im Luftpolizeidienst  (09.12.2013)
Das Hauptargument, weshalb neben den 32 F/A-18 zusätzliche
Kampfjets benötigt werden, ist die höhere Durchhaltefähigkeit
im Luftpolizeidienst. So schreibt die Armee auf ihrer Website,
dass bei einer konkreten Bedrohung (ausserordentliche Lage
mit eingeschränktem Luftverkehr) die Kontrolle und der Schutz
des schweizerischen Luftraums eine Permanenz in der Luft
erfordern. Dann überwachen typischerweise vier Flugzeuge
den Luftraum. Mit den heutigen F/A-18 könne ein permanenter
Luftpolizeidienst im Sinne einer Combat Air Patrol (CAP) wäh-
rend zweieinhalb Wochen aufrechterhalten werden, beim Kauf
von 22 Gripen lasse sich diese Dauer auf fünf Wochen verlän-
gern.
Gemäss der "Ergänzung des Zusatzberichtes SiK-SR zum
Armeebericht 2010" vom 5. Mai 2011 ist die Instandhaltungs-
dauer der bestimmende Faktor für die Durchhaltefähigkeit der
Luftwaffe im Luftpolizeidienst. Dazu stellen sich folgende Fra-
gen:
1. Könnte mit einem Ausbau der Wartungskapazitäten oder
einem Ausbau der Lagerung von Ersatzteilen die Durchhalte-
dauer der F/A-18-Flotte erhöht werden? Um wie viel?
2. Die Berechnungen gehen offenbar davon aus, dass die
Instandhaltung im normalen Betriebsmodus und nicht im
Schichtbetrieb erfolgt. Gibt es Pläne, im Bedarfsfall auf Schicht-
betrieb zu wechseln? Wie würde dies die Durchhaltefähigkeit
beeinflussen?
3. Beinhalten die 200-Stunden-Kontrollen auch nichtsicherheits-
relevante Schritte, auf die im Bedarfsfall verzichtet werden
könnte, um die Kontrolldauer zu reduzieren und die Durchhalte-
fähigkeit zu erhöhen?
4. Ist es korrekt zu sagen, dass es wünschbar, aber nicht not-
wendig wäre, vier Flugzeuge gleichzeitig in der Luft zu haben,
dass aber ein solcher Einsatz im Normalfall auch mit zwei Flug-
zeugen gewährleistet werden kann?

Mitunterzeichnende: Allemann, Birrer-Heimo, Böhni, Flach, Fri-
dez, Galladé, Gasser, Grossen Jürg, Ingold, Kessler, Maier
Thomas, Meier-Schatz, Moser, Neirynck, Schelbert, Weibel (16)
29.01.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4101 n Ip. Tornare. Ist norwegischer Zuchtlachs 
gesundheitsschädigend?  (09.12.2013)
Da es sich beim Lachs um den meistkonsumierten Fisch in der
Schweiz handelt, bitte ich den Bundesrat, folgende Frage zu
beantworten:
Wie gedenkt der Bundesrat die Konsumentinnen und Konsu-
menten über die Gefahren für die Gesundheit zu informieren,
die vom Konsum von norwegischem Zuchtlachs ausgehen?
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4102 n Ip. Reimann Lukas. Ausgeweitetes Liquiditäts-
Swap-Abkommen der SNB. Weltkartell der Gelddrucker (1)  
(09.12.2013)
Mit dem ausgeweiteten Liquiditäts-Swap-Abkommen haben die
weltgrössten Zentralbanken beschlossen, sich untereinander
unbefristet Geld zu leihen. Das birgt gefährliche Risiken, eine
einheitliche Weltgeldpolitik droht. Die Bank von Kanada, die
Bank von England, die Bank von Japan, die Europäische Zen-
tralbank, das Federal Reserve System und die Schweizerische
Nationalbank gaben bekannt, dass sie ihre bestehenden, bisher
befristeten Liquiditäts-Swap-Abkommen in unbefristete Abkom-
men überführen.
1. Mittels dieser Abkommen leihen sich Zentralbanken unterein-
ander Währungen. Existiert eine Maximalgrenze, oder sind
damit unbegrenzte Ausleihungen möglich?
2. Solche Abkommen können die Geldmenge ausweiten, was
zunächst zu Vermögenspreisinflation, zu Scheinwohlstand und
bei zunehmender Umlaufgeschwindigkeit zu offener Inflation
führt. Wer übernimmt die Haftung für das gesamtwirtschaftliche
Fehlverhalten, welches auf den zentralplanerisch fixierten
Tiefstzinsen basiert?
3. Durch die Liquiditäts-Swap-Abkommen verlieren die nationa-
len Zentralbanken die Hoheit über die heimische (Basis-)Geld-
menge. Sie werden jeden Betrag in heimischer Währung zur
Verfügung stellen müssen, der ihnen durch andere Zentralban-
ken abgefordert wird. Damit ist die nationale Währungssouverä-
nität de facto aufgehoben; wie kann bei einem solchen
Abkommen die Unabhängigkeit der Schweizerischen National-
bank gewährleistet werden?
4. Ist im Rahmen der Liquiditäts-Swap-Abkommen vertraglich
festgehalten, dass die ausländische Notenbank, welche im
Gegenzug Schweizerfranken hält, diese auf einem Konto bei
der Schweizerischen Nationalbank behalten muss und nicht
abziehen oder anderweitig verwenden darf?
5. Ist ebenfalls vertraglich festgehalten, dass die ausländische
Notenbank diese bei der Schweizerischen Nationalbank gehal-
tenen Schweizerfranken nicht über Derivate oder Ähnliches
dem Markt zuführen darf, um die Währungskursstabilität des
Schweizerfrankens nicht zu gefährden?
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
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13.4103 n Ip. Reimann Lukas. Ausgeweitetes Liquiditäts-
Swap-Abkommen der SNB. Weltkartell der Gelddrucker (2)  
(09.12.2013)
1. Im Rahmen eines Liquiditäts-Swaps erhält die SNB ausländi-
sche Devisen und räumt der ausländischen Notenbank im
Gegenzug ein Schweizerfranken-Konto bei ihr ein. Die erhalte-
nen Devisen werden z. B. an Geschäftsbanken weiterverliehen.
Die SNB trägt bei der Weiterverleihung das volle Ausfallsrisiko
des Geschäftes, da sie gemäss Vertrag zur Rückführung der
Devisen verpflichtet ist. Erhält die SNB von den letztlich partizi-
pierenden Parteien, z. B. einer Geschäftsbank, entsprechend
marktgängige und auch liquide Finanzwerte oder Wertpapiere,
um bei einem Ausfall des Kreditnehmers diese uneingeschränkt
und umgehend am Markt zur mindestens vollen Höhe des ver-
einbarten Kredites veräussern zu können?
2. Sollten Besicherungen bei der Weiterverleihung üblich sein,
lauten die Besicherungen auch auf die jeweilige Währung des
zugrunde liegenden Kreditgeschäftes?
3. Falls diese nicht auf die gleiche Währung lauten, wie wird
sichergestellt, dass bei Wechselkursrisiken ein Besicherungs-
minimum in Höhe des Kreditbetrages jederzeit gewährleistet
ist?
4. Liquiditäts-Swaps lauten in der Regel auf einen Tag bis zu
drei Monaten. Werden bei der Weitervergabe der ausländi-
schen Devisen durch die SNB diese Fristen eingehalten, oder
werden durch die SNB auch Kredite mit längerer Laufzeit als
das zugrunde liegende Swapgeschäft an z. B. Geschäftsban-
ken in ausländischen Devisen vergeben? Dies würde ein unnö-
tiges Risiko, gepaart mit einem riskanten Rollen des zugrunde
liegenden Swapgeschäftes, darstellen.
5. Falls hier eine Fristeninkongruenz vorliegen sollte, wie stellt
die SNB sicher, dass beim Rollen des Liquiditäts-Swaps kein
unkontrolliertes Risiko durch Verweigerung zum Rollen der
Gegenpartei entsteht?
6. Wenn hier kein Risiko vorliegt, da sich die partizipierenden
Zentralbanken zum unbegrenzten Rollen der Liquiditäts-Swaps
verabredet haben, wie kann die SNB aus dieser Zusage aus-
steigen? Besteht hier die Gefahr einer unkontrollierten Auswei-
tung der Basisgeldmenge?
7. Kam es in der Vergangenheit zu Ausfällen bei Weiterverlei-
hungen der Devisen oder Unterbesicherungen?
8. Traten in der Vergangenheit bei der Rückführung eines Liqui-
ditäts-Swaps mit ausländischen Notenbanken bereits einmal
Probleme auf, die die Rückführung verzögerten oder verunmög-
lichten? Welche Probleme waren dies?
9. Das Risiko ist hoch, dass die betroffenen Zentralbanken nicht
mehr aus einem solchen Liquiditäts-Swap aussteigen wollen
respektive können. Unter welchen Umständen kann dieses
Abkommen dennoch gekündigt werden?
10. Wie steht der Bundesrat zu den Konsequenzen dieses
Liquiditäts-Swap-Abkommens?
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4104 s Mo. Niederberger. Pflicht zur Arbeitszeiterfas-
sung. Möglichkeit der Verzichterklärung in gewissen 
Branchen  (09.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Artikel 45 (Auskunftspflicht)
und 46 (Verzeichnisse und andere Unterlagen) des Arbeitsge-
setzes bzw. Artikel 72 (Zutritt zum Betrieb) und Artikel 73 (Ver-
zeichnisse und andere Unterlagen) der Verordnung 1 zum

Arbeitsgesetz insofern anzupassen, als Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in gewissen Branchen die Möglichkeit haben, betref-
fend die Arbeitszeiterfassungspflicht eine Verzichterklärung zu
unterschreiben (Opting-out).
Mitunterzeichnende: Altherr, Baumann, Bieri, Bischof, Engler,
Föhn, Fournier, Graber Konrad, Häberli-Koller, Imoberdorf,
Jenny, Keller-Sutter, Lombardi, Luginbühl, Schmid Martin (15)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
20.03.2014 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion.

13.4113 n Ip. Estermann. Statistiken im Zusammenhang mit 
Einnahme von Psychopharmaka  (10.12.2013)
1. Gibt es eine Statistik der Todesfälle, welche sich im Zusam-
menhang mit der Einnahme von Psychopharmaka ereigneten?
2. Gibt es eine Statistik der Suizide, welche während der
Behandlung mit Psychopharmaka oder kurz nach deren Ein-
nahme aufgetreten sind?
3. Gibt es im Bundesamt für Statistik oder im Bundesamt für
Gesundheit entsprechende Statistiken, die Gewalttaten im
Zusammenhang mit der Einnahme von Psychopharmaka auf-
zeigen?
Mitunterzeichnende: Geissbühler, von Siebenthal (2)
19.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4114 n Ip. Fraktion CVP-EVP. Auswirkungen der Perso-
nenfreizügigkeit auf die Grenzkantone. Wo besteht 
Handlungsbedarf?  (10.12.2013)
Die schweizerischen Grenzkantone sind überdurchschnittlich
stark von den Auswirkungen des Personenfreizügigkeitsabkom-
mens mit der Europäischen Union (EU) betroffen. EU-Bürger,
welche eine Anstellung in der Schweiz finden oder selbstststän-
dig Dienstleistungen erbringen, aber im benachbarten Ausland
leben, unterliegen keiner Kontingentierung. In den letzten Jah-
ren konnte eine stetige Zunahme von Grenzgängern, selbstän-
digen Dienstleistungserbringern und entsandten Arbeitnehmern
in der Schweiz verzeichnet werden. Die Schweiz ist für diese
aufgrund der deutlich höheren Löhne und der stabilen Wirt-
schaftslage sehr attraktiv. Die Grenzkantone sind mit folgender
Situation konfrontiert: Die tiefen Löhne der Grenzgänger, selbst-
ständigen Dienstleistungserbringer und entsandten Arbeitneh-
mer stellen eine starke Konkurrenz für die einheimischen
Arbeitnehmenden und Unternehmen dar. Auf der anderen Seite
profitieren die Grenzkantone von den Arbeitskräften, welche
einen grossen Beitrag an die jeweilige Volkswirtschaft leisten.
Ein besserer Vollzug der flankierenden Massnahmen in den
Grenzkantonen scheint dringend nötig zu sein.
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie kann in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Kan-
tonen eine bessere Harmonisierung des Vollzugs der nationa-
len Vorschriften in den Grenzregionen erreicht werden?
2. Ist er bereit, das Meldepflichtsystem für Grenzgänger, selbst-
ständige Dienstleistungserbringer sowie entsandte Arbeitneh-
mende zu überprüfen und Verbesserungen anzubringen?
3. Sieht er eine Möglichkeit, den Vollzug der Meldepflicht an der
Grenze konsequenter zu überprüfen, indem er z. B. die Anzahl
Inspektoren erhöht?
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4. Wie können die Löhne der ausländischen Dienstleister ver-
stärkt kontrolliert werden?
5. Wie kann die Einhaltung der schweizerischen Vorschriften im
Bereich Arbeitsgesetz (z. B. Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz) sichergestellt werden?
6. Sind ihm Korruptionsfälle, die ausländische Dienstleistungs-
anbieter betreffen, in den Grenzregionen bekannt? Und wenn
ja, ist er bereit, auf Regierungsebene etwas dagegen zu tun?
7. Kann er sich vorstellen, zusammen mit dem Seco eine Sensi-
bilisierungskampagne bei Schweizer Firmen im Grenzgebiet
durchzuführen, mit dem Ziel, die Schwierigkeiten, die durch
andere Arbeitsmentalitäten entstehen, abzubauen?
Sprecher: Romano
19.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4117 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Strategische Positionen zum Verhältnis der 
Schweiz zur Europäischen Union  (10.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, folgende von der APK-NR am
22. Oktober 2013 gefassten Beschlüsse der EU aktiv mitzutei-
len und konsequent gegenüber der EU zu vertreten:
1. Der EU ist unmissverständlich darzulegen, dass die Schweiz
ein von der EU unabhängiger Staat ist. Die Schweiz will der EU
weder auf direktem noch auf indirektem Weg beitreten (mit 14
zu 1 Stimmen bei 6 Enthaltungen so beschlossen).
2. Die Schweiz unterhält mit der EU Beziehungen auf vertragli-
cher Ebene, insbesondere, um den gegenseitigen Marktzutritt
zu erleichtern. Aber die Schweiz ist nicht Mitglied des europäi-
schen Binnenmarktes und hat auch nicht die Absicht, dies zu
werden (mit 13 zu 1 Stimmen bei 7 Enthaltungen so beschlos-
sen).
3. Die Schweiz schliesst keine Verträge ab, welche ihre Souve-
ränität generell rechtlich oder faktisch einschränken. Insbeson-
dere kann und wird sich die Schweiz nicht verpflichten, das
zukünftige EU-Recht in heutigen oder in künftigen bilateralen
Verträgen automatisch zu übernehmen und sich der EU- oder
der EWR-Gerichtsbarkeit zu unterstellen (ebenfalls mit 13 zu 1
Stimmen bei 7 Enthaltungen so beschlossen).
4. Das Beitrittsgesuch der Schweiz zur EU wird als gegen-
standslos betrachtet (mit 11 zu 9 Stimmen bei 1 Enthaltung so
beschlossen).
Sprecher: Stamm
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Aussenpolitische Kommission
21.03.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
06.05.2015 Nationalrat. Annahme.

13.4120 n Mo. Quadri. Opfer von Angriffen in den eigenen 
vier Wänden. Stärkung des Rechtes auf Notwehr  
(10.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 52 des Strafgesetzbu-
ches um einen Absatz zu ergänzen, der Folgendes vorsieht:
Überschreitet jemand die Grenzen der Notwehr, um sich gegen
einen Angriff einer oder mehrerer Personen zu wehren, die
unbefugt in sein Heim (Erst- oder Zweitwohnung) eingedrungen
sind, so soll die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung,
einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung abse-
hen.

Die Bestimmung soll hingegen nicht anwendbar sein, wenn
Ordnungskräfte in die Wohnung oder das Haus eingedrungen
sind.
Mitunterzeichnerin: Pantani (1)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4133 n Po. Jositsch. Fachkräftemangel und Weiterbil-
dung. Ausarbeitung eines Modells zur Einführung von 
Bildungszeitkonti  (11.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen,
welches die Rahmenbedingungen zur Einführung von Bildungs-
zeitkonti sind, generell wie in seiner Funktion als Arbeitgeber.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Fehr Jac-
queline, Feri Yvonne, Gysi, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen,
Marra, Munz, Rossini, Schenker Silvia (13)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4135 n Ip. Ingold. 500-Jahr-Jubiläum der Reformation  
(11.12.2013)
Im Oktober trafen sich rund 250 Teilnehmende aus 35 Ländern
zum internationalen Kongress zum Reformationsjubiläum in
Zürich. Der Kongress signalisierte einen Startschuss für die Fei-
erlichkeiten zum 500-Jahr-Jubiläum, das im Lutherjahr 2017
beginnt und in Zürich 2019 seinen Höhepunkt hat. Mitglieder
verschiedener Kirchen und Persönlichkeiten aus Politik debat-
tierten über die Bedeutung der Reformation für Kirche und
Gesellschaft. Veranstaltet wurde der Kongress vom Schweizeri-
schen evangelischen Kirchenbund und von der Evangelischen
Kirche Deutschland. Gastgeberin war die Zürcher Landeskir-
che. In Deutschland läuft die "Lutherdekade" und wird mit zahl-
reichen gesellschaftlich relevanten Projekten inszeniert. Damit
gegenüber dieser Konzentration nicht das Calvin-Jahr 2009
zum Apéro verkommt und das Zwingli-Jahr 2019 gar keinen
Platz mehr hat, soll die Schweiz ein Jubiläum veranstalten, das
gesellschaftliche Impulse setzt zur Identitätsstärkung und weit
über die Schweiz hinausstrahlt.
Die Reformation gehört zu den historischen Ereignissen, die die
Schweiz massgeblich geprägt haben. Die Aufforderung zum all-
gemeinen Priestertum, zum Selberlesen der Bibel und zur indi-
viduellen Meinungsbildung hat die Selbstverantwortung
gefördert, die aus staatsbürgerlicher Sicht zur Wahrnehmung
von politischen Rechten gehört. Die Schritte zur direkten Demo-
kratie, zu einer sozialen Sicherung sowie zu einer sozialen
Marktwirtschaft wurden Programm. Ein Reformationsjubiläum
bietet die gesellschaftspolitische Chance, diese Errungenschaf-
ten zu reflektieren. Aber auch aus kultureller Sicht ergeben sich
vielversprechende Optionen. Das Zürcher Grossmünster z. B.
wird monatlich von 30 000 Menschen aufgesucht. Es sind Kul-
tur-Touristen aus aller Welt, aber sie kommen auch, um christli-
che Wurzeln aufzuspüren, um sich mit historischen Orten von
geistesgeschichtlicher und spiritueller Relevanz auseinanderzu-
setzen. Die Schweiz könnte mit diesem Jubiläum ein Zentrum
des Gedenkens sein und der schöpferischen Weiterverarbei-
tung von vielerlei Impulsen daraus, gesellschaftspolitischen,
historischen, kulturellen und touristischen.
Dazu stellen sich folgende Fragen:
1. Inwiefern sieht der Bundesrat die Chance, dieses Jubiläum
für die Schweiz gewinnbringend zu nutzen für die Schweizer
Bevölkerung?
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2. Wie sieht er ein übergeordnetes Engagement in Zusammen-
arbeit mit Kirchen, Kirchenbund und Kantonen?
Mitunterzeichnerin: Streiff (1)
26.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4137 n Ip. Fehr Jacqueline. Südafrika. Nicht nur kondo-
lieren, sondern Verantwortung wahrnehmen  (11.12.2013)
Bundespräsident Didier Burkhalter spricht im Namen des Bun-
desrates Südafrika und der Familie "dieses aussergewöhnli-
chen Mannes" sein Beileid aus. In der Mitteilung der offiziellen
Schweiz heisst es: "Der Tod von Nelson Mandela macht uns
alle betroffen. Mandela war und bleibt ein Beispiel für Mensch-
lichkeit, für die Kraft der Freiheit, des Vergebens und der Aus-
söhnung."
Dem ist nichts beizufügen. Doch in welchem Kontrast steht da
die Weigerung der Schweizer Regierung, die Archive zu den
Akten über das Verhältnis der Schweiz zu Südafrika während
des Apartheid-Regimes zu öffnen! Welchen Beitrag leistet die
Schweiz für die Vergebung und die Aussöhnung? Wie halten
wir es mit der Kraft der Freiheit und der Menschlichkeit?
Der Bundesrat hat 2003 für Akten, die Banken-, Kapital- und
Rüstungsbeziehungen der Schweiz zum Apartheid-Regime in
Südafrika betreffen, eine Einsichtssperre verfügt. Die Aufheung
dieser Sperre hat er in seiner Antwort vom 20. November 2013
auf die Fragen von Ständerat Paul Rechsteiner in der Interpella-
tion 13.3739 mit dem Argument abgelehnt, er wolle für die Straf-
freiheit der Komplizen eines der grössten
Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts besorgt sein.
Vor diesem Hintergrund hinterlassen die Kondolenzbezeugun-
gen des Bundesrates zum Hinschied von Nelson Mandela
einen schalen Geschmack. Wie können wir diese grosse Figur
der Geschichte würdigen, wenn wir nicht bereit sind, unseren
Teil zu seinem Bestreben, ein neues Südafrika zu bilden, beizu-
tragen?
Ich bitte deshalb den Bundesrat um Antworten auf folgende
Fragen:
1. Ist er bereit, seinen Teil zur Vergebung und Aussöhnung mit
der Geschichte Südafrikas zu übernehmen, die Archivsperre für
die Dokumente zum Apartheid-Regime aufzuheben und endlich
politisch die militärische, rüstungstechnische, wirtschaftliche
und finanzielle Unterstützung der Apartheid durch die Schweiz
anzuerkennen und zu bedauern?
2. Wie rechtfertigt er die Archivsperre, obwohl inzwischen auch
das schweizerische Strafgesetz festhält, dass die Apartheid als
Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzustufen ist?
3. Der Bundesrat rechtfertigt die Archivsperre mit der Angst vor
Sammelklagen. Wieweit soll die Straffreiheit bei Verbrechen
gegen die Menschlichkeit gehen? Gelten die Grundsätze der
Schweizer Aussenpolitik betreffend "dealing with the past" -
namentlich die politische Anerkennung vergangenen Unrechts -
auch für die Schweiz?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Aubert, Badran Jacqueline, Böhni, Carobbio Guscetti, Feri
Yvonne, Friedl, Glättli, Graf Maya, Gysi, Hadorn, Heim, Ingold,
Jans, Kiener Nellen, Marra, Masshardt, Munz, Nordmann,
Nussbaumer, Pardini, Reynard, Rossini, Rytz Regula, Schenker
Silvia, Schwaab, Semadeni, Sommaruga Carlo, Tornare,
Wermuth (32)
26.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4138 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Weniger Gebühren, 
mehr Investitionen  (11.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Fernmeldegebührenverord-
nung dahingehend anzupassen, dass die darin festgelegten
Richtfunkkonzessionsgebühren beziehungsweise der Fre-
quenzgrundpreis auf ein durchschnittliches europäisches
Niveau gesenkt wird und die nicht mehr zeitgemässe Proportio-
nalität zu der Bandbreite aufgehoben oder zumindest wesent-
lich verkleinert wird.
Sprecher: Fluri
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4139 n Po. FDP-Liberale Fraktion. Rasche Einführung 
des Viertelstundentaktes auf der Ost-West-Achse der Bahn  
(11.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, Bericht zu erstatten, mit welchen
Massnahmen die raschestmögliche Einführung des Viertelstun-
dentaktes auf der Ost-West-Achse der Bahn umgesetzt werden
kann.
Sprecher: Français
29.01.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4140 n Po. FDP-Liberale Fraktion. Ausbau der Verkehrs-
infrastruktur. Weg vom Flickwerk, hin zur Gesamtsicht  
(11.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Studie in Auftrag zu geben,
welche den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in einer langfristig
und national ausgerichteten Gesamtsicht beleuchtet und damit
eine Leitvorstellung schafft. Dabei soll ersichtlich werden, in
welchen Regionen noch Kapazitätsreserven bei Bahn und
Strasse bestehen und in welchen Regionen die Kapazitätseng-
pässe deren Entwicklung behindern werden. Mit einbezogen
werden sollen hier auch die Schifffahrt, die insbesondere im
Güterverkehr eine wichtige Funktion übernimmt, sowie die
Anbindung der Flughäfen. Der Bundesrat wird zudem beauf-
tragt aufzuzeigen, welche Strategie er unter Berücksichtigung
der Beschlüsse zu Fabi und ZEB sowie der Planungen in Bezug
auf die Strasseninfrastruktur in der Umsetzung einer solchen
Gesamtsicht verfolgt.
Sprecher: Français
19.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4145 n Ip. Munz. Atommüll-Lagerkonzept. Rückholbar-
keit ist nicht gewährleistet  (11.12.2013)
Aus dem Felslabor Mont Terri berichtete Dr. Paul Bossart kürz-
lich über ein Experiment mit Lagerbehältern für hochradioaktive
Abfälle (Vollversammlung der Regionalkonferenz Südranden
vom 25. September 2013). Bei diesem Experiment wurden an
einem 3 Meter breiten und 50 Meter langen Stollen starke Ver-
formungen im Opalinuston festgestellt. Paul Bossart hat die vor-
läufigen Erkenntnisse auf ein SMA-Lager (Lager für schwach-
und mittelradioaktiven Atommüll) übertragen, in dem die Lager-
kavernen wesentlich grössere Querschnitte aufweisen als im
vorliegenden Experiment. Seine Folgerung war folgende: SMA-
Lager sind zwar weiterhin technisch machbar, aber deren
Sicherung wird bautechnisch sehr kostspielig. Weiter stellte er
fest, das Konzept sei auf Endlagerung ausgerichtet und nicht
auf Rückholung. Müsste aufgrund dieser Überlegungen das



137
Lagerkonzept SMA aus Gründen von Bautechnik und Sicher-
heit auf kleinere Kavernengrössen angepasst werden, wäre ein
wesentlich grösseres Lagerfeld nötig mit hohen Qualitätsanfor-
derungen an den Opalinuston. Diese Konzeptänderungen sind
alle sicherheits- und kostenrelevant.
1. Der Sachplan des Bundes geht von einer Rückholung der
Abfälle aus. Dies ist für die Akzeptanz durch die Bevölkerung
entscheidend. Ist der Bundesrat bereit, den Sachplan aufgrund
der vorliegenden Erkenntnisse entsprechend anzupassen, um
für die Rückholbarkeit ein geeignetes Lagerkonzept zu gewähr-
leisten?
2. Gemäss Aussage von Dr. Markus Fritschi, Mitglied der
Geschäftsleitung der Nagra, an der obenerwähnten Versamm-
lung wird über die Lagerauslegung erst aufgrund entsprechen-
der Tests auf Stufe Felslabor (zwischen 2025 und 2030)
entschieden. Hält er es für akzeptabel, dass solche Grundsatz-
fragen erst nach Erteilung einer Rahmenbewilligung im Felsla-
bor geklärt werden? Wie können Sicherheitsfragen in den
Standortregionen geklärt werden, solange die Lagerauslegung
und damit die vom Lager beanspruchte Fläche noch nicht fest-
steht?
3. Welche Folgen haben die Erkenntnisse auf das Lagerkon-
zept für hochradioaktiven Atommüll?
4. In der Kostenschätzung KS 11 vom November 2011 über die
Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten der Atommüllla-
ger, ist die vorliegende Erkenntnis wohl kaum berücksichtigt
worden. Wie wird sichergestellt, dass die hohen bautechni-
schen Anforderungen in der aktualisierten Kostenschätzung
von 2016 berücksichtigt werden?
Mitunterzeichnende: Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Gysi,
Heim, Jans, Kiener Nellen, Marra, Piller Carrard (8)
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4146 n Ip. Voruz. Passende Wahl der zu schliessenden 
Waffen- und Schiessplätze?  (11.12.2013)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten.
1. Hat der Bundesrat bei dem Entscheid, welche Schiess- und
Waffenplätze zu schliessen sind, die schädlichen Einwirkungen
bedacht, die von den Schiessplätzen ausgehen und die insbe-
sondere die Gemeinde Vugelles-La Mothe und ihre Umgebung
seit langer Zeit massiv belasten? Wenn ja, wie hat er diesen
Faktor gegenüber anderen abgewogen?
2. Erscheint es nicht sehr viel zweckmässiger, auf den Schiess-
platz in der Nähe von Vugelles-La Mothe zu verzichten als auf
denjenigen in Schwarzsee? Und wäre es nicht eher angezeigt,
den Waffenplatz Chamblon statt Moudon zu schliessen und den
Schiesssimulator von Chamblon nach Moudon zu verschieben?
29.01.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4147 n Po. FDP-Liberale Fraktion. SBB-Anleihen. Beitrag 
an die Finanzierung der Bahninfrastruktur  (11.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, ob und zu welchen
Bedingungen die SBB mithilfe von Anleihen Kapital am Finanz-
markt aufnehmen könnten, um so die mittel- und langfristige
Finanzierung der Bahninfrastruktur zu gewährleisten.
Sprecher: Feller
29.01.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4149 n Mo. Regazzi. Personenfreizügigkeit und Arbeits-
marktkontrollen in Grenzregionen. Angemessenere 
Kostenübernahme durch den Bund  (11.12.2013)
In Anbetracht der Aufsichtsaufgaben, die durch Artikel 360b
Absätze 3 bis 5 des Obligationenrechtes und Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe b des Entsendegesetzes (EntsG) begründet werden,
wird der Bundesrat beauftragt, dem Parlament eine Änderung
von Artikel 7a EntsG vorzulegen, damit die Kosten für die
Arbeitsmarktkontrolle auf angemessenere Art abgegolten wer-
den.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Amherd, Brand, Buttet, Candi-
nas, Carobbio Guscetti, Cassis, Chevalley, Darbellay, Fässler
Daniel, Fridez, Gasser, Giezendanner, Gmür, Golay, Gschwind,
Hiltpold, Jans, Killer Hans, Landolt, Lehmann, Leuenberger-
Genève, Lüscher, Marra, Nidegger, Nussbaumer, Pantani, Par-
dini, Parmelin, Quadri, Reynard, Romano, Schneider-Schneiter,
Schwaab, Semadeni, Thorens Goumaz, Trede (37)
19.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4150 n Po. Heim. Verhütungspräparat Yasmin. Handeln, 
um Risiken zu begrenzen  (11.12.2013)
Der Bundesrat wird eingeladen, zu prüfen und darüber Bericht
zu erstatten:
1. Die Notwendigkeit einer Überprüfung des Zulassungsent-
scheids für das Verhütungspräparat Yasmin aufgrund der uner-
wünschten Nebenwirkungen und der Gesundheitsrisiken wie z.
B. des erhöhten Thromboserisikos und die Zulassung allenfalls
so lange zu widerrufen, bis geklärt ist, dass das erhöhte Throm-
boserisiko nicht in ursächlichem Zusammenhang mit der Pillen-
einnahme steht.
2. Die Notwendigkeit einer Überprüfung des allfälligen Zulas-
sungsentscheids für das neue Mittel Yira mit den offenbar iden-
tischen Wirk- und Zusatzstoffen wie Yasmin.
3. Die Möglichkeiten, mit welchen erreicht werden kann, dass
Yasmin und Verhütungsmittel mit im gleichen Mass erhöhten
Risiken nur noch unter restriktiven Bedingungen abgegeben
werden, damit risikoärmere Kombinationen als Mittel erster
Wahl zum Zug kommen.
4. Ob und wie die Bewerbung von Yasmin und anderer Pro-
dukte als Lifestylemittel oder per Internet verhindert werden
kann.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Badran Jac-
queline, Bernasconi, Birrer-Heimo, Chopard-Acklin, Estermann,
Flückiger Sylvia, Graf-Litscher, Hadorn, Hardegger, Jans, Kie-
ner Nellen, Lohr, Marra, Masshardt, Munz, Piller Carrard, Ros-
sini, Streiff, Tschäppät, Tschümperlin, van Singer, Voruz (24)
19.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4151 n Po. Heim. Patientenfonds  (11.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, Möglichkeiten für einen gesetzli-
chen Patientenfonds und/oder Härtefallfonds in einem Bericht
aufzuzeigen, damit z. B. mittels Beweislastumkehr und/oder mit
dem Instrument des kollektiven Rechtsschutzes:
1. Opfer medizinischer Schäden, die nach der Markteinführung
eines Medikamentes oder eines Medizinproduktes höherer Risi-
koklasse eintreten, zu einer Entschädigung kommen, wenn die
Schädigung aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Behandlung
zurückzuführen ist;
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2. Opfer ungewöhnlicher medizinischer Komplikationen ohne
grosse Prozessrisiken und langjährige Verfahren zu einem
Schadenersatz kommen oder wenigstens zu einer Härtefallent-
schädigung;
3. mit einer Verbesserung des kollektiven Rechtsschutzes
Gruppenklagen möglich werden. Dieser Fonds soll subsidiär zu
anderen Versicherungen zum Einsatz kommen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Badran Jac-
queline, Bernasconi, Birrer-Heimo, Carobbio Guscetti, Chopard-
Acklin, Estermann, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Flückiger Syl-
via, Friedl, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Hardegger, Jans, Kes-
sler, Kiener Nellen, Lohr, Marra, Masshardt, Munz,
Nussbaumer, Pardini, Piller Carrard, Rossini, Schelbert, Schen-
ker Silvia, Schneider Schüttel, Steiert, Streiff, Tschäppät,
Tschümperlin, van Singer, Voruz (36)
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
21.03.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

13.4152 n Po. Heim. Was läuft schief bei der Endlagerung 
der Atomabfälle?  (11.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Sinne der Sicherheit als ober-
stes Prinzip für die Entsorgung radioaktiver Abfälle, differenziert
Stellung zu beziehen zu folgenden Fragestellungen und kriti-
schen Aussagen eines ausgewiesenen Experten und darüber
Bericht zu erstatten:
1. Zwei von drei potenziellen Standorten für hochradioaktive
Abfälle der Nagra (Bözberg, Lägern Nord) befänden sich einer-
seits in Konkurrenzsituation mit Kohle- und Gasvorkommen,
was die Gefahr von Einbrüchen mit sich führe, und andererseits
in Konkurrenz mit dem ganzen Geothermie-Bereich, was bei
Prospektionsbohrungen Erdbeben nach sich ziehen könnte.
2. Die alpine Deformation, die sich bis in die Nordschweiz aus-
wirke, sei ein ernstes Problem. Eine der Schwächen des Stand-
ortes Jura-Südfuss sei, dass er sich innerhalb des Faltenjuras
mit geologischen Störungen und internen Ab- und Aufschiebun-
gen befinde und das Talgrundwasser des Aaretals tangiere.
3. Der Opalinuston am Jura-Südfuss habe eine geringe Mäch-
tigkeit, sei baulich heikel und über der dichten Schicht befinde
sich eine verkarstete, wasserdurchlässige Kalkschicht mit Ver-
schiebungsbrüchen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Was-
sereinbrüchen führe.
4. Die Geologie sei im Standortgebiet Jura Süd kompliziert und
wenig erforscht. Aufgrund dieser geologischen Tatsachen sei
der Schluss zu ziehen, dass es in der Schweiz keinen sicheren
Standort für die Endlagerung radioaktiver Abfälle gebe.
5. Prüft der Bundesrat einen Plan B, wie sieht er aus, prüft er
Alternativen, und wie sehen diese aus?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Aubert,
Fehr Jacqueline, Jans, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer,
Maire Jacques-André, Munz, Pardini, Reynard, Schenker Silvia,
Schwaab, Semadeni, Voruz (15)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4154 n Po. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Kosten der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf  (11.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu den Vollkosten
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erstellen, welcher

Ausgaben auf allen Stufen, d. h. Bund, Kantone und Gemein-
den, mit einschliesst. Im Bericht sollen zu allen Fragen die
Kostenentwicklung der letzten fünf Jahre und eine Prognose
der kommenden fünf Jahre ersichtlich sein.
Folgende Fragen sollten im Bericht beantwortet werden:
1. Wie hoch sind die effektiven Kosten (kantonal, kommunal
und eidgenössisch) für Programme und Projekte unter dem
Label "Vereinbarkeit von Beruf und Familie" (Vollkostenrech-
nung)? Es sollen hierbei alle Departemente, Kantonsbehörden
und Bundesstellen inklusive ausserparlamentarischer Kommis-
sionen, ausserdem alle Beiträge an externe Vereine und Stiftun-
gen berücksichtigt werden.
2. Wie hoch sind die gesamten Subventionen für Krippenange-
bote und Tagesstrukturen (inklusive Anschubfinanzierungen,
Lehrersalären für Betreuungsstunden, nicht von den Eltern
bezahltem Teil der Mittagstische, direkten Subventionen an pri-
vate Vereine, Fahrdiensten usw.)?
3. Wie hoch sind die vielfältigen Projektkosten (inklusive Perso-
nalkosten) zugunsten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
(Publikationen, Internet-, Informations- und Sensibilisierungs-
projekte auf allen Ebenen, Förderprogramme für die Wirtschaft,
Beiträge an Fachstellen, Vereine und Stiftungen usw.)?
4. Wie hoch sind die auf allen Stufen anfallenden Infrastruktur-
kosten für Neu- und Umbauten zugunsten der familienergän-
zenden und schulergänzenden Betreuung (für Kinderkrippen,
für Tagesschulen, inklusive Mittagstischen, Randstundenbe-
treuung, Blockzeiten usw.)?
5. Wie hoch sind die Steuerausfälle auf allen Stufen (Gemein-
den, Kantone und Bund) durch die Steuererleichterungen für
Fremdbetreuung?
Sprecherin: Geissbühler
19.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4155 n Po. Vogler. Limitierende Mechanismen bei 
Volksinitiativen  (11.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht mögliche limi-
tierende Mechanismen aufzuzeigen, welche die "Hürden" für
die Einreichung von Volksinitiativen erhöhen, ohne deswegen
das Institut der Volksinitiative als wesentlichen Bestandteil
direktdemokratischer Rechte übermässig einzuschränken. Der
Bericht soll sich nicht auf bekannte Erschwernisse wie die Erhö-
hung der Zahl der Unterschriften, Fristverkürzungen oder mate-
rielle Schranken beschränken, sondern andere Möglichkeiten
aufzeigen, insbesondere auch unter Miteinbezug entsprechen-
der Regelungen in anderen europäischen und eventuell ande-
ren Staaten, samt Darlegung ihrer Vor- und Nachteile und der
dafür im schweizerischen Recht nötigen Anpassungen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Barazzone, Böhni, Büchler
Jakob, Bulliard, Buttet, Candinas, Caroni, Chevalley, Fässler
Daniel, Flach, Gasche, Gasser, Gmür, Grossen Jürg, Grunder,
Gschwind, Guhl, Haller, Hassler, Hess Lorenz, Humbel, Ingold,
Kessler, Landolt, Lehmann, Lohr, Müller Leo, Nordmann, Qua-
dranti, Regazzi, Ritter, Romano, Schläfli, Schmid-Federer,
Streiff, Vitali, Weibel, Ziörjen (39)
12.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
26.09.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
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13.4156 n Po. Tornare. Einzelverkauf von Medikamenten. 
Verschwendung reduzieren  (11.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Möglichkeit, gewisse Medi-
kamente (z. B. Antibiotika) einzeln zu verkaufen, vertieft zu ana-
lysieren und einen Bericht dazu vorzulegen. So könnte die
Wirksamkeit einer solchen Massnahme geprüft werden. Sollten
die Ergebnisse überzeugen, könnte der Einzelverkauf auf
andere Heilmittel ausgedehnt werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amaudruz, Aubert,
Badran Jacqueline, Buttet, Chevalley, Chopard-Acklin, Clottu,
Darbellay, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Fiala, Fridez, Friedl,
Grin, Gysi, Hadorn, Heim, John-Calame, Kiener Nellen, Mahrer,
Marra, Moser, Munz, Naef, Piller Carrard, Reynard, Rime,
Romano, Rossini, Schenker Silvia, Schwaab, Semadeni,
Weibel (34)
07.03.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4157 n Po. Tornare. Farbcode auf der Vorderseite von 
Lebensmittelverpackungen  (11.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Für und Wider einer Kenn-
zeichnung von Lebensmitteln mit dem Ampelsystem vertieft zu
analysieren und einen Bericht dazu vorzulegen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aubert, Badran Jac-
queline, Chevalley, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Fridez,
Friedl, Gysi, Hadorn, Heim, John-Calame, Kiener Nellen, Mah-
rer, Marra, Naef, Piller Carrard, Reynard, Rossini, Schenker Sil-
via, Schwaab, Semadeni (22)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4158 n Po. Bourgeois. Potenzial des Untergrundes. Kon-
flikt- und Aufgabenmanagement  (11.12.2013)
Ich bitte den Bundesrat, einen Bericht zu erstellen, in dem er
folgende Fragen abhandelt:
1. Wie gross ist das Potenzial des Untergrundes für die Lage-
rung von CO2 und Abfällen, als Raum für unterirdische öffentli-
che oder private Infrastrukturen sowie als Quelle mineralischer
Bodenschätze oder nichterneuerbarer fossiler Brennstoffe
sowie erneuerbarer Energie?
2. Welche finanziellen Mittel will der Bund zur Verfügung stellen
für eine grossangelegte Untersuchung, in welcher der Unter-
grund im Schweizer Mittelland mit geophysischen Methoden
und Tiefenbohrungen analysiert wird, sodass sich auch private
Grossinvestorinnen und -investoren finden lassen für die Nut-
zung der unterirdischen Ressourcen?
3. Welche Massnahmen müssten ergriffen werden, um das
Besitz- und das Nutzungsrecht in Bezug auf den Untergrund mit
dem Grundeigentum, dem Regalrecht der Kantone und den
nationalen Interessen so in Einklang zu bringen, dass Konflikte
vermieden und die Ressourcen nachhaltig bewirtschaftet wer-
den können?
4. Welche Massnahmen will der Bund ergreifen, um wie die
Nachbarländer, beispielsweise Deutschland, die zuständigen
Fachstellen des UVEK und des VBS zusammenzulegen und ein
neues Bundesamt für Georessourcen zu schaffen, damit die
Koordination und die Einheitlichkeit der Bewirtschaftung des
Untergrundes auf Bundesebene sichergestellt ist?

Mitunterzeichnende: Buttet, Caroni, Derder, Français, Germa-
nier, Hiltpold, John-Calame, Lüscher, Moret, Parmelin, Ritter,
van Singer, Wasserfallen (13)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4167 n Ip. Brand. Übertriebene Medizinalisierung des 
asyl- und ausländerrechtlichen Wegweisungsvollzugs  
(12.12.2013)
Die Rückführung von abgewiesenen Asylbewerbern wird immer
komplexer und aufwendiger. Es scheint, als ob sich die Schweiz
vor allem im Vergleich mit anderen Dublin-Staaten im Wegwei-
sungsvollzug selber immer mehr eigene Hindernisse schafft.
Kürzlich wurde für die medizinische Begleitung von Rückfüh-
rungsflügen auch eine umfassende Ausschreibung durch das
BFM in Auftrag gegeben. In diesem Zusammenhang stellen
sich folgende Fragen:
1. Wo steht die Schweiz im europäischen Vergleich betreffend
medizinische Begleitungen von Rückführungsflügen? Werden
alle von der Schweiz festgeschriebenen Anforderungen auch
von den anderen Dublin-Staaten angewendet und effektiv
erfüllt?
2. Werden auch bei Rückführungen durch andere Dublin-Staa-
ten medizinische Begleitungen in gleichem Umfang vorge-
schrieben? Wenn ja, in welchen und in welchen nicht? Wenn
nein, warum nicht, und warum setzt die Schweiz diesbezüglich
andere Standards, und gestützt auf welche Rechtsgrundlagen?
3. Welche Kosten generieren die Begleitungen im Sicherheits-
bereich, welche im medizinischen Bereich des Vollzugs (aufge-
schlüsselt von 2008-2013)?
4. Welche Kosten werden aufgrund der neuen Ausschreibung
für medizinische Begleitungen erwartet?
5. Wie viele Rückführungen mussten aufgeschlüsselt nach Jah-
ren von 2008 bis 2013 aufgrund medizinischer Indikationen
annulliert werden?
6. Wie viele davon wurden erst nach Buchung der Flüge annul-
liert, und welche Kosten sind dadurch entstanden?
7. Bestätigt der Bundesrat, dass durch die immer höheren
Ansprüche im medizinischen Bereich vermehrt Probleme im
Vollzug entstehen, welche oft das Scheitern der Rückführungen
zur Folge haben?
8. Mit welchen Massnahmen gedenkt er diese Probleme kon-
kret anzugehen?
9. Welche Zusatzkosten werden durch das Arztgeheimnis und
die damit verbundenen neuen Abklärungen für Rückführungen
generiert (da die Asylbewerber ja bereits medizinisch unter-
sucht wurden, diese Daten den Kantonen jedoch für den Voll-
zug nicht zur Verfügung stehen)?
10. Prüft er die Aufhebung oder Lockerung des Arztgeheimnis-
ses zur Ermöglichung, Vereinfachung und Beschleunigung des
Vollzugs? Wenn ja, ist dies bereits geplant?
11. Wenn nein: Wie plant er die Doppelspurigkeit bei der medizi-
nischen Untersuchung von Asylbewerbern sonst zu beheben?
Mitunterzeichnende: Freysinger, Geissbühler, Keller Peter, Kil-
ler Hans, Nidegger, Pieren, Reimann Lukas, Schwander,
Wobmann (9)
26.02.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
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13.4169 n Po. Romano. Besteuerung von Grenzgängern  
(12.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen,
inwiefern es betreffend die Besteuerung von Grenzgängern
Handlungsbedarf gibt. Der Bundesrat wird aufgefordert, die
aktuellen Regelungen aufzulisten und Verbesserungsmöglich-
keiten aufzuzeigen. Der Bundesrat soll abklären, ob einerseits
Bedarf besteht, bestehende internationale Vereinbarungen zu
aktualisieren, und andererseits, welche Auswirkungen eine ein-
seitige Kündigung seitens der Schweiz der Grenzgängerabkom-
men auf die betroffenen Kantone hätte. Zusätzlich soll er
abklären, ob eine Harmonisierung der verschiedenen Systeme
der Grenzgängerbesteuerung sinnvoll ist.
Mitunterzeichnende: Buttet, Candinas, Caroni, Cassis, Darbel-
lay, Fiala, Fridez, Gasser, Gschwind, Hassler, Landolt, Leuen-
berger-Genève, Lohr, Regazzi, Rusconi, Schneider-Schneiter,
Tornare, Vogler (18)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4170 n Ip. Tornare. Indien. Blockierte Amtshilfe in 
Steuersachen  (12.12.2013)
Indien forscht immer intensiver nach Steuerfluchtgeldern im
Ausland. Im Fiskaljahr 2012/13 sandte Indien 646 Amtshilfege-
suche an andere Staaten, 2011/12 waren es 386. Am meisten
Gesuche gingen nach der Schweiz, allein im Fiskaljahr 2012/13
laut indischen Medienberichten 232. Kein anderes Land soll
aber derart wenig kooperativ sein wie die Schweiz. Indische
Steuerflüchtlinge und Kriminelle könnten ihr Schwarzgeld wei-
terhin unbehelligt im Schweizer Finanzplatz bunkern. Ich frage
den Bundesrat:
1. Wie viele Amtshilfegesuche in Steuersachen hat Indien der
Schweiz seit dem 1. Januar 2011 unterbreitet? Wie viele davon
hat die Schweiz materiell beantwortet? Wie viele sind noch in
Bearbeitung? Bei wie vielen indischen Gesuchen weigert sich
die Schweiz, Amtshilfe zu leisten? Mit welcher Begründung?
2. Hat die Verständigungsvereinbarung, welche die Schweiz mit
Indien am 20. April 2012 im Rahmen des Doppelbesteuerungs-
abkommens abschloss, die Kooperationsbereitschaft der
Schweiz erhöht? Wie viele zusätzliche indische Amtshilfegesu-
che hat die Schweiz seither materiell beantwortet im Vergleich
zur Vorperiode?
3. Legt die indische Regierung in ihren Gesuchen die Quellen
stets offen, auf denen der Anfangsverdacht beruht, dass sich
indisches Schwarzgeld in der Schweiz befinden könnte?
Beharrt die Schweiz darauf, dass Indien offenlegt, ob der
Anfangstipp möglicherweise auf irregulär erworbene Daten
zurückgeht? Wie ist das Verfahren ausgestaltet, in dem die
Schweiz möglicherweise zum Schluss kommt, indische Fahn-
dungsmethoden abzuqualifizieren? Welche Beschwerdemög-
lichkeiten stehen Indien zu?
4. Laut indischen Medienberichten prüft die indische Regierung,
alle ausländischen Jurisdiktionen auf eine schwarze Liste zu
setzen, welche sich weigern, Informationen über indische Steu-
erfluchtgelder auszutauschen. Wie gross ist das Risiko, dass
Indien die Schweiz auf eine schwarze Liste setzt? Was wären
die Folgen? Eine 30-prozentige Quellensteuer auf allen Finanz-
transfers nach der Schweiz?
5. Wie wirkt sich die fehlende Kooperationsbereitschaft der
Schweiz, Transparenz über indisches Schwarzgeld in der
Schweiz zu schaffen, in aussenpolitischer Hinsicht aus? Wird
davon das Ansehen der Schweiz in Indien beeinflusst? Die lau-

fenden Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen? Die
Haltung der indischen Regierung gegenüber Schweizer Begeh-
ren - etwa im Rahmen der G-20?
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4171 n Mo. (Aubert) Maire Jacques-André. Änderung der 
Artikel 54 und 55 des Berufsbildungsgesetzes  (12.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
der Artikel 54 und 55 des Berufsbildungsgesetzes (BBG) vorzu-
legen. Die Artikel sollen an die neuen Gegebenheiten von heute
(2014) und der kommenden Jahre angepasst werden, und zwar
so, dass die Beiträge zur Mitfinanzierung von innovativen Pro-
jekten in der Berufsbildung ihre Zwecke weiterhin voll und ganz
erfüllen können.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Fehr Jacqueline, Fri-
dez, Friedl, Jositsch, Marra, Piller Carrard, Reynard, Steiert,
Tornare (10)
29.01.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
06.05.2014 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Maire Jacques-André.

13.4176 n Ip. Estermann. Wie weiter mit der Zuwanderung?  
(12.12.2013)
Im Auftrag des Bundesamtes für Migration (BFM) wurde 2011
ein Schlussbericht zu einer Studie veröffentlicht. Die Autoren
Dominique Cueni und George Sheldon haben unter dem Titel
"Arbeitsmarktintegration von EU-/Efta-Bürgerinnen und -Bür-
gern in der Schweiz" die Situation auf dem Schweizer Arbeits-
markt unter die Lupe genommen.
1. Wenn der Bundesrat Kenntnis von dieser Arbeit hat, welche
Schlüsse und Erkenntnisse hat er daraus gezogen?
2. Einer der Autoren, Prof. Dr. George Sheldon von der Univer-
sität Basel, empfiehlt der Schweiz, ihre Zuwanderung mittels
eines Punktesystems zu steuern, ähnlich wie Kanada. Warum
setzt er dieses bewährte System in unserem Land nicht ein?
3. Wie gedenkt er sonst die Zuwanderung zu steuern?
4. Es gibt Szenarien, dass die Schweiz im Jahr 2030 rund 10
Millionen Einwohner haben könnte. Aber bereits heute herrscht
diesbezüglich eine sehr unbefriedigende Situation in unserem
Land: überfüllte Züge und Strassen, ständig steigende Woh-
nungsmieten und eine schnell wachsende Überbauung der
Landflächen. Mit noch mehr Bevölkerung wird sich auch diese
Situation weiter verschlimmern. Ist er der Meinung, dass unser
Land in Zukunft diese 10 Millionen ohne Engpässe und ohne
Probleme aufnehmen kann? Wenn ja, ab wie vielen Personen
wird sich die Situation ändern? Wenn nein, welche konkreten
Massnahmen ergreift er?
5. Unzählige Menschen erleben die negativen Auswirkungen
der Bevölkerungs-Expansion im Strassenverkehr jeden Tag auf
ihrem Arbeitsweg - und das meistens noch zweimal am Tag.
Sieht er auch hier keinen Handlungsbedarf?
Mitunterzeichnende: Borer, Egloff, Geissbühler, Hurter Thomas,
Pantani, Quadri (6)
19.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4178 n Mo. Sozialdemokratische 
Fraktion. Rechtssicherheit bei der Eidgenössischen Steu-
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erverwaltung im Bereich der internen und externen 
Kontrollen  (12.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament Massnahmen
zur Verstärkung der internen und externen Kontrollen im
Bereich Hauptabteilung Mehrwertsteuer (HA MWST) sowie
Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer und
Stempelabgaben (HA DVS) vorzulegen.
Sprecherin: Kiener Nellen
06.06.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4179 s Mo. Hess Hans. Anpassungen der 
Verrechnungssteuer  (12.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, gezielte Senkungen der heuti-
gen Verrechnungssteuerordnung auszuarbeiten mit dem Ziel,
die steuerliche Attraktivität der Schweiz im internationalen
Standortwettbewerb wiederherzustellen.
Mitunterzeichnende: Abate, Altherr, Baumann, Bischof, Bischof-
berger, Comte, Eberle, Eder, Engler, Föhn, Fournier, Graber
Konrad, Gutzwiller, Häberli-Koller, Imoberdorf, Jenny, Keller-
Sutter, Kuprecht, Lombardi, Luginbühl, Niederberger, Schmid
Martin, Theiler (23)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
06.03.2014 Ständerat. Zuweisung an die WAK-S zur Vorprü-
fung.

13.4186 s Mo. Eberle. Zukunft des Netzbeschlusses  
(12.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt:
1. Den Netzbeschluss möglichst bald in Kraft zu setzen, späte-
stens mit der Beschlussfassung des Parlamentes über den
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF).
2. Er wird aufgefordert, im Rahmen der Botschaft zur Schaffung
eines NAF, zur Schliessung der Finanzierungslücke und zum
Strategischen Entwicklungsprogramm Nationalstrasse auch die
Finanzierung des Netzbeschlusses aufzunehmen.
3. Er zeigt dabei Finanzierungsvarianten auf zur Finanzierung
des Mehrbedarfs.
Mitunterzeichnende: Altherr, Berberat, Bischofberger, Bruderer
Wyss, Comte, Cramer, Eder, Egerszegi-Obrist, Fournier, Ger-
mann, Gutzwiller, Häberli-Koller, Hess Hans, Imoberdorf,
Janiak, Jenny, Keller-Sutter, Kuprecht, Luginbühl, Maury Pas-
quier, Seydoux, Stöckli, Zanetti (23)
29.01.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
19.06.2014 Ständerat. Zuweisung an die KVF-SR.

13.4196 n Mo. Regazzi. Für menschenfreundliche 
Nationalpärke  (12.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung von Artikel 23f
des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
und Artikel 17 der Pärkeverordnung (PäV) vorzuschlagen. Mit
der Änderung sollen die Kriterien und die Verbote, die in den
Kernzonen der Nationalpärke gelten, gelockert werden, sodass
menschliche Aktivitäten in angemessenen Grenzen zugelassen
sind.

Mitunterzeichnende: Buttet, Flückiger Sylvia, Gschwind, Hess
Lorenz, Pantani, Quadri, Rime, Ritter (8)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4199 n Po. Friedl. Soziale und ökologische Nachhaltig-
keit von bilateralen Investitionsschutzabkommen  
(12.12.2013)
Nachdem immer mehr Länder traditionelle Investitionsschutzab-
kommen infrage stellen, wird der Bundesrat beauftragt, den
Übergang zu einem neuen Konzept solcher Abkommen zu prü-
fen, die dem Ziel der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit
genügen und sowohl im Herkunftsland als auch im Zielland
nachweisbar zur sozialen und ökologischen Entwicklung beitra-
gen, und darüber Bericht zu erstatten.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Aubert, Badran Jacqueline, Birrer-Heimo, Carobbio Guscetti,
Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Fridez, Galladé,
Graf-Litscher, Gross Andreas, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim,
Jans, Jositsch, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, Maire
Jacques-André, Marra, Masshardt, Munz, Naef, Nordmann,
Nussbaumer, Pardini, Piller Carrard, Reynard, Rossini, Schen-
ker Silvia, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni, Somma-
ruga Carlo, Tornare, Tschäppät, Tschümperlin, Wermuth (42)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4202 n Po. von Siebenthal. Ungerechtfertigte Benachtei-
ligung der Anbindehaltung beim Rindvieh  (12.12.2013)
Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht aufzuzeigen,
warum das System des Anbindestalles grundsätzlich ohne Prü-
fung von Wirtschaftlichkeit, Ammoniakemissionen, Tierwohl und
Arbeitseffizienz benachteiligt wird. Weiter ist aufzuzeigen, wie
eine differenzierte Beurteilung erfolgen kann.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Borer, Büchler Jakob, Fäs-
sler Daniel, Hassler, Hausammann, Ritter, Rösti, Walter,
Wobmann (10)
19.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4203 n Po. von Siebenthal. Hohe Wildbestände führen 
zu Wildschäden am Wald  (12.12.2013)
Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht aufzuzeigen, wie
sich die gemäss Eidgenössischer Jagdstatistik hohen und teil-
weise steigenden Wildbestände (insbesondere Rehwild und
Rothirsch) auf die Situation der Wildschäden am Wald auswir-
ken, und darzulegen, ob die ergriffenen Massnahmen ausrei-
chen, um die gemäss Artikel 27 des Bundesgesetzes über den
Wald geforderte natürliche Verjüngung mit standortgerechten
Baumarten ohne Schutzmassnahmen zu gewährleisten.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Hausammann, Rösti (3)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4207 n Mo. Schilliger. Mietrecht von Geschäftsräumen 
im OR. Anrechnung von Energiespar-Nebenkosten 
zulassen  (12.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Mietrecht von Geschäftsräu-
men so anzupassen, dass durch energetische Sanierungen ein-
gesparte Energiekosten während einer Zeitdauer von fünf
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Jahren bei den Nebenkosten angerechnet werden können. Fol-
gende Eckwerte liegen dem Antrag zugrunde:
1. Der Vermieter kann für die getätigten energetischen Sanie-
rungen keine Mietzinserhöhung auslösen.
2. Die Summe der übertragenen Energiespar-Nebenkosten darf
die Summe der energetischen Investition nicht übersteigen.
3. Die Berechnung der eingesparten Energiekosten erfolgt mit
einer Wetter- (Heizgradtage) und Nutzungskorrektur (Art,
Dauer).
4. Investitionskosten, die nicht durch Energieeinsparungen
innerhalb von fünf Jahren gedeckt sind, trägt der Vermieter bzw.
der Eigentümer.
Mitunterzeichnende: Caroni, Favre Laurent, Flach, Français,
Gasser, Gössi, Grossen Jürg, Hiltpold, Keller Peter, Nussbau-
mer, Pezzatti, Schneeberger, Stolz, Vitali, Wasserfallen (15)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4208 n Ip. Aebischer Matthias. Die Schweiz an der Welt-
ausstellung 2015 in Mailand. Ernährung und Gesundheit  
(12.12.2013)
Die nationale Ernährungsstrategie und die Salzstrategie sowie
das Nationale Programm "Ernährung und Bewegung" des Bun-
desamtes für Gesundheit, der Aktionsplan grüne Wirtschaft des
Bundesamtes für Umwelt und die Agrarpolitik 2014-2017 des
Bundesamtes für Landwirtschaft stellen übergeordnete Strate-
gien verschiedener Bundesämter dar, welche die Ernährungs-
landschaft in der Schweiz prägen sollen. Das Parlament hat den
Kreditrahmen für den Auftritt der Schweiz an der Expo Milano
2015 zum Thema "Den Planeten ernähren. Energie für das
Leben" bewilligt.
In diesem Zusammenhang wird der Bundesrat gebeten, fol-
gende Fragen zu beantworten:
1. Wie wird sichergestellt, dass die genannten übergeordneten
Strategien am Schweizer Auftritt an der Expo Milano abgebildet
werden?
2. Wie wird sichergestellt, dass die für die Ernährungsland-
schaft Schweiz wichtigen NGO einen Auftritt erhalten?
3. Wie wird insbesondere dem Thema "Ernährung und Gesund-
heit" im Auftritt der Schweiz an der Expo Milano Rechnung
getragen?
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4213 n Ip. Fischer Roland. Ist die Förderung des Lang-
samverkehrs Teil der Energiestrategie 2050?  (12.12.2013)
Der Bundesrat hat im September 2013 die Botschaft zur Ener-
giestrategie 2050 zuhanden des Parlamentes verabschiedet.
Der Erarbeitungsprozess zur Strategie war breit angelegt und
umfasste auch Massnahmen zur Förderung des Langsamver-
kehrs. Weder die vorliegende Botschaft noch die Entwürfe für
das Energie- und das CO2-Gesetz gehen jedoch auf die Förde-
rung des Langsamverkehrs ein - wenn man von möglichen
impliziten Folgen der Betrachtungen über "freiwillige Massnah-
men", "Mobilitätsmanagementaktivitäten", "Massnahmen in den
Bereichen Mobilitätsverhalten" und "kombinierte Mobilität"
absieht (S. 58 der Botschaft).
1. Aus welchen Gründen enthält die Strategie keine expliziten
Massnahmen für die Förderung des Langsamverkehrs?

2. Ist der Bundesrat bereit, die Suffizienz, also den Ersatz moto-
risierter Fahrten durch nicht oder schwach motorisierte, als Teil
der Energiestrategie aufzunehmen?
3. Ist vorgesehen, die Förderung des Langsamverkehrs in ein
späteres Massnahmenpaket aufzunehmen?
Mitunterzeichnende: Allemann, Cassis, Chevalley, Flach, Fluri,
Girod, Grossen Jürg, Hardegger, Humbel, Moser,
Nordmann (11)
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4215 n Mo. Humbel. Stärkung des Vertragsprimats im 
KVG  (12.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Bundesgesetz über die Kran-
kenversicherung (KVG) eine Gesetzesänderung vorzulegen,
damit Tarifverträge nicht mehr der Genehmigung der zuständi-
gen Behörden bedürfen, sondern nur noch deren Kenntnis-
nahme.
Mitunterzeichnende: Borer, Bortoluzzi, Cassis, Fiala, Frehner,
Germanier, Gilli, Gmür, Hess Lorenz, Hurter Thomas, Lehmann,
Meier-Schatz, Moret, Stolz (14)
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4216 n Mo. Graf-Litscher. NSA-Affäre. Politische Kon-
trolle über die Zusammenarbeit mit Partnerdiensten 
stärken  (12.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, seine jährlichen Entscheide über
die Zusammenarbeit mit ausländischen Nachrichtendiensten
auf eine breitere Grundlage zu stellen. Namentlich muss der
Bundesrat als Grundlage für seinen Beschluss darüber infor-
miert werden, ob die Partnerdienste die Menschenrechte ach-
ten und die Rechtsstaatlichkeit wahren. Zudem sind dem
Bundesrat auch die einzelnen Vereinbarungen des Nachrich-
tendienstes des Bundes mit Partnerdiensten zur Genehmigung
vorzulegen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Aubert, Fehr Jacqueline, Fischer Roland, Flach, Glättli, Hadorn,
Jans, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, Maire Jacques-
André, Masshardt, Pardini, Reynard, Schenker Silvia, Schwaab,
Voruz (19)
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4217 n Mo. Humbel. Einheitliches Leistungserfassungs-
system für die Pflege  (12.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Gesetz über die Krankenver-
sicherung (KVG) eine Gesetzesgrundlage für ein gesamt-
schweizerisch einheitliches Pflegeleistungserfassungssystem
für Pflegeheime und Spitex vorzulegen.
Mitunterzeichnende: Borer, Bortoluzzi, Fiala, Gilli, Gmür, Hess
Lorenz, Hurter Thomas, Kessler, Lehmann, Schmid-Federer,
Steiert, Weibel (12)
07.03.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4218 n Mo. Caroni. Zukunft des Netzbeschlusses  
(12.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt:
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1. den Netzbeschluss möglichst bald in Kraft zu setzen, späte-
stens mit der Beschlussfassung des Parlamentes über den
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF);
2. im Rahmen der Botschaft zur Schaffung eines NAF, zur
Schliessung der Finanzierungslücke und zum Strategischen
Entwicklungsprogramm Nationalstrasse auch die Finanzierung
des Netzbeschlusses aufzunehmen;
3. dabei Varianten zur Finanzierung des Mehrbedarfs aufzuzei-
gen.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Brand, Büchel Roland, Büchler
Jakob, Cassis, Derder, Egloff, Eichenberger, Fässler Daniel,
Favre Laurent, Fiala, Flückiger Sylvia, Français, Gasche,
Geissbühler, Germanier, Gmür, Golay, Gössi, Haller, Hassler,
Hausammann, Herzog, Hess Lorenz, Hutter Markus, Ingold,
Joder, Keller Peter, Lehmann, Leutenegger Filippo, Lohr,
Lüscher, Markwalder, Moret, Müller Thomas, Müller Walter, Mül-
ler-Altermatt, Müri, Nidegger, Noser, Pelli, Perrinjaquet, Pez-
zatti, Pfister Gerhard, Pieren, Regazzi, Reimann Lukas, Ritter,
Romano, Rutz Gregor, Schilliger, Schläfli, Schneeberger,
Schneider-Schneiter, Stolz, Vogler, von Siebenthal, Walter,
Wasserfallen, Wobmann (60)
29.01.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4219 n Mo. Amherd. Entzug des Verbandsbeschwerde-
rechtes bei missbräuchlicher Verwendung  (12.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Natur- und Heimatschutzge-
setz dergestalt anzupassen, dass Verbänden bei missbräuchli-
cher Verwendung das Verbandsbeschwerderecht entzogen
wird.
Mitunterzeichnende: Büchler Jakob, Bulliard, Buttet, Candinas,
Darbellay, Fässler Daniel, Glanzmann, Gmür, Gschwind, Leh-
mann, Müller Leo, Pfister Gerhard, Regazzi, Ritter, Romano,
Schläfli, Schneider-Schneiter, Vogler (18)
19.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4220 n Mo. Grunder. Öffentliches Beschaffungswesen. 
Spielraum ausnützen  (12.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über das
öffentliche Beschaffungswesen (BöB) so anzupassen, dass
überall, wo die Schweiz keine Verpflichtungen seitens der Welt-
handelsorganisation (WTO) hat, die Bevorzugung von inländi-
schen Unternehmen gelten soll.
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4230 n Ip. Freysinger. Das Schweizer Bankensystem 
und die USA  (12.12.2013)
Am 13. November 2013 erhielten die US-Behörden Daten von
zwei amerikanischen Banken, die der Zürcher Kantonalbank bei
ihren Geschäften in US-Dollar als Korrespondenzbanken die-
nen.
Die US-Behörden sind gewillt, die Schweizer Banken zur Teil-
nahme am unilateralen Programm des US-Justizdepartementes
zu zwingen. Deshalb muss man erwarten, dass sie die amerika-
nischen Banken an der Zusammenarbeit mit Schweizer Banken
hindern werden, was letztere vom Zugang zur meistverbreiteten
Währung der Welt abschneidet und ihr unmittelbares Todesur-
teil bedeutet.
Darum stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:

1. Welche Massnahmen fasst der Bundesrat ins Auge, um den
Schweizer Banken, die sich nicht dem Programm des US-
Justizdepartementes unterwerfen wollen, zu ermöglichen, ihren
Geschäften weiterhin nachzugehen und bei Bedarf ihre Rechte
unter Einhaltung der allgemeinen Rechtsgrundsätze durchzu-
setzen?
2. Wurde die Schweizerische Nationalbank zu Rate gezogen,
damit im Fall, dass der Zugang der Schweizer Banken zum Dol-
lar-Markt blokkiert ist, Massnahmen zur Sicherung der Stabilität
des Schweizer Finanzplatzes vorgesehen werden können?
3. Sollte der Bundesrat die Nationalbank nicht dazu aufrufen,
den Schweizer Bankinstituten öffentlich ihre Unterstützung
zuzusichern, sollten diese tatsächlich den Zugang zum Dollar-
Markt verlieren, zum Beispiel indem sie sich als Korresponden-
tin für die Zahlungsabwicklung in US-Dollar zur Verfügung
stellt?
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Clottu, Nidegger, Reimann
Maximilian, Rusconi (5)
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4231 n Ip. Reynard. Erreichbarkeit der Poststellen  
(12.12.2013)
Die Postverordnung (VPG) macht Vorschriften zur Erreichbar-
keit von Poststellen und -agenturen sowie zum Zugang zu den
Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs. Es wird präzisiert,
dass eine Poststelle oder -agentur für 90 Prozent der Bevölke-
rung innerhalb von 20 Minuten (zu Fuss oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln) erreichbar sein muss; der Zugang zu Dienstlei-
stungen des Zahlungsverkehrs innerhalb von 30 Minuten. Die
Verordnung besagt ebenfalls, dass die Methoden zur Messung
der Erreichbarkeit wissenschaftlich anerkannt und von einer
unabhängigen Fachstelle zertifiziert sein müssen.
Der Bundesrat wird darum gebeten, die folgenden drei Fragen
zu beantworten:
1. Sind die Messmethoden von einer unabhängigen Fachstelle
zertifiziert worden?
2. Welche Stelle ist für die Zertifizierung und die wissenschaftli-
che Anerkennung zuständig?
3. Wird die Überprüfung der Erreichbarkeit regelmässig durch-
geführt, damit sie immer auf den aktuellsten Bevölkerungszah-
len des Bundesamtes für Statistik basiert (vergleiche
erläuternder Bericht zur Postverordnung)?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aubert, Fridez, Marra,
Masshardt, Piller Carrard, Rossini, Schneider Schüttel,
Schwaab (9)
26.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4232 n Ip. Reynard. Gewinnerwartung an die Post. 
Erhöhter Druck?  (12.12.2013)
Aufgrund ihrer neuen Rechtsstruktur bezahlt die Schweizeri-
sche Post von nun an Steuern. Dennoch heisst es in den strate-
gischen Zielen des Bundesrates für die Schweizerische Post
AG 2013-2016 im Abschnitt zu den finanziellen Zielen, der Bun-
desrat erwarte, dass die Post "die erwirtschafteten Gewinne
zum Aufbau des bankenrechtlich erforderlichen Eigenkapitals
der Postfinance AG sowie für Ausschüttungen an den Bund ein-
setzt; die Dividendenpolitik soll dem Grundsatz der Stetigkeit
folgen".
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In Anbetracht der neuen Situation stellen sich einige Fragen zu
den Erwartungen gegenüber der Post.
Der Bundesrat wird darum gebeten, folgende Fragen zu beant-
worten:
1. Hat der Bund weiterhin die gleichen Erwartungen an die Post,
was die Ablieferung der Gewinne betrifft?
2. Befürchtet der Bundesrat nicht, dass sich die gestiegenen
Erwartungen mit einer Verschlechterung der Arbeitsbedingun-
gen auf die Postangestellten auswirken werden?
3. Hält der Bundesrat es für möglich, dass die Post aufgrund
dieser neuen Situation ihre Sparbemühungen zulasten des
Poststellennetzes verstärken könnte?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aubert, Fridez, Marra,
Masshardt, Piller Carrard, Rossini, Schneider Schüttel,
Schwaab (9)
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4233 n Mo. Schneeberger. Anpassung der 
Verrechnungssteuer  (12.12.2013)
Der Bundesrat wird im Rahmen der Unternehmenssteuerreform
III beauftragt, gezielte Senkungen der heutigen Verrechnungs-
steuerordnung auszuarbeiten mit dem Ziel, die steuerliche
Attraktivität der Schweiz im internationalen Standortwettbewerb
wiederherzustellen.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Baader Caspar, Caroni,
de Courten, Eichenberger, Feller, Flückiger Sylvia, Frehner,
Germanier, Gössi, Hutter Markus, Joder, Kaufmann, Müller Leo,
Noser, Pezzatti, Pfister Gerhard, Rime, Rutz Gregor, Schilliger,
Schneider-Schneiter, Stolz, Vitali (23)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4240 n Ip. Leuenberger-Genève. Strategische Partner-
schaft mit der Türkei. Widerspruch zur Rolle der Schweiz 
als Vermittlerin  (13.12.2013)
Nach dem Besuch des türkischen Aussenministers Ahmet
Davutoglu am 10. Oktober 2013 veröffentlichte das EDA eine
Mitteilung, in der eine "strategische Partnerschaft" mit der Tür-
kei angetönt wird. Die Armenienfrage wird zwar mit keinem
Wort erwähnt, die türkische Presse greift sie jedoch sehr wohl
auf. Der Besuch fand genau vier Jahre nach der Unterzeich-
nung von zwei Protokollen zwischen den Aussenministern
Armeniens und der Türkei in Zürich statt. Die Protokolle betref-
fen die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen
den beiden Ländern und die Öffnung der Grenze, die von der
Türkei im Sommer 1993 geschlossen wurde. Ein Tag nach der
Unterzeichnung gab der türkische Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan bekannt, dass sein Land die Protokolle erst rati-
fizieren werde, wenn der Konflikt um Bergkarabach mit einer für
Aserbaidschan günstigen Lösung beigelegt sei. Die zwei Proto-
kolle erwähnen diesen Konflikt jedoch mit keinem Wort. Ich
stelle dem Bundesrat darum folgende Fragen:
1. Stimmt es, dass Aussenminister Davutoglu die Schweiz
gebeten hat, sich für die Wiederaufnahme des Dialogs zwi-
schen der Türkei und Armenien einerseits und zwischen Arme-
nien und Aserbaidschan andererseits einzusetzen?
2. Stimmt es, dass sich der Bundesrat von der Türkei - die 2015
den Vorsitz der G-20 übernehmen wird - erhofft, zum Gipfel die-
ser Organisation eingeladen zu werden?

3. Sieht der Bundesrat keinen Nachteil für seine Glaubwürdig-
keit als Vermittler in der Armenienfrage, wenn eine strategische
Partnerschaft mit einem Land geschlossen wird, das den Geno-
zidcharakter der Vernichtung der Armenier 1915 weiterhin leug-
net?
4. In einem Bericht von Radio Télévision Suisse bestätigte Bun-
desrat Didier Burkhalter kürzlich, dass die Schweiz ihren Inter-
essen in den Beziehungen mit der Türkei Priorität beimisst und
sich für eine erfolgreiche G-20-Präsidentschaft der Türkei ein-
setzen wird. Glaubt der Bundesrat nicht, dass die Verteidigung
der Menschenrechte und der Kampf gegen die Verleugnung
von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, worunter Genozide
fallen, für die Schweiz auf internationaler Ebene Vorrang haben
sollten, auch in Anbetracht der Rolle, welche die Schweiz 2014
mit dem Vorsitz der OSZE spielen wird?
Mitunterzeichnende: de Buman, Fridez, Glättli, Graf Maya,
John-Calame, Leutenegger Oberholzer, Mahrer, Maire Jac-
ques-André, Meier-Schatz, Nussbaumer, Thorens Goumaz, van
Singer, Voruz (13)
26.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4241 n Mo. Schwander. Bürgerfreundliche Ausweise für 
Schweizer Staatsangehörige  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die Aus-
weise für Schweizer Staatsangehörige (Ausweisgesetz, AwG;
SR 143.1) zu ändern, um eine Gebührenreduktion zu erlauben,
wenn Antragsteller den Prozess der Ausweiserstellung erleich-
tern. Unter einer Erleichterung soll unter anderem ausdrücklich
das Einreichen des Antrages mit einer professionell erstellten
Fotografie verstanden werden.
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4242 n Mo. (Baader Caspar) de Courten. KMU-verträgli-
che Zulassungsgebühren bei Bioziden  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der hängigen Revi-
sionen der Biozidprodukteverordnung (BPV) und der Chemikali-
engebührenverordnung (ChemGebV) die Zulassungsgebühren
(insbesondere für Erstzulassungen und Anerkennungen von in
EU-Ländern zugelassenen Produkten) für im Schweizer Markt
tätige KMU auf ein verträgliches Niveau zu reduzieren.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Blocher, de Courten, Flückiger
Sylvia, Frehner, Hausammann, Keller Peter, Parmelin, Reimann
Lukas, Rime, Rusconi, Schwander, Stamm, Wandfluh,
Wobmann (15)
07.03.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.08.2014 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herr de Courten.

13.4244 n Ip. Keller Peter. Wie stellt sich der Bundesrat zu 
den Plänen zur Abschaffung der heutigen Schweizer 
Landeshymne?  (13.12.2013)
Ein Komitee unter der Führung der Schweizerischen gemein-
nützigen Gesellschaft (SGG) hat, verbunden mit einer vor den
Medien inszenierten vernichtenden Kritik am Schweizerpsalm,
einen öffentlichen Wettbewerb zur Gestaltung einer neuen Lan-
deshymne gestartet. Trägerschaft und Jury sind mit zahlreichen
ehemaligen Parlamentariern, Magistraten und Chefbeamten
besetzt und erlangen damit zumindest halboffiziellen Status.
Deklariertes Ziel der Aktion ist es, dem Bundesrat den Sieger-
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vorschlag offiziell zu übergeben, damit dieser per 1. August
2015 den Schweizerpsalm durch die neue Hymne ersetzen
kann.
1. Wie beurteilt der Bundesrat die massive Kritik der SGG am
Schweizerpsalm?
2. Wie beurteilt er das Vorgehen des Komitees, das ihn vorsorg-
lich in die Pflicht nimmt, den Schweizerpsalm zu ersetzen?
3. Ist das formell zuständige Bundesamt für Kultur in diese
Pläne involviert?
4. Welches Prozedere und welche politischen Schritte sieht er
vor, falls ihm die SGG einen Vorschlag unterbreitet?
5. Gedenkt er, vor seinem Entscheid eine Vernehmlassung
durchzuführen?
6. Gedenkt er, seinen Entscheid dem Parlament zum Beschluss
vorzulegen?
7. Wird, falls das Parlament einbezogen wird, die SGG-Variante
mit einem referendumsfähigen Bundesgesetz als neue Landes-
hymne installiert?
19.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4255 n Ip. Girod. Raumplanung für eine nachhaltige Ent-
wicklung statt für eine 11-Millionen-Schweiz  (13.12.2013)
Gemäss Berichterstattung der Medien legt der Bund für die
Raumplanung und entsprechende Berechnungen zu den benö-
tigten Bauzonen ein Bevölkerungsszenario zugrunde, welches
im Jahr 2050 eine Bevölkerungsgrösse von 11 Millionen
Bewohnern annimmt.
In diesem Zusammenhang wird der Bundesrat gebeten, fol-
gende Fragen zu beantworten:
1. Erkennt er, dass es problematisch ist, aktiv ein solches
Bevölkerungswachstum anzustreben?
2. Erkennt er, dass das Bevölkerungswachstum nicht gottgege-
ben ist, sondern durch politische Rahmenbedingungen wie die
Steuer-, Raumplanungs- und Wirtschaftspolitik beeinflusst wer-
den kann?
3. Erkennt er, dass ein zu grosses Baulandangebot ein quantita-
tives Wirtschaftswachstum durch Firmenansiedlungen und
damit das Bevölkerungswachstum und die Zersiedelung
antreibt, statt ein qualitatives Wachstum und verdichtetes
Bauen zu fördern?
4. Da eine direkte Einschränkung der Zuwanderung an der
Grenze der Personenfreizügigkeit widerspricht und die Pro-
bleme nicht an den Wurzeln anpackt, stellt sich die Frage, wel-
che steuerlichen, wirtschaftspolitischen und raumplanerischen
Massnahmen der Bundesrat plant, um eine Stabilisierung der
Bevölkerung zu fördern und um die negativen Auswirkungen
des Wachstums zu minimieren.
5. Dabei sind insbesondere direkte Anreize für die Wirtschafts-
verlagerung zu vermeiden. In diesem Zusammenhang stellen
sich auch folgende Fragen:
a. Was sind die gesamthaften Ausgaben für Standortmarketing
für die Schweiz?
b. Wie viele Steuergeschenke wurden in den letzten acht Jah-
ren für die Ansiedelung von Firmen in der Schweiz gemacht?
6. Ist er bereit, die Auswirkungen seiner aktuellen Wirtschafts-,
Raumplanungs- und Steuerpolitik auf die Zuwanderung in
Zukunft abzuschätzen?

7. Inwiefern wurden die genannten Anliegen in der Beantwor-
tung des Postulates 11.3466, "Nachhaltige Entwicklung und
Standortförderung", berücksichtigt?
Mitunterzeichnende: Gilli, Glättli, John-Calame, Mahrer, Rytz
Regula, Thorens Goumaz, Trede, van Singer, Vischer Daniel,
von Graffenried (10)
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4258 n Ip. Kiener Nellen. Weshalb sind seit 2008 so viele 
1000-Franken-Noten im Umlauf?  (13.12.2013)
Die 1000-Franken-Note erlebt derzeit einen Boom. 60,4 Pro-
zent des Geldumlaufs (rund 60 Milliarden Franken) fällt auf die-
ses Zahlungsmittel. Dies wirft Fragen auf. Die britische Agentur
gegen die organisierte Kriminalität stellte bei Untersuchungen
fest, dass über 90 Prozent der Nachfrage nach 500-Euro-Schei-
nen aus kriminellen Kreisen stammt. Grossbritannien hat des-
halb diese Scheine aus dem Verkehr gezogen. Verschiedene
Länder haben ihre grossen Geldscheine abgeschafft, und auch
die Europäische Zentralbank prüft die Abschaffung des 500-
Euro-Scheins. Ich bitte den Bundesrat deshalb um die Beant-
wortung folgender Fragen:
1. Nach welchen Kriterien legt die Nationalbank die zu drucken-
den Mengen der jeweiligen Werte der Banknoten fest? Wie wird
die Nachfrage nach den einzelnen Werten erhoben?
2. Weshalb ist der Anteil an 1000-Franken-Noten in den letzten
Jahren sprunghaft angestiegen? Wie sieht die Planzahl für
deren Druck 2014 aus?
3. Die 1000-Franken-Note wird im Alltag wenig gebraucht. Wes-
halb beträgt sie zurzeit über 60 Prozent des Wertes des Geld-
umlaufs (rund 36 Milliarden Franken)?
4. Gibt es eine Statistik über die Verwendung der 1000-Fran-
ken-Noten (Branchen, Inland, Europa oder andere Kontinente)?
5. Geht er auch von kriminellen Verwendungszwecken der
1000-Franken-Noten aus, z. B. zum Zweck der Steuerhinterzie-
hung und der Geldwäscherei? Falls ja, was gedenkt er dagegen
zu unternehmen?
6. Ist es möglich, dass der Diebstahl bei der Sicherheitsdrucke-
rei Orell Füssli Zürich von 1800 nicht vollständig verarbeiteten
1000-Franken-Noten erst bemerkt wurde, als diese von der
Bundesanwaltschaft über das Auftauchen der "Blüten" infor-
miert wurde?
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Gysi, Hardegger,
Munz, Semadeni, Voruz (6)
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4259 n Po. Kiener Nellen. Bedeutung und Ausmass der 
Schattenbanken in der Schweiz  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die aktuelle Bedeutung und das
Ausmass der Schattenbanken in der Schweiz im globalen
Umfeld in einem Bericht an das Parlament aufzuzeigen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Birrer-Heimo, Fehr
Jacqueline, Feri Yvonne, Fischer Roland, Gasser, Gysi, Hadorn,
Hardegger, Heim, Jans, Marra, Müller-Altermatt, Munz, Rossini,
Schelbert, Semadeni, Thorens Goumaz, Voruz (19)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
21.03.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
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13.4260 n Mo. Gasser. Transparenz als Basis für einen 
funktionierenden Wettbewerb auf dem Strommarkt  
(13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, damit ein Herkunftsnachweis (HKN) für sämtlichen in
der Schweiz verkauften Strom Pflicht wird.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aebischer Matthias, Alle-
mann, Amaudruz, Amherd, Aubert, Badran Jacqueline, Baraz-
zone, Bäumle, Bertschy, Binder, Blocher, Böhni, Bourgeois,
Brand, Büchel Roland, Büchler Jakob, Bulliard, Buttet, Candi-
nas, Caroni, Cassis, Chevalley, Chopard-Acklin, Clottu, de
Buman, Egloff, Eichenberger, Estermann, Fehr Hans, Feller,
Fiala, Fischer Roland, Flach, Fluri, Français, Friedl, Gasche,
Gasser, Geissbühler, Germanier, Gilli, Girod, Glättli, Gmür,
Gössi, Graf Maya, Graf-Litscher, Grin, Grossen Jürg, Grunder,
Guhl, Hadorn, Haller, Hardegger, Hassler, Hausammann, Heim,
Hess Lorenz, Hurter Thomas, Ingold, Jans, John-Calame, Kes-
sler, Kiener Nellen, Killer Hans, Landolt, Lehmann, Leuenber-
ger-Genève, Lohr, Maier Thomas, Masshardt, Meier-Schatz,
Moser, Müller Geri, Müller Leo, Müller-Altermatt, Nordmann,
Noser, Nussbaumer, Pantani, Pezzatti, Quadranti, Quadri,
Regazzi, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Riklin Kathy, Rime, Rit-
ter, Romano, Rytz Regula, Schelbert, Schilliger, Schläfli,
Schmid-Federer, Semadeni, Steiert, Streiff, Thorens Goumaz,
Trede, Tschümperlin, van Singer, Vischer Daniel, Vitali, Vogler,
von Graffenried, Walter, Wasserfallen, Weibel, Wermuth, Wob-
mann, Ziörjen (113)
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4261 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Sistierung des Fatca-Abkommens mit den 
USA  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, um das Abkommen zum Foreign Account Tax Com-
pliance Act (Fatca) mit den Vereinigten Staaten von Amerika bis
auf Weiteres zu sistieren.
Sprecher: Mörgeli
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4262 n Ip. Vischer Daniel. Abschöpfung der überschüs-
sigen Giroguthaben. Sozialisierung der leistungslosen 
Geldschöpfungsgewinne der Banken  (13.12.2013)
Die vom Direktorium der Nationalbank gewählte Methode der
Verteidigung der Kursuntergrenze des Frankens zum Euro
durch unlimitierte Eurokäufe zum Kurs von Fr. 1.20 ist eine
unkonventionelle, historisch neue Methode schweizerischer
Geldpolitik.
Die seit September 2011 erfolgten Eurokäufe zeitigten in der
Bilanz der Nationalbank zwei Effekte: massiv höhere Wäh-
rungsreserven auf der Aktivseite und massiv höhere Guthaben
auf den Girokonten der Banken auf der Passivseite.
Die enormen Eurokäufe bei Instituten des Schweizer Bankensy-
stems bezahlte die Nationalbank mit aus dem Nichts neuge-
schöpften Zentralbankengeld, das sie den betreffenden
Instituten auf deren Girokonto gutschrieb.
Die enorme Ausweitung der Giro- oder Zentralbankengeld-
menge zeitigte neben der erwünschten Stabilisierung des Euro-
kurses auch den unerwünschten Effekt der leistungslosen
Teilprivatisierung des Geldschöpfungsgewinnes.

Der Geldschöpfungsgewinn für die Nationalbank entstand durch
die Umwandlung von aus dem Nichts geschaffenen Zentralban-
kengeld in Euros.
Der Geldschöpfungsgewinn für Girobanken entsteht, weil die
kreditgebende Bank im Schweizer fraktionalen Reservesystem
nur einen kleinen Teil der Kreditsumme in Zentralbankengeld
auf dem Girokonto als Mindestreserve halten muss.
1. Geht der Bundesrat auch davon aus, dass die im Landesin-
teresse implementierte, historisch beispiellose unkonventionelle
Geldpolitik keinen leistungslosen privaten Geldschöpfungsge-
winn generieren darf?
2. Teilt er sodann die Einschätzung, dass die aus der Technik
der Umsetzung der Kursuntergrenze entstandenen überschüs-
sigen Giroguthaben des Bankensystems zur Umsetzung des
Mandates der Nationalbank unnötig, ja schädlich sind und mit
geeigneten Mitteln zum Verschwinden gebracht werden müs-
sen, ohne dass die privaten Banken davon profitieren, und dass
der private Geldschöpfungsgewinn mithin neutralisiert werden
muss? Welche Mittel hält er hierfür für geeignet?
Dabei geht es um Milliardenbeträge. Die Giroguthaben in- und
ausländischer Banken stiegen von rund 42 Milliarden Franken
Ende 2010 auf rund 330 Milliarden Franken Anfang Dezember
2013. Dieses neugeschöpfte Zentralbankengeld von gegen 300
Milliarden figuriert heute als Giroguthaben bei der Nationalbank
in den Bilanzen des Schweizer Bankensystems.
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4263 n Po. Hiltpold. Neudefinition der Dienstpflicht?  
(13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die aktuelle Situation bei der
Dienstpflicht zu untersuchen und dem Parlament einen Bericht
vorzulegen, der insbesondere folgende Informationen enthält:
1. die Zahl der jungen Männer im dienstfähigen Alter, nach
Altersgruppen getrennt, die keine Form von Dienst leisten (Mili-
tär- oder Zivildienst oder Zivilschutz), und die Gründe für die
Dispensationen;
2. die vorgesehenen Massnahmen, um den aktuellen Bestand
von 184 244 Personen auf 100 000 zu verringern, unter Beibe-
haltung des aktuellen Systems, das heisst obligatorischer
Dienst für die Männer, freiwilliger Dienst für die Frauen;
3. die verschiedenen Optionen, die ins Auge gefasst werden,
um die Dienstpflicht neu zu definieren, und die der Armee erlau-
ben, ihren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, sowie die Konse-
quenzen, die jede Option mit sich bringt.
19.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4265 n Po. Glättli. Rechenzentren effizienter und mit grü-
nem Strom betreiben  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu prüfen und
Bericht zu erstatten, um die Energieeffizienz von Rechenzen-
tren der Schweiz zu verbessern und für ihren Betrieb verstärkt
Strom aus erneuerbaren Energiequellen einzusetzen.
Mitunterzeichnende: Graf Maya, Graf-Litscher, Rytz Regula (3)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
21.03.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
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13.4266 n Ip. Amherd. Handlungsbedarf bei Sexting  
(13.12.2013)
In der letzten Zeit geriet Sexting, der Austausch selbstprodu-
zierter intimer Fotos von sich oder anderen via Internet oder
Mobiltelefon, wiederholt in die Schlagzeilen. Über das Internet
oder Nachrichten-Apps wie Whatsapp können sich diese inti-
men Bilder rasend schnell verbreiten, was den betroffenen Per-
sonen, oft sind es Minderjährige, unter Umständen erheblichen
Schaden zufügen kann. Pro Juventute macht momentan mit
einer grossangelegten Aufklärungskampagne aufmerksam auf
die Problematik. Einige Länder haben zudem bereits beschlos-
sen, rechtliche Grundlagen betreffend Sexting zu erarbeiten. Ich
bitte den Bundesrat deshalb, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wo sieht er Möglichkeiten, dem Phänomen Sexting zu
begegnen?
2. Gibt es Handlungsbedarf im rechtlichen Bereich? Genügen
die bestehenden Gesetze?
3. Wie kann die Medienkompetenz der Jugendlichen erhöht
werden?
4. Gibt es im Rahmen des Lehrplans 21 Möglichkeiten, Medien-
kompetenz, wie von den Jugendlichen gefordert, neu als Schul-
fach anzubieten?
Mitunterzeichnende: Barazzone, Bulliard, Buttet, Pfister Ger-
hard, Riklin Kathy, Schmid-Federer, Vogler (7)
19.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4267 n Mo. Amherd. Masterplan Wasser. Erarbeitung 
von Grundlagen zur langfristigen wasserwirtschaftlichen 
Strategie in den Gebirgsregionen  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu folgenden Fragen eine Stra-
tegie mit Massnahmenplan zu erstellen.
1. Wie können die bestehenden Speicherseen zu einer konkre-
ten Mehrzwecknutzung (Stromproduktion, landwirtschaftliche
Bewässerung, Erzeugung von Kunstschnee, Trinkwasserreser-
ven, Hochwasserschutz) eingesetzt werden?
2. Wie gross ist der Bedarf an zusätzlichen Speicherraum, um
die wegen der Klimaerwärmung schwindenden Reserven der
Schneedecke kompensieren zu können?
3. Wo gibt es konkret neue Seen, nachdem die Gletscher abge-
schmolzen sind? Wie gross sind sie? Wie viel Wasser könnte
dort zur Verfügung stehen?
a. Wie könnten sie wasserwirtschaftlich und/oder touristisch
genutzt werden?
b. Welche Seen bergen ein Naturgefahrenpotenzial? Welche
Massnahmen müssten dagegen ergriffen werden?
Mitunterzeichnende: Bäumle, Büchler Jakob, Bulliard, Candi-
nas, Darbellay, de Buman, Freysinger, Gasser, Germanier,
Glättli, Gmür, Grossen Jürg, Lehmann, Lohr, Meier-Schatz,
Moser, Müller Leo, Müller-Altermatt, Nordmann, Riklin Kathy,
Schneider-Schneiter, Steiert, Vogler, von Graffenried (24)
19.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4268 n Mo. (Favre Laurent) Stolz. Nationales Register für 
Organspenden  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, ein nationales Register für
Organspenderinnen und Organspender zu schaffen und den
Organspenderstatus der Bürgerinnen und Bürger darin zu
erfassen.

Mitunterzeichnende: Caroni, Cassis, Derder, Lüscher, Moret,
Stolz (6)
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
09.12.2014 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Stolz.

13.4269 n Mo. Noser. Einfach und rasch das Peer-Review 
des Global Forum bestehen. Rasche einseitige Anpassung 
von Doppelbesteuerungsabkommen  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, bei bestehenden Doppelbe-
steuerungsabkommen (DBA) einseitig die Anpassungen an den
heute geltenden Amtshilfestandard vorzunehmen. Ausgenom-
men sind DBA wie jenes mit Italien, bei welchen die Schweiz
Gegenforderungen stellt.
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4270 n Po. Carobbio Guscetti. Lohndumping in den 
Grenzregionen infolge der Verdrängung einheimischer 
Arbeitskräfte. Vertiefte Untersuchung  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die laufenden Studien und
Untersuchungen zu den Auswirkungen der Personenfreizügig-
keit dahingehend zu ergänzen, dass die durch die Verdrängung
einheimischer Arbeitskräfte bedingten Auswirkungen auf die
Löhne untersucht werden, wobei den Grenzregionen besondere
Beachtung zu schenken ist. Dabei soll er:
a. die Fälle berücksichtigen, in denen beim Ersatz einheimi-
scher durch ausländische Arbeitskräfte unterschiedliche Qualifi-
kationen vorliegen (Einstellung von besser qualifizierten
Arbeitskräften für Stellen mit einem tieferen Anforderungsprofil
zu schlechteren Bedingungen und Löhnen);
b. ein besonderes Augenmerk auf den Ersatz von Arbeitskräf-
ten im Dienstleistungssektor legen, und zwar auch in Bereichen
mit relativ hohem Lohnniveau (beispielsweise Banken- und Ver-
sicherungssektor);
c. die Berufsbereiche identifizieren, in denen der Einsatz von
Grenzgängerinnen und Grenzgängern hauptsächlich dadurch
bedingt ist, dass einheimische Fachkräfte fehlen, und sie von
den Berufsbereichen abgrenzen, wo mit der Einstellung von
Grenzgängerinnen und Grenzgängern bezweckt wird, Arbeits-
kräfte zu schlechteren Arbeitsbedingungen und tieferen Löhnen
einzustellen.
Mitunterzeichnende: Aubert, Badran Jacqueline, Cassis, Fehr
Jacqueline, Gschwind, Hadorn, Kiener Nellen, Leutenegger
Oberholzer, Maire Jacques-André, Munz, Nussbaumer, Pan-
tani, Regazzi, Schenker Silvia, Semadeni, Sommaruga Carlo,
Tornare, Tschümperlin, Wermuth (19)
19.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4271 n Mo. Lohr. Mindestens drei nationale Zentren für 
Schneesport zugunsten des Breitensports schaffen  
(13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Sinne der Breitensportförde-
rung Pläne nicht nur für ein, sondern für mindestens drei natio-
nale Zentren für Schneesport zu erarbeiten.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bulliard, Candinas,
Nordmann, Reynard, Romano, Semadeni, Tschäppät,
Tschümperlin (9)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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13.4273 n Mo. (von Graffenried) 
Häsler. Konsumentenfreundliche und umweltverträgliche 
Ausgestaltung der gesetzlichen Gewährleistung  
(13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Gesetzes-
revision zur konsumentenfreundlichen und umweltverträglichen
Ausgestaltung der "Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsa-
che" bei Konsumgütern vorzulegen.
Dabei berücksichtigt der Bundesrat folgende Punkte:
1. Umkehr der Beweislast von Konsumentinnen und Konsu-
menten auf den Händler und Hersteller, mindestens für zwei
Jahre nach dem Kauf;
2. Ausdehnung der Gewährleistungsfrist auf Hersteller.
Mitunterzeichnende: Gilli, Girod, Glättli, John-Calame, Leuen-
berger-Genève, Mahrer, Schelbert, Vischer Daniel (8)
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
21.03.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
15.06.2015 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Frau Häsler.

13.4274 n Ip. Steiert. Stärkung der Rolle der medizinischen 
Praxisassistentinnen?  (13.12.2013)
Im stationären wie vor allem im ambulanten Bereich unseres
Gesundheitswesens klaffen Angebot und Nachfrage an verfüg-
barer ärztlicher Arbeitszeit immer öfter auseinander. Das gilt
ganz besonders für die Behandlung chronisch kranker Patien-
tinnen und Patienten, die je nach Praxis bis zu 80 Prozent der
Konsultationen ausmachen. Dabei fallen zahlreiche Leistungen
an, die nicht zwingend von der Ärztin oder vom Arzt erbracht
werden müssen. Sie können teilweise delegiert werden, unter
Wahrung der Qualitätsansprüche und Berücksichtigung der
jeweils adäquaten Ausbildungen der ausführenden Personen,
was zu einer effizienteren Nutzung der Kompetenzen führt.
Eine besondere Rolle spielen dabei die medizinischen Praxis-
assistentinnen (MPA), die seit 1999 als Beruf im Sinn des
Berufsbildungsgesetzes anerkannt sind: Die MPA sind sowohl
im Krankenversicherungsgesetz wie in der Gesundheitsbil-
dungssystematik teilweise marginalisiert.
- Beim ersteren wegen der Unmöglichkeit, einen Teil der von
der Ärztin oder vom Arzt delegierten Leistung tarifarisch abzu-
rechnen, was in der Praxis die Delegation von Aufgaben unnö-
tig reduzieren kann und einer optimalen Verteilung der
Aufgaben zuwiderläuft; dies gilt insbesondere für den Bereich
der chronisch Kranken (Information, Coaching von Patientinnen
usw.);
- beim zweiten, weil der Beruf trotz angekündigter Weiterbil-
dungsmodule ein Sackgassenberuf bleibt, auf Kosten der
betroffenen Frauen und der für die Systemqualität notwenigen
Durchlässigkeit.
Erwägt der Bundesrat in diesem Kontext,
a. den Bereich der tarifarisch verrechenbaren Leistungen der
MPA so auszudehnen, dass der Einsatz der MPA im Patienten-
interesse optimal erfolgen kann und die Kompetenzen der
betroffenen Arbeitskräfte besser genutzt werden können?
b. Überlegungen anzustellen, wie die Aus- und Weiterbildung
sowie die anrechenbaren Praxiskompetenzen der MPA in die
Gesundheitsbildungssystematik dahingehend integriert werden
können, dass eine Durchlässigkeit ermöglicht werden kann?

Mitunterzeichnende: Cassis, Humbel, Kessler, Müller Geri (4)
07.03.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4277 n Ip. Fehr Jacqueline. KVG. Eine Prämie pro 
Kanton  (13.12.2013)
In der obligatorischen Grundversicherung haben alle Versicher-
ten Anrecht auf dieselben Leistungen. Vor diesem Hintergrund
bitte ich den Bundesrat um Antworten auf folgende Fragen:
1. Kann nachgewiesen werden, dass die unterschiedlichen
Preise (Prämien) für gleiche Leistungen auf nachvollziehbare
Kriterien zurückzuführen sind?
2. Welche Effekte würden eintreten, wenn man alle Kranken-
kassen verpflichten würde, in der jeweiligen Prämienregion glei-
che Prämien für das gleiche Versicherungsmodell einzuführen?
07.03.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4278 n Mo. Rytz Regula. Bei öffentlichen Ausschreibun-
gen umwelt- und sozialverträgliche elektronische Geräte 
beschaffen  (13.12.2013)
Der Bundesrat sorgt dafür, dass die öffentlichen Ausschreibun-
gen zur Beschaffung elektronischer Güter (Bildschirme, Com-
puter, Telefone, Server, Drucker und andere) nicht nur Umwelt-,
sondern auch Sozialkriterien beinhalten.
Er wird zu diesem Zweck damit beauftragt:
1. Die derzeitige Praxis in der Schweiz (Kantone, Gemeinden)
und auf internationaler Ebene zu prüfen;
2. Ein geeignetes System für die Beschaffung elektronischer
Güter der Bundesverwaltung zu etablieren;
3. Für die Umsetzung dieses Systems bei der Beschaffung aller
elektronischen Güter zu sorgen.
Mitunterzeichnende: Bernasconi, Gasser, Girod, Glättli, Ingold,
Leuenberger-Genève, Müller Geri, Riklin Kathy, Schelbert,
Streiff, Trede, von Graffenried (12)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4283 n Mo. Bertschy. Massnahmen zur besseren Nut-
zung der Humanressourcen und zur langfristigen Siche-
rung des Wohlstandes  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird gebeten, dem Parlament wirkungsvolle
Massnahmen zur effizienteren Nutzung der Humanressourcen,
zur Stärkung des inländischen Arbeitskräftepotenzials und zur
besseren Mobilisierung des ungenutzten Arbeitspotenzials vor-
zuschlagen. Die Massnahmen haben zum Ziel, den Wohlstand
der Bevölkerung in der Schweiz langfristig sicherzustellen und
einen höheren Ertrag der öffentlichen Bildungsausgaben zu
generieren. Die Wirtschaft soll in die Erarbeitung einbezogen
werden.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Gilli, Guhl, Ingold, Kessler, Mark-
walder, Moser, Müller Geri, Quadranti, Trede (10)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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13.4285 n Mo. Grünliberale Fraktion. Ansatz "comply or 
explain" gegen Geschlechterdiskriminierung auf dem 
Arbeitsmarkt  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zu
unterbreiten, welche Zielvereinbarungen mit börsenkotierten
Unternehmen im Sinne des Ansatzes "comply or explain" zur
Einhaltung und sukzessiven Erhöhung der Geschlechterquote
in Verwaltungsrat und Geschäftsleitung vorsieht. Unternehmen,
die Zielvereinbarungen nicht einhalten, werden verpflichtet,
jährlich gegenüber Aktionären und Öffentlichkeit in geeigneter
Form Rechenschaft über die Gründe für die Nichterreichung
abzulegen.
Sprecherin: Bertschy
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4286 n Ip. Flückiger Sylvia. Bundessubventionen für 
Konsumentenorganisationen  (13.12.2013)
Seit 2012 werden die Bundessubventionen für die Konsumen-
tenorganisationen nach einem neuen Schlüssel verteilt. Der
Bundesrat wird gebeten, dazu folgende Fragen zu beantworten:
1. Warum erhält das Konsumentenforum als eine der vier Kon-
sumentenschutzorganisationen lediglich 20,7 Prozent, also
einen Fünftel, der Bundessubventionen?
2. Nach leistungsbezogenen Kriterien würde die Fédération
romande des consommateurs (FRC) 37,49 Prozent, die Stiftung
für Konsumentenschutz (SKS) 21,84 Prozent, die Associazione
consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) 26,20
Prozent und das Konsumentenforum (KF) 14,47 Prozent erhal-
ten. Wie lässt sich dieser grosse Unterschied erklären und mit
den Sprachregionen in Einklang bringen?
3. Wo steht im Konsumenteninformationsgesetz (KIG), dass die
Allianz der Konsumentenschützer (ACSI, FRC und SKS) auf-
grund ihres Zusammenschlusses mehr Geld erhalten sollen,
und warum greift hier der Bund in die Verbandsfreiheit ein?
4. Wenn die Weitergabe von Informationen eine ausdrückliche
Aufgabe der Konsumentenschutzorganisationen ist, weshalb
wird die Beratung nicht subventioniert?
5. Weshalb wird in der Deutschschweiz gefordert, Tests zu
machen, obwohl diese bereits von privaten Unternehmungen
erbracht und veröffentlicht werden (Saldo, Beobachter usw.)?
6. Weshalb wird die einzige gesamtschweizerische Community
für Konsum (konsumhelden.ch), die auf die Bedürfnisse der jun-
gen Konsumenten angelegt ist, nicht subventioniert?
7. Ist das Überleben und die Meinungspluralität aller Konsu-
mentenorganisationen durch die Verteilung gesichert?
Mitunterzeichnende: Baader Caspar, Kaufmann, Müri, Rime,
Rösti (5)
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4287 n Mo. Semadeni. Saisonhotellerie stärken  
(13.12.2013)
Gestützt auf Artikel 103 der Bundesverfassung (BV) und auf
das Bundesgesetz über die Förderung der Beherbergungswirt-
schaft vom 23. Juni 2003 (SR 935.12) wird der Bundesrat
ersucht, unter Berücksichtigung der kantonalen Förderinstru-
mente, weiter gehende Massnahmen zur Verbesserung der
Finanzierungsbedingungen der Hotellerie zu treffen und, wenn
nötig, dem Parlament entsprechende Gesetzesanpassungen

vorzuschlagen. Es geht insbesondere um folgende Massnah-
men:
1. Für Bau-, Sanierungs- und Betriebsinvestitionen von Pensi-
ons- und Hotelbetrieben in Fremdenverkehrsgebieten stellt der
Bund zusätzliche Förderinstrumente zur Verfügung, z. B. lang-
fristige zinslose Investitionskredite, partiarische Darlehen, Bei-
träge aus zu schaffenden spezifischen Fonds oder andere
geeignete Förderinstrumente.
2. Massnahmen gemäss Absatz 1 werden nur geleistet, sofern
die geförderten Betriebe realistische Businesspläne vorlegen,
eine Umnutzung der entsprechenden Liegenschaften grund-
buchrechtlich ausgeschlossen ist und hohe energetische Stan-
dards eingehalten werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Amherd,
Aubert, Badran Jacqueline, Birrer-Heimo, Brand, Buttet, Candi-
nas, Carobbio Guscetti, de Buman, Fehr Jacqueline, Fluri, Fri-
dez, Friedl, Gmür, Grunder, Gysi, Haller, Hardegger, Hassler,
Jans, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, Maire Jacques-
André, Marra, Masshardt, Meier-Schatz, Nordmann, Nussbau-
mer, Parmelin, Piller Carrard, Regazzi, Reynard, Rossini, Rus-
coni, Tornare, Trede, Tschäppät, Tschümperlin, van Singer,
Vogler, von Graffenried, von Siebenthal, Voruz (45)
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 13.4289 n Mo. Nussbaumer. Sektorielles Kooperationsab-
kommen mit der EU im Bereich Beschäftigung, Soziales 
und Integration  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, mit der EU ein sektorielles
Kooperationsabkommen im Bereich Beschäftigung, Soziales
und Integration zu verhandeln und abzuschliessen. Insbeson-
dere sollen die Beteiligung der Schweiz und die Mitwirkung im
EU-Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (Easi)
in der Periode 2014-2020 ermöglicht werden, namentlich mit
dem Ziel, den Grundsatz "gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit
am gleichen Ort" zu stärken.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aubert, Bertschy, Bir-
rer-Heimo, Carobbio Guscetti, Fehr Jacqueline, Fridez, Friedl,
Gilli, Glättli, Graf Maya, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Hardegger,
Jans, John-Calame, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève, Leu-
tenegger Oberholzer, Mahrer, Maire Jacques-André, Markwal-
der, Marra, Masshardt, Moser, Müller Geri, Munz, Naef, Pardini,
Piller Carrard, Reynard, Riklin Kathy, Rossini, Schelbert, Schen-
ker Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni, Steiert, Thorens Gou-
maz, Tornare, Trede, Tschümperlin, Voruz, Wermuth (45)
19.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
06.05.2015 Nationalrat. Ablehnung.

13.4291 n Ip. Grin. Produktion von Schweizer 
Futtergetreide  (13.12.2013)
1. Ist es normal, dass mit einer Hektare Rotationsbrache eine
höhere Bruttomarge erzielt wird als mit einer Hektare Gerste?
2. Möchte der Bundesrat, dass weiterhin Futtergetreide in der
Schweiz angebaut wird?
3. Wird der Bundesrat im Jahr 2015 und in den Folgejahren den
Handlungsspielraum, den ihm das Parlament gegeben hat, nut-
zen, um eine Anbauprämie für Futtergetreide einzuführen?
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Clottu, Joder (3)
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
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13.4292 n Mo. Schläfli. Umweltschonender Ausbau der A1 
zwischen Luterbach und Härkingen auf sechs Spuren  
(13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, zur Schonung des Kulturlandes,
zur Vermeidung von Geräuschemissionen und zur Lärmminde-
rung, zur situationsgerechten Revitalisierung der Dünnern und
zur Verbesserung der Wildtierübergänge eine teilweise Unter-
tunnelung des Ausbaus der A1 zwischen Luterbach und Härkin-
gen auf sechs Spuren vorzusehen.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aebischer Matthias,
Amherd, Böhni, Büchler Jakob, Bulliard, Candinas, Flach, Fluri,
Gasser, Gmür, Graf Maya, Grunder, Hadorn, Hausammann,
Heim, Hess Lorenz, Ingold, Lehmann, Müller Leo, Müller-Alter-
matt, Pezzatti, Ritter, Schneider-Schneiter, Trede, Vogler, von
Siebenthal, Walter, Weibel, Wobmann (30)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4293 n Mo. Leutenegger 
Oberholzer. Sachgewährleistung im Kaufvertrag. Mehr 
Schutz für die Konsumentinnen und Konsumenten  
(13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Regeln über die kaufvertrag-
liche Sachgewährleistung im Obligationenrecht (Art. 197-210)
so anzupassen, dass Käuferinnen und Käufer in der Schweiz
gleich gut gestellt sind wie im benachbarten Ausland.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Aubert, Bir-
rer-Heimo, Fehr Jacqueline, Hadorn, Jans, Kiener Nellen, Maire
Jacques-André, Nordmann, Nussbaumer, Pardini, Reynard,
Schwaab, Semadeni, Tornare, Tschümperlin, Voruz (18)
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
21.03.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

13.4294 n Ip. Moret. Überprüfung der Lohngleichheit für 
obligatorisch erklären. Kosten für Unternehmen mit mehr 
als 50 Mitarbeitenden  (13.12.2013)
Mit dem 2009 lancierten Lohngleichheitsdialog erhoffte man
sich, etwa 100 Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden
davon zu überzeugen, an dieser freiwilligen Überprüfung der
Lohngleichheit teilzunehmen. Fünf Jahre später ist das Resultat
enttäuschend: 16 Unternehmen haben die Überprüfung erfolg-
reich abgeschlossen, etwa 20 stecken noch im Überprüfungs-
prozess. Zudem wurden 11 Unternehmen mit dem "equal-
salary"-Label zertifiziert. Man kann den Unternehmen, die mit-
gemacht haben, gratulieren und sich über die anderen wun-
dern, die trotz der vom Gleichstellungsgesetz vorgeschriebenen
Lohngleichheit zwischen Mann und Frau nicht teilgenommen
haben. Ich stelle dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Welche Gründe führen Unternehmen an, um nicht am Lohn-
gleichheitsdialog oder an anderen Programmen teilzunehmen?
2. Wie hoch wären die Kosten für Unternehmen mit mehr als 50
Mitarbeitenden, wenn das Gleichstellungsgesetz diesen Unter-
nehmen den Nachweis einer Selbstkontrolle zur Sicherstellung
der Lohngleichheit vorschreiben würde? Als solche Selbstkon-
trolle könnten z. B. die Teilnahme am Lohngleichheitsdialog gel-
ten, die Zertifizierung mit einem anderen Label oder die
Bescheinigung eines externen Revisors, dass das Unterneh-
men eine Kontrolle zur Sicherstellung der Lohngleichheit einge-
setzt hat.
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4296 n Mo. Amherd. Vereinheitlichung des Verfahrens-
rechtes bei der Vollstreckung der Strafurteile  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Verfahrensrecht bei der
Vollstreckung der Strafurteile (Art. 439ff. der Schweizerischen
Strafprozessordnung, StPO) zu vereinheitlichen. Diese Verein-
heitlichung soll mit einer Diskussion zur Vereinheitlichung der
Arbeitsweise bei gemeingefährlichen Straftätern verknüpft wer-
den. Mit einer Vereinheitlichung des Verfahrens lassen sich
schnell einheitliche Verfahren und Standards normieren, was
massgeblich zur Erhöhung der Sicherheit beitragen würde.
Bei dieser Teilrevision der StPO sollte im Bundesrecht festge-
halten werden, dass gegen einen erstinstanzlichen Vollstrek-
kungsentscheid, gleich ob er von einer Verwaltungsbehörde
mittels Verfügung nach kantonalem Verwaltungsverfahrens-
recht oder von einem sogenannten Vollstreckungsrichter (soge-
nannte "juges d'application des peines" in den Kantonen Genf,
Waadt, Wallis, Tessin) erlassen worden ist, die Beschwerde
gemäss den Artikeln 393ff. StPO an ein Kollegialgericht gemäss
Artikel 395 StPO zulässig ist und somit einheitlich die eidgenös-
sische Strafprozessordnung als Verfahrensrecht zur Anwen-
dung kommt.
Der Vollzugsbehörde muss zudem eine Beschwerdelegitimation
zugestanden werden. Des Weiteren dürfen Beschwerden
gegen Vollstrekkungsurteile keine aufschiebende Wirkung mehr
haben.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Buttet, Glanzmann, Gschwind,
Lehmann, Pfister Gerhard, Regazzi, Riklin Kathy, Romano,
Schläfli, Vogler (11)
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4297 n Mo. Amherd. Schaffung eines nationalen 
Haftplatzregisters  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, ein nationales informatisiertes
Haftplatzregister mit hinterlegten Insassen-Daten und Akten -
analog zum informatisierten Personen- und Sachfahndungssy-
stem des Bundes (Ripol) oder zum Strafregister des Bundes
(Vostra) - zu schaffen. Über dieses Register sollen online jeder-
zeit alle zur Verfügung stehenden Haftplätze, deren Sicherheits-
standards und Betreuungs- und Therapieangebote usw.
abrufbar sein. Es sollen zudem alle relevanten Akten wie z. B.
Gerichtsurteile, Gutachten usw. unter dem Namen des betref-
fenden Insassen gespeichert und den dazu berechtigten Behör-
den online zugänglich gemacht werden. Die sogenannten
gefährlichen Insassen könnten in diesem Register speziell
gekennzeichnet werden.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Buttet, Glanzmann, Gschwind,
Lehmann, Pfister Gerhard, Regazzi, Riklin Kathy, Romano,
Schläfli, Vogler (11)
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4298 n Ip. Müller Geri. Atommülltransporte  (13.12.2013)
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Bei welchen Bundesbehörden gibt es eine elektronische
Erfassung von Atomtransporten innerhalb der Schweiz sowie
von entsprechenden Importen, Exporten und Transitverkehr,
und bis zu welchem Jahr reichen die in der jeweiligen Behörde
elektronisch erfassten Daten zurück?
2. Gibt es insbesondere eine solche elektronische Erfassung
beim Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat, beim
Staatssekretariat für Wirtschaft, beim Eidgenössischen Departe-
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ment für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, beim
Bundesamt für Energie und beim Bundesamt für Verkehr?
3. Welche Aspekte wie z. B. Absender, Absenderadresse, Emp-
fänger, Empfängeradresse, Transportdatum, Behältertyp,
Transportgut, Anzahl bzw. Menge werden von den jeweiligen
Bundesbehörden dabei jeweils elektronisch erfasst und gespei-
chert?
4. Welche Atomtransporte innerhalb der Schweiz, in die
Schweiz, aus der Schweiz und durch die Schweiz hat es basie-
rend auf diesen elektronischen Erfassungen der Bundesbehör-
den in den letzten zehn Jahren gegeben (bitte tabellarische
Übersicht mit allen wesentlichen Eckdaten, die nicht der
Geheimhaltung unterliegen)?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Bäumle, Flach, Gasser,
Gilli, Girod, Leuenberger-Genève, Ritter, Schelbert, Thorens
Goumaz, van Singer, Vischer Daniel, Voruz (13)
12.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4299 n Mo. Müller Geri. Arbeitsvisum für zirkuläre 
Migration  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, ein Pilotprojekt zu schaffen, das
Armutsbetroffenen vor allem aus Afrika die Möglichkeit gibt, in
der Schweiz befristet zu arbeiten und nach dieser Frist wieder
ordentlich nach Hause zurückzukehren.
Mitunterzeichnende: Bertschy, de Buman, Giezendanner, Hilt-
pold, Pardini, Pelli, Schelbert, Vischer Daniel, Vogler, Voruz (10)
19.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4300 n Mo. Steiert. Schluss mit der politischen Desinfor-
mation durch die Krankenversicherer!  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die
Krankenversicherung so anzupassen, dass Versicherer, die die
obligatorische Krankenversicherung betreiben und die ihre Ver-
sicherten über politische Themen informieren, dies auf ausge-
wogene Weise tun müssen.
Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Carobbio Guscetti, Cheval-
ley, Fehr Jacqueline, Gilli, Golay, Kessler, Marra, Neirynck (9)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4303 n Mo. Candinas. Regenbogenforelle. Lockerung 
der Besatzregelung  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Besatz mit juvenilen Regen-
bogenforellen aus Wildstämmen in Gewässern zuzulassen, in
denen die Bachforelle verschwunden ist beziehungsweise der
Fortbestand von Bachforellenpopulationen wegen ungenügen-
der Wasserqualität und/oder fehlendem Lebensraum nicht
gewährleistet ist.
Mitunterzeichnende: Amherd, Barazzone, Büchler Jakob, But-
tet, Gmür, Lehmann, Lohr, Regazzi, Reimann Lukas, Romano,
Schläfli, Vogler (12)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4305 n Ip. Carobbio Guscetti. Handlungsbedarf gegen 
eine drohende Immobilienblase  (13.12.2013)
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat an ihrer Quartals-
medienkonferenz am 12. Dezember 2013 erneut betont, dass
sie die Lage am Immobilienmarkt und im Hypothekarbereich als

gefährlich erachtet. Die Risikobereitschaft der Banken wird von
den Währungshütern als unverändert hoch bezeichnet - und
das sei die treibende Kraft hinter der Zunahme des Hypothekar-
volumens: In den ersten drei Quartalen 2013 hat das Hypothe-
karvolumen um weitere 27 Milliarden Franken bzw. um
annualisiert 4,4 Prozent zugenommen.
Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung der folgenden Fragen:
1. Hat sich aus seiner Sicht das Risiko einer Immobilienblase in
der Schweiz verschärft?
2. Drängt sich aufgrund der Einschätzung der SNB eine Erhö-
hung des antizyklischen Kapitalpuffers der Banken auf?
3. Wie beurteilt er die ersten Erfahrungen seit der Einführung
des Puffers am 30. September 2013?
4. Wie hoch schätzt er den zusätzlichen Eigenmittelbedarf der
Banken aufgrund des Kapitalpuffers? Erachtet er diesen Wert
als genügend?
5. Wie erklärt er sich, dass sich die Bruttozinsmarge (Hypozins-
satz minus Zinsniveau) gemäss Berechnungen der Credit
Suisse (Monitor Schweiz Dezember 2013, auch zitiert in der
"NZZ" vom 10. Dezember 2013, "Neue Gefahrenzone auf dem
Immobilienmarkt") seit der Einführung nicht ausgeweitet hat?
6. Wie schätzt er aufgrund des weiterhin hohen Anteils von
Festhypotheken das Risiko einer Immobilienblase für die Ban-
ken selbst ein?
7. Wie beurteilt er das Phänomen, dass sich insbesondere die
Hypothekarvergabe an Unternehmen beschleunigt? Ortet er
hier ein Risiko, und wenn ja, wie ist diesem zu begegnen?
Mitunterzeichnende: Aubert, Badran Jacqueline, Fehr Jacque-
line, Gysi, Hadorn, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer,
Munz, Nussbaumer, Sommaruga Carlo, Tornare, Wermuth (12)
26.02.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4306 n Po. Candinas. Slot-Management-System für 
Unternehmen im Verkehrsbereich  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird ersucht, die Schaffung eines Slot-Manage-
ment-Systems (Zeitfenstersteuerung) für die Unternehmen im
Verkehrsbereich zu prüfen. Es soll geprüft werden, ob für Unter-
nehmen, die sich verpflichten, ein Fahrzeug-Management-
System einzuführen, bzw. sich zu vermehrter Nutzung des kom-
binierten Verkehrs (Verkehrsverlagerung) verpflichten, ein
Anreiz geschaffen werden soll. Damit sollen Spitzenzeiten bei
der Belastung der Verkehrsinfrastruktur entlastet werden. Erfül-
len die Unternehmen die angestrebten Ziele, so sollen sie eine
Reduktion des Mineralölsteuerzuschlags erhalten. Der Bundes-
rat wird ersucht, die Vor- und Nachteile eines solchen Systems
im Rahmen der Vorlage Fonds für den Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehr zu prüfen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Lehmann, Regazzi (3)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4307 n Mo. Müller Leo. Keine Verweigerung der Rücker-
stattung der Verrechnungssteuer  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Eidgenössische Steuerver-
waltung anzuweisen, die Praxis zur Rückforderung der Verrech-
nungssteuer nicht zu verschärfen. Es sollen keine
Steuerpflichtigen mit dem Verlust der Verrechnungssteuer
bestraft werden, wenn keine Hinterziehungsabsicht vorliegt,
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zumal es sich bei der Verrechnungssteuer um eine Sicherungs-
steuer handelt.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amherd, Büchler Jakob,
Buttet, Darbellay, Fischer Roland, Gasche, Glanzmann, Gmür,
Gschwind, Guhl, Hassler, Keller Peter, Landolt, Lehmann, Qua-
dranti, Regazzi, Romano, Schilliger, Schläfli, Schneeberger,
Schneider-Schneiter, Vitali, Vogler (24)
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4308 n Po. Graf-Litscher. Sicherheit und Unabhängig-
keit der Schweizer Informatik verbessern  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird aufgefordert, in einem Bericht zur Verbes-
serung der Sicherheit und Unabhängigkeit der Schweizer Infor-
matik folgende Aspekte zu behandeln:
1. Der Bundesrat legt dar, wie heute die Infrastruktur und die
Software-Systeme der Bundesinformatik gegenüber Zugriffen
und Datenmanipulationen von Firmen und ausländischen
Behörden geschützt sind und wo möglicherweise Schwachstel-
len wie z. B. Hintertüren (Backdoors) bestehen.
2. Der Bundesrat klärt ab, wie mittels Open-Source-basierter
Software- und Hardware-Systeme die Bundesinformatik und
andere kritische Infrastruktur (Energieversorgung, Gesundheits-
sektor, Telekommunikation, Leitsysteme usw.) geschützt wer-
den können. Die Erkenntnisse daraus sollen in das neue
Bundesgesetz über die Informationssicherheit einfliessen.
3. Der Bundesrat beschreibt die geplanten Massnahmen, damit
die Schweizer Software- und Sicherheits-Branche gestärkt wird,
um inländisch entwickelte Open-Source-basierte Hardware-
und Software-Systeme aufzubauen und national sowie interna-
tional zu vermarkten.
Mitunterzeichnende: Glättli, Quadranti, Reimann Lukas, Riklin
Kathy, von Graffenried, Wasserfallen, Weibel (7)
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Ziffern
1 und 3 und die Annahme der Ziffer 2 des Postulats.

13.4310 n Ip. Hadorn. Schutz vor radioaktivem Wasser aus 
havarierten Atomkraftwerken  (13.12.2013)
Die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (AefU) berichten am
9. Dezember 2013 über falsche Zahlen im Bericht des Eidge-
nössischen Nuklearsicherheitsinspektorates (Ensi) zu radioakti-
vem Wasser aus havarierten Atomkraftwerken (AKW, Ensi:
Radiologische Schadstoffausbreitung in Fliessgewässern -
mögliche Auswirkungen auf den Notfallschutz, 11.Oktober
2013).
Im japanischen Fukushima gelangten seit über zwei Jahren täg-
lich Hunderte von Tonnen radioaktives Wasser ins Meer. Bei
einem ähnlichen Unfall in einem Schweizer AKW würde das
verstrahlte Wasser in die Aare bzw. in den Rhein fliessen. Die
AefU berichtet nun:
1. Das Ensi gehe bezüglich radioaktivem Wasser in Fukushima
von überholten Annahmen aus (nur kurzer Austritt).
2. Das Ensi erwähne ausser Biel keine Stadt an der Aare unter-
halb der AKW Mühleberg bzw. Gösgen, obwohl etwa Solothurn
Trinkwasser aus dem Aare-Grundwasser beziehe. Auch die
Städte unterhalb von Beznau bzw. Leibstadt fehlen, obwohl z.
B. Laufenburg und Rheinfelden Rhein-Grundwasser für Trink-
wasser nutzen würden.
3. Das Ensi habe die Gemeinde Muttenz/BL vergessen, obwohl
sie ihr Trinkwasser aus Rheinwasser gewinne. Die Zahlen über
die Basler Entnahme von Rheinwasser zur Trinkwassergewin-

nung seien falsch und das Ensi wisse nicht, dass ohne Rhein-
wasser die Trinkwasserfassungen der Hardwasser AG durch
Chemiemülldeponien u. a. von Novartis verschmutzt würden
(vgl. http://www.aefu.ch/aktuell/#c22291).
Ich bitte deshalb den Bundesrat um die Beantwortung folgender
Fragen:
1. Geht das Ensi beim radioaktiven Wasser in Fukushima von
überholten Annahmen aus? Von welchem Zeitpunkt konkret?
2. Warum erwähnt es die Städte entlang von Aare und Rhein
nicht?
3. Wie viele Menschen werden mit Trinkwasser aus dem Aare-
bzw. Rhein-Grundwasser versorgt?
4. Was geschieht mit diesem Grundwasser, wenn aus einem
Schweizer AKW über zwei Jahre lang radioaktives Wasser aus-
treten würde?
5. Kann er bestätigen, was die AefU zu Basel berichten?
6. Wie will er die Trinkwasserversorgungen dieser Gemeinden
sicher und langfristig vor allfälligem radioaktivem Wasser schüt-
zen? Welche Möglichkeiten und Massnahmen hat der Bund, die
Verfügbarkeit von gesundheitlich unbedenklichem Trinkwasser
zur Versorgung der Bevölkerung im Einwirkungsgebiet von
AKW zu garantieren, und wie nutzt er diese?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Aubert,
Badran Jacqueline, Birrer-Heimo, Carobbio Guscetti, Chopard-
Acklin, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Gasser,
Gysi, Hardegger, Heim, Jans, Jositsch, Kiener Nellen, Leuen-
berger-Genève, Leutenegger Oberholzer, Marra, Masshardt,
Munz, Nordmann, Nussbaumer, Piller Carrard, Rossini, Schel-
bert, Schenker Silvia, Schläfli, Schneider Schüttel, Schwaab,
Semadeni, Sommaruga Carlo, Tornare, Tschümperlin (36)
19.02.2014 Antwort des Bundesrates.
21.03.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

13.4312 n Po. Reynard. Für eine neue Dienstpflicht. Der 
Bürgerdienst  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, in
dem die Möglichkeit einer Reform der Dienstpflicht beleuchtet
wird. Denkbar wäre ein obligatorischer Bürgerdienst von kurzer
Dauer (vereinbar mit der Ausbildung oder der Berufstätigkeit) z.
B. mit ungefähr 20 Jahren. Zu prüfen wäre, ob in einen solchen
(freiwilligen oder obligatorischen) Dienst alle - Frauen und Män-
ner, Schweizer und Ausländer - mit einbezogen werden können.
Dies würde den nationalen Zusammenhalt stärken, die Integra-
tion jedes Einzelnen in die Gesellschaft fördern und zur Solidari-
tät und zum Zusammenleben beitragen. Die jungen Menschen
könnten sich im Rahmen dieses Bürgerdienstes in zahlreichen
Bereichen engagieren, z. B. im Gesundheits- oder Sozialwesen,
im Naturschutz, im Unterhalt der Landschaft und des Waldes, in
der Landwirtschaft, im humanitären Bereich, im Tourismus, in
der Energiewende oder in der Organisation von Veranstaltun-
gen. Der Bericht des Bundesrates würde es erlauben, die
Machbarkeit eines solchen Systems zu beurteilen - wobei es
nicht darum gehen kann, die Wirtschaft mit billigen Arbeitskräf-
ten zu versorgen.
Mitunterzeichnende: Fridez, Hiltpold, John-Calame, Mahrer,
Maire Jacques-André, Piller Carrard, Rossini, Schwaab, Tho-
rens Goumaz, Tornare, von Graffenried, Voruz (12)
19.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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13.4313 n Mo. Amherd. Energiewende und Erneuerung der 
Tourismusinfrastruktur. Investitionen der 
Versicherungswirtschaft  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 79 der Verordnung über
die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen
(Aufsichtsverordnung) derart anzupassen, dass auch Investitio-
nen in Infrastrukturen möglich sind.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Buttet, Candinas, Darbellay, Gas-
ser, Glanzmann, Gmür, Gschwind, Müller Leo, Pfister Gerhard,
Regazzi, Schmid-Federer, Schneider-Schneiter, Semadeni,
Vogler (15)
07.03.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4314 n Po. Amherd. Bundessubventionen für 
Untersuchungshaftplätze  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, ob der Bund sich neu finanziell am Bau von Untersu-
chungshaftplätzen beteiligen sollte und wenn ja, in welcher
Höhe dies angebracht wäre.
Mitunterzeichnende: Barazzone, Bulliard, Buttet, Glanzmann,
Gschwind, Lehmann, Pfister Gerhard, Regazzi, Riklin Kathy,
Romano, Schläfli, Schmid-Federer, Vogler (13)
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4315 n Po. Trede. Branchenvereinbarung für umwelt- 
und sozialverträglichere Computer und Mobiltelefone 
prüfen  (13.12.2013)
Der Bundesrat soll prüfen, wie er für Computer und Mobiltele-
fone sowie deren Software und Zubehör eine Branchenverein-
barung zur verstärkten Einhaltung ökologischer und sozialer
Kriterien in Anlehnung an bestehende Umweltlabels und die
Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
abschliessen und regelmässig überprüfen kann. Die Prüfung
sollte die Hersteller, Importeure, Händler, Grosskonsumenten,
Abfallentsorger sowie Nichtregierungsorganisationen berück-
sichtigen.
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

13.4316 n Mo. Mörgeli. Volle Transparenz bei Bilanz und 
Erfolgsrechnung der SRG  (13.12.2013)
Es sind im RTVG die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, um
bei der SRG endlich volle Transparenz gemäss internationalen
Standards insbesondere bei der Bilanz und der Erfolgsrechnung
zu schaffen.
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4317 n Mo. de Buman. Kohärentes Steuersystem für 
Biogas  (13.12.2013)
Der Bundesrat wird beauftragt, die am 23. Oktober 2013 verab-
schiedete Änderung der Mineralölsteuerverordnung (MinöStV)
anzupassen, sodass:
a. Biogas, das direkt zur Stromerzeugung verwendet und nicht
ins Erdgasnetz eingespeist wird, nicht der MinöStV unterworfen
ist und von der Steuer befreit wird;
b. die Vorschriften der Oberzolldirektion (OZD) von der Energie-
verordnung entkoppelt werden (kostendeckende Einspeisever-
gütung, KEV).

Mitunterzeichnende: Leuenberger-Genève, Meier-Schatz (2)
12.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

13.4320 n Mo. Freysinger. Berner Konvention  (12.12.2013)
Angesichts des Umstands, dass die in der von beiden Kammern
angenommenen Motion Fournier 10.3264, "Revision von Artikel
22 der Berner Konvention", verlangte Forderung, den Schutz-
status des Wolfs herabzusetzen, von der Ständigen Kommis-
sion der Berner Konvention abgelehnt wurde, wird der
Bundesrat beauftragt, die zweite Forderung der Motion, den
Austritt aus der Berner Konvention, zu vollziehen.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Bourgeois, Clottu, Darbellay,
Nidegger, Parmelin, Perrinjaquet, Reimann Maximilian, Rus-
coni, Veillon (10)
26.02.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3021 n Po. Frehner. Bekämpfung von Zwangsehen  
(03.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die aktuelle gesetzliche Rege-
lung des Familiennachzugs auf ihre Wirksamkeit bei der
Bekämpfung von Zwangsehen sowie auf die Vereinbarkeit mit
der verfassungsmässig garantierten Gleichberechtigung der
Geschlechter sowie der Ehefreiheit zu überprüfen und darüber
Bericht zu erstatten.
Mitunterzeichnende: Brand, de Courten, Flückiger Sylvia, Hau-
sammann, Kaufmann, Keller Peter, Knecht, Müri, Reimann
Lukas (9)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3022 n Mo. Rickli Natalie. Kinderpornografie. Verbot von 
Posing-Bildern  (03.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine dahingehende Gesetzesre-
vision vorzubereiten, dass der gewerbsmässige Handel mit
Nacktfotos und entsprechenden Filmaufnahmen von Kindern
künftig unter Strafe gestellt wird.
06.06.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
20.06.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

x 14.3031 n Mo. Nationalrat. Finma. Sicherheitsüberprü-
fung der Führungskräfte vor ihrer Ernennung (Feller)  
(04.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu treffen, damit
die Führungskräfte der Finma (Mitglieder des Verwaltungsrates
und der Geschäftsleitung) vor ihrer Ernennung systematisch
einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden.
Mitunterzeichnende: Aubert, Bourgeois, Carobbio Guscetti,
Clottu, Fischer Roland, Français, Frehner, Germanier, Grin,
Gschwind, Maier Thomas, Perrinjaquet (12)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
20.06.2014 Nationalrat. Annahme.
18.06.2015 Ständerat. Ablehnung.
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14.3037 n Po. FDP-Liberale Fraktion. Realisierbares Verla-
gerungsziel festlegen  (05.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, ob und wie das Verlagerungsziel gemäss Artikel 3 des
Güterverkehrsverlagerungsgesetzes (GVVG; SR 740.1) im
Sinne der Ausführungen seines Verlagerungsberichtes vom
November 2013 ersetzt werden könnte.
Sprecher: Fluri
16.04.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
20.06.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3040 n Mo. Leutenegger Oberholzer. Anlagen der 
Schweizerischen Nationalbank. Schutz der Reserven und 
des Klimas  (05.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen bzw. dahingehend zu ändern, dass die Schweizerische
Nationalbank (SNB) keine Anlagen in Konzernen tätigen darf,
welche fossile Energieträger wie Erdöl, Erdgas oder Kohle för-
dern oder entsprechende Rohstoffreserven besitzen. Beste-
hende Investitionen (Aktien, Obligationen usw.) in solche
Unternehmen sollen innerhalb von fünf Jahren abgestossen
werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Carobbio
Guscetti, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Friedl, Gysi, Hadorn,
Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Marra, Munz, Nord-
mann, Nussbaumer, Reynard, Schenker Silvia, Schneider
Schüttel, Semadeni, Tornare, Tschümperlin, Wermuth (22)
30.04.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3041 n Ip. Mörgeli. Daniel Senn und die Untersuchung 
durch die Revisionsaufsicht des Bundes  (05.03.2014)
Im Zusammenhang mit dem Entzug der Zulassung als Revisor
für Daniel Senn durch die Revisionsaufsicht des Bundes (RAB),
"NZZ am Sonntag", 20. Februar 2014) und damit gegen einen
langjährigen Beobachter der EBK/Finma und Revisor/Gutachter
in der Affäre Nationalbank/Hildebrand ersuche ich den Bundes-
rat um Beantwortung folgender Fragen:
1. Steht der Entzug im Zusammenhang mit Senns Funktion als
Revisor und Gutachter?
2. Hat das Gewährleistungsverfahren der RAB allenfalls Offizi-
aldelikte von Senn aufgedeckt?
3. Wurden bei der Untersuchung der RAB die Wertschriften-
transaktionen von Senn und seiner Familie wegen möglicher
Insiderdelikte untersucht?
4. Hat die RAB untersucht, ob Senn in seiner Funktion als
Beobachter der Finma eventuell Kickbacks bei Bankenzusam-
menschlüssen kassierte?
5. Läuft gegen Senn im Rahmen der RAB-Untersuchung ein
Strafverfahren? Wenn ja, zu welchem möglichen Strafbestand?
6. Welche Verstösse oder Gesetzesverletzungen veranlassten
die KPMG, das Arbeitsverhältnis mit Senn aufzulösen?
7. Aus welchen Gründen hat die KPMG auf eine eventuelle
Strafanzeige verzichtet?
8. Welche Rolle spielte die Finma bei der Untersuchung der
RAB?
9. Aus welchen Gründen hat sich die Finma zum Entzug der
Zulassung als Revisor von Senn nicht geäussert? Schliesslich

war Senn in einem direkten Auftragsverhältnis als Beobachter
für die Finma tätig.
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3042 n Ip. Reynard. Quecksilberverschmutzung durch 
die Lonza im Oberwallis  (05.03.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, zu folgenden Fragen Stellung zu
nehmen:
1. Wann und wie wurde der Bund über das Problem der Queck-
silberverschmutzung informiert?
2. Zahlreiche der quecksilberverschmutzten Parzellen im Ober-
wallis sind bis heute nicht im Kataster der belasteten Standorte
aufgeführt, obschon das Problem seit Jahrzehnten bekannt war.
Hält der Bundesrat die Arbeit der Kantone in diesem Bereich für
optimal?
3. Wie sieht das aktuelle Vorgehen des Bundes in diesem Dos-
sier aus, insbesondere in Bezug auf den Bau der Autobahn A9?
4. Welches sind die Folgen für die betroffenen Personen (Ein-
wohnerinnen und Einwohner, Arbeitnehmende usw.)?
5. Gemäss Artikel 32bbis des Umweltschutzgesetzes (USG)
und gemäss der Altlastenverordnung wird die Sanierung von
Grundstücken nur zu 100 Prozent durch die Verursacherin oder
den Verursacher finanziert, wenn eine gewisse Menge Queck-
silber pro Kilogramm vorliegt. Widerspricht dies nicht dem Ver-
ursacherprinzip? Müssen wirklich die
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, die für diese
Verschmutzung überhaupt nicht verantwortlich sind, bis zu
einem Drittel der Kosten für die Sanierung dieser Gebiete über-
nehmen?
6. Das USG hält in Artikel 32 Absatz 2 fest: "Kann der Inhaber
nicht ermittelt werden oder kann er die Pflicht nach Absatz 1
wegen Zahlungsunfähigkeit nicht erfüllen, so tragen die Kan-
tone die Kosten der Entsorgung." Ist der Bundesrat nicht der
Meinung, dass dieser Absatz gewissen Verursachern die Mög-
lichkeit zum Missbrauch bietet? Besteht im Falle der Lonza
nicht eine gewisse Gefahr?
Mitunterzeichner: Rossini (1)
30.04.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3047 n Mo. Böhni. Kostenbremse beim Ausbau der 
Stromnetze  (06.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zur Beschränkung
der Ausbaukosten des Stromnetzes zu ergreifen. Dazu gehö-
ren:
1. Auswirkungen verschiedener Szenarien des Ausbaus erneu-
erbarer Energien und der Speichertechnologien auf die Investi-
tionen in Verteilnetzen aufzeigen, und dies auf allen
Netzebenen.
2. Bei UVP-pflichtigen Ausbauten des Stromnetzes sollen die
Antragsteller aufzeigen müssen, dass sie sämtliche möglichen
Massnahmen des Strommanagements (Lastmanagement,
Speicherung usw.) ausgeschöpft oder zumindest im Kostenver-
gleich (Netzausbau versus Lastoptimierung, lokale Speicherung
usw.) gegenübergestellt haben.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Chevalley, Fischer
Roland, Flach, Gasser, Girod, Graf-Litscher, Grossen Jürg,
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Hausammann, Kessler, Maier Thomas, Moser, Munz, Nord-
mann, Trede, Tschümperlin, van Singer, Weibel (19)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3048 n Mo. Böhni. Rahmenbedingungen für Power to 
Gas rasch verbessern  (06.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Rahmenbedin-
gungen für einen raschen Ausbau von Power-to-Gas-Anlagen
zu schaffen. Dies umfasst insbesondere:
1. Fördermassnahmen für Forschung, Entwicklung und Anwen-
dung; rasche Umsetzung einiger "Leuchtturmprojekte";
2. Evaluation von geeigneten Anlagestandorten (Koordination
mit Biogasprojekten, Einspeisemöglichkeit ins Erdgasnetz);
3. gesetzliche und regulatorische Voraussetzungen für einen
wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen;
4. Regelung des Imports von Solar- oder Windgas.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Caroni, Chevalley,
Fischer Roland, Flach, Fluri, Gasser, Girod, Graf Maya, Graf-
Litscher, Grossen Jürg, Hardegger, Kessler, Leuenberger-
Genève, Leutenegger Filippo, Lohr, Maier Thomas, Moser, Mül-
ler-Altermatt, Munz, Nordmann, Nussbaumer, Schläfli, Sema-
deni, Trede, Tschümperlin, Weibel (28)
30.04.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3049 n Mo. Carobbio Guscetti. Mammografie. Mehr Qua-
lität und Diagnosesicherheit  (06.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, folgende Massnahmen zu
ergreifen:
1. Es soll ein Vergleich zwischen den Screening-Programmen
und den kantonalen Gesundheitssystemen mit opportunisti-
scher Methode - insbesondere in Bezug auf Qualität und Dia-
gnosetreffsicherheit sowie auf die Kosten der beiden Systeme
für die Grundversorgung - durchgeführt werden.
2. Es sollen die Qualitätskriterien der Screening-Programme
bzw. der opportunistischen Methode in der Schweiz beurteilt
werden. Gestützt darauf sind alle nötigen Massnahmen zu
ergreifen, um die Qualität zu erhöhen (insbesondere in Bezug
auf die medizinischen Geräte, die Mindestfallzahlen pro Zen-
trum und Arzt respektive Ärztin sowie betreffend die Qualifika-
tion der Ärztinnen und Ärzte, welche die Mammografie
durchführen respektive lesen), damit beide Methoden hinsicht-
lich ihrer Qualität gleichermassen den neuesten internationalen
Anforderungen entsprechen.
3. Die Aufklärung zu den Screening-Programmen ist zu verstär-
ken. Sie muss für alle Frauen flächendeckend in der ganzen
Schweiz gewährleistet sein, damit die Frauen bewusst entschei-
den können, ob und welcher Art von Mammografie sie sich
unterziehen wollen.
4. Evaluationen sollen zeigen, welche Frauen in Bezug auf ihre
soziale und geografische Herkunft Zugang zu den systemati-
schen Brustkrebs-Früherkennungsprogrammen bzw. der oppor-
tunistischen Methode haben.
5. Es soll über die Gremien, welche Wirkungsstudien und Eva-
luationen durchführen, volle Transparenz in Bezug auf mögliche
Interessenkonflikte hergestellt werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Bernasconi, Birrer-Heimo, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline,
Feri Yvonne, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Jans, Kiener Nellen,

Maire Jacques-André, Marra, Masshardt, Munz, Piller Carrard,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni, Wermuth (22)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3050 n Ip. Estermann. Elektrosmog  (06.03.2014)
Häufig sind es Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Nervosität,
Müdigkeit oder Konzentrationsschwierigkeiten, die einen
besorgten Menschen zum Arztbesuch bewegen. Nicht selten
führen diese Symptome zur Schlussfolgerung, dass es sich um
Elektrosensibilität handeln könnte, obwohl es für diese keine
anerkannte medizinische Diagnose gibt. Die Probleme der
betroffenen Bürgerinnen und Bürger bleiben deshalb bestehen.
So beschäftigt diese Thematik auch viele Einwohner, nicht nur
in der Schweiz, sondern auch in anderen Industrieländern.
Diesbezüglich habe ich einige Fragen an den Bundesrat:
1. In Bezug auf die Kataraktstudie (Kälberblindheit) von Profes-
sor Dr. M. Hässig in Sachen "Bauernhof Rütihof"/Hans Sturze-
negger stellt sich die Frage: Hat sich der Bundesrat mit der
Studie befasst? Wenn ja, sieht er hier Handlungsbedarf oder
eine Notwendigkeit, die Bestimmungen und Gesetze entspre-
chend anzupassen?
2. Der Bundesrat gibt in seiner Antwort auf die Motion 13.3957
vom 12. November 2013 zu, dass in Sachen nichtionisierender
Strahlung einige offene Fragen bestehen zu allfälligen langfristi-
gen Auswirkungen, welche durch weitere Forschungen geklärt
werden sollten. Hat er vor, mindestens ideell die Wirtschaft in
ihren Forschungsbemühungen in dieser Richtung zu unterstüt-
zen? Wenn ja, wie?
3. Gibt es zurzeit Dosimeter auf dem Schweizer Markt, die
zuverlässig und kostengünstig interessierten Personen zugäng-
lich sind? Mit einem solchen Gerät könnte dann jeder selbst
feststellen, ob zu Hause oder am Arbeitsplatz ein erhöhter Wert
der nichtionisierenden Strahlung vorhanden ist.
Mitunterzeichnende: Gilli, Graf Maya, Graf-Litscher (3)
30.04.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3055 n Mo. Heim. Qualitätssicherung bei Untersuchun-
gen oder Programmen zur Früherkennung von Brustkrebs  
(10.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Verordnung über die Quali-
tätssicherung bei Programmen zur Früherkennung von Brust-
krebs durch Mammografie vom 23. Juni 1999 (Stand am 31.
August 1999) gemeinsam mit den Fachgesellschaften den
neuesten internationalen Qualitätsstandards anzupassen,
besonders hinsichtlich Geräte, Mindestfallzahlen pro Zentrum
und Arzt sowie betreffend die Qualifikation der Ärztinnen und
Ärzte, die die Mammografie durchführen bzw. lesen. Diese
Qualitätsstandards sollen für alle Formen der Mammografie gel-
ten.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Birrer-Heimo, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacque-
line, Flückiger Sylvia, Friedl, Graf-Litscher, Hadorn, Hardegger,
Humbel, Kessler, Kiener Nellen, Lohr, Maire Jacques-André,
Marra, Masshardt, Munz, Piller Carrard, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Semadeni (24)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.3056 n Mo. Schelbert. Die Schweiz muss helfen, Steuer-
oasen auszutrocknen  (10.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zu
unterbreiten, die den Bund ermächtigt, eine Steuer für direkte
und indirekte - über andere OECD-Staaten oder Bilanz-interne -
Geldübertragungen aus und in Steueroasen zu erheben.
Mitunterzeichnende: Gilli, Girod, Glättli, Graf Maya, John-
Calame, Leuenberger-Genève, Mahrer, Müller Geri, Rytz
Regula, Thorens Goumaz, Trede, Vischer Daniel, von
Graffenried (13)
30.04.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 14.3057 n Mo. Quadri. Erpressung durch die EU? Auszah-
lung der Kohäsionsbeiträge stoppen  (10.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Auszahlung jeglicher Kohä-
sionsbeiträge an die EU so lange zu stoppen, bis diese ihre Hal-
tung unserem Land gegenüber geändert hat.
Mitunterzeichnerin: Pantani (1)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
06.05.2015 Nationalrat. Ablehnung.

14.3059 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Aufhebung des Rassismusartikels  
(11.03.2014)
Das Schweizerische Strafgesetzbuch (StGB) und das Militär-
strafgesetz (MStG) seien wie folgt zu ändern:
Artikel 261bis StGB sowie Artikel 171c MStG seien ersatzlos
aufzuheben.
Sprecher: Rutz Gregor
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3067 n Ip. Munz. Unabhängiger Risk-Management-
Report zu den Energiekonzernen  (12.03.2014)
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Ist er bereit, einen unabhängigen Risk-Management-Report
zu den Energiekonzernen in Auftrag zu geben, der sämtliche
Guthaben und alle realen Verpflichtungen in einer finanzbasier-
ten konsolidierten Betrachtung berücksichtigt?
2. Wie schätzt er den Geschäftsverlauf und die Strategie der
drei Energiekonzerne im Umfeld der gesunkenen Strompreise
und des wachsenden Anteils der erneuerbaren Energien mittel-
und langfristig ein?
3. Welche finanziellen Risiken kommen auf den Bund zu ange-
sichts von 11,6 Milliarden Franken ungedeckter Kosten für Still-
legung und Entsorgung (Stand 2012)?
4. Wie hoch sind die Gestehungskosten des Schweizer Atom-
stroms bei einer kalkulierten Laufzeit der Atomkraftwerke von
50 Jahren, und mit welchen Gesamtverlusten ist in der verblei-
benden Zeit zu rechnen, wenn die erneuerbaren Energien in
der Europäischen Union und in der Schweiz weiter zulegen und
damit der Bedarf an Bandenergie weiter schwindet?
5. Ist er bereit, auf die Energiekonzerne (v. a. Axpo-Konzern)
einzuwirken, dass die Betriebszweige Wasserkraft und Atom-
kraft transparent und separat ausgewiesen werden? Dies ist
heute nicht der Fall, obwohl es auch die von den Energiekon-
zernen angewandten Rechnungslegungsnormen verlangen.
6. Kann er sich vorstellen, die Atomkraftwerke der Energiekon-
zerne in eine Bad EVU auszulagern, analog zu den Banken?

Das Ziel eines solchen Konstrukts wäre es, die Wasserkraft-
werke dauernd vor einem Konkurs, ausgelöst durch die dauer-
hafte fehlende Wirtschaftlichkeit der Atomkraftwerke, zu
schützen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Aubert, Bir-
rer-Heimo, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Feri Yvonne,
Friedl, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim, Jans, Kiener Nellen,
Marra, Masshardt, Naef, Nussbaumer, Rossini, Schenker Silvia,
Schwaab, Semadeni, Tschümperlin, Wermuth (24)
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3068 n Mo. Grünliberale Fraktion. Elternurlaub statt 
Mutterschaftsentschädigung  (12.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Gesetz-
entwurf für einen Elternurlaub mitsamt einer volkswirtschaftli-
chen Kosten-Nutzen-Abschätzung vorzulegen.
Der Elternurlaub orientiert sich an folgenden Parametern: Die
Mutterschaftsentschädigung wird durch einen Elternurlaub
abgelöst. Dieser beträgt mindestens 14 Wochen, kann jedoch
neu auf bis zu 20 Wochen ausgedehnt werden, sofern die
Eltern den Elternurlaub ausgeglichen untereinander aufteilen.
Anspruch auf Elternurlaub haben wie bis anhin nur Erwerbstä-
tige (Mütter und neu Väter). Die Finanzierung erfolgt über die
EO. Zudem soll festgelegt werden, in welchem Zeitraum der
Elternurlaub zu beziehen ist.
Sprecherin: Bertschy
30.04.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3070 n Po. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Zuwanderung in die Sozialwerke verhindern  
(12.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, wel-
cher folgende Fragen beantwortet:
1. Welche Probleme der Zuwanderung in die Sozialwerke wur-
den in den letzten Jahren festgestellt? Gibt es regionale oder
branchenspezifische Tendenzen?
2. Wie viele Personen beziehen Sozialhilfe, die in den letzten
fünf Jahren eingewandert sind (aufgesplittet nach Herkunfts-
land)?
3. Wie viele Personen haben in den ersten fünf Jahren nach
ihrer Einwanderung in die Schweiz mindestens einmal Arbeits-
losengelder bezogen (aufgesplittet nach Herkunftsland)?
4. Wie viele Personen beziehen Ergänzungsleistungen, die in
den letzten fünf Jahren eingewandert sind (aufgesplittet nach
Herkunftsland)?
5. Gibt es Kantone oder Gemeinden, welche durch spezielle
Massnahmen eine Abnahme der Sozialhilfeabhängigkeit errei-
chen konnten? Wenn ja, was sind dies für Massnahmen?
6. Welche Massnahmen können ergriffen werden, um die
Anreize für Zuwanderer, in unsere Sozialwerke einzuwandern,
zu minimieren und damit die Zuwanderung in unsere Sozial-
werke zu verhindern?
7. Welche rechtlichen Hürden, Streichungen und Anpassungen
von Sozialleistungen für Einwanderer wurden bisher geprüft?
8. Welche der geprüften Massnahmen könnten ohne Anpas-
sung des Freizügigkeitsabkommens (FZA) umgesetzt werden?
9. Für die restlichen Massnahmen: Wie könnte und müsste hier-
für das FZA angepasst werden?
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10. Ist er bereit, diese Fragen im Gemischten Ausschuss des
FZA aufzubringen und beispielsweise eine Revision des
Abkommens, wie sie in Artikel 18 FZA vorgesehen ist, zu for-
dern? Wenn nein, warum nicht?
Sprecherin: Flückiger Sylvia
06.06.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3071 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Einschränkung des Familiennachzugs für Per-
sonen aus der EU  (12.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, mit der EU über eine Einschrän-
kung des Familiennachzugs von Personen aus der EU/Efta zu
verhandeln. Konkret sollen nur noch Ehegatten und Familienan-
gehörige in direkt absteigender (Kinder) oder direkt aufsteigen-
der (Eltern) Linie nachgezogen werden können, nicht aber
andere Familienangehörige. Weiter soll kein Anspruch auf
Familiennachzug bestehen. Unter anderem muss die "Unter-
haltsfähigkeit" der nachziehenden Person dadurch gewährlei-
stet sein, dass diese keine Sozial-, Arbeitslosen- oder
Ergänzungsleistungen bezieht und die Wohnung eine bedarfs-
gerechte Grösse aufweist. Die Behörden haben dies vor der
Erteilung der Bewilligung zu kontrollieren.
Sprecher: Schwander
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3072 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Keine Sozial- und Nothilfe für stellensuchende 
Einwanderer  (12.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Weisung an die Kantone zu
erlassen, damit stellensuchende und arbeitslose ausländische
Einwanderer mit Kurzaufenthaltsbewilligungen L zur Stellensu-
che und deren Familienangehörige von der Sozialhilfe und der
Nothilfe ausgeschlossen werden. Diesen Personen wird ledig-
lich die unverzügliche Rückkehr in ihr Herkunftsland finanziert.
Zudem ist Personen mit Kurzaufenthaltsbewilligung L, welche
sich für Sozial- und/oder Nothilfe anmelden, die Aufenthaltsbe-
willigung zu entziehen.
Sprecher: Fehr Hans
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3073 n Po. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Zuwanderung auf dem Asylweg verhindern  
(12.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, wel-
cher folgende Fragen beantwortet:
1. Ist er sich der Problematik der Einwanderung über den Asyl-
weg bewusst?
2. Wie viele Personen, die in den Jahren 2006 bis 2013 ein
Asylgesuch gestellt haben, das abgelehnt worden ist, leben
heute noch in der Schweiz (aufgesplittet nach Jahr des Asylge-
suches und dem heutigen Aufenthaltstitel)?
3. Wie viele von diesen Personen erhalten Sozialleistungen
oder Nothilfe (aufgesplittet nach Leistung)?
4. Was hat er bisher unternommen, um die Zuwanderung über
den Asylweg zu erschweren?
5. Werden in den Herkunftsländern Kommunikationsoffensiven
unternommen, um den potenziellen Auswanderern aufzuzei-

gen, dass sie in der Schweiz keine Arbeit und keine Zukunft
haben? Wenn ja, in welcher Form? Wenn nein, warum nicht?
6. Welche Massnahmen werden ergriffen, um die Anreize der
Zuwanderung über den Asylweg zu senken?
7. Welche rechtlichen Hürden, Streichungen und Anpassungen
von Sozialleistungen für Einwanderer wurden bisher geprüft?
8. Welche Massnahmen gemäss heutiger Gesetzesgrundlage
plant der Bundesrat respektive das BFM in nächster Zeit umzu-
setzen?
9. Welche Gesetzesänderung wird dem Parlament dazu vorge-
legt?
Sprecherin: Herzog
06.06.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3074 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Aufenthaltsbewilligungen für EU-Bürger 
infolge von Arbeitsverträgen  (12.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Weisung an die zuständi-
gen Behörden zu erlassen, dass vor der Bewilligung einer Auf-
enthaltsbewilligung aufgrund eines unbefristeten
Arbeitsvertrages geprüft werden muss, ob der jeweilige Arbeit-
geber überhaupt imstande ist, Jahresverträge oder unbefristete
Verträge auszustellen. Diese Regelung hat auch für Temporär-
stellen-Vermittlungsunternehmen zu gelten.
Sprecher: Brand
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3075 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Scheinanstellungen mittels Mindeststrafen 
härter sanktionieren  (12.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Änderungen im Ausländerge-
setz und in weiteren einschlägigen Gesetzen vorzunehmen, um
Scheinanstellungen - welche dazu dienen, Aufenthaltsbewilli-
gungen zu erschleichen - mittels Mindeststrafen härter zu sank-
tionieren.
Sprecher: Stamm
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3076 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Grenzgängerzustrom einschränken  
(12.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zur Regulierung der Grenzgän-
gerzahl und zum Schutz des Schweizer Arbeitsmarktes in den
Grenzregionen die gesetzlichen Anpassungen für folgende
Massnahmen vorzulegen und wo nötig in Verhandlungen mit
den betroffenen Staaten oder der EU zu treten:
1. Die Grenzgängerzahl ist mittels Kontingenten auf ein für den
Arbeitsmarkt in den Grenzregionen und die Schweizer Infra-
strukturen erträgliches Mass zu begrenzen.
2. Die Kantone können das Verhältnis der Grenzgängerbewilli-
gungen zu den anderen ausländerrechtlichen Bewilligungen
festlegen.
3. Grenzgängerbewilligungen sind zeitlich stärker zu beschrän-
ken.
4. Die Attraktivität der Quellenbesteuerung ist zu senken (tiefere
Steuerabzüge z. B. bei den Pendlerkosten, höherer Steueran-
satz).
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5. Es ist eine einheitliche Grenzgängerbesteuerung mit allen
Nachbarstaaten im Sinne der Schweiz auszuhandeln.
6. Die Grenzzonen sind auch für EU-Bürger wiedereinzuführen.
Sprecherin: Amaudruz
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3077 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Keine Praktika mit über einem Jahr Dauer  
(12.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Arbeitsgesetz dahingehend
anzupassen, dass Praktikantenverträge nur noch bis maximal
ein Jahr gewährt und nicht verlängert werden können. Vorbe-
halten bleiben spezielle praktische Ausbildungsprogramme mit
einer festgelegten Dauer im Rahmen einer längeren Ausbil-
dung.
Sprecher: Aeschi Thomas
30.04.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3081 n Mo. Keller Peter. Bundesbeiträge an die Stiftung 
Education 21  (12.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Bundesbeiträge an die Stif-
tung Education 21 zu streichen.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amstutz, Baader Caspar, Binder, Blocher, Borer, Bortoluzzi,
Brunner, Büchel Roland, Clottu, de Courten, Egloff, Estermann,
Flückiger Sylvia, Frehner, Geissbühler, Giezendanner, Grin,
Hausammann, Heer, Herzog, Hurter Thomas, Joder, Kaufmann,
Killer Hans, Knecht, Mörgeli, Müller Thomas, Müri, Nidegger,
Pantani, Parmelin, Pieren, Quadri, Reimann Lukas, Reimann
Maximilian, Rickli Natalie, Rösti, Rusconi, Rutz Gregor,
Schwander, Stahl, Stamm, von Siebenthal, Walter, Wandfluh,
Wobmann (49)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3090 n Mo. Brand. Teilzeitbeschäftigte Zuwanderer ohne 
Anspruch auf Unterstützungsleistungen  (13.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, gesetzliche Änderungen vorzu-
legen, damit Zuwanderer mit Teilzeitpensen, die eine ausländer-
rechtliche Bewilligung aufgrund einer Erwerbstätigkeit
beantragen, vor der Erteilung der entsprechenden Bewilligung
den Nachweis erbringen müssen, dass sie in der Lage sind,
ihren Lebensunterhalt dauerhaft und selbstständig ohne staatli-
che Unterstützung zu bestreiten.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Blocher, Borer, Fehr
Hans, Flückiger Sylvia, Geissbühler, Hausammann, Heer, Her-
zog, Joder, Killer Hans, Müller Thomas, Pantani, Pieren, Rei-
mann Maximilian, Rösti, Rutz Gregor, Schwander, Stahl,
Stamm, Walter, Wandfluh (22)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3091 n Mo. Brand. Umsetzung der Volksinitiative "gegen 
Masseneinwanderung" über eine Revision des 
Freizügigkeitsabkommens  (13.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, nach Artikel 18 des Personen-
freizügigkeitsabkommens mit der EU dem Gemischten Aus-
schuss einen Vorschlag zur Revision des Abkommens zu
unterbreiten mit dem Ziel, folgende Forderungen des Schwei-
zervolkes aufzunehmen:

1. Einführung eines anpassungsfähigen, auf die Bedürfnisse
der Schweizer Wirtschaft ausgerichteten Kontingentsystems,
welches auch Grenzgänger einbezieht und den prozentualen
Anteil der L-Bewilligungen gemessen an der Gesamtanzahl
Bewilligungen erhöht (als Ansatz könnte eine Sonderregelung,
wie sie das Fürstentum Liechtenstein ausgehandelt hat,
genommen werden).
2. Bei einer Neuanstellung sind zuerst die personellen Ressour-
cen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt zu berücksichtigen.
3. Der Anspruch auf Familiennachzug und die Ausrichtung von
Sozialleistungen werden eingeschränkt.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Borer, Fehr Hans, Flücki-
ger Sylvia, Geissbühler, Hausammann, Heer, Herzog, Joder,
Killer Hans, Müller Thomas, Pantani, Pieren, Reimann Maximi-
lian, Rösti, Rutz Gregor, Schwander, Stahl, Stamm, Walter (20)
06.06.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3092 n Mo. (Aubert) Reynard. Recht der Lernenden, die 
Berufsmaturität über die integrierte Berufsmaturität zu 
erwerben  (13.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Gesetzesänderungen auszuar-
beiten, sodass die Lernenden in einer dualen beruflichen
Grundbildung das Recht haben, während ihrer Grundbildung
den Unterricht der integrierten Berufsmaturität (BM 1) zu besu-
chen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Badran Jacqueline, Bernasconi, Birrer-Heimo, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Fridez,
Friedl, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Hardegger, Jans, Kiener
Nellen, Leutenegger Oberholzer, Maire Jacques-André, Marra,
Masshardt, Munz, Nordmann, Nussbaumer, Pardini, Piller Car-
rard, Reynard, Rossini, Schenker Silvia, Schneider Schüttel,
Schwaab, Semadeni, Steiert, Tornare, Tschäppät, Tschümper-
lin, Wermuth (38)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
06.05.2014 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Reynard.

x 14.3093 n Mo. Freysinger. Ukraine. Keine Unterstützung 
für ein totalitäres Regime  (13.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Distanz zu den antidemokrati-
schen Kräften zu wahren, die in der Ukraine die Macht über-
nommen haben.
Mitunterzeichnende: Brand, Clottu, Egloff, Giezendanner, Grin,
Keller Peter, Killer Hans, Müri, Rickli Natalie, Schwander (10)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
06.05.2015 Nationalrat. Ablehnung.

x 14.3096 n Mo. Nationalrat. Bedeutung des Bundeshauses 
durch Beflaggung unterstreichen (Estermann)  (17.03.2014)
Nach Rücksprache mit der Verwaltungsdelegation wird der Bun-
desrat beauftragt, die von ihm erlassene Weisung über die
Beflaggung der Gebäude des Bundes so zu ändern, dass das
Bundeshaus dauernd mit einer Schweizerfahne zu beflaggen
ist.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Amstutz, Baader Caspar, Bin-
der, Blocher, Bourgeois, Büchel Roland, Büchler Jakob, Clottu,
Flückiger Sylvia, Frehner, Geissbühler, Girod, Grin, Hausam-
mann, Herzog, Hurter Thomas, Kaufmann, Keller Peter, Killer
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Hans, Knecht, Pantani, Quadri, Reimann Lukas, Ritter,
Veillon (26)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Büro
20.06.2014 Nationalrat. Annahme.
18.06.2015 Ständerat. Annahme.

14.3099 n Ip. Feller. Verhältnis zwischen der Zentralen Aus-
gleichsstelle und den Ausgleichsfonds AHV/IV/EO  
(17.03.2014)
Die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) ist gegenwärtig mit ziemlich
schwerwiegenden Problemen konfrontiert, insbesondere was
die Organisation und die Vergabe von Informatikaufträgen
betrifft.
Nach Artikel 174 Absatz 2 der Verordnung über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung (AHVV) ist es eine der Aufgaben
der ZAS, der Geschäftsstelle der Ausgleichsfonds AHV/IV/EO
"die für eine zweckmässige Anlagebewirtschaftung notwendige
Infrastruktur" zur Verfügung zu stellen. Das Gesamtvermögen
der Ausgleichsfonds AHV/IV/EO beträgt 30,04 Milliarden Fran-
ken (Stand: 31. Dezember 2013).
Ausserdem hält Artikel 175 Absatz 2 AHVV fest, dass die ZAS
hinsichtlich der in Artikel 174 Absatz 2 genannten Aufgaben
dem Verwaltungsrat der Ausgleichsfonds AHV/IV/EO unter-
steht.
Deshalb stellen wir dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Stellt die ZAS der Geschäftsstelle der Ausgleichsfonds AHV/
IV/EO "die für eine zweckmässige Anlagebewirtschaftung not-
wendige Infrastruktur" zur Verfügung, wie dieser Artikel 174
Absatz 2 AHVV verlangt?
2. Falls ja, woraus besteht diese Infrastruktur? Sind die Räum-
lichkeiten und die Informatikausstattung der Geschäftsstelle Teil
dieser Infrastruktur?
3. Werden die Bestimmungen der Gesetzgebung über das
öffentliche Beschaffungswesen beim Erwerb und Unterhalt der
Informatikausstattung der Geschäftsstelle der Ausgleichsfonds
AHV/IV/EO eingehalten?
4. Wie sieht die in Artikel 175 Absatz 2 AHVV vorgeschriebene
Zusammenarbeit in der Praxis aus?
5. Wie kontrolliert der Bundesrat die Anwendung von Artikel 174
Absatz 2 und von Artikel 175 Absatz 2 AHVV, die er selbst
erlassen hat?
21.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3100 n Po. Amherd. Transparenz in der Erreichbarkeit 
des Poststellennetzes  (17.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Übersicht zu erstellen über
Erreichbarkeit des Poststellen- und Postagenturnetzes gemäss
den Vorgaben der Artikel 33 und 44 der Postverordnung, diese
laufend zu aktualisieren und auf geeignete Weise öffentlich
zugänglich zu machen.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Buttet, Candinas, Darbellay, de
Buman, Glanzmann, Gmür, Gschwind, Guhl, Ingold, Lehmann,
Lohr, Müller Leo, Müller-Altermatt, Nordmann, Riklin Kathy,
Schläfli, Schmid-Federer, Schneider-Schneiter, Semadeni,
Streiff, Vogler (22)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3101 n Ip. Reimann Maximilian. Finanzielle Tragbarkeits-
lücke bei Wohneigentum nach der Pensionierung  
(17.03.2014)
Ich bitte den Bundesrat um die Stellungnahme zu folgenden
Fragen:
1. Trifft es zu, dass die Verschärfung der Eigenkapitalvorschrif-
ten, zu denen die Banken im Nachgang zur Finanzkrise vom
Staat veranlasst worden sind, jene Eigenheimbesitzer beson-
ders treffen kann, die infolge Aufgabe der Erwerbstätigkeit
unmittelbar über weniger Einkommen verfügen?
2. Verfügt er über statistisches Material zu dieser finanziellen
Hypotheken-Tragbarkeitslücke von Alters wegen? Nehmen die
Fälle zu, wo Banken spezifischen Druck auf Senioren-Wohnei-
gentümer ausüben, um sie zusätzlich zur Absicherung von
Hypothekardarlehen zu zwingen, beispielsweise durch den
Transfer anderer Vermögenswerte auf die gleiche Bank oder
durch Verpfändung weiterer Vermögenswerte?
3. Erachtet er es nicht auch als sozialpolitische Pflicht, seitens
des Staates ebenfalls dazu beizutragen, dass ältere Wohnei-
gentümer so lange als möglich ihren Lebensabend in den eige-
nen vier Wänden verbringen können? Sieht er Möglichkeiten,
der Realisierbarkeit dieser Zielsetzung auch gesetzgeberisch
weitere Nachachtung zu verschaffen?
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Egloff, Gössi, Hutter Markus,
Knecht, Rusconi (6)
21.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3102 n Ip. Trede. Konsequenzen einer möglichen Unter-
zeichnung des Tisa-Abkommens  (17.03.2014)
Das Seco verhandelt zurzeit in einer "Koalition der Willigen"
über ein Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen, das
Tisa (Trade in Services Agreement).
Problematische Aspekte des Tisa sind in erster Linie die beab-
sichtigte Liberalisierung von diversen Bereichen des Service
public (Gesundheit, Bildung, Energie usw.) und der Landwirt-
schaft und die Unterstellung unter die WTO-Gerichtsbarkeit.
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Konsequenzen einer möglichen Unterzeichnung des Tisa-
Abkommens auf den Service public in der Schweiz. Insbeson-
dere soll vertieft auf folgende Themen eingegangen werden:
Energie, Gesundheit, Bildung und tertiäre Bildung.
2. Konsequenzen einer möglichen Unterzeichnung des Tisa-
Abkommens auf den Service public, die Landwirtschaft und den
Transport und Verkehr unter der WTO-Gerichtsbarkeit.
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3103 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Bildungs- und 
Forschungsplatz Schweiz gegen Liga-Abstieg sichern  
(17.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen umfassenden Massnah-
menplan und eine entsprechende direkte und indirekte Finan-
zierung vorzusehen, um es dem Schweizer Bildungs- und
Forschungsplatz auch nach einem allfälligen längerfristigen
Ausschluss aus dem EU-Forschungsprogramm Horizon 2020
sowie dem Erasmus-Austauschprogramm zu ermöglichen, sei-
nen heutigen internationalen Spitzenplatz und damit seine ent-
scheidende Rolle für den Schweizer Wohlstand zu halten.
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Sprecher: Steiert
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3104 n Po. Amaudruz. Easyvote. Für ein besseres Ver-
ständnis von Abstimmungsthemen und eine stärkere Parti-
zipation des Volkes  (17.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und dem Parlament
Bericht zu erstatten, ob sämtliche Wählerinnen und Wähler in
den üblichen Abstimmungsunterlagen auf Easyvote.ch hinge-
wiesen werden können.
Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente hat festgestellt,
dass junge Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bis 25 Jahre
weniger an Abstimmungen und Wahlen teilnehmen als ihre älte-
ren Mitbürgerinnen und Mitbürger, und hat im Jahr 2003 das
Projekt der "Easyvote-Abstimmungshilfe" lanciert, um die jun-
gen Wählerinnen und Wähler zu informieren und zu mobilisie-
ren. Man wollte ihnen zusätzlich zu den offiziellen
Abstimmungsunterlagen verständlichere und kürzere Informa-
tionen zur Verfügung stellen. Zehn Jahre nach der Einführung
von Easyvote ist die Abstimmungshilfe immer erfolgreicher. Im
November 2013 haben beinahe 52 000 junge Leute aus allen
Sprachregionen die Easyvote-Broschüre erhalten. Die Broschü-
ren werden in den Kantonen Aargau, Basel-Stadt, Bern, Luzern,
Graubünden, Solothurn, Tessin, Waadt und Zürich verteilt. 205
Gemeinden und 42 Schulen haben Easyvote abonniert und
stellen die Broschüren ihren jungen Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern, Schülerinnen und Schülern oder Studentinnen
und Studenten zur Verfügung. Die ehrenamtlichen Förderinnen
und Förderer von Easyvote müssen sich an die Kantone und
Gemeinden wenden, damit sie ihr Projekt grösseren Kreisen
zugänglich machen können. Das ist stumpfsinnig und führt zu
einer Ungleichbehandlung der Wählerinnen und Wähler, da
jeder Kanton, ja jede Gemeinde dem Projekt einzeln zustimmt.
Es wäre hilfreich, wenn der Bund dem Abhilfe schaffen würde,
indem er die Internetseite www.easyvote.ch im offiziellen
Abstimmungsbüchlein erwähnt oder die "Easyvote-Abstim-
mungshilfe" allen Wählerinnen und Wählern im Kuvert mit den
offiziellen Abstimmungsunterlagen zukommen lässt. Wenn die
Abstimmungshilfe dem Stimmkuvert beigefügt wäre, würden die
Kosten für das Drucken der Broschüre reduziert werden. Die
Internetseite und die Broschüre informieren einfach, verständ-
lich und politisch neutral über die Abstimmungsthemen. Diese
vereinfachten Informationen würden insbesondere den Wähle-
rinnen und Wählern, die zum ersten Mal von ihrem Wahlrecht
Gebrauch machen, sehr zugutekommen. Im Jahr 2012 lag die
Wahlbeteiligung bei 38,5 Prozent, was zehn Prozentpunkte
weniger als im Jahr 2011 ist. Da Easyvote die Abstimmungsthe-
men zugänglicher macht, würde die Abstimmungshilfe mehr
Personen zum Abstimmen ermuntern. Unsere direkte Demokra-
tie würde gestärkt werden. Die Regierung muss ihren Bürgerin-
nen und Bürgern die Mittel zur Verfügung stellen, die es
braucht, damit sich die Bevölkerung für das staatsbürgerliche
Leben interessiert und sie in die Lage versetzt wird, aktiv daran
mitzuwirken.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amarelle,
Barazzone, Bourgeois, Brand, Bugnon, Buttet, Chevalley,
Clottu, Darbellay, Derder, Favre Laurent, Feller, Français, Frey-
singer, Fridez, Germanier, Golay, Grin, Hausammann, Hiltpold,
Hurter Thomas, Joder, Kaufmann, Keller Peter, Landolt, Leuen-
berger-Genève, Lüscher, Mahrer, Mörgeli, Müri, Nidegger, Pan-

tani, Parmelin, Perrinjaquet, Quadri, Reimann Lukas, Reimann
Maximilian, Reynard, Rime, Rusconi, Stamm, Tornare (44)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3109 n Mo. Caroni. Elternurlaub. Mehr Wahlfreiheit bei 
gleichen Kosten  (18.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Gesetzentwurf für einen
Elternurlaub vorzulegen, der den heutigen Mutterschaftsurlaub
als Ausgangspunkt nimmt, es jedoch ermöglicht, dass ein Teil
der 14 Wochen statt durch die Mutter auch durch den Vater
bezogen werden kann. Dadurch soll kein Ausbau des heutigen
Systems erfolgen, sondern einzig eine Flexibilisierung.
30.04.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3110 n Ip. Böhni. Tempo 30 für alle Motorfahrzeuge in 
Wohnzonen zwischen 22 Uhr und 6 Uhr  (18.03.2014)
Der Alltag ist schneller und somit hektischer geworden, und der
Mensch kommt kaum noch zur Ruhe. Die Folgen sind bekannt.
Selbst in der Nacht findet der Mensch die notwendige Ruhe
nicht. Insbesondere in Städten und an Ortsdurchfahrten durch
"Strassendörfer" ist der Mensch dem Verkehr und entsprechen-
den Lärm besonders stark ausgeliefert. Gestützt auf die aktuelle
Gesetzgebung kann die Höchstgeschwindigkeit von 50 Stun-
denkilometern innerorts nur unter bestimmten Voraussetzungen
und zudem nur punktuell auf 30 Stundenkilometer herabgesetzt
werden. Damit wird dem Bedürfnis des Menschen nach Ruhe in
der Nacht in Wohnzonen ungenügend Rechnung getragen.
Daher wird der Bundesrat gebeten zu beantworten, ob es nicht
sinnvoll wäre, die Höchstgeschwindigkeit für sämtliche Motor-
fahrzeuge auf Strassen in Wohnzonen zwischen 22 Uhr und 6
Uhr auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen.
Mitunterzeichnende: Allemann, Chevalley, Friedl, Gasser, Graf
Maya, Graf-Litscher, Grossen Jürg, Kessler, Masshardt, Trede,
Vogler (11)
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3111 n Ip. Böhni. Gefährdet die transatlantische Han-
dels- und Investitionspartnerschaft zwischen der EU und 
den USA den Schweizer Lebensmittelstandard?  
(18.03.2014)
Die EU und die USA verhandeln bekanntlich seit Längerem
über die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft
(TTIP). Die Verhandlungspapiere wurden lange geheim gehal-
ten. Schliesslich beugte sich die EU-Kommission doch noch
dem Druck der Öffentlichkeit und schaffte mehr Transparenz
bezüglich des Abkommens.
Im aktuellen Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik 2013 ist zu
lesen, dass die Schweiz sich voraussichtlich dem Liberalisie-
rungsniveau und den vereinbarten Regelungen in verschiede-
nen Bereichen des Abkommens, einschliesslich der
Landwirtschaft, anpassen muss. Dazu meine Fragen zum
Thema Landwirtschaft:
Selbst nach dem Schritt der EU von mehr Transparenz bleibt
immer noch vieles unklar. Offiziell wird die Meinung vertreten,
dass beispielsweise an den bisher geltenden Rechtsvorschrif-
ten zu gentechnisch veränderten Organismen (GVO) nicht
gerüttelt würde. Allerdings dürfte unbestritten sein, dass die
USA ein grosses Interesse haben, ihre gentechnisch veränder-
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ten landwirtschaftlichen Grunderzeugnisse in die EU einzufüh-
ren. Die Gegner des Abkommens schreiben gar, dass US-
Agrarkonzerne darauf drängen, dass Gentechnik-Organismen,
die in den USA bereits zugelassen sind, automatisch auch in
die EU eingeführt werden dürfen und eine Kennzeichnung weg-
fallen solle. Weiter sollen lästige EU-Gesetze - beispielsweise
zur Deklaration von Pestiziden - ebenfalls wegfallen. Schlies-
slich sieht das Abkommen Bestimmungen bezüglich Schieds-
gerichte (nicht staatliche Gerichte) vor, wonach Konzerne
Staaten verklagen können.
Dieses Abkommen betrifft die Schweiz zwar nicht direkt. Aller-
dings zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass sich die
Schweiz bereits einmal gebeugt hat und ein Abkommen zwi-
schen den USA und der EU eins zu eins übernommen hat.
Daher drängen sich folgende Fragen auf:
1. Welche Konsequenzen wird das Abkommen auf die Schweiz
- insbesondere die Landwirtschaft und die Konsumenten -
haben?
2. Wird die Schweiz das Abkommen ebenfalls übernehmen
müssen?
3. Ist damit zu rechnen, dass auch bei uns längerfristig die Stan-
dards gesenkt werden bzw. gesenkt werden müssen?
Mitunterzeichnende: Allemann, Chevalley, Friedl, Gasser, Graf-
Litscher, Grossen Jürg, Hausammann, Ingold, Kessler, Mas-
shardt, Trede, Vogler (12)
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3116 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Schliessen 
von Steuerlücken bei schweizerischen Unternehmen mit 
Offshore-Gesellschaften  (19.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Gesetz-
entwurf vorzulegen, der bestehende Steuerlücken im DBG und
StHG schliesst mit dem Zweck, nichtvertretbaren Steuervermei-
dungsstrukturen einen Riegel zu schieben und die Schweizer
Gesetzgebung auf das Niveau der meisten Länder mit CFC
(Controlled Foreign Corporations)-Gesetzgebungen anzuhe-
ben.
Sprecherin: Kiener Nellen
06.06.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3120 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Die Partner-
schaft mit Europa sicherstellen  (19.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die erreichte Qualität unserer
Beziehungen zur Europäischen Union zu gewährleisten. Er soll
die rechtlichen Grundlagen vorschlagen, welche den Beibehalt,
die Weiterentwicklung und die Vertiefung unserer Beziehungen
zu Europa sicherstellen.
Sprecher: Sommaruga Carlo
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Aussenpolitische Kommission
20.06.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
06.05.2015 Nationalrat. Annahme.

14.3121 n Po. Sozialdemokratische Fraktion. Die Europa-
diskussion neu eröffnen  (19.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, nach dem Vorbild des Integrati-
onsberichtes von 1999 eine vergleichende Analyse möglicher
Auswirkungen der Fortsetzung des Bilaterismus mit oder ohne

neue institutionelle Lösung und eines EU-Beitrittes auf die
Schweiz vorzulegen.
Sprecherin: Friedl
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
20.06.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3122 n Ip. Steiert. Auswirkungen der "Abschottungs-
Initiative" auf die nichtmedizinische Pflege  (19.03.2014)
Der Personalbedarf in der nichtmedizinischen Pflege hat in den
letzten Jahrzehnten in der Schweiz massiv zugenommen. Ursa-
chen dafür sind insbesondere die steigende Lebenserwartung
und die damit verbundene Verbreitung pflegeintensiver Patholo-
gien sowie das aus verschiedenen Gründen abnehmende
Potenzial an Zeit für freiwillige Betreuungsarbeit. Die gestie-
gene - und weiter steigende - Nachfrage für Leistungen im
Bereich der nichtmedizinischen Pflege sowie Faktoren wie die
oft tiefen Löhne oder die teils schwierigen Arbeitsbedingungen
werden bei im besten Fall stagnierendem inländischem Inter-
esse für diesen Erwerbssektor die Nachfrage nach zusätzli-
chem ausländischem Personal fördern.
1. Teilt der Bundesrat diese Einschätzungen?
2. Geht er davon aus, dass die entsprechenden Probleme mit
dem Entscheid vom 9. Februar 2014 zur "Abschottungs-Initia-
tive" verstärkt werden könnten? Was gedenkt er gegebenenfalls
dagegen zu unternehmen?
3. Geht er davon aus, dass die heute schon existierende
Schwarz- und "Grau"-Arbeit in diesem Sektor an Gewicht
gewinnen könnte? Welche Massnahmen sieht er dagegen vor?
4. Sieht er angesichts der Tatsache, dass nachgezogene Fami-
lienmitglieder und dabei insbesondere Frauen oft in der nicht-
medizinischen Pflege tätig sind, eine Gefahr, dass allfällige
Einschränkungen des Familiennachzuges die Problematik der
fehlenden inländischen Arbeitenden in diesem Sektor noch ver-
schärfen könnten? Kann er allenfalls dazu schon Zahlen
bekanntgeben?
Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Feri Yvonne, Fridez, Friedl,
Gross Andreas, Gysi, Hadorn, Heim, Kiener Nellen, Munz,
Nussbaumer, Rossini, Schenker Silvia, Semadeni (14)
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3123 n Mo. Gysi. Schutz der Anlagen der öffentlichen 
Hand sowie des Klimas  (19.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen
dahingehend zu ändern, dass die Bundestresorerie sowie
öffentlich-rechtliche Anstalten wie die Suva und der AHV-Fonds
keine Anlagen in Konzerne tätigen dürfen, welche fossile Ener-
gieträger wie Erdöl, Erdgas oder Kohle fördern oder entspre-
chende Rohstoffreserven besitzen. Bestehende Investitionen
(Aktien, Obligationen usw.) in solche Unternehmen sollen inner-
halb von fünf Jahren abgestossen werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Carobbio
Guscetti, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Friedl, Hadorn, Jans,
Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Marra, Munz, Schenker
Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni, Wermuth (16)
28.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.3124 n Ip. Hiltpold. Zweitwohnungen und Wohnungs-
nachfrage. Auswirkungen der Volksinitiative "gegen 
Masseneinwanderung"  (19.03.2014)
Am 9. Februar 2014 haben Volk und Stände die Volksinitiative
"gegen Masseneinwanderung" angenommen, die zum Ziel hat,
wieder jährliche Höchstzahlen und Kontingente für ausländi-
sche Staatsangehörige einzuführen. Die Höchstzahlen gelten
für sämtliche Bewilligungen des Ausländerrechts unter Einbe-
zug des Asylwesens. Ausserdem hält die Initiative fest, dass
der Anspruch auf dauerhaften Aufenthalt beschränkt werden
kann.
Gegenwärtig sind Staatsangehörige der Europäischen Union
mit Aufenthaltsbewilligung B beim Erwerb einer Zweitwohnung
in der Schweiz den Kontingenten, die das Bundesgesetz über
den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland ver-
langt, nicht unterstellt. Bei Angehörigen von Drittstaaten mit
Aufenthaltsbewilligung B, für welche die Personenfreizügigkeit
nicht gilt, ist dies nicht der Fall. Soweit wieder Kontingente ein-
geführt werden und Personen mit einer B-Bewilligung kein
Anrecht mehr auf Erneuerung der Bewilligung haben, könnten
Finanzinstitute Vorbehalte haben, den Erwerb einer Erstwoh-
nung durch ausländische Staatsangehörige, die in der Schweiz
leben, zu finanzieren.
Deshalb fordere ich den Bundesrat auf, folgende Fragen zu
beantworten:
1. Das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch
Personen im Ausland setzt Kontingente für Zweitwohnungen
fest. Werden EU-Staatsangehörige mit Aufenthaltsbewilligung
B, die in der Schweiz eine Zweitwohnung erwerben möchten,
nach der Annahme der Volksinitiative "gegen Masseneinwande-
rung" am 9. Februar 2014 diesen Kontingenten unterstellt?
2. Nach der Annahme der Volksinitiative "gegen Massenein-
wanderung" könnten Finanzinstitute zurückhaltender sein,
wenn es darum geht, EU-Staatsangehörigen Kredite für den
Erwerb eines Hauptwohnsitzes in der Schweiz zu bewilligen, da
die EU-Staatsangehörigen kein Anrecht auf Erneuerung ihrer
Aufenthaltsbewilligungen mehr haben werden. Gedenkt der
Bundesrat, Massnahmen für eine erleichterte Bewilligung von
Hypothekarkrediten für potenzielle Käuferinnen und Käufer, die
sich in der Schweiz niedergelassen haben, zu ergreifen, um
den Rückgang bei der Wohnungsnachfrage seitens EU-Staats-
angehöriger auszugleichen?
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Buttet, Derder, Feller, Français,
Germanier, Moret (7)
28.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3125 n Ip. Freysinger. Mobbing im Bundesamt für 
Migration?  (19.03.2014)
Auf die willkürliche Freistellung von Maria Krajewska am 14.
September 2011, die von Drohungen und von Mobbing begleitet
war, folgte zwischen Frau Krajewska und der Bundesverwaltung
(EJPD) ein endloser Streit.
Deshalb fordere ich den Bundesrat auf, zu folgenden Fragen
Stellung zu nehmen:
1. Wie rechtfertigt das BFM eine sofortige Freistellung, ohne
dass der betroffenen Person die Gründe dafür bekanntgegeben
werden?
2. Ist es normal, dass der Bund eine Mitarbeiterin für so lange
Zeit bezahlt, ohne dass diese eine berufliche Gegenleistung

erbringt (sie war für 19 Monate zwangsweise krankgeschrie-
ben!)?
3. Wie rechtfertigt der Bundesrat die Tatsache, dass eine Mitar-
beiterin der Bundesverwaltung so strapaziert wurde, dass sie
erwerbsunfähig wurde?
4. Was wird das EJPD zugunsten von Frau Krajewska unter-
nehmen, um die erlittene Ungerechtigkeit wiedergutzumachen?
21.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3133 n Mo. Nidegger. Interkantonaler Finanzausgleich. 
Benachteiligung der Grenzkantone korrigieren  
(19.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament ein Modell für
eine aggregierte Steuerbemessungsgrundlage pro Kopf vorzu-
schlagen, das die Verzerrung korrigiert, die die Grenzkantone
benachteiligt.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Barazzone, Bugnon, Cassis,
Chevalley, Clottu, Freysinger, Grin, Gschwind, Herzog, Hiltpold,
Leuenberger-Genève, Lüscher, Maire Jacques-André, Pantani,
Parmelin, Perrinjaquet, Pezzatti, Quadri, Regazzi, Rickli Nata-
lie, Rusconi, Stamm, Tornare, van Singer (25)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3135 n Mo. Müller Walter. Inakzeptable Vernachlässi-
gung der Ostschweiz beim Grenzwachtkorps  (19.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Ostschweiz angemessen
und bedrohungsgerecht bei der Stellenbesetzung beim Grenz-
wachtkorps zu berücksichtigen.
Mitunterzeichnende: Brand, Brunner, Büchel Roland, Büchler
Jakob, Candinas, Caroni, Fässler Daniel, Friedl, Gasser, Gilli,
Graf-Litscher, Hassler, Hausammann, Herzog, Kessler, Landolt,
Meier-Schatz, Müller Thomas, Reimann Lukas, Ritter,
Walter (21)
30.04.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3139 n Mo. Chopard-Acklin. Deklarationspflicht für 
Nanopartikel in Lebensmitteln und Kosmetika  (19.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Vorkehrungen zur Einführung
einer Deklarationspflicht für Nanopartikel in Lebensmitteln und
Kosmetika zu treffen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Aubert, Badran Jacqueline, Bernasconi, Birrer-Heimo, Carobbio
Guscetti, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Galladé,
Gasser, Geissbühler, Gilli, Glanzmann, Glättli, Graf Maya, Graf-
Litscher, Gross Andreas, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim,
Ingold, Jans, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève, Leutenegger
Oberholzer, Maire Jacques-André, Marra, Masshardt, Munz,
Naef, Nordmann, Nussbaumer, Pardini, Reynard, Rossini, Rytz
Regula, Schelbert, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Sch-
waab, Semadeni, Sommaruga Carlo, Tornare, Trede, Tschüm-
perlin, van Singer, Vischer Daniel, Vogler, Wermuth (54)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
20.06.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
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14.3140 n Po. Glanzmann. Volkswirtschaftliche Wertschöp-
fung der Investitionen in die innere Sicherheit  (19.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, vertiefende Analysen zu tätigen
und einen Bericht vorzulegen:
1. Wertschöpfung für Gesellschaft und Wirtschaft eines inve-
stierten Frankens in die innere Sicherheit.
2. Abhängigkeit zwischen den Investitionen in die innere Sicher-
heit und dem Nutzen für Gesellschaft und Wirtschaft: Evaluie-
rung des Optimums der Investitionen in die innere Sicherheit.
3. Gegenüberstellung der Erkenntnisse mit den aktuellen Zah-
len. Bei Abweichungen sind die entsprechenden Massnahmen
aufzuzeigen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Büchler Jakob, Eichenberger,
Geissbühler, Leutenegger Filippo, Müller Leo, Müller Walter,
Müri, Pfister Gerhard, Rickli Natalie, Romano, Schläfli, Schmid-
Federer (13)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3141 n Po. Glanzmann. Volkswirtschaftliche Kosten der 
Kriminalität in der Schweiz  (19.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Analysen zu folgen-
den Punkten zu tätigen und einen Bericht dazu vorzulegen:
1. volkswirtschaftliche Kosten der Kriminalität in der Schweiz;
2. Anteil dieser Kosten für Polizei, Justiz und Strafvollzug;
3. Gegenüberstellung dieser Zahlen zu den Vorjahren.
Mitunterzeichnende: Amherd, Büchler Jakob, Chopard-Acklin,
Eichenberger, Geissbühler, Haller, Leutenegger Filippo, Müller
Leo, Müller Walter, Müri, Pfister Gerhard, Rickli Natalie,
Romano, Schläfli, Schmid-Federer (15)
28.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3146 n Ip. Wermuth. Zusammenarbeit von Schweizer 
Rohstofffirmen mit der peruanischen Nationalpolizei  
(19.03.2014)
Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie viele Dienstleistungsverträge zwischen Schweizer Fir-
men und den peruanischen Sicherheitskräften sind ihm
bekannt?
2. Verfügt er über Einsicht in die Verträge zwischen Glencore
Xstrata (GX) und der peruanischen Nationalpolizei oder ähnli-
che Verträge mit Schweizer Firmen (Polizei und Militär)?
3. Hält er die Geheimhaltung solcher Verträge noch für zeitge-
mäss? Wenn nein, wie setzt er sich für mehr Transparenz ein?
4. Hält er Dienstleistungsverträge zwischen Schweizer Firmen
und der peruanischen Nationalpolizei vor dem Hintergrund der
zunehmend gewalttätigen Konflikte und der eingeführten Straf-
losigkeit für die Nationalpolizei noch für haltbar?
5. Setzt er sich für eine umfassende Aufklärung der Menschen-
rechtsverletzungen und Todesfälle rund um die Proteste in Espi-
nar im Mai 2012 ein? Wenn ja, wie?
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Fridez, Friedl, Gysi,
Hadorn, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève, Munz, Pardini,
Schenker Silvia, Semadeni, Tornare (12)
21.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3148 n Mo. FDP-Liberale 
Fraktion. Gewinnausschüttungen der Schweizerischen 
Nationalbank. Schuldenabbau statt Mehrausgaben  
(19.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen,
damit künftige Gewinnausschüttungen der Schweizerischen
Nationalbank (SNB) an den Bund nicht in der ordentlichen
Rechnung budgetiert, sondern für den Schuldenabbau verwen-
det werden.
Sprecher: Vitali
28.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3152 s Mo. Fournier. National bedeutsame Strassenin-
frastruktur. Gesamtschau der Erweiterung und 
Finanzierung  (19.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt:
1. den Sachplan Verkehr vom 26. April 2006 für den Bereich
Strasse umgehend umzusetzen und damit die Verantwortung
vollständig wahrzunehmen, die der Bund seit der Einführung
der neuen Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen im
Jahr 2008 innehat;
2. die Modalitäten der Finanzierung der Strasseninfrastruktur so
anzupassen, dass die Mittel gewährt werden können, die für die
langfristige Finanzierung und den Unterhalt des Grundnetzes
(Nationalstrassen) und des Ergänzungsnetzes (Schweizer
Hauptstrassen) sowie für den Agglomerationsverkehr erforder-
lich sind.
Mitunterzeichnende: Abate, Berberat, Bischof, Bischofberger,
Comte, Cramer, Engler, Föhn, Graber Konrad, Häberli-Koller,
Hess Hans, Lombardi, Recordon, Savary, Schmid Martin,
Schwaller, Seydoux (17)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
19.06.2014 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion.

14.3156 n Mo. Fehr Hans. Freigrenze für die AHV-Abrech-
nung von Beschäftigten in privaten Haushalten  
(20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung der entsprechen-
den AHV-Verordnung (Art. 34d AHVV) vorzulegen mit dem Ziel,
dass auch für Dienstleistungen in privaten Haushalten die für
die AHV übliche Freigrenze von 2300 Franken pro Jahr gilt.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amstutz, Baader Caspar, Badran Jacqueline, Barazzone, Bin-
der, Blocher, Borer, Bortoluzzi, Bourgeois, Brand, Brunner,
Büchel Roland, Büchler Jakob, Bugnon, Bulliard, Buttet, Candi-
nas, Caroni, Cassis, Clottu, de Courten, Derder, Egloff, Ester-
mann, Fässler Daniel, Fiala, Flückiger Sylvia, Fluri, Français,
Freysinger, Gasche, Geissbühler, Germanier, Giezendanner,
Gmür, Golay, Gössi, Grin, Grunder, Gschwind, Hausammann,
Heer, Herzog, Hess Lorenz, Hiltpold, Humbel, Hurter Thomas,
Joder, Jositsch, Kaufmann, Keller Peter, Killer Hans, Knecht,
Landolt, Lehmann, Leutenegger Filippo, Lohr, Lüscher, Mark-
walder, Merlini, Moret, Mörgeli, Müller Leo, Müller Thomas, Mül-
ler Walter, Müri, Neirynck, Nidegger, Pantani, Parmelin,
Perrinjaquet, Pezzatti, Pfister Gerhard, Pieren, Quadri, Regazzi,
Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Riklin
Kathy, Rime, Ritter, Romano, Rossini, Rösti, Rusconi, Rutz Gre-
gor, Schneeberger, Schneider-Schneiter, Schwander, Stahl,
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Stamm, Stolz, Vitali, Vogler, von Siebenthal, Walter, Wandfluh,
Wasserfallen, Wobmann, Ziörjen (104)
06.06.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 14.3157 n Mo. Nationalrat. Konzentrationswerte von 
Schadstoffen veröffentlichen (Hadorn)  (20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Liste mit allen bisher in der
Schweiz gemäss Anhang 1 Absatz 1 der Altlastenverordnung
(AltlV) hergeleiteten und vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) gut-
geheissenen Konzentrationswerte öffentlich zugänglich zu
machen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Birrer-Heimo, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Feri Yvonne,
Fridez, Friedl, Gross Andreas, Gysi, Hardegger, Heim, Jans,
Jositsch, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève, Leutenegger
Oberholzer, Marra, Masshardt, Munz, Nordmann, Piller Carrard,
Schelbert, Schenker Silvia, Schwaab, Semadeni, Steiert, Streiff,
Tornare, Tschümperlin (31)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
20.06.2014 Nationalrat. Annahme.
17.06.2015 Ständerat. Annahme.

14.3159 n Mo. Gschwind. Rekrutenschule. Keine militäri-
schen Aktivitäten am Wochenende  (20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine gesetzliche Bestimmung
auszuarbeiten, die vorsieht, dass am Wochenende in der
Rekrutenschule keine militärischen Aktivitäten stattfinden.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Darbellay, Gmür, Lehmann,
Regazzi, Romano, Schneider-Schneiter, Vogler (8)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3161 n Po. Barazzone. Nationaler Massnahmenplan zur 
Verringerung der Lärmbelastung  (20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Zweckmässigkeit eines
neuen Massnahmenplans zur Reduzierung der Entstehung und
der Ausbreitung von übermässigem Lärm zu prüfen. Diese
Massnahmen würden diejenigen ergänzen, die bereits in der
Lärmschutz-Verordnung vorgesehen sind.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Amherd, Bernasconi, Bour-
geois, Bulliard, Buttet, Candinas, Caroni, Chevalley, Darbellay,
de Buman, Derder, Egloff, Fässler Daniel, Fischer Roland, Fluri,
Français, Freysinger, Golay, Gschwind, Landolt, Lehmann, Leu-
enberger-Genève, Leutenegger Filippo, Lüscher, Mahrer, Maire
Jacques-André, Markwalder, Marra, Moret, Müller Thomas,
Neirynck, Nordmann, Noser, Parmelin, Regazzi, Reynard, Rit-
ter, Romano, Schneider-Schneiter, Sommaruga Carlo, Stamm,
Steiert, Tornare, Tschäppät, van Singer, Vogler,
Wasserfallen (48)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
20.06.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3162 n Mo. Schmid-Federer. Anreize zur Verminderung 
des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen schaffen  
(20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen und der Wirtschaft die seit Jahren identifizierten Ver-

besserungsmöglichkeiten im Bereich des Nachwuchses im
Gesundheitswesen rasch umzusetzen und die identifizierten
Potenziale im Inland diesbezüglich bestmöglich zu aktivieren
und weitere Anreize zur Verminderung des Fachkräftemangels
im Gesundheitswesen zu schaffen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Bulliard, Glanzmann, Ingold,
Schneider-Schneiter, Streiff (6)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3163 n Ip. Fehr Jacqueline. Wird die Axpo zum nächsten 
Fall Swissair oder UBS?  (20.03.2014)
Die EU hat beschlossen, die Verhandlungen über das Stromab-
kommen zu sistieren. Dieser Entscheid hat möglicherweise
grosse Auswirkungen für die schweizerische Stromindustrie.
Besonders betroffen ist die Axpo, die mit dem Pumpspeicher-
werk Linth-Limmern eine riskante Investition tätigt. Das Pump-
speicherwerk Linth-Limmern soll dereinst die Funktion als
Batterie für den europäischen Strommarkt übernehmen und die
Stromversorgung mengenmässig steuern.
Der Startschuss für den neugeordneten Strombinnenmarkt in
der EU fällt Anfang 2015. Es ist nicht zu erwarten, dass die EU
ihre Energieversorgung so ausrichtet, dass sie ausgerechnet
von jenem Land abhängig wird, das sich im Verhältnis zu
Europa unklar positioniert. Damit kann die gegenwärtige Sistie-
rung einer Weichenstellung gleichkommen, weil die EU ihre
Stromstrategie allenfalls definitiv an der Schweiz vorbei entwik-
kelt. Das wiederum würde bedeuten, dass die Axpo ihre Investi-
tionen nicht refinanzieren und in ernsthafte wirtschaftliche
Schwierigkeiten geraten könnte.
Die Axpo ist im Besitz der Kantone. Die Axpo kann deshalb in
Kürze für die Kantone und somit für die Steuerzahlenden ein
finanziell beachtliches Risiko werden. Die Axpo ist aber in
Bezug auf die Energieversorgung unseres Landes wohl auch
"too big to fail". Damit ist auch der Bundesrat gefordert. Ich bitte
ihn deshalb, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie schätzt der Bundesrat den Entscheid der EU, die Ver-
handlungen über das Stromabkommen zu sistieren, in Bezug
auf die wirtschaftlichen Risiken der Axpo und allenfalls weiterer
Stromkonzerne ein?
2. Verfügt der Bundesrat über die Grundlagen für eine seriöse
Risikoeinschätzung, und wie nimmt er diese vor?
3. Wie schätzt der Bundesrat die Gefahr für die Stromversor-
gung der Schweiz ein, sollten Axpo und weitere Stromkonzerne
in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten?
4. Welche Vorkehrungen trifft der Bundesrat in Zusammenarbeit
mit den Kantonen, um den obenbeschriebenen Fall abzuwen-
den?
5. Wie sieht der Bundesrat nach der Sistierung der Verhandlun-
gen die weitere Zusammenarbeit mit der EU im Stromdossier?
Wie sieht die aktuelle Stromstrategie der EU aus?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Feri Yvonne, Fridez,
Friedl, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim, Kiener Nellen, Maier
Thomas, Munz, Nordmann, Nussbaumer, Schenker Silvia,
Semadeni, Wermuth (16)
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
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14.3164 n Ip. Fehr Jacqueline. Frauen und Arbeitsmarkt. 
Empfehlungen der OECD  (20.03.2014)
Die OECD hält in ihrem Ende 2013 erschienenen Bericht zur
ökonomischen Situation in der Schweiz ("OECD Economic Sur-
veys: Switzerland 2013") Folgendes fest: Die Frauen machen in
der Schweiz 45 Prozent der Arbeitnehmenden und rund die
Hälfte der Hochschulabsolventinnen und -absolventen aus.
Betrachtet man nur diese Zahl, kann die Schweiz mit den skan-
dinavischen Ländern mithalten. Betrachtet man jedoch das
Arbeitsvolumen, das die erwerbstätigen Frauen in der Schweiz
im Vergleich zu den Männern leisten, liegt die Schweiz im
OECD-Vergleich auf dem zweitletzten Platz. Die Schweiz hat
zwar sehr viele, sehr gut ausgebildete erwerbstätige Frauen,
viele arbeiten aber nur Teilzeit (59 Prozent), und dies zu kleinen
Pensen. Ein anderes Indiz dafür, dass das vorhandene
Humankapital in der Schweiz schlecht genutzt wird, ist der Fakt,
dass der Anteil der gut ausgebildeten Frauen im Arbeitsmarkt
mit den Männern Schritt halten kann, jedoch der Anteil an
Frauen in leitenden Positionen deutlich kleiner ist. Die OECD
kommt zum Schluss, dass ein zentraler Punkt zur Produktivi-
tätssteigerung in der Schweiz die Aktivierung der Frauen im
Arbeitsmarkt ist.
Gerade auch vor dem Hintergrund der Abstimmung vom 9.
Februar und der Annahme der SVP-Initiative "gegen Massen-
einwanderung" steht die Diskussion um den Mangel an Arbeits-
kräften wieder im Zentrum. Im OECD-Bericht werden die
Hindernisse, die einer besseren Integration der Frauen in den
Arbeitsmarkt entgegenstehen, benannt, und Empfehlungen
dazu werden abgegeben.
Basierend darauf möchte ich vom Bundesrat wissen:
1. Wie beurteilt er die Empfehlungen der OECD aus dem "Eco-
nomic Surveys: Switzerland 2013" betreffend die "Aktivierung
der weiblichen Arbeitskräfte", insbesondere auch in Anbetracht
des oft beklagten Fachkräftemangels, der sich im Zuge der
Annahme der Volksinitiative "gegen Masseneinwanderung"
noch zuspitzen könnte?
2. Inwiefern werden diese Empfehlungen der OECD in die Poli-
tik und die Verwaltung einfliessen?
3. Die bisherigen Massnahmen greifen offensichtlich zu wenig:
Welche zusätzlichen Massnahmen ist er bereit zu ergreifen, um
einerseits die Erwerbsbeteiligung der Frauen zu erhöhen und
andererseits den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhö-
hen?
4. Angenommen, jede bisher teilzeitlich oder nicht erwerbstätige
Frau könnte einen Tag (mehr) arbeiten: Wie gross wäre das
damit ausgelöste Arbeitsvolumen in Vollzeitäquivalenten?
Mitunterzeichnende: Bertschy, Birrer-Heimo, Chopard-Acklin,
Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim,
Kiener Nellen, Munz, Nordmann, Rossini, Schenker Silvia,
Semadeni, Wermuth (17)
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3165 n Ip. Fehr Jacqueline. Schutz der Arktis  
(20.03.2014)
Die Festsetzung von Umweltschützerinnen und Umweltschüt-
zern (darunter auch eine Person aus der Schweiz) durch russi-
sche Behörden in der Arktis hat im September auch bei uns
grosses mediales Interesse ausgelöst. Dabei wurde nicht nur
die Menschenrechtspraxis Russlands hinterfragt, sondern vor
allem auch auf die unglaublichen Entwicklungen, die sich zur-

zeit in der Arktis abspielen, aufmerksam gemacht: An kaum
einem anderen Ort der Welt ist der Klimawandel deutlicher
sichtbar als in der Arktis. Seit 1980 sind über 75 Prozent des
arktischen Meereises verschwunden. Anstatt diese Katastrophe
als deutliches Warnzeichen zu sehen, wollen Länder und Kon-
zerne dort nach Öl und Gas bohren und Mineralien auf bzw. im
Meeresboden ausbeuten - mit dramatischen Folgen für das dor-
tige Ökosystem.
Vor diesem Grund bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu
beantworten:
1. Welche Möglichkeiten hat die Schweiz, sich für den Schutz
der Arktis (High Sea) einzusetzen?
2. Welche Hebel kann die Schweiz nutzen, damit Bohrungen
nach Öl und Gas bzw. der Rohstoffabbau in den Meeren nörd-
lich des Polarkreises verboten werden?
3. Als Sitzstaat vieler Rohstofffirmen und als einer der weltweit
grössten Handelsplätze für Öl ist auch die Schweiz mit dem
Schicksal der Arktis verbunden. In welcher Weise beabsichtigt
der Bundesrat tätig zu werden, um eine Beteiligung dieser
Schweizer Firmen am Raubbau an der Arktis zu verhindern?
4. Die Schweiz ist Mitglied in verschiedenen Organisationen
und multilateralen Konventionen (z. B. IMO, Ospar, WTO, Gatt,
Efta, Spitzbergen-Vertrag). Welche Initiativen zum Schutz der
Arktis kann die Schweiz in diesen Gremien oder anderweitig
einbringen?
Mitunterzeichnende: Chopard-Acklin, Friedl, Gysi, Hadorn, Har-
degger, Heim, Kiener Nellen, Munz, Nordmann, Nussbaumer,
Schenker Silvia, Semadeni, Wermuth (13)
21.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3169 n Mo. Pezzatti. Begrenzung der NFA-Zahlungen 
durch eine Mindestgarantie an den Kantonsanteilen an der 
Bundessteuer  (20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des NFA-Gesetzes in dem Sinne vorzuschlagen, dass der von
einem Kanton für den Ressourcenausgleich einzubezahlende
Betrag maximal 15 Prozent der im Vorjahr bei ihm generierten
Bundessteuereinnahmen beträgt.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Binder, Blo-
cher, Bortoluzzi, Bugnon, Fehr Hans, Feller, Fiala, Gmür, Gössi,
Grin, Heer, Hurter Thomas, Hutter Markus, Kaufmann, Keller
Peter, Leutenegger Filippo, Moret, Mörgeli, Nidegger, Noser,
Parmelin, Pfister Gerhard, Rickli Natalie, Rutz Gregor, Schwan-
der, Stahl, Stolz (29)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3172 n Ip. Fischer Roland. Falsche Prioritäten bei der 
Erneuerung der Luftwaffe?  (20.03.2014)
Gemäss dem Sicherheitspolitischen Bericht 2010 ist damit zu
rechnen, dass Waffen, die heute nur Streitkräften zur Verfügung
stehen, in Zukunft auch terroristischen Gruppierungen in die
Hände fallen. Im Fall von Boden-Luft-Lenkwaffen sei dies
bereits der Fall. Der Einsatz moderner Raketen mittlerer und
grosser Reichweiten sei zwar kaum ohne Duldung des Staates
möglich, von dem aus sie abgefeuert würden, und Analoges
gelte auch für Kampfflugzeuge oder Marschflugkörper. Dennoch
sei nicht auszuschliessen, dass auch Fernwaffen grösserer
Reichweite dereinst im Besitz terroristischer Gruppierungen
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sein werden und von diesen eingesetzt oder als Drohmittel
benutzt werden können.
Dabei gelte es aber zu berücksichtigen, dass die Schweiz allein
auf sich gestellt gegenüber solchen Waffen keine wirksamen
Abwehrmöglichkeiten hätte; eine wirksame Abwehr wäre also
nur in internationaler Kooperation möglich. Der Armeebericht
2010 bestätigt, dass bei der bodengestützten Luftverteidigung
der Schweiz die Fähigkeiten fehlen, um Flugzeuge und Fern-
waffen (Marschflugkörper oder Raketen) auf grössere Höhen
und auf grössere Distanzen bekämpfen zu können. Deshalb
sollen erste Fähigkeiten aufgebaut werden, um Flugobjekte auf
grössere Höhen und auf grössere Distanzen bekämpfen zu
können. Zur Bekämpfung von Raketen wäre die Schweiz aber
auf Frühwarndaten aus dem Ausland angewiesen.
Hingegen schreibt der Bundesrat im Armeebericht, dass mit
den 33 F/A-18 C/D die Mittel vorhanden seien, um den Luftpoli-
zeidienst mit eigenen Kampfflugzeugen und aus eigenen Kräf-
ten sicherzustellen.
Es stellen sich deshalb folgende Fragen:
1. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass heute die Risiken eines
Angriffs durch Fernwaffen grösser sind als die Risiken eines
konventionellen Luftangriffs mit Kampfjets?
2. Weshalb hat er die Beschaffung neuer Kampfjets der
Beschaffung eines neuen Boden-Luft-Systems vorgezogen,
obwohl gerade bei den Boden-Luft-Systemen grosse Fähig-
keitslücken bestehen?
3. Wie gestalten sich der Fahrplan und die Finanzierung für die
Erneuerung des Boden-Luft-Systems?
4. Welche Schritte hat er bereits ergriffen, um im Rahmen eines
neuen Boden-Luft-Systems zur Abwehr von Raketen die
Kooperation mit dem Ausland sicherzustellen?
Mitunterzeichnende: Böhni, Chevalley, Flach, Gasser, Ingold,
Kessler, Maier Thomas, Moser, Neirynck, Vogler, Weibel (11)
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3173 n Mo. Fridez. Dickdarmkrebs. Systematische Früh-
erkennung durch Darmspiegelung in der Schweiz  
(20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, gemeinsam mit den Kantonen
die Rahmenbedingungen betreffend Finanzen (Finanzierung,
kostenlose Behandlung) und Organisation (Verwaltung, Evalua-
tion, Entwicklung von Bildungsgängen, damit eine ausreichende
Anzahl Spezialistinnen und Spezialisten zur Verfügung steht)
auszuarbeiten, damit für die Bevölkerung unseres Landes im
Alter von 50 bis 69 Jahren eine flächendeckende und systema-
tische Früherkennung von Dickdarmkrebs mittels Darmspiege-
lung (Koloskopie) möglich wird.
Mitunterzeichnende: Friedl, Gysi, Hadorn, Heim, Kiener Nellen,
Leuenberger-Genève, Maire Jacques-André, Marra, Munz, Par-
dini, Reynard, Rossini, Schenker Silvia, Schwaab, Semadeni,
Tornare, Wermuth (17)
28.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3174 n Po. Fridez. Aluminium. Ein störender Zusatzstoff 
in zahlreichen Impfstoffen  (20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die potenziel-
len Risiken zu verfassen, die mit dem Vorkommen von Alumi-
nium als Zusatzstoff in der Mehrheit der Impfstoffe, die in der
Schweiz verwendet werden, verbunden sind. Sodann soll der

Bundesrat nötigenfalls Schritte bei der Pharmaindustrie unter-
nehmen, um dieses Problem mittelfristig zu lösen.
Mitunterzeichnende: Friedl, Gross Andreas, Gysi, Hadorn,
Heim, Jans, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève, Maire Jac-
ques-André, Marra, Munz, Pardini, Reynard, Rossini, Schenker
Silvia, Schwaab, Semadeni, Tornare, Wermuth (19)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3175 n Mo. Hausammann. Reduktion der 
Lebensmittelverluste  (20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu treffen, mit
dem Ziel, die Lebensmittelverluste (Food Waste) in der Schweiz
bis 2020 um mindestens 30 Prozent zu reduzieren. Es sollen
Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche alle Stufen
der Lebensmittelkette einbinden. Nahrungsmittel, welche heute
verlorengehen, sollen wieder als solche verbraucht werden.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amaudruz, Böhni, Bour-
geois, Estermann, Fehr Hans, Geissbühler, Girod, Golay, Gössi,
Graf Maya, Guhl, Hassler, Herzog, Jans, Kessler, Lohr, Mas-
shardt, Quadranti, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Ritter,
Schelbert, Schwander, Semadeni, Trede, von Siebenthal, Wal-
ter, Wandfluh (29)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3176 n Mo. Gysi. Internationale Akzeptanz für die Unter-
nehmensbesteuerung. Abschaffung von Artikel 28 Absätze 
2 bis 4 des Steuerharmonisierungsgesetzes  (20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 28 Absätze 2 bis 4 des
Steuerharmonisierungsgesetzes ersatzlos zu streichen, um
damit ein international konformes System der Unternehmens-
besteuerung zu gewährleisten. Die mit diesem Schritt verbun-
denen finanziellen Auswirkungen auf die Haushalte der
Kantone sind über den NFA auszugleichen.
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Birrer-Heimo, Carob-
bio Guscetti, Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Graf-
Litscher, Gross Andreas, Hadorn, Hardegger, Jans, Jositsch,
Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, Maire Jacques-André,
Marra, Masshardt, Munz, Nordmann, Nussbaumer, Pardini, Pil-
ler Carrard, Rossini, Schelbert, Schneider Schüttel, Semadeni,
Tschümperlin, Wermuth (29)
06.06.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3177 n Ip. Gysi. Schuldenbremse. Taugliches Instrument 
beim Risiko einer Immobilienkrise?  (20.03.2014)
Bei der Behandlung des Berichtes "Die Schuldenbremse des
Bundes: Erfahrungen und Perspektiven" in der Finanzkommis-
sionssitzung vom 27. Februar 2014 wurde von Prof. Dr. Achim
Truger, Co-Autor des Gutachtens "Eine Finanzpolitik im Inter-
esse der nächsten Generationen", ausgeführt, dass die Schul-
denbremse zwar durchaus Erfolge gezeitigt habe, diese
allerdings unter makroökonomisch positiven Rahmenbedingun-
gen erfolgt seien. Die effektive Bewährungsprobe einer länger
andauernden Wirtschaftskrise aber sei bisher noch nicht erfolgt.
Dass der Praxistest somit noch aussteht, wurde so auch vonsei-
ten des Bundesrates anerkannt: Wie sich die Schuldenbremse
in einer längeren Abschwächung oder einem drastischen Ein-
nahmeneinbruch auswirken würde, ist ungewiss.
Als eines der grösseren makroökonomischen Risiken wird von
der Schweizerischen Nationalbank eine Abschwächung des
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Immobilienmarktes und das Platzen der Immobilienblase
benannt. Im bundesrätlichen Bericht "Die Schuldenbremse des
Bundes: Erfahrungen und Perspektiven" werden trotz der oben-
beschriebenen Risiken Änderungen an der heutigen Schulden-
bremse nicht einmal in Erwägung gezogen.
Damit die Schuldenbremse auch in konjunkturellen Krisenpha-
sen nicht zum Pferdefuss wird, müssen diese Risikoabschät-
zungen zwingend vorgenommen werden. Da der Bericht nicht
in den Räten behandelt wird, bitte ich die Regierung um die
Beantwortung folgender Fragen:
1. Gibt es Berechnungen darüber, wie sich das Platzen einer
Immobilienblase auf die Schuldenbremse und deren gesetzlich
eng definierte Anwendung auswirkt? Sind solche Szenarien
simuliert worden?
2. Mit welchen Folgen auf den Bundeshaushalt und die Investiti-
onstätigkeit des Bundes müsste gerechnet werden?
3. Wird erwogen, aufgrund solcher Berechnungen und des
beträchtlichen Risikos einer Immobilienkrise Vorkehrungen bei
der Schuldenbremse zu treffen bzw. Anpassungen vorzuneh-
men? Wenn nein, wieso nicht?
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Bernasconi, Birrer-
Heimo, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Friedl, Graf-Lit-
scher, Hadorn, Hardegger, Jositsch, Kiener Nellen, Leute-
negger Oberholzer, Maire Jacques-André, Masshardt, Munz,
Pardini, Piller Carrard, Schelbert, Semadeni, Tschümperlin,
Wermuth (21)
21.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3179 n Ip. van Singer. Massnahmen zur Erhöhung der 
Widerstandsfähigkeit der Schutzmäntel der ältesten 
Schweizer Kernkraftwerke  (20.03.2014)
Nach dem Unfall in Fukushima wurden für Schweizer Kernkraft-
werke Schutzmassnahmen getroffen. Welche zusätzlichen
Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu ergreifen, um die
Schutzmäntel der ältesten Kernkraftwerke unseres Landes zu
verstärken?
Insbesondere bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu
beantworten:
1. Wie dick sind die Fundamente der Schutzmäntel? Besteht
nicht die Gefahr, dass geschmolzenes Material die Fundamente
durchschmilzt? Wie beurteilt der Bundesrat die in anderen Län-
dern vorgesehenen Massnahmen zur Verstärkung von Funda-
menten oder zur Änderung ihrer Geometrie? Welche
spezifischen Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu ergreifen,
um die Gefahr im Fall einer Kernschmelze zu verringern?
2. Wie dick sind die oberen Bereiche der Schutzmäntel? Wie
beurteilt der Bundesrat die Berichte von ausländischen Auf-
sichtsbehörden, wonach diese Art von Kernkraftwerken nicht
standhalten würde, wenn ein Flugzeug mit hoher Geschwindig-
keit in das Kernkraftwerk fliegen würde? Welche spezifischen
Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu ergreifen, um diese Art
von Gefahr zu verhindern?
Mitunterzeichnende: Girod, Glättli, Graf Maya, John-Calame,
Leuenberger-Genève, Mahrer, Müller Geri, Rytz Regula, Schel-
bert, Thorens Goumaz, Trede, Vischer Daniel (12)
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3181 n Po. Amherd. Stopp den Enkeltrickbetrügern und 
Trickdiebstählen  (20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, abzuklären und in einem Bericht
darzulegen, welche Massnahmen in den Bereichen Prävention
und rechtliche Grundlagen notwendig sind, um der Zunahme
von Fällen von Enkeltrickbetrügereien sowie Trickdiebstählen
effektiv entgegenzuwirken.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Buttet, Candinas, Darbellay, de
Buman, Fässler Daniel, Glanzmann, Gmür, Gschwind, Leh-
mann, Lohr, Meier-Schatz, Müller-Altermatt, Neirynck, Pfister
Gerhard, Regazzi, Riklin Kathy, Romano, Schläfli, Schmid-
Federer, Vogler (21)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3182 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Spracherwerb 
in der obligatorischen Schulzeit. Vorbeugen statt heilen. 
Mehr Ressourcen für den nationalen Zusammenhalt  
(20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen seiner verfassungs-
mässigen Kompetenzen die notwendigen Massnahmen zu tref-
fen, um zu gewährleisten, dass die in der Bundesverfassung
festgelegten Koordinationsziele erreicht werden können.
Besonders wichtig erscheint in diesem Zusammenhang das
Erreichen der in Artikel 15 Absatz 3 des Sprachengesetzes fest-
gelegten Spracherwerbsziele. Gemäss diesem müssen alle
Volksschulabgänger einer zweiten Landessprache mächtig
sein. Dies gehört zu den Kompetenzen, welche im Rahmen der
Harmos-Vereinbarung von bereits 15 Kantonen mit über drei
Vierteln der Schweizer Bevölkerung angestrebt werden. Der
Bundesrat verstärkt die Förderung der verschiedenen Mittel,
Ressourcen und Programmen, die das Erreichen der Ziele
erleichtern. Er sorgt für die Vermeidung kantonaler Entscheide,
die das Erreichen dieser Ziele durch die Schaffung widerrechtli-
cher vollendeter Tatsachen grundsätzlich gefährden.
Sprecher: Aebischer Matthias
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3183 n Ip. Rutz Gregor. Exorbitante Gebühren für bun-
desrätliche Verfügungen  (20.03.2014)
Im Steuerstreit mit den USA gilt - mit bundesrätlichem Segen -
die Beweislastumkehr: Banken, welche auch künftig eine
Geschäftstätigkeit betreiben wollen und sich keiner Vergehen
gegen amerikanische Gesetze schuldig gemacht haben, müs-
sen dem US-Justizdepartement einen umfassenden Bericht
eines unabhängigen Prüfers liefern, um ihre Unschuld zu
beweisen. Doch nicht nur dieser Bericht kostet viel Geld, son-
dern auch die Verfügung des Bundesrates, welche die Bank
zum Vollzug dieses "Deals" ermächtigt. Die Musterverfügung
bezweckt, schweizerische Banken zu ermächtigen, mit dem
US-Justizdepartement (DOJ) zusammenzuarbeiten und am frei-
willigen Programm des DOJ teilzunehmen.
Nach herrschender Lehre hat sich die Gebührenhöhe für Verfü-
gungen nach dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip zu
richten. Diesen Grundsätzen scheint im vorliegenden Fall nicht
Rechnung getragen zu werden. Vor diesem Hintergrund frage
ich den Bundesrat:
1. Wie hoch sind die Gebühren (Frankenbetrag), welche eine
Bank für eine entsprechende Verfügung zu entrichten hat?
2. Wie berechnet sich diese Gebühr?



168
3. Wie hoch ist der tatsächliche Aufwand für die Erstellung einer
entsprechenden Verfügung?
4. Wie steht diese Gebühr im Zusammenhang mit dem Kosten-
deckungs- und Äquivalenzprinzip?
5. Kann der Bundesrat ausschliessen, dass seitens der Finma
sanfter Druck auf Bankinstitute ausgeübt wird, an den ange-
sprochenen Programmen teilzunehmen?
Mitunterzeichnende: Amstutz, Baader Caspar, Brunner, Flücki-
ger Sylvia, Kaufmann (5)
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3184 n Po. Amherd. Schaffung eines Kompetenzzen-
trums für den Umgang mit neuen Medien  (20.03.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, im Hinblick auf das Auslaufen des
nationalen Programms "Jugend und Medien" im Jahr 2015 die
Schaffung eines Kompetenzzentrums zu prüfen, welches den
sich rasant verändernden technologischen Entwicklungen der
elektronischen Medien Rechnung trägt.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Buttet, Candinas, Darbellay, de
Buman, Fässler Daniel, Fehr Jacqueline, Glanzmann, Gmür,
Gschwind, Lehmann, Lohr, Meier-Schatz, Müller Walter,
Neirynck, Pfister Gerhard, Regazzi, Riklin Kathy, Schläfli,
Schmid-Federer, Schneider-Schneiter, Vogler (22)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
20.06.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3186 n Mo. Leutenegger Oberholzer. Steuerliche Konse-
quenzen übermässiger Entschädigungen und Boni bei 
Verlustvortrag  (20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament Massnahmen
(Gesetzesänderung o. a.) vorzuschlagen, mit denen sicherge-
stellt wird, dass Bonuszahlungen bzw. andere Entschädigungen
an Mitarbeitende von über 1 000 000 Franken im Jahr steuerlich
nicht als geschäftsmässig begründeter Aufwand geltend
gemacht werden können, solange eine Unternehmung einen
Verlustvortrag ausweist.
Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Chopard-Acklin, Fridez,
Friedl, Gysi, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Munz, Nord-
mann, Schenker Silvia, Wermuth (13)
28.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3188 n Mo. Streiff. Einhaltung des Arbeitsgesetzes in 
den Spitälern  (20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt,
1. die Einhaltung des Arbeitsgesetzes in den Spitälern peri-
odisch und flächendeckend kontrollieren zu lassen;
2. die notwendigen Schritte einzuleiten, damit Verstösse gegen
das Arbeitsgesetz unverzüglich behoben werden.
Mitunterzeichnende: Amherd, Birrer-Heimo, Bulliard, Buttet,
Darbellay, Graf-Litscher, Hadorn, Heim, Ingold, Leuenberger-
Genève, Marra, Masshardt, Müller-Altermatt, Neirynck, Pardini,
Piller Carrard, Regazzi, Romano, Rytz Regula, Schneider
Schüttel, Schneider-Schneiter, Semadeni, Tschümperlin,
Wermuth (24)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3189 n Ip. Leutenegger Oberholzer. Ökonomische Fol-
gen der Masseneinwanderungs-Initiative  (20.03.2014)
Die Masseneinwanderungs-Initiative (MEI) der SVP hat gravie-
rende ökonomische Folgen. Der Bundesrat wird um die Beant-
wortung folgender Fragen ersucht.
1. Erachtet er kurzfristige Massnahmen zum Schutz der
Schweizer Volkswirtschaft bestimmter Regionen und Branchen
als notwendig? Wenn ja, welche?
2. Sind Massnahmen zur Produktivitätssteigerung der Schwei-
zer Wirtschaft und in welchen Branchen angezeigt?
3. Verschlechtert die Initiative die Ausgangslage für den Finanz-
platz und den Marktzugang der Schweizer Finanzinstitute in der
EU? Inwiefern sind die Personenfreizügigkeit und der freie
Kapitalverkehr miteinander verbunden?
4. Der Think-Tank Avenir Suisse empfiehlt ein eurokompatibles
Massnahmenbündel von Pull-Faktoren der Migration wie die
Mobilisierung von einheimischen Arbeitsmarktreserven durch
die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Förderung
von Krippen, Beseitigung von Barrieren für Ältere usw. Was für
kurzfristig realisierbare Massnahmen schlägt er zur Mobilisie-
rung der einheimischen Arbeitskräfte vor?
5. Mindestlöhne schützen Menschen mit tiefen Einkommen und
bewirken einen Rationalisierungseffekt. Sie senken den Anreiz
zur Anwerbung billiger Arbeitskräfte aus dem Ausland. Wie
hoch müssen Mindestlöhne sein, damit sie effizienzsteigernd
und arbeitsplatzwirksam sind?
6. Welche zusätzlichen flankierenden Massnahmen zum Schutz
der Lohnabhängigen und der Arbeitsplätze drängen sich nach
Annahme der MEI auf?
7. Steuervergünstigungen für zuziehende Unternehmen begün-
stigen die Zuwanderung. Das Seco schätzt die Zuwanderung
infolge von Standortförderungsmassnahmen allein des Bundes
jährlich auf bis zu 3000 Personen. Ist er bereit, inskünftig auf
steuerliche Migrationsanreize zu verzichten?
8. Die Aufhebung der Steuervergünstigungen für natürliche Per-
sonen mit ausländischer Nationalität (Pauschalbesteuerung,
Privilegien für Expats usw.) dämpft die Zuwanderung. Zudem
führt sie zu mehr Steuergerechtigkeit. Welche Massnahmen
drängen sich nach der MEI auf?
9. Welche Auswirkungen hat die MEI auf die Finanzierung der
Sozialversicherungen?
10. Der Forschungs- und Entwicklungsstandort Schweiz ist
betroffen. Besteht die Möglichkeit zu Kompensationsmassnah-
men?
11. Wie hoch veranschlagt er die gesamtwirtschaftlichen Kosten
eines Kontingentierungssystems, wie es vor der Personenfrei-
zügigkeit mit der EU Geltung hatte?
Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Chopard-Acklin, Feri
Yvonne, Fridez, Friedl, Gysi, Hadorn, Heim, Kiener Nellen,
Munz, Nordmann, Nussbaumer, Rossini, Schenker Silvia,
Semadeni, Tschümperlin (16)
21.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3192 n Ip. Ingold. Wirkung, Transparenz und Resultate-
messung in der internationalen Entwicklungszusammenar-
beit 2013-2016  (20.03.2014)
Der Bundesrat will der Öffentlichkeit, dem Parlament und ver-
schiedenen Projektpartnern anhand konkreter Resultate aufzei-
gen, wie die Schweiz Entwicklungs- und Schwellenländer mit
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ihren wirtschafts- und handelspolitischen Massnahmen unter-
stützt. Im Rahmen des Themenschwerpunktes "Privatsektor
und Unternehmertum stützen" fördert die Schweiz ein dynami-
sches und starkes Unternehmertum mithilfe der Finanzierungs-
gesellschaft Sifem AG. Durch Zugang zu Eigenkapital und
Krediten trug Sifem zur Schaffung von 46 000 und zum Erhalt
von 202 000 Arbeitsplätzen bei. Im Bericht zur Wirksamkeit der
wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit weist die
Schweiz ein "solides" Resultat einer Erfolgsquote von 76 Pro-
zent aus.
Mitunterzeichnende: Chevalley, Friedl, John-Calame, Naef,
Streiff (5)
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3194 n Ip. Giezendanner. Projekt Containerterminal 
Basel Nord  (20.03.2014)
1. Ist der Bundesrat bereit, gewisse Auflagen an das finanzielle
Engagement zu knüpfen?
2. Wird für den Betrieb des neuen Containerterminals eine pri-
vate, schweizerische Trägerschaft (ohne Mehrheit der SBB)
favorisiert?
3. Werden sich private Unternehmer (im Containersektor) finan-
ziell beteiligen können?
4. Wird der Terminal multimodal (nicht nur für maritime Contai-
ner) nutzbar sein?
5. Werden auf dem neuen Terminal auch Nebenleistungen
(Tankreinigung, Beheizung usw.) angeboten?
6. Ist dem Bundesrat bewusst, dass zurzeit eine grosse Überka-
pazität an Containerstellplätzen in Basel besteht?
7. Ist der Containerterminal für den trimodalen Betrieb am richti-
gen Standort?
8. Müsste der Schiffverkehr für verschiedene Reeder im Hafen-
becken zeitlich eingeschränkt werden?
9. Woher haben die SBB die Erfahrung für einen allfälligen
Betrieb einer Containeranlage?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amstutz, Binder, Borer, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Büchel
Roland, Clottu, Flückiger Sylvia, Freysinger, Geissbühler, Grin,
Grunder, Hausammann, Herzog, Hurter Thomas, Joder, Kauf-
mann, Killer Hans, Knecht, Mörgeli, Müller Thomas, Müri, Pan-
tani, Pieren, Quadri, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Rime,
Rösti, Schneeberger, Stahl, Stamm, Walter, Wobmann (38)
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3195 n Ip. Brunner. Terminallandschaft der SBB  
(20.03.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
In St. Gallen-Winkeln wird seit einigen Jahren sehr erfolgreich
ein privater Containerterminal betrieben. Nun wollen die SBB in
5 Kilometern Distanz (Gossau) einen Konkurrenzterminal
bauen.
1. Wird das BAV das sinnlose Projekt der SBB finanziell unter-
stützen?
2. Wie viel wurde vom BAV in den Terminal Cadenazzo inve-
stiert?

3. Wurden aus dem Fehlprojekt Wiler/Utzenstorf Lehren gezo-
gen?
4. Wie hoch war der Verlust des Bundes in Franken beim Termi-
nalprojekt Wiler/Utzenstorf?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amstutz, Binder, Borer, Bortoluzzi, Brand, Büchel Roland,
Clottu, Egloff, Flückiger Sylvia, Freysinger, Geissbühler, Gie-
zendanner, Grin, Hausammann, Herzog, Hurter Thomas, Joder,
Kaufmann, Killer Hans, Knecht, Mörgeli, Müller Thomas, Müri,
Pantani, Pieren, Quadri, Regazzi, Reimann Maximilian, Rickli
Natalie, Rime, Rösti, Stahl, Stamm, Walter, Wobmann (38)
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3196 n Mo. Giezendanner. Zulassung von fünfachsigen 
Baustellenfahrzeugen als Geländefahrzeuge  (20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, 10x4-Fahrzeuge als Gelände-
fahrzeuge (ohne vorderen Unterfahrschutz) zuzulassen.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amstutz, Binder, Borer, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Büchel
Roland, Clottu, Flückiger Sylvia, Freysinger, Geissbühler, Grin,
Grunder, Hausammann, Herzog, Hurter Thomas, Joder, Kauf-
mann, Killer Hans, Knecht, Mörgeli, Müller Thomas, Müri, Pan-
tani, Pieren, Quadri, Regazzi, Reimann Maximilian, Rickli
Natalie, Rime, Rösti, Stahl, Stamm, Walter, Wobmann (38)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3197 n Po. Mahrer. Straf- und Massnahmenvollzug. Ver-
stärkung der interkantonalen Zusammenarbeit unter der 
Ägide des Bundes  (20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, ob unter der Ägide
des Bundes die Koordination zwischen den drei Strafvollzugs-
konkordaten verstärkt werden kann, insbesondere indem Artikel
378 des Strafgesetzbuches verbindlicher formuliert wird.
Mitunterzeichnende: Chevalley, Fridez, Glättli, Golay, Graf
Maya, Hiltpold, John-Calame, Leuenberger-Genève, Rytz
Regula, Thorens Goumaz, Tornare, Trede, van Singer, Vischer
Daniel, von Graffenried (15)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3199 n Ip. Tornare. Volksabstimmung vom 9. Februar 
2014 und Grenzgänger  (20.03.2014)
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Werden Grenzgängerinnen und Grenzgänger den jährlichen
Kontingenten, wie sie der neue Artikel 121a der Bundesverfas-
sung vorsieht, unterstellt sein?
2. Was unternimmt der Bundesrat, um bei der Festlegung der
jährlichen Kontingente für Grenzgängerinnen und Grenzgänger
die besonderen Bedürfnisse von Grenzkantonen wie Genf oder
Waadt zu berücksichtigen?
Mit der Annahme der Initiative "gegen Masseneinwanderung",
die wieder Kontingente für Ausländerinnen und Ausländer ein-
führt, hat man das Prinzip des Vorrangs für Schweizerinnen und
Schweizer eingeführt. Artikel 121a der Bundesverfassung hält
fest, dass die jährlichen Höchstzahlen und Kontingente für
erwerbstätige Ausländerinnen und Ausländer auf die gesamt-
wirtschaftlichen Interessen der Schweiz unter Berücksichtigung
eines Vorrangs für Schweizerinnen und Schweizer auszurichten
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sind. Nach dem Willen des Initiativkomitees muss die Kontin-
gentierung für alle migrierenden Personen gelten, also auch für
Grenzgängerinnen und Grenzgänger (die per Definition keine
Migrantinnen und Migranten sind).
Zahlreiche Zweige der Schweizer Wirtschaft kommen ohne
Arbeitskräfte aus dem Ausland nicht aus. In Genf und im Kan-
ton Waadt ist die Arbeitskraft der Grenzgängerinnen und Grenz-
gänger für die Dynamik der Hotellerie, des Baugewerbes, der
Informatik und vor allem des Gesundheitswesens unentbehr-
lich. Die Spitäler werden die Grenzgängerinnen und Grenzgän-
ger, die bei ihnen arbeiten, schlichtweg nicht abweisen. Auf
unvernünftige Weise eine Höchstgrenze für die Einwanderung
festzulegen schadet nicht nur den wirtschaftlichen Interessen
der Schweiz, sondern auch dem guten Funktionieren unseres
Gesundheitssystems.
21.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3201 n Mo. Freysinger. Nein zur Einziehung von Privat-
vermögen durch Banken  (20.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung von Artikel 28
Absatz 2 BankG und der Artikel 49 und 50 der Bankeninsol-
venzverordnung-Finma auszuarbeiten, damit es nicht mehr
möglich ist, Fremdkapital in Eigenkapital zu wandeln.
Mitunterzeichnende: Bugnon, Clottu, Estermann, Grin, Nideg-
ger, Parmelin, Reimann Maximilian, Rusconi, Stamm,
Wobmann (10)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3217 n Ip. Reimann Lukas. Neue Allianzen zur Stärkung 
der Schweiz  (21.03.2014)
Unser aussenpolitischer Fokus darf sich nicht einfach auf Brüs-
sel konzentrieren. Gute Beziehungen zu einzelnen National-
staaten und Regionen - ob innerhalb oder ausserhalb der EU -
sind wichtig. Schliesslich sollte unsere Aussenpolitik der Inter-
essenpolitik der Schweiz entsprechen. Wo gemeinsame Inter-
essen vorhanden sind, sollten diese auch zu einer
Zusammenarbeit genutzt werden.
1. Wie können die Beziehungen mit Nachbarregionen wie Bay-
ern, Vorarlberg oder dem Elsass vertieft werden?
2. Gibt es Spielraum für wirtschaftliche Abkommen zwischen
der Schweiz und direkt an die Schweiz angrenzende Regionen
wie Bundesländer?
3. Gewichtige isländische und norwegische Stimmen möchten
als Alternative zu bestehenden EU-Verträgen ein neues Frei-
handelsabkommen. Sie schlagen vor, die EU solle mit den Efta-
Staaten ein neues Freihandelsabkommen aushandeln, so, wie
sie dies mit Südkorea oder Kanada mache. Der Anwendungs-
bereich des bestehenden Freihandelsabkommens ist
beschränkt auf Industrieprodukte und landwirtschaftliche Verar-
beitungsprodukte. Er könnte um Dienstleistungen ergänzt wer-
den und den Marktzugang der Schweizer Wirtschaft erleichtern
durch gegenseitige Anerkennung von Produktevorschriften.
Das Abkommen soll sich auf wirtschaftlichen Handel beschrän-
ken - ohne jegliche politische, gerichtliche oder finanzielle Ein-
mischung. Wenn die Efta-Staaten gemeinsam verhandelten,
würde die Position der Nicht-EU-Staaten Norwegen, Island,
Schweiz und Liechtenstein gestärkt. Haben diesbezüglich
Gespräche mit den Efta-Partnerstaaten stattgefunden, oder
sind welche geplant? Steht der Bundesrat hinter Verhandlungen
für ein entsprechendes Efta-EU-Freihandelsabkommen?

4. Der britische Premierminister David Cameron hat erstmals
den Verbleib seines Landes in der EU an konkrete Forderungen
geknüpft. Dazu gehören etwa strengere Einwanderungsrege-
lungen und eine grössere Zurückhaltung des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR). Genau diese Pro-
bleme hat die Schweiz auch. Hat der Bundesrat schon Gesprä-
che mit der britischen Regierung geführt, inwiefern man
gemeinsam für strengere Einwanderungsregelungen eintreten
könnte und inwiefern eine grössere Zurückhaltung des EGMR
erreicht werden kann?
5. Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass wir mit neuen Alli-
anzen die Schweizer Interessen international besser durchset-
zen können und uns auch gegenüber Brüssel mehr Respekt
verschaffen können?
21.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3218 n Mo. Reimann Lukas. Sicherung des Lebensunter-
halts als Voraussetzung für die Erteilung und Verlängerung 
von Aufenthaltstiteln  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Ausländergesetzes zu präsentieren, welche sicherstellt,
dass keine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligungen
erteilt werden, wenn jemand nicht in der Lage ist, seinen
Lebensunterhalt ohne staatliche Unterstützung zu sichern.
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3219 n Mo. Reimann Lukas. EU-Beitrittsgesuch. Klarheit 
schaffen  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Gesuch des Bundesrates
über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäi-
schen Union (Beitrittsgesuch) zurückzuziehen.
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3220 n Mo. Reimann Lukas. Optionsmodell statt automa-
tisches Doppelbürgerrecht für zukünftige Einbürgerungen  
(21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Bürgerrechtsgesetzes zu unterbreiten, mit welcher zukünf-
tige Doppelbürgerschaften aufgrund Einbürgerungen einge-
schränkt und durch ein Optionsmodell ersetzt werden.
Insbesondere sollen Staatsangehörige von Ländern, welche
Schweizer Staatsbürgern keine Doppelbürgerschaft ermögli-
chen, ihrerseits auch kein Doppelbürgerrecht erhalten.
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3221 n Mo. Reimann Lukas. Dualismus statt Monismus  
(21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen System-
wechsel vom Monismus zum Dualismus vorzuschlagen und
dadurch die schweizerische Unabhängigkeit zu stärken, die
Abhängigkeit von internationalem Recht zu verringern und die
demokratische Legitimation der Rechtsetzung zu erhöhen.
28.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.3222 n Mo. Reimann Lukas. Steuergeldverschwendung 
unter Strafe stellen. Politiker in die Haftung nehmen  
(21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Strafgesetzbuches zu unterbreiten, welche Steuergeldver-
schwendung unter Strafe stellt. Bestraft werden soll insbeson-
dere, wer
1. über Finanzmittel des Bundes, der Kantone oder Gemeinden,
fahrlässig und/oder grobfahrlässig verfügt und damit dem Steu-
erzahler einen Schaden zufügt;
2. den Steuerpflichtigen nicht oder unvollständig über die Ver-
wendung von Finanzmitteln informiert;
3. sich oder andere Personen aufgrund eines politischen Man-
dates von Steuern und Abgaben befreit.
4. Der Versuch ist strafbar.
5. Steuern sind namentlich dann verschwendet, wenn die
ursprüngliche Zweckbestimmung nicht in einem vorher festge-
setzten und verbindlichen Zeitrahmen erreicht wird.
6. Die Tat kann auch hinsichtlich solcher Massnahmen began-
gen werden, bei denen die Kosten der Massnahme den
ursprünglich festgelegten Rahmen um mehr als 10 Prozent
übersteigen. Der darüber hinausgehende Betrag fällt in voller
Höhe unter den Tatbestand.
7. Eine bestehende Immunität gilt nicht für Verfehlungen in
Sachen Steuergeldverschwendung.
28.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3223 n Mo. Reimann Lukas. Präzisierung und Auswei-
tung des Verbots des fremden Militärdienstes und der 
Anwerbung dazu  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zu
unterbreiten, welche das Strafgesetzbuch wie folgt ergänzt:
1. Wer jemanden zugunsten einer ausländischen Macht in einer
militärischen oder militärähnlichen Einrichtung anwirbt, einer
solchen Einrichtung zuführt oder selber teilnimmt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
2. Der Versuch ist strafbar.
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3224 n Ip. Rytz Regula. Wie wirken sich Kostenüber-
schreitungen im Nationalstrassenbau auf die Investitions-
planung aus?  (21.03.2014)
Analog zur Bahninfrastruktur soll auf Verfassungsstufe ein
unbefristeter Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-
Fonds entstehen. Die sich abzeichnende Finanzierungslücke
soll mit Erträgen aus der Automobilsteuer und einer Erhöhung
des Mineralölsteuerzuschlags gedeckt werden.
Unklar ist, wie gross die Finanzierungslücke tatsächlich ist. Der
Bundesbeschluss vom 4. Oktober 2006 über den Gesamtkredit
für den Infrastrukturfonds hat für die aktuelle Ausbauetappe
finanzielle Mittel im Umfang von 20,8 Milliarden Franken (Preis-
stand 2005, exkl. Teuerung und Mehrwertsteuer) definiert. 8,5
Milliarden davon sind für die Fertigstellung des beschlossenen
Nationalstrassennetzes bereits freigegeben worden (Verpflich-
tungskredit).
Die Realisierung einzelner Projekte zeigt allerdings, dass die
Kosten zum Teil wesentlich höher ausfallen als geplant. So hat
die Geschäftsprüfungskommission des Walliser Grossen Rates
in einem Bericht von Januar 2014 aufgezeigt, dass der Bau der

Autobahn A9 1,9 Milliarden Franken teurer sein wird als
ursprünglich berechnet; 96 Prozent der Kosten werden durch
den Bund getragen (http://www.vs.ch/Data/vos/docs/ 2014/02/
2014.03_Analyse%20des%20Stands%20beim
%20Bau%20der%20A9_BER_KOM.pdf).
Es stellen sich deshalb folgende Fragen:
1. Können alle vorgesehenen Projekte im Rahmen des Netzvol-
lendungsprogrammes von 8,5 Milliarden Franken umgesetzt
werden (Preisstand 2005)?
2. Bei welchen Projekten zeichnen sich aus welchen Gründen
starke Kostenüberschreitungen ab?
3. Wie geht der Bund mit diesen Kostenüberschreitungen um?
Werden einzelne Projekte zurückgestellt (Design to Cost), oder
ist vorgesehen, das Netzvollendungsprogramm im Rahmen des
neuen Strassenfonds finanziell aufzustocken, damit geplante
Projekte finanziert werden können? Falls ja: in welcher Höhe?
4. Wie viel ist bisher für welche Projekte ausgegeben worden,
und mit welchen Kosten ist gemäss aktuellstem Planungsstand
für die vorgesehenen Projekte noch zu rechnen?
5. Nach welchen Kriterien werden Projekte priorisiert oder
zurückgestellt? Ist es vorgesehen, Projekte zu streichen?
6. Spielt bei der Priorisierung der Projekte eine Rolle, ob die
betroffenen Kantone die Finanzierung ihres Kostenanteils im
vorgesehenen Zeitpunkt sichern können?
7. Werden im Rahmen des neuen Strassenfonds zusätzliche
Projekte in das Programm "Netzvollendung" aufgenommen,
oder ist es mit dem Beschluss vom 4. Oktober 2006 abge-
schlossen?
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3228 n Po. Schenker Silvia. Ausländisches Personal im 
Gesundheitswesen. Situationsanalyse und Massnahmen  
(21.03.2014)
Der Bundesrat wird im Nachgang zur Annahme der Massenein-
wanderungs-Initiative beauftragt, einen Bericht zu erstellen über
das Personal im Gesundheitswesen, namentlich in der Spitex,
den Pflegeinstitutionen, Spitälern und Kliniken, explizit
1. pro Sprachregion über die Zusammensetzung nach Berufs-
gruppen, Alter und Nationalität;
2. deren Entwicklung und die Gründe hierfür.
Der Bericht soll das Ausmass des ausländischen Personals in
dieser Branche aufzeigen und welche Massnahmen bisher
ergriffen worden sind, um die Abhängigkeiten von ausländi-
schem Personal zu verringern, sowie ob und welche Massnah-
men noch ergriffen werden können, um vermehrt
schweizerisches Personal auszubilden oder anzustellen. Dabei
sollen unter anderem die Alterung des bisherigen Personals
und die Anzahl der Schulabgängerinnen und -abgänger einbe-
zogen werden.
Da die Medizin und die Gesellschaft in einem starken Wandel
sind, soll der Bericht aufzeigen, ob es Massnahmen und Trends
gibt, die Einfluss auf den Personalbedarf haben (zum Beispiel
Alterung der Gesellschaft und dadurch eine mengenmässige
Zunahme von Vielfacherkrankungen - Polymorbidität -, Interpro-
fessionalität, No-Lifting Policy).
Der Bericht soll über alles Gesundheitspersonal in der Branche
berichten, also Ärzteschaft, Pflegende und deren Spezialisie-
rungen sowie die medizinisch-therapeutischen und medizinisch-
technischen Berufe.
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Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Feri Yvonne, Fridez, Friedl,
Gilli, Gysi, Hadorn, Heim, Hess Lorenz, Humbel, Jans, Kiener
Nellen, Munz, Nussbaumer, Rossini, Semadeni, Weibel (17)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3230 n Po. Grüne Fraktion. Nichtdiskriminierende 
Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative  
(21.03.2014)
Der Bundesrat wird gebeten zu prüfen, wie für die Umsetzung
der Masseneinwanderungs-Initiative eine referendumsfähige
Vorlage erarbeitet werden kann, welche die Weiterführung der
bilateralen Verträge ermöglicht, Steuer- und Standortdumping
reduziert, anstatt Kontingente anzuwenden, und die flankieren-
den Massnahmen verstärkt und ausdehnt.
Sprecher: Girod
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3233 n Mo. Borer. Bundesrat. Aufgabenkonflikte 
vermeiden  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, umgehend Vorkehrungen zu
treffen, damit ein amtierender Bundespräsident nicht zeitgleich
den Vorsitz in einer internationalen Organisation (z. B. OSZE)
innehat.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Amstutz, Baa-
der Caspar, Binder, Blocher, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Bug-
non, Clottu, de Courten, Egloff, Fehr Hans, Flückiger Sylvia,
Frehner, Geissbühler, Giezendanner, Grin, Hausammann, Her-
zog, Hurter Thomas, Joder, Kaufmann, Keller Peter, Killer Hans,
Knecht, Mörgeli, Müller Thomas, Müri, Pantani, Parmelin, Pie-
ren, Quadri, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Nata-
lie, Rime, Rösti, Rusconi, Rutz Gregor, Schwander, Stahl,
Stamm, Walter, Wobmann (46)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3234 n Ip. Girod. Was unternimmt der Bundesrat gegen 
die Risiken der Kohlenstoffblase?  (21.03.2014)
Die Studie des britischen Carbon Tracker und des Klimaökono-
men Sir Nicholas Stern von der London School of Economics
mit dem Titel "Unburnable Carbon" (unverbrennbarer Kohlen-
stoff) warnt vor der Kohlenstoffblase (Carbon Bubble). In die-
sem Zusammenhang wird der Bundesrat gebeten, folgende
Fragen zu beantworten:
1. Ist ihm das Risiko der Kohlenstoffblase für den Schweizer
Finanzplatz und die Schweizer Vorsorgegelder bekannt?
2. Teilt der Bundesrat die Einschätzung der genannten Studie
zur Kohlenstoffblase (Carbon Bubble), falls nein, wieso nicht?
3. Wie hoch sind Investitionen in fossile Energien durch Pensi-
onskassen und systemrelevante Banken sowie des gesamten
Finanzplatzes in etwa?
4. Hebelwirkungen fossile Investitionen: Was wären die Auswir-
kungen und die Risiken für den schweizerischen Finanzplatz
und die Pensionskassen, wenn der Wert für fossile Energien
und entsprechende Firmen innert kurzer Zeit 80 Prozent abfal-
len würde?
5. Gemäss Geschäftsbericht der Publica werden fast 2 Milliar-
den Schweizerfranken in fossile Energien angelegt. Damit wäre
die Pensionskasse des Bundes von der Kohlenstoffblase stark

betroffen. Gleichzeitig "wettet" die Pensionskasse des Bundes
damit gegen das Klimaziel und das Zustandekommen entspre-
chender Regulierung. Was unternehmen der Bundesrat respek-
tive die Vertreter des Arbeitgebers (Bundes) im Stiftungsrat,
damit die Publica ihre Investitionen in fossile Energien redu-
ziert?
6. Die Finma verlangt für die Berechnung der Einhaltung der
Kernkapitalquote bereits eine Risikoberechnung. Jedoch wird
diese Berechnung in vielen Fällen den Banken überlassen. Wie
stellt die Finma sicher, dass die Banken bei der Risikoberech-
nung für Investitionen in fossile Energien das zusätzliche Risiko
der Kohlenstoffblase im Vergleich zum üblichen Risiko von
Investitionen in Rohstoffe berücksichtigen?
7. Welchen Risikofaktor verwendet die Finma für Investitionen
in fossile Energien für die Berechnung der Kernkapitalquote?
Mitunterzeichnende: Gilli, Glättli, John-Calame, Leuenberger-
Genève, Mahrer, Müller Geri, Rytz Regula, Schelbert, Thorens
Goumaz, Trede, van Singer, Vischer Daniel, von
Graffenried (13)
28.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3236 n Mo. Candinas. Anpassung der Grundversorgung 
mit Breitbandinternet  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Grundversorgung mit Breit-
bandinternet-Zugang in der Fernmeldedienstverordnung auf ein
Niveau von 4 bis 8 Megabit per Sekunde anzupassen.
Mitunterzeichnende: Allemann, Amherd, Barazzone, Binder,
Birrer-Heimo, Brand, Büchler Jakob, Bulliard, Buttet, Darbellay,
de Buman, Fässler Daniel, Favre Laurent, Fehr Hans, Fluri,
Gasser, Giezendanner, Glanzmann, Gmür, Graf-Litscher,
Gschwind, Hardegger, Hassler, Ingold, Killer Hans, Landolt,
Lehmann, Lohr, Mahrer, Müller Leo, Müller Walter, Müller-Alter-
matt, Nordmann, Piller Carrard, Regazzi, Ritter, Romano,
Schläfli, Schneider-Schneiter, Semadeni, Streiff, Trede, Vogler,
von Siebenthal, Wasserfallen (45)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3238 n Po. Gmür. Bericht über den unsachgerechten 
ambulanten KVG-Tarif Tarmed  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Bericht zu erstatten über:
1. Parameter des ambulanten ärztlichen Tarifes Tarmed, die
nicht mehr aktuell sind;
2. Tarifpositionen des ambulanten ärztlichen Tarifes Tarmed, die
nicht mehr aktuell sind;
3. die laufenden Revisionsarbeiten der Tarifpartner und deren
Tauglichkeit; sowie
4. die Parameter, die der Bundesrat zur betriebswirtschaftlichen
Bemessung, für eine sachgerechte Struktur des Tarmed und für
die Gleichstellung der Leistungserbringer den Tarifpartnern vor-
schreibt und heranziehen würde, falls er von seiner subsidiären
Kompetenz Gebrauch machen würde.
Mitunterzeichnende: Candinas, Lehmann, Müller Leo, Müller-
Altermatt, Schläfli (5)
28.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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14.3239 n Ip. Moret. Waldbewirtschaftung. Kantonale Sub-
ventionen und Mehrwertsteuer  (21.03.2014)
Der Kanton Waadt überträgt die Aufgaben, die mit der Umset-
zung des kantonalen Waldgesetzes zusammenhängen und von
öffentlichem Interesse sind, auf Försterinnen und Förster, die
von forstwirtschaftlichen Gruppierungen, also interkommunalen
Vereinigungen des öffentlichen oder privaten Rechts, angestellt
sind. Die Ausführung der Aufgaben wird im Sinne des waadtlän-
dischen Rechts durch kantonale Subventionen gedeckt. Ist
keine forstwirtschaftliche Gruppierung vorhanden, werden die
Subventionen den Gemeinden, den Arbeitgebern von Försterin-
nen und Förstern, bezahlt.
Seit dem 1. Januar 2012 ist die Eidgenössische Steuerverwal-
tung (ESTV) der Ansicht, dass diese Subventionen der Mehr-
wertsteuer unterstellt seien; sie würden eine Gegenleistung für
die geleisteten Dienste der Försterinnen und Förster darstellen.
Försterinnen und Förster würden Leistungen erbringen, die für
den Kanton steuerbar seien. Deshalb sei Artikel 18 Absatz 2
Buchstabe a des Mehrwertsteuergesetzes (MWSTG) nicht
anwendbar.
Die Interpretation des Rechts durch die ESTV hat zur Folge,
dass der Subventionsbetrag, den der Kanton Waadt für den
Forstdienst bereitstellt, um mehrere Hunderttausend Franken
erhöht wird. Der Subventionsbetrag wird von den Beträgen, die
insbesondere den kommunalen Eigentümern für ihre Forstwirt-
schaft gewährt werden, abgezogen werden müssen. Zudem
lässt diese Art der Interpretation vermuten, dass analoge kanto-
nale Subventionen früher oder später auch der Mehrwertsteuer
unterstellt sein werden. Der Kanton Waadt ist nicht der einzige
Kanton in dieser Situation. Auch die Kantone Aargau, Bern,
Basel-Landschaft, Freiburg, Graubünden, Luzern, Neuenburg,
Solothurn und Thurgau sind davon betroffen.
Deshalb bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Wie rechtfertigt der Bundesrat diese Haltung, obwohl Artikel
18 Absatz 2 Buchstabe a MWSTG doch so unmissverständlich
ist?
2. Wie muss Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe a MWSTG geändert
werden, damit die ESTV den Willen des Gesetzgebers korrekt
interpretiert und diese Subventionen nicht der Mehrwertsteuer
unterstellt sind?
3. Welche weiteren kantonalen Subventionen gedenkt die
ESTV sich nun vorzuknüpfen?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bourgeois, Bugnon, Cassis,
Chevalley, Clottu, Derder, Favre Laurent, Feller, Germanier,
Grin, Hiltpold, Neirynck, Nordmann, Parmelin, Perrinjaquet,
Thorens Goumaz, van Singer, Veillon (19)
28.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3240 n Ip. Sommaruga Carlo. Globale Internetverwal-
tung. Eine einmalige Gelegenheit für das internationale 
Genf  (21.03.2014)
Vor Kurzem haben die Medien publik gemacht, dass die ameri-
kanische Regierung bereit sei, ihr Monopol der Internetverwal-
tung zugunsten einer globalen Verwaltung aufzugeben. So
könnten die USA die Aufsicht über die Icann, eine Organisation,
die die Internetadressen verwaltet, aufgeben und die Verwal-
tung einer noch nicht definierten Struktur übertragen. Dazu wer-
den die USA eine Konferenz mit Vertretern aller betroffenen
Kreise, wie Regierungen, Privatsektor und Zivilgesellschaft, ein-

berufen. Dies bietet die aussergewöhnliche Gelegenheit, das
internationale Genf als Zentrum der Internetverwaltung ins Spiel
zu bringen. Genf hat vielerlei Trümpfe: zunächst das Cern, die
symbolträchtige Institution, in der einige Wissenschaftler das
Internet erfunden haben, dann die Internationale Fernmelde-
union (ITU), in der alle Staaten vertreten sind und die bereits
partizipative Prozesse zugunsten der Zivilgesellschaft eingelei-
tet hat, und schliesslich die Präsenz der internationalen politi-
schen Diplomatie und der internationalen Handelsdiplomatie.
1. Teilt der Bundesrat diese Analyse?
2. Wenn ja, welche Strategie hat er entwickelt, damit der neue
Sitz der Internetverwaltung im internationalen Genf sein kann?
3. Gedenkt der Bundesrat, Wissenschaft und Forschung einzu-
beziehen, beispielsweise die Universität Genf und die Eidge-
nössische Technische Hochschule Lausanne, die über
ausgezeichnete internationale Verbindungen verfügen und äus-
serst kompetente Forschungsstandorte sind?
4. Wie gedenkt der Bundesrat das Parlament in die Überlegun-
gen und die Strategie einzubeziehen?
Mitunterzeichnende: Fehr Jacqueline, Fiala, Friedl, Haller,
John-Calame, Moser, Müller Geri, Naef, Nussbaumer, Riklin
Kathy, Schneider-Schneiter, Stamm, Tornare (13)
21.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3242 n Po. Leutenegger Oberholzer. Strategie für eine 
schweizerische Alterspolitik aktualisieren  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird eingeladen, den Bericht des Bundesrates
vom 29. August 2007 für eine schweizerische Alterspolitik zu
aktualisieren und den neuen Anforderungen anzupassen. Zu
verstärken und besonders zu beleuchten sind darin insbeson-
dere der Aspekt der Langlebigkeit mit all ihren Folgen (u. a.
Demenz, Betreuungsbedarf), die Bemühungen zur verstärkten
Arbeitsmarktintegration älterer Menschen, die Koordination der
subventionierten Altershilfe zwischen Bund und Kantonen, die
Lebenssituation der Menschen im Rentenalter.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Fridez, Friedl, Gysi,
Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Masshardt, Munz, Rossini,
Schenker Silvia, Tschümperlin (17)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3243 n Mo. Leutenegger Oberholzer. Good Governance 
von Vorsorgeeinrichtungen. Transparenz bei 
Entschädigungen  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird eingeladen, bei den Vorsorgeeinrichtungen
für Transparenz bei den Entschädigungen des operativen Per-
sonals und insbesondere der Leitung zu sorgen und, falls erfor-
derlich, dem Parlament eine entsprechende Gesetzesänderung
zu unterbreiten.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Carobbio Guscetti,
Fehr Jacqueline, Friedl, Gysi, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nel-
len, Masshardt, Munz, Schenker Silvia, Tschümperlin (13)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
20.06.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
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14.3246 n Mo. Romano. Asylsuchende. Ausdehnung des 
48-Stunden-Verfahrens auf alle Safe Countries  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das 48-Stunden-Verfahren auf
alle verfolgungssicheren Staaten, sogenannte Safe Countries,
schnell und unbürokratisch auszudehnen. Die Liste der verfol-
gungssicheren Staaten soll zudem regelmässig überprüft und
vervollständigt werden. Des Weiteren soll der Bundesrat prüfen,
ob das 48-Stunden-Verfahren auch bei Asylsuchenden aus
Ländern mit sehr tiefer Anerkennungsquote, wie zum Beispiel
Tunesien oder Marokko, angewendet werden kann.
Mitunterzeichnende: Buttet, Gschwind, Humbel, Pfister Ger-
hard, Regazzi (5)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3248 n Ip. Estermann. Das Volk der Schweizer Jenischen 
in Not  (21.03.2014)
Das jenische Volk sieht auf ein trauriges Kapitel zurück. Fast ein
Jahrhundert lang wurden jenischen Eltern ihre Kinder entrissen
und weggenommen. Unter den Betroffenen herrschte Angst,
und dies hatte zur Folge, dass etliche ihre traditionelle Lebens-
weise aufgaben. Zu dieser Zeit wurden die Jenischen offiziell
assimiliert. Im Jahre 1986 entschuldigte sich der damalige Bun-
desrat Alphons Egli offiziell bei den Jenischen.
Unter den Jenischen besinnt man sich heute wieder auf die
ursprünglichen Wurzeln. Jedoch gestaltet sich die Umsetzung
einer "reisenden Lebensweise", die immer ein fester Bestandteil
der Jenischen war, als sehr schwierig. Im bestehenden Raum-
planungsgesetz ist zwar die Platzfrage gelöst. Jeder Kanton
müsste ein gewisses Kontingent Durchgangs- und Standplätze
den Jenischen anbieten. Dem ist aber in der Praxis nicht so.
Ein Beispiel: In der Westschweiz existiert kein einziger offizieller
Platz für die Jenischen. Die Kantone leiten ihre Aufgaben an die
Gemeinden weiter, und diese sind in aller Regel damit überfor-
dert. Es zeigt sich auch immer wieder, dass noch alte Ängste in
der Bevölkerung präsent sind. Dabei sind die Jenischen
Schweizer, üben einen Beruf aus, zahlen hier Steuern und lei-
sten Militärdienst.
Die Jenischen sehen deshalb einer ungewissen Zukunft entge-
gen. Sie leiden unter den Schikanen, welche sie oft im täglichen
Leben von den Behörden erfahren. Dass die Zusammenarbeit
mit den Kantonen aber auch gut funktionieren kann, beweist der
Kanton Aargau.
Fragen:
1. Das Verteidigungsdepartement stellt den Kantonen seine
nichtgenutzten Flächen zur Verfügung, damit diese als Plätze
von Fahrenden genützt werden können. In der Realität greift
diese Massnahme aber nicht. Was kann das Volk der Jenischen
tun, um die Kantone zur Nutzung dieser Möglichkeit zu bewe-
gen?
2. Oft mangelt es auch an der Anerkennung des Volkes der
Jenischen. Hat diesbezüglich der Bundesrat einige Vorschläge,
wie wir gemeinsam diese Lücke füllen können?
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3249 n Ip. Steiert. Stopp dem dreissigjährigen Energie-
schlendrian im Gebäudesektor  (21.03.2014)
Laut Bundesrat bilden die Gebäude "eine Schlüsselrolle bei der
Erreichung der Ziele der Energiestrategie 2050". Seit bald dreis-
sig Jahren wird die mangelnde Energiesanierung im Gebäude-

bereich beklagt, und der Bundesrat bestätigte noch am 24.
November 2010 (Interpellation Wehrli 10.3873), dass die
Gebäude-Energieverluste 80 Prozent betragen (vor allem Heiz-
energie). Dafür bezahlen wir jährlich gut 10 Milliarden Franken
für (fossile) Energieimporte. Das entspricht für die letzten zehn
Jahre einem Gesamtwert von über 100 Milliarden Franken.
Freilich sind die Kantone gemäss Artikel 89 Absatz 4 BV für den
"Verbrauch von Energie in Gebäuden" und vor allem für die
gigantischen Energieverluste von rund 100 Terawattstunden pro
Jahr im Gebäudebereich verantwortlich; dies ist nicht zuletzt
eine Folge der verzettelten und ineffizienten Förderung von Ein-
zelkomponenten. Die Wissenschaft wendet sich von der Förde-
rung von "Einzelkomponenten hin zum Gesamtsystem" und
erachtet das "Spartendenken als Hemmnis" (SIA, Tech21 1-2/
2014). Für die Förderung "des Energiesparens und der erneuer-
baren Energien" verfügt der Bund gemäss Artikel 89 Absatz 3
BV aber über eine umfassende Gesetzgebungskompetenz.
1. Warum befolgt der Bund nicht Artikel 9 Absatz 2 EnG und
setzt die Respektierung des heutigen Standes der Gebäude-
technik mit den "2-3-Liter-Häusern" (Energiekennzahlen von 16
bis 22 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr bzw. Miner-
gie-P oder vergleichbare Standards) voraus, bevor er den Kan-
tonen Förderbeiträge zuspricht?
2. Sollten verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich Frage 1
bestehen, stellt sich aufgrund von Artikel 89 Absatz 3 BV die
Frage: Was spricht gegen eine koordinierte und zielorientierte
Förderung von Plus-Energie-Bauten (PEB), die mehr Energie/
Strom erzeugen, als sie insgesamt im Jahresdurchschnitt benö-
tigen, solange Minergie-P oder vergleichbare Standards nicht
als Voraussetzung für eine Baubewilligung gelten?
3. Die Einführung des Minergie-Standards 1996 führte zu einer
Reduzierung der Energieverluste der "Energieschleudern" und
vom 22-Liter-Haus zum 7-Liter-Haus (von 220 auf 70 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter pro Jahr). Heute ist dieser Standard
18 Jahre alt - und, wie die 2-3-Liter-Häuser belegen, längst
überholt. Wenn der Bund zulässt, dass nach 18 Jahren immer
noch 6-7-Liter-Häuser erstellt werden, besteht nicht die Gefahr,
dass heute die Energieschleudern von morgen erstellt werden
und die Schweizer alle Jahre 10 Milliarden Franken für fossile
Energieimporte und 80 Prozent Energieverluste im Gebäude-
sektor bezahlen müssen?
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3253 n Mo. Allemann. Kein Schlupfloch im Verbot der 
indirekten Finanzierung von verbotenem Kriegsmaterial  
(21.03.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert, das Kriegsmaterialgesetz
dahingehend zu ändern, dass das offensichtliche Schlupfloch
im Verbot der indirekten Finanzierung der Entwicklung, der Her-
stellung oder des Erwerbs von verbotenem Kriegsmaterial
geschlossen wird.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aubert, Badran Jac-
queline, Bernasconi, Birrer-Heimo, Carobbio Guscetti, Chopard-
Acklin, Feri Yvonne, Friedl, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Har-
degger, Heim, Jans, Kiener Nellen, Marra, Masshardt, Munz,
Naef, Nussbaumer, Piller Carrard, Rossini, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni, Tschümperlin,
Wermuth (29)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.3255 n Mo. Glättli. Mikroplastik in Körperpflegeproduk-
ten verbieten  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert, auf Verordnungs- oder Geset-
zesstufe die notwendigen Anpassungen vorzunehmen, um die
Verwendung von kleinsten Kunststoffpartikeln (Mikroplastik) in
Körperpflegeprodukten zu verbieten.
Mitunterzeichnende: Gilli, Girod, Graf Maya, John-Calame,
Mahrer, Rytz Regula, Thorens Goumaz, Trede (8)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3256 n Ip. Moser. Internationales Rohstoffabkommen. 
Rolle der Schweiz in den Verhandlungen  (21.03.2014)
Bei Abbau und Transport von nichterneuerbaren Rohstoffen
sind die negativen Umweltauswirkungen in betreffenden Län-
dern besonders hoch. Für die in der Schweiz ansässigen Roh-
stoffunternehmen entsteht deshalb eine besondere
Verantwortung in Bezug auf die Umwelt. Bisher gibt es lediglich
unverbindliche Standards und Leitlinien, mit denen die Berück-
sichtigung der Umweltanliegen beim Rohstoffabbau angestrebt
wird. Erhöhte Standards der Transparenz und der Rechen-
schaftspflicht auf nationaler und internationaler Ebene erweisen
sich neben den Menschenaspekten auch bezüglich der negati-
ven Umweltauswirkungen des Rohstoffabbaus als notwendig.
Gemäss Massnahme 18 des verabschiedeten Aktionsplans
Grüne Wirtschaft möchte die Schweiz die ökologische Verant-
wortung der Rohstoffbranche stärken und will sich "aktiv für
internationale Richtlinien für den umweltverträglichen Abbau
von Rohstoffen" einsetzen und einen internationalen Dialog
dazu führen. Zudem sollte unter Massnahme 18 des Aktions-
plans bis Ende 2013 die Möglichkeit von Verhandlungen und
Abschluss von internationalen Richtlinien, idealerweise in Form
eines internationalen Rohstoffabkommens, geprüft werden.
Auch Empfehlung 11 des Grundlagenberichtes Rohstoffe ver-
langt ein entsprechendes Engagement.
Als wichtiger Standort von Rohstofffirmen ist die Schweiz an
international verbindlichen Standards interessiert.
Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung folgender Fragen:
1. Sind die Prüfungen gemäss Massnahme 18 des Aktionsplans
Grüne Wirtschaft abgeschlossen?
2. Zu welchem Ergebnis ist er bezüglich der Prüfung gekom-
men? Wird die Schweiz auf ein internationales Rohstoffabkom-
men hinarbeiten?
3. Wenn die Prüfung noch nicht abgeschlossen ist, welche
inhaltlichen Überlegungen macht sich der Bundesrat bezüglich
eines internationalen Dialogs und zu einem internationalen
Rohstoffabkommen?
4. In der Arktis ist ein sogenannter "umweltverträglicher" Abbau
von Rohstoffen nicht möglich, da Kleinsteingriffe eine massive
Bedrohung für das sensible Ökosystem darstellen und das
Risiko von Unfällen und damit verbundenen irreversiblen Schä-
den bisher nicht kalkulierbar ist und Letztere technisch nicht zu
bewältigen sind. Was schlägt die Schweiz vor, um der Arktis
(dem Gebiet jenseits der 10-Grad-Celsius-Juli-Isotherme) im
Rahmen eines solchen Abkommens einen besonderen Schutz-
status einzuräumen?
Mitunterzeichnende: Chevalley, Flach, Gasser, Haller, Ingold,
John-Calame, Riklin Kathy, Sommaruga Carlo, von Graffenried,
Weibel (10)
28.05.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3258 n Po. (von Graffenried) Häsler. Obligatorische 
Patientenverfügung  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, ob Menschen ab dem
50. Altersjahr verpflichtet werden können, gegenüber ihrer
Krankenversicherung eine Erklärung abzugeben, ob sie eine
Patientenverfügung gemäss dem neuen Erwachsenenschutz-
recht verfasst haben oder nicht.
28.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
15.06.2015 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Frau Häsler.

14.3260 n Mo. Regazzi. Gleich lange Spiesse im Güterver-
kehr durch die Verselbstständigung von SBB Cargo  
(21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Gesetzesände-
rungen insbesondere des SBB-Gesetzes zu unterbreiten, um
die SBB Cargo AG als eigenständiges Bundesunternehmen
ausserhalb der Schweizerischen Bundesbahnen als spezialge-
setzliche Aktiengesellschaft zu führen.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Binder, Buttet, de Courten, Fehr
Hans, Flückiger Sylvia, Français, Giezendanner, Grossen Jürg,
Grunder, Gschwind, Hurter Thomas, Hutter Markus, Keller
Peter, Killer Hans, Landolt, Lehmann, Merlini, Müller Leo, Müller
Thomas, Pantani, Parmelin, Pfister Gerhard, Quadri, Rickli
Natalie, Rime, Romano, Rusconi, Schilliger, Wasserfallen (30)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3261 n Ip. Gmür. Aluminium. Verwertungsquote  
(21.03.2014)
1. Wie werden die gesamthaft in der Schweiz konsumierten Alu-
minium-Getränkeverpackungen (0,2 cl, 0,33 cl, 0,5 cl) erfasst?
2. Wie erfolgt die Berechnung zwischen Sammelquote und Ver-
wertungsquote?
3. Werden die Erhebungen durch eine neutrale, anerkannte und
von der Branche unabhängige Institution kontrolliert?
4. Wie oft im Jahr werden Kontrollen durchgeführt?
Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Candinas, Gasser, Müller
Leo, Schläfli, Schneider-Schneiter, Semadeni, Vogler (8)
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3262 n Mo. Jans. Schutz der Gelder der zweiten Säule 
und des Klimas  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, die gesetzlichen Grundlagen
dahingehend zu ändern, dass die Vorsorgeeinrichtungen der
beruflichen Vorsorge keine Anlagen in Konzerne tätigen dürfen,
welche fossile Energieträger wie Erdöl, Erdgas oder Kohle för-
dern oder entsprechende Rohstoffreserven besitzen. Beste-
hende Investitionen (Aktien, Obligationen usw.) in solche
Unternehmen sollen innerhalb von fünf Jahren abgestossen
werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Carobbio Guscetti, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Friedl, Gros-
sen Jürg, Gysi, Hadorn, Kiener Nellen, Leutenegger Oberhol-
zer, Maire Jacques-André, Marra, Masshardt, Munz, Schenker
Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni, Wermuth (20)
21.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.3264 n Po. Bulliard. Berufsbildung. Unternehmen Bund 
und Kantone genug, um das Erlernen anderer Landesspra-
chen zu unterstützen?  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, folgende Fragen zu prüfen und
darüber Bericht zu erstatten:
1. Wie sieht die konsolidierte Bilanz des Programms Piaget
aus?
2. Inwieweit kann der Verfassungsauftrag, bestätigt im Berufs-
bildungsgesetz, als erfüllt betrachtet werden?
3. Welches sind die hauptsächlichen Gründe, die die Lernenden
daran hindern oder sie davon abschrecken, während ihrer
beruflichen Grundbildung einen Sprachaufenthalt zu machen?
4. Sind die Angebote von Berufspraktika für junge Erwachsene,
die ihre Berufsbildung abgeschlossen haben und auf Stellensu-
che sind, nicht viel attraktiver? Müsste den Angeboten nicht
Vorrang eingeräumt werden, ja, müssten für sie nicht mehr Mit-
tel bewilligt werden?
5. Ist alles unternommen worden, damit die Lernenden "Piaget"
kennen?
Mitunterzeichnende: Amherd, Aubert, Binder, Bourgeois, Buttet,
Cassis, Chevalley, Darbellay, Fässler Daniel, Fehr Hans, Frey-
singer, Galladé, Glanzmann, Gmür, Gschwind, Hassler, Ingold,
Kessler, Lehmann, Lohr, Meier-Schatz, Neirynck, Nidegger, Pil-
ler Carrard, Quadranti, Regazzi, Rime, Ritter, Romano, Schläfli,
Schmid-Federer, Schneider Schüttel, Schneider-Schneiter, Stei-
ert, Streiff, Vogler, Walter, Weibel (38)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3265 n Mo. Derder. Mitarbeiterbeteiligung in innovativen 
Jungunternehmen fördern  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Ände-
rungsentwurf des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 2010
über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen vorzulegen.
Darin ist vorzusehen, dass innovative Jungunternehmen ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deren hohe Wertschöpfung
vergüten können und dass eine Vergütung mit Optionen nicht
steuerlich bestraft wird.
Mitunterzeichnende: Barazzone, Bourgeois, Buttet, Favre Lau-
rent, Français, Hiltpold, Lüscher, Moret, Rime (9)
06.06.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3266 n Ip. Derder. Unternehmervisa für die Schweiz. 
Welche Migrationspolitik für unsere Innovationspolitik?  
(21.03.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Kann sich die Schweiz eine Migrationspolitik zulegen, die
spezifisch auf die Bedürfnisse der Innovation ausgerichtet ist,
und wenn ja, wie?
2. Kann man für die Hochschulen, die innovativen KMU und die
multinationalen Unternehmen besondere Kontingente festle-
gen, in die neben Personen aus der Europäischen Union auch
Personen aus Drittländern aufgenommen werden?
3. Kann man - ebenfalls für Personen aus der Europäischen
Union und Drittländern - Unternehmervisa schaffen und es auf
diese Weise den Weg für Risikokapitalgeber und Unterneh-
mensgründer einfacher machen, in unser Land zu kommen?
4. Wenn das nicht geht, welche Lösungen kommen infrage, um
die Attraktivität der Schweiz und ihres Forschungsplatzes zu

fördern, ohne dadurch den Volkswillen, die Einwanderung zu
begrenzen, zu missachten?
Mitunterzeichnende: Barazzone, Bourgeois, Bulliard, Buttet,
Caroni, Favre Laurent, Français, Hiltpold, Lüscher, Moret (10)
28.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3267 n Ip. Derder. Anreize für die Pensionskassen, in 
das lokale Wirtschaftsgeflecht zu investieren  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, die folgenden Fragen zu beant-
worten:
1. Die Pensionskassen investieren selten in Private Equity und
lokale KMU. Woran liegt das? Können sie mehr tun?
2. Könnten sie durch Anreize dazu ermutigt werden?
3. Der Bundesrat unterstützt die Motion Graber Konrad
13.4184, die verlangt, dass Pensionskassen in langfristige,
zukunftsgerichtete Anlagen investieren können. Welche Rolle
sieht der Bundesrat dabei für den Bund vor?
4. Gibt es flexiblere Lösungen, wie zum Beispiel eine einfache
Änderung der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenvorsorge (BVV 2)?
Mitunterzeichnende: Barazzone, Bourgeois, Buttet, Favre Lau-
rent, Hiltpold, Lüscher, Moret (7)
21.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3268 n Mo. Golay. Schweizer Arbeitskräfte und solche 
mit C-Bewilligung unterstützen. Bezugsprovision für Quel-
lensteuererhebung abschaffen  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Entwurf
für eine Aufhebung von Artikel 88 Absatz 4 sowie 100 Absatz 3
DBG (SR 642.11) und eine Änderung des StHG (SR 642.14)
vorzulegen. Artikel 49 StHG soll mit einem zusätzlichen Absatz
5 ergänzt werden, der vorsieht, dass der Arbeitgeber keine
Bezugsprovision erhält.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Fehr Hans, Hausammann,
Nidegger, Pantani, Quadri, Reimann Maximilian (7)
28.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3269 n Mo. Golay. Grössere Autonomie und bessere 
soziale Integration von Personen mit Behinderung 
ermöglichen  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Entwurf
zu Gesetzesänderungen im Bereich der Sozialversicherungen
(IV, EL, BVG, UVG, KVG usw.) vorzulegen, die zum Zweck
haben, dass die Sozialversicherungen die Kosten für optimale
Hilfsmittel für Personen mit einer Behinderung übernehmen.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Barazzone, Cassis, Chevalley,
Clottu, Estermann, Fehr Hans, Feller, Freysinger, Glättli, Grin,
Gschwind, Hausammann, Hiltpold, Landolt, Leuenberger-
Genève, Lohr, Mahrer, Nidegger, Nordmann, Pantani, Perrinja-
quet, Quadri, Reimann Maximilian, Rossini, Schwaab,
Tornare (27)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.3271 n Po. Amarelle. Ausländergesetz, Dublin III und 
Zwangsmassnahmen. Alternativen zur Administrativhaft 
evaluieren  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen,
welche Alternativen zur Administrativhaft, die bei der Anwen-
dung des Ausländergesetzes angeordnet wird, zur Anwendung
gelangen können. Der Bericht soll aufzeigen, welche Massnah-
men andere europäische Staaten in diesem Bereich ergriffen
haben, und er soll Empfehlungen abgeben mit dem Ziel, dass in
der Schweiz die besten Alternativen zu dieser Form von Haft
zur Anwendung gelangen.
Mitunterzeichnende: Gross Andreas, Heim, Leutenegger Ober-
holzer, Maire Jacques-André, Masshardt, Nordmann, Piller Car-
rard, Schenker Silvia, Sommaruga Carlo, Tornare,
Tschümperlin (11)
28.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
20.06.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3272 n Mo. Romano. Rückübernahmeabkommen. Ver-
besserung des Netzwerks  (21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, mit mehreren Staaten Abkom-
men abzuschliessen; diese Abkommen sollen es dem Bund
erlauben, Ausländerinnen und Ausländer, die auf ihre Wegwei-
sung warten, auch dann ausweisen zu können, wenn ihr Her-
kunftsstaat sich nicht kooperativ zeigt und die Rückübernahme
deshalb nicht vollzogen werden kann.
Mitunterzeichnende: Buttet, Gschwind, Humbel, Pfister Ger-
hard, Regazzi (5)
06.06.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3275 n Ip. Maire Jacques-André. Studierende und For-
schende nicht doppelt bestrafen  (21.03.2014)
Am 26. Februar 2014 hat die Europäische Kommission die Ver-
handlungen über die Teilnahme der Schweiz an den EU-Pro-
grammen im Bildungsbereich (Erasmus plus) und in der
Forschung (Horizon 2020) ausgesetzt. Sie begründete ihren
Entscheid mit der Bekanntgabe der Schweiz, nach der
Annahme der Volksinitiative "gegen Masseneinwanderung" am
9. Februar 2014 das Protokoll zur Ausdehnung der Personen-
freizügigkeit auf Kroatien nicht unterzeichnen zu können. Auf-
grund dieses Dominoeffekts herrscht in den
Wissenschaftskreisen in der Schweiz wie auch im Ausland eine
grosse Ungewissheit. Klärung scheint notwendig zu sein.
Die Nichtteilnahme an den Programmen Erasmus plus und
Horizon 2020 bedeutet für die Schweizer Hochschulen zwar
einen unmittelbaren Verlust von Attraktivität und Wettbewerbs-
fähigkeit. Das ändert aber nichts daran, dass die Schweiz -
wenn auch unter deutlich weniger attraktiven Voraussetzungen
- als Drittstaat an diesen beiden Programmen teilnehmen kann.
Wie es scheint, interpretieren zahlreiche Hochschulen und For-
schungskonsortien die Situation jedoch anders und schliessen
Schweizer Hochschulen und Forschungsinstitute von ihren For-
schungs- oder Mobilitätsprojekten aus. Es besteht die Gefahr,
dass die Schweizer Studierenden und Forschenden doppelt
bestraft werden: Einerseits haben sie nicht mehr denselben
Zugang zu den Forschungs- und Bildungsprogrammen wie ihre
Kolleginnen und Kollegen im Ausland, andererseits werden sie
von diesen aufgrund der herrschenden Unsicherheit und Desin-
formation nicht mehr mitbedacht.
Gedenkt der Bundesrat angesichts dieser Situation:

1. die Haltung der Schweiz gegenüber den europäischen Hoch-
schulen zu klären?
2. zu diesem Zweck mit bestehenden Strukturen, wie der Euro-
pean University Association oder der Generaldirektion For-
schung der EU, zusammenzuarbeiten?
3. sich zu verpflichten, die Teilnahme von Schweizer Forschen-
den und Unternehmen, die an Forschungskonsortien beteiligt
sind, zu finanzieren?
4. sich zu verpflichten, sämtliche Mobilitätsprojekte zwischen
der Schweiz und der Europäischen Union zu finanzieren?
21.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3277 n Po. Reynard. Den Entführungsalarm verbessern  
(21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, folgende Punkte zu prüfen:
1. die Schaffung einer formell-gesetzlichen Grundlage bei-
spielsweise in der Strafprozessordnung, die das Entführungsa-
larmsystem regelt;
2. eine Präzisierung und eine Lockerung der Voraussetzungen
für die Auslösung des Entführungsalarms;
3. die Einführung einer Alarmzwischenstufe, mit der Polizei-
kräfte mobilisiert werden können, ohne dass sämtliche zur Ver-
fügung stehenden Mittel und Wege benützt werden müssen;
4. eine Neuregelung der Finanzierung zwischen den Partnern,
insbesondere zwischen Bund und Kantonen.
Mitunterzeichnende: Maire Jacques-André, Nordmann, Rossini,
Schwaab, Tornare (5)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3278 n Ip. Reynard. Gefahrguttransporte über den 
Simplonpass  (21.03.2014)
Seit mehreren Jahren sorgt die Fahrt von Lastwagen über den
Simplonpass regelmässig für Schlagzeilen. Jahr für Jahr über-
queren rund 85 000 Lastwagen diesen Pass, der über 2000
Meter hoch ist und dessen Strasse besonders gefährlich ist. Die
Passstrasse ist bekannt für ihren kurvenreichen Verlauf und ihr
starkes Gefälle. In den vergangenen Jahren kam es darauf zu
zahlreichen Lastwagenunfällen. Dies führte zu mehreren politi-
schen Vorstössen, die auf diesem Übergang mehr Sicherheit
forderten. Leider waren diese Forderungen bis heute nicht
besonders erfolgreich.
Ich sorge mich um die Sicherheit auf diesem Abschnitt, aber
auch um die Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner.
Deshalb bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Stimmt es, dass Schwerverkehr, der gefährliche Stoffe trans-
portiert, die Tunnels durch den Gotthard, den Grossen Sankt
Bernhard und den San Bernardino nur mit einer Spezialbewilli-
gung passieren darf?
2. Stimmt es also, dass der einzige Transitweg für diese gefähr-
lichen Stoffe über den Simplonpass im Wallis führt?
3. Hat der Bundesrat Kenntnis vom Ausgangs- und vom
Bestimmungsort der meisten Lastwagen, die Güter über den
Simplon transportieren?
4. Auf der Simplonstrecke gibt es zahlreiche Tunnels von
beachtlicher Länge. Ist der Transit durch diese Tunnels nicht
problematisch? Stellt die Gefährlichkeit der Strasse (Kurven,
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starkes Gefälle, in dieser Höhe jederzeit möglicher Schneefall)
nicht ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar?
5. Bringt die Fahrt über den Simplon von Lastwagen, die mit
gefährlichen Stoffen beladen sind, die Anwohnerinnen und
Anwohner in eine gefährliche Lage?
6. Ist der Bundesrat nicht der Ansicht, dass nur ein Transit
durch die Eisenbahntunnels dieses Problem lösen könnte? Hält
er es nicht für klüger, den Transit von Schwerverkehr (oder
zumindest von Lastwagen, die Gefahrgut transportieren) am
Simplonpass zu verbieten?
7. Wo stehen die Arbeiten mit dem Kanton Wallis und den SBB
in Bezug auf die Verlagerung des Transports von (gefährlichen)
Gütern auf die Schiene? Gibt es die Arbeitsgruppe mit den
beteiligten Partnern noch?
Mitunterzeichnende: Maire Jacques-André, Nordmann, Rossini,
Schwaab, Tornare (5)
14.05.2014 Antwort des Bundesrates.
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3281 n Mo. (Favre Laurent) Monnard. Erweiterung des 
Nationalstrassennetzes. Eidgenössische Partnerschaft  
(21.03.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, bei der Schaffung des zukünfti-
gen Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerations-
verkehr (NAF) alles daranzusetzen, dass eine starke
eidgenössische Partnerschaft gewährleistet ist und die rund 380
Kilometer bestehender Hauptstrassen in das Nationalstrassen-
netz aufgenommen werden. Er schlägt eine entsprechende
Finanzierung vor.
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Büchel Roland, Candinas,
Cassis, Darbellay, Derder, Français, Germanier, Hassler, Hilt-
pold, Landolt, Maire Jacques-André, Moret, Müri, Rossini (15)
14.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
09.12.2014 Nationalrat. Der Vorstoss wird übernommen durch
Herrn Monnard.

14.3283 n Ip. Sommaruga Carlo. Bundesanwaltschaft. Inter-
nationaler Kampf gegen Straflosigkeit  (21.03.2014)
Der Bundesrat betont immer wieder, dass die Bekämpfung der
Straflosigkeit ein zentrales Anliegen seiner Aussen- und seiner
Strafverfolgungspolitik sei. Auch die Bundesanwaltschaft ver-
folgt dieses Ziel. Sie hat diesem Bereich denn auch organisato-
risch mehr Gewicht verliehen, allerdings nicht durch die
Schaffung einer Spezialabteilung für diese Aufgabe.
Die Schweiz hat politisch Druck gemacht, damit Kriegsverbre-
chen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Zusammen-
hang mit dem Syrien-Konflikt vor den Internationalen
Strafgerichtshof gebracht werden.
Vor diesem Hintergrund erscheint es - um dem Römer Statut
Nachachtung zu verschaffen und Straflosigkeit zu bekämpfen -
notwendig, dass die Bundesanwaltschaft diesen Bereich orga-
nisatorisch noch weiter stärkt.
1. Teilt die Bundesanwaltschaft diese Sorge, dass der interna-
tionale Kampf gegen Straflosigkeit verstärkt werden sollte?
2. Was hat die Bundesanwaltschaft diesbezüglich in den letzten
Jahren unternommen?
3. Wie gedenkt sie ihre Strategie sowie ihre organisatorische
und personelle Aufstellung zu stärken und damit ihren Einfluss
und ihren Erfolg zu verbessern, damit die Verbrecher ausge-

schaltet und im Sinne des Römer Statuts verurteilt werden kön-
nen?
28.05.2014 Antwort der Aufsichtsbehörde
20.06.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3301 n Po. FDP-Liberale Fraktion. Vereinfachung der 
Bewilligungsverfahren für Berufschauffeure  (05.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, wie eine Vereinfachung der Bewilligungsverfahren für
Berufschauffeure, insbesondere bei der Ausstellung von Fähig-
keitsausweisen und Fahrtschreiberkarten, möglich ist.
Sprecher: Wasserfallen
13.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3306 n Mo. Leutenegger Oberholzer. Die Schweiz als 
Early Mover beim automatischen Informationsaustausch. 
Prozess rasch einleiten  (06.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, umgehend den Prozess zur Ein-
führung des automatischen Informationsaustausches in Steuer-
sachen gegenüber den OECD-Staaten einzuleiten. Dem
Parlament ist bis Anfang September 2014 eine entsprechende
Vorlage zu unterbreiten.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Chopard-Acklin, Fehr
Jacqueline, Feri Yvonne, Friedl, Gross Andreas, Gysi, Hadorn,
Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Marra, Munz,
Nussbaumer, Semadeni, Sommaruga Carlo, Tschümperlin,
Voruz (18)
02.07.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3307 n Mo. Pezzatti. Ergänzungsleistungen und 
Datenübermittlung  (06.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Datenübermittlung zwischen
den Durchführungsstellen der Ausländergesetzgebung und der
Ergänzungsleistungen zu AHV/IV zu verbessern. Insbesondere
sollen die zuständigen Stellen den Ausländerbehörden den
Bezug von Ergänzungsleistungen melden.
02.07.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
26.09.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3309 n Mo. Feller. Keine weiteren Massnahmen zur 
Regulierung des Hypothekarmarktes ohne Evaluation der 
bisherigen Massnahmen und Konsultation der interessier-
ten Kreise  (06.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, bevor er weitere Massnahmen
zur Regulierung des Hypothekarmarktes und des Zugangs zu
Wohneigentum trifft:
1. die Wirksamkeit der Massnahmen zu evaluieren, die diesbe-
züglich in den letzten zwei Jahren getroffen worden sind;
2. eine breitangelegte Konsultation der interessierten Kreise
durchzuführen.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Clottu, Germanier, Grin,
Gschwind, Regazzi, Rime, Schilliger, Schwander, Vitali (10)
13.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.3310 n Mo. Amaudruz. Bisonzucht. Wann endet die 
Diskriminierung?  (06.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen gesetzgeberi-
schen Arbeiten an die Hand zu nehmen, damit die Zucht der
beiden existierenden Bisonarten (Bison bison und Bison bona-
sus) vom Bund in gleicher Weise finanziell unterstützt wird wie
die Zucht aller anderen Rinderarten.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Barazzone, Bortoluzzi,
Brand, Chevalley, Clottu, Darbellay, Favre Laurent, Fehr Hans,
Feller, Français, Freysinger, Golay, Grin, Gschwind, Leuenber-
ger-Genève, Mahrer, Müri, Nidegger, Pantani, Parmelin, Quadri,
Rime, Rusconi, Thorens Goumaz, Tornare (26)
02.07.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3311 n Mo. Amaudruz. Rollmaterial der Ceva. Geht die 
Schweiz leer aus?  (06.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die SBB zu veranlassen, dass
sie das Rollmaterial für die Eisenbahnlinie Cornavin-Eaux-
Vives-Annemasse (Ceva) bei Unternehmen oder Konsortien
bestellen, die das Rollmaterial in der Schweiz produzieren,
montieren und unterhalten. Die SBB sollen daran gehindert
werden, den Unterhalt des Rollmaterials, den sie doch bestens
in ihrem Unterhaltszentrum in Genf durchführen können, nach
Frankreich zu verlegen.
Die Ceva-Bahnlinie ist beinahe 15 Kilometer lang, und nur 1,8
Kilometer davon führen über französisches Gebiet. Dieses
wichtige Projekt, dessen Kosten sich nach heutigem Kenntnis-
stand auf 1,567 Milliarden Franken belaufen, kommt aufgrund
seiner internationalen Bedeutung in den Genuss einer Finanzie-
rung durch die Eidgenossenschaft. Der Bund trägt 57 Prozent
dieser Kosten, der Kanton Genf übernimmt die restlichen 43
Prozent. Die französischen Partner finanzieren zwar den Teil
der Linie auf französischem Boden, doch auch dort übernimmt
der Bund mit einer einmaligen Pauschale von 15,7 Millionen
Euro die gesamten Kosten für den Bau eines Gleises im Bahn-
hof Annemasse, das wie die ganze Linie mit Schweizer Bahn-
strom versorgt wird.
Verschiedene Unternehmen stehen nun im Wettbewerb um den
Zuschlag für das Rollmaterial der Ceva. Laut der französischen
Presse soll eines der Konstruktionsunternehmen beabsichtigen,
sich bei einem Zuschlag in Frankreich niederzulassen. Die fran-
zösischen Gemeinwesen hoffen darauf, dass die Züge auf
ihrem Gebiet unterhalten, zusammengebaut und womöglich
sogar konstruiert werden, dies, obwohl Frankreich nur einen
kleinen Anteil an den Gesamtkosten der Ceva übernommen
hat. Genf und die Schweiz würden keinen der vorgesehenen
350 Arbeitsplätze erhalten. Dabei kann doch das Unterhaltszen-
trum der SBB in Genf, an der Rue du Prieuré 32, ohne jede
Zusatzinvestition den Unterhalt der Ceva-Züge vollumfänglich
sicherstellen.
Wie für die Rohbau- sowie die Hoch- und Tiefbauarbeiten an
der Ceva ist mangels behördlichen Willens auch für das Rollma-
terial zu befürchten, dass nicht der lokale Arbeitsmarkt davon
profitiert, sondern dass einmal mehr Arbeitsplätze im Ausland
geschaffen werden oder aber dass es in der Schweiz zu
Lohndumping kommt. Wenn der Bundesrat diese Verlagerung
billigt, werden der Genfer Industriesektor und die dort Beschäf-
tigten viel verlieren. Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze und Steu-
ereinkünfte gehen verloren. Erhält aber letztlich ein
Unternehmen den Zuschlag, welches das Rollmaterial in der
Schweiz produziert, montiert und unterhält - sei es ein schwei-
zerisches oder ausländisches Unternehmen -, so ist das nichts
mehr als ausgleichende Gerechtigkeit.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Barazzone, Bortoluzzi,
Bourgeois, Brand, Buttet, Chevalley, Clottu, Darbellay, Derder,
Fehr Hans, Feller, Freysinger, Germanier, Golay, Grin,
Gschwind, Hiltpold, Hurter Thomas, Lüscher, Moret, Müri,
Nidegger, Pantani, Parmelin, Perrinjaquet, Quadri, Reynard,
Rusconi, Schwaab, Tornare, Veillon (32)
13.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3313 n Ip. Leuenberger-Genève. Stand- und Durch-
gangsplätze für Schweizer Fahrende. Dringender 
Handlungsbedarf  (07.05.2014)
Die Situation bezüglich Stand- und Durchgangsplätzen in der
Schweiz ist blockiert. Mit welchen Massnahmen will der Bund
den Verpflichtungen aus der Verfassung und internationalen
Abkommen nachkommen und sicherstellen, dass den Fahren-
den und insbesondere den Schweizer Jenischen genügend
Stand- und Durchgangsplätze zur Verfügung stehen? Welchen
der möglichen Massnahmen gibt der Bund den Vorzug?
Mitunterzeichnende: Böhni, Fischer Roland, Fridez, Gilli, Girod,
Glättli, Graf Maya, John-Calame, Mahrer, Pardini, Rytz Regula,
Schelbert, Schwaab, Thorens Goumaz, Trede, van Singer,
Vischer Daniel, Wermuth (18)
25.06.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3314 n Po. Grüne Fraktion. Transatlantische Handels- 
und Investitionspartnerschaft. Ökologische und soziale 
Standards der Schweiz bewahren  (07.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, in wel-
chem er untersucht und aufzeigt, wie sich eine transatlantische
Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der EU und
den USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership,
TTIP; Trans-Atlantic Free Trade Agreement, Tafta) auf die
schweizerische Wirtschaft, auf unsere ökologischen und sozia-
len Standards sowie auf die Konsumentenrechte auswirken
könnte. Der Bericht soll überdies darlegen, welche flankieren-
den Massnahmen der Bundesrat bei Bedarf treffen könnte, um
unsere Wirtschaft, unsere ökologischen und sozialen Standards
sowie die Konsumentenrechte vor jeglichen Beeinträchtigungen
zu bewahren, die mit dem Eingehen dieser Partnerschaft ver-
bunden sind.
Die EU und die USA verhandeln gegenwärtig über eine transat-
lantische Handels- und Investitionspartnerschaft. Dieses
Abkommen wird in Europa scharf kritisiert, weil es an Transpa-
renz über die Verhandlungen fehlt und weil die europäischen
Standards beeinträchtigt werden könnten. Nach Aussage von
Bundesrat Burkhalter könnte das Abkommen auch zu einer Ver-
schlechterung der Standards für die Nahrungsmittelproduktion
und die landwirtschaftliche Produktion in der Schweiz führen.
Die EU und die USA sind gewichtige Handelspartner der
Schweiz, und das Cassis-de-Dijon-Prinzip gewährt schon heute
Produkten, die den europäischen Vorschriften entsprechen, den
Zugang zu unserem Markt, auch wenn sie unseren Standards
nicht genügen. Da die Schweiz nicht Mitglied der EU ist, nimmt
sie an den Verhandlungen nicht teil, obwohl diese Partnerschaft
negative Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung unserer
Wirtschaft und auf die Wettbewerbsverhältnisse haben kann.
So könnten nicht nur unsere qualitativen, ökologischen und
sozialen Standards infrage gestellt, sondern auch die Zölle zwi-
schen der EU und den USA nach unten korrigiert werden, was
einige unserer Exportprodukte, beispielsweise den Käse, tan-
gieren könnte. Auch wenn es schwierig ist, den Verlauf der Ver-
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handlungen und die genauen Auswirkungen eines solchen
Abkommens auf unser Land vorauszusehen, soll der Bundesrat
diesbezügliche Szenarien entwerfen. Er soll abklären, mit wel-
chen flankierenden Massnahmen unsere Wirtschaft, unsere
ökologischen und sozialen Standards wie auch die Konsumen-
tenrechte vor möglichen Beeinträchtigungen bewahrt werden
könnten. Namentlich soll er auch prüfen, wieweit zusätzliche
Ausnahmen in die Verordnung vom 19. Mai 2010 über das
Inverkehrbringen von nach ausländischen technischen Vor-
schriften hergestellten Produkten und über deren Überwachung
auf dem Markt aufzunehmen sind.
Sprecherin: Thorens Goumaz
13.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3316 n Po. Chevalley. Welche juristischen Hürden behin-
dern die energetische Sanierung von Stockwerkeigentum?  
(07.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht auszuarbeiten, in
dem er die juristischen Hürden, die die energetische Sanierung
von Stockwerkeigentum behindern, identifiziert und Möglichkei-
ten aufzeigt, wie diese Hürden abgebaut werden könnten.
Mitunterzeichnende: Amherd, Barazzone, Brand, Egloff, Flach,
Guhl, Jositsch, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer,
Lüscher, Markwalder, Merlini, Munz, Reimann Lukas, Rickli
Natalie, Schneider Schüttel, Schwaab, Schwander, Stamm,
Vischer Daniel, Vogler, von Graffenried (22)
03.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3322 n Ip. Steiert. Personalisierte Medizin. Braucht es 
Änderungen der Bestimmungen zum Recht auf 
Nichtwissen?  (07.05.2014)
Das Schweizer Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
TA-Swiss hat in einer kürzlich erschienenen Studie auf die the-
rapeutischen und präventiven Nutzen der personalisierten
Medizin und insbesondere der Erfassung genetischer, bioche-
mischer und weiterer Körperdaten (Biomarker) von Patientinnen
und Patienten hingewiesen. Gezieltere Therapien aufgrund ent-
sprechender Daten sollen und können therapeutische und öko-
nomische Effizienzgewinne bringen sowie unerwünschte
Nebenwirkungen minimieren oder vermeiden.
Umfassende Biomarker-Untersuchungen, die den entsprechen-
den Kenntnissen zugrunde liegen, können allerdings immer
auch Kenntnisse zeitigen, nach denen zwar nicht gesucht
wurde, die aber für die Gesundheit der untersuchten Personen
relevant sind. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden,
dass Kenntnisse, die entweder präventiv zu Verhaltensänderun-
gen oder kurativ wirksamen therapeutischen Massnahmen füh-
ren können, im Interesse der untersuchten Person mitgeteilt
werden sollten, Kenntnisse hingegen, die auf vorhandene oder
voraussehbare, nichtbeeinflussbare Krankheitsrisiken hinwei-
sen, nicht. In der Praxis ist diese Unterscheidung mangels aus-
reichenden Wissens oder infolge der Entwicklung dieses
Wissens oft nicht ohne Weiteres machbar und kann Medizinal-
personen vor erhebliche ethische Konflikte stellen - teilweise
auch Patientinnen und Patienten, wenn diese Daten erhalten,
die auf Risiken anderer Familienmitglieder schliessen lassen.
1. Ist der Bundesrat der Meinung, dass diese Entwicklungen
das bestehende "Recht auf Nichtwissen" infrage stellen?

2. Ist er gegebenenfalls bereit, diese Regeln im Sinn der
gemachten Überlegungen (Bezug auf präventiven bzw. thera-
peutischen Nutzen) anzupassen?
3. Ist er der Meinung, dass sich neben der Frage der Regeln
auch Fragen der Gesundheitsbildung sowohl in der Bevölke-
rung wie beim medizinischen Personal sowie allenfalls zu den
Aufgaben bestehender Ethikkommissionen stellen?
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3323 n Ip. Freysinger. Gesetzwidriges Vorgehen einer 
Bundesrätin und ihres Departementes  (07.05.2014)
Aufgrund des befremdenden Aktivismus von Frau Bundesrätin
Sommaruga und ihrem Departement in der Abstimmungsde-
batte vor dem 18. Mai 2014 bitte ich den Bundesrat, zu folgen-
den Fragen Position zu beziehen:
1. Wie rechtfertigt der Bundesrat den Umstand, dass das Eidge-
nössische Justiz- und Polizeidepartement das Argumentarium
für die Gegner der Initiative der Marche blanche verfasst hat
und ihnen während der ganzen Kampagne mit Rat und Tat zur
Seite stand, wo doch das Parlament keine Parole zu dieser
Initiative beschlossen hat?
2. Wie rechtfertigt er den Umstand, dass sich Frau Bundesrätin
Sommaruga in den Medien und zahlreichen Debatten aktiv
gegen die Initiative der Marche blanche engagiert hat, obwohl
sie vom Gesetz dazu verpflichtet ist, sich auf eine neutrale Infor-
mation des Wahlvolkes zu beschränken, da das Parlament
keine Parole gegen die Initiative beschlossen hat?
3. Sollte man von einer Bundesrätin nicht erwarten dürfen, dass
sie es vermeidet, die Wähler in die Irre zu führen, indem sie von
einem "Gegenvorschlag" spricht, wo sie doch genau weiss,
dass das Parlament sich gegen einen Gegenvorschlag ausge-
sprochen hat?
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Bugnon, Clottu, Darbellay,
Grin, Müri, Nidegger, Parmelin, Reimann Lukas, Rickli Natalie,
Rusconi (11)
02.07.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3325 n Mo. Freysinger. Dschihadisten in der Schweiz  
(07.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen
dahingehend anzupassen, dass Ausländerinnen und Auslän-
dern mit Wohnsitz in der Schweiz, die für kriegerische Handlun-
gen in Krisenregionen (Syrien, Kenia, Afghanistan, Jemen usw.)
ziehen, ihr Ausländerausweis entzogen wird.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Bugnon, Clottu, Nidegger, Par-
melin, Rusconi (6)
02.07.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3326 n Mo. Barazzone. Erwerb von Wohneigentum für 
junge Erwachsene begünstigen?  (07.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die einschlägigen Bestimmun-
gen (in erster Linie die Verordnung vom 13. November 1985
über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an aner-
kannte Vorsorgeformen, BVV 3) so zu ändern, dass für Ange-
stellte und Selbstständigerwerbende unter 40 Jahren die
Obergrenze der steuerlich abziehbaren Beiträge erhöht wird.
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Für Angestellte unter 40, die einer Pensionskasse angeschlos-
sen sind, soll der Maximalbetrag der "kleinen" Säule 3a gegen-
über heute um 50 Prozent erhöht werden (Art. 7 Abs. 1 Bst. a
BVV 3).
Für Angestellte und Selbstständigerwerbende unter 40, die kei-
ner Pensionskasse angeschlossen sind, soll der Maximalbetrag
der "grossen" Säule 3a gegenüber heute um 20 Prozent erhöht
werden (Art. 7 Abs. 1 Bst. b BVV 3).
Der Bundesrat wird ferner beauftragt, die Information junger
Erwachsener über die Möglichkeiten, die die individuelle gebun-
dene Vorsorge bietet, zu verbessern.
Mitunterzeichnende: Buttet, Darbellay, Derder, Hiltpold,
Lüscher, Nidegger, Regazzi, Reimann Maximilian, Schneider-
Schneiter, Tornare (10)
13.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3327 n Ip. Leuenberger-Genève. Handeln zugunsten der 
über 50-jährigen Arbeitslosen ist notwendig  (07.05.2014)
Wie beurteilt der Bundesrat die Lage der Stellensuchenden, die
älter als 50 sind? Welche Massnahmen zur Unterstützung
unserer über 50-jährigen Arbeitslosen schlägt er vor?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Aubert,
Badran Jacqueline, Böhni, Caroni, Chopard-Acklin, de Buman,
Fischer Roland, Fridez, Friedl, Girod, Glättli, Graf Maya, Graf-
Litscher, Jans, John-Calame, Kessler, Kiener Nellen, Mahrer,
Maire Jacques-André, Marra, Meier-Schatz, Naef, Nussbaumer,
Pardini, Piller Carrard, Reynard, Romano, Rytz Regula, Schel-
bert, Schwaab, Semadeni, Sommaruga Carlo, Thorens Gou-
maz, Tornare, Tschäppät, van Singer, Vischer Daniel, von
Graffenried, Voruz, Wermuth (42)
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3328 n Po. Grüne Fraktion. Kosten der Klimaerwärmung 
für die Schweiz und verursachergerechte Finanzierung der 
Schutzmassnahmen prüfen  (08.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, wie die Kosten der Klimaerwärmung sich entwickeln wer-
den und wie die Finanzierung der
Klimaanpassungsmassnahmen sowie der internationalen finan-
ziellen Verpflichtungen im Rahmen des Klimaschutzes verursa-
chergerecht sichergestellt werden kann.
Sprecher: Girod
13.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3329 n Ip. Grossen Jürg. Welche Verlagerungswirkung 
hat das Instrument Toll plus? Was verspricht sich der Bun-
desrat von der Weiterverfolgung dieses Instrumentes?  
(08.05.2014)
Ich ersuche den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Welche Verlagerungswirkung in der Schweiz erwartet der
Bundesrat von der Einführung eines Instrumentes Toll plus im
Vergleich zu anderen Steuerinstrumenten, insbesondere im
Vergleich zu einer Alpentransitbörse? Wie wird sich die Einfüh-
rung auf die Entwicklung des Modal Split auswirken?
2. Was verspricht er sich von der Weiterverfolgung dieses
Instrumentes auf internationaler Ebene? Was ist das Interesse
der Schweiz an der Einführung dieses Instrumentes?

3. Bestünde bei der Einführung eines Instrumentes Toll plus
gesetzgeberischer Handlungsbedarf? Wenn ja, in welchem
Bereich?
4. Mit welchem (Lenkungs-)Instrument will der Bundesrat künf-
tig gewährleisten, dass die Luftschadstoffimmissionen in den
Alpentälern unter die Grenzwerte sinken und der CO2-Ausstoss
des Schwerverkehrs begrenzt wird?
Mitunterzeichnende: Bertschy, Böhni, Fischer Roland, Flach,
Gasser, Hardegger, Kessler, Maier Thomas, Moser, Rytz
Regula, Weibel (11)
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3330 n Ip. Hurter Thomas. Ist die Abrechnung des Radio-
/TV-Anschlusses über die Nebenkosten noch zeitgemäss?  
(08.05.2014)
In der Regel werden die Kosten für den TV-/Radio-Anschluss
über die Nebenkosten verrechnet. Diese Regelung hat histo-
risch Sinn gemacht, da insbesondere Fernsehen früher nur
über einen Kabelanschluss möglich war. Mit dem Aufkommen
von neuen Technologien ist es aber heute möglich, Filme und
Fernsehprogramme über verschiedene Kanäle wie Satellit oder
Breitbandleitungen anderer Anbieter zu beziehen, die in Kon-
kurrenz zueinander stehen. Die aktuelle Lage mit der Verrech-
nung über die Nebenkosten jedoch verhindert einen
funktionierenden Wettbewerb und sorgt sowohl bei Mieter wie
auch bei Vermieter für administrativen Mehraufwand. Denn
wenn ein Mieter seinen Kabelanschluss nicht nutzen will, ist
eine separate Kündigung nötig. Gleichzeitig muss der Vermieter
seine Nebenkosten stets anpassen, wenn jemand den
Anschluss nicht nutzen will.
Somit stellt sich grundsätzlich die Frage, ob eine solche Abrech-
nung des Radio-/TV-Anschlusses über die Nebenkosten heute
noch sinnvoll ist, da sie einerseits die Wahl- und Vertragsfreiheit
der Mieter einschränkt, andererseits aber auch für den Vermie-
ter mit Mehraufwand verbunden ist und schliesslich auch einen
Anbieter gegenüber der Konkurrenz übermässig bevorzugt. In
diesem Zusammenhang wird der Bundesrat gebeten, folgende
Fragen zu beantworten.
1. Ist die Verrechnung des TV-/Radio-Anschlusses über die
Nebenkosten in der heutigen Zeit mit konkurrierenden Netzen
noch zeitgemäss?
2. Wird mit einer solchen Vorschrift die Wahl- und Vertragsfrei-
heit der Mieter für ihren Breitbandanschluss nicht ohne ersichtli-
chen Grund eingeschränkt?
3. Ist mit der Abrechnung des TV-/Radio-Anschlusses über die
Nebenkosten bei Mehrfamilienhäusern und Grossüberbauun-
gen weiterhin ein funktionierender Wettbewerb gewährleistet?
4. Besteht für den Bundesrat ein Handlungsbedarf, und wenn
ja, welche Massnahmen werden in Betracht gezogen?
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3331 n Ip. Fehr Hans. Ukraine-Krise. Schweizerische 
Neutralität oder Annäherung an die Nato?  (08.05.2014)
Die schweizerische Neutralität ist als erfolgreiches Sicherheits-
und Friedensinstrument von grösster Bedeutung für unser Land
und bringt uns als Plattform für Friedensdiplomatie und humani-
täre Einsätze eine einzigartige Stellung. Über 90 Prozent der
Schweizer stehen laut Umfragen zur Neutralität.
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Dennoch steht die sogenannte Elite unserer Neutralität zum Teil
skeptisch bis ablehnend gegenüber und will unsere Miliz- und
Widerstandsarmee quasi zur Nato-Marionette degradieren, um
sie bei Auslandeinsätzen modulartig in Nato-Verbände einglie-
dern zu können.
Der neu ausgebrochene Ost-West-Konflikt um ukrainische
Gebiete führt uns die Bedeutung einer strikten Neutralität erneut
vor Augen. Will die Schweiz (auch im Rahmen des OSZE-Präsi-
diums) als erfolgreiche Vermittlerin auftreten, muss ihre Neutra-
lität von allen Seiten als glaubwürdig anerkannt werden. Die
Unvereinbarkeit einseitiger Anbindungen wie der Nato-Partner-
schaft für den Frieden mit unserer Neutralität war schon immer
stossend, wird jetzt aber infolge des Ukraine-Konflikts erst recht
augenfällig.
In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung der folgenden Fragen:
1. Ist er auch der Meinung, dass unsere Neutralität von grösster
Bedeutung für die Sicherheit und den Frieden in unserem Land
ist und dass diese Bedeutung noch zugenommen hat? Versteht
auch der Bundesrat unter der schweizerischen Neutralität die
strikte Nicht-Parteinahme und Nicht-Einmischung der offiziellen
Schweiz in fremde Konflikte sowie die Konzentration auf huma-
nitäre und friedensdiplomatische Einsätze?
2. Ist er auch der Überzeugung, dass eine Annäherung oder gar
Anbindung an die Nato oder an andere internationale Macht-
strukturen und Grossgebilde nicht infrage kommt?
3. Wie beurteilt er unsere Teilnahme an der Nato-Partnerschaft
für den Frieden? Wo liegen die Grenzen dieser Partnerschaft?
4. Teilt er die Meinung, dass die Nato-Partnerschaft die Glaub-
würdigkeit unserer Neutralität infrage stellt? Wie begründet er
seine Haltung?
5. Wie stellt er sich zu einer Kündigung der Nato-Partnerschaft?
6. Wie will er die Glaubwürdigkeit unserer Neutralität stärken,
und was hat er unternommen, um seinem Verfassungsauftrag
(Art. 185 BV) nachzukommen, der ihn zu Massnahmen zur
Wahrung der Neutralität verpflichtet?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amstutz, Baader Caspar, Binder, Blocher, Borer, Bortoluzzi,
Brand, Brunner, Büchel Roland, Büchler Jakob, Bugnon, Clottu,
Darbellay, de Courten, Egloff, Estermann, Flückiger Sylvia,
Frehner, Freysinger, Geissbühler, Giezendanner, Golay, Grin,
Hausammann, Herzog, Hurter Thomas, Keller Peter, Killer
Hans, Knecht, Lohr, Mörgeli, Müller Thomas, Müri, Neirynck,
Nidegger, Pantani, Parmelin, Pfister Gerhard, Pieren, Quadri,
Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Rime, Rit-
ter, Rösti, Rusconi, Rutz Gregor, Schibli, Schwander, Stahl,
Stamm, Veillon, von Siebenthal, Walter, Wandfluh,
Wobmann (60)
25.06.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3332 n Ip. Grüne Fraktion. Wie der Uno-Klimarat zeigt, 
braucht es mehr Klimaschutz. Was macht der Bundesrat?  
(08.05.2014)
Der neue Bericht des Uno-Klimarates zeigt eindrücklich auf,
dass es im Klimaschutz weiter gehende Massnahmen benötigt,
um eine gefährliche Klimaerwärmung zu verhindern und die glo-
bale Erwärmung unter 2 Grad zu halten. Leider nimmt der Bun-
desrat die in seiner Kompetenz liegenden Möglichkeiten zum
Schutz des Klimas nur ungenügend wahr. So hat er von der
möglichen Erhöhung des Reduktionsziels über Massnahmen im

Ausland bisher abgesehen. Die Treibstoffkompensations-
Abgabe wird nicht ausgeschöpft, und das Ziel wird nur auf 20
Prozent statt den möglichen 40 Prozent festgelegt. Als Aus-
druck dieser ungenügenden Klimapolitik werden heute immer
noch Heizungen durch Erdölheizungen ersetzt, statt auf die vor-
handenen CO2-freien Optionen umzusteigen. Damit wird
jeweils eine Klimabelastung für 20 bis 30 Jahre verbaut. Gleich-
zeitig ist die Vergabe von Kompensationsprojekten so restriktiv,
dass weder Massnahmen zur Förderung des Wechsels auf
nichtfossile Heizungen noch gezielte Informationskampagnen
zur Reduktion von Treibhausgasemissionen unterstützt werden.
In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen:
1. Uno-Klimareport: Hat der Bundesrat erkannt, dass es für das
2-Grad-Ziel nicht reicht, wenn industrialisierte Länder ihre Emis-
sionen bis 2020 nur um 20 Prozent reduzieren?
2. Reduktionsziel: Ist er bereit, das Reduktionsziel auf 40 Pro-
zent zu erhöhen, wie es auch prominente Wirtschaftsakteure
verlangen?
3. Treibstoffabgabe:
3.1. Wie hoch sind die Kosten der heutigen und für 2020
geplanten Treibhausgaskompensation in Rappen pro Liter
(Schätzung für 2020)?
3.2. Wenn die Kosten der Kompensation in der Schweiz steigen
und die Abgabe pro Liter begrenzt ist, sollte das Kompensati-
onsziel erst hoch sein und dann angepasst werden. Wieso plant
der Bundesrat umgekehrt?
4. Erdölinstallationen: Wie viele der neuinstallierten Heizungen
sind immer noch fossil? Was unternimmt der Bundesrat dage-
gen?
5. Kompensationsprojekte: Wieso werden Treibstoffkompensa-
tionsprojekte nicht dafür verwendet, weniger Erdölheizungen zu
installieren?
6. Graue Emissionen: In Kalifornien und der EU werden Mass-
nahmen ergriffen, um die Erhöhung der grauen Emissionen von
Treibstoffen zu verhindern. Wie entwickelt sich die Herkunft der
Schweizer Treibstoffe, und was unternimmt er, um eine
Zunahme der grauen Emissionen beispielsweise durch fossile
Treibstoffe aus Teersanden zu verhindern?
Sprecher: Girod
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 14.3333 n Mo. Trede. Politische Kundgebungen auf dem 
Bundesplatz während der Sessionen zulassen  (08.05.2014)
Der Bund wird beauftragt, sich beim Gemeinderat der Stadt
Bern dafür einzusetzen, dass das ungerechtfertigte Kundge-
bungsverbot während der Sessionen der eidgenössischen Räte
aufgehoben wird (städtisches Kundgebungsreglement, seit 1.
März 2006 in Kraft).
Während der Sessionen der eidgenössischen Räte herrscht auf
dem Bundesplatz ein generelles Kundgebungsverbot. Die ent-
sprechende Klausel im städtischen Kundgebungsreglement
wurde im Berner Stadtrat am 20. Oktober 2005 äusserst knapp,
mit einer Stimme Differenz, beschlossen.
Dieses Verbot ist demokratiepolitisch nicht haltbar und sachlich
nicht gerechtfertigt.
1. Die Bevölkerung muss ihre Anliegen direkt an die eidgenössi-
schen Räte tragen können. Die Sessionen sind die beste Gele-
genheit, damit aktuelle Interessen durch Kundgebungen vor
dem Bundeshaus öffentlich an die Adresse der "Volksvertrete-
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rinnen und Volksvertreter" gerichtet werden können. Die freie
Meinungsäusserung soll unangefochten anerkannt werden.
2. Kundgebungen müssen immer durch die Stadt Bern bewilligt
werden. Dasselbe würde für Kundgebungen vor dem Bundes-
haus während der Sessionen gelten. Falls die Sicherheit der
Innenstadt, der Parlamentarierinnen und Parlamentarier oder
der Sicherheitskräfte nicht gewährleistet ist, kann die Stadt eine
Kundgebung verbieten.
3. Der Zugang zum Bundeshaus wird durch Kundgebungen auf
dem Bundesplatz nicht beeinträchtigt. Während Kundgebungen
ist der Eingang zum Bundeshaus auch ohne Sitzungen des eid-
genössischen Parlamentes immer abgesperrt.
4. Kommerzielle Veranstaltungen oder Lobbyanlässe auf dem
Bundesplatz werden von den Behörden auch während einer
Session bewilligt. So fand im September 2013 z. B. der Swiss
Energy and Climate Summit statt. Weiter wird während der
Herbstsession 2014 der Panoramakubus der Burgergemeinde
auf dem Bundesplatz stehen. Weshalb also nicht auch politisch
motivierte Anlässe zulassen? Dass Lobbying oder kommerzielle
Anlässe erlaubt sind, hingegen Menschen gebüsst werden, die
Flugblätter verteilen oder mit einer Kundgebung ihre Meinung
äussern, ist schlicht unverhältnismässig.
Mitunterzeichnende: Gilli, Glättli, Schelbert (3)
08.09.2014 Die Mehrheit des Büros des Nationalrates bean-
tragt, die Motion abzulehnen. Eine Minderheit des Büros (Glättli,
Tschümperlin, Voruz) beantragt, die Motion anzunehmen.
08.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

14.3336 n Mo. Keller Peter. Suche nach neuer Landes-
hymne als dümmliche Casting-Show. Parlament und/oder 
Schweizervolk sollen bestimmen!  (08.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, falls eine neue Landeshymne
installiert werden soll, diese als referendumsfähigen Beschluss
dem Parlament vorzulegen.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amaudruz, Amstutz, Baa-
der Caspar, Binder, Blocher, Borer, Bortoluzzi, Brand, Brunner,
Büchel Roland, Bugnon, Clottu, de Courten, Egloff, Fehr Hans,
Flückiger Sylvia, Frehner, Freysinger, Giezendanner, Grin, Hau-
sammann, Heer, Herzog, Hurter Thomas, Joder, Killer Hans,
Knecht, Müller Thomas, Müri, Nidegger, Pantani, Parmelin, Pie-
ren, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Rösti,
Rusconi, Rutz Gregor, Schibli, Schwander, Stamm, von Sieben-
thal, Walter, Wandfluh, Wobmann (47)
25.06.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3337 n Ip. Guhl. Kriminalisierung der freiwilligen Feuer-
wehren durch die Nullpromillegrenze  (08.05.2014)
Seit 1. Januar 2014 ist das zweite Paket der Via sicura in Kraft.
Damit gilt u. a. für Neulenker, Fahrschüler und Berufschauffeure
die 0,1 Promillegrenze. Das war vom Gesetzgeber so gewollt
und ist gut so. In Artikel 2a Absatz 1 der Verkehrsregelverord-
nung wurde präzisiert, welche Fahrten unter Alkoholeinfluss
verboten sind. Unter Buchstabe c wurde "im Gütertransport mit
schweren Motorwagen" aufgeführt. Auf dem Merkblatt des Bun-
desamtes für Strassen (Astra), "Verbot des Fahrens unter Alko-
holeinfluss", ist aber erwähnt, dass darunter auch
Feuerwehrfahrzeuge zu verstehen sind, wenn sie Löschschaum
transportieren. Wenn nun also an einem Abend ein Feuerwehr-
mann einen Brandalarm erhält, nachdem er beim Nachtessen
ein Glas Rotwein getrunken hat, so darf er sich nicht mehr ans
Steuer des TLF setzen, weil er sich sonst strafbar macht. Ich

habe kein Verständnis für diese Kriminalisierung unserer Feuer-
wehrleute.
Hierzu folgende Fragen:
1. Ist sich das Astra bewusst, dass 99 Prozent der Feuerwehren
in der Schweiz Freiwillige sind?
2. Weiss das Astra, wie schwierig es ist, Leute für die Feuer-
wehr zu finden?
3. Glaubt das Astra, dass es mit dieser Nullpromillegrenze ein-
facher wird, Feuerwehrleute zu finden?
4. Ist es logisch, dass für den Feuerwehrmann auf dem Weg ins
FW-Magazin die 0,5 Promillegrenze gilt und ab dann mit dem
TLF 0,1 Promille?
5. Rechtfertigt der Transport von einem Kanister Schaumextrakt
eine derart rigorose Promillegrenze für Feuerwehren?
6. Um diese neue Nullpromillegrenze einhalten zu können,
müssten nun alle Feuerwehren eine Pikettorganisation aufzie-
hen, um garantieren zu können, dass jederzeit einige Fahrer
verfügbar sind, die keinen Alkohol getrunken haben. Davon
ausgehend, dass diese Bereitschaft entschädigt werden muss:
Welche Kosten entstehen den Feuerwehren schweizweit
gesamthaft durch diese Promillegrenze?
7. Wenn das Astra eine die Feuerwehren derart stark betref-
fende Regelung erlässt, müssen die Betroffenen auch direkt
informiert werden. Wie hat das Astra die einzelnen Feuerweh-
ren über die neue Regelung informiert?
8. Ist der Bundesrat bereit, dieses Merkblatt dahingehend zu
ändern, dass für die freiwilligen Feuerwehren wieder die 0,5
Promillegrenze gilt?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Binder, Borer, Büchler
Jakob, Candinas, Cassis, Chopard-Acklin, Eichenberger, Fäs-
sler Daniel, Flach, Gasche, Gasser, Geissbühler, Germanier,
Giezendanner, Gmür, Graf Maya, Graf-Litscher, Grunder, Haller,
Hassler, Hausammann, Herzog, Hess Lorenz, Keller Peter, Lan-
dolt, Müller Walter, Müller-Altermatt, Quadranti, Stahl, Vogler,
Walter, Wandfluh, Wasserfallen, Ziörjen (35)
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3338 n Mo. Fehr Jacqueline. Ende des Zweiten Weltkrie-
ges. 70-Jahr-Gedenk- und Dankesfeier am 8. Mai 2015  
(08.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, am 8. Mai 2015 zum 70-Jahr-
Jubiläum des Endes des Zweiten Weltkrieges koordinierend
und unterstützend zu Gedenk- und Dankesfeiern beizutragen
und all jenen zu danken, welche damals und seither zum euro-
päischen Friedenswerk beigetragen haben, indem sie Institutio-
nen aufbauten, welche neue Kriege unmöglich machen sollen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Carobbio
Guscetti, Feri Yvonne, Friedl, Graf-Litscher, Gross Andreas,
Gysi, Hadorn, Heim, Jans, Jositsch, Kiener Nellen, Leutenegger
Oberholzer, Maire Jacques-André, Munz, Nussbaumer, Piller
Carrard, Rossini, Schenker Silvia, Semadeni, Tornare, Tschüm-
perlin, Voruz, Wermuth (25)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
26.09.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
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14.3339 n Ip. Fehr Jacqueline. Lohngleichheitsindex  
(08.05.2014)
Die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern hat im
letzten Jahr zugenommen. Bei den Kaderfrauen betrifft sie fast
3000 Franken pro Monat. Ein Teil der Lohnungleichheit ist durch
unterschiedliche Biografien und Erfahrung erklärbar. Rund ein
Drittel der Ungleichheit ist aber rein diskriminierend und damit
verfassungswidrig.
Nachdem die Arbeitgeber jahrelang Besserung versprochen
haben, scheinen sie nun am Ende ihres Lateins zu sein. Ausser
abenteuerlichen Erklärungsversuchen von wegen geringerer
Einsatzbereitschaft der Frauen kommt ihnen nicht mehr viel in
den Sinn. In dieser misslichen Situation beginnen sie, die stati-
stischen Grundlagen und Berechnungen anzuzweifeln. Mit dem
Postulat 13.3177 wurde bereits einmal ein Lohngleichheitsindex
gefordert. Dieser soll analog dem Teuerungsindex, Mietindex
usw. als objektive, allseits anerkannte Messgrösse die Entwick-
lung der Lohngleichheit aufzeigen. Der Bundesrat hat einen sol-
chen Lohngleichheitsindex mit Verweis auf die bereits
vorhandenen statistischen Messgrössen abgelehnt.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte, wo genau diese
Messgrössen vonseiten der Arbeitgeber angezweifelt werden,
ist es sinnvoll, in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und
weiteren Kreisen ein neues Instrument zu schaffen, das die
Lohnungleichheit abbildet. Dabei soll auf den bisherigen Arbei-
ten des Bundesamtes für Statistik, der Sozialpartner sowie der
Gleichstellungsbüros aufgebaut werden. Der Lohngleichheitsin-
dex soll auf die rein diskriminierende, sogenannt nicht (durch
biografische und andere Faktoren) erklärbare Ungleichheit
fokussieren.
Vor diesem neuen Hintergrund bitte ich den Bundesrat um eine
Antwort auf folgende Frage:
Ist er bereit, die Schaffung eines Lohngleichheitsindexes wie
oben beschrieben nochmals zu prüfen und mit den verschiede-
nen betroffenen Akteuren das Gespräch zu suchen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Graf-Lit-
scher, Gysi, Hadorn, Heim, Jans, Jositsch, Kiener Nellen, Leu-
tenegger Oberholzer, Maire Jacques-André, Meier-Schatz,
Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Rossini, Schenker Silvia,
Semadeni, Tornare, Tschümperlin, Voruz, Wermuth (27)
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3340 n Ip. Fehr Jacqueline. Verletzung der Pflicht zur 
ausgewogenen Information durch die CSS?  (08.05.2014)
Die Krankenversicherung CSS lädt ihre Versicherten zu einer
sogenannten Informationsveranstaltung ein, an der sie einseitig
gegen die öffentliche Krankenkasse Position einnehmen wird.
In Antworten auf frühere Vorstösse hat der Bundesrat verschie-
dentlich klargestellt, dass die Krankenversicherungen ihre Ver-
sicherten nicht einseitig informieren dürfen. Als
Durchführungsorgane einer obligatorischen Sozialversicherung
sind sie bezüglich Pflicht zur ausgewogenen Information den-
selben Bestimmungen unterstellt wie eine öffentlich-rechtliche
Anstalt oder wie eine Verwaltung.
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Was unternimmt er, um die geplanten "Informationsveranstal-
tungen" zu stoppen?
2. Welche Auflagen macht er der CSS, um die Pro-Seite eben-
falls zu Wort kommen zu lassen?

3. Was unternimmt er, um eine ausgewogene Information ihrer
Versicherten durch die Krankenkasse zu gewährleisten?
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Graf-Litscher, Heim,
Jans, Jositsch, Leutenegger Oberholzer, Maire Jacques-André,
Nussbaumer, Piller Carrard, Rossini, Schenker Silvia, Tornare,
Tschümperlin, Wermuth (14)
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3341 n Ip. Glättli. Swisscom. Geplante Umstellung von 
analoger auf Internet-Telefonie für alle Festnetzanschlüsse  
(08.05.2014)
Die Swisscom hat angekündigt, bis Ende 2017 sämtliche analo-
gen Festnetzanschlüsse technologisch auf Internet-Telefonie
(Voice over IP, VoIP) umzustellen. Die Kosten einer Telefonmi-
nute für die Swisscom sinken dadurch massiv.
Allerdings kann dies den Kunden Neuinvestitionen aufzwingen
und weitere praktische Probleme hervorrufen:
1. Setzt sich der Bund dafür ein, dass notwendige Umstellungs-
kosten nicht vom Benutzer bezahlt werden müssen (Ersatz
Anschlussdosen, Ersatz nichtkompatibler Telefonapparate und
weiterer Geräte)?
2. Setzt sich der Bund dafür ein, dass die Swisscom ohne
Zusatzkosten für die Kunden weiterhin die Möglichkeit zur Ver-
fügung stellt, mehr als vier Telefone anzuschliessen, und gege-
benenfalls notwendige Infrastruktur finanziert (Datenleitungen/
Repeater), um das Telefonieren in weitläufigen Häusern, im Kel-
ler usw. zu ermöglichen, wo dies heute mit der analogen Tech-
nik problemlos funktioniert?
3. Setzt er sich dafür ein, dass die betagten und behinderten
Nutzer von Notrufgeräten (Alarmknopf, der via Telefon Notrufe
auslöst) kostenfrei ein Ersatzprodukt mit gleichem Nutzen erhal-
ten (vgl. auch Art. 16 Abs. 1bis FMG)?
4. Wie bewertet der Bundesrat den Sicherheitsaspekt der
Umstellung? Bei einem Stromausfall oder einem z. B. durch
Einbrecher bewusst herbeigeführten Kurzschluss funktioniert
die Internet-Telefonie im Gegensatz zur leitungsgebundenen
analogen Telefonie nicht mehr. Wie wird die Standortfeststellung
bei Notrufen (Art. 20 FMG) garantiert?
Auch juristisch stellen sich gravierende Fragen:
5. Reguliert das FMG (SR 784.10) auch die neue Situation,
oder verschiebt sich die Telefonie damit in den unregulierten
Bereich eines typischen Internetdienstes?
6. Kann die Swisscom Konkurrenten vom entbündelten Zugang
zum Kunden ausschliessen, indem sie analoge Kupferleitungen
mit Hochbreitbandleitungen (Glasfaser) ersetzt, die nicht dem
Unbundling (gemäss Art. 11 FMG) unterstellt sind?
7. Ist die Ausserbetriebnahme analoger Leitungen kompatibel
mit den Vorgaben, eine (entbündelungsfähige) Grundversor-
gung sicherzustellen, die mit der Grundversorgungskonzession
verbunden sind?
8. Entfällt bei der Umstellung nicht der Anspruch auf Erhebung
der Grundgebühr?
9. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass bis zum Inkrafttreten
einer allfälligen (Teil-)Revision die kartellrechtliche Funktion des
FMG im Fernmeldebereich nicht unterlaufen wird?
Mitunterzeichnende: Candinas, Fluri, Gasche, Gasser, Girod,
Hardegger, Landolt, Mahrer, Rytz Regula, Trede (10)
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
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14.3343 n Mo. Trede. Task-Force zum Schutz nationaler 
Minderheiten. Umsetzung der Verpflichtungen  (08.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine nationale Task-Force einzu-
setzen, um die im Europäischen Rahmenübereinkommen zum
Schutz nationaler Minderheiten formulierten Verpflichtungen
gegenüber Jenischen, Sinti und Roma umzusetzen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Glättli, Graf Maya,
Hadorn, Hardegger, John-Calame, Leuenberger-Genève, Mah-
rer, Rytz Regula, Schelbert, Semadeni, Thorens Goumaz (12)
25.06.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3344 n Po. Trede. Keine Deodorants mit Aluminium  
(08.05.2014)
Die Forschung nach den Auswirkungen von Aluminium auf die
Gesundheit wird derzeit fatalerweise nicht als besonders wichtig
angesehen. Dennoch zeigen immer mehr Studien, dass Alumi-
nium problematische Eigenschaften hat, besonders als brust-
krebsfördernder Stoff. Inzwischen gibt es zahlreiche Hinweise
eines direkten Zusammenhangs zwischen Aluminium und
Brustkrebs, z. B. durch den Nachweis von einem erhöhten Alu-
miniumgehalt in der Brust bei Brustkrebspatientinnen. Im Kos-
metikbereich gibt es seit mehreren Jahren Alternativen ohne
Aluminium, sodass dieser Risikofaktor für Brustkrebs umge-
hend beseitigt werden kann.
Der Bundesrat wird beauftragt, ein Verbot von Deodorants mit
Aluminiumsalzen auf dem Schweizer Markt zu prüfen und dar-
über Bericht zu erstatten.
Mitunterzeichnende: Gilli, Glättli, John-Calame, Mahrer, Rytz
Regula, Schelbert, Thorens Goumaz (7)
02.07.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
26.09.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3345 n Po. Thorens Goumaz. Die Nutzung bestehender 
Bauten optimieren, um modularen und evolutiven Wohn-
raum zu fördern  (08.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, in wel-
chem er eine Reihe von Massnahmen zur besseren Ausnüt-
zung bestehender Gebäude untersucht und vorstellt.
Insbesondere soll er darin untersuchen, wie der modulare und
evolutive Wohnraum gefördert werden könnte, sei es im Rah-
men von Neubauten oder, wenn immer möglich, durch Anpas-
sungen bestehender Bauten.
Der Wohnraum wächst unaufhaltsam. Die durchschnittliche
Wohnfläche pro Person hat in jedem der letzten beiden Jahr-
zehnte um 5 Quadratmeter zugenommen und betrug im Jahr
2012 45 Quadratmeter. Diese Entwicklung ist problematisch,
denkt man an den harten Wettbewerb um die Bodennutzung
und an den Kampf gegen die Zersiedelung. Sie ist aber schwie-
rig zu bekämpfen, ist sie doch wesentlich durch die wachsende
Zahl von Kleinhaushalten sowie von Scheidungen bedingt,
nach denen jeweils zwei Haushalte Platz für die Kinder haben
müssen. In diesem Zusammenhang sind "negative" Anreize wie
eine Wohnflächensteuer ungeeignet, da sie unwirksam, ja
sogar kontraproduktiv sein können. Im Übrigen funktioniert der
Preismechanismus ja insofern richtig, als Wohnungen umso
teurer sind, je grösser sie sind. Hinzu kommt, dass die Preise in
gewissen Regionen allgemein sehr hoch sind. Es braucht also
andere Instrumente, um "ohne zusätzliches Bauen zu verdich-
ten". Die Förderung modularen und evolutiven Wohnraums ist
ein Weg, den es zu prüfen gilt. Unsere Bedürfnisse nach Fläche

und Zusammensetzung unseres Wohnraums wandeln sich im
Laufe des Lebens. Ältere Personen finden sich plötzlich allein in
zu gross gewordenen Wohnungen, an denen sie jedoch hän-
gen. In der Schweiz gibt es Pionierprojekte für evolutives Woh-
nen, beispielsweise das Projekt YOUR+ aus dem Departement
Technik & Architektur der Hochschule Luzern, das am interna-
tionalen Architekturwettbewerb Solar Decathlon vorgestellt wird.
Es handelt sich um einen Prototyp modularen Wohnraums, der
namentlich gemeinsam genützte Räume umfasst, die so auf
optimale Weise ausgenützt werden können. Diese Methode
sollte gefördert werden, bei Neubauten, aber auch bei beste-
henden Bauten. Letztere könnten in diesem Sinne umgebaut
werden, wenn ihre Eigentümerinnen und Eigentümer gewillt
sind, sie intensiver zu nutzen. Der Bundesrat wird deshalb auf-
gefordert, denkbare Massnahmen in dieser Richtung zu prüfen.
Mitunterzeichnende: Gilli, Glättli, Graf Maya, Leuenberger-
Genève, Mahrer, Müller Geri, Rytz Regula, Schelbert, Trede,
van Singer, von Graffenried (11)
13.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3350 n Ip. Schmid-Federer. Besserer Schutz für syrische 
Flüchtlinge  (08.05.2014)
Der Bundesrat wird eingeladen, folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Wie erklärt er, dass Visaanträge von Angehörigen in der
Schweiz lebender syrischer Staatsangehöriger zum Teil seit
mehr als sechs Monaten hängig sind?
2. Welche Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu ergreifen,
um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden für Personen,
die auf einen Termin auf einer Schweizer Botschaft in der Türkei
oder in Libanon warten?
3. Wie rechtfertigt er die Tatsache, dass gerade syrische Staats-
angehörige grundsätzlich kein Besuchervisum und kein Visum
aus humanitären Gründen erhalten?
4. Welche Massnahmen sieht er vor, um syrische Familien
zusammenzuführen, die durch die Flucht getrennt wurden und
von denen nun ein Mitglied in der Schweiz lebt?
5. Plant er Massnahmen, um das Kontingent besonders verletz-
licher Flüchtlinge aus Syrien, das ursprünglich auf 500 Perso-
nen festgelegt war, zu erhöhen, um so direkter und
wirkungsvoller zum vom Uno-Hochkommissariat für Flüchtlinge
(UNHCR) geforderten Resettlement beizutragen?
6. Ist es nicht höchste Zeit, sofort die Visaerleichterungen für
Angehörige in der Schweiz lebender syrischer Staatsangehöri-
ger mit Ausweis B (Aufenthaltsbewilligung), C (Niederlassungs-
bewilligung) oder mit Schweizer Bürgerrecht wieder einzuführen
und auf die Angehörigen in der Schweiz lebender syrischer
Staatsangehöriger mit Ausweis F auszudehnen?
Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Gilli, Ingold, Leuenberger-
Genève, Streiff, Vischer Daniel (6)
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3351 n Ip. Schmid-Federer. Personalisierte Medizin. 
Nationale Biobank statt ausländische private Datenbanken 
über Schweizer Patientinnen und Patienten  (08.05.2014)
Das Schweizer Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
TA-Swiss hat in einer kürzlich erschienenen Studie auf die the-
rapeutischen und präventiven Nutzen der personalisierten



186
Medizin und insbesondere der Erfassung genetischer, bioche-
mischer und weiterer Körperdaten von Patientinnen und Patien-
ten hingewiesen. Gezieltere Therapien aufgrund
entsprechender Daten sollen und können therapeutische und
ökonomische Effizienzgewinne bringen sowie unerwünschte
Nebenwirkungen minimieren oder vermeiden.
Grössere Datensätze sind aber auch Grundlagen für For-
schungs- und Entwicklungsprogramme und bilden insbeson-
dere für die klinische Forschung eine kostbare Ressource. Laut
TA-Swiss sammeln zurzeit vor allem private ausländische
Direct-to-Consumer-Gentestfirmen solche Daten - auch in
Bereichen, die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen in der
Schweiz zuwiderlaufen. Das birgt Risiken der Nutzung von
Daten, die gegen die schweizerischen gesetzlichen Zielsetzun-
gen einer hohen Qualität der Präventiv- und Kurativmedizin für
alle Patientinnen und Patienten verstossen - und lässt der
Schweiz Grundlagen für ihre Forschung entgehen.
1. Teilt der Bundesrat diese Einschätzungen von TA-Swiss?
2. Hat er Kenntnis von der Grössenordnung der Anzahl Daten,
die u. a. über in der Schweiz nicht zulässige Direct-to-Consu-
mer-Angebote inzwischen bei privaten ausländischen Firmen
über in der Schweiz wohnhafte Patientinnen und Patienten
gesammelt wurden?
3. Ist er der Meinung, eine wie von TA-Swiss vorgeschlagene
nationale Biobank könne den Risiken ausländischer privater
Datensammlungen über Schweizer Patientinnen und Patienten
vorbeugen und zudem im Interesse sowohl der Letzteren wie
der öffentlichen und privaten Forschung in der Schweiz liegen?
4. Erwägt er gegebenenfalls erste Massnahmen dazu, wie z. B.
ein Förderprogramm des Schweizerischen Nationalfonds, aber
auch Anpassungen der gesetzlichen Bestimmung zur Erfas-
sung, Weitergabe und Sammlung entsprechender Daten?
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3352 n Mo. Kiener Nellen. Asymmetriekorrektur nach 
Brustamputation soll Pflichtleistung nach KVG werden  
(08.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Rechtsgrundlagen umge-
hend so anzupassen, dass eine Asymmetriekorrektur an der
gesunden Brust nach Amputation oder Reduktionsplastik einer
an Brustkrebs erkrankten Brust ebenfalls eine Pflichtleistung
(Grundversicherung) gemäss KVG wird.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amherd, Bertschy,
Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Glanzmann, Gysi,
Hadorn, Heim, Kessler, Leuenberger-Genève, Munz, Nussbau-
mer, Quadranti, Rickli Natalie, Semadeni, Streiff, Thorens Gou-
maz, Voruz (21)
20.06.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
26.09.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3353 n Ip. Graf Maya. Der Online-Hundehandel boomt 
und fördert Tierleid und Kriminalität  (08.05.2014)
In der Schweiz leben etwa 500 000 Hunde in 12 Prozent der
Haushalte, fast jeder zweite heute angeschaffte Hund kommt
aus dem Ausland. Etwa 21 000 Hunde wurden 2012 offiziell aus
dem Ausland importiert (400 Hunde pro Woche), Tendenz stei-
gend. Nicht alle Auslandshunde sind registriert. Das Bundesamt
für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen geht von bis zu
60 000 illegalen Importen pro Jahr aus!

Die hiesige Hundezucht kann den Bedarf nicht decken, weshalb
die Schweiz für den internationalen Welpenhandel lukrativ ist:
Die Gewinnmarge für ausländische Händler bzw. Züchter liegt
bei 20 bis 30 Importwelpen pro Monat bei etwa 20 000 bis 30
000 Schweizerfranken. Problematisch ist dabei, dass die Wel-
pen im Ausland oft unter schlimmsten Bedingungen gezüchtet
werden. Der illegale Hundehandel produziert nicht nur massen-
weise Tierleid, sondern öffnet auch hochansteckenden Krank-
heiten Tür und Tor.
Der legale und illegale Tiermarkt läuft primär über Inserateplatt-
formen. Wie zwei Recherchen des Schweizer Tierschutzes
(2012, 2013/14) zeigen, sind vor allem im Bereich der Hunde
etwa 80 Prozent der Inserate unseriös oder fraglich-seriös:
Meist fehlen Möglichkeiten, die Identität des Anbieters und des
Tieres sowie deren Herkunfts- und Aufenthaltsorte seitens Inter-
essenten zu überprüfen, was wiederum den illegalen Hunde-
handel und weitere Betrugsabsichten sowie allgemein die
Geschäftemacherei auf Kosten des Tierwohls und des Tier-
schutzes massiv begünstigt. Die Hintergründe dürften einem
Grossteil der Interessierten und Käufer nicht bewusst sein.
Ich frage den Bundesrat an:
1. Wie beurteilt er den zunehmenden Hundeimport unter seu-
chenhygienischen, tier- und konsumentenschützerischen
Aspekten?
2. Teilt er die Meinung, dass das 2012 beschlossene Hausier-
handelsverbot als Massnahme gegen illegale, tierschutzwidrige
und seuchenhygienisch bedenkliche Hundeimporte alleine
ungenügend ist?
3. Sieht der Bundesrat bei Hundeimporten Handlungs- und
Regelungsbedarf wegen der Zunahme von Betrugsfällen
gegenüber Konsumenten sowie der dadurch bedingten
Zunahme von Tierschutzfällen und entsprechenden Interventio-
nen seitens der Polizei-, Strafverfolgungs- und Veterinärbehör-
den?
4. Wie möchte er zukünftig den illegalen Hundeimport und -han-
del kontrollieren und reduzieren?
5. Welche Massnahmen sieht er zur Bekämpfung des beste-
henden unseriösen Inseratewildwuchses, der heute auf Kosten
des Tier- und Konsumentenschutzes geht?
Mitunterzeichnende: Böhni, Chevalley, Girod, Glättli, Jans,
John-Calame, Leuenberger-Genève, Mahrer, Moser, Müller
Geri, Schelbert, Thorens Goumaz, Trede, van Singer (14)
02.07.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3354 n Ip. Graf Maya. Zulassungsverfahren für Neonico-
tinoide hinterfragen  (08.05.2014)
Die Zulassung der drei Neonicotinoide Imidacloprid, Clothiani-
din (beide von Bayer) sowie Thiamethoxam (von Syngenta) ist
aufgrund ihrer Bienengiftigkeit bis Ende 2015 sistiert. Der
renommierte Chemiker Dr. Jean-Marc Bonmatin des französi-
schen Centre national de la recherche scientifique sagt gegen-
über der Fachzeitschrift "Oekoskop" Nr. 1/14 der Ärztinnen und
Ärzte für Umweltschutz (AefU): "Die Neonicotinoide gelangten
... ohne ausreichende Beurteilungsinstrumente auf den Markt,
auf der Grundlage falscher Annahmen der Hersteller."
Darum bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung folgender
Fragen:
1. Stimmt Bonmatins Aussage auch für die Schweiz?
2. Bonmatin sagt zudem, bei der Zulassung sei keine genügend
sensible Analytik (Nachweisgrenze) vorhanden gewesen, die
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der 1000- bis 10 000-mal stärkeren Giftigkeit der Neonicotinoide
gegenüber konventionellen Wirkstoffen gerecht worden sei.
Stimmt das?
3. Ist er bereit, das Zulassungsverfahren so zu ändern, dass die
Unschädlichkeit der Pestizide für Mensch und Umwelt belegt
werden muss?
4. Teilt er die Meinung, dass die Zulassungsbehörden selber die
nötigen Studien auf Kosten der Hersteller in Auftrag geben sol-
len?
5. Wie garantiert er, dass die verschiedenen Insektizide, Herbi-
zide und Fungizide, mit denen z. B. Obstbäume oder Reben bis
20 Mal im Jahr behandelt werden, in der Summe für Mensch
und Umwelt unschädlich sind?
6. Ist er bereit, sämtliche in der Schweiz zugelassenen Wirk-
stoffe, die auf das Zentralnervensystem wirken, auch auf ihre
Langzeitwirkung neu zu überprüfen?
Mitunterzeichnende: Böhni, Chevalley, Girod, Glättli, Hassler,
Jans, John-Calame, Leuenberger-Genève, Mahrer, Moser, Mül-
ler Geri, Schelbert, Thorens Goumaz, Trede, van Singer (15)
02.07.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3355 n Ip. Bortoluzzi. Neues Tabakproduktegesetz. Frag-
würdige Vorgehensweise der zuständigen Personen im 
Bundesamt für Gesundheit  (08.05.2014)
Am 24. April 2014 hat die Sektion Tabak des BAG zur dritten
Partnerplattform Tabakprävention auf den 17. Juni 2014 in Bern
eingeladen. Der zweite Teil dieser ganztägigen Veranstaltung ist
gemäss Einladung ausschliesslich dem neuen Tabakprodukte-
gesetz gewidmet. Ein Mitarbeiter des BAG soll den Entwurf des
Tabakproduktegesetzes vorstellen. Weiter sind im Programm
Vertreter von "Anti-Tabak-NGO" als Redner aufgeführt, und die
NGO sollen ihre Forderungen an das Tabakproduktegesetz prä-
sentieren. Zudem sollen Workshops zum Thema durchgeführt
werden.
Dazu folgende Fragen:
1. Wie ist es möglich, dass das BAG zu einer Veranstaltung
zum Tabakproduktegesetz einlädt, obwohl der entsprechende
Gesetzentwurf zum Zeitpunkt der Einladung weder veröffent-
licht noch eine Vernehmlassung eröffnet war?
2. Das BAG wird als federführendes Bundesamt im EDI die Ver-
nehmlassung zur Gesetzesvorlage durchführen und die ent-
sprechenden Eingaben auswerten. Ist es unter dem
Gesichtspunkt der Objektivität vertretbar, dass die Sektion
Tabak des BAG eine Tagung und Workshops zum Thema aus-
schliesslich mit Vertretern von "Anti-Tabak-NGO" durchführt?
Sollte das BAG nicht vielmehr eine solche Veranstaltung mit
sämtlichen von der neuen Gesetzesvorlage betroffenen Par-
teien durchführen?
3. Bereits im Februar 2014 waren diverse Medien im Besitz
eines vertraulichen Vorentwurfes des Tabakproduktegesetzes
(siehe beispielsweise Sendung "10 vor 10", SRF 1 vom 6.
Februar 2014). Wie konnte ein vertraulicher Vorentwurf an die
Medien gelangen? Wurden Mitglieder der Eidgenössischen
Kommission für Tabakprävention mit dem vertraulichen Vorent-
wurf bedient? Welche Massnahmen hat das BAG getroffen, um
die Vertraulichkeit des Vorentwurfes zu gewährleisten und
damit eine Gleichbehandlung aller vom neuen Gesetz betroffe-
nen Kreise sicherzustellen?

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Binder, Borer, Clottu, de Cour-
ten, Favre Laurent, Grin, Parmelin, Perrinjaquet, Pezzatti,
Stahl (11)
12.09.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3357 n Ip. Hardegger. Plus-Energie-Bauten in der Strate-
gie des Bundes zur Energieerzeugung  (08.05.2014)
Bei der Stellungnahme zur Motion 13.3205, "Energiepotenzial
der Plus-Energie-Bauten nutzen", sind sich Bundesrat und
Motionär einig, dass "der Schweizer Gebäudepark ... eine wich-
tige Rolle bei der Erreichung der Ziele der Energiestrategie
2050" spielt. Der Bundesrat lehnt aber die Motion ab, mit Ver-
weis auf Artikel 89 Absatz 4 der Bundesverfassung, wonach
"vor allem die Kantone für Massnahmen, die den Verbrauch von
Energie in Gebäuden betreffen, zuständig sind". Gemäss Artikel
89 Absatz 4 der Bundesverfassung sind die Kantone nur "für
Massnahmen, die den Verbrauch von Energie in Gebäuden"
betreffen, zuständig. Bei Plus-Energie-Bauten (PEB) geht es
um die Erzeugung von Energie, und dafür ist der Bund zustän-
dig.
In Artikel 89 Absatz 3 der Bundesverfassung heisst es aus-
drücklich: Der Bund "fördert die Entwicklung von Energietechni-
ken, insbesondere in den Bereichen des Energiesparens und
der erneuerbaren Energien". Wenn der Bund energieeffiziente
Energietechniken, die Umrüstung und Errichtung von PEB zur
Energieerzeugung und zur Erhöhung der Energieeffizienz för-
dert, handelt er gemäss Artikel 89 Absatz 3 der Bundesverfas-
sung. Das Hauptmerkmal der PEB ist, dass PEB an Dach und
Fassaden Strom erzeugen. Der Bundesrat hält selber in der
Botschaft zum Energiegesetz (EnG) vom 4. September 2013
auf Seite 52 klar fest: "Der Bund ist in der Ausgestaltung der
Grundsätze und Bedingungen seiner Förderung frei."
In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung nachfolgender Fragen:
1. Warum setzt der Bund nicht gerade selbst im neuen EnG die
Voraussetzungen für die Förderung fest, indem er die grund-
sätzliche Berücksichtigung von PEB zur Energieerzeugung und
Erhöhung der Energieeffizienz verlangt?
2. Kann er bestätigen, dass mit den gleichen finanziellen För-
dermitteln ein Vielfaches an Solarstrom - und sogar Solarstrom-
überschuss - mittels PEB generiert werden kann, als dies mit
Kleinwasserkraftwerken möglich ist?
Mitunterzeichnende: Aubert, Böhni, Candinas, Chopard-Acklin,
Friedl, Galladé, Gasser, Glättli, Heim, Jositsch, Marra, Munz,
Nussbaumer, Piller Carrard, Schelbert, Schwaab, Semadeni,
Trede, Vischer Daniel (19)
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3358 n Ip. Hardegger. Fehlende Anreize im DRG-System 
für die Verhinderung von Spitalinfektionen  (08.05.2014)
Gemäss Swiss DRG AG verfolgt das DRG-System u. a. das
Ziel, "unter Sicherstellung einer hohen Qualität Patienten mög-
lichst effizient zu behandeln". Unter einer hohen Qualität kann
von den Leistungserbringern erwartet werden, dass alles unter-
nommen wird, um Patienten vermeidbaren Risiken nicht auszu-
setzen. Unterstützt werden müsste dies durch die Abgeltung im
DRG-System. Die Folgen mangelnder Hygiene und unzurei-
chender Qualitätssicherung müssten bei den Leistungserbrin-
gern zu finanziellen Einbussen bei der Abrechnung der
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Behandlungen führen. Tatsächlich führen aber in Spitälern
erworbene nosokomiale Infekte zu höheren Vergütungen,
indem sie unter den Nebendiagnosen zusätzlich codiert werden
können; "Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokok-
ken", "Pneunomie durch Pseudomonas" und anderes mehr.
In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung nachfolgender Fragen:
1. Entspricht die Aufnahme von nosokomialen Infektionen als
abgeltbare Nebendiagnosen den Vorgaben des KVG, wonach
die Behandlungen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich
sein müssen?
2. Widerspricht die Aufnahme von nosokomialen Infektionen als
abgeltbare Nebendiagonosen nicht den Zielen der Patientensi-
cherheit, Spitalinfektionen primär zu vermeiden, statt sie zu
behandeln?
3. Handelt die Swiss DRG AG gesetzmässig, wenn nosoko-
miale Infektionen zusätzlich codiert werden können?
4. Ist die Zusammensetzung der für die Codierung zuständigen
Gremien der Swiss DRG AG für die Priorisierung der Patienten-
sicherheit zweckmässig?
5. Inwiefern führt die Aufnahme von nosokomialen Infektionen
als abgeltbare Nebendiagnosen bei den Leistungserbringern zu
einer Bevorzugung von operativen Eingriffen, wenn gleichzeitig
konservativere Behandlungsmethoden möglich wären?
6. Wie gedenkt er dafür zu sorgen, dass Leistungserbringer bei
der Abgeltung ihrer Behandlungen bei Spitalinfektionen nicht
wie heute üblich "belohnt", sondern mit finanziellen Einbussen
rechnen müssen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Aubert, Bir-
rer-Heimo, Bortoluzzi, Candinas, Chopard-Acklin, Fehr Jacque-
line, Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Galladé, Gasser, Gilli, Glättli,
Graf Maya, Gysi, Heim, Ingold, Jositsch, Kiener Nellen, Lohr,
Munz, Nordmann, Piller Carrard, Reynard, Schelbert, Schwaab,
Tornare, Trede, van Singer, Vischer Daniel, Voruz, Weibel (34)
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3361 n Po. Leutenegger Oberholzer. Steuerbelastung 
der Alleinstehenden im Vergleich zum Mehrpersonenhaus-
halt. Bericht  (08.05.2014)
Der Bundesrat wird eingeladen, in einem Bericht darzustellen,
wie sich die Steuerbelastung der Haushalte von alleinstehen-
den Personen in den letzten zehn Jahren im Vergleich zu den
Verheirateten bzw. den Konkubinatspaaren entwickelt hat und
wie hoch die Belastungsunterschiede der verschiedenen Haus-
haltformen heute sind. Dabei sind die unterschiedlichen
Lebenshaltungskosten von Ein- und Mehrpersonenhaushalten
mitzuberücksichtigen. Darzustellen ist dies anhand verschiede-
ner repräsentativer steuerbarer Einkommen und unter Einbezug
von einigen Kantonen, um die Gesamtsteuerbelastung real
abzubilden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Chopard-Acklin, Fehr
Jacqueline, Feri Yvonne, Friedl, Gysi, Jans, Kiener Nellen,
Munz, Nussbaumer, Semadeni, Voruz (12)
13.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
26.09.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3363 n Ip. Fridez. Schadhafte Metall-auf-Metall-Prothe-
sen. Stand der Dinge  (08.05.2014)
Es scheint, dass ernsthafte und zu Behinderungen führende
Komplikationen auf bestimmte Metall-auf-Metall-Prothesen
zurückzuführen sind, die auch in der Schweiz eingesetzt wer-
den. Sind dem Bundesrat die Probleme mit diesem Prothesen-
typ bekannt? Wenn ja, wie weitreichend ist die Problematik?
Wurden vielleicht schon Massnahmen getroffen, um die Pro-
bleme zu untersuchen und zu vermeiden? Wurden schon Wei-
sungen erteilt? Ist allenfalls vorgesehen, Patientinnen und
Patienten, denen solche Prothesen eingesetzt wurden und die
bisher noch keine Symptome zeigen, zu Kontrollen aufzurufen,
damit schädlichen Entwicklungen vorgebeugt werden kann?
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3364 n Ip. Fridez. Genügend Ausbildungsplätze in 
Gastroenterologie bereitstellen  (08.05.2014)
Ist der Bundesrat bereit, in Zusammenarbeit mit den Kantonen
die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Zahl
der jährlich in der Schweiz in Gastroenterologie ausgebildeten
Personen verdoppelt, d. h. von 9 auf 18 erhöht werden kann;
dies, um dem programmgemässen Anstieg der Nachfrage in
dieser Fachdisziplin zu begegnen, der sich insbesondere im
Zusammenhang mit der Früherkennung von Dickdarmkrebs
ergibt?
03.09.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3366 n Mo. Humbel. Ergänzungsleistungen und Prämi-
enverbilligungen entkoppeln  (08.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Bundesge-
setzes über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG) vorzu-
legen, damit die Prämienverbilligung von den
Ergänzungsleistungen entkoppelt wird und die Kantone auch
für Ergänzungsleistungs-Bezüger die Richtprämie für die Prämi-
enverbilligung festsetzen können.
Mitunterzeichnende: Candinas, Fässler Daniel, Gmür, Hess
Lorenz, Lehmann, Müller Leo, Pezzatti, Schneider-Schneiter (8)
02.07.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3367 n Mo. Amherd. Sexting bekämpfen  (08.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Ergänzung
des Strafgesetzbuches zu unterbreiten, welche Sexting als
eigenen Straftatbestand beinhaltet.
Mitunterzeichnende: Candinas, Darbellay, Glanzmann, Leh-
mann, Müller Leo, Müller-Altermatt, Schmid-Federer, Schnei-
der-Schneiter (8)
13.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3368 n Mo. Grüne Fraktion. Tisa-Verhandlungen. Der 
Service public ist nicht verhandelbar  (08.05.2014)
1. Der Bundesrat muss garantieren, dass keine Leistungen des
Service public in den Tisa-Verhandlungen offeriert werden.
2. Der Bundesrat wird beauftragt, das Verhandlungsmandat zu
Tisa des Seco zumindest den zuständigen Kommissionen
offenzulegen.
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Sprecherin: Trede
02.07.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3369 n Mo. Trede. Gesamtschweizerische Datenerhe-
bung der Stimmbeteiligung nach soziodemografischen 
Aspekten  (08.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine gesetzliche Vorlage zu
erarbeiten, damit in der ganzen Schweiz eine regelmässige,
vollständig anonymisierte Erhebung der Stimmbeteiligung
gegliedert nach soziodemografischen Kriterien aufgrund der
Stimmregister durchgeführt werden kann.
Heute kennen nur wenige Kantone oder Städte eine statistische
Erhebung der Stimmbeteiligung z. B. nach Alter und/oder
Geschlecht. Das sind z. B. Genf oder die Stadt St. Gallen. In
diesen Erhebungen sind z. B. die Anteile der Jungen, welche an
den letzten Abstimmungen teilgenommen haben, höher als in
der Vox-Analyse. Doch damit lassen sich noch lange keine
gesamtschweizerischen Aussagen ableiten. Solange es keine
national einheitliche Statistik zur Stimmbeteiligung nach Alter -
und anderen Kategorien - gibt, bleiben Analysen und Schlüsse
daraus reine Spekulation.
Nebst den regelmässigen Vox-Analysen nach nationalen
Abstimmungen ist eine Datenerhebung der Abstimmungsbeteili-
gung nach soziodemografischen Kriterien durch das Bundes-
amt für Statistik ein einfacher Weg, um mehr Transparenz in der
Diskussion um die politische Beteiligung zu erzielen.
Jedes Nutztier, jedes einzelne Hotelzimmer, jede Baumpflan-
zung und noch ganz viel mehr wird gesamtschweizerisch im
Detail erfasst. Da sollte auch die Altersstruktur bei Abstim-
mungsresultaten die nötige Wichtigkeit erhalten. Denn schlus-
sendlich bleibt die Tatsache, dass die Beteiligung nach
Altersgruppe bei den Abstimmungen variiert, was für die direkte
Demokratie ein wesentlicher Faktor ist.
Mitunterzeichnende: Glättli, John-Calame, Leuenberger-
Genève, Mahrer, Thorens Goumaz (5)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3370 n Mo. Semadeni. Task-Force zum Schutz nationaler 
Minderheiten. Umsetzung der Verpflichtungen  (08.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine nationale Task-Force einzu-
setzen, um die im Europäischen Rahmenübereinkommen zum
Schutz nationaler Minderheiten formulierten Verpflichtungen
gegenüber Jenischen, Sinti und Roma umzusetzen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bernasconi, Birrer-
Heimo, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline,
Fridez, Friedl, Glättli, Gmür, Gross Andreas, Gysi, Hadorn, Hal-
ler, Hardegger, Hassler, Heim, Ingold, Jans, Jositsch, Kiener
Nellen, Leuenberger-Genève, Leutenegger Oberholzer, Marra,
Meier-Schatz, Munz, Naef, Neirynck, Nordmann, Nussbaumer,
Pardini, Piller Carrard, Quadranti, Reynard, Schenker Silvia,
Schmid-Federer, Schwaab, Sommaruga Carlo, Tornare, Trede,
Tschäppät, Tschümperlin, van Singer, Vogler, Wermuth (45)
25.06.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3371 n Mo. Herzog. Fragwürdige Reformen im Ehe- und 
Familienrecht stoppen  (08.05.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das fragwürdige Projekt zur
Reform des Ehe- und Familienrechts, welches in Zusammen-
hang mit dem Gutachten Schwenzer zum Postulat Fehr Jac-
queline 12.3607 angedacht ist, ersatzlos zu stoppen.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amaudruz, Amstutz, Baa-
der Caspar, Binder, Blocher, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Büchel
Roland, Büchler Jakob, Clottu, Egloff, Estermann, Feller, Flücki-
ger Sylvia, Frehner, Freysinger, Geissbühler, Giezendanner,
Gmür, Golay, Grin, Hausammann, Keller Peter, Killer Hans,
Knecht, Müller Leo, Müller Thomas, Müri, Nidegger, Pezzatti,
Pieren, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Ritter, Schibli, Schil-
liger, Schwander, Stamm, von Siebenthal, Walter (42)
02.07.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3375 n Ip. Sozialdemokratische 
Fraktion. Herausforderungen einer voll gegenfinanzierten 
Unternehmenssteuerreform III  (08.05.2014)
Das Projekt der Unternehmenssteuerreform III steht vor der
Herausforderung einer Bewältigung der Altlasten aus der USR
II (Bundesgerichtsurteil zur Verletzung der Abstimmungsfreiheit/
verheimlichte Steuerausfälle). Das Projekt hat an der Urne nur
eine Chance, wenn es vollumfänglich gegenfinanziert ist und
die Gegenfinanzierung einen integrierenden Bestandteil des
Projekts bildet (vgl. Medienseminar USR III vom 19. Dezember
2013). Dazu sind einnahmenseitige Massnahmen zwingend.
Der Vernehmlassungsbericht muss darüber ausführlich infor-
mieren.
1. Mit Ausnahme von Liechtenstein erheben alle unsere Nach-
barstaaten eine Kapitalgewinnsteuer. Wie beurteilt der Bundes-
rat die Möglichkeiten der Beteiligungsgewinnsteuer als
Instrument zur Eindämmung der strukturellen Steuerausfälle
aufgrund des Kapitaleinlageprinzips (USR II)? Welche Modelle
für eine Beteiligungsgewinnsteuer mit welchem Ertragspoten-
zial stehen im Vordergrund?
2. Ist er bereit, alle bisher erfassten Mängel aus der Unterneh-
menssteuerreform II aufzulisten, aufzuzeigen, wie sie korrigiert
werden können und wie die Ausfälle gegenfinanziert werden?
Insbesondere die Verletzung der Rechtsformneutralität zwi-
schen Aktionären, die auf Jahre hinaus Milliarden von steuer-
freien Dividenden erhalten, und den selbstständigerwerbenden
Inhaberinnen und Inhabern von Einzelfirmen und Personenge-
sellschaften (Landwirtschaft, KMU, freie Berufe, Dienstleistun-
gen)?
3. Ist er bereit, die unter verschiedenen Aspekten unverhältnis-
mässig tiefe Teildividendenbesteuerung bei Einkünften von
Aktionären mit qualifizierten Beteiligungen (mindestens 10 Pro-
zent des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft)
zu korrigieren? Falls nein, wieso nicht?
4. Der interkantonale Steuerwettbewerb ist völlig aus dem
Ruder gelaufen. Der jüngste Wirksamkeitsbericht zum Ressour-
cen- und Lastenausgleich zeigt ein zunehmendes Auseinander-
klaffen der Steuerbelastungen auf. Ist der Bundesrat bereit, mit
den Kantonen aktiv über nötige Schranken des Steuerwettbe-
werbs zu diskutieren und Massnahmen diesbezüglich vorzule-
gen?
5. Sieht er es als nützlich an, die erste öffentliche Vernehmlas-
sung zum Vorentwurf zur Unternehmenssteuerreform III so zu
terminieren, dass mindestens das erste Massnahmenpaket aus
dem im Juli 2013 durch die G-20-Finanzminister verabschiede-
ten OECD-Aktionsplan "Base Erosion and Profit Shifting"
(Beps) integriert werden kann?
Sprecherin: Kiener Nellen
28.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
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14.3377 n Ip. Jans. Den Schutz von Trockenwiesen und -
weiden von nationaler Bedeutung verbessern  (08.05.2014)
Die Verordnung über den Schutz der Trockenwiesen und -wei-
den von nationaler Bedeutung vom 13. Januar 2010 (Trocken-
wiesenverordnung, TwwV; SR 451.37) verlangt, dass die
Objekte ungeschmälert erhalten werden (Art. 6) und die Kan-
tone nach Anhören der betroffenen Grundeigentümerinnen und
Grundeigentümer sowie der Nutzungsberechtigten die zur
Erreichung des Schutzziels geeigneten Schutz- und Unterhalts-
massnahmen treffen (Art. 8). Die Massnahmen müssen innert
zehn Jahren nach Aufnahme der Objekte in Anhang 1 getroffen
werden (Art. 9).
Um das obenaufgeführte Ziel möglichst erreichen zu können,
könnte die Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die
Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffs-
verordnung, LBV; SR 910.91) in folgendem Sinne angepasst
werden: Die TWW-Biotope von nationaler Bedeutung sollen
sofort mit der Wiederaufnahme der Nutzung im Sinne des
Natur- und Landschaftsschutzes als landwirtschaftliche Nutzflä-
che anerkannt werden. Es geht hier insbesondere um die Trok-
kenwiesen (TWW) im Sömmerungsgebiet (Wildheu) von
nationaler Bedeutung. Es ist gemäss TWW-Verordnung ein
hohes öffentliches Interesse, dass diese entsprechend genutzt
werden. Die LBV steht diesem Anliegen jedoch im Wege. Fol-
gende Änderung der LBV könnte das verbessern:
Artikel 19 Absatz 5 Buchstabe c (neu) Dauergrünfläche:
Für Trockenwiesen von nationaler Bedeutung gemäss TwwV
entfällt die Bedingung der ununterbrochenen, langjährigen Tra-
dition, wenn die übrigen Bedingungen erfüllt sind.
Damit bestünde für die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter
ein erhöhter Anreiz, diese Flächen wiederum zu bewirtschaften
und vor der definitiven Verbrachung und Aufgabe zu bewahren.
Der Förderung der Biodiversität kann in hohem Masse entspro-
chen werden.
Ist der Bundesrat bereit, eine entsprechende Änderung der LBV
vorzunehmen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Bourgeois,
Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Friedl, Graf Maya, Gysi, Has-
sler, Kiener Nellen, Landolt, Munz, Ritter, Semadeni, von Sie-
benthal, Voruz (16)
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3379 n Ip. Derder. Schweizer Internetseiten durch 
Schweizer Unternehmen absichern  (08.05.2014)
Besteht das Risiko, dass die USA über amerikanische Unter-
nehmen Zugriff auf die Daten von Schweizer Bankkonten
haben? Muss der Bund, falls das Risiko besteht, nicht dafür sor-
gen, dass die Sicherung von Schweizer Internetseiten durch
Schweizer Unternehmen erfolgt, die sich in Schweizer Händen
befinden?
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Barazzone, Bourgeois, Bug-
non, Buttet, Feller, Français, Freysinger, Grin, Hiltpold, Lüscher,
Moret, Neirynck, Nidegger, Parmelin, Reynard, Rusconi, Sch-
waab, Sommaruga Carlo, Stamm (20)
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3386 n Ip. Hiltpold. Ceva-Baustelle. Abbruch des Aus-
schreibungsverfahrens für den Ausbau?  (02.06.2014)
Ich bitte den Bundesrat, sich bei der Bauherrschaft der Ceva -
den SBB und dem Kanton Genf - zu erkundigen und sich zu
vergewissern, dass das Ausschreibungsverfahren für Ausbau-
arbeiten im Rahmen des Ceva-Projekts die geltenden Rechts-
vorschriften einhält. Es geht dabei vor allem um die
Überprüfung der Ausschreibungen auf der Grundlage von
Losen, die den Produktionskapazitäten lokaler, regionaler und
nationaler KMU entsprechen müssen, insbesondere indem die
Lose nach Bahnhof und Arbeitsgattungen gemäss der gängigen
Praxis (Schweizer Norm SN 506 500 - Baukostenplan, BKP)
aufgeteilt werden. Ich bitte gegebenenfalls zu beurteilen, ob die
Notwendigkeit besteht, die laufenden Ausschreibungsverfah-
ren unverzüglich abzubrechen.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Barazzone, Bourgeois, Clottu,
Germanier, Grin, Lüscher, Moret, Nidegger (9)
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 14.3390 n Mo. Nationalrat. Ausgleichsfonds AHV/IV/EO. 
Unterstellung unter das Gesetz über das öffentliche 
Beschaffungswesen (Feller)  (02.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Massnahmen
zu treffen, um die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO dem Gesetz
über das öffentliche Beschaffungswesen zu unterstellen.
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
26.09.2014 Nationalrat. Annahme.
09.06.2015 Ständerat. Annahme.

14.3391 n Ip. Feller. Rechtsform der Ausgleichsfonds AHV/
IV/EO  (02.06.2014)
In seiner Antwort auf die Interpellation 14.3099, "Verhältnis zwi-
schen der Zentralen Ausgleichsstelle und den Ausgleichsfonds
AHV/IV/EO", nimmt der Bundesrat auf Artikel 107 AHVG Bezug
und erklärt, dass die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO selbststän-
dige öffentliche Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit
und nicht Teil der Bundesverwaltung sind.
Artikel 107 AHVG jedoch bezeichnet die Ausgleichsfonds AHV/
IV/EO lediglich als "selbstständige Fonds", denen bestimmte
Einnahmen gutgeschrieben und bestimmte Leistungen belastet
werden.
1. Wie kann der Bundesrat, sich auf Artikel 107 AHVG stützend,
erklären, die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO seien selbstständige
öffentliche Einrichtungen, während sie in Artikel 107 AHVG
bloss als "selbstständige Fonds" bezeichnet werden?
2. Legt Artikel 107 AHVG nicht einfach fest, dass die Aus-
gleichsfonds AHV/IV/EO dazu dienen sollen, die flüssigen Mittel
und das Vermögen der AHV, der IV und der EO vom restlichen
Bundeshaushalt getrennt zu verwalten?
3. Welcher Rechtstext (Gesetz, Verordnung usw.) bestimmt,
dass die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO selbstständige öffentliche
Einrichtungen seien, wenn doch Artikel 107 AHVG sie lediglich
als "selbstständige Fonds" bezeichnet?
4. Nach Artikel 174 Absatz 2 der Verordnung über die Alters-
und Hinterlassenenversicherung gehört es zu den Aufgaben
der Zentralen Ausgleichsstelle, der Geschäftsstelle der Aus-
gleichsfonds AHV/IV/EO "die für eine zweckmässige Anlagebe-
wirtschaftung notwendige Infrastruktur" zur Verfügung zu
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stellen. Welche Rechtsform hat diese Geschäftsstelle, und wo
ist sie administrativ zugeordnet?
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3392 n Ip. Feller. Organisation der Ausgleichsfonds 
AHV/IV/EO  (02.06.2014)
Nach Artikel 174 Absatz 2 der Verordnung über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung (AHVV) gehört es zu den Aufga-
ben der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS), der Geschäftsstelle
der Ausgleichsfonds AHV/IV/EO "die für eine zweckmässige
Anlagebewirtschaftung notwendige Infrastruktur" zur Verfügung
zu stellen.
In seiner Antwort auf die Interpellation 14.3099, "Verhältnis zwi-
schen der Zentralen Ausgleichsstelle und den Ausgleichsfonds
AHV/IV/EO", weist der Bundesrat darauf hin, dass die ZAS bis
zu Beginn der 2000er-Jahre den Ausgleichsfonds die zur Erfül-
lung ihrer Aufgabe notwendigen Einrichtungen (Räumlichkeiten,
Informatik, administrative Personalverwaltung, Mobiliar usw.)
zur Verfügung stellte. Damals bestand die Geschäftsstelle der
Ausgleichsfonds lediglich aus vier Angestellten. Die ZAS und
die Geschäftsstelle hatten eine Vereinbarung abgeschlossen,
die 2005 gekündigt wurde. Seitdem sind die Ausgleichsfonds
mit gegenwärtig rund vierzig Mitarbeitenden in von der ZAS
getrennten Räumlichkeiten untergebracht.
1. Warum haben die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO 2005 ihre
Organisation plötzlich geändert, während der gesetzliche und
regulatorische Rahmen - insbesondere Artikel 174 Absatz 2
AHVV - unverändert blieb? Wurde diese Organisationsände-
rung vom Bundesrat genehmigt? Falls ja, wann?
2. Woraus besteht heute die in Artikel 174 Absatz 2 AHVV
erwähnte Infrastruktur? Es kann sich ja nicht um die Besorgung
des Rechnungswesens handeln, da diese Aufgabe in Artikel 15
der Verordnung über die Verwaltung der Ausgleichsfonds der
AHV, IV und EO geregelt ist.
3. Wenn die ZAS der Geschäftsstelle keine Infrastruktur im
Sinne von Artikel 174 Absatz 2 AHVV mehr zur Verfügung stellt,
warum hat der Bundesrat diese Bestimmung nicht aufgehoben?
4. Wie lässt sich die Tatsache erklären, dass innerhalb von
wenigen Jahren die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Ausgleichsfonds von vier auf vierzig angestiegen ist?
5. Werden der Personalaufwand und die Funktionsausgaben
der Ausgleichsfonds AHV/IV/EO in der Staatsrechnung ausge-
wiesen, die dem Parlament jährlich zur Genehmigung vorgelegt
wird? Wenn nicht, wie übt das Parlament die Oberaufsicht über
die Ausgleichsfonds aus?
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3395 n Ip. Grüne Fraktion. Transatlantisches Freihan-
delsabkommen TTIP/Tafta. Auswirkungen auf die Schweiz  
(03.06.2014)
Die EU und die USA verhandeln momentan über ein transatlan-
tisches Freihandelsabkommen (TTIP/Tafta). Dieses Abkom-
men wird in ganz Europa scharf kritisiert: nicht nur wegen der
fehlenden Transparenz, sondern auch wegen dem drohenden
Abbau von EU-weiten ökologischen und sozialen Standards.
Gemäss Bundespräsident Burkhalter könnte das Abkommen
auch in der Schweiz eine Verschlechterung der Standards für

die Nahrungsmittelproduktion und die Landwirtschaft zur Folge
haben.
Die EU und die USA sind wichtige Handelspartner der Schweiz,
und das Cassis-de-Dijon-Prinzip erlaubt es schon heute, dass
Produkte, die in der EU bewilligt sind, auch bei uns auf den
Markt gelangen dürfen, selbst wenn sie den Schweizer Stan-
dards nicht genügen. Vor diesem Hintergrund könnte das
Abkommen für die Schweiz auch dann negative Folgen haben,
wenn sie selbst daran nicht beteiligt ist.
Vor diesem Hintergrund bitten wir den Bundesrat um die Beant-
wortung der folgenden Fragen:
1. Ist die Schweiz in die Verhandlungen einbezogen und, wenn
ja, in welcher Form?
2. Wie und wann gedenkt er die Öffentlichkeit über dieses weit-
reichende Abkommen zu informieren?
3. Welche Sektoren wären in der Schweiz von diesem Abkom-
men betroffen?
4. Welche Auswirkungen sind zu erwarten? Inwiefern sind ins-
besondere die Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie
betroffen?
5. Was gedenkt er zu unternehmen, damit die in der Schweiz
geltenden Umwelt-, Verbraucher- und Sozialstandards nicht
abgebaut werden?
Sprecher: Glättli
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3397 n Mo. Quadri. Obligatorisches Referendum für alle 
Beiträge, die ins Ausland fliessen  (03.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung von Artikel 140
der Bundesverfassung auszuarbeiten, die vorsieht, dass jeder
einzelne Beitrag, der ins Ausland fliesst, dem obligatorischen
Referendum unterstellt wird.
Mitunterzeichnerin: Pantani (1)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3398 n Mo. Buttet. Die Schweiz braucht nicht länger auf 
den Atomkrieg zu warten!  (03.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzgebung über den
Bevölkerungs- und Zivilschutz wie folgt anzupassen:
1. Es soll nicht mehr ein Schutzplatz pro Einwohnerin und Ein-
wohner zur Verfügung stehen. Vielmehr soll eine begrenzte
Anzahl Plätze bei Katastrophen dem aktuellen Bedarf gerecht
werden.
2. Die zwingend vorgeschriebene Anzahl Plätze wird regional
definiert, und es wird mehr Zeit einberechnet, um den Schutz-
platz zu erreichen.
Mitunterzeichnende: Darbellay, Gschwind, Regazzi (3)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3399 n Ip. Parmelin. Transatlantisches Freihandelsab-
kommen zwischen den USA und der EU. Direkte und indi-
rekte Auswirkungen auf die Schweiz  (03.06.2014)
Im vergangenen November hat ein Artikel der Zeitschrift "Le
Monde diplomatique" Alarm geschlagen. Es ging darin um mög-
liche verheerende Folgen, die das transatlantische Freihandels-
abkommen, über das zurzeit die USA und die EU verhandeln,
für die Kompetenzen der Regierungen nicht nur von Vertrags-
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staaten, sondern auch von Drittstaaten haben könnte. Drittstaa-
ten würden in ihren Handelsbeziehungen mit den USA und der
EU gezwungen, die Rechtsvorschriften und Normen zu über-
nehmen, die diesen neuen, grossen "gemeinsamen Markt"
bestimmen. Alle Bereiche könnten davon betroffen sein:
Finanzwesen, Immigration, Gesundheitspolitik, Landwirtschaft
usw. Da die Verhandlungen ziemlich rasch voranschreiten,
müssen wir uns auf das Schlimmste gefasst machen. Bundes-
rat Schneider-Ammann ist sich dessen übrigens bewusst, denn
er wünscht, dass auch unser Land mit von der Partie ist. Ich
möchte daher folgende Fragen stellen:
1. Wie gedenkt der Bundesrat zu verhindern, dass die Schweiz
Regelungen übernehmen muss, die dem bereits mehrfach zum
Ausdruck gebrachten Volkswillen in Sachen Umweltschutz,
Tierschutz und Lebensmittelsicherheit widersprechen?
2. Falls die Bestimmungen eines solchen Abkommens zur
Norm werden, selbst wenn die Schweiz keine Vertragspartnerin
ist: Was wird dann aus dem Verbot von Hormonen in der
Fleischproduktion und von GVO sowie aus anderen besonde-
ren Anliegen der Schweizer Bevölkerung?
3. Stimmt es, dass bei dieser Art von Abkommen Streitigkeiten
über den Schutz privater Investitionen von einem internationa-
len Schiedsgericht entschieden werden und somit die nationale
Justiz umgangen wird? Wenn ja, würde die Schweiz nicht einen
wesentlichen Teil ihrer politischen Souveränität aufgeben,
indem sie sich an ein solches Abkommen zu binden sucht?
4. Sollte dieses neue internationale "Megaabkommen" zu einem
erfolgreichen Abschluss kommen, wird es ausserhalb des recht-
lichen Rahmens der WTO umgesetzt werden. Laufen die
Schweizer Unternehmen, die keine Niederlassungen in den
Unterzeichnerstaaten dieses Abkommens haben, nicht Gefahr,
diskriminiert zu werden, wenn die WTO-Regeln keinen Vorrang
vor den Bestimmungen solcher Abkommen mehr haben? Wenn
ja, wie beurteilt der Bundesrat auf politischer Ebene dieses
bedeutende Risiko für unsere Unternehmen und allgemein für
die Wirtschaft unseres Landes?
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3400 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Verhandlungen zur institutionellen Einbin-
dung in die EU  (04.06.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert, in Bezug auf die laufenden
Verhandlungen über eine institutionelle Einbindung in die EU
folgende Fragen zu beantworten:
1. Warum drängt er immer noch auf dieses Dossier, obwohl er
in der Antwort auf die Interpellation 13.3676 zugeben musste,
dass es de facto relativ wenig Probleme mit der Auslegung und
Anwendung der Abkommen zwischen der Schweiz und der EU
gibt und für die Zukunft auch keine Zunahme erwartet wird?
2. Weshalb kommuniziert er in den Verhandlungen mit der EU
so, als ob eine institutionelle Einbindung ein Anliegen der
Schweiz wäre? Ist es nicht vielmehr so, dass bei der institutio-
nellen Einbindung die EU als Bittstellerin dasteht?
3. Weiss er, dass der Zweckartikel der Bundesverfassung nicht
nur die gemeinsame Wohlfahrt und die Sicherheit des Landes
erwähnt, sondern auch die Freiheit des Volkes und die Unab-
hängigkeit des Landes fordert?
4. Trifft es zu, dass das Verhandlungsmandat des Bundesrates
die dynamische Übernahme von EU-Recht in allen Bereichen,

welche den Marktzugang regeln, vorsieht? Welche Bereiche
sind das konkret?
5. Bedeutet das nicht auch die Zementierung der Personenfrei-
zügigkeit, welche das Schweizervolk laut Votum vom 9. Februar
2014 neu verhandeln will?
6. Müsste er vor diesem Hintergrund nicht zwingend sein Ver-
handlungsmandat anpassen und dieses nochmals den Aussen-
politischen Kommissionen zur Konsultation vorlegen?
7. Wie stellt er sicher, dass die laufenden Verhandlungen mit
der EU in den verschiedenen pendenten Dossiers (Institutionel-
les, Steuern, Energie, Personenfreizügigkeit usw.) mit einem
koordinierten Ansatz verfolgt werden, bei dem für die Schweiz
insgesamt ein Optimum herausgeholt wird?
8. Teilt er die Meinung, dass für Dossiers, in denen die EU Bitt-
stellerin ist, z. B. im Steuerbereich, zwingend Gegenleistungen
einzufordern sind (z. B. bezüglich Anpassung des Freizügig-
keitsabkommens)?
9. Das Verhandlungsmandat des Bundesrates beinhaltet die
dynamische Übernahme der Rechtsentwicklung der EU in allen
Marktzugangsbereichen. Wie stellt er sicher, dass für die
Schweiz wichtige Errungenschaften in den bestehenden Verträ-
gen auch in Zukunft erhalten bleiben (z. B. im Bereich des
Landverkehrs)? Ist dies überhaupt möglich, wenn der Acquis für
bestehende und künftige Verträge übernommen wird?
Sprecher: Brunner
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3407 n Mo. Maire Jacques-André. Im Arbeitslosenversi-
cherungsgesetz vorgesehene Bildungsmassnahmen  
(04.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Arbeitslosenversicherungs-
gesetz (Avig) zu revidieren, damit Personen, die sich für meh-
rere Jahre vom Arbeitsmarkt zurückgezogen haben und einen
Wiedereinstieg ins Berufsleben anstreben, ausdrücklich zum
Personenkreis gezählt werden, der Anspruch auf Bildungs-
massnahmen nach Artikel 60 Absatz 2 Avig hat. Diese Revision
hat zum Ziel, Artikel 60 Absatz 2 mit Artikel 59d der aktuellen
Gesetzesfassung in Einklang zu bringen. Indem diese Perso-
nen ausdrücklich in Artikel 60 aufgelistet werden, wird ihnen die
Möglichkeit gewährt, im Laufe der Kursdauer als nicht vermitt-
lungsfähig zu gelten (Art. 4), was gerade auf Menschen zutrifft,
die ins Berufsleben zurückkehren möchten.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Carobbio
Guscetti, Friedl, Gross Andreas, Hadorn, Heim, Munz, Piller
Carrard, Reynard, Rossini, Schneider Schüttel, Schwaab,
Semadeni, Tornare, Voruz (16)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3411 n Mo. Kessler. Haftpflichtversicherung für Zahn-
ärzte, die 90 Tage in der Schweiz arbeiten  (05.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 40 MedBG für die Patien-
tensicherheit und -rechte entsprechend anzupassen:
1. obligatorische Haftpflichtversicherung für alle universitären
Medizinalberufe;
2. Leistungserbringer müssen ihre Haftpflichtversicherung
offenlegen.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Birrer-Heimo, Böhni,
Borer, Bortoluzzi, Büchel Roland, Carobbio Guscetti, Caroni,
Cassis, Chevalley, Estermann, Fehr Hans, Fehr Jacqueline,
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Fischer Roland, Flach, Gasser, Gilli, Graf Maya, Grossen Jürg,
Hardegger, Hassler, Heim, Herzog, Hess Lorenz, Humbel,
Ingold, Kiener Nellen, Lohr, Maier Thomas, Moret, Moser,
Neirynck, Parmelin, Quadranti, Riklin Kathy, Schenker Silvia,
Schmid-Federer, Steiert, Streiff, Tschümperlin, van Singer,
Vischer Daniel, Vogler, Weibel (45)
12.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3412 n Po. Heim. Tiefere Renten wegen Provisionen?  
(05.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Hinblick auf die Reform
Altersvorsorge 2020 in einem Bericht Folgendes darzulegen:
1. Formen, Aspekte und Ausmass der Problematik der Provisio-
nen und Courtagen, die von Versicherungsunternehmen oder
Vorsorgeeinrichtungen für die Vermittlung von Kundschaft an
Vorsorgeeinrichtungen respektive für die "Bestandespflege" sol-
cher Kundschaft bezahlt werden;
2. die Auswirkungen für die Versicherten und die Arbeitgeber;
3. die Rückerstattung gemäss Artikel 400 OR solcher Provisio-
nen und Courtagen durch die Versicherungsvermittler an die
vermittelten Versichertenkollektive;
4. Massnahmen zur Verbesserung der Regulierung und der
Aufsicht über Versicherungsvermittler.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Birrer-
Heimo, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline,
Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Graf-Litscher, Gross Andreas, Gysi,
Hadorn, Hardegger, Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André,
Marra, Masshardt, Munz, Nordmann, Pardini, Piller Carrard,
Rossini, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni, Steiert,
Tschümperlin, Voruz (30)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
26.09.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3417 n Po. Feri Yvonne. Häusliche Gewalt durch konse-
quente Inverantwortungnahme der gewaltausübenden Per-
son stoppen  (05.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zur Arbeit mit Tat-
personen bei häuslicher Gewalt in der Schweiz zu verfassen
und dabei insbesondere folgende Fragen zu beantworten: Wo
steht die Arbeit mit Tatpersonen bei häuslicher Gewalt? Wie
werden bestehende Angebote genutzt? Wie sieht es aus mit
der Verpflichtung von Tatpersonen zu einer Beratung oder zur
Teilnahme an einem Lernprogramm durch die Behörden? Wo
bestehen Lücken, und wie können diese geschlossen werden?
Die Rahmenbedingungen zur Bekämpfung häuslicher Gewalt
und zum Schutze der Opfer sind im letzten Jahrzehnt insbeson-
dere durch verschiedene Gesetzesänderungen auf Bundes-
und Kantonsebene wesentlich verbessert worden. Dennoch
gehört häusliche Gewalt zu einem der grössten gesellschaftli-
chen Probleme unserer Zeit: Im Jahr 2013 wurden gemäss poli-
zeilicher Kriminalstatistik 24 Personen innerhalb der Familie
getötet, durchschnittlich starb also alle zwei Wochen ein
Mensch wegen häuslicher Gewalt. Eine neuere europäische
Studie zeigt, dass mindestens jede fünfte Frau in Europa bereits
einmal Gewalt von ihrem Partner erlitten hat (vgl.
fra.europa.eu). Die Schweizer Gesellschaft investiert jährlich
gemäss der vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung
von Frau und Mann (EBG) veröffentlichten Studie jährlich 164
bis 287 Millionen Franken in die Folgen häuslicher Gewalt.

Wissenschaft und Praxis sind sich einig, dass für weitere mass-
gebliche positive Veränderungen im Bereich häusliche Gewalt
verstärkte Anstrengungen in der Täterarbeit nötig sind. Für die
nachhaltige Beendigung von häuslicher Gewalt ist die effektive
Inverantwortungnahme der Tatperson nämlich unabdingbar. So
zeigen die Resultate des NFP-60-Projekts von D. Gloor und H.
Meier, dass Gewalt auch dann nicht aufhört, wenn ein bestimm-
tes Opfer keine Gewalt mehr erleidet, da der Täter sein gewalt-
tätiges Verhalten häufig in neuen Partnerschaften fortsetzt.
Der Erkenntnis, dass die Täterarbeit für das Stoppen häuslicher
Gewalt zentral ist, trägt auch die von der Schweiz im Jahr 2013
unterzeichnete Istanbul-Konvention (vgl. u. a. Interpellation
14.3257) Rechnung: Artikel 16 verpflichtet die Vertragsstaaten,
gesetzgeberische oder sonstige Massnahmen einzurichten, die
darauf abzielen, gewaltausübende Personen zu lehren, Kon-
flikte gewaltfrei zu lösen. Auch in Vorbereitung der Umsetzung
dieser Konvention ist deshalb eine vertiefte Auseinanderset-
zung mit Täterinnen und Tätern angezeigt.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Bernasconi,
Carobbio Guscetti, Friedl, Gross Andreas, Gysi, Hadorn, Har-
degger, Heim, Kiener Nellen, Munz, Piller Carrard, Rossini,
Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni, Voruz (18)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3418 n Ip. Ingold. Mitteleinsatz des BAG für Prävention  
(05.06.2014)
Die neue Stop-Aids-Kampagne will besonders originelle Wege
gehen und gesellschaftliche Trends aufgreifen, um anzukom-
men. Der bereits in Umlauf gesetzte Videoclip und die geplante
Plakatkampagne, deren Sujets mit einem Casting ermittelt wer-
den sollen, werfen verschiedenste Fragen auf bezüglich Wirk-
samkeitsmessung der Kampagnen, Mitteleinsatz und
Gesamtgewichtung der Aidsprävention vor dem Hintergrund der
gesamtgesellschaftlich und gesundheitlich relevanten Präventi-
onsbereiche.
2013 wurden dem BAG 8 Prozent weniger HIV-Neuansteckun-
gen gemeldet. Die Zahlen bestätigen den seit 2009 langsam
abnehmenden Trend. Eine repräsentative Befragung des Markt-
und Meinungsforschungsinstituts GfK ergibt, dass sich die
Bevölkerung zu 89 Prozent nicht oder nur wenig bedroht fühlt.
In der Zusammenstellung der zehn wichtigsten Krankheiten
oder Unfälle bzw. Risikofaktoren (Ausgangslage in Botschaft
zum Präventionsgesetz 2009) führt hingegen die Depression
mit 10,3 Punkten die Liste an. Ungeschützte sexuelle Kontakte
erreichen gerade mal 0,7 Punkte. Solche Zahlen sind zu
gewichten.
Nach der Gesundheitsstatistik 2009 zur prozentualen Verteilung
der Todesursachen und der vor dem 70. Altersjahr verlorenen
potenziellen Lebensjahre gehören Krebskrankheiten zu den
höchsten Risiken (37 Prozent), Infektionskrankheiten machen
nur gerade 2 Prozent aus, Suizide 12 Prozent.
Trotzdem verfügt das BAG seit Jahren über einen konstanten
Budgetrahmen für Aidsprävention (für Kampagne jährlich 2 Mil-
lionen Franken).
Es stellen sich folgende Fragen:
1. Nach welchen Kriterien geschieht die Auswahl und Mittelzu-
teilung für Präventionsprojekte bzw. -strategien?
2. Nach welchen Kriterien werden die Wirksamkeit und speziell
die Wirksamkeit der Kampagne betreffend die wichtigsten Ziel-
gruppen ermittelt?
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3. Offensichtlich ist die Bevölkerung wenig betroffen von der
HIV-Gefahr, hingegen sehr beunruhigt durch Burnout und
Depression, die für den Grossteil von Suiziden mit-, wenn nicht
hauptverantwortlich sind. Wie antwortet der Bundesrat auf
diese tiefe Besorgnis über zunehmende psychische Krankhei-
ten? Wie steuert der Bundesrat seine Präventionsbemühungen
gemäss neuem allfälligem Bedarf?
4. Im "Überblick über die heutige Situation" in der Botschaft
betreffend Prävention, Gesundheitsförderung und Früherken-
nung erklärte der Bundesrat, die Gesetzgebung gestalte sich
uneinheitlich, unübersichtlich und weise wesentliche Lücken
auf. Wie füllt er sie nach dem abgelehnten Gesetz?
Mitunterzeichnende: Gschwind, Regazzi, Streiff (3)
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3420 n Ip. Portmann. Automatischer Informationsaus-
tausch. Kosten und Sicherheit von Daten  (05.06.2014)
Der Bundesrat will den automatischen Informationsaustausch
(AIA) für Daten von Schweizern bei ausländischen Konten ein-
führen. Das wirft - neben den grundsätzlichen Fragen zum Ver-
hältnis zwischen Bürger und Staat - folgende technischen und
finanziellen Fragen auf, die der Bundesrat bitte beantworten
möchte:
1. Wie plant er, die Lagerung und Sicherung der vom Ausland
kommenden Daten vorzunehmen?
2. Kann er die Sicherheit der Daten garantieren?
3. Kann er sicherstellen, dass sich weder ausländische
Geheimdienste noch kriminelle Organisationen Zugang zu den
Daten verschaffen können?
4. Auf welchen Betrag schätzt der Bundesrat die Kosten für die
Datensicherheit? Wie erachtet er die Kostenentwicklung in
Zukunft? Gibt es Beispiele, in denen die Kosten für Datensi-
cherheit sich nicht immer nur erhöhten, und sind das nicht nur
Ausnahmen?
5. Wer soll die Kosten der Datenspeicherung tragen? Muss der
Steuerzahler schliesslich die Kosten für die Lagerung seiner
Steuerdaten berappen?
6. Wie gedenkt er solche Daten steuerdeklaratorisch zu ver-
wenden?
03.09.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3425 n Po. Gysi. Kontrollierte Cannabis-Abgabe  
(11.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Aktivitäten der Kantone und
Städte sowie die entsprechenden internationalen Entwicklungen
im Zusammenhang mit der Cannabisregulierung aktiv zu verfol-
gen und darüber Bericht zu erstatten. Dabei informiert er peri-
odisch die Kantone, Städte und interessierte Kreise über die
verschiedenen nationalen sowie internationalen Entwicklungen.
Der Bundesrat ist aufgefordert, zuhanden des Parlamentes bis
2017 einen Bericht mit Schlussfolgerungen und Empfehlungen
für das weitere Vorgehen zu verfassen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Bernasconi, Birrer-Heimo, Carobbio Guscetti, Caroni, Chopard-
Acklin, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Fiala, Fridez, Friedl, Gilli,
Girod, Glättli, Gross Andreas, Hardegger, Heim, Jans, Kessler,
Kiener Nellen, Marra, Masshardt, Munz, Naef, Piller Carrard,
Quadranti, Reynard, Rossini, Ruiz Rebecca, Rytz Regula,

Schelbert, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Schwaab,
Semadeni, Sommaruga Carlo, Steiert, Tornare, Trede, Tschüm-
perlin, van Singer, Voruz, Weibel, Wermuth (46)
03.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
26.09.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3431 n Mo. Grüne Fraktion. Lenkungsabgabe auf 
Pestiziden  (12.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament den Entwurf
eines Erlasses zu unterbreiten, der das Erheben einer Len-
kungsabgabe auf Pestiziden vorsieht.
Sprecher: Schelbert
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3432 n Ip. Feller. Regulierung der hochspezialisierten 
Medizin  (12.06.2014)
Artikel 39 Absatz 2bis des Krankenversicherungsgesetzes
(KVG) sieht vor, dass die Kantone im Bereich der hochspeziali-
sierten Medizin gemeinsam eine gesamtschweizerische Pla-
nung beschliessen. Aufgrund dieser Bestimmung haben die
Kantone die Interkantonale Vereinbarung über die hochspeziali-
sierte Medizin (IVHSM) verabschiedet. In der Vereinbarung wer-
den zwei Organe eingeführt: das Beschlussorgan, das die
Bereiche der hochspezialisierten Medizin bestimmt, die einer
schweizweiten Konzentration bedürfen, und das die Planungs-
und Zuteilungsentscheide trifft, sowie das Fachorgan.
1. Gemäss Artikel 1 der IVHSM umfasst die hochspezialisierte
Medizin die Bereiche der Medizin, die durch ihre Seltenheit,
durch ihr hohes Innovationspotenzial, durch einen hohen perso-
nellen oder technischen Aufwand und durch komplexe Behand-
lungsverfahren gekennzeichnet sind. Für die Zuordnung
müssen mindestens drei dieser Kriterien erfüllt sein, wobei
immer aber das der Seltenheit vorliegen muss.
Denkt der Bundesrat, dass die Kriterien von Artikel 1 der IVHSM
genügend präzise sind, um ohne Willkür zu unterscheiden zwi-
schen den Bereichen, die zur hochspezialisierten Medizin gehö-
ren, und denjenigen, die es nicht tun? Wie viele Eingriffe
müssen beispielsweise pro Jahr durchgeführt werden, damit ein
Bereich nicht der hochspezialisierten Medizin zugeordnet wird?
2. Nach Artikel 4 Absatz 4 Ziffer 3 der IVHSM sind die Ent-
scheide über die Zuweisung von Leistungsaufträgen an die Spi-
täler insbesondere aufgrund von deren Aktivitäten im Bereich
der Forschung und Lehre zu treffen.
Hat dieses Kriterium nicht als einziges Ziel, die Universitätsspi-
täler auf Kosten der privaten Einrichtungen zu bevorzugen? Mit
anderen Worten: Hat dieses Kriterium nicht eine diskriminie-
rende Seite, die im Widerspruch steht zu Sinn und Zweck von
Artikel 39 KVG?
3. Konsultiert das Beschlussorgan die interessierten Kreise,
bevor es seinen Entscheid fällt? Wenn ja, nach welchen Modali-
täten?
4. Das Fachorgan setzt sich ausschliesslich aus Professorinnen
und Professoren zusammen. Wäre es im Interesse der Vielfalt
nicht klug, auch einige Vertreterinnen und Vertreter von Ärzte-
gesellschaften darin aufzunehmen?
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5. Wer übt die Oberaufsicht über das Beschlussorgan und über
das Fachorgan aus? Die Bundesversammlung? Oder die Kan-
tonsparlamente?
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3437 n Ip. Estermann. Ja zu unseren Staatssymbolen!  
(12.06.2014)
Wenn wir den Umgang mit Staatssymbolen, wie z. B. mit der
Landesflagge, im Ausland wahrnehmen, stellen wir fest, dass
wir in der Schweiz einen erheblichen Nachholbedarf haben. Ein
Foto oder ein TV-Auftritt einer staatstragenden Person im Aus-
land ist ohne entsprechende Landesfahne praktisch undenkbar.
Viele Privatpersonen hier im Lande bezeugen ihre Landeszuge-
hörigkeit damit, dass sie auf ihrem Grundstück oder auf ihrem
Gebäude unsere Landesfahne flattern lassen. Leider finden wir
eine solche passende Beflaggung bei staatlichen, öffentlichen
Gebäuden (Regierungsgebäuden, Schulen, Universitäten, Bil-
dungsstätten usw.) eher selten.
Vor allem in den Schulen herrscht diesbezüglich oft eine grosse
Unsicherheit. Vielfach beklagen sich Eltern, dass Kinder mit
einem "Schweizer-T-Shirt" oder einer Mütze mit dem Schwei-
zerkreuz in der Schule angehalten werden, es nicht mehr zu
tun. Oder einfach gesagt: Man hat es ihnen verboten.
Im Sommer ist auch die Zeit der Schulreisen und der Schulla-
ger. Auch hier meldeten mir Eltern, dass ihre Kinder im Lager
keine Schweizerfahne über ihrem Bett im Lager aufhängen dür-
fen.
Wenn auf Wunsch der Kinder eine Schweizerfahne an die
Wand eines Schulhofs gemalt wurde, musste diese entfernt
werden. Zitat der Schulleiterin: "Nun haben wir mit Befremden
festgestellt, dass ihr auch eine Schweizerfahne ... aufgemalt
habt. Das hat im ganzen Team zu Unmut geführt." Und weiter:
"Ich bitte euch deshalb, die ... Flagge an der Wand so schnell
wie möglich zu übermalen oder zu entfernen."
Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig (Art. 62 der
Bundesverfassung). Trotzdem möchte ich unserem Bundesrat
ein paar Fragen stellen, da es sich dabei um eidgenössische
Staatssymbole handelt:
1. Wie denkt er über solche Vorfälle und Tendenzen an Schwei-
zer Schulen?
2. Verdienen unsere Schweizer Staatssymbole (Landeshymne,
Flagge) einen würdigeren Platz in unserer Gesellschaft oder
nicht? Wer hat die Kompetenz, Schweizer Staatssymbole an
einer Schule oder auf einem Gelände zu verbieten (z. B.
Gelände der Landesausstellung im Jahre 2002)?
3. Ist er der Meinung, dass die Beflaggung in unserem Land
angemessen und ausreichend ist? Wenn nicht, wie gedenkt er
dies zu ändern oder zu beeinflussen?
Mitunterzeichnende: Geissbühler, Herzog, Rösti (3)
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3439 n Mo. Schelbert. Verbot besonders umwelt- und 
gesundheitsgefährdender Pestizide  (13.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament den Entwurf
eines Erlasses zu unterbreiten, der besonders umwelt- und
gesundheitsgefährdende Pestizide verbietet.

Mitunterzeichnende: Chevalley, Girod, Glättli, Gmür, Graf Maya,
Guhl, Hardegger, Müller Geri, Müller-Altermatt, Riklin Kathy,
Rytz Regula, Semadeni, von Graffenried, Weibel (14)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3440 n Ip. Schmid-Federer. Respektierung des Kindes-
wohls bei humanitären Visa  (13.06.2014)
Der Bundesrat wird eingeladen, folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Auf welchen Schweizer Botschaften wurden in den Jahren
vom 1. Januar 2009 bis 29. September 2012 wie viele Asylge-
suche eingereicht und bearbeitet? Wie viele Asylgesuche
waren im Zeitpunkt der Aufhebung der Asylgesuche aus dem
Ausland gemäss Artikel 20 AsylG hängig? Wie viele Gesuche
von Frauen mit Kindern oder von unbegleiteten Kinder waren
darunter? Wie viele der Gesuche konnten bearbeitet werden,
und wie viele sind derzeit noch hängig?
2. Wie viele humanitäre Visa wurden auf welcher Botschaft ein-
gereicht und bereits bearbeitet? Wie viele sind davon zum jetzi-
gen Zeitpunkt hängig?
3. Wie sind die Asylbefragungen zurzeit auf den Schweizer Bot-
schaften ausgestaltet? Wie wird gewährleistet, dass die dorti-
gen Befragerinnen und Befrager genügend Fachkenntnisse
haben, um einen Asylentscheid zu treffen?
4. Wird bei der Entscheidung zur Einreise in die Schweiz dem
Kindeswohl und den frauenspezifischen Umständen Rechnung
getragen?
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3442 n Mo. Herzog. Massnahmen zur Reduktion der 
Schwangerschaftsabbrüche  (16.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen auszuarbeiten,
mit welchen die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche signifikant
und nachhaltig gesenkt werden kann. Die Schweiz soll sich zum
Ziel setzen, die tiefste Abtreibungsrate von Europa zu errei-
chen.
Als Sofortmassnahmen werden vorgeschlagen:
1. Einführung einer Bedenkfrist von drei Tagen vor jedem
Schwangerschaftsabbruch;
2. Verbot der Geschlechtsidentifikation des Fötus bis zur 12.
Schwangerschaftswoche (Vermeidung von Mädchenabtreibun-
gen);
3. Verstärkung des bestehenden Hilfsangebots bezüglich Bera-
tungen vor Schwangerschaftsabbrüchen;
4. Optimierung der Statistik des Schwangerschaftsabbruchs in
der Schweiz, damit eine Ursachenanalyse möglich wird.
Ebenso soll auch die Zahl der im Tarmed-System erfassten
Schwangerschaftsabbrüche veröffentlicht werden.
Mitunterzeichnende: Büchler Jakob, Candinas, Estermann,
Flückiger Sylvia, Frehner, Freysinger, Geissbühler, Nidegger,
Schibli, Schwander, Streiff, von Siebenthal (12)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3443 n Mo. Fraktion BD. Kostenauflage im Steuerstreit 
mit den USA  (16.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Vorlage auszuarbeiten, die
den Banken die Vollkosten auferlegt, die der Bundesverwaltung
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im Zusammenhang mit der Bereinigung des Steuerstreits der
Schweizer Banken mit den Vereinigten Staaten entstanden sind
und noch entstehen. Die Kosten sind nach vereinfachten objek-
tiven Kriterien auf die an der Bereinigung des Steuerstreits
beteiligten Banken zu verteilen.
Sprecher: Landolt
19.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3444 n Mo. Fraktion BD. Steuerliche Abzugsfähigkeit 
von Bussen  (16.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 59 des Bundesgesetzes
über die direkte Bundessteuer (DBG) und Artikel 25 des Steuer-
harmonisierungsgesetzes (StHG) so anzupassen, dass im In-
und Ausland ausgesprochene Bussen und andere finanzielle
Sanktionen mit Strafcharakter nicht zum geschäftsmässig
begründeten Aufwand gehören.
Sprecher: Landolt
12.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
26.09.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3445 n Ip. Rytz Regula. Persilschein für das Heliskiing in 
Schutzgebieten?  (16.06.2014)
Am 14. Mai 2014 hat der Bundesrat beschlossen, den im Jahr
2000 ausgelösten Überprüfungsprozess für die Gebirgslande-
plätze (GLP) kurzfristig abzubrechen. Dieser Entscheid über-
rascht. Noch vor Jahresfrist hat der Bundesrat in der Antwort
auf die Interpellation 13.3240 festgehalten, dass er sich weiter-
hin an die im SIL-Prozess festgelegte Vorgehensweise zur
Überprüfung der GLP halten will, dies mit dem Ziel, die "vom
Flugbetrieb ausgehenden Beeinträchtigungen von Schutzzielen
zu verhindern".
1. Wie gedenkt der Bundesrat die anerkannten Konflikte mit den
Schutzgebieten von nationaler Bedeutung nach dem Abbruch
des Überprüfungsprozesses nun zu lösen?
2. Ist er bereit, ein anderes Bundesamt mit der Lösung des
immer noch bestehenden Zielkonflikts in BLN-Gebieten zu
beauftragen?
Mitunterzeichnende: Böhni, Fluri, Friedl, Gasser, Gilli, Glättli,
Graf Maya, Grossen Jürg, Hardegger, John-Calame, Leuenber-
ger-Genève, Mahrer, Riklin Kathy, Semadeni, Thorens Gou-
maz, Trede, van Singer, Vischer Daniel, von Graffenried (19)
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3447 n Mo. Barazzone. Aktivitäten der Schweizerischen 
Post im Ausland. Für die Einhaltung der vom Bundesrat 
festgelegten Grundsätze sorgen  (16.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, sämtliche Massnahmen zu
ergreifen, die nötig sind, um die Tätigkeiten von Car Postal
France zu stoppen, die den Strategischen Zielen des Bundesra-
tes für die Schweizerische Post AG 2013-2016 (BBl 2012 9741)
zuwiderlaufen. Dies betrifft insbesondere die Aufgabe, ein "ren-
tables Wachstum" (Ziff. 2.2) zu generieren, die Aufgabe, im
Ausland das bestehende Geschäft weiterzuentwickeln, "soweit
die Risiken tragbar sind und eine nachhaltige Rentabilität
sichergestellt ist" (Ziff. 2.5), und die Aufgabe, das Kerngeschäft
im Inland zu unterstützen und zur nachhaltigen Sicherung oder
Steigerung des Unternehmenswertes beizutragen (Ziff. 5).

Mitunterzeichnende: Buttet, Germanier, Graf-Litscher, Leh-
mann, Mahrer, Moret, Nordmann, Regazzi, Rickli Natalie,
Tornare (10)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3453 n Po. Frehner. Vereinbarkeitsprüfung der aktuellen 
gesetzlichen Regelung der Unterhaltspflicht  (17.06.2014)
Ich ersuche den Bundesrat, die aktuelle gesetzliche Regelung
der Unterhaltspflicht bei getrennt lebenden oder geschiedenen
Ehegatten auf ihre Vereinbarkeit mit dem verfassungsmässigen
Verbot der Willkür (Art. 9 BV) und der Menschenwürde (Art. 7
BV) zu überprüfen und darüber Bericht zu erstatten.
Mitunterzeichnende: Egloff, Killer Hans, Knecht, Landolt,
Schneider-Schneiter, Stolz (6)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
26.09.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3459 n Mo. Freysinger. Pässe und Identitätskarten. 
Gleichbehandlung  (17.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Massnahmen
zu ergreifen, damit die zuständigen Stellen in der Bundesver-
waltung für die Ausstellung von Pässen und Identitätskarten
keinesfalls Fotos akzeptieren, auf denen das Gesicht teilweise
bedeckt oder verschleiert ist; eine Ausnahme von dieser Regel
soll nur gemacht werden, falls schwerwiegende medizinische
Gründe vorliegen.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Bugnon, Buttet, Clottu, Grin,
Gschwind, Hausammann, Müri, Parmelin, Perrinjaquet, Rei-
mann Lukas, Rickli Natalie, Rime, Wobmann (14)
03.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3461 n Mo. Barazzone. Keine Benachteiligung der Land-
wirtinnen und Landwirte für die Ernte 2014!  (17.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, befristete Übergangsmassnah-
men zu ergreifen, die für das Beitragsjahr 2014 Einzelkulturbei-
träge für Raps und Extensobeiträge für angestammte Flächen
in der ausländischen Grenzzone in der Höhe der Beiträge von
2013 vorsehen.
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Buttet, Gschwind, Parmelin,
Ritter (5)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3463 n Po. FDP-Liberale Fraktion. Einwanderung aus 
Drittstaaten geschickt steuern  (18.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, ob die Einwanderung aus Drittstaaten vermehrt zu steuern
und zu beschränken ist. Gegebenenfalls sind insbesondere fol-
gende, von der FDP seit 2009 verlangten Forderungen als kon-
krete Massnahmen in Betracht zu ziehen:
1. Stärkung der Integrationskriterien. Bei der Erteilung einer
erstmaligen Aufenthaltsbewilligung sollen der Abschluss und
die Einhaltung von Integrationsvereinbarungen die Regel dar-
stellen.
2. Beim Familiennachzug von Personen aus Drittstaaten sind in
der Regel ebenfalls Integrationsvereinbarungen abzuschlies-
sen.
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3. Bewilligungen sind nicht zu verlängern oder sind zu widerru-
fen, wenn länger dauernde Sozialhilfeleistungen zur Bewälti-
gung des Lebensunterhalts beansprucht werden müssen.
4. Neueingereiste sind für eine Anfangszeit von drei bis fünf
Jahren von der Sozialhilfe auszuschliessen.
5. Das gesamte Verfahren für vorläufig Aufgenommene ist zu
überprüfen, insbesondere auch eine Beweislastumkehr.
Sprecher: Müller Philipp
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3464 n Po. FDP-Liberale Fraktion. Beschleunigtes Asyl-
verfahren auch für Personen aus Safe Countries  
(18.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, ob auch Asylgesuche von Personen aus Safe Countries in
einem beschleunigten Verfahren zu behandeln sind.
Sprecher: Müller Philipp
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3468 n Mo. Maire Jacques-André. Familienbesteuerung. 
Ungleichbehandlungen beseitigen  (18.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der Arbeiten zur
Revision der Familienbesteuerung (im weiteren Sinne) Vor-
schläge zur Änderung des DBG und des StHG zu machen, um:
1. die ungleiche steuerliche Behandlung von Unterhaltsbeiträ-
gen für minderjährige und volljährige Kinder zu beseitigen und
2. die Regelung der Kinderabzüge verheirateter und geschiede-
ner Ehepaare möglichst gut zu harmonisieren.
Mitunterzeichnende: Fehr Jacqueline, Fridez, Friedl, Hadorn,
Marra, Munz, Naef, Nussbaumer, Reynard, Schenker Silvia,
Schwaab, Semadeni, Tornare, Voruz (14)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3470 n Po. Reynard. Stimmrechtsalter 16 und Förde-
rung politischer Bildung  (18.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, ob es nicht sinnvoll
sein könnte, das Stimmrechtsalter auf 16 Jahre zu senken und
gleichzeitig die politische Bildung zu verstärken und die Jugend-
lichen politisch zu sensibilisieren. Der Bundesrat soll dazu einen
Bericht vorlegen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Bertschy,
Caroni, Derder, Fehr Jacqueline, Fischer Roland, Fridez, Friedl,
Germanier, Glättli, Grossen Jürg, Hadorn, Mahrer, Maire Jac-
ques-André, Markwalder, Marra, Munz, Naef, Noser, Nussbau-
mer, Rossini, Schenker Silvia, Schwaab, Semadeni, Steiert,
Tornare, Trede, Voruz, Wermuth (30)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
26.09.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3476 n Mo. Herzog. Transparenz über die Vergabe von 
Bundesgeldern  (18.06.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert, bei der neuen Vergabe von
Geldern an Hilfswerke, NGO, Sportverbände und Kulturinstitu-
tionen Vereinbarungen zu treffen, damit die profitierenden Insti-
tutionen dazu verpflichtet werden, in ihrem jährlichen

Rechenschaftsbericht (oder in einem eigens dazu erstellten
Bericht) und ihrer allfälligen Präsenz im Internet die Gesamt-
summe der erhaltenen Bundessubvention im letzten Geschäfts-
jahr, deren Anteil in Prozent der gesamten Erträge sowie bei
Leistungsaufträgen aus Gesetzen und Verordnungen die
genaue Gegenleistung und deren gesetzliche Grundlage öffent-
lich zu machen. Ausgenommen bleiben konsumatorische Liefe-
rungen der Bundesbehörden und submittierte Staatsaufträge.
Die Nennung dieser Kennzahlen ist prominent zu platzieren und
mit einem gut sichtbaren Logo der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft zu versehen.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Baader Caspar,
Binder, Brunner, Büchler Jakob, Darbellay, Estermann, Fässler
Daniel, Fehr Hans, Flückiger Sylvia, Frehner, Freysinger,
Geissbühler, Giezendanner, Gmür, Keller Peter, Lohr, Müller
Thomas, Müri, Nidegger, Parmelin, Pfister Gerhard, Rime, Rit-
ter, Rösti, Schibli, Schwander, von Siebenthal, Walter, Wand-
fluh, Wobmann (32)
03.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3478 n Mo. Frehner. Weiterverkaufte Tickets dürfen nicht 
teurer werden  (18.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG)
zu unterbreiten, welche vorsieht, dass Tickets, welche den Ein-
tritt an Konzerte, Sportanlässe usw. erlauben und weiterverkauft
werden, nicht teurer sein dürfen als der ursprünglich festgelegte
Preis.
Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Büchel Roland, Flückiger
Sylvia, Hausammann, Hess Lorenz, Nussbaumer, Reimann
Lukas, Schneeberger, Schneider-Schneiter, Trede (10)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3479 n Mo. Glanzmann. Emmen als Haupteinsatzstand-
ort für die Pilotenschule auf Pilatus PC-21 definieren  
(18.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Pilotenausbildung auf dem
PC-21 in vollem Umfang in Emmen zu gewährleisten und
Emmen als Haupteinsatzstandort zu definieren und damit auch
die Betriebskompetenzstelle für Flächenflugzeuge in Emmen
festzulegen.
Mitunterzeichnende: Brand, Büchler Jakob, Estermann, Gmür,
Gschwind, Keller Peter, Müller Leo, Müri, Pezzatti, Pfister Ger-
hard, Schilliger, Schläfli, Vitali, Vogler (14)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3480 n Mo. Reynard. Raubkunst. Verbindlichkeit der 
Washingtoner Richtlinien international stärken  
(18.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, auf multilateraler Ebene darauf
hinzuwirken, dass die Verbindlichkeit der Washingtoner Richtli-
nien zur Raubkunst international gestärkt und deren Anwen-
dungsbereich auf private Akteure (Kunsthandel), Stiftungen und
Ähnliches ausgeweitet wird.
Mitunterzeichnende: Allemann, Fehr Jacqueline, Fridez, Friedl,
Hadorn, Maire Jacques-André, Marra, Munz, Naef, Nussbau-
mer, Schwaab, Semadeni, Tornare, Voruz (14)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.3482 n Ip. Binder. Abkommen über den Güter- und Per-
sonenverkehr auf Schiene und Strasse. Auswirkungen 
eines institutionellen Abkommens mit der EU  (18.06.2014)
Der Bundesrat hat am 18. Dezember 2013 das Mandat für Ver-
handlungen im institutionellen Bereich mit der EU verabschie-
det. Er stellt sich auf den Standpunkt, dass es im Bereich des
Marktzugangs im Interesse der Schweiz ist, Mechanismen zu
finden, die eine Anpassung an die Entwicklungen des Acquis
der EU und damit die Rechtshomogenität ermöglichen. Dazu
bedarf es möglicherweise eines neuen, institutionellen Abkom-
mens.
Im Rahmen der Diskussion um ein neues institutionelles
Abkommen zwischen der Schweiz und der EU wird der Bundes-
rat ersucht, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie würde sich ein solches institutionelles Abkommen grund-
sätzlich auf das bestehende Landverkehrsabkommen auswir-
ken? Welche Bereiche wären unmittelbar betroffen und würden
sofortige Verhandlungen nach sich ziehen?
2. Was würde konkret in Bezug auf das Nacht- und Sonntags-
fahrverbot passieren, wenn die EU hier Änderungen verlangen
würde? Würden diese Änderungen die bestehenden Regelun-
gen in der Schweiz obsolet machen? Was wären die Auswir-
kungen auf die Lärmbelastung für die Bevölkerung sowie das
Stauvolumen in der Schweiz generell?
3. Was geschieht, wenn die EU in ihrem Gebiet Eurocombi
(Gigaliner) generell zulassen würde? Müsste die Schweiz, trotz
bestehendem Verbot solcher Fahrzeuge im schweizerischen
Strassenverkehrsgesetz, diese Regelung automatisch überneh-
men? Wie hoch wären die Folgekosten für Anpassungen der
Infrastruktur (Strassen, Tunnels, Brükken), und um wie viel wür-
den sich die Unterhaltskosten derselben Bereiche pro Jahr
erhöhen?
4. Sind die vom Bundesrat propagierte aktuelle Verkehrspolitik
mit Vorschlägen zu Mobility-Pricing (anderes Wort für Road-Pri-
cing) zur Untersuchung der Einführung möglicher Tunnelgebüh-
ren wie auch die aktuelle Diskussion um die Verteuerung im
Bereich der Treibstoffe (NAF-Vorlage) ein Vorbote eines mögli-
chen institutionellen Abkommens mit der EU?
5. Wie will er sicherstellen, dass die schweizerische Verlage-
rungspolitik mit den Instrumenten der LSVA, der 40-Tonnen-
Limite sowie der über 30 Milliarden Franken teuren Neat durch
ein neues, institutionelles Abkommen nicht ausgehebelt wird
und die Investitionen und Anstrengungen diesbezüglich für
nichts waren?
6. Wie will er möglichen Forderungen der EU nach weiteren
Verkehrskorridoren bzw. Ausbau der Strassentransitachsen,
welche im Widerspruch zur Verfassung stehen, entgegentre-
ten?
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3484 n Ip. Voruz. Ist der Hitlergruss erlaubt?  
(18.06.2014)
In seiner Antwort auf meine Frage 14.5192, "Den Hitlergruss
verbieten!", antwortete der Bundesrat, dass sich in seinen
Augen die Situation seit 2011 nicht geändert habe, als entschie-
den wurde, das Strafgesetzbuch und das Militärstrafgesetz
nicht zu ändern. Nun wäre es aber interessant, wenn der Bun-
desrat den Nationalrat über die aktuelle Situation in Europa
informieren würde.

1. Kann uns der Bundesrat über die rechtliche Situation in den
Ländern der Europäischen Union informieren, was Verbote von
Nazisymbolen oder von Symbolen rassistischer Ideologie
betrifft?
2. Kann er uns auch über die Konsequenzen solcher Verbote
(insbesondere Statistiken über die Verurteilungen) informieren?
Mitunterzeichnende: Chevalley, Darbellay, Feller, Fridez, Friedl,
Graf-Litscher, Gross Andreas, John-Calame, Kiener Nellen,
Mahrer, Maire Jacques-André, Marra, Naef, Neirynck, Nord-
mann, Perrinjaquet, Reynard, Rossini, Ruiz Rebecca, Schel-
bert, Schwaab, Semadeni, Tornare, Tschümperlin, van
Singer (25)
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3485 n Ip. Schibli. Auswirkungen eines institutionellen 
Abkommens mit der EU auf die Landwirtschaft  (19.06.2014)
Im Rahmen der Diskussion um ein institutionelles Abkommen
zwischen der Schweiz und der EU wird der Bundesrat ersucht,
folgende Fragen zu beantworten:
1. In welchen Bereichen des Tierschutzes hat die Schweiz här-
tere Vorschriften als die EU (Tiertransporte usw.), und wie müs-
sten diese angepasst werden?
2. Die EU verhandelt mit den USA über ein Freihandelsabkom-
men (TTIP). Inwiefern wäre die Schweizer Landwirtschaft kon-
kret (in welchen Bereichen, welche Nahrungsmittel, welche
Produktionsarten usw.) davon betroffen, wenn wir ein institutio-
nelles Abkommen mit der EU hätten?
3. Müsste die Schweiz mit Abschluss eines institutionellen
Abkommens im Agrarbereich das gesamte oder Teile der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) übernehmen, um die Freiheit
des beidseitigen Marktzuganges zu gewährleisten? Welche
Teile wären konkret betroffen?
4. Würde die automatische Rechtsübernahme in Bereichen der
vier Grundfreiheiten nicht automatisch zu einem Freihandel zwi-
schen der Schweiz und der EU führen? Wenn nicht, wie
gedenkt er ein solches zu verhindern?
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3486 n Po. Leutenegger Oberholzer. Verlustvortrag 
angemessen ausgestalten  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Bericht zu
unterbreiten zu den wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkun-
gen einer angemessenen Verkürzung des Verlustvortrags bei
den juristischen Personen. Der Verlustvortrag, der vom Reinge-
winn abgezogen werden kann, beträgt heute gemäss Gesetz
über die direkte Bundessteuer (Art. 67 DBG) und Steuerharmo-
nisierungsgesetz (Art. 25 Abs. 2 StHG) sieben Jahre. Zu prüfen
ist eine Verkürzung auf fünf Jahre oder auf drei Jahre. Die inter-
nationale Rechtslage ist mitzuberücksichtigen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Carobbio
Guscetti, Friedl, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Munz,
Schneider Schüttel, Schwaab, Tschümperlin, Voruz (13)
19.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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14.3489 n Po. Aeschi Thomas. Nach Gripen-Nein. Refe-
rendumsmöglichkeit bei umfangreichen finanzpolitischen 
Vorlagen  (19.06.2014)
In einem Bericht soll die Einführung einer allgemeinen Finanz-
referendumsmöglichkeit geprüft und sollen Vor- und Nachteile
aus staats- und finanzpolitischer Sicht aufgezeigt werden.
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3491 n Ip. Fehr Hans. Folgen einer Übernahme des EU-
Rechts für die Schweizer Rechtsordnung  (19.06.2014)
Die Schweiz und die EU haben weit über 100 bilaterale Abkom-
men abgeschlossen. Diese Abkommen schaffen u. a. gegensei-
tigen Marktzugang und sind Grundlage für eine Kooperation in
verschiedensten Bereichen. Die Abkommen, die den Marktzu-
gang regeln, beruhen mehrheitlich auf dem bestehenden EU-
Recht. Im Zusammenhang mit der Diskussion über ein institu-
tionelles Abkommen stellen sich folgende Fragen:
1. Welche Bestimmungen welcher Erlasse müssten geändert
werden, falls die Schweiz den derzeit gültigen Acquis überneh-
men würde?
2. Was wären die konkreten Folgen für die direkte Demokratie?
3. Was wären die konkreten Folgen für die Kantone und unse-
ren Föderalismus?
4. Ist es richtig, dass die Schweiz nicht mehr über die Erweite-
rung der Personenfreizügigkeit auf weitere Länder wie zum Bei-
spiel Serbien oder die Türkei abstimmen könnte, da die
Personenfreizügigkeit automatisch in unser Recht übernommen
würde?
5. Mit welchen finanziellen Folgen wäre ein solches Übernah-
meprozedere verbunden?
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Baader Cas-
par, Binder, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Bugnon, Clottu, de
Courten, Egloff, Estermann, Flückiger Sylvia, Frehner,
Geissbühler, Giezendanner, Golay, Gössi, Grin, Hausammann,
Heer, Herzog, Hurter Thomas, Keller Peter, Killer Hans, Knecht,
Matter, Müller Thomas, Müri, Nidegger, Pieren, Reimann Maxi-
milian, Ritter, Rösti, Rusconi, Schibli, Schwander, Stamm, Veil-
lon, von Siebenthal, Walter, Wandfluh, Wobmann (43)
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3494 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Sozialhilfe für Zuwanderer  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen im Bereich Sozi-
alhilfe für Zuwanderer zu beantworten:
1. Wie gedenkt er, sich gemäss Artikel 121a der Bundesverfas-
sung für eine Beschränkung der Sozialhilfe für Zuwanderer ein-
zusetzen?
2. Insbesondere plant er eigene Massnahmen oder Empfehlun-
gen an die Kantone (kantonale Sozialhilfegesetze), Zuwanderer
mit weniger als zwölf Monaten Erwerbstätigkeit in der Schweiz
und Zuwanderer mit Temporärarbeitsverträge die keine dau-
ernde Beschäftigung haben, von der Sozialhilfe auszuschlies-
sen?
3. Mitte Januar 2014 hatte der Bundesrat angekündigt, dass
Personen aus dem EU/Efta-Raum, die nur zur Stellensuche in
die Schweiz kommen, keine Sozialhilfe mehr erhalten sollen.
Wurde diese Ankündigung umgesetzt, falls nicht: Bis wann ist

das geplant? Halten sich alle Kantone daran, falls nein: Welche
nicht?
4. Müsste er im Rahmen der Umsetzung von Artikel 121a der
Bundesverfassung die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
dazu bringen, ihre für die Kantone teilweise verbindlichen Richt-
linien zu revidieren und die Sozialhilfe für Zuwanderer zu
beschränken?
Sprecher: Müller Thomas
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3497 n Mo. Tschäppät. Raubkunst. Provenienzforschung 
wirksam fördern  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen und die finanziellen Mittel bereitzustellen, damit die
Provenienzrecherchen in öffentlichen Museen und Sammlun-
gen Dritter in Zusammenarbeit mit den Kantonen (EDK) und
den Museumsverbänden für Erwerbungen ab 1933 bis heute
durchgeführt und deren Ergebnisse publiziert werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Badran
Jacqueline, de Buman, Fehr Jacqueline, Friedl, Gasche, Glättli,
Graf Maya, Grossen Jürg, Hess Lorenz, Kessler, Kiener Nellen,
Leutenegger Oberholzer, Markwalder, Meier-Schatz, Munz,
Nordmann, Nussbaumer, Reynard, Rossini, Rytz Regula,
Schenker Silvia, Schwaab, Semadeni, Trede, Tschümperlin,
von Graffenried, Wasserfallen, Wermuth (30)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3499 n Mo. Lehmann. Lärmimmissionen bei Bau und 
Betrieb von Sportanlagen. Rechtssicherheit  (19.06.2014)
In die Lärmschutzverordnung des Bundes sollte ein Anhang
aufgenommen werden, welcher die zulässigen Lärmimmissio-
nen bei Bau und Umbau sowie beim Betrieb von Sportanlagen
in solcher Weise regelt, dass sowohl die Interessen der in der
Nähe von Sportanlagen lebenden Bevölkerung als auch die
Bedürfnisse der Sportvereine ausgewogen berücksichtigt wer-
den.
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3500 n Po. Lehmann. Gemeindefusionen über die Kan-
tonsgrenzen hinweg  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird hiermit beauftragt, einen Bericht vorzule-
gen, wie Gemeindefusionen über Kantonsgrenzen hinweg
heute ablaufen können. Dabei gilt es insbesondere, darüber zu
berichten, welche rechtlichen und politischen Hindernisse
bestehen und wie diese reduziert oder eliminiert werden kön-
nen. Insbesondere interessiert es auch, wie erreicht werden
kann, dass schweizerisch einheitliche Regelungen für solche
Zusammenschlüsse gelten und umsetzbar sind.
Bei vielen Gemeinden zeigt sich, dass sie zu klein sind, um ihre
Aufgaben effizient zu lösen. Zusammenschlüsse zweier oder
mehrerer Gemeinden ergeben in solchen Fällen wesentliche
Verbesserungen des Angebots und eine Senkung der Kosten.
Der Kanton Glarus hat hierzu mutige Vorarbeit geleistet.
Bedingt durch die unterschiedlichen Grössen der Kantone, den
unregelmässigen Verlauf der Kantonsgrenzen und die zahlrei-
chen Exklaven, verlangen regional optimale Lösungen öfters
eine Fusion von Gemeinden zweier Kantone. Dies wird durch
die heutige rechtliche Situation praktisch verunmöglicht.
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Immer häufiger werden diese Fragestellungen auftauchen und
Kantone beschäftigen, deshalb ist es sinnvoll und wichtig, recht-
zeitig bereit zu sein für Problemlösungen.
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3502 n Ip. Trede. Tierschutzwidrige Importe von 
Jagdtrophäen  (19.06.2014)
Offenbar nehmen jährlich rund 2000 Schweizer Jägerinnen und
Jäger an fragwürdigen Jagdreisen im Ausland teil, wobei die
Erlegung einer Trophäe als treibendes Motiv im Vordergrund
steht.
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie beurteilt er Auslandsjagden in Bezug auf folgende
Punkte:
a. Tierschutz (insbesondere in vielen Schwellen- und Entwick-
lungsländern, wo keine oder nur marginale Tierschutz- und
Jagdgesetzgebungen existieren);
b. Ethik (Abschuss hoch sozialer "Tierpersönlichkeiten" wie Ele-
fant oder Pavian, die nachweislich durch den Verlust von Her-
denmitgliedern traumatisiert werden können, sowie Abschuss
von vom Aussterben bedrohten Arten);
c. Artenschutz (insbesondere in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern, wo ein wissenschaftlich solides Bestandsmanagement
selten gegeben ist und die Korruption die "nachhaltige Nutzung"
von Tierbeständen und den Cites-konformen Umgang mit Tier-
trophäen sabotiert);
d. Soziale Probleme (Landenteignung, -vertreibung);
e. Eingezäunte Jagdfarmen (Abschuss eingesperrter Tiere; Ver-
hinderung natürlicher Tierwanderungen, Aussetzung gebiets-
fremder Arten zu Jagdzwecken, Überweidung)?
2. Wie stellt er sich zur Forderung eines Importverbots für Tro-
phäen aus tierschutzwidriger Jagd oder von bestimmten Tierar-
ten:
a. Spezifisch für bestimmte Tierarten (z. B. Elefant, Nashorn,
Grosskatzen, Eisbär), die insgesamt und als Art besonders
gefährdet sind (z. B. durch Wilderei, Lebensraumzerstörung,
Klimawandel) oder mit deren Tötung besonders gewichtige ethi-
sche Probleme verbunden sind;
b. Generell für Trophäen aus Ländern ausserhalb der EU, weil
deren Jagden im Allgemeinen nicht Schweizer Tierschutzrecht
entsprechen;
c. Für Trophäen, die aus nicht tierschutzkonformer Jagd stam-
men (Bogenjagd, Helikopterjagd, Gatterjagd)?
3. Wie stellt er sich zur Tatsache, dass auch hierzulande (im
Kanton Wallis) eine gemäss Jagdgesetz geschützte Art (Stein-
bock) an ausländische Jagdtouristen zum Abschuss verkauft
wird, während sich Schweizer Jägerinnen und Jäger für solche
Sonderabschüsse jahrelangen Wartezeiten und einer Auslo-
sung unterwerfen müssen?
a. Ist ihm bekannt, wie viele geschützte Steinböcke hierzulande
alljährlich von Jagdtouristen erlegt werden?
b. Ist ihm bekannt, wie viele Steinbock-Trophäen jährlich ausser
Landes exportiert werden?
4. Wie viele Schweizer Jagdtouristen reisen pro Jahr ins Aus-
land zur Trophäenjagd?

Mitunterzeichnende: Gilli, Glättli, Graf Maya, Mahrer, Rytz
Regula, Thorens Goumaz, Vischer Daniel (7)
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 14.3503 n Mo. Nationalrat. Schweizweite Bekämpfung der 
Moderhinke der Schafe (Hassler)  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit schweizweit eine koordinierte Bekämpfung der
Moderhinke der Schafe durchgeführt werden kann.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amherd, Bourgeois, Brand,
Büchler Jakob, Buttet, Candinas, Darbellay, Gasche, Gasser,
Graf Maya, Gschwind, Guhl, Haller, Hausammann, Hess
Lorenz, Jans, Landolt, Moser, Ritter, Rösti, Schibli, Semadeni,
von Siebenthal, Walter, Ziörjen (26)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
26.09.2014 Nationalrat. Annahme.
09.06.2015 Ständerat. Annahme.

14.3506 n Mo. Rösti. Gleich lange Spiesse für die inländi-
sche Nahrungsmittelproduktion und für 
Nahrungsmittelimporte  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen so
anzupassen, dass alle in die Schweiz importierten tierischen
Produkte der ersten, zweiten und dritten Produktionsstufe,
allenfalls zeitlich gestaffelt gemäss den unterschiedlichen Anfor-
derungen, den schweizerischen Gesetzgebungen im Bereich
des Tierschutzes unterstellt werden müssen. Produkte, die im
Ausland mit unerlaubten Produktionsmethoden gemäss schwei-
zerischer Tierschutzverordnung erzeugt werden, können nur
noch importiert werden, wenn sie mit dem Text "Aus in der
Schweiz verbotener Produktionsmethode stammend" deklariert
werden.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amstutz, Fehr Hans, Fiala,
Giezendanner, Grin, Hassler, Hausammann, Heer, Jans, Joder,
Knecht, Müller Leo, Pezzatti, Pieren, Schibli, von Siebenthal,
Walter (18)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3507 n Ip. van Singer. Wird bei der Erarbeitung des Sta-
tionierungskonzepts für die Armee den Investitionskosten 
genügend Rechnung getragen?  (19.06.2014)
Da immer weniger Armeeangehörige ausgebildet werden, ist es
logisch, dass das VBS die Verkleinerung seiner Ausbildungsin-
frastruktur ins Auge fasst und in seinem Stationierungskonzept
für die Armee vorschlägt, aus Spargründen mehrere Waffen-
plätze zu schliessen.
Gleichzeitig wird gefordert, die Bedürfnisse der Armee regel-
mässig der internationalen Lage und den strategischen Ent-
scheiden anzupassen. Unter diesem Blickwinkel ist es wichtig,
darauf zu achten, dass die Investitionskosten in einem ange-
messenen Verhältnis zur Senkung der erwarteten jährlichen
Betriebskosten stehen.
Gerade bei der geplanten Verschiebung der Sanitätstruppen
von Moudon nach Chamblon scheint dies nicht der Fall zu sein.
Die Arbeiten für die Anpassung der Infrastruktur würden sich
auf einen Betrag von zig Millionen belaufen; es ist unwahr-
scheinlich, dass dies im Verhältnis zu den eingesparten
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Betriebskosten der vernünftigste Entscheid war. Nun gibt es
Fälle, in denen ein solcher Entscheid, der auf den ersten Blick
unvernünftig scheint, bereits früher getroffen wurde. Es darf
aber nicht sein, dass die Armee unverhältnismässige Investitio-
nen tätigt, um ihre Betriebskosten zu senken und so ihren finan-
ziellen Handlungsspielraum zu vergrössern.
Ich bitte den Bundesrat daher um die Beantwortung der folgen-
den Fragen:
1. Wie hoch schätzt der Bundesrat bei der Verschiebung der
verschiedenen wichtigen Militäranlagen den Betrag für die erfor-
derlichen Investitionen ein? Bis wann sollen die Investitionen
amortisiert sein? Mit welchen jährlichen Einsparungen wird
gerechnet?
2. Wird den Investitionskosten, die durch die Strukturverschie-
bungen entstehen, im Stationierungskonzept für die Armee
genügend Rechnung getragen?
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3508 n Po. Bourgeois. Ausbau der inländischen erneuer-
baren Energien 2020-2035  (19.06.2014)
Ich beauftrage den Bundesrat mit der Erarbeitung eines Berich-
tes über den Ausbau der inländischen erneuerbaren Energien
2020-2035. Folgende Fragen sollen darin behandelt werden:
1. Liesse sich anstelle der staatlichen Finanzhilfen ein Anreizsy-
stem einführen? Und wie?
2. Welche Massnahmen sind im fraglichen Zeitraum vorgese-
hen, um unsere Stromversorgung zu wettbewerbsfähigen Prei-
sen sicherzustellen?
3. Welche ähnlichen Massnahmen wurden in anderen Ländern
getroffen, und welche Überlegungen werden in der EU zu die-
sem Thema angestellt?
4. Welche Massnahmen müssten in einer Übergangsphase
getroffen werden, und ab wann würde das bestehende System
abgelöst?
5. Liesse sich auf aus fossilen Brennstoffen produziertem Strom
eine CO2-Abgabe einführen? Und wie? Welche Auswirkungen
hätte sie, je nach ihrer Höhe, auf den Ausbau der Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien in unserem Land? Und wäre
sie völkerrechtskonform?
Mitunterzeichnende: Buttet, Cassis, Fässler Daniel, Favre Lau-
rent, Hiltpold, Killer Hans, Moret, Parmelin, Schilliger, Vitali (10)
12.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3509 n Mo. Tschümperlin. Verrechnungssteuerrückforde
rungen durch Dividend Stripping mit klaren gesetzlichen 
Grundlagen stoppen  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die Ver-
rechnungssteuer und mögliche andere Gesetze anzupassen,
damit alle zweifelhaften Rückforderungen mittels Dividend Strip-
ping nicht mehr möglich sind und diesbezüglich in der Schweiz
Rechtsklarheit wiederhergestellt wird.
Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Carobbio Guscetti, Fehr
Jacqueline, Gysi, Jans, Leutenegger Oberholzer, Maire Jac-
ques-André, Marra, Nordmann, Pardini (10)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3510 n Mo. Grüne Fraktion. Gesetzliche Grundlage für 
eine Verfeinerung der Kriterien zur Ungültigerklärung von 
Volksinitiativen  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine gesetzliche
Grundlage mit einer Verfeinerung der Kriterien zur Ungültiger-
klärung von Volksinitiativen gemäss Artikel 139 Absatz 3 BV
und Artikel 75 PRG zu unterbreiten.
Sprecher: Schelbert
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3511 n Mo. Sozialdemokratische 
Fraktion. Automatischer Informationsaustausch. Gleichbe-
handlung der Steuerbehörden im In- und Ausland  
(19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zusammen mit der Umsetzung
des automatischen Informationsaustausches in Steuersachen
im Rahmen der OECD auf internationaler Ebene die Gleichbe-
handlung der in- und ausländischen Steuerbehörden sicherzu-
stellen. Mit der Einführung eines dem automatischen
Informationsaustausch vergleichbaren Projekts im Inland ist
gleichzeitig ein Projekt zur historischen Bereinigung der
Schwarzgelder im Inland vorzulegen.
Sprecherin: Leutenegger Oberholzer
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3512 n Ip. Allemann. Beschaffung eines neuen Aufklä-
rungsdrohnensystems nur nach grundlegender sicher-
heitspolitischer Analyse  (19.06.2014)
Das VBS überraschte am 5. Juni 2014 mit der Mitteilung, es
wolle "im Hinblick auf das Rüstungsprogramm 2015 oder in
einem nachfolgenden Programm" das Aufklärungsdrohnensy-
stem Hermes 900 HFE der Firma Elbit Systems (Israel)
beschaffen. Wozu dieses Drohnensystem dienen soll und wie
es sich sicherheitspolitisch begründen lässt, deutete das VBS
mit keinem Wort an. Der Typenentscheid überrascht umso
mehr, als die Hermes 900 HFE einer sehr viel höheren Lei-
stungsklasse angehört als das Vorgängermodell Aufklärungs-
drohnensystem (ADS) 95 Ranger.
1. Ist der Bundesrat bereit, zunächst die sicherheitspolitische
Analyse zu erstellen (WEA, neuer Sipol B), bevor er das Lei-
stungsprofil definiert, welches das neue Aufklärungsdrohnensy-
stem erfüllen soll?
2. Auf welcher konzeptuellen Grundlage und Auswertung traf
das VBS die Vorauswahl, ein Drohnensystem für mittlere Flug-
höhe und lange Flugdauer (MALE) zu beschaffen, statt sich auf
taktische unbemannte Drohnen des TUAS-Standards zu kon-
zentrieren?
3. Wird die Hermes 900 HFE ohne Begleitflugzeug im Einsatz
sein? Muss der zivile Luftraum für deren Einsatz gesperrt wer-
den?
4. Können mit dem neuen Drohnensystem gleichartige Einsätze
wie mit dem ADS 95 Ranger geflogen werden? Wie viele Flug-
stunden stand das ADS 95 Ranger jährlich im Einsatz? Wie
viele Flugstunden Helikopter?
5. Durch die ständige Leistungssteigerung und Miniaturisierung
in der Informationstechnologie sind immer bessere Leistungen
bei Avionik und Nutzlasten (z. B. Sensoren) von Drohnensyste-
men möglich. Auch kleinere Drohnen stellen sehr hohe Leistun-
gen im Bereich der ISR (Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance) zu günstigen Kosten bereit. Ist er bereit, klei-
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nere Drohnen zu evaluieren und eine neue Offertrunde zu eröff-
nen?
6. Für Wartung und Unterhalt ist ein europäischer Anbieter
sicherer als ein Anbieter aus dem instabilen Nahen Osten. Wird
er auch bei Firmen aus der Schweiz (z. B. UMS Group) und
Europa einen Request for Information einholen?
7. Welche Drohnen sind für die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit und den Informationsaustausch etwa hinsichtlich
TTP (Tactics, Techniques and Procedures) besonders geeig-
net? Arbeitet die Schweizer Luftwaffe diesbezüglich heute
bereits mit dem Ausbildungszentrum für abbildende Aufklärung
der deutschen Luftwaffe zusammen? Spricht dies für ein intero-
perables Drohnensystem?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Fehr Jacqueline, Fri-
dez, Friedl, Galladé, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Jans, Kiener
Nellen, Munz, Reynard, Schwaab, Semadeni, Tschümperlin,
Voruz (16)
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3517 n Mo. Geissbühler. Drogenfreie Therapie  
(19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, abstinenzorientierte Therapien,
welche nachweislich Erfolge aufweisen, im gleichen Umfang
wie die Substitutionsprogramme mit Heroin und Methadon
finanziell zu unterstützen.
Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Brand, Clottu, de Courten,
Estermann, Flückiger Sylvia, Frehner, Freysinger, Giezendan-
ner, Gmür, Herzog, Reimann Maximilian, Schibli, von
Siebenthal (14)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3518 n Ip. Chopard-Acklin. Tiefenlager. Kosten und 
Abbruchkriterien bei Schwierigkeiten  (19.06.2014)
Der Sachplan geologische Tiefenlager ist auf die Rahmenbewil-
ligungen für Atommülllager ausgerichtet. Doch auch mit einer
erteilten Rahmenbewilligung ist ein Endlager noch lange nicht
gebaut. In diesem Zusammenhang stellen sich Fragen nach
den Kostenfolgen und den Abbruchkriterien in der Umsetzungs-
phase.
Die Standortcharakterisierung erfordert unter anderem weitere
Bohrungen von der Erdoberfläche aus und den Vortrieb von
Sondierschacht und/oder Sondierstollen. Erst aufgrund der
Auswertungen und Ergebnisse all dieser Erkundungen kann bei
positivem Befund eine nukleare Baubewilligung beantragt wer-
den. Danach kommt der Bau der Zugangstunnels und Lager-
stollen, und dies wiederum mit einer sicherheitsbezogenen
Eignungsbeurteilung des Standorts. Erst wenn auch diese Beur-
teilung positiv ausfällt, kann nach Erteilung einer nuklearen
Betriebsbewilligung der Einlagerungsbetrieb der Abfälle begin-
nen. Über diese Arbeitsschritte gibt eine Ensi-Broschüre aus
dem Jahr 2012 eine Übersicht.
Auf dem langen Weg zum Endlager sind das Auftreten von
Sicherheitsproblemen und mithin auch der Befund einer "Nicht-
eignung" des Standorts möglich, was einen Abbruch der Umset-
zungsarbeiten bedeuten müsste. Der Bundesrat wird gebeten,
dazu nachfolgende Fragen zu beantworten:
1. Wie und in welchem Umfang sind diese Risiken in die bisheri-
gen Kostenberechnungen eingeflossen?

2. Teilt er die Meinung, dass bei unerwarteten sicherheitsrele-
vanten Problemen der Bau eines Tiefenlagers abgebrochen
werden muss?
3. Ist die verfahrensleitende Behörde bereit, entsprechende
Abbruchkriterien zu formulieren, zu publizieren und diese dann
auch umzusetzen?
Mitunterzeichnende: Fehr Jacqueline, Friedl, Hadorn, Jans,
Munz, Nordmann, Nussbaumer, Schwaab, Semadeni,
Voruz (10)
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3519 n Ip. Walter. Abkommen über den Abbau techni-
scher Handelshemmnisse. Auswirkungen eines institutio-
nellen Abkommens mit der EU  (19.06.2014)
Der Bundesrat hat am 18. Dezember 2013 das Mandat für Ver-
handlungen im institutionellen Bereich mit der EU verabschie-
det. Er stellt sich auf den Standpunkt, dass es im Bereich des
Marktzugangs im Interesse der Schweiz ist, Mechanismen zu
finden, die eine Anpassung an die Entwicklung des Acquis der
EU und damit die Rechtshomogenität ermöglichen. Dazu bedarf
es gemäss Bundesrat möglicherweise eines neuen, institutio-
nellen Abkommens.
Im Rahmen der Diskussion um ein neues, institutionelles
Abkommen zwischen der Schweiz und der EU wird der Bundes-
rat ersucht, folgende Fragen zu beantworten:
1. Welche konkreten Produktgruppen und Produkte wurden im
bestehenden bilateralen Abkommen über den Abbau techni-
scher Handelshemmnisse als Ausnahmen definiert und warum?
2. Was würde sich im Bereich des Abkommens über technische
Handelshemmnisse bzw. der Rechtsetzung in der Schweiz kon-
kret ändern, wenn es zu einem institutionellen Abkommen mit
der EU kommen würde? Würde eine dynamische Rechtsüber-
nahme dazu führen, dass sukzessive alle Produktgruppen bzw.
Produkte unter das MRA fallen würden?
3. Welche Branchen wären von einem institutionellen Abkom-
men betroffen, und was wären die möglichen Folgekosten
(Bürokratieaufwand usw.) für diese?
4. Die parlamentarische Initiative 10.538, "Bundesgesetz über
die technischen Handelshemmnisse. Lebensmittel vom Cassis-
de-Dijon-Prinzip ausnehmen", verlangt, dass Lebensmittel vom
Cassis-de-Dijon-Prinzip wieder ausgenommen werden sollen.
Dieser Vorschlag stösst in der Schweiz auf grosse Zustimmung.
Würde eine solche Bestimmung mit einem institutionellen
Abkommen mit der EU automatisch hinfällig?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amaudruz, Baader Caspar,
Binder, Bourgeois, Brunner, Büchler Jakob, Giezendanner,
Gmür, Grin, Hassler, Hausammann, Herzog, Knecht, Müller
Leo, Müller Walter, Müri, Parmelin, Pezzatti, Ritter, Rösti, Rutz
Gregor, Schibli, Schläfli, Stamm, Veillon, von Siebenthal (27)
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3520 n Mo. Grossen Jürg. Aufhebung des Strassenüber-
querungsverbots neben Fussgängerstreifen ohne 
Lichtsignalanlage  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, den zweiten Satz von Artikel 47
Absatz 1 der Verkehrsregelnverordnung (VRV) wie folgt abzu-
ändern: "Sie müssen Über- oder Unterführungen sowie lichtsi-
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gnalgeregelte Fussgängerstreifen benützen, wenn diese
weniger als 50 Meter entfernt sind."
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Bäumle,
Bertschy, Böhni, Chevalley, Fischer Roland, Gasser, Geissbüh-
ler, Girod, Glättli, Graf Maya, Hardegger, Hausammann, Hess
Lorenz, Kessler, Maier Thomas, Moser, Rytz Regula, Trede,
Tschäppät, Wasserfallen, Weibel (23)
13.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3521 n Ip. Ruiz Rebecca. Welche Auswirkungen hat das 
neue Namensrecht?  (19.06.2014)
Die Änderung des Zivilgesetzbuches, die am 1. Januar 2013 in
Kraft getreten ist, erlaubt es Ehepaaren und Paaren in eingetra-
gener Partnerschaft, ihren Familiennamen frei zu wählen. Diese
Änderung ist ein bedeutsamer Fortschritt in Sachen Gleichstel-
lung von Mann und Frau. Sie entspricht sowohl den Grundsät-
zen unserer Verfassung als auch der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
Das neue Namensrecht lässt jedoch den amtlichen Doppelna-
men (ohne Bindestrich verbundene Namen, die in amtlichen
Registern und Ausweispapieren eingetragen worden sind) von
Frau oder Mann nicht mehr zu. Hingegen ermöglicht es die
Wahl eines Allianznamens (mit Bindestrich verbundene Namen,
die nicht in amtlichen Registern eingetragen werden können).
1. Welche Feststellungen macht der Bundesrat allgemein mit
dem neuen Namensrecht? Welche Feststellungen macht er
konkret mit der Unmöglichkeit, einen amtlichen Doppelnamen
zu bilden? Ist seit der Einführung des neuen Namensrechts eine
Änderung in der Zahl der Eheschliessungen und der Beurkun-
dungen eingetragener Partnerschaften zu beobachten?
2. Kann der Bundesrat angeben, wie hoch die Anteile von
Frauen sind, die seit Januar 2013 bei der Eheschliessung:
a. den Allianznamen gewählt haben,
b. den Ledignamen behalten haben,
c. den Ledignamen des Mannes übernommen haben?
3. Kann er ebenfalls anteilmässig angeben, wie viele Personen
bei der Beurkundung einer eingetragenen Partnerschaft ihren
Namen behalten haben, wie viele den Namen des Partners
oder der Partnerin übernommen haben und wie viele Paare den
Allianznamen gewählt haben?
4. Kann er angeben, wie hoch der Anteil der Frauen ist, die zwi-
schen 1988 (Inkrafttreten des früheren Rechts) und Ende 2012
bei der Eheschliessung:
a. den amtlichen Doppelnamen gewählt haben,
b. den Namen des Bräutigams gewählt haben?
5. Kann er wiederum anteilmässig angeben, wie viele Paare bei
der Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft zwischen
2007 (Inkrafttreten des Partnerschaftsgesetzes) und Ende 2012
den amtlichen Doppelnamen gewählt haben?
6. Kann er schliesslich über die jüngsten europäischen Gesetz-
gebungen im Namensrecht informieren, insbesondere was die
Möglichkeit betrifft, den amtlichen Doppelnamen zu wählen?
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3522 n Mo. Tornare. Die Sozialverträglichkeit des Struk-
turanpassungsprogramms des IWF in der Ukraine 
verbessern  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, seinen Einfluss im Internationa-
len Währungsfonds (IWF) geltend zu machen, um die Sozial-
verträglichkeit des Strukturanpassungsprogramms, das diese
Institution für die Ukraine geplant hat, zu verbessern.
Mitunterzeichnende: Fehr Jacqueline, Fiala, Friedl, Hadorn,
John-Calame, Mahrer, Maire Jacques-André, Munz, Nussbau-
mer, Reynard, Ruiz Rebecca, Schwaab, Semadeni, Voruz (14)
03.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3524 n Ip. Tornare. Heikle Lage der vorläufig aufgenom-
menen sri-lankischen Staatsangehörigen in der Schweiz  
(19.06.2014)
Ende 2013 lebten in der Schweiz mehr als 22 000 vorläufig auf-
genommene Ausländerinnen und Ausländer (Ausweis F).
Davon leben 9582 Personen (38 Prozent) seit mehr als sieben
Jahren in der Schweiz. Der zeitlich befristete Charakter dieses
Status widerspiegelt aber nicht die Realität, lässt sich doch die
Mehrzahl der vorläufig Aufgenommenen dauerhaft in der
Schweiz nieder. Unter ihnen sind zahlreiche sri-lankische
Staatsangehörige.
Der jüngste Bericht zur Integration der vorläufig Aufgenomme-
nen in den Arbeitsmarkt kommt zum Schluss, dass Personen
mit einem Ausweis F Mühe bekunden, auf dem Arbeitsmarkt
Fuss zu fassen. Dies, weil zahlreiche Arbeitgeber mit den
Modalitäten im Zusammenhang mit dem Ausweis F nicht ver-
traut sind oder weil sich Arbeitgeber nicht für eine Person ein-
setzen wollen, die sich bloss vorläufig in der Schweiz aufhält.
Hinzu kommt, dass Personen mit einem Ausweis F sich in
einem sehr unsicheren Arbeitsverhältnis befinden, da eine
Wegweisung jederzeit möglich ist.
Das Zaudern, das der Bundesrat in Bezug auf Sri Lanka seit
mehreren Jahren an den Tag legt, hat für sri-lankische Staats-
angehörige nervenaufreibende, ja gar desaströse Folgen, ins-
besondere für ihren Alltag. Das Vorgehen des Bundesrates hat
die Integration sri-lankischer Staatsangehöriger nicht begün-
stigt.
Um die Situation zu verbessern, sind Massnahmen angezeigt,
dank denen die wahren Hürden, die einer Integration dieses
Teils der Bevölkerung im Weg stehen, beseitigt werden können.
Eine dieser Hürden ist der "vorläufige" Charakter des genann-
ten Status, der zu einer schrecklichen psychischen Instabilität
führt; eine weitere Hürde ist die Tatsache, dass die sehr stren-
gen Anforderungen für den Erhalt eines Ausweises B entmuti-
gend wirken. Erschwerend für eine Integration wirkt sich auch
aus, dass Arbeitgeber nur schlecht über die Möglichkeiten, die
sich vorläufig Aufgenommenen beim Zugang zum Arbeitsmarkt
bieten, informiert sind; ein weiterer Faktor ist die Frage, inwie-
weit die im Herkunfsstaat gewonnene Berufserfahrung und
erworbenen Qualifikationen anerkannt werden usw.
Angesichts der heiklen rechtlichen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Lebensumstände sri-lankischer Staatsangehöriger
in der Schweiz bitte ich den Bundesrat, die folgende Frage zu
beantworten:
Was gedenkt der Bundesrat nach einer Phase des Zauderns im
Umgang mit der genannten Problematik, in der auch Fehler
gemacht wurden, zu unternehmen, um die berufliche und
gesellschaftliche Integration sri-lankischer Staatsangehöriger in
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der Schweiz - für welche eine unklare Politik direkte und
schwerwiegende Konsequenzen hat - zu begünstigen?
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3533 n Ip. van Singer. Genaue Aussagen zur Dicke und 
Widerstandsfähigkeit der Schutzmäntel jedes Schweizer 
Kernkraftwerkes  (19.06.2014)
Auf meine Interpellation 14.3179 hinsichtlich der minimalen
Dicke der Fundamente und der oberen Bereiche von Schutz-
mänteln der Schweizer Kernkraftwerke (KKW) gab der Bundes-
rat nur ungenaue Antworten ("mehrere Meter dicke
Betonfundamente", keine Antwort zu der Dicke der oberen
Bereiche). Aus diesem Grund bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu den jeweiligen Schutzmänteln eines jeden KKW
genau zu beantworten:
1. Wie viel beträgt die minimale Dicke der Fundamente der ver-
schiedenen Schutzmäntel von KKW?
1.1. Bei Beznau 1
1.2. Bei Beznau 2
1.3. Bei Mühleberg
1.4. Bei Gösgen
1.5. Bei Leibstadt
2. Wie dick müssen in Anbetracht der Geometrie der Funda-
mente von Schweizer KKW nach Ansicht des Bundesrates die
Schutzmäntel sein, damit sie einer durch Unfall verursachten
vollständigen Kernschmelze standhalten?
3. Wie dick müssen die verschiedenen Schutzmäntel von KKW
im oberen Bereich, einschliesslich der Deckel der Reaktor-
schutzbehälter, mindestens sein?
3.1. Bei Beznau 1
3.2. Bei Beznau 2
3.3. Bei Mühleberg
3.4. Bei Gösgen
3.5. Bei Leibstadt
4. Ist der Bundesrat der Auffassung, dass die oberen und seitli-
chen Bereiche eines jeden KKW standhalten würden, wenn ein
Flugzeug mit grosser Geschwindigkeit gegen ein Schweizer
KKW fliegen und nicht etwa abstürzen würde; dass die weitere
Kühlung des Kerns sichergestellt wäre; dass jedes KKW bei
einem solchen Anschlag einem schweren Unfall mit Sicherheit
entgehen könnte?
Diese Informationen fallen nicht unter das Geschäftsgeheimnis;
vielmehr würden sie einen genaueren Überblick über die
Sicherheit der Schweizer KKW verschaffen - neben allen Slo-
gans, vagen Aussagen oder Propaganda.
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3534 n Mo. Reimann Maximilian. Keine Diskriminierung 
von schweizerischen gegenüber ausländischen PKW-Len-
kern ab Alter 70 durch die neue 
Verkehrszulassungsverordnung  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Zuge der Inkraftsetzung der
mit "Via sicura" bezeichneten Änderungen des Strassenver-
kehrsgesetzes vom 15. Juni 2012 folgende Massnahme zu tref-
fen:

Er ordnet im Rahmen der Verkehrszulassungsverordnung
(VZV) für die Fahreignungsuntersuchung von PKW-Lenkerin-
nen und -Lenkern ab Alter 70 nur solche Massnahmen an, die
mit der Regelung und der Praxis in unseren Nachbarländern
harmonieren und keine Diskriminierung der schweizerischen
Automobilisten bei der Verlängerung ihres Fahrausweises im
Vergleich zu denjenigen in unseren Nachbarländern zur Folge
haben.
13.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3535 n Ip. Marra. Wie viel ukrainisches Vermögen ist in 
der Schweiz gesperrt, und wie sind die Gelder in die 
Schweizer Banken gelangt?  (19.06.2014)
Anfang Mai gab die Bundesanwaltschaft bekannt, ukrainische
Vermögenswerte in der Höhe von 170 Millionen Franken
gesperrt zu haben. Sie teilte mit, dass dabei überwiegend die
gleichen Personen und Gelder betroffen sind wie diejenigen,
gegen die der Bundesrat eine Sperrung verfügt hat. Anfang Juni
hat das EDA informiert, dass in der Schweiz 75 Millionen Dollar
von Personen aus dem engsten Umfeld des abgesetzten ukrai-
nischen Präsidenten Wiktor Janukowitsch blokkiert wurden. In
diesem Zusammenhang stelle ich folgende Fragen:
1. Sind 75 Millionen Franken die endgültige Gesamtsumme der
in der Schweiz auf Grundlage dieser Verordnungen blockierten
Vermögen?
2. Sind höhere Beträge zu erwarten?
Es erstaunt, dass man trotz angeblicher Bemühungen seitens
der Banken, die Herkunft der Vermögenswerte in ihren Institu-
tionen zu klären, immer wieder feststellen muss, dass diese
Gelder weiterhin in die Schweiz gelangen können. Aus diesem
Grund möchte ich Folgendes wissen:
a. Hat der Bundesrat vor, wie beim Arabischen Frühling, über
die Finma Untersuchungen bei den Finanzintermediären vor-
nehmen zu lassen? Denn so könnte man in Erfahrung bringen,
wie solche Summen, von denen zumindest ein Teil möglicher-
weise illegaler Herkunft ist, zumal mehrere Strafverfahren eröff-
net wurden, auf Schweizer Konten hinterlegt werden konnten.
b. Befürchtet der Bundesrat nicht, dass später auch Gleiches im
Zusammenhang mit russischen Vermögenswerten festgestellt
wird?
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3537 n Po. Noser. Bericht zur Wettbewerbs- und Ertrags-
fähigkeit der landwirtschaftlichen Produktion und zum Ein-
satz öffentlicher Mittel für die Landwirtschaft  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament bis Ende 2016
Bericht zu erstatten, wie er die langfristige Wettbewerbsfähig-
keit des landwirtschaftlichen Sektors, die Gesundheit und natür-
liche Ertragsfähigkeit der landwirtschaftlichen Flächen und ihrer
erhaltenden Systeme sowie die Effizienz des Mitteleinsatzes in
der Landwirtschaft einschätzt und wie diese verbessert werden
können.
Der Bericht soll u. a. auf folgende Aspekte und Fragen einge-
hen:
1. Die langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der
Schweizer Landwirtschaft sowie der Gesundheit und natürli-
chen Ertragsfähigkeit der Landwirtschaftsflächen: Wo bestehen
Defizite und Gefährdungen? Wie können diese Bereiche weiter
gestärkt werden? Welche Folgerungen zieht der Bundesrat dar-
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aus für die konkrete Anwendung der agrarpolitischen Instru-
mente?
2. Der langfristig effiziente Mitteleinsatz in der Landwirtschaft:
Wie kann in Zukunft die Effizienz der eingesetzten Mittel zur
Erreichung der Verfassungsziele verbessert werden? Werden
die öffentlichen Finanzmittel aus heutiger Sicht langfristig effizi-
ent eingesetzt?
3. Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe: Wie kann das Ein-
kommen der Landwirtschaftsbetriebe durch eine Ausrichtung
auf die Märkte (inklusive Ausland) langfristig erhöht werden?
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
26.09.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3539 n Mo. von Siebenthal. Keine pornografischen Kam-
pagnen des BAG mehr!  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zukünftige BAG-Aids-Kampa-
gnen ohne über Medien verbreitete pornografische oder porno-
grafieähnliche Videos oder Fotos zu führen und
zielgruppenorientierter zu arbeiten.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Bortoluzzi, Büchler
Jakob, Estermann, Flückiger Sylvia, Geissbühler, Herzog, Mör-
geli, Nidegger, Schibli (10)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3540 n Mo. von Siebenthal. Hangbeiträge für Hanglagen 
ab 50 Prozent sind ab 2015 zu entrichten  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, sicherzustellen, dass die
gemäss DZV vorgesehenen Hangbeiträge für Steillagen ab 50
Prozent ab 2015 entrichtet werden.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Bourgeois, Fässler Daniel,
Geissbühler, Jans, Keller Peter, Mörgeli, Ritter, Rösti,
Walter (10)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3541 n Mo. von Siebenthal. Stopp der Porno-Kampagne 
des BAG  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gegenwärtige BAG-Kampa-
gne "Love Life - und bereue nichts" mit ihrer Verbreitung von
pornografischen Videos und Fotos über die Medien wie z. B.
Fernsehen, Internet und Plakatwände unverzüglich zu stoppen.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Bortoluzzi, Büchler
Jakob, Estermann, Flückiger Sylvia, Geissbühler, Herzog, Mör-
geli, Nidegger, Schibli (10)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3542 n Mo. von Siebenthal. Tiere ab einem Alter von 121 
Tagen an den öffentlichen Schlachtviehmärkten  
(19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzliche Grundlage so
anzupassen, dass Tiere ab einem Alter von 121 Tagen wieder
über die öffentlichen Schlachtviehmärkte vermarktet werden
können. Dabei sollen die gleichen Bedingungen gelten wie jetzt
bei Tieren ab einem Alter von 161 Tagen.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Bourgeois, Fässler Daniel,
Geissbühler, Jans, Keller Peter, Knecht, Ritter, Rösti (9)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3543 n Mo. von Siebenthal. Registrierungspflicht für die 
Verschreibung von Antipsychose-Medikamenten  
(19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Registrierungspflicht für die
Verschreibung von Antipsychose-Medikamenten (Neuroleptika)
einzurichten, damit Off-Label (Off-Label-Anwendungen = Ver-
schreibung für eine andere Indikation, als auf der Packungsbei-
lage zugelassen ist) erkannt, überwacht und allenfalls
eingedämmt werden können.
Mitunterzeichnende: Estermann, Geissbühler (2)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3545 n Ip. Flückiger Sylvia. Werden die Gelder der 
Arbeitslosenversicherung wirklich zielführend verwendet?  
(19.06.2014)
Wer arbeitslos wird, hat Anspruch auf Arbeitslosengelder und
auf sogenannte arbeitsmarktliche Massnahmen, die von den
jeweiligen RAV angeboten werden mit dem Ziel einer raschen
und dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Es
werden jedoch Zweifel laut, ob die Mittel der ALV in den RAV
zielorientiert verwendet werden, und ob die Effektivität von den
Angeboten und den Events gewährleistet ist. Der Nutzen von
wiederholten Bewerbungskursen und fachfremden Ausbildun-
gen muss hinterfragt werden. Obwohl das Seco im Rahmen
eines nationalen Programms Sprachkurse anbietet, wartet das
RAV mit teuren Kursen im Ausland auf. Offenbar wird recht
grosszügig mit den Mitteln der ALV sowie für die Ausbildungen
des RAV-eigenen Personals (Personalfachmann oder -fachfrau)
umgegangen. Diese Ausbildungen sind teuer und müssten
garantieren, dass die Ausgebildeten für ein paar Jahre an die
Arbeitsstelle der RAV gebunden sind, andernfalls müssten bei
Stellenwechsel (auch in die Verwaltung) die Ausbildungskosten
zurückerstattet werden. Ich bitte den Bundesrat um die Beant-
wortung folgender Fragen:
1. Wie werden die finanziellen Mittel aus der ALV eingesetzt
(bitte detailliert und in Franken)?
2. Gibt es Konkurrenzangebote oder Doppelspurigkeiten der
RAV-Angebote zu anderen staatlichen oder privatwirtschaftli-
chen Angeboten und Beratungen? Sind die Konditionen ver-
gleichbar?
3. In welchem finanziellen Verhältnis stehen die arbeitsmarktli-
chen Massnahmen (Bildungs- und Beschäftigungsmassnah-
men, RAV-interne Kurse und Ausbildungen usw.) zu den
eigentlichen Kernaufgaben der ALV, den Versicherungsleistun-
gen?
4. Wie wird sichergestellt, dass die flankierenden RAV-Ange-
bote effektiv und effizient sind?
5. Entscheiden die einzelnen RAV autonom bezüglich der flan-
kierendender Angebote, Leistungserbringer, und wo Angebote
stattfinden sowie bezüglich Ausweitung des Angebotes? Wer
kontrolliert sie?
6. Plant deer Bundesrat weitere Aufgabenausweitungen zula-
sten der ALV, wenn ja, welche? Oder könnte er sich vorstellen,
die Beitragssätze wieder zu senken?
7. Teilt er die Auffassung, dass aus der ALV unnötige Angebote
bezahlt werden und dass die Ursache dafür in der Höhe der
vorhandenen Mittel liegt?
8. Müssen die Kosten der Personalfachkurse zurückerstattet
werden im Falle eines Stellenwechsels?
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Mitunterzeichnende: Estermann, Fehr Hans, Geissbühler, Her-
zog, Knecht, Müri, Rickli Natalie, Rutz Gregor, Schibli, Schwan-
der, Walter, Wandfluh (12)
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3546 n Mo. von Siebenthal. Einzelhaltung von Lamas als 
Herdenschutz gegen Luchse ermöglichen  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Grundlagen für
Ausnahmebewilligungen zur Einzeltierhaltung von Lamas als
Herdenschutzmassnahme gegen den Luchs zu schaffen.
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3551 n Ip. Jans. Hangbeiträge für Steillagen ab 50 
Prozent  (19.06.2014)
Die Hangbeiträge für Steillagen über 50 Prozent werden noch
nicht ausbezahlt, weil sie noch nicht von allen Kantonen ausge-
wiesen werden können. Diese Beiträge wurden den Bergbau-
ern mit der AP 2014-2017 zugesprochen.
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie ist die Verspätung bei gewissen Kantonen zu erklären?
Mittels GIS sollten die nötigen Daten doch einfach abrufbar
sein.
2. Was tut er, damit die säumigen Kantone aufholen?
3. Wann ist es so weit?
4. Ist er damit einverstanden, die Beiträge grundsätzlich schon
dieses Jahr auszubezahlen und nur in den säumigen Kantonen
zuzuwarten?
5. Ist er bereit, die Beiträge an alle Beitragsberechtigten rück-
wirkend ab 2014 zu garantieren?
6. Wird er entsprechende Rückstellungen bilden?
Mitunterzeichnende: Bertschy, Birrer-Heimo, Bourgeois, Graf
Maya, Hassler, Hausammann, Maire Jacques-André, Ritter,
Schelbert, Tschümperlin, von Siebenthal (11)
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3552 n Po. Glanzmann. Bericht zur Hochaltrigkeit  
(19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Hochalt-
rigkeit der Menschen zu erstellen, darin die Probleme der Men-
schen ab dem 80. Lebensjahr aufzuzeigen und entsprechende
Massnahmen unter anderem im Bereich der Finanzierung und
der Prävention vorzuschlagen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Candinas, Humbel, Schneider-
Schneiter (4)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3553 n Ip. Rutz Gregor. Unerträglicher Formalismus der 
Eidgenössischen Alkoholverwaltung  (19.06.2014)
Bei der Umsetzung des Alkoholgesetzes (Werbeverbote für Spi-
rituosen) wendet die Eidgenössische Alkoholverwaltung (EAV)
eine übertrieben restriktive und formalistische Praxis an. Nach
Artikel 42b Absatz 3 Buchstabe g AlkG ist Werbung für
gebrannte Wasser auf "Packungen und Gebrauchsgegenstän-
den, die keine gebrannten Wasser enthalten oder damit nicht im

Zusammenhang stehen", verboten. E contrario ist Werbung auf
Packungen sowie Gegenständen, welche mit Spirituosen im
Zusammenhang stehen, erlaubt. Bei Tragtaschen, welche beim
Verkauf gebrannter Wasser zum Transport derselben abgege-
ben werden, ist ein solcher Zusammenhang zweifellos gege-
ben.
Nach Auslegung der EAV sind aber Tragtaschen mit Werbeauf-
schrift nur dann erlaubt, wenn sie ausschliesslich zum Transport
von Spirituosen verwendet und nicht für den Transport anderer
Ware gebraucht werden. Dies wiederum könnte bei mehrmali-
gem Gebrauch einer Tasche vorkommen, weshalb die EAV per
2015 allen Ernstes mit Spirituosenwerbung bedruckte Papier-
tragtaschen und Plastiksäcke generell verbieten will.
Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung folgender Fragen:
1. Besteht nach seiner Auffassung ein ernsthaftes Risiko, dass
der mehrfache Gebrauch von mit Spirituosenwerbung bedruck-
ten Tragtaschen einen Einfluss auf den Alkoholkonsum der
betroffenen Konsumenten hat?
2. Unterstützt er die restriktive Praxis der EAV, welche für ein
generelles Tragtaschenverbot im Zusammenhang mit der Wer-
bung für Spirituosen eintritt?
3. Wie beurteilt er die Tatsache, dass mittlerweile offenbar nicht
nur der Gesetzgeber, sondern auch Einheiten der Bundesver-
waltung nach eigenem Gutdünken bestimmte Werbeartikel ver-
bieten?
4. Wie soll ein Unternehmen, welches Spirituosen herstellt oder
vertreibt, diese (legalen) Produkte bewerben und Marken auf-
bauen, wenn bald jede Werbung dafür verboten ist?
5. Ist er bereit, die EAV anzuweisen, die genannte formalisti-
sche Praxis zugunsten einer vernünftigeren Handhabung von
Artikel 42b AlkG aufzugeben?
Mitunterzeichnende: Baader Caspar, Candinas, Cassis, de
Courten, Fässler Daniel, Fiala, Germanier, Gmür, Gössi,
Lüscher, Matter, Müller Thomas, Müller Walter, Pezzatti, Rickli
Natalie, Schilliger, Schneeberger, Stamm, Vitali,
Wasserfallen (20)
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3555 n Mo. Giezendanner. Lebenslanges Stadionverbot 
für Vermummte  (19.06.2014)
Der Bundesrat schafft die gesetzliche Grundlage, damit Ver-
mummte und Chaoten von der Polizei in Sportstadien personell
erfasst werden können. Das Gesetz ist so zu gestalten, dass
polizeilich erfasste Chaoten und Vermummte mit einem lebens-
langen Verbot für den Besuch von Sportstadien belegt werden
können.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amstutz,
Binder, Borer, Brand, Brunner, Büchler Jakob, Bugnon, Clottu,
de Courten, Egloff, Estermann, Fehr Hans, Flückiger Sylvia,
Frehner, Geissbühler, Gmür, Grin, Herzog, Hurter Thomas,
Joder, Knecht, Matter, Mörgeli, Müller Thomas, Müri, Pantani,
Parmelin, Pezzatti, Pieren, Quadri, Reimann Maximilian, Rickli
Natalie, Rime, Rösti, Rusconi, Rutz Gregor, Schwander, Stahl,
Vitali, Wobmann (42)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.3558 n Mo. Schilliger. Schaffung einer Rechtsgrundlage 
für die Eintreibung von Beiträgen für überbetriebliche 
Kurse  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 21 der Berufsbildungs-
verordnung so anzupassen, dass ein Berufsverband, der im
öffentlichen Auftrag überbetriebliche Kurse durchführt, auch
eine Rechtsgrundlage erhält, den Kostenbeitrag gerichtlich
durchzusetzen.
Mitunterzeichnende: Favre Laurent, Feller, Glanzmann, Gössi,
Grossen Jürg, Maire Jacques-André, Merlini, Müri, Portmann,
Schneeberger, Stolz, Vitali, Walti Beat, Wasserfallen (14)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3559 n Mo. Kessler. Beweislasterleichterung für Ver-
suchspatienten. Artikel 19 des Humanforschungsgesetzes  
(19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 19 des Humanfor-
schungsgesetzes so anzupassen, dass ein Versuchspatient,
wenn er während eines klinischen Versuchs einen Schaden
erleidet, gegenüber der Haftpflichtversicherung bzw. dem Spon-
sor nicht die Beweislast tragen muss.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bäumle, Bertschy,
Binder, Birrer-Heimo, Böhni, Bortoluzzi, Büchler Jakob, Bulliard,
Caroni, Cassis, Chevalley, Estermann, Fehr Jacqueline, Feri
Yvonne, Fiala, Fischer Roland, Flach, Gasser, Gilli, Glättli, Graf
Maya, Graf-Litscher, Grossen Jürg, Gschwind, Gysi, Hardegger,
Hassler, Heer, Heim, Herzog, Hess Lorenz, Humbel, Ingold,
Jans, Joder, Jositsch, Kiener Nellen, Landolt, Lohr, Maier Tho-
mas, Meier-Schatz, Moret, Moser, Parmelin, Pezzatti, Rime, Rit-
ter, Rossini, Schenker Silvia, Schmid-Federer, Semadeni,
Stamm, Steiert, Streiff, Trede, Tschäppät, Tschümperlin, van
Singer, Vischer Daniel, Vogler, Weibel (62)
03.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3562 n Ip. Fehr Jacqueline. Genderbasierte 
Entwicklungszusammenarbeit  (19.06.2014)
Es gibt in vielen Weltregionen eine sehr hohe Zahl junger Män-
ner, die für sich keine ökonomische Perspektive und wenig
gesellschaftliche Anerkennung sehen. Inwieweit dieses Phäno-
men mitverantwortlich für die zunehmende Eskalation vieler
Konflikte ist, wird in Fachkreisen heftig diskutiert. Fakt ist, dass
sich Hunderttausende junger Männer Rebellenarmeen und Ter-
rorgruppen anschliessen. Sie zerstören damit die Zukunft ihrer
Opfer und deren Angehöriger, aber auch ihre eigene Zukunft
und diejenige ihrer Familien. Die unermessliche Gewalt an
Frauen und Kindern wird vielerorts auch als direkte Folge dieser
No-Future-Männergeneration interpretiert.
Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung folgender Fragen:
1. Inwiefern sind aus seiner Sicht die Lebensrealitäten und
Zukunftsperspektiven junger Männer Bestandteil der genderba-
sierten Entwicklungszusammenarbeit?
2. Welche Position nimmt die Schweiz in dieser Frage in den
Verhandlungen zu den Sustainable Development Goals (SDG)
ein? Inwiefern ist die Verbesserung der Zukunftsperspektiven
der jungen Männer Bestandteil der mittelfristigen Strategie für
eine nachhaltige Entwicklung in den betroffenen Regionen?
3. Wie kann in diesem Zusammenhang den oft kulturell beding-
ten und über die Sozialisierung geprägten Wertevorstellungen
und Rollenmodellen begegnet werden, um Raum für vielfälti-
gere Lebensformen zu schaffen?

Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Gysi, Naef, Nussbaumer,
Schenker Silvia, Tschümperlin, Wermuth (7)
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3565 n Ip. Reynard. Privates Sponsoring der ETH. Es ist 
Zeit zu handeln!  (19.06.2014)
In den letzten Monaten wurde in unserem Land reichlich über
die Frage nach privater Finanzierung von Forschung und Lehre
diskutiert. Nach den Diskussionen rund um das UBS Center der
Universität Zürich wurde auf die Eidgenössischen Technischen
Hochschulen mit dem Finger gezeigt - aufgrund ihrer Finanzie-
rung zunächst durch das Pentagon und vor Kurzem durch
Nestlé. Im Fall von Nestlé hat sich herausgestellt, dass der mul-
tinationale Konzern bei der Ernennung von Professorinnen und
Professoren der zwei von ihm mitfinanzierten Lehrstühle der
ETH Lausanne ein Mitspracherecht hat.
Besonders die mangelnde Transparenz sowie die Gefährdung
der Unabhängigkeit von Forschung und Lehre werden verurteilt
und stossen auf grosses Unverständnis bei der Bevölkerung.
Aus diesem Grund bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu
beantworten:
1. Ist er nicht auch der Auffassung, dass diese Beziehungen die
Unabhängigkeit von Forschung und Lehre gefährden? Wenn
nein, ist er nicht auch der Meinung, dass ein derart undurch-
sichtiges Sponsoring dem Ansehen dieser Hochschulen scha-
det?
2. Wie stellt er sich zur Eidgenössischen Finanzkontrolle, die
bereits 2009 den Mangel an Transparenz in diesem Bereich
betont hat?
3. Erachtet er es als normal, dass ein Sponsorunternehmen auf
den Inhalt der Lehrveranstaltungen oder auf die Ernennung von
Lehrpersonen Einfluss nehmen kann?
4. Ist er mit dem ETH-Rat im Gespräch (oder wäre er bereit,
Gespräche mit ihm aufzunehmen), um die internen Regeln und
Verfahren der Eidgenössischen Technischen Hochschulen
anzupassen und dadurch die Transparenz und Unabhängigkeit
der Forschung in den Verträgen über private Finanzierung zu
gewährleisten?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Fehr Jac-
queline, Fridez, Friedl, Hadorn, Marra, Munz, Naef, Ruiz
Rebecca, Schenker Silvia, Schwaab, Semadeni, Tornare,
Voruz, Wermuth (16)
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3566 n Mo. Reynard. Begrenzung des Anteils privater 
Mittel im Budget der ETH  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des ETH-Geset-
zes, insbesondere von Artikel 34c, "Drittmittel", vorzulegen, um
den Anteil an privaten Mitteln im Budget der ETH zu begrenzen.
Mitunterzeichnende: Fehr Jacqueline, Fridez, Friedl, Marra,
Naef, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia, Schwaab, Semadeni, Tor-
nare, Voruz, Wermuth (12)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.3567 n Mo. Reynard. Transparenz bei privater Finanzie-
rung von Lehre und Forschung der ETH  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des ETH-Geset-
zes, insbesondere von Artikel 34c, "Drittmittel", vorzulegen,
damit ein Minimum an Transparenz hinsichtlich der privaten
Finanzierung von Forschung und Lehre sichergestellt ist.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Fehr Jac-
queline, Fridez, Friedl, Hadorn, Maire Jacques-André, Marra,
Munz, Naef, Nussbaumer, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia, Sch-
waab, Semadeni, Tornare, Voruz, Wermuth (18)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3568 n Mo. Mahrer. Freiräume in städtischen 
Siedlungsgebieten  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament die Gesetzesän-
derungen zu unterbreiten, die notwendig sind, damit Massnah-
men gefördert werden können, deren Ziel die Entwicklung von
Freiräumen in städtischen Siedlungsgebieten ist.
Mitunterzeichnende: Barazzone, Girod, Glättli, Hiltpold, John-
Calame, Leuenberger-Genève, Rytz Regula, Thorens Goumaz,
Tornare, Trede, von Graffenried (11)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3570 s Mo. Imoberdorf. Den Wolf als jagdbare Tierart 
einstufen  (19.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildleben-
der Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz) zu unterbreiten, sodass
der Wolf als ganzjährig jagdbare Art eingestuft wird.
Mitunterzeichnende: Baumann, Eder, Föhn, Fournier, Hefti,
Hess Hans, Hösli, Niederberger, Seydoux, Theiler (10)
03.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
25.09.2014 Ständerat. Zuweisung an die Kommission zur Vor-
prüfung.

14.3588 n Ip. Bertschy. Förderungs- und Bewilligungs-
stopp für Stallbauten ohne betriebseigene Futterbasis aus-
serhalb der Bauzone  (20.06.2014)
Ist der Bundesrat bereit, die Auswirkungen von Tierställen, für
welche eine betriebliche und regionale Futterbasis ganz oder
teilweise fehlt, auf agrarpolitische, raumplanerische und
Umwelt-Zielvorgaben zu analysieren und dem Parlament
Anpassungen auf Gesetzes- und Verordnungsebene aufzuzei-
gen, um Bauten von Ställen oder Teilen davon, für die keine
betriebliche Futterbasis nachgewiesen werden kann, in Zukunft
nicht mehr als landwirtschaftliche Bauten zu behandeln und von
Förderungen mit öffentlichen Mitteln auszuschliessen?
Mitunterzeichnende: Bäumle, Böhni, Flach, Gasser, Graf Maya,
Ingold, Jans, Leutenegger Oberholzer, Maier Thomas, Markwal-
der, Moser, Müller Geri, Schelbert, Schneider-Schneiter,
Weibel (15)
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3589 n Mo. Galladé. Keine Ordonnanzwaffen für gewalt-
verherrlichende Extremisten  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 113 des Militärgesetzes
so zu ergänzen, dass die Überlassung der persönlichen Waffe
auch Personen verweigert werden kann, die wiederholt
extreme, gewaltverherrlichende Ideologien geäussert oder zur
Schau gestellt haben.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Egloff, Fehr
Jacqueline, Fiala, Fischer Roland, Friedl, Gilli, Glanzmann,
Glättli, Graf-Litscher, Hadorn, Haller, Jositsch, Maier Thomas,
Munz, Nussbaumer, Portmann, Quadranti, Reynard, Schenker
Silvia, Schwaab, Semadeni, Voruz (24)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3593 n Mo. Grüne Fraktion. Kosten aus 
Steuerstreitigkeiten  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung den
Entwurf zu einem Erlass zu unterbreiten, der dem Bund erlaubt,
den Finanzinstituten die vollen Kosten zu überwälzen, die aus
der Bereinigung von Steuerstreitigkeiten von Schweizer Banken
mit anderen Ländern, insbesondere den USA, anfielen und
anfallen. Die Kosten sind möglichst gerecht unter den involvier-
ten Finanzinstituten aufzuteilen.
Sprecher: Schelbert
19.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3596 n Ip. Vischer Daniel. Bildgebende Verfahren und 
Persönlichkeitsschutz  (20.06.2014)
In den letzten Jahren hat die Hirnforschung grosse Fortschritte
gemacht. Durch funktionelle bildgebende Verfahren können
Hirnstrukturen und Hirnfunktionen untersucht und kann das
Gehirn bei seiner Arbeit beobachtet werden. Psychische Phä-
nomene können einzelnen Hirnregionen zugeordnet werden.
Dies ermöglicht in Zukunft, psychische Störungen differenzierter
zu erkennen als bis anhin. Auch eröffnen sich Aussichten, neue
Erkenntnisse für deren Behandlung nutzbar zu machen.
Der durch den Fortschritt der Technik ermöglichte Einblick in
das Gehirn birgt aber andererseits die Gefahr, dass die Persön-
lichkeit von untersuchten Personen in einem deren Würde ver-
letzenden Masse durchleuchtet wird. Die Apparaturen werden
so zu einer Art von Lügendetektor, der die Integrität des Unter-
suchten verletzt. Das Eindringen in die Intimsphäre führt zu
einer Erosion der Persönlichkeitsrechte. Es ist daher unerläs-
slich, Massnahmen zu treffen, die geeignet sind, Persönlich-
keitsverletzungen zu verhindern respektive den
Persönlichkeitsschutz zu garantieren.
Ich erlaube mir deshalb nachfolgende Fragen:
1. Ist sich der Bundesrat der Problematik der möglichen Persön-
lichkeitsverletzung durch bildgebende Verfahren bewusst?
2. Welche Vorkehrungen fasst er ins Auge, um die Entwicklung
der Hirnforschung zu beobachten und geeignete Massnahmen
zu treffen gegen Verletzungen der Persönlichkeitsrechte?
3. Erachtet er es als notwendig, auf Verfassungsebene oder auf
Gesetzesebene den Persönlichkeitsschutz im Lichte der neue-
ren Entwicklung der Hirnforschung zu verbessern respektive
Anpassungen vorzunehmen und Ergänzungen anzubringen?
4. Sind dem Bundesrat verfassungsrechtliche und gesetzgebe-
rische Entwicklungen in anderen Ländern in Bezug auf die The-
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matik Hirnforschung und Persönlichkeitsrecht bekannt? Falls ja,
wie beurteilt er diese?
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3597 n Mo. Candinas. Steuerrabatt anstelle von 
Steuerabzug  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesrevision vorzule-
gen, die einen Steuerrabatt pro Kind anstelle des allgemeinen
Kinderabzuges vorsieht und damit gezielt den Mittelstand entla-
stet. Der allgemeine Kinderabzug von 6500 Franken auf dem
steuerbaren Einkommen soll zugunsten eines allgemeinen
Steuerrabattes von 1000 Franken pro Kind, der vom geschulde-
ten Steuerbetrag bei der Bundessteuer abgezogen werden
kann, abgeschafft werden. Allfällige Negativsteuern sollen nicht
ausbezahlt werden.
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3598 n Mo. Fischer Roland. Massnahmenplan für die 
Förderung des Langsamverkehrs im Rahmen der 
Energiestrategie  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Liste von Massnahmen vor-
zulegen, die geeignet sind, um den Anteil nicht- oder schwach
motorisierter Mobilität wirksam zu fördern. Dabei ist zu unter-
scheiden zwischen Informations-, Image- und Motivationskam-
pagnen einerseits sowie Mitmach-Aktionen und
Veranstaltungen andererseits.
Mitunterzeichnende: Allemann, Bäumle, Bertschy, Böhni, Cas-
sis, Gasser, Gilli, Grossen Jürg, Humbel, Kessler, Maier Tho-
mas, Moser, Reynard, Schelbert, Steiert, Weibel (16)
03.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3599 n Mo. Fischer Roland. Massnahmenplan für die 
Verbesserung der Aus- und Weiterbildung von 
Langsamverkehrsfachleuten  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Massnahmenplan vorzu-
legen, der geeignet ist, an den Eidgenössischen Technischen
Hochschulen und den Fachhochschulen das Aus- und Weiter-
bildungsangebot für Fachleute im Bereich der nicht- oder
schwach motorisierten Mobilität wirksam zu verbessern.
Mitunterzeichnende: Allemann, Bäumle, Bertschy, Böhni, Gas-
ser, Gilli, Grossen Jürg, Kessler, Moser, Reynard, Schelbert,
Steiert, Weibel (13)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3602 n Mo. Estermann. Ausgabenplafond der Armee  
(20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, den jährlichen Ausgabenplafond
der Armee ab 2016 auf 5 Milliarden Franken festzusetzen.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amstutz, Bortoluzzi, Brand,
Brunner, Büchel Roland, Büchler Jakob, Clottu, de Courten,
Egloff, Flückiger Sylvia, Geissbühler, Giezendanner, Golay,
Grin, Herzog, Hurter Thomas, Killer Hans, Knecht, Müri, Pan-
tani, Quadri, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Rutz Gregor,
Schwander, Veillon, von Siebenthal, Walter, Wandfluh (30)
03.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3603 n Po. Trede. Food Waste eindämmen  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzustellen,
durch welche Massnahmen Lebensmittelverluste verringert
werden können und die pflanzliche Ernährung gefördert werden
kann. Insbesondere soll geprüft werden:
1. wie zusammen mit allen Beteiligten der Lebensmittelkette, u.
a. mit den Grossverbrauchern, der Gastronomie, der Lebens-
mittelverarbeitung, dem Handel und den landwirtschaftlichen
Produzentinnen und Produzenten usw., Massnahmen zur För-
derung der nachhaltigen Ernährung umgesetzt werden können;
2. wie eine realistische Berechnung der Haltbarkeitsdaten von
Lebensmitteln besser überprüft und angepasst werden kann;
3. wie Projekte zur Bekämpfung von Food Waste und zur För-
derung der pflanzlichen Ernährung angeregt und besser unter-
stützt werden könnten;
4. wie Haushalte etwa durch entsprechende Kampagnen oder
die Integration der Thematiken Food Waste und pflanzliche
Ernährung in den Schul- und Berufsbildungsunterricht auf die
Problematik sensibilisiert werden könnten;
5. wie Food Waste bis 2020 im Vergleich zu heute um 80 Pro-
zent reduziert werden kann.
Mitunterzeichnende: Gilli, Glättli, Mahrer, Rytz Regula, Thorens
Goumaz (5)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3604 n Ip. Schwander. Neat-Zuführungsstrecken Frei-
amt-Zugersee-Innerschweiz  (20.06.2014)
Mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels wird deutlich, dass
die regionale Bevölkerung an den Zulaufstrecken zu wenig in
die Planung (Raumentwicklung) einbezogen wurde. An der
Strecke nimmt die Lebensqualität stark ab, und auch das Land-
schaftsbild wird immer mehr beeinträchtigt.
1. Beabsichtigt der Bundesrat, dem Güterverkehr (Schiene)
eine Vorrangstellung zuzugestehen? Wird der regionale Perso-
nenverkehr Innerschweiz langfristig durch den EU-Bahnkorridor
beeinträchtigt?
2. Welche Massnahmen sieht er vor, um die Belastung der
Landschaft und der Bevölkerung im Raum Freiamt/Zugersee/
Schwyzer Talkessel durch die Neat-Zulaufstrecken qualitativ
gegenüber heute nicht zu verschlechtern?
3. Welches ist das bundesrätliche Worst-Case-Szenario in
Bezug auf das Alptransitaufkommen im Jahre 2030?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Giezendanner, Rösti (3)
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3606 n Ip. Lohr. Chancen und Folgen der 
Pränataldiagnostik  (20.06.2014)
Zur Pränataldiagnostik gehören verschiedene Untersuchungen,
die während einer Schwangerschaft vorgenommen werden
können - invasive, aber auch nichtinvasive. Ziel ist es immer,
etwas über den gesundheitlichen Zustand des Kindes zu erfah-
ren. Viele dieser Untersuchungen werden heute als Standard
angeboten und von der Krankenkasse übernommen. Je nach
Ergebnis muss ein Paar nach einer solchen Untersuchung
schwierige Entscheidungen treffen. Obwohl eine intensive ärztli-
che Beratung zu weniger Schwangerschaftsabbrüchen führt,
wird die Abtreibungsrate von Ungeborenen mit Trisomie 21 auf
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über 90 Prozent geschätzt. Ich bitte den Bundesrat deshalb, fol-
gende Fragen zu beantworten:
1. Gemäss Artikel 5 GMUG "dürfen pränatale Untersuchungen
nur durchgeführt werden, sofern die betroffene Person frei und
nach hinreichender Aufklärung zugestimmt hat". Wie sieht diese
Aufklärung genau aus? Gibt es Leitlinien für die Ärzte? Was
wird darin genau geregelt?
2. Im Idealfall überlegt sich ein Paar bereits im Vorfeld, was es
macht, wenn das Ergebnis nicht wie erhofft ausfällt, und ob die
eine oder andere Untersuchung wirklich notwendig ist. Das
setzt aber voraus, dass die Eltern bereits vor der Untersuchung
ergebnisoffen informiert werden. Wird das Paar bereits vor der
Untersuchung aufgeklärt über die Unterstützungsmöglichkeiten,
auf die es bei einem unerwarteten und unverhofften Befund
zurückgreifen könnte? Wird das Paar auch aufgeklärt über die
möglichen Folgen, wenn es auf gewisse Untersuchungen ver-
zichtet?
3. Der Entscheid, eine Untersuchung durchführen zu lassen,
darf nicht unter Zeitdruck fallen. Welcher Zeitabstand muss zwi-
schen dem Informationsgespräch und der eigentlichen Untersu-
chung liegen? Bleibt den Paaren wirklich auch genug Zeit, Pro
und Kontra abzuwägen und eine solch wichtige Entscheidung
zu treffen?
4. Gibt es Qualitätsstudien darüber, ob und in welcher Form und
zu welchem Zeitpunkt die Beratung stattfindet? Sieht der Bun-
desrat Verbesserungspotenzial, beispielsweise bei der Schu-
lung der Ärzte?
03.09.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3608 n Mo. Humbel. Gewährleistung von Sicherheit und 
Hygiene bei raumlufttechnischen Anlagen  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, gesetzliche Grundlagen zu
erlassen, welche schweizweit die Sicherheit und Hygiene raum-
lufttechnischer (RLT) Anlagen und Geräte einheitlich regeln.
Mitunterzeichnende: Candinas, Gilli, Grossen Jürg, Grunder,
Hess Lorenz, Kessler, Müller-Altermatt, Riklin Kathy, Steiert,
Weibel (10)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3609 n Po. Schenker Silvia. Arbeitslose mit psychi-
schen Problemen. Stärkung der RAV  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und berichten, mit wel-
chen Massnahmen die regionalen Arbeitsvermittlungszentren
(RAV) Personen mit psychischen Problemen besser und wir-
kungsvoller bei der Arbeitsuche unterstützen können.
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Fehr Jacqueline,
Friedl, Graf-Litscher, Hadorn, Ingold, Moret, Munz, Nussbau-
mer, Reynard, Schmid-Federer, Schwaab, Semadeni, Streiff,
Voruz, Weibel (16)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3611 n Ip. Hardegger. Verjährungswirrwarr für Patienten 
mit Behandlungsfehlern endgültig beheben  (20.06.2014)
Auch Spitalangestellte wissen selten, welcher Haftpflicht und
daraus abgeleiteter Verjährungsfrist sie unterstehen: Zu sehr
unterscheiden sich die Bedingungen öffentlicher Spitäler von
jenen privater Leistungserbringer; von öffentlichen Spitälern

innerhalb der Verwaltung und von verselbstständigten, öffent-
lich-rechtlichen Institutionen; des festangestellten Personals
von öffentlichen Spitälern und des Belegpersonals als Selbst-
ständigerwerbende. Für allfällig Geschädigte, deren rechtliche
Vertretung, aber auch für den Vorfall Verantwortliche ist dieses
Wirrwarr an Zuständigkeit und Bedingungen unhaltbar und
grenzt an Rechtsverweigerung.
Personen, die im Gesundheitswesen tätig sind, verfügen über
eine Bewilligung (meist) kantonaler Instanzen und arbeiten oft
mit einem Leistungsauftrag der Gesundheitsdirektion des jewei-
ligen Kantons. Damit erfüllen sie eine öffentliche Aufgabe und
sind bezüglich der Verantwortung öffentlichen Beamten und
Angestellten gleichzustellen (Art. 61 Abs. 2 OR).
Aufgelöst würden die Unklarheiten in der Zuständigkeit bezüg-
lich Haftung auf einfache Weise durch eine allgemeingültige
Definition der Tätigkeiten der Spitäler und vergleichbarer Institu-
tionen als gewerbliche Tätigkeit unter einem angepassten Arti-
kel 61 OR. Dabei würde allerdings die Kausalhaftung
öffentlicher Spitäler entfallen.
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung nachfolgender
Fragen:
1. Sind ihm die Schwierigkeiten von Patienten und Patientinnen
sowie ihrer Vertretungen, die wegen Behandlungsfehlern gegen
Leistungserbringer Abklärungen veranlassen oder Klage erhe-
ben, wegen der sehr unterschiedlichen Verjährungsfristen
bekannt?
2. Ist die Auffassung noch haltbar, dass es sich bei ärztlicher
Tätigkeit in öffentlichen Spitälern um eine hoheitliche Aufgabe
handelt, angesichts der vielen Mischformen in der Träger-
schaft?
3. Wie beurteilt er die Vorteile einer einheitlichen Regelung bei
der Verjährung für alle Leistungserbringer im Gesundheitswe-
sen im Falle von möglichen Behandlungsfehlern?
4. Wie beurteilt er die Vor- und Nachteile für die Patientinnen
und Patienten, sollte eine Lösung mittels angepassten Artikels
61 OR angestrebt werden?
5. Ist es denkbar, dass die Beschränkung der kantonalen
Staatshaftung einzig auf die Tätigkeiten des Personals im
Gesundheitswesen angewendet wird?
Mitunterzeichnende: Bernasconi, Birrer-Heimo, Bortoluzzi, Egl-
off, Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Glättli, Gmür, Gross Andreas,
Hadorn, Ingold, Jositsch, Munz, Naef, Semadeni, Stamm, Stei-
ert, Vischer Daniel, Walti Beat, Weibel (21)
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3615 n Ip. Leutenegger Oberholzer. Hospitality-Fonds 
der Credit Suisse kommt nicht zur Ruhe  (20.06.2014)
Der Hospitality-Fonds der Credit Suisse kam in die Schlagzei-
len, weil ein prominentes Investment (155 Millionen Franken) in
Schieflage geraten war: Das Hotel Intercontinental in Davos
("Goldenes Ei") verlor seine Pachtgesellschaft. Die Stilli Park
AG (2 Millionen Franken Aktienkapital) musste Konkurs anmel-
den. Die Nachfolge-/Auffanggesellschaft weist ein Kapital von
100 000 Franken auf. Inzwischen teilte die Credit Suisse auch
mit, dass der Hospitality-Fonds-Manager die Bank verlasse.
Der Bundesrat wird gebeten, zum Komplex Immobilienfonds mit
Investitionen im Hotelsektor folgende Fragen (vgl. auch Frage-
stunde 10. Juni und 16. Juni 2014) zu beantworten:
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1. Wie wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Vorgaben zu
den Fonds nicht via unterkapitalisierte Betriebsfirmen umgan-
gen werden?
2. Wie werden die potenziellen Anlegerinnen und Anleger des
Fonds durch die Finma geschützt?
3. Wer haftet bei einem Konkurs der Betriebsgesellschaft für
ausstehende Forderungen wie im konkreten Fall der öffentli-
chen Hand für Gebühren, der Tourismusorganisationen, der
Handwerker usw.? Besteht eine Haftung des Fonds und/oder
der Bank, die den Fonds herausgegeben hat, im konkreten Fall
der Credit Suisse?
4. Überprüft die Finma, ob die Fondsleitung Gewähr für eine
einwandfreie Geschäftsführung bietet?
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3617 n Po. Bertschy. Belastungsrelationen der Haus-
halte bei fiskalquotenneutraler Abschaffung aller 
Steuerabzüge  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit ausge-
wählten Kantonen aufzuzeigen,
a. welche privaten Haushalte von einer fiskalquotenneutralen
Abschaffung sämtlicher Steuerabzüge auf allen drei Ebenen
(Gemeinde, Kantone, Bund) wie stark entlastet respektive bela-
stet würden;
b. wie stark Steuertarife und Progression reduziert werden
könnten, wenn die durchschnittliche Belastung innerhalb der
Haushaltskategorien ungefähr stabil bleiben sollte.
Für die Analyse soll eine geeignete Typisierung der Haushalte
vorgenommen werden, z. B. Einkommensklassen, Familienty-
pen (Einpersonenhaushalte, Paare mit/ohne Kinder, Elternteile
mit Kindern), Zivilstand, Erwerbstätigkeit (Ausbildung, Rentner),
Wohnformen (Eigentum/Miete), Regionen (Stadt/Land), Distanz
zum Arbeitsort (Weitpendler/Nichtpendler).
Die Analyse bedarf einer Auswertung von Steuer- und Haus-
haltsdaten und soll darum auf ausgewählte Kantone beschränkt
werden (z. B. drei Kantone, möglichst repräsentativ, unter
Berücksichtigung des statistischen Datenmaterials).
Mitunterzeichnende: Bäumle, Böhni, Caroni, Fischer Roland,
Gasser, Grossen Jürg, Ingold, Jans, Leutenegger Oberholzer,
Maier Thomas, Markwalder, Meier-Schatz, Moser, Müller Geri,
Noser, Schelbert, Vogler, Walti Beat, Weibel (19)
03.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3619 n Mo. Aebi Andreas. Primäre aussenpolitische Ziel-
setzung für die Schweiz  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Organisationsverordnung für
das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenhei-
ten (OV-EDA) unter Artikel 1, "Ziele und Funktionen", mit folgen-
dem Ziel als prioritäre Handlungsmaxime des EDA zu
ergänzen: die Wahrung der Unabhängigkeit und Neutralität der
Schweiz.
Demzufolge soll Artikel 1 Absatz 1 OV-EDA wie folgt geändert
werden: "Das Eidgenössische Departement für auswärtige
Angelegenheiten (EDA) beachtet bei der Wahrung der aussen-
politischen Interessen der Schweiz prioritär die Unabhängigkeit
und Neutralität der Schweiz und legt für die übrigen, verfas-
sungsmässigen Aufträge eine Rangfolge fest."

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Amstutz, Clottu, de Courten,
Frehner, Grin, Hausammann, Keller Peter, Knecht, Reimann
Lukas, Schibli, Schwander, von Siebenthal, Wobmann (14)
13.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3621 n Mo. Graf Maya. Offenlegung und verbindliche 
Überprüfung von Nebenämtern und -beschäftigungen 
sowie finanziellen Beteiligungen von leitenden ETH-Ange-
stellten in Unternehmen  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, durch die Anpassung der Geset-
zesgrundlage:
1. durch eine aktive Informationspflicht alle Nebenämter und -
beschäftigungen öffentlich zu machen, die leitende ETH-Ange-
stellte in Unternehmen haben, welche auf Gebieten tätig sind,
die mit ihrer Lehre und Forschung zu tun haben;
2. eine verbindliche Lösung zur Meldung von Vermögensanla-
gen zu schaffen, die leitende ETH-Angestellte in Aktien, Obliga-
tionen und durch andere finanzielle Verbindungen zu
Unternehmen haben, die in Bezug zu ihren Forschungs- und
Lehrgebieten stehen;
3. diese finanziellen Interessenbindungen öffentlich zugänglich
zu machen; der Bundesrat soll die Einzelheiten für die Veröf-
fentlichungspflicht im Rahmen der Botschaft prüfen;
4. eine öffentlich nachprüfbare Durchsetzung dieser Melde-
pflichten durch die Hochschulen zu schaffen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badran Jacqueline,
Böhni, Fischer Roland, Gilli, Glättli, John-Calame, Leuenberger-
Genève, Mahrer, Müller Geri, Reynard, Rytz Regula, Schelbert,
Thorens Goumaz, van Singer, Vischer Daniel (16)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
26.09.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3623 n Po. Grossen Jürg. Rahmenbedingungen für eine 
lohnende Klimapolitik jetzt setzen  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, welche Rahmenbe-
dingungen dafür sorgen, dass einerseits ein gerechter Beitrag
der Schweiz an das Begrenzen der weltweiten Erwärmung auf
weniger als 2 Grad ermöglicht wird und andererseits für die
Schweizer Wirtschaft Anreize geschaffen werden, klimaverträg-
liche Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und zu ver-
kaufen. Ein Element bildet dabei das im Hinblick auf ein neues
weltweites Klimaabkommen festzulegende Klimaziel der
Schweiz. Dieses soll auf mindestens 60 Prozent Reduktion der
Treibhausgasemissionen von 1990 bis 2030 ausgelegt werden.
Mitunterzeichnende: Allemann, Bäumle, Bertschy, Böhni, Che-
valley, Flach, Gasser, Glättli, Gmür, Grunder, Jans, Kessler,
Trede, Weibel (14)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3626 n Mo. Fraktion CVP-EVP. Klare Regelung für die 
Abzugsfähigkeit von Bussen  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine gesetzliche Grundlage zu
schaffen, welche einheitlich und unmissverständlich regelt, wel-
che Bussen und finanziellen Sanktionen von juristischen Perso-
nen keinen geschäftsmässig begründeten Aufwand darstellen.
Folgende Punkte sind zu berücksichtigen:
1. Grundsätzlich sollen alle Bussen und verwandte finanzielle
Sanktionen nicht mehr von den Steuern abzugsfähig sein.
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2. Im Fokus steht eine einheitliche Regelung auf eidgenössi-
scher, kantonaler und kommunaler Ebene (StHG).
3. Der Bundesrat kann allfällige Ausnahmen vorsehen und
regelt diese abschliessend und klar.
4. Die entsprechenden Regelungen beinhalten klare Definitio-
nen der Begrifflichkeiten, um Grauzonen zu vermeiden.
Sprecher: de Buman
12.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
26.09.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3627 n Ip. Grossen Jürg. Durch Modernisierungsvor-
sorge zu energetischer Gebäudesanierung ermuntern  
(20.06.2014)
Viele Gebäude werden nicht energetisch saniert, weil dem
Eigentümer die notwendigen Rückstellungen fehlen. Hier
könnte das Instrument einer obligatorischen Modernisierungs-
vorsorge ansetzen:
Eigentümer von ineffizienten Gebäuden müssen jedes Jahr
einen Betrag zurücklegen, der für die energetische Sanierung
ihres Gebäudes reserviert ist. Je mehr Energie das Gebäude
verschwendet (je schlechter die Geak-Einstufung), desto höher
der Vorsorgebetrag. So wird sichergestellt, dass für aufwendige
energetische Modernisierungen perspektivisch auch genügend
Geld vorhanden ist. Eigentümer effizienter Gebäude (z. B.
Geak-Klasse A bis C und/oder Gebäude nach einem bestimm-
ten Baujahr) sind von der Vorsorgepflicht befreit. Damit fliesst
kein Geld in den Staatshaushalt oder in fremde Taschen. Der
Vorsorgebetrag speist einen Sanierungsfonds, der an das
Gebäude gebunden ist. Er erhöht somit den Gebäudewert. Bei
Handänderung wird der angesparte Betrag mit veräussert, er
steht exklusiv für die energetische Sanierung des Gebäudes zur
Verfügung. Der Sparbetrag ist steuerbefreit. Der Bundesrat ist
gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Welche Vor- und Nachteile sieht er in diesem Instrument?
2. Ist die Realisierung der Modernisierungsvorsorge sinnvoller
auf Bundesebene oder auf kantonaler Ebene? Warum?
3. Welche Auswirkungen auf Sanierungshemmnisse/Sanie-
rungstätigkeit erwartet er?
4. Welche Behörde(n) könnte(n) für den Vollzug dieser Vor-
sorge verantwortlich sein?
5. Welche alternativen Nachweise zum Geak - insbesondere für
Nichtwohngebäude, wo kein Geak existiert - könnten geeignet
sein? Spricht etwas dagegen, Eigentümer neuerer Gebäude
von der Vorsorgepflicht auszunehmen?
6. Mit welcher Wirkung auf Steuereinnahmen des Staates wäre
zu rechnen, wenn z. B. pro Jahr 4 Milliarden Franken steuerbe-
freit in Sanierungsvorsorgefonds einbezahlt würden (unter
Berücksichtigung, dass Ausgaben auch nach heutigem Recht
steuerbefreit sind - nur später, nämlich zum Sanierungszeit-
punkt)? Inwiefern ist mit höheren Steuereinnahmen durch den
steigenden Gebäude-/Eigenmietwert und durch die Modernisie-
rungstätigkeit selbst (Mehrwertsteuer, Unternehmenssteuer,
Einkommenssteuer) zu rechnen?
7. Sind individuelle Vorsorgekonten oder ist ein gesellschaftli-
cher Fonds zu bevorzugen?
8. Welche Auswirkungen auf die Kapitalmärkte hätte es, wenn
pro Jahr 4 Milliarden Franken in gebäudegebundene Sanie-
rungsvorsorgefonds einbezahlt würden?
Mitunterzeichnende: Allemann, Bäumle, Bertschy, Böhni, Che-
valley, Fischer Roland, Gasser, Girod, Gmür, Grunder, Hess

Lorenz, Humbel, Ingold, Kessler, Maier Thomas, Moser, Streiff,
Trede, Tschäppät, Weibel (20)
03.09.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3628 n Ip. Grossen Jürg. Sind Strassenbenutzer nicht 
eher Subventionsempfänger denn Milchkühe?  (20.06.2014)
Das Bafu weist in seiner Berechnung der externen Kosten des
Verkehrs in der Schweiz ungedeckte, durch den Strassenver-
kehr verursachte Kosten von über 8 Milliarden Franken pro Jahr
aus, welche nicht in die Strassenrechnung des BFS einfliessen.
Dazu kommen diverse weitere Strassenkosten, die nicht verur-
sachergerecht, sondern über allgemeine Steuergelder finanziert
werden (Verkehrspolizei, Schneeräumung, zahlreiche Ausga-
ben auf Gemeindeebene). Ich bitte den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:
1. Gibt es eine Vollkostenrechnung für alle Strassenausgaben
auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene unter Berücksichti-
gung der externen Kosten? Wenn nein, ist er bereit, eine solche
zu erstellen?
2. Gedenkt er, diese externen Kosten im Zusammenhang mit
den anstehenden Verkehrsvorlagen NAF und einem allfälligen
Gegenvorschlag zur Milchkuh-Initiative verursachergerechter
zu belasten? Wenn ja, wie?
Mitunterzeichnende: Allemann, Bäumle, Böhni, Chevalley,
Fischer Roland, Gasser, Girod, Glättli, Ingold, Kessler, Maier
Thomas, Moser, Streiff, Trede, Weibel (15)
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 14.3630 n Ip. Müller Thomas. Werbevorschriften. Automa-
tische Übernahme von EU-Recht  (20.06.2014)
Das Media-Abkommen der EU regelt die Förderung von Ent-
wicklung, Vertrieb und Vermarktung europäischer Filmproduk-
tionen. Das Abkommen ermöglicht Schweizer Filmschaffenden,
von EU-Fördermassnahmen zu profitieren. Gleichzeitig führen
das Media-Abkommen, aber auch andere Regelungen auf
Ebene der EU sowie der EU-Staaten zu regulatorischen Anglei-
chungen in der Schweiz im Bereich der elektronischen Medien
und der Vorschriften bezüglich Werbung.
Die politischen Diskussionen und Forderungen in den Berei-
chen Umweltschutz, Jugendschutz, Tabak und Alkohol, Präven-
tionspolitik oder Antidiskriminierung sind beunruhigend und
führen zu einer Vielzahl neuer Vorschriften und damit zu einer
immer höheren Regulierungsdichte. Werbeverbote gelten im
Umfeld der EU-Kommission zunehmend als geeignete Instru-
mente für das Erwirken und Durchsetzen staatlich gewollter
gesellschaftlicher Verhaltensmuster - eine auch beim Bundes-
amt für Gesundheit festzustellende Tendenz.
1. Geht der Bundesrat auch davon aus, dass die Schweiz ent-
sprechende EU-Regulierungen mit einem institutionellen
Abkommen übernehmen müsste?
2. Ist er bereit, eine Liste zu erstellen mit den geltenden,
geplanten und diskutierten Vorschriften für elektronische
Medien auf Ebene der EU, der EU-Staaten sowie der Schweiz,
namentlich in den Bereichen Werbeverbote und -einschränkun-
gen (z. B. für Tabak, Alkohol, Kosmetikprodukte, Kindernahrung
usw.), Lebensmittelwerbung (verschärfte Vorschriften z. B.
bezüglich Fett, Zucker und Salz), Werbung für Autos sowie Pro-
dukte mit hohem Energieverbrauch (umfangreiche Deklarati-
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ons- und Informationspflichten), Sponsoringverbote für
elektronische Medien, stärkere Reglementierung der Werbung
für Dienstleistungen im Finanzbereich, Weiterentwicklung der
Möglichkeit für Sammelklagen sowie die verschärfte Rechts-
durchsetzung beim Werberecht mit Geldbussen und "black
lists"?
3. Wie beurteilt er die Gefahr, dass der Anwendungsbereich
genannter Richtlinien über den Fernsehbereich hinaus auf alle
audiovisuellen Mediendienste (inkl. Internet) erweitert wird?
4. Welche weiteren Vorschriften, Auflagen und Massnahmen
sind nach seiner Kenntnis im Bereich Internet konkret in näch-
ster Zukunft geplant?
Mitunterzeichnende: Maier Thomas, Pieren, Rickli Natalie,
Romano, Rutz Gregor, Wasserfallen (6)
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

14.3635 n Ip. Borer. Fehlinvestitionen in Bahncontainerter-
minals und in die Planung von neuen Terminals  
(20.06.2014)
Aus Antworten auf Vorstösse und aus den Medien wurde
bekannt, dass der Bund bei der Subventionierung des Termi-
nals Wiler/Utzenstorf rund 12 bis 14 Millionen Franken verloren
hat. Kürzlich wurde bekannt, dass das "Monsterprojekt" Gate-
way Limmattal (SBB) in der Planungsphase abgebrochen wird.
Es ist wohlbekannt, dass bei beiden Projekten von Experten
eindringlich gewarnt wurde.
1. Werden beim Verlust in Wiler/Utzenstorf weitere Untersu-
chungen gemacht, und werden allenfalls Verantwortliche zur
Rechenschaft gezogen werden?
2. Welchen Betrag hat das Bundesamt für Verkehr an die Pla-
nung von Gateway Limmattal bezahlt?
3. Welche Kosten wurden vom staatlichen Regiebetrieb SBB für
das Projekt Limmattal aufgewendet?
4. Warum wird der Rat von privaten Container- und Transport-
unternehmern jedes Mal ignoriert?
Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Clottu, Giezendanner, Grin,
Hurter Thomas, Portmann (6)
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3636 n Mo. Joder. Administrative Entlastung für die 
Landwirtschaft  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Rechtsgrundlagen so anzu-
passen, dass der administrative Aufwand und die Auflagen
zulasten der Landwirtschaft generell reduziert, die Direktzah-
lungssysteme vereinfacht und die Kontrollverfahren gestrafft
werden.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amstutz, Bourgeois, Brun-
ner, Giezendanner, Heer, Knecht, Ritter, Rösti, Schibli, von
Siebenthal (11)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3639 n Mo. Joder. Verbesserung der Organisation der 
Krankenpflege und Hilfe zu Hause  (20.06.2014)
1. Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 51 KVV so zu ergän-
zen, dass die Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu
Hause keine Nachteile aufgrund ihrer Rechtsform oder durch

restriktive kantonale Marktregulierungen erfahren und keine
Ungleichstellung oder Benachteiligung der privaten Leistungs-
erbringer erfolgt.
2. Der Bundesrat wird beauftragt, Rechtsgrundlagen zu schaf-
fen, damit für die Organisationen der Krankenpflege und Hilfe
zu Hause die Anerkennungsverfahren vereinfacht werden und
die Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause neue
pflegerische Angebote entwickeln können.
Mitunterzeichnende: Giezendanner, Heer (2)
12.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3643 n Ip. Kiener Nellen. Führt die BKW Ensi und UVEK 
an der Nase herum?  (20.06.2014)
Eine Osart-Mission im AKW Mühleberg kam Ende 2012 zum
Schluss: "The industrial safety programme is not in line with
good industry standards." Diese Feststellung bewegte wohl
auch das Ensi dazu, in seiner Stellungnahme zum Sicherheits-
bericht des AKW Mühleberg 2013 folgende Aussage zu
machen: "Aus Sicht des Ensi nimmt der Verwaltungsrat der
BKW Energie AG seine Verpflichtung nicht genügend wahr, auf
systematische Weise die Sicherheit des KKM zu bewerten, um
vorausschauend die nötigen Verbesserungen einzuleiten."
Obwohl das Ensi die Sicherheitskultur der BKW Energie AG
(BKW) rügt, und dies gegenüber der Zeitung "Der Bund" vom 8.
März 2014 nochmals bestätigt, hatte die Rüge keine konkreten
Massnahmen seitens der Betreiber des AKW Mühleberg zur
Folge.
Die BKW legte vielmehr mehrere nichtrealisierbare Nachrüst-
projekte vor und verwarf diese einige Zeit später wieder.
Schliesslich kündigte die BKW an, dass sie wegen der geplan-
ten Stilllegung 2019 auf weitere Nachrüstprojekte verzichten
wolle. Drei Jahre nach dem Erkenntnisgewinn aus dem Super-
GAU in Fukushima ist das AKW Mühleberg weiterhin nicht
genügend nachgerüstet. Seit 2011 lassen sich Ensi und UVEK
von der BKW an der Nase herumführen.
Ich bitte deshalb den Bundesrat um die Beantwortung folgender
Fragen:
1. Wieweit sind die Voraussetzungen für die Betriebsbewilligung
für das Atomkraftwerk Mühleberg gewährleistet, wenn doch die
BKW ihre Verpflichtungen "nicht genügend" wahrnimmt?
2. Wie muss und wird das Ensi gegen die mangelnde Sicher-
heitskultur der BKW vorgehen?
3. Wie viel Zeit wird der BKW noch eingeräumt, um ihre Verant-
wortung wahrzunehmen?
4. Was muss erfüllt sein, damit sich in diesem juristischen
Zusammenhang dem Ensi und vor allem dem UVEK die Frage
stellt, dass ein Entzug der Bewilligung angebracht wäre?
Mitunterzeichnende: Allemann, Carobbio Guscetti, Fehr Jac-
queline, Friedl, Hadorn, Heim, Schwaab, Semadeni, Voruz (9)
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3644 n Mo. Bertschy. Einheitssatz der Altersgutschriften 
im BVG  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament zwei Varianten
einer BVG-Gesetzesrevision vorzulegen, welche
a. einen Einheitssatz für die Altersgutschriften anstelle der bis-
herigen Abstufung nach Alterskategorien vorsieht (Art. 16 BVG)
und
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b. einen Einheitssatz bis zum 54. Lebensjahr und einen redu-
zierten Satz für ältere Erwerbstätige ab 55 vorsieht.
Die Ziele dieser Gesetzesrevision sollen mittels ausreichend
langer Übergangsfristen erreicht werden, um Renteneinbussen
zu vermeiden.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Böhni, Caroni, Fischer Roland,
Flach, Gasser, Grossen Jürg, Hess Lorenz, Ingold, Maier Tho-
mas, Markwalder, Moser, Müller Geri, Quadranti, Schilliger,
Trede, Vogler, Weibel (18)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3646 n Mo. Sozialdemokratische 
Fraktion. Rahmenabkommen Schweiz-EU. Schaffung eines 
parlamentarischen Verbindungsbüros in Brüssel  
(20.06.2014)
Gleichzeitig mit der Botschaft zu einem allfälligen institutionellen
Rahmenabkommen Schweiz-EU wird die gesetzliche Grund-
lage für die Schaffung eines parlamentarischen Verbindungsbü-
ros der Bundesversammlung bei der EU in die Vernehmlassung
geschickt.
Sprecher: Nussbaumer
03.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3649 n Ip. Moret. Avastin und Lucentis. Was kann der 
Bundesrat unternehmen?  (20.06.2014)
Sechs internationale Studien haben gezeigt, dass Avastin bei
der Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration
(ADM) genauso wirksam und sicher ist wie Lucentis. Roche
lehnt eine Erweiterung der Indikation von Avastin auf Fälle von
ADM ab. Der Grund dafür: Lucentis, das von Avastin abgeleitet
ist, aber für den dreissigfachen Preis verkauft wird, wurde
genau für diese Krankheit entwickelt.
1. Ist der Bundesrat nicht der Ansicht, dass ein legitimes Inter-
esse des schweizerischen Gesundheitswesens daran besteht,
dass die Indikation von Avastin auf Fälle von ADM erweitert
wird?
2. Was kann der Bundesrat unternehmen, um Roche dazu zu
verpflichten, die Indikation von Avastin auf Fälle von ADM zu
erweitern?
3. Hat der Bundesrat mit Roche bereits Kontakt aufgenommen,
um über dieses Thema zu sprechen?
4. Das Heilmittelgesetz (HMG) geht vom Grundsatz aus, dass
die Hersteller ein wirtschaftliches Interesse daran haben, dass
die Indikationen für ihre Produkte erweitert werden. Ist der Bun-
desrat nicht der Ansicht, dass das HMG in diesem Zusammen-
hang eine Schwachstelle aufweist, die einen angemessenen
Vertrieb der Heilmittel zugunsten möglichst vieler Patientinnen
und Patienten und zu einem möglichst tiefen Preis verhindert?
Mitunterzeichnende: Derder, Gilli, Rossini, Schenker Silvia,
Stolz (5)
12.09.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3650 n Ip. Moret. Nimmt die Finma ihre Aufsichtspflicht 
auch in Bezug auf den Bereich der Krankenzusatzversiche-
rungen in der Schweiz regelmässig wahr?  (20.06.2014)
Im Rahmen des Bundesgesetzes betreffend die Aufsicht über
die soziale Krankenversicherung schlägt der Bundesrat vor,
dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auch die Versiche-

rungsgruppen beaufsichtigen soll. Damit sind die Krankenzu-
satzversicherungen von Kassen gemeint, die neben der
sozialen Krankenversicherung auch Zusatzversicherungen
anbieten. Es scheint, dass die Finma mehr auf die Beaufsichti-
gung ausländischer Privatversicherungen fokussiert ist als auf
Krankenkassen, die in der Schweiz Zusatzversicherungen
anbieten. In diesem Sinne erweckt es den Eindruck, dass das
Eingreifen der Finma im Fall Assura/Supra eine Ausnahme war.
1. Kann der Bundesrat bestätigen, dass die Finma entschieden
hat, sich bei ihrer Aufsicht auf die ausländischen Privatversiche-
rungen zu konzentrieren?
2. Kann der Bundesrat bestätigen, dass Krankenkassen, die
Zusatzversicherungen anbieten, nur selten beaufsichtigt wer-
den, wie es der Fall Assura/Supra zeigt?
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Cassis, Derder, Parmelin, Pez-
zatti, Stolz (6)
03.09.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3651 n Mo. Hiltpold. Strafgesetzbuch. Schluss mit der 
Diskriminierung bei der Definition von Vergewaltigung  
(20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Strafgesetz-
buchs und wo nötig jedes anderen Gesetzes vorzulegen, damit
die Definition von Vergewaltigung ausgeweitet wird und jeden
erzwungenen Beischlaf, unabhängig vom Geschlecht des
Opfers oder des Täters, umfasst.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Barazzone, Bernasconi, Bour-
geois, Clottu, Feller, Feri Yvonne, Grin, Mahrer, Maire Jacques-
André, Moret, Portmann, Stolz, Tornare (14)
03.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3653 n Ip. Reynard. Ausserschulischer 
Jugendaustausch  (20.06.2014)
Von der Förderung des Jugendaustauschs profitieren nicht nur
die jungen Leute, sondern die gesamte Gesellschaft und Wirt-
schaft. Somit sollten die Letzteren ein Interesse daran haben,
diese Förderung zu unterstützen. Aus diesen Gründen stelle ich
dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Ist er mit dieser Aussage einverstanden?
2. Welche Schritte hat der Bund bis heute unternommen, um
den ausserschulischen Jugendaustausch zu ermöglichen?
3. Welche Möglichkeiten sieht er, um die Programme für den
ausserschulischen Jugendaustausch zu fördern, und welche
Fördermassnahmen ist er bereit, in diesem Bereich zu treffen?
4. Welche Bedeutung misst der Bundesrat Jugendaustausch-
programmen im Rahmen des Programms Erasmus plus bei?
5. Wie bemüht sich der Bund, den ausserschulischen Aus-
tausch allen Jugendlichen zugänglich zu machen, unabhängig
von ihrer Sprache, Herkunft und Ausbildung?
Mitunterzeichnende: Maire Jacques-André, Marra, Tornare (3)
20.08.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3654 n Ip. Derder. Digitale Sicherheit. Sind wir auf dem 
Holzweg?  (20.06.2014)
Seit Monaten bringen Schweizer und ausländische Medien das
systematische Sammeln und Überwachen von Daten durch
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ausländische Nachrichtendienste ans Licht. Das Beispiel, das in
der Öffentlichkeit am meisten Aufsehen erregt hat, sind die von
Edward Snowden aufgedeckten Aktivitäten der NSA. Sollte die
Schweiz unter diesen Umständen nicht die digitalen Netze stär-
ker absichern und die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger
besser schützen?
Wenn der Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten tat-
sächlich prioritär ist, gehen dann die laufende Revision des
Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und
Fernmeldeverkehrs (siehe 13.025, "Büpf. Änderung") und die
Schaffung einer Gesetzesgrundlage für den Nachrichtendienst
des Bundes (siehe 14.022, "Nachrichtendienstgesetz") in die
richtige Richtung? Die Antwort lautet: Nein.
Diese Revisionen öffnen der systematischen Überwachung von
Kommunikationen, Informationen und digitalen Daten Tür und
Tor und servieren diese Daten ausländischen Mächten, deren
feindselige Mittel und Absichten bereits erwiesen sind, auf dem
silbernen Tablett.
Ich möchte daran erinnern, dass vor Kurzem der Europäische
Gerichtshof (EuGH) in seinem Urteil (Urteil vom 8. April 2014 in
den verbundenen Rechtssachen C 293/12 und C 594/12) die
europäische Richtlinie 2006/24 über die Vorratsspeicherung
von Daten für ungültig befunden hat. Diese Richtlinie ist die
Rechtsgrundlage für die Speicherung von Telekommunikations-
daten in der Europäischen Union und kommt unserem Büpf
gleich. Der EuGH begründet sein Urteil damit, dass die Richtli-
nie einen besonders schwerwiegenden Eingriff in das Grund-
recht auf Achtung des Privatlebens und in das Grundrecht auf
den Schutz personenbezogener Daten darstellt.
Mitunterzeichnende: Barazzone, Bourgeois, Français, Germa-
nier, Glättli, Hiltpold, Lüscher, Moret, Perrinjaquet, Reimann
Lukas, Rime, Trede (12)
27.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3656 n Ip. Sommaruga Carlo. Schweizer Leitlinien zum 
Schutz von Menschenrechtsverteidigern. Politik und Instru-
mente zur Umsetzung der Leitlinien  (20.06.2014)
Ende 2013 hat das EDA die Schweizer Leitlinien zum Schutz
von Menschenrechtsverteidigern und Menschenrechtsverteidi-
gerinnen veröffentlicht - zehn Jahre nachdem die EU und Nor-
wegen ihre Leitlinien präsentierten und kurz bevor in Bern die
OSZE-Konferenz zum Schutz von Menschenrechtsverteidige-
rinnen und -verteidigern abgehalten wurde. Dieser Schritt ist zu
begrüssen. Damit erhalten die Schweizer Botschaften ein wirk-
sames Instrument, um den Schutz von Menschenrechtsverteidi-
gerinnen und -verteidigern (Human Rights Defenders, HRD) zu
fördern und sich für ihn einzusetzen. Mit diesem wichtigen
Schritt wird die Bedeutung der Menschenrechte in der Aussen-
politik stärker berücksichtigt, was auch mit den Forderungen der
Bundesverfassung übereinstimmt.
Um die Leitlinien besser zu verstehen, möchte ich dem Bundes-
rat folgende Fragen stellen:
1. Wie stehen die Leitlinien der Schweiz und die der OSZE
zueinander?
2. Hat das EDA nach der Annahme der Leitlinien zum Schutz
von HRD eine spezielle Ausbildung für das Personal eingeführt,
wie es zum Beispiel das Vereinigte Königreich getan hat? Wenn
nein, gedenkt das EDA, eine solche Ausbildung einzuführen
und bis wann?

3. Die Bundesverfassung misst im aussenpolitischen Bereich
der Förderung der Menschenrechte und damit dem Schutz von
HRD die gleiche Priorität bei wie der Wahrung der Unabhängig-
keit der Schweiz und ihrer Wohlfahrt. Wird durch diese Leitlinien
auch im Pflichtenheft der Botschaften und der Botschafterinnen
und Botschafter dem Schutz von HRD die gleiche Priorität bei-
gemessen wie der Verbesserung von Handelsbeziehungen,
dem Schutz von Investitionen und der Kulturförderung unseres
Landes?
4. Legt die Politische Abteilung hinsichtlich der Förderung der
Menschenrechte und des Schutzes von HRD für jedes Land
ein- oder mehrjährige Ziele fest? Oder ist die Tätigkeit der Politi-
schen Abteilung in diesem Bereich punktuell und lediglich reak-
tiv, was den Leitlinien nicht entsprechen würde?
5. Berücksichtigt man in den regelmässigen Berichten der Bot-
schaften an die Zentrale systematisch auch den Fortschritt hin-
sichtlich der Verfolgung dieser Ziele, der Projekte und der
Tätigkeit im Bereich der Förderung der Menschenrechte und
des Schutzes von HRD?
6. Hat das EDA in diesem Bereich Massnahmen zur Förderung
der Best Practices der Botschaften ausgearbeitet, um die Wirk-
samkeit der Umsetzung dieser Leitlinien zu verbessern?
7. Wann gedenkt das EDA die erste Überprüfung der Umset-
zung dieser Leitlinien vorzunehmen?
Mitunterzeichnende: Fehr Jacqueline, Friedl, Hadorn, Munz,
Naef, Reynard, Schenker Silvia, Schwaab, Voruz,
Wermuth (10)
13.08.2014 Antwort des Bundesrates.
26.09.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3657 n Mo. Sommaruga Carlo. Drohneneinsatz beim 
Militär. Die Schweiz soll den Prozess für eine internationale 
Regulierung einleiten  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen internationalen Regulie-
rungsprozess für den Einsatz von Drohnen einzuleiten. Dieser
Prozess soll unter Berücksichtigung des Kriegsrechts und der
Achtung der Menschenrechte und entweder im Rahmen der
Uno, durch eine Erweiterung der Genfer Konventionen oder des
Übereinkommens über bestimmte konventionelle Waffen
(CCW) oder auf jedem anderen dafür geeigneten Weg erfolgen.
Mitunterzeichnende: Allemann, Fehr Jacqueline, Friedl,
Hadorn, Leuenberger-Genève, Munz, Naef, Nussbaumer,
Reynard, Schwaab, Semadeni, Voruz, Wermuth (13)
20.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3658 n Po. Sommaruga Carlo. Internetplattformen zum 
Austausch von Dienstleistungen, insbesondere in den 
Bereichen Unterkunft und Transport. Bericht über Konse-
quenzen und zu treffende Massnahmen  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Bericht
vorzulegen zu dem Phänomen kostenloser oder kostenpflichti-
ger Dienstleistungen, die von Internetnutzerinnen und -nutzern
insbesondere in den Bereichen Unterkunft und Transport ange-
boten werden, wie zum Beispiel auf den Internetplattformen
www.airbnb.com und www.uber.com.
Der Bericht soll dieses Phänomen in der Schweiz und im inter-
nationalen Kontext beleuchten und die aktuelle Entwicklung die-
ser Dienstleistungen sowie ihre wirtschaftliche und finanzielle
Bedeutung in der Schweiz behandeln. Er soll sich mit den recht-
lichen Herausforderungen solcher Vertragsverhältnisse befas-
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sen und darauf eingehen, wie die gesetzlichen Bestimmungen
von Gemeinden, Kantonen und Bund über den Wirkungskreis
von Plattformen für kostenpflichtige Dienstleistungen anwend-
bar sind und angewendet werden. Der Bericht soll ebenfalls die
Problematik der Geldwäscherei untersuchen, die auf diesen
Plattformen betrieben werden kann.
Im Bereich der Unterkunft ist auf folgende Probleme und Fragen
einzugehen: Raumplanung, insbesondere die Bestimmung,
wonach der maximale Anteil an Zweitwohnungen nur 20 Pro-
zent betragen darf; Umnutzung von Wohnungen in hotelartige
Betriebe durch die Vermieterinnen und Vermieter oder die Mie-
terinnen und Mieter; Anwendung der Vorschriften über
missbräuchliche Mietzinse und missbräuchliche Kündigung;
Untermiete; Gerichtsstand im Falle eines Rechtsstreits; Einzie-
hung der Kurtaxe.
Der Bericht soll Regelungsansätze vorschlagen, die von ande-
ren Industrieländern, Städten oder selbst von Polizeidiensten
wie dem FBI gewählt wurden, um die Einhaltung nationaler und
lokaler Vorschriften zu gewährleisten.
Der Bericht soll mögliche Gesetzesänderungen aufzeigen oder
darlegen, welche Pflichten diesen Internetplattformen von den
Behörden auferlegt werden können.
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Birrer-Heimo, Carob-
bio Guscetti, Egloff, Fehr Jacqueline, Glättli, Reynard, Sch-
waab, Tschäppät, Voruz, Wermuth (11)
03.09.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3659 n Mo. Grin. Agrarpolitik. Schluss mit den admini-
strativen Auswüchsen!  (20.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, bei der Erarbeitung der künfti-
gen Agrarpolitik 2018-2021 darauf zu achten, dass der admini-
strative Aufwand verringert wird, indem bestimmte
Massnahmen vereinfacht und keine neuen eingeführt werden.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amaudruz, Binder, Clottu,
Estermann, Fehr Hans, Knecht, Parmelin, Rösti, Schibli (10)
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 14.3661 n Mo. Nationalrat. Massnahmen zur Früherfas-
sung von Krankheitsfällen gemeinsam entwickeln (Kom-
mission für soziale Sicherheit und Gesundheit-NR 
(13.4060))  (27.06.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu entwickeln, die
die Früherfassung von Krankheitsfällen von Erwerbstätigen und
ihre Rückkehr in den Arbeitsprozess unverzüglich mit den betei-
ligten und relevanten Akteuren aufgreifen. Letztere sind Arbeit-
geber, medizinische Leistungserbringer, die
Arbeitsunfähigkeitszeugnisse ausstellen (Ärztenetzwerke, Ärz-
teorganisationen), und IV-Stellen (Kompetenzzentren für Case-
Management, arbeitsmedizinische Abklärungen, Beratung).
Diese sollen dafür ausgerüstet werden, die Federführung des
gezielten "Zurück an die Arbeit"-Managements zu übernehmen,
indem sie die Akteure verknüpfen und frühzeitig an den Tisch
bringen.
Eine Minderheit der Kommission (Rossini, Carobbio Guscetti,
Feri Yvonne, Gilli, Heim, van Singer) beantragt die Ablehnung
der Motion.
27.08.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
10.09.2014 Nationalrat. Annahme.
09.06.2015 Ständerat. Annahme.

x 14.3664 n Mo. Kommission für Rechtsfragen NR. Fonds 
zur gerechten Entschädigung von Asbestopfern  
(14.08.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Fonds zur vollumfängli-
chen Entschädigung nach Haftpflichtrecht von Asbestopfern
einzurichten, die gegenüber einem zivil- oder vertragsrechtlich
Haftenden aufgrund abgelaufener Fristen keine oder nur eine
teilweise Genugtuung geltend machen konnten. Der Bundesrat
kann die näheren Voraussetzungen für den Bezug einer Ent-
schädigung festlegen. Er bestimmt zudem die geeignetste
Finanzierungsform für den Fonds.
Eine Minderheit (Huber, Brand, Egloff, Markwalder, Merlini, Rei-
mann Lukas, Rickli Natalie, Schwander) beantragt, die Motion
abzulehnen.
29.10.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR Kommission für Rechtsfragen
28.05.2015 Zurückgezogen.

x 14.3665 n Mo. Nationalrat. Ergänzung von Artikel 260bis 
StGB (Art. 187 StGB, "Sexuelle Handlungen mit Kindern") 
(Kommission für Rechtsfragen NR)  (14.08.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Entwurf
einer Änderung des Strafgesetzbuches mit folgendem Inhalt
vorzulegen:
Artikel 260bis Absatz 1 Buchstabe. fbis (neu)
1. (Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird
bestraft, wer planmässig konkrete technische oder organisatori-
sche Vorkehrungen trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass er
sich anschickt, eine der folgenden strafbaren Handlungen aus-
zuführen:)
a. bis f. unverändert
fbis. Sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187)
g. bis j. unverändert
2. und 3. unverändert
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR/SR Kommission für Rechtsfragen
11.03.2015 Nationalrat. Annahme.
18.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

x 14.3666 n Mo. Nationalrat. Artikel 198 StGB. Von Antrags- 
zu Offizialdelikt (Kommission für Rechtsfragen NR)  
(14.08.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Entwurf
einer Änderung des Strafgesetzbuches mit folgendem Inhalt
vorzulegen:
Art. 198
Abs. 1
Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Hand-
lung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt,
wer jemanden tätlich oder in grober Weise durch Worte sexuell
belästigt,
wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
Abs. 2 (neu)
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Wer diese Delikte gegen Kinder unter 16 Jahren verübt, wird mit
Busse bestraft.
29.10.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR/SR Kommission für Rechtsfragen
11.03.2015 Nationalrat. Annahme.
18.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

x 14.3667 n Mo. Nationalrat. Bundesgericht. Dissenting 
Opinions (Kommission für Rechtsfragen NR)  (14.08.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf einer Änderung
des BGG vorzubereiten, damit Urteile des Bundesgerichtes
auch abweichende Meinungen (Dissenting Opinions) wiederge-
ben können.
Eine Minderheit (Brand, Guhl, Nidegger, Reimann Lukas, Rickli
Natalie, Schwander, Stamm, von Graffenried) beantragt, die
Motion abzulehnen.
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
NR/SR Kommission für Rechtsfragen
11.03.2015 Nationalrat. Annahme.
18.06.2015 Ständerat. Annahme.

14.3668 n Mo. Nationalrat. Wasserzinsregelung nach 2019 
(Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NR)  
(26.08.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen, der Energiewirtschaft und weiteren interessierten
Kreisen die Wasserzinsregelung nach 2019 unter Berücksichti-
gung der konkreten Lage der Wasserkraftwerke und der Förde-
rungsmechanismen der Energiestrategie 2050 zügig an die
Hand zu nehmen. Der Bundesrat arbeitet darauf hin, dass für
Anlagen, die Investitionsbeiträge gemäss Artikel 30 des Ener-
giegesetzes erhalten, der Wasserzins für die zusätzliche Pro-
duktion für zehn Jahre reduziert oder gänzlich darauf verzichtet
wird.
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
09.12.2014 Nationalrat. Annahme.

14.3677 n Mo. Portmann. Arbeitszeiterfassung. Sofortige 
Ergänzung der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz  
(08.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Verordnung 1 zum Arbeits-
gesetz (ArGV 1) dahingehend anzupassen, dass die Bestim-
mungen betreffend Arbeitszeiterfassung den heute neuen
Arbeitsmodellen gerecht werden. Konkret sollen in Artikel 73
der ArGV 1 die Absätze c, d und e dort nicht zur Anwendung
kommen, wo ein Arbeitgeber sozialpartnerschaftlich mit einem
Arbeitnehmerverband durch separate Vereinbarung die Hand-
habung der Arbeitszeiterfassung regelt. Dabei muss minimal
das Recht des Arbeitnehmers auf eine individuelle Arbeitszeit-
erfassung auf dessen Verlangen gewährt werden. Diese Ver-
ordnungs-Ergänzung soll schnellstmöglich in Kraft gesetzt
werden, und heute praktizierte Handhabungen sollen mit einer
Übergangsfrist zugelassen sein.
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3680 n Ip. Heer. Keine Sanktionen gegen Russland  
(08.09.2014)
Die Schweiz ist gut beraten, trotz der unübersichtlichen und
unerfreulichen Situation in der Ukraine die guten politischen und
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und Rus-
sland nicht leichtfertig zu gefährden. Die Schweiz sollte zudem
aus neutralitätsrechtlichen und -politischen Überlegungen die
Grossmachtpolitik der USA und der EU nicht unterstützen.
Mit den Sanktionen der EU und der USA (und deren teilweiser
Übernahme durch die Schweiz) sollen russische Personen und
Unternehmungen bestraft werden. Dabei geht vergessen, dass
solche Sanktionen auch negative Auswirkungen auf schweizeri-
sche Unternehmungen haben, welche Industriegüter und
Dienstleistungen nach Russland exportieren. Ebenfalls negativ
betroffen sind Banken in der Schweiz, die solche Exporte finan-
zieren.
Russland ist ein wichtiger Abnehmer von schweizerischen
Gütern und Dienstleistungen. Mit den Sanktionen gegen russi-
sche Banken wird auch die schweizerische Industrie getroffen:
Exporteure, welche nach Russland liefern wollen, müssen auch
die Finanzierung offerieren und sicherstellen. Dabei arbeiten
schweizerische Banken, russische Banken und deren europäi-
sche und schweizerische Tochterbanken eng mit den schweize-
rischen Exporteuren zusammen. Dabei spielt die Serv, welche
im Auftrage des Bundes die mit solchen Exportgeschäften ver-
bundenen Risiken teilweise absichert, eine zentrale Rolle. Wird
die Finanzierung von solchen Projekten durch mögliche Sank-
tionen oder andere regulatorische Massnahmen der schweizeri-
schen Behörden verhindert oder erschwert, gehen
Exportaufträge verloren.
1. Ist dem Bundesrat bekannt, dass schweizerische Banken,
russische Banken und deren europäische und schweizerische
Tochterbanken eine wesentliche Rolle in der Finanzierung von
Exporten nach Russland spielen?
2. Ist er auch klar der Meinung, dass solche Finanzierungen von
Industriegütern nach wie vor in vollem Umfang möglich sein
müssen?
3. Werden sich der Bundesrat und die Schweiz als Vorsitzende
der OSZE dafür einsetzen, dass die verhängten Sanktionen
durch die USA und die EU möglichst rasch abgebaut werden
und der Dialog mit Russland fortgeführt wird, um eine politische
Lösung im Konflikt mit der Ukraine zu erreichen?
4. Wie gedenkt er im Lichte der verhängten Sanktionen den
Werkplatz Schweiz zu schützen?
Mitunterzeichnende: Fehr Hans, Joder, Matter, Pezzatti, Pfister
Gerhard, Portmann (6)
05.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3681 n Mo. Buttet. Keine unnötige Besteuerung unserer 
Rettungskräfte mehr  (08.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzgebung so anzupas-
sen, dass die Notrufdienste (Polizei, Feuerwehr, Sanität, Heli-
kopter-Rettungsdienst oder Seerettungsdienst) die
Mineralölsteuer und die Verbrauchssteuer auf Flugtreibstoffen
nicht mehr zahlen müssen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Bulliard, Darbellay, Gschwind,
Regazzi, Romano (6)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.3682 n Ip. Bulliard. Kostenbeteiligung des Bundes bei 
den Massnahmen zur Ausrottung des Asiatischen Laub-
holzbockkäfers. Die Kantone können nicht bis 2016 
warten!  (08.09.2014)
Der Kanton Freiburg ist ausserordentlich stark von der Ausbrei-
tung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) betroffen. Der
Schadorganismus, der alle Laubholzarten befällt, wurde 2011 in
der Gemeinde Brünisried nachgewiesen. Diesen Sommer hat er
ausserdem ein Gebiet der Gemeinde Marly in der Freiburger
Agglomeration befallen, was einen dringlichen Grosseinsatz
erforderte: In einem Umkreis von 100 Metern der Bäume mit
einem Ausbohrloch mussten alle befallenen Bäume und solche
mit einem hohen Befallsrisiko gefällt werden. Ausserdem müs-
sen in einem Umkreis von 200 Metern um die Befallszone alle
potenziellen Wirtspflanzen während vier Jahren nach dem
Befall beobachtet werden. Die Bekämpfung des ALB ist eine
internationale Herausforderung. Das Risiko einer Massenver-
mehrung stellt eine echte Bedrohung dar. Wird ein Wald befal-
len, besteht die einzige Lösung darin, grosse Flächen des
Waldes zu roden und somit dessen Funktion aufs Spiel zu set-
zen. In Übereinstimmung mit den bundesrechtlichen Vorgaben
und den internationalen Empfehlungen hat der Kanton Freiburg
dringende Massnahmen zur Ausrottung ergriffen. Allerdings
trägt er die Kosten dafür (bereits jetzt mehrere Hunderttausend
Franken) alleine, obwohl erwiesen wurde, dass der ALB durch
Holzpaletten mit einer Markierung (die bedeutet, dass sie zur
Abtötung jeglicher Organismen hätten erhitzt werden müssen)
aus China nach Marly gebracht wurde.
Vom Bund unterstützte Massnahmen zur Ausrottung dieser
Schadorganismen sind in der Revision des Waldgesetzes vor-
gesehen, die der Bundesversammlung diesen Herbst unterbrei-
tet, jedoch erst 2016 in Kraft treten wird. Ich bitte daher den
Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Anerkennt der Bundesrat, dass die Schädlingsbekämpfung
mehr als eine lokale oder regionale Aufgabe ist und dass die
Zeit drängt?
2. Ist der Bundesrat bereit, bereits 2014 Massnahmen zur Betei-
ligung des Bundes an den Kosten zur Ausrottung von Schador-
ganismen, insbesondere des ALB, für stark betroffene Kantone
(Freiburg und Zürich) umzusetzen?
3. Falls nicht, ist er bereit, dies auf den 1. Januar 2015 zu tun?
Mitunterzeichnende: Bourgeois, de Buman, Piller Carrard,
Rime, Schneider Schüttel, Steiert (6)
12.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3686 n Ip. Candinas. Kinder mit Velohelmen schützen  
(09.09.2014)
Der Bundesrat hat im Rahmen von Via sicura ein Velohelmobli-
gatorium für Kinder vorgeschlagen. Das Parlament hat 2012
diesen Antrag im Rahmen der Via-sicura-Debatte abgelehnt, u.
a. mit den Argumenten, dass die Tragquote bereits hoch sei und
die Eigenverantwortung der Eltern funktioniere. Besonders
betont wurde, dass die erfolgreichen Sensibilisierungskampa-
gnen fortzusetzen seien. Erstaunlicherweise hat der Fonds für
Verkehrssicherheit, der vom Bundesamt für Strassen geleitet
wird, kurz darauf entschieden, die Finanzierung der Velohelm-
kampagnen einzustellen.
Die jüngsten Erhebungen der BfU zeigen, dass die Velohelm-
tragquote bei Kindern seit zwei Jahren rückläufig ist. Bei Kin-
dern bis 14 Jahre beträgt die Tragquote noch 60 Prozent (2013
waren es 63 Prozent und 2012 sogar noch 68 Prozent). Diese

Entwicklung ist besorgniserregend, denn Kinder sind aufgrund
ihrer noch nicht voll ausgebildeten kognitiven und körperlichen
Fähigkeiten einem hohen Unfall- und Verletzungsrisiko ausge-
setzt.
Ich möchte dem Bundesrat dazu folgende Fragen stellen:
1. Wie beurteilt er diese bedenkliche Entwicklung?
2. Ist er weiterhin der Ansicht, dass ein Velohelmobligatorium
für Kinder sachlich gerechtfertigt wäre?
3. Würde er angesichts der rückläufigen Velohelmtragquote bei
Kindern begrüssen, wenn der Fonds für Verkehrssicherheit die
Finanzierung der Sensibilisierungskampagnen zum Helmtragen
wieder aufnimmt?
4. Sieht er weitere Massnahmen für die vermehrte Sensibilisie-
rung für die Vorteile der Velohelme bei Kindern?
29.10.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3687 n Ip. Grüne Fraktion. Gegen die Festung Europa. 
Zugang zu einem fairen Asylverfahren, "burden sharing" 
und realistische Planung im Asylbereich  (10.09.2014)
Das europäische Asylsystem ("Dublin") weist wesentliche Män-
gel auf. Die Abschreckungspolitik ("Festung Europa" ebenso
wie "Festung Schweiz" - inklusive Abschaffung Botschaftsasyl)
verunmöglicht heute praktisch den legalen Zugang zu einem
Asylverfahren in Europa - dies zwingt Flüchtlinge in die Illegali-
tät und zur Wahl gefährlicher, leider oft sogar tödlicher Flucht-
wege nach Europa. Die Schweiz hat durch den Abbau der
Unterkunftskapazitäten unter dem damaligen EJPD-Vorsteher
Christoph Blocher im Bereich der Unterbringung von Flüchtlin-
gen einen Rückschlag erlitten, dessen Nachwehen heute noch
spürbar sind.
Dazu stellen sich folgende Fragen:
1. Welche Möglichkeiten bestehen heute für Flüchtlinge z. B.
aus dem syrischen Bürgerkrieg oder der eritreischen sozialisti-
schen Militärdiktatur, in einem EU-Staat einen Asylantrag zu
stellen, ohne auf die Hilfe von Fluchthelfern Rückgriff nehmen
zu müssen (Auflistung nach Staaten; ggf. Situationen unter-
scheiden, z. B. Erstflüchtlinge, Familienangehörige von bereits
anerkannten Flüchtlingen)? Welche Möglichkeiten bestehen für
einen solchen Asylantrag in der Schweiz?
2. Setzt sich die Schweiz dafür ein, im Rahmen von Dublin
einen Zugang zu Asylverfahren in europäischen Staaten zu
schaffen, dass es z. B. Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien
erlaubt, ohne Fluchthelfer legal ein Asylgesuch zu stellen?
3. Ist der Bundesrat bereit, eine Asylgesetzänderung vorzule-
gen, welche den Zugang zum schweizerischen Asylverfahren z.
B. für syrische oder andere Flüchtlinge ermöglicht, ohne dass
diese auf Fluchthelfer angewiesen sind?
4. Ist er endlich bereit, rasch grössere Kontingente von Flücht-
lingen aufzunehmen?
5. Wie beurteilt er die Möglichkeit für eine Entwicklung innerhalb
"Dublin" hin zu einem "Burden-sharing" das über finanzielle
Unterstützung hinausgeht?
6. Wie viele zusätzliche Asylgesuche hätte die Schweiz netto
materiell ohne das Dublin-Abkommen behandeln müssen (pro
Jahr, seit Inkrafttreten)?
7. Wie viele Unterkünfte (Anzahl Unterkünfte, Anzahl Plätze),
welche von den Kantonen nach der Senkung der finanzierten
Unterkunftsreserven unter Bundesrat Blocher aufgegeben wur-
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den, sind unterdessen wieder in Betrieb? Wie viele Unterkünfte
stehen nicht mehr zur Verfügung?
8. Wie viele Plätze kann die Schweiz zur Pflege von Helferinnen
und Helfern anbieten, welche beim Kampf gegen die Ebola-Epi-
demie selbst angesteckt wurden?
Sprecher: Glättli
12.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3688 n Ip. Sozialdemokratische 
Fraktion. Physiotherapietarife. Wie weiter nach dem Ent-
scheid des Bundesverwaltungsgerichtes?  (10.09.2014)
Die Tarife für Physiotherapieleistungen sind auf dem Prüfstand.
Grosse Teile der Physiotherapeutinnen und -therapeuten arbei-
ten seit 16 Jahren zum gleichen Tarif. Dass diese Tarife drin-
gend erhöht werden müssen, ist bekannt. Doch die
Krankenversicherer und mit ihnen die Versicherungsverbände
(Santésuisse, Curafutura) wehren sich mit allen Mitteln gegen
eine genügende Erhöhung.
In der Fragestunde vom 5. Juni 2012 bestätigte Bundesrat Ber-
set, dass die Kantone im Streitfall die Tarife festsetzen sollen.
Der Bundesrat hat mit einem offiziellen Schreiben vom 7. Juni
2013 mitgeteilt, dass die Kantonsregierungen für die Festle-
gung der Taxpunktwerte zuständig sind.
Thurgau hat am 2. April 2013 entschieden, den Taxpunktwert
um 5 Rappen zu erhöhen. Dagegen haben die Versicherer Ein-
sprache erhoben. Das Bundesverwaltungsgericht hat am 28.
August 2014 den Entscheid des Kantons Thurgau mit der Auf-
forderung um Überarbeitung zurückgewiesen. Im Urteil hält es
unter anderem fest, "dass dem Tariffestsetzungsentscheid des
Regierungsrates keine gültige Tarifstruktur zugrunde liegt und
sich der Beschluss in mehrfacher Hinsicht als bundesrechtswid-
rig erweist". Für die Patientinnen und Patienten der Curafutura-
Kassen gibt es für den Kanton Thurgau nun keine gültige Tarif-
struktur mehr. Gleichzeitig stellt sich die Frage, welche Auswir-
kung dieses Urteil auf die übrigen hängigen Gerichtsverfahren
hat. Die Tariferhöhungen sind derzeit in 12 Kantonen durch
Gerichtsverfahren blockiert.
Angesichts der verfahrenen Situation und der wirtschaftlich
schwierigen Situation der Physiotherapeutinnen und -therapeu-
ten, die teilweise mit Existenzproblemen kämpfen, ist Dringlich-
keit gegeben.
Wir danken dem Bundesrat für die Beantwortung folgender Fra-
gen:
1. Wie beurteilt er die Auswirkung des Entscheides des Bundes-
verwaltungsgerichtes insbesondere auch hinsichtlich der wirt-
schaftlichen Situation von Physiotherapeutinnen und -
therapeuten?
2. Welche Möglichkeiten sieht er, damit die Physiotherapietarife
endlich angepasst werden können?
3. Ist er bereit, allfällige Gesetzesänderungen (z. B. subsidiäre
Kompetenz) dem Parlament umgehend vorzulegen?
Sprecherin: Gysi
28.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3689 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Asylchaos endlich angehen!  (10.09.2014)
Die Zahlen der Asylgesuche sind in den letzten Monaten mas-
siv angestiegen. Die ungelösten Probleme im Schweizer Asyl-
wesen werden immer gravierender. Dazu stellen sich folgende
dringlichen Fragen:
1. Wie gedenkt der Bundesrat von den EU-Südstaaten, insbe-
sondere Italien, ihre Verpflichtungen gemäss Dublin-Abkommen
einzufordern und dessen Einhaltung durchzusetzen?
2. Was unternimmt er, damit die Asylgesuche innerhalb der
Dublin-Staaten im Vergleich zur Bevölkerung gerechter verteilt
werden?
3. Ist ihm bekannt, dass italienische Beamte vermehrt Asylbe-
werbern, die aufgrund des Dublin-Abkommens von der Schweiz
nach Italien zurückgeschickt wurden, unmittelbar nach Ankunft
am Flughafen ein Dokument in die Hand drücken, mit welchem
sie unter Androhung einer Gefängnisstrafe aufgefordert wer-
den, das Land innert weniger Tage zu verlassen? Somit wan-
dern diese direkt in die Schweiz zurück. Wie gedenkt der
Bundesrat diesen klaren Vertragsbruch Italiens anzugehen?
4. Wie stellt er sich zur Tatsache, dass mit dem Projekt "Mare
Nostrum" und neuerdings mit Frontex-Einsätzen in erster Linie
Schlepper unterstützt werden, deren "Arbeit" damit massiv
erleichtert wird? Anerkennt er die Tatsache, dass dies die
Attraktivität einer Bootsüberfahrt markant erhöht und damit
auch die steigenden Gesuchszahlen zusammenhängen? Was
wird vonseiten der Schengen-Staaten gegen diesen Fehlanreiz
unternommen?
5. Volk und Stände haben in der Referendumsabstimmung zu
den dringlichen Änderungen des Asylgesetzes am 9. Juni 2013
mit 78 Prozent unter anderem klar befürwortet, dass Wehr-
dienstverweigerer aus Eritrea ausdrücklich von der Flüchtling-
seigenschaft ausgeschlossen sind. Warum wird dieses
deutliche Volksverdikt missachtet, indem die Anerkennungs-
quote bei Personen aus Eritrea in den ersten sieben Monaten
2014 bei übermässig hohen 58,5 Prozent liegt?
6. In Artikel 4 AsylG wird klar ausgeführt, dass Kriegsflüchtlin-
gen vorübergehender Schutz gewährt wird. Wird dieser Status
der "Schutzbedürftigen" für die Flüchtlinge aus Syrien, insbe-
sondere für Kontingentsflüchtlinge, angewendet? Wenn nein:
Warum nicht? Wenn ja: Bei wie vielen Personen ist dies der
Fall?
7. Was unternimmt der Bundesrat, damit die sich zurzeit aus-
breitende Krankheit Ebola nicht über den Asylweg in die
Schweiz eingeführt wird? Werden für Personen aus den betrof-
fenen Staaten besondere grenzsanitarische Untersuchungen
ins Auge gefasst?
Sprecher: Brand
05.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3690 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Bilanz des 
Generationenvertrages  (10.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt regelmässig einen Bericht zu
verfassen und dem Parlament zu unterbreiten, welcher die
effektive und erwartete Verteilung der Lasten zwischen den
Generationen aufzeigt. Dieser "Bericht zum Generationenver-
trag" soll insbesondere aufzeigen, welche finanziellen Lasten
den nächsten Generationen aufgebürdet werden (Ausmass und
Bedeutung der wachsenden Staatsquote, langfristige Finanzie-
rung der Sozialversicherungssysteme (explizite und implizite
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Schulden), Ausmass der gesetzeswidrigen Umverteilung zwi-
schen Aktiven und Pensionierte im BVG, erwartete Belastung
der sozialisierten Kosten im Gesundheitswesen, inkl. Alters-
pflege usw.).
Sprecher: Cassis
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3691 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Keine Einwanderung 
in unser Sozialsystem  (10.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Gesetzentwurf vorzule-
gen, welcher Einwanderer aus Drittstaaten nach der Einreise für
eine Anfangszeit von drei bis fünf Jahren von der Sozialhilfe
ausschliesst.
Sprecher: Müller Philipp
05.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3698 n Ip. Riklin Kathy. Situation arbeitstätiger Aus-
landschweizerinnen und -schweizer in EU-Efta-Staaten. 
Mögliche Konsequenzen nach Annahme der Massenein-
wanderungs-Initiative  (11.09.2014)
Gesamthaft leben rund 450 000 Schweizerinnen und Schweizer
in EU-Efta-Staaten. Das Abkommen der Personenfreizügigkeit
zwischen der Schweiz und den EU-Staaten, welches seit 2002
in Kraft ist, gibt den Staatsangehörigen der Schweiz und der
EU/Efta-Mitgliedstaaten grundsätzlich das Recht, Arbeitsplatz
bzw. Aufenthaltsort innerhalb der Staatsgebiete der Vertrags-
parteien frei zu wählen. Die Personenfreizügigkeit brachte den
Schweizerinnen und Schweizern, die in der EU arbeiten, grosse
Vorteile.
Ich bitte daher den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie gross ist der Anteil arbeitstätiger Schweizer Staatsange-
höriger in den einzelnen EU-Efta-Staaten (Auflistung nach Län-
dern)?
2. Wie viele Schweizerinnen und Schweizer wandern jährlich in
den EU-Efta-Raum aus und machen somit von der Personen-
freizügigkeit Gebrauch?
3. Welche Vorteile haben die arbeitstätigen Auslandschweizer
dank der koordinierten Sozialversicherungen?
4. Gibt es weitere Vorteile, die dank der bilateralen Verträge ent-
stehen?
5. Welche Nachteile hätten die Schweizerinnen und Schweizer
in EU-Efta-Staaten, wenn das Personenfreizügigkeitsabkom-
men und damit die Bilateralen I wegfallen würden?
6. Welche Auswirkungen hätte ein Wegfall des Personenfreizü-
gigkeitsabkommens für Schweizer Studierende und Forscherin-
nen und Forscher?
7. Welche Auswirkungen hätte die Kündigung des Abkommens
über die Personenfreizügigkeit auf das Schengen-Assoziie-
rungsabkommen?
8. Ist der Bundesrat bereit, einen ausführlichen Bericht zuhan-
den des Parlamentes und der Öffentlichkeit zu den obenstehen-
den Fragen und zur Bedeutung der Personenfreizügigkeit für
die im europäischen Raum arbeitstätigen Schweizerinnen und
Schweizer zu erstellen?
Mitunterzeichnende: Darbellay, Fiala, Gilli, Glanzmann, Mark-
walder, Neirynck, Nordmann, Schmid-Federer, Schneider-
Schneiter, Vogler (10)
12.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3702 n Mo. Schläfli. Keine modernen Söldner  
(11.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 94 des Militärstrafgeset-
zes anzupassen, sodass der Artikel analog auch auf die Teil-
nahme an Kampfhandlungen und Aktivitäten von
armeeähnlichen, ideologisch motivierten Gruppierungen im
Ausland, wie beispielsweise die IS-Miliz, angewendet werden
kann.
Gleichzeitig soll der Bundesrat das Strafmass für die Teilnahme
an solchen Aktivitäten auf mindestens zehn Jahre erhöhen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Büchler Jakob, Bulliard, Candi-
nas, Darbellay, de Buman, Fässler Daniel, Flach, Glanzmann,
Gmür, Hadorn, Haller, Hausammann, Heim, Ingold, Keller Peter,
Knecht, Lohr, Miesch, Müller Leo, Müller-Altermatt, Pezzatti,
Romano, Streiff, Vitali, Vogler, von Siebenthal, Walter, Weibel,
Wobmann (30)
05.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3703 n Mo. Bortoluzzi. Missbrauchsbekämpfung im 
Bereich der Ergänzungsleistungen  (11.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Missbrauchsbekämpfung im
Bereich der Ergänzungsleistungen (EL) konsequent an die
Hand zu nehmen und den kantonalen Durchführungsstellen
Mindeststandards vorzugeben. Sofern sich Gesetzes- und Ver-
ordnungsänderungen als notwendig erweisen, sind umgehend
Korrekturen an die Hand zu nehmen. Insbesondere sind die
Eigentumsverhältnisse im Ausland und der tatsächliche Wohn-
sitz, d. h. der Lebensmittelpunkt, zu überprüfen.
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3705 n Mo. Romano. Aberkennung des Schweizer Bür-
gerrechtes bei Dschihadisten mit Doppelbürgerschaft  
(11.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Bürgerrechtsgesetz folgen-
dermassen anzupassen, dass Personen mit Doppelbürger-
schaft (Schweiz und anderes Land), welche im Ausland
nachweislich und freiwillig für eine fremde Armee oder eine
armeeähnliche, ideologisch motivierte Gruppierung gekämpft
haben, beispielsweise Dschihadisten, das Schweizer Bürger-
recht aberkannt werden kann.
Mitunterzeichnende: Amherd, Büchler Jakob, Glanzmann,
Schläfli, Schneider-Schneiter (5)
05.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3706 n Po. Feri Yvonne. Materielle Sozialhilfe. Einhal-
tung der Bundesverfassung  (11.09.2014)
Aktuelle Diskussionen stellen Sozialhilfebezügerinnen und -
bezüger in den Fokus. So sehen sich die Schwächsten zuse-
hends einer demagogischen Volksverhetzung ausgesetzt.
Diese wird durch allgemeines Unwissen verstärkt. Not täte
daher eine Aufklärungskampagne (analog der "Stopp Aids"-
Kampagne) über die Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft. Auch behördliche Massnahmen drängen
sich auf, um den sozialen Frieden in unserem Land zu sichern.
In Anlehnung an meine Anfrage 13.1066 betreffend Sozialhilfe
bitte ich den Bundesrat zu prüfen, ob es für Bezügerinnen und
Bezüger von Sozialhilfe bei der einwandfreien Gewährleistung
folgender in der Bundesverfassung verankerter Grundrechte
Ergänzungen auf der Gesetzesebene oder anderer Massnah-
men bedarf:
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1. Recht auf Hilfe in Notlagen (Art. 12);
2. Schutz der Privatsphäre (Art. 13);
3. Niederlassungsfreiheit (Art. 24 Abs. 1).
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Carobbio Guscetti,
Fehr Jacqueline, Fridez, Friedl, Gross Andreas, Hadorn, Jans,
Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Munz, Naef, Pardini, Piller
Carrard, Reynard, Schenker Silvia, Voruz, Wermuth (18)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3708 n Ip. Glanzmann. Keine Wiedereinreise und Entzug 
des Aufenthaltsrechtes für Dschihadisten  (11.09.2014)
Gemäss Artikel 5 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen
und Ausländer (AuG) können Ausländerinnen und Ausländer
nur in die Schweiz einreisen, wenn sie keine Gefahr für die
öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die internationalen
Beziehungen der Schweiz darstellen. Zudem können gemäss
Artikel 62 und Artikel 63 des AuG Aufenthalts- und Niederlas-
sungsbewilligungen widerrufen werden, wenn die Ausländerin
oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die
öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Aus-
land verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder
die äussere Sicherheit gefährdet.
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie oft wurde ausländischen Staatsbürgern aus diesem
Grund seit 2001 die Einreise verwehrt?
2. Wie oft wurde ausländischen Staatsbürgern aus diesen Grün-
den seit 2001
a. die Aufenthaltsbewilligung entzogen?
b. die Niederlassungsbewilligung entzogen?
3. Ist eine nachweisbare Teilnahme an dschihadistischen Aktivi-
täten im In- und/oder Ausland Grund genug, eine Aufenthalts-
oder Niederlassungsbewilligung gemäss Artikel 62 oder 63 AuG
zu entziehen?
4. Ist die Zusammenarbeit von Nachrichtendienst und Bundes-
anwaltschaft gewährleistet in diesem Bereich?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amherd,
Barazzone, Büchler Jakob, Bulliard, Buttet, Darbellay, de
Buman, Eichenberger, Fässler Daniel, Fischer Roland, Galladé,
Gmür, Grunder, Gschwind, Guhl, Haller, Hassler, Hess Lorenz,
Humbel, Hurter Thomas, Jositsch, Keller Peter, Landolt, Leh-
mann, Lohr, Müller Leo, Müller Walter, Müller-Altermatt, Pfister
Gerhard, Regazzi, Riklin Kathy, Ritter, Romano, Schilliger,
Schläfli, Schneider-Schneiter, Stahl, Vitali, Vogler (41)
05.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3710 n Po. Darbellay. Stärkung präventiver Massnahmen 
im Bereich des Gewaltextremismus  (11.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, abzuklären und in einem Bericht
darzulegen, inwiefern die bestehenden Massnahmen im
Bereich Prävention von Gewaltextremismus gestärkt werden
können.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Allemann,
Amherd, Barazzone, Büchler Jakob, Bulliard, Buttet, de Buman,
Eichenberger, Fässler Daniel, Fischer Roland, Galladé, Gmür,
Grunder, Gschwind, Guhl, Haller, Hassler, Hess Lorenz, Hum-
bel, Hurter Thomas, Jositsch, Keller Peter, Landolt, Lehmann,
Lohr, Müller Leo, Müller Walter, Müller-Altermatt, Pfister Ger-

hard, Regazzi, Riklin Kathy, Ritter, Romano, Schläfli, Schneider-
Schneiter, Stahl, Vitali, Vogler (40)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3711 n Mo. Glanzmann. Ausreisesperre für potenzielle 
Dschihad-Touristen  (11.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über Mass-
nahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS) mit einer
Bestimmung zu ergänzen, die ermöglicht, Ausreisesperren für
potenzielle Dschihad-Touristen oder ähnliche Gewaltextremi-
sten zu erlassen. Der Bundesrat soll sich dabei an Artikel 24c
BWIS, welcher Ausreisebeschränkungen für Hooligans regelt,
orientieren.
Es braucht zusätzlich einen Eintrag im Schengener Informati-
onssystem (SIS), damit eine mit Ausreisesperre belegte Person
nicht über ein anderes Land im Schengen-Raum ausreisen
kann.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amherd,
Barazzone, Büchler Jakob, Bulliard, Buttet, Darbellay, de
Buman, Fässler Daniel, Galladé, Gmür, Grunder, Gschwind,
Haller, Hassler, Hess Lorenz, Humbel, Hurter Thomas, Jositsch,
Landolt, Lehmann, Müller Leo, Müller-Altermatt, Pfister Ger-
hard, Regazzi, Ritter, Romano, Schläfli, Schneider-Schneiter,
Stahl, Vogler (32)
28.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3714 n Ip. Freysinger. Diplomatische Beziehungen zwi-
schen der Schweiz und Russland. Schäden vermeiden  
(11.09.2014)
Der Entscheid, den Besuch von Herrn Sergei Naryschkin, Präsi-
dent der russischen Duma, abzusagen, bei dem gemeinsam
das 200-Jahr-Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwi-
schen der Schweiz und Russland gefeiert werden sollte, ist
unüberlegt, überstürzt und wurde mit dem Nationalratspräsiden-
ten nicht abgesprochen. Beabsichtigt der Bundesrat, sich im
Namen der Schweiz offiziell zu entschuldigen oder konkrete
Massnahmen zur Begrenzung des Schadens zu ergreifen, den
dieser Entscheid den Beziehungen mit einem wichtigen Han-
delspartner zufügt?
29.10.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3715 n Po. Barazzone. Die Ausbreitung der Bettwanzen 
in der Schweiz koordiniert bekämpfen  (11.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen einen Bericht über die gegenwärtige Ausbreitung der
Bettwanzen in der Schweiz zu erstellen. Der Bericht soll Prä-
ventions-, Lösungs- und Harmonisierungsansätze enthalten,
die von den Gemeinden, von den Kantonen und/oder vom Bund
umzusetzen sind, um gegen das Vorkommen und die Ausbrei-
tung dieser Insekten in der Schweiz vorzugehen.
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Derder, Français, Gschwind,
Hiltpold, John-Calame, Mahrer, Maire Jacques-André, Regazzi,
Reynard, Sommaruga Carlo, Tornare, Vogler (13)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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14.3717 n Ip. Fehr Jacqueline. Stiftung für Kunst, Kultur 
und Geschichte. Rolle der Stiftungsaufsicht  (15.09.2014)
Die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte verfügt über die
möglicherweise grösste private Kunstsammlung der Schweiz.
Gleichzeitig ist Bruno Stefanini im Besitz vieler Liegenschaften,
schwergewichtig in Winterthur, aber auch im Rest der Schweiz.
Weitere Kulturgüter von mutmasslich hohem Wert werden sei-
nem Besitz zugeschrieben.
Wie den Medien zu vernehmen ist, ist in den letzten Monaten in
der Stiftung ein heftiger Streit über die Zukunft derselben ausge-
brochen. Dabei wurde auch Kritik an der Eidgenössischen Stif-
tungsaufsicht laut.
Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um Antwort auf
folgende Fragen:
1. Wie hat die Eidgenössische Stiftungsaufsicht in den letzten
Jahren und insbesondere in den letzten Monaten ihre Aufsicht
im konkreten Fall wahrgenommen?
2. Wieso dauert der Entscheid über den Antrag, vom Ernen-
nungsrecht zum Kooptationsrecht zu wechseln, so lange? Ist
man mit den Stiftungsräten dazu im Gespräch?
3. Welchen Beitrag leistet die Eidgenössische Stiftungsaufsicht,
um den Bestand der Stiftung und deren
Wert zu sichern?
4. Welche konkreten Schritte werden eingeleitet, um die Kon-
flikte zwischen der Tochter des Stifters und dem Stiftungsrat so
beizulegen, dass die Zukunft gesichert ist?
5. Welche Auflagen macht die Eidgenössische Stiftungsauf-
sicht, um den Bestand der Stiftung kulturhistorisch korrekt zu
erheben und als Sammlung zu inventarisieren?
Mitunterzeichnende: Ingold, Rickli Natalie (2)
12.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3718 n Ip. Schneider Schüttel. Vorschriften über die bau-
liche Ausgestaltung von Fussgängerstreifen  (15.09.2014)
Mit der Annahme des Handlungsprogramms Via sicura hat sich
der Bund verpflichtet, zusammen mit den Kantonen für mehr
Sicherheit auf den Fussgängerstreifen zu sorgen. So steht im
neuen Strassenverkehrsgesetz in Artikel 6a Absatz 2: "Der
Bund erlässt in Zusammenarbeit mit den Kantonen Vorschriften
über die bauliche Ausgestaltung von Fussgängerstreifen."
In diesem Zusammenhang wird der Bundesrat gebeten, fol-
gende Fragen zu beantworten:
1. Wie weit ist die Zusammenarbeit mit den Kantonen bei den
Vorschriften über die bauliche Ausgestaltung von Fussgänger-
streifen fortgeschritten?
2. Erachtet es der Bund als sinnvoll, ein periodisches Monito-
ring über die Zahl und die Leistungen der Kantone bezüglich zu
sanierender und sanierter Fussgängerstreifen zu erstellen?
3. Erachtet es der Bund als sinnvoll, sich im Sinne einer
Anstossfinanzierung bei den Sanierungen von Fussgängerstrei-
fen zu beteiligen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Hardegger (2)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3719 n Ip. Aebischer Matthias. Für zumutbare und 
gefahrlose Schulwege  (15.09.2014)
Mit der Neuorganisation und Zusammenlegung von Schularea-
len werden Schulwege immer länger und mit zunehmendem
Verkehr auch immer komplizierter und gefährlicher. Mit dem
neuen Kindergartenobligatorium besteht ab vier Jahren die Kin-
dergartenpflicht. Aus der Bundesverfassung, Artikel 19, geht
das Recht auf einen ausreichenden und unentgeltlichen Grund-
schulunterricht hervor, der für jedermann zugänglich sein muss.
Daraus geht auch der Anspruch auf einen bezüglich Länge und
Gefahren zumutbaren Schulweg hervor.
In Artikel 2 FWG ist festgelegt, dass Fusswegnetze Verkehrs-
verbindungen für die Fussgängerinnen und Fussgänger sind,
und in Absatz 3, dass Fusswegnetze insbesondere Wohnge-
biete, Arbeitsplatzgebiete, Kindergärten und Schulen erschlies-
sen und verbinden. Sie müssen gemäss Artikel 6 möglichst
gefahrlos begangen werden können.
Die Fragen an den Bundesrat:
1. Wie werden die Zumutbarkeit und die Gefahrlosigkeit,
namentlich für jüngere Kinder, definiert?
2. Wie gedenkt er sicherzustellen, dass die Kinder weiterhin
selbstständig in die Schule gelangen können?
Mitunterzeichnende: Hardegger, Schneider Schüttel (2)
05.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3720 n Ip. Hardegger. Rückbau von Fussgängerstreifen  
(15.09.2014)
Im Zusammenhang mit dem Rückbau von Fussgängerstreifen
bitte ich den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie gedenkt er sicherzustellen, dass Fussgängerstreifen
erhalten bleiben, gesichert werden und nicht durch Entfernung
aus der Sanierungspflicht entlassen werden?
2. Fussgängerstreifen sind gemäss Fuss- und Wanderwegge-
setz (FWG) Elemente des Fusswegnetzes. Kann eine Entfer-
nung ersatzlos erfolgen, und wie wird die Ersatzpflicht
garantiert?
3. Das Anbringen bzw. die Entfernung eines Fussgängerstrei-
fens ist eine Verkehrsanordnung mit Vorschriftscharakter. Fahr-
zeuglenker müssen den Fussgängern am Fussgängerstreifen
den Vortritt gewähren. Wird der Streifen entfernt, wird den Fuss-
gängern der Vortritt entzogen. Ist er nicht auch der Meinung,
dass eine Änderung der Verkehrsanordnung öffentlich ausge-
schrieben werden muss?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Schneider
Schüttel (2)
05.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 14.3721 n Mo. Nationalrat. Forschung im Bereich der Kir-
schessigfliege (Pezzatti)  (15.09.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert, die Forschung und Beratung
im Bereich der Kirschessigfliege deutlich auszubauen, damit
gegen diesen Schadorganismus innert nützlicher Frist nachhal-
tige Bekämpfungsstrategien entwickelt und in der landwirt-
schaftlichen Praxis verankert werden können.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Barazzone, Binder, Bour-
geois, Bugnon, Buttet, Cassis, Darbellay, Favre Laurent, Ger-
manier, Gössi, Graf Maya, Grin, Gschwind, Hausammann,
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Herzog, Hiltpold, Joder, Merlini, Müller Leo, Müller Walter,
Noser, Parmelin, Regazzi, Reimann Lukas, Ritter, Rösti, Schibli,
Schläfli, Schneeberger, Schneider-Schneiter, Vitali, von Sieben-
thal, Walter (34)
05.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
12.12.2014 Nationalrat. Annahme.
17.06.2015 Ständerat. Annahme.

14.3728 s Mo. Ständerat. Regulierungskosten für die Wirt-
schaft. Unnötige Administrativarbeiten für die AHV 
abschaffen (Niederberger)  (16.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, unnötige Administrativarbeiten
der Unternehmen für die AHV abzuschaffen (Art. 136 AHVV).
Mitunterzeichnende: Baumann, Bieri, Bischof, Engler, Gutzwil-
ler, Häberli-Koller, Hess Hans, Lombardi, Schwaller, Theiler (10)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
27.11.2014 Ständerat. Annahme.
04.06.2015 Nationalrat. Das Geschäft wird von der Tagesord-
nung gestrichen.

14.3731 n Po. Munz. Erfolgsquote bei den Lehrab-
schlussprüfungen erhöhen  (17.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu erstellen, der
Aufschluss gibt über die Erfolgsquote bei Qualifikationsverfah-
ren nach Beruf und Kanton. Ursachen für tiefe Erfolgsquoten
sollen analysiert und Massnahmen zur Verbesserung vorge-
schlagen werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Bernasconi, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacque-
line, Feri Yvonne, Fridez, Gross Andreas, Gysi, Hadorn, Har-
degger, Heim, Maire Jacques-André, Masshardt, Naef,
Nussbaumer, Pardini, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Sch-
waab, Tschümperlin (23)
05.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3732 n Ip. Friedl. Staatsvertrag für den ökologischen 
Zustand des Alpenrheins  (17.09.2014)
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie ist der Stand der Planung für die Aufweitungen des
Alpenrheins auf der liechtensteinisch-schweizerischen Grenz-
strecke, und was ist die Rolle des Bundes bei diesen Vorha-
ben?
2. Unterstützt er die Bestrebungen zur Verbesserung der
Grundwasserverhältnisse und der davon abhängigen Lebens-
räume sowie der ökologischen Bedingungen für die im Grenz-
abschnitt vorkommenden bedrohten Arten, insbesondere für die
Wanderfische wie Nase, vom Bodensee zur Fortpflanzung in
den Alpenrhein aufsteigende Felchen und (rückwandernde)
Seeforellen oder Pflanzenarten wie Kleiner Rohrkolben und
Deutsche Tamariske?
3. Hält er einen Staatsvertrag zwischen Liechtenstein und dem
Bund für die Rheinstrecke Ellhorn-Ruggell für sinnvoll, um die
Planung und Umsetzung von Flussaufweitungen sicherzustel-
len und Ziele wie die Stabilisierung der Sohlenlage, die Finan-
zierung und den Unterhalt zu koordinieren, analog den

Staatsverträgen für die unterliegende Rheinstrecke Illmündung-
Bodensee?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Badran Jac-
queline, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline,
Fridez, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim, Maire Jacques-André,
Munz, Naef, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni,
Tschümperlin (18)
05.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3734 n Mo. Keller Peter. Keine doppelte Staatsbürger-
schaft für Schweizer Diplomaten  (17.09.2014)
Zurzeit gilt der sinnvolle Grundsatz, dass ein Doppelbürger
seine zweite Staatszugehörigkeit offiziell niederlegen muss,
bevor er in den diplomatischen Dienst der Eidgenossenschaft
eintreten und das Land nach aussen vertreten kann. Gemäss
der "Schweiz am Sonntag" vom 24. August 2014 plant nun das
Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mit einer
heimlichen Revision der Bundespersonalverordnung, ab Januar
2015 auch Doppel- oder Mehrfachbürger als Diplomaten einzu-
setzen.
Der Bundesrat wird beauftragt, dass er diese bereits ausformu-
lierte Änderung zurücknimmt beziehungsweise nicht in Kraft
setzt.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amaudruz, Amstutz, Binder,
Borer, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Büchel Roland, Bugnon,
Clottu, de Courten, Egloff, Fehr Hans, Flückiger Sylvia, Frehner,
Geissbühler, Giezendanner, Grin, Hausammann, Herzog, Hur-
ter Thomas, Joder, Killer Hans, Knecht, Matter, Miesch, Mörgeli,
Müller Thomas, Müri, Pantani, Parmelin, Pieren, Quadri, Rei-
mann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Rösti, Rutz
Gregor, Schibli, Schwander, Stahl, Stamm, von Siebenthal, Wal-
ter, Wobmann (46)
05.12.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3736 n Ip. Munz. Die Zulassung zu Fachhochschulen 
nicht aufweichen  (17.09.2014)
1. An welchen Fachhochschulen und in welchen Berufen soll
ein praxisintegriertes Bachelor-Studium erprobt werden?
2. Plant der Bund, das praxisintegrierte Bachelor-Studium als
reguläre Ausbildung zuzulassen, sofern die Pilotprojekte erfolg-
reich sind?
3. Die Zulassung für den praxisintegrierten Bachelor-Studien-
gang an Fachhochschulen ist nicht im Sinne des Gesetzes
(Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz, HFKG, Art.
25). Will der Bund langfristig diesen Artikel aufweichen?
4. Wird nicht durch die Einführung des praxisintegrierten
Bachelor-Studiums die Fachhochschule entwertet und das
duale Bildungssystem letztlich gefährdet oder abgewertet?
5. Das praxisintegrierte Bachelor-Studium steht im Fokus des
Fachkräftemangels im Bereich Informatik. Wurden andere Mög-
lichkeiten geprüft, wie zum Beispiel eine finanzielle Unterstüt-
zung des kostenintensiven Basisjahres der Informatiklehre
durch den Bund?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Bernasconi,
Carobbio Guscetti, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Fridez, Gysi,
Hadorn, Hardegger, Heim, Maire Jacques-André, Müri, Naef,
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Pardini, Pfister Gerhard, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Schwaab, Tschümperlin (21)
05.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3743 n Ip. Schneider Schüttel. Asiatischer Laubholz-
bockkäfer. Benötigte Ressourcen bei Bund und Kantonen 
sowie Verantwortung der Unternehmen  (18.09.2014)
Gemäss Informationen des Bafu werden die für Laubhölzer und
damit im schlimmsten Fall für unsere Wälder gefährlichen asia-
tischen Laubholzbockkäfer u. a. mit Holzpaletten eingeführt. In
den Kantonen Freiburg, Zürich und Thurgau sind bereits ent-
sprechender Befall nachgewiesen und sofortige Massnahmen
getroffen worden. Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung
der folgenden Fragen:
1. Welche Ressourcen werden für die Überwachung des Ver-
packungsmaterials und der Holzpaletten (Einfuhrkontrollen), die
Kontrolle der Verdachtsherde und die konkrete Bekämpfung bei
Befall von Bund und/oder Kantonen bereitgestellt (Finanzen,
Personal)? Sind nach Ansicht des Bundesrates genügend Res-
sourcen vorhanden?
2. Inwiefern werden die einführenden Unternehmen in die
Bekämpfung der Laubholzbockkäfer einbezogen? Welche Ver-
antwortung tragen sie?
3. Werden Unternehmen, denen ein Fehlverhalten nachgewie-
sen werden kann (z. B. keine Kontrolle, unsachgemässe Lage-
rung der Holzverpackungen), zur Verantwortung gezogen, da
diese Unternehmen erwiesenermassen Holzpaletten mit noch
lebenden Käfern lieferten?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Badran Jacqueline, Bulliard,
Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, de Buman, Fehr Jacque-
line, Fridez, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim, Maire Jacques-
André, Naef, Pardini, Piller Carrard, Ruiz Rebecca, Schwaab,
Semadeni, Tschümperlin (20)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3746 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Austritt aus dem Nato-Programm "Partnership 
for Peace"  (18.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in die Wege zu leiten, dass die
Schweiz sich aus dem Nato-Programm "Partnership for Peace"
(PfP) zurückzieht.
Sprecher: Stamm
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3748 n Ip. van Singer. Air 2014. Erhebliche Unterstüt-
zung des Bundes und Einladung von Schulklassen trotz 
fehlendem historischen Bezug  (18.09.2014)
Gestützt auf Artikel 125 des Parlamentsgesetzes stelle ich dem
Bundesrat folgende Fragen:
1. In welcher Form wurde die Veranstaltung Air 14 vom Bund
unterstützt?
2. Wie hat der Bund die Air 14 logistisch unterstützt?
3. Wie hoch schätzt er den finanziellen Wert dieser Unterstüt-
zung?
4. Wie hoch ist gegebenenfalls die rein finanzielle Unterstüt-
zung der Veranstaltung?

5. Weshalb wurde die Veranstaltung nicht in einen historischen
Bezug gesetzt, wo doch das Schweizer Militärflugwesen vor
100 Jahren im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg
gegründet wurde?
6. Was hält er davon, Schulklassen an die Air 14 einzuladen,
obwohl es scheint, dass die Veranstaltung nicht ernsthaft in
einen historischen Bezug gesetzt wurde?
05.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3754 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Kindes- und Erwachsenenschutz. Anpassung  
(22.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Anpassung der gesetzlichen
Grundlagen, insbesondere von Artikel 440 ZGB, einzuleiten,
sodass die Mitsprache der Gemeinden im Bereich des Kindes-
und Erwachsenenschutzes gewährleistet ist. Im Rahmen der
Gemeindeautonomie soll die sogenannte Professionalisierung
und Zentralisierung im Vormundschaftswesen gebremst oder
rückgängig gemacht werden können.
Sprecher: Heer
28.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3756 n Mo. Freysinger. Lex Weber. Abgeltungen  
(22.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, als Ergänzung zum Zweitwoh-
nungsgesetz eine Verordnung zu erarbeiten, die die Abgel-
tungsvoraussetzungen für die von der Lex Weber betroffenen
Eigentümerinnen und Eigentümer präzise und einheitlich regelt.
Die Verordnung muss auch die Finanzierung dieser Abgeltun-
gen durch den Bund vorsehen, soweit dieser Bereich nach Arti-
kel 78 der Bundesverfassung und Artikel 2 des Bundesgesetzes
über den Natur- und Heimatschutz eine Bundesaufgabe dar-
stellt.
Mitunterzeichnende: Amherd, Borer, Bugnon, Buttet, Darbellay,
Germanier, Giezendanner, Herzog, Nidegger, Reimann Maximi-
lian, Rusconi, von Siebenthal, Walter, Wobmann (14)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3758 n Mo. Bulliard. Unabhängige Ombudsstelle für die 
Rechte des Kindes  (22.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Ombudsstelle für die
Rechte des Kindes zu schaffen. Diese Ombudsstelle soll unab-
hängig, für Kinder zugänglich und befugt sein, Beschwerden
über die Verletzung von Kinderrechten entgegenzunehmen,
diese in kindergerechter Art und Weise zu prüfen und wirksam
zu verfolgen. Diese unabhängige eidgenössische Stelle soll die
Empfehlungen, die der Uno-Ausschuss für die Rechte des Kin-
des der Schweiz abgegeben hat, und die internationalen Stan-
dards (Pariser Prinzipien) umsetzen. Die Ombudsstelle kann
gegebenenfalls in eine analoge Stelle für den Schutz der Men-
schenrechte im Allgemeinen integriert werden.
Mitunterzeichnende: Amherd, Barazzone, Bourgeois, Darbellay,
de Buman, Fridez, Galladé, Germanier, Glanzmann, Gschwind,
Maire Jacques-André, Regazzi, Reynard, Schläfli, Schwaab,
Streiff, Tornare, Vogler (18)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.3759 n Mo. Freysinger. Revision des Embargogesetzes  
(22.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Embargogesetz (EmbG) so
zu überarbeiten, dass die Interessen der Schweiz gegenüber
denjenigen von Drittländern den Vorrang haben.
Mitunterzeichnende: Borer, Bugnon, Giezendanner, Herzog,
Nidegger, Reimann Maximilian, Rusconi, von Siebenthal, Wal-
ter, Wobmann (10)
05.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3760 n Ip. Moret. Umsetzung der Verpflichtungserklä-
rung für die ungedeckten Kosten bei der Visumerteilung  
(22.09.2014)
Nach den Artikeln 7 und 8 der Verordnung über die Einreise und
die Visumerteilung vom 22. Oktober 2008 können die zuständi-
gen Bewilligungsbehörden von einer Ausländerin oder einem
Ausländer zum Nachweis ausreichender finanzieller Mittel (Art.
2 Abs. 2) die Verpflichtungserklärung einer zahlungsfähigen
natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder Sitz in
der Schweiz verlangen. Mit der Unterzeichnung einer Verpflich-
tungserklärung verpflichtet sich die Garantin oder der Garant,
die ungedeckten Kosten zu übernehmen, die dem Gemeinwe-
sen oder einem privaten Erbringer von medizinischen Dienstlei-
stungen durch den Aufenthalt der Ausländerin oder des
Ausländers in der Schweiz entstehen, also die ungedeckten
Kosten für den Lebensunterhalt, einschliesslich der Kosten für
Unfall und Krankheit, sowie der Kosten für die Rückreise.
1. Wie läuft das Verfahren bei einer Verpflichtungserklärung ab,
wenn ungedeckte Kosten bestehen?
2. Wie viele solcher Verfahren werden jährlich eingeleitet?
3. Wird dieses Verfahren immer eingeleitet, wenn ungedeckte
Kosten bestehen?
Mitunterzeichnende: Cassis, Derder, Fluri, Hiltpold, Müller Phil-
ipp, Schneeberger, Wasserfallen (7)
12.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3762 n Mo. Hiltpold. Zivile und militärische Friedensför-
derung und Stärkung der Menschenrechte. Eine Botschaft 
mit zwei Rahmenkrediten  (23.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Geltungsbereich des Bun-
desgesetzes über Massnahmen zur zivilen Friedensförderung
und Stärkung der Menschenrechte (SR 193.9) auf die militäri-
sche Friedensförderung auszuweiten und dem Parlament in
einer separaten Botschaft zwei Rahmenkredite zur militärischen
Friedensförderung und zur zivilen Förderung der menschlichen
Sicherheit vorzulegen.
Mitunterzeichnende: Allemann, Amarelle, Bourgeois, Chopard-
Acklin, Derder, Eichenberger, Favre Laurent, Fehr Jacqueline,
Gross Andreas, Haller, Markwalder, Moret, Nussbaumer, Perrin-
jaquet, Riklin Kathy, Romano, Sommaruga Carlo, Ziörjen (18)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3763 n Ip. Hardegger. Leistungen der Krankenversiche-
rungen. Lücken in den Abrechnungssystemen Tiers payant 
und Tiers garant  (23.09.2014)
Die Leistungen der Krankenversicherungen sind im KVG gere-
gelt und werden mit den beiden Abrechnungssystemen Tiers

garant und Tiers payant abgegolten. Dazu bitte ich den Bundes-
rat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie kann er in den geltenden Abrechnungssystemen sicher-
stellen, dass die Patientinnen und Patienten innert nützlicher
Frist eine Rechnungskopie vom Leistungserbringer (inklusive
Spitäler) erhalten?
2. Wie kann der Bundesrat sicherstellen, dass die Rückerstat-
tung innerhalb von 30 Tagen erfolgt, damit die Rechnung des
Leistungserbringers innert Rechnungsfrist bezahlt werden
kann?
3. Wie kann er verhindern, dass Versicherer - wie in jüngster
Zeit die Krankenversicherung Assura - das System zu ihren
Gunsten ausnutzen und als Instrument der Risikoselektion ein-
setzen?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Badran Jacqueline, Chopard-
Acklin, Fehr Jacqueline, Fridez, Gilli, Glättli, Gysi, Hadorn,
Heim, Jositsch, Maire Jacques-André, Munz, Naef, Pardini,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni (19)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3766 n Mo. Amherd. Förderung des Projektes "Schulen 
nach Bern"  (23.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Projekt "Schulen nach Bern"
als ausserschulisches und förderungswürdiges Projekt im Sinne
von Artikel 10 KJFG einzustufen und eine finanzielle Unterstüt-
zung für die Fortführung des Projektes zu gewähren.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Büchler
Jakob, Bulliard, Buttet, Candinas, Caroni, Cassis, Darbellay, de
Buman, Favre Laurent, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Flach,
Fluri, Fridez, Friedl, Gasser, Geissbühler, Germanier, Gilli,
Girod, Glanzmann, Glättli, Graf Maya, Graf-Litscher, Gross
Andreas, Gschwind, Guhl, Gysi, Hadorn, Hardegger, Hassler,
Heim, Herzog, Huber, Humbel, Ingold, Kiener Nellen, Lehmann,
Leuenberger-Genève, Lohr, Masshardt, Meier-Schatz, Moser,
Müller-Altermatt, Munz, Müri, Neirynck, Pfister Gerhard, Piller
Carrard, Quadranti, Regazzi, Reynard, Riklin Kathy, Ritter,
Romano, Rossini, Rytz Regula, Schläfli, Schmid-Federer,
Schneider Schüttel, Schneider-Schneiter, Schwaab, Schwan-
der, Semadeni, Steiert, Streiff, Tornare, Trede, Tschümperlin,
van Singer, Vogler, Wandfluh (74)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3768 n Po. Bugnon. Bericht über den nationalen Zusam-
menhalt und die Mehrsprachigkeit  (23.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über das Verhält-
nis zwischen der Kenntnis von Landessprachen und dem natio-
nalen Zusammenhalt zu erstellen.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Clottu, Feller, Freysinger, Grin,
Herzog, Parmelin, Rusconi (8)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3769 n Po. Grin. SBB-Linie Yverdon-Payerne. Der Bun-
desrat muss den Schienengüterverkehr beibehalten!  
(23.09.2014)
Um den grösstmöglichen Teil des Güterverkehrs auf der
Schiene zu behalten und vor allem um sicherzustellen, dass
Nutzpflanzen so nahe wie möglich an ihrem Ernteort verladen
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werden, wird der Bundesrat beauftragt, im Rahmen des zukünf-
tigen Ausbaus des Bahnhofs Yvonand vertieft zu prüfen, ob an
diesem Standort weiterhin die Möglichkeit besteht, Zuckerrüben
und andere Güter zu verladen.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Amaudruz, Clottu, Nordmann,
Piller Carrard, von Siebenthal (6)
29.10.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3771 n Ip. Feller. Vereinbarkeit der Botschaft für die Wei-
terentwicklung der Armee mit dem Stationierungskonzept 
der Armee  (23.09.2014)
Der Bundesrat hat am 3. September die Botschaft über die Ver-
änderung der Rechtsgrundlagen für die Weiterentwicklung der
Armee (WEA-Botschaft) verabschiedet. Im Rahmen der WEA
hat er entschieden, die Infrastrukturen der Armee zu reduzie-
ren, um den vom Parlament beschlossenen Ausgabenplafond
einzuhalten. Für den Bundesrat geht es darum, ein langfristiges
Gleichgewicht zwischen den Leistungen der Armee und den für
sie verfügbaren finanziellen Mitteln herzustellen.
Das Stationierungskonzept der Armee wurde den kantonalen
Behörden am 25. November 2013 kommuniziert. Als die Waadt-
länder Behörden feststellten, dass der Waffenplatz Moudon auf
der Liste der Infrastrukturen steht, die früher oder später
geschlossen werden, haben sie den Vorsteher des VBS und
anschliessend den Bundesrat mehrmals aufgefordert, ihnen die
finanziellen Argumente mitzuteilen, die zu diesem Entscheid
geführt haben. Diese Anfragen wurden nie mit konkreten Zah-
len beantwortet.
Ausserdem wurde im Rahmen der WEA beschlossen, die
Anzahl Rekrutenschulen pro Jahr von drei auf zwei zu reduzie-
ren. Diese Reduktion wird zu einer Konzentration des Personals
und somit insbesondere zu einem erhöhten Bedarf an Unter-
kunfts- und Ausbildungsinfrastruktur für die Rekrutinnen und
Rekruten führen. Wir fragen uns nun, ob dieser Beschluss beim
Entscheid berücksichtigt wurde, eine Anlage wie den Waffen-
platz Moudon zu schliessen.
1. Wurden die Reduktion der Anzahl Rekrutenschulen von drei
auf zwei pro Jahr und die daraus resultierende Konzentration
des Personals beim Entscheid, den Waffenplatz Moudon zu
schliessen, berücksichtigt?
2. Stimmt es, dass der Entscheid, den Waffenplatz Moudon zu
schliessen, aufgrund von Argumenten gefällt wurde, die weder
auf der WEA noch auf den zukünftigen Bedürfnissen der Armee
basieren?
3. Das Stationierungskonzept erscheint in der WEA-Botschaft
nicht als Entwurf eines parlamentarischen Beschlusses. Wie
werden die eidgenössischen Räte also zu den verschiedenen
Elementen des Konzepts, insbesondere zur möglichen Schlies-
sung des Waffenplatzes Moudon, Stellung nehmen können?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bugnon, Chevalley, Derder,
Français, Grin, Moret, Neirynck, Parmelin, Ruiz Rebecca, Sch-
waab, Thorens Goumaz, van Singer, Veillon, Voruz (15)
05.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3775 n Ip. Aebischer Matthias. Diversifikationsstrategie 
für die Energieaussenpolitik  (24.09.2014)
Gemäss Botschaft zur Energiestrategie 2050, Kapitel 1.3.2
"Energieaussenpolitik des Bundes", werden die Hauptziele

Sicherstellung Energieversorgung, das Garantieren eines wett-
bewerbsfähigen Energiemarktes und die Förderung einer klima-
freundlichen und effizienten Energienutzung genannt. Die
Schweiz soll diese Ziele u. a. durch eine verstärkte Zusammen-
arbeit mit ausgewählten Staaten erreichen.
Der Zeitpunkt eines erfolgreichen Abschlusses eines bilateralen
Energieabkommens mit der EU ist zurzeit schwer abzuschät-
zen. Zur Sicherstellung der Landesversorgung und eines best-
möglichen Marktzuganges im Bereich erneuerbare Energien ist
es deshalb wichtig, dass im Sinne einer Diversifikation die inter-
nationale Zusammenarbeit basierend auf den bestehenden,
anwendbaren Kooperationsmechanismen der EU RES Direc-
tive gestärkt wird. Insbesondere basierend auf Artikel 9 ist es
der Schweiz als "Drittstaat" grundsätzlich möglich, an den
Kooperationsmechanismen der EU RES Directive bereits heute
teilzunehmen.
In diesem Zusammenhang wird der Bundesrat gebeten, fol-
gende Fragen zu beantworten:
1. Wie stellt er sicher, dass im Rahmen der Efta-Konvention und
auf der Basis von bilateralen Abkommen die Zusammenarbeit
mit Norwegen, Island und Liechtenstein im Bereich Energie vor-
angetrieben wird?
2. Ist er bereit, im Rahmen der Energiestrategie 2050 peri-
odisch eine Berichterstattung bezüglich einer verstärkten
Zusammenarbeit basierend auf den Kooperationsmechanismen
der EU RES Directive und der Efta-Konvention vorzunehmen?
Mitunterzeichnende: Allemann, Carobbio Guscetti, Hadorn, Kie-
ner Nellen, Masshardt, Munz, Nordmann, Nussbaumer (8)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3778 n Po. Schneeberger. Steigende Belastung für Treu-
handunternehmen. Kontrolle kann Vertrauen nicht 
ersetzen  (24.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt
1. zu berichten, wie viele neue Regulierungen und Kontrollin-
strumente in den vergangenen fünf Jahren geschaffen wurden
und wie diese die Arbeit kleiner Treuhandunternehmen bela-
sten?
2. zu prüfen ab welchem Punkt die Kosten des ausgebauten
Formularwesens den Schaden für die Volkswirtschaft so gross
werden lässt, dass der Nutzen nicht mehr gegeben ist?
3. aufzuzeigen, wie er die Qualität der Treuhandarbeit stärken
und gleichzeitig Bürokratie reduzieren wird?
4. diese und weitere geeignete Fragestellungen zu analysieren
und Verbesserungsvorschläge zu machen, die sicherstellen,
dass Treuhandunternehmen nicht aufgrund der wachsenden
Bürokratie gezwungen werden, ihr Geschäft aufzugeben.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, de Courten, Egloff,
Eichenberger, Fässler Daniel, Feller, Flückiger Sylvia, Frehner,
Gmür, Gössi, Hess Lorenz, Joder, Matter, Merlini, Müller Leo,
Müller Thomas, Pantani, Pezzatti, Rutz Gregor, Schilliger,
Schwander, Stolz, Vitali (23)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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14.3780 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Kampf gegen 
die Hochpreisinsel Schweiz. Entschlackte 
Kartellgesetzrevision  (24.09.2014)
Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament eine ent-
schlackte Version zur Revision des Kartellgesetzes zu unter-
breiten. Die Revision soll sich auf notwendige Vorkehrungen
gegen kartellistisch bedingte überhöhte Preise in der Schweiz
beschränken. Die weiteren Punkte (Institutionenreform, Com-
pliance-Regelung usw.) der gescheiterten Kartellgesetzrevision
sind zurückzustellen.
Sprecherin: Leutenegger Oberholzer
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3781 n Ip. Sozialdemokratische Fraktion. Militärische 
und rüstungsindustrielle Beziehungen zwischen der 
Schweiz und Israel  (24.09.2014)
Begründet mit dem anhaltenden Raketenbeschuss aus dem
Gazastreifen haben die israelischen Streitkräfte vom 8. Juli bis
zur Vereinbarung einer unbefristeten Waffenruhe ab dem 26.
August 2014 die äusserst intensive Militäroperation "Operation
Protective Edge" durchgeführt. Es gab über 2000 Tote und
mehr als 10 000 Verletzte, über eine halbe Million Menschen
sind obdachlos. Die Vereinbarkeit der Kriegshandlungen mit
dem Genfer Recht und den Menschenrechten wird gegenwärtig
untersucht. Wir fragen den Bundesrat:
1. Welche Verträge hat die Schweiz mit Israel auf dem Gebiet
der militärischen, rüstungsindustriellen und nachrichtendienstli-
chen Zusammenarbeit abgeschlossen? Welche solchen Verein-
barungen bestehen auf Verwaltungsstufe?
2. Wie hat die Schweiz mit Israel den Umgang mit militärischen,
rüstungsindustriellen und nachrichtendienstlichen Informatio-
nen geregelt? In welchem Umfang tauscht die Schweiz mit
Israel klassifizierte Informationen aus?
3. Welche Beschaffungen von Rüstungsgütern und weiterem
militärisch nutzbarem Material tätigte die Schweiz in den letzten
fünf Jahren in Israel? Welche Zahlungen flossen dabei von der
Armasuisse und der Schweiz nach Israel? Kam es in diesem
Kontext zu Übertragungen von geistigem Eigentum oder ande-
ren Formen von Know-how-Transfer?
4. Welche Beschaffungen von Rüstungsgütern und weiterem
militärisch nutzbarem Material aus Israel bereitet der Bundesrat
gegenwärtig vor? Tragen solche Beschaffungen zur Stärkung
der israelischen Rüstungsindustrie bei? Welcher Know-how-
Transfer aus der Schweiz nach Israel ist im Zusammenhang mit
geplanten Rüstungsbeschaffungen vorgesehen?
5. Wie viele Reisen unternahmen vom VBS, von der Schweizer
Armee oder der Ruag beauftragte Personen in den letzten fünf
Jahren nach Israel?
6. Hat das VBS den Bundesrat über jede dieser Reisen vorgän-
gig informiert? Hat es den Bundesrat vollumfänglich über das
Ziel und das Ergebnis dieser Reisen in Kenntnis gesetzt?
7. Worum ging es bei diesen Reisen?
8. Haben Vertreter des VBS, der Schweizer Armee, der Ruag
oder Schweizer Militärattachés bei solchen Reisen auch von
Israel besetztes Gebiet betreten? Falls ja: Wie ist der Besuch
von besetzten Gebieten durch Schweizer Militärpersonen aus
aussenpolitischer Sicht zu bewerten?
9. Gibt es entsprechende Kontakte, Verträge und Austausch-
programme auch mit palästinensischen Behörden oder anderen
Regierungen der Region?

Sprecher: Tornare
12.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3783 n Ip. Marra. Kenntnisse über die Religionen als 
Massnahme gegen Rassismus und Xenophobie  
(24.09.2014)
Welche Massnahmen kann der Bundesrat ergreifen, um in
unserer Gesellschaft für bessere Kenntnisse über die verschie-
denen Religionen zu sorgen, damit auf Unkenntnis fussender
Rassismus und Xenophobie abnehmen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Carobbio Guscetti,
Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Friedl, Gysi, Kiener Nellen,
Munz, Schenker Silvia (9)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3784 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Völkerrecht 
der Schweiz. Gleiche Regeln für die besetzten Gebiete 
Palästinas wie für die annektierte Krim  (24.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, für alle eingeführten Güter mit
Ursprung in israelischen Siedlungen ein palästinensisches Her-
kunftszertifikat zu verlangen.
Sprecher: Sommaruga Carlo
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3785 n Mo. Tschäppät. Eidgenössische Kommission für 
Alters- und Generationenfragen  (24.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine eidgenössische Kommis-
sion für Alters- und Generationenfragen gemäss den Artikeln 57
bis 57g RVOG einzusetzen. Dabei ist auch eine Vertretung der
Städte vorzusehen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, de Buman, Fehr Jacqueline, Feri
Yvonne, Fluri, Fridez, Friedl, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Jans,
Kiener Nellen, Leuenberger-Genève, Leutenegger Oberholzer,
Lohr, Masshardt, Meier-Schatz, Munz, Nordmann, Pardini, Rytz
Regula, Schenker Silvia, Tschümperlin (26)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3787 n Ip. Giezendanner. CO2-Abgabe bei 
Importfahrzeugen  (24.09.2014)
Betreffend CO2-Gesetz bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung folgender Fragen:
1. Weiss er, dass laut CO2-Verordnung für Fahrzeuge von Her-
stellern, welche unter 300 000 Einheiten pro Jahr in der EU
immatrikulieren, Nischen- oder Kleinherstellerziele von der
Europäischen Klimakommission gesprochen werden und dass
Fahrzeuge ohne EG-Genehmigung aufgrund der marginalen
Stückzahl in der EU-Praxis, z. B. Deutschland, nicht besteuert
werden?
2. Ist ihm bekannt, dass die Europäische Klimakommission auf-
grund dieser Praxis der Nichtbesteuerung keine Spezialziele für
solche Fahrzeuge gewährt?
3. Weiss er darüber Bescheid, dass auch das Bundesamt für
Energie die Lösung dieser Problematik aus formalistischen
Gründen verweigert?
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4. Ist er sich bewusst, dass damit ein Handelshemmnis
geschaffen wurde?
5. Ist er sich bewusst, dass sich die amerikanischen Behörden
mit diesem Thema befasst haben und sich dies negativ auf
andere Dossiers auswirken kann?
6. Welche Möglichkeiten sieht er, diese Benachteiligung zu
beheben und Marken ohne EU-Spezialziele (US und künftig chi-
nesische Brands) gleich wie die anderen zu behandeln?
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Binder, Borer,
Frehner, Knecht, Matter, Müller Thomas, Pieren, von Sieben-
thal, Wobmann (11)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3789 n Ip. Glättli. Öffnung des Flugplatzes Dübendorf für 
den Privatflugverkehr. Finanzielle Aspekte, Kostenfolgen 
für Skyguide und Sicherheitsaspekte  (24.09.2014)
Im Zusammenhang mit der angestrebten Öffnung des Flugplat-
zes Dübendorf für den Privatflugverkehr stellen sich verschie-
dene Fragen, welche ich den Bundesrat höflich bitte zu
beantworten.
1. Gemäss Medienberichten beträgt der Baurechtszins 300 000
Franken. Wie steht dies im Verhältnis zu den potenziellen Ein-
sparungen (gemäss Studie Ecoplan), welche das VBS machen
würde, wenn sie die Pisten aufgeben und alternative Nutzungen
zulassen würde?
Ebenfalls gegenüber den Medien führte der Verwaltungsrats-
präsident der Flughafen Dübendorf AG, Herr Hausammann,
aus, dass das Ziel die Abwicklung von 5000 Geschäftsfliegern
(10 000 Bewegungen) sei.
2. Wird der Flughafen Dübendorf damit auch zu einer Schen-
gen-Aussengrenze? Welche Aufwände entstehen dadurch der
öffentlichen Hand? In welcher Höhe werden diese über Beiträge
des Bundes (z. B. Mineralölsteuer) abgeglichen?
Gemäss Ausschreibungsunterlagen ist gesamthaft mit 28 000
Flugbewegungen von Flugzeugen und Helikoptern zu rechnen
(Geschäftsflieger, Hobbyflieger, gegebenenfalls Werkflüge -
Servicefirmen -, gegebenenfalls Messflüge von Skyguide; Heli-
kopterflüge von Armee, Rega, Kantonspolizei).
3. Welche Investitionsaufwände und welche zusätzlichen lau-
fenden Kosten entstehen für Skyguide, wenn ganz in der Nähe
des Flughafens Kloten neu bis zu 28 000 Flugbewegungen
abgewickelt werden müssen?
4. Welche Kosten sind zu erwarten, um die Flugsicherung für
den Flugplatz Dübendorf für die zivilaviatische Nutzung aufzurü-
sten?
5. Die zusätzlichen Bewegungen auf dem Flugplatz Dübendorf
haben unstrittig auch Auswirkungen auf die Sicherheit am Flug-
hafen Zürich. Bei jeder Landung von Norden muss ja berück-
sichtigt werden, dass man nach Süden durchstarten können
muss. Dies muss bei der Zuweisung von Start-, Lande- und
Warteräumen für den Flugplatz Dübendorf berücksichtigt wer-
den. Welche Kosten wird das bei Skyguide verursachen? Wird
dadurch nicht die Sicherheitssituation wesentlich komplexer
und damit fehleranfälliger?
Mitunterzeichnende: Bäumle, Girod, Maier Thomas, Quadranti,
Thorens Goumaz, Vischer Daniel, Ziörjen (7)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 14.3795 s Mo. Ständerat. Gesetzliche Änderungen zur 
Förderung inländischer Arbeitskräfte (Häberli-Koller)  
(24.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, gesetzliche Änderungen zur
Förderung inländischer Arbeitskräfte zu unterbreiten. Er schlägt
Massnahmen zur Reduktion der Abhängigkeit von ausländi-
schen Arbeitskräften vor, fördert die Beschäftigung von weibli-
chen und älteren Arbeitskräften und steuert seine
Bildungspolitik dahingehend, dass Angebot und Nachfrage auf
dem Arbeitsmarkt zu einem möglichst geringen Arbeitskräfte-
mangel führen.
Mitunterzeichnende: Baumann, Bieri, Bischof, Bischofberger,
Engler, Fournier, Graber Konrad, Imoberdorf, Lombardi, Lugin-
bühl, Niederberger, Schwaller, Seydoux (13)
05.12.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
11.12.2014 Ständerat. Annahme.
09.06.2015 Nationalrat. Annahme.

14.3799 n Mo. Frehner. Vaterschaftstest ohne Einwilligung 
der Mutter  (24.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Gesetzes-
änderung zu unterbreiten, welche Vaterschaftstests für Väter
auch ohne Einwilligung der Mutter möglich macht.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aebischer Matthias, Aeschi
Thomas, Borer, Brand, de Courten, Fehr Hans, Flückiger Sylvia,
Gasche, Giezendanner, Hausammann, Humbel, Hurter Tho-
mas, Ingold, Keller Peter, Knecht, Landolt, Lehmann, Maier
Thomas, Matter, Miesch, Mörgeli, Müller Thomas, Müri, Pez-
zatti, Pieren, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Rutz Gregor, Schi-
bli, Schneider-Schneiter, Schwander, Stamm, Stolz,
Wandfluh (35)
28.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3800 n Mo. Nationalrat. Einsätze von Blaulichtorganisa-
tionen. Optimierung der Strassenverkehrsgesetzgebung 
(Chopard-Acklin)  (24.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Vorlage zu unterbreiten,
welche die Bestimmungen über die Strafbestimmungen gemäss
Artikel 100 des Strassenverkehrsgesetzes in folgendem Sinne
ändert:
Ziffer 4bis
Konnte infolge besonderer Umstände Absatz 4 nicht eingehal-
ten werden, kann der Richter die Strafe mildern oder von der
Bestrafung des Führers absehen. Ebenso ist die Behörde nicht
an die gesetzlich vorgeschriebene Mindestdauer des Führer-
ausweisentzugs gebunden.
Ziffer 5
Ist der Einsatz von Warnsignalen durch ein Polizei- oder Zoll-
fahrzeug aus polizeitaktischen Gründen nicht mit dem Zweck
einer dringlichen Dienstfahrt vereinbar, kommt Absatz 4 auch
zur Anwendung, wenn die Warnsignale nicht gegeben wurden.
Mitunterzeichnende: Buttet, Eichenberger, Flach, Geissbühler,
Golay, Guhl (6)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
12.12.2014 Nationalrat. Annahme.
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14.3801 n Mo. Markwalder. Bundesgesetz über Pauschalrei-
sen. Vollzugsdefizit beheben  (24.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Bundesgesetzes über Pauschalreisen (SR 944.3) vorzule-
gen, die wirksame Sanktionen einführt, falls Reiseveranstalter
und -vermittler ihre gesetzliche Sicherstellungspflicht verletzen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Birrer-Heimo, Cassis,
Girod, Guhl, Hess Lorenz, Hurter Thomas, Romano, von Graf-
fenried, Wasserfallen (10)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
12.12.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3802 n Mo. Pfister Gerhard. NFA. Anpassung im Bereich 
der aggregierten Steuerbemessungsgrundlage  
(24.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, den neuen Finanzausgleich so
anzupassen, dass die Gewinne der juristischen Personen mit
einem Faktor von 0,7 in der aggregierten Steuerbemessungs-
grundlage gewichtet werden.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Gössi, Lehmann,
Pezzatti (4)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3805 n Po. Chopard-Acklin. Innovationsfähigkeit der E-
Mobilität stärken  (24.09.2014)
Der Bundesrat wird eingeladen, zu prüfen und zu berichten,
inwiefern geeignete Rahmenbedingungen vorhanden sind oder
geschaffen werden müssten, damit in Zusammenarbeit mit der
Privatwirtschaft die Schweiz als Austragungsort für Formel-E-
Rennen genutzt werden könnte.
Mitunterzeichnende: Böhni, Candinas, Flach, Gasser, Graf-Lit-
scher, Grossen Jürg, Guhl, Heim, Maire Jacques-André, Munz,
Nordmann, Nussbaumer, Pardini, Romano, Schwaab, Tornare,
Tschümperlin, Wermuth (18)
05.12.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3807 n Ip. Gysi. Luftverkehr. Ungerechtfertigte Bundes-
gelder für ein Bremssystem  (24.09.2014)
Im Mai 2014 informierte das Bundesamt für Zivilluftfahrt, dass
die Flughafen Zürich AG einen Beitrag von 4,6 Millionen Fran-
ken an die Kosten für ein neues Bremssystem zugesprochen
erhält. Die Bundesgelder stammen aus der Spezialfinanzierung
Luftverkehr, die aus der Besteuerung von Flugtreibstoffen
gespiesen wird. Die Verwendung dieser Spezialfinanzierung ist
nach klaren Kriterien geregelt.
Aus Sicherheitsgründen ist das neue Bremssystem sinnvoll und
wichtig, darum wird das Programm auch von niemandem
infrage gestellt. Dennoch stellen sich einige kritische Fragen bei
der Finanzierungshilfe durch den Bund.
Denn beim Beitrag von 4,6 Millionen Franken an die Flughafen
Zürich AG sind doch zwei der geforderten Kriterien nicht erfüllt:
1. Die Massnahme kann ohne Finanzhilfe des Bundes nicht
erfüllt werden.
2. Die Massnahme muss freiwillig erfolgen und nicht aufgrund
einer gesetzlichen Vorgabe.
Zu 1: Die gemischtwirtschaftliche Aktiengesellschaft Flughafen
Zürich AG hat im Jahr 2013 einen Reingewinn von 137 Millio-
nen Franken erwirtschaftet. Die finanziellen Mittel für das neue

Bremssystem mit Gesamtkosten von 15 Millionen Franken sind
vorhanden.
Zu 2: Die Aufforderung, das neue Bremssystem zu beschaffen,
ist im SIL-Objektblatt als zu behebender Mangel aufgeführt.
Das SIL-Objektblatt ist behördenverbindlich. Demnach ist diese
Massnahme keineswegs freiwillig, denn gegen die SIL-Objekt-
blätter sind keine Rechtsmittel möglich.
Ich bitte den Bundesrat darum um die Beantwortung folgender
Fragen:
1. Mit welcher Begründung werden dennoch 4,6 Millionen Fran-
ken aus der Spezialfinanzierung Luftverkehr gesprochen?
2. Wie beurteilt er in diesem Fall die Einhaltung der Kriterien,
welche für die Ausschüttung von Geldern aus der Spezialfinan-
zierung gelten?
3. Wie rechtfertigt er die Ausschüttung von Bundesgeldern an
eine Institution, die hohe Gewinne schreibt?
4. Welchen Stellenwert haben die festgesetzten Kriterien bei
erneuten Beitragsgesuchen der Flughafen Zürich AG, wenn sie
nicht angewendet werden?
5. Welche Wirkung hat die Beitragszusage auf die Wünsche
anderer Flugplätze und Flughäfen, wenn Beiträge ohne Erfül-
lung der geforderten Kriterien gesprochen werden?
12.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3809 n Ip. Estermann. Ritalinkonsum in der Schweiz  
(24.09.2014)
Die "NZZ am Sonntag" vom 30. März 2014 befasste sich einge-
hend mit dem Medikament Ritalin und befragte dazu den Sozio-
logen und Uno-Berater in Genf, Pascal Rudin. Dieser sagte im
Interview: "Der Ritalinkonsum sollte massiv reduziert werden!"
Ritalin wird in der Schweiz zu viel, zu oft und falsch als Medika-
ment bei Kindern eingesetzt. Es hat starke Nebenwirkungen wie
Wachstumsstörungen, Appetitlosigkeit und erzeugt Suizidge-
danken. Man geht zudem davon aus, dass Ritalin langfristig
Parkinson begünstigen könnte, räumt man im Bericht ein.
Weiter sagt Pascal Rudin: "Ein erster Schritt, zu dem die Uno
raten wird, ist die Erstellung von detaillierten Statistiken, um die
Lage zu erfassen. Auch zur Diagnosepraxis wird sie sich äus-
sern. Heute verschreiben manche Ärzte bereits nach einem
halbstündigen Gespräch Ritalin. Schliesslich wird die Uno an
die Kinderrechte, etwa das Recht auf Selbstbestimmung, appel-
lieren!"
1. Ist das Interview von Sarah Nowotny mit Pascal Rudin dem
Bundesrat bekannt?
2. Wenn ja, wird er dafür sorgen, dass die neuesten Berichte,
Statistiken, Studien und Empfehlungen der Uno zu diesem
Thema auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden?
3. Wie fortgeschritten ist der detaillierte Bericht zum Ritalinkon-
sum, deren Veröffentlichung der Bundesrat für die zweite Hälfte
2014 in Aussicht gestellt hat?
Mitunterzeichnende: Geissbühler, Herzog (2)
28.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3810 n Ip. Estermann. Überwachung von 
Psychopharmaka  (24.09.2014)
In seiner Antwort auf meine Interpellation 13.4113 schreibt der
Bundesrat: "Tödliche Komplikationen einschliesslich Suizide
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sind verhältnismässig selten, jedoch ein Schwerpunkt in der
Überwachung von Psychopharmaka und werden seitens von
Swissmedic sehr engmaschig verfolgt".
Weiter schreibt der Bundesrat: "Schliesslich erfasst das Pro-
gramm 'Arzneimittelsicherheit in der Psychiatrie' unerwünschte
Wirkungen in psychiatrischen Kliniken der Schweiz und tauscht
sie mit Swissmedic aus."
1. Wo können diese gesammelten Daten gesichtet werden?
2. Weiter schreibt der Bundesrat: "Diese oben aufgeführten
Überwachungsmassnahmen in Verbindung mit dem internatio-
nal gewährleisteten Austausch von Signalen stellen sicher, dass
produktspezifische Probleme frühzeitig erkannt und korrigie-
rende Massnahmen eingeleitet werden können."
3. Wie genau läuft dieser Prozess ab?
4. Kann er ein aktuelles Beispiel von einem Prozess aufführen
und beschreiben?
Mitunterzeichnende: Geissbühler, Herzog (2)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3811 n Ip. Estermann. Landeshymne der Schweiz  
(24.09.2014)
Bereits als Grossrätin des Kantons Luzern setzte ich mich für
unsere schöne Landeshymne ein. Und ich verteidige sie auch
als Nationalrätin. Denn plötzlich wird die heutige Version der
Nationalhymne von der SGG als nicht mehr zeitgemäss ver-
spottet, und die Gesellschaft hat einen Wettbewerb ausge-
schrieben, um den heute gültigen Text durch einen neuen zu
ersetzen. Dieses Vorgehen wirft für mich einige Fragen auf:
1. Auf welche gesetzliche Grundlage stützt sich die SGG bei der
Gestaltung einer neuen Nationalhymne?
2. Wie lautet der genaue entsprechende Gesetzestext?
3. Oder ist es einer Gesellschaft in der Schweiz erlaubt, straffrei
ein gültiges Staatssymbol durch ein neues zu ersetzen?
4. Laut Umfragen ist die Mehrheit der Bevölkerung gegen eine
neue Nationalhymne. Wird das Schweizerstimmvolk darüber
abstimmen können?
Mitunterzeichnende: Geissbühler, Herzog (2)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3812 n Ip. Gilli. Gift in der Muttermilch. Was tut die 
Schweiz?  (24.09.2014)
Triclosan ist eine problematische Substanz, die sich auch in der
Muttermilch und im Nabelschnurblut nachweisen lässt. Die Mut-
ter gibt diese Substanz also weiter an das ungeborene Kind und
an den Säugling, der gestillt wird. Das Biozid Triclosan wurde
Ende der Sechzigerjahre entwickelt und in einer ersten Phase
zur Desinfektion von Spitalbettwäsche getestet. Bereits 1974
wollte die amerikanische Gesundheitsbehörde Triclosan verbie-
ten, was bis heute nicht vollständig gelungen ist. Triclosan ist
eine synthetische Substanz mit beträchtlichen toxikologischen
und umweltschädigenden Eigenschaften. Bei der Produktion
entstehen Dioxine und Furane. Diese finden sich auch im Pro-
dukt. Im menschlichen Körper beeinflusst es den Hormonhaus-
halt und spielt eine Rolle bei der Entwicklung von
Antibiotikaresistenzen. Triclosan hat durch diese Eigenschaften
internationale Aufmerksamkeit erhalten und wird im Rahmen
verschiedener Studien untersucht. Im Rahmen der Uno-Kon-

vention über persistente organische Schadstoffe(POP) hat sich
die Schweiz verpflichtet, die Muttermilch regelmässig auf 23
aufgelistete Schadstoffe zu überprüfen. Triclosan ist nicht auf
der POP-Liste, obwohl diese Substanz viele Kriterien anerkann-
ter POP-Substanzen erfüllt. Ich bitte den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:
1. Ist er bereit, die Muttermilchanalysen differenzierter zu prüfen
als im bisherigen Prüfkonzept und die Proben nicht mehr zu
vermischen, sondern einzeln auf toxikologisch relevante Inhalte
zu kontrollieren?
2. Stimmt es, dass nur etwa 50 Proben untersucht werden?
3. Ist er bereit, die Muttermilchproben auf weitere nichtgelistete
toxische Substanzen, auch auf Triclosan zu kontrollieren, das
sich in zahlreichen Kosmetika und Hygieneprodukten bis hin zur
Zahnpasta findet und somit mit grosser Wahrscheinlichkeit in
den mütterlichen Körper gelangt?
4. Ist er sich bewusst, dass sich die Schadstoffkonzentrationen
in der Muttermilch regional stark unterscheiden können, was
aus den unterschiedlichen Analyseresultaten von früheren kan-
tonalen Proben abgeleitet werden kann?
5. Welche Mittel und gegebenenfalls gesetzliche Grundlagen
braucht er, um systematisch die Muttermilch auf toxische Sub-
stanzen untersuchen und deren Quellen erfassen zu können?
6. Warum qualifiziert Muttermilch nicht als Lebensmittel und
untersteht deshalb nicht den entsprechenden Kontrollen?
Mitunterzeichnende: Bernasconi, Böhni, Cassis, Chevalley,
Fehr Jacqueline, Fischer Roland, Friedl, Geissbühler, Girod,
Glättli, Graf Maya, Gysi, Hassler, Heim, Humbel, John-Calame,
Kessler, Mahrer, Maier Thomas, Moret, Moser, Müller Geri,
Quadranti, Rytz Regula, Schelbert, Schenker Silvia, Schmid-
Federer, Thorens Goumaz, Trede, van Singer, Vischer Daniel,
von Graffenried, Weibel (33)
28.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3813 n Mo. Fridez. Hausärztinnen und Hausärzte. Klar-
heit schaffen und Abläufe vereinfachen  (24.09.2014)
Der Bundesrat wird damit beauftragt, eine Ergänzung der
Gesetzgebung vorzulegen. Darin sollen Krankenkassen, die im
Rahmen des Krankenversicherungsgesetzes das "Hausarztmo-
dell" anbieten, jedem Arzt und jeder Ärztin automatisch eine
Liste der Versicherten weiterleiten, die in diesem Versiche-
rungsmodell die betroffene Arztperson explizit als ihren Haus-
arzt oder ihre Hausärztin angegeben haben. Um die Abläufe zu
vereinfachen, sollen die Krankenkassen im Weiteren den
betroffenen Versicherten zu Jahresbeginn eine ausreichende
Anzahl Überweisungsscheine zustellen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Fehr Jac-
queline, Friedl, Graf Maya, John-Calame, Kiener Nellen, Leuen-
berger-Genève, Maire Jacques-André, Munz, Naef, Schenker
Silvia, Schwaab (13)
28.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3814 n Po. Freysinger. Globales Sicherheitskonzept  
(24.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu erstellen, in
dem er ein umfassendes Sicherheitskonzept vorstellt. Das Kon-
zept soll die finanzielle, die körperliche und die sozioökonomi-
sche Sicherheit beinhalten sowie die Sicherheit in den
Bereichen der Energie, der Gesundheit, der Informatik und der
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Lebensmittelversorgung; es soll für alle Bewohnerinnen und
Bewohner des Landes gelten und eine Koordination mit den
Kantonen vorsehen.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Amstutz, Bin-
der, Bortoluzzi, Bugnon, Clottu, de Courten, Flückiger Sylvia,
Geissbühler, Giezendanner, Grin, Heer, Herzog, Hurter Tho-
mas, Joder, Killer Hans, Knecht, Miesch, Müri, Nidegger, Pan-
tani, Quadri, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rösti,
Rusconi, Schwander, Stamm, Wandfluh (30)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3816 n Po. Fridez. Interessenkonflikte von medizini-
schen Gutachtern vermeiden  (24.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über ein Konzept
zu erstellen, das es medizinischen Fachleuten erlaubt, in der
Schweiz medizinische Gutachten in völliger Unabhängigkeit
durchzuführen, ohne dass sie von möglichen Interessenkonflik-
ten geplagt werden.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Carobbio Guscetti, Fehr Jacque-
line, Friedl, Graf Maya, Gysi, John-Calame, Kiener Nellen, Leu-
enberger-Genève, Maire Jacques-André, Munz, Naef,
Schenker Silvia, Schwaab, van Singer (15)
28.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3817 n Ip. John-Calame. Sterbehilfe. Gesetzlicher Rah-
men und Verhinderung von Auswüchsen  (24.09.2014)
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie beurteilt er die Entwicklung seit 2012, als das Parlament
entschied, dass Artikel 115 des Strafgesetzbuches und die
Richtlinien der Schweizerischen Akademie der medizinischen
Wissenschaften (SAMW) genügen würden, um zu verhindern,
dass es bei der Sterbehilfe zu Auswüchsen kommt?
2. Hat er nach dem Entscheid des Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte (EGMR) vom 14. Mai 2013 Massnahmen
ergriffen, um die rechtlichen Rahmenbedingungen der Sterbe-
hilfe zu verbessern, oder ist er immer noch der Ansicht, die
Schweizer Gesetzgebung reiche aus?
3. Sollten nicht rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen
werden, in denen die Beihilfe zum Suizid nach folgenden Fällen
differenziert betrachtet wird:
a. Personen, die an den Folgeschäden eines Unfalls oder an
einer Krankheit im Endstadium leiden, die schwerwiegend und
unheilbar sind;
b. Personen, die an Polymorbidität, also an mehreren Krankhei-
ten gleichzeitig leiden, die sich aber noch nicht im Endstadium
befinden;
c. Personen, die grundsätzlich gesund sind?
4. Wie beurteilt er die Sterbehilfe für Minderjährige?
Mitunterzeichnende: Fridez, Girod, Glättli, Leuenberger-
Genève, Mahrer, Maire Jacques-André, Müller Geri, Pardini,
Rytz Regula, Schelbert, Thorens Goumaz, Tornare, Trede, van
Singer, Vischer Daniel (15)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3818 n Po. Landolt. Einführung einer eidgenössischen 
Jagdberechtigung  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, wie durch eine Revi-
sion der eidgenössischen Jagdgesetzgebung künftig die kanto-
nal abgelegte Jagdfähigkeitsprüfung zu einer eidgenössischen
Jagdberechtigung führt, die in allen Kantonen anerkennt wird.
Mitunterzeichnende: de Courten, Gschwind, Hess Lorenz, Par-
melin, Rime (5)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
12.12.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3819 n Ip. Reimann Maximilian. Kritische Fragen zum 
Schweizerischen Kompetenzzentrum für Menschenrechte  
(25.09.2014)
Das Schweizerische Kompetenzzentraum für Menschenrechte
(SKMR) hat den Mitgliedern der eidgenössischen Räte am 11.
August 2014 den Jahresbericht 2013 zugestellt. Dieser wirft fol-
gende zusätzliche Fragen auf:
1. Finanzen: Das SKMR erhält als Pilotprojekt des EDA und des
EJPD einen Bundesbeitrag von Fr. 925 925.94. Die Drittmittel-
einnahmen von 369 806 Franken stammen ebenfalls zur Haupt-
sache aus Bundesaufträgen. Da die Erfolgsrechnung im 21-
seitigen Bericht lediglich eine Viertelseite umfasst, sind - ausser
dem Hinweis auf den Personalaufwand in Höhe von rund 860
000 Franken - keine Details über die weitere Verwendung der
Bundesmittel ersichtlich. Kann der Bundesrat für mehr finanzi-
elle Transparenz sorgen, insbesondere was die Bundesaufträge
anbetrifft, und zudem das SKMR anweisen, künftig eine Rech-
nung vorzulegen, die dieses Begriffes würdig ist?
2. Beirat: Im 40-köpfigen Beirat des Zentrums sitzen auch zehn
aktive eidgenössische Parlamentarier. Wozu braucht dieses
Pilotprojekt einen derart grossen Beirat? Wie hoch beziffern
sich die Bezüge und Spesen dieses Beirates? Wie verhält es
sich bei der Einsitznahme von zehn Parlamentariern in diesem
Beirat mit dem verfassungsmässigen Prinzip der Trennung der
Gewalten?
3. Tätigkeit: An erster Stelle der Tätigkeiten von 2013 verweist
das SKMR auf den "Rechtsschutz gegen übermässige Polizei-
gewalt". Hält es der Bundesrat für sinnvoll, dass sich dieses
bundesfinanzierte Zentrum in erster Priorität mit diesem Thema
befasst, in einer Epoche, wo Hooliganismus, IS-Terrorismus,
links- und rechtsextremistische Exzesse, Hausbesetzungen,
organisierte Kriminalität usw. in den Polizeikorps immer mehr
Verletzte und Demotivation hinterlassen?
4. Verhältnis zur Motion 14.3318: Mit dieser Motion über die
"Zustellung von Druckerzeugnissen des Bundes an Parlaments-
mitglieder", die der Bundesrat am 20. August 2014 zur
Annahme beantragt hat, plädiere ich für Zurückhaltung bei der
Zustellung von Druckerzeugnissen an Parlamentarier sowie für
die Einräumung eines Wahlrechts, ob und in welcher Form ein
Parlamentsglied solche Druckerzeugnisse beziehen möchte.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass der Jahresbericht des
SKMR bei Annahme dieser Motion durch die beiden Räte künf-
tig ebenfalls von diesem Wahlrecht erfasst ist?
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
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14.3820 n Ip. Flückiger Sylvia. Aargauer Bewerbung für die 
nächste Landesausstellung  (25.09.2014)
Im Kanton Aargau mehren sich die Bestrebungen, sich für eine
Durchführung der Expo 2027 zu bewerben.
Der Kanton Aargau ist nach Wirtschaftskraft immerhin der viert-
stärkste Kanton. In den Kantonen Zürich, Bern, Waadt, Genf
und auch im Drei-Seen-Land wurden bereits Landesausstellun-
gen durchgeführt. Bekannt wurde bis jetzt eine Ostschweizer
Kandidatur. Nach meiner Anfrage in der Fragestunde wusste
der Bundesrat noch nichts von einer Aargauer Kandidatur; er
will es den Regionen bzw. den Kantonen überlassen, das Kon-
zept zu bestimmen. Wie der Bundesrat weiter antwortete, gibt
es weder Bewerbungsfristen noch vordefinierte Zeitpläne. Ich
bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie ist das konkrete Vorgehen, wurden Regionen oder Kan-
tone angefragt, wenn ja, durch welche Stelle, erfolgte eine
öffentliche Projektausschreibung, um sich bewerben zu können,
wo ist sie ersichtlich, und wo wird die Bewerbung eingereicht?
2. Bis zu welchem Zeitpunkt kann eine Bewerbung eingereicht
werden, haben alle Bewerber die gleichen Chancen?
3. Welche Rolle nimmt in dieser Angelegenheit die Konferenz
der Kantonsregierungen ein, welche die Wirtschaft und die Ver-
bände sowie andere Interessengruppen?
4. Wer wählt oder bestimmt den Standort der nächsten Landes-
ausstellung, wenn mehrere Bewerbungen vorliegen, und sind
inzwischen weitere Kandidaturen bekannt?
5. Die Landesausstellung ist eine nationale Repräsentation.
Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass ein definierter Kriteri-
enrahmen für mögliche Bewerber unabdingbar ist?
Mitunterzeichnende: Chopard-Acklin, Eichenberger, Fehr Hans,
Feri Yvonne, Flach, Frehner, Giezendanner, Guhl, Hadorn,
Heim, Humbel, Killer Hans, Knecht, Miesch, Müller Geri, Müller
Philipp, Reimann Maximilian, Schibli, Schneeberger, Stamm,
Wermuth, Wobmann (22)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 14.3824 n Mo. Nationalrat. Thematisierung der Religions-
freiheit in bilateralen und multilateralen Kontakten und Gre-
mien (Streiff)  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, sich auch für den Schutz religiö-
ser Minderheiten in ihrem Heimatland einzusetzen. Auf bilatera-
ler und multilateraler Ebene sind von Schweizer Seite das
Thema Religionsfreiheit sowie der Schutz religiöser Minderhei-
ten systematisch zu thematisieren.
Mitunterzeichnende: Amherd, Büchler Jakob, Bulliard, Candi-
nas, Darbellay, de Buman, Fässler Daniel, Hadorn, Humbel,
Ingold, Lohr, Meier-Schatz, Müller-Altermatt, Neirynck, Riklin
Kathy, Schläfli, Schmid-Federer, Schneider-Schneiter, Vogler,
von Siebenthal (20)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Aussenpolitische Kommission
12.12.2014 Nationalrat. Annahme.
16.06.2015 Ständerat. Annahme.

14.3825 n Mo. Hadorn. Schutz religiöser und anderer Min-
derheiten als wichtiges Ziel der schweizerischen 
Aussenpolitik  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, sich verstärkt für den Schutz
religiöser und anderer Minderheiten in ihrem Heimatland einzu-
setzen und dazu eine mehrdimensionale Strategie zu entwik-
keln, die aussenpolitische Initiativen zur Weiterentwicklung und
konsequenten Umsetzung des Völkerrechts und den vermehr-
ten Einsatz bestehender Instrumente wie der humanitären Hilfe,
der Entwicklungszusammenarbeit und zur Stärkung der Men-
schenrechte umfasst. In den Jahreszielen des Bundesrates wie
auch in seiner Berichterstattung ist dieses Thema vermehrt zu
berücksichtigen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Chopard-Acklin,
Friedl, Gmür, Hardegger, Heim, Jans, Kiener Nellen, Leute-
negger Oberholzer, Maire Jacques-André, Marra, Masshardt,
Munz, Naef, Nussbaumer, Piller Carrard, Reynard, Schneider
Schüttel, Schwaab, Semadeni, Streiff, Tornare, Tschümperlin,
von Siebenthal, Wermuth (25)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3826 n Mo. von Siebenthal. Bekämpfung von religiöser 
Diskriminierung mittels Entwicklungspolitik  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, sich auch für den Schutz religiö-
ser Minderheiten in ihrem Heimatland einzusetzen. Die zustän-
digen Bundesstellen haben im Rahmen der Entwicklungspolitik
und der vorhandenen Kredite die entsprechenden Gruppierun-
gen der Zivilgesellschaft in den jeweiligen Staaten, in denen
offensichtlich religiöse Minderheiten diskriminiert werden,
wesentlich stärker als bisher einzubeziehen und die religiösen
Minderheiten bei der Mittelzuteilung verstärkt zu berücksichti-
gen.
Mitunterzeichnende: Büchler Jakob, Estermann, Fehr Hans,
Flückiger Sylvia, Freysinger, Geissbühler, Giezendanner, Grin,
Hadorn, Heer, Herzog, Joder, Rösti, Streiff, Wobmann (15)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3830 n Mo. Nationalrat. Jagdbanngebiete in Wildtier-
schutzgebiete umbenennen (Landolt)  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in Artikel 11 des Bundesgeset-
zes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und
Vögel (JSG) den Begriff "eidgenössisches Jagdbanngebiet"
durch "eidgenössisches Wildtierschutzgebiet" zu ersetzen.
Mitunterzeichnende: Darbellay, de Courten, Flückiger Sylvia,
Gschwind, Hess Lorenz, Parmelin, Regazzi, Rime, Rossini (9)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
12.12.2014 Nationalrat. Annahme.

14.3831 n Po. Grin. Entschädigungen für Personen mit 
öffentlichen Aufgaben. Änderung des StHG und des DBG  
(25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Möglichkeit zu untersuchen:
- Artikel 7 Absatz 4 StHG mit dem Grundsatz zu ergänzen, dass
Entschädigungen für Mitglieder kommunaler Exekutiven steuer-
lich begünstigt werden;
- Artikel 24 DBG mit einer Präzisierung zu ergänzen, wieweit
diese öffentliche Aufgabe steuerlich entlastet wird, wobei es
den kantonalen Gesetzgebern freigestellt werden soll, die Steu-
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erfreibeträge für die Kantons- und Gemeindesteuern festzule-
gen.
Im selben Zusammenhang ersuche ich den Bundesrat, gleich-
zeitig zu prüfen, ob eine Revision der Bestimmungen über Ent-
lastungen in den Bereichen AHV, Arbeitslosenversicherung und
berufliche Vorsorge angebracht ist.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Bugnon, Bulliard, Clottu, Feller,
Fluri, Parmelin, Rime, Rösti, Veillon, von Siebenthal (11)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3832 n Po. Caroni. Fünfzig Jahre Stockwerkeigentum. 
Zeit für eine Gesamtschau  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und in einem Bericht
darzulegen, inwiefern im Stockwerkeigentumsrecht (Art. 712a ff.
ZGB) fünfzig Jahre seit seiner Einführung Anpassungsbedarf
besteht.
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3833 n Ip. Ingold. Messgrössen für die Entwicklungs-
agenda post-2015  (25.09.2014)
Die Millenniumsentwicklungsziele der Halbierung der Armut
beziehen sich einseitig auf wirtschaftliches Wachstum, auf glo-
bal steigende Nationaleinkommen. Die gewählten Indikatoren,
insbesondere das BIP, schufen teils falsche Anreize für Ent-
wicklungshilfe. So konzentrierte sich die Politik oft auf jene
Bevölkerungsschichten, denen mit relativ wenig Aufwand über
die Armutsgrenze geholfen werden konnte, anstatt sich den
Ärmsten zuzuwenden. Das BIP allein ist kein Massstab für
Wohlstand und Lebensqualität. Es sagt nichts aus über die Ver-
teilung von Macht, Einkommen und Vermögen innerhalb einer
Volkswirtschaft. Parallel zu den Erfolgen der Millenniumsent-
wicklungsziele der Reduktion der Armut wuchs im letzten Jahr-
zehnt in vielen Ländern die Marginalisierung der
Benachteiligten und öffnete sich die Schere zwischen den weni-
gen reichen Nutzniessern und den vielen Armen. Ausserdem
spielt der Zustand der Umwelt mit seinen wachsenden Risiken
nicht die ihm zukommende Rolle. Deshalb hat sich die wirt-
schaftliche Messbarkeit als ungenügend erwiesen. Unterdessen
wurde die Verflechtung der globalen Probleme in ihrer Komple-
xität erkannt und thematisiert. Die Weltpolitik steht heute im
alles dominierenden Spannungsfeld, den konkurrierenden
Ansprüchen auf Wirtschaftswachstum und auf Einhaltung der
Grenzen unseres Planeten gerecht zu werden. In der Post-
2015-Entwicklungsagenda, in der sich die Schweiz wieder
engagieren will, werden deshalb auch andere Parameter eine
wesentliche Rolle spielen müssen, um die Erfolge korrekt abzu-
bilden und vor allem die Gelder am richtigen Ort einzusetzen.
Dazu stellen sich folgende Fragen:
1. Die neuen Ziele (Sustainable Development Goals) schlagen
wirksame Überprüfungsmechanismen vor, um die Fortschritts-
ziele der Massnahmen in den verpflichteten Staaten zu messen,
z. B. nach dem Vorbild der Universal Periodic Reviews im Men-
schenrechtsbereich im Sinne eines Kohärenzchecks. Wie beur-
teilt der Bundesrat den darin vorgeschlagenen Systemwechsel
für einen neuen Referenzrahmen für Entwicklungshilfe (von
angebotsorientierter zu bedarfsbasierter Entwicklungshilfe)?
2. Eine im Stadium der Unterschriftensammlung befindliche
Volksinitiative unterstellt der Entwicklungshilfe mangelnde
Nachhaltigkeit. Anscheinend genügt der bisherige Nachweis

von Deza und Seco nicht. Wie beabsichtigt der Bundesrat die
umfassenden Wirkungsmechanismen seines Engagements
nachvollziehbarer zu zeigen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Friedl, Graf Maya,
Masshardt, Wermuth (5)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3834 n Mo. Flückiger Sylvia. Aufteilung der Finanzhilfen 
an Konsumentenorganisationen  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird eingeladen, möglichst rasch Massnahmen
zu ergreifen, die zu einer administrativen Vereinfachung von
Verteilung und Kontrolle der Finanzhilfen gemäss Rechtsver-
ordnung vom 1. April 1992 an die vier Konsumentenorganisatio-
nen SKS, KF, FRC und ACSI führen. Gleichzeitig soll er prüfen,
ob die umstrittene Verwaltungsverordnung vom 31. Mai 2013,
die zu völlig unverhältnismässiger Bürokratie auf allen Seiten
geführt hat, im Sinne einer effizienten Arbeit der Verwaltung auf-
gehoben werden kann.
Mitunterzeichnende: Amstutz, de Courten, Fehr Hans, Frehner,
Giezendanner, Gössi, Killer Hans, Knecht, Miesch, Mörgeli, Pie-
ren, Reimann Maximilian, Rime, Schibli, Schilliger, Schneeber-
ger, Schwander, Wobmann (18)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3836 n Ip. Böhni. Unsichere Gaslieferungen aus dem 
Osten. Günstiger Strom dank einer starken europäischen 
Ökostromproduktion  (25.09.2014)
Power-to-Gas/Liquid-Anlagen können aus erneuerbarem Über-
schussstrom (EE) ein CO2-neutrales Gas oder einen CO2-neu-
tralen Treibstoff erzeugen, damit können Gebäude beheizt oder
Fahrzeuge betrieben werden.
Power-to-Gas/Liquid Anlagen sind das Bindeglied bzw. die
Drehscheibe zwischen Strom- und Gasnetz.
1. Macht es Sinn, diese Drehscheibenfunktion von Power-to-
Gas/Liquid-Anlagen zwischen Strom- und Gasnetz in einem
Bericht näher zu untersuchen, zumal etliche aktuelle Probleme
mit dieser Technologie wesentlich entschärft werden können
(siehe Begründung)?
2. Welcher Prozentanteil an der Beheizung von Gebäuden und
an der Mobilität könnte mit Power-to-Gas/Liquid-Anlagen sinn-
vollerweise abgedeckt werden, wenn wir davon ausgehen, dass
genügend Überschussstrom vorhanden ist?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Bäumle, Bertschy, Cheval-
ley, Chopard-Acklin, Fischer Roland, Gasser, Giezendanner,
Gilli, Girod, Graf Maya, Graf-Litscher, Grossen Jürg, Guhl, Hau-
sammann, Hurter Thomas, Jans, Kessler, Leuenberger-
Genève, Lohr, Maier Thomas, Moser, Müller-Altermatt, Munz,
Nordmann, Reimann Lukas, Schläfli, Steiert, Trede, van Singer,
Vogler, Wasserfallen, Weibel (33)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3837 n Mo. Böhni. Synthetische, CO2-neutrale Treib-
stoffe. Anrechnung bei der CO2-Flottenemissionsregelung  
(25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen gesetzlichen,
regulatorischen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass
Betreiber, Importeure und Hersteller von Fahrzeugen, welche
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mit CO2-neutralen, synthetischen und in der Schweiz herge-
stellten Treibstoffen betankt werden, reduzierte CO2-Emissi-
onswerte im Rahmen der Flottenemissionsregelung
angerechnet erhalten.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Bäumle, Bertschy, Cheval-
ley, Fischer Roland, Flach, Gasser, Giezendanner, Gilli, Girod,
Graf Maya, Graf-Litscher, Guhl, Hausammann, Hurter Thomas,
Jans, Kessler, Leuenberger-Genève, Lohr, Maier Thomas,
Moser, Müller-Altermatt, Munz, Nordmann, Reimann Lukas,
Schläfli, Steiert, Trede, van Singer, Vogler, Wasserfallen,
Weibel (32)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3838 n Po. Aebi Andreas. Datenerhebung für den Voll-
zug der Agrarpolitik vereinheitlichen  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert, die Systematik der Datenerhe-
bung zum Vollzug zu analysieren und gegebenenfalls die not-
wendigen Massnahmen einzuleiten. Folgende Aspekte sind zu
berücksichtigen:
1. Prüfung der Möglichkeit zur Vereinheitlichung der Systeme in
den Kantonen oder Bereitstellung einer einheitlichen Bundeslö-
sung;
2. Präzisierung der Zuständigkeit von Bund und Kantonen in
der Entwicklung der erforderlichen Systeme, auch in Bezug auf
die Finanzierung;
3. Sicherstellung des Datenschutzes und einer Minimierung der
erfassten Daten.
Mitunterzeichnende: Böhni, Bourgeois, Büchler Jakob, Frehner,
Glanzmann, Guhl, Hausammann, Keller Peter, Knecht, Müri,
Ritter, Schelbert, Schibli, von Siebenthal (14)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3840 n Mo. Joder. Schweizer Helikopter fliegen gemäss 
schweizerischem Recht  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, gestützt auf Artikel 23 des
Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und der Europäischen Gemeinschaft über den Luftverkehr, die
Rechtsvorschriften so zu ändern, dass für das Fliegen mit Heli-
koptern in der Schweiz im Wesentlichen das schweizerische
Landesrecht gilt.
Mitunterzeichnende: Darbellay, Geissbühler, Giezendanner,
Heer, Hurter Thomas, Schibli, Wobmann (7)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3841 n Mo. Joder. Keine Einschränkungen für den Ein-
satz von Helikoptern auf den Landesflughäfen  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt sicherzustellen, dass der opera-
tive Einsatz von Helikoptern von und zu den schweizerischen
Landesflughäfen umfassend sichergestellt und nicht einge-
schränkt wird.
Mitunterzeichnende: Darbellay, Geissbühler, Giezendanner,
Heer, Hurter Thomas, Schibli, Wobmann (7)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3842 n Mo. Joder. Keine Reduktion des Höchstalters für 
Piloten bei kommerziellen Helikopterflügen  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt sicherzustellen, dass in der
Schweiz das Pilotenalter bei kommerziellen Helikopterflügen
nicht von 65 auf 60 Jahre gesenkt wird.
Mitunterzeichnende: Darbellay, Geissbühler, Giezendanner,
Heer, Hurter Thomas, Schibli, Wobmann (7)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3843 n Po. Glanzmann. Konzentration der Polizeiorgane 
des Bundes an einer einzigen zuständigen Stelle  
(25.09.2014)
Gemäss Artikel 57 der Bundesverfassung sorgen Bund und
Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Sicherheit
des Landes und den Schutz der Bevölkerung. Grundsätzlich
sind die Kantone für die innere Sicherheit zuständig und dabei
souverän.
Für die Bewältigung von Bundesaufgaben im Bereich der inne-
ren Sicherheit unterhält der Bund vier operativ tätige Polizeior-
gane in vier unterschiedlichen Departementen: Fedpol (EJPD),
Militärische Sicherheit (VBS), Grenzwachtkorps (EFD), Trans-
portpolizei (SBB-UVEK).
Für die kantonalen Polizeikorps ist die Zusammenarbeit über
vier Departemente hinweg anspruchsvoll und nicht immer ziel-
führend. Es entstehen Synergieverluste, Zuständigkeitspro-
bleme und sich zum Teil überlagernde Kommunikationswege
zwischen Bund und Kantonen sowie vice versa.
Mit einer Konzentration der Polizeiorgane des Bundes kann die
Effizienz und Effektivität substanziell gesteigert werden.
Namentlich: Synergien schaffen und Doppelspurigkeiten ver-
meiden bei strategischen Entscheiden und der operativen
Zusammenarbeit ausserhalb der normalen Lage. Mit einem ein-
zigen Ansprechpartner beim Bund können die Kantone optima-
ler unterstützt und kann den Einwohnerinnen und Einwohnern
des Landes die bestmögliche Sicherheit geboten werden.
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen eines Berichtes,
einen Vorschlag zu erarbeiten, bei dem die polizeilichen Kräfte
des Bundes konzentriert werden. Denkbar ist ein dafür verant-
wortliches Staatssekretariat für die innere Sicherheit.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amherd, Büchler Jakob,
Bulliard, Darbellay, Eichenberger, Fischer Roland, Flach,
Geissbühler, Guhl, Haller, Hurter Thomas, Müller Leo, Müller
Walter, Müri, Romano, Schläfli, Ziörjen (18)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3846 n Mo. Romano. Änderung von Artikel 72 des Straf-
gesetzbuches. Vereinfachte selbstständige Einziehung von 
Vermögenswerten einer kriminellen Organisation  
(25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 72 des Strafgesetzbu-
ches wie folgt zu ändern: "Das Gericht verfügt die Einziehung
aller Vermögenswerte, welche der Verfügungsmacht einer kri-
minellen Organisation unterliegen. Bei Vermögenswerten einer
Person, die sich an einer kriminellen Organisation, ob im Inland
oder im Ausland, beteiligt oder sie unterstützt hat (Art. 260ter),
wird die Verfügungsmacht der Organisation bis zum Beweis des
Gegenteils vermutet. Die Einziehung wird auch verfügt, wenn
die kriminelle Organisation in der Schweiz weder eine Straftat
ausgeführt noch eine solche Tat geplant hat."
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Mitunterzeichnende: Cassis, Glanzmann, Merlini, Regazzi,
Rusconi (5)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3849 n Mo. Schibli. Entwicklungshilfegelder zur Bewälti-
gung der Flüchtlingsströme vor Ort verwenden  
(25.09.2014)
Die Rechtsgrundlagen bei der Entwicklungshilfe sind wie folgt
anzupassen: Mindestens 25 Prozent der bewilligten Flüchtlings-
gelder werden für die Aufnahme der Flüchtlingsströme vor Ort
in Uno-Flüchtlingslagern verwendet. Hierzu ist die humanitäre
Hilfe zulasten der Entwicklungshilfe entsprechend aufzustok-
ken.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amstutz,
Binder, Borer, Brand, de Courten, Egloff, Fehr Hans, Flückiger
Sylvia, Frehner, Geissbühler, Heer, Killer Hans, Knecht, Matter,
Miesch, Müller Thomas, Müri, Pieren, Reimann Lukas, Reimann
Maximilian, Rickli Natalie, Rutz Gregor, Schwander, Wandfluh,
Wobmann (27)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3850 n Mo. Lehmann. Elektrovelos. Gezielte Massnah-
men zur Verbesserung der Sicherheit im Strassenverkehr  
(25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Voraussetzun-
gen zu schaffen, dass bei allen E-Bikes ab 1000 Watt (mehr als
25 Stundenkilometer) Tachos vorhanden sind und, wo nicht vor-
handen, nachgerüstet werden. Weiter müssen radarfähige
Nummernschilder Pflicht werden, und es sind obligatorische
Fahrprüfungen einzuführen für E-Bikes ab 1000 Watt. Zu prüfen
ist auch, ob sich die schnellen E-Bikes auf den Velowegen
bewegen sollen oder Motorrädern gleichzustellen sind.
Mitunterzeichnende: Frehner, Giezendanner, Hurter Thomas,
Lohr, Regazzi, Schneider-Schneiter, Stolz, Wobmann (8)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3851 n Mo. Lehmann. Velorowdys härter bestrafen. 
Keine Toten mehr wegen Unfällen Velo gegen Velo und Velo 
gegen Fussgänger  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Strassenverkehrsordnung
mit griffigen Massnahmen zu versehen, damit Velofahrer, die in
grobfahrlässiger Weise die Strassenverkehrsregeln missachten,
hart bestraft werden. Insbesondere soll es Velorowdys betref-
fen, welche unter gröbster Missachtung von Regeln des Zusam-
menlebens Unfälle und Leid verursachen. Für die dazu nötige
Verkehrsüberwachung sollen vom Bund entsprechende gesetz-
liche Grundlagen ausgearbeitet werden.
Mitunterzeichnende: Amherd, Frehner, Giezendanner, Hurter
Thomas, Lohr, Müller Leo, Regazzi, Schneider-Schneiter, Stolz,
Wobmann (10)
29.10.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3852 n Mo. Lehmann. Einführung von Veloschildern zur 
Identifikation der Besitzer  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, die entsprechenden gesetzlichen
Voraussetzungen zu schaffen, um alle Zweiräder bzw. deren
Besitzer zu identifizieren, damit diese bei Verkehrsübertretun-
gen entsprechend belangt werden können. Dies soll durch
(Wieder-)Einführung von Veloschildern geschehen, kostenneu-

tral, d. h., die administrativen Kosten werden den Velobesitzern
übertragen. Ob die Kantone eine Kostenregelung im Sinn der
Weiterbelastung übernehmen, sei ihnen zu überlassen.
Mitunterzeichnende: Frehner, Giezendanner, Hurter Thomas,
Lohr, Regazzi, Wobmann (6)
05.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3853 n Mo. Lehmann. Anpassung beim Vermögensver-
zehr. Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungslei-
stungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, sicherzustellen, dass der Ver-
mögensverzehr gemäss Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c ELG
zwingend nur einen Zehntel des Reinvermögens betragen darf
bzw. dass die Kantone und Gemeinden diesen nicht auf 20 Pro-
zent pro Jahr erhöhen dürfen. Artikel 11 Absatz 2 ELG ist dem-
zufolge ersatzlos zu streichen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Frehner, Gasche, Giezendanner,
Gmür, Hurter Thomas, Landolt, Lohr, Müller Leo, Pezzatti, Pfi-
ster Gerhard, Regazzi, Romano, Schilliger, Schläfli, Schneeber-
ger, Schneider-Schneiter, Stolz, Vogler, Wobmann (20)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3854 n Po. Bertschy. Wirkungsanalyse der Beiträge für 
Versorgungssicherheit  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht
a. die "Versorgungssicherheit" respektive die "sichere Versor-
gung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln" näher zu definie-
ren,
b. eine Wirkungsanalyse der Beiträge zur Versorgungssicher-
heit im Hinblick auf die Zielerreichung vorzunehmen und
c. zu prüfen, ob Massnahmen zur Erhöhung der Effizienz der
Beiträge für Versorgungssicherheit möglich und angezeigt sind.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Böhni, Cassis, Chevalley, Gasser,
Graf Maya, Grossen Jürg, Ingold, Leutenegger Oberholzer,
Maier Thomas, Markwalder, Moser, Müller Geri, Noser, Schel-
bert, Weibel (16)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
12.12.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3857 n Ip. Müller Leo. Werterhalt der Güterstrassen  
(25.09.2014)
Flächenmässig grosse Gemeinden haben ein langes und ver-
zweigtes Strassennetz. Dieses wird mit immer grösseren und
schwereren Fahrzeugen befahren. Dadurch werden die Bela-
stungsschäden der Fahrbahnen und Bankette grösser, und die
Abnützung erfolgt schneller. Auch die Ansprüche an diese
Strassen durch den Tourismus und den nichtagrarischen Aus-
flugsverkehr steigen laufend. Die Werterhaltung dieser Strassen
wird immer aufwendiger. Viele Gemeinden haben mehr und
mehr Mühe, den Wert ihres Güterstrassennetzes zu erhalten.
Die Mittel reichen nicht aus. Die Tendenz besteht, dass immer
höhere Lasten auf die Bewohnerinnen und Bewohner der ländli-
chen Regionen abgewälzt werden. Dies alles zeigt, dass die
Erhaltung der bestehenden Strassen eine grosse - vor allem
finanzielle - Herausforderung der Zukunft darstellt. Insbeson-
dere ist aber eine gute Erschliessung des ländlichen Raumes
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für die Vitalität und Attraktivität dieser Gebiete von zentraler
Bedeutung.
Der Bundesrat wird gebeten, in diesem Zusammenhang fol-
gende Fragen zu beantworten:
1. Was gedenkt er zu tun, um den Wert der Güterstrassen zu
erhalten?
2. Was gedenkt er zu tun, um die Last für den Strassenunterhalt
der Bewohnerinnen und Bewohner in den ländlichen Räumen
nicht weiter ansteigen zu lassen?
3. Was gedenkt er weiter zu tun, um die dezentrale Besiedelung
unseres Landes trotz dieser Unterhaltslast aufrechtzuerhalten?
4. Ist er bereit, mehr finanzielle Mittel für den Werterhalt der
Güterstrassen bereitzustellen?
5. Ist er konkret bereit, den Beitragssatz für die finanzielle Betei-
ligung durch den Bund zum Erhalt der Güterstrassen anzuhe-
ben?
Mitunterzeichnende: Binder, Bourgeois, Buttet, Candinas, Fluri,
Glanzmann, Gmür, Gschwind, Hassler, Hausammann, Landolt,
Lehmann, Müller Walter, Müller-Altermatt, Müri, Parmelin, Pez-
zatti, Regazzi, Rime, Romano, Schläfli, Vitali, Vogler (23)
12.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3859 n Po. Fischer Roland. Sicherheit durch Koopera-
tion. Ausbau der Zusammenarbeit in Europa zur langfristi-
gen Sicherung des Luftraums  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Konzept zur langfristigen
Sicherung des Luftraums in Erfüllung des Postulates 12.4130
mit einem Zusatzbericht zu ergänzen. Dieser Bericht soll fol-
gende Punkte beinhalten:
1. Das Konzept wird um nachvollziehbare, realitätsnahe Szena-
rien und eine daraus abgeleitete Bedarfsbestimmung und Prio-
risierung für das ganze Spektrum der Luftraumsicherung
ergänzt.
2. Der Bericht klärt die Abhängigkeit der Schweiz von der inter-
nationalen Luftraumsicherheit. Des Weiteren werden die Mög-
lichkeiten und die Strategie einer zukünftigen
sicherheitspolitischen Kooperation mit anderen europäischen
Staaten dargestellt. Herausgearbeitet werden namentlich
eigene Beiträge und Bedürfnisse der Schweiz in einer auf "Poo-
ling and Sharing" und "Smart Defence" beruhenden Stärkung
nationaler militärischer Fähigkeiten.
3. Im Bereich der Wahrung der Lufthoheit analysiert der Bericht
folgende Kooperationsmöglichkeiten:
a. den vorgesehenen Beitritt der Schweiz zum Air Situation
Data Exchange System (ASDE) als der führenden Plattform
zum Austausch von Luftlagedaten in Europa.
b. die Erweiterung des Staatsvertrags der Schweiz mit Öster-
reich auf dem Gebiete der Luftraumsicherung auf die Definition
gemeinsamer Einsatzräume (analog Frankreich).
c. der Aufbau eines subregionalen "Quick Reaction Alert"-Ver-
bundes zur gemeinsamen Wahrung der Lufthoheit.
d. der Beitritt der Schweiz zu einem multilateralen Pool für Luft-
transport.
4. Der Bericht stellt die Bedrohungsszenarien und die entspre-
chenden Eintrittswahrscheinlichkeiten dar, welche die vom Bun-
desrat angestrebte Wiedereinführung der Erdkampffähigkeit
und der dazugehörenden Luftaufklärung rechtfertigen würden.

5. Im Bericht werden Möglichkeiten zur Lebensdauerverlänge-
rung der F/A-18 und die Option geprüft, mit dem teilweisen
Erhalt der F-5 Tiger die jährlichen Flugstunden der F/A-18 deut-
lich zu reduzieren, z. B. durch Weiterwendung des F-5 Tiger für
das Training, die Umschulung, den Luftpolizeidienst und die
Zielmarkierung. Weiter werden die Kosten für eine dafür not-
wendige minimale Nachrüstung (Cockpit, Radar, Datalink usw.)
aufgezeigt.
Mitunterzeichnende: Allemann, Birrer-Heimo, Böhni, Chevalley,
Flach, Galladé, Gasser, Grossen Jürg, Haller, Hiltpold, Jositsch,
Kessler, Maier Thomas, Moser, Neirynck, Quadranti, Semadeni,
van Singer, Weibel (19)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3860 n Mo. Fischer Roland. Umfassende und unabhän-
gige Analyse und Bewertung von Sicherheitsrisiken auf 
wissenschaftlicher Grundlage  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine umfassende und unabhän-
gige Risikoanalyse und -bewertung zu erarbeiten und dafür die
Expertise der Akademien der Wissenschaften Schweiz heran-
zuziehen.
Mit dieser umfassenden Risikoanalyse und -bewertung soll auf
wissenschaftlicher Grundlage systematisch und nach mögli-
chem Schadenumfang und Eintretenswahrscheinlichkeit
gewichtet abgeschätzt werden, mit welchen hauptsächlichen
Sicherheitsrisiken die Schweiz in Zukunft rechnen muss und
welche konkreten Einsatzszenarien sich für welche Einsatz-
kräfte daraus ergeben. Ziel ist, die knappen Ressourcen strate-
gisch dort einzusetzen, wo sie am meisten Sicherheit schaffen.
Mitunterzeichnende: Allemann, Birrer-Heimo, Böhni, Chevalley,
Flach, Galladé, Gasser, Glanzmann, Grossen Jürg, Haller, Hilt-
pold, Jositsch, Kessler, Maier Thomas, Moser, Neirynck, Qua-
dranti, Schläfli, Semadeni, Trede, van Singer, Vogler,
Weibel (23)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3861 n Mo. Humbel. Wirksame Taggeldversicherung bei 
Erwerbsausfall durch Krankheit  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Gesetzes-
revision vorzulegen, welche allen Erwerbstätigen einen wirksa-
men Versicherungsschutz bei Erwerbsausfall durch Krankheit
garantiert.
05.12.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3862 n Po. Humbel. Prävention und Leistungssteuerung 
in der Krankenversicherung  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen,
wie sich ein Systemwechsel in der Krankenversicherung vom
Kostenrückerstattungsprinzip zum Naturalleistungsprinzip (wie
es im UVG gilt) auf die Gesundheitsversorgung bezüglich Ver-
sorgungsqualität und Kosteneffizienz auswirken würde. Dabei
sind insbesondere die Wirkungen einer besseren Steuerung der
Leistungen durch die Krankenversicherer sowie ein grösseres
Engagement im Bereich der Prävention durch die Krankenversi-
cherer aufzuzeigen.
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Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Candinas, Cassis, Giezendan-
ner, Hess Lorenz, Lehmann, Pezzatti, Pfister Gerhard, Riklin
Kathy, Weibel (10)
05.12.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3863 n Ip. Reimann Lukas. Wird die Migrationsstatistik 
durch eine neue Begriffsdefinition beschönigt?  
(26.09.2014)
2011 hat das Bundesamt für Statistik den Begriff "Zuwande-
rung" neu definiert. Sogenannte Statuswechsel (Übertritte von
Personen von der nichtständigen zur ständigen Wohnbevölke-
rung) werden nicht mehr zur Zuwanderung hinzugerechnet, weil
sie gewöhnlich nicht im Jahr der Zuwanderung erfolgen. In der
amtlichen Statistik ist der Wanderungssaldo der Ausländer
("internationale Wanderungen") deshalb nach 2010 drastisch
gesunken: von 69 000 Personen 2010 auf 51 200 2012.
Eine Statistik "Bewegung der ständigen Wohnbevölkerung", wo
die "Änderungen des Bevölkerungstyps" erscheinen, gibt es
zwar auch, aber die Daten müssen eigenhändig zum Wande-
rungssaldo hinzugezählt werden, damit man auf den Wande-
rungssaldo gemäss ursprünglicher Definition kommt und ein
Längsschnittvergleich Sinn macht. Die Statistik "Ein- und Aus-
wanderung der ständigen Wohnbevölkerung nach Staatsange-
hörigkeit" ist ohne Berücksichtigung von "Änderungen des
Bevölkerungstyps" verzerrt (Wanderungssaldo 2012: 45 200).
Die neue Definition von "Zuwanderung" mag auf den ersten
Blick einleuchtend erscheinen. Bei näherer Betrachtung hat sie
aber gravierende Nachteile. Personen mit Statuswechsel sind
eingewandert und kommen neu zur ständigen Wohnbevölke-
rung hinzu, erscheinen in der Statistik aber gar nie als Zuwan-
derer! 2012 waren dies 26 000. Die Zuwanderung erscheint
statistisch um etwa einen Drittel geringer, als sie tatsächlich ist,
was bei diesem politisch sensitiven Thema nicht unproblema-
tisch ist. Vergleiche mit Daten vor 2011 sind nicht mehr möglich.
Der Bundesrat wird eingeladen, folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Welche Person oder welches Gremium hat den Entscheid zur
Änderung der Begriffsdefinition getroffen?
2. Ist er bereit, darauf hinzuwirken, dass auch die ursprüngliche
Statistik mit der "alten" Begriffsdefinition fortgeschrieben und
entsprechend kommuniziert wird?
Mitunterzeichnende: Estermann, Fehr Hans, Flückiger Sylvia,
Frehner, Geissbühler, Golay, Hausammann, Keller Peter,
Miesch, Müri, Rickli Natalie, Schibli, Schwander, Stamm,
Wobmann (15)
12.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3864 n Ip. Brand. Rückführungspraxis nach Sri Lanka  
(25.09.2014)
Aufgrund einer Lageanalyse hat das BFM im Jahre 2014 die
Kriterien für Rückschaffungen nach Sri Lanka offenbar ver-
schärft. Aufgrund des neuen Risikoprofils wurden negative Asy-
lentscheide von Personen aus Sri Lanka erneut überprüft. Als
Folge dieser erneuten Überprüfung ist die Anerkennungsquote
bei Gesuchen aus diesem Herkunftsland massiv angestiegen.
Im August 2014 betrug die Anerkennungsquote für sri-lankische
Gesuchsteller mehr als 80 Prozent (August 2013: 7 Prozent).
Zwischen 1. Januar und 31. August 2014 sind insgesamt 21
Personen aus Sri Lank in ihr Herkunftsland zurückgekehrt, im

Vorjahr waren in der gleichen Zeitperiode noch 82 Personen
zurückgekehrt. Diese rückläufige Entwicklung wirft Fragen über
die Kohärenz der schweizerischen Rückschaffungspraxis in die-
ses Land auf.
1. Gibt es nach Änderung des Risikoprofils de facto einen Voll-
zugsstopp von abgewiesenen Asylsuchenden nach Sri Lanka?
2. Wie sieht die Rückführungspraxis anderer europäischer Staa-
ten, insbesondere von Deutschland, Frankreich, Grossbritan-
nien, Österreich, und Kanadas nach Sri Lanka aus? Wie hoch
ist in diesen Ländern die Anerkennungsquote?
3. Führt die neue und aussergewöhnlich hohe Anerkennungs-
quote sri-lankischer Asylsuchender nicht zu einer Konzentration
der Asylbewerber aus diesem Land in der Schweiz?
4. Ist die Schweiz aufgrund dieser hohen Anerkennungsquote
gegenüber anderen europäischen Staaten nicht besonders
attraktiv, was zu einer besonders hohen Zuwanderung aus die-
sem Land führt?
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Binder, Borer,
Bortoluzzi, Bugnon, Egloff, Fehr Hans, Freysinger, Geissbühler,
Matter, Pantani, Pieren, Reimann Lukas, Reimann Maximilian,
Rösti, Rusconi, Stahl, Stamm, Walter, Wandfluh (21)
12.11.2014 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3866 n Po. Friedl. Rahmenbedingungen für eine 
zukunftsfähige und biodiversitätsverträgliche Berufsfische-
rei in der Schweiz  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zur Berufsfischerei
zu erstellen, der die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige
Berufsfischerei in der Schweiz darlegt. Im Bericht wird eine Aus-
legeordnung mit Empfehlungen erstellt, wie die Nutzung der
einheimischen Ressource Fisch als Ökosystemleistung der
Seen zukunftsfähig und biodiversitätsverträglich gestaltet wer-
den kann.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Badran Jacqueline, Birrer-Heimo, Chopard-Acklin, Fehr Jac-
queline, Feri Yvonne, Fluri, Fridez, Gilli, Graf Maya, Graf-Lit-
scher, Gschwind, Gysi, Hadorn, Hardegger, Ingold, Jans, John-
Calame, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève, Maire Jacques-
André, Müller Geri, Munz, Quadranti, Schelbert, Semadeni, Tor-
nare, Vogler, Weibel (31)
05.12.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3869 n Mo. Schneeberger. Zusätzliche Aufstockung des 
Grenzwachtkorps für die Region Nordwestschweiz  
(25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Grenzwachtkorps mit insge-
samt 100 zusätzlichen Stellen auszustatten, damit es seine Auf-
gaben entsprechend den Sicherheitsbedürfnissen der
Bevölkerung wahrnehmen kann. Mindestens ein Drittel der
zusätzlichen 100 Stellen ist der Nordwestschweiz zuzuweisen.
Mitunterzeichnende: Borer, de Courten, Eichenberger, Frehner,
Fridez, Graf Maya, Gschwind, Guhl, Humbel, Jans, Lehmann,
Miesch, Schläfli, Schneider-Schneiter, Stolz (15)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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x 14.3872 n Mo. Nationalrat. Für eine korrekte Nutzung der 
Amtssprachen in den öffentlichen Ausschreibungen von 
bundesnahen Betrieben (Regazzi)  (25.09.2014)
Der Bundesrat ist gebeten, die notwendigen operativen und/
oder gesetzgeberischen Massnahmen zu ergreifen, um sicher-
zustellen, dass in den bundesnahen Betrieben bei Ausschrei-
bungen von Aufträgen bezüglich der Nutzung von
Amtssprachen vergleichbare Regeln gelten wie bei öffentlichen
Aufträgen des Bundes.
Mitunterzeichnende: Barazzone, Buttet, Cassis, Chevalley, Dar-
bellay, Favre Laurent, Germanier, Gschwind, Mahrer, Maire
Jacques-André, Merlini, Müri, Nordmann, Pantani, Pardini,
Quadri, Rickli Natalie, Schwaab, Thorens Goumaz (19)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
12.12.2014 Nationalrat. Annahme.
18.06.2015 Ständerat. Annahme.

14.3873 n Ip. Badran 
Jacqueline. Streitschlichtungsverfahren zwischen Investo-
ren und Staat im Rahmen von TTIP  (25.09.2014)
Die zurzeit in Aushandlung befindlichen Freihandelsabkommen
zwischen der EU und den USA (TTIP) und zwischen der EU
und Kanada (Ceta) beinhalten Streitschlichtungsverfahren zwi-
schen Investoren und Staat (Investor-State Dispute Settlement,
ISDS). Diese würden es Investoren ermöglichen, die EU oder
einzelne Mitgliedstaaten jenseits des normalen juristischen Ver-
fahrens vor intransparenten internationalen Schiedsgerichten
direkt auf Entschädigung für entgangene Gewinne durch die
Legiferierung souveräner Staaten zu verklagen. Private Investo-
ren könnten gegen die Gesetzgebung souveräner Staaten auch
in den wichtigen Bereichen Sozialstandards, Gesundheit,
Umwelt oder Verbraucherschutz vorgehen. Es kann vermutet
werden, dass allein die Androhung einer Klage reicht, um eine
Gesetzgebung zu verhindern oder zu verwässern.
1. Wie stellt sich der Bundesrat zu solchen Streitbeilegungsver-
fahren? Stellt dies nicht eine übermässige Schwächung demo-
kratisch legitimierter Rechtsetzung und der Souveränität der
Schweiz dar?
2. Wie beurteilt er die Möglichkeit, sich bei einem allfälligen
Anschluss der Schweiz an die beiden Freihandelsabkommen
einer Klagemöglichkeit auf entgangene Gewinne wegen
schweizerischer Gesetzgebung zu entziehen?
3. Wie beurteilt er diese neuen Streitbeilegungsverfahren im
Unterschied zu den Streitbeilegungsverfahren im Rahmen von
Gatt/WTO?
05.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 14.3875 n Ip. Vischer Daniel. Drohnenkauf in Israel und 
Gegengeschäfte  (25.09.2014)
Der Bundesrat will im Rahmen des Rüstungsprogramms 2015
sechs Drohnen Hermes 900 des israelischen Rüstungskon-
zerns Elbit Systems kaufen. Im Zusammenhang mit diesem
Geschäft stellen sich nachfolgende Fragen:
1. Bundesrat Ueli Maurer sagte in der Fragestunde, es gehe
nicht um Kampfdrohnen. Zu welchem Zweck beabsichtigt die
Schweiz welchen Typ von Drohnen zu kaufen?
2. Geht der Bundesrat nicht auch davon aus, dass das völker-
rechtswidrige Vorgehen der israelischen Armee im Gaza-Krieg

dieses Sommers ein Rüstungsgeschäft mit Israel und israeli-
schen Firmen, welche die israelische Armee beliefern, verbie-
tet? Dies umso mehr, als Drohnen der Lieferfirma Elbit Systems
in Gaza-Stadt im Juli zum Einsatz kamen und laut Augenzeu-
gen auch Wohnhäuser zerstörten.
3. Welche Gegengeschäfte sind bis jetzt bereits eingeleitet oder
im Gespräch? Kann der Bundesrat die Angaben der "Sonntags-
Zeitung" vom 14. September 2014 bestätigen, dass eine ganze
Serie von schweizerischen Hightech-Firmen, unter ihnen zum
Beispiel das Genfer Unternehmen Creative Electronic Systems
(CES), damit mithelfen wird, die Hermes 900 in Israel weiterzu-
entwickeln?
4. Hält er diese Exportgeschäfte für rechtlich zulässig und für
politisch opportun? Geht er nicht auch davon aus, sie wider-
sprächen mindestens der schweizerischen Neutralitätspolitik?
Mitunterzeichnende: Gilli, Leuenberger-Genève, Mahrer, Müller
Geri, Schelbert, Thorens Goumaz, Trede (7)
12.11.2014 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

14.3878 n Mo. Bulliard. Höhere Berufsbildung in der öffent-
lichen Verwaltung  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das duale System der Berufsbil-
dung auch für die öffentliche Verwaltung auf Tertiärstufe B
sicherzustellen. Er sorgt dafür, dass sich die Bundesverwaltung
für die Entwicklung eines eidgenössischen Fachausweises
"Fachfrau/Fachmann öffentliche Verwaltung" engagiert, auch in
ihrer Rolle als Arbeitgeberin. Er sorgt dafür, dass die Bundes-
verwaltung Mitglied wird im Verein Schweizerische Prüfungsor-
ganisation höhere Berufsbildung öffentliche Verwaltung (Verein
HBB öV) und sich dort gemeinsam mit Vertretern der Kantone
und Gemeinden mit angemessenen Personal- und finanziellen
Ressourcen engagiert.
Mitunterzeichnende: Buttet, Feller, Gasche, Glanzmann, Gmür,
Grin, Grunder, Gschwind, Haller, Hess Lorenz, Lehmann, Lohr,
Müller Walter, Müller-Altermatt, Piller Carrard, Ritter, Schneider
Schüttel, Steiert, Vogler (19)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3879 n Mo. Gmür. Regulierungskosten für die Wirtschaft. 
Unnötige Administrativarbeiten für die AHV abschaffen  
(25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, unnötige Administrativarbeiten
der Unternehmen für die AHV abzuschaffen (Art. 136 AHVV).
Mitunterzeichnende: Amstutz, Buttet, Egloff, Fässler Daniel,
Fehr Hans, Flückiger Sylvia, Geissbühler, Gössi, Guhl, Herzog,
Hurter Thomas, Killer Hans, Knecht, Lehmann, Lohr, Maier Tho-
mas, Müller Leo, Müller Thomas, Müller Walter, Müri, Pantani,
Parmelin, Pezzatti, Pfister Gerhard, Quadri, Regazzi, Rickli
Natalie, Rime, Rösti, Schibli, Schilliger, Schneeberger, Stamm,
Veillon, Vitali, Vogler, Walter, Wandfluh, Weibel (39)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3880 n Mo. Gössi. Präzisierung der gesetzlichen Grund-
lagen für die Gewährung von Finanzhilfen an 
Konsumentenorganisationen  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen für
die Gewährung von Finanzhilfen an Konsumentenorganisatio-
nen so zu präzisieren, dass diese Finanzhilfen nur an Organisa-
tionen gewährt werden, welche ausschliesslich objektive und
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fachgerechte Konsumenteninformation betreiben, Produkte-
tests durchführen und Vereinbarungen über Deklarationen aus-
handeln.
Mitunterzeichnende: Binder, Brand, Cassis, Eichenberger,
Estermann, Fässler Daniel, Fehr Hans, Flückiger Sylvia, Fluri,
Freysinger, Giezendanner, Gmür, Hausammann, Heer, Herzog,
Hiltpold, Keller Peter, Lüscher, Merlini, Moret, Müller Thomas,
Müller Walter, Noser, Pfister Gerhard, Portmann, Rickli Natalie,
Rime, Rutz Gregor, Schibli, Schilliger, Schneeberger, Schwan-
der, Stolz, Vitali, Walter, Walti Beat, Wasserfallen (37)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3882 n Po. Killer Hans. Kapazitätsplanung bei Kehricht-
verbrennungsanlagen mit Abwärmenutzung  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht Möglichkeiten
darzustellen, wie im Lichte der zurückgehenden brennbaren
Abfallmengen und im Sinne der Energiestrategie 2050 eine
Kapazitäts- respektive Standortplanung für Verbrennungsanla-
gen mit Wärme-Kraft-Koppelung erreicht werden könnte. Dabei
sind die Importmengen von brennbaren Abfällen mitzuberück-
sichtigen.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Binder, Bortoluzzi, Egloff,
Eichenberger, Fehr Hans, Frehner, Giezendanner, Grunder,
Guhl, Hausammann, Herzog, Keller Peter, Knecht, Miesch,
Müri, Parmelin, Rösti, Schibli, Stamm, von Siebenthal, Walter,
Wasserfallen, Wobmann (24)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3883 n Ip. Derder. Medien. Innovationsförderung statt 
Presseförderung  (25.09.2014)
Die Eidgenössische Medienkommission hat mögliche Lösungen
vorgeschlagen, wie die herkömmliche und überholte Presseför-
derung durch eine Förderung von Innovationen in der Medien-
branche ersetzt werden kann. Der Bundesrat wird gebeten,
folgende Fragen zu beantworten:
1. Was hält der Bundesrat von den folgenden Vorschlägen der
Kommission:
a. Schaffung eines KTI-Sonderprogramms für Innovationspro-
jekte. Ist das denkbar? Wenn ja, in welcher Form?
b. Förderung von Start-up-Gründungen. Ist der Bundesrat,
angesichts der Tatsache, dass eine direkte Presseförderung
nicht erwünscht ist, bereit, zum Beispiel die Schaffung eines
Gründerzentrums für Start-up-Unternehmen der Medienbran-
che zu unterstützen?
2. Sind dem Bundesrat andere mögliche Lösungen bekannt?
Hat er sich über existierende Lösungsansätze im Ausland infor-
miert? Wenn ja, welche Lösungen bevorzugt er?
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3884 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Absichten diverser Stromkonzerne, ihre 
Anteile an Swissgrid zu verkaufen  (25.09.2014)
Seit Januar 2013 ist die Swissgrid neue Eigentümerin des
Schweizer Übertragungsnetzes und trägt damit die Verantwor-
tung für den Betrieb, den Unterhalt, die Erneuerung und den
Ausbau des Übertragungsnetzes. Die bisherigen Versorger

erhielten entsprechend ihrem Anteil am Netz Aktien der Gesell-
schaft sowie Kapital als Abgeltung.
Die Swissgrid ist im Besitz von 21 Schweizer Elektrizitätsunter-
nehmen, das Aktienkapital somit im direkten oder indirekten
Mehrheitsbesitz der Kantone und Gemeinden. Medienberichten
zufolge planen sowohl Alpiq wie auch neu die BKW, ihre Anteile
von 34,7 Prozent bzw. 12,6 Prozent an der Swissgrid zu verkau-
fen. Gemäss StromVG müssen das Kapital und die damit ver-
bundenen Stimmrechte direkt oder indirekt mehrheitlich
Kantonen und Gemeinden gehören. Diese haben zudem ein
Vorkaufsrecht für die Aktien der Gesellschaft, welche nicht an
einer Börse kotiert sein dürfen. In diesem Zusammenhang bit-
ten wir den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie beurteilt er die geplanten Verkäufe der Aktien von Alpiq
und BKW, welche zusammen über 47 Prozent des gesamten
Aktienkapitals der Swissgrid ausmachen?
2. Was bedeuten diese Verkäufe in wirtschaftlicher, aber insbe-
sondere auch in strategischer Hinsicht für Betrieb, Unterhalt,
Erneuerung und Ausbau des Übertragungsnetzes? Haben die
geplanten Verkäufe Auswirkungen auf die Energiestrategie
2050? Wenn ja, welche?
3. Wie will er sicherstellen, dass bei Nichtinanspruchnahme des
Vorverkaufsrechts der Kantone oder Gemeinden nicht eine aus-
ländische Gesellschaft diese Aktien erwirbt und damit massiven
Einfluss auf die Netzinfrastruktur der Schweiz nimmt?
4. Sind gesetzliche Anpassungen in Planung, damit die Swiss-
grid auch bei Einstieg einer ausländischen Gesellschaft weiter-
hin ihre Aufgaben erfüllen kann? Falls ja, in welchem Zeitraum
ist mit diesen zu rechnen?
5. Falls nein, welche weiteren Möglichkeiten gäbe es aus Sicht
des Bundesrates, um bei einem Verkauf die Anteile im Inland zu
halten?
6. Wie beurteilt er die Idee einer Beteiligung von institutionellen
Anlegern wie Pensionskassen oder Kantonalbanken?
7. Könnte er sich allenfalls auch im Sinne einer Ultima Ratio die
Übernahme der Gesellschaft durch den Bund, die SNB oder
einen von der SNB verwalteten Fonds vorstellen, um die Unab-
hängigkeit dieser wichtigen Infrastruktur für die Wirtschaft und
die Bevölkerung unseres Landes langfristig zu sichern?
Sprecher: Killer Hans
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 14.3886 n Mo. Nationalrat. Für eine sprachenfreundliche 
Vergabe auch von kleinen öffentlichen Aufträgen im Inter-
esse unserer KMU (Cassis)  (25.09.2014)
Der Bundesrat ist beauftragt, alle nötigen rechtsetzenden Mass-
nahmen zu ergreifen, damit die Regeln zur Nutzung der Amts-
sprache für Bauaufträge des Bundes, die unter den
Schwellenwerten gemäss Artikel 6 des Bundesgesetzes über
das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) lie-
gen, mindestens gleich sprachenfreundlich sind wie jene, die für
öffentliche Aufträge gelten, die über den Schwellenwerten lie-
gen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aeschi Thomas,
Amaudruz, Bertschy, Birrer-Heimo, Bortoluzzi, Bourgeois,
Brand, Bugnon, Bulliard, Buttet, Carobbio Guscetti, Chevalley,
Clottu, de Buman, de Courten, Derder, Egloff, Eichenberger,
Fässler Daniel, Favre Laurent, Fehr Hans, Feller, Fiala, Flücki-
ger Sylvia, Français, Frehner, Freysinger, Gasche, Gasser, Ger-
manier, Gössi, Grin, Gschwind, Guhl, Haller, Hardegger,
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Hassler, Herzog, Hess Lorenz, Hiltpold, Humbel, Kessler, Killer
Hans, Knecht, Landolt, Lohr, Lüscher, Markwalder, Masshardt,
Merlini, Moret, Müller Walter, Müri, Noser, Pantani, Parmelin,
Perrinjaquet, Pezzatti, Pfister Gerhard, Portmann, Quadranti,
Quadri, Regazzi, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Riklin
Kathy, Rime, Romano, Rösti, Rusconi, Schneeberger, Schnei-
der-Schneiter, Stamm, Stolz, Veillon, Vitali, Vogler, von Sieben-
thal, Walti Beat, Wasserfallen, Weibel (82)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
12.12.2014 Nationalrat. Annahme.
18.06.2015 Ständerat. Annahme.

14.3887 n Ip. Candinas. Die Mieten an den Hypothekarzins 
binden  (25.09.2014)
Auf dem schweizerischen Immobilienmarkt zeichnet sich vor
allem in den Städten und Ballungsgebieten eine heikle Situation
bezüglich der Mietpreise ab. Die Mieten werden heute bei einer
Hypothekarzinserhöhung in der Regel durch die Vermieter in
kurzer Zeit angepasst. Bei einer Senkung der Hypothekarzinsen
hingegen muss der Mieter eine Mietzinsreduktion beantragen.
Dieses System ist für die Mieter nicht gerecht, umso mehr, als
gerade junge Familien immer mehr unter den hohen Mieten in
den Städten und Agglomerationen leiden und sich den Wohn-
raum vielfach kaum mehr leisten können. Deshalb wird der Bun-
desrat um die Beantwortung der folgenden Fragen ersucht:
1. Gibt es ein System in einem anderen Land, wo eine Anpas-
sung des Hypothekarzinses eine direkte Auswirkung auf den
Mietpreis hat?
2. Besteht für den Bundesrat ebenfalls die Notwendigkeit, die
Vermieter dazu zu verpflichten, Hypothekarzinssenkungen
innert einer nützlichen Frist an die Mieter weiterzugeben? Wenn
ja, wie würde er diese Pflicht der Vermieter einfach und unbüro-
kratisch umsetzen, und welche Kosten würde dies verursa-
chen?
3. Wenn nein, welche Alternativen sieht er, um die bestehende
nachteilige Situation für die Mieter zu beheben?
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 14.3890 n Mo. Nationalrat. Strategie zur Reduktion der 
Abhängigkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
von der Sozialhilfe (Sozialdemokratische Fraktion)  
(25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen und den zuständigen Fachorganisationen eine Strate-
gie mit einem Masterplan (inklusive allfälliger Gesetzesände-
rungen) auszuarbeiten und dem Parlament vorzulegen, mit der
die Abhängigkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
reduziert werden kann.
Gemäss dem von der Städteinitiative Sozialpolitik publizierten
Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in den Schweizer Städten
(Berichtsjahr 2013) ist es nach wie vor so, dass Kinder und
Jugendliche sowie die jungen Erwachsenen in allen Städten die
Altersgruppe mit den höchsten Anteilen unter den Sozialhilfebe-
ziehenden sind. Es ist erwiesen und unbestritten, dass eine
Berufsausbildung der beste Weg aus der Armut ist. Demzufolge
kann die Zahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der
Sozialhilfe durch vermehrte und verstärkte Anstrengungen im
Bereich der Berufsberatung, Unterstützung bei der Stellensuche

und andere Integrationsangebote wie Coaching usw. positiv
beeinflusst werden.
Eines der Probleme in der Praxis sind die unterschiedlichen
Zuständigkeiten in dieser wichtigen Lebensphase der jungen
Menschen. Eine kontinuierliche Unterstützung der Jugendlichen
beim Übergang von der Schule bis zum gelungenen Einstieg
ins Erwerbsleben wäre sehr hilfreich. In diesem Zusammen-
hang und vor diesem Hintergrund wird der Bundesrat gebeten,
in einem Bericht darzulegen, mit welcher Strategie bessere
Ergebnisse erzielt werden können. Insbesondere ist zu prüfen,
wo es Modelle gibt, die erfolgreich sind, und wie diese allenfalls
andernorts eingeführt werden können. Beispielhaft sei an dieser
Stelle das Modell des Kantons Waadt (Stipendien statt Sozial-
hilfe) genannt.
Sprecherin: Schenker Silvia
05.12.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
12.12.2014 Nationalrat. Annahme.
09.06.2015 Ständerat. Annahme.

14.3895 n Mo. Maier Thomas. Aufhebung der Pflicht zur 
Benützung von Radwegen  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine sichere und attraktive Alter-
native für die heutige Radwegbenützungspflicht gemäss Artikel
46 Absatz 1 des Strassenverkehrsgesetzes vorzuschlagen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bäumle, Bertschy,
Böhni, Brand, Büchel Roland, Chevalley, Fässler Daniel,
Fischer Roland, Flach, Français, Frehner, Gasser, Girod, Glättli,
Gmür, Graf-Litscher, Grossen Jürg, Guhl, Jans, Kessler, Moser,
Riklin Kathy, Ritter, Romano, Trede, Weibel, Wermuth (28)
28.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3896 n Mo. Maier Thomas. Legales Rechtsabbiegen für 
Velofahrer bei Rotlicht  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, gesetzliche Grundlagen zu
schaffen, damit Velofahrer zukünftig legal bei Rotlicht rechts
abbiegen dürfen.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Böhni, Brand, Candi-
nas, Chevalley, Fischer Roland, Flach, Frehner, Gasser, Girod,
Glättli, Gmür, Graf-Litscher, Grossen Jürg, Jans, Kessler,
Moser, Romano, Trede, Walti Beat, Weibel, Wermuth (23)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3897 n Po. Wermuth. Massnahmen gegen den "Roh-
stoff-Fluch"  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, welche im Grundla-
genbericht Rohstoffe vorgeschlagenen Massnahmen verhin-
dern, dass Schweizer Unternehmen zum Phänomen des
"Rohstoff-Fluchs" beitragen, und zusätzliche verpflichtende
Massnahmen vorzuschlagen. Er soll insbesondere darlegen,
wie sichergestellt werden kann, dass Schweizer Unternehmen
die wirtschaftlich Berechtigten ihrer Geschäftspartner kennen
müssen und mit politisch exponierten Personen keine unlaute-
ren Geschäfte tätigen. Ebenso soll er aufzeigen, wie das Ein-
schleusen von illegalen oder illegitimen Rohstoffen in den
Rohstoffmarkt verhindert werden kann. Als mögliche Massnah-
men sollen auch Sorgfaltspflichten geprüft werden. Ebenso
geprüft werden soll, wie die Einhaltung solcher Pflichten sicher-
gestellt werden kann und ob eine Aufsichtsbehörde analog der
Finma dafür geeignet wäre.
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Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badran Jacqueline,
Birrer-Heimo, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacque-
line, Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Gasser, Graf Maya, Gysi,
Hadorn, Haller, Ingold, Jans, Kiener Nellen, Leuenberger-
Genève, Leutenegger Oberholzer, Maire Jacques-André,
Marra, Masshardt, Munz, Naef, Neirynck, Pardini, Reynard,
Ruiz Rebecca, Rytz Regula, Schenker Silvia, Sommaruga
Carlo, Tornare, Trede, Tschäppät, Vischer Daniel (35)
28.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3898 n Po. Geissbühler. Kompetenzzentrum 
Grenzsicherheit  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, wie zur Verbesserung
der Effektivität bei der Überwachung der Landesgrenze ein
Kompetenzzentrum Grenzsicherheit aufgebaut werden kann,
das auf den drei Säulen "Prozesse", "Technologie" und
"Mensch" basiert.
Der dazu notwendigen Zusammenarbeit zwischen dem Grenz-
wachtkorps, der Bundesanwaltschaft, der BKP, dem NDB, der
Luftwaffe sowie den kantonalen Polizeikorps ist dabei beson-
dere Beachtung zu schenken.
Für die Umsetzung sind die notwendigen gesetzlichen Grundla-
gen oder die entsprechenden Anpassungen vorzuschlagen.
Das erarbeitete Wissen kann im Rahmen von Frontex plus auch
den europäischen Staaten zur Kontrolle der Schengen-Aussen-
grenzen zur Verfügung gestellt werden.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amstutz, Binder, Borer, Bor-
toluzzi, Eichenberger, Flückiger Sylvia, Giezendanner, Glanz-
mann, Herzog, Hurter Thomas, Keller Peter, Maier Thomas,
Pieren, Reimann Lukas, Rösti, Schibli, Schwander, Stahl, von
Siebenthal, Walter (21)
28.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3899 n Mo. von Siebenthal. Keine Benachteiligung der 
Anbindeställe  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert, sicherzustellen, dass es auf
Ebene Gesetz, Verordnung und bei weiteren Bestimmungen zu
keiner Benachteiligung von Anbindeställen gegenüber anderen
Stallsystemen kommt.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Bortoluzzi, Büchler Jakob,
Darbellay, Estermann, Fässler Daniel, Flückiger Sylvia, Freysin-
ger, Hausammann, Keller Peter, Ritter, Rösti, Schibli,
Wobmann (14)
05.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3900 n Mo. von Siebenthal. Beiträge für Strukturverbes-
serungen. Minimalen Arbeitskraftbedarf senken  
(25.09.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert, die SAK-Grenze für den
Bezug von einzelbetrieblichen Massnahmen der Strukturver-
besserung zu senken, sodass:
1. Betriebe, welche als landwirtschaftliches Gewerbe gelten und
die SAK-Grenze gemäss Artikel 7 BGBB erfüllen (1,0 SAK), von
den Beiträgen für Strukturverbesserungen profitieren können;
2. Betriebe, welche als landwirtschaftliches Gewerbe gelten und
die SAK-Grenze gemäss Artikel 5 BGBB erfüllen (kantonale

Ausnahmen bis 0,6 SAK), von den Beiträgen für Strukturverbes-
serungen profitieren können.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Bortoluzzi, Darbellay, Ester-
mann, Fässler Daniel, Freysinger, Hassler, Jans, Keller Peter,
Rösti, Schibli (11)
05.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3904 n Mo. Bulliard. Stärkung des Milizprinzips auf 
Gemeindeebene  (25.09.2014)
Der Bundesrat sorgt dafür, dass ein besonderes Bildungsange-
bot für die Bedürfnisse der Behördenmitglieder im Milizprinzip
auf Gemeindeebene entwickelt und öffentlich zugänglich und
bekanntgemacht wird. Es soll weitgehend auf internetbasiertem
Selbststudium basieren.
Mitunterzeichnende: Amherd, Bourgeois, Buttet, Feller,
Gasche, Glanzmann, Gmür, Grin, Grunder, Gschwind, Haller,
Hess Lorenz, Lehmann, Lohr, Müller-Altermatt, Piller Carrard,
Ritter, Schneider Schüttel, Schwaab, Steiert, Vogler (21)
28.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3906 n Mo. Carobbio Guscetti. Inhaber von konkursiten 
Unternehmen für die Schulden gegenüber der Arbeitslo-
senversicherung zur Kasse bitten  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, ins Arbeitslosenversicherungs-
gesetz (Avig) den Grundsatz der Haftung der Arbeitgeber einzu-
führen, und zwar so, dass die Arbeitslosenkassen
Schadenersatz geltend machen können, wenn ein Unterneh-
men Konkurs macht. Als Modell ist das Bundesgesetz über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung heranzuziehen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Birrer-Heimo, Fehr
Jacqueline, Friedl, Gysi, Kiener Nellen, Munz, Pardini, Schen-
ker Silvia, Sommaruga Carlo, Wermuth (11)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3908 n Po. Tornare. Internet. Intoleranz nicht tolerieren  
(25.09.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert zu prüfen, welche Möglichkei-
ten es gibt zur Einführung der Pflicht, Kommentare auf hochfre-
quentierten Websites zu moderieren.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Carobbio Guscetti,
Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Friedl, Gysi,
Hadorn, John-Calame, Kiener Nellen, Maire Jacques-André,
Masshardt, Munz, Naef, Nordmann, Reynard, Schenker Silvia,
Schwaab, Semadeni, Steiert, Wermuth (21)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3909 n Mo. Barazzone. Tonnagesteuer. Eine steuerneu-
trale Notwendigkeit  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, durch Änderung der einschlägi-
gen Gesetze, namentlich des StHG und des DBG, eine Tonna-
gesteuer einzuführen. Dadurch können maritime Aktivitäten, die
Betriebsgesellschaften mit Sitz in der Schweiz ausüben, auf
deren Antrag hin einer Tonnagesteuer anstatt einer Gewinn-
und Kapitalsteuer unterworfen werden. Die Durchführung soll in
einer Verordnung geregelt werden. Die finanziellen Auswirkun-
gen sollen sich die Waage halten (langfristig keine Steuerein-
bussen).
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Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Amherd,
Bourgeois, Bugnon, Bulliard, Buttet, Candinas, Caroni, Cassis,
Chevalley, Clottu, Darbellay, de Buman, Derder, Fässler Daniel,
Favre Laurent, Feller, Français, Freysinger, Germanier, Glanz-
mann, Gmür, Grin, Gschwind, Hiltpold, John-Calame, Landolt,
Lehmann, Lüscher, Maier Thomas, Merlini, Moret, Parmelin,
Perrinjaquet, Pezzatti, Pfister Gerhard, Regazzi, Riklin Kathy,
Rime, Romano, Schmid-Federer, Schneider-Schneiter, Tornare,
van Singer, Vogler, Walti Beat, Wasserfallen (48)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 14.3910 s Mo. Ständerat. Bedeutung der Berge bei der 
Ausgestaltung der Entwicklungsagenda post-2015 
(Stöckli)  (25.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, bei dem Ende 2014 zu verab-
schiedenden Verhandlungsmandat für die Schweizer Delega-
tion für die zwischenstaatlichen Verhandlungen zur Agenda für
eine nachhaltige Entwicklung post-2015:
1. dem Thema der Berge weiterhin eine besondere und strate-
gische Beachtung zu geben.
2. die Schweizer Führungsrolle in der internationalen Berga-
genda zu verteidigen und zu festigen.
Mitunterzeichnende: Bruderer Wyss, Engler, Fournier, Hefti,
Hess Hans, Imoberdorf, Luginbühl, Stadler Markus, Zanetti (9)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
NR Aussenpolitische Kommission
26.11.2014 Ständerat. Annahme.
10.06.2015 Nationalrat. Annahme.

14.3923 s Mo. Ständerat. Die Expertengruppe Brunetti nicht 
"beerdigen", sondern sie zum "Strategierat Zukunft Finanz-
platz" machen (Bischof)  (25.09.2014)
Das Mandat der Expertengruppe Brunetti II läuft Ende 2014 mit
Berichtsablieferung aus. Eine Nachfolgeregelung besteht nicht.
Angesichts der Lage des Finanzplatzes wird der Bundesrat
beauftragt, die Expertengruppe Brunetti II zu einem Strategierat
Zukunft Finanzplatz umzugestalten und weiterzuführen.
Mitunterzeichnende: Abate, Altherr, Baumann, Bieri, Bischof-
berger, Comte, Eder, Egerszegi-Obrist, Engler, Föhn, Fournier,
Graber Konrad, Hêche, Hefti, Hess Hans, Hösli, Imoberdorf,
Keller-Sutter, Kuprecht, Levrat, Lombardi, Luginbühl, Minder,
Niederberger, Rechsteiner Paul, Recordon, Schmid Martin,
Schwaller, Seydoux, Stöckli, Zanetti (31)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
17.03.2015 Ständerat. Annahme.

14.3927 s Mo. Fetz. Fonds für Qualifizierungsoffensive in 
der beruflichen Grundbildung von Bund, Kantonen und 
Organisationen der Arbeitswelt  (26.09.2014)
1. Der Bund unterstützt die Kantone bei einer mehrjährigen
Qualifizierungsoffensive im Berufsbildungsbereich, namentlich
in der beruflichen Grundbildung.
2. Der Bund soll während vier Jahren jährlich maximal 50 Millio-
nen Schweizerfranken für die Qualifizierungsoffensive den Kan-
tonen zur Verfügung stellen. Diese finanzieren damit die
Bildungskosten sowie allfälligen Erwerbsersatz für Qualifizie-
rungswillige im Bereich Nachholbildung und Berufsintegrations-
massnahmen (u. a. Nachholen Berufsabschluss,

arbeitsmarktorientierte Förderung der Grundkompetenzen, Vali-
dierung, Wiedereinstieg usw.).
3. Der Finanzierungsschlüssel zwischen Bund und Kantonen
erfolgt analog der Projektfinanzierung (60 zu 40).
4. Die Qualifizierungsoffensive wird von einer nationalen Infor-
mations- und Sensibilisierungskampagne begleitet.
5. Den Vollzug der Qualifizierungsoffensive gewährleisten die
Kantone in Zusammenarbeit mit den Organisationen der
Arbeitswelt. Mitnahmeeffekte sind zu vermeiden.
6. Der Bund informiert jährlich über die Ergebnisse in den Kan-
tonen.
Mitunterzeichnende: Altherr, Berberat, Bruderer Wyss, Cramer,
Engler, Gutzwiller, Janiak, Levrat, Lombardi, Maury Pasquier,
Recordon, Savary, Seydoux, Stadler Markus, Stöckli,
Zanetti (16)
28.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
11.12.2014 Ständerat. Zuweisung an die Kommission zur Vor-
prüfung.
30.06.2015 Zurückgezogen.

14.3928 n Mo. Hess Lorenz. Anpassung der Finanzierung 
der ärztlichen Weiterbildung und der universitären 
Gesundheitsberufe  (26.09.2014)
Basierend auf dem Verfassungsartikel 117a Absatz 2 Buch-
stabe a, der die Aus- und Weiterbildung für Berufe der medizini-
schen Grundversorgung und damit die Handhabe der
Versorgungssicherheit sowie die Finanzierung der ärztlichen
Weiterbildung der universitären Gesundheitsberufe regelt, wird
der Bundesrat beauftragt, Lösungsvorschläge für eine bundes-
weit einheitliche Vorgehensweise zu präsentieren.
Mitunterzeichnende: Cassis, Gasche, Gilli, Grunder, Guhl, Hal-
ler, Hassler, Humbel, Landolt, Pezzatti, Stahl, Steiert, Weibel,
Ziörjen (14)
05.12.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3929 n Mo. Sozialdemokratische 
Fraktion. Verwaltungsunabhängige Untersuchung der 
Steuer-Rulings von Eidgenössischer Steuerverwaltung und 
Steuerverwaltung des Kantons Bern  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine verwaltungsunabhängige
Untersuchung mit folgenden Vorgaben einzuleiten und dem
Parlament darüber Bericht zu erstatten:
1. Überprüfung der Rechtmässigkeit der Steuer-Rulings (Steu-
ervorbescheide) mit der Ammann-Holding vor 2009, insbeson-
dere gemäss Artikel 76 des bernischen Steuergesetzes und
Artikel 105 Absatz 3 DBG.
2. Überprüfung der Zusammenarbeit zwischen ESTV und Steu-
erverwaltung des Kantons Bern bei der Steuerveranlagung der
Ammann-Holding vor 2009.
3. Überprüfung der Rechtmässigkeit von Steuer-Rulings der
letzten fünf Jahre von Unternehmen mit einem ausländischen
Steuerdomizil.
Sprecherin: Kiener Nellen
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.3930 n Ip. Aeschi Thomas. Reform der Unternehmensbe-
steuerung III. Vernehmlassungsvorlage  (26.09.2014)
Im Zusammenhang mit der am 22. September 2014 publizierten
Vernehmlassungsvorlage "Reform der Unternehmensbesteue-
rung (USR III)" stellen sich die folgenden Fragen:
1. Für die heute in der Schweiz ansässigen Unternehmen mit
wichtigen Handelsaktivitäten und teilweise auch für Prinzipalge-
sellschaften bietet die USR-III-Vernehmlassungsvorlage keine
Ersatzmassnahmen, weshalb diese nach Umsetzung der USR
III den Standort Schweiz verlassen werden. Weshalb verzichtet
der Bundesrat auf die Einführung von Ersatzmassnahmen für
diese Arten von juristischen Personen?
2. Eine dem Bundesrat bekannte, in der Vorlage aber nicht
berücksichtigte Ersatzmassnahme ist die Flexibilisierung des
Massgeblichkeitsprinzips. Diese wird nur in Bezug auf die Auf-
deckung stiller Reserven in der Vorlage vorgeschlagen. Das ist
zu wenig umfassend, und entsprechend würden zahlreiche juri-
stische Personen, z. B. Rohstoffhandelsgesellschaften, den
Standort Schweiz verlassen. Weshalb verzichtet er auf die Fle-
xibilisierung des Massgeblichkeitsprinzips, was erlauben würde,
auf künftige Veränderungen im Standortwettbewerb schnell und
flexibel reagieren zu können?
3. Auf Seite 21 des Berichtes schreibt der Bundesrat, dass
betreffend die Lizenzbox eine Lösung vorgeschlagen wird, wel-
che sich an ein Modell anlehnt, welches "in einem Mitgliedstaat
der OECD erfolgreich Anwendung findet". Welcher OECD-Mit-
gliedstaat ist damit gemeint?
4. Welches sind die Unterschiede in der Ausgestaltung zwi-
schen der vom Bundesrat vorgeschlagenen Lizenzbox und der
U.K. Patent Box? Welche Aufwandsarten fallen unter die U.K.
Patent Box, jedoch nicht unter die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Lizenzbox?
5. Weshalb hat sich der Bundesrat bei der vertikalen Aus-
gleichsmassnahme für eine Erhöhung des Kantonsanteils an
der direkten Bundessteuer von 17 Prozent auf 20,5 Prozent ent-
schieden und nicht stattdessen den Steuersatz der direkten
Bundessteuer von 8,5 Prozent auf 7,5 Prozent reduziert?
6. Der Bundesrat schlägt als Gegenfinanzierung die Einführung
einer Kapitalgewinnsteuer vor. Über die Einführung einer sol-
chen wurde bereits am 2. Dezember 2001 abgestimmt, und die
Vorlage wurde vom Volk mit 65,9 Prozent Nein-Stimmen abge-
lehnt. Weshalb ignoriert er den Volkswillen?
7. Wie beurteilt er stattdessen die Alternative, die Gegenfinan-
zierung über strukturell aufgebaute Überschüsse sicherzustel-
len?
8. Auf Seite 9 des Berichtes wird der "obligatorische spontane
Informationsaustausch über (Steuer-)Rulings" erwähnt. Diesbe-
züglich stellen sich folgende Fragen: Was ist genau die Absicht
hinter dem "obligatorischen spontanen Austausch von Steuer-
Rulings", da diese im Normalfall nur die Besteuerung in der
Schweiz regeln? Wer definiert die Bedeutung von "preferential
regimes", da nur Rulings mit einem Bezug zu "preferential
regimes" ausgetauscht werden müssten? Ist jedes "preferential
regime" schädlich, d. h., qualifiziert jedes "preferential regime"
als "harmful tax practice"? Wer definiert, an welche Staaten
Rulings überwiesen werden müssen?
28.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3931 n Ip. Aeschi Thomas. Kantonalbanken. Besteue-
rungsunterschiede aufgrund der Rechtsform  (26.09.2014)
"Nach der heute geltenden Rechtslage sind 19 von 24 Kanto-
nalbanken ganz oder teilweise von der Gewinn- und Kapital-
steuer befreit" (KPMG-Studie "Wenn alle Kantonalbanken
Steuern bezahlen würden ... Eine Studie über die finanziellen
Auswirkungen einer Unterstellung der bislang steuerbefreiten
Kantonalbanken unter die Gewinn- und Kapitalsteuerpflicht").
Gemäss dieser Studie lässt sich diese steuerliche Sonderbe-
handlung nicht "durch die Eigentumsverhältnisse bei den Ban-
ken, die spezifische Geschäftstätigkeit oder das
Kundeneinzugsgebiet begründen. Einziges Unterscheidungs-
merkmal zwischen den steuerbefreiten und den nicht steuerbe-
freiten Kantonalbanken bildet bei der direkten Bundessteuer die
Rechtsform. Während die als öffentlich-rechtliche Anstalten
organisierten Kantonalbanken von der Gewinnsteuer befreit
sind, gelangen die als Aktiengesellschaft errichteten Kantonal-
banken nicht in den Genuss derselben steuerlichen Vorteile." Im
Zusammenhang mit dieser Tatsache stellen sich die folgenden
Fragen:
1. Welche Kantonalbanken sind weiterhin ganz oder teilweise
von der Gewinn- und Kapitalsteuer befreit?
2. Gemäss den Zahlen der Studie wären, wenn alle Kantonal-
banken für das Jahr 2006 auf ihrem Gewinn und Kapital Steu-
ern entrichtet hätten, den Kantonen insgesamt 447 Millionen
Schweizerfranken und dem Bund 102 Millionen Schweizerfran-
ken zusätzliche Steuergelder zugeflossen. Basierend auf den
Zahlen für das Jahr 2013, wie viele zusätzliche Steuergelder
wären dem Bund pro Kanton zugeflossen, wenn alle Kantonal-
banken auf ihrem Gewinn und Kapital Steuern entrichtet hät-
ten?
3. Wie beurteilt der Bundesrat diese unterschiedliche Handha-
bung der Besteuerung der Kantonalbanken?
4. Ist er bereit, den Einbezug der Gewinne aller Kantonalban-
ken in die NFA-Berechnungen zu prüfen?
5. In welchen anderen Bereichen bestehen signifikante Unter-
schiede der Besteuerung auf eidgenössischer Ebene aufgrund
der Rechtsform?
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3932 n Ip. Trede. Wie weiter mit den Familienmodellen 
des Bundes?  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie gedenkt er mit den acht Modellen aus dem Bericht zum
Postulat Fetz 11.3492, "Freiwillige Elternzeit und Familienvor-
sorge", weiterzuarbeiten?
2. Verändert sich seine Haltung nach der Annahme der Mas-
seneinwanderungs-Initiative und der damit verbundenen Fach-
kräfteinitiative?
3. Wird er einen Vaterschaftsurlaub oder eine Elternzeit einfüh-
ren?
4. Hat das EDI eine Regelung im Bundesrecht geprüft, die den
Arbeitnehmenden das Recht gäbe, nach der Geburt ihres Kin-
des das Erwerbspensum zu reduzieren (angekündigt auf Mitte
2014)?
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
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14.3933 n Ip. Steiert. Kostenexplosion durch neue Thera-
pien gegen Hepatitis C?  (26.09.2014)
Verschiedene Wirksubstanzen befinden sich zurzeit im Prozess
der Registrierung und Kassenzulässigkeit (Wirkstoffe: Daclatas-
vir, Sofosbuvir, Simeprevir, Faldaprevir). Die neuen Therapien
sollen einen Durchbruch darstellen und quasi mit einer Pille pro
Tag die Krankheit heilen. Die Therapiekosten werden selbst in
den USA mit 1000 Dollar pro Pille für Sofosbuvir als sehr hoch
eingestuft und kritisiert.
In der Schweiz sind etwa 80 000 Personen mit Hepatitis C infi-
ziert. Wenn nun ein Viertel dieser Patienten im ersten Jahr mit
Sofosbuvir behandelt würde, würde dies bei durchschnittlich 90
000 Franken Behandlungskosten pro Patient für die obligatori-
sche Krankenversicherung Ausgaben von 1,8 Milliarden Fran-
ken nur für diesen Wirkstoff bedeuten.
Generell werden bei neuen Behandlungen die Wirkungen und
die Kosten mit den vorhergehenden Therapien verglichen. Bei
einem Mehrnutzen erhält die Zulassungsinhaberin einen Inno-
vationszuschlag oder kann bei einem Durchbruch dank der
guten Verhandlungsposition den Preis durchsetzen. Dadurch
entsteht der Effekt einer steigenden Treppe.
Ich bitte deshalb den Bundesrat, folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Wie können solch exorbitant hohe Kosten in einem Sozialver-
sicherungssystem gerechtfertigt werden, wenn die Produktions-
kosten für eine Behandlung bei maximal 270 Dollar liegen
(Publikation Hill et al.; CID 2014:58)?
2. Ist die Einschränkung der Behandlung auf eine schwere
Leberschädigung ethisch vertretbar?
3. Wäre es sinnvoll, analog der HIV-Kohorte Auflagen zur
Behandlung der Patienten im Rahmen eines schweizweiten
Registers zu machen, um so weitere Daten zu Wirksamkeit und
Kosteneffektivität zu sammeln und für die Patienten analog der
schweizerischen HIV-Kohortenstudie eine sehr gute Betreuung
und möglichst hohe Therapietreue zu erreichen? Die Schaffung
solcher Möglichkeiten würde der Schweizer Forschung und
dem Forschungsplatz eine analoge Beachtung verschaffen wie
im HIV-Bereich und die Versorgung der Patienten optimieren.
Was gedenkt er in dieser Richtung zu tun?
4. Was kann er unternehmen, um den Effekt exponentiell stei-
gender Kosten durch Neueinführungen zu durchbrechen, ohne
dabei auf den allgemeinen Zugang zu realen medizinischen
Fortschritten zu verzichten?
05.12.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3934 n Ip. Graf Maya. Standardarbeitskraft. Berücksichti-
gung der Energieeffizienz und der Ressourcenbelastung 
beim technischen Fortschritt  (26.09.2014)
Im Sommer 2014 hat der Bundesrat anhand einer vertieften
Prüfung des Systems der Standardarbeitskraft (SAK; Postulat
Müller Leo 12.3906) einen Bericht erstellt. Im Bericht wird dar-
gelegt, wie das System weiterentwickelt werden soll. Der Bun-
desrat beabsichtigt, die SAK-Faktoren in Zukunft regelmässig
einem sogenannten "technischen Fortschritt" anzupassen.
Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:
1. Inwieweit berücksichtigt dieser sogenannte technische Fort-
schritt auch die Energieeffizienz und die Ressourcenbelastung?
2. Könnte es sein, dass mit der Anpassung der SAK an einen
technischen Fortschritt falsche Anreize zur Übermechanisie-
rung geschaffen werden und der Einsatz von Maschinen - ohne

Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, der Energieeffizienz
und der Ressourcenbelastung - gefördert wird?
Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Böhni, Chevalley, Gilli,
Girod, Glättli, Hassler, Ingold, Jans, John-Calame, Leuenber-
ger-Genève, Mahrer, Müller Geri, Munz, Rytz Regula, Schel-
bert, Thorens Goumaz, Trede, Vischer Daniel, von
Siebenthal (20)
05.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3935 n Ip. Graf Maya. CMS-Hybriden und andere potenzi-
ell problematische Pflanzenzüchtungstechniken  
(26.09.2014)
Die Pflanzenzüchtung setzt immer mehr problematische Züch-
tungstechniken ein, welche von den Konsumenten und Konsu-
mentinnen abgelehnt werden. Jüngstes Beispiel ist die CMS-
Hybridisierung, welche von Medien auch als "kleine Gentech-
nik" bezeichnet wurde. Dabei werden Zellen unterschiedlicher
Arten wie Sonnenblume und Chicorée miteinander verschmol-
zen. Die daraus entstehenden Pflanzen bilden keine männli-
chen Organe und eignen sich darum besonders für die
Hybridzüchtung. Allerdings ergeben sich daraus mehrere gra-
vierende Probleme.
- Züchterprivileg: CMS-Sorten sind steril und eignen sich nicht
zur Weiterzüchtung. Damit können Züchter und Züchterinnen
nicht mehr auf dieses Material zurückgreifen. Ihr im Sorten-
schutzgesetz und im Upov-Vertrag garantiertes Recht kann
nicht mehr wahrgenommen werden.
- Wahlfreiheit: Bei einigen Gemüsearten ist bereits kein anderes
Saatgut mehr vorhanden. Produzenten und Konsumentinnen
verlieren die Wahlfreiheit.
- Nähe zur Gentechnik: Das ZDF berichtete im Oktober 2013
erstmals über CMS-Hybriden und sprach von "gentechnisch
veränderter Nahrung". Der "Kassensturz" ortete am 2. Septem-
ber 2014 "Gemüse aus dem Genlabor" und stellte fest, dass
CMS in fast allen Broccoli-Proben enthalten war. Agro-Gentech-
nik wird von einer grossen Mehrheit der Konsumentinnen und
Konsumenten abgelehnt und ist in der Schweiz verboten.
1. Ist der Bundesrat bereit, unproblematische Züchtungstechni-
ken stärker zu unterstützen, z. B. im Rahmen seiner Pflanzen-
züchtungs- und Biodiversitätsstrategien?
2. Welche Züchtungstechniken ausser GVO erachtet er als
potenziell problematisch? Wie wird deren Risikoeinschätzung
vorgenommen? Wer haftet bei Schadensfällen?
3. Wie stellt er langfristig die Wahlfreiheit sicher, wenn bei einer
Art nur noch problematische Sorten wie GVO oder CMS erhält-
lich sind?
4. Ist er bereit, im Rahmen der Qualitätsstrategie Projekte zu
unterstützen, welche unproblematische Züchtungstechniken
verwenden und in Wert setzen?
5. Wie kann mit Massnahmen des Bundes die immer stärker
werdende Aushebelung des Züchterprivilegs verhindert wer-
den?
Mitunterzeichnende: Böhni, Chevalley, Gilli, Girod, Glättli, Has-
sler, Ingold, Jans, John-Calame, Leuenberger-Genève, Mahrer,
Müller Geri, Munz, Ritter, Rytz Regula, Schelbert, Thorens Gou-
maz, Trede, Vischer Daniel (19)
19.11.2015 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
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14.3936 n Mo. Grüne Fraktion. Masseneinwanderungs-
Initiative. Der Bundesrat muss eine EU-kompatible Umset-
zungsvariante vorlegen  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert, bereits im Vernehmlassungs-
entwurf für das Umsetzungsgesetz zur Masseneinwanderungs-
Initiative eine Variante vorzulegen, die mit den bilateralen Ver-
trägen vereinbar ist.
Sprecher: Glättli
28.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3938 n Po. Graf Maya. Fachkräfteinitiative. Ermögli-
chung des Zugangs zu Nachholbildung durch Förderung 
der Grundkompetenzen  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und zu berichten, wie
durch die Förderung der Grundkompetenzen gemäss neuem
Weiterbildungsgesetz (Art. 13-16) der Zugang zu Nachholbil-
dung ermöglicht werden kann.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bulliard, Gilli, Girod,
Glättli, John-Calame, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève,
Mahrer, Müller Geri, Müri, Schelbert, Schneider-Schneiter, Tho-
rens Goumaz, Weibel (15)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3941 n Mo. Schibli. Fallholz entlang von Gewässern 
wegräumen  (26.09.2014)
Die Rechtsgrundlagen in der Waldpflege sind dahingehend
anzupassen, dass Fallholz entlang von Gewässern jedes Jahr
weggeräumt werden muss.
05.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3942 n Mo. Schibli. Schnittzeitpunkt von landwirtschaft-
lichen Ökoflächen flexibilisieren  (26.09.2014)
Die Rechtsgrundlagen für den Schnittzeitpunkt von landwirt-
schaftlichen Ökoflächen sind so zu ändern, dass auch vor dem
15. Juni geerntet werden kann, wenn die rechtlichen Anforde-
rungen erfüllt sind.
05.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3943 n Ip. Grossen Jürg. Gesetzliche Benachteiligung 
von elektrisch betriebenen Nutzfahrzeugen?  (26.09.2014)
Nutzfahrzeuge werden zur Güterfeinverteilung unter anderem
auch für gekühlte Produkte verwendet (Nahrungsmittel, Medika-
mente nach Good Distribution Practices usw.). Die Kühlaggre-
gate verringern die Nutzlast der Fahrzeuge beträchtlich. Das
kann schon bei klassischen Fahrzeugen mit Verbrennungsmo-
tor zu maximalen Nutzlasten von 850 kg führen, was zu einer
Unternutzung des Laderaumes und damit zu zusätzlichen
Distanzen führt, die zurückgelegt werden müssen. Besonders
ausgeprägt sind diese Konsequenzen aufgrund des Batteriege-
wichtes bei Elektrofahrzeugen, was dazu führt, dass der Einsatz
von solchen Fahrzeugen z. B. im urbanen Bereich in der
Gewichtskategorie bis 3,5 Tonnen mit der heute zur Verfügung
stehenden Technologie undenkbar ist, obgleich der Einsatz sol-
cher Fahrzeuge im innerstädtischen Einsatz (kurze Distanzen,
schlechter Einsatzbereich für herkömmliche Verbrennungsmo-
toren) eigentlich ideal wäre. Es können demnach praktisch in
keinem der beschriebenen Bereiche Elektrofahrzeuge für eine

effiziente Logistik mit maximalem Umweltschutz eingesetzt wer-
den.
1. Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass die heutigen
Regeln den Einsatz elektrischer Fahrzeuge für den beschriebe-
nen Einsatzbereich massiv erschweren, wenn nicht ganz verun-
möglichen?
2. Sieht er eine Möglichkeit, z. B. auf dem Verordnungsweg
Regelungen zu treffen, die dem zusätzlichen Gewicht elektrisch
betriebener Nutzfahrzeuge Rechnung tragen (z. B. spezifische
Erhöhung des Gesamtgewichts oder Definierung eines
Gesamtgewichts unter Abzug der elektrofahrzeugspezifischen
Komponenten)?
Mitunterzeichnende: Böhni, Gasser, Steiert, Weibel (4)
12.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3944 n Mo. Fraktion BD. Koordinationsgremium und 
Sofortmassnahmen gegen den Fachkräftemangel  
(26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, rasch ein Koordinationsgre-
mium, bestehend aus Vertretern des Bundesrates, der Kantone,
der Wirtschaft und der Sozialpartner, zu bilden, welches Sofort-
massnahmen gegen den inländischen Fachkräftemangel erar-
beitet und koordiniert.
Sprecher: Grunder
28.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3946 n Mo. Amherd. Für eine kleine Revision des 
Kartellgesetzes  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die unbestrittenen Artikel der
gescheiterten Kartellgesetzrevision möglichst unverzüglich dem
Parlament vorzulegen.
Mitunterzeichnende: Barazzone, Büchler Jakob, Buttet, Darbel-
lay, de Buman, Gmür, Humbel, Lehmann, Lohr, Müller Leo, Mül-
ler-Altermatt, Regazzi, Riklin Kathy, Romano, Schläfli, Schmid-
Federer, Semadeni, Vogler (18)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3947 n Mo. Müri. Wiedereröffnung des Autobahnan-
schlusses Emmen Nord  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Autobahnanschluss Emmen
Nord vollumfänglich wieder zu öffnen.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Binder, de Courten, Egloff,
Estermann, Flückiger Sylvia, Giezendanner, Herzog, Keller
Peter, Killer Hans, Knecht, Pieren, Rickli Natalie, Schibli, Schilli-
ger, Schwander, Stamm, Vitali, Walter, Wobmann (20)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3948 n Mo. Trede. Bundesverwaltung. 20 Prozent Teil-
zeitstellen für Männer bis 2020  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, 20 Prozent aller Stellen der Bun-
desverwaltung bis 2020 in Teilzeitstellen für Männer umzuge-
stalten.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Glättli, Graf Maya,
Masshardt, Rytz Regula, Thorens Goumaz (6)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.3949 n Mo. Trede. 50 Millionen Franken für 
Sprachaustauschprogramme  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, 50 Millionen Franken für Aus-
tauschprogramme von Schülerinnen und Schülern, Studentin-
nen und Studenten, Lernenden und Lehrpersonen zwischen
den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz bereitzustel-
len.
Mitunterzeichnende: Gilli, Glättli, Graf Maya, John-Calame,
Leuenberger-Genève, Mahrer, Rytz Regula, Thorens Goumaz,
Vischer Daniel (9)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3951 n Po. Amherd. Transparenz über die wirtschaftli-
chen Auswirkungen der Bundesaktivitäten in den 
Kantonen  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, periodisch (alle vier Jahre)
Bericht über die wirtschaftlichen Auswirkungen seiner Aktivitä-
ten in den Kantonen zu erstatten. Dabei ist die Wertschöpfung
von Arbeitsplätzen wie auch von Arbeitsvergaben zu berück-
sichtigen.
Mitunterzeichnende: Barazzone, Büchler Jakob, Buttet, Candi-
nas, Darbellay, de Buman, Gmür, Humbel, Lehmann, Lohr, Mül-
ler Leo, Müller-Altermatt, Regazzi, Romano, Schläfli, Schmid-
Federer, Schneider-Schneiter, Semadeni, Vogler (19)
05.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3952 n Po. Flach. Sicherheit durch mehr Kooperation. 
Prüfung einer verstärkten Mitwirkung der Schweiz bei der 
Partnerschaft für den Frieden  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und einen Bericht vor-
zulegen, an welchen zusätzlichen Programmen und Kooperati-
onsprojekten der Partnerschaft für den Frieden (PfP) die
Schweiz teilnehmen könnte, damit einerseits die Zusammenar-
beitsfähigkeit gestärkt wird und andererseits die Schweiz noch
mehr zur internationalen Friedensförderung beitragen kann. Im
Bericht sollen die Vorteile einer erweiterten Kooperation für die
Sicherheit der Schweiz aufgezeigt werden.
Mitunterzeichnende: Allemann, Bertschy, Böhni, Büchler Jakob,
Eichenberger, Fischer Roland, Fridez, Galladé, Gasser, Glanz-
mann, Graf-Litscher, Grossen Jürg, Haller, Kessler, Maier Tho-
mas, Portmann, Schläfli, Voruz, Weibel, Ziörjen (20)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3955 n Mo. Derder. Erhöhung des Abzuges für die 
Fremdbetreuung von Kindern auf 24 000 Franken  
(26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament Anpassungen
des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer vorzule-
gen, die zu einer Erhöhung des maximalen Abzuges für die
Drittbetreuung von Kindern von heute 10 000 Franken auf 24
000 Franken pro Kind führen.
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Favre Laurent, Feller, Français,
Germanier, Hiltpold, Lüscher, Moret, Perrinjaquet (9)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3956 n Ip. Derder. Erhöhung der steuerlichen Abzüge für 
die Fremdbetreuung von Kindern. Langfristige Auswirkun-
gen auf die Volkswirtschaft  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird eingeladen, zu folgenden Fragen Stellung
zu nehmen:
1. Wie hoch schätzt er das Potenzial zur Steigerung der
Erwerbstätigkeit durch eine Erhöhung der steuerlichen Abzüge
für Kinderfremdbetreuungskosten ein?
2. Gibt es Schätzungen zu den dynamischen und langfristigen
Effekten einer Erhöhung der Fremdbetreuungsabzüge auf die
Volkswirtschaft (direkte Steuerausfälle im Verhältnis zur langfri-
stigen Vergrösserung des Steuersubstrates, Steigerung des
Wirtschaftswachstums und Einsparungen bei den Sozialversi-
cherungen)?
3. Falls diese Daten nicht vorhanden sein sollten, fände er es
angebracht, diese Datenlage zu verbessern, um die verbes-
serte Ausschöpfung des inländischen Arbeitskräftepotenzials
gezielt angehen zu können?
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Eichenberger, Favre Laurent,
Feller, Français, Germanier, Hiltpold, Lüscher, Moret, Perrinja-
quet, Walti Beat (11)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3957 n Ip. Miesch. Mutmassliche Veruntreuung von 
Staatsgeldern der Republik Kasachstan. Was tut die 
Schweiz?  (26.09.2014)
Die Schweiz bemüht sich seit Jahren zu verhindern, dass ihr
Finanzplatz als Hafen für unrechtmässig erworbene Vermö-
genswerte missbraucht wird und Gelder über Schweizer Firmen
und Immobilien gewaschen werden. Trotzdem finden sich
gerade am Genfersee zahlreiche Ausländer aus Kasachstan,
Usbekistan und anderen früheren Sowjetrepubliken, die ihr
Geld - oder das Geld des Volkes - in Luxusimmobilien investiert
haben. Um dieses zu waschen, setzt man oft komplizierte Fir-
menkonstrukte ein.
Ein Beispiel dafür ist Viktor Chrapunow, Oberhaupt eines Clans,
der sich in Kasachstan mutmasslich an Hunderten von Millionen
Franken Staatsgeldern vergriffen und diese ins Ausland
geschafft hat. In einem Rechtshilfegesuch aus Kasachstan vom
Februar 2012 wird dargelegt, wie das veruntreute Geld in die
Schweiz gebracht und hier in einem komplizierten Firmenge-
flecht gewaschen wurde. Die Genfer Staatsanwaltschaft lässt
sich mit ihren Ermittlungen übermässig Zeit. So können Chra-
punow und sein Umfeld mithilfe von Schweizer Handlangern
weiterhin über das Vermögen verfügen und haben es teilweise
auch schon ins Ausland verschoben. Es stellen sich folgende
Fragen:
1. Was unternimmt der Bundesrat in diesem konkreten Fall, um
zu verhindern, dass unrechtmässig erworbene Vermögenswerte
in die Schweiz gelangen und hier durch Immobilientransaktio-
nen gewaschen werden?
2. Wie ist es möglich, dass Personen, die der Geldwäscherei
beschuldigt sind und auf der Fahndungsliste von Interpol aufge-
führt werden, in der Schweiz Asyl erhalten können?
3. Wieso dauern Geldwäschereiverfahren, wie das gegen Viktor
Chrapunow, so lange? Gibt man damit den Beschuldigten nicht
die Möglichkeit, ihre Spuren zu verwischen und Geld ins Aus-
land zu schaffen?
4. Im Rahmen der Bemühungen, den Missbrauch des Finanz-
platzes Schweiz zu bekämpfen, führte die Schweiz über einen
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Treuhandfonds der Weltbank 48 Millionen US-Dollar an
Kasachstan zurück. Hat diese Rückerstattung etwas mit dem
Verfahren der Genfer Justizbehörden gegen die Familie Chra-
punow zu tun, oder was sind die Beweggründe dazu?
5. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die Schweiz
die Rechtshilfe mit Kasachstan stärken sollte, um einen Beitrag
zur Bekämpfung der Korruption und zur Verbesserung der
Lebensbedingungen der Bevölkerung zu leisten? Wäre die
Schweiz bereit, Personen wie Viktor Chrapunow an Kasachstan
auszuliefern und ihrer gerechten Strafe zuzuführen?
Mitunterzeichnende: Bugnon, Hurter Thomas, Kiener Nellen,
Markwalder, Müller Walter, Parmelin, Reimann Lukas, Rime (8)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3961 n Ip. Flückiger Sylvia. Fragwürdige 
Schiffstherapien  (26.09.2014)
Auf dem Jugendschiff "Salomon" sollen schwererziehbare
Jugendliche wieder auf Kurs gebracht werden auf Kosten des
Steuerzahlers. Ich bitte den Bundesrat, dazu folgende Fragen
zu beantworten:
1. Ist ihm die Einrichtung Stiftung Jugendschiffe bekannt, gibt es
weitere ähnliche Einrichtungen in der Schweiz?
2. Wird diese Stiftung auch durch die öffentliche Hand finanziert
oder durch Sozialversicherungen, wie hoch ist der jeweilige
Anteil genau?
3. Wie viele solcher Schiffstherapien wurden in den letzten fünf
Jahren durchgeführt, und wie hoch sind die Kosten?
4. Wer ordnet eine solche Therapie an?
5. Benötigt es dazu das Einverständnis der Eltern, wenn nein,
warum nicht?
6. Wer überprüft die Erfolgsquote dieser Therapien?
7. Wie viele der Teilnehmer konnten durch diese Therapie in die
Selbstständigkeit, beruflich und privat, zurückgeführt werden?
8. Sind Rückfälle bekannt, wenn ja, wie viele, und was sind die
Konsequenzen?
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3962 n Po. Müller-Altermatt. Internationale Amtshilfe bei 
Straftaten gegen Kinder im Internet verbessern  
(26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht die Situation
der internationalen Amtshilfe im Bereich der Internetkriminalität
darzulegen. Dabei soll aufgezeigt werden:
1. wie häufig internationale Amtshilfe zu Sexualdelikten gegen
Minderjährige beantragt wurde;
2. wie hoch die Erfolgsrate dieser Amtshilfe liegt;
3. welche Länder besonders viele Fälle respektive eine beson-
ders tiefe Erfolgsrate dieser Amtshilfe aufweisen;
4. mit welchen Ländern der Abschluss eines erfolgversprechen-
den Amtshilfeabkommens möglich respektive dringend ange-
zeigt erscheint, dies auch unter Berücksichtigung der
Internetkriminalität, welche nicht nur Kinder und nicht nur
Sexualdelikte betrifft (z. B. Vermögens- und Ehrverletzungsde-
likte);

5. wo der Bundesrat Möglichkeiten zur Verbesserung der aktu-
ellen Situation sieht und wo er allenfalls Revisionsbedarf auf
gesetzgeberischer Seite ausmacht.
Mitunterzeichnende: Amherd, Bulliard, Buttet, Candinas, Dar-
bellay, Fässler Daniel, Glanzmann, Gmür, Gschwind, Humbel,
Ingold, Lohr, Müller Leo, Regazzi, Riklin Kathy, Romano,
Schläfli, Schmid-Federer, Schneider-Schneiter, Vogler (20)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3963 n Po. Müller-Altermatt. Wie verstecken sich Pädo-
phile hinter dem Datenschutz?  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen,
wie gross der Konflikt zwischen Datenschutz und der Verfol-
gung der Pädokriminalität ist. Der Bundesrat soll aufzeigen:
1. in wie vielen Fällen eine Strafuntersuchung wegen des recht-
lichen Rahmens, der durch den Datenschutz gesteckt wurde,
abgebrochen werden oder modifiziert werden musste;
2. wie die kantonalen Strafverfolgungsbehörden den genannten
Zielkonflikt einschätzen;
3. welche gesetzlichen Massnahmen (ausserhalb der laufenden
Revision des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des
Post- und Fernmeldeverkehrs) durch die Strafverfolgungsbe-
hörden als dringlich erachtet werden, um der Pädokriminalität
besser Herr zu werden.
Mitunterzeichnende: Amherd, Bulliard, Buttet, Candinas, Dar-
bellay, Fässler Daniel, Glanzmann, Gmür, Gschwind, Humbel,
Ingold, Lohr, Müller Leo, Regazzi, Riklin Kathy, Romano,
Schläfli, Schmid-Federer, Schneider-Schneiter, Vogler (20)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3966 n Ip. Jans. Badischer Bahnhof. Untragbare Risiken 
durch Gefahrgüter?  (26.09.2014)
Güter sind auch aus Sicherheitsgründen auf die Schiene zu ver-
lagern. Dennoch können Transporte mit Gefahrgütern auch dort
zu schweren Unfällen führen. Das zeigte ein Zugsunglück in
Kanada, bei dem eine Kleinstadt im Juli 2013 in Flammen auf-
ging und rund 50 Menschen starben.
Eine Studie von TNO weist auf der Transitgüterstrecke von der
Landesgrenze Weil am Rhein bis zur Rheinbrücke untragbare
Risiken aus. Am grössten sind sie im Bereich des badischen
Bahnhofs, einem sehr dicht besiedelten Gebiet in der Stadt
Basel. Rund 80 Prozent der Züge mit Gefahrgütern aus dem
Norden kommen auf dieser Strecke in die Schweiz. Sie führen
etwa 8 Millionen Tonnen Gefahrgüter mit sich. Diese Menge
dürfte weiter anwachsen. Die Risiken werden zunehmen. Das
BAV beurteilt die Risiken teilweise anders. Offenbar gibt es zur
Beurteilung der Gefahrgütertransporte einen Methodenstreit.
Die Basler Kontrollstelle fur Chemie- und Biosicherheit (KCB)
und die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen
Rates sind aber der Meinung, die Sicherheit müsse verbessert
werden. Sie fordern den Bau eines zusätzlichen Gleises und
den Bau einer Einhausung, damit der wachsende Personen-
und der wachsende Güterverkehr entflechtet werden können.
Da die Strecke von der Landesgrenze Weil am Rhein bis zur
Rheinbrücke in deutschem Besitz ist, ist nicht der Kanton, son-
dern der Bund zuständig dafür, sie zusammen mit der Deut-
schen Bahn weiterzuentwickeln.
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
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1. Betreibt er für die Bahnachsen in Gebieten mit sehr dichter
Besiedelung und für die Bahnknotenpunkte mit einem hohen
Reiseverkehrsaufkommen ein Monitoring, das sowohl die
Gütermengen als auch die Güterarten erfasst?
2. Welche Leitstoffe (bei Gefahrgütern) werden bei einem
Screening erfasst und für eine Risikoanalyse berücksichtigt?
3. Mit welchen Massnahmen wird die Sicherheit im Bahngüter-
verkehr (Infrastruktur und Rollmaterial, technische, bauliche
und betriebliche Massnahmen) nach der Eröffnung des Neat-
Basistunnels an den Zulaufstrecken in den Siedlungszentren
erhöht?
4. Wo (in welchen Regionen) sieht der Bund das grösste Gefah-
renpotenzial?
5. Was tut der Bundesrat, um die Risiken auf deutschen Bahn-
strecken zusammen mit der Deutschen Bahn in Basel in
Zukunft zu senken?
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr
Jacqueline, Feri Yvonne, Frehner, Friedl, Graf Maya, Graf-Lit-
scher, Gysi, Kiener Nellen, Lehmann, Leutenegger Oberholzer,
Miesch, Munz, Nordmann, Nussbaumer, Schenker Silvia,
Schneider-Schneiter, Stolz, von Siebenthal (20)
12.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3967 n Mo. Kiener Nellen. Ermöglichung eines freiwilli-
gen monatlichen Direktabzugs der Steuern vom Lohn  
(26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Rechtsgrundlagen
zu erlassen, damit die Kantone einen freiwilligen Direktabzug
der direkten Steuern vom Lohn für Unselbstständigerwerbende
einführen dürfen. Heute ist dies den Kantonen wegen Bestim-
mungen im OR und im Arbeitsgesetz nicht möglich.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Birrer-Heimo, Carob-
bio Guscetti, Chopard-Acklin, Friedl, Graf Maya, Grossen Jürg,
Gysi, Heim, Jans, John-Calame, Lehmann, Leuenberger-
Genève, Mahrer, Marra, Miesch, Ruiz Rebecca, Schenker Sil-
via, Schneider Schüttel, Semadeni, Thorens Goumaz (21)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3970 n Po. Schenker Silvia. Ombudsstelle für die zweite 
Säule  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert, in einem Bericht zu prüfen,
welche Vorkehrungen es braucht, um eine unabhängige und
unentgeltliche Ombudsstelle zweite Säule zu schaffen.
Die Welt der beruflichen Vorsorge ist kompliziert geworden. Wer
verstehen will, mit welcher Rente er voraussichtlich rechnen
kann, muss sich ziemlich tief in die Materie reinknien. Noch
schwieriger wird es, wenn selber Entscheide zu fällen sind: Ein-
kauf, Kapitalbezug, vorzeitige Pensionierung, Wohneigentums-
förderung? Ganz zu schweigen von den Komplikationen im
Scheidungsfall. Je komplizierter ein System, desto mehr
Akteure, die vermitteln, beraten, beurteilen, Geld anlegen usw.,
braucht es. Nebst Intermediären und Experten kommen mit den
Lebensversicherungsgesellschaften auch Akteure dazu, die das
eigentliche Versicherungsgeschäft gewinnorientiert betreiben.
Die Versicherten stehen einem Vorsorgesystem gegenüber, das
sie einerseits schwer verstehen, bei dem sie aber wahrnehmen,
dass andere sehr viel Geld damit verdienen. Das erzeugt Mis-
strauen. Angesichts der Komplexität und der Vertrauenskrise
gilt es zu verhindern, dass sich bei den "Zwangsversicherten"

ein Gefühl des Ausgeliefertseins gegenüber der Pensionskasse
entwickelt. Zwar gibt es paritätische Stiftungsräte und eine Pen-
sionskassenaufsicht. Es fehlt jedoch eine unentgeltliche und
unabhängige Stelle, an welche die einzelnen Versicherten sich
bei Problemen und Unstimmigkeiten direkt wenden können. Es
braucht deshalb als pragmatischen Schritt für die Vertrauensbil-
dung eine Ombudsstelle zweite Säule. Heute existiert bei den
Krankenversicherern, bei der Suva und den Privatversicherern
eine Ombudsstelle. Diese hört die Versicherten an und prüft
neutral und objektiv, welche Rechte und Ansprüche ihnen
zustehen. Sie räumt Missverständnisse aus dem Weg und wirkt
auf eine faire Konfliktlösung hin. Mit ihrer Tätigkeit kann die
Ombudsstelle helfen zu verhindern, dass immer häufiger der
Rechtsweg beschritten wird. In einem Bericht soll dargelegt
werden, was es braucht, damit eine Ombudsstelle für den
Bereich der beruflichen Vorsorge geschaffen werden kann. Es
ist darzulegen, welche Kompetenzen diese haben sollte und ob
sie auch Empfehlungen abgeben können sollte. Es soll gezeigt
werden, wie eine solche Stiftung unter Beteiligung der Branche
und der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände organisato-
risch ausgestaltet sein könnte.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Badran
Jacqueline, Birrer-Heimo, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin,
Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Friedl, Gilli, Gysi, Hadorn, Hess
Lorenz, Humbel, Jans, Kiener Nellen, Masshardt, Munz,
Weibel (19)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
12.12.2014 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.3973 n Po. Birrer-Heimo. Anreizsysteme für die Förde-
rung des Früchte- und Gemüsekonsums  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und in einem Bericht
darzustellen:
1. wie und mit welchen finanziellen Anreizen der Konsum von
Früchten und Gemüse und eine ausgewogene Ernährung
gefördert werden können;
2. welche Anreize in anderen Ländern eingeführt wurden und
für die Schweiz ebenfalls wirkungsvoll wären;
3. welche potenziellen Auswirkungen ein Anreizsystem in der
Schweiz haben könnte und welche Massnahmen zielführend
und umsetzbar wären;
4. welcher volkswirtschaftliche Nutzen daraus resultieren
würde.
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Carobbio Guscetti, Cassis, Fri-
dez, Gilli, Graf Maya, Hardegger, Hassler, Humbel, Ingold,
Jans, Kessler, Pezzatti, Ritter, Schenker Silvia, Semadeni,
Tschümperlin (17)
05.12.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3974 n Mo. Leutenegger Oberholzer. Änderung von Arti-
kel 32 Absatz 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt 
und Erwerbstätigkeit  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird eingeladen, bei den Gründen einer erleich-
terten Bewilligungserteilung nach Ausländerrecht für Drittstaa-
tenangehörige die kantonalen fiskalischen Interessen in der
Verordnung zu streichen und Litera c von Artikel 32 Absatz 1
der Verordnung über Zulassung,
Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) aufzuheben.
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Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Fehr Jacqueline,
Friedl, Gysi, Hadorn, Jans, Kiener Nellen, Munz, Nordmann,
Nussbaumer, Schenker Silvia, Schwaab (12)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3975 n Mo. Leutenegger Oberholzer. Erdbebenrisiko der 
Hypotheken absichern  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen für
eine obligatorische Versicherungsdeckung des Erdbebenrisikos
auf dem Hypothekenbestand der Banken zu schaffen.
Mitunterzeichnende: Allemann, Carobbio Guscetti, Chopard-
Acklin, Fehr Jacqueline, Friedl, Hadorn, Jans, Munz, Nord-
mann, Nussbaumer, Pardini, Schenker Silvia, Schwaab (13)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3976 n Mo. Müller Leo. Verzicht auf unverhältnismässige 
Auflagen im Hinblick auf die Umsetzung der Energiestrate-
gie 2050  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, beim Erlass von gesetzlichen
Bestimmungen im Energie- und Umweltschutzbereich nicht
dauernd höhere Anforderungen an die Nutzung von Alternative-
nergien zu stellen und die Kantone aufzufordern, dies auch
nicht zu tun.
Mitunterzeichnende: Binder, Buttet, Candinas, Fluri, Gasche,
Gasser, Gmür, Gschwind, Guhl, Hassler, Hausammann, Hess
Lorenz, Keller Peter, Killer Hans, Landolt, Lehmann, Müller Wal-
ter, Müller-Altermatt, Müri, Parmelin, Pfister Gerhard, Quadranti,
Regazzi, Rime, Romano, Schilliger, Schläfli, Vitali, Vogler,
Wasserfallen (30)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3978 n Ip. Graf Maya. Medikamente mit gentechnisch 
veränderten Hilfsstoffen oder Nahrungsbestandteilen  
(26.09.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Welche gentechnisch veränderten Pflanzen oder aus ihnen
gewonnenen Stoffe sind aktuell als Lebensmittel in der Schweiz
zugelassen?
2. Wie erklärt er, dass Medikamente in der Schweiz eine Markt-
zulassung besitzen, die Bestandteile gentechnisch veränderter
Pflanzen beinhalten, die in der Schweiz vom BLV als Lebens-
mittel nicht bewilligt sind?
3. Wird von der Arzneimittelbehörde Swissmedic vor der Markt-
zulassung eines solchen Medikaments eine Risikoabschätzung
bezüglich der (vom BLV unbewilligten) gentechnisch veränder-
ten Hilfsstoffe durchgeführt?
4. Sieht er durch die Verwendung von Hilfsstoffen in Medika-
menten aus gentechnisch veränderten Pflanzen einen Verstoss
gegen den mehrheitlichen Willen der Schweizer Konsumentin-
nen und Konsumenten, auf GVO-Produkte zu verzichten?
5. Was unternimmt er, um die Bevölkerung über gentechnisch
veränderte pflanzliche Inhaltsstoffe in Medikamenten aufzuklä-
ren?
Mitunterzeichnende: Böhni, Chevalley, Gilli, Girod, Glättli, Has-
sler, Jans, John-Calame, Leuenberger-Genève, Mahrer, Müller
Geri, Munz, Rytz Regula, Schelbert, Thorens Goumaz, Trede,
Vischer Daniel (17)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3979 n Ip. Schwander. NFA. Gesamtsicht  (26.09.2014)
In den Diskussionen über den NFA wird vorwiegend über den
Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich gesprochen. Über die
finanziellen Wirkungen der Reorganisation der Aufgaben ist
wenig bekannt. Ich bitte daher den Bundesrat, folgende Ent-
wicklungen aufzuzeigen:
a. Entwicklung der Transferzahlungen zwischen dem Bund und
den Kantonen zwischen 2004 und 2013, welche die Entflech-
tung der Aufgaben betreffen, pro Jahr und Kanton.
b. Entwicklung der Transferzahlungen zwischen dem Bund und
den Kantonen zwischen 2004 und 2013, welche die gemeinsa-
men Aufgaben betreffen, pro Jahr und Kanton.
c. Entwicklung aller Transferzahlungen zwischen dem Bund und
den Kantonen zwischen 2004 und 2013, aufgeschlüsselt nach
Aufgabengebieten.
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3980 n Mo. Reynard. Ausbau der Kompetenzen der Eid-
genössischen Kommission gegen Rassismus  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Kompetenzen der Eidgenös-
sischen Kommission gegen Rassismus zu erweitern, indem er
ihr bei Verfahren über Verstösse gegen Artikel 261bis des Straf-
gesetzbuchs Parteirechte im Sinne von Artikel 104 Absatz 2 der
Strafprozessordnung einräumt.
Mitunterzeichnende: Fridez, Leutenegger Oberholzer, Maire
Jacques-André, Marra, Naef, Nordmann, Ruiz Rebecca, Sch-
waab, Tornare, Tschümperlin (10)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3981 n Ip. Reynard. Führerausweis auf Probe. Sind 
Preis, Inhalt und Dauer von L2-Kursen wirklich 
angemessen?  (26.09.2014)
Ich ersuche den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Kontrollieren die Behörden die Preise der verschiedenen
Zentren, die den Inhaberinnen und Inhabern eines Führeraus-
weises auf Probe einen L2-Kurs anbieten?
2. Eine Studie der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU)
zeigt, dass die Wirksamkeit der L2-Kurse abnimmt, je mehr Zeit
seit der Erlangung des Führerausweises auf Probe verstrichen
ist. Stellt der Bundesrat fest, dass die verlangten Kurskosten die
Junglenkerinnen und Junglenker dazu bringen, den Kurs hin-
auszuschieben, da sie zuerst für die Teilnahme sparen müs-
sen?
3. Wird der Inhalt der L2-Kurse von einer Behörde evaluiert?
Wenn ja, mit welcher Periodizität?
4. Denkt der Bundesrat nicht, dass eine Beschränkung dieser
Weiterbildung auf einen Tag, unter Beibehaltung der wichtigsten
Elemente des Kurses (und damit einer Senkung der Kosten),
genügen würde, um die angestrebten Sicherheitsziele zu errei-
chen?
5. Wie stellt sich der Bundesrat zum Bericht der BfU, der den
L2-Kursen eine geringe Wirksamkeit attestiert?
Mitunterzeichnende: Maire Jacques-André, Schwaab,
Tornare (3)
12.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
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14.3982 n Ip. Moret. Wie gedenkt der Bundesrat objektive 
und überzeugende Informationen über die OKP zuhanden 
der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten?  
(26.09.2014)
Im Rahmen des Abstimmungskampfes zur Einheitskranken-
kasse sind die Bürgerinnen und Bürger dermassen mit Unwahr-
heiten und Halbwahrheiten eingedeckt worden, dass sie nicht
mehr wussten, wem sie glauben sollten. Nur wenn die Bürgerin-
nen und Bürger unser Krankenkassensystem gänzlich verste-
hen, haben sie Vertrauen in dieses System; damit dies
geschieht, müssen der Bevölkerung Zahlen und Fakten zur Ver-
fügung stehen, die voll und ganz der Wahrheit entsprechen.
Ein Beispiel: Das BAG hat eine Tabelle veröffentlicht, die zeigt,
dass die Erhöhung der Prämien für die obligatorische Kranken-
pflegeversicherung (OKP) linear zur Kostensteigerung bei die-
ser Versicherung verläuft. Die Initianten haben eine Tabelle
veröffentlicht, die eine gegenteilige Aussage macht; dies wurde
aber vom BAG und dem Bundesrat öffentlich gerügt. Eine West-
schweizer Zeitung konnte es sich nicht verkneifen, die Aussage
beider Tabellen anzuzweifeln unter Berufung auf Winston Chur-
chill, der einmal sagte, man solle nur denjenigen Statistiken
glauben, die man selbst gefälscht hat.
Dieses Beispiel zeigt unter anderem, dass die auf der Website
des BAG präsentierten Zahlen - die sicherlich vollständig sind,
aber etwas Widerspruch herausfordern - nicht ausreichend
sind, um die Bevölkerung umfassend zu informieren.
1. Welches Vorgehen gedenkt der Bundesrat zu wählen, um zu
gewährleisten, dass die Bürgerinnen und Bürger zukünftig
davon überzeugt sind, dass die Erhöhung der Prämien für die
OKP tatsächlich linear zur Kostensteigerung bei dieser Versi-
cherung verläuft?
2. Mit welcher Strategie will der Bundesrat gewährleisten, dass
den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern objektive, überzeu-
gende und leicht verständliche Informationen über die Funkti-
onsweise der OKP zur Verfügung stehen?
3. Wie will der Bundesrat nach all den Unwahrheiten, die wäh-
rend des Abstimmungskampfes zur Einheitskasse gestreut wor-
den sind, der Wahrheit wieder zu ihrem Recht verhelfen?
Mitunterzeichnende: Cassis, Germanier, Parmelin (3)
28.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3983 n Ip. Moret. Desinformation im Rahmen des 
Abstimmungskampfes zur Einheitskrankenkasse und 
Erklärungen zu den regionalen Prämienunterschieden  
(26.09.2014)
Nur wenn die Bürgerinnen und Bürger unser Krankenkassensy-
stem gänzlich verstehen, haben sie auch Vertrauen in dieses
System; damit dies geschieht, müssen der Bevölkerung Fakten
und Zahlen zur Verfügung stehen, die voll und ganz der Wahr-
heit entsprechen. Im Rahmen des Abstimmungskampfes zur
Einheitskasse sind die Bürgerinnen und Bürger aber dermassen
mit Unwahrheiten und Halbwahrheiten eingedeckt worden, dass
sie nicht mehr wussten, wem sie glauben sollten.
Und so hat ein Leser der Zeitung "24 heures", Rémy Viquerat
aus Lausanne, in einem am 25. September 2014 veröffentlich-
ten Leserbrief die Frage gestellt, "weshalb ein in Lausanne
wohnhafter Waadtländer im Durchschnitt pro Monat zwischen
15 und 45 Franken mehr zahlt als ein anderer Waadtländer, der
gleich alt und bei derselben Krankenkasse ist, der aber in einer
anderen Gemeinde des Kantons wohnt, beispielsweise in

Bavois". Dieser Leser fügt an, dass er das Argument, ein Lau-
sanner suche häufiger einen Arzt auf als ein Bewohner aus dem
Rest des Kantons, nicht glaube; er bezweifelt stark, dass ihm
die Behörden eine Antwort auf seine Fragen geben könnten.
Dieses Beispiel zeigt, wie verärgert die Bürgerinnen und Bürger
durch die im Rahmen des Abstimmungskampfes zur Einheits-
kasse verbreiteten Desinformationen sind. Ich hoffe, dass der
Bundesrat Herrn Viquerat mit einer einfachen, aber überzeu-
genden Antwort zufriedenstellen kann. Mir obliegt die ehren-
volle Aufgabe, die folgenden Fragen weiterzuleiten:
1. Kann der Bundesrat erklären, weshalb ein Lausanner für
seine Krankenversicherung eine höhere Grundprämie zahlt als
ein Einwohner von Bavois?
2. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass die Unterschiede in der
Höhe der Prämie offenkundig eine Ungleichbehandlung darstel-
len?
3. Hält der Bundesrat diesen Sachverhalt für gerecht?
Mitunterzeichnende: Cassis, Germanier, Parmelin (3)
12.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3984 n Ip. Moret. Ausschluss von Ärztinnen und Ärzten 
aus der Liste der Grundversorger im Rahmen des 
Hausarztmodells  (26.09.2014)
Im Rahmen der Beratungen über die parlamentarische Initiative
Feller 13.433 hat sich der Nationalrat mit Fragen der Rechtssi-
cherheit, der Transparenz und der Willkür befasst. Mit dieser
Interpellation bitte ich den Bundesrat, zu erklären, wie mit
Bezug auf die geschilderte Problematik eine Antwort auf diese
Fragen gefunden werden soll; inbesondere bitte ich den Bun-
desrat, die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Hat ein Versicherer, der ein Hausarztmodell anbietet, das
Recht, eine Ärztin oder einen Arzt innert Jahresfrist von der
Liste der Grundversorgerinnen und Grundversorger auszu-
schliessen?
2. Hat ein Versicherer das Recht, eine Ärztin oder einen Arzt
von der genannten Liste auszuschliessen, ohne die Versicher-
ten darüber zu informieren? Falls nein, welches wäre die geeig-
nete Weise, um die Versicherten über den Ausschluss zu
benachrichtigen?
3. Obliegt es dem Versicherer, der eine Ärztin oder einen Arzt
von der Liste ausschliesst, den betroffenen Arzt oder die betrof-
fene Ärztin davon in Kenntnis zu setzen, und auf welche Weise
soll dies geschehen? Muss der Versicherer der betroffenen Ärz-
tin oder dem betroffenen Arzt den Grund für den Ausschluss
mitteilen?
4. Welche Rechtsmittel stehen Ärztinnen und Ärzte, die von der
Liste ausgeschlossen werden sollen, zur Verfügung, um den
Ausschluss zu bestreiten?
5. Welche Behörde ist zuständig für den Entscheid darüber, ob
das Kriterium der "kostengünstigeren Versorgung" nach Artikel
41 Absatz 4 KVG vom Versicherer korrekt angewendet worden
ist?
6. Welche Möglichkeiten stehen dem BAG offen, um einen Ver-
sicherer, der die im Rahmen des Hausarztmodells gebotene
Transparenz nicht respektiert, zur Ordnung zu rufen?
7. Kann der Bundesrat bestätigen, dass die in der parlamentari-
schen Initiative Feller angeprangerte Praxis nicht nur einen ein-
zigen Versicherer betrifft?
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Mitunterzeichnende: Bourgeois, Feller, Français, Hiltpold (4)
05.12.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3988 n Ip. Derder. Solar Impulse. Auswirkungen des Pro-
jektes auf die Schweizer Wirtschaft, insbesondere in Bezug 
auf solarbetriebene Drohnen  (26.09.2014)
In der Solar-Aviatik operiert man mit grossen superleichten Kar-
bon-Konstruktionen mit extrem effizientem Solarantrieb. Mit
dem Projekt Solar Impulse kann sich die Schweiz in diesem
Bereich ins Schaufenster stellen. Doch in welchem Ausmass
profitiert die Schweizer Wirtschaft von diesem Projekt? Uns ist
bekannt, dass im Rahmen dieses Projekts zahlreiche Akteure
aus Wirtschaft und Industrie Prototypen entwickeln, mit denen
beispielsweise das Gewicht von Flugzeugen reduziert werden
kann. Macht der Bund genug, um die für diesen neuen Luftfahrt-
bereich mit grossem wirtschaftlichem Potenzial wertvollen
Erkenntnisse und Erfahrungen zu bündeln?
Ein Teilbereich ist ganz besonders vielversprechend: die Solar-
drohnen und die High Altitude Pseudo-Satellites (Haps). Ver-
schiedene Akteure aus der Industrie engagieren sich in der
Produktion und Entwicklung von Haps: Airbus, Facebook und
Google sind sehr aktiv, was die Übermittlung von Bildern und
Daten mit solchen Geräten anbelangt. Das ist ein vielverspre-
chender Zukunftsbereich: Die Haps sind möglicherweise flexi-
bler als die Satelliten, wirtschaftlicher, genauso wirksam und
überdies umweltschonender. Die Schweiz hat gute Vorausset-
zungen, um zu einem Leader bei den HAPS zu werden - natür-
lich dank Solar Impulse, aber auch dank zahlreicher Start-ups,
die rund um die Drohnentechnik entstehen, ganz zu schweigen
von unserer Stärke im Bereich der Datensicherheit und des
Datenschutzes, einem Schlüsselbereich für die Datenübermitt-
lung, die eines der Haupteinsatzgebiete der Haps darstellt.
Die Schweiz hat hier also eine Trumpfkarte in der Hand und
Lehren aus dem Projekt Solar Impulse zu ziehen. Wird das
auch gemacht? Und wenn ja: Wer macht das, und was genau
wird gemacht?
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Favre Laurent, Français,
Glättli, Hiltpold, Maire Jacques-André, Moret, Neirynck, Nord-
mann, Wasserfallen (10)
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3989 n Mo. Darbellay. Verlängerung des Verbots von Al 
Kaida und verwandten Organisationen. Explizite Aufnahme 
der Organisation "Islamischer Staat"  (26.09.2014)
Ich beauftrage den Bundesrat, der Bundesversammlung in der
Wintersession 2014 eine Verordnung zur Verlängerung der Ver-
ordnung der Bundesversammlung vom 23. Dezember 2011
über das Verbot der Gruppierung Al Kaida und verwandter
Organisationen vorzulegen. Mit der Verlängerung ist auch die
Organisation "Islamischer Staat" explizit in die Verordnung auf-
zunehmen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Glanzmann (2)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3990 n Po. Derder. Entwicklung von schweizerischen 
Solardrohnen und Pseudosatelliten  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung einen
Bericht zur Entwicklung von Drohnen, insbesondere Solardroh-

nen und Pseudosatelliten, in der Schweiz vorzulegen. Ziel des
Berichtes soll ein Fahrplan sein, um Anreize für die Forschung,
den Technologietransfer und die Gründung von Unternehmen in
diesem bedeutenden strategischen Bereich zu schaffen.
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Favre Laurent, Français,
Glättli, Hiltpold, Maire Jacques-André, Moret, Neirynck, Nord-
mann, Wasserfallen (10)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.3993 n Mo. Fridez. Vereinheitlichung der Aufmachung 
der Zigarettenpäckchen  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in der zukünftigen Tabakverord-
nung eine Bestimmung vorzusehen über die Aufmachung der
Zigarettenpäckchen: Den Hauptteil der Fläche der Päckchen
sollen die Hinweise auf die Gefahren einnehmen, die mit dem
Tabakkonsum verbunden sind; darüber hinaus sollen die Ver-
packungen neutral gestaltet sein und keinerlei werberische Hin-
weise auf Marken enthalten.
05.12.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.3994 n Ip. van Singer. Welche Sicherheitsvorgaben für 
Schweizer Kernkraftwerke?  (26.09.2014)
Gestützt auf Artikel 125 des Parlamentsgesetzes frage ich den
Bundesrat:
1. Ist der Bundesrat bereit, das Ensi so anzuweisen, dass es
von den fünf Kernkraftwerken eine Änderung oder eine Umrü-
stung verlangt, dank der sie und damit auch die Schweiz den
neuesten Sicherheitsstandards genügen?
2. Müssen dazu Gesetze geändert werden?
3. Wenn der Gesetzgeber dies wollte, welche Anpassungen
müssten vorgenommen werden?
19.11.2014 Antwort des Bundesrates.
12.12.2014 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.3995 n Mo. Freysinger. Strengere Bestrafung von 
Aggressionen gegen Beamte und Behörden  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Straftatbestand der Gewalt
und Drohung gegen Behörden und Beamte wie folgt zu überar-
beiten:
Art. 285 StGB:
Ziff. 1
Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen
Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die
innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amts-
handlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich
angreift, wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren
bestraft.
Ziff. 2
Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen began-
gen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit
Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren bestraft.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Borer, Brand,
Clottu, Geissbühler, Grin, Herzog, Matter, Müller Thomas, Rei-
mann Maximilian, Rusconi, Wandfluh (13)
12.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.3996 n Mo. de Courten. Unilateralen Handelshemmnis-
sen der EU gegenüber Schweizer Exporteuren 
entgegentreten  (26.09.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert:
1. einen Massnahmenplan gegen unilaterale Handelshemm-
nisse der EU gegenüber Schweizer Exporteuren vorzulegen.
2. einen Bericht zu erstellen, wie er Schweizer Exporteuren
gleich lange Spiesse im EU-Raum zu verschaffen gedenkt.
3. künftigen einseitigen EU-Importhürden für Schweizer Unter-
nehmen, die nicht mit den bilateralen Abkommen kohärent sind,
entschlossener entgegenzutreten.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Bortoluzzi, Flückiger Sylvia,
Hausammann, Keller Peter, Knecht, Lehmann, Miesch, Pez-
zatti, Rösti, Rutz Gregor, Schibli, Schneeberger, Schneider-
Schneiter, Schwander (15)
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 14.3998 n Mo. Nationalrat. Weiterentwicklung von SBB 
Cargo (Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen-NR 
(14.036))  (07.10.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zu
unterbreiten, mit der die bisherige Güterverkehrssparte der SBB
(SBB Cargo AG) in ein eigenständiges Unternehmen ausser-
halb der Schweizerischen Bundesbahnen überführt wird. Mit
dieser Vorlage hat der Bundesrat auch Massnahmen zu unter-
breiten, die die finanzielle Beteiligung privater Logistikunterneh-
men oder Dritter an der SBB Cargo AG ermöglichen und das
Angebot im Einzelwagenladungsverkehr langfristig sicherstellen
können. Dabei soll die Werterhaltung der Güterverkehrssparte
der SBB sichergestellt bleiben.
Eine Minderheit (Hardegger, Allemann, Fluri, Français, Graf-Lit-
scher, Mahrer, Nordmann, Piller Carrard, Rytz Regula) bean-
tragt, die Motion abzulehnen.
19.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
19.03.2015 Nationalrat. Annahme.
04.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

x 14.4003 n Mo. Aussenpolitische Kommission NR. EDA. 
Stärkung des Aussennetzes  (03.11.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Aussennetz (Konsulate und
Botschaften) entsprechend den aussenpolitischen Schwerpunk-
ten der Schweiz und der zunehmenden Komplexität der interna-
tionalen Herausforderungen zu stärken, um den steigenden
Erwartungen an das EDA und an die Vertretungen der Schweiz
im Ausland gerecht zu werden. Dazu sollen die finanziellen
Ressourcen (insb. in den Bereichen Personal und Infrastruktur)
des EDA erhöht werden.
Eine Minderheit (Reimann Maximilian, Büchel Roland, Ester-
mann, Pfister Gerhard, Stamm) beantragt die Ablehnung der
Motion.
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR Aussenpolitische Kommission
06.05.2015 Nationalrat. Ablehnung.

14.4004 s Mo. Ständerat. Steuerbarkeit von Unterstützungs-
leistungen und steuerliche Entlastung des Existenzmini-

mums (Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR 
(09.300))  (04.11.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Bundesgesetzgebung
(namentlich die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die
direkte Bundessteuer und des Steuerharmonisierungsgesetzes)
dahingehend zu revidieren, dass Unterstützungsleistungen aus
öffentlichen und privaten Mitteln und die Einkünfte aufgrund der
Bundesgesetzgebung über Ergänzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung im Sinne der Gleich-
behandlung der Einkommenssteuer unterstellt werden und
gleichzeitig das Existenzminimum steuerlich entlastet wird.
28.11.2014 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
08.12.2014 Ständerat. Annahme.

14.4008 s Mo. Ständerat. Anpassung der Zivilprozessord-
nung (Kommission für Rechtsfragen SR)  (17.11.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, nach einer Prüfung der Praxis-
tauglichkeit der geltenden Zivilprozessordnung die erforderli-
chen Gesetzesanpassungen bis Ende 2018 dem Parlament zu
beantragen.
21.01.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
NR/SR Kommission für Rechtsfragen
19.03.2015 Ständerat. Annahme.

14.4013 n Mo. Fridez. KVG. Kostenübernahme für die Fus-
spflege durch Podologinnen und Podologen bei ärztlicher 
Anordnung  (24.11.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Übernahme der Kosten für
Fusspflegeleistungen, die aufgrund einer ärztlichen Anordnung
durch Podologinnen oder Podologen erbracht werden, in den
Leistungskatalog nach dem Bundesgesetz über die Kranken-
versicherung (KVG) aufzunehmen. Gegebenenfalls könnte vor-
gesehen werden, dass die ärztliche Anordnung nur
Beschwerden betreffen darf, die auf einer Diagnoseliste stehen,
oder sie könnte an bestimmte Bedingungen geknüpft sein.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Carobbio Guscetti, Fehr Jacque-
line, Friedl, Graf Maya, Gysi, John-Calame, Kiener Nellen, Leu-
enberger-Genève, Maire Jacques-André, Schenker Silvia,
Schwaab, van Singer (13)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 14.4016 n Mo. Aeschi Thomas. Fixierung der ordentli-
chen Ausgaben des Bundes auf 66 Milliarden Franken  
(24.11.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Ausgaben im Legislaturfi-
nanzplan 2017-2019 auf dem Niveau von 66 Milliarden Franken
(d. h. ungefähr auf der Höhe des Voranschlages 2014) zu fixie-
ren.
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
04.05.2015 Zurückgezogen.

14.4017 n Mo. Feller. Die im Rahmen der Agrarpolitik 2018–
2021 vorgesehenen Massnahmen zur Absatzförderung für 
Schweizer Wein bereits ab 2015 umsetzen  (24.11.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die im Rahmen der Agrarpolitik
2018-2021 vorgesehenen Massnahmen zur Absatzförderung
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für Schweizer Produkte - zumindest teilweise - bereits ab 2015
umzusetzen.
28.01.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4019 n Po. Regazzi. Haltemöglichkeiten für die Neat-
Züge in Biasca, damit die Region Tre Valli nicht den 
Anschluss verpasst  (25.11.2014)
Ich ersuche den Bundesrat, in einer Studie die Möglichkeit zu
prüfen, im Bahnhof Biasca für die neuen Reisezüge der Neat-
Strecke geeignete Haltemöglichkeiten vorzusehen. Folgende
Aspekte sollten dabei vertieft werden:
1. mögliche Szenarien, wie für die neuen Neat-Reisezüge in
Biasca Haltemöglichkeiten geschaffen werden können;
2. die Analyse der positiven Auswirkungen, die diese Lösung
auf die Wirtschaft und den Tourismus der Region Tre Valli
haben würde;
3. der Vergleich mit der Haltemöglichkeit für Neat-Züge in Alt-
dorf sowie der Vergleich mit dem Beispiel Wallis nach der Eröff-
nung des Lötschberg-Basistunnels;
4. die Weiterführung der historischen Bahnlinie zwischen
Biasca und Erstfeld als Teilaspekt der Machbarkeitsstudie.
Mitunterzeichnende: Buttet, Candinas, Carobbio Guscetti, Cas-
sis, Germanier, Gschwind, Merlini, Moret, Pantani, Quadri,
Romano, Rusconi (12)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4022 n Ip. Sozialdemokratische Fraktion. Wiederholte 
Verfehlungen bei der UBS. Verantwortlichkeit  (26.11.2014)
Die UBS gehört zu den systemrelevanten Banken mit indirekter
Staatsgarantie. Aufgrund von krassem Fehlverhalten ist die
Bank auch in den letzten Monaten immer wieder in den Schlag-
zeilen und im Fokus von Aufsichtsbehörden und der Justiz. Die
UBS hat Medienberichten zufolge für Bussen und Vergleiche -
ohne die jüngsten Zahlungen wegen der Manipulation von Devi-
senkursen - bis jetzt bereits über 3 Milliarden Franken aufge-
wendet. Grosse Wellen warfen die Manipulationen des Libor
und jüngst das schwerwiegende Fehlverhalten von UBS-Mitar-
beitenden im Devisenhandel und im Handel mit Edelmetallen.
Im Zusammenhang mit den Devisenmanipulationen ist das Ver-
fahren der Finma gegen die UBS AG abgeschlossen. Die
Finma stellte fest, dass bei der UBS Risikomanagement, Kon-
trollen und Compliance ungenügend waren. Die Bank verstiess
gemäss Finma "schwer gegen die Gewähr für eine einwandfreie
Geschäftstätigkeit". Die Finma zieht bei der UBS 134 Millionen
Franken ungerechtfertigte Gewinne ein. Gegen elf involvierte
Einzelpersonen eröffnete sie Enforcementverfahren.
Der Bundesrat wird dazu um die Beantwortung folgender Fra-
gen gebeten, dies immer unter Berücksichtigung der Systemre-
levanz der Bank:
1. Die Finma stellt bei der UBS schwere Verletzungen der Orga-
nisationsanforderungen fest. Teilt er die Meinung, dass es die
Aufgabe der strategischen und operativen Leitungsorgane ist,
für eine geeignete Organisation und Überwachung der
Geschäftsfelder der Bank zu sorgen? Wer sorgt dafür, dass
diese auch zur Verantwortung gezogen werden?
2. Ist er bereit, gegebenenfalls durch den Bund als Aktionär der
UBS rechtliche Schritte (Verantwortlichkeitsklage, Rückforde-
rungsklage usw.) gegen die verantwortlichen Organe zu prü-
fen?

3. Die Finma zieht im Fall der Devisenkursmanipulation die
ungerechtfertigt erzielten Gewinne ein. Teilt er die Ansicht, dass
der Finma zusätzliche Sanktionsinstrumente eingeräumt wer-
den müssen, über die auch ausländische Aufsichtsbehörden
verfügen? Welche?
4. Hohe finanzielle Anreize fördern die kriminelle Energie in der
Branche. Ist er bereit, die gesetzlichen Grundlagen derart zu
ändern, dass diese Gefahr durch die variablen Vergütungen
wirksamer gebannt wird?
5. Wie stellt er sicher, dass systemrelevante Banken (u. a. CS
und UBS) in allen Belangen und Geschäftsbereichen die
Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten?
Sprecherin: Leutenegger Oberholzer
11.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4024 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Easy Swiss Tax. Ver-
einfachung des Steuersystems für natürliche Personen  
(26.11.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Vorlage auszuarbeiten,
welche ein neues Steuersystem für natürliche Personen
beinhaltet. Dabei sind natürliche Personen ohne Einkünfte aus
selbstständiger Erwerbstätigkeit einfach und transparent sowohl
bei der direkten Bundessteuer als auch bei den Kantons- und
Gemeindesteuern zu besteuern. Die föderalen Steuerhoheiten
in Bezug auf die Höhe der Einheitssätze und auf die Höhe der
Pauschalabzüge sind zu gewährleisten. Verfassung und
Gesetze sind dahingehend zu ändern, dass folgende Ziele
erreicht werden können:
a. die Besteuerung auf der Basis von maximal drei nichtpro-
gressiven Einheitssätzen;
b. nur wenige Abzüge für Gewinnungskosten (Berufsauslagen
und Kinderfremdbetreuungskosten);
c. Pauschalabzüge für Aufwendungen, die typischerweise oder
für Mehrbelastungen aufgrund der persönlichen oder familiären
Lebenssituation anfallen;
d. weitere Abzugsmöglichkeiten für Spenden, die der Erfüllung
öffentlicher Aufgaben dienen.
Sprecher: Portmann
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4025 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Prävention 
von häuslicher Gewalt. Eine Aufgabe für die 
Gesundheitspolitik  (26.11.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Problem der häuslichen
Gewalt zu einem Schwerpunkt der nationalen Gesundheitspoli-
tik zu machen.
Sprecherin: Feri Yvonne
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 14.4026 n Po. Sozialdemokratische 
Fraktion. Medizinische Versorgung bei häuslicher Gewalt. 
Politische Konzepte und Praktiken der Kantone sowie Prü-
fung eines ausdrücklichen Auftrages im Opferhilfegesetz  
(26.11.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Bestandesaufnahme über
die politischen Konzepte und Praktiken der Kantone bei der
medizinischen Versorgung in Fällen von häuslicher Gewalt zu
erstellen und die Möglichkeit zu analysieren, im Opferhilfege-
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setz (OHG) einen entsprechenden Auftrag explizit zu veran-
kern.
Sprecherin: Amarelle
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
20.03.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
05.05.2015 Nationalrat. Annahme.

14.4029 n Mo. Regazzi. Bauleistungen aus dem Anwen-
dungsbereich des Freizügigkeitsabkommens 
ausschliessen  (26.11.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Vorlage mit den nötigen
gesetzlichen Anpassungen auszuarbeiten, die insbesondere
eine Änderung des Entsendegesetzes (SR 823.20) enthält,
damit Artikel 1 Buchstabe b des Freizügigkeitsabkommens
(FZA; SR 0.142.112.681) gemäss der Gesetzgebung über das
öffentliche Beschaffungswesen ausgelegt wird und somit Bau-
arbeiten nicht mehr unter "Dienstleistungen" fallen.
Mitunterzeichnende: Brand, Buttet, Cassis, Clottu, Egloff, Gie-
zendanner, Gschwind, Killer Hans, Merlini, Pantani, Quadri,
Rime, Romano, Rusconi, Schilliger (15)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4031 n Ip. Flückiger Sylvia. Swiss Tavolata. Staatlich 
geförderte Wettbewerbsverzerrung  (27.11.2014)
In seiner Antwort vom 15. September 2014 auf meine Frage
14.5338, "Ungerechtfertigte Beiträge für Swiss Tavolata",
bestreitet der Bundesrat meine Auffassung einer staatlich geför-
derten Benachteiligung des Gastgewerbes. Er verweist auf die
entsprechenden Rechtsgrundlagen und erwähnt auch die
Finanzhilfen von Innotour und die Möglichkeit für die gastge-
werblichen Betriebe, ebenfalls von den Förderinstrumenten des
Bundes Gebrauch zu machen, sofern sie die gesetzlichen Vor-
aussetzungen erfüllen.
Das Gastgewerbe steht im freien Wettbewerb und will keine
Subventionen beziehen. Es gilt auch festzuhalten, dass gegen
das Projekt Swiss Tavolata nichts einzuwenden ist, solange die
gleichen Spielregeln gelten wie für das Gastgewerbe.
Der Bundesrat hat die produzierende Landwirtschaft mit der
Agrarpolitik 2014-2017 geschwächt, sodass es nicht verwun-
derlich ist, wenn sich Bauernfamilien nach anderen Möglichkei-
ten für Zusatzverdienste umsehen müssen, weil finanzielle
Mittel fehlen. Wenn jedoch mit Bundesmitteln in bestehende
Gewerbezweige eingegriffen wird, kann das nicht einfach hinge-
nommen werden, weil es ungerecht ist und zu Benachteiligun-
gen führt. Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung folgender
Fragen:
1. Werden die Gastronomiebetriebe im wirtschaftlich relevanten
Einzugsgebiet, die durch das Projekt Swiss Tavolata konkurren-
ziert werden, vorher angehört, wie es das Landwirtschaftsge-
setz verlangt?
2. Handelt es sich zumindest teilweise um eine Zweckentfrem-
dung der Mittel, da nicht nur Bäuerinnen, sondern auch Land-
frauen, die ausserhalb der Landwirtschaft stehen, finanziell
unterstützt werden?
3. Woher stammen die Nahrungsmittel bzw. deren Rohstoffe,
die den Gästen unter dem Titel "innovative Schweizer Küche"
serviert werden, kommen sie alle aus den entsprechenden
Betrieben bzw. Regionen, und wird das kontrolliert?

4. Unterliegen die von Swiss Tavolata angebotenen Dienstlei-
stungen der gleichen Besteuerung wie jene der Gastronomie-
betriebe?
5. Werden die gleichen strengen Lebensmittel- und Hygiene-
kontrollen durchgeführt wie bei den Gastronomiebetrieben?
6. Ist der Bundesrat bereit, zwischen der Gastronomie und
Swiss Tavolata die gleichen Bedingungen zu schaffen, bezüg-
lich Steuern, Kontrollen usw.? Wenn nein, warum nicht?
Mitunterzeichnende: Borer, Bortoluzzi, Frehner, Giezendanner,
Gössi, Hurter Thomas, Rime, Rutz Gregor (8)
28.01.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4032 n Ip. Flückiger Sylvia. Wahlfreiheit statt Bevormun-
dung bei der Ernährung der Schweizer Bevölkerung  
(27.11.2014)
Besonders in den letzten Jahren wurden seitens der Bundes-
verwaltung (BAG, BLV) sowie diverser beauftragter Institutionen
mit grossem Aufwand verschiedene Aktivitäten mit dem Ziel
einer Einschränkung des Konsums an Fett, Zucker und Salz
sowie neuerdings auch an rotem Fleisch lanciert.
Dieser Aktivismus stösst in der Öffentlichkeit und in der Bevöl-
kerung zunehmend auf grossen Unmut, dies deshalb, weil ein
grosser Teil der Konsumentinnen und Konsumenten nicht mehr
länger gewillt ist, sich den Genuss beim Essen und Trinken
durch staatliche Belehrungen, aber auch durch Interventionen
seitens privater NGO verderben zu lassen. Diese Tatsache stellt
auch eine Folge der stark übertriebenen staatlichen Präventi-
onsbestrebungen rund um das Rauchen und den Konsum von
Alkohol dar, die bekanntlich mit der Ablehnung des unsäglichen
Präventionsgesetzes einen massiven Rückschlag erfahren
haben.
Es ist auch festzustellen, dass die schwieriger zu erfassenden,
aber nicht minder wichtigen Faktoren wie die individuelle geneti-
sche Veranlagung, die Bewegung, die Lebensgewohnheiten
usw. in den jeweiligen Diskussionen um Ernährung und
Gesundheit meistens, wenn überhaupt, nur marginal berück-
sichtigt werden und stattdessen der Fokus einseitig auf einzelne
Nährstoffe bzw. Lebensmittel gelegt wird. Ich bitte daher den
Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Beabsichtigt er, die bisher an den Tag gelegte Strategie zur
Bevormundung der Schweizer Bevölkerung bei deren Ernäh-
rung unvermindert weiterzuführen oder sogar noch zu verstär-
ken?
2. Welche Kosten (brutto, netto) haben die bisherigen Präventi-
onsbestrebungen im Ernährungsbereich in den letzten fünf Jah-
ren beim BAG, beim BLV, bei der Eidgenössischen
Ernährungskommission (EEK) und den einzelnen von der Bun-
desverwaltung beauftragten externen Institutionen jeweils kon-
kret verursacht? Beurteilt der Bundesrat diese als gerechtfertigt,
falls ja, warum, falls nein, was gedenkt er tatsächlich dagegen
zu unternehmen?
3. Was hält der Bundesrat von einer umgehenden Abschaffung
der EEK, nachdem sie mit ihren fragwürdigen Berichten bzw.
Präventionsbestrebungen mehr zur Verunsicherung der
Schweizer Bevölkerung beiträgt und gleichzeitig die unter Frage
2 nachgefragten Kosten zulasten des Steuerzahlers verur-
sacht?
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Mitunterzeichnende: Borer, Bortoluzzi, Clottu, de Courten, Freh-
ner, Giezendanner, Gössi, Hurter Thomas, Müller Walter, Rime,
Rutz Gregor, Schibli (12)
11.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4033 n Ip. Fehr Hans. Schengen/Dublin. Wie weiter nach 
dem Entscheid des Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte in Strassburg?  (27.11.2014)
Mit dem kürzlichen Entscheid des Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte in Strassburg, welcher die Rückführung
einer afghanischen Familie ins Erstasylland Italien verbietet,
wurde Dublin praktisch ausser Kraft gesetzt.
Die seinerzeitigen Versprechungen des Bundesrates vor der
Schengen/Dublin-Abstimmung vom 5. Juni 2005 sind ohnehin
längst widerlegt. Das grenzenlose Europa ("Die Binnengrenzen
dürfen an jeder Stelle ohne Personenkontrolle überschritten
werden") ist zum Unsicherheitsraum geworden. Die grenzüber-
schreitende Kriminalität hat massiv zugenommen, die Fahn-
dungsdatenbank SIS II funktioniert immer noch nicht, die
Aussengrenze ist kaum kontrollierbar, die Kosten explodieren:
Statt 7,4 Millionen zahlen wir heute über 100 Millionen Franken,
also das 14-Fache, pro Jahr.
Bei Dublin sieht die Bilanz noch schlechter aus. Die Zahl der
Asylgesuche pro Jahr ist von rund 10 000 auf 25 000 angestie-
gen. Vor allem in Italien werden die Asylbewerber unter Mis-
sachtung von Dublin nur zum Teil auf der Eurodac-Datenbank
gespeichert, was eine Rückführung ins Erstasylland Italien ver-
unmöglicht. In Anbetracht dieser neuen Situation bitte ich den
Bundesrat um die Beantwortung der folgenden Fragen:
1. Teilt er die Meinung, dass Dublin durch Strassburg weitge-
hend ausser Kraft gesetzt wird, indem Rückführungen von Asyl-
bewerberfamilien nach Italien verunmöglicht werden?
2. Wird nicht auch die Schlepperindustrie Auftrieb bekommen,
indem Schlepper dafür sorgen werden, dass künftig bei Asylbe-
werbergruppen auch Kinder dabei sind, und indem andere
"Unzumutbarkeits-Gründe" vorgebracht werden?
3. Welche dringlichen Massnahmen ergreift der Bundesrat
zugunsten der Schweiz?
4. Teilt er die Meinung, dass wir selbst handeln müssen:
a. indem wir uns auf die Hilfe vor Ort konzentrieren;
b. indem wir gegenüber Italien systematische Grenzkontrollen
einführen;
c. indem vermehrt Rückführungen direkt in die Herkunftsländer
erfolgen;
d. indem die Schweiz für die 80 bis 90 Prozent Scheinflüchtlinge
unattraktiv gemacht wird - z. B. durch geschlossene Empfangs-
und Verfahrenszentren, massiv beschleunigte Verfahren, stark
eingeschränkte Rekursmöglichkeiten -; und
e. durch die konsequente Anwendung des Volksentscheides,
wonach Dienstverweigerung kein Asylgrund ist?
5. Ist er auch der Meinung, dass Schweizer Recht internationa-
lem Recht (Ausnahme: zwingendes Völkerrecht) vorgehen
muss?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amstutz, Binder, Borer, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Büchel
Roland, Büchler Jakob, Bugnon, Buttet, Cassis, Clottu, de
Courten, Egloff, Estermann, Flückiger Sylvia, Frehner, Freysin-
ger, Gasche, Geissbühler, Giezendanner, Gmür, Golay, Gössi,
Grin, Gschwind, Hausammann, Herzog, Hess Lorenz, Hurter

Thomas, Joder, Keller Peter, Killer Hans, Knecht, Lohr, Matter,
Miesch, Mörgeli, Müller Thomas, Müri, Nidegger, Pantani, Par-
melin, Pezzatti, Pfister Gerhard, Pieren, Regazzi, Reimann
Maximilian, Rickli Natalie, Rime, Ritter, Rösti, Rusconi, Rutz
Gregor, Schibli, Schwander, Stahl, Stamm, Veillon, von Sieben-
thal, Walter, Wandfluh, Wobmann (66)
11.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4035 n Mo. Schneider Schüttel. Dienstbarkeit für 
Solaranlagen  (27.11.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Vorlage zu erarbeiten, wel-
che im Sachenrecht eine neue Dienstbarkeit für Solaranlagen
vorsieht. Dies mit dem Ziel, im Sinne der Energiewende die
erforderliche Verbreitung der Solarenergie durch die nötigen
rechtlichen Instrumente zu ermöglichen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Bourgeois,
Bulliard, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, de Buman, Feri
Yvonne, Flach, Friedl, Girod, Graf Maya, Gross Andreas, Gros-
sen Jürg, Gysi, Heim, Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-
André, Munz, Naef, Nordmann, Nussbaumer, Rossini, Sch-
waab, Semadeni, Steiert, Tornare, van Singer, Vischer Daniel,
von Graffenried, Wasserfallen, Wermuth (33)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4038 n Mo. Caroni. Den Föderalismus verteidigen. Ein-
geschränkte Verfassungsgerichtsbarkeit zugunsten der 
Kantone  (01.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Entwurf
der nötigen Verfassungs- und Gesetzesänderungen zu unter-
breiten, um eine Verfassungsgerichtsbarkeit zugunsten der
Kantone zwecks Schutz der föderalen Ordnung einzuführen.
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4039 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Ausgabenwachstumsbremse für den 
Bundeshaushalt  (01.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, analog zur bestehenden Schul-
denbremse die gesetzlichen Grundlagen für eine einnahmenun-
abhängige Ausgabenwachstumsbremse vorzulegen, die
insbesondere am Wirtschaftswachstum orientiert ist. Dabei
müssen auch die einzelnen Aufgabengebiete dementsprechend
berücksichtigt werden. Als Ausgabenwachstumsobergrenze
(Bremse) gilt der gleitende Durchschnitt des offiziellen BIP der
letzten drei Jahre. Liegt das Ausgabenwachstum aus konjunk-
turellen Gründen ausnahmsweise über diesem Durchschnitt,
muss die Differenz im folgenden Jahr kompensiert werden. Ein
Ausgabenwachstum unterhalb des BIP-Wachstums wird nicht
kompensiert. Das Ziel dieser Vorlage muss sein, dass sich die
Staatsquote des Bundes langfristig reduziert.
Sprecher: Matter
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4041 n Ip. Parmelin. Widersprüche und Heuchelei in der 
staatlichen Agrarpolitik bei der Reduktion von CO2-
Emissionen  (01.12.2014)
In einem Artikel der Zeitschrift "Agrarforschung Schweiz" steht:
"Während die Emissionen der direkten landwirtschaftlichen Pro-
duktion durch Abnahme der Tierbestände und des Mineraldün-
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gereinsatzes zwischen 1990 und 2011 um etwa 8 Prozent
gefallen sind, stiegen die Emissionen durch Nahrungsmittelim-
porte im gleichen Zeitraum um gut 70 Prozent."
Aufgrund dieser wissenschaftlich klar belegten Feststellungen
stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Sollte der Bundesrat die einheimischen Ackerkulturen - ins-
besondere das Futtergetreide - nicht stärker fördern, anstatt
den Grenzschutz schrittweise abzubauen, wie er es vor Kurzem
gemacht hat? Letzteres fördert die Einfuhr von Nahrungsmit-
teln, die für die Zunahme der Treibhausgase hauptsächlich ver-
antwortlich sind, noch stärker.
2. Ist der Bundesrat angesichts der starken Zuwanderung, die
die Schweiz seit den Neunzigerjahren erfährt, nicht der Ansicht,
dass die von der Schweizer Landwirtschaft bis anhin unternom-
menen Anstrengungen zur Effizienzsteigerung bemerkenswert
sind und dass deshalb vielmehr die Strategie in Bezug auf die
Einfuhr von Nahrungsmitteln neu ausgerichtet werden sollte?
3. Die Expertinnen und Experten kommen zum Schluss, dass
das Emissionsvolumen der landwirtschaftlichen Produktion zu
gering ist, um im Bereich der landwirtschaftlichen Betriebsmittel
und des Energieverbrauchs eine starke Reduktion zu erwarten.
Ist der Bundesrat mit seiner Agrarpolitik der "intensiven Extensi-
vierung" nicht völlig auf dem Holzweg?
4. Bezweckt der schleichende Abbau des Grenzschutzes, der
unter verschiedensten Vorwänden stattfindet, im Endeffekt nicht
hauptsächlich, die Möglichkeiten zur Einfuhr von Nahrungsmit-
teln zu erweitern, anstatt die Wettbewerbsfähigkeit der Schwei-
zer Landwirtschaft zu verbessern? Gemäss der obenerwähnten
Studie steht dies in einem klaren Widerspruch zu einer wir-
kungsvollen Reduktion der CO2-Emissionen. Wie erklärt der
Bundesrat diese Widersprüche?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amstutz, Bourgeois, Bug-
non, Clottu, Darbellay, Golay, Grin, Knecht, Ritter, Rösti, Schibli,
Stamm, Veillon, von Siebenthal, Walter (16)
28.01.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4045 n Mo. Regazzi. Bundesgesetz über die Fischerei. 
Die Verwendung von Widerhaken in Fliessgewässern 
zulassen  (01.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Änderungsvorschlag zu
Artikel 5b Absatz 4 der Verordnung zum Bundesgesetz über die
Fischerei (VBGF) vorzulegen, damit die Kantone abweichend
von Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c der Tierschutzverordnung
(TSchV) zulassen können, dass Berufsfischerinnen und Berufs-
fischer sowie Anglerinnen und Angler, die über einen Sachkun-
denachweis nach Artikel 5a verfügen, nicht nur für Seen und
Stauhaltungen, sondern auch für Fliessgewässer Angeln mit
Widerhaken verwenden.
Mitunterzeichnende: Buttet, Cassis, Gschwind, Merlini, Pantani,
Quadri, Romano (7)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4051 n Ip. Heer. Blacklist der OECD. Eine Erfindung des 
Bundesrates?  (02.12.2014)
Anlässlich der Herbstsession im Europarat hat der GS der
OECD, Guirra, auf Frage von Alfred Heer klar geantwortet, dass
es niemals eine Blacklist der OECD gegeben habe. Im Weiteren
führte er aus, dass die Grundsätze der OECD für alle gelten
und die letzten Widerstandsneste beseitigt werden müssen.

Daher bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung folgender
Fragen:
1. Wieso behaupten er und die Finanzministerin stets, dass es
eine Blacklist der OECD gebe, wenn dies, wie protokollarisch
festgehalten im Europarat, nicht zutrifft?
2. Ist er bereit, endlich dafür zu sorgen, dass das Level Playing
Field, also die gleich langen Spiesse, endlich in der OECD
durchgesetzt wird? (Guirra hat auch dies in Strassburg
erwähnt.)
3. Wieso lässt er es zu, dass die USA und andere Länder nach
wie vor Ausnahmen haben von den OECD-Bestimmungen und
damit den Finanzplatz Schweiz schwächen?
4. Wieso machte und macht er nicht vom Vetorecht Gebrauch,
wenn er sieht, dass sich gewisse OECD-Staaten nicht an die
Regeln halten müssen?
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Amstutz, Bin-
der, Clottu, Egloff, Fehr Hans, Gössi, Huber, Joder, Keller Peter,
Killer Hans, Knecht, Lüscher, Matter, Miesch, Mörgeli, Müri,
Parmelin, Pfister Gerhard, Portmann, Rickli Natalie, Rösti, Rutz
Gregor, Schibli, Schwander, Stamm, Walti Beat (28)
11.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4053 n Mo. Carobbio Guscetti. Schliessfächer sind kein 
Ort, um unversteuertes oder gewaschenes Geld zu 
verstecken  (03.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, welche gesetzliche
Grundlage geschaffen werden muss, damit Schliessfächer von
Banken, Finanzintermediären und von dem Geldwäschereige-
setz nicht unterstellten Unternehmen nicht mehr dazu
gebraucht werden können, um unversteuertes oder gewasche-
nes Geld vor dem ausländischen und inländischen Fiskus zu
verstecken. Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, wie bei
Verdacht auf Zoll- und Steuerverletzung die Inhalte von
Schliessfächern von Banken, Finanzintermediären und von
dem Geldwäschereigesetz nicht unterstellten Unternehmen
blockiert werden können und die vorgängige Information der
Kundinnen und Kunden abgeschafft werden kann. Das Verfah-
ren soll demjenigen, das im Falle eines Geldwäscherei-Ver-
dachts gilt, angepasst werden. Der Bund soll sich darüber
hinaus auch international dafür einsetzen, dass dementspre-
chende Massnahmen gleichzeitig eingeführt werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Chopard-Acklin, Fehr
Jacqueline, Friedl, Glättli, Gysi, Hadorn, Hardegger, Jans, Kie-
ner Nellen, Leutenegger Oberholzer, Marra, Merlini, Munz,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni, Sommaruga
Carlo, Wermuth (19)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4054 n Ip. Estermann. Wie "falsch" darf ein Parlamenta-
rier abstimmen?  (03.12.2014)
Im Jahre 1999 hat die Nato während drei Monaten Bombenan-
griffe auf die Republik Serbien, insbesondere auf die Hauptstadt
Belgrad, durchgeführt. Dabei sind schätzungsweise 3500 Zivil-
personen und auch Kinder getötet worden. Ziel war es, die Teil-
republik Kosovo von der Republik Serbien "freizubomben" und
abzutrennen. Die Schweiz hat als einer der ersten Staaten das
durch Nato-Einsätze freigekämpfte Territorium Kosovo als
selbstständigen Staat anerkannt.
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Die Krim gehörte seit dem Zusammenbruch des Osmanischen
Reiches zu Russland. Nachdem er sowjetischer Parteichef
geworden war, schenkte der Ukrainer Nikita Chruschtschow die
ethnisch russisch dominierte Krim der sozialistischen Teilrepu-
blik Ukraine - ohne Volksbefragung.
Nachdem in einer Volksbefragung die überwältigende Mehrheit
der Bevölkerung die Rückführung der Krim zum Territorium
Russlands wünschte, wurde am 20. März 2014 im russischen
Parlament (Duma) über die Aufnahme der Krim als Teilrepublik
der Russischen Föderation abgestimmt.
Bei dieser Abstimmung hat ein russischer Amtskollege von mir,
auch Mitglied der aussenpolitischen Kommission (Vizepräsi-
dent), nach Ansicht des Bundesrates "falsch" abgestimmt. Des-
halb wurde er mit vielen anderen offenbar "falsch" stimmenden
Parlamentariern am 12. November 2014 gemäss Bundesrats-
verordnung (SR 946.231.176.72) auf eine Sanktionsliste
gesetzt.
Meine Fragen an den Bundesrat:
1. Wurden je Nato-Mitglieder wegen des Bombardements der
Republik Serbien mit Sanktionen belegt?
2. Wurden je in- oder ausländische Parlaments- oder Behörden-
mitglieder, die für die Abtrennung Kosovos stimmten, mit Sank-
tionen belegt?
3. Welchen Stellenwert misst der Bundesrat Artikel 16 zur Mei-
nungs- und Informationsfreiheit unserer Bundesverfassung bei?
4. Sollen nach seiner Meinung in Zukunft die Abstimmungen in
allen Parlamenten der Welt kontrolliert und auf korrektes
Abstimmungsverhalten überprüft werden, um "falsch" abstim-
mende Parlamentarier mit Sanktionen zu belegen - oder soll
das nur gegen Russland gelten?
5. Wie ist dieses Verhalten des Bundesrates gegenüber Rus-
sland mit der Neutralität der Schweiz vereinbar?
25.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4056 n Ip. Tornare. Verschwinden von 43 Studenten in 
Mexiko  (03.12.2014)
Als die Polizei während einer Demonstration von Studierenden
des Lehrerseminars Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos"
in Ayotzinapa bei Iguala, Mexiko, am 26. September 2014 das
Feuer eröffnete, starben sechs Personen, drei davon waren
Studenten.
Seitdem werden 43 Studenten vermisst. Gemäss verschiede-
nen Quellen wurden die Studenten zusammengetrieben und
von Polizisten einer nichtidentifizierten Gruppe bewaffneter
Männer mit Verbindungen zu einem Drogenkartell übergeben.
Noch immer fehlt von den Studenten jede Spur. Mehrere in
Zusammenhang mit dem Fall verhaftete Personen - Polizeian-
gehörige, Beamte, mutmassliche Kriminelle - gaben an, dass
die 43 verschwundenen Studenten ermordet und vergraben
worden seien.
Der Fall hat in Mexiko Empörung ausgelöst, denn es ist offen-
sichtlich, dass Gemeindebehörden, Polizei und das organisierte
Verbrechen Hand in Hand gearbeitet haben. Die Familien der
verschwundenen Männer haben gegenüber den lokalen und
nationalen Behörden ihre Wut angesichts der Tatsache ausge-
drückt, dass die Ermittlungen noch zu keinem Resultat geführt
haben.
In Mexiko kommt es immer noch zu aussergerichtlichen Hinrich-
tungen und zu Folterungen. Entführungen und Geiselnahmen

sind keine Seltenheit, und die meisten dieser Fälle bleiben
ungestraft.
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Hat sich der Bundesrat auf diplomatischem Weg gegenüber
der mexikanischen Regierung zu dieser Tragödie geäussert
und betont, dass es absolut notwendig ist, die verschwundenen
Studenten zu finden und dieses Verbrechen aufzuklären?
2. Weshalb hat sich der Bundesrat nicht öffentlich zu dieser
Angelegenheit geäussert?
Mitunterzeichnende: Barazzone, Carobbio Guscetti, Chopard-
Acklin, Friedl, Gysi, Hadorn, Kiener Nellen, Maire Jacques-
André, Munz, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia (11)
11.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4059 n Mo. Carobbio Guscetti. Missbräuche und Markt-
verzerrungen aufgrund von Personalverleih durch Arbeits-
vermittlungsfirmen verhindern  (03.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der Umsetzung von
Artikel 121a der Bundesverfassung (BV) eine Änderung des
Arbeitsvermittlungsgesetzes (AVG) auszuarbeiten: Die Mindest-
kündigungsfristen nach Artikel 19 Absatz 4 AVG sollen verlän-
gert werden, damit der Personalverleih über
Arbeitsvermittlungsfirmen - insbesondere der Verleih von
Grenzgängerinnen und Grenzgängern - weniger in Anspruch
genommen wird.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Cassis, Fehr Jacque-
line, Gysi, Hadorn, Hardegger, Kiener Nellen, Leutenegger
Oberholzer, Merlini, Romano, Schneider Schüttel, Semadeni,
Sommaruga Carlo (13)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4060 s Mo. Ständerat. Beschaffung von Transportflug-
zeugen. Neuevaluation (Bieri)  (04.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem der nächsten
Rüstungsprogramme, jedoch spätestens bis 2018 dem Parla-
ment den Kauf von einem oder mehreren Transportflugzeugen
zu unterbreiten. Die Flugzeuge sollen vorab für die internationa-
len zivilen und militärischen Friedenseinsätze, bei der Katastro-
phenhilfe sowie für die notfallmässige Rückführung von
Schweizer Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen.
Mitunterzeichnende: Abate, Altherr, Baumann, Bischof, Bischof-
berger, Comte, Eder, Egerszegi-Obrist, Engler, Fournier, Graber
Konrad, Gutzwiller, Häberli-Koller, Hefti, Hess Hans, Imober-
dorf, Keller-Sutter, Kuprecht, Lombardi, Luginbühl, Niederber-
ger, Savary, Schwaller, Seydoux (24)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
NR Sicherheitspolitische Kommission
10.03.2015 Ständerat. Annahme.

14.4061 s Mo. Ständerat. Ja zu einem Transportflugzeug für 
friedensfördernde Einsätze (Savary)  (04.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Kauf eines militärischen
Transportflugzeugs für friedensfördernde Einsätze im Ausland
und für die internationale Zusammenarbeit zu prüfen.
Mitunterzeichnende: Berberat, Bieri, Bruderer Wyss, Fetz,
Hêche, Janiak, Levrat, Recordon, Stöckli, Zanetti (10)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
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NR Sicherheitspolitische Kommission
10.03.2015 Ständerat. Annahme.

14.4062 n Mo. Munz. Regionale Programmfenster erhalten. 
Keine Änderung der Radio- und Fernsehverordnung wäh-
rend der Konzessionsdauer  (04.12.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert, die Radio- und Fernsehver-
ordnung nicht während der laufenden Konzessionsdauer gra-
vierend zu ändern. Auflagen wie das regionale
Programmfenster, die für die Erteilung der Konzession und
gemäss Empfehlung der Kantone wichtig waren, sind beizube-
halten.
Mitunterzeichnende: Böhni, Chopard-Acklin, Friedl, Graf-Lit-
scher, Gysi, Hausammann, Herzog, Hurter Thomas, Jans, Kie-
ner Nellen, Lohr, Semadeni, Walter (13)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4065 n Mo. Amherd. Aufnahme der Strecke Gampel-
Lötschberg-Spiez ins Nationalstrassennetz  (04.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Nationalstrassennetz um
die Strecke Spiez-Gampel zu ergänzen, inklusive des Autover-
lads Kandersteg-Goppenstein.
Mitunterzeichnende: Buttet, Darbellay, Freysinger, Germanier,
Reynard (5)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4067 n Mo. Pardini. Keine falschen Anreize durch über-
höhte Bonuszahlungen bei Bankerinnen und Bankern  
(04.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Lohn-Bonus sowie weitere
Leistungs- und Ergebniskomponenten für Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen von systemrelevanten Banken auf maximal 50 Pro-
zent des fixen vertraglich vereinbarten Jahreslohnes
festzulegen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bernasconi, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Fridez, Friedl,
Glättli, Graf-Litscher, Gross Andreas, Gysi, Hadorn, Hardegger,
Heim, Jans, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève, Leutenegger
Oberholzer, Maire Jacques-André, Marra, Müller Geri, Munz,
Naef, Nussbaumer, Ruiz Rebecca, Rytz Regula, Schelbert,
Schenker Silvia, Semadeni, Tornare, Trede, Tschäppät, Voruz,
Wermuth (34)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4068 n Mo. Pardini. Berufsverbot für "Bangster", die 
rechtswidrig handeln  (04.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit die Finma ein zehnjähriges Berufsverbot für Banke-
rinnen und Banker aussprechen kann, die gegen die geltenden
Finanzmarktgesetze verstossen (Beihilfe zur Steuerhinterzie-
hung, Zinsmanipulationen usw.). Dabei sollen auch Vorge-
setzte, die ihre Kontrollpflicht vernachlässigt haben, mit dieser
Sanktion zur Rechenschaft gezogen werden können.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bernasconi, Carobbio
Guscetti, Fehr Jacqueline, Fridez, Glättli, Graf-Litscher, Gross
Andreas, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim, Jans, Kiener Nellen,
Leuenberger-Genève, Leutenegger Oberholzer, Maire Jacques-

André, Marra, Müller Geri, Naef, Ruiz Rebecca, Rytz Regula,
Schelbert, Semadeni, Tornare, Tschäppät, Voruz, Wermuth (28)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4069 n Po. Pardini. Bericht über Möglichkeiten der 
Finma im internationalen Vergleich  (04.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu Aufgaben,
Kompetenzen, Verantwortung und Ressourcen der Eidgenössi-
schen Finanzmarktaufsicht (Finma) im internationalen Vergleich
zu verfassen. Weiter wird der Bundesrat gebeten zu prüfen, ob
und in welchem Umfang die heutigen gesetzlichen Grundlagen
dahingehend anzupassen sind, dass sie dem internationalen
Standard entsprechen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bernasconi, Bertschy,
Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, de Buman, Fehr Jacque-
line, Fridez, Friedl, Glättli, Graf-Litscher, Gross Andreas, Gysi,
Hadorn, Hardegger, Heim, Jans, Kiener Nellen, Leuenberger-
Genève, Maire Jacques-André, Marra, Meier-Schatz, Müller
Geri, Munz, Naef, Nussbaumer, Ruiz Rebecca, Rytz Regula,
Schelbert, Schenker Silvia, Tornare, Trede, Tschäppät, Voruz,
Wermuth (35)
28.01.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4070 n Mo. Grünliberale Fraktion. Rahmengesetz für die 
Sozialhilfe  (04.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, ein schlankes Rahmengesetz
für Sozialhilfe vorzulegen. Ziel ist, ohne Leistungsausweitung
die demokratische Legitimität der angewendeten Richtlinien zu
erhöhen. Zudem sollen Schwelleneffekte, welche als Negativ-
anreiz für die Integration in die Arbeitswelt wirken, eliminiert und
Mehrspurigkeiten in der Verwaltung abgebaut werden.
Sprecher: Weibel
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4071 n Po. Vitali. Bonus-Malus-System als Anreizsy-
stem für den NFA  (04.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, ob die Einführung eines Bonus-Malus-Systems im NFA die
Überstrapazierung des Solidaritätsgedankens gegenüber den
Geberkantonen lindern kann. Die Auswirkungen eines solchen
Systems wären im künftigen Wirkungsbericht 2016-2019 aufzu-
zeigen. Mit einem Bonus-Malus-System würden innovative
Nehmerkantone, die ihre Finanzausgangslage verbessern,
belohnt, und für die anderen Kantone würde ein Anreiz geschaf-
fen, neue Wege in der Finanzpolitik zu beschreiten.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Binder, Egloff, Eichenber-
ger, Estermann, Feller, Gmür, Gössi, Heer, Keller Peter, Killer
Hans, Matter, Miesch, Müri, Noser, Pezzatti, Pfister Gerhard,
Portmann, Rickli Natalie, Schilliger, Schneeberger, Schwander,
Walti Beat, Wasserfallen (24)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4074 n Ip. Munz. Freilandversuche mit cisgenen 
Kartoffeln  (04.12.2014)
Die Forschungsanstalt Agroscope hat beim Bafu ein Gesuch
eingereicht für einen Freilandversuch mit gentechnisch verän-
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derten Kartoffeln der Universität Wageningen (NL), die gegen
Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora) resistent sind.
1. Wie beurteilt das Bafu die Risikofaktoren von cisgenen Orga-
nismen für Mensch und Umwelt?
2. Die Schweizer Landwirtschaft setzt auf Qualität und verzich-
tet gemäss der Qualitätscharta auf GVO. Ein Grossteil der
Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten lehnt Gentech-
nik in Nahrungsmitteln ab und steht Freisetzungsversuchen kri-
tisch gegenüber. Warum setzt Agroscope dennoch auf GVO?
Wie wird der kritischen Haltung der Bevölkerung Rechnung
getragen?
3. Sind vom Bafu nebst dem aktuellen noch andere GVO-Frei-
landversuche bewilligt? Sind weitere solche oder ähnliche
Gesuche hängig oder in Vorbereitung (Standort, Kultur, Dauer,
Fläche)?
4. Die Versuche werden in einer Protected Site durchgeführt,
um zu verhindern, dass gentechnisch veränderte Pflanzenteile
in die Umwelt gelangen, und um diese vor GVO-kritischen Per-
sonen zu schützen. Welche Massnahmen sind für diese unter-
schiedlichen Schutzziele der Protected Site nötig, und wie
werden diese finanziert? Im Schweizer Fernsehen wurde Prof.
Beat Keller von der Universität Zürich am 19. März 2014 wie
folgt zitiert: "Ohne die Protected Site des Bundes wäre diese
Forschung nicht möglich, die Kosten wären zu hoch." Welche
Kosten übernimmt der Bund?
5. Die SAG schreibt in ihrer Mitteilung vom 19. März 2014:
"Agroscope selber betreibt keine Forschung mit gentechnisch
veränderten Pflanzen. Sie stellt den Forschern von verschiede-
nen Institutionen Versuchsanlagen zur Verfügung und betreut
die Freisetzungsversuche agronomisch." Ist diese Aussage
richtig? Welchen Institutionen stellt Agroscope ihre Versuchsan-
lagen zur Verfügung, und wie beteiligen sich diese an den
Kosten?
6. Die Anzahl Freisetzungsversuche in der EU ist abnehmend.
2014 waren es nur zehn neue Gesuche gegenüber mehr als
hundert im Jahr 2009. Warum bietet sich die Schweiz als Stand-
ort für Freisetzungsversuche an, wenn europaweit kaum noch
Freisetzungsversuche durchgeführt werden?
7. Die Phytophthora-Resistenz von cisgenen Kartoffelsorten
wird von der Natur vermutlich bald durchbrochen. Wie gross ist
das Engagement für standortgerechte Züchtungen, die mit dem
Ökosystem im Einklang stehen, und wie steht dieses im Verhält-
nis mit dem Engagement mit cisgenen Kartoffeln?
Mitunterzeichnende: Böhni, Carobbio Guscetti, Chopard-Ack-
lin, Feri Yvonne, Friedl, Graf Maya, Gysi, Hadorn, Hassler,
Ingold, Jans, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève, Rytz Regula,
Semadeni, Streiff (16)
18.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4075 n Mo. Clottu. Die Post. Postsendungen sollen allen 
zugestellt werden!  (04.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung der Postverord-
nung vorzuschlagen, damit die in Artikel 14 Absatz 3 in fine des
Postgesetzes vorgesehenen Ausnahmen nicht mehr dazu füh-
ren, dass die Einwohnerschaft von ganzjährig bewohnten Sied-
lungen von jeglicher Zustellung ausgeschlossen wird.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Amstutz, Bortoluzzi, Bugnon,
Buttet, Darbellay, Favre Laurent, Feller, Freysinger, Geissbüh-
ler, Giezendanner, Golay, Grin, Grunder, Gschwind, Herzog,
John-Calame, Lustenberger, Mahrer, Nidegger, Parmelin, Per-

rinjaquet, Pieren, Regazzi, Rime, Rusconi, Stahl, Trede, van
Singer, Veillon (30)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4076 n Po. Bernasconi. Risikomanagement beim Perso-
nal der Bundesverwaltung  (04.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Personensicherheitsprüfun-
gen (PSP) darauf hin zu überprüfen, ob sie den Anforderungen
an die Sicherheit des Staats entsprechen, und für die gesamte
Bundesverwaltung klare und einheitliche Regeln festzulegen. Er
legt einen entsprechenden Bericht dazu vor.
Die heutige Praxis im Zusammenhang mit den PSP ist sehr
unbefriedigend. Diese werden nicht nur aufgrund von sehr
schwammigen Regeln durchgeführt, sondern verletzen häufig
auch die Privatsphäre der Bundesangestellten.
Der Bundesrat hält in seiner Antwort auf meine Interpellation
14.3085 vom 12. März 2014 fest, dass dem Verhältnismässig-
keitsprinzip dadurch Rechnung getragen wird, dass es ver-
schiedene Stufen von PSP gibt. Mit dem neuen Bundesgesetz
über die Informationssicherheit soll es statt drei nur noch zwei
Prüfstufen geben, nämlich die Grundsicherheitsprüfung (ohne
Befragung) und die erweiterte Personensicherheitsprüfung (mit
Befragung). Diese Antwort befriedigt mich nicht, denn das Ver-
hältnismässigkeitsprinzip muss sich in der Konzeption der
Befragungen selber niederschlagen.
Als Beispiel sei hier der Fall einer Frau angeführt, die nach 23
Jahren im Dienst des Bundes als Mitarbeiterin des Reinigungs-
personals entlassen wurde, weil ihre Schulden angeblich ein
Sicherheitsrisiko für den Staat darstellten, da sie die Frau
erpressbar machten. Das Bundesverwaltungsgericht hat die
Beschwerde der Frau gutgeheissen. Es hält fest, dass die für
die PSP zuständigen Behörden das Gespür für die Verhältnis-
mässigkeit verloren zu haben schienen, insbesondere wenn
man bedenkt, dass bestimmte Kadermitarbeiterinnen und -mit-
arbeiter, die im Gegensatz zur Putzfrau Zugang zu vertraulichen
oder geheimen Informationen haben, keiner PSP unterzogen
werden.
Neben diesen schwerwiegenden Problemen bei der Umsetzung
der PSP wirft auch die Auswahl der Personen, die die PSP
durchführen, Fragen auf. Nach welchen Kriterien werden die -
beim VBS oder bei der Bundeskanzlei angestellten - Risk-Profi-
lerinnen und Risk-Profiler ausgewählt? Wie ist garantiert, dass
diese ehemaligen Polizisten, Psychologinnen, Kriminologen
oder Juristinnen über das Rüstzeug verfügen, das für die Prü-
fungen gebraucht wird? Welche Weiterbildungen müssen sie
absolvieren? Es geht also darum, zusätzliche Massnahmen zu
ergreifen, um sicherzustellen, dass die Durchführung der PSP
nicht willkürlich ist und das Verhältnismässigkeitsprinzip einge-
halten wird.
Mitunterzeichnende: Allemann, Amarelle, Carobbio Guscetti,
Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Galladé, Gysi,
Hadorn, Jans, John-Calame, Kiener Nellen, Leuenberger-
Genève, Mahrer, Marra, Munz, Pardini, Ruiz Rebecca, Rytz
Regula, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Schwaab, Som-
maruga Carlo, Thorens Goumaz (25)
06.03.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.



260
14.4078 n Mo. Grüne Fraktion. Personenfreizügigkeit. Der 
Weg aus der Sackgasse führt über Kroatien  (08.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, wie vorgesehen das Protokoll III
zur Ausdehnung des Vertrags vom 21. Juni 1999 über die Per-
sonenfreizügigkeit (Personenfreizügigkeit mit Kroatien) zu
unterzeichnen. Am 1. Juli 2013 ist Kroatien der EU beigetreten
und darf gegenüber den anderen Mitgliedstaaten nicht diskrimi-
niert werden.
Sprecher: Glättli
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4079 n Po. Friedl. Stärkung des Vollzugs im Bereich des 
Bauens ausserhalb der Bauzone  (08.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über den Vollzug
der Bestimmungen im Bereich des Bauens ausserhalb der Bau-
zone zu erstellen. Dieser Bericht erfasst sowohl zonenkonforme
als auch zonenfremde Bauten. Er zeigt die Wirkung, Defizite
und Massnahmen zur Stärkung des Vollzugs auf.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badran Jacqueline,
Birrer-Heimo, Böhni, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin,
Fischer Roland, Flach, Fluri, Fridez, Graf-Litscher, Gross
Andreas, Gysi, Hadorn, Heim, Jans, Jositsch, Kessler, Kiener
Nellen, Leuenberger-Genève, Lohr, Maier Thomas, Maire Jac-
ques-André, Masshardt, Munz, Naef, Schelbert, Schenker Sil-
via, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni, Tornare, Trede,
Vischer Daniel, Voruz, Weibel (36)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
20.03.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.4084 n Ip. Fehr Jacqueline. Menschenrechtslage in 
Eritrea  (08.12.2014)
Im Oktober 2014 legte Sheila B. Keetharuth, welche die Uno im
Oktober 2012 zur ersten Sonderberichterstatterin über die Lage
der Menschenrechte in Eritrea ernannt hatte, ihren zweiten
Bericht über die äusserst besorgniserregende Lage in Eritrea
vor. Es droht ein weitgehender Zerfall von Staat und Gesell-
schaft mit allen negativen Folgen für Frieden und Sicherheit in
der Region.
1. Welche Schlussfolgerungen zieht der Bundesrat aus den bei-
den Berichten der Uno-Sonderberichterstatterin über die Lage
der Menschenrechte in Eritrea?
2. Welche Möglichkeiten sieht er, die Sonderberichterstatterin
und die vom Uno-Menschenrechtsrat im Juni 2014 eingesetzte
Untersuchungskommission für Eritrea personell, finanziell und
politisch zu unterstützen und zur Veröffentlichung und breitest-
möglichen Diskussion der Erkenntnisse und Empfehlungen bei-
zutragen?
3. Wie kann er den Besuch von Gefangenen in Eritrea durch
Delegierte des IKRK erleichtern und fördern? Was kann das
IKRK zusätzlich zur Verbesserung der humanitären Lage in Erit-
rea beitragen?
4. Welche Rolle kommt der Völkergemeinschaft bei der Beile-
gung der Grenzkonflikte von Eritrea mit Äthiopien und Dschibuti
zu?
5. Eritrea ist seit 1993 Mitglied der Internationalen Arbeitsorga-
nisation (IAO) und trat im Jahre 2000 dem IAO-Übereinkommen
Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit bei. Wie beur-
teilt er die Umsetzung des Übereinkommens Nr. 105 durch Erit-
rea? Über welche Instrumente verfügt die IAO, Eritrea an seine

Verpflichtungen zu erinnern? Wie unterstützt der Bundesrat
dabei die IAO?
6. Wie viele eritreische Flüchtlinge gibt es in der Region (Ostsu-
dan, Nordäthiopien usw.)? Was unternimmt die Schweiz, um
Hilfe vor Ort zu leisten und Schul- und Berufsbildung zu ermög-
lichen?
7. Welches Durchschnittsalter weisen die eritreischen Flücht-
linge in der Schweiz auf? Was haben sie erlebt? Wie kann ihre
Schul- und Berufsbildung verbessert werden?
8. Wie schützt er eritreische Flüchtlinge in der Schweiz vor
Übergriffen der eritreischen Regierung? Wie beurteilt er die
Steuer, welche diese ihren Auslandbürgern und -bürgerinnen
auferlegt? Was unternimmt er, damit Übersetzer und Überset-
zerinnen im Asylverfahren nicht gleichzeitig als Spitzel der erit-
reischen Regierung tätig sind? Wird er die Zusammenarbeit mit
dem politisch völlig diskreditierten Schweizerischen Unterstüt-
zungskomitee für Eritrea (Suke) von Toni Locher beenden?
25.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4086 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Sofort-Lebensmittelhilfe für Syrien 
sicherstellen  (08.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass mit sofor-
tiger Wirkung 60 Millionen Franken aus dem laufenden Budget
der Schweizer Entwicklungshilfe kostenneutral umgelagert wer-
den, um die Lebensmittelhilfe für syrische Kriegsflüchtlinge über
den Winter 2014/15 - für welche das Welternährungsprogramm
der Uno kein Geld mehr hat - zu unterstützen.
Sprecher: Amstutz
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4089 n Po. Bulliard. Umsetzung der Bologna-Reform im 
Medizinstudium. Verbesserung bei der Koordination zwi-
schen den Fakultäten und bei der Anerkennung der ECTS-
Kreditpunkte  (08.12.2014)
Gemäss dem Bundesamt für Statistik haben nur 2 Prozent der
Studierenden, die in der Schweiz ein Master-Studium in Medizin
beginnen, ihren Bachelor an einer anderen Schweizer Universi-
tät absolviert. Der Bundesrat wird damit beauftragt, einen
Bericht über die Gründe dieser sehr geringen Mobilitätsrate im
Medizinstudium zu erstellen. Er soll auch geeignete Massnah-
men vorschlagen, um die Mobilitätshemmnisse für Medizinstu-
dentinnen und -studenten zu beseitigen, damit auch diese
vollständig von der Bologna-Reform profitieren können.
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4090 n Ip. Maire Jacques-André. Skyguide blockiert die 
Entwicklung von Windpärken. Bessere Koordination im 
UVEK  (08.12.2014)
Der Bundesrat hat sich zum Ziel gesetzt, dass der Anteil der
Windenergie an der gesamten Stromproduktion im Jahr 2050 7
Prozent beträgt. Momentan liegt der Anteil bei 0,15 Prozent.
Viele Windenergieprojekte sind aus Gründen der Flugsicherung
blokkiert.
Sogar die Windenergieprojekte, die in den kantonalen Richtplä-
nen aufgeführt sind und vom Bundesrat genehmigt wurden,
werden von Skyguide blockiert. Die Firma Skyguide arbeitet im



261
Auftrag des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (Bazl). Dieses gehört
zum selben eidgenössischen Departement wie das Bundesamt
für Raumentwicklung (ARE), das die Richtpläne genehmigt hat.
Man kann sich also die Frage stellen, inwiefern diese zwei Bun-
desämter ihre Tätigkeiten koordinieren.
Es kann nämlich passieren, dass Windenergieprojekte von
hoher Qualität, die in der Bevölkerung breit abgestützt sind, bei
ihrer Realisierung mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen
haben, ohne dass genauere Abklärungen über die konkreten
Auswirkungen auf die Militär- und Zivilluftfahrt vorgenommen
wurden. Im Folgenden werden einige konkrete Beispiele
genannt:
1. Ein Projekt, das mehr als 30 Kilometer vom Instrumentenlan-
desystem (ILS) des Flughafens Genf-Cointrin entfernt realisiert
werden sollte, wurde zuerst für nicht mit der Flugsicherung ver-
einbar befunden. Nach einer Gegenexpertise hat Skyguide eine
Simulation durchgeführt und dabei einen vernachlässigbaren
Effekt auf das ILS festgestellt. Das Projekt wurde danach
genehmigt.
2. Einem anderen Windenergieprojekt in einem hügeligen
Gebiet im Mittelland ausserhalb der Hauptflugroute und 12 Kilo-
meter von einem Drehfunkfeuer (VOR) entfernt wurde zuerst
ein negativer Vorentscheid erteilt. Dieser Entscheid wurde
gefällt, ohne die Kalibrierung des Drehfunkfeuers mit Vermes-
sungsflügen zu berücksichtigen.
3. Alle Windenergieprojekte, die in der Nähe eines Regional-
flughafens realisiert werden sollen, erhalten zuerst systema-
tisch einen negativen Vorentscheid, ohne dass eine Simulation
durchgeführt wird. Dies, obwohl sie in den Richtplänen des
jeweiligen Kantons aufgeführt und in Gebieten geplant sind, die
zu denjenigen mit dem grössten Entwicklungspotenzial für Win-
denergie in der Schweiz gehören.
Weshalb können in anderen europäischen Ländern Windener-
gieanlagen in der Nähe von zivilen oder militärischen Flugplät-
zen gebaut werden? Könnte die Schweiz nicht von der
Erfahrung dieser Länder profitieren, anstatt ihre Windenergie-
projekte und somit die Entwicklung erneuerbarer Energien zu
blockieren?
Sollte das UVEK nicht generell die Stellungnahmen seiner Bun-
desämter besser koordinieren, damit die Entwicklung der Wind-
energie gefördert wird?
Mitunterzeichnende: Chopard-Acklin, Fridez, John-Calame,
Mahrer, Naef, Nussbaumer, Reynard, Schelbert, Schneider
Schüttel, Schwaab, Thorens Goumaz, Tornare (12)
25.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4091 n Mo. Maire Jacques-André. Die Post. Postsendun-
gen sollen allen zugestellt werden!  (08.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung der Postverord-
nung vorzuschlagen, damit die in Artikel 14 Absatz 3 in fine des
Postgesetzes vorgesehenen Ausnahmen nicht mehr dazu füh-
ren, dass die Einwohnerschaft von ganzjährig bewohnten Sied-
lungen von jeglicher Zustellung ausgeschlossen wird.
Mitunterzeichnende: Chopard-Acklin, Fridez, Jans, John-
Calame, Mahrer, Marra, Monnard, Naef, Nussbaumer, Reynard,
Ruiz Rebecca, Schelbert, Schneider Schüttel, Schwaab, Tho-
rens Goumaz, Tornare, Voruz (17)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4093 n Mo. Schläfli. Keine ungerechtfertigte Schlechter-
stellung von Hypotheken auf landwirtschaftlichen 
Liegenschaften  (09.12.2014)
Der Bundesrat soll die Verordnung über die Eigenmittel und
Risikoverteilung für Banken und Effektenhändler (Eigenmittel-
verordnung, ERV; SR 952.3), Artikel 66 Absatz 2 bzw. Anhang 3
so anpassen, dass die Risikogewichtung von Hypotheken auf
landwirtschaftlichen Liegenschaften gleich gehandhabt wird wie
bei Wohnliegenschaften, die bis zu maximal zwei Dritteln des
Verkehrswertes belehnt sind.
Ziffer 3.1 von Anhang 3 soll neu heissen:
3.1 Wohnliegenschaften in der Schweiz und im Ausland bis zu
zwei Dritteln des Verkehrswertes und landwirtschaftliche Lie-
genschaften bis zur Belastungsgrenze: 35 Prozent.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amherd, Barazzone, Böhni,
Büchler Jakob, Bulliard, de Buman, Fässler Daniel, Flach, Fluri,
Gasser, Gmür, Graf Maya, Graf-Litscher, Hadorn, Hausam-
mann, Humbel, Ingold, Miesch, Müller Walter, Pezzatti, Ritter,
Schmid-Federer, Siegenthaler, Trede, Vitali, Vogler (27)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4098 n Mo. Nationalrat. Agrarpolitik. Administrativen 
Aufwand massgeblich reduzieren (Müller Walter)  
(09.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, den administrativen Aufwand in
der Agrarpolitik für alle Beteiligten (Bund, Kantone, Gemeinden,
Landwirtschaft) massgeblich zu reduzieren. Die getroffenen
Massnahmen und die damit erzielte Wirkung sollen im jährli-
chen Agrarbericht veröffentlicht werden.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Binder, Bourgeois, Brunner,
Büchler Jakob, Fässler Daniel, Gössi, Hausammann, Müller
Leo, Pezzatti, Ritter, Schibli, Schläfli, Vitali, Walter (15)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
20.03.2015 Nationalrat. Annahme.

14.4099 n Mo. Schmid-Federer. Keine Mehrwertsteuer-
pflicht für freiwillige Fahrdienste  (09.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vorzulegen, die
ermöglicht, dass freiwillige Personenbeförderungen generell
von der Steuer befreit sind, solange sie aus sozialen Gründen
und durch gemeinnützige Organisationen erfolgen.
Artikel 21 Absatz 2 Ziffer 7 könnte demnach lauten: "die Beför-
derung von kranken, verletzten, behinderten oder weiteren hilfs-
bedürftigen Personen in dafür besonders eingerichteten
Transportmitteln oder in privaten Personenwagen, sofern die
Beförderung durch Freiwillige und von einer gemeinnützigen
Organisation durchgeführt wird".
Mitunterzeichnende: Amherd, Barazzone, Bulliard, Candinas,
Carobbio Guscetti, Cassis, Estermann, Geissbühler, Gilli, Graf
Maya, Heim, Herzog, Hess Lorenz, Ingold, Kessler, Lohr,
Lustenberger, Markwalder, Moser, Riklin Kathy, Schläfli, Schnei-
der-Schneiter, Steiert, Vogler, Weibel (25)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.4101 n Po. Schmid-Federer. Potenzial von älteren Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern besser nutzen  
(09.12.2014)
Der Bundesrat soll im Rahmen seiner Aktivitäten rund um die
Bekämpfung des Fachkräftemangels beauftragt werden:
1. Eine Bestandesaufnahme an den Fachhochschulen durchzu-
führen, welche Aus- und Weiterbildungen für ältere Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer es heute bereits gibt.
2. Zu prüfen, welche Anreize der Bund schaffen müsste, damit
Fachhochschulen Studiengänge für ältere Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer nachhaltig anbieten und ausbauen.
3. Zu prüfen, welche zusätzlichen Massnahmen notwendig
sind, damit sich ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
bereits vorhandene Kompetenzen anrechnen lassen könnten.
Mitunterzeichnende: Amherd, Barazzone, Buttet, Darbellay,
Glanzmann, Lehmann, Lohr, Müller Leo, Müller-Altermatt,
Regazzi, Romano, Schläfli, Schneider-Schneiter, Vogler (14)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4104 n Ip. Buttet. Weshalb soll das militärische Berufs-
personal entwaffnet werden?  (09.12.2014)
Vor Kurzem hat der Bund beschlossen, dass dem militärischen
Berufspersonal aus logistischen Gründen das Sturmgewehr
entzogen wird.
Der Bundesrat wird beauftragt, die folgenden Fragen zu beant-
worten:
1. Stimmt es, dass dem militärischen Berufspersonal von nun
an das Sturmgewehr entzogen wird?
2. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass das militärische Berufs-
personal mit dieser Massnahme entwaffnet wird?
3. Ist sich der Bundesrat der Probleme bewusst, die durch den
Entzug des Sturmgewehrs im Rahmen der militärischen Ausbil-
dung entstehen?
4. Ist sich der Bundesrat des symbolischen Gehalts dieses Ent-
scheids bewusst?
5. Ist der Bundesrat bereit, auf diesen Entscheid zurückzukom-
men, da dieser weder den tatsächlichen Bedürfnissen gerecht
wird noch den Personen, die für die Sicherheit unseres Landes
sorgen, das gebührende Vertrauen entgegenbringt?
25.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4108 n Ip. Munz. Verordnung über die Gefährdungsan-
nahmen. Korrektur der Antwort des Bundesrates auf die 
Anfrage 14.1051  (10.12.2014)
In der Anfrage 14.1051 wurde die Fragestellung, ob theoretisch
auch schwächere Gefährdungsannahmen als Stressoren für die
Störfallanalyse bestehender AKW verwendet werden können,
vom Bundesrat wie folgt beantwortet: "Inwieweit ... Abweichun-
gen von der Gefährdungsannahmen-Verordnung zulässig sind,
wäre im konkreten Fall zu prüfen." Diese Antwort wurde unter-
dessen vom Direktor des BFE, Walter Steinmann, zurückge-
nommen. Mit Schreiben vom 24. November 2014 bezeichnet er
die Aussage als nicht ausreichend exakt und daher missver-
ständlich. Die Gefährdungsannahmen-Verordnung müsse
gemäss BFE in jedem Fall auch von den Betreibern bestehen-
der Anlagen eingehalten werden.

1. Warum hat das BFE eine Neubeurteilung vorgenommen, und
warum ist es zu einem anderen Schluss gekommen? Wieso ist
der Bundesrat von möglichen Ausnahmen ausgegangen?
2. Welcher Inhalt ist in der Antwort zu wenig exakt und missver-
ständlich? Sind Einzelfallbeurteilungen unter Umständen trotz-
dem denkbar?
3. Die falsche Antwort auf die Anfrage 14.1051 macht auf ein
grundsätzliches Problem aufmerksam. Wenn Abweichungen im
Einzelfall geprüft werden, steht offensichtlich der Schutz der
AKW-Betreiber im Vordergrund und nicht der Schutz der Bevöl-
kerung. Führt die Neubeurteilung zu Konsequenzen auch in
anderen sicherheitsrelevanten Problemstellungen?
4. Falls das Ensi an der Antwort mitgewirkt hat, welche Konse-
quenzen müssen im BFE gezogen werden? Sind zusätzliche
Prüfschritte nicht nur zur Überprüfung von Antworten, sondern
zur Einhaltung relevanter Sicherheitsanforderungen nötig?
5. Sind im BFE als Bewilligungsbehörde genügend Kompeten-
zen vorhanden, um das Ensi als zuständige Sicherheitsbehörde
kritisch zu beurteilen? Können die zwei Behörden genügend
unabhängig voneinander agieren?
6. Mit der Antwort liegt der Verdacht nahe, dass Gefährdungs-
annahmen derart getroffen werden, dass alle nuklearen Anla-
gen bei der Störfallanalyse mit grösster Wahrscheinlichkeit gut
dastehen. Wer überprüft das Ensi und die Einhaltung relevanter
Gefährdungsannahmen zum Schutz der Bevölkerung?
7. Bereits im September 2013 hat das Ensi im Rahmen des
Technischen Forums Kernkraftwerke dargelegt, Abstriche bei
den Gefährdungsannahmen seien möglich. Vertreter von
Greenpeace verlangten vergeblich eine Protokollierung dieser
Aussage. Muss davon ausgegangen werden, dass früher
Gefährdungsannahmen nach unten korrigiert wurden?
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Birrer-Heimo, Böhni,
Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Friedl, Gasser, Graf Maya,
Jans, Nordmann, Nussbaumer, Trede, van Singer (13)
25.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4111 n Ip. Aeschi Thomas. NFA. Falschmeldungen der 
Kantone an den Bund  (10.12.2014)
Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) führt regelmässig
Kontrollen der Datenmeldungen der Kantone an den Bund
betreffend den Ressourcenausgleich (NFA) durch. Im jährlichen
EFK-Bericht "Prüfung des Finanzausgleichs zwischen Bund
und Kantonen - Resultate der Prüfungen bei den beteiligten
kantonalen und eidgenössischen Ämtern" werden die "wesentli-
chen festgestellten Fehler" präsentiert. Im Zusammenhang mit
den diesbezüglichen Berichten der Jahre 2012 und 2013 wird
der Bundesrat gebeten, die folgenden Anfragen zu beantwor-
ten.
1. Gemäss Presseberichten "vergass" der Kanton Freiburg,
Unternehmensgewinne in Millionenhöhe zu melden, und der
Kanton Graubünden hat einen zweistelligen Millionenbetrag an
Einnahmen nicht gemeldet. Weshalb wurden diese "wesentli-
chen Fehler" nicht durch die EFV festgestellt und behoben?
2. Die EFK beurteilt "die Beschreibung der Prozesse und Kon-
trollen, insbesondere bezüglich der Vollständigkeit und Nach-
vollziehbarkeit, als verbesserungswürdig". Was unternimmt die
EFV, um ihre Prozesse und Kontrollen zu verbessern? Welche
Meilensteine sollen bis wann erreicht werden?
3. Gemäss Presseberichten hätten für das Jahr 2013 der Kan-
ton Freiburg 6 Millionen Franken und der Kanton St. Gallen 5
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Millionen Franken zu Unrecht erhalten, falls die "wesentlichen
festgestellten Fehler" nicht durch die EFK entdeckt worden
wären. Der Bundesrat wird gebeten auszuweisen, um wie viele
Franken die Zahlungen für die geprüften Kantone jeweils korri-
giert wurden (Summe der Korrekturen pro Kanton für die in den
Jahren 2012 und 2013 geprüften Kantone)?
4. Wie hoch ist die Summe der Korrekturen seit Einführung des
NFA?
5. Wurden sämtliche Falschmeldungen nachträglich korrigiert?
6. Welche Kantone hätten für die Jahre 2012 und 2013 mit wel-
chen absoluten Beträgen durch Falschmeldungen profitiert, und
welche Kantone wären mit welchen absoluten Beträgen durch
Falschmeldungen anderer Kantone benachteiligt worden?
7. Haben Formulare für die NFA-Meldungen der Kantone an
den Bund Urkundenqualität im strafrechtlichen Sinne? Könnten
diese Falschmeldungen den Strafrechtstatbestand der Urkun-
denfälschung oder des Betrugs erfüllen? Werden diese Vorfälle
durch die Bundesanwaltschaft als Offizialdelikt untersucht?
Falls die NFA-Meldungen der Kantone an den Bund noch keine
Urkundenqualität im strafrechtlichen Sinne haben, ist der Bun-
desrat bereit, der Bundesversammlung eine Gesetzesrevision
zur Verschärfung der Pflichten der Kantone vorzulegen?
8. Welche anderen Sanktionsmöglichkeiten ausserhalb des
Strafrechts stehen dem Bund zur Verfügung, um fahrlässige
oder vorsätzliche Falschmeldungen der Kantone zu untersu-
chen und zu ahnden?
25.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4112 n Ip. Aeschi Thomas. Zukunft des Finanzplatzes 
Schweiz  (10.12.2014)
Der Bericht der Expertengruppe zur Weiterentwicklung der
Finanzmarktstrategie vom 1. Dezember 2014 enthält eine Viel-
falt von Empfehlungen bezüglich der Weiterentwicklung des
Schweizer Finanzplatzes. Der Bundesrat wird gebeten, in die-
sem Zusammenhang die folgenden Fragen zu beantworten.
1. Regulierung und Aufsicht: Inwiefern erachtet er die Einfüh-
rung eines dualen Regulierungsmodells als Option (Opting-in-
Möglichkeit für Finanzmarktakteure, welche eine EU-äquiva-
lente Regulierung bevorzugen)?
2. EU-Marktzugang: Welche Bankkategorien benötigen über-
haupt eine EU-Marktzugangs-Regelung? Zugang zum EU-
Markt haben die Schweizer Grossbanken bereits über ihre Nie-
derlassungen in EU-Mitgliedstaaten, die Auslandsbanken über
ihre jeweiligen Mutterhäuser, und kleine Schweizer Inlandban-
ken haben keine Kunden aus EU-Mitgliedstaaten.
3. Sektorielles Abkommen mit der EU über Finanzdienstleistun-
gen: Ein Finanzdienstleistungsabkommen würde wesentliche
Anpassungen des Schweizer Rechts an den EU-Acquis bedin-
gen. Dies hätte enorme Kosten für die Finanzbranche wie auch
für weitere Wirtschaftszweige zur Folge. Wie beurteilt der Bun-
desrat in diesem Zusammenhang die gesamtwirtschaftlichen
Kosten und insbesondere die Auswirkungen auf den Arbeits-
markt? Plant er, diesbezüglich mit der EU Verhandlungen auf-
zunehmen?
4. "Too big to fail"-Regulierung: Der IMF und die Ratingagentur
S&P verweisen darauf, dass die Schweizer Grossbanken wei-
terhin von einer impliziten Staatsgarantie profitieren. Ferner sind
UBS und CS im internationalen Kontext nicht mehr übermässig
kapitalisiert. Die Notfallpläne von UBS und CS wurden zudem
vom Fed und von der Einlagensicherungsbehörde FDIC als

unglaubwürdig bezeichnet und zur Überarbeitung zurückgewie-
sen. Welche Massnahmen gedenkt der Bundesrat im Rahmen
des "Too big to fail"-Problems zu ergreifen, damit bei einer
erneuten Grossbankenkrise der Schweizer Steuerzahler ausrei-
chend geschützt ist?
5. Zukunft Finanzplatz Schweiz: Weshalb finden sich im Bru-
netti-Bericht keine mutigen Zukunftsvisionen für den Schweizer
Finanzplatz, sondern lediglich Vorschläge für den "dynami-
schen" Nachvollzug von EU-Recht und internationalen Stan-
dards?
11.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4113 n Po. Vitali. Kindes- und Erwachsenenschutzbehör-
den. Umsetzung verbessern  (10.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit der rele-
vanten interkantonalen Stelle eine Best Practice zu verfassen,
um Probleme bei der Umsetzung der ZGB-Revision 06.063 zu
mindern. Der Bericht soll insbesondere erfolgreiche kantonale
Umsetzungen in den folgenden Bereichen beleuchten:
1. Kostenschlüssel zwischen Kanton und Gemeinde (Finanzie-
rung der Kesb und von angeordneten Massnahmen);
2. Anhörungsrecht der Gemeinden bei hohen Kosten;
3. Organisation der Kesb und Entscheidungswege (inkl. intern
verrichteter Arbeiten oder extern vergebener Aufträge);
4. Mögliche Formen des Informationsaustauschs und der
Zusammenarbeit zwischen Kesb und Gemeinde (auch Lehrer/
Schulpflege);
5. Gründe für den Anstieg der Kosten und der Anzahl Gefähr-
dungsmeldungen.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Birrer-Heimo, Böhni, Bour-
geois, Cassis, Chevalley, Derder, Egloff, Eichenberger, Ester-
mann, Feller, Fischer Roland, Glanzmann, Gmür, Gössi, Heer,
Hess Lorenz, Keller Peter, Kessler, Killer Hans, Lustenberger,
Maier Thomas, Merlini, Moret, Müller Leo, Müller Philipp, Müller
Walter, Müri, Noser, Perrinjaquet, Pezzatti, Portmann, Qua-
dranti, Rickli Natalie, Ritter, Schelbert, Schilliger, Schläfli,
Schneeberger, Schwander, Stolz, Vitali, Vogler, Walti Beat,
Wasserfallen (45)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4117 n Ip. Fehr Jacqueline. Zeughausareal Winterthur 
und gemeinnütziger Wohnungsbau. Beitrag von 
Armasuisse  (10.12.2014)
Am 22. September 2013 hat die Winterthurer Bevölkerung den
Verkauf eines städtischen Areals und die Umzonung eines
Geländes der Armasuisse (Zeughausareal) deutlich abgelehnt.
Am 30. November 2014 hat die Winterthurer Bevölkerung einer
Vorlage zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus
deutlich zugestimmt. Damit scheint klar, dass das Volk einen
Neustart beim Zeughausareal begrüssen würde. Dieser sollte
nun angegangen werden. Dies umso mehr, als der Bundesrat
am 15. Mai 2013 "eine Optimierung der Wohnungspolitik
beschlossen hat, die darauf abzielt, das Angebot an preisgün-
stigem Wohnungsbau auszuweiten" (Zitat aus der Antwort des
Bundesrates im Rahmen der Interpellation 13.3757). Damit
rückt die Frage ins Zentrum, welchen Beitrag die Armasuisse an
die bundesrätliche Politik leistet. Ich bitte den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:
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1. In welcher Art mandatiert er die Armasuisse im Sinne des
Beschlusses vom 15. Mai 2013 für die neuen Verhandlungen
mit der Stadt Winterthur?
2. Was hat die Prüfung ergeben, die er in der Fragestunde vom
3. Juni 2014 (Frage 14.5202) in Aussicht gestellt hat ("Gestützt
darauf hat der Bundesrat das VBS beauftragt zu prüfen, wie
nicht mehr benötigte Grundstücke von Armasuisse vermehrt für
den gemeinnützigen oder preisgünstigen Wohnungsbau einge-
setzt werden könnten.")?
3. Ist er bereit, für die 5 Prozent der Grundstücke bei der Arma-
suisse, die in Bauzonen liegen, Bestimmungen zu erlassen,
damit diese Areale vorzugsweise für gemeinnützigen oder
preisgünstigen Wohnungsbau genutzt werden können?
25.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4118 n Po. Schneider-Schneiter. Export- und Handelsför-
derung für KMU im China-Geschäft  (10.12.2014)
Seit dem 1. Juli 2014 ist das FHA Schweiz/China in Kraft, wel-
ches den Waren- und Dienstleistungsverkehr vereinfachen soll.
Dazu gehört auch die Abwicklung der Geldflüsse.
Umfragen bei schweizerischen international tätigen KMU haben
ergeben, dass ihr internationales Geschäft massgeblich erleich-
tert würde, wenn die Zusammenarbeit der Finanzplätze Chinas
und der Schweiz verbessert werden könnte.
Die Schweiz könnte als Drehscheibe für die Finanzierung von
Industrie und Handel in, aus und nach China eine zentrale Rolle
spielen. Die Anwesenheit internationaler Banken in der
Schweiz, die unabhängige schweizerische Währung sowie die
Position der Schweiz ausserhalb der EU in der Mitte Europas
sind gute Voraussetzungen dafür.
Die Schweiz ist der einzige Finanzplatz, an dem keine einzige
chinesische Bank vertreten ist. Zahlreiche europäische Finanz-
plätze setzen sich ein dafür, RMB-Clearing-Fazilitäten von
China zu erhalten. London und Frankfurt sind bereits so weit;
andere Plätze wie Paris und Luxemburg sind auf dem Weg
dazu.
Die Schaffung eines RMB-Clearings in der Schweiz würde dazu
beitragen, das Vertrauen zwischen China und der Schweiz zu
stärken und die Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen zu
vertiefen.
Aufgrund dieser Ausgangslage bitte ich den Bundesrat um die
Ausarbeitung eines Berichtes zu folgenden Fragen:
1. Welche Anforderungen sind zu erfüllen, damit das Gesuch
einer chinesischen Bank um Bewilligung der Eröffnung einer
Niederlassung in der Schweiz erfolgreich abgewickelt werden
kann?
2. Welche Massnahmen unternimmt die Bundesverwaltung, um
eine chinesische Bank bei der Eröffnung einer Niederlassung in
der Schweiz zu begleiten und zu unterstützen?
3. Wie positioniert der Bundesrat den Finanzplatz Schweiz als
Kompetenzzentrum für das internationale Handels- und Finan-
zierungsgeschäft, insbesondere mit China?
4. Welche Standortvorteile können schweizerischen Industrie-
unternehmen oder Finanzzentren von internationalen Firmen
aus dem vereinfachten Zugang zum chinesischen Market
erwachsen?
5. Welche Standortvorteile können dem Schweizer Finanzplatz
und den hiesigen Asset und Wealth Managers erwachsen aus

dem privilegierten Zugang zum chinesischen Markt in den
Bereichen der institutionellen Vermögensverwaltung?
6. Welche Gefahr besteht für den Wirtschafts- und Werkplatz
Schweiz, wenn die Schaffung eines derartigen Kompetenzzen-
trums nicht gewährt ist?
Mitunterzeichnende: Barazzone, Bulliard, Buttet, Cassis, Golay,
Gschwind, Lohr, Lüscher, Maier Thomas, Müller Leo, Nidegger,
Regazzi, Romano, Schwaab, Stamm, Tornare, Vischer Daniel,
Vogler (18)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4122 n Mo. Nationalrat. Für ein modernes Verwaltungs-
strafrecht (Caroni)  (10.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf für eine Totalrevi-
sion des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwal-
tungsstrafrecht (VStrR; SR 313.0) zu unterbreiten oder
alternativ einen Entwurf für eine Ablösung dieses Gesetzes
durch Nachträge im Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB;
SR 311.0) und in der Schweizerischen Strafprozessordnung
(StPO; SR 312.0).
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für Rechtsfragen
20.03.2015 Nationalrat. Annahme.

14.4124 n Po. Guhl. Netze zur Sicherstellung von zukunfts-
gerichteter E-Health rüsten  (10.12.2014)
Der Bundesrat wird gebeten zu prüfen, welche Massnahmen zu
ergreifen sind, damit die Netze in Zukunft für innovative Ent-
wicklungen im Gesundheitswesen gerüstet sind.
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4126 n Ip. Badran Jacqueline. Verwaltungsrat der Pfand-
briefbank. Unzweckmässige und risikoreiche Besetzung  
(10.12.2014)
Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG
emittiert mündelsichere Anlagen der höchsten Bonitätsstufe
und hat gemäss gesetzlichem Auftrag "dem Grundeigentümer
langfristige Grundpfanddarlehen zu möglichst gleichbleibendem
und billigem Zinsfusse zu vermitteln" (Art. 1 PfG). Sie sichert
damit ihren Eigentümern (Schweizer Banken ohne Kantonal-
banken) die günstige Refinanzierung von Hypothekarkrediten.
Die Pfandbriefinstitute gehören zu den ganz wenigen nicht
öffentlich-rechtlichen Schuldnern, deren Emissionen der höch-
sten Bonitätsklasse angehören. Ihre Anleihen haben einen mar-
kanten Anteil am Schweizer Obligationenmarkt für
Inlandschuldner.
Das Recht zur Ausgabe von Pfandbriefen haben ausschlies-
slich die Pfandbriefinstitute. Sie sind darum auch streng regu-
liert. Um das öffentliche Interesse zu wahren, delegierte der
Bundesrat Prof. Dr. Donato Scognamiglio, Geschäftsführer der
Iazi AG (vom Bundesrat ernannt bis 31.12.2018), in den Verwal-
tungsrat. Verwaltungsratspräsident der Pfandbriefbank ist Dr.
Pierin Vincenz, Präsident und Vorsitzender der Geschäftslei-
tung der Raiffeisen-Gruppe.
In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:
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1. Ist es richtig, dass die Iazi AG, deren Geschäftsführer D.
Scognamiglio ist, im Auftrag der Pfandbriefbank exklusiv sämtli-
che Immobilien bewertet, die den Pfandbriefen unterliegen?
2. Ist es richtig, dass dieselbe Iazi AG, im Auftrag der Raiffeisen-
Gruppe, exklusiv sämtliche Immobilien bewertet, für die die
Raiffeisen Hypotheken gewährt?
3. Wenn ja, wusste der Bundesrat bei der Ernennung von D.
Scognamiglio als Verwaltungsrat der Pfandbriefbank von diesen
Immobilienbewertungs-Aufträgen seiner Iazi AG?
Die Raiffeisenbank wurde von der SNB kürzlich als "too big to
fail" respektive systemrelevant eingestuft, aufgrund des riesigen
Hypothekarvolumens. Die berechneten Risiken im Hypothekar-
geschäft hängen stark von den Immobilienbewertungen ab.
4. Erachtet es der Bundesrat bezüglich Risikominimierung als
angemessen, dass dieselbe Firma die Immobilienbewertung
sowohl für die Hypothekarbank als auch für die Pfandbriefbank
vornimmt?
5. Wären zwei unabhängige Firmen mit unterschiedlichen
Methoden nicht besser?
6. Ist ein Verwaltungsrat zweckmässig eingesetzt, der die volks-
wirtschaftlichen Interessen wahren sollte und diejenigen Risiken
beaufsichtigen sollte, die er (respektive seine Firma) selber
berechnet?
7. Ist der Bundesrat bereit, Massnahmen zu treffen?
18.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4127 n Po. Marra. Kampf gegen Islamophobie und Anti-
semitismus. Zusätzlich zu Sanktionen bei Fremdenfeind-
lichkeit oder Rassismus braucht es aktive 
Präventionsmassnahmen  (10.12.2014)
Der Bundesrat wird ersucht, eine aktualisierte Zusammenfas-
sung der verschiedenen Möglichkeiten zu erstellen, die die Kan-
tone haben, um die verschiedenen Religionsgemeinschaften
anzuerkennen. Dies soll insbesondere der Bekämpfung von
Antisemitismus und Islamophobie dienen. Der Bundesrat
könnte den Kantonen dazu eine Reihe von Empfehlungen
abgeben.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Friedl, Glättli, Jans,
Leuenberger-Genève, Mahrer, Maire Jacques-André, Munz,
Naef, Neirynck, Nordmann, Reynard, Ruiz Rebecca, Schenker
Silvia, Schneider Schüttel, Steiert, Thorens Goumaz, Tornare,
Wermuth (23)
06.03.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4128 n Mo. Böhni. Synthetische, CO2-neutrale Treib-
stoffe. Anrechnung bei der CO2-Flottenemissionsregelung  
(10.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt:
a. die rechtliche Grundlage im CO2-Gesetz zu schaffen, dass
Importeure und Hersteller von Fahrzeugen, welche mit CO2-
neutralen, synthetischen, in der Schweiz hergestellten Treib-
stoffen betankt werden, entsprechend reduzierte CO2-Emissi-
onswerte im Rahmen der Flottenemissionsregelung
angerechnet erhalten, und
b. ein administratives Verfahren ausarbeiten zu lassen, das die
Anrechenbarkeit auf Einzelfahrzeuge (z. B. analog den Ökoin-
novationen) ermöglicht.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Badran Jacqueline,
Bäumle, Bertschy, Borer, Bourgeois, Chevalley, Chopard-Acklin,
Fässler Daniel, Fischer Roland, Flach, Fluri, Friedl, Gasser,
Giezendanner, Gilli, Girod, Graf Maya, Graf-Litscher, Grossen
Jürg, Grunder, Guhl, Hassler, Hausammann, Hurter Thomas,
Ingold, Jans, Kessler, Leuenberger-Genève, Lohr, Maier Tho-
mas, Moser, Müller-Altermatt, Munz, Nordmann, Nussbaumer,
Portmann, Quadranti, Ritter, Schläfli, Steiert, Streiff, Trede, van
Singer, Vogler, von Graffenried, Walter, Weibel (48)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 14.4130 n Mo. Fridez. Lufttransportmittel zur 
Friedensunterstützung  (10.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zur Unterstützung von Friedens-
förderungseinsätzen der Uno oder der EU sowie von humanitä-
ren Missionen die Kapazität an Lufttransportmitteln zu erhöhen
und deren Einbringung in militärische Lufttransportpools in
Europa zu prüfen.
Mitunterzeichnende: Allemann, Birrer-Heimo, Fehr Jacqueline,
Graf-Litscher, Jans, Munz, Schenker Silvia, Steiert (8)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
20.03.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
16.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

14.4132 n Ip. Schneider Schüttel. Geldwäscherei. Fehlende 
Statistiken  (10.12.2014)
Im Hinblick auf fehlende statistische Angaben über die Struktur
der Verdachtsmeldungen von den Finanzintermediären an die
Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) wird der Bundesrat
gebeten, die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Gemessen an allen Verdachtsmeldungen: Wie viele Vortaten
werden im Inland und wie viele im Ausland begangen?
2. Gemessen an allen Verdachtsmeldungen: Wo ist das Domizil
der wirtschaftlich Berechtigten, und welche Staatsbürgerschaft
weisen sie auf?
3. Auf welche Vortaten beziehen sich die Verdachtsmeldungen
(unter Angabe der Häufigkeit pro Vortat)?
4. Wie hoch ist die Weiterleitungsquote der MROS aufgeschlüs-
selt nach Vortaten?
5. Wird der Jahresbericht der MROS in Zukunft diese statisti-
schen Angaben regelmässig ausweisen?
Mitunterzeichnende: Allemann, Badran Jacqueline, Birrer-
Heimo, Fehr Jacqueline, Graf-Litscher, Jans, Kiener Nellen,
Leutenegger Oberholzer, Masshardt, Munz, Schenker Silvia,
Schwaab, Steiert (13)
11.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4134 n Mo. Pezzatti. Fortschritt statt Bürokratie bei den 
Ausbildungszulagen  (10.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament die gesetzliche
Grundlage für ein Ausbildungsbestätigungsregister zu unter-
breiten. Das Register soll an das bereits bestehende Familien-
zulagenregister gekoppelt sein. Ziele sind, dank elektronischer
Datenübermittlung, der Abbau unnötiger und aufwendiger büro-
kratischer Prozesse und die Missbrauchsbekämpfung. Bil-
dungsinstitutionen (Berufsfachschulen, Hoch- und
Mittelschulen) sollen dem Register Anspruchsberechtigte auto-
matisch melden. Weiter ist zu prüfen, inwiefern andere Sozial-
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versicherungen, welche Ausbildungsbeiträge finanzieren, auf
das Register zurückgreifen können (insbesondere, AHV, zweite
Säule, IV und Unfallversicherungen).
Mitunterzeichnende: Amstutz, Borer, Bortoluzzi, Cassis, de
Courten, Fehr Jacqueline, Fiala, Frehner, Hess Lorenz, Hum-
bel, Hurter Thomas, Moret, Müller Philipp, Pfister Gerhard, Port-
mann, Schilliger, Schneeberger, Stahl, Vitali, Wasserfallen (20)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4135 n Po. Pezzatti. Berücksichtigung der Vernehmlas-
sungsantworten seitens des Bundesrates  (10.12.2014)
Der Bundesrat wird ersucht, eine Studie in Auftrag zu geben,
welche die Berücksichtigung der Vernehmlassungsantworten im
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens im Detail analysiert.
Mitunterzeichnende: Borer, Fiala, Frehner, Hurter Thomas,
Stahl, Stolz, Vitali (7)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4136 n Po. FDP-Liberale Fraktion. Keine Bestrafung 
durch das Wirtschaftswachstum. Reale kalte Progression 
aufdecken  (10.12.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert, dem Parlament über die Aus-
wirkungen der realen kalten Progression Bericht zu erstatten.
Auch soll er aufzeigen, wie und mit welchen Folgen die reale
kalte Progression beseitigt bzw. gemildert werden könnte.
Sprecher: Caroni
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4138 n Ip. Noser. Beschaffungspraxis bei kritischen IKT-
Infrastrukturen der Bundesverwaltung  (10.12.2014)
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Nach welchen Kriterien wird festgelegt, welche konkreten
IKT-Infrastrukturen bei Beschaffungsverfahren von dieser Aus-
nahmeregelung betroffen sind? Wer definiert diese Kriterien?
2. Teilt er die Auffassung, dass der Schutz von besonders kriti-
schen IKT-Infrastrukturen bei Ausschreibungen in der Regel
genügend gewahrt ist, wenn die anbietenden Unternehmen
unter Schweizer Recht handeln und die betroffenen Daten
innerhalb der Schweizer Landesgrenzen bleiben? Wie beurteilt
der Bundesrat die Einschätzung, dass die Bedingung des
Schweizer Mehrheitseigentums nur in den seltensten Fällen als
verhältnismässige und taugliche Voraussetzung gelten kann?
3. Sieht er eine Gefahr, dass durch diese Massnahmen - in Ver-
letzung geltender WTO-Regeln - ausländische Unternehmen
benachteiligt werden, sodass Schweizer Unternehmen im Aus-
land mit gleichen Massnahmen rechnen müssten?
18.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4139 n Ip. John-Calame. Impfung für Schwangere am 
Beispiel der Grippeimpfung. Bekannte und angenommene 
Risiken  (10.12.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Ist er bereit, unabhängige Studien über die Risiken einer Imp-
fung für Schwangere in Auftrag zu geben?

2. Kennt er die Nebenwirkungen, die von Schweizer Hebam-
men festgestellt wurden (z. B. Fehlgeburten bis sieben Tage
nach der Grippeimpfung) oder die durch Studien belegt wurden
(z. B. Schwangerschaftsdiabetes, Gaumenspalten und statio-
näre Behandlung von Neugeborenen)?
3. Auf welchen Studien basiert die Beurteilung des Bundesam-
tes für Gesundheit (BAG) des Nutzen-Risiko-Verhältnisses von
Impfstoffen?
4. Prüft das BAG die gesamten Studien oder lediglich deren
Zusammenfassungen?
5. Kann der Bundesrat versichern, dass das BAG völlig unab-
hängig handelt?
Mitunterzeichnende: Allemann, Amarelle, Bernasconi, Bulliard,
Chevalley, de Buman, Estermann, Fiala, Fridez, Gilli, Glättli,
Graf Maya, Graf-Litscher, Heim, Ingold, Kiener Nellen, Leuen-
berger-Genève, Lohr, Mahrer, Maire Jacques-André, Marra,
Meier-Schatz, Moser, Müller Geri, Munz, Nordmann, Perrinja-
quet, Quadranti, Rytz Regula, Schneider Schüttel, Sommaruga
Carlo, Tornare, Trede, van Singer, Vischer Daniel, von Graffen-
ried, Voruz (37)
25.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4140 n Ip. Portmann. Folteranwendungen durch die 
USA. Intervention des Bundesrates bei der Uno  
(10.12.2014)
Ein Untersuchungsbericht des amerikanischen Senats deckt
grausame Folteranwendungen im Zuge der Terroristenverfol-
gung durch die ehemalige US-Regierung unter Präsident Bush
auf. Das wirft auch für die Schweiz, welche sich stets gegen
Verbrechen an der Menschheit und gegen Menschenrechtsver-
letzungen wendet, Fragen auf, die der Bundesrat bitte beant-
worten möchte:
1. Ist er bereit, diese Folteranwendungen im Namen des
Schweizervolkes öffentlich zu verurteilen?
2. Wird er zusammen mit anderen Staaten bei der Uno gegen
das Mitglied USA in dieser Sache intervenieren?
3. Unterstützt er allfällige Bemühungen, die Verantwortlichen
am UN-Kriegsverbrechertribunal für diese Vergehen anzukla-
gen?
Mitunterzeichnende: Allemann, Amherd, Badran Jacqueline,
Bäumle, Bernasconi, Bertschy, Böhni, Bulliard, Buttet, Candi-
nas, Carobbio Guscetti, Cassis, Chopard-Acklin, Darbellay, Der-
der, Eichenberger, Fehr Jacqueline, Fiala, Fischer Roland,
Flach, Fluri, Galladé, Gasser, Glanzmann, Glättli, Gmür, Gössi,
Graf Maya, Gschwind, Gysi, Hardegger, Hess Lorenz, Hiltpold,
Humbel, Ingold, Jans, John-Calame, Jositsch, Kessler, Kiener
Nellen, Landolt, Leuenberger-Genève, Leutenegger Oberhol-
zer, Lohr, Mahrer, Maier Thomas, Marra, Meier-Schatz, Merlini,
Moser, Müller Geri, Müller-Altermatt, Munz, Naef, Nordmann,
Noser, Perrinjaquet, Pezzatti, Quadranti, Regazzi, Reynard,
Ruiz Rebecca, Schelbert, Schenker Silvia, Schilliger, Schnee-
berger, Schneider-Schneiter, Schwaab, Semadeni, Steiert,
Stolz, Streiff, Thorens Goumaz, Trede, van Singer, Vischer
Daniel, Vitali, Vogler, von Graffenried, Walti Beat, Wasserfallen,
Weibel, Wermuth (83)
18.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
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14.4141 n Ip. Feller. Wiederherstellung der bis zum 2. 
Dezember 2011 geltenden Besteuerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Grundstücken. Verfahren und Fristen  
(10.12.2014)
Die Motion 12.3172 verlangt, dass land- und forstwirtschaftliche
Grundstücke wieder so besteuert werden, wie dies vor dem
Bundesgerichtsurteil 2C_11/2011 vom 2. Dezember 2011 Praxis
war. Der Nationalrat hat am 16. September 2013 die Annahme
der Motion beschlossen, der Ständerat am 8. Dezember 2014.
Das Bundesgericht hat in seinem Urteil im Wesentlichen defi-
niert, welche Grundstücke als land- und forstwirtschaftliche
Grundstücke gelten. In der Praxis hat dieser Entscheid für
Acker- und Weinbauern und -bäuerinnen unter bestimmten
Umständen eine beträchtliche, einschneidende und unange-
messene Erhöhung der geschuldeten Steuern zur Folge.
Das Bundesgerichtsurteil hat eine Situation politischer, rechtli-
cher und steuerlicher Unsicherheit geschaffen, die rasch besei-
tigt werden muss.
1. Welcher Zeitplan ist für die Umsetzung der Motion 12.3172
vorgesehen?
2. Wann wird der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft zur
Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer
(DBG) und des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) im Sinne
der Motion unterbreiten? Beabsichtigt der Bundesrat, vorgängig
ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen?
3. Wann könnten die Änderungen des DBG und des StHG in
Kraft treten?
4. Das Parlament hat den klaren politischen Willen zum Aus-
druck gebracht, die rechtliche Situation, wie sie vor dem 2.
Dezember 2011 bestand, wiederherzustellen. Welche Mass-
nahmen will der Bundesrat angesichts dessen bis zum Inkraft-
treten der Änderungen des DBG und des StHG treffen, um die
Auswirkungen des Bundesgerichtsurteils auf die betroffenen
Steuerpflichtigen zu mildern?
11.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4143 n Ip. Reynard. Quecksilber-Problematik im Ober-
wallis. Unschuldige Bodenbesitzer dürfen nicht belastet 
werden  (10.12.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, zu folgenden Fragen Stellung zu
nehmen:
1. Wie gedenkt er das Problem von quecksilberverseuchten
Parzellen zu lösen, die eine Belastung zwischen 0,5 und 2 Milli-
gramm Quecksilber pro Kilogramm Erde aufweisen?
2. Ist er der Meinung, dass die an der Bodenverschmutzung
unschuldigen Grundstückseigentümer die negativen Folgen
eines Katastereintrags tragen müssen?
3. Welche Möglichkeiten sieht er, einen Eintrag der Parzellen
mit einem Quecksilbergehalt zwischen 0,5 und 2 Milligramm
Quecksilber pro Kilogramm Erde überflüssig zu machen?
4. Können die Grundstücksbesitzer allenfalls zivilrechtlich
gegen die Verantwortlichen der Quecksilberverschmutzung vor-
gehen?
Mitunterzeichnende: Fridez, Maire Jacques-André, Munz, Par-
dini, Ruiz Rebecca, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni,
Tornare, Wermuth (10)
11.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4144 n Ip. Reynard. Unitaid und Solidaritätszuschlag auf 
Flugtickets  (10.12.2014)
An der Konferenz von Monterrey im Jahr 2002 tauchte zum
ersten Mal die Idee von Mechanismen innovativer Entwick-
lungshilfefinanzierung auf. Damit sollte die Bekämpfung der
weltweiten Armut und der damit verbundenen gesundheitlichen
Probleme finanziert werden. Ziel war es, einen Zuschlag zu
erheben in Bereichen, die von der Globalisierung am stärksten
profitieren (wie der Luftverkehr und die Finanztransaktionen)
und in denen eine solche Abgabe für die Konsumentinnen und
Konsumenten nicht ins Gewicht fiele.
In diesem Sinn riefen Brasilien, Chile, Frankreich, Norwegen
und das Vereinigte Königreich 2006 die Unitaid ins Leben. Sie
wird von der WHO in Genf beherbergt. Über 50 Prozent ihrer
Mittel stammen aus einem in mehreren Ländern gesetzlich ein-
geführten Zuschlag von einem Euro pro Flugticket (Solidaritäts-
zuschlag oder französisch "taxe Chirac"). Mit diesen Mitteln
unterstützt die Unitaid die Programme zur Bekämpfung von HIV,
Malaria und Tuberkulose auf der ganzen Welt. Die Unitaid führt
also zusammen mit ihren Partnern (Unicef, Médecins sans fron-
tières, WHO usw.) einen wirksamen Kampf gegen diese Krank-
heiten, die jedes Jahr Millionen von Opfern fordern.
Andere Länder wie Norwegen finanzieren ihren Beitrag an die
Unitaid über die CO2-Abgabe.
Ich bitte den Bundesrat um Antwort auf folgende Fragen:
1. Soll sich die Schweiz, in der die Unitaid ja ihren Sitz hat, sei-
ner Ansicht nach in Zukunft an diesem Programm beteiligen?
2. In den Antworten auf die Motion Rennwald 10.3749 und vor-
her schon auf die Vorstösse Sommaruga Carlo 05.3325 und
05.1184 war der Bundesrat gegen einen Solidaritätszuschlag
auf Flugtickets. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass
es angesichts der internationalen Entwicklung und des Mittelbe-
darfs (namentlich zur Bekämpfung der Folgen des Klimawan-
dels) angezeigt wäre, diese Haltung zu überdenken?
3. Wie steht der Bundesrat zum norwegischen System, in dem
verschiedene Energieträger unterschiedlich besteuert werden
und Mittel aus der CO2-Abgabe auf Kerosin für die Unitaid ein-
gesetzt werden?
4. Welche innovativen Solidaritätsmechanismen, mit denen
zusätzliche Mittel, die die ordentlichen Mittel ergänzen,
beschafft werden können, werden gegenwärtig international dis-
kutiert?
Mitunterzeichnende: Fridez, Maire Jacques-André, Munz, Par-
dini, Ruiz Rebecca, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni,
Tornare, Wermuth (10)
25.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4156 s Mo. Ständerat. Schlachttieruntersuchung. Was in 
der EU praktiziert wird, sollte in der Schweiz auch möglich 
sein! (Baumann)  (11.12.2014)
Der Bundesrat wird zwecks Reduktion der bestehenden logisti-
schen und finanziellen Hürden für die schlachtenden KMU
beauftragt,
1. in Analogie zur EU-Verordnung 854/2004 den Kreis der zur
Schlachttieruntersuchung berechtigten Personen über die amtli-
chen Tierärzte hinaus zu erweitern ( Art. 55 und 56 VSFK); und
2. die für deren jeweilige Anfahrten beanspruchte Pauschale
durch die Kantone nur noch maximal einmal pro Schlachttag
erheben zu lassen (Art. 63 Ziff. 3 VSFK).
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Mitunterzeichnende: Bieri, Bischofberger, Eberle, Engler, Föhn,
Germann, Graber Konrad, Häberli-Koller, Hefti, Hess Hans,
Hösli, Imoberdorf, Keller-Sutter, Luginbühl, Niederberger,
Schmid Martin, Seydoux, Zanetti (18)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
17.03.2015 Ständerat. Punkt 1: angenommen; Punkt 2: zurück-
gezogen.

14.4159 n Ip. Trede. Kritikpunkte im ECRI-Bericht zur 
Rechtslage von LGBTI-Menschen in der Schweiz  
(11.12.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Was sieht er vor zu unternehmen, um die Rechtslage von
LGBTI-Menschen in der Schweiz zu verbessern - wie es die
Bundesverfassung verlangt - unter besonderer Beachtung der
Kritikpunkte aus dem Ecri-Bericht?
2. Was gedenkt er zu tun gegen geringere Rechte von eingetra-
genen Partnerschaften gegenüber der Ehe, insbesondere bei
Adoption und ausländischen Partnern und Partnerinnen?
3. Was wird er gegen die nach wie vor überall erforderlichen
medizinischen Massnahmen bis hin zur Sterilisation für die
Namens- und Personenstandsänderung von Transpersonen
tun?
4. Wie gedenkt er in Zukunft mit der uneindeutigen Rechtspre-
chung im Bereich Gleichstellung am Arbeitsplatz umzugehen?
Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und
Mann hat keinen Auftrag, sich explizit auch für LGBTI-Men-
schen einzusetzen. Wird das geändert?
5. Was gedenkt er zu unternehmen gegen die Diskriminierung
von jungen Lesben, Schwulen und Transmenschen im Bereich
Schule und Ausbildung?
06.03.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4160 n Ip. Trede. Rechtlicher Kontext des Tisa-
Abkommens  (11.12.2014)
1. Tisa wird ausserhalb der WTO-Spielregeln verhandelt. In wel-
chem rechtlichen Kontext (völkerrechtliche Verträge usw.) wird
Tisa verhandelt? Es findet keine Vernehmlassung bei Interes-
senverbänden, Parteien usw. statt. Welche andere demokrati-
sche Kontrolle ist vorgesehen, dass keine Verpflichtungen
eingegangen werden, die den sozialen Frieden in der Schweiz
gefährden könnten?
2. In welchem rechtlichen Rahmen (völkerrechtliche Verträge
usw.) soll Tisa nach Abschluss funktionieren, und welches
Gericht wird mit welcher Zuständigkeit über Streitfragen befin-
den?
3. Im auf Wikileaks veröffentlichten "Annex [X]: Financial Ser-
vices" zu Tisa wird verankert: "Declassify on: Five years from
entry into force of the TISA agreement or, if no agreement
enters into force, five years from the close of the negotiations".
Wie ist diese Geheimhaltungspolitik mit der Schweizer Rechts-
ordnung vereinbar?
Mitunterzeichnende: Gilli, Glättli, Graf Maya, Leuenberger-
Genève, Müller Geri, Rytz Regula, Schelbert, Schwaab, Tho-
rens Goumaz, Wermuth (10)
18.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4161 n Mo. Trede. Elternurlaub  (11.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Gesetzentwurf für eine
Elternzeit von 18 Monaten - wovon mindestens sechs Monate
vom Vater bezogen werden sollen - vorzulegen.
Mitunterzeichnende: Gilli, Glättli, Graf Maya, Leuenberger-
Genève, Masshardt, Müller Geri, Rytz Regula, Schelbert, Tho-
rens Goumaz, Wermuth (10)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4162 n Mo. Tschümperlin. Planungsstopp am Morscha-
cher Tunnel  (11.12.2014)
Bis die gravierenden Rechts- und Finanzierungsfragen im
Zusammenhang mit der Planauflage des Neubauprojekts A4,
Neue Axenstrasse, geklärt sind, dürfen keine weiteren Pla-
nungsaktivitäten im Zusammenhang mit dem Morschacher Tun-
nel erfolgen. Der Netzbeschluss (SR 725.113.11) ist mit einem
Zusatz für eine Axenstrasse zweiter Klasse zu ergänzen, und
das Projekt Neue Axenstrasse wird nicht als Netzfertigstellungs-
projekt weiterverfolgt, sondern als Engpassbeseitigungsprojekt.
Mitunterzeichner: Schwander (1)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4164 n Mo. Kessler. Cannabis für Schwerkranke  
(11.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, gestützt auf Artikel 8 Absatz 5
BetmG im Rahmen eines wissenschaftlichen Pilotprojektes zu
prüfen, ob und unter welchen Umständen zu medizinischen
Zwecken natürlicher Cannabis als Alternative zu synthetisier-
tem Cannabis oder mittels Magistralrezeptur hergestellter Can-
nabistinktur verwendet werden kann, wie dies z. B. in den
Niederlanden der Fall ist.
Damit soll untersucht werden, ob eine Zulassung solcher Can-
nabismedikamente für Patientinnen und Patienten mit schwer-
wiegenden Krankheitsbildern wie z. B. multipler Sklerose,
Parkinson, ALS, Aids und schweren Krebsleiden sowie bei
chronischen Schmerzen, arthritischen und rheumatischen
Erkrankungen möglich ist.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Birrer-Heimo, Böhni,
Carobbio Guscetti, Cassis, Chevalley, Fiala, Fischer Roland,
Flach, Gasser, Gilli, Grossen Jürg, Hardegger, Hassler, Heim,
Ingold, Joder, Kiener Nellen, Maier Thomas, Moser, Nidegger,
Schenker Silvia, Steiert, Stolz, Trede, van Singer, Vogler,
Weibel (29)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
20.03.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
02.06.2015 Nationalrat. Annahme.

x 14.4165 n Po. Lehmann. Pflegekostenversicherung auf 
den Prüfstand. Schutz des eigenen Vermögens!  
(11.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen zum
Thema einer obligatorischen Pflegekostenversicherung.
Dabei sollen speziell untersucht werden:
1. Mit welchen Zusatzkosten müssen die Bürger und Bürgerin-
nen bis 2030 rechnen (erhöhte Krankenkassenprämien und
Steuern), wenn die Regelung der Pflegefinanzierung unverän-
dert bleibt (Kosten pro Kopf des Status quo)?
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2. Welche Finanzierungsvarianten könnten im Vordergrund ste-
hen, das Kapitaldeckungsverfahren oder ein Umlageverfahren?
3. Welche Variante (Status quo, Kapitaldeckungsverfahren,
Umlageverfahren) würde die Kostenentwicklung der Alters-
pflege eher positiv bzw. negativ beeinflussen?
4. Welche Varianten könnten erfolgreich umgesetzt werden,
sodass kein Ungerechtigkeitsgefühl entsteht - also ab wann und
wie viel soll für eine Pflegeversicherung einbezahlt werden, was
passiert mit nicht benötigten Ersparnissen im Kapitaldeckungs-
verfahren usw.?
5. Dass durch eine Pflegekostenversicherung die Ergänzungs-
leistungen zurückgehen, wird eine positive Nebenerscheinung
sein. Kann dadurch eine steuerliche Abzugsfähigkeit berück-
sichtig werden, falls ein Obligatorium nicht mehrheitsfähig
wäre?
6. Sieht er andere hier nicht aufgelistete Gründe und Anreize für
eine obligatorische Pflegekostenversicherung?
Mitunterzeichnende: Amherd, Bulliard, Candinas, Fässler
Daniel, Gmür, Lohr, Lustenberger, Pfister Gerhard, Regazzi,
Romano, Schneider-Schneiter, Vogler (12)
06.03.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
20.03.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
02.06.2015 Nationalrat. Annahme.

14.4166 n Mo. Quadri. Schutz des Wettbewerbs auf den 
Fernmeldenetzen der Zukunft  (11.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen des in der laufenden
Legislatur vorzulegenden Vorschlags für eine Revision des
Fernmeldegesetzes eine technologieneutrale Ausgestaltung
des regulierten Netzzugangs zur Diskussion zu stellen und
namentlich für den Zugang zu den Glasfasernetzen im Falle
von Marktversagen geeignete Regulierungsinstrumente zu defi-
nieren.
Mitunterzeichnerin: Pantani (1)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4167 n Mo. Leutenegger 
Oberholzer. Geschlechterquoten. Wo bleibt der Bund als 
Vorreiter und Vorbild?  (11.12.2014)
Der Bundesrat wird eingeladen, die Geschlechterquote von 30
Prozent, die er mit einer Revision des Aktienrechts für die lei-
tenden Organe der juristischen Personen im OR vorschlägt, in
den leitenden Organen der bundeseigenen und bundesnahen
Institutionen (Unternehmen, Aufsichtsbehörden usw.) späte-
stens bei der nächsten Gesamterneuerung der Organe einzu-
halten. Eine vergleichbare Zielnorm soll er im Kader der
Bundesverwaltung bei jeder Mutation einhalten.
Sollte er das Ziel bei der Gesamterneuerung der leitenden
Organe der Institutionen des Bundes im Einzelfall und als Aus-
nahme nicht erreichen, so ist dem Parlament begründet darzu-
legen, warum die Quote nicht eingehalten werden kann und
was der Bundesrat gegen diesen Missstand unternimmt. Dem
Parlament ist jährlich über die Fortschritte in der Durchsetzung
der Geschlechterquote Bericht zu erstatten.
Mitunterzeichnende: Allemann, Birrer-Heimo, Fehr Jacqueline,
Feri Yvonne, Hardegger, Heim, Jans, Leuenberger-Genève,
Masshardt, Munz, Nussbaumer, Pardini, Schenker Silvia, Sch-
waab, Steiert, Tschümperlin, Wermuth (17)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4168 n Mo. Leutenegger Oberholzer. International koor-
dinierte Abschaffung der Steuerprivilegien für natürliche 
Personen ausländischer Nationalität  (11.12.2014)
Der Bundesrat wird eingeladen, sich im Rahmen der OECD
dafür einzusetzen, dass in den Mitgliedsstaaten Sonderregeln
der Besteuerung begüterter natürlicher Personen mit ausländi-
scher Nationalität analog der Pauschalbesteuerung in der
Schweiz bekämpft und beseitigt werden.
Mitunterzeichnende: Hardegger, Heim, Kiener Nellen, Leuen-
berger-Genève, Nussbaumer, Pardini, Ruiz Rebecca, Schel-
bert, Schenker Silvia, Tschümperlin, Wermuth (11)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4170 n Po. Amherd. Transport gefährlicher Güter auf der 
Schiene  (11.12.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, den obligatorischen Bahnverlad
für den Transport gefährlicher Güter durch den Simplon zu prü-
fen.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Buttet, Candinas, Darbellay, de
Buman, Flach, Freysinger, Gasser, Germanier, Gmür,
Gschwind, Ingold, Landolt, Lehmann, Lohr, Meier-Schatz, Mül-
ler-Altermatt, Regazzi, Reynard, Riklin Kathy, Ritter, Romano,
Schläfli, Semadeni, Streiff, Vogler (26)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4171 n Po. Amherd. Überprüfung der Trassenpreise für 
den Autoverlad  (11.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, beim Trassenpreis für den Auto-
verlad die Streichung des Deckungsbeitrags zu prüfen.
Mitunterzeichnende: Brand, Bulliard, Buttet, Candinas, Darbel-
lay, de Buman, Freysinger, Germanier, Gmür, Gschwind, Has-
sler, Hess Lorenz, Landolt, Lehmann, Lohr, Lustenberger,
Meier-Schatz, Regazzi, Reynard, Ritter, Romano, Schneider-
Schneiter, Streiff, Vogler (24)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4172 n Mo. Amherd. Drohende Nutzungskonflikte um die 
Ressource Wasser vermeiden  (11.12.2014)
Die Schweiz ist das Wasserschloss Europas. Die nutzbaren
Wassermengen werden aber in Zukunft eher abnehmen. Nut-
zungskonflikte beispielsweise zwischen Trinkwasserversorgung
und künstlicher Beschneiung oder zwischen Landwirtschaft und
Gewässerschutz gibt es teilweise bereits heute. Diese werden
sich in Zukunft weiter verschärfen. Der Bundesrat wird deshalb
gestützt auf die Erkenntnisse aus dem nationalen Forschungs-
programm 61 aufgefordert, eine Strategie zur nachhaltigen
Wassernutzung zu erarbeiten. Diese muss auf die - soweit vor-
handen - kantonalen Strategien abstützen.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Buttet, Candinas, Darbellay, de
Buman, Flach, Gasser, Germanier, Gmür, Gschwind, Hassler,
Hess Lorenz, Ingold, Landolt, Lehmann, Lohr, Lustenberger,
Meier-Schatz, Müller-Altermatt, Nordmann, Portmann, Regazzi,
Reynard, Riklin Kathy, Ritter, Romano, Schläfli, Schneider-
Schneiter, Semadeni, Streiff, Vogler, von Graffenried,
Weibel (33)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.4174 n Ip. Hardegger. Plus-Energie-Bauten im CO2-
Reduktionsprogramm  (11.12.2014)
Der Bundesrat erklärt in den Energieszenarien 2050, dass die
Sanierung der "Gebäude den Schlüssel für die Energiewende"
bildet und dass dank Minergie-P-Bausanierungen die Energie-
verluste um bis zu 80 Prozent reduziert werden können (vgl.
Interpellation Wehrli 10.3873). Zahlreiche Familien, KMU und
weitere innovative Unternehmen erstellen heute Plus-Energie-
Bauten (PEB), d. h. Gebäude, die mehr Energie erzeugen, als
sie übers Jahr gesamthaft benötigen. Dies betrifft nebst Neu-
bauten auch immer mehr Bausanierungen. Die Energieeffizienz
und die Stromüberschüsse werden geprüft und von den lokalen
oder regionalen Elektrizitätswerken (EW) mit amtlich geeichten
Geräten bestätigt. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hält u. a.
fest, dass der mit PEB verfolgte Ansatz, CO2-Emissionen zu
senken und gleichzeitig Strom zu generieren, "sehr vielverspre-
chend" sei. Damit kann nicht nur auf den Import von Kohle-
strom, der das Klima belastet, verzichtet werden, sondern
gleichzeitig wird (nach einer Pay-back-Zeit von zwei Jahren) am
PEB-Gebäude CO2-freier Strom erzeugt. Wird er im Privatver-
kehr eingesetzt, wird mit Elektroautos zusätzlich der CO2-Aus-
stoss reduziert. Indessen befürchten bauwillige PEB-
Interessenten, dass das Verfahren derart kompliziert und zeit-
raubend, dass der Aufwand und die Kosten für eine definitive
CO2-Bescheinigung bzw.- für die Verwaltung und Bürokratie
derart hoch seien, sodass sie den Wert der damit erzielbaren
Bescheinigungen übersteigen.
Noch können zu wenige CO2-Zertifikate in der Schweiz platziert
werden, weil die Projekte fehlen. PEB könnten sich hier sinnvoll
anbieten.
Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung nachfolgender Fra-
gen:
1. Inwieweit ist geprüft worden, welche Rolle die PEB im CO2-
Reduktionsprogramm spielen können, insbesondere bei der
Vereinfachung der Verfahren und der Verbesserung der Effizi-
enz?
2. Die lokalen EW messen und bestätigen schriftlich den
gesamten CO2-freien Energiekonsum, inklusive jährlichen
Solarstromüberschuss der PEB-Sanierungen, mit amtlich
geeichten Geräten. Reicht dies nicht aus für eine definitive
CO2-Reduktionsbescheinigung von PEB?
3. Wenn PEB-Wohnbausanierungen dazu beitragen, dass die
Schweiz weniger CO2-belasteten Strom importiert, kann dann
in solchen Fällen nicht der EU-CO2-Mix als CO2-Reduktion für
PEB angerechnet werden?
Mitunterzeichnende: Buttet, Chopard-Acklin, Flach, Gasser,
Girod, Hausammann, Leutenegger Oberholzer, Masshardt,
Semadeni (9)
25.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4177 n Mo. Flückiger Sylvia. Ursachen von Unfällen auf 
Fussgängerstreifen breiter bekämpfen  (11.12.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, geeignete Massnahmen zu ergrei-
fen, um dafür zu sorgen, dass Fussgänger wieder mit zu ihrer
Sicherheit auf dem Fussgängerstreifen beitragen müssen.
Mitunterzeichnende: Binder, Bortoluzzi, de Courten, Fehr Hans,
Frehner, Geissbühler, Giezendanner, Herzog, Hurter Thomas,
Knecht, Lustenberger, Parmelin, Reimann Lukas, Reimann

Maximilian, Rickli Natalie, Rime, Rösti, Rutz Gregor, Schibli,
Schwander, Stahl, Wandfluh, Wobmann (23)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4178 n Ip. Flückiger Sylvia. Psychiater-Schwemme in 
der Schweiz  (11.12.2014)
Gemäss einer OECD-Statistik, die in der "NZZ" am 12. Februar
2014 veröffentlicht worden ist, hat die Schweiz im internationa-
len Vergleich mit auffällig deutlichem Abstand die höchste
Psychiaterdichte pro Kopf der Bevölkerung. In den meisten
OECD-Ländern liegt sie bei 10 bis 20 je 100 000 Einwohner, der
OECD-Durchschnitt beträgt 15. Mit über 40 Psychiatern je 100
000 Einwohner nimmt die Schweiz mit Abstand den ersten Platz
ein, vor Island mit etwas mehr als 20. Ich bitte den Bundesrat
um Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie erklärt er sich diese extrem hohe Psychiaterdichte in der
Schweiz, gibt es regionale Unterschiede, ist die Schweizer
Bevölkerung im Vergleich mit allen anderen Ländern psychisch
kränker?
2. Werden in der Schweiz zu viele Psychiater ausgebildet, för-
dert das grosse Angebot eventuell die Nachfrage, und in wel-
chen Situationen werden Psychiater in Anspruch genommen?
3. Schafft unser Gesundheitssystem falsche Anreize, zu rasch
und zu häufig die Dienste von Psychiatern in Anspruch zu neh-
men?
4. Wie haben sich die Gesundheitskosten für psychische
Erkrankungen in den letzten 20 Jahren entwickelt, detailliert für
die verschiedenen Bereiche?
5. Welche Massnahmen sieht er vor, um die zunehmende kost-
spielige "Verpsychiaterisierung" unserer Gesellschaft zu brem-
sen?
Mitunterzeichnende: Binder, Bortoluzzi, Fehr Hans, Geissbüh-
ler, Giezendanner, Herzog, Knecht, Parmelin, Reimann Maximi-
lian, Rime, Rutz Gregor, Schibli, Schwander, Stahl, Wandfluh,
Wobmann (16)
06.03.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4179 n Ip. Flückiger Sylvia. Wird die Asylproblematik auf 
dem Buckel der Bevölkerung gelöst?  (11.12.2014)
Die Unterbringung der Asylsuchenden in unserem Land erweist
sich oft als schwierig, gar problematisch. Der Bund empfängt
Asylsuchende, weist sie den Kantonen zu, diese wiederum lei-
ten sie weiter an die Gemeinden. Letztere stehen vor der
schwierigen Aufgabe, Lösungen auch bezüglich Unterbringung
finden zu müssen. Für Unmut sorgen jedoch Situationen wie
jene, in den Medien geschildert, betreffend eine kleine Aargauer
Gemeinde, die ihren Verpflichtungen nachkommen muss. Die
Gemeinde kündigte einer Familie die Wohnung, meldet Eigen-
bedarf an und will nun dort Asylsuchende unterbringen. Zu die-
sem Vorgehen wird die Gemeinde praktisch gezwungen, weil
keine andere Wohnung zur Verfügung steht. Das ist bekanntlich
kein Einzelfall, immer wieder ist von ähnlichem Vorgehen zu
erfahren. Das löst in der Bevölkerung Unverständnis und Unmut
aus.
Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:
1. Sind ihm weitere Fälle bekannt, bei denen bestehende Miet-
verhältnisse gekündigt wurden, um Asylsuchende unterzubrin-
gen, wenn ja, wo und wie viele?
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2. Wie stellt er sich zu solchen Situationen, in denen Liegen-
schaftsbesitzer Wohnungen mit dem Hinweis auf Eigenbedarf
kündigen, um dann Asylsuchende unterzubringen?
3. Wie können die in unserem Land ansässigen Bürgerinnen
und Bürger, namentlich Schweizerinnen und Schweizer, vor sol-
chen Kündigungen geschützt werden? Kann sich der Bundesrat
eine Möglichkeit zum Schutz bestehender Mietverhältnisse vor-
stellen?
4. Teilt er die Auffassung, dass hier ein Zeichen für die Bevölke-
rung auf Bundesebene gesetzt werden muss und dass dies
dazu beitragen könnte, den sozialen Frieden zu wahren?
Mitunterzeichnende: Brand, Geissbühler, Herzog, Hurter Tho-
mas, Reimann Maximilian, Rösti, Schwander, Walter,
Wobmann (9)
18.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4180 n Ip. Gysi. Massnahmen für eine wirksame Abrü-
stung von Atomwaffen  (11.12.2014)
Die Überprüfungskonferenz des Atomsperrvertrages (NPT) von
2010 verabschiedete einen 64 Punkte umfassenden Aktions-
plan. Lediglich fünf der 22 vereinbarten Aktionen, welche die
Abrüstung betreffen, wurden gemäss der NGO "Reaching Criti-
cal Will" zufriedenstellend implementiert. Die Atomwaffenstaa-
ten weigerten sich namentlich, substanzielle Schritte in der
Abrüstung vorzunehmen, und planten gar zahlreiche Moderni-
sierungsprogramme. Im Hinblick auf die Überprüfungskonfe-
renz 2015 frage ich den Bundesrat:
1. Wie beurteilt er den aktuellen Willen der fünf anerkannten
Atomwaffenstaaten, ihrer Verpflichtung gemäss Artikel VI NPT
"zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter strenger
und wirksamer internationaler Kontrolle" nachzukommen?
2. Aktion 5 des Aktionsplans enthält einen umfassenden Kata-
log von sehr konkreten Abrüstungsschritten, welche die 172
Teilnahmestaaten an der Überprüfungskonferenz von den fünf
Atomwaffenstaaten erwarten. Was davon haben die USA,
Frankreich, Grossbritannien, Russland und China tatsächlich
umgesetzt? Welche Möglichkeiten gibt es, dem Willen der Teil-
nahmestaaten an der Überprüfungskonferenz Nachdruck zu
verleihen?
3. Stellt die enttäuschende Implementierung des Aktionsplanes
den seit Jahrzehnten verfolgten Schritt-für-Schritt-Ansatz der
Abrüstung grundsätzlich infrage?
4. Was gedenkt er zu unternehmen, um eine Abrüstung von
Atomwaffen zu erreichen?
5. Schliesst Artikel VI NPT die Verpflichtung der Nichtatomwaf-
fenstaaten mit ein, wirksame Vorkehrungen gegen die direkte
und indirekte Finanzierung von Atomwaffen bzw. Trägersyste-
men zu ergreifen?
6. Was unternimmt er an der bevorstehenden Überprüfungs-
konferenz des NPT 2015, damit weitere Staaten ihren Verpflich-
tungen aus Artikel VI NPT nachkommen und gleich der Schweiz
ein Finanzierungsverbot für Atomwaffen erlassen?
Mitunterzeichnende: Allemann, Bernasconi, Carobbio Guscetti,
Chevalley, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Fri-
dez, Galladé, Gilli, Glättli, Graf-Litscher, Ingold, Lohr, Mahrer,
Markwalder, Munz, Quadranti, Schenker Silvia, Stamm, Streiff,
Trede (22)
11.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4181 n Ip. Rickli Natalie. Unfaire Berechnungsgrundlage 
der Post bei der Zeitungsdistribution  (11.12.2014)
Die Verleger abonnierter Zeitungen haben seit Jahren einen
Zwist mit der Post, welche ihre Dienstleistungen der Gratis-
presse wesentlich günstiger anbietet, als dies bei der abonnier-
ten Presse der Fall ist. Bei der Tageszustellung der abonnierten
Presse hat die Post eine monopolähnliche Stellung. Aufgrund
der damit verbundenen Missbrauchsgefahr sieht der Gesetzge-
ber in Artikel 16 Absatz 3 des Postgesetzes vor, dass die Tarife
der Post für abonnierte Zeitungen den in grösseren Agglomera-
tionen üblichen Preisen entsprechen müssen. Dem lebt die
Post offenbar nicht nach. Ein Verfahren in dieser Sache wird
von der Post mit allen erdenklichen juristischen Mitteln verzö-
gert.
Die Post berechnet bei der Distribution die Preise der abonnier-
ten Presse zu Vollkosten, jene der Gratiszeitungen und Pro-
spekte aber teilweise zu Grenzkosten. Dies führt zu einer
Ungleichbehandlung: Die Verteilung eines 90 Gramm schweren
Gratisanzeigers kostet 12 Rappen, die Verteilung einer gleich
schweren abonnierten Zeitung 31,8 Rappen. Dieser Preis gilt
aber nur, wenn die Zeitungen gebündelt und in der Reihenfolge
sortiert sind, wie der Postbote seine Tour absolviert. Es entsteht
also kein weiterer Sortieraufwand. Dass der Tarif für abonnierte
Zeitungen mehr als das Zweieinhalbfache beträgt, ist unverhält-
nismässig: Ein minimer Mehrpreis wäre gerechtfertigt gegen-
über den Gratiszeitungen, da nicht alle Briefkästen bedient
werden müssen.
Noch unverständlicher sind die Preise für Prospekte, welche
einer abonnierten Zeitung beigelegt sind: Ein 50 Gramm schwe-
rer Prospekt kostet in einer Gratiszeitung 5 Rappen. Beigelegt
in einer abonnierten Zeitung kostet der gleiche Prospekt 11
Rappen.
Ich frage den Bundesrat:
1. Müsste man die Berechnungsgrundlage für die Verteilung der
abonnierten Presse und der Promopost nicht vereinheitlichen
und auch die Preise für die abonnierte Presse zu Grenzkosten
und nicht zu Vollkosten berechnen?
2. Ist er nicht auch der Meinung, Prospektbeilagen in abonnier-
ten Zeitungen und solche in Gratiszeitungen seien preislich
gleich zu behandeln?
3. Weiss er vom Verfahren des Verbands Schweizer Medien
und eines seiner Mitglieder (Freiämter Regionalzeitungen AG)
zwecks Durchsetzung von Artikel 16 Absatz 3 des Postgeset-
zes? Wird der Bundesrat Einfluss darauf nehmen, dass die Post
dieses Verfahren nicht länger verzögert?
4. Wo sieht er Möglichkeiten, in diesem Zwist zu vermitteln?
Mitunterzeichnende: Maier Thomas, Müller Thomas, Romano,
Rutz Gregor, Wasserfallen (5)
25.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4186 n Po. Pfister Gerhard. Freihandel zwischen der EU 
und den USA. Opportunitätsstrategie der Schweiz  
(11.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu erstellen, der
die Strategie der Schweiz aufzeigt, wenn die Transatlantische
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) zwischen der EU
und den USA und das neue Abkommen über den Handel mit
Dienstleistungen (Tisa) zustande kommen sollten. Die Strategie
soll auf die Chancen und Opportunitäten fokussiert sein, die
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sich für die Schweizer Wirtschaft bei den beiden Abkommen
ergeben können.
Mitunterzeichnende: Riklin Kathy, Schneider-Schneiter, Walti
Beat (3)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
20.03.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.4187 n Mo. Nationalrat. Umgehende Ratifizierung des 
Übereinkommens des Europarates zur Verhütung des Ter-
rorismus (Glanzmann)  (11.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Übereinkommen des Euro-
parates zur Verhütung des Terrorismus, welches 2007 in Kraft
trat und 2012 von der Schweiz unterzeichnet wurde, umgehend
zu ratifizieren.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amherd, Büchler Jakob, Hil-
tpold, Romano, Schläfli (6)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Sicherheitspolitische Kommission
20.03.2015 Nationalrat. Annahme.

14.4192 n Po. Heim. Vertrauensärzte aus dem Dilemma 
befreien  (11.12.2014)
Die Prüfung der Angemessenheit von vergleichbaren medizini-
schen Behandlungen nach den WZW-Kriterien kann im Ergeb-
nis je nach Krankenkasse unterschiedlich ausfallen, und damit
fallen auch die dafür nötigen Kostengutsprachen für die Versi-
cherten unterschiedlich aus. Der Bundesrat wird deshalb beauf-
tragt, zu prüfen, ob die in Artikel 13 Absatz 2 KVG festgehaltene
Gleichbehandlung von Patientinnen und Patienten nicht besser
gewährleistet werden kann, indem Vertrauensärzte und Vertrau-
ensärztinnen nicht mehr von Versicherungen angestellt werden,
sondern im Rahmen von unabhängigen, professionellen Bera-
tungs- und Schlichtungsstellen für den Grund- und Zusatzversi-
cherungsbereich im Gesundheitswesen arbeiten würden, dies
zudem nach transparenten Entscheidungsverfahren mit ver-
bindlichen Qualitätsanforderungen.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bernasconi, Chopard-Acklin,
Fehr Jacqueline, Friedl, Graf-Litscher, Hadorn, Hardegger, Has-
sler, Ingold, Jans, Joder, Kessler, Lohr, Munz, Nussbaumer,
Schenker Silvia, Steiert, Streiff, van Singer, Weibel (21)
06.03.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4193 n Mo. Graf-Litscher. Beschaffung des neuen Bun-
desratsjets dem Vergaberecht des Bundes unterstellen  
(11.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Beschaffung ziviler Flug-
zeuge zu zivilen Zwecken dem Bundesgesetz über das öffentli-
che Beschaffungswesen (BöB) zu unterstellen und de lege
ferenda für zivile Beschaffungen generell auf eine Beschrän-
kung des Anwendungsbereichs des BöB auf die Positivliste des
zivilen Materials für Verteidigung und Zivilschutz zu verzichten.
Mitunterzeichnende: Allemann, Fehr Jacqueline, Gysi, Jans,
Masshardt, Munz, Schenker Silvia, Voruz (8)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4194 n Ip. Graf-Litscher. Big Data. Potenzial und Ent-
wicklungsperspektiven der Datenwirtschaft in der Schweiz  
(11.12.2014)
Der Bundesrat hat in der am 16. April 2014 genehmigten Open-
Government-Data-Strategie Schweiz 2014-2018 die Bedeutung
der Daten als Ressource umschrieben: "Daten sind der Roh-
stoff der Wissensgesellschaft. Im Zuge der Etablierung einer
Informationsinfrastruktur, die von Wirtschaft, Politik, Wissen-
schaft, Bildung und Kultur rund um die Uhr genutzt wird, wächst
die Datenmenge exponentiell an. Im Gegensatz zu materiellen
Rohstoffen verknappen die Daten bei der Informations- und
Wissensproduktion nicht, sondern führen zu neuen Daten,
Informationen, Erkenntnissen und Dienstleistungen. Sie haben
damit ein dauerhaftes Potenzial für die Schaffung von Mehr-
wert". Die Europäische Kommission hat unter dem Schlagwort
"Big Data" eine Partnerschaft mit der Datenindustrie mit einem
Investitionsvolumen von 2,5 Milliarden Euro für die Jahre 2016
bis 2020 angekündigt, "um den Datensektor zu stärken und
Europa eine Spitzenstellung im globalen Datenwettbewerb zu
verschaffen" (MM Europäische Kommission 13.10.14). Die
Europäische Kommission verspricht sich von diesem Vorhaben
bis zu 30 Prozent des weltweiten Datenmarktes für europäische
Anbieter, 100 000 neue Arbeitsplätze im Bereich Datenverarbei-
tung bis 2020 sowie einen um 10 Prozent geringeren Energie-
verbrauch, ein leistungsfähigeres Gesundheitswesen und
weitere wirtschaftliche Vorteile.
Der Bundesrat wird aufgefordert, mit Bezug auf Open und Big
Data die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Welche Effizienz- und Leistungssteigerungen lassen sich
durch eine umfassende und innovative Datennutzung im Ener-
gie-, Verkehrs- und Gesundheitsbereich sowie in anderen Wirt-
schaftssektoren in der Schweiz erzielen?
2. Wie positioniert sich die Schweiz im globalen Datenwettbe-
werb, welcher Anteil am weltweiten Datenmarkt wird in den
nächsten fünf Jahren angestrebt und wie viele neue Arbeits-
plätze können in diesem Zeitraum (bis 2020) in der Datenwirt-
schaft geschaffen werden?
3. Mit welchen begleitenden Massnahmen, insbesondere in
Forschung und Ausbildung sowie in der Innovationsförderung,
kann die Entwicklung einer prosperierenden Datenwirtschaft in
den nächsten Jahren optimal unterstützt und die führende Stel-
lung der Schweiz im globalen Datenwettbewerb gesichert wer-
den?
4. Wie wird gewährleistet, dass die Erträge der Datenwirtschaft
nicht nur einigen wenigen marktbeherrschenden Firmen, son-
dern der gesamten Gesellschaft zugutekommen?
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Fehr Jacqueline,
Glättli, Gysi, Reimann Lukas, Riklin Kathy, Schenker Silvia,
Voruz, Wasserfallen, Weibel (10)
25.02.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4195 n Mo. Grünliberale Fraktion. Fairness für KMU  
(11.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Benachteiligung von Perso-
nen in arbeitgeberähnlicher Stellung bei KMU (insbesondere
GmbH und AG) im Vergleich zu Grossunternehmen, Selbststän-
digerwerbenden sowie Arbeitnehmenden mit Sicherstellung der
Verhinderung von Missbräuchen zu beheben und das Avig ent-
sprechend anzupassen.
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Sprecher: Maier Thomas
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 14.4197 n Mo. Nationalrat. Ein Schulobstprogramm für die 
Schweiz (Lohr)  (11.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt,
1. in der Schweiz in Abstimmung mit den Kantonen ein Schul-
obstprogramm einzuführen;
2. er soll sich dabei auf die Erfahrungen der seit fünf Jahren in
den meisten EU-Ländern laufenden Schulobstprogramme
abstützen.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amherd, Barazzone, Birrer-
Heimo, Böhni, Bourgeois, Büchler Jakob, Buttet, Candinas,
Darbellay, de Buman, Estermann, Fässler Daniel, Germanier,
Glanzmann, Gmür, Graf Maya, Graf-Litscher, Gschwind, Gysi,
Hassler, Hausammann, Herzog, Humbel, Ingold, Lehmann,
Lustenberger, Meier-Schatz, Müller Leo, Müller Walter, Müller-
Altermatt, Pezzatti, Pfister Gerhard, Ritter, Schelbert, Schläfli,
Schneider-Schneiter, Stahl, Streiff, Vogler, Voruz, Walter (42)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
20.03.2015 Nationalrat. Annahme.
09.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

14.4199 n Mo. Weibel. Freigabe von Open-Source-Software 
durch den Bund explizit erlauben  (11.12.2014)
Das Finanzhaushaltgesetz ist so zu ergänzen, dass es die Frei-
gabe von Quellcodes durch den Bund explizit erlaubt. Falls die
Ergänzung ersatzweise oder ergänzend zum Finanzhaushalt-
gesetz an anderer Stelle erfolgen muss, soll die notwendige
Anpassung dort erfolgen.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Badran Jacqueline,
Bäumle, Bertschy, Böhni, Buttet, Cassis, Chevalley, Fischer
Roland, Flach, Flückiger Sylvia, Gasser, Gilli, Girod, Glättli,
Graf-Litscher, Grossen Jürg, Guhl, Gysi, Hadorn, Hardegger,
Hausammann, Ingold, Jositsch, Kessler, Maier Thomas, Mas-
shardt, Müller Geri, Neirynck, Quadranti, Reimann Lukas,
Reynard, Riklin Kathy, Schelbert, Schneider Schüttel, Schwaab,
Streiff, Vogler, von Graffenried, Wasserfallen (40)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4202 n Ip. Schneider Schüttel. Überbelegungen in den 
Gefängnissen. Werden die Grundrechte und die Mindest-
grundsätze im Strafvollzug noch respektiert?  (11.12.2014)
In Kenntnis der Zuständigkeit der Kantone für den Strafvollzug
ersuche ich den Bundesrat um Beantwortung der folgenden
Fragen:
1. Ist er der Ansicht, dass die Resozialisierung als wichtiges Ziel
des Strafvollzugs in den heute bestehenden Institutionen (noch)
erfüllt werden kann?
2. Angesichts der Berichte über Todesfälle einerseits und die
zunehmende Belastung des Personals durch Überbelegung
andererseits: Ist der Bundesrat der Ansicht, dass die Grund-
rechte bzw. die Mindestgrundsätze im Strafvollzug grundsätz-
lich noch eingehalten werden (können)?
3. Teilt er die Ansicht, dass gegen die Überbelegung der Straf-
vollzugsanstalten Massnahmen ergriffen werden sollten? Wenn
ja: Welche Massnahmen müssten kurz- und mittelfristig getrof-
fen werden (für Inhaftierte, für das Personal)?

4. Ist es aus seiner Sicht sinnvoll, diese Massnahmen auf Bun-
desebene zu koordinieren?
5. Was hält er von Mindeststandards für Strafvollzugseinrichtun-
gen auf Bundesebene?(Mindestgrösse von Zellen, Mindestzahl
an spezialisiertem Personal, Umgang mit psychischen Proble-
men, medizinische Betreuung usw.)?
6. Was hält er von einer stärkeren finanziellen Unterstützung
der Kantone im Strafvollzug, z. B. Mitfinanzierung auch der
Untersuchungshaft?
Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Graf-Litscher, Hadorn,
Jositsch, Maire Jacques-André, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia,
Schwaab, Tornare, Tschümperlin, Weibel (11)
11.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4206 n Ip. Wasserfallen. KMU. Nachfolgeproblematik 
und Unternehmensübertragungen  (11.12.2014)
1. Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass der Bund viel
mehr zur Förderung von Unternehmensgründungen unternimmt
als zur Förderung von Unternehmensübertragungen? Falls ja,
wie begründet er diese Ungleichheit?
2. Kürzlich hat er die Pflege des bestehenden Unternehmer-
tums als eines seiner Jahresziele 2015 bestimmt. Nimmt er die-
sen Beschluss zum Anlass, das Thema Nachfolgeregelung
stärker in den Fokus zu nehmen und weitere Massnahmen vor-
zusehen?
3. Heute scheitern 30 Prozent der Unternehmensübertragungen
aus verschiedensten Gründen. Ab welchem Prozentsatz würde
der Bundesrat Handlungsbedarf anerkennen?
4. In seiner Stellungnahme zur Motion 14.3865 verweist der
Bundesrat auf das KMU-Portal (www.kmu.admin.ch) als "sub-
stanzielles Informationsangebot". Welche messbaren Erfolge
wurden mit diesem Portal erzielt?
5. In derselben Stellungnahme argumentiert er, dass er die
zahlreichen privatwirtschaftlichen Angebote im Bereich der
Beratung, Unterstützung und Ausbildung zur Nachfolgethematik
nicht staatlich konkurrenzieren wolle. Welche Angebote meint
der Bundesrat im Einzelnen?
18.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4210 n Po. Marra. Notschlafstellen. Getroffene oder 
geplante Massnahmen  (11.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Angebot von Notschlafstel-
len für Obdachlose auf kantonaler und kommunaler Ebene zu
untersuchen, insbesondere bezüglich der Strukturen (Betten,
Einrichtungen, hoch- oder niederschwelliges Angebot usw.).
Zudem soll der Bundesrat prüfen, ob das Angebot genügt, und,
falls nötig, die notwendigen Massnahmen evaluieren, um in
Zusammenarbeit mit den Kantonen, Gemeinden und privaten
Institutionen diesen Zweig des Sozialwesens auszubauen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Carobbio
Guscetti, Fehr Jacqueline, Friedl, Jans, Leuenberger-Genève,
Mahrer, Maire Jacques-André, Masshardt, Meier-Schatz, Naef,
Nordmann, Reynard, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia, Schneider
Schüttel, Steiert, Thorens Goumaz, Tornare, Wermuth (21)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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14.4212 n Ip. Freysinger. Islamisierung der Schweiz?  
(11.12.2014)
Video des Islamischen Zentralrates Schweiz (IZRS)
Was gedenkt der Bundesrat gegen das Propagandavideo zu
unternehmen, das vom IZRS auf Youtube verbreitet wurde?
(https://www.youtube.com/watch?v=46DVrVGP9nw)
11.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4215 n Ip. Carobbio Guscetti. Aufträge für Zahlungen 
nach Kuba und Sanktionen der Vereinigten Staaten  
(11.12.2014)
Seit geraumer Zeit lehnen es verschiedene Schweizer Banken
ab, Zahlungsaufträge ihrer Kundinnen und Kunden auszufüh-
ren, deren Begünstigte in Kuba leben, einem Land, mit dem die
Schweiz vorzügliche Beziehungen unterhält. Grund dafür ist die
Angst vor Sanktionen vonseiten der amerikanischen Behörden.
Es gibt Banken, die sogar Zahlungsaufträge innerhalb der
Schweiz nicht ausführen, wenn die bezahlende oder die begün-
stigte Person irgendeine Verbindung zu Kuba hat, und sei dies
bloss der Name. Diese Weigerung erfolgt unabhängig von den
(kommerziellen, humanitären oder anderweitigen) Zielen der an
der Transaktion beteiligten Parteien. Solchermassen handeln
kleine und grosse Banken sowie Privat- und Kantonalbanken.
Darum bitte ich den Bundesrat um Antwort auf folgende Fragen:
1. Ist er der Ansicht, dass es mit dem Bundesrecht vereinbar ist,
wenn verschiedene Banken die Ausführung von Zahlungsauf-
trägen zugunsten von humanitären Vereinigungen mit Sitz in
der Schweiz verweigern, weil deren Firma den Namen Kuba
enthält?
2. Wie beurteilt er die Weigerung, Zahlungsaufträge von und für
Personen auszuführen, die irgendeine Verbindung zu Kuba
haben?
3. Die Schweiz hat sich in der jüngsten Vergangenheit bei der
Uno-Generalversammlung regelmässig für die Aufhebung des
von den Vereinigten Staaten gegen Kuba verhängten Wirt-
schaftsembargos eingesetzt, letztmals am 30. Oktober 2014.
Steht die Weigerung von Schweizer Banken, Zahlungsaufträge
auszuführen, die mit Kuba zusammenhängen, nach Ansicht des
Bundesrates nicht im Widerspruch zu dieser Haltung der
Schweiz?
4. Wie lässt sich seiner Ansicht nach rechtfertigen, dass Pro-
gramme von Nichtregierungsorganisationen zur humanitären
Hilfe an Kuba durch den Entscheid von Schweizer Banken,
Zahlungsaufträge zugunsten von Begünstigten mit einer Verbin-
dung zu Kuba nicht auszuführen, in Schwierigkeiten geraten,
wo doch die Deza ein Hilfsprogramm zur Modernisierung des
sozioökonomischen Systems in Kuba verabschiedet hat und in
diesem Rahmen im Jahr 2014 7 Millionen Franken investiert?
5. Wie will der Bundesrat die legitimen Interessen der Schwei-
zer Banken gegenüber den Vereinigten Staaten schützen, und
wie will er dem Völkerrecht vollständige Nachachtung verschaf-
fen? Würde er nötigenfalls die multilateralen Institutionen über
gesetzwidriges Handeln der USA unterrichten?
18.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4217 n Mo. Thorens Goumaz. Kein Hormonfleisch in 
unseren Regalen  (11.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Massnahmen zu
treffen, damit das Fleisch, das auf den Markt kommt, nicht von
Tieren stammt, denen synthetische Hormone verabreicht wor-
den sind. Dies soll auch für importiertes Fleisch gelten.
Im Jahr 2013 wurden 1178 Tonnen hormonbehandeltes Rind-
fleisch in die Schweiz eingeführt und hier zum Verkauf angebo-
ten. Während nämlich die Verabreichung von synthetischen
Hormonen an Rinder zur Wachstumsbeschleunigung in der
Schweizer Landwirtschaft verboten ist, ist sie in anderen Län-
dern, namentlich in den USA, in Australien und in Kanada, gän-
gige Praxis.
Der Konsum von Hormonfleisch ist jedoch nicht harmlos. In den
tierischen Nahrungsmitteln, die wir einnehmen, finden sich
Rückstände von Hormonen. Und einigen Hormonen, etwa dem
17-beta-Estradiol, wird eine krebserregende Wirkung zuge-
schrieben. Deshalb duldet die Schweiz nicht, dass in ihrem
Gebiet Nutztieren solche Substanzen verabreicht werden. Aus
demselben Grund hat auch die Europäische Union diese Praxis
verboten. Die EU untersagt ihrerseits aber auch die Einfuhr von
Fleisch aus Zuchten, die ihren Tieren synthetische Hormone
verabreichen.
Eine Praxis ist nicht deshalb weniger problematisch, weil sie im
Ausland statt in der Schweiz betrieben wird. Und das im Aus-
land produzierte Hormonfleisch hat die gleichen Auswirkungen
auf unsere Gesundheit, wie wenn es in unserem Land produ-
ziert worden wäre. Das Beispiel der EU zeigt, dass es möglich
ist, die Einfuhr von Fleischprodukten, die Hormonrückstände
enthalten könnten, zu verweigern, weil die Risiken für die
Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten inakzepta-
bel sind. In der Schweiz debattieren wir heute über den Einsatz
von Antibiotika bei Nutztieren. Da ist es an der Zeit, in der Frage
der synthetischen Hormone kohärent zu sein und unsere
Bestimmungen so anzupassen, dass für die Einfuhren diesel-
ben Regeln gelten wie für die inländische Produktion.
Betont sei schliesslich, dass der Einsatz synthetischer Hormone
zu einer Form intensiver und industrieller Landwirtschaft passt,
die das Gegenteil dessen ist, was wir in der Schweiz stärken
wollen. Hier wollen wir die Achtung vor der Umwelt und dem
Wohlergehen des Tieres aktiv fördern. Zusätzlich zu den Fra-
gen um die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten
muss es erlaubt sein, eine Form der Tierzucht kritisch zu hinter-
fragen, die auf eine maximale Produktivität ausgerichtet ist, wie
sie für unsere Landwirtschaft ausgeschlossen ist.
Mitunterzeichnende: Chevalley, Girod, Glättli, Graf Maya, John-
Calame, Mahrer, Müller Geri, Rytz Regula, Schelbert, Trede,
van Singer, von Graffenried (12)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4219 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Neuverhandlung und Anpassung des 
Freizügigkeitsabkommens  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert, das Personenfreizügigkeitsab-
kommen mit der EU zu künden, falls die EU nicht auf Neuver-
handlungen eingeht oder keine Lösung mit einer eigenen
Steuerung der Zuwanderung durch Kontingente und Inländer-
vorrang zustande kommt.
Sprecher: Brunner
06.03.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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14.4225 n Ip. Graf Maya. Die Empa erteilt Nanotoxikologie-
Studien miserable Noten. Handelt der Bundesrat?  
(12.12.2014)
Der Empa-Wissenschaftler Harald Krug hat mehrere Tausend
Studien zum Thema der Nanotoxikologie von Nanopartikeln
ausgewertet und fand vorwiegend Unbrauchbares. In einem
Bericht im Fachjournal "Angewandte Chemie" geht er hart mit
seinen Kollegen ins Gericht. Er spricht von schlampig vorberei-
teten Versuchen und Ergebnissen, die mitunter keinerlei Aussa-
gekraft besässen.
Dabei geht es beispielsweise um Fragen, ob Titandioxid-Nano-
partikel aus Sonnencrèmes über die Haut in den Körper gelan-
gen, ob Kohlenstoff-Nanoröhrchen so toxisch in der Lunge
wirken wie einst Asbest oder ob Nanopartikel in Lebensmitteln
durch die Darmflora ins Blut gelangen können. Doch der
Grossteil der nanotoxikologischen Studien sei schlecht durch-
geführt und für die Risikoabschätzung weitgehend unbrauchbar,
sagt Krug. Der Bericht zeigt, dass sich die Forscher bei der Auf-
nahme von Nanopartikeln über Magen und Darm uneins sind.
Kritisiert wird auch, dass sich manche Forscher seriöse Vorar-
beit ersparen und die Partikel "wie vom Hersteller geliefert",
also nicht in standardisierter Partikelgrösse, verwenden. Wis-
senschaftlich nachprüfbar seien solche Versuche nicht, mahnt
Krug an.
Doch wenn die Qualität der Resultate der Nanotoxikologie wirk-
lich derart desolat ist, muss die Frage erlaubt sein, ob es über-
haupt verantwortbar ist, derart schlecht untersuchte
Nanomaterialien kommerziell zu bewilligen. Tatsächlich sind
heute weltweit Tausende nanohaltige Produkte auf dem Markt
und werden sogar in verbrauchernahen Bereichen wie Lebens-
mitteln, Lebensmittelverpackungen, Kosmetika, Sonnencrèmes
oder in der Landwirtschaft eingesetzt.
Zwar arbeitet die Empa gemeinsam mit anderen Forschern an
Standards, die ein Set validierter Methoden für nanotoxikologi-
sche Laborversuche hervorbringen soll. Statt des bisherigen
"Stocherns im Nebel" gebe es dann die Chance auf internatio-
nal abgestimmte Forschungsstrategien, um das Gefahrenpo-
tenzial neuer Nanopartikel nicht nur nachträglich abzuklären,
sondern sogar voraussagen zu können, heisst in der Pressemit-
teilung des Bundes. Bis wann solche Standards entwickelt sind,
ist nicht abschätzbar.
1. Ist der Bundesrat gewillt, ein Massnahmenpaket zu entwik-
keln, das den harmonisierten Standardisierungsprozess von
nanotoxikologischen Studien beschleunigt, und einen Zeitplan
zu erstellen?
2. Ist er der Meinung, dass die erarbeiteten Standards verbind-
lich gesetzlich geregelt werden müssen?
Mitunterzeichnende: Böhni, Fischer Roland, Gasser, Girod,
Jans, John-Calame, Leuenberger-Genève, Mahrer, Müller Geri,
Rytz Regula, Trede (11)
18.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4226 n Ip. Fischer Roland. Wettbewerbliche Vergabe von 
Mandaten im Bereich landwirtschaftliche Forschung, Bera-
tung und Bildung  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Welcher Anteil der Bundesgelder im Bereich Landwirtschaft/
Agrarpolitik wird
a. für Forschung und

b. für Beratung und Bildung mittels öffentlicher Ausschreibun-
gen (und somit auf wettbewerblicher Basis) vergeben?
2. Um welche Beträge handelte es sich dabei in den vergange-
nen vier Jahren?
3. Wie hoch ist der Anteil der im öffentlichen Ausschreibungs-
verfahren vergebenen Gelder im Bereich Landwirtschaft/Agrar-
politik im Vergleich mit anderen Aufgabenbereichen des
Bundes?
4. Erfolgt die Ausschreibung bzw. die Projektvergabe in allen
Fällen gemäss WTO-Regeln? Wo nicht und warum? Wie
gedenkt der Bundesrat allfällige Defizite zu beheben?
5. Sieht er Möglichkeiten, Innovation und Effizienz im Bereich
der landwirtschaftlichen Forschung und Beratung durch eine
Erhöhung des Anteils von im Wettbewerb vergebenen Geldern
zu steigern?
Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Flach, Gasche, Gas-
ser, Gilli, Gössi, Hausammann, Ingold, Jans, Leutenegger
Oberholzer, Moser, Rytz Regula, Schwander, Tschümperlin (15)
11.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4229 n Mo. Wobmann. Aufhebung des Verbots von 
Radarwarnern  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Strassenverkehrsgesetz
(SVG) dahingehend zu ändern, dass Warnungen vor Verkehrs-
kontrollen wieder erlaubt sind. Der entsprechende Artikel 98a
SVG ist ersatzlos aufzuheben.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Borer, Bortoluzzi, Büchel
Roland, Fehr Hans, Flückiger Sylvia, Giezendanner, Pieren,
Schibli (9)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4230 n Po. Fluri. Energiespeicherung sicherstellen  
(12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen:
1. in welchem Umfang Speicherkapazitäten bereitgestellt wer-
den müssen, um die Energiestrategie 2050 umzusetzen;
2. mit welchen marktkonformen Instrumenten und Anreizen
sowie innovativen Ansätzen die Bereitstellung und der Ausbau
der Speicherkapazitäten gefördert werden können;
3. bis wann er entsprechende Vorschläge ausarbeiten und zur
Diskussion stellen wird.
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4233 n Mo. Fehr Jacqueline. Schweizerische Wohnbau-
ausstellung 2020  (12.12.2014)
Der Bundesrat sorgt dafür, dass ungefähr 2020 eine Schweize-
rische Wohnbauausstellung stattfindet. Diese Ausstellung soll
nach dem Vorbild der Interbau (Berlin, Fünfzigerjahre) bewohn-
bare Wohnungen der Zukunft schaffen. Damit sollen in Bezug
auf Architektur und Gestaltung, Materialien und Werkstoffe,
Zusammenleben und Versorgung neue Entwicklungen und Per-
spektiven vorangetrieben und soll Pionierarbeit ermöglicht wer-
den. Der Bundesrat sucht zu diesem Zweck die
Zusammenarbeit mit allen interessierten privaten und öffentli-
chen Akteuren. Ob der Bund als Träger oder nur als Ermögli-
cher auftritt, soll zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden.
Es ist durchaus denkbar, dass das Projekt nach einer Start-
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phase in private Hände übergeht. Denkbar ist auch eine
Zusammenarbeit mit der IBA Basel 2020. Die Wohnbauausstel-
lung soll die verschiedenen geografischen und kulturellen
Räume des Landes berücksichtigen und diese miteinander in
einen Dialog bringen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Bernas-
coni, Candinas, Carobbio Guscetti, Flach, Friedl, Glättli, Gysi,
Hardegger, Heim, Jans, Jositsch, Kessler, Kiener Nellen, Leute-
negger Oberholzer, Maier Thomas, Maire Jacques-André,
Meier-Schatz, Munz, Naef, Nordmann, Nussbaumer, Quadranti,
Rossini, Ruiz Rebecca, Rytz Regula, Schelbert, Schenker Sil-
via, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni, Steiert, Tornare,
Tschäppät, von Graffenried, Wermuth (37)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4235 n Mo. Fehr Jacqueline. Ausdehnung der Personen-
freizügigkeit auf Kroatien. Das Abkommen sofort behan-
deln und der Schweiz einen international vernetzten 
Forschungsplatz sichern  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung das
Protokoll zur Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf das
jüngste EU-Mitgliedsland Kroatien sofort zur Genehmigung zu
unterbreiten.
Mitunterzeichnende: Allemann, Amarelle, Bernasconi, Feri
Yvonne, Friedl, Galladé, Glättli, Jans, Jositsch, Leuenberger-
Genève, Leutenegger Oberholzer, Mahrer, Munz, Naef, Nord-
mann, Nussbaumer, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia, Schneider
Schüttel, Sommaruga Carlo, Steiert, Tornare, Tschäppät,
Wermuth (24)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4236 n Ip. Vogler. Stärkung des Bundesgerichtsstandor-
tes Luzern  (12.12.2014)
In einer Medienmitteilung vom 14. Oktober 2014 hielt das Bun-
desgericht fest, das Gesamtgericht habe entschieden, dass als
längerfristiges Ziel eine Zusammenführung des Bundesgerich-
tes am Standort Lausanne anzustreben sei. Dies würde eine
Änderung des Bundesgerichtsgesetzes, die Aufhebung von
Artikel 4 Absatz 2, bedingen. Dazu folgende Fragen:
1. Der Standort Luzern verfügt über zwei spezialisierte Abteilun-
gen im Sozialversicherungsrecht. Des Weiteren befindet sich
der Sitz der Suva und verschiedener grosser Krankenkassen in
Luzern. Die Universität Luzern hat im Oktober 2004 ein "Luzer-
ner Zentrum für Sozialversicherungsrecht" geschaffen. All diese
Organisationen haben zusammen in Luzern einen "Cluster
Sozialversicherungsrecht" aufgebaut, in welchem der Dialog
zwischen den Institutionen intensiv gepflegt wird. Ist es sinnvoll,
die Sozialversicherungsrechtlichen Abteilungen des Bundesge-
richtes aus diesem Wissenszentrum herauszubrechen?
2. Müsste und sollte der Bundesgerichtsstandort Luzern nicht
vielmehr gezielt gestärkt werden?
Seit Jahrzehnten fordern die Anwaltschaft, Beratungsbranche
und Steuerfachleute ausserhalb und innerhalb der Justiz die
Verstärkung der steuerrechtlichen Kompetenz am Bundesge-
richt. Im Rahmen der letzten fünf (!) Ergänzungs- und Gesamt-
erneuerungswahlen des Bundesgerichtes wurde das Anliegen
in der Gerichtskommission zwar aufgenommen, aber nur unge-
nügend - Wahl eines einzigen Richters im Jahr 2009 - umge-
setzt. Wäre es nicht sachgerecht, das absehbar noch steigende
Bedürfnis durch Schaffung einer eigenständigen Abteilung
Abgaberecht (inklusive Sozialversicherungsbeitragsrecht) oder

allenfalls Abteilung für Abgaberecht und Wirtschaftsverwal-
tungsrecht (z. B. Finanzmarktaufsicht, Subventionen, Konzes-
sionen und Monopole) am Standort Luzern zu befriedigen?
3. Wäre es nicht denkbar bzw. wäre nicht anzustreben, in
Luzern eine abgaberechtliche Abteilung zu schaffen, indem -
ausgehend vom heutigen Bestand von 38 Bundesrichterinnen
und Richtern - sieben Abteilungen à fünf Richterinnen und Rich-
ter sowie eine Abteilung à drei Richterinnen und Richter
geschaffen würden, wobei zwei weitere Richterinnen oder Rich-
ter aus anderen Abteilungen in der Dreier-Abteilung mitwirken
würden? Oder wäre es nicht denkbar, die Zahl der Richterinnen
und Richter auf 40 zu erhöhen und damit acht Abteilungen à
fünf Richterinnen und Richtern zu schaffen?
Mitunterzeichnende: Fischer Roland, Glanzmann, Müller Leo,
Schelbert, Tschümperlin (5)
25.02.2015 Antwort des Bundesgerichts
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4239 n Po. Wermuth. Bericht über das Ausmass der 
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung in der 
Schweiz  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert, in einem Bericht das Ausmass
der Steuerhinterziehung (Steuerverkürzung durch Steuerwider-
handlung) und Steuervermeidung bei natürlichen und juristi-
schen Personen in der Schweiz aufzuzeigen. Der Bericht soll
gleichzeitig aufzeigen, wie entsprechende Kontroll- und Geset-
zeslücken geschlossen werden können.
Mitunterzeichnende: Allemann, Badran Jacqueline, Birrer-
Heimo, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Graf-Litscher, Jans,
Kiener Nellen, Masshardt, Munz, Pardini, Schenker Silvia,
Steiert (13)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
20.03.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.4240 n Po. Binder. Bundesverfassung. Verbot der Rück-
wirkung von Erlassen  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, ob in der Bundesver-
fassung ein striktes Verbot von echter Rückwirkung von Erlas-
sen zu verankern ist.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amherd, Amstutz, Borer, Bortoluzzi, Bourgeois, Brand, Brunner,
Büchel Roland, Büchler Jakob, Bugnon, Clottu, Darbellay, de
Courten, Egloff, Estermann, Fässler Daniel, Fehr Hans, Flücki-
ger Sylvia, Frehner, Freysinger, Gasser, Geissbühler, Giezen-
danner, Glanzmann, Gmür, Golay, Gössi, Grin, Guhl,
Hausammann, Heer, Herzog, Hess Lorenz, Hurter Thomas,
Joder, Keller Peter, Killer Hans, Knecht, Lustenberger, Maier
Thomas, Markwalder, Matter, Miesch, Müller Leo, Müller Tho-
mas, Müri, Nidegger, Pantani, Parmelin, Pfister Gerhard, Pie-
ren, Quadranti, Quadri, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Rime,
Ritter, Rösti, Rutz Gregor, Schibli, Schilliger, Schläfli, Schnee-
berger, Schwander, Stahl, Stamm, Veillon, Vitali, von Sieben-
thal, Walter, Wandfluh, Wobmann (75)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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14.4242 n Mo. Leutenegger 
Oberholzer. Pauschalbesteuerung. Anwendung vereinheit-
lichen, Kontrollen verstärken  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird aufgefordert, dafür zu sorgen, dass bei den
Kantonen, die die Pauschalbesteuerung noch kennen, deren
Anwendung in allen Kantonen vereinheitlicht wird. Insbeson-
dere ist dafür zu sorgen, dass die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für die Anwendung und die Bemessung dieses
Besteuerungsprivilegs eingehalten werden. Das gilt insbeson-
dere für das Kriterium der Nichterwerbstätigkeit und die Ermitt-
lung der massgebenden Bemessungsgrundlage. Der Bund soll
dafür sorgen, dass die Eidgenössische Steuerverwaltung über
die dafür notwendigen personellen Ressourcen verfügt. Falls
notwendig, sind die gesetzlichen Grundlagen für eine ver-
schärfte Kontrolle anzupassen.
Mitunterzeichnende: Hardegger, Heim, Kiener Nellen, Leuen-
berger-Genève, Masshardt, Nussbaumer, Pardini, Ruiz
Rebecca, Schelbert, Schenker Silvia, Schwaab, Tschümperlin,
Wermuth (13)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4243 n Ip. Estermann. Umstrittene HPV-Werbekampa-
gne des BAG  (12.12.2014)
Unter dem Titel "Was du über HPV wissen solltest" präsentiert
das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine illustrierte Bro-
schüre, welche die umstrittene Impfung gegen Gebärmutter-
halskrebs propagiert.
Die Zielgruppe sind Mädchen vom elften bis fünfzehnten
Lebensjahr. Die Broschüre vermittelt nach populärer "Bravo"-
Art, dass die Impfung für ein Mädchen von grossem Nutzen sei
und dass sie keine schwereren Nebenwirkungen auslösen
könne. Die Erfahrungen anderer Länder zeigen aber, dass es
sehr wohl zu schweren Nebenwirkungen kommen kann und
dass der Nutzen der Impfung fraglich ist.
Meine Fragen:
1. Auf welcher gesetzlichen Grundlage baut das Bundesamt
auf, um eine derartige Propaganda für einen medizinischen Ein-
griff bei den Minderjährigen zu machen?
2. Ist es ethisch vertretbar, dass die Eltern, die gesetzlichen
Vertreter der Kinder, nicht in die Beratung involviert werden?
3. Erachtet er es als richtig, dass Mädchen unter 15 Jahren mit
dieser Propaganda unter Druck geraten können, um sich imp-
fen zu lassen?
4. Wer trägt die Verantwortung, falls es nach der Impfung zu
einer schweren Schädigung des Gesundheitszustands beim
Kind (Impfschaden) kommt? Ist es das zuständige Bundesamt,
der behandelnde Arzt, die betreffende Pharma-Firma, welche
den Impfstoff lieferte, oder sind es die Eltern, obwohl sie von der
Impfung eventuell gar nichts wussten?
5. Wie viele Fälle von Impfschäden hat es schweizweit in den
letzten Jahren gegeben, und wie hoch war die Summe der Ent-
schädigungen, welche den Geschädigten insgesamt vergütet
wurde?
18.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4244 n Mo. Estermann. Unser Schweizerpsalm muss 
geschützt werden!  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, eine gesetzliche Regelung auszu-
arbeiten, welche die heutige Landeshymne, den "Schweizer-
psalm", als Staatssymbol einstuft und schützt.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Amstutz, Binder, Bortoluzzi,
Bourgeois, Brand, Brunner, Büchel Roland, Büchler Jakob,
Bugnon, Cassis, Clottu, de Courten, Egloff, Fehr Hans, Flücki-
ger Sylvia, Frehner, Geissbühler, Giezendanner, Golay, Grin,
Hausammann, Heer, Herzog, Joder, Keller Peter, Killer Hans,
Knecht, Lustenberger, Miesch, Mörgeli, Müller Thomas, Müri,
Nidegger, Pantani, Parmelin, Pieren, Quadri, Reimann Lukas,
Reimann Maximilian, Rime, Ritter, Rösti, Rusconi, Schibli, Schil-
liger, Schwander, Stahl, Veillon, Vitali, von Siebenthal, Walter,
Wobmann (53)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 14.4245 n Ip. Darbellay. Den freien Zugang zu den Bergen 
sicherstellen  (12.12.2014)
In jüngster Zeit erleben die Sportarten, die in den Bergen, im
Freien und in der Natur ausgeübt werden, einen erfreulichen
Zulauf. Die Naturverbundenheit der Schweizerinnen und
Schweizer ist nur zu begrüssen. Gleichzeitig verwandelt sich
die Schweizerkarte aber in einen dichten Flickenteppich aus
Naturreservaten, Naturpärken, Jagdbannbezirken, Brutgebie-
ten, allerlei Inventaren, Wildruhezonen usw. Der Wille zur Sen-
sibilisierung und zu einem schlauen und vernünftigen Schutz
hat sich rasch materialisiert in einem übertriebenen Arsenal an
polizeilichen und die Freiheit beschneidenden Bestimmungen.
Damit ist der freie Zugang zur Natur und zu den Bergen in
Gefahr für die Profis (Bergführerinnen und Bergführer, Begleite-
rinnen und Begleiter, Helikopterpilotinnen und -piloten), die
Bergsteiger, die Kletterinnen, die Wanderer, die Freeriderinnen,
die Biker, die Tierfotografinnen, die Jäger.
Darum bitte ich den Bundesrat um Antwort auf folgende Fragen:
1. Gedenkt der Bundesrat, alle diese verschiedenen Schutzge-
biete einer kritischen und vollständigen Prüfung zu unterzie-
hen?
2. Mit welchen Kriterien wird bei den Entscheiden über den
Schutz eines Gebietes der Verhältnismässigkeit, der Notwen-
digkeit und der dem Ziel entsprechenden Angemessenheit
Rechnung getragen?
3. Berücksichtigt die Regierung bei der Interessenabwägung
die Interessen derjenigen genügend, die nicht ausschliesslich
ein Schutzziel verfolgen?
4. Können gezielter Winterquartiere für Tiere so festgelegt wer-
den, dass nicht riesige Gebiete von der Nutzung durch den
Menschen ausgeschlossen werden?
5. Ganz konkret: Was will der Bundesrat tun, um den freiheits-
beschneidenden Schutzeifer des Bundesamtes für Umwelt auf
eine Politik auszurichten, die die Respektierung der Natur und
des Menschen zum Ziel hat?
06.03.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

14.4246 n Ip. Hiltpold. Keine Berücksichtigung des hypo-
thekarischen Referenzzinssatzes mehr für die Berechnung 
der zulässigen Rendite  (12.12.2014)
Am 25. September 2014 hat das Bundesgericht im Entscheid
1C_500/2013 erklärt, dass Artikel 269 des Obligationenrechts
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auf behördlich - in diesem Fall vom Kanton Waadt - kontrollierte
Mietzinsen anwendbar ist. Dieser Artikel legt fest, dass Mietzin-
sen missbräuchlich sind, wenn mit ihnen ein übersetzter Ertrag
erzielt wird. Das Bundesgericht hat im Weiteren festgestellt,
dass die von den waadtländischen Behörden angewendeten
Kriterien von den Kriterien abweichen, die im Bundesrecht vor-
gesehen sind. Im waadtländischen Subventionssystem darf die
Eigenkapitalrendite nämlich 1 Prozent des Referenzzinssatzes
betragen, während bei der Marktmiete nur eine Eigenkapitalren-
dite von 0,5 Prozent erlaubt ist. Nach kantonalem Recht können
ausserdem Amortisationen berücksichtigt werden, was nach
Bundesrecht nicht erlaubt ist.
Eine solche Rechtsprechung wird die Investitionen von öffentli-
chen Pensionskassen in Immobilien drastisch bremsen, da
Erträge von höchstens 2,5 Prozent (hypothekarischer Referenz-
zinssatz von 2 Prozent plus 0,5 Prozent Eigenkapitalrendite)
nicht ausreichen, um die Renten der Versicherten zu finanzie-
ren. Die seit 25 Jahren etablierte Rechtsprechung des Bundes-
gerichtes bestraft ausserdem auch die privaten
Grundeigentümerinnen und -eigentümer und veranlasst sie
nicht, Immobilien zu bauen und zu vermieten. Die Berücksichti-
gung des hypothekarischen Referenzzinssatzes ist ein künstli-
ches Kriterium und hinkt der ökonomischen Realität, die sich
von Region zu Region unterscheidet, hinterher. Das Thema des
Ertrags des von der Vermieterin oder vom Vermieter investier-
ten Eigenkapitals ist so wichtig, dass sich die Politik damit
beschäftigen sollte. Die diesbezügliche Rechtsprechung des
Bundesgerichtes ist überholt und berücksichtigt die Verände-
rungen des Immobilienmarkts nicht. Sie war aktuell, als der
hypothekarische Referenzzinssatz noch 5 Prozent betrug.
Deshalb bitte ich den Bundesrat um eine Antwort auf folgende
Frage:
Sieht der Bundesrat - angesichts der überholten Rechtspre-
chung des Bundesgerichtes zum übersetzten Ertrag, die die
Veränderungen des Immobilienmarkts nicht berücksichtigt und
die Investitionen in Immobilien bremst - Massnahmen vor, mit
denen erreicht wird, dass der hypothekarische Referenzzins-
satz bei der Berechnung des zulässigen Ertrags nicht mehr
berücksichtigt oder der Bau von Wohnungen mit freien oder
behördlich kontrollierten Mietzinsen gefördert wird und so die
Auswirkungen dieser Rechtsprechung kompensiert werden?
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Barazzone, Bourgeois, Cas-
sis, Derder, Feller, Golay, Lüscher, Moret, Parmelin (10)
11.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4248 n Mo. Stamm. Kündigung der EMRK und sofortiger 
Wiederbeitritt mit Vorbehalt  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird unter den gegebenen Umständen beauf-
tragt, die EMRK ganz kurz zu kündigen, um unter dem folgen-
den wichtigen Vorbehalt sofort wieder beizutreten: Das
Einwanderungswesen - inklusive Asylwesen - und das Einbür-
gerungswesen seien auszunehmen.
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4250 n Po. Schneider-Schneiter. Klarheit bei Volksab-
stimmungen. Schutz des Völkerrechtes und der direkten 
Demokratie  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, folgende Änderung der Bundes-
verfassung zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten:

1. Die Einführung einer sogenannten widerlegbaren gesetzli-
chen Vermutung in die Schweizerische Bundesverfassung,
nach welcher Stimmvolk und Kantone bei einer Volksabstim-
mung (Revision der Bundesverfassung) die völkerrechtlichen
Verpflichtungen der Schweiz einhalten wollen.
2. Verschiedene Modalitäten, nach denen diese Vermutung
umgestossen werden kann, darunter die Möglichkeit, dass:
a. eine Verfassungsrevision diese Vermutung nur umstossen
kann, wenn ihr Wortlaut explizit will und die Kündigung wider-
sprechender völkerrechtlicher Verträge verlangt, für den Fall,
dass diese auf dem Verhandlungsweg nicht angepasst werden
können;
b. bei einer völkervertragsrechtswidrigen Verfassungsrevision
gleichzeitig - aber in getrennter Abstimmungsfrage - über die
Kündigung der ihr widersprechenden völkerrechtlichen Verträge
für den Fall des Scheiterns von Neuverhandlungen abgestimmt
werden kann, sofern das die Urheber der Verfassungsrevision
verlangen.
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4252 n Mo. Trede. Staatssekretariat für Familie  
(12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, ein Staatssekretariat für Familie
zu schaffen.
Mitunterzeichnende: Gilli, Girod, Graf Maya, John-Calame, Leu-
enberger-Genève, Mahrer, Rytz Regula, Schelbert, Thorens
Goumaz (9)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4253 n Mo. Grüne Fraktion. Neues Klimaschutzziel. 
Minus 60 Prozent Treibhausgasemissionen bis 2030  
(12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Klimaschutzziel von minus
60 Prozent Treibhausgasemissionen (Referenzjahr 1990) bis
2030 festzusetzen. Das neue Klimaziel muss der Einhaltung
des Zwei-Grad-Zieles dienen.
Sprecherin: Trede
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4254 n Ip. Schibli. Die finanziellen Auswirkungen der 
Agrarpolitik 2014-2017 auf die produzierende Landwirt-
schaft und ihren Leistungsauftrag  (12.12.2014)
Die Agrarpolitik 2014-2017 ist noch kein Jahr in Kraft, und trotz-
dem bekommen die Bauernfamilien ihre negativen finanziellen
Auswirkungen in einer nie erwarteten Wucht zu spüren. Des-
halb ersuche ich den Bundesrat um die Beantwortung folgender
Fragen:
1. War er über die sich ergebenden katastrophalen Einkom-
menseinbussen für die produzierende Landwirtschaft, bei der
Verabschiedung der Botschaft zur AP 2014-2017 orientiert?
Wenn ja, aus welchen Gründen hat er keine Korrekturen vorge-
nommen?
2. Ist er bereit, Massnahmen einzuleiten, um diese völlig unhalt-
bare Entwicklung zu stoppen und die ruinöse Einkommenssi-
tuation der Bauernfamilien zu verbessern? Wenn nein, welche
Gründe halten ihn davon ab?
3. Ist er sich bewusst, dass das Einkommen pro Familienar-
beitskraft bei einer 66-Stunden-Woche nicht mehr mit anderen,
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ähnlich gelagerten Berufsbereichen verglichen werden kann,
weil es zu tief ist? Welche Massnahmen ergreift er, um dies zu
verbessern?
4. Ist er der Meinung, dass der Leistungsauftrag, den die Land-
wirtschaft zu erfüllen hat, trotz dieser agrar- und wirtschaftspoli-
tischen Entwicklung nicht gefährdet ist?
28.01.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4255 n Mo. Schibli. Geltende Fallkostenpauschale für 
Asylbewerber inklusive Kesb. Massnahmen bei der Festle-
gung von allfälligen Berechnungspauschalen  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Bemessungsgrundlagen für
die Berechnungspauschalen dahingehend zu ändern bezie-
hungsweise zu erhöhen, dass inskünftig auch allfällige Mass-
nahmen der Kesb damit abgegolten werden können. Dies bis
zu einem definitiven rechtskräftigen Entscheid.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Fehr Hans, Flückiger Sylvia,
Stamm, Wobmann (5)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4256 n Po. Schenker Silvia. Berechnungsmethode für 
den Invaliditätsgrad. Benachteiligung tiefer Einkommen 
beseitigen  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen, wie
die Berechnungsmethode für den Invaliditätsgrad bei der Invali-
denversicherung aussehen müsste, damit die Benachteiligun-
gen des heutigen Systems beseitigt werden können.
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Birrer-Heimo, Carob-
bio Guscetti, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Friedl, Graf
Maya, Graf-Litscher, Ingold, Jans, Munz, Steiert, Weibel (13)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4258 n Po. Bulliard. Einen Sprachkenntnisvermerk in 
eidgenössische Fähigkeitszeugnisse aufnehmen  
(12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Förde-
rung des Erwerbs der Landessprachen in der beruflichen Bil-
dung zu verfassen. Der Bericht prüft die Einführung eines
Vermerks über die Sprachkenntnisse in eidgenössischen Fähig-
keitszeugnissen. Er untersucht die Machbarkeit dieser Mass-
nahme und zeigt mögliche begleitende Massnahmen auf, mit
denen junge Lernende für den Fremdsprachenerwerb im Rah-
men ihrer Erstausbildung motiviert werden können.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amherd, Barazzone,
Buttet, Candinas, Darbellay, Feller, Graf Maya, Gschwind, John-
Calame, Lohr, Quadranti, Regazzi, Reynard, Riklin Kathy,
Romano, Schläfli, Schmid-Federer, Schneeberger, Schneider
Schüttel, Vogler (21)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
20.03.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.4259 n Ip. Grüne Fraktion. Konsequenzen aus dem 
Bericht des US-Senates bezüglich CIA-Foltermethoden  
(12.12.2014)
Der Bericht des US-Senates über die Foltermethoden der CIA
erschüttert die Weltöffentlichkeit. Der Uno-Sonderberichterstat-
ter zu Antiterrormassnahmen und Menschenrechten fordert
strafrechtliche Verfolgung amerikanischer Regierungsvertreter,
die Folter als Teil der nationalen Sicherheitspolitik autorisiert
und eingeführt haben. Dies veranlasst uns zu folgenden Fragen
an den Bundesrat:
1. Wie beurteilt er den Senatsbericht zu den Foltermethoden
der CIA? Geht er auch davon aus, dass die USA damit in die
Liste der Folterstaaten einzureihen sind?
2. Welche Auswirkungen hat dieser Bericht auf die Beziehun-
gen der Schweiz zu den USA? Hat er gegenüber den zuständi-
gen amerikanischen Regierungsstellen auf den Bericht reagiert
und die krasse Menschenrechtsverletzung angemahnt?
3. Was unternimmt er innerhalb der zuständigen Gremien der
Uno und in den bilateralen Beziehungen mit den USA, um die
sofortige Einstellung jeglicher Folter in den USA zu erwirken?
4. Die Schweiz ist als Unterzeichnerin der Antifolterkonvention
zur strafrechtlichen Verfolgung der verantwortlichen Offiziellen
verpflichtet, wenn diese in den USA weiterhin straflos bleiben.
Es ist davon auszugehen, dass in den USA auch fürderhin
keine Strafverfolgung an die Hand genommen wird. Ist er bereit,
auf Ersuchen hin nötigenfalls die Genehmigung zur Strafverfol-
gung auch von verantwortlichen US-Regierungsmitgliedern und
CIA-Zuständigen zu erteilen?
5. Ist er nicht auch der Ansicht, dass nunmehr endgültig der
Zeitpunkt gekommen ist, das OWA mit den USA zu kündigen,
sind doch die USA nicht der geeignete Partner in der Terroris-
musbekämpfung?
Sprecher: Vischer Daniel
18.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4265 n Mo. Brunner. Schweizer Frischmilch für die 
Schweizer Armee  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Massnahmen
zu ergreifen, damit die Angehörigen der Armee (AdA) in der
Regel Frischmilch statt Pulvermilch zum Frühstück konsumie-
ren können.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Amstutz, Binder, Büchel
Roland, Büchler Jakob, Darbellay, Geissbühler, Golay, Hausam-
mann, Hiltpold, Keller Peter, Matter, Mörgeli, Müller Walter,
Müri, Parmelin, Pieren, Reimann Lukas, Schneeberger, Stahl,
Stamm, Trede, von Siebenthal, Wermuth (24)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4267 n Po. Masshardt. Stärkung der politischen Bildung  
(12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, mit welchen Massnah-
men die politische Bildung gestärkt werden kann, ohne dabei in
die kantonale Bildungshoheit einzugreifen. Insbesondere wird
er gebeten zu prüfen:
a. ob dabei die Bundeszentrale für politische Bildung der Bun-
desrepublik Deutschland und die Landeszentralen für politische
Bildung von deren Ländern als Vorbild dienen können;
b. wie die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden können,
damit der Bund in Zusammenarbeit mit den Kantonen auch Pro-
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jekte für politische Bildung im schulischen Bereich finanziell
unterstützen kann.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Birrer-
Heimo, Candinas, Caroni, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline,
Friedl, Gasche, Grossen Jürg, Hardegger, Jans, Kiener Nellen,
Munz, Reynard, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia, Semadeni,
Steiert, Streiff, Trede, Tschäppät (22)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4269 n Mo. Hess Lorenz. Gleiche Rahmenbedingungen 
für traditionelle Dienstleistungsbetriebe und private Anbie-
ter von Dienstleistungen über Online-Plattformen  
(12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, gesetzliche Voraussetzungen zu
schaffen und den kantonalen Durchführungsorganen Mittel in
die Hand zu geben, damit eine Gleichbehandlung von traditio-
nellen Anbietern von Dienstleistungen und Privatpersonen, die
Dienstleistungen über professionelle Online-Vermittlungsplatt-
formen (z. B. Airbnb.com, Uber usw.) anbieten, gewährleistet
wird.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Feller, Frehner, Gmür,
Pezzatti (5)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4270 n Po. Hess Lorenz. Pelzmarkt für einheimische 
Produkte stärken  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, ob die Pelznachfrage
in der Schweiz durch einheimische Ressourcen (z. B. aus der
Jagd) gedeckt werden kann, wenn künftig auf Importe aus
Zuchten mit tierschutzwidriger Haltung verzichtet wird, und wel-
che diesbezüglichen Fördermassnahmen allenfalls zu treffen
sind.
Mitunterzeichnende: Amherd, Binder, Birrer-Heimo, Candinas,
Cassis, Gasche, Geissbühler, Grossen Jürg, Grunder,
Gschwind, Guhl, Hassler, Landolt, Quadranti, Regazzi, Siegen-
thaler, Trede, von Siebenthal (18)
06.03.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4273 n Mo. Rytz Regula. Minamata-Konvention. Die 
Schweiz soll den Export von Quecksilber verbieten  
(12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Schritte einzuleiten,
um den Export von Quecksilber zu verbieten.
Mitunterzeichnende: Böhni, Fischer Roland, Gilli, Girod, Graf
Maya, Ingold, John-Calame, Kiener Nellen, Leuenberger-
Genève, Mahrer, Müller Geri, Pardini, Schelbert, Streiff, Tho-
rens Goumaz, Trede, Wermuth (17)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4274 n Ip. Rytz Regula. Akte Schweiz/Südafrika. Nach 
Aufhebung der Archivsperre muss die Aufarbeitung 
weitergehen  (12.12.2014)
Das Nationale Forschungsprogramm Schweiz-Südafrika (NFP
42 plus) hatte zum Ziel, die schweizerische Politik gegenüber
dem Apartheidstaat zu untersuchen. Die 2003 vom Bundesrat
im Notrecht verhängte Aktensperre zum Schutz von Banken
und weiterer Unternehmen hat die Arbeiten erheblich behindert.

Nach der erfolgten Aufhebung der Archivsperre muss die histo-
rische Aufarbeitung nun weitergeführt werden. Denn gemäss
dem Leiter des NFP 42 plus, Professor Georg Kreis, konnten
aufgrund der Archivsperre wichtige Forschungslücken nicht
geschlossen werden. "Es wäre interessant zu wissen, wie viele
Kredite gewährt wurden, die nicht vom Kapitalexportplafond
erfasst wurden, den der Bundesrat 1974 erlassen hatte, und mit
welchen anderen Operationen man sich an den minimalen Ein-
schränkungen vorbeigemogelt hat. Es fehlt der Einblick in die
Einschätzungen und das Verhalten der privaten Akteure und
wie diese auf die Bundesstellen eingewirkt haben." ("WOZ" vom
3. November 2005)
Ist der Bundesrat bereit, die Aufarbeitung der Aussen- und Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und Südafrika wäh-
rend der Apartheid von 1948 bis 1994 und der folgenden Jahre
weiterzuführen und insbesondere die folgenden Schritte umzu-
setzen?
1. Auslösen einer Neuauflage und Ergänzung des NFP 42 plus
mit den von der Archivsperre betroffenen Akten, insbesondere
zum Finanz- und Rohstoffsektor, zur Rolle des Nachrichtendien-
stes und der militärischen und nuklearen Zusammenarbeit.
Dabei sollen auch südafrikanische Forscherinnen und Forscher
und Forschungsresultate einbezogen werden.
2. Ausweitung der Untersuchung auf die Übergangszeit vom
Apartheidregime in die Demokratie und die daraus entstehen-
den Abhängigkeiten zum Schweizer Finanzmarkt (Kreditver-
gabe, Hedgingverträge).
3. Öffnung der privaten Archive aus dem Finanz-, Rüstungs-
und Rohstoffsektor. Gemäss Schlussbericht zum NFP 42 plus
kann "die tatsächliche Dimension der Südafrika-Geschäfte
gewisser Unternehmungen" nur mit dem Zugang zu den Unter-
nehmensarchiven festgestellt werden.
Mitunterzeichnende: Fischer Roland, Gilli, Girod, Graf Maya,
Ingold, John-Calame, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève,
Mahrer, Pardini, Streiff, Thorens Goumaz, Trede, Wermuth (14)
18.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 14.4276 n Ip. Pieren. Ziele der verschärften Asylgesetzge-
bung umsetzen  (12.12.2014)
In der Öffentlichkeit wird fälschlicherweise der Eindruck
erweckt, durch die Krise in Syrien sei die Lage im Asylwesen
angespannt. Die Zahlen über die Herkunft der Asylsuchenden
zeigen jedoch, dass die Ursachen der aktuellen Unterbrin-
gungsprobleme gar nicht im Zustrom von Kriegsflüchtlingen lie-
gen, sondern im Zustrom von Wirtschaftsflüchtlingen. Seit
einem neuen Grundsatzentscheid des Bundesverwaltungsge-
richtes, wonach Personen, die illegal aus Eritrea ausreisen,
Asyl erhalten sollen, hat sich alleine die Zahl der Gesuche aus
Eritrea vervielfacht. Dies zeigt deutlich, wie gut organisiert das
Schleppwesen ist. Diesem verwerflichen Tun sollte die Schweiz
nicht noch Vorschub durch grosszügige Aufnahmen leisten,
sondern sich darauf konzentrieren, echten Flüchtlingen Schutz
zu gewähren.
1. Teilt der Bundesrat die Auffassung des Bundesverwaltungs-
gerichtes, dass Personen aus Eritrea alleine aufgrund ihrer ille-
galen Ausreise in der Schweiz Asyl erhalten sollen?
2. Wie beurteilen andere europäische Länder die illegale Aus-
reise aus Eritrea? Wird illegal Ausgereisten in anderen europäi-
schen Ländern ebenfalls Asyl gewährt?
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3. Ist er nicht auch der Auffassung, dass die Aufnahmegründe
für Eritreer unter den europäischen Staaten harmonisiert wer-
den sollten?
4. Wie kommt es, dass das Bundesamt und das Bundesverwal-
tungsgericht die Gesuche aus Eritrea fundamental anders auf-
fassen? Wehrdienstverweigerung ist laut der Asylgesetzgebung
kein Asylgrund. Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerich-
tes, dass Personen aus Eritrea wegen ihrer illegalen Ausreise
nicht zurückgeführt werden können, unterläuft den Entscheid
des Parlamentes, welches das Asylgesetz erst kürzlich ver-
schärft hat.
06.03.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

14.4277 n Ip. Müller-Altermatt. Ausstehende Massnahmen 
zur Umsetzung des CO2-Gesetzes  (12.12.2014)
Im letzten Klimabericht der Schweiz an das Uno-Klimasekreta-
riat hat die Schweiz in Aussicht gestellt, die gesetzten Klima-
ziele mit den bereits ergriffenen Massnahmen nicht zu
erreichen. Dies ist verschiedenen Ländern aufgefallen, und
diese haben im Hinblick auf das Review der Schweiz an der Kli-
makonferenz in Lima dazu Fragen gestellt.
Die Schweiz hat darauf geantwortet, dass die CO2-Abgabe
gemäss geltendem Gesetz weiter erhöht werden könne (in der
Verordnung bereits so vorgesehen) und dass zusätzlich der
Kompensationssatz auf importierten Treibstoffen erhöht werden
könne.
Da die Einhaltung der nationalen Gesetze Aufgabe des Bun-
desrates ist, stellen sich folgende Fragen:
1. Auf wann ist eine Anpassung der CO2-Verordnung geplant,
um den Kompensationssatz für Treibstoffimporteure so anzu-
passen, dass die Ziele des CO2-Gesetzes auch eingehalten
werden können?
2. Kann die Grundmechanik zur CO2-Kompensation in der
CO2-Verordnung dahingehend angepasst werden, dass Klima-
schutzprojekte generell über mehrere Jahre durch den Verkauf
von Bescheinigungen amortisiert werden können? Denn die
heutige Umsetzung in der CO2-Verordnung führt dazu, dass
gegen Schluss der Periode noch neue Projekte gesucht werden
müssen, die aber nur noch ein bis zwei Jahre mit Sicherheit ent-
schädigt werden können.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Grunder, Vogler (3)
25.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4278 n Mo. Schilliger. Verursacherprinzip auch bei den 
Inkassokosten. Konkretisierung von Artikel 106 OR  
(12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 106 des Schweizerischen
Obligationenrechts (OR) zu konkretisieren. Der erwähnte OR-
Artikel muss klarstellen, dass sämtliche Inkassokosten von der-
jenigen Partei zu tragen sind, die diese Kosten verursacht.
Unter Kosten sind sämtliche Inkassomassnahmen (von der
Anhebung über die Durchführung bis zur Beendigung der Pfän-
dung oder des Konkurses) zu subsumieren. Bei der Kostentra-
gung darf keine Unterscheidung gemacht werden zwischen
Privaten und Unternehmungen. Für die Bemessung des Inkas-
soschadens kann es ausserdem keine Rolle spielen, ob die
Forderung vom Gläubiger selbst oder von einem von ihm man-
datierten Dritten geltend gemacht wird. Bei der Gesetzesanpas-

sung handelt es sich um eine Konkretisierung der
Rechtsprechung, die bereits heute die Belastung des Schuld-
ners mit dem Verzugsschaden zulässt. Der entsprechende Arti-
kel ist unter ausdrücklicher Einschliessung der Inkassokosten
unter den weiteren Schaden beim Schuldnerverzug zu konkreti-
sieren.
Mitunterzeichnende: Binder, Feller, Golay, Gössi, Merlini, Pez-
zatti, Portmann, Reimann Lukas, Rutz Gregor, Schneeberger,
Vitali, Walti Beat (12)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4285 s Mo. Ständerat. Internationales Übereinkommen 
über Erbsachen (Recordon)  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Möglichkeiten zum
Abschluss eines internationalen Übereinkommens über Erbsa-
chen zu untersuchen oder andere Massnahmen zu treffen, um
zu verhindern, dass die Schweiz vom Rechtsraum ausgeschlos-
sen wird, den die Verordnung (EU) Nr. 650/2012 schafft.
Mitunterzeichnende: Bischof, Cramer, Fournier, Levrat, Schmid
Martin (5)
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR Kommission für Rechtsfragen
19.03.2015 Ständerat. Annahme.

14.4288 n Mo. Schenker Silvia. Neuer Verteilmechanismus 
des Bundesbeitrages für die Prämienverbilligung  
(12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung von Artikel 66
des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) zu
prüfen, mit welcher der Anteil des Bundesbeitrages zur Verbilli-
gung der Prämien für einen Kanton künftig entsprechend dem
Anteil der Prämienverbilligung dieses Kantons an der Prämien-
verbilligung aller Kantone festgesetzt wird. Dabei soll auch
gesamtschweizerisch einheitlich definiert werden, welche Aus-
gaben unter dem Begriff Prämienverbilligung zu subsumieren
sind. Des Weiteren soll im KVG neu festgelegt werden, wie
hoch die Mindestbeiträge der Kantone an die Prämienverbilli-
gung sein müssen.
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Friedl,
Gysi, Hadorn, Jans, Kiener Nellen, Munz (8)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4289 n Ip. Fischer Roland. Quantifizierung und Differen-
zierung der Naturgefahrenrisiken für Nationalstrasse und 
Eisenbahn am Axen  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird gebeten, eine Statistik zu den in den ver-
gangenen 30 Jahren durch Naturereignisse eingetretenen
Schadenfällen an der Nationalstrasse und der Eisenbahn am
Axen vorzulegen. Die Statistik soll darlegen, welcher Art diese
Ereignisse waren und wie hoch das Ausmass der jeweiligen
Schäden für Personen und Objekte ausgefallen ist.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Gasser, Gilli, Graf Maya, Grossen
Jürg, Hausammann, Ingold, Jans, Kessler, Maier Thomas, Rytz
Regula, Schwander, Tschümperlin, Vischer Daniel, Vogler (15)
25.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
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14.4290 n Ip. Leutenegger Oberholzer. SBB-
Immobilienbewirtschaftung  (12.12.2014)
Der Verkauf des SBB-Hauptgebäudes in Bern-Wankdorf und
das damit verbundene "Sale and Rent back"-Verfahren haben
in der Wintersession 2014 verschiedene Fragen zur Immobilien-
politik der SBB aufgeworfen:
- Leutenegger Oberholzer 14.5567, "Die SBB verkaufen ihren
Hauptsitz";
- Leutenegger Oberholzer 14.5651, "Verkaufen die SBB das
Tafelsilber?";
- Rytz Regula 14.5641, "Strategische Ziele der SBB 2015-2018.
Förderung von günstigem Wohnraum".
Die Antworten des Bundesrates sind teilweise widersprüchlich.
Der Bundesrat wird eingeladen, zur Immobilienpolitik der SBB
die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Die SBB sind einer der grössten Liegenschaftsbesitzer der
öffentlichen Hand in der Schweiz. Die zuständigen Departe-
mente EFD und UVEK erarbeiten derzeit die Strategischen
Ziele 2015-2018 der SBB (Frage Rytz Regula). Ist der Bundes-
rat bereit, in diesem Rahmen von den SBB ein Immobilienbe-
wirtschaftungskonzept zu verlangen, das auch
volkswirtschaftlichen Anliegen Rechnung trägt?
2. In einer Antwort vermerkt der Bundesrat: "Die SBB haben
derzeit keine weiteren 'Sale and Rent back'-Verfahren in Umset-
zung." Wie steht es mit der Planung von künftigen "Sale and
Rent back"-Verfahren? Trifft es im Konkreten zu, dass die SBB
neben dem geplanten IT-Gebäude in Bern-Wankdorf auch beim
geplanten Bürogebäude im waadtländischen Renens und beim
SBB-Aarepark in Olten, dem neuen Hauptsitz von SBB Cargo
und für Bereiche von SBB Infrastruktur, nach dem gleichen Ver-
fahren vorgehen wollen und dass diese Liegenschaften somit
nicht im Eigentum der SBB stehen werden?
3. Wie wird sichergestellt, dass die SBB nicht betriebsnotwen-
dige Gebäude aus kurzfristigen Renditeüberlegungen veräus-
sern? Steht die "Sale and Rent back"-Politik nicht im
Widerspruch zu einer nachhaltigen, langfristig orientierten Lie-
genschaftspolitik der SBB?
4. Wie können die SBB die Expansion des gemeinnützigen
Wohnungsbaus in der Schweiz unterstützen und voranbringen?
5. Wie kann sichergestellt werden, dass die SBB ihre Liegen-
schaftspolitik mit den raum- und städteplanerischen Zielen der
betroffenen Gemeinden und Kantone koordinieren?
18.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4291 n Mo. Humbel. Ambulanter Bereich der obligatori-
schen Krankenversicherung. Qualitätssicherung und 
Transparenz durchsetzen  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, den gesetzlichen Bestimmun-
gen der Qualitätssicherung auch im ambulanten Bereich der
OKP Nachachtung zu verschaffen, indem durchsetzbare Sank-
tionsmöglichkeiten eingeführt werden, falls die notwendige
Qualität nicht erhoben und nachgewiesen wird.
Konkret sollen sowohl im ambulanten wie im stationären
Bereich verbindliche Massnahmen zur Sicherstellung und zum
Nachweis der notwendigen Qualität vereinbart werden. Werden
keine entsprechenden Massnahmen vereinbart oder werden sie
nicht erfüllt, erfolgt eine Tarifreduktion. Bei der Tarifgenehmi-

gung muss die Qualitätssicherung wie die Wirtschaftlichkeit
geprüft werden.
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4292 n Mo. Humbel. Praxistaugliche Zulassung der Pfle-
geheime als Leistungserbringer  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Bestimmungen
im KVG so anzupassen, dass Pflegeheime selbstständig ihre
kassenpflichtigen Leistungen vollumfänglich zulasten der Kran-
kenversicherer abrechnen können und Pauschalierungen der
Leistungen möglich sind.
13.03.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4294 n Po. Glättli. Web-Index für ein freies und offenes 
Internet. Die Schweiz ist nur an 18. Stelle  (12.12.2014)
Der Web-Index (http://thewebindex.org/) der World Wide Web
Foundation ist das weltweit erste Ranking, das sowohl die Frei-
heit der Netznutzung und die Offenheit des Internets erfasst als
auch den Beitrag des Internets zum sozialen, wirtschaftlichen
und politischen Fortschritt im entsprechenden Land misst.
Untersucht wurden für den aktuellen Bericht von 2014 insge-
samt 86 Länder.
Die Schweiz ist im Gesamtindex nur auf dem 18. Rang, und sie
hat Verbesserungspotenzial in allen untersuchten Unterberei-
chen. Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzule-
gen, mit welchen bereits geplanten oder neuen Massnahmen
die Schweiz die entsprechenden Defizite möglichst rasch und
effektiv beheben kann.
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4296 n Po. Derder. Partizipative Ökonomie. Fördern, 
Rahmenbedingungen umreissen, für künftige Herausforde-
rungen gewappnet sein  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die partizipa-
tive Ökonomie vorzulegen. In diesem Bericht soll aufgezeigt
werden, welche Sektoren in der Schweiz von diesem Wirt-
schaftsmodell betroffen sind und auf welche Weise dieses
gefördert werden kann; gleichzeitig soll sichergestellt werden,
dass dieses Wirtschaftsmodell und die Sektoren, die auf "tradi-
tionelle" Weise funktionieren, nebeneinander bestehen können
und dass die Interessen der Konsumentinnen und Konsumen-
ten gewahrt bleiben. Der Bericht soll es auch ermöglichen, die
künftigen Probleme, Herausforderungen und Möglichkeiten vor-
wegzunehmen und Massnahmen vorzuschlagen, um diese Vor-
wegnahme zu begünstigen.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Barazzone, Bourgeois,
Feller, Français, Hiltpold, Maire Jacques-André, Moret,
Neirynck, Schwaab, Walti Beat (11)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
20.03.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

14.4298 n Mo. Derder. Förderung von Innovationen in der 
Medienbranche  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung der gesetzlichen
Bestimmungen zur Presseförderung vorzuschlagen, um
Anreize für Innovationen in der Medienbranche zu schaffen.
Dies mit dem Ziel, die Medien zu ermutigen, neue Geschäfts-
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modelle zu entwickeln, die dem modernen Konsum angepasst
sind. Indirekte Presseförderung wird zum Beispiel nur Zeitun-
gen gewährt, die innerhalb ihres Unternehmens Innovationspro-
gramme vorsehen, wobei sie das Unterstützungsangebot der
Kommission für Technologie und Innovation (KTI) nutzen.
18.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4299 n Ip. Derder. Umfassende Aufsicht über die digi-
tale Revolution. Muss ein Staatssekretariat für die digitale 
Gesellschaft geschaffen werden?  (12.12.2014)
Die Digitalisierung der Wirtschaft verändert unsere Gesellschaft
und die Art, wie unsere Wirtschaft funktioniert, grundlegend. Zu
nennen sind beispielsweise die Medien, das Transportwesen
(mit dem Aufkommen neuer Marktteilnehmer wie Uber), die
Hotellerie (Airbnb oder Housetrip) oder der Finanzbereich
(Crowdfunding, Bitcoin usw.). Es geht dabei allerdings nicht nur
um wirtschaftliche Aspekte: Mit der Digitalisierung unserer
Gesellschaft stellen sich Fragen zum Schutz des Privatlebens
und zum Umgang mit unseren Personendaten - vor allem, wenn
grosse Konzerne anfangen, diese Daten zu "kontrollieren".
Wie man sieht, erstrecken sich die Fragen zur Digitalisierung
über mehrere Bereiche. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass er
über die passenden Instrumente verfügt, um die richtigen Ent-
scheide zu treffen?
1. Hat er eine zufriedenstellende Übersicht über die globalen
Herausforderungen?
2. Könnten zusätzliche Instrumente in Betracht gezogen wer-
den? Dazu zählen beispielsweise eine ausserparlamentarische
Kommission für digitale Angelegenheiten, ein eidgenössischer
Beauftragter oder sogar ein Staatssekretariat für die digitale
Gesellschaft, wie es in vielen Nachbarstaaten oder in der Euro-
päischen Union bereits existiert.
Was hält der Bundesrat von diesen Vorschlägen? Zu den Auf-
gaben, die diese Struktur oder diese Person zu erfüllen hätte,
könnte die Begleitung des Landes, der Gesellschaft und der
Institutionen beim Übergang in das digitale Zeitalter zählen.
Dabei sollten sowohl die wirtschaftlichen Interessen der digita-
len Industrie als auch die Bürgerrechte in einem Staat, der sein
Überwachungssystem immer weiter ausbaut, berücksichtigt
werden. Diese Überlegungen können in einem Bericht festge-
halten werden, sie können aber auch in den Bericht über das
Privatleben integriert werden, der aufgrund der Interpellation
14.3655 erstellt wird.
18.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4300 n Mo. Derder. Crowdfunding fördern und das Inve-
stieren in KMU vereinfachen  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Vorschlag auszuarbeiten,
um Crowdfunding in der Schweiz gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zu unterstellen. Er könnte Folgendes vorschlagen: E-
Government-Lösungen, Ferninvestitionen oder die elektroni-
sche Identifikation der Investorin oder des Investors, um bei-
spielsweise rechtsgültige Dokumente elektronisch zu
akzeptieren und an Generalversammlungen teilzunehmen,
ohne physisch anwesend zu sein.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Bourgeois, Feller, Fran-
çais, Hiltpold, Lüscher, Moret, Neirynck, Walti Beat (9)
06.03.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4301 n Po. Ruiz Rebecca. Für eine Studie über die Aus-
wirkungen des neuen Namensrechts  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird damit beauftragt, in einem Bericht genau
darzulegen, welche Auswirkungen das neue Namensrecht auf
die Namenswahl hat, insbesondere auf diejenige der Frauen.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Barazzone, Bernasconi, Cheval-
ley, Fehr Jacqueline, Feller, Feri Yvonne, Golay, Gysi, Hiltpold,
Jans, Jositsch, Lüscher, Lustenberger, Marra, Masshardt,
Moret, Moser, Munz, Nordmann, Parmelin, Reynard, Rime,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Schwaab, Steiert, Tornare,
Veillon, Wermuth (30)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.4302 n Mo. Ruiz Rebecca. Für ein wirksames Verbot der 
Terrorismusfinanzierung in der Schweiz  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu veranlassen, dass die Terro-
rismusfinanzierung auch dann strafbar ist, wenn der Täter oder
die Täterin die Möglichkeit der Terrorismusfinanzierung lediglich
in Kauf nimmt, und dass in Artikel 260quinquies des Strafge-
setzbuches die subjektiven und objektiven Tatbestände den
realen Bedrohungen angepasst werden, die heute zu den wich-
tigsten gehören.
Mitunterzeichnende: Allemann, Bernasconi, Chevalley, Fehr
Jacqueline, Feri Yvonne, Friedl, Gysi, Jans, Lustenberger,
Marra, Masshardt, Munz, Nordmann, Reynard, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Schwaab, Steiert, Tornare, Wermuth (20)
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.4303 n Ip. Moret. Anhörung von unbegleiteten minder-
jährigen Asylsuchenden durch das SEM  (12.12.2014)
In einem kürzlich ergangenen Urteil hat das Bundesverwal-
tungsgericht detailliert dargelegt, wie im Asylverfahren die
Anhörung unbegleiteter Minderjähriger abzulaufen hat.
Zunächst muss die für die Anhörung zuständige Person über
eine Ausbildung verfügen, die es ihr erlaubt, den kognitiven
Fähigkeiten des Kindes Rechnung zu tragen und die Befragung
auf eine dem Kind angemessene Art durchzuführen. Ihre Aus-
bildung soll es der zuständigen Person ferner ermöglichen, den
Wahrheitsgehalt des Gesagten besser abzuschätzen, indem sie
das Alter des Kindes berücksichtigt sowie die nonverbale Kom-
munikation während der Anhörung. Das Bundesverwaltungsge-
richt hält genau fest, wie die Anhörung abzulaufen hat.
An Personen, die mit der Anhörung von minderjährigen Asylsu-
chenden betraut sind, werden folglich sehr hohe Anforderungen
gestellt. Ich stelle deshalb die folgenden Fragen:
Verfügt das Staatssekretariat für Migration (SEM) über ausrei-
chend Personal, das die vom Bundesgericht genannten Anfor-
derungen an die Durchführung einer Anhörung von
unbegleiteten Minderjährigen erfüllt, dies auch vor dem Hinter-
grund, dass die Gesuche minderjähriger Asylsuchender prioritär
zu behandeln sind? Was gedenkt der Bundesrat zu unterneh-
men, falls dies nicht der Fall ist?
18.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4305 n Ip. Moret. Täuschung auf der Website gewisser 
Krankenversicherer  (12.12.2014)
Die Medien haben darüber berichtet, dass einzelne Kranken-
versicherer versucht haben, kranke und ältere Personen davon
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abzuhalten, ihre Krankenversicherung bei ihnen abzuschlies-
sen, indem sie diesen Personen auf der Website nicht die
ganze Palette ihrer Produkte angeboten haben. Diese geset-
zeswidrige Praxis wurde vom Bundesamt für Gesundheit (BAG)
festgestellt, als es im Oktober die Websites der Versicherungs-
unternehmen untersucht hat. Die betreffenden Versicherer wur-
den aufgefordert, schnell die nötigen Korrekturen vorzunehmen.
Das BAG hat die Namen der fehlbaren Unternehmen nicht
bekanntgegeben, sodass nun die ganze Branche in einem
schlechten Licht dasteht. Ich stelle dem Bundesrat folgende
Fragen:
1. Warum wurden die Namen der fehlbaren Krankenversicherer
nicht veröffentlicht?
2. Welche Sanktionen wurden gegen die fehlbaren Krankenver-
sicherer ergriffen?
3. Welchen Sanktionen haben Krankenversicherer, die sich
erneut der Täuschung schuldig machen, zu erwarten, sobald
das neue Krankenversicherungsaufsichtsgesetz in Kraft ist?
18.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4306 n Ip. Moret. Regionale Unterschiede bei den 
Krankenkassenprämien  (12.12.2014)
Der Bundesrat erklärt in seiner Antwort auf meine Interpellation
14.3983 - und dafür bedanke ich mich -, wie das heutige
System mit der Festlegung der Prämien nach Regionen funktio-
niert, und hält die bedeutenden Verbesserungen fest, die mit
dem neuen Artikel 61 Absatz 2bis KVG erreicht werden, den
das Parlament im Rahmen des neuen Krankenversicherungauf-
sichtsgesetzes beschlossen hat. Damit das Ganze mit genauen
Zahlen untermauert werden kann, stelle ich dem Bundesrat fol-
gende Fragen:
1. Wie hoch war die durchschnittliche Krankenkassenprämie in
der Prämienregion 1 des Kantons Waadt im Jahr 2013?
2. Wie hoch waren die Durchschnittskosten zulasten der Kran-
kenversicherung in der Prämienregion 1 des Kantons Waadt im
Jahr 2013?
3. Wie hoch war die durchschnittliche Krankenkassenprämie in
der Prämienregion 2 des Kantons Waadt im Jahr 2013?
4. Wie hoch waren die Durchschnittskosten zulasten der Kran-
kenversicherung in der Prämienregion 2 des Kantons Waadt im
Jahr 2013?
11.02.2015 Antwort des Bundesrates.
20.03.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

14.4307 n Mo. Moret. Anbieter im öffentlichen Beschaf-
fungswesen. Einhaltung der Lohngleichheit nachweisen  
(12.12.2014)
Der Bundesrat wird beauftragt, den vorhandenen gesetzlichen
Handlungsspielraum nach Artikel 8 Absatz 2 in fine des Bun-
desgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) zu
nutzen, um zu verlangen, dass die Anbieterinnen und Anbieter
mittels einer Bescheinigung eines sachverständigen Dritten den
Nachweis für die Einhaltung der Bestimmungen über die Lohn-
gleichheit erbringen. Falls die bestehenden gesetzlichen Grund-
lagen unzureichend sind, soll der Bundesrat verlangen, dass
das BöB ergänzt wird, damit alle Anbieterinnen und Anbieter
eine solche Bescheinigung einreichen müssen.
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
20.03.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
04.06.2015 Nationalrat. Annahme.

14.4308 n Mo. Golay. Genf verteidigt unsere Armee und 
möchte das legendäre Schützenbataillon 14 erhalten, das 
auf General Dufour zurückgeht  (12.12.2014)
Der Bundesrat wird dazu aufgefordert, das Schützenbataillon
14, das der Genfer Bevölkerung am Herzen liegt, im Rahmen
der Weiterentwicklung der Armee zu erhalten.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Barazzone, Binder, Borer, Bortoluzzi, Bourgeois, Brand, Brun-
ner, Büchler Jakob, Bugnon, Buttet, Clottu, Darbellay, de Cour-
ten, Egloff, Estermann, Fehr Hans, Feller, Flückiger Sylvia,
Frehner, Freysinger, Fridez, Geissbühler, Germanier, Giezen-
danner, Gmür, Grin, Gschwind, Hausammann, Herzog, Hiltpold,
Hurter Thomas, Killer Hans, Landolt, Lüscher, Lustenberger,
Miesch, Monnard, Moret, Mörgeli, Müller Leo, Müller Thomas,
Müri, Nidegger, Parmelin, Perrinjaquet, Quadri, Regazzi, Rei-
mann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Rime, Ritter,
Romano, Rösti, Rusconi, Rutz Gregor, Schilliger, Schläfli,
Schneider-Schneiter, Stahl, Stamm, Tornare, Veillon, Vitali, von
Siebenthal, Voruz, Walter (70)
11.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3000 n Mo. Nationalrat. Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses in der Schweiz (Kommission für Wis-
senschaft, Bildung und Kultur NR)  (15.01.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in Anwendung von Artikel 41
Absätze 2 und 5 des Bundesgesetzes über die Förderung der
Forschung und der Innovation eine Kommission für den von ihm
geforderten Umbau der wissenschaftlichen Karrierestrukturen
an Schweizer Hochschulen einzusetzen. Die Kommission arbei-
tet ein Programm aus, das ab der nächsten BFI-Periode die
Umstellung auf ein mehrstufiges Karrieremodell mit den Stellen-
kategorien Postdoc (befristet), Assistenzprofessur (Tenure
Track), Assoziierte Professur (unbefristet) und Ordentliche Pro-
fessur (unbefristet) ermöglicht. Das Programm soll den Hoch-
schulen unter Wahrung ihrer Autonomie direkte Anreize geben,
um die Stellenkategorien fächerübergreifend einzuführen. Die
Kommission legt für jede Stellenkategorie die Mindeststandards
bezüglich Kompetenzen, Rekrutierung und Evaluierung fest und
unterbreitet dem Bundesrat einen Vorschlag zum finanziellen
Umfang, zur Umsetzung und zur Dauer des Anreizprogramms.
In der Kommission sind neben dem SBFI, der Swissuniversities,
des SNF und der Actionuni auch die Universitätskantone sowie
mehrere unabhängige Expertinnen und Experten für Tenure-
Track-Karrieren vertreten.
Eine Minderheit (Portmann, Keller Peter, Monnard, Mörgeli,
Müri, Pieren) beantragt, die Motion abzulehnen.
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
09.03.2015 Nationalrat. Annahme.

15.3001 s Mo. Ständerat. Schaffung von Handlungsspiel-
raum in der Gewässerschutzverordnung (Kommission für 
Umwelt, Raumplanung und Energie SR)  (19.01.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Gewässerschutzverordnung
und sämtliche Richtlinien dahingehend anzupassen, dass die
Kantone für die Festlegung der Gewässerräume nach Artikel
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36a des Gewässerschutzgesetzes den maximal möglich Hand-
lungsspielraum erhalten.
25.02.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
16.03.2015 Ständerat. Annahme.

x 15.3004 n Mo. Sicherheitspolitische Kommission 
NR. Einrichtung einer Telefonhotline für besorgte Bürger 
oder Eltern von sich radikalisierenden Jugendlichen  
(27.01.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Telefonhotline für besorgte
Bürger oder Eltern von sich radikalisierenden Jugendlichen ein-
zurichten oder diese national zu koordinieren.
Sprecherin: Graf-Litscher
06.03.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR/SR Sicherheitspolitische Kommission
01.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

x 15.3005 n Mo. Geschäftsprüfungskommission 
NR. Protokollführung im Bundesrat  (29.01.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt:
1. Artikel 13 Absatz 3 des Regierungs- und Verwaltungsorgani-
sationsgesetzes (RVOG) in seinem aktuellen Wortlaut
Nachachtung zu verschaffen;
2. den eidgenössischen Räten eine Anpassung von Artikel 18
RVOG vorzuschlagen, sodass er für die Protokollierung der
Bundesratssitzungen ein eigenes Protokollführungsteam beizie-
hen kann.
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme von Ziffer 1
und die Ablehnung von Ziffer 2 der Motion.
NR/SR Geschäftsprüfungskommission
03.06.2015 Ständerat. Annahme der gleichlautenden Mo.
GPK-SR, Nr. 15.3006.
04.06.2015 Nationalrat. Annahme (Damit ist die gleichlautende
Motion 15.3006 ebenfalls überwiesen).

x 15.3006 s Mo. Geschäftsprüfungskommission 
SR. Protokollführung im Bundesrat  (29.01.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt:
1. Artikel 13 Absatz 3 des Regierungs- und Verwaltungsorgani-
sationsgesetzes (RVOG) in seinem aktuellen Wortlaut
Nachachtung zu verschaffen;
2. den eidgenössischen Räten eine Anpassung von Artikel 18
RVOG vorzuschlagen, sodass er für die Protokollierung der
Bundesratssitzungen ein eigenes Protokollführungsteam beizie-
hen kann.
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme von Ziffer 1
und die Ablehnung von Ziffer 2 der Motion.
NR/SR Geschäftsprüfungskommission
03.06.2015 Ständerat. Annahme.
04.06.2015 Nationalrat. Annahme der gleichlautenden Motion
GPK-NR, Nummer 15.3005.

15.3008 s Mo. Kommission für Rechtsfragen SR. Artikel 
260ter des Strafgesetzbuches. Änderung  (10.02.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung eine
Vorlage mit den notwendigen Änderungen der Strafnorm von

Artikel 260ter des Strafgesetzbuches zu unterbreiten. Damit soll
den in den letzten Jahren geltend gemachten Schwierigkeiten
bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens Rechnung
getragen werden. Die Bestimmung soll den Anliegen der Praxis
Rechnung tragen und in der Schweiz Verfahren wegen der Mit-
gliedschaft zu einer kriminellen Organisation mit zusätzlichen
Tatbestandselementen bis hin zu Verurteilungen ermöglichen.
Zu prüfen ist namentlich, ob Anpassungen der Definition der kri-
minellen Organisation, der Tathandlungen sowie der Strafdro-
hung angezeigt sind.
NR/SR Kommission für Rechtsfragen

15.3010 n Po. Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur NR. Bericht des Bundesrates über das Engagement 
des Bundes gegen Kinderarbeit  (12.02.2015)
Der Bundesrat wird ersucht, dem Parlament einen Bericht über
sämtliche Massnahmen und Aktionen zu unterbreiten, welche
der Bund zur Bekämpfung der Kinderarbeit auf internationaler
Ebene ergriffen hat. Zudem sind darin die diesbezügliche
Zusammenarbeit der Schweiz mit den internationalen Organisa-
tionen sowie die Rolle der Schweizer Unternehmen (insbeson-
dere jener mit Bundesbeteiligung) sowie der Schweizer
Botschaften und Konsulate aufzuzeigen.
Der Bundesrat wird des Weiteren aufgefordert, in diesem
Bericht auch seine Ziele in diesem Bereich sowie die künftigen
Engagements zur Abschaffung der Kinderarbeit darzulegen.
Eine Minderheit (Keller Peter, Grin, Herzog, Mörgeli, Müri, Pie-
ren, Stahl, Wasserfallen) beantragt die Ablehnung des Postula-
tes.
13.03.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

15.3011 n Mo. Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur NR. BFI-Periode 2017-2020. Notwendige Reformen 
ohne Substanzverluste umsetzen  (13.02.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, für die Förderung von Bildung,
Forschung und Innovation (BFI-Botschaft) in den Jahren 2017
bis 2020 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 3,9
Prozent einzuplanen (bei Annahme eines Sockelwachstums
von 1 Prozent). Die Wachstumsrate muss eine ganze Reihe
notwendiger Reformen sowohl in der Berufsbildung als auch in
der Hochschulbildung ermöglichen. Insbesondere müssen die
angekündigten Massnahmen für eine Stärkung der höheren
Berufsbildung und für eine attraktivere wissenschaftliche Kar-
riere umgesetzt werden, ohne dabei die vorhandene Substanz
und Exzellenz in allen Bereichen des BFI-Systems zu gefähr-
den.
Eine Minderheit (Grin, Herzog, Mörgeli, Müri, Pieren, Portmann)
beantragt die Ablehnung der Motion.
25.03.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
19.06.2015 Nationalrat. Annahme.

x 15.3012 s Po. Kommission für Wirtschaft und Abgaben-
SR (14.302). Anliegen des Kantons Tessin. Ausgangslage 
und Entwicklungsperspektive  (23.02.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Massnahmen darzulegen,
die er getroffen hat und weiter treffen wird, um die in den Stan-
desinitiativen 14.302, 14.303, 14.304 geäusserten Sorgen und
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Anliegen des Kantons Tessin aufzunehmen. Dabei sollen insbe-
sondere die Massnahmen, Handlungsmöglichkeiten und die all-
fälligen Fortschritte in den Bereichen Grenzgängerbesteuerung,
Doppelbesteuerungsabkommen mit Italien und Personenfreizü-
gigkeit dargestellt werden.
15.04.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
18.06.2015 Ständerat. Annahme.

15.3013 n Mo. Finanzkommission NR. Strategische Über-
prüfung der Bundesaufgaben  (26.02.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine strategische Überprüfung
der Bundesaufgaben an die Hand zu nehmen mit dem Ziel, den
Haushalt ausgabenseitig um jährlich wiederkehrende 1,5 Milli-
arden Schweizerfranken zu entlasten. Die Umsetzung der
Ergebnisse soll in Schritten über die Voranschläge 2017 bis
2019 erfolgen und die Anliegen eines nachhaltigen Bürokratie-
abbaus aufnehmen.
Eine Minderheit (Hadorn, Carobbio Guscetti, Gilli, Gysi,
Jositsch, Kiener Nellen, Schwaab, Vischer) beantragt die Ableh-
nung der Motion.
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
NR/SR Finanzkommission

x 15.3015 s Ip. Stadler Markus. Medizinische Fakultäten 
zum Bund?  (02.03.2015)
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie viele neu ausgebildete Ärztinnen und Ärzte braucht die
Schweiz pro Jahr?
2. Wie viele bildet die Schweiz pro Jahr aus bzw. entlässt sie in
die Praxis?
3. Ist der Bundesrat auch der Meinung,
3.1 dass die heutige Aufgabenzuweisung der medizinischen
Ausbildung dafür mitverantwortlich ist, dass in der Schweiz seit
Jahren deutlich zu wenige Ärztinnen und Ärzte ausgebildet wer-
den?
3.2 dass es wenig eigenverantwortlich ist, wenn die Schweiz als
reiches Land Jahr für Jahr ausgebildete Ärztinnen und Ärzte
aus dem Ausland an sich zieht, die dort fehlen?
3.3 dass eine Aufgabenzuweisung der ärztlichen Ausbildung an
den Bund wesentlich dazu beitragen könnte, Angebot und
Nachfrage in der Schweiz besser in Übereinstimmung zu brin-
gen?
3.4 dass gerade dezentralere Gebiete in der Schweiz hinsicht-
lich der ärztlichen Versorgung von einer Bundeszuständigkeit in
der Ausbildung profitieren könnten?
3.5 dass die Universitätskantone dadurch eine finanzielle Entla-
stung erfahren würden, was der künftigen Suche nach einem
neuen Gleichgewicht unter den Kantonen im Zusammenhang
mit grossen politischen Vorhaben (USTR III usw.) entgegen-
kommen könnte?
4. Falls der Bundesrat sich gegen eine Übernahme der Ärzte-
ausbildung durch den Bund ausspricht:
4.1 Welche Bundesmassnahmen sieht er im Rahmen der pri-
mären Verantwortung der Kantone, um zu einer grösseren
Übereinstimmung des Angebots mit der Nachfrage zu kommen,
ausser der Hoffnung auf die Kantone und dem Zuwarten?

4.2 Welche Massnahmen sieht er im Rahmen der subsidiären
Verantwortung des Bundes gemäss Artikel 63a Absatz 5 der
Bundesverfassung?
Mitunterzeichnerin: Seydoux (1)
15.04.2015 Antwort des Bundesrates.
17.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3016 s Ip. Häberli-Koller. Fluglärmbelastung im Osten 
des Flughafens Zürich  (02.03.2015)
Der Bundesrat wird ersucht, folgende Fragen zu beantworten:
1. Teilt er die Auffassung, dass lärmarme Anflugverfahren (wie
CDA) zur Reduzierung des Fluglärms in Zukunft als Normalfall
und Basisverfahren durchgeführt und publiziert werden müs-
sen, solange dies die Kapazitätsansprüche zulassen?
2. Wie steht er zur Erhöhung der Ausgangshöhe für den Endan-
flug (Initial Approach Altitude) auf 7000 bis 8000 Fuss gegen-
über heute 5000 Fuss, insbesondere in Anbetracht des Zieles,
die An- und Abflüge aus Sicherheitsgründen strikte zu entflech-
ten und so unter Radarführung eine Lärmreduktion zu errei-
chen, wenn aus Gründen der Kapazitätsansprüche keine
lärmarmen Anflugverfahren (wie CDA) durchgeführt werden
können?
3. Teilt er die Meinung von Experten, wonach die Nutzung des
gesamten Flugraumes die Möglichkeiten des Flughafens erheb-
lich verbessert, eine ausgeglichene Verteilung des Fluglärms
innerhalb der Schweiz und für unsere südbadischen Nachbarn
zu erreichen?
Mitunterzeichner: Eberle (1)
29.04.2015 Antwort des Bundesrates.
17.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3017 s Po. Graber Konrad. Zukunftsperspektiven für 
die Schweiz  (02.03.2015)
Der Bundesrat wird ersucht zu prüfen, wie den zurzeit schwieri-
gen Perspektiven der Schweiz mit einem engagierten Schritt in
die Zukunft begegnet werden kann. Dazu soll er auf Grundlage
der sich aktuell bietenden Opportunitäten (z. B. Starker Fran-
ken, Negativzinsen usw.) ohne Verzug in einer Auslegeordnung
verschiedentlich diskutierte Vorschläge im Detail auf Stärken
und Schwächen bzw. Chancen und Risiken analysieren, dar-
über Bericht erstatten und eine Bestvariante zur Umsetzung
vorschlagen.
Mitunterzeichnende: Föhn, Germann, Schmid Martin, Schwal-
ler, Zanetti (5)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
18.06.2015 Ständerat. Annahme.

15.3019 n Mo. Feller. Vierteljährlicher Wirksamkeitsbericht 
des Bundesrates. Änderungen am Finanzausgleichsgesetz  
(02.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Massnahmen zu treffen, die
nötig sind, damit das Parlament am Bundesgesetz über den
Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) bei der Beurteilung des
vierjährlichen Wirksamkeitsberichtes Änderungen vornehmen
kann.
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Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Fiala, Fran-
çais, Gmür, Gössi, Grin, Hiltpold, Pezzatti, Walti Beat (10)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3020 n Ip. Schneeberger. Unflexible Haltung beim BFE  
(02.03.2015)
Die gültige Energieverordnung sieht klipp und klar vor, dass
Schweizer Unternehmen aus Gründen der Wettbewerbsfähig-
keit vom Netzzuschlag befreit werden können - sie bekommen
den Zuschlag innert zweier Monate nach Gutheissung des
Gesuchs rückerstattet. Jedoch erschwert das Bundesamt für
Energie (BFE) die Rückerstattung durch bürokratische Auf-
wände: Die Unternehmen hatten aufgrund der Frankenstärke
um eine monatliche Rückvergütung gebeten, damit sie nicht ein
Jahr lang Bank für den Bund spielen müssen. Dieses Anliegen
würde den Firmen Liquidität geben und sie damit unbürokra-
tisch unterstützen. Statt hier sofort Ja zu sagen und die Hand zu
reichen argumentiert das BFE mit Formalismen und der Not-
wendigkeit einer Revision einer Verordnung. Genau dieses Ver-
halten beschädigt das Ansehen der Bundesverwaltung in der
Wirtschaft!
Ich bitte daher um die Beantwortung der folgenden Frage:
Was macht der Bundesrat, damit möglichst rasch und ohne
zusätzlichen bürokratischen Aufwand eine monatliche Rücker-
stattung des Netzzuschlags erfolgen kann?
29.04.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3021 n Ip. Ruiz Rebecca. Transparente und auch für 
kleine Einkommen zumutbare Bankgebühren  (02.03.2015)
Die Banken unseres Landes verfolgen im Bereich der Verwal-
tungs-, Bearbeitungs- und Zahlungsgebühren sehr disparate
(und wenig transparente) Politiken. Sie profitieren davon, dass
Angestellte für die Überweisung ihres Lohnes ein Bank- oder
Postkonto besitzen müssen. Die Kundinnen und Kunden hinge-
gen bemerken oft erst am Ende des Jahres anhand der Jahres-
abrechnung, welche Gebühren die Bank erhoben hat. Sie
können also nicht gratis über das verdiente Geld verfügen.
Schlimmer noch: Die Tarife benachteiligen oft Menschen mit
einem kleinen Einkommen durch höhere Gebühren. Auch muss
man nach der Einführung einer Gebühr für jede Bareinzahlung
am Schalter mittlerweile fast zwingend ein Bankkonto besitzen.
1. Hat der Bundesrat die Gesamtübersicht über die in der
Schweiz erhobenen Bankgebühren?
2. Hält der Bundesrat diese Gebühren für verhältnismässig?
Welche gesetzliche Basis liegt ihnen zugrunde?
3. Verfügt der Bundesrat über Mittel, um sicherzustellen, dass
es in diesem Sektor keine Kartellabsprache gibt, mit der die Exi-
stenz oder das Erscheinen gebührenfreier Konten verhindert
werden soll?
4. Sollte nach Ansicht des Bundesrates nicht sichergestellt wer-
den, dass die Gebühren für ein Konto nach dem Prinzip der
strikten Kostendeckung erhoben werden?
5. Ist der Bundesrat aus denselben Gründen nicht auch der
Meinung, dass ein Konto eine unentbehrliche Dienstleistung ist
und die Gesetzgebung es allen Bürgerinnen und Bürgern
ermöglichen sollte, ein kostenloses Konto zu besitzen, wie dies
nach dem Entscheid des Europäischen Parlamentes im April
2014 auch in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union der
Fall ist?

6. Was hält der Bundesrat andernfalls von einer Verpflichtung
der Banken, Kundinnen und Kunden in finanziellen Schwierig-
keiten die Bankdienstleistungen zu einem reduzierten Preis
anzubieten, wie dies auch in anderen Ländern wie Frankreich
der Fall ist?
7. Würde der Bundesrat die Schaffung einer unabhängigen
Website unterstützen, auf der die Zinssätze und die Bankge-
bühren verglichen werden, um der Bevölkerung einen transpa-
renten und einfachen Vergleich der angebotenen Tarife zu
ermöglichen, sodass sie deren Entwicklung nachverfolgen kön-
nen, entsprechend dem Entscheid des EU-Parlamentes vom
April 2014?
15.04.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3023 n Po. Schmid-Federer. Förderung des Schutzes der 
Flüchtlinge aus Syrien mittels Hilfe vor Ort  (03.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, konkrete Massnahmen in den
Bereichen Nothilfe und Wiederaufbauhilfe auszuarbeiten, um
eine Verbesserung der Situation der Vertriebenen in Syrien und
der Flüchtlinge aus Syrien in den Nachbarländern zu erreichen.
Falls die Finanzierung dieser Massnahmen mit den bestehen-
den Rahmenkrediten nicht möglich ist, ist eine Zusatzfinanzie-
rung mittels eines ausserordentlichen Rahmenkredits zu prüfen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Fiala, Gilli, Graf Maya, Gschwind,
Hardegger, Hiltpold, Ingold, Markwalder, Quadranti, Streiff,
Vischer Daniel, Vogler, Walti Beat (14)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
19.06.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

x 15.3024 n Ip. Clottu. Bürgerinnen und Bürger mit Schwei-
zer Wurzeln oder nicht?  (03.03.2015)
Die tragischen Ereignisse, die die freie Welt Anfang Januar
erschüttert haben, heben ein Problem unseres Schweizer Infor-
mationswesens hervor: Es wurde immer wieder gesagt, dass
die betreffenden Terroristen Franzosen gewesen seien. Die ver-
öffentlichten Bilder haben aber ganz klar gezeigt, dass diese
Franzosen bestimmt keine französischen Wurzeln hatten.
Wäre es von daher nicht nötig, für die ersten Jahre nach der
Einbürgerung eine Probezeit einzuführen, ähnlich wie beim
Führerschein für Junglenkerinnen und Junglenker, und den
endgültigen Erwerb der Schweizer Staatsbürgerschaft erst zu
bestätigen, wenn beispielsweise innerhalb der ersten fünf Jahre
keine schwere Widerhandlung oder Straftat begangen wird?
Wäre es in diesem Sinne nicht auch denkbar, die durch Einbür-
gerung erworbene Schweizer Staatsbürgerschaft im Falle von
Mord oder einer anderen schweren Straftat wieder zu entzie-
hen?
Diese Vermischung dient meiner Meinung nach bestimmt einer
Desinformation durch die Medien, die zur Verschärfung des
Unsicherheitsgefühls in der Bevölkerung beiträgt. So wiederholt
man uns auch immer wieder, dass die Gefängnisinsassen zu
einem grossen Teil Schweizerinnen und Schweizer seien,
obwohl bei einem Gefängnisbesuch schnell klarwird, dass diese
Insassen mit Schweizerpass wohl kaum von Wilhelm Tell
abstammen.
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.
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15.3025 n Mo. Golay. Vorrang von Angestellten mit schwei-
zerischer Nationalität in der Bundesverwaltung  
(03.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, durch konkrete Massnahmen
sicherzustellen, dass die Anstellung von Schweizer Staatsange-
hörigen in der Bundesverwaltung und den Rechtseinheiten, an
denen der Bund Mehrheitsanteile besitzt, oberste Priorität hat.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Bortoluzzi,
Brunner, Büchel Roland, Bugnon, Clottu, de Courten, Egloff,
Estermann, Fehr Hans, Flückiger Sylvia, Freysinger, Geissbüh-
ler, Grin, Hausammann, Heer, Knecht, Müri, Nidegger, Pantani,
Quadri, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie,
Rusconi, Schibli, Stamm, Veillon, von Siebenthal,
Wobmann (31)
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3026 s Po. Eder. Förderung des Schutzes der Flücht-
linge aus Syrien mittels humanitärer Hilfe vor Ort  
(03.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, wie konkrete Massnahmen zur Verbesserung der Situation
der Vertriebenen in Syrien und der Flüchtlinge aus Syrien in den
Nachbarländern ergriffen werden können. Die Massnahmen
sollen im Besonderen die Bereiche Nothilfe und Wiederaufbau-
hilfe umfassen. Die Finanzierung soll in erster Linie aus den
bestehenden Rahmenkrediten Humanitäre Hilfe und Entwick-
lungszusammenarbeit erfolgen. Eine Zusatzfinanzierung mittels
eines speziellen und ausserordentlichen Rahmenkredits ist zu
prüfen, falls sich eine Neuzuweisung der vorhandenen Mittel
nachweislich als unmöglich herausstellen sollte.
Mitunterzeichnende: Abate, Altherr, Baumann, Bieri, Bischof,
Bischofberger, Bruderer Wyss, Comte, Egerszegi-Obrist, Eng-
ler, Fetz, Gutzwiller, Hefti, Hess Hans, Keller-Sutter, Levrat, Nie-
derberger, Recordon, Savary, Stadler Markus, Theiler,
Zanetti (22)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
16.06.2015 Ständerat. Annahme.

x 15.3027 n Ip. Geissbühler. Swissness-Vorlage. Aufschie-
ben und vereinfachen  (04.03.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Ist er angesichts der Frankenstärke bereit, die Inkraftsetzung
des revidierten Markenschutzgesetzes um mindestens fünf
Jahre aufzuschieben?
2. Ist er bereit, in der Zwischenzeit die Ausführungsgesetzge-
bung dermassen zu vereinfachen, dass für die Unternehmen
kein administrativer Mehraufwand entsteht?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3029 n Ip. Sozialdemokratische Fraktion. Swissleaks. 
Wie wird die mangelhafte Überwachung erklärt, wie wird 
Abhilfe geschaffen?  (04.03.2015)
Gemäss den unter Swissleaks bekanntgewordenen Enthüllun-
gen hat die Bank HSBC in den Jahren 2006 und 2007 schwei-
zerischen und ausländischen Kundinnen und Kunden im
grossen Stil dabei geholfen, ihre Guthaben zu verheimlichen.

Die Kundschaft der Bank nahm diese Dienste oft in Anspruch,
um Vermögenswerte vor dem Finanzamt ihres jeweiligen Lan-
des, aber auch vor den Steuerbehörden der Schweiz zu verber-
gen. Zudem scheinen die Vermögen teilweise aus kriminellen
Tätigkeiten zu stammen und fallen unter die Gesetzgebung zur
Geldwäscherei, die zu dieser Zeit bereits in Kraft war. Schlies-
slich haben offenbar gewisse Kundinnen und Kunden solche
Konten zur indirekten Finanzierung terroristischer Aktivitäten
genutzt.
1. Am 28. Februar 2011 erklärte die Finma ihre HSBC-Untersu-
chung, deren Gegenstand "die damalige IT-Organisation und
die seither von der HSBC getroffenen organisatorischen und
technischen Vorkehrungen im Hinblick auf die gesetzlichen
Anforderungen" waren, für abgeschlossen. Ist der Bundesrat
nicht der Ansicht, dass die Untersuchung der Finma auch den
Dateninhalt hätte einschliessen müssen, um Pläne für die Bei-
hilfe zu Geldwäscherei, Steuerbetrug und Terrorismusfinanzie-
rung aufzudecken?
2. Müsste man nicht schneller zur vollen internationalen Koope-
ration und zum automatischen Informationsaustausch überge-
hen, um entsprechende Tätigkeiten in Zukunft zu verhindern?
3. Welche zusätzlichen Vorkehrungen will der Bundesrat treffen,
damit in Zukunft solche Praktiken der Aufsicht nicht mehr entge-
hen?
4. Laut "Le Temps" profitierten über 11 000 in der Schweiz
ansässige Personen (oder Personen, die eine schweizerische
Adresse angegeben hatten) von den Diensten der HSBC. Wel-
che Massnahmen will der Bundesrat ergreifen, um die den
Steuerbehörden von Bund, Kantonen und Gemeinden entgan-
genen Gelder von in der Schweiz ansässigen Steuerpflichtigen
einzutreiben - im Wissen darum, dass ein Teil dieser Vermö-
genswerte und der daraus resultierenden Erträge möglicher-
weise immer noch nicht deklariert ist?
5. Was wird die Schweiz unternehmen, um ausländischen Staa-
ten dabei zu helfen, hinterzogene Steuerbeträge zurückzuerhal-
ten, im Wissen, dass bei Abgabebetrug bereits zum
betreffenden Zeitpunkt internationale Rechtshilfe im Sinne von
Artikel 3 Absatz 3 der 2005 gültigen Version des IRSG gewährt
werden konnte?
Sprecherin: Schneider Schüttel
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3034 n Ip. Flückiger Sylvia. Frankenschock für Schwei-
zer Waldbesitzer und Holzindustrie  (04.03.2015)
Die Aufhebung der Kursuntergrenze trifft Waldbesitzer und
Holzindustrie mit voller Wucht. Viele der rund 12 000 Arbeits-
plätze in Waldwirtschaft und Rohholzverarbeitung sind gefähr-
det. Reduzierte Holznutzung führt unweigerlich zu einer
Verschlechterung der Waldpflege. Die Branche ergreift Selbst-
hilfemassnahmen, sie ist jedoch dringend auf bessere Rahmen-
bedingungen angewiesen.
Nicht nur die Verluste im Export sind kaum mehr zu verkraften.
Die Importkonkurrenz aus dem Euroraum drückt die Branche
regelrecht an die Wand: gegen Produkte, die seit 2009 bis zu 40
Prozent billiger geworden sind, haben die Schweizer Anbieter,
deren Kosten allesamt in Franken anfallen, keine Chance.
Mit sieben parlamentarischen Vorstössen während dieser Ses-
sion werden die Erwartungen der Branche dargelegt:
- Erhöhung des Gesamtgewichtes für Holztransporte von 40 auf
44 Tonnen;
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- befristete Aufhebung der LSVA für Rohholztransporte;
- vorgezogene Investitionen in die Waldpflege als Sofortmass-
nahmen im Rahmen des Jahresbudgets 2015;
- Akzentverschiebung bei der Förderung auf holzproduktionsre-
levante Tätigkeiten: verstärkte Ausrichtung des WaG und der
NFA-Programme auf die Wirtschaftlichkeit der Waldpflege;
- Vermarktbarkeit von Nicht-Holz-Waldleistungen einschliesslich
CO2-Speicher;
- Unterstützung der Branchenwerbung für Schweizer Holz;
- Verwendung von eigenem Holz für Waldbesitzer mit Subven-
tionen.
Am 9. März wird im Ständerat die Ergänzung des Waldgesetzes
mit Anträgen zur Erschliessung ausserhalb des Schutzwaldes
beraten.
Die Branche rechnet mit einem Ertragsausfall von rund 165 Mil-
lionen Franken. Die geforderten Massnahmen könnten eine
Entlastung von 70 Millionen Franken bringen. Die meisten
Massnahmen könnten einfach durch Umlagerung der bestehen-
den Budgets von Bund und Kantonen finanziert werden.
Ich bitte den Bundesrat, dazu folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie steht er dazu, dass die Nutzung nachwachsender Roh-
stoffe das Grundprinzip der in der Bundesverfassung festge-
schriebenen Nachhaltigkeit darstellt?
2. Teilt er die Auffassung, dass die nachhaltige Bewirtschaftung
des Schweizer Waldes sowie die Erzeugung energie- und kli-
maschonender Produkte aus Schweizer Holz für eine grüne
Wirtschaft, aber auch für die heutige und künftige Energie- und
Klimapolitik erstrangige Bedeutung haben?
3. Ist er bereit, Schweizer Wald und Holz u. a mit den beschrie-
benen Massnahmen zu unterstützen?
15.04.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3036 n Mo. Aebischer Matthias. Gender-Statistik zur 
Schweizer Filmförderung  (04.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine alljährliche Statistik und
einen entsprechenden Bericht zur Filmförderung mit Fokus auf
Eingaben, Zusagen und Förderbeiträge zu erstellen. Die Stati-
stik soll unter anderem zeigen, wie viel Gelder an von Frauen
eingereichte und wie viel an von Männern eingereichte Filmpro-
jekte ausbezahlt werden.
Mitunterzeichnende: Allemann, Bernasconi, Carobbio Guscetti,
Gysi, Hardegger, Maire Jacques-André, Marra, Munz, Naef,
Pardini, Schneider Schüttel, Sommaruga Carlo, Tornare,
Voruz (14)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3037 n Ip. Munz. Konzept Massnahmenplan 
Fachkräftemangel  (04.03.2015)
Der Bund lancierte im Jahr 2012 die Fachkräfteinitiative, damals
als Antwort auf den demografischen Wandel. Mit der Annahme
der Masseneinwanderungs-Initiative im Februar 2014 sowie mit
der Aufhebung des Frankenmindestkurses im Januar 2015 hat
die Fachkräfteinitiative an Bedeutung gewonnen. Viele Berichte
sind seither entstanden, konkrete Massnahmen aber fehlen
noch weitgehend. In der Schweiz besteht ein grosses Potenzial
an Fachkräften, die durch Nachholbildung, Höherqualifizierung
oder Erhöhung des Arbeitspensums rekrutiert werden können.
Zurückhaltende Berechnungen gehen von rund 300 000 Voll-

zeitarbeitsstellen aus, die der Wirtschaft zusätzlich zur Verfü-
gung stehen könnten. Damit dieses Potenzial ausgeschöpft
werden kann, braucht es den Einbezug verschiedener Departe-
mente und Bundesämter sowie der Kantone und Sozialpartner.
1. Wie ist das Projektmanagement für diesen Massnahmenplan
organisiert und geführt?
2. Wie wird die interdepartementale und interdisziplinäre
Zusammenarbeit koordiniert?
3. Welche griffigen Massnahmen sind beschlossen bzw. vorge-
sehen, gegliedert nach Fachbereichen (Gesundheitsberufe,
Informatik, technische Berufe)? Welche Ressourcen und finan-
ziellen Mittel stehen dafür zur Verfügung?
4. Wie werden die Kantone und die Sozialpartner in den Mass-
nahmenplan einbezogen? Wie werden sie bei der Umsetzung
der Massnahmen unterstützt und gefördert? Welche Ressour-
cen stehen für diese Umsetzung bereit?
5. Wie wird speziell im Bildungsbereich die Zusammenarbeit mit
den Kantonen gefördert, auch zur Unterstützung einer erfolgrei-
chen Umsetzung von entsprechenden Massnahmen in den klei-
neren Kantonen?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bernasconi, Carobbio Guscetti,
Feri Yvonne, Fridez, Gysi, Hardegger, Maire Jacques-André,
Marra, Naef, Pardini, Schneider Schüttel, Sommaruga Carlo,
Tornare, Voruz (15)
29.04.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3038 n Ip. Munz. Lager für schwach- und mittelaktive 
radioaktive Abfälle. Fehlender Entsorgungsnachweis  
(04.03.2015)
Das Kernenergiegesetz verlangt für radioaktive Abfälle einen
Entsorgungsnachweis. Damit muss die Nagra zeigen, dass ein
Atommülllager gebaut und betrieben werden kann, das die
behördlich festgelegten Anforderungen erfüllt.
Der Entsorgungsnachweis für schwach- und mittelaktive Abfälle
(SMA) wurde bereits im Jahr 1988 durch den Bundesrat geneh-
migt. Dieser Nachweis basiert auf dem Wirtgestein Helvetischer
Mergel am Oberbauenstock. Im Vorschlag der Nagra für die
Etappe 3 ("2 mal 2"-Entscheid vom 30. Januar 2015) erfüllt im
sicherheitstechnischen Vergleich der Standortgebiete der
Standort für SMA-Lager mit dieser geologischen Schicht zwar
die Anforderungen des Verfahrens, wird aber als weniger gün-
stig zurückgestellt.
Neu ist die Opalinustonschicht als Wirtgestein für das SMA-
Lager vorgesehen. Für diese Schicht besteht kein SMA-Lager-
Entsorgungsnachweis mit klaren Spezifikationen für Lagerein-
bauten. Der Versuchsstollen im Opalinuston im Mont Terri hat
gezeigt, dass Kavernen bereits mit kleinerem Durchmesser, als
sie für ein SMA-Lager vorgesehen sind, zu Deformationen und
erheblichen bautechnischen Anforderungen für Lagerbehälter
von weniger als 10 Tonnen Gewicht geführt haben.
Durch verstärkte Einbauten muss zudem mit einer erhöhten
Gasbildung gerechnet werden, die die Barrierewirkung des
Gesteins beeinträchtigt. Die Verformungen im Versuchsstollen
stellen zudem Fragen, wie die erleichterte Rückholbarkeit der
Abfälle gewährleistet werden kann.
1. Muss der Entsorgungsnachweis für den Einbau von SMA-
Lager-Kavernen im Opalinuston neu erbracht werden, damit die
bau- und sicherheitstechnischen Anforderungen bezüglich Sta-
bilität, Gasbildung, Barrierewirkung, erleichterte Rückholbarkeit
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usw. gegeben sind, ohne die Langzeitsicherheit zu beeinträchti-
gen?
2. Wenn nein, welches Verfahren ist vorgesehen, um sicherzu-
stellen, dass die obengenannten Anforderungen im Opalinuston
erfüllt werden können?
3. Welche Folgerungen zieht der Bundesrat für das Sachplan-
verfahren? Die Nagra schlägt jetzt die Rückstellung der Helveti-
schen Mergel als weniger günstiges Wirtgestein vor, obwohl sie
dort ein SMA-Lager realisieren wollte.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Böhni, Carobbio Guscetti, Feri
Yvonne, Fridez, Gysi, Hardegger, Maire Jacques-André, Marra,
Naef, Pardini, Schneider Schüttel, Tornare (13)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3039 n Po. Portmann. Schutz bei 
Falschanschuldigungen  (04.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Bericht zu erstatten, welche
gesetzlichen Änderungen notwendig wären, damit zu Unrecht
beschuldigte Personen in ihren Rechten der Unschuldsvermu-
tung besser geschützt werden können. Dabei sollen folgende
neue Schutzklauseln eingeführt werden:
1. ein beschleunigtes Untersuchungsverfahren, damit
Falschanschuldigungen zum Beispiel innerhalb von 30 Tagen
festgestellt werden können;
2. einen Kündigungs- und Mandatsschutz zugunsten des
Beschuldigten während des beschleunigten Untersuchungsver-
fahrens;
3. höhere Strafen und Entschädigungsverpflichtungen bei
Falschanschuldigungen.
29.04.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3040 n Ip. Aebi Andreas. Desaströse Situation auf dem 
Milchmarkt  (04.03.2015)
Die Situation auf dem Milchmarkt und die wirtschaftliche Lage
auf den Milchproduktionsbetrieben sind momentan extrem
angespannt. Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu
beantworten:
1. Wie schätzt er die aktuelle Situation auf dem Schweizer
Milchmarkt im Allgemeinen und auf dem Markt für Molkerei-
milch im Speziellen ein?
2. Wie beurteilt er die wirtschaftliche Situation und die Einkom-
menslage auf den Milchwirtschaftsbetrieben?
3. Ist er der Meinung, dass die Massnahmen der Branche für
einen ausgeglichenen Milchmarkt korrekt umgesetzt werden
und ausreichend sind?
4. Ist er der Meinung, dass die Aufhebung der Milchquoten in
der EU Auswirkungen auf den Schweizer Milchmarkt hat?
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3041 n Ip. Riklin Kathy. Maturitätsreform. Bildungser-
folg und Kosten des Wahlfachmodells  (04.03.2015)
1995 wurde die Maturität reformiert. Das Typenmodell wurde
durch ein Wahlfachmodell ersetzt. Dies hat zu grossen Verän-
derungen des akademischen Bildungsweges geführt. Häufig
werden von Absolventen die weniger schwierigen Fächerkombi-

nationen gewählt. Mathematik und Naturwissenschaften sind
trotz der später erfolgten kleinen Anpassung bei der Maturitäts-
notenberechnung immer noch untergewichtet.
Eine Studie der ETH Zürich über Studienerfolg und Maturitäts-
noten kommt zum Schluss, dass ein enger Zusammenhang vor
allem auch mit den gewählten Schwerpunktfächern der Studie-
renden besteht. Die Schwerpunktfächer Physik/angewandte
Mathematik sowie Griechisch und Lateinisch erzielen die
besten Studienerfolge.
Eine weitere Folge des Wahlfachmodells sind die um einiges
höheren Kosten, welche durch die zahlreichen Wahlmöglichkei-
ten entstehen. Diese führen zu aufwendigen Stundenplänen
und erhöhten Lektionenzahlen mit entsprechenden Kostenfol-
gen, oder die Wahlmöglichkeiten werden an sich systemwidrig
zunehmend eingeengt.
1. Wie beurteilt der Bundesrat - zwanzig Jahre nach der Einfüh-
rung der neuen Verordnung über die Anerkennung von gymna-
sialen Maturitätsausweisen (MAV), welche statt der Typen A, B,
C, D, E nun neben Grundlagenfächern auf Schwerpunktfächern
und Ergänzungsfächern beruht - die Auswirkungen der MAV/
MAR (Maturitätsanerkennungsreglement der EDK) auf die Reife
der Maturanden, auf deren Studierfähigkeit und die Verände-
rung der Kosten pro Matura?
2. Nach Berechnungen bestehen rund 400 mögliche Kombina-
tionen bei der geltenden MAR. Wie viele sind effektiv realisiert?
3. Wie beurteilt er die extrem hohe Streuung der Ergebnisse
zwischen Individuen und Klassen, welche die Evaluation Eva-
mar bei Testaufgaben festgestellt hat? Was gedenken der Bun-
desrat und die EDK dagegen zu tun?
4. Wie beurteilt er die von Bildungskreisen gestellten Forderun-
gen, nach zwanzig Jahren MAV wieder vom Wahlfachmodell
zum Typenmodell überzugehen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bulliard, Cassis, Fluri,
Humbel, Neirynck, Pfister Gerhard, Quadranti, Schneider-
Schneiter, Vogler (10)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3042 n Ip. van Singer. Schadstoffe gefährden das 
Gehirn. Was will der Bundesrat unternehmen?  (04.03.2015)
Gestützt auf Artikel 125 des Parlamentsgesetzes möchte ich
dem Bundesrat folgende Fragen stellen:
1. Gibt es in der Schweiz ein Register oder ein ähnliches Instru-
ment, anhand dessen Veränderungen in der Häufigkeit von Ent-
wicklungsstörungen (neurologische Verhaltensstörungen wie
Autismus-Spektrum-Störungen, mentale Retardierung, motori-
sche Behinderungen usw.) verfolgt werden können?
2. Falls nicht, was beabsichtigt der Bundesrat zur Schliessung
dieser Lücke zu tun?
3. Was beabsichtigt der Bundesrat nach dem Vorsorgeprinzip
zu tun, um in der Schweiz die Verwendung und Emission der
folgenden Stoffe zu beschränken bzw. zu verbieten:
a. PCB (Chlorverbindungen, die früher als elektrische Isolato-
ren, Schmiermittel usw. verwendet wurden),
b. gewisse Dioxine (entstehen bei Verbrennungsprozessen),
c. Bisphenol A,
d. PBDE (bromhaltige Flammschutzmittel),
e. perfluorierte Chemikalien (werden als Tenside verwendet),
f. Organochlorpestizide,
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g. weitere hormonaktive Stoffe?
Mitunterzeichnende: Gilli, Girod, Glättli, Graf Maya, John-
Calame, Leutenegger Oberholzer, Mahrer, Müller Geri, Rytz
Regula, Schelbert, Thorens Goumaz, Trede, Vischer Daniel,
von Graffenried (14)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3043 n Ip. Amaudruz. Tabakproduktegesetz und neue 
Produkte. Bessere Ausstattung der Eidgenössischen Kom-
mission für Tabakprävention  (04.03.2015)
Die für die Amtsperiode 2012-2015 gewählte Eidgenössische
Kommission für Tabakprävention (EKTP) wird eine Erneuerung
in einem speziellen Kontext erfahren: Das Parlament wird über
ein neues Tabakproduktegesetz verhandeln. Dabei geht es um
eine gesetzliche Grundlage nicht nur für traditionelle Tabakpro-
dukte, sondern auch für neue Produkte mit oder ohne Tabak (z.
B. elektronische Zigaretten mit Nikotin und Produkte mit Tabak-
erhitzung). Wie der Bundesrat in seinem Bericht unterstreicht,
ist sich ein Teil der Fachleute bereits darin einig, dass einige
dieser neuen Produkte das Potenzial haben, Gesundheitsrisi-
ken zu reduzieren. Gemäss Artikel 57d des Regierungs- und
Verwaltungsorganisationsgesetzes muss die EKTP anlässlich
der Gesamterneuerungswahlen auf ihre Aufgaben und ihre
Zusammensetzung hin überprüft werden. Das wäre für den
Bundesrat die Gelegenheit, diese ausserparlamentarische
Kommission mit den notwendigen Kompetenzen auszustatten.
Die Wahl von Fachleuten aus den Bereichen Toxikologie, Epi-
demiologie oder öffentliche Gesundheit, die zu diesen spezifi-
schen Themen bereits Forschung betrieben haben, würde das
Wissen der Kommission verbreitern und damit einen klaren
Mehrwert schaffen.
Aus den dargelegten Gründen stelle ich folgende Fragen:
1. Mit welchen neuen Kompetenzen muss die EKTP nach
Ansicht des Bundesrates im Rahmen ihrer Gesamterneuerung
ausgestattet werden, damit sie ihn zu den neuen Produkten (z.
B. elektronische Zigaretten) und zur Problematik der Verminde-
rung von Gesundheitsrisiken für Raucherinnen und Raucher in
Zukunft effizient beraten kann?
2. Wie und von wem werden die Kriterien bei der Wahl in die
EKTP und die dabei verlangten Berufsprofile bestimmt? Wer
geht auf die potenziellen EKTP-Mitglieder zu?
3. Ist der Bundesrat auch offen für externe Empfehlungen für
Bewerberinnen und Bewerber für die EKTP? Falls ja, in welcher
Form und von welchen Instanzen?
4. Warum hat der Bundesrat bei den letzten Ersatzwahlen nicht
die Gelegenheit genutzt, Mitglieder mit ergänzenden Kenntnis-
sen über die neuen Produkte zu wählen?
5. Welche Wichtigkeit misst der Bundesrat der Problematik der
Reduktion von Gesundheitsrisiken bei, die mit den neuen Pro-
dukten für Raucherinnen und Raucher verbunden sind? Wie will
er dieses Problem angehen, etwa im Zusammenhang mit der
Diskussion über das neue Tabakproduktegesetz?
6. Ist nach Ansicht des Bundesrates im Rahmen dieser Diskus-
sionen die Reduktion von Gesundheitsrisiken ein Präventions-
mittel, das die EKTP besser berücksichtigen sollte?
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Bugnon, Clottu, Grin, Hilt-
pold, Nidegger, Parmelin, Perrinjaquet, Rusconi, Veillon (10)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3044 n Mo. Schwaab. Bei Gratisangeboten werden Sie 
zum Produkt. Für eine korrekte Angabe der Gegenleistung 
in Fällen der Unentgeltlichkeit  (04.03.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert, die Preisbekanntgabeverord-
nung (PBV) wie folgt abzuändern:
1. Die PBV soll auch für alle gratis angebotenen Güter und
Dienstleistungen gelten, bei deren Nutzung Personendaten
erhoben werden.
2. Werden Güter oder Dienstleistungen gratis angeboten, bei
deren Nutzung Personendaten erhoben werden, so soll neu
unmissverständlich auf diese Datenerhebung hingewiesen wer-
den, und die Bestimmungen zur Bekanntgabe von Preisen, zur
Anschrift und zur Werbung sollen gemäss den Artikeln 7ff., 10ff.
und 13ff. PBV eingehalten werden. Insbesondere muss die Tat-
sache, dass Personendaten erhoben werden, ebenso klar
angegeben werden wie die Unentgeltlichkeit des Guts oder der
Dienstleistung.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bernasconi, Carobbio Guscetti,
Fridez, Gysi, Maire Jacques-André, Marra, Munz, Naef, Pardini,
Schneider Schüttel, Sommaruga Carlo, Tornare, Voruz (14)
22.04.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3045 n Ip. Schwaab. Zwingt uns das Tisa-Abkommen 
einen zweitklassigen Schutz der Privatsphäre auf?  
(04.03.2015)
Ich stelle dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Kann er bestätigen, dass die in der Begründung erwähnten
Vorschläge zur Debatte standen?
2. Könnten diese Vorschläge möglicherweise in das Schlussab-
kommen aufgenommen werden?
3. Was hätten solche Bestimmungen für Auswirkungen auf den
Schutz der Privatsphäre in der Schweiz?
4. Könnten solche Bestimmungen die Anwendung und Stärkung
der Schweizer Gesetzgebung zum Datenschutz, insbesondere
Artikel 6 DSG und Artikel 13 der Bundesverfassung, beeinträch-
tigen?
5. Könnten solche Bestimmungen die Anwendung von Artikel
47 BankG beeinträchtigen?
6. Unterstützt der Bundesrat diese Vorschläge? Wenn ja,
warum?
7. Könnte eine solche Unsicherheit im Datenschutz nicht die
Weiterentwicklung der Datenaufbewahrung in der Schweiz
beeinträchtigen?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bernasconi, Carobbio Guscetti,
Fridez, Gysi, Maire Jacques-André, Marra, Munz, Naef, Pardini,
Schneider Schüttel, Sommaruga Carlo, Tornare, Voruz (14)
29.04.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3046 n Ip. Schwaab. Diebstahl und Verlust von Kun-
den- oder Mitarbeiterdaten wie AHV-Nummern oder Bank-
daten. Ist das Gesetz hinreichend?  (04.03.2015)
1. Sind Unternehmen sowie staatliche und halbstaatliche Ein-
richtungen, die Personendaten bearbeiten, dazu verpflichtet,
Personen, deren Daten sie bearbeiten, über einen allfälligen
Diebstahl oder Verlust der Daten (insbesondere der besonders
schützenswerten Daten) zu informieren? Falls nicht, beabsich-
tigt der Bundesrat, eine solche Verpflichtung im Bundesgesetz
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über den Datenschutz oder einem anderen Erlass zu veran-
kern?
2. Welche Verpflichtungen haben Unternehmen und Körper-
schaften gegenüber den Personen, deren Daten gestohlen wur-
den oder verlorengingen? Müssen sie beispielsweise alles
daran setzen, einen Identitätsmissbrauch zu vermeiden? Müs-
sen sie alle Kosten übernehmen, die sich aus einem Diebstahl
oder Verlust ergeben (insbesondere den administrativen Auf-
wand, um neue Daten zu erhalten)?
3. Reicht insbesondere das (private und öffentliche) Arbeits-
recht aus, um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu
schützen, wenn der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber die
Daten, die sie oder er aufgrund des Gesetzes bearbeiten darf,
gestohlen werden oder verlorengehen?
4. Welche Massnahmen gibt es im Falle des Diebstahls einer
AHV-Nummer insbesondere zum Verhindern eines Identitäts-
oder Leistungsmissbrauchs?
5. Ist die AHV verpflichtet, im Falle eines Datendiebstahls (ins-
besondere wenn das Risiko eines Identitätsmissbrauchs
besteht) eine neue AHV-Nummer zu vergeben? Falls nicht,
warum? Wird der Bundesrat diese Lücke schliessen?
6. Ist die geltende Gesetzgebung bezüglich Diebstahl oder Ver-
lust von Bankdaten hinreichend, insbesondere hinsichtlich der
Verhinderung eines Identitätsmissbrauchs?
7. Ist die Sicherheit der Informatiksysteme der Banken, sei dies
auf Ebene der Websites, des E-Bankings oder des Kernsy-
stems, garantiert? Von wem werden diese geprüft und über-
wacht? Kann es im Falle von Sicherheitsmängeln im
Informatiksystem einer Bank Sanktionen geben?
8. Ist der Bundesrat bereit, diese Probleme im Rahmen seiner
Antwort auf die Motion 14.3288 im Detail zu behandeln?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bernasconi, Carobbio Guscetti,
Fridez, Maire Jacques-André, Marra, Munz, Naef, Pardini,
Schneider Schüttel, Sommaruga Carlo, Tornare, Voruz (13)
29.04.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3047 n Ip. Marra. Swissleaks. Wie lässt sich die Aufsicht 
stärken?  (04.03.2015)
Aufgrund der Swissleaks-Affäre, eines der grössten Skandale
für die Schweiz, werden die Rolle und die Kompetenzen der
Finma infrage gestellt. Gemäss dem Bundesgesetz über die
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finmag) können die Auf-
sichtsbehörden ihre Verfahren nach eigenem Ermessen organi-
sieren. Dies wirft einige Fragen auf:
1. Warum ist die Informationspraxis der Finma derart restriktiv?
Ist das Finmag zu restriktiv formuliert, oder gibt es dafür andere
Gründe?
2. HSBC-Verwaltungsratspräsident Douglas Flint und CEO Stu-
art Gulliver wurden am 25. Februar 2015 von der Finanzkom-
mission des britischen Parlamentes befragt. Kann eine solche
öffentliche Befragung von Finanzintermediären zur Stärkung
der Aufsicht beitragen?
3. Wie häufig überprüft die Regulierungsbehörde die Art und
Weise, wie die Banken ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen, wirk-
lich? Funktioniert das System der Geldwäschereibekämpfung?
Wäre es nicht angebracht, die Finma zu regelmässigen Stress-
tests bei den Finanzintermediären zu verpflichten, um in Erfah-
rung zu bringen, inwiefern diese ihrer Sorgfaltspflicht
nachkommen und ob das Geldwäschereibekämpfungssystem
funktioniert?

4. Ist der Bundesrat bereit, das Gesetz so zu ändern, dass die
Ergebnisse dieser Tests mit dem Namen der kontrollierten Ban-
ken sowie allenfalls den Empfehlungen und den verhängten
Sanktionen veröffentlicht werden?
5. Wurde das Eidgenössische Finanzdepartement von der
Finma über die Schwere der Widerhandlungen der HSBC
gemäss Artikel 50 Finmag in Kenntnis gesetzt? Falls ja, hat das
EFD die Handlungen der HSBC nicht für hinreichend schwer
befunden, um die Angelegenheit der Bundesanwaltschaft zu
überweisen?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bernasconi, Carobbio Guscetti,
Fridez, Gysi, Maire Jacques-André, Marra, Munz, Naef, Pardini,
Schneider Schüttel, Sommaruga Carlo, Tornare, Voruz (14)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3048 n Mo. Sommaruga Carlo. Kohärenz in den bilatera-
len Beziehungen der Schweiz  (04.03.2015)
Parallel zu den Verhandlungen über die bilateralen Freihandels-
abkommen, die direkt oder durch die Efta erfolgen, soll der Bun-
desrat auch über ein Abkommen zum automatischen
Informationsaustausch in Steuersachen verhandeln. Dort, wo
die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen bereits im
Gange sind und kein Abkommen zum automatischen Informati-
onsaustausch besteht, soll er den Partnerstaaten offiziell vor-
schlagen, eine Verhandlung zu eröffnen. Dort, wo ein
Freihandelsabkommen bereits in Kraft ist und kein Abkommen
zum automatischen Informationsaustausch besteht, soll er
ebenfalls die Eröffnung einer solchen Verhandlung vorschlagen.
In einem Bericht soll der Bundesrat das Parlament darüber
informieren, aus welchen Gründen ein Partnerstaat allenfalls
Verhandlungen über ein Abkommen zum automatischen Infor-
mationsaustausch ablehnt.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bernasconi, Fridez, Gysi, Maire
Jacques-André, Marra, Munz, Naef, Pardini, Schneider Schüt-
tel, Tornare, Voruz (12)
22.04.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3049 n Ip. Sommaruga Carlo. Swissleaks. Anzeichen für 
massenhafte Geldwäscherei durch die HSBC. Abwägungen 
und Ausflüchte der Bundesanwaltschaft  (04.03.2015)
Die auf den von Hervé Falciani entwendeten Daten der HSBC
basierenden Enthüllungen der Medien im Rahmen von Swis-
sleaks haben sofort gezeigt, dass auf internationaler Ebene
eine enorme Maschinerie zur Steuerflucht geschaffen wurde. Es
gibt aber auch Hinweise auf Geldwäscherei und auf finanzielle
Beziehungen der HSBC mit Personen, die der Terrorismusfi-
nanzierung verdächtigt werden. Der Bundesanwalt sagte am
18. Februar 2015, dass die Bundesanwaltschaft die Rechtslage
prüfe und innerhalb einer bis zwei Wochen einen Entscheid tref-
fen werde. Am gleichen Tag eröffnete die Genfer Generalstaats-
anwaltschaft ein Strafverfahren wegen qualifizierter
Geldwäscherei und ordnete eine Hausdurchsuchung bei der
HSBC-Niederlassung in Genf an. Die ganze Geschichte wird
noch abstruser durch die Tatsache, dass die Bundesanwalt-
schaft diese Daten bereits seit mehreren Jahren besass und
nichts unternommen hatte.
Ich möchte der Bundesanwaltschaft folgende Fragen stellen:
1. Warum befand die Bundesanwaltschaft es nicht für ange-
zeigt, die von Hervé Falciani entwendeten elektronischen Daten
zu prüfen, ohne die Steuerfragen zu behandeln, obwohl
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bekanntlich Steuervergehen oft auch auf andere Verstösse hin-
deuten?
2. Der Bundesanwalt erklärte am 18. Februar, man müsse ver-
stehen, dass die Rechtslage dieser Daten sehr heikel sei. Weil
sie gestohlen seien, könnten sie gerichtlich nicht verwendet
werden. Auf welcher gesetzlichen Grundlage und aus welcher
Schlussfolgerung kann die Bundesanwaltschaft das behaupten,
während namhafte Juristinnen und Juristen, ehemalige Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte genau das Gegenteil sagen?
3. Nehmen wir an, die Bundesanwaltschaft erhalte einen Koffer
mit Akten, die einem Psychiater gestohlen wurden und die der
ärztlichen Schweigepflicht unterliegende Aussagen von dessen
Patientinnen und Patienten enthalten, von denen einer des
internationalen Terrorismus verdächtigt wird. Würde es die Bun-
desanwaltschaft unterlassen, die in den Akten enthaltenen Aus-
sagen zu verwenden?
4. Am 18. Februar 2015 sagte der Bundesanwalt weiter, er
könne nur auf Grundlage von Medienberichten keine Untersu-
chung eröffnen. Sollte man nicht berücksichtigen, dass allein
die Existenz eines fundierten Verdachts die Eröffnung einer
Untersuchung erlaubt, ob dieser Verdacht nun von den Medien
kommt oder nicht?
5. Hat die Bundesanwaltschaft zu wenig Personal, wenn sie für
eine Prüfung zwei Wochen braucht, während eine kantonale
Staatsanwaltschaft bereits alles geprüft und einen Entscheid
getroffen hat?
6. Hat die Bundesanwaltschaft allenfalls vermeiden wollen,
Rechtsrisiken einzugehen, um ihr Image gegenüber der Politik
zu schützen?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bernasconi, Carobbio Guscetti,
Fridez, Giezendanner, Gysi, Maire Jacques-André, Marra,
Munz, Naef, Pardini, Schneider Schüttel, Tornare, Voruz (14)
29.04.2015 Antwort der Aufsichtsbehörde
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3050 n Ip. Rusconi. Anpassung der Steuersätze für 
Casinos  (04.03.2015)
Die plötzliche Aufwertung des Schweizerfrankens und das nicht
gerade rosige wirtschaftliche Umfeld haben einen negativen
Einfluss auf die Einkünfte der Tessiner Casinos. Das Casino in
Mendrisio kann den Beitrag an die Gemeinde nicht mehr bezah-
len, und in Lugano werden immer mehr Leute entlassen. Da der
Hauptzweck der Casinos, oder wenigstens der wichtigste
Zweck aus gesellschaftlicher Sicht, in den regionalen Beiträgen
besteht, müsste sichergestellt werden, dass diese auch über-
wiesen werden. In bestimmten anderen Fällen wurden die Bei-
träge im Vergleich zu den 40 Prozent im Tessin wesentlich
stärker gekürzt (20 Prozent für Casinos in Berggebieten, 35
Prozent in anderen Regionen). Wäre es zur Unterstützung der
lokalen Wirtschaft durch diese Betriebe nicht angebracht, auf
Bundesebene die Steuersätze für Spielbanken in Grenzregio-
nen anzupassen, und sei es auch nur vorübergehend?
Oder hat der Bundesrat andere Schutzmassnahmen vorgese-
hen, damit diese Einrichtungen ihren Hauptzweck auch weiter-
hin erfüllen können?
29.04.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3051 n Ip. Carobbio Guscetti. Geldpolitik und Hypothe-
karschulden. Vorteile für Wohneigentümer und Mieter?  
(04.03.2015)
Die Hypothekarschulden in der Schweiz belaufen sich gesamt-
haft auf ungefähr 870 Milliarden, im Tessin auf etwa 45 Milliar-
den Franken.
In den letzten Jahren haben viele Familien von variablen zu
festen Zinssätzen gewechselt. Da die Zinssätze gesunken sind,
wollen viele Kundinnen und Kunden ihre in der Vergangenheit
aufgenommenen Hypotheken zurückzahlen und zu den tieferen
Zinssätzen neue Darlehen aufnehmen. In solchen Fällen ver-
langen die Banken oft eine Vorfälligkeitsentschädigung, mit der
Begründung, dass die Bank beim Abschluss der Hypothek den
Betrag am Kapitalmarkt refinanziert habe und dafür einen Wie-
deranlagezins entrichten müsse. Zusätzlich berechnen sie eine
Handelsmarge, die sie mit dem Insolvenzrisiko des Kunden
sowie mit den Bearbeitungsgebühren für die Verwaltung der
Hypothek begründen. Während die Vorfälligkeitsentschädigung
zumindest theoretisch noch gerechtfertigt ist, ist die Gebühr
definitiv fragwürdig, da sie aus mindestens zwei Gründen einen
paradoxen Mechanismus enthält:
- Die Berechnung erfolgt nach dem Prinzip des "entgangenen
Gewinns". Die Bank meint, sie könne der Kundin oder dem Kun-
den die ganze Marge, die diese oder dieser für die Restlaufzeit
der Hypothek noch hätten zahlen müssen, berechnen. Tatsäch-
lich verursacht die Kundin oder der Kunde der Bank aber kei-
nerlei Zusatzkosten, da sie oder er ja die "Wiederanlage"
bezahlt.
- Die Bank berechnet, zusätzlich zur Handelsmarge auf der
"alten" Hypothek, den gleichen Betrag auch auf die neue. So
kassiert sie also von einer Kundin oder einem Kunden zweimal
eine Marge. Hätte diese Kundin oder dieser Kunde nur eine
Hypothek aufgenommen, hätte sie oder er nur die Hälfte
bezahlt! Diese Komponente kommt auch zum Tragen, wenn es
sich um eine andere Bank handelt. Das Bankensystem kassiert
also in jedem Fall das Doppelte dessen, was ihm logischer-
weise und wirtschaftlich gesehen zustehen würde.
In anderen Ländern, etwa in Italien, ist es möglich, eine Hypo-
thek kostenlos von der alten Bank zu einer neuen zu transferie-
ren, die günstigere Zinssätze und vorteilhaftere Bedingungen
anbietet.
Ich stelle daher dem Bundesrat die folgenden Fragen:
1. Wie beurteilt er die Situation und die potenziellen Einsparun-
gen für Wohneigentümerinnen und -eigentümer und damit für
die Mieterinnen und Mieter, deren Mietzins eigentlich sinken
sollte?
2. Ist er nicht der Ansicht, dass ein System eingeführt werden
sollte, bei dem ein Wechsel der Hypothek ohne Bezahlung einer
Entschädigung auf die Restlaufzeit erfolgen kann? Aus wel-
chem Grund wird der Kundin oder dem Kunden auf eine been-
dete Dienstleistung eine Marge berechnet?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bernasconi, Fridez, Gysi, Har-
degger, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Marra, Munz,
Naef, Pardini, Schneider Schüttel, Sommaruga Carlo, Tornare,
Voruz (15)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
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15.3052 n Ip. Reynard. Schweizerischer Nationalfonds und 
Berücksichtigung der Landessprachen  (04.03.2015)
Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung (SNF) hat am 10. Dezember 2014
beschlossen, dass Gesuche für politikwissenschaftliche For-
schungsprojekte ab dem 1. April 2015 auf Englisch eingereicht
werden müssen. Bis jetzt werden Geschichte und Soziologie
noch verschont. Aber wie lange noch?
Am 24. Februar 2015 hat der SNF entschieden, diesen
Beschluss vorderhand auszusetzen, ihn aber nicht aufzuheben.
Er gibt an, dass die neue Regelung, falls keine wesentlichen
Argumente dagegen vorgebracht werden, am 1. Oktober 2015
in Kraft tritt. In der Zwischenzeit wurde bekannt, dass die
Schweizerische Vereinigung für politische Wissenschaft eine
Konsultation bei ihren Mitgliedern durchgeführt hat. Die Meinun-
gen sind geteilt; es gibt etwa gleich viele Stimmen für den Ent-
scheid des SNF wie dagegen.
Sollte der SNF an seinem Beschluss festhalten, so würde er
unsere Landessprachen missachten und damit dem allgemei-
nen Trend folgen, dass Englisch zur alleinigen Wissenschafts-
sprache wird.
Schon in den exakten Wissenschaften ist der Zwang zum Engli-
schen problematisch. Es scheint jedoch geradezu absurd, For-
scherinnen und Forscher der Geistes- und
Sozialwissenschaften dazu zu zwingen, ihre Gesuche an den
SNF - der, wohlgemerkt, von unserem mehrsprachigen Bundes-
staat grosszügig subventioniert wird (927 Millionen Franken im
Jahr 2013) - auf Englisch abzufassen.
Dieser Entscheid würde zu einer Uniformierung des Denkens
führen, die Sprachenvielfalt beeinträchtigen und eine klare
Trennung bewirken zwischen der Sprache, in der geforscht
wird, und der Sprache, die im Forschungsgebiet der Politikwis-
senschaften gesprochen wird. Letzteres ist in Bezug auf das
Verhältnis zwischen Universität und Allgemeinheit politisch
hochproblematisch. Ausserdem vermischt der SNF die Spra-
che, in der die Gedanken formuliert und die Projekte ausgear-
beitet werden, und die Sprache, in der die Ergebnisse
kommuniziert werden.
Der SNF begründet diesen bürokratischen Entscheid mit der
Schwierigkeit, ausserhalb unseres Landes Fachleute zu finden,
die eine unserer Landessprachen beherrschen. Dieses Argu-
ment ist nicht stichhaltig, da genügend Fachpersonen innerhalb
und ausserhalb der Schweiz eine unserer Landessprachen
sprechen.
Ich bitte den Bundesrat deshalb, folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Wie beurteilt er diesen Entscheid angesichts der Tatsache,
dass der SNF eine halböffentliche Institution (Stiftung) ist, deren
Statuten der Bundesrat genehmigt hat und die von ihm beauf-
sichtigt wird?
2. Ist es nach Ansicht des Bundesrates logisch, dass die Politik-
wissenschaft, die in erster Linie die Schweiz erforscht, diese
Sprache verwenden soll?
3. Wird der Bundesrat dahingehend intervenieren, dass die
Mehrsprachigkeit in unserem Land auch im Bereich der For-
schung respektiert wird?
Mitunterzeichnende: Candinas, Cassis, de Buman, Hardegger,
Maire Jacques-André, Semadeni, Steiert, Tornare (8)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.3053 s Ip. Berberat. Schweizerischer Nationalfonds 
und Berücksichtigung der Landessprachen  (04.03.2015)
Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung (SNF) hat am 10. Dezember 2014
beschlossen, dass Gesuche für politikwissenschaftliche For-
schungsprojekte ab dem 1. April 2015 auf Englisch eingereicht
werden müssen. Bis jetzt werden Geschichte und Soziologie
noch verschont. Aber wie lange noch?
Am 24. Februar 2015 hat der SNF entschieden, diesen
Beschluss vorderhand auszusetzen, ihn aber nicht aufzuheben.
Er gibt an, dass die neue Regelung, falls keine wesentlichen
Argumente dagegen vorgebracht werden, am 1. Oktober 2015
in Kraft tritt. In der Zwischenzeit wurde bekannt, dass die
Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft eine
Konsultation bei ihren Mitgliedern durchgeführt hat. Die Meinun-
gen sind geteilt; es gibt etwa gleich viele Stimmen für den Ent-
scheid des SNF wie dagegen.
Sollte der SNF an seinem Beschluss festhalten, so würde er
unsere Landessprachen missachten und damit dem allgemei-
nen Trend folgen, dass Englisch zur alleinigen Wissenschafts-
sprache wird.
Schon in den exakten Wissenschaften ist der Zwang zum Engli-
schen problematisch. Es scheint jedoch geradezu absurd, For-
scherinnen und Forscher der Geistes- und
Sozialwissenschaften dazu zu zwingen, ihre Gesuche an den
SNF - der, wohlgemerkt, von unserem mehrsprachigen Bundes-
staat grosszügig subventioniert wird (927 Millionen Franken im
Jahr 2013) - auf Englisch abzufassen.
Dieser Entscheid würde zu einer Uniformisierung des Denkens
führen, die Sprachenvielfalt beeinträchtigen und eine klare
Trennung bewirken zwischen der Sprache, in der geforscht
wird, und der Sprache, die im Forschungsgebiet der Politikwis-
senschaften gesprochen wird. Letzteres ist in Bezug auf das
Verhältnis zwischen Universität und Allgemeinheit politisch
hochproblematisch. Ausserdem vermischt der SNF die Spra-
che, in der die Gedanken formuliert und die Projekte ausgear-
beitet werden, und die Sprache, in der die Ergebnisse
kommuniziert werden.
Der SNF begründet diesen bürokratischen Entscheid mit der
Schwierigkeit, ausserhalb unseres Landes Fachleute zu finden,
die eine unserer Landessprachen beherrschen. Dieses Argu-
ment ist nicht stichhaltig, da genügend Fachpersonen innerhalb
und ausserhalb der Schweiz eine unserer Landessprachen
sprechen.
Ich bitte den Bundesrat deshalb, folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Wie beurteilt er diesen Entscheid angesichts der Tatsache,
dass der SNF eine halböffentliche Institution (Stiftung) ist, deren
Statuten der Bundesrat genehmigt hat und die von ihm beauf-
sichtigt wird?
2. Ist es nach Ansicht des Bundesrates logisch, dass die Politik-
wissenschaft, die in erster Linie die Schweiz - ein Land, in dem
Englisch (noch!) keine Landessprache ist - erforscht, diese
Sprache verwenden soll?
3. Wird der Bundesrat dahingehend intervenieren, dass die
Mehrsprachigkeit in unserem Land auch im Bereich der For-
schung respektiert wird?
Mitunterzeichnende: Abate, Bruderer Wyss, Comte, Cramer,
Fetz, Fournier, Janiak, Levrat, Lombardi, Maury Pasquier,
Recordon, Savary, Seydoux, Stöckli, Zanetti (15)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
17.06.2015 Ständerat. Erledigt.



295
x 15.3054 s Ip. Hess Hans. Einführung der Visabiometrie. 
Minimierung des administrativen Aufwandes  (05.03.2015)
Der Bundesrat wird um die Beantwortung der nachfolgenden
Fragen ersucht:
1. Ist es zwingend, dass die Schweiz der Praxis der anderen
Schengen-Staaten folgt und das biometrische Visum einführt?
2. Wenn ja, inwiefern kann der Bundesrat den Fahrplan zur Ein-
führung der Visabiometrie beeinflussen und damit darauf hinwir-
ken, dass beispielsweise in wichtigen Tourismusmärkten wie
China und Indien möglichst lange auf die für die Gesuchsteller
mühsame und unter Umständen abschreckende Erhebung der
biometrischen Daten verzichtet werden kann?
3. Welche Massnahmen ergreift er, um die mit der Einführung
der Visabiometrie verbundenen administrativen Hürden mög-
lichst gering zu halten, sei es für die betroffenen Visagesuch-
steller oder die mit der Umsetzung betrauten Behördenstellen?
4. Bringt die Einführung der Visabiometrie der Schweiz konkrete
Vorteile und wenn ja, vermögen diese die allfälligen negativen
Begleiterscheinungen zu überwiegen?
Mitunterzeichnende: Abate, Altherr, Baumann, Bischof, Eder,
Egerszegi-Obrist, Engler, Föhn, Fournier, Gutzwiller, Hefti,
Janiak, Kuprecht, Schmid Martin, Seydoux, Stöckli, Theiler (17)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
16.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3055 s Mo. Kuprecht. Teilnahmerechte bei Strafprozes-
sen. Dringender Handlungsbedarf  (05.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament dringend einen
Entwurf zur Änderung von den Artikeln 146ff. der Strafprozess-
ordnung (StPO) vorzulegen.
Mitunterzeichnende: Altherr, Baumann, Bischof, Bischofberger,
Eberle, Eder, Föhn, Germann, Hefti, Hess Hans, Hösli, Keller-
Sutter (12)
29.04.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
18.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

x 15.3056 s Ip. Berberat. Preise ausländischer Zeitungen 
und Zeitschriften in der Schweiz. Dritte Folge  (05.03.2015)
Am 14. März 2012 und am 14. März 2013 hatte ich zwei Inter-
pellationen im Zusammenhang mit den Preisen ausländischer
Zeitungen und Zeitschriften in der Schweiz eingereicht (12.3164
und 13.3091). Die skandalöse Situation in diesem Bereich bleibt
unverändert und hat sich angesichts des Entscheids der
Schweizerischen Nationalbank vom 15. Januar, den Euro-Min-
destkurs von Fr. 1.20 aufzuheben, sogar noch verschlechtert.
Natürlich hat das Problem, dass die Schweiz im Bereich der
ausländischen Zeitungen und Zeitschriften eine Hochpreisinsel
bleibt, im Vergleich mit den anderen schwerwiegenden Konse-
quenzen des Entscheids der Nationalbank für die Schweizer
Wirtschaft und den Arbeitsmarkt nicht oberste Priorität.
Dennoch hätte es eigentlich selbstverständlich sein sollen, dass
die Preise für in der Schweiz verkaufte ausländische Zeitungen
und Zeitschriften mit dem sinkenden Eurokurs sehr schnell her-
abgesetzt werden. Der Preisunterschied zwischen Frankreich
und der Schweiz beträgt laut einer noch vor dem 15. Januar
2015 durchgeführten Studie des Westschweizer Konsumenten-
verbands (FRC) 55 Prozent. Mit Publikationen aus Deutschland
verhält es sich gemäss der Studie ähnlich, und der Preisunter-
schied zu Italien ist noch viel grösser.

Die Buchhandlungen haben ihre Preise seit dem 1. März 2015
um 6 bis 10 Prozent gesenkt, da die Importeure sich mit einer
Preissenkung aufgrund des Eurokurses einverstanden erklärt
haben. Was in der Buchbranche möglich ist, sollte doch auch
für das Pressewesen machbar sein!
Wir wissen, dass der Preisüberwacher im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten und in Zusammenarbeit mit der Wettbewerbskommis-
sion versucht, dieser unhaltbaren Situation ein Ende zu
bereiten. Das eigentliche Problem liegt aber bei den ausländi-
schen Verlagen, die die Preise in Schweizerfranken selber fest-
legen.
Trotzdem scheinen die Schweizer Vertreiber in diesem Bereich
ziemlich tatenlos zu sein und sich hinter den Entscheiden der
ausländischen Verleger zu verstecken. Es wäre von grundle-
gender Wichtigkeit, dass der Preisüberwacher verlangt, dass
die ausländischen Verlage dazu gebracht werden, endlich ihre
Kostenstruktur in der Schweiz offen darzulegen und zu präzisie-
ren, worin der Mehrwert in der Schweiz, der oft als Grund für die
Preisunterschiede genannt wird, denn genau besteht.
Vom Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) würde ich mir wünschen, dass es diese Pro-
blematik gemeinsam mit dem Preisüberwacher und der Wettbe-
werbskommission angeht, obwohl ich mir natürlich der
Unabhängigkeit dieser beiden Organe vom Bundesrat bewusst
bin und diese respektiere.
Aus diesen Gründen stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Wie beurteilt der Bundesrat die aktuelle Preissituation für
ausländische Zeitungen und Zeitschriften nach der Abwertung
des Euros?
2. Wäre der Bundesrat bereit, einen Meinungsaustausch zwi-
schen dem WBF, vertreten durch das Staatssekretariat für Wirt-
schaft, dem Preisüberwacher und der Wettbewerbskommission
zu veranlassen, um die Thematik der Hochpreisinsel Schweiz
und insbesondere das Problem der Preise für ausländische Zei-
tungen und Zeitschriften anzugehen?
3. Wäre nicht auch ein Treffen mit den Schweizer Vertreibern
angezeigt, um diese Frage zu behandeln?
4. Falls sich der Preisüberwacher im Ausland mit Verlegern trifft,
wie er dies bereits in Deutschland getan hat, wäre der Bundes-
rat bereit, ihn in seinem Unterfangen über die diplomatischen
Vertretungen der Schweiz in den Nachbarländern zu unterstüt-
zen?
5. Wäre der Bundesrat bereit, sollte keine annehmbare Lösung
gefunden werden, im Rahmen der Revision des Kartellgeset-
zes, die Ständerat Hans Altherr in seiner parlamentarischen
Initiative 14.449 verlangt, eine Sonderbestimmung in Betracht
zu ziehen?
Mitunterzeichnende: Altherr, Bruderer Wyss, Comte, Cramer,
Fetz, Fournier, Janiak, Levrat, Maury Pasquier, Recordon,
Savary, Seydoux, Stöckli, Zanetti (14)
22.04.2015 Antwort des Bundesrates.
17.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3057 n Ip. Hadorn. Swissleaks. Rolle der Finma bei der 
Strafverfolgung  (05.03.2015)
Aus den jüngsten Enthüllungen von Swissleaks im Zusammen-
hang mit der Genfer Tochter der HSBC bitte ich den Bundesrat,
folgende Fragen zu beantworten:
1. Die Finma veröffentlicht in ihrem Jahresbericht jeweils die
Anzahl Anzeigen an Strafverfolgungsbehörden.
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a. Wie viele Anzeigen reichte die Finma seit Aufnahme ihrer
Tätigkeit am 1. Januar 2009 ein? Was ist der Stand dieser Ver-
fahren?
b. In wie vielen Fällen hat seit 2009 konkret eine Abstimmung
bzw. Koordination der Untersuchungen Finma bzw. Strafverfol-
gungsbehörden gemäss Artikel 38 Finmag stattgefunden?
c. Welche Vergehen und Verbrechen standen dabei im Fokus?
d. Wann war die Bundesanwaltschaft, wann war eine kantonale
Strafverfolgungsbehörde mit der strafrechtlichen Untersuchung
befasst?
2. Wie verhält sich die Finma gegenüber Herausgabebegehren
der Strafverfolgungsbehörden? Wie oft hat die Finma gestützt
auf Artikel 40 Finmag seit 2009 die Herausgabe von Akten oder
Aktenbestandteilen zuhanden der Strafverfolgungsbehörden
gewährt, wie oft verweigert? Welche konkreten Verweigerungs-
gründe wurden von ihr jeweilen geltend gemacht?
3. Was versteht die Finma unter "interner Meinungsbildung"
gemäss Artikel 40 Buchstabe a Finmag? Kann mit dieser For-
mulierung ein legitimer Herausgabeanspruch von Strafverfol-
gungsbehörden verneint und damit die Strafverfolgung massiv
erschwert werden?
4. Welches sind die diesbezüglichen Erfahrungen der Bundes-
anwaltschaft namentlich bei Delikten wegen Korruption und
Geldwäscherei?
5. Besteht Klärungsbedarf, wie die Finma die Strafverfolgungs-
behörden zu informieren hat, welche Dokumente ausgehändigt
werden müssen und wieweit seitens Finma ein Verweigerungs-
recht gemäss Artikel 40 Finmag besteht? Besteht auch Klä-
rungsbedarf vonseiten der Strafverfolgungsbehörden oder des
Gesetzgebers?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Badran Jacqueline, Birrer-
Heimo, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Fridez, Gysi, Hardeg-
ger, Jositsch, Maire Jacques-André, Marra, Munz, Naef,
Nussbaumer, Pardini, Piller Carrard, Schneider Schüttel, Sema-
deni, Sommaruga Carlo, Steiert, Tornare, Voruz, Wermuth (23)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3058 n Mo. Schneider Schüttel. Swissleaks. Mit Melde-
system die Abwehr gegen kriminelle Gelder verstärken  
(05.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen für
ein Meldesystem zu schaffen, welches unter Wahrung des Per-
sönlichkeitsschutzes und des Geschäftsgeheimnisses dafür
sorgt, dass sämtliche Banken davon Kenntnis erhalten, wenn
eine Bank einem mutmasslichen Geldwäscher die Einrichtung
oder Weiterführung einer Geschäftsbeziehung verweigert.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bernasconi, Carobbio Guscetti,
Fridez, Glättli, Gross Andreas, Gysi, Hadorn, John-Calame,
Jositsch, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Marra, Munz,
Naef, Pardini, Piller Carrard, Sommaruga Carlo, Steiert, Tor-
nare, Tschümperlin, Voruz (22)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3059 n Po. Nussbaumer. Social Impact Investing. Fol-
gerungen für die Schweiz aufgrund des OECD-Reports  
(05.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, aufgrund des OECD-Reports
"New Investment Approaches for Addressing Social and Econo-
mic Challenges" geeignete Massnahmen zu prüfen, um auch in

der Schweiz Marktaufbau der "sozialen Investitionen" zu stimu-
lieren und gegebenenfalls mit förderlichen Rahmenbedingun-
gen voranzubringen.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bernasconi, Carobbio Guscetti,
Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Fridez, Friedl, Girod, Gross
Andreas, Gysi, Hadorn, Hardegger, Jans, Jositsch, Landolt,
Maier Thomas, Maire Jacques-André, Marra, Munz, Naef, Nord-
mann, Pardini, Schelbert, Schenker Silvia, Schneider Schüttel,
Schwaab, Semadeni, Sommaruga Carlo, Tornare, Trede,
Tschümperlin, von Graffenried, Voruz, Wermuth (34)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
19.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

15.3060 n Po. Heim. Medikamentenpreise senken  
(05.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, der neuen Währungssituation
angemessene, kostensenkende Massnahmen bei den Medika-
mentenpreisen zu prüfen und aufzuzeigen, wie und auf welchen
möglichst frühen Zeitpunkt er entsprechende Massnahmen im
Interesse der Prämienzahlenden treffen wird.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Birrer-Heimo, Carobbio
Guscetti, Chevalley, Estermann, Fridez, Gysi, Hardegger, Kes-
sler, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Marra, Munz, Naef,
Neirynck, Pardini, Schneider Schüttel, Sommaruga Carlo, Tor-
nare, Tschümperlin, van Singer, Voruz, Wermuth (23)
05.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3061 n Po. Heim. Verkaufte Patienten  (05.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und aufzuzeigen, wel-
che Massnahmen respektive welche Regelungen zu treffen
sind, um fragwürdigen Praktiken zwischen Leistungserbringern
auf Kosten der Versicherten Einhalt zu gebieten.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Birrer-Heimo, Chevalley, Ester-
mann, Fridez, Gysi, Hardegger, Kessler, Kiener Nellen, Maire
Jacques-André, Marra, Munz, Naef, Neirynck, Pardini, Schnei-
der Schüttel, Sommaruga Carlo, Tornare, Tschümperlin, van
Singer, Voruz, Wermuth (22)
05.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3062 n Po. Hardegger. Unethische Methoden bei der 
Überweisung von Patientinnen und Patienten  (05.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten,
1. in welcher Art, in welcher Systematik und in welchem Umfang
Spitäler, Kliniken, Ambulatorien und andere für die Überweisung
von Patientinnen und Patienten Zahlungen leisten;
2. und/oder Ärzte und Ärztenetzwerke für die Überweisung von
Patientinnen und Patienten Zahlungen einfordern;
3. sowie mit welchen Massnahmen verhindert werden kann,
dass unethische Methoden mit Geldfluss bei der Überweisung
angewendet werden und dass aktive bzw. passive Bestechung
erfolgt.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bernasconi, Birrer-Heimo, Bor-
toluzzi, Carobbio Guscetti, Fridez, Glättli, Gysi, Hadorn, Har-
degger, Heim, Ingold, Jositsch, Kiener Nellen, Maire Jacques-
André, Marra, Müller Geri, Munz, Naef, Pardini, Reynard, Schel-
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bert, Schneider Schüttel, Sommaruga Carlo, Steiert, Tornare,
Voruz (27)
05.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 15.3063 n Po. Schelbert. Wohlfahrtsindex Schweiz  
(05.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen, wo
und wie die in den letzten Jahren entwickelten Wohlfahrtsindi-
zes in seinem Handeln und in jenem der Bundesverwaltung
bereits berücksichtigt werden und wo er sie in Zukunft weiter
einfliessen lassen will. Von Interesse sind insbesondere die
Bereiche ausserhalb der Umweltpolitik, so namentlich die Wirt-
schafts- und die Finanzpolitik. Soweit möglich, sollen auch die
Kantone mit einbezogen werden.
12.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
19.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

15.3064 n Mo. Feri Yvonne. Gleichberechtigung bei der 
Filmförderung  (05.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass von
Frauen eingereichte Filmprojekte, die das Bundesamt für Kultur
unterstützt, mit der Summe gefördert werden, welche prozen-
tual der Zusage für von Frauen eingereichten Projekten ent-
spricht.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Bernasconi, Carobbio Guscetti, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn,
Hardegger, Maire Jacques-André, Marra, Masshardt, Munz,
Naef, Pardini, Schneider Schüttel, Semadeni, Sommaruga
Carlo, Tornare, Voruz (20)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3065 n Ip. Feri Yvonne. Fachkräftemangel. Was wird für 
die Frauen und Familien getan?  (05.03.2015)
Im Zentrum der Fachkräfteinitiative stehen Massnahmen im Bil-
dungsbereich wie auch zur Förderung weiblicher und älterer
Arbeitskräfte. Ich bitte den Bundesrat, zu folgenden Fragen
Stellung zu nehmen:
1. Wie soll der berufliche Wiedereinstieg nach Mutterschaft bzw.
Betreuungszeit erleichtert werden? Gibt es beispielsweise spe-
zielle Weiterbildungsstipendien?
2. Kann sich der Bundesrat vorstellen, für die Gesundheitsbe-
rufe eine landesweite Informations- und Werbekampagne
zusammen mit den ständischen Berufsorganisationen (Pflege,
Ärzteschaft, Spitalverbände usw.) zu lancieren?
3. Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern,
unterstützte der Bundesrat die Verlängerung des Impulspro-
gramms zur Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen. Wie wird
das Programm seitens des Bundes gefördert?
4. Wie werden alleinerziehende Mütter (und Väter) unterstützt,
die sich weiterbilden möchten, damit sie den Einstieg ins
Berufsleben wieder schaffen? Gibt es Unterstützung für Fern-
kurse mit eidgenössischem Abschluss?
5. Der Bundesrat hat eine Arbeitsgruppe beauftragt, zusammen
mit den Kantonen bis Ende Juni 2015 Fragen bezüglich der
Finanzierung von Tagesstrukturen im Schulbereich zu klären.
Wie ist diese AG zusammengesetzt? Sind auch Frauen vertre-

ten, Alleinerziehende, Personen aus den typischen Frauenberu-
fen (wie Gastrobereich, Pflege, Coiffeur, Verkauf)?
6. Wie können die RAV verstärkt sensibilisiert werden, damit
Frauen rasch in den Arbeitsmarkt integriert werden? Was hält er
davon, dass die RAV gezielt und verstärkt direkt mit möglichen
Arbeitgebern in Kontakt treten?
7. Was hält er von einer landesweiten Werbekampagne für
Umschulung, Weiterbildung, Berufswahl mit speziellem Fokus
auf die Frauen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Bernasconi, Carobbio Guscetti, Fridez, Graf-Litscher, Gysi,
Hadorn, Hardegger, Maire Jacques-André, Marra, Masshardt,
Munz, Naef, Pardini, Schneider Schüttel, Semadeni, Somma-
ruga Carlo, Tornare, Voruz (21)
29.04.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3066 n Ip. Schmid-Federer. Frankenstärke. Swissness-
Vorlage sistieren  (05.03.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Ist er bereit - in Anbetracht der verschärften Rahmenbedin-
gungen durch die Aufhebung des Euro-Franken-Mindestkurses
- die Revision des Bundesgesetzes über den Schutz von Mar-
ken und Herkunftsangaben zu sistieren oder für mindestens
fünf Jahre aufzuschieben?
2. Mit welchen Massnahmen will er verhindern, dass die Umset-
zung der Markenschutzverordnung den administrativen Auf-
wand der Unternehmen erhöht?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3067 n Ip. Aebischer Matthias. Stärkung und Koordina-
tion von Provenienzforschung in der Schweiz  (05.03.2015)
Gemäss einer Umfrage des Bundesamtes für Kultur wird der
Provenienzforschung in der Schweiz sehr wenig Aufmerksam-
keit beigemessen. Viele Museen haben die Provenienzen ihrer
Sammlungen nur schlecht oder gar nicht aufgearbeitet. Im Ver-
gleich zum Ausland gibt es keine nationalen Vorschriften zur
Provenienzforschung. Die aktuelle Diskussion über Raubkunst
deutet auf einen grossen Handlungsbedarf hin. Wie beurteilt der
Bundesrat diesen Handlungsbedarf?
1. Gehört die Provenienzforschung in den Aufgabenbereich des
Bundes?
2. Wie will der Bund im Bereich der Provenienzforschung seine
Verantwortung wahrnehmen?
3. Wie will er die Koordination bei der Provenienzforschung ver-
bessern?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3068 n Ip. Thorens Goumaz. Gastronomie. Bessere 
Information über die Umweltverträglichkeit der 
Lebensmittel  (05.03.2015)
Mit Beelong hat die Hotelfachschule Lausanne einen ökologi-
schen Indikator entwickelt, mit dem Lebensmittel und Gerichte
bezüglich ihrer Umweltverträglichkeit beurteilt und anhand einer
Skala ähnlich jener der Energieetikette gekennzeichnet werden
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können. So können die Kundinnen und Kunden von Gastrobe-
trieben bei der Wahl ihres Gerichts dessen Umweltverträglich-
keit mit einbeziehen, und die Köche und Köchinnen bzw. die
Personen, die die Einkäufe tätigen, können sich bereits im Vor-
feld die ökologischen Auswirkungen ihres Speiseplans ins
Bewusstsein rufen und diese allenfalls anpassen. Laut dem
Bundesamt für Umwelt (Bafu) geht fast ein Drittel der durch
unseren Konsum verursachten Umweltbelastung auf das Konto
der Nahrungsmittel. Es lohnt sich also, eine bessere Aufklärung
zu fördern und damit die Akteure in den verschiedenen Lebens-
mittelsektoren wie auch die Konsumentinnen und Konsumenten
dabei zu unterstützen, die Umweltbelastung durch unsere
Ernährung zu vermindern. Das Gastgewerbe ist eine der Bran-
chen, die in dieser Hinsicht eine Verantwortung hat. Übrigens ist
Beelong nicht das einzige Projekt, das auf eine bessere Aufklä-
rung über die Umweltverträglichkeit der Lebensmittel abzielt. Es
gibt zahlreiche weitere, darunter Eaternity, das u. a. einen
Rechner entwickelt hat, mit dem die CO2-Emissionen von
Lebensmitteln ermittelt werden können.
1. Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass weitere Massnah-
men ergriffen werden sollten, um umweltverträglichere Koch-
und Essgewohnheiten zu fördern?
2. Welche Rolle könnten die neuen Informationsmittel zur
Umweltverträglichkeit in diesem Zusammenhang spielen?
3. Müsste nach Ansicht des Bundesrates der Bund in diesem
Zusammenhang mit gutem Beispiel vorangehen und eine Vor-
reiterrolle einnehmen? Was unternimmt er in dieser Hinsicht
bereits?
4. Mehrere Gastrobetriebe bei der öffentlichen Verwaltung von
Kantonen und Gemeinden verwenden jetzt schon den Beelong-
Indikator, um die Umweltbelastung durch ihre Leistungen zu
reduzieren, und Eaternity organisiert Pilotprojekte mit der Stadt
Zürich. Kann der Bundesrat Gaststätten nennen, die Dienstlei-
stungen für den Bund erbringen und wo ähnliche Schritte unter-
nommen werden könnten (beispielsweise in der
Bundesverwaltung oder im Militär)? Wäre er bereit, diese dazu
zu ermutigen?
29.04.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3069 n Ip. Chevalley. Stopp den Hungerlöhnen für wis-
senschaftliche Arbeitskräfte  (05.03.2015)
Der Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates der
WBK-SR 12.3343, "Massnahmen zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses in der Schweiz", enthält einige sehr
interessante Zahlen.
Zunächst ist daraus zu entnehmen, dass seit 2010 mehr Dokto-
rierende aus dem Ausland kommen als aus der Schweiz. Dieser
Zustand kann mit den vom Schweizerischen Nationalfonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) gezahlten
Löhnen erklärt werden: Doktorierende erhalten im Schnitt 43
800 Franken, während sich ein durchschnittliches Einkommen
in der Privatwirtschaft vergleichsweise auf über 68 000 Franken
beläuft. Da sich der durchschnittliche Beschäftigungsgrad der
Doktorierenden zwischen 50 und 70 Prozent bewegt, müssen
diese folglich mit 2000 Franken im Monat auskommen - das
reicht in der Schweiz bei Weitem nicht aus. Weil ein Doktorat
sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ist eine zusätzliche Tätigkeit
ausserhalb des akademischen Bereichs vielfach nicht möglich,
wenn man die wissenschaftliche Arbeit seriös voranbringen will.
Die Folge sind Doktorierende zwischen 22 und 25 Jahren, die
nicht von ihrem Lohn leben können. Da kann man verstehen,

dass viele junge Hochschulabsolventinnen und Hochschulab-
solventen sich schnell der Privatwirtschaft zuwenden, anstatt
ihre akademische Karriere fortzusetzen. Ausländische Doktorie-
rende sind hingegen eher bereit, diese Arbeitsbedingungen
anzunehmen. Studentinnen und Studenten, die ihr Studium in
der Schweiz absolviert haben, wenden sich eher von einer aka-
demischen Karriere ab.
Der Lohn des SNF kann mit der Übernahme einer Teilzeitstelle
in der Lehre innerhalb der Universität ergänzt werden. Dies wird
aber nicht systematisch gemacht, und der Gesamtbeschäfti-
gungsgrad beträgt selten 100 Prozent. Viele Professorinnen
und Professoren geben sich mit dieser Situation zufrieden, da
sie wissen, dass sich, wenn die in der Schweiz ausgebildeten
Studierenden ablehnen, für das Doktorat jederzeit Kandidatin-
nen und Kandidaten aus dem Ausland finden. Dadurch stehen
hiesige Doktoranden enorm unter Druck und können kaum
etwas gegen diese Sachlage unternehmen.
Ich stelle dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Weshalb stellt der SNF bei den von ihm finanzierten Dokto-
ratsstellen nicht sicher, dass ausreichende Löhne bezahlt wer-
den, wenn er doch weiss, dass Doktorandinnen und
Doktoranden nicht Teilzeit arbeiten können?
2. Ist es nach seiner Ansicht akzeptabel, dass junge Universi-
tätsabsolventinnen und -absolventen, die 100 Prozent arbeiten,
mit einem Monatslohn von 2000 Franken auskommen müssen?
3. Ist nach seiner Ansicht unter diesen Bedingungen ein Dokto-
rat in der Schweiz attraktiv?
4. Könnte man nicht weniger viele, dafür besser bezahlte Stel-
len anbieten und so die Attraktivität des Doktoratsstudiums
erhöhen?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3070 n Ip. Eichenberger. Markenschutzverordnung. 
Administrativen Aufwand tief halten  (09.03.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Mit welchen Massnahmen will er verhindern, dass die Umset-
zung der Markenschutzverordnung den administrativen Auf-
wand der Unternehmen erhöht?
2. Wie gedenkt er zu verhindern, dass die Branchenverordnun-
gen die Hürden zur Erlangung der Swissness erhöhen und
damit KMU, die mehr denn je auf die Swissness angewiesen
sind, gefährden?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3071 n Ip. Eichenberger. Praktikable Umsetzung der 
Swissness-Vorlage  (09.03.2015)
Die Auswirkungen der aktuellen Frankenstärke sind für viele
Schweizer Unternehmen bereits stark zu spüren. Um die Kon-
kurrenzfähigkeit zu bewahren, wird von breiten Kreisen zu
Recht eine administrative Entlastung der Unternehmen gefor-
dert. Deshalb ist es angezeigt, dass die Swissness-Vorlage und
insbesondere die Markenschutzverordnung und die Verordnung
über die Verwendung der Herkunftsangabe "Schweiz" für
Lebensmittel administrativ möglichst einfach und praktikabel
ausgestaltet werden. Unternehmen, welche in der Schweiz pro-
duzieren, Arbeitsplätze anbieten und Schweizer Rohstoffe ver-
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arbeiten, sollten nicht geschwächt, sondern vielmehr gestärkt
werden.
1. Sieht der Bundesrat Möglichkeiten, die Auswirkungen der
Frankenstärke auf die Unternehmen durch eine möglichst prak-
tikable und flexible Ausgestaltung der Swissness-Verordnungen
abzufedern?
2. Ist er bereit, besonders umstrittene Bestimmungen so umzu-
setzen, dass Innovationen gefördert und Arbeitsplätze in der
Schweiz gesichert werden?
- Auf Produkten der Nahrungsmittelindustrie, die in der Schweiz
hergestellt werden, aber aus Rohstoffen bestehen, die in der
Schweiz nicht vorkommen (z. B. Kaffee, dunkle Schokolade
usw.), soll das Schweizerkreuz verwendet werden dürfen.
- Bei der Verwendung von Milch soll die Verordnung so ausge-
legt werden, dass bei der Verarbeitung beispielsweise Milchpul-
ver in der Milchschokolade ebenfalls zu 80 Prozent statt zu 100
Prozent aus der Schweiz stammen kann.
- Die Schweizer Herkunft von einzelnen Rohstoffen soll eben-
falls ausgelobt werden dürfen, wenn sie beispielsweise entwe-
der namensgebend im Sinne der Lebensmittelverordnung,
essenziell für die wesentlichen Produkteigenschaften oder
gewichtsmässig relevant sind sowie die Verarbeitung, die dem
Lebensmittel seine wesentlichen Eigenschaften verliehen hat,
in der Schweiz stattgefunden hat.
3. Was sagt der Bundesrat zur Ankündigung von Nestlé, wegen
der Swissness-Regulierung bei einem Teil seiner Produkte auf
das Schweizerkreuz zu verzichten? Besteht nicht die Gefahr,
durch eine zu strenge Auslegung des Markenschutzgesetzes
Unternehmen gerade in der Nahrungsmittelbranche aus der
Schweiz zu vertreiben?
4. Ist er auch der Meinung, dass es zur Swissness-Umsetzung
keine zusätzlichen Kontrollstrukturen auf Kantonsebene
braucht?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3072 n Mo. Caroni. Normalarbeitsvertrag Hauswirt-
schaft. Weniger Schranken für die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf  (09.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Anwendungsbereich des
Normalarbeitsvertrags (NAV) Hauswirtschaft (SR
221.215.329.4) dergestalt enger zu fassen, dass der NAV die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf weniger behindert.
Dies kann namentlich erreicht werden, indem die Betreuung
von Kindern und allenfalls auch von Betagten und Kranken (Art.
3 Bst. e) vom NAV ausgenommen wird und/oder die Schwelle
von 5 Stunden pro Woche (Art. 2 Abs. 3 Bst. i) erhöht wird.
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

15.3073 n Ip. Freysinger. Tamoil  (09.03.2015)
2011 beschloss das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), die
Guthaben und wirtschaftlichen Ressourcen gewisser natürlicher
Personen, Unternehmen und Organisationen, die in Verbindung
mit dem libyschen Regime von Muammar Gaddafi standen, zu
sperren.
Das Unternehmen Tamoil blieb damals vor diesen Sanktionen
verschont, da es sich dazu verpflichtet hatte, die vom Bundesrat
beschlossenen Massnahmen und Sanktionen nicht zu umge-

hen. Zudem wollte man die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
und die Energieversorgung gering halten.
Die Situation in Libyen hat sich seither massiv verschlechtert,
die Regierung ist nicht mehr handlungsfähig. Vor diesem Hinter-
grund ist nicht auszuschliessen, dass die Einnahmen von
Tamoil nicht dem libyschen Volk, sondern potenziell zweifelhaf-
ten Kreisen zugutekommen.
Unter diesen Umständen und angesichts der Tatsache, dass
aufgrund des Schliessungsentscheids von Tamoil Collombey
bezüglich Arbeitsplätzen und Energieversorgung kein Risiko
mehr besteht, stelle ich dem Bundesrat folgende Frage: Beab-
sichtigt er, Massnahmen zur Wahrung der Interessen des liby-
schen Volkes ebenso wie der Schweiz zu ergreifen, indem er
die libyschen Aktiva (einschliesslich Tamoil) sperrt und über den
Bund oder die kantonalen Behörden eine Administratorin oder
ein Administrator ernennt wird, die oder der sich um die Interes-
senwahrung kümmert?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3074 n Ip. Bulliard. Mehr Transparenz des Bundes hin-
sichtlich des Guglera-Areals  (09.03.2015)
Am 13. Februar 2015 verkündeten der Bund und der Kanton
Freiburg, dass das Staatssekretariat für Migration (SEM) das
Institut Guglera, drei Kilometer von der Sensler Gemeinde Gif-
fers entfernt, erwerben und darin ab 2017 ein Asylzentrum mit
300 Plätzen betreiben wird. Diese Ankündigung erfolgte im
Rahmen der Umsetzung der Asylgesetzrevision, die das Stimm-
volk 2013 angenommen hatte und deren Ziel unter anderem
darin besteht, Verfahren zu beschleunigen. Diese Revision ver-
pflichtet den Bund, in der ganzen Schweiz Zentren eröffnen, in
denen einerseits Asylsuchende im Verfahren (Verfahrenszen-
tren) und andererseits weggewiesene ausländische Personen
(Ausreisezentren) beherbergt werden.
Mit dem Guglera-Areal hat der Kanton Freiburg als erster Kan-
ton einen Standort vorgeschlagen, der die Kriterien des Bundes.
Die Information der lokalen und regionalen Behörden über die-
ses Vorhaben ist dem SEM sichtlich missraten, was die entrü-
stete Menschenmenge an der Informationsveranstaltung vom
25. Februar 2015 in Giffers und in den folgenden Tagen deutlich
zum Ausdruck brachte. Schuld daran ist unter anderem die
lokale und regionale politische Vertretung, die Öl ins Feuer
gegossen und ihre Pflichten gegenüber dem Kanton Freiburg
und dem Bundes nicht wahrgenommen hat. Die Lage spitzt sich
zu, und es obliegt nun dem Bund, die Bevölkerung zu
beschwichtigen, indem er sie vollständig darüber aufklärt, wel-
che Pläne er mit dem Guglera-Zentrum verfolgt und welchen
Status er diesem geben will.
Ich stelle dem Bundesrat daher folgende Fragen:
1. Erkennt der Bundesrat, dass nicht ausreichend darüber infor-
miert wurde, welchen Status das zukünftige Guglera-Asylzen-
trum haben wird, sprich, ob es ein Verfahrens- oder ein
Ausreisezentrum wird?
2. Warum ist die Kommunikation diesbezüglich bis heute so
unzureichend?
3. Erkennt der Bundesrat, dass die Guglera alle Eigenschaften
aufweist, um ein Verfahrenszentrum zu werden, in dem Asylge-
suche behandelt werden?
4. Erkennt der Bundesrat, dass die Gemeindebehörden besser
in den Entscheidungsprozess hätten einbezogen werden sollen,
und hat er daraus für die Zukunft eine Lehre gezogen?
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Mitunterzeichner: Bourgeois (1)

15.3075 n Mo. Brand. Reduktion des Mehrwertsteuersatzes 
für das Gastgewerbe und die Hotellerie  (10.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Mehrwertsteuersatz für das
Gastgewerbe auf 2,5 Prozent zu senken. Weiter soll der beste-
hende Mehrwertsteuer-Sondersatz für Beherbergungsleistun-
gen (Art. 25 Abs. 4 des Mehrwertsteuergesetzes) aufgehoben
und ebenfalls auf 2,5 Prozent reduziert werden.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Amstutz, Bin-
der, Borer, Brunner, Büchel Roland, Buttet, Candinas, Cassis,
Egloff, Freysinger, Geissbühler, Germanier, Gschwind, Hurter
Thomas, Joder, Killer Hans, Lustenberger, Matter, Merlini,
Miesch, Nidegger, Pantani, Parmelin, Pieren, Regazzi, Rei-
mann Maximilian, Rösti, Rusconi, Stahl, von Siebenthal,
Wobmann (33)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3076 n Mo. Schelbert. Änderung von Artikel 82 Absatz 1 
VZAE  (10.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, den ersten Satz von Artikel 82
Absatz 1 der VZAE wie folgt zu ändern: Die Polizei- und
Gerichtsbehörden sowie die Strafuntersuchungsbehörden mel-
den der kantonalen Ausländerbehörde (Art. 88 Abs. 1) unaufge-
fordert die Anhebung und die Einstellung von
Strafuntersuchungen, Verhaftungen und Entlassungen sowie
zivil- und strafrechtliche Urteile, soweit diese Einfluss auf den
Aufenthaltsstatus oder die Erwerbstätigkeit von Ausländerinnen
und Ausländern haben.
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3077 n Ip. Chevalley. Die Schweiz darf auf keinen Fall 
mit dem "Islamischen Staat" zusammenarbeiten!  
(10.03.2015)
Laut verschiedenen Fachleuten hat der "Islamische Staat" (IS)
offenbar 24 Banken in Irak und in Syrien unter seine Kontrolle
gebracht. Diese Banken hätten unbehelligt internationale Trans-
aktionen durchgeführt.
Überdies beherrscht der IS zahlreiche Ölquellen, die ihm täglich
mehrere Millionen Franken einbringen. Ein Grossteil dieses
Erdöls wird zwar vor Ort verwendet, aber der Rest wird auf dem
internationalen Schwarzmarkt verkauft.
Die Schweiz verfügt über ein sehr fortschrittliches Bankensy-
stem. Im Krieg ist Geld immer ein Schlüsselfaktor, und der
Zugang zu Banken ist insbesondere für den Verkauf von Erdöl-
produkten entscheidend. Deshalb muss unbedingt sicherge-
stellt werden, dass die Schweiz nicht indirekt zur Finanzierung
dieser Terrororganisation beiträgt.
Aus diesem Grund stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Kann der Bundesrat sicherstellen, dass keine Geldmittel aus
den vom IS kontrollierten Banken durch das schweizerische
Bankennetz fliessen?
2. Kann er andernfalls die internationale Gemeinschaft dazu
bringen, die vom IS kontrollierten Banken handlungsunfähig zu
machen?
3. Hat er sichergestellt, dass die in der Schweiz tätigen Erdölun-
ternehmen nicht am Vertrieb des IS-Erdöls beteiligt sind?

4. Welche Sanktionen will er verhängen, sollte er Kollaboratio-
nen mit diesem kriminellen "Staat" aufdecken?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3078 n Ip. Romano. Grenzwachtkorps. Verstärkung des 
Zentralkommandos auf Kosten der operativen Tätigkeit vor 
Ort in den Regionen?  (10.03.2015)
Die Arbeit des Grenzwachtkorps ist intensiv und hat in den letz-
ten zehn Jahren stetig zugenommen. Mit der Umsetzung des
Zollgesetzes kommen zahlreiche belastende Aufgaben hinzu,
wie die Steuerung des Zustroms der Migrantinnen und Migran-
ten und die grenzüberschreitende Kriminalität. Der Migrations-
druck wird weiter steigen. Die Tätigkeitsfelder sind
unterschiedlicher geworden und erfordern eine Aufstockung
des Personals. Auf die Problematik des Personalbestandes
wird seit Jahren hingewiesen. Es besteht nachweislich Perso-
nalmangel in den Regionen, zudem hat sich der gesamte bewil-
ligte Personalbestand in den letzten zehn Jahren verringert.
Aus diesem Grund hat das eidgenössische Parlament auch die
Motion Romano 12.3071, "Grenzwachtkorps aufstocken", ange-
nommen. Betrachtet man das Korps in seiner Gesamtheit, stellt
man eine bedeutende Zunahme der Stellen (umgerechnet auf
Vollzeitstellen) in der Zentrale in Bern fest. Das Personal, das
für administrative Aufgaben in der Zentrale in Bern und in den
regionalen Kommandos eingestellt wird, nimmt zu, und zwar auf
Kosten der operativen Tätigkeit vor Ort. Angesichts dieser Ten-
denz habe ich folgende Fragen an den Bundesrat:
1. Wie viele Personen (umgerechnet auf Vollzeitstellen) arbei-
ten 2015 in der Kommandozentrale des Grenzwachtkorps in
Bern (einschliesslich der befristet angestellten und der entsand-
ten Personen)? Wie gross ist ihr prozentualer Anteil am gesam-
ten bewilligten Personalbestand?
2. Wie hat sich das Personal, das in den vergangenen fünfzehn
Jahren beim Zentralkommando gearbeitet hat, entwickelt? Wie
viele Stellen (umgerechnet auf Vollzeitstellen) gab es dort in den
Jahren 2000, 2005, 2010 und 2015?
3. Falls eine Zunahme festzustellen ist, was ist der Grund
dafür?
4. Falls eine Zunahme festzustellen ist, hat dies zu einer Verrin-
gerung der Stellen (umgerechnet auf Vollzeitstellen) in den
Regionen geführt?
5. Wie wird das restliche Personal auf die sieben Regionen ver-
teilt (Stand 1. Januar 2015)? Zum Vergleich: Wie viele Stellen
(umgerechnet auf Vollzeitstellen) waren das 2010?
6. Welchen Anteil machen die Wachen in den einzelnen Kom-
mandos im Verhältnis zu den gesamten Stellen (umgerechnet
auf Vollzeitstellen) einer Region aus? Ich bitte um Angaben für
die einzelnen Regionen.
7. Welche strategischen und logistischen Dienste (Technik/Logi-
stik, Personalmanagement, Verwaltung, Ausbildung) werden
mit der Eidgenössischen Zollverwaltung gemeinsam genutzt?
Gibt es einen Optimierungsspielraum?
8. Welche kurz- oder mittelfristigen Massnahmen sind denkbar,
um Personal von der Zentrale wegzuholen und in den Regionen
für operative Aufgaben einzusetzen? Welche zentralen Dienste
könnten gemeinsam genutzt werden?
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
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x 15.3079 n Ip. Stolz. Die Unterzeichnung des Vertrages von 
Prüm stärkt unsere innere Sicherheit  (10.03.2015)
Am 16. Oktober 2014 hat die APK-SR grünes Licht zu Verhand-
lungen bezüglich des Vertrags von Prüm gegeben. Seither ist
es zumindest in der Öffentlichkeit ruhig geworden, zumindest
was die Verhandlungsfront angeht. Nicht ruhiger ist es vor allem
in den Grenzregionen geworden, was die Kriminalität angeht.
Spätestens mit der Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminal-
statistik 2014 in der letzten Märzwoche und der dann wohl wie-
der aufflammenden Diskussion über Kriminaltouristen wird die
Problematik des Kriminaltourismus in den Fokus rücken.
Diese Problematik belastet auch die Diskussion über unser Ver-
hältnis zu Europa. Auch deshalb ist Eile geboten. Ein Beitritt
zum Vertrag von Prüm würde die Arbeit unserer Sicherheitsbe-
hörden erleichtern und effizienter und effektiver gestalten.
Ich bitte deshalb höflich den Bundesrat, folgende Fragen zu
beantworten:
1. Stimmt es, dass der Vertrag von Prüm kein Teil der EU-Ver-
träge (Schengen) ist und somit auch nicht unter die "Blockade"
durch die EU fällt (Stichwort Masseneinwanderungs-Initiative)?
2. Konnten die Verhandlungen schon eröffnet werden, und
wenn nein, in welchem Zeitraum rechnet er damit, dass dies
geschieht?
3. Ist er optimistisch, dass wir innerhalb kürzerer Zeit zu einem
positiven Verhandlungsergebnis kommen?
4. Wenn nein, was kann getan werden, um ein positives Umfeld
zu schaffen?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3080 n Ip. Schneeberger. Kesb. Unerklärbare Fälle sind 
nicht akzeptabel  (10.03.2015)
Die Probleme mit den Kesb reissen nicht ab. Immer wieder
kommt es nun zu neuen Artikeln in den Medien.
Am 19. November wurde das Postulat 14.3891 durch den Bun-
desrat angenommen und eine Evaluation angestossen.
Die Dringlichkeit steht ausser Frage: Wie weit ist der Bundesrat
mit der Evaluation? Es braucht eine klare Auslegeordnung,
damit für die Betroffenen, die Gemeinden und die Behörden klar
festgelegt werden kann, was heute gut läuft und wo Verbesse-
rungsbedarf besteht. Wird nicht rasch gehandelt, dann schadet
dies dem Ansehen der Kesb und das Vertrauen der Bevölke-
rung geht verloren.
1. Immer wieder kommt es in den Kantonen zu Fällen, die nicht
"erklärbar" seien. Wie stellt sich der Bund dazu?
2. Wann wird die Evaluation vorgestellt? Wann werden Hand-
lungsempfehlungen kommuniziert?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3081 n Mo. Rime. Rohholztransporte. Erhöhung des 
zulässigen Gesamtgewichts von 40 auf 44 Tonnen  
(10.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, für Rohholztransporte ein Gesamt-
gewicht von 44 Tonnen zu erlauben.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Binder, Borer, Bourgeois, Che-
valley, Clottu, Fässler Daniel, Flückiger Sylvia, Fridez,
Geissbühler, Germanier, Gössi, Grin, Gschwind, Lustenberger,

Müller Thomas, Parmelin, Schibli, Schilliger, Schneeberger,
Veillon, Vitali, von Siebenthal (23)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3082 n Po. Graber Jean-Pierre. Auswirkungen der Auf-
wertung des Frankens gegenüber dem Euro. Quartalsbe-
richt des Bundesrates  (10.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Quartalsbericht zu den
Auswirkungen, die der Entscheid der Schweizerischen Natio-
nalbank (SNB) vom 15. Januar 2015 auf unsere Wirtschaft hat,
zu erarbeiten. Dieser sollte eine allgemeine Einschätzung der
Wirtschaftslage nach dem SNB-Entscheid enthalten, ebenso
eine branchenspezifische Analyse nach Kantonen und nationa-
len Wirtschaftszweigen. Formal könnte sich dieser Bericht am
Quartalsheft der SNB orientieren. Es sei noch angemerkt, dass
die Erstellung dieses Berichtes dem Bund keine Zusatzkosten
verursachen sollte, da das Seco über zahlreiche sehr kompe-
tente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügt, die die in diesem
Postulat verlangten Recherchen und Analysen durchführen
können.
Mitunterzeichnende: Clottu, Flückiger Sylvia, Geissbühler, Grin,
Gschwind, Keller Peter, Nidegger, Rösti, von Siebenthal (9)
29.04.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3083 n Mo. Graber Jean-Pierre. Änderung des Arbeitslo-
senversicherungsgesetzes. Von Kurzarbeit betroffene 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer Weiterbil-
dung begünstigen  (10.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem eidgenössischen Parla-
ment die nötigen gesetzgeberischen Massnahmen vorzulegen -
allenfalls mittels eines dringlichen Bundesbeschlusses -, damit
schweizerische Unternehmen intern oder extern Weiterbil-
dungskurse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anbieten
können, die gemäss den Artikeln 21 bis 41 des Arbeitslosenver-
sicherungsgesetzes von Kurzarbeit betroffen sind.
Mitunterzeichnende: Clottu, Flückiger Sylvia, Geissbühler, Grin,
Gschwind, Nidegger, Rösti, von Siebenthal (8)
29.04.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3084 n Ip. Graber Jean-Pierre. Ukraine-Konflikt. 
Lösungsvorschläge der Schweiz  (10.03.2015)
Unser Föderalismus weist einige grosse Tugenden auf. Mit der
Gründung des Kantons Jura haben wir unsere Bereitschaft,
gewisse Landesteile einem anderen Kanton zuzuweisen, unter
Beweis gestellt. Gemäss Artikel 54 der Bundesverfassung setzt
sich der Bund für die Förderung der Demokratie und für ein
friedliches Zusammenleben der Völker ein. In Anbetracht dieser
drei begrüssenswerten Eigenschaften möchten wir vom Bun-
desrat wissen, ob es nach seinem Ermessen nicht angebracht
wäre, dass die Schweiz im Rahmen der Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) einen entscheiden-
den Beitrag zur Beendigung des Ukraine-Konflikts leistet. Dies
könnte durch zwei handfeste Lösungsvorschläge geschehen,
die grob umrissen wie folgt lauten könnten:
1. Man sollte einen neuen ukrainischen Bundesstaat schaffen,
der aus mindestens zwei Einheiten besteht, und zwar dem rus-
slandfreundlichen Südosten sowie dem eher europaorientierten
Nordwesten. Damit dieser Föderalismus dauerhaft bestehen
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kann, sollten den Gliedstaaten weitgehende Kompetenzen
zugewiesen werden.
2. Sollte der erste Vorschlag nicht angenommen werden,
könnte sich die Schweiz in einem zweiten Schritt für eine friedli-
che Teilung der Ukraine starkmachen. Die eindeutig rus-
slandfreundlichen Gebiete könnten mittels einer von der OSZE
streng überwachten Abstimmung über ihre demokratischen
Selbstbestimmungsrechte zu einem unabhängigen Staat wer-
den.
Mitunterzeichnende: Clottu, Geissbühler, Grin, Gschwind,
Nidegger, von Siebenthal (6)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3085 n Ip. Graber Jean-Pierre. Finanzhilfen für Schwei-
zer Exportunternehmen, damit sich diese an Messen und 
Ausstellungen im Ausland präsentieren können  
(10.03.2015)
Nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die
Schweizerische Nationalbank (SNB) ist es wichtiger denn je,
dass unsere Unternehmen sich und ihre Produkte vermehrt an
Messen und Ausstellungen im Ausland präsentieren können.
Jegliche zusätzliche finanzielle Unterstützung vom Bund, auch
von geringem Umfang, kann dabei helfen. Deshalb bitte ich den
Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Worin besteht die finanzielle Unterstützung des Bundes für
Unternehmen, die an Messen und Ausstellungen im Ausland
teilnehmen?
2. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die Finanz-
hilfe für Schweizer Unternehmen, die an Messen und Ausstel-
lungen im Ausland teilnehmen, erhöht werden sollte?
Mitunterzeichnende: Clottu, Geissbühler, Grin, Gschwind,
Nidegger, von Siebenthal (6)
29.04.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3086 n Ip. Graber Jean-Pierre. Verselbstständigte Ein-
heiten des Bundes. Bevorzugung der Schweizer Wirtschaft 
bei der Auftragsvergabe  (10.03.2015)
Der Bund ist Eigner zahlreicher Unternehmen und Einrichtun-
gen, die er mit der Ausübung öffentlicher Aufgaben beauftragt.
Indem sie Aufträge an die Wirtschaft vergeben, leisten diese
Unternehmen und Einrichtungen einen wichtigen Beitrag zum
Bruttoinlandprodukt unseres Landes. Sie tragen damit zur
Schaffung und Aufrechterhaltung von Arbeitsplätzen in der
Schweiz und somit zur Wohlfahrt der Bevölkerung bei.
Infolge der Aufhebung des Euromindestkurses durch die
Schweizerische Nationalbank (SNB) könnten die ausländischen
Aufträge an die Schweizer Wirtschaft abnehmen. Unser Wohl-
stand könnte dadurch beeinträchtigt werden, weil sich das Wirt-
schaftswachstum verlangsamt.
Ist der Bundesrat daher bereit, als Steuerungsinstanz die Unter-
nehmen und Einheiten in seinem Besitz dazu zu animieren,
mehr Produkte und Dienstleistungen privatwirtschaftlichen
Unternehmen unseres Landes in Auftrag zu geben als in jüng-
ster Vergangenheit?

Mitunterzeichnende: Clottu, Flückiger Sylvia, Geissbühler, Grin,
Gschwind, Rösti, von Siebenthal (7)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3087 n Ip. Quadri. Selbstständigerwerbende aus Ita-
lien. Namen an die italienische Agenzia delle entrate 
weiterleiten  (10.03.2015)
Die sogenannten Padroncini, Selbstständigerwerbende aus Ita-
lien, überschwemmen aufgrund der Personenfreizügigkeit den
Tessiner Markt: Die Anzahl ihrer Meldungen nimmt ständig und
exponentiell zu. Die Leidtragenden sind Tessiner Handwerksbe-
triebe und KMU.
Kontrollen haben gezeigt, dass die Hälfte oder mehr der kontrol-
lierten "Padroncini" Vorschriften umgeht: eine beachtliche Zahl,
die die Behörden zu drastischen und raschen Massnahmen ver-
anlassen müsste!
Die Selbstständigen aus Italien stellen für die lokalen Betriebe
eine unlautere Konkurrenz dar, da sie Steuern und Sozialabga-
ben umgehen und dadurch zu Preisen arbeiten können, die für
ihre Tessiner Berufsgenossen unerreichbar tief sind.
Eine wirksame Massnahme zur Bekämpfung dieser unlauteren
Konkurrenz und ihrer schädlichen Auswirkungen - sie hat im
Tessin bereits zu Konkursen und Entlassungen geführt - könnte
darin bestehen, Informationen zu den Selbstständigen, die sich
in der Schweiz "anmelden", an die italienische Behörde Agenzia
delle entrate weiterzuleiten. Sie könnte diese Betriebe dann zur
Kasse bitten und so das Dumping eindämmen. Die Tessiner
Regierung hat kürzlich Vorschläge in dieser Richtung gemacht.
Man könnte direkt das Verzeichnis der Meldungen mit den
Namen der betreffenden italienischen Unternehmerinnen und
Unternehmer übermitteln oder auch andere Daten. Es ist doch
unerhört, dass man einerseits das Bankgeheimnis aufweicht
und den italienischen Steuerbehörden Informationen über die
Kundinnen und Kunden des Tessiner Finanzplatzes übermittelt,
was diesem gewaltige Nachteile bringt, während andererseits
das Verzeichnis der gemeldeten "Padroncini", die der kantona-
len Wirtschaft enormen Schaden zufügen, nicht weitergegeben
wird, und dies, obwohl Italien ein offensichtliches Interesse
daran hätte, die Steuerhinterzieher zur Kasse zu bitten.
Ich frage den Bundesrat:
1. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass dringend
gegen die unlautere Konkurrenz, die die italienischen
"Padroncini" für die Tessiner Handwerksbetriebe und Unterneh-
men darstellen, vorgegangen werden muss?
2. Ist sich der Bundesrat bewusst, welch abschreckende Wir-
kung allein die Nachricht, dass die Schweiz die Namen der
gemeldeten Betriebe an die italienische Agenzia delle entrate
weiterleitet, auf die sich nicht ordnungsgemäss verhaltenden
"Padroncini" hätte?
3. Beabsichtigt der Bundesrat im Rahmen der zu verhandeln-
den Abkommen mit Italien, aber auch unabhängig davon, den
italienischen Steuerbehörden Informationen zu übermitteln,
anhand derer sie überprüfen können, ob diese "Selbstständi-
gen" ihre in der Schweiz (zulasten der lokalen Wirtschaft) erziel-
ten Einnahmen korrekt deklarieren? Falls nicht, warum nicht?
Mitunterzeichnerin: Pantani (1)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.



303
x 15.3088 n Ip. Quadri. Grenzgängerbesteuerung. Entschä-
digung des Kantons Tessin durch den Bund  (10.03.2015)
In der Einigung in Steuerfragen, die die Schweiz und Italien am
23. Februar 2015 unterzeichnet haben, sind die Teile, die die
Grenzgängerbesteuerung betreffen, höchst unbefriedigend.
Obwohl sich die Situation noch entwickelt, werden bereits jetzt
gewisse Forderungen Italiens deutlich, die inakzeptabel sind, so
etwa die Guillotineklausel im Zusammenhang mit der Umset-
zung der am 9. Februar 2014 angenommenen Volksinitiative,
aufgrund derer die neue Einigung dahinfallen und das alte
Abkommen wieder in Kraft treten würde.
Ebenfalls unannehmbar wäre es, wenn der Entscheid des Tes-
siner Parlamentes aufgehoben würde, nach dem der Multiplika-
tor zur Berechnung der Quellensteuer für Grenzgängerinnen
und Grenzgänger auf 100 Prozent erhöht wird, was dem Kanton
rund 4,3 Millionen und den Gemeinden knapp 8 Millionen Fran-
ken Mehreinnahmen beschert.
Man sollte ausserdem bedenken, dass das aktuelle Abkommen
mit Italien seit nunmehr vierzig Jahren (fast) ausschliesslich das
Tessin belastet, während die ganze Schweiz davon profitiert. In
dieser Hinsicht wäre eine Entschädigung des Kantons Tessin
durch den Bund angebracht.
Im Moment ist das Abkommen mit Italien über die Grenzgänger-
besteuerung, das verhandelt wird, entgegen den Versprechun-
gen für das Tessin immer noch nicht vorteilhaft: Der Kanton
könnte dadurch sogar noch weniger einnehmen als heute. Dies
stünde im krassen Gegensatz zu dem, was der Nationalrat mit
der Annahme des Postulates 12.4048 forderte, nämlich die Prü-
fung der Auswirkungen eines Vertrages mit Italien, der festlegt,
dass Grenzgängerinnen und Grenzgänger nach den italieni-
schen Steuersätzen besteuert würden. So könnte das Tessin
die ganze an der Quelle erhobene Steuer zurückbehalten (also
auch den Teil, der heute an Italien zurückerstattet wird), dies u.
a. als Mittel zur Dumpingbekämpfung.
Daher frage ich den Bundesrat:
1. Ist der Bundesrat bereit, eine gesetzliche Grundlage auszuar-
beiten, die dem Tessin garantieren würde, dass die künftigen
Einnahmen aus der Quellenbesteuerung der Grenzgängerinnen
und Grenzgänger der Summe entsprechen, die sich aus den
aktuellen Einnahmen und dem heute an Italien zurückerstatte-
ten Betrag ergibt, wobei die Differenz zwischen den garantier-
ten Einnahmen und den aus dem neuen Steuerregime
resultierenden effektiven Einnahmen vom Bund getragen
würde?
2. Ist er bereit, wenigstens die Steuerausfälle zu kompensieren,
die für den Kanton Tessin und seine Gemeinden entstehen wür-
den, sollte der Entscheid des Tessiner Parlamentes, den Multi-
plikator für die Grenzgängerinnen und Grenzgänger auf 100
Prozent zu erhöhen, aufgehoben werden?
Mitunterzeichnerin: Pantani (1)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3089 s Mo. Hess Hans. Rohholztransporte. Erhöhung 
des zulässigen Gesamtgewichts von 40 auf 44 Tonnen  
(11.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, für Rohholztransporte ein Gesamt-
gewicht von 44 Tonnen zu erlauben.
Mitunterzeichnende: Abate, Altherr, Baumann, Bischofberger,
Eberle, Eder, Föhn, Fournier, Germann, Gutzwiller, Hösli,

Imoberdorf, Keller-Sutter, Kuprecht, Lombardi, Luginbühl,
Schmid Martin, Seydoux, Theiler (19)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
04.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

x 15.3090 s Po. Graber Konrad. Verlängerung der Prüfinter-
valle für schwere Motorwagen im Binnenverkehr  
(11.03.2015)
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung über die tech-
nischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) ist so zu
ändern, dass die Prüfintervalle für die obligatorische Nachprü-
fung für Fahrzeuge, die im Binnentransport verkehren, verlän-
gert werden. Zu prüfen ist, ob beispielsweise das gleiche
Regime wie für Personenwagen angewendet werden kann:
erstmals vier Jahre nach der ersten Inverkehrssetzung,
anschliessend nach drei Jahren, dann alle zwei Jahre.
Mitunterzeichnende: Bieri, Egerszegi-Obrist, Hösli, Savary,
Stadler Markus (5)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
04.06.2015 Ständerat. Annahme.

x 15.3091 s Po. Bischof. Negativzinsen. Folgen für Pensi-
onskassen, Kleinsparer und Kantone  (11.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht die volkswirt-
schaftlichen Folgen der von der Schweizerischen Nationalbank
(SNB) am 18. Dezember 2014 eingeführten Negativzinsen im
Umfeld andauernder Tiefzinsen darzulegen.
Insbesondere sind folgende Fragen zu klären:
1. Welche Folgen haben Negativzinsen für die Schweiz,
namentlich wenn sie längerfristig in Kraft bleiben oder noch
erhöht werden? Höhere Risiken für Pensionskassen? Enteig-
nung der Sparer? Run auf Bargeld? Alternativen?
2. Wie kann erreicht werden, dass Gelder der beruflichen Vor-
sorge (der zweiten und allenfalls dritten Säule) und der Schwei-
zer Sozialwerke (inklusive Kranken- und Unfallversicherung)
vom Negativzins ausgenommen werden? Kann die SNB ihnen
Girokonti eröffnen oder sind (wie 1978) gesetzliche Vorkehren
nötig?
3. Wie kann sichergestellt werden, dass Kleinsparerinnen und
Kleinsparer mit Spareinlagen unter 100 000 Franken vom Nega-
tivzins ausgenommen bleiben?
4. Trifft es zu, dass der Bund selber, die Pensionskasse Publica
und ein Kanton von den Negativzinsen ausgenommen sind?
Wie reagiert der Bund auf diese "Geschäftsmodelle"? Wie ist
die Lage der anderen Kantone?
5. Wäre es technisch möglich, nur ausländische Geldzuflüsse
mit dem Negativzins zu belasten? Wäre dies überhaupt wirk-
sam? Welches wären die Folgen?
6. Sind die hohen Freibeträge der mindestreservepflichtigen
Banken gegenüber anderen Banken und Versicherern wettbe-
werbsneutral?
7. Wie behandelt der Bundesrat die obigen Fragen unter Wah-
rung der Unabhängigkeit der SNB? Wo sieht er gesetzgeberi-
schen Handlungsbedarf?
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Mitunterzeichnende: Baumann, Bieri, Engler, Fournier, Graber
Konrad, Häberli-Koller, Imoberdorf, Lombardi, Schwaller,
Seydoux (10)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
18.06.2015 Ständerat. Annahme.

15.3092 n Mo. Portmann. Höchstzinsvorschrift für alle 
Darlehensgeschäfte  (11.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in das Obligationenrecht (Neun-
ter Titel/zweiter Abschnitt: Das Darlehen) eine Vorschrift aufzu-
nehmen, welche den Höchstzinssatz für alle
Darlehensgeschäfte so festsetzt, dass die Kreditgeber auf den
Dreimonats-Libor (mindestens 0 Prozent) eine maximale Risi-
komarge von 10 Prozent und zusätzlich eine maximale Kosten-
marge von 3 Prozent zuschlagen können. Für den Fall des
Verstosses gegen diese Höchstzinsvorschrift soll die Nichtigkeit
des Vertrages angeordnet werden können, mit Verlust des Dar-
leihers auf jeden Zinsanspruch. Spezialgesetzliche Vorschriften
über Höchstzinssätze (z. B. Art. 14 KKG) sind aufzuheben.
Im Weiteren soll die Änderung von Artikel 1 der Verordnung
zum Konsumkreditgesetz erst nach der Durchführung einer Wir-
kungsanalyse, nach einer Regulierungsfolgenabschätzung
(RFA), nach der Einführung eines Höchstzinssatzes für alle
Darlehensgeschäfte im OR sowie nach der Aufhebung von Spe-
zialvorschriften an die Hand genommen werden.
29.04.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3093 n Ip. Stolz. Negativzins trifft Pensionskassen 
hart. Warum ist die Publica nicht betroffen?  (11.03.2015)
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie beurteilt er die Wirkung der Negativzinsen auf Girokon-
ten der Schweizerischen Nationalbank für die Pensionskassen
für die Stabilität der Altersvorsorge?
2. Mit welcher Begründung darf einzig die Publica mit einer Null-
verzinsung rechnen?
3. Ist das nicht eine enorme Ungleichbehandlung der Pensions-
kassen und somit auch der Versicherungsnehmer und Arbeitge-
ber?
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3094 n Ip. FDP-Liberale Fraktion. Eritreische Asylsu-
chende. Aufnahmepraxis und dubiose Rolle des General-
konsulates in Genf  (11.03.2015)
Asylsuchende aus Eritrea nehmen in den Asylstatistiken einen
Spitzenplatz ein. Eritreer können heute gemäss Bundesverwal-
tungsgerichtsurteil direkt als Flüchtlinge anerkannt werden.
Wehrdienstverweigerung allein gilt zwar gemäss den neuen
Massnahmen im Asylbereich nicht mehr als Asylgrund. Jedoch
sind die Sanktionen in Eritrea in gewissen Fällen menschen-
rechtswidrig, und die Bevölkerung wird zu Zwangsarbeit
gezwungen.
Gemäss Zeitungsbericht ("NZZ am Sonntag" vom 14. Dezem-
ber 2014) besteht der Verdacht, dass die eritreische Regierung
über das Generalkonsulat in Genf "Steuern" eintreibt und Rei-
sen nach Eritrea organisiert. Diese Geldbeträge zahlen die erit-
reischen Asylsuchenden meistens indirekt über die Schweizer
Sozialhilfe. Reisen ins Heimatland von Asylsuchenden sind kri-

tisch zu beurteilen, da diese dem Schutz des Asylsuchenden
vor dem Heimatstaat widersprechen.
Wir bitten den Bundesrat daher um die Beantwortung der fol-
genden Fragen:
1. Aus welchen Gründen wird die Anerkennung als Flüchtling
ausgesprochen, statt im Rahmen einer vorläufigen Aufnahme
zu prüfen, ob eine Rückführung der eritreischen Asylsuchenden
zukünftig wieder möglich wird?
2. Eine Delegation des EDA und EJPD hat im Januar 2015 Erit-
rea besucht. Was haben Auswertungen der dort geführten
Gespräche ergeben? Wie wird die menschenrechtliche Situa-
tion von zurückkehrenden Eritreern neu eingeschätzt?
3. Welche Praxis verfolgen andere europäische Hauptaufnah-
mestaaten bezüglich der Aufnahme und Rückführung eritrei-
scher Asylsuchenden?
4. Was gedenkt er zu tun, um den Dialog mit dem eritreischen
Regime aufrechtzuerhalten und die menschenrechtliche Situa-
tion in Eritrea regelmässig zu überprüfen?
5. Strebt die Schweiz eine Migrationspartnerschaft mit Eritrea
an?
6. Welche wirtschaftlichen oder entwicklungspolitischen Bezie-
hungen pflegt die Schweiz mit Eritrea? Wie halten es andere
europäische Hauptaufnahmestaaten von eritreischen Asylsu-
chenden mit Eritrea?
7. Wie gedenkt er die Rolle des Generalkonsulats von Eritrea
bezüglich Steuereintreibung und Organisation von Reisen für
Asylsuchende in den Heimatstaat zu untersuchen? Sollte den
allenfalls involvierten Personen auf dem Generalkonsulat nicht
die diplomatische Immunität entzogen werden?
8. Wie gedenkt er lückenlos zu ermitteln, welche eritreischen
Asylsuchenden trotz Verbot zurück in ihr Heimatland reisen?
Sprecherin: Fiala
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3095 n Mo. Chopard-Acklin. Bis zur Befriedung keine 
Waffen und militärischen Güter aus der Schweiz nach Rus-
sland und in die Ukraine exportieren  (11.03.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert, alle Exporte von Kriegsmate-
rial und von besonderen militärischen Gütern aus der Schweiz
in die Konfliktländer Russland und Ukraine, einschliesslich der
früher bewilligten, bis zur Befriedung zu unterbinden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Birrer-
Heimo, Flach, Friedl, Galladé, Glättli, Guhl, Gysi, Ingold, Jans,
Masshardt, Munz, Nussbaumer, Pardini, Piller Carrard,
Reynard, Riklin Kathy, Schenker Silvia, Schneider Schüttel,
Semadeni, Tschümperlin (22)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3096 n Po. Sozialdemokratische Fraktion. Bericht über 
Entstehung, Entwicklung sowie Auswirkungen des Steuer-
wettbewerbs in der Schweiz  (11.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht die Entstehung,
Entwicklung sowie die Auswirkungen des Steuerwettbewerbs in
der Schweiz analysieren zu lassen. Vorzugsweise erfolgen die
nötige Analyse und die Ausarbeitung des entsprechenden
Berichtes durch ein unabhängiges Universitätsinstitut.
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Sprecherin: Kiener Nellen
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 15.3097 n Ip. Leutenegger Oberholzer. Swissleaks. 
Beweisverwertung im Strafverfahren und im 
Amtshilfeverfahren  (11.03.2015)
Seit September 2014 analysieren rund 140 Journalisten Kun-
dendaten der Privatbank HSBC Schweiz aus den Jahren 2004
bis 2007, die wahrscheinlich Hervé Falciani entwendet und wei-
tergegeben hat.
Mutmasslich nahm HSBC Steuerhinterziehungsgelder und Gel-
der aus strafrechtlich relevanten Tatbeständen (Geldwäscherei,
Drogenhandel, Waffengeschäfte usw.) an. Die Genfer Staatsan-
waltschaft leitete zur Beweissicherung am 18. Februar 2015
eine Untersuchung ein, die Bundesanwaltschaft gemäss Aus-
kunft in "L'Hebdo" nicht, weil es sich bei den Falciani-Daten um
Diebesgut handle, das nicht als Beweismittel tauge, wird der
Bundesanwalt in "L'Hebdo" zitiert.
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:
1. Laut Artikel 7 Buchstabe c des Steueramtshilfegesetzes tritt
die Schweiz auf ein Ersuchen um Amtshilfe nicht ein, wenn es
auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem
Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind.
a. Gegenüber welchen Ländern kam diese Bestimmung bisher
zur Anwendung?
b. Wer entscheidet, ob schweizerisches Strafrecht verletzt
wurde? Ein Gericht? Welche Instanz kann dem strafgerichtli-
chen Urteil allenfalls vorgreifen? Gestützt auf welche Kriterien,
Beweismittel und Verfahren?
c. Haben Entscheide auf Nichteintreten die Beziehungen der
Schweiz zu diesen Ländern in anderen Dossiers (Indien/Frei-
handel, Frankreich/übrige Steuerfragen usw.) belastet?
d. Gibt es andere Länder mit ähnlich lautenden Bestimmungen?
e. Wie stellt sich die OECD zu dieser Praxis?
2. Gilt diese Regel generell im Verwaltungsverfahren?
3. Das Bundesgericht schützte wiederholt die Verwertbarkeit
von Beweismitteln im Strafverfahren, welche Dritte rechtswidrig
beschafft haben (vgl. BGE 133 I 33; 133 IV 329 usw.). Wie beur-
teilt der Bundesrat diese Frage? Wie präsentiert sie sich im
Falle der Verletzung eines Berufsgeheimnisses (Art. 321 StGB)
bzw. eines Geschäftsgeheimnisses (Art. 162 StGB)? Wann
überwiegt das öffentliche Interesse an der Aufdeckung von
Straftaten und ist Whistleblowing gerechtfertigt?
4. Artikel 141 der neuen Strafprozessordnung vom 5. Oktober
2007 sieht unter gewissen Umständen die Verwertbarkeit von
rechtswidrig erlangten Beweisen vor. Hat sich diese Bestim-
mung bewährt? Gibt es bereits eine Gerichtspraxis? Können
auch Informationen, bei deren Beschaffung die Strafverfol-
gungsbehörde nicht selbst beteiligt war, im Strafprozess direkt
verwertet werden?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Carobbio Guscetti, Gysi, Maire
Jacques-André, Marra, Munz, Naef, Pardini, Schneider Schüt-
tel, Sommaruga Carlo, Tornare, Voruz (12)
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3098 n Po. FDP-Liberale Fraktion. Prüfung einer allfälli-
gen gesetzlichen Regelung von Trusts  (11.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen seines Berichtes
"Strategische Stossrichtung für die Finanzmarktpolitik" eine
mögliche Einführung des Rechtsinstituts des Trusts ins schwei-
zerische Privatrecht sowie eine Anpassung des anwendbaren
Steuerrechts zu prüfen.
Sprecher: Merlini
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 15.3099 n Ip. Chevalley. Gebäudeisolierung. Vereinfa-
chung der Bewilligungsverfahren  (11.03.2015)
Zurzeit werden viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer unter
dem Vorwand des Gebäude- und Ortsbildschutzes daran gehin-
dert, Isolierarbeiten durchzuführen. Es ist ja noch verständlich,
dass Kulturdenkmäler von nationaler oder regionaler Bedeu-
tung nur zurückhaltend renoviert werden sollen. Nicht zu verste-
hen ist aber, warum verhindert werden soll, dass andere
Gebäude renoviert werden.
Die Energieeinsparung ist ein wichtiger Teil der Energiestrate-
gie, und es wäre kontraproduktiv, die Hausbesitzerinnen und
Hausbesitzer daran zu hindern, diese unerlässlichen Sanie-
rungsarbeiten vorzunehmen. Die Bewilligungsverfahren sollten
im Gegenteil eher vereinfacht werden.
Daher stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Könnte man, um eine Blockierung der Isolierarbeiten an der
Gebäudehülle zu vermeiden, eine Bestimmung ähnlich Artikel
32a RPV, der die Solaranlagen betrifft, einführen? Diese könnte
folgenden Inhalt haben: Arbeiten zur Wärmeisolierung an der
Gebäudehülle sind der zuständigen Behörde lediglich zu mel-
den, sofern sie nicht ein Kulturdenkmal von nationaler oder
regionaler Bedeutung betreffen.
2. Falls dies nicht möglich ist, was schlägt der Bundesrat zur
Lösung dieses brennenden Problems vor?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3100 n Mo. Maire Jacques-André. Steuerliche Transpa-
renz für hohe Managerlöhne  (11.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Vorschlag auszuarbeiten,
in dem er darlegt, wie mit einer Gesetzesbestimmung steuerli-
che Transparenz für Manager ab einer bestimmten Einkom-
mensgrenze sichergestellt werden kann.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Birrer-Heimo, Feri
Yvonne, Friedl, Gysi, Jans, Munz, Piller Carrard, Reynard,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni, Steiert,
Tornare (14)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3101 n Mo. Maire Jacques-André. Bekanntgabe der 
Arbeitszeiten. Verlängerung der Frist auf vier Wochen  
(11.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf für eine gesetzli-
che Grundlage zu erarbeiten, mit der die Frist für die Bekannt-
gabe der Arbeitszeiten grundsätzlich auf vier Wochen
festgesetzt wird. Bei Änderungen der Arbeitszeiten innerhalb
dieser Frist braucht es die Zustimmung der Arbeitnehmerin oder
des Arbeitnehmers und einen Zeit- oder einen Lohnzuschlag.
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Ausnahmen für eine Frist von weniger als zwei Wochen sollen
bei einem ausserordentlichen und nichtvorhersehbaren zusätz-
lichen Arbeitsanfall oder durch eine Regelung im Rahmen eines
Gesamtarbeitsvertrages für die Branche möglich sein.
Mitunterzeichnende: Gysi, Munz, Piller Carrard, Reynard,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Steiert, Tornare (8)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

15.3102 n Mo. Maire Jacques-André. Überzeit. Gleichbe-
handlung von Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten  
(11.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Lohnzuschlag für die Über-
zeitarbeit anzupassen, indem er die wöchentliche Arbeitszeit im
Verhältnis zum Beschäftigungsgrad festlegt.
Mitunterzeichnende: Gysi, Munz, Piller Carrard, Reynard,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni, Steiert,
Tornare (9)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3103 n Mo. Fraktion CVP-EVP. Keine Negativzinsen auf 
Volksvermögen  (11.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zusammen mit der Schweizeri-
schen Nationalbank (SNB) eine Lösung vorzuschlagen, damit
die SNB Gelder der institutionellen Anleger (zweite Säule) bzw.
der Sozialwerke der Schweiz (AHV-Ausgleichsfonds, Spargut-
haben Säule 3a usw.) ohne Negativzins entgegennimmt und bis
zum Abruf zur Verfügung der institutionellen Anleger bzw. Sozi-
alwerke hält.
Sprecher: Pfister Gerhard
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3104 n Ip. Schneeberger. CO2-Bilanz und Folgen für 
die Wirtschaft  (11.03.2015)
Die Raffinerie im Wallis könnte geschlossen werden, und die
Emissionen des Betriebes entsprechen über 7 Prozent der
nationalen Emissionen der Grossemittenten.
Ist die Aussage des Bundesrates korrekt, dass die CO2-Emis-
sionen der Raffinerien für die nationale Klimabilanz unerheblich
sind, und dies, obwohl Raffinerien grosse Emittenten sind?
Warum antwortet der Bundesrat nicht auf die Frage, inwiefern
der "umgekehrte Tanktourismus" - also das Tanken von Schwei-
zern im Ausland und das Ausbleiben der Ausländer, die in der
Schweiz tanken - die CO2-Bilanz beeinflusst? Dies muss auf-
grund der bestehenden Zahlen aus der Vergangenheit nachvoll-
ziehbar sein. Ich bitte um eine Antwort mit konkreten Mengen-
und Frankenangaben für die Jahre 2005 bis dato und eine Pro-
gnose bis 2020.
29.04.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3105 n Ip. Caroni. Fortpflanzungsmedizin. Gleichbe-
handlung aller Lebensgemeinschaften  (11.03.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Teilt er die Ansicht, dass die Samenspende (bzw. künftig
allenfalls auch die Eizellenspende) auch unverheirateten Paa-
ren zugänglich gemacht werden soll (entgegen dem heutigen

Verbot in Art. 3 Abs. 3 FMedG)? Wenn ja, ist er bereit, dem Par-
lament entsprechende Anpassungen zu unterbreiten?
2. Teilt er die Ansicht, dass auch gleichgeschlechtliche Paare im
Grundsatz zur Fortpflanzungsmedizin zuzulassen sind (entge-
gen dem heutigen Verbot in Art. 3 Abs. 2 Bst. a FMedG und Art.
28 PartG)? Wenn ja, ist er bereit, dem Parlament (z. B. im
Zusammenhang mit der laufenden Adoptionsrechts-Revision)
entsprechende Anpassungen zu unterbreiten?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3106 n Ip. John-Calame. Algerien und die Achtung der 
Menschenrechte  (11.03.2015)
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Beobachter stellen in Algerien eine Verschlechterung hin-
sichtlich der Achtung der Menschenrechte fest. Teilt der Bun-
desrat diese Einschätzung?
2. Spricht der Bundesrat in seinen Kontakten mit Algerien das
Thema der Menschenrechte an? Wenn ja, wie schätzt er die
Lage ein? Wie oft finden solche Dialoge statt, und was wird
dabei besprochen? Welche Schwierigkeiten treten auf, wenn es
um konkrete Ziele geht?
3. Interveniert der Bundesrat bei konkreten Menschenrechtsver-
letzungen unverzüglich? Was hat er bezüglich der Inhaftierung
von neun Menschenrechtsaktivisten im Februar unternommen?
4. Was kann der Bundesrat zur Freilassung dieser Inhaftierten
unternehmen?
5. Wie setzt Algerien seine Verpflichtungen anlässlich der allge-
meinen regelmässigen Überprüfung (Universal Periodic
Review, UPR) des Menschenrechtsrates um?
Mitunterzeichnende: Gilli, Glättli, Mahrer, Müller Geri, Rytz
Regula, Schelbert, Thorens Goumaz, Trede, van Singer,
Vischer Daniel (10)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3107 s Ip. Gutzwiller. Wirkung und Folgen der Negativ-
zinsen der Schweizerischen Nationalbank  (12.03.2015)
Als Reaktion auf die Frankenstärke hat die Schweizerische
Nationalbank (SNB) Negativzinsen eingeführt. Diese haben
auch Folgen für die Guthaben von verschiedenen institutionel-
len Anlegern im Bereich der Sozialversicherungen. Der Bundes-
rat wird vor diesem Hintergrund eingeladen, folgende Fragen zu
beantworten:
1. Die Pensionskasse des Bundes ist von den Negativzinsen
ausgenommen. Wie beurteilt er diese unterschiedliche Behand-
lung der Publica im Vergleich zu anderen Sozialversicherun-
gen?
2. Entfalten die erhobenen Negativzinsen, gemäss der Ein-
schätzung des Bundesrates, die erwünschte Wirkung gegen
den starken Franken?
3. Welche Auswirkung auf die Wirksamkeit dieser Negativzin-
sen (als Massnahme gegen den starken Franken) hätte es
gemäss der Einschätzung des Bundesrates, wenn die Gutha-
ben aller infragekommenden Sozialversicherungen von der
SNB gleich behandelt würden wie jene der Publica?
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Mitunterzeichnende: Abate, Altherr, Eder, Egerszegi-Obrist,
Hefti, Hess Hans, Keller-Sutter, Schmid Martin, Theiler (9)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
18.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3108 s Ip. Janiak. Negativzinspolitik der Schweizeri-
schen Nationalbank. Auswirkungen auf Wohneigentümer  
(12.03.2015)
Die von der Schweizerischen Nationalbank festgelegte Negativ-
zinspolitik hat gravierende Auswirkungen in vielerlei Hinsicht.
Negative Zinsen bis zu einer Laufzeit von aktuell neun Jahren
sind Ausdruck einer deflationären Konjunktureinschätzung mit
generell sich abschwächenden Preisen für Investitionsgüter und
Waren des Alltags. In Kombination mit dem starken Franken ist
die Perspektive bezüglich steigender Löhne sehr beschränkt.
Für Privatpersonen ist ein deflationäres Umfeld sehr unange-
nehm und birgt Risiken, die nicht unmittelbar sichtbar werden.
So werden eingegangene Schulden nicht mehr durch ein infla-
tionäres Umfeld reduziert. Vielmehr besteht im aktuellen Zin-
sumfeld die Gefahr, dass eine Liegenschaft schleichend an
Marktwert verliert. Während die hypothekarische Schuld unver-
ändert bleibt, reduziert sich das eingebrachte Eigenkapital bei
sinkendem Marktwert entsprechend.
Bei nicht wenigen Finanzierungen von neuerworbenem Eigen-
tum wird ein Teil der Mittel durch Vorbezüge der Pensionskas-
senleistungen aufgebracht. Bei einem Verkauf in einem
deflationären Umfeld, wie es heute besteht, reduziert sich das
eingebrachte Eigenkapital oder eben der vorbezogene Anteil
der PK entsprechend, und zwar überproportional bei einer
Fremdfinanzierung von 75 bis 80 Prozent des Marktwertes im
Zeitpunkt des Kaufs. Diese Situation ist für den Eigentümer
sehr unangenehm, birgt aber auch volkswirtschaftliche, nicht
kalkulierbare Risiken im Hinblick auf die Pensionierung.
Die extrem tiefen Zinsen verleiten zudem viele Personen, zu
hohe Preise zu bezahlen respektive zu teuer zu bauen und sich
dadurch zu stark zu verschulden, alles unter der trügerischen
Annahme stetig steigender Einkommen und sich durch die Infla-
tion selbstreduzierender Schulden.
Das heutige Steuerregime motiviert die Verschuldung der Pri-
vathaushalte durch die Abzugsmöglichkeit der Schuldzinsen.
Als Kompensation wird ein theoretischer Eigenmietwert defi-
niert. Die Kommission Brunetti hat festgestellt, dass die Ver-
schuldung von Privatpersonen nicht gefördert werden soll,
schon gar nicht in einem Umfeld von Negativzinsen.
In diesem Zusammenhang frage ich den Bundesrat an:
1. Wie beurteilt er die Auswirkungen der Negativzinspolitik auf
Wohneigentümer? Teilt er die Einschätzung, dass eine erhebli-
che Gefahr der Verschuldung von Privathaushalten mit Wohnei-
gentum besteht?
2. Wäre es nicht sinnvoll, so rasch wie möglich das Steuerre-
gime für Immobilien zu ändern, nämlich durch:
a. Streichung des Eigenmietwertes und
b. Streichung der Abzugsmöglichkeit der Schuldzinsen?
3. Wäre es nicht sinnvoll, den Vorbezug von Pensionskassen-
geldern zu limitieren und nur noch für Amortisationen von Hypo-
theken und nicht mehr für die Finanzierung von neuem
Eigentum zu verwenden?
4. Wäre es nicht sinnvoll, Amortisationen von Hypotheken
(eventuell nur von Althypotheken) bis zu einer Belehnung von
50 Prozent des Verkehrswertes einer Immobilie zu belohnen, z.
B. gestützt auf den Gebäudeversicherungswert in Form der

ganzen oder einer teilweisen Abzugsfähigkeit vom Einkom-
men?
5. Wie wirkt sich nach Auffassung des Bundesrates ein über-
hitzter Immobilienmarkt auf die Wohneigentumsförderung aus?
Mitunterzeichnende: Bruderer Wyss, Fetz, Recordon,
Zanetti (4)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
18.06.2015 Ständerat. Erledigt.

15.3109 n Mo. Hadorn. NFA. Ergänzung des Wirksamkeits-
berichtes mit Leistungen für Einwohner  (12.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Wirksamkeitsbericht zum
nationalen Finanzausgleich zu ergänzen mit den direkten und
indirekten Folgen auf die konkreten Leistungen für die Einwoh-
nerinnen und Einwohner, erbracht durch den Kanton oder die
Gemeinde.
Es gilt, Standards zu entwickeln, welche die öffentlichen Lei-
stungen qualitativ und quantitativ für Bewohnerinnen und
Bewohner bemessen und beurteilen lassen.
Es gilt zu untersuchen, welche konkreten Auswirkungen der
NFA auf die Leistungen der einzelnen Kantone und der
Gemeinden gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern
zur Folge hatte.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bernasconi, Birrer-
Heimo, Carobbio Guscetti, Fehr Jacqueline, Fridez, Friedl, Gysi,
Hardegger, Heim, Jans, Kiener Nellen, Leutenegger Oberhol-
zer, Marra, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Ruiz Rebecca,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni, Steiert,
Tschümperlin (23)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3110 n Ip. Hardegger. Kostenmiete statt überrissene 
Rendite  (12.03.2015)
In der Beantwortung der Motion 13.3562, "Orts- und Quartierüb-
lichkeit bei Mietzinsen praktikabel machen", begründet der Bun-
desrat die Ablehnung u. a. damit, dass "im Mietrecht in erster
Linie das Prinzip der Kostenmiete" gilt und dass Mietzinse
missbräuchlich sind, "wenn damit ein übersetzter Ertrag aus der
Mietsache erzielt wird". Weiter befürchtet er negative Auswir-
kungen, denn Mietzinserhöhungen wären leichter vorzunehmen
und dadurch würde das Gleichgewicht zwischen Mieter- und
Vermieterinteressen gestört. "Weiter wäre zu befürchten, dass
der Anreiz für wertvermehrende Renovationen sinken könnte,
da substanzielle Mietzinserhöhungen ohne Erneuerungsinvesti-
tionen einfacher realisierbar wären."
In der Studie "Preisgünstiger Wohnraum" des Bundesamtes für
Wohnungswesen vom November 2013 wird bekräftigt, "dass ein
funktionierendes Gemeindeleben nicht zuletzt von der Frage
abhängt, ob auch Einwohnerinnen und Einwohnern mit mittle-
ren und tiefen Einkommen ein angemessenes Wohnraumange-
bot zur Verfügung steht."
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie definiert sich die Kostenmiete? Falls heute für den
Bereich des Obligationenrechts keine rechtsverbindliche Defini-
tion besteht, ist er bereit, eine Rechtsgrundlage zu erstellen, auf
die sich insbesondere Vermietende, die bei der Mietzinsgestal-
tung korrekt vorgehen möchten, abstützen können?
2. Was ist eine angemessene Rendite, was eine überrissene
Rendite (übersetzter Ertrag)?
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3. Welche Änderungen im Mietrecht sind angedacht, die die
Anwendung eines "fairen Mietpreises" begünstigen?
4. Die Gemeinden werden vom Bund ermuntert, mit geeigneten
Massnahmen preisgünstigen Wohnraum zu ermöglichen. Mit
welchen Mitteln können überrissene Renditen und spekulative
Immobiliengeschäfte verhindert werden?
5. Mieterwechsel werden oft dazu genutzt, die Mieten anzuhe-
ben, u. a. mit der Begründung, die Miete werde den quartierübli-
chen Verhältnissen angepasst. Damit wird eine Preisspirale in
Gang gesetzt, da damit das Mietniveau im Quartier steigt. Mit
welchen Mitteln kann verhindert werden, dass dies zu steigen-
den Mieten führt?
6. Wie werden die Ziele der Energiewende im Bereiche der
Energieeffizienz bei Gebäuden mit den Zielen des preisgünsti-
gen Wohnraums erreicht, insbesondere wie wird verhindert,
dass Gebäude-, Areal- und Quartiersanierungen zu unverhält-
nismässigen Mietzinshöhungen führen?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Badran Jacqueline, Birrer-
Heimo, Carobbio Guscetti, Fridez, Glättli, Gysi, Hadorn, Kiener
Nellen, Maire Jacques-André, Marra, Müller Geri, Munz, Naef,
Nussbaumer, Pardini, Piller Carrard, Reynard, Schelbert,
Schneider Schüttel, Sommaruga Carlo, Tornare, Voruz (23)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3111 n Po. Vogler. Stärkung des Anlegerschutzes durch 
gezielte Anpassung bestehender Gesetze  (12.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen,
wie eine Stärkung des Anlegerschutzes durch eine gezielte
Anpassung bestehender Finanzmarktgesetze kostenschonend
und effizient erreicht werden kann. Dabei muss sichergestellt
werden, dass die regulatorischen Anpassungen bedarfsgerecht
und differenziert ausgestaltet werden. Den unterschiedlichen
Risiken von Produkten und den Erfahrungen und Kenntnissen
der Anlegerinnen und Anleger ist angemessen Rechnung zu
tragen. Schliesslich sind administrative Entlastungen für kleine
und mittlere Finanzinstitute mittels geeigneter Schwellenwerte
zu realisieren.
Mitunterzeichnende: Amherd, Büchler Jakob, Bulliard, Candi-
nas, de Buman, Fässler Daniel, Flach, Glanzmann, Gmür,
Gschwind, Humbel, Lehmann, Lohr, Lustenberger, Maier Tho-
mas, Müller Leo, Müller-Altermatt, Pezzatti, Pfister Gerhard,
Portmann, Regazzi, Ritter, Romano, Schilliger, Schläfli, Schnei-
der-Schneiter, Vitali (27)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 15.3112 n Mo. Müri. Keine Gesinnungspolizeibehörde in 
der Schweiz  (12.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Projekt "Monitoring des
Zusammenlebens in der Schweiz" zur langfristigen und syste-
matischen Erhebung der Gesinnung der Bürger zu stoppen.
Mitunterzeichnende: Egloff, Fehr Hans, Giezendanner, Heer,
Killer Hans, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Schwander (8)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

15.3113 n Mo. Gysi. Bandbreitenmodell für mehr 
Steuergerechtigkeit  (12.03.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, eine Vorlage zu unterbreiten:
Schaffung der verfassungsrechtlichen Grundlagen, um die steu-
erliche Belastung durch alle Steuerarten innerhalb eines Band-
breitenmodells zu regeln und damit die Steuergerechtigkeit
innerhalb der Schweiz zu verbessern.
Die materielle Steuerharmonisierung der Steuersätze, -tarife
und -freigrenzen soll nicht alle zu einem Einheitssteuersatz füh-
ren, sondern in Kombination mit dem Finanzausgleich eine Ein-
grenzung der Steuerbelastungen zwischen Kantonen und
Regionen innerhalb einer bestimmten Bandbreite anstreben.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Bernasconi,
Birrer-Heimo, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne,
Fridez, Friedl, Galladé, Gross Andreas, Hadorn, Hardegger,
Heim, Jans, Jositsch, Leutenegger Oberholzer, Maire Jacques-
André, Marra, Masshardt, Munz, Piller Carrard, Reynard, Ruiz
Rebecca, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Schwaab,
Semadeni, Steiert, Tschümperlin (30)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3114 n Po. Fehr Jacqueline. Bericht über das Poten-
zial der Schweizer Game-Industrie für Kultur, Wissenschaft 
und Wirtschaft  (12.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zur Schweizer
Game-Industrie zu erstellen. Ausgehend von einer Auslegeord-
nung zu den heutigen Akteuren soll der Bericht das künstleri-
sche, das wissenschaftliche und das wirtschaftliche Potenzial
der Game-Industrie aufzeigen. Dabei soll dargestellt werden,
wo und wie die Politik Einfluss auf die Entwicklung dieser
Zukunftsbranche nehmen soll. Um das Potenzial richtig einord-
nen zu können, soll die Situation in der Schweiz mit jener in
anderen Staaten und Regionen verglichen werden: Der Bericht
soll europäische Kleinstaaten wie die Niederlande, die nordi-
schen Staaten (insbesondere Schweden, Dänemark und Finn-
land) und föderale Gegebenheiten wie in Deutschland und
Kanada berücksichtigen. Bei der Erarbeitung soll die Branche in
geeigneter Weise mit einbezogen werden.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Carobbio Guscetti, Fridez,
Glättli, Graf-Litscher, Hardegger, Maire Jacques-André, Marra,
Naef, Noser, Pardini, Reimann Lukas, Riklin Kathy, Schneider
Schüttel, Tornare, Trede, Tschümperlin, Voruz, Weibel,
Wermuth (20)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
19.06.2015 Nationalrat. Annahme.

x 15.3115 n Ip. Ingold. Irak und Syrien. Christliche Flücht-
linge und Binnenflüchtlinge nicht diskriminieren  
(12.03.2015)
Christen auf der Flucht berichten über Todesdrohungen und
Zwangskonvertierungen, wenn sie ein Flüchtlingscamp aufsu-
chen. Sie haben offenbar dort keinen sicheren Ort, weil die
Flüchtlingslager islamistisch unterwandert seien. Das UNHCR
organisiert das Auswahlverfahren für die Kontingente von
Flüchtlingen für europäische Staaten. Die Christen ausserhalb
der grossen Camps befürchten, vom UNHCR gar nicht regi-
striert werden zu können.
Seit dem Sommer letzten Jahres sind Hunderttausende iraki-
sche Christen, Jesiden und andere religiöse Minderheiten in
den irakischen Norden geflüchtet. Das UNHCR registriert und
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versorgt aber keine Binnenflüchtlinge, sondern nur solche, die
über Landesgrenzen in anderen Ländern Zuflucht suchen.
Damit sind alle intern Vertriebenen, unter denen auch Christen
sind, ausgeschlossen.
Gemäss Verfassung dürfen Christen unter den Flüchtlingen
Andersgläubigen nicht vorgezogen werden. Sollte aber der
Zugang der Christen zur Registrierung mit der Perspektive auf
einen Platz in einem Kontingent aufgrund der Religion
erschwert oder verunmöglicht werden, käme das einer Diskrimi-
nierung gleich, die korrigiert werden müsste. Unter Deutsch-
lands etwa 30 000 Aufgenommenen sollen kaum Christen sein.
Nun hat der Bundesrat bekanntgegeben, dass er endlich eine
Aufnahmeaktion für 3000 syrische Staatsangehörige plant, die
von der Uno selektioniert werden.
Dazu stellen sich die folgenden Fragen:
1. Sind dem Bundesrat solche Vorkommnisse von fraglicher
Diskriminierung bekannt, und wenn ja, was unternimmt er, um
Benachteiligungen christlicher Flüchtlinge und religiöser Min-
derheiten zu vermeiden?
2. Wie kann er sicherstellen, dass unter den 3000 "besonders
schutzbedürftigen Personen aus der Krisenregion", deren Auf-
nahme er beschlossen hat, die Christen bei der Auswahl nicht
aufgrund ihres Glaubens diskriminiert werden?
Mitunterzeichnende: Hadorn, Nussbaumer, von Siebenthal (3)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3116 n Ip. Ingold. IV-Rentnerinnen und -Rentner näher 
an die Arbeitswelt bringen  (12.03.2015)
Verschiedene Reformen in den vergangenen zehn Jahren
haben das IV-System sukzessive von einer passiven Renten-
verwaltung in eine proaktive Eingliederungs-Agentur gewandelt.
Der Reformprozess hat die Anzahl der Neurenten deutlich
gesenkt, vermochte aber die Zunahme der Renten aufgrund
psychischer Störungen nicht zu stoppen. Die Neurenten der jun-
gen Erwachsenen nehmen sogar immer noch zu. Psychische
Erkrankungen wie Burnout und Depressionen sind Begleiter-
scheinungen unserer leistungsbetonten Arbeitswelt, sie werden
sich zunehmend auswirken und unsere Systeme der sozialen
Sicherheit belasten. Obwohl gut durchdachte und erprobte
Massnahmen der entsprechenden Kompetenzzentren zur
Anwendung kommen, müssen die Instrumente optimiert wer-
den, um nicht immer mehr psychisch Kranke abgleiten zu las-
sen und ihre wirtschaftliche Selbsterhaltung preiszugeben, was
sich neben den volkswirtschaftlichen Folgen letzten Endes
negativ auf ihr Gesundheitsbefinden und Selbstgefühl auswirkt.
Dazu stellen sich folgende Fragen:
1. Sind die medizinischen Abklärungen, die früher hauptsäch-
lich auf den Rentenanspruch ausgerichtet waren, nun in erster
Linie auf die Eingliederungsfähigkeit der betroffenen Person
bezogen? In welcher Form werden systematisch arbeitsplatzbe-
zogene Faktoren erhoben?
2. Werden die Frühinterventionsmassnahmen prioritär auf die
Erhaltung der Arbeitsplätze im regulären Arbeitsmarkt ausge-
richtet, und erreichen sie neben den viel einfacheren somati-
schen Krankheitsfällen auch die psychischen?
3. Für Gruppen von Betroffenen mit niedrigen Einkommen, die
von psychisch Kranken und erst recht jungen Erwachsenen
überrepräsentiert sind, "lohnt" es sich eher, nicht (mehr) zu
arbeiten unter anderem aufgrund der Schwelleneffekte, die als
unbestrittene Verbesserungsmassnahmen der IV-Revision 6b

hätten gerettet werden müssen. Wie sieht der Fahrplan für
deren Implementierung heute aus?
4. Die Früherkennungs- und -interventionsmassnahmen der IV-
Stellen zusammen mit den Arbeitgebern erreichen diejenigen
jungen Menschen nicht, die noch gar nicht in den offenen
Arbeitsmarkt eingetreten sind. Welche Mittel und Instrumente
werden entwickelt, um spezifisch den Übergang von der Schule
zur Arbeitswelt zu unterstützen, welcher die Schlüsselstelle
bedeutet für eine vermeidbare drohende IV-Karriere?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3117 n Po. de Courten. Abbau von Regulierungskosten. 
Bonusorientierte Kontrollintervalle für Betriebe und 
Anlagen  (12.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen zu prüfen, wie Unternehmen von behördlichen Kon-
trollen jeder Art durch Verlängerung der Kontrollintervalle entla-
stet werden können, wenn die Einhaltung von gesetzlichen
Bestimmungen, Vorschriften, Grenzwerten usw. durch bereits
erfolgte Kontrollen bestätigt ist. Dem Parlament ist ein Bericht
mit Massnahmenvorschlägen zu unterbreiten.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Binder, Borto-
luzzi, Brunner, Flückiger Sylvia, Frehner, Humbel, Parmelin,
Pezzatti, Rime, Schneeberger (12)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3118 n Po. de Courten. Abbau von Regulierungskosten. 
Formelle Harmonisierung von Verfahren, Fristen und Zah-
lungsintervallen im Unternehmenssteuerbereich  
(12.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen eine Harmonisierung von Verfahren, Fristen und Zah-
lungsintervallen bei der Gewinn-, Grundstückgewinn- und Lohn-
quellensteuer zu erarbeiten und dem Parlament die allfällig
erforderlichen Anpassungen auf Gesetzes- und Verordnungs-
stufe in einem Bericht zu präsentieren.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Binder, Bortoluzzi, Brunner, Flük-
kiger Sylvia, Frehner, Humbel, Müller Leo, Parmelin, Rime,
Schneider-Schneiter (11)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3119 n Mo. de Courten. Abbau von Regulierungskosten. 
IT-Offensive der Eidgenössischen Zollverwaltung forcieren  
(12.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die IT-Projekte der Eidgenössi-
schen Zollverwaltung zur Effizienzsteigerung im Zollveranla-
gungsverfahren zu forcieren. Die entsprechenden Projekte sind
auch im Budget zu priorisieren.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Binder, Borto-
luzzi, Brunner, Flückiger Sylvia, Frehner, Humbel, Parmelin,
Pezzatti, Rime, Schneeberger, Schneider-Schneiter (13)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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15.3120 n Po. de Courten. Abbau von Regulierungskosten. 
Unternehmen von staatlichen Statistikerhebungen 
entlasten  (12.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zur Reduktion der
Unternehmensstatistiken, zur koordinierten Erhebung von
gesetzlich obligatorisch verankerten Unternehmensstatistiken
und zur Modernisierung der Erhebungsmethodik bei Unterneh-
men vorzulegen. Darin sind darzulegen:
1. der Zweck, die Eignung, die Verhältnismässigkeit, die Daten-
verfügbarkeit, die Periodizität sowie Relevanz und Akzeptanz
der einzelnen Unternehmensstatistiken;
2. die Modernisierung der Unternehmensstatistiken und deren
Erhebungsmethodik durch Verbesserung der Kommunikation
und Transparenz; sowie
3. die Verstärkung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit
Unternehmen und Verbänden sowie die Förderung des Einsat-
zes elektronischer Systeme.
Mit dem Bericht sind dem Parlament zudem konkrete Verbesse-
rungs- und Optimierungsmassnahmen vorzuschlagen bzw. ist
deren Umsetzung in der Verwaltung von Bund und Kantonen
nachzuweisen.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Binder, Borto-
luzzi, Brunner, Flückiger Sylvia, Frehner, Parmelin, Pezzatti,
Rime, Schneeberger (11)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3121 n Mo. de Courten. Abbau von Regulierungskosten. 
Abschaffung des unterjährigen Melde-Obligatoriums bei 
AHV und IV  (12.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, auf Verordnungsebene die erfor-
derlichen Anpassungen zu priorisieren, damit die Arbeitgeber
neue Mitarbeitende unterjährig nicht mehr bei der Ausgleichs-
kasse melden müssen. Die An- und Abmeldung sollen in der
Regel im Rahmen der Lohndeklaration erfolgen. Ausnahmen
auf expliziten Wunsch der Arbeitnehmenden sollen möglich
bleiben.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Binder, Borto-
luzzi, Brunner, Flückiger Sylvia, Frehner, Müller Leo, Parmelin,
Pezzatti, Rime, Schneeberger (12)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3122 n Po. de Courten. Abbau von Regulierungskosten. 
Lockerung von Dokumentations- und 
Archivierungsvorschriften  (12.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, wie Unternehmen von
behördlichen Dokumentations- und Archivierungsvorschriften
durch Koordination und Datenaustausch unter den zuständigen
kantonalen und Bundesbehörden entlastet werden können.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Binder, Borto-
luzzi, Brunner, Flückiger Sylvia, Frehner, Humbel, Parmelin,
Pezzatti, Rime, Schneeberger, Schneider-Schneiter (13)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 15.3123 n Mo. de Courten. Abbau von Regulierungsko-
sten. Abschaffung der unterjährigen 
Lohnmutationsmeldungen  (12.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die erforderlichen Verordnungs-
und Gesetzesanpassungen zu priorisieren, damit Arbeitgeber
den Vorsorgeeinrichtungen die Jahreslöhne nur noch einmal
jährlich im Voraus melden müssen. Für die Meldung unterjähri-
ger Personalmutationen (z. B. Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses oder Änderung des Beschäftigungsgrades) sind
Ausnahmen nur dort vorzusehen, wo dies für den Vollzug durch
die Vorsorgeeinrichtung zwingend erforderlich ist.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Binder, Borto-
luzzi, Brunner, Flückiger Sylvia, Frehner, Müller Leo, Parmelin,
Pezzatti, Rime, Schneeberger (12)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

15.3124 n Mo. de Courten. Abbau von Regulierungskosten. 
Effizienzsteigerung durch Koordination von 
Arbeitgeberkontrollen  (12.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zur
Reduktion staatlicher Arbeitgeberkontrollen durch Zusammen-
arbeit und Koordination der Kontrollorgane zu schaffen. Die
AHV- und UVG-Lohnkontrollen sind unter den Kontrollorganen
(z. B. AHV-Ausgleichskassen, Suva, private UVG-Versicherer,
Krankenkassen, GAV-Vollzugsorgane usw.) koordiniert zu pla-
nen und durchzuführen.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Binder, Borto-
luzzi, Brunner, Flückiger Sylvia, Frehner, Humbel, Müller Leo,
Parmelin, Pezzatti, Rime, Schneeberger, Schneider-
Schneiter (14)
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3125 n Mo. Gschwind. Via sicura. Verhältnismässigkeit 
der strafrechtlichen und administrativen Sanktionen 
wiederherstellen  (12.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Gesetzentwurf zur Aufhe-
bung von Artikel 90 Absatz 4 des Strassenverkehrsgesetzes
(SVG) in der Fassung Via sicura vorzulegen, damit die Verhält-
nismässigkeit der strafrechtlichen und administrativen Sanktio-
nen wiederhergestellt wird.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Buttet, Clottu, Darbellay, Gmür,
Golay, Graber Jean-Pierre, Grin, Lehmann, Müller Leo, Müller
Thomas, Nidegger, Pfister Gerhard, Regazzi, Romano, Schläfli,
Schneider-Schneiter, Vogler (18)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3126 n Ip. Gschwind. Via sicura. Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung der neuen Massnahmen in kleinen 
Kantonen  (12.03.2015)
Diese Interpellation will nicht das Ziel des Projektes Via sicura
infrage stellen, sondern die Bundesbehörden auf die Schwierig-
keiten aufmerksam machen, die seine Umsetzung den kleinen
Kantone mit einer geringen Anzahl fehlbarer Fahrerinnen und
Fahrer verursacht - den Kantonen also, die eine gewisse kriti-
sche Grösse nicht erreichen.
Das erste Massnahmenpaket hat seit seinem Inkrafttreten am
1. Januar 2013 einen deutlichen Anstieg des administrativen
Aufwands der kantonalen Strassenverkehrsämter hervorgeru-
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fen (2,5 Vollzeitstellen beim Strassenverkehrsamt des Kantons
Jura).
Am 1. Juli 2015 tritt ein neues Massnahmenpaket in Kraft, das
die Fahreignungsuntersuchung auf vier Stufen durch medizini-
sche oder psychologische Fachleute mit einer kantonalen
Bewilligung umfasst. Diese Bewilligung wird nach Abschluss
einer spezifischen Ausbildung erteilt, die anspruchsvoll und vor
allem kostspielig ist. Die Investition zahlt sich jedoch nicht aus,
wenn es auf den jeweiligen Stufen nicht ausreichend Fahrerin-
nen und Fahrer gibt.
Ähnliche Bedenken und Schwierigkeiten gibt es auch bezüglich
der Massnahmen, die später in Kraft treten. 2016 sind dies die
Qualitätssicherung bei der Fahreignungsabklärung und die
Aktualisierung der medizinischen Mindestanforderungen sowie
die Nachschulung von fehlbaren Fahrzeuglenkern und Fahr-
zeuglenkerinnen; 2017 sind es die Datenaufzeichnungsgeräte
bei Personen, die Geschwindigkeitsdelikte begangen haben
(Blackbox). Die Umsetzung und die Überwachung all dieser
repressiven Massnahmen erfordern einen zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand, der im Vergleich zur Grösse und zum Potenzial
gewisser Kantone in einem völligen Missverhältnis steht; die
Bedürfnisse des Kantons Jura können nicht mit jenen des Kan-
tons Zürich verglichen werden.
Daher meine Fragen:
1. Ist sich der Bundesrat der Probleme bei der Umsetzung
gewisser Via-sicura-Massnahmen in kleineren Kantonen, die
nicht die kritische Grösse erreichen, bewusst?
2. Könnten Ausnahmeregelungen eingeführt werden, um die
pragmatische Umsetzung gewisser Massnahmen zu vereinfa-
chen?
3. Ist eine interkantonale Zusammenarbeit denkbar, um die
Umsetzung der Via-sicura-Massnahmen zu optimieren?
29.04.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3127 n Mo. Bourgeois. Unbegleitete Minderjährige. 
Betreuung und Schulbildung sicherstellen  (12.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Zusammenhang mit unbe-
gleiteten Minderjährigen im Asylverfahren sicherzustellen, dass:
1. alle Kantone das Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des einhalten;
2. der Entscheid über die Aufnahme oder Wegweisung von
unbegleiteten Minderjährigen nicht nach Erreichen der Volljäh-
rigkeit erfolgt, sondern erst nach Abschluss ihrer Ausbildung
oder ihres Studiums in der Schweiz.
Mitunterzeichnende: Cassis, Derder, Feller, Français, Germa-
nier, Hiltpold, Merlini, Moret, Perrinjaquet (9)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3128 s Ip. Zanetti. Auslagerung der Bearbeitung von 
Steuerdaten  (16.03.2015)
Gemäss Artikel 2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember
1990 über die direkte Bundessteuer (SR 642.11) wird die
direkte Bundessteuer unter Aufsicht des Bundes von den Kan-
tonen veranlagt und bezogen.
In einzelnen Kantonen erfolgt die digitale Aufbereitung der Steu-
ererklärungen durch private Firmen. Namentlich bekannt ist die
ausgelagerte digitale Aufbereitung der solothurnischen Steuer-
erklärungen durch eine schweizerische Tochter einer US-ameri-

kanischen Unternehmung. In diesem Zusammenhang ersuche
ich den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Ist der Bund bzw. der Bundesrat im Rahmen seiner Aufsichts-
funktion über die Veranlagung und den Bezug der Bundes-
steuer von den Kantonen vorgängig über die geplante
Auslagerung der Steuerdatenbearbeitung an Private informiert
und zu einer Beurteilung deren Zulässigkeit eingeladen wor-
den?
2. Falls ja: Wie begründet er eine seinerzeitige ausdrückliche
oder stillschweigende Genehmigung einer Auslagerung der
Bearbeitung höchst sensibler Daten an Private, insbesondere
an schweizerische Tochtergesellschaften ausländischer Kon-
zerne?
3. Wie beurteilt er eine allfällige seinerzeitige Genehmigung im
Lichte der neuesten Enthüllungen über Datenlecks, illegalen
Datenhandel und den gigantischen Datenhunger insbesondere
ausländischer Nachrichtendienste?
4. Hat er Kenntnis über eine angebliche gesetzliche Datenher-
ausgabepflicht US-amerikanischer Unternehmen samt ihren
ausländischen Tochtergesellschaften gegenüber US-amerikani-
schen Nachrichtendiensten?
5. Wie beurteilt er die Handlungsmöglichkeiten schweizerischer
Tochtergesellschaften US-amerikanischer Konzerne bezüglich
der Einhaltung sowohl der schweizerischen als auch der US-
amerikanischen Rechtsvorschriften, wenn tatsächlich eine
gesetzliche Datenherausgabepflicht für ausländische Tochter-
gesellschaften US-amerikanischer Konzerne bestehen sollte?
6. Wie beurteilt er das Risiko, dass auf diesem Weg höchst sen-
sible Daten in falsche Hände geraten könnten?
7. Falls Frage 1 mit Nein beantwortet wird: Erachtet es der Bun-
desrat im Nachhinein und unter Berücksichtigung der neuesten
Entwicklungen und Erkenntnisse als zulässig und vertretbar,
wenn höchst sensible Daten durch Private, insbesondere durch
schweizerische Tochtergesellschaften ausländischer Konzerne
bearbeitet werden? Falls ja: Wie begründet er das? Falls nein:
Was gedenkt er dagegen zu unternehmen?
Mitunterzeichner: Bischof (1)
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
18.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3129 n Ip. Schneider-Schneiter. Masterplan zur Stär-
kung der biomedizinischen Forschung und Technologie. 
Stand der Arbeiten  (16.03.2015)
Der Bundesrat hat im Dezember 2013 auf Begehren des Parla-
mentes den Masterplan zur Stärkung der biomedizinischen For-
schung und Technologie vorgelegt. In Anbetracht der seither
noch einmal schwieriger gewordenen Situation am Standort
Schweiz durch die starke Verwerfung in den Währungsrelatio-
nen und der grossen Unsicherheit in den Beziehungen zur EU
möchte ich den Bundesrat einladen, folgende Fragen zu beant-
worten:
1. Wie weit sind die Arbeiten im Bundesrat vorangekommen in
Bezug auf das zentrale Anliegen des Parlamentes in den
Masterplan-Motionen, die Wirtschaftlichkeitsprüfung neuer
Medikamente plan- und berechenbar zu gestalten und bei-
spielsweise Preissenkungen nicht allein wegen Währungs-
schwankungen vorzunehmen?
2. Teilt er die Ansicht, dass - gerade vor dem Hintergrund des
durch den SNB-Entscheid ausgelösten Kostenschubs einerseits
und der enormen Wertschöpfung der Pharmaindustrie zugun-
sten der Volkswirtschaft andererseits - im Bereich der Preisfest-
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setzung für Medikamente mit Augenmass reguliert und von
"Schnellschüssen" dezidiert Abstand genommen werden muss?
3. Erachtet er die Empfehlungen des BAG und der SAMW
betreffend den Nachwuchs in der klinischen Forschung in der
Schweiz als zielführend, und was wird er zu deren Umsetzung
unternehmen?
4. Wie beurteilt er den Stand der Umsetzung des Humanfor-
schungsgesetzes in Bezug auf die Durchsetzung des Leadprin-
zips bei den Ethikkommissionen und in Bezug auf die
Einhaltung der Terminvorgaben?
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3130 n Ip. Quadranti. Nachhaltigkeitskapitel als 
Bestandteil von Freihandelsabkommen gemäss APK-NR 
von 2012  (16.03.2015)
Die APK-NR hat sich 2012 für die Integration eines Nachhaltig-
keitskapitels als Bestandteil von Freihandelsabkommen ausge-
sprochen und die Erwartung formuliert, dass Malaysia den Uno-
Menschenrechtspakt über bürgerliche und politische Rechte
sowie die acht Kernübereinkommen der Internationalen Arbeits-
organisation (IAO) ratifiziert. 2014 lehnte Malaysia die Empfeh-
lungen der Schweiz im Rahmen des UN Universal Periodic
Review, darunter auch die Ratifizierung der genannten Uno-
Pakte, allesamt ab. Leider zeigen jüngste Entwicklungen, insbe-
sondere die Verurteilung des malaysischen Oppositionsführers
Anwar Ibrahim wegen Sodomie, dass sich die Menschenrechts-
situation in Malaysia eher verschärft als entspannt.
1. Inwieweit ist es dem Bundesrat gelungen, das von der APK-
NR geforderte Nachhaltigkeitskapitel sowie die Ratifizierung der
wichtigsten Uno-, Menschenrechts- und IAO-Kernkonventionen
durch Malaysia in die Verhandlungen über ein Freihandelsab-
kommen einzubringen?
2. Wie gedenkt er diese Erwartungen umzusetzen?
3. Wie will er die Verurteilung des Oppositionsführers sowie die
damit verknüpften Fragen der Rechtsstaatlichkeit in die Ver-
handlungen über ein Freihandelsabkommen einbringen?
4. Zieht er in Betracht, eine Menschenrechtsanalyse durchzu-
führen, um allfällige negative Auswirkungen durch ein Freihan-
delsabkommen zu verhindern?
5. Plant er, ein Monitoring bezüglich Menschenrechtsverletzun-
gen, Umweltschäden und Korruption zu etablieren?
6. Wird das Freihandelsabkommen eine Sistierungs- respektive
Kündigungsklausel im Falle einer Verschlechterung der Lage
enthalten, z. B. in Form einer Ausstiegsklausel?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3131 n Mo. Schläfli. Ausbau des Systems zur automati-
schen Fahrzeugerkennung und Verkehrsüberwachung an 
der Landesgrenze  (16.03.2015)
Der Bundesrat wird mit der regionenweisen Einführung oder
dem Ausbau des Systems zur automatischen Fahrzeugerken-
nung und Verkehrsüberwachung (AFV) an allen Grenzübergän-
gen beauftragt, wo der Grenzübertritt mit Motorfahrzeugen
gestattet ist, sofern die Einrichtung des AFV technisch möglich
ist. Grenzübergänge im Einzugsgebiet von Agglomerationen
werden priorisiert behandelt. In Randregionen erfolgt die Instal-
lation des AFV im Ermessen des Grenzwachtkorps (GWK) in
Absprache mit den zuständigen Polizeibehörden.

Der Vollausbau gemäss dieser Motion ist bis Ende 2020 anzu-
streben. Das GWK stellt mit den kantonalen Polizeikorps sicher,
dass die Ressourcen für die Bewirtschaftung des AFV zur Ver-
fügung stehen.
Mitunterzeichnende: Bulliard, Fluri, Geissbühler, Gmür,
Gschwind, Hausammann, Herzog, Lehmann, Lohr, Miesch,
Müller Leo, Müller-Altermatt, Pezzatti, Pfister Gerhard, Regazzi,
Reimann Lukas, Ritter, Romano, Schneider-Schneiter, Siegen-
thaler, Vitali, Vogler, Walter, Winkler (24)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3132 n Ip. Landolt. KVG. Anpassung der ordentlichen 
Franchise  (16.03.2015)
Die Kostenbeteiligung im KVG setzt sich zusammen aus Fran-
chise, Selbstbehalt und dem Beitrag an die Kosten des Spital-
aufenthalts. Im Jahre 1996, als das KVG in Kraft getreten ist,
betrug die ordentliche Franchise 150 Schweizerfranken pro
Kalenderjahr. In all den Jahren wurde die ordentliche Franchise
lediglich zweimal erhöht. Die letzte Anpassung fand im Jahr
2004 - also vor mehr als 10 Jahren - statt. Aktuell beträgt die
ordentliche Franchise 300 Schweizerfranken.
Ich bitte den Bundesrat in diesem Zusammenhang um die
Beantwortung folgender Fragen:
1. Teilt er die Einschätzung, dass die Höhe der Franchise eine
Rolle spielt, um die Eigenverantwortung der Versicherten zu
stärken?
2. Welchen Beitrag würde eine Erhöhung der ordentlichen Fran-
chise auf 400 Schweizerfranken für das System generieren?
3. Welchen Beitrag würde eine Erhöhung der ordentlichen Fran-
chise auf 500 Schweizerfranken für das System generieren?
4. Ist er gewillt, den Betrag der ordentlichen Franchise in den
nächsten Jahren zu erhöhen? Falls ja, auf welche Höhe und
wann?
5. Falls er keine Erhöhung der ordentlichen Franchise vorsieht,
welches wären die Gründe dafür?
6. Welche Kriterien legt er für eine Anpassung der ordentlichen
Franchise zugrunde?
Mitunterzeichnende: Borer, Bortoluzzi, Frehner, Gasche,
Grunder, Guhl, Hassler, Hess Lorenz, Maier Thomas, Moret,
Pezzatti, Quadranti, Siegenthaler, Stahl, Stolz, Winkler (16)
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3133 n Ip. Landolt. Monitoring der Standortattraktivität 
der Schweiz  (16.03.2015)
Die Attraktivität des Wirtschafts- und Investitionsstandorts
Schweiz hat in jüngster Vergangenheit gelitten. Die bisherige
Stärke der Schweiz als stabiler Standort mit hoher Rechts- und
Planungssicherheit mag noch der Innensicht entsprechen; von
aussen werden die Entwicklungen in der Schweiz aber mit gros-
ser Verunsicherung und Skepsis, vor allem aber mit grosser
Zurückhaltung beobachtet.
Ich bitte den Bundesrat deshalb um die Beantwortung folgender
Fragen:
1. Welche Signale hat er in Bezug auf die Entwicklung der
externen Sicht auf die Schweiz in ihrer Rolle als Wirtschafts-
und Investitionsstandort?
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2. Ist er auch der Meinung, dass die Schweiz in ihren Stärken
bezüglich Stabilität und Rechtssicherheit Einbussen erfahren
hat?
3. Wie und inwiefern findet seitens des Bundesrates ein Monito-
ring dieser Entwicklung statt? Welche Indikatoren kommen aus-
serhalb der bekannten volkswirtschaftlichen Kennzahlen
(Arbeitslosenzahlen, Konsumentenvertrauen u. Ä.) dabei zur
Anwendung?
4. Findet diesbezüglich ein systematischer und quantifizierter
Austausch mit den kantonalen Standortförderungen sowie mit
vergleichbaren Organisationen (z. B. Osec, Greater Zurich Area
usw.) statt? Welche Ergebnisse resultieren daraus?
5. Wie bezieht er die Kantone in seine Beurteilung ein? Findet
dazu ein regelmässiger und systematischer Austausch statt?
6. Was tut er, um die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes
hoch zu halten? Wie motiviert er die Kantone dazu, die Standor-
tattraktivität hoch zu halten?
Mitunterzeichnende: Gasche, Grunder, Guhl, Hassler, Hess
Lorenz, Quadranti, Siegenthaler, Winkler (8)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3134 n Ip. Fraktion BD. Unternehmerische Anreize für 
bessere Arbeitsmarktchancen der älteren Generation  
(16.03.2015)
Wir bitten den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fra-
gen:
1. Teilt er unsere Auffassung, dass den verbesserten Arbeits-
marktchancen der älteren Generation eine höhere Dringlichkeit
zukommt?
2. Welche der im Rahmen der Altersvorsorge 2020 geplanten
Massnahmen wird er deshalb vorziehen?
3. Inwiefern sieht er eine Anpassung bzw. Angleichung der
BVG-Sätze vor? Welche Effekte erwartet der Bundesrat von
einheitlichen BVG-Sätzen, welche von beispielsweise degressi-
ven Sätzen?
4. Sieht er eine Möglichkeit darin, dass ältere Arbeitnehmer frei-
willig einen steuerlich begünstigten höheren Beitrag bezahlen
und damit ihre Arbeitsmarktchancen erhöhen können?
5. In der Bundesverwaltung besteht offenbar ein Ausgleichssy-
stem mit einem internen Einheitssatz.
- Welche Erfahrungen hat der Bundesrat mit diesem System
gemacht?
- Wie funktioniert dieses System im Detail?
- Welches sind die allfälligen Kostenfolgen?
6. Sieht der Bundesrat in diesem Ausgleichssystem auch ein
wirkungsvolles Anreizsystem für Unternehmen, und wie
gedenkt er dieses besser bekannt und beliebt zu machen?
Sprecher: Landolt
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3135 n Ip. Fraktion BD. Gesetzliche Massnahmen zur 
Förderung inländischer Arbeitskräfte  (16.03.2015)
Die gleichlautenden Motionen 14.3835 und 14.3844 der CVP/
EVP-Fraktion und der BDP-Fraktion sind auf Antrag des Bun-
desrates am 12. Dezember 2014 vom Nationalrat und am 3.
März 2015 vom Ständerat angenommen worden. Aufgrund die-

ser klaren Signale bittet die BDP-Fraktion nun den Bundesrat
um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Ist er auch der Auffassung, dass die einhellig geforderten
gesetzlichen Massnahmen zur Förderung inländischer Arbeits-
kräfte nun mit höchster Dringlichkeit umgesetzt werden müs-
sen?
2. Wie ist das von ihm geplante weitere Vorgehen?
3. Welchen Zeitplan sieht er dafür vor?
4. Was unternimmt er zur Priorisierung dieser dringlichen Mass-
nahmen?
Sprecher: Landolt
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3136 n Mo. Fraktion BD. Einarbeitungszuschuss bei 
beruflichem Wiedereinstieg nach einer Familienphase  
(16.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen für
einen Einarbeitungszuschuss zu schaffen, mit welchem der
berufliche Wiedereinstieg nach einer Familienphase gefördert
und erleichtert wird. Dieser Einarbeitungszuschuss kann an den
Arbeitgeber bezahlt werden, wenn die Leistungsfähigkeit der
Arbeitnehmenden bei Einstellung noch nicht den vereinbarten
Anforderungen bzw. dem vereinbarten Lohn entspricht. Der Ein-
arbeitungszuschuss ist zeitlich limitiert und deckt die erforderli-
che Einarbeitungszeit ab.
Sprecher: Landolt
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3137 n Ip. Hadorn. Auslagerung der Bearbeitung von 
Steuerdaten  (16.03.2015)
Gemäss Artikel 2 des DBG (SR 642.11) wird die direkte Bun-
dessteuer unter Aufsicht des Bundes von den Kantonen veran-
lagt und bezogen.
In einzelnen Kantonen erfolgt die digitale Aufbereitung der Steu-
ererklärungen durch private Firmen. Namentlich bekannt ist die
ausgelagerte digitale Aufbereitung der solothurnischen Steuer-
erklärungen durch eine schweizerische Tochter einer US-ameri-
kanischen Unternehmung. In diesem Zusammenhang ersuchen
wir den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:
1. Ist der Bund bzw. der Bundesrat im Rahmen seiner Aufsichts-
funktion betreffend die Veranlagung und den Bezug der Bun-
dessteuer von den Kantonen vorgängig über die geplante
Auslagerung der Steuerdatenbearbeitung an Private informiert
und zu einer Beurteilung von deren Zulässigkeit eingeladen
worden?
2. Falls ja: Wie begründet er eine seinerzeitige ausdrückliche
oder stillschweigende Genehmigung einer Auslagerung der
Bearbeitung höchst sensibler Daten an Private, insbesondere
an schweizerische Tochtergesellschaften ausländischer Kon-
zernmütter?
3. Wie beurteilt er eine allfällige seinerzeitige Genehmigung im
Lichte der neuesten Enthüllungen über Datenlecks, illegalen
Datenhandel und den gigantischen Datenhunger insbesondere
ausländischer Nachrichtendienste?
4. Hat er Kenntnis über eine angebliche gesetzliche Datenher-
ausgabepflicht US-amerikanischer Unternehmen samt ihren
ausländischen Tochtergesellschaften gegenüber US-amerikani-
schen Nachrichtendiensten?
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5. Wie beurteilt er die Handlungsmöglichkeiten schweizerischer
Tochtergesellschaften US-amerikanischer Konzernmütter
bezüglich der Einhaltung sowohl der schweizerischen als auch
der US-amerikanischen Rechtsvorschriften, wenn tatsächlich
eine gesetzliche Datenherausgabepflicht für ausländische Toch-
tergesellschaften US-amerikanischer Konzernmütter bestehen
sollte?
6. Wie beurteilt er das Risiko, dass auf diesem Weg höchst sen-
sible Daten in falsche Hände geraten könnten?
7. Falls Frage 1 mit Nein beantwortet wird: Erachtet es der Bund
im Nachhinein und unter Berücksichtigung der neuesten Ent-
wicklungen und Erkenntnisse als zulässig und vertretbar, wenn
höchst sensible Daten durch Private, insbesondere durch
schweizerische Tochtergesellschaften ausländischer Konzern-
mütter, bearbeitet werden? Falls ja: Wie begründet er das?
Falls nein: Was gedenkt er dagegen zu unternehmen?
Mitunterzeichnende: Borer, Fluri, Heim, Müller-Altermatt,
Schläfli, Wobmann (6)
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3138 n Mo. Badran Jacqueline. Innovationsförderung für 
KMU. Rückstellungen für Forschung und Entwicklung 
ermöglichen  (16.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG),
Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe d, vorzulegen, sodass Rückstel-
lungen für eigene Forschung und Entwicklung (und nicht nur an
Dritte) in Höhe von mindestens 80 Prozent des steuerbaren
Gewinnes möglich sind.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aeschi Thomas, Ama-
relle, Bernasconi, Carobbio Guscetti, Flach, Fridez, Gasche,
Giezendanner, Glättli, Gmür, Grossen Jürg, Grunder, Hardeg-
ger, Heer, Jans, Landolt, Maier Thomas, Maire Jacques-André,
Marra, Munz, Müri, Naef, Noser, Nussbaumer, Pardini, Parme-
lin, Pfister Gerhard, Rime, Schneider Schüttel, Schwaab, Sie-
genthaler, Sommaruga Carlo, Tornare, Trede, Tschäppät,
Voruz, Wermuth (38)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3139 n Ip. Graber Jean-Pierre. Bahninfrastruktur. Zeit-
plan für die Verwirklichung der Doppelspur zwischen 
Ligerz und Twann  (16.03.2015)
Am 9. Februar 2014 haben Volk und Stände den Bundesbe-
schluss über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahn-
infrastruktur (Fabi) angenommen und damit einer
Verfassungsänderung zugestimmt. Am 21. Juni 2013 hat das
Parlament den Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2025
der Eisenbahninfrastruktur verabschiedet. Dieser Beschluss
sieht in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d einen Kapazitätsausbau
zwischen Ligerz und Twann durch einen Tunnel mit Doppelspur
vor. Die gesetzliche Grundlage für die Umsetzung dieses Pro-
jekts ist somit geschaffen.
Ich möchte nun vom Bundesrat wissen, ob es einen Zeitplan für
die Verwirklichung dieses Projekts gibt. Wenn dies der Fall ist,
bitte ich ihn, die wichtigsten Verfahrensschritte und technischen
Etappen aufzuzeigen.
Mitunterzeichnende: Clottu, Grin (2)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3140 n Po. Schmid-Federer. Auswirkungen einer Kündi-
gung des Personenfreizügigkeitsabkommens  (17.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht die Auswirkun-
gen einer Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens
auf den Bund, die Kantone und die Gemeinden sowie auf
Gesellschaft und Wirtschaft aufzuzeigen. In diesem Bericht sol-
len die unmittelbaren Folgen einer Kündigung dargelegt wer-
den. Alle möglichen Alternativen zur Personenfreizügigkeit im
Bereich Migration sollen aufgelistet und ausgewertet werden.
Mitunterzeichnende: Amherd, Bernasconi, Candinas, Cassis,
Eichenberger, Fiala, Flach, Galladé, Gasche, Gasser, Graf
Maya, Grunder, Gschwind, Guhl, Heim, Hess Lorenz, Ingold,
Landolt, Lohr, Markwalder, Moser, Naef, Neirynck, Pezzatti,
Quadranti, Siegenthaler, Sommaruga Carlo, Streiff, Trede,
Tschümperlin, Vogler, Weibel, Winkler (33)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3141 n Mo. Grunder. Bessere Integration von Asylbewer-
bern in den Arbeitsmarkt  (17.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen für
eine bessere und effizientere Eingliederung der Asylbewerber in
den Arbeitsprozess zu schaffen. Dies kann mittels eines Einar-
beitungszuschusses und/oder anderweitiger finanzieller Mass-
nahmen zugunsten der Unternehmen geschehen. Die
Arbeitgeber sollen denselben Lohnansatz entrichten können,
welcher dem marktüblichen Wert für die betreffende Arbeits-
stelle entspricht, und nicht mit zusätzlichen Lohnkosten belastet
werden. Die Differenz zum bestehenden/aktuellen Einkommen
der Asylbewerber soll vom Bund (ALV) entrichtet werden.
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3142 n Mo. Grunder. Kesb. Zwingendes Anhörungs-
recht und verbessertes Klagerecht für Grosseltern, 
Geschwister und nahe Verwandte  (17.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die entsprechenden Artikel des
ZGB so zu ändern, dass nahen Verwandten mehr Einfluss bei
der Frage der Einweisung von Kindern in Heime oder Pflegefa-
milien gewährt wird.
Insbesondere muss sichergestellt werden, dass
1. Grosseltern, Geschwistern und anderen nahen Verwandten
ein zwingendes Anhörungsrecht gewährt wird,
2. das Klagerecht derselben gegen Entscheide der Behörden
verbessert wird.
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3143 n Mo. Geissbühler. Kampagne zur Cannabisprä-
vention als wichtiger Beitrag zur Gesundheitsförderung  
(17.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Kampagne zur Canna-
bisprävention zu lancieren, analog zu den Kampagnen gegen
Alkohol am Steuer und gegen das Rauchen.
Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Buttet, Estermann, Flückiger
Sylvia, Girod, Graber Jean-Pierre, Herzog, Romano, von Sie-
benthal, Wasserfallen (10)
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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15.3144 n Mo. Pezzatti. Partizipationskapital für 
Genossenschaftsbanken  (17.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Ausgabe von Partizipations-
scheinen durch systemrelevante Genossenschaftsbanken im
Bankengesetz (BankG) mit entsprechenden Regelungen zu
ermöglichen.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Binder, Brand, Cassis, de
Courten, Fehr Hans, Feller, Fiala, Flückiger Sylvia, Gmür,
Gössi, Keller Peter, Lüscher, Lustenberger, Matter, Merlini,
Miesch, Müller Walter, Parmelin, Pfister Gerhard, Pieren, Port-
mann, Rime, Ritter, Rösti, Rutz Gregor, Schibli, Schilliger,
Schmid-Federer, Schneeberger, Vitali, Walti Beat (32)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3145 n Mo. Freysinger. Studie zur Ritalinabgabe  
(17.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Studie zur Ritalinproblema-
tik, auf die er sich in seiner Stellungnahme zur Motion der SGK-
NR 13.3013 beruft, unverzüglich publik zu machen oder zumin-
dest den Parlamentariern zugänglich zu machen.
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3146 n Mo. Estermann. Ritalinkonsum in der Schweiz. 
Die Rüge der Uno ernst nehmen!  (17.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, Massnahmen zu ergreifen, um die
Empfehlungen der Uno betreffend Ritalinkonsum bei Kindern
und Jugendlichen in der Schweiz umzusetzen und dessen Kon-
sum einzuschränken.
Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Büchler Jakob, Cassis,
Geissbühler, Graf-Litscher, Herzog, Kessler, Reimann Lukas,
Schibli, Schwander, von Siebenthal (11)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3147 n Ip. Grin. Zukunft der Waffenplätze Saint-Mau-
rice und Moudon  (17.03.2015)
Das Projekt Weiterentwicklung der Armee (WEA) wird auf die
Zukunft der Waffenplätze zweifellos Auswirkungen haben, doch
welcher Art diese sein werden, ist momentan noch sehr unklar.
Der Bund hat bestätigt, dass der Waffenplatz Saint-Maurice bis
2020 geschlossen wird. Er hat auch seine Absicht verkündet,
den Waffenplatz Moudon zu schliessen und dass die Truppen
zu einem ungewissen Zeitpunkt in Chamblon zusammengelegt
werden. Und das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat aus
seinem Interesse, in Moudon ein Bundeszentrum für Asylsu-
chende einzurichten, nie ein Geheimnis gemacht.
Ich stelle dem Bundesrat die folgenden Fragen:
1. Hat der Bundesrat vor, den Waffenplatz Saint-Maurice zu ver-
kaufen? Falls ja, wann und zu welchen Bedingungen?
2. Hat der Bundesrat vor, den Waffenplatz Moudon zu verkau-
fen? Falls ja, wann und zu welchen Bedingungen?
3. Ist der Bundesrat in der Lage, die Verfügbarkeit des Waffen-
platzes in Moudon ab 2020 für eine nichtmilitärische Einrichtung
sicherzustellen?
4. Ist in Moudon immer noch ein Bundeszentrum für Asylsu-
chende geplant?

5. Falls der Standort in Moudon für die Einrichtung der Polizei-
akademie verkauft werden sollte, welche Pläne hat der Bundes-
rat für den Waffenplatz in Saint-Maurice?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3148 n Ip. Grin. Verordnung über Höchstbestände in 
der Fleisch- und Eierproduktion. Liste der Lebensmittelne-
benprodukte nach den Artikeln 9 und 10  (17.03.2015)
Aus welchem Grund befinden sich diese Lebensmittelneben-
produkte (alle gepufft, wie etwa Getreide fürs Frühstück) nicht
mehr auf der Liste?
Ist dies eine Nachlässigkeit der Verwaltung, oder besteht tat-
sächlich die Absicht, diese Produkte nicht mehr zu akzeptieren?
Falls Letzteres zutrifft, ist sich der Bundesrat bewusst, dass dies
einerseits Probleme bei der Entsorgung und andererseits eine
schwerwiegende Benachteiligung von Betrieben, die diese Pro-
dukte verwerten, zur Folge haben wird?
Ist der Bundesrat bereit, die Lebensmittelnebenprodukte von
Nestlé wieder in die Liste aufzunehmen?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3149 n Mo. Feller. Lockerung der Anspruchsvorausset-
zungen für Kurzarbeitsentschädigungen im 
Dienstleistungssektor  (17.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Massnahmen zu ergreifen,
die nötig sind, um für Unternehmen im Dienstleistungssektor
(etwa im Gastgewerbe) die Anspruchsvoraussetzungen für
Kurzarbeitsentschädigungen zu lockern.
Mitunterzeichnende: Bugnon, Fiala, Germanier, Gmür, Hess
Lorenz, Pezzatti (6)
08.05.2014 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3150 n Mo. Graber Jean-
Pierre. Geschwindigkeitskontrollen. Umfassende, transpa-
rente und regelmässige Information über deren Umfang, 
die Anzahl Überschreitungen und die verhängten Bussen  
(17.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Daten bezüglich Geschwindig-
keitsüberschreitungen und in diesem Zusammenhang verhäng-
ter Bussen in allen 26 Kantonen und Halbkantonen der Schweiz
regelmässig und in umfassender, transparenter Weise bekannt-
zugeben. Die erforderlichen Informationen soll er bei den Kan-
tonen - die in diesem Bereich zuständig sind - beschaffen. Die
Statistiken sollen mindestens die folgenden Daten enthalten:
Anzahl der jährlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen:
1. bei denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit um maximal
10 Stundenkilometer überschritten wurde, und Gesamtbetrag
der diesbezüglich verhängten Bussen;
2. die mit einer Ordnungsbusse geahndet wurden, und Gesamt-
betrag der diesbezüglich verhängten Bussen;
3. die zu einer Verzeigung der Fahrerin oder des Fahrers bei
den zuständigen Strafbehörden führten, und Gesamtbetrag der
diesbezüglich verhängten Bussen sowie Anzahl der von den
zuständigen Behörden veranlassten Führerausweisentzüge;
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4. die den Tatbestand eines Raserdelikts erfüllen, und Gesamt-
betrag der diesbezüglich verhängten Bussen sowie Anzahl der
verhängten Gefängnisstrafen.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Brunner, Buttet, Clottu, Fehr
Hans, Flückiger Sylvia, Frehner, Geissbühler, Germanier, Gie-
zendanner, Grin, Gschwind, Hausammann, Herzog, Joder, Kil-
ler Hans, Mörgeli, Müri, Pantani, Quadri, Regazzi, Reimann
Lukas, Schibli, Stamm, Veillon, Wobmann (26)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3151 s Po. Graber Konrad. Beiträge für "Jugend und 
Sport"  (17.03.2015)
Der Bundesrat wird ersucht, die Möglichkeit zu prüfen, dass das
Bundesamt für Sport die am 10. März 2015 angekündigten Bei-
tragskürzungen per 1. August 2015 rückgängig macht. Ferner
sind allfällige Kürzungen ab dem Kalenderjahr 2016 über min-
destens zwei Jahre zu strecken, falls sich diese effektiv als
gerechtfertigt und erforderlich erweisen. Das Bundesamt soll im
Rahmen eines kurzen Berichtes aufzeigen, weshalb Kürzungen
angezeigt sind, und deren Auswirkungen auf das erfolgreiche
und etablierte "Jugend und Sport"-Programm darstellen. Dieser
Bericht ist den Finanzkommissionen für die Beratung des vor-
gesehenen Nachtragskredites bereits vorgängig zur Verfügung
zu stellen.
Mitunterzeichnende: Abate, Baumann, Bieri, Bruderer Wyss,
Eder, Engler, Häberli-Koller, Kuprecht, Stadler Markus,
Zanetti (10)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
01.06.2015 Ständerat. Annahme.

x 15.3152 s Ip. Imoberdorf. Schliessung der Raffinerie im 
Wallis. Auswirkungen auf die CO2-Bilanz  (17.03.2015)
Tamoil hatte 2013 eine Zuweisung von rund 396 620 Tonnen
CO2, was 7,3 Prozent des Gesamtvolumens der Zuweisungen
der Schweiz entspricht. Wenn die Raffinerie nicht mehr produ-
zieren sollte, gehen diese CO2-Emissionen auf null zurück.
Dies hat zur Folge, dass die geforderten CO2-Reduktionen für
alle Unternehmen im Emissionshandelssystem (EHS) auf einen
Schlag übererfüllt sind. Durch die faktische Übererreichung der
Ziele wird der CO2-Preis massiv einbrechen, da mehr Emissi-
onsrechte auf dem Markt sind, als gebraucht werden. Der CO2-
Handel im Bereich der EHS-Unternehmen wird faktisch obsolet.
Es stellen sich nun einige Fragen:
1. Werden die Allokationen von Tamoil in den kommenden Jah-
ren an die anderen EHS-Unternehmen verteilt?
2. Wann würde diese Anpassung durchgeführt?
3. Ist es vorgesehen, die Kommunikation an die EHS-Unterneh-
men zeitnah zu machen, damit diese Unternehmen Planungssi-
cherheit bekommen?
4. Kann der Bundesrat einen einfachen und unbürokratischen
Weg aufzeigen, wie diese Effekte der bedauerlichen Deindu-
strialisierung durch die Schliessung der Raffinerie zumindest für
die verbleibenden Unternehmen einen positiven Effekt haben?
5. Oder plant er nun, die Ziele im EHS-Bereich zu verschärfen
und somit diese Unternehmen zu "bestrafen"?
22.04.2015 Antwort des Bundesrates.
17.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3153 s Ip. Berberat. Negativzinsen und Einrichtungen 
der beruflichen Vorsorge  (17.03.2015)
Am 15. Januar 2015 verkündete die Schweizerische National-
bank (SNB) die Aufhebung des Mindestkurses von Fr. 1.20 für 1
Euro. Zugleich drückte sie die Negativzinsen für die Liquidität
der Schweizer Geschäftsbanken auf Girokonten der SNB noch
weiter in den negativen Bereich (von minus 0,25 auf minus 0,75
Prozent). Dadurch sollte die Aufwertung des Schweizerfrankens
gegenüber den anderen Währungen, insbesondere dem Euro,
auf lange Frist eingedämmt oder sogar ganz gestoppt werden.
Dieser Entscheid betrifft auch die schweizerischen Einrichtun-
gen der beruflichen Vorsorge, die aber bekanntlich Solidarge-
meinschaften der Versicherten sind und keine Finanzinstitute.
Diese Vorsorgeeinrichtungen verwalten ein umfangreiches Ver-
mögen (rund 800 Milliarden Franken) und bilden eine der ver-
fassungsrechtlich verankerten Säulen des schweizerischen
Sozialversicherungssystems. Gegenüber Privatpersonen und
Handelsbetrieben gilt für die berufliche Vorsorge eine Reihe
spezieller Bestimmungen:
- Ihre Tätigkeit ist streng geregelt und unterliegt den Vorschrif-
ten des BVG und der BVV 2.
- Gemäss Artikel 71 BVG müssen die Vorsorgeeinrichtungen ihr
Vermögen so verwalten, dass Sicherheit und "genügender
Ertrag" der Anlagen gewährleistet sind. Sie sind ausserdem
gesetzlich dazu verpflichtet, einen Teil des Vermögens in flüssi-
gen Mitteln zu halten, um den voraussehbaren Bedarf zu dek-
ken.
- Artikel 55 Buchstabe e BVV 2 sieht vor, dass Anlagen in
Fremdwährungen ohne Währungssicherung nicht mehr als 30
Prozent des Gesamtvermögens einer Vorsorgeeinrichtung aus-
machen dürfen. In der Tat wird, abgesehen von Anlagen in aus-
ländischen Aktien, der grösste Teil der Anlagen von
Vorsorgeeinrichtungen, insbesondere festverzinsliche Anlagen
(Obligationen und flüssige Mittel), in Schweizerfranken vorge-
nommen oder ist gegen Währungsrisiken abgesichert. Dies ist
kein freier Entscheid der Vorsorgeeinrichtungen, sondern eine
gesetzlich vorgeschriebene Notwendigkeit.
- Gemäss Artikel 65 BVG müssen die Vorsorgeeinrichtungen
jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die übernommenen
Verpflichtungen erfüllen können. Dies setzt voraus, dass die
Vorsorgeeinrichtungen über die Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
beiträge hinaus auf lange Sicht in ihrem Portefeuille solche
Anlageerträge erzielen, dass sie ihre Verpflichtungen decken
können. Folgerichtig machen die festverzinslichen Anlagen und
die inländischen Immobilienanlagen tendenziell einen gewichti-
gen Anteil aus.
- Schliesslich muss gesagt werden, dass die öffentlichen Vor-
sorgeeinrichtungen dazu verpflichtet sind, einen gewissen Dek-
kungsgrad zu erreichen. Dies bedeutet für mehrere Kantone
einen bedeutenden Aufwand zur Ausfinanzierung der öffentli-
chen Kassen.
Negativzinsen auf flüssigen Guthaben von Vorsorgeeinrichtun-
gen könnten sich auf das öffentliche Interesse nachteilig auswir-
ken.
Zunächst könnten die Vorsorgeeinrichtungen durch den SNB-
Entscheid dazu verleitet werden, noch mehr in schweizerische
Immobilien zu investieren, was eine Überhitzung des Schweizer
Immobilienmarktes bewirken könnte. Des Weiteren kann sich
jede Massnahme, die die Vorsorgeeinrichtungen bei der Errei-
chung ihrer gesetzlichen Zielsetzungen beeinträchtigt, nachtei-
lig auf die öffentlichen Interessen des Landes auswirken; dies
zu einem Zeitpunkt, in dem auf politischer und rechtlicher
Ebene zahlreiche Überlegungen zur Zukunft der beruflichen
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Vorsorge angestellt werden, namentlich im Rahmen des Pro-
jekts Altersvorsorge 2020. Im Übrigen können die Verluste der
öffentlichen Pensionskassen für die Kantone, die diese Vorsor-
geeinrichtungen finanzieren müssen, zu zusätzlichen finanziel-
len Verpflichtungen führen.
Im Wissen um die Unabhängigkeit der SNB gegenüber den
Bundesbehörden stelle ich dem Bundesrat aus den obenge-
nannten Gründen folgende Fragen:
1. Teilt er die in dieser Interpellation aufgezeigten Befürchtun-
gen, oder ist er der Ansicht, der SNB-Entscheid stelle die Vor-
sorgeeinrichtungen vor keinerlei Probleme?
2. Kann er bestätigen, dass die Publica über ein Girokonto bei
der SNB verfügt, das den Negativzinsen nicht unterliegt? Gibt
es andere öffentliche Einrichtungen, die sich in derselben Lage
befinden? Falls ja, worauf ist die unterschiedliche Handhabung
zurückzuführen?
3. Wie würde sich eine Befreiung der Einrichtungen für die
berufliche Vorsorge von den Negativzinsen auf die Wirksamkeit
der Massnahme der SNB auswirken?
4. Inwieweit kann die SNB zwischen Guthaben schweizerischer
und ausländischer institutioneller Anlegerinnen unterscheiden?
5. Kann die SNB zwischen dem Liquiditätsbedarf und den Anla-
gen von institutionellen Anlegerinnen unterscheiden? Falls ja,
ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass zumindest der
Liquiditätsbedarf der schweizerischen Einrichtungen für die
berufliche Vorsorge befreit werden sollte?
Mitunterzeichnende: Bruderer Wyss, Cramer, Fetz, Janiak, Lev-
rat, Maury Pasquier, Recordon, Savary, Stöckli, Zanetti (10)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
18.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3154 s Ip. Maury Pasquier. Unterbrechung der Berufs-
tätigkeit vor dem Geburtstermin  (17.03.2015)
Während der Schwangerschaft machen Frauen grosse körperli-
che und physiologische Veränderungen durch, die sie daran
hindern können, ihre berufliche Tätigkeit bis zum Geburtstermin
auszuüben. Diese Veränderungen treffen nicht jede Frau gleich:
Einige müssen ihre Arbeit ab dem vierten Monat bereits aufge-
ben, um die Schwangerschaft nicht zu gefährden oder um eine
Frühgeburt zu vermeiden; andere hingegen arbeiten bis kurz
vor dem Zeitpunkt der Niederkunft.
Neben den Bestimmungen zum Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz, insbesondere während der Schwangerschaft (Art. 35
ArG), gibt es auch das Obligationenrecht, das schwangeren
Frauen erlaubt, ihre Tätigkeit aufzugeben, und den Arbeitgeber
verpflichtet, den Lohn für eine beschränkte Zeit im gleichen
Umfang zu entrichten. Die Kriterien, nach denen sich die Lohn-
fortzahlungspflicht richtet, können durch Gesamtarbeitsverträge
oder Abreden innerhalb des Betriebes erweitert werden.
Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um eine Ant-
wort auf folgende Fragen:
1. Wie viele Frauen unterbrechen ihre berufliche Tätigkeit vor
dem Geburtstermin? Aus welchen Gründen und für wie lange
unterbrechen sie ihre Arbeit?
2. Wie werden diese Frauen bezahlt und mit welchem Anteil
ihres ursprünglichen Lohnes?
3. Haben andere europäische Länder diese Fragen für sich
beantwortet, und könnte somit ein Vergleich mit der Schweiz
angestellt werden?

Mitunterzeichnende: Berberat, Bruderer Wyss, Cramer (3)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
16.06.2015 Ständerat. Erledigt.

15.3155 n Po. Feri Yvonne. Selbst- und Körperbild von 
Jugendlichen. Lancierung von Programmen  (18.03.2015)
Ich bitte den Bundesrat, zu prüfen und Bericht zu erstatten, wie
Jugendliche in ihrem Selbst- und Körperbild sowie der Interven-
tion (Beratungsangebote, auch niederschwellig) bestärkt wer-
den können.
Mitunterzeichnende: Allemann, Birrer-Heimo, Friedl, Gysi, Jans,
Masshardt, Munz, Piller Carrard, Schenker Silvia, Schneider
Schüttel, Semadeni, Steiert (12)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3156 n Mo. Fraktion BD. Wechselkurseffekte beim 
Beschaffungswesen  (18.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzgebung zum
Beschaffungswesen dahingehend anzupassen, dass zur Beur-
teilung der Angebote und bei der anschliessenden Auftragsver-
gabe die Wechselkurseffekte bereinigt werden.
Sprecher: Landolt
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3157 n Mo. Aebischer Matthias. Einspracherecht bei der 
Einstufung von Berufsabschlüssen in der Berufsbildung 
gemäss nationalem Qualifikationsrahmen  (18.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Verordnung über den natio-
nalen Qualifikationsrahmen für Abschlüsse der Berufsbildung
(V-NQR-BB) vom 1. Oktober 2014 derart anzupassen, dass ein
Entscheid respektive Nichtentscheid des SBFI über die Niveau-
zuteilung eines Abschlusses im nationalen Qualifikationsrah-
men bei einer Ombudsstelle und schlussendlich auch rechtlich
angefochten werden kann. In der geltenden Verordnung ent-
scheidet das SBFI abschliessend, ohne Einsprachemöglichkeit
der betroffenen Organisation der Arbeitswelt (OdA; Art. 9 Abs.
2).
Mitunterzeichnende: Feller, Flach, Graf Maya, Hausammann,
Lustenberger, Maire Jacques-André, Munz, Müri, Pardini, Port-
mann, Quadranti, Rime, Schneider-Schneiter, Steiert, Trede,
Weibel (16)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3158 n Po. Sozialdemokratische Fraktion. Institutionelle 
Fragen rund um die Schweizerische Nationalbank. Bericht  
(18.03.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, in einem Bericht darzulegen,
wie sich die institutionellen Rahmenbedingungen der SNB bei
Entscheiden von grosser wirtschaftlicher Tragweite angesichts
der Globalisierung der Finanzmärkte und der zunehmenden
Vernetzung der Volkswirtschaften aus heutiger Sicht präsentie-
ren, das auch im Vergleich mit ausländischen Institutionen.
Dabei ist darzulegen, ob und allenfalls welche Änderungen
angezeigt sind. Besonders zu beleuchten sind dabei die folgen-
den Problemfelder:
1. Die Verfassung verlangt in Artikel 99 BV, dass die SNB als
unabhängige Zentralbank eine Geld- und Währungspolitik zu
führen hat, die dem Gesamtinteresse des Landes dient. Eine
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vergleichbare Regelung kennt das NBG (Art. 5). Wie kann gesi-
chert werden, dass das Gesamtinteresse durch die SNB beach-
tet wird? Wie ist das in anderen Ländern geregelt?
2. Verfassung und Gesetz gehen vom Grundsatz der Unabhän-
gigkeit der Zentralbank aus. Wie ist diese Unabhängigkeit in der
modernen, weitvernetzten Wirtschaft und Gesellschaft zu inter-
pretieren? Wie kann diese im Gesamtinteresse des Landes ver-
antwortungsvoll gehandhabt werden?
3. Artikel 7 NBG verpflichtet die NBG zur Information des Bun-
desrates, und zwar vor währungspolitisch zentralen Entschei-
dungen. Wie wird die Information in der Schweiz sichergestellt,
und wie wird sie in anderen Ländern gehandhabt? Wie könnte
das Parlament unter Vertraulichkeitsgebot (vergleichbar mit der
FinDel) in die Information einbezogen werden?
4. Das Direktorium der SNB umfasst drei Personen. Wie wird
sichergestellt, dass Entscheidungen von grosser wirtschaftli-
cher Tragweite breit abgestützt sind? Welche überprüfbaren
Kontrollmechanismen bestehen? Aus der Wirtschaft kommen
Vorschläge zur stärkeren politischen Einbindung der SNB (Nick
Hayek), z. B. der Sozialpartnerinnen. Wie könnte diese erfol-
gen?
5. Sowohl die US-amerikanische Fed als auch die EZB veröf-
fentlichen die Protokolle ihrer Beschlüsse. Das sichert die
Transparenz und damit zumindest eine nachträgliche Überprü-
fung von Entscheiden. Wie lautet die Regelung in anderen Staa-
ten? Wie kann auch in der Schweiz eine entsprechende
Transparenz sichergestellt werden?
Sprecherin: Leutenegger Oberholzer
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
19.06.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

15.3159 n Ip. Schwaab. Anhänge zum Tisa-Abkommen. 
Eine Gefahr für den Schweizer Service public?  (18.03.2015)
Ich bitte den Bundesrat um Antwort auf die folgenden Fragen:
1. Die Anfangsofferte, die die Schweiz im Rahmen der Verhand-
lungen über das Abkommen über den Handel mit Dienstleistun-
gen (Trade in Services Agreement, Tisa) gemacht hat, schliesst
den Service public in einem weiten Sinn nicht ein. Dies bestäti-
gen Unterlagen, Informationen und Antworten aus dem Seco.
Trifft dies immer noch zu? Welche Garantien kann der Bundes-
rat abgeben als Beweis seines guten Willens, den Service
public von den Verhandlungen auszunehmen?
2. Auch wenn die Schweizer Anfangsofferte den Service public
nicht einschliesst, sind die Länder, die an den Verhandlungen
teilnehmen, frei, sektorielle oder thematische Anhänge vorzu-
schlagen. Diese Anhänge sind vertraulich, und weder ihre
Anzahl noch ihr Inhalt ist im Voraus bekannt. Kann der Bundes-
rat mehr über diese Anhänge sagen? Betreffen einige dieser
Anhänge den Service public direkt oder indirekt? Wirken sich
solche Anhänge auf das Angebot der Schweiz aus? Wenn ja,
wie? Und noch einmal: Kann der Bundesrat garantieren, dass
der Service public nicht zur Verhandlungsmasse gehört und/
oder dass in diesem Bereich keine Zugeständnisse in letzter
Minute gemacht werden?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Badran Jacqueline, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, Friedl, Gysi, Hadorn, Jans, Kiener
Nellen, Maire Jacques-André, Munz, Reynard, Tornare,
Voruz (14)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3160 s Mo. Kuprecht. Negativzinsen für Sozialversi-
cherungen vermeiden. Keine Ungleichbehandlung bei den 
Kantonen  (18.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, eine Vorlage zu unterbreiten, die
es in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Nationalbank
(SNB) erlaubt, die dem BVG unterstellten registrierten Vorsor-
geeinrichtungen und die der obligatorischen Kranken- und Pfle-
geversicherung sowie der obligatorischen Unfallversicherung
unterstellten Institutionen von den Negativzinsen für ihre
betriebsnotwendigen Liquiditätsbestände auszunehmen.
Gleichzeitig soll auch das vorhandene Problem der Ungleichbe-
handlung der Kantone eliminiert werden.
Mitunterzeichnende: Bieri, Eberle, Engler, Föhn, Germann, Gra-
ber Konrad, Hösli, Luginbühl (8)
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
18.06.2015 Zurückgezogen.

x 15.3161 s Ip. Eberle. Medikamente. Dringende Änderun-
gen am Preisfestsetzungssystem  (18.03.2015)
Die geplante fünfte Anpassung des Preisfestsetzungssystems
für Medikamente zeigt deutlich auf, dass einerseits das beste-
hende System nicht mehr tauglich ist und andererseits der
Situation von in der Schweiz vorwiegend für den Schweizer
Markt produzierenden Unternehmen nicht Rechnung trägt. In
seiner Beantwortung der Frage 15.5155 schreibt der Bundesrat,
er habe von den Positionen der Pharma-KMU im Rahmen der
Anhörung zur Verordnungsänderung Kenntnis genommen. Aus-
serdem würde den Anliegen der Pharma-KMU im bundesrätli-
chen Masterplan "Massnahmen des Bundes zur Stärkung der
biomedizinischen Forschung und Technologie" Rechnung
getragen.
Deshalb bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Wie hat er im Rahmen der nun anstehenden, erneuten Ver-
ordnungsänderung die Situation der zahlreichen, in der
Schweiz für den Schweizer Markt produzierenden Pharma-
KMU berücksichtigt, respektive welche Punkte aus den Einga-
ben von Pharma-KMU im Rahmen der Anhörung zur Verord-
nungsänderung hat er berücksichtigt?
2. Welche konkreten Massnahmen sind denkbar, um eine faire
Preisbildung für Unternehmen zu gewährleisten, die in der
Schweiz mit vollständig in der Schweiz anfallenden Geste-
hungskosten produzieren und für die ein Preisvergleich mit Pro-
duktionen im Ausland verfehlt ist?
3. Welche konkreten Massnahmen sieht der Bundesrat, um die
Schliessung respektive Abwanderung von kleineren und mittle-
ren Pharmaunternehmen ins Ausland und den damit verbunde-
nen Verlust an Arbeitsplätzen zu verhindern?
4. Inwieweit befasst sich der bundesrätliche Masterplan "Mass-
nahmen des Bundes zur Stärkung der biomedizinischen For-
schung und Technologie" mit den Anliegen der Pharma-KMU in
der Schweiz, und in welcher Form haben Inhalte daraus Ein-
gang in die geplante Anpassung des Preisfestsetzungssystems
gefunden?
5. Ist der Bundesrat bereit, die Einführung eines neuen, wettbe-
werblich orientierten Preisbildungssystems für rezeptpflichtige
Medikamente zu prüfen, das - mit wenigen staatlichen Rahmen-
bedingungen - auf dem Grundsatz der freien Preisbildung
beruht?
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Mitunterzeichnende: Abate, Fetz, Häberli-Koller, Hösli, Janiak,
Keller-Sutter, Kuprecht, Lombardi, Rechsteiner Paul (9)
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
16.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3162 s Ip. Maury Pasquier. HPV-Impfung von Knaben 
und jungen Männern  (18.03.2015)
Seit 2007 wird die Impfung gegen humane Papillomaviren
(HPV) für alle Mädchen und jungen Frauen in der Schweiz emp-
fohlen, um Gebärmutterhalskrebs vorzubeugen. Seit März 2015
empfehlen das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eid-
genössische Kommission für Impffragen die Impfung nun auch
für Knaben und junge Männer als ergänzende Impfung zur
Krebsprävention und zur Prävention von Genitalwarzen. Im
BAG-Bulletin Nr. 10 vom 2. März 2015 wird eine Schätzung der
Zahl der Frauen und Männer, die an mit HPV-16 und HPV-18
assoziiertem Krebs erkranken - also die Fälle, die mit einer Imp-
fung theoretisch verhindert werden könnten -, veröffentlicht. Die
Schätzung stützt sich auf Zahlen des Nationalen Instituts für
Krebsepidemiologie und -registrierung und auf international
erhobene Daten für die Jahre 2007 bis 2011. In diesem Zusam-
menhang bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beant-
worten:
1. Gibt es, neben der für 2016 angekündigten Studie "CIN3
plus", Daten für die Schweiz, die die Wirkung der im Jahr 2007
gestarteten Kampagne zur Impfung von Mädchen berücksichti-
gen?
2. Das BAG weist in seinem Bulletin darauf hin, dass die
Kosteneffektivität des Einbezugs von Männern nicht bestimmt
werden kann, weil dafür die Daten fehlen. Ist eine solche Studie
zu den Männern geplant und, wenn ja, innerhalb welcher Frist?
3. Hätten nicht die Resultate der "CIN3 plus"-Studie abgewartet
werden müsse oder hätte nicht eine umfassende Studie zu den
Männern durchgeführt werden müssen, bevor die Impfkampa-
gne auf die Knaben und jungen Männer ausgedehnt wird?
4. Hat der Bundesrat Kenntnis von Studien, die untersuchen,
wie sich die Impfung auf die Vorsorgeuntersuchungen zur Früh-
erkennung von Gebärmutterhalskrebs (weniger Kontrollen) und
auf das Sexualverhalten der geimpften Personen (Rückgang
von Verhaltensweisen, mit denen die Risiken der Ansteckung
mit einer sexuell übertragbaren Krankheit reduziert werden)
auswirkt?
Mitunterzeichnende: Berberat, Cramer, Recordon (3)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
16.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3163 n Ip. Vogler. Besserer Schutz der 
Minderheitsaktionäre  (18.03.2015)
Der Schweizer Gesetzgeber hat Hürden aufgestellt, damit die
Rechte aller Aktionäre geschützt und börsenkotierte Familien-
unternehmen nicht ohne Weiteres durch finanzstarke Grossin-
vestoren kontrolliert und geschwächt werden können. Zudem
hat er eine Kontrollprämie für verkaufende Familienaktionäre
ermöglicht. Der Fall Sika zeigt aber, dass die Opting-out-Regel
den Gleichlauf zwischen dem Kapitaleinsatz und dem wirt-
schaftlichen Risiko in unangemessener Weise stören kann. Die
Käufer müssen nur einen Teilbetrag bezahlen, können aber die
Kontrolle über das gesamte Unternehmen erwirken. Und wäh-
rend der Mehrheitsaktionär eine satte Übernahmeprämie verbu-
chen kann, müssen die restlichen Aktionäre, darunter viele
Pensionskassen, den entsprechen Wertverlust in Kauf nehmen.

Gravierend können auch die Folgen für den Wirtschaftsstandort
und den Werkplatz Schweiz sein, weil ein dominierender Aktio-
när auf diese Weise einen harten Konkurrenten aus dem Markt
drängen kann.
In diesem Zusammenhang wird der Bundesrat eingeladen, fol-
gende Fragen zu beantworten:
1. Welche börsenkotierten Schweizer Firmen weisen ähnliche
oder vergleichbare Risiken auf?
2. Genügt das Opting-out angesichts der starken internationa-
len Verflechtung der Kapitalmärkte den heutigen Anforderungen
an eine faire und transparente Behandlung aller Aktienkatego-
rien?
3. Welche Massnahmen sind möglich und sinnvoll, um die
erwähnten Risiken des Opting-out zu reduzieren?
4. Ist der Bundesrat im Rahmen der hängigen Aktienrechtsrevi-
sion oder anderweitig bereit, eine angemessene Lösung vorzu-
schlagen, um solch stossende Fälle zu verhindern?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3164 n Ip. Guhl. Behandlung der Bienenvölker gegen 
die Varroamilbe mit organischen Säuren  (18.03.2015)
Die Honigbienen leisten einen grossen Beitrag zur Bestäubung
von Pflanzen in der Landwirtschaft und unterstützen damit die
Ernährungssicherheit. Den Bienen macht die Varroamilbe sehr
zu schaffen. Um sie zu bekämpfen, verwenden die Imker seit
Auftreten der Varroamilbe in der Schweiz organische Säuren,
insbesondere Ameisensäure.
Das Behandlungskonzept des Zentrums für Bienenforschung
von Agroscope (1998, 2003) sieht folgende Mittel zur Behand-
lung der Bienenvölker vor: Ameisensäure, Oxalsäure und Milch-
säure. All diese Säuren kommen auch natürlicherweise im
Honig vor. Zur Bekämpfung der Wachsmotte - ein Schädling,
welcher ausserhalb der Bienenvölker die Wabenvorräte zerstört
- werden seit Jahrzehnten Schwefelschnitten (also Schwefeldi-
oxid) verwendet. Das alles hat zu keinem Problem bei der
Honigqualität geführt.
Fragen:
1. Welche Mittel empfiehlt das Zentrum für Bienenforschung
aktuell für die Behandlung der Bienenvölker gegen die Varroa-
milbe?
2. Angenommen, alle Imker wenden diese Empfehlung in der
Praxis regelkonform an: Welche Mengen der Säuren werden
dann für die Behandlung aller Schweizer Honigbienenvölker
benötigt?
3. Wurden in den letzten 15 Jahren aufgrund der Behandlungen
der Bienenvölker unzulässige Mengen von Ameisen-, Oxal-
oder Milchsäure oder Schwefel in Honigproben festgestellt?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Graf Maya, Guhl, Moser,
Pezzatti, Ritter, Semadeni (7)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3165 n Ip. Schneeberger. Weniger Schweizer Bürokra-
tie und mehr Pragmatismus bei der Zulassung von 
Medikamenten  (18.03.2015)
Es ist bekannt, dass die Zulassung von Medikamenten aufwen-
dig ist. Die europäische und internationale Systematik ist sehr
gut und mit der Schweizer Systematik in weiten Teilen harmoni-
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siert - deshalb sieht das Heilmittelgesetz vor, dass Medika-
mente aus sicheren Ländern ohne grossen Aufwand in die
Schweiz gelangen können. Die Vorteile liegen auf der Hand: tie-
fere Kosten bei gleicher Qualität und weniger Bürokratie. Die-
ses Prinzip ist anerkannt und legitimiert.
Aber: In den Antworten auf die Fragen Schneeberger 15.5037
und Cassis 15.5019 war der Bundesrat teilweise widersprüch-
lich und inkonsistent. Es besteht Klärungs- und eventuell Hand-
lungsbedarf in folgenden Bereichen:
1. Ist das Prinzip der Akzeptanz ausländischer Zulassungssy-
steme im Gesetz genügend verankert? Bislang bin ich davon
ausgegangen, die Antwort des Bundesrates sagt nun aber das
Gegenteil.
2. Besteht ein zu grosser gesetzlicher Interpretationsspielraum?
Wie können Schlupflöcher so geschlossen werden, dass keine
"unnötige Helvetisierung" geschieht? Wäre es nützlich, dass
man im Heilmittelgesetz die ausländischen Zulassungssysteme
nicht nur berücksichtigt, sondern "verbindlich berücksichtigt" im
Sinn einer Verstärkung?
3. Das Heilmittelgesetz ist in Revision, eine solche Ergänzung
ist daher schwierig zu realisieren. Wie könnte der Bundesrat
das Problem dennoch lösen, ohne auf eine nächste Revision zu
warten, die erst in Jahren möglich wird? Könnte der Bundesrat
in den Wortprotokollen seine Intention so festhalten, dass es
nicht einmal eine Anpassung des Gesetzestextes braucht, son-
dern die Auslegung der "Berücksichtigung ausländischer Zulas-
sungssysteme" deutlich wird?
4. In der Antwort des Bundesrates ist die Rede von einer Stei-
gerung von 30 Prozent - eine solche hohe Steigerungsrate ist
ein Hinweis auf eine sehr tiefe Bewilligungsquote. Um diese
Problematik besser aufzuzeigen, könnte man statistisch erfas-
sen und jährlich publizieren, wie viele Medikamente aus dem
Ausland zur Zulassung mit ausländischen Gutachten abgelehnt
werden, im Verhältnis zu den zugelassenen Medikamenten mit
ausländischen Gutachten. In einer vernünftigen Welt wäre es
wohl so, dass z. B. Medikamente mit ausländischem Gutachten
aus Europa und den USA zu fast 100 Prozent in der Schweiz
zugelassen werden. Bislang sind diese Zahlen über Anträge
und Zulassungen unter Verschluss, und es ist zu vermuten,
dass es viel zu viele unbegründete Ablehnungen gibt.
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3166 n Ip. Pardini. Die Ruhezeitverordnung für Chauf-
feusen und Chauffeure muss endlich durchgesetzt 
werden!  (18.03.2015)
Im Dezember 2013 war im Rahmen einer Auseinandersetzung
mit der Transportfirma Dreier, bei der es unter anderem auch
um die Einhaltung der Arbeits- und Ruhezeitverordnung für
berufsmässige Motorfahrzeugführer und -führerinnen (ARV 1)
ging, in der "Aargauer Zeitung" vom 20. Dezember 2013 fol-
gende Aussage eines Kontrollexperten zu lesen: "Von allen
Fahrerinnen- und Fahrerkarten, die wir analysieren, sind viel-
leicht 5 Prozent absolut sauber". Dieser Experte wertet gemäss
seinen Angaben wöchentlich etwa 3000 Fahrerinnen- und Fah-
rerkarten aus.
Die Verletzung der ARV 1 sei also branchenüblich.
Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie stellt er sich zur Aussage dass sich die Übertretungen im
Rahmen halten und branchenüblich seien?

2. Kann akzeptiert werden, dass die ARV 1 regelmässig verletzt
wird?
3. Was kann unternommen werden, damit die Vorschriften über
Pausen, Höchstarbeitszeit und Ruhezeiten eingehalten wer-
den?
4. Wo sieht er strukturelle Mängel im Vollzug der Chauffeurver-
ordnung?
5. Die ARV 1 hat neben der Strassenverkehrsregelung auch
arbeitsrechtlichen Charakter: Ist es sinnvoll, wenn primär der
unter Weisungsrecht des Arbeitgebers handelnde Chauffeur im
Fokus der Strafverfolgung steht und nicht der Arbeitgeber?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Birrer-
Heimo, Chopard-Acklin, Friedl, Gysi, Jans, Masshardt, Munz,
Reynard, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni,
Steiert (14)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3167 n Mo. Pardini. Endlich sichere Strassen. Sofortige 
Einhaltung der Ruhezeitverordnung für die Chauffeure  
(18.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Verordnung über die Arbeits-
und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und -
führerinnen (Chauffeurverordnung, ARV 1, vom 19. Juni 1995;
SR 822.221) dahingehend zu ändern, dass im Bereich der Vor-
schriften über die Ruhe- und Arbeitszeiten sowie Pausen bei
Übertretungen zuerst die Arbeitgeber in die Pflicht genommen
werden. Sie müssen beweisen, dass sie die Arbeit so eingeteilt
haben, dass ihre Angestellten die Gesetze einhalten können.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Badran
Jacqueline, Birrer-Heimo, Chopard-Acklin, Friedl, Gilli, Glättli,
Graf-Litscher, Gysi, Hardegger, Heim, Jans, Kiener Nellen, Leu-
enberger-Genève, Mahrer, Maire Jacques-André, Masshardt,
Munz, Piller Carrard, Reynard, Ruiz Rebecca, Rytz Regula,
Schelbert, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni, Stei-
ert, Tornare, Trede, van Singer, Vischer Daniel (32)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3168 n Ip. Maire Jacques-André. Negativzinsen für 
Vorsorgeeinrichtungen  (18.03.2015)
Am 15. Januar 2015 verkündete die Schweizerische National-
bank (SNB) die Aufhebung des Mindestkurses von Fr. 1.20 für
einen Euro. Zugleich drückte sie die Negativzinsen für die Liqui-
dität der Schweizer Geschäftsbanken auf Girokonten der SNB
noch weiter in den negativen Bereich (von -0,25 Prozent auf -
0,75 Prozent). Dieser Entscheid betrifft auch die schweizeri-
schen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge.
Diese verwalten ein umfangreiches Vermögen (rund 800 Milliar-
den Franken) und bilden eine der verfassungsrechtlich veran-
kerten Säulen des schweizerischen
Sozialversicherungssystems. Gegenüber Privatpersonen und
Handelsbetrieben gilt für die berufliche Vorsorge eine Reihe
spezieller Bestimmungen, die im BVG und in der BVV 2 festge-
legt sind.
Negativzinsen auf flüssigen Guthaben von Vorsorgeeinrichtun-
gen könnten sich auf das öffentliche Interesse nachteilig auswir-
ken.
Zunächst könnten die Vorsorgeeinrichtungen durch den SNB-
Entscheid dazu verleitet werden, noch mehr in schweizerische
Immobilien zu investieren, was eine Überhitzung des Schweizer
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Immobilienmarktes bewirken könnte. Des Weiteren kann sich
jede Massnahme, die die Lage der Vorsorgeeinrichtungen ver-
schlechtert, nachteilig auf die öffentlichen Interessen des Lan-
des auswirken; dies zu einem Zeitpunkt, in dem auf politischer
Ebene zahlreiche Überlegungen zur Zukunft der beruflichen
Vorsorge angestellt werden, namentlich im Rahmen des Pro-
jekts Altersvorsorge 2020. Im Übrigen können die Verluste der
öffentlichen Pensionskassen für die Kantone, die diese Vorsor-
geeinrichtungen finanzieren müssen, zu zusätzlichen finanziel-
len Verpflichtungen führen.
Im Wissen um die Unabhängigkeit der SNB gegenüber den
Bundesbehörden stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Teilt er die in dieser Interpellation aufgezeigten Befürchtun-
gen, oder ist er der Ansicht, der SNB-Entscheid stelle die Vor-
sorgeeinrichtungen vor keinerlei Probleme?
2. Kann er bestätigen, dass die Publica über ein Girokonto bei
der SNB verfügt, das den Negativzinsen nicht unterliegt? Gibt
es andere öffentliche Einrichtungen, die sich in derselben Lage
befinden?
3. Ist er unter Beachtung der Unabhängigkeit der SNB bereit,
sie darum zu ersuchen, Massnahmen zu ergreifen, um die Aus-
wirkungen der Negativzinsen auf die Vorsorgeeinrichtungen
einzudämmen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Carobbio
Guscetti, Friedl, Gysi, Hadorn, Jans, Kiener Nellen, Munz, Tor-
nare, Voruz (11)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3169 n Ip. Pantani. Kabotageverbot konsequent 
umsetzen  (18.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, die folgenden Fragen zu beant-
worten:
a. Wie schätzt er die aktuelle Situation im Schweizer Güter- und
Personentransport auf der Strasse betreffend Verstösse gegen
das Kabotageverbot ein?
b. Ist er der Meinung, dass sich die zuständigen Vollzugsstellen
(Polizei, Zoll) der Problematik in genügendem Masse bewusst
sind?
c. Wäre eine zentrale Meldestelle zu schaffen, um die Kontrol-
len im Bereich Kabotage zu verbessern?
d. Was gedenkt er sonst zu tun, um die geltenden Kabotagevor-
schriften konsequenter umzusetzen?
e. Wie können die Koordination und Zuständigkeiten im Kabota-
gebereich zwischen dem Bundesamt für Verkehr und der Ober-
zolldirektion sowie den Vollzugsstellen (Polizei, Zoll) klarer und
vor allem zweckdienlich geregelt werden?
Mitunterzeichnende: Amstutz, Giezendanner, Quadri, Regazzi,
Romano, Rusconi (6)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3170 n Ip. Pantani. Autostrasse Stabio-Gaggiolo  
(18.03.2015)
Die Verkehrssituation auf der Kantonsstrasse auf der Schweizer
Seite von Gaggiolo ist für die Region Mendrisiotto schon seit
Jahren ein Problem. Gemäss Daten des Bundesamtes für
Strassen von 2011 beläuft sich der tägliche Verkehr auf über 20
000 Personenwagen. Dazu kommen bis zu 1000 Lastwagen

pro Tag. Diese Zahlen, die sich bis heute sicherlich nicht verrin-
gert haben, zeugen von der grossen Belastung der Anwohne-
rinnen und Anwohner insbesondere durch Lärm und
Luftverschmutzung und der daraus folgenden Beeinträchtigung
der Lebensqualität.
Solange die Autostrasse bis zum Grenzübergang Gaggiolo
nicht fertiggestellt wird, leidet die Bevölkerung der Region, weil
sie mit einem hohen Verkehrsaufkommen konfrontiert ist. Der
Verkehr wird in naher Zukunft höchstwahrscheinlich noch mehr
zunehmen, da jenseits der Grenze der neue Autobahnabschnitt
der Pede Lombarda gebaut wird, der bis Gaggiolo reichen wird.
Man muss auch erwähnen, dass die Region um Stabio auch
dadurch Nachteile erleidet, dass die Bahnverbindung Stabio-
Arcisate, die den Strassenverkehr aus Italien teilweise hätte
entlasten sollen, auf der italienischen Seite immer noch unvoll-
endet ist.
Aus diesen Gründen frage ich den Bundesrat:
1. Hält er es für wahrscheinlich, dass die Autostrasse Stabio-
Gaggiolo in naher Zukunft fertiggestellt wird?
2. Wenn ja, wie sieht der Zeitplan aus, und mit welchen Mitteln
würden die Bauarbeiten finanziert?
Mitunterzeichnende: Quadri, Regazzi, Romano, Rusconi (4)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3171 n Ip. Pantani. Lösch- und Rettungszüge. Statio-
nierung im Tessin  (18.03.2015)
Im Kanton Tessin sind aktuell zwei Lösch- und Rettungszüge
(LRZ) für den Fall eines Eisenbahnunfalls stationiert: einer in
Bellinzona und einer in Airolo. Ab November 2015 soll der
Löschzug von Bellinzona im Hinblick auf die Inbetriebnahme
des Gotthard-Basistunnels nach Biasca verlegt werden. Mit
anderen Worten ist ab Ende 2015 im Fall eines Eisenbahnun-
falls das Gebiet südlich von Biasca nicht mehr abgedeckt. Die
SBB planen zwar, im Rahmen der Eröffnung des Ceneri-Basi-
stunnels 2019 einen neuen Interventionsstandort in Melide in
Betrieb zu nehmen, der aber nur für Einsätze im Tunnel selbst
dienen soll. Der Eisenbahnabschnitt südlich von Melide bleibt
dennoch ohne Abdeckung.
Aus diesen Gründen frage ich den Bundesrat:
1. Wie soll das Sottoceneri-Gebiet in der Zeitspanne von Juni
2016 (Eröffnung des Gotthard-Basistunnels) bis 2019 (Eröff-
nung des Ceneri-Basistunnels) im Fall eines Eisenbahnunfalls
abgedeckt werden, wenn doch beide LRZ nördlich von Bellin-
zona stationiert sind?
2. Wie würde man nach der Eröffnung des Ceneri-Basistunnels
2019 im Einsatzfall vorgehen, sollte sich auf der Strecke südlich
von Melide ein Unfall ereignen?
3. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass es nötig
wäre, am Bahnhof in Chiasso einen zusätzlichen LRZ zu statio-
nieren, mit dem die Einsatzkräfte im Fall eines Eisenbahnunfalls
unterstützt werden könnten, dies angesichts der Beschaffenheit
des Geländes, der Bevölkerungsdichte, der zahlreichen dort
angesiedelten Industriebetriebe (Faktoren, die auch in der Ver-
ordnung SR 742.162 angesprochen werden) sowie der voraus-
sichtlichen Zunahme des Schienenverkehrs, die unter anderem
als Folge der in den kommenden Jahren geplanten Investitio-
nen zu erwarten ist?
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Mitunterzeichnende: Quadri, Rusconi (2)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3172 n Ip. Stolz. Selbstbehalt in der Krankenversiche-
rung als Teil der Kostenbeteiligung. Wie weiter?  
(18.03.2015)
Der Selbstbehalt ist der Teil der Kostenbeteiligung in der Kran-
kenversicherung, welchen die versicherten Patienten für die die
Franchise übersteigenden Kosten selber bezahlen müssen.
Grundsätzlich beträgt der Selbstbehalt 10 Prozent dieser
Kosten. Für bestimmte Leistungen kann das Departement
höhere prozentuale Selbstbehalte (zum Beispiel 20 Prozent)
vorsehen. Der jährliche Höchstbetrag des Selbstbehaltes
beläuft sich auf 700 Franken für Erwachsene und auf 350 Fran-
ken für Kinder. Als das KVG im Jahre 1996 in Kraft getreten ist,
betrug dieser Maximalbetrag 600 Franken für Erwachsene und
300 Franken für Kinder und wurde im Jahre 2005 auf die heute
gültigen Beträge erhöht.
Ich unterbreite dem Bundesrat in diesem Zusammenhang fol-
gende Fragen:
1. Spielt die Höhe des Maximalbetrages des Selbstbehaltes
nach seiner Einschätzung eine Rolle, wenn es darum geht, das
eigenverantwortliche Handeln der Versicherten zu fördern?
2. Auf welche Höhe sollte der Maximalbetrag des Selbstbehal-
tes für das Jahr 2013 bzw. 2014 festgelegt werden, damit heute
im Verhältnis und im Sinne der gewollten Eigenverantwortung
die gleiche Belastung der versicherten Patienten durch das
Instrument des Selbstbehaltes besteht wie bei der Einführung
des KVG im Jahre 1996?
3. Welchen Beitrag würde die Erhöhung des jährlichen maxima-
len Selbstbehaltes auf 1000 Franken zugunsten des Systems
generieren?
4. Ist er gewillt, den Maximalbetrag des Selbstbehaltes zu erhö-
hen? Wenn ja, wann? Wenn nein, warum nicht?
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3173 n Ip. Stolz. Preisregulierungen hinterfragen und 
aufzeigen, wie weit verbreitet sie sind und wie sie sich 
auswirken  (18.03.2015)
Preisregulierungen sind umstrittene Eingriffe in die Marktwirt-
schaft, weil sie die Preissignale verfälschen und oft zu falschen
Reaktionen der Marktteilnehmenden führen.
Vor diesem Hintergrund ist der Bundesrat eingeladen, zu fol-
genden Fragen Stellung zu nehmen:
1. Welches sind die bestehenden Preiseingriffe des Staates in
der Schweiz?
2. Besteht beim Bund eine abschliessende, einsehbare Über-
sicht?
3. Wenn ja, sind dort die entsprechenden verfassungsmässigen
und gesetzlichen Grundlagen hinterlegt?
4. Oder gibt es eine Liste mit den verfassungsmässigen und
gesetzlichen Grundlagen?
5. Werden die einzelnen Preiseingriffe bezüglich Grundlage,
anwendbarer Methoden, Verhältnismässigkeit und volkswirt-
schaftlicher Auswirkungen regelmässig überprüft?
6. Wie werden die Preiseingriffe im Einzelfall überprüft?

7. Welche ökonomischen Methoden liegen für die Preiseingriffe
zugrunde?
8. Welche Anspruchsgruppen haben auf die Preiseingriffe Ein-
fluss? Wie wird dieser ausgeübt?
9. Besteht ein Rekursrecht? Wenn ja, wie oft wurden Preisein-
griffe von Rekursinstanzen getestet und mit welchem Ergebnis?
10. Können die ökonomischen Auswirkungen der Preiseingriffe
im betreffenden Wirtschaftssektor (Preisniveau, Arbeitsplätze,
Anzahl Betriebe, Innovation) bzw. auf die Volkswirtschaft abge-
schätzt werden?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3174 n Ip. Stolz. Finanzierung der Ausbildung von Luft-
fahrtberufen. Der Bund ist gefordert  (18.03.2015)
Die Luft- und Raumfahrt ist auf einen hervorragend ausgebilde-
ten Nachwuchs in allen Sparten angewiesen. Dies aus Sicher-
heits-, aber auch betriebswirtschaftlichen Gründen. Vor über
zehn Jahren hat sich der Bundesrat deshalb in seinem Bericht
zur Schweizer Luftfahrtpolitik die Integration der Luftfahrtberufe
ins Schweizer Bildungssystem zum Ziel gesetzt. Im Gegensatz
zur Praxis in anderen Ländern oder zu vergleichbaren Ausbil-
dungslehrgängen in anderen Branchen in der Schweiz müssen
in der Luftfahrt die Ausbildungskosten vollumfänglich entweder
von den Betroffenen selbst oder von den betroffenen Unterneh-
mungen getragen werden. Eine Ausbildung zum Linienpiloten
kostet z. B. heute über 120 000 Franken. Dies ist eine enorme
Belastung für die Betroffenen.
In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Frage:
Bereits seit 2011 besteht in Artikel 103 des Luftfahrtgesetzes
(LFG) die gesetzliche Grundlage für die Finanzierung der Aus-
bildung von Luftfahrtberufen. Wann sind konkrete Massnahmen
zur Umsetzung von Artikel 103 LFG zu erwarten?
29.04.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3175 n Ip. Stolz. Ist ein Gewinnverbot für Anbieter von 
kollektiven Bildungsmassnahmen im Rahmen von arbeits-
marktlichen Massnahmen rechtens und sinnvoll?  
(18.03.2015)
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat am 22. Mai 2014
eine neue Weisung "Anrechenbarkeit von Projektkosten bei der
Durchführung von kollektiven Bildungs- und Beschäftigungs-
massnahmen" erlassen. In dieser Weisung wird erstens festge-
halten, dass Anbieter solcher Massnahmen aus deren
Durchführung keine Gewinne erzielen dürfen. Zudem sollen
zweitens vereinbarte Pauschalbeiträge einer umfangreichen,
nachträglichen Anrechenbarkeitsprüfung unterzogen werden
müssen.
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Ist er nach wie vor der Meinung, dass auch gewinnorientierte
Organisationen kollektive Bildungsmassnahmen anbieten sol-
len?
2. Kommt er nicht auch zum Schluss, dass es dazu eines Anrei-
zes bedarf?
3. Und wenn ja, dass sie dann auch Gewinn erzielen dürfen,
jedenfalls solange der entrichtete Beitrag nicht höher ausfällt als
jener für gleichartige Dienstleistungen nichtgewinnorientierter
Anbieter?
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4. Ist er nicht auch der Meinung, dass man bei Pauschalbeiträ-
gen auf eine umfangreiche, nachträgliche Anrechenbarkeitsprü-
fung im Sinn von Entbürokratisierung verzichten könnte?
5. Ist er nicht auch der Meinung, dass das Gewinnverbot zur
Verteuerung des Angebots führt?
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3176 n Po. Grüne Fraktion. Neues Rahmengesetz 
Gesundheit  (18.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, ob und in welcher Form ein Bundeserlass im Sinn eines
neuen Rahmengesetzes "Gesundheit" zur besseren und effizi-
enteren Steuerung der Gesundheitsversorgung zweckdienlich
sei.
Sprecherin: Gilli
05.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3177 n Ip. Munz. Erdbebensicherheit von AKW. Wann 
endlich handelt das Ensi?  (18.03.2015)
1998 wurde eine Studie zur Neubestimmung der Erdbebenge-
fährdung der Schweizer AKW angeordnet. Diese Studie mit
Namen Pegasos (Probabilistische Erdbeben-Gefährdungs-Ana-
lyse für die KKW-Standorte in der Schweiz) wurde 2004 fertig-
gestellt. Die Resultate wiesen nach Auffassung der AKW-
Betreiber zu hohe Unsicherheiten auf und wurden deshalb vom
Ensi (damals HSK) mit einem willkürlichen Abschlag von 20
Prozent für das Gefährdungspotenzial angewendet. Aus der
Unzufriedenheit der AKW-Betreiber mit Pegasos wurde die
Nachfolgestudie, das sogenannte Pegasos Refinement Project,
in Auftrag gegeben. Gemäss Festlegung der Übergangslösung
des Ensi (damals HSK) vom 28. Juni 2005 ging man davon aus,
dass das Nachfolgeprojekt bis 2007 abgeschlossen sein werde.
Die Publikation der Nachfolgestudie wurde dann mehrmals ver-
schoben. Ende 2013 wurde schliesslich berichtet, dass die Stu-
die fertig sei und nun das Ensi den Bericht noch prüfen müsse.
Am 11. Dezember 2014 informierte das Ensi, dass die
abschliessende Beurteilung erst im Laufe des kommenden Jah-
res vorliegen werde. Als Grund wurde mitgeteilt, dass die Über-
prüfung langwieriger sei als erwartet. Ein stichhaltiger Grund für
die Verzögerung wurde nicht angegeben.
Solange die Studie nicht publiziert und angewendet wird, basiert
die Erdbebensicherheit der Schweizer AKW auf veraltetem Wis-
sensstand - ein gefährliches Spiel.
1. Warum werden die Resultate des Pegasos Refinement Pro-
ject nicht publiziert?
2. Welche Sachverhalte müssen geklärt werden, bevor die
abschliessende Beurteilung erfolgen kann? Ist sich allenfalls
das Expertengremium im Review-Team nicht einig?
3. Wie beurteilt der Bundesrat die Tatsache, dass die Erdbeben-
sicherheit der Schweizer AKW noch immer auf veralteten
Annahmen basiert, die für den EU-Stresstest auf wissenschaft-
lich nicht abgesicherten Zwischenresultaten aus dem "Interme-
diate Hazard"-Bericht basieren, obwohl vor 16 Jahren die
Pegasos-Studie in Auftrag gegeben wurde? Wird das Ensi in
dieser Sache seiner Aufsichtspflicht gerecht?
4. Wie gedenkt er eine weitere Verzögerung zu verhindern?

Mitunterzeichnende: Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Friedl,
Girod, Gysi, Hardegger, Heim, Kiener Nellen, Masshardt, Rytz
Regula, Trede, Tschümperlin, van Singer (13)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3178 n Ip. Trede. Klimapolitische Auswirkungen der 
Streichung von Nachtzugverbindungen  (18.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Hat die Kürzung von Nachtzugverbindungen aus der Schweiz
negative klimapolitische Auswirkungen?
2. Steht die Streichung von Nachtzugverbindungen aus der
Schweiz im Einklang mit den klimapolitischen Zielen des Bun-
desrates?
3. Setzt er sich am Klimagipfel in Paris im Dezember 2015 dafür
ein, dass der Erhalt von Nachtzugverbindungen als klimapoliti-
sche Massnahme berücksichtigt wird?
4. Setzt er sich am Klimagipfel in Paris im Dezember 2015 dafür
ein, dass eine Kerosinsteuer eingeführt wird?
5. Setzt er sich dafür ein, dass es auch in den nächsten Fahr-
planperioden (ab 2016) Nachtzugverbindungen aus der
Schweiz ins europäische Ausland gibt?
6. Wurden Nachtzugverbindungen in seiner Strategie für die
SBB (2015-2018) berücksichtigt?
7. Wann ist er letztmals mit einem Nachtzug gereist?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Gilli, Glättli, Graf
Maya, Mahrer, Masshardt, Müller-Altermatt, Rytz Regula, Tho-
rens Goumaz (9)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3179 n Mo. Trede. Nationaler Feiertag zur Einführung 
des Frauenstimmrechts  (18.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, den 16. März als nationalen Fei-
ertag zu erklären.
Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Gilli, Glättli, Graf Maya, Gysi,
John-Calame, Mahrer, Masshardt, Munz, Rytz Regula, Thorens
Goumaz (11)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3180 n Mo. Schelbert. Frankenstärke. Aufstockung der 
KTI-Kredite  (18.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine weitere
markante Erhöhung der Kredite der KTI zu beantragen, wenn
möglich via Nachtragskredit bereits per 2015 und insbesondere
per 2016 und die Folgejahre.
Mitunterzeichnende: Gilli, Glättli, Graf Maya, John-Calame,
Mahrer, Rytz Regula, Thorens Goumaz, Trede, van Singer, von
Graffenried (10)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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x 15.3181 n Ip. Jositsch. Finanzierung beruflicher Weiterbil-
dung mit Mitteln der Erwerbsersatzordnung  (18.03.2015)
Wie beurteilt der Bundesrat die Möglichkeit der Finanzierung
beruflicher Weiterbildung - Finanzierung des Ausfalls der
Arbeitszeit - mit Mitteln der Erwerbsersatzordnung?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3182 n Ip. Weibel. Tarmed. Revision der Tarifstruktur  
(18.03.2015)
Im Zusammenhang mit der geplanten Revision der Tarifstruktur
bitte ich den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Was sind seine Erwartungen an die Revision, deren Geneh-
migung und die Tarifpartner, und welche Rahmenbedingungen
gibt er?
2. Sind diese Erwartungen den Tarifpartnern bekannt?
3. Gibt es einen Zeitplan der Tarifpartner für die Revision?
4. Lässt sich aus der im KVG verankerten Forderung nach Wirt-
schaftlichkeit und Billigkeit die Forderung nach einer kostenneu-
tralen Revision ableiten? Falls nein, weshalb nicht?
5. Was unternimmt er, damit die Verhandlungspartner der Lei-
stungserbringer ihren Tarifpartnern Einblick in die betriebswirt-
schaftlich relevanten, unveränderten Daten (Rohdaten)
gewähren, welche zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und
Billigkeit bzw. für faire Verhandlungen erforderlich sind?
6. Wie verhält er sich, wenn die betroffenen Akteure ihren Tarif-
partnern definitiv keinen Einblick in diese relevanten Daten
gewähren wollen?
7. Was würde das definitive Ausbleiben der obengenannten
Daten für die Revision und deren Akzeptanz durch ihn bedeu-
ten?
8. Zieht er in Betracht, von seiner subsidiären Kompetenz aus
Artikel 43 Absatz 5bis KVG Gebrauch zu machen? Falls ja,
wann bzw. unter welchen Voraussetzungen?
9. Falls die Revision der Tarifstruktur nicht von allen Tarifpart-
nern gemeinsam zur Genehmigung eingereicht wird, wie viel
Zeit erhalten die anderen Tarifpartner für die Evaluation der Ein-
gabe?
05.06.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3183 n Po. Hadorn. Gewinne der Schweizerischen Natio-
nalbank. Verwendung und Auswirkung  (18.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Bericht zu erstatten, für welche
Zwecke in den vergangenen 10 Jahren ausbezahlte Gewinne
der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bei den Empfängern
(Bund und Kantone) verwendet wurden, und zu prüfen, ob
Massnahmen zu treffen sind, um deren Verwendung zu steu-
ern.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Friedl, Graf-Litscher, Gysi, Heim,
Jans, Jositsch, Kiener Nellen, Munz, Nordmann, Nussbaumer,
Piller Carrard, Schneider Schüttel, Schwaab, Steiert, Tschüm-
perlin, Voruz, Wermuth (22)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3184 n Mo. Hadorn. Frankenstärke. Folgen auf 
Schuldenbremse  (18.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Hinblick auf eine drohende
konjunkturelle Abschwächung aufgrund der Frankenstärke
einen Bericht zu erstellen, wie die Leitplanken der Schulden-
bremse zur Verhinderung einer Rezession punktuell und tempo-
rär gelockert werden könnten. Dabei sollen verschiedene
Varianten vorgelegt und beurteilt sowie die allenfalls notwendi-
gen gesetzlichen Anpassungen dargelegt werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Friedl, Graf-
Litscher, Gysi, Heim, Jans, Jositsch, Kiener Nellen, Munz, Nord-
mann, Nussbaumer, Piller Carrard, Schneider Schüttel, Sch-
waab, Semadeni, Steiert, Tschümperlin, Voruz, Wermuth (24)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3185 n Mo. Regazzi. Reduzierung von Staus in den 
Morgenstunden  (18.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 2 Absatz 2 des Strassen-
verkehrsgesetzes dahingehend zu ändern, dass das Nachtfahr-
verbot für die Zeit ab 22 bis 4 Uhr gilt.
Mitunterzeichnende: Amherd, Binder, Buttet, Darbellay, de
Courten, Giezendanner, Glanzmann, Gmür, Golay, Grunder,
Gschwind, Hurter Thomas, Killer Hans, Lehmann, Müller Tho-
mas, Pantani, Pezzatti, Pieren, Quadri, Rime, Rutz Gregor,
Wobmann (22)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3186 n Ip. Friedl. Verzicht auf Forderungen nach stren-
gen Sortenschutzgesetzen in Freihandelsabkommen  
(18.03.2015)
Das informelle Saatgutsystem ist für Kleinbauern auf der südli-
chen Halbkugel mit Abstand der wichtigste Zugang zu Saatgut.
Dies bestätigt eine eben publizierte Studie (Owning Seeds -
Accessing Food). Sie weist auf die Gefährdung der Menschen-
rechte, insbesondere des Rechts auf Nahrung, von benachtei-
ligten Bevölkerungsgruppen durch strenge
Sortenschutzgesetze, die auf den Standards des Sortenschutz-
abkommens Upov 91 beruhen, hin. Da diese strengen Sorten-
schutzgesetze eine Standardforderung der Schweiz bzw. der
Efta bei bilateralen Freihandelsabkommen sind, sollte die
Schweiz sorgfältige Abklärungen vornehmen, um sicherzustel-
len, dass ihre Forderungen die Menschenrechte in den Partner-
ländern nicht verletzen. Dazu ist unser Land im Rahmen seiner
internationalen menschenrechtlichen Verpflichtungen angehal-
ten, wie das Committee on Economic, Social and Cultural
Rights (CESCR) im letzten Staatenberichtsverfahren zur
Schweiz festhält. Die Schweiz forderte in der Vergangenheit
meist den Beitritt des Partnerlandes zur Upov-Konvention, was
die Ratifizierung der strengen Upov-Akte 91 bedeutet.
Ich stelle dem Bundesrat deshalb die folgenden Fragen:
1. Teilt er die Meinung, dass die Schweiz/Efta im Rahmen von
Verhandlungen zu Freihandelsabkommen auf Forderungen ver-
zichten sollte, die die Menschenrechte im Partnerland gefähr-
den können?
2. Ist er bereit, die möglichen menschenrechtlichen Auswirkun-
gen von Forderungen, bei denen die begründete Gefahr von
Menschenrechtsverletzungen im Partnerland besteht, vorgän-
gig abzuklären?
3. Wie schätzt er die Resultate der obenerwähnten Studie ein,
die starke Hinweise für negative menschenrechtliche Auswir-
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kungen im Fall der Einführung strenger Sortenschutzgesetze
(d. h., die in Einklang mit Upov 91 stehen) aufgezeigt haben?
Hat der Bundesrat Kenntnis anderer Studien zu dieser spezifi-
schen Frage?
4. Ist er bereit, in aktuellen und künftigen Verhandlungen zu
Freihandelsabkommen mit Entwicklungsländern auf Forderun-
gen im Bereich geistiger Eigentumsrechte in der Landwirtschaft
im Allgemeinen und strengerer Sortenschutzgesetze im Spezi-
ellen, welche die Menschenrechte gefährden können, zu ver-
zichten?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Birrer-Heimo, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, Fridez, Graf Maya, Gschwind, Gysi,
Hadorn, Hardegger, Heim, Ingold, Jans, John-Calame, Kiener
Nellen, Leuenberger-Genève, Marra, Masshardt, Munz, Naef,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni,
Sommaruga Carlo, Streiff, Tornare, Vogler, Voruz (29)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3187 n Ip. Friedl. Menschenrechtliche und demokrati-
sche Situation in Sri Lanka  (18.03.2015)
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Welche aussen-, friedens- und entwicklungspolitischen Ziele
verfolgt er in Sri Lanka?
2. Welche finanziellen und personellen Ressourcen setzt er zur
Verfolgung dieser Ziele ein?
3. Die Deza wird ihre humanitären Hilfsprojekte in Sri Lanka im
laufenden Jahr beenden, während in den wirtschaftlichen und
menschenrechtlichen Bereichen eine weitere Zusammenarbeit
vorgesehen ist. Könnte sich der Bundesrat in Anbetracht der
aktuellen, menschenrechtlich und demokratisch unsicheren
Situation vorstellen, die Zusammenarbeit mit der sri-lankischen
Bevölkerung weiterzuführen?
4. Wird er sich in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit für die
menschenrechtlichen Komponenten einsetzen?
5. Gibt es Bestrebungen oder Möglichkeiten, die schweizeri-
sche Diaspora von Tamilen und Singhalesen in die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit mit einzubeziehen?
6. Kann er sich dafür einsetzen, dass die ursprünglich ansässi-
gen Fischer im Rahmen der touristischen Entwicklung ihr Recht
behalten, an der Küste zu wohnen und ihrem Beruf nachzuge-
hen?
7. Könnte von schweizerischen Reiseanbietern für die Destina-
tion Sri Lanka eine Menschenrechtsprüfung verlangt werden,
mit welcher sichergestellt wird, dass für den Bau der Ferienan-
lage keine Zwangsumsiedlungen (bzw. kein Verbot der Wieder-
ansiedlung) stattgefunden haben?
8. Was hat er in seinen Bemühungen erreicht, die missliche
Lage der beiden abgewiesenen Asylsuchenden zu verbessern,
die im Sommer 2013 bei ihrer Einreise in Sri Lanka verhaftet
worden sind?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Birrer-Heimo, Carobbio
Guscetti, Feri Yvonne, Fridez, Graf Maya, Gysi, Hadorn, Har-
degger, Heim, Ingold, John-Calame, Kiener Nellen, Leuenber-
ger-Genève, Marra, Masshardt, Munz, Naef, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni, Sommaruga Carlo,
Streiff, Tornare, Voruz (26)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3188 n Ip. Aeschi Thomas. Revision der Berechnung 
des Bruttoinlandprodukts beim Bundesamt für Statistik  
(18.03.2015)
Das BFS passt regelmässig seine Berechnungsgrundlagen für
das BIP an, teilweise aufgrund internationaler Anpassungen bei
der Berechnung. Damit kommt es zu einer Aufblähung des BIP
und zu Wirtschaftswachstum auf dem Papier. Diese Revisionen
können auch die Steuerzahler teuer zu stehen kommen, denn
die Entwicklungshilfe wird z. B. aufgrund einer Zielgrösse zum
nominellen BIP festgesetzt. Ein Vergleich der per September
2014 neu publizierten Zahlen mit den zuvor geltenden nominel-
len Beträgen zeigt, dass das BFS nun davon ausgeht, dass die
Wirtschaftsleistung der Schweiz in den Jahren 2010-2012 um
mehrere Milliarden Franken höher lag als bisher berechnet.
Bezogen auf das bisher berechnete BIP entspricht dies einer
Abweichung von mehreren Prozenten aufgrund der neuen
Berechnung. Die "Aufwärtskorrektur" beim BIP um mehrere Mil-
liarden Franken bedeutet für die Entwicklungshilfe ein Ausga-
benwachstum von mehreren hundert Millionen Franken.
Vor diesem Hintergrund wird der Bundesrat gebeten, folgende
Fragen zu beantworten:
1. Weshalb wird die Berechnung des BIP immer wieder materi-
ell bedeutend revidiert?
2. An welchem Standard orientiert sich der Bundesrat bei der
Definition der Zusammensetzung des BIP?
3. Welche alternativen Standards werden von anderen Ländern
angewandt?
4. Welche Anpassungen bei der Berechnungsbasis des BIP gab
es während der letzten 25 Jahre?
5. Was waren die entsprechenden Auswirkungen in Franken
pro Anpassung auf das BIP am Tag der Umstellung?
6. Wie hoch wäre das BIP heute, falls keine dieser Anpassun-
gen während der letzten 25 Jahre stattgefunden hätte?
7. Neu gelten z. B. Aufwendungen für "Forschung und Entwick-
lung" als Investitionen, die das Niveau des BIP anheben.
Berechnungen des BFS zeigen, dass allein diese Umstellung in
einem Anstieg des BIP von rund 2,5 Prozent resultiert. Wie wird
trotz dieser laufenden Ausweitungen sichergestellt, dass die
Vergleichbarkeit mit den früheren Zahlen gegeben ist?
8. Was sind die Folgen dieser Ausweitungen bei der Berech-
nung des BIP auf Budgetpositionen? Welche Budgetpositionen
sind direkt oder indirekt von der Höhe des BIP abhängig?
9. Ergeben sich daraus für die Verschuldungsquote der Hypo-
thekarschulden neue Erkenntnisse? Da die Verschuldungs-
quote gesunken ist, stellt sich die Frage, ob der antizyklische
Puffer der SNB noch gerechtfertigt erscheint.
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3189 n Ip. Feri Yvonne. Offene Fragen betreffend 
Restwassersanierungen  (18.03.2015)
Die Gesetzgebung zur Sanierung des Restwassers wurde 1991
als indirekter Gegenvorschlag zu der vom Schweizerischen
Fischerei-Verband eingereichten Volksinitiative "Rettet unsere
Gewässer" erlassen.
Gemäss Artikel 46 Absatz 1 GSchG hat der Bund die Aufgabe,
den Vollzug der Restwassersanierung nach den Artikeln 8ff.
GSchG zu beaufsichtigen.
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Bis Ende 2012 hätten die Restwassersanierungen abgeschlos-
sen sein sollen. Nach wie vor sind jedoch mehrere Kantone im
Verzug.
Zudem bestehen gewisse Zweifel, ob in jedem Fall gesetzes-
konforme Sanierungen erfolgen. So hat das Bafu gegenüber
dem Bundesgericht im Beschwerdeverfahren zur Sanierung der
Restwasserstrecke Oberalpreuss (BGer 1C_718/2013) bean-
standet, dass sich der Kanton Uri mit einer absoluten Mini-
malvariante begnügt habe, ohne zu prüfen, ob eine weiter
gehende Produktionsminderung zumutbar gewesen wäre.
In diesem Zusammenhang wird der Bundesrat um die Beant-
wortung folgender Fragen gebeten:
1. Wieweit sind die Restwassersanierungen vollzogen?
2. Bis wann kann mit einem Abschluss der Restwassersanie-
rungen gerechnet werden?
3. Bildet der Fall Oberalpreuss eine Ausnahme, oder unterblieb
auch bei anderen Gewässern die Prüfung weiter gehender
Massnahmen, obwohl dies gemäss Artikel 80 Absatz 2 GSchG
angezeigt gewesen wäre?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Carobbio Guscetti, Friedl, Gysi,
Hadorn, Jans, Kiener Nellen, Munz, Semadeni, Voruz (10)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3190 n Po. Feri Yvonne. Evaluation des Bundesgeset-
zes über Kindesentführungen  (18.03.2015)
Ich bitte den Bundesrat, eine Evaluation des Bundesgesetzes
über Kindesentführungen (BG-KKE) und der Bearbeitung von
Kindesentführungsfällen durch die Bundesbehörden durchzu-
führen.
2013 wiesen die Bundesbehörden 106 registrierte Fälle von
internationalen Kindesentführungen aus. Gemäss Statistik 2014
des Bundesamtes für Justiz (BJ) wurden im Rahmen des Haa-
ger Kindesentführungsübereinkommens von 1980 (HKÜ) im
vergangenen Jahr 38 Anträge auf Rückführung von widerrecht-
lich aus dem Ausland in die Schweiz verbrachten Kindern
gestellt (2013: 36 Fälle; 2012: 25).
In der Bearbeitung von aus dem Ausland an die Schweiz
gerichteten Rückführungsanträgen im Rahmen des HKÜ
besteht die Problematik hauptsächlich darin, dass der HKÜ-
Mechanismus nur wenig Spielraum für den Einzelfall und die
Berücksichtigung des spezifischen Kindeswohls lässt. Im Falle
von aus der Schweiz rechtswidrig in einen Nicht-Haager Staat
verbrachten Kindern stellt sich die Frage, ob die Bundesbehör-
den alle diplomatischen und sonstigen Möglichkeiten ausschöp-
fen, um die Interessen von ins Ausland entführten Schweizer
Kindern im "Entführungsstaat" wahrzunehmen, ähnlich, wie dies
auch andere westliche Staaten tun.
Folgenden Aspekten soll bei der Evaluation besondere Beach-
tung geschenkt werden:
1. Wird das übergeordnete Kindesinteresse genügend gefördert
und beachtet?
2. Welche verwaltungsinternen Ressourcen und privatrechtliche
Fachstellen bestehen, und welche Fachkompetenzen fehlen
noch?
3. Gibt es innerhalb des Expertennetzwerkes Verbesserungs-
möglichkeiten?
4. Wird die Meinung des Kindes genügend mit einbezogen?
5. Ist eine fachlich kompetente, kindsgerechte Rechtsvertretung
sichergestellt?

6. Werden die Eltern für ein Schlichtungs- oder Mediationsver-
fahren genügend sensibilisiert?
7. Wie sieht es mit der Kostenfreiheit aus?
8. Wie kann der Bund präventiv zur Vermeidung von Kindesent-
führungen tätig werden?
9. Hat die gemeinsame elterliche Sorge insbesondere bei Paa-
ren mit interkulturellem und internationalem Hintergrund einen
Einfluss auf Kindesentführungen?
10. Wie kann der Bund das Interesse und die Elternkontakte
von Schweizer Kindern besser sicherstellen, die in einen Nicht-
Haager Vertragsstaat entführt wurden?
11. Bei einer Gesamtevaluation des BG-KKE ebenfalls die kon-
krete Umsetzung durch Bund und Kantone des Haager Kindes-
schutzübereinkommens von 1996 prüfen.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Carobbio Guscetti, Chopard-
Acklin, Fehr Jacqueline, Friedl, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn,
Kiener Nellen, Masshardt, Munz, Voruz (12)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 15.3191 n Ip. Heim. 60 Prozent der neuen Arzneimittel 
ohne Zusatznutzen, aber zu höheren Preisen?  (18.03.2015)
"Rund 60 Prozent aller neuen Arzneimittel ohne Zusatznutzen",
meldet das Kölner Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Januar 2015. Das deutsche Gesetz zur Neuordnung des Arz-
neimittelmarktes verlangt eine Untersuchung neuer Wirkstoffe
und Anwendungsgebiete von Arzneimitteln (AM) auf ihren
Zusatznutzen. Dies als Grundlage für die Preisverhandlungen
mit den Krankenkassen. Auch in der Schweiz stellt sich die
Frage der Beurteilung des therapeutischen Mehrwerts eines AM
beim Aufnahmeverfahren für die Spezialitätenliste respektive für
die Prüfung, welche Medikamente von der OKP zu welchem
Preis zu vergüten sind. Die Kriterien richten sich nach Artikel 32
KVG (WZW). Pharmafirmen, schrieb die "NZZ" am 28. März
2014, legten ihren Gesuchen meist nur Vergleiche mit einem
Placebo bei statt mit einem Referenz-AM. Die Parlamentarische
Verwaltungskontrolle stellte fest, die Prüfung nach den WZW-
Kriterien sei unzureichend präzisiert. Inzwischen hat der Bun-
desrat das Preisfestsetzungssystem im Bereich der AM per Ver-
ordnung, die ab 2015 gilt, weiterentwickelt, insbesondere
betreffend die Kosten-Nutzen-Beurteilung. Wie ist das weitere
Vorgehen, was ist in Zukunft zu erwarten? Ich bitte den Bundes-
rat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Seit wann werden in der Schweiz AM und Wirkstoffe auf ihren
Zusatznutzen geprüft, wie und mit welchen Ergebnissen?
2. Wenn das BAG AM, Wirkstoffe und Anwendungen auf den
Zusatznutzen prüft, wie und welche Ergebnisse werden wo und
für wen veröffentlicht? Wie setzt sich das Prüfgremium zusam-
men?
3. Wie lautet die Präzisierung der WZW-Kriterien im Arzneimit-
telbereich genau?
4. Müssen die Pharmafirmen ihren Gesuchen Vergleiche mit
Referenz-AM beilegen?
5. Wie wirkt sich ein Referenzpreissystem auf AM ohne Zusatz-
nutzen aus?
6. Wenn auch die Schweiz feststellt, dass ein Teil der neuen AM
keinen Zusatznutzen hat, welches wären die möglichen Konse-
quenzen, generell und in Bezug auf das einzelne Mittel?
7. Wird das BAG prüfen, ob unter den vom IQWiG untersuchten
AM ohne Zusatznutzen solche sind, die in der Schweiz auf der
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Spezialitätenliste sind? Wenn ja und sich der Befund bestätigt,
was sind die Konsequenzen?
8. Wie kann das BAG für die Vollständigkeit der Gesuche sor-
gen (vgl. GPK-Bericht vom 27. August 2014, S. 7841), wenn
Pharmafirmen zum Teil Unterlagen mit negativen Ergebnissen
nicht erwähnen und Ethikkommissionen nicht prüfen, ob alle
Resultate der AM-Studien vorliegen?
Mitunterzeichnende: Hardegger, Munz (2)
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3192 n Po. Aebi Andreas. Biodiversitätsförderflächen. 
Wie weiter?  (18.03.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert darzulegen, wie sich die Biodi-
versitätsförderflächen (BFF) in den verschiedenen Qualitätsstu-
fen entwikkelt haben und wie die künftige Entwicklung mit den
agrarpolitischen Instrumenten konkret gelenkt werden soll. Es
soll gezeigt werden, welche Massnahmen in den nächsten Ver-
ordnungsrevisionen ergriffen werden.
Mitunterzeichnende: Bugnon, Clottu, Freysinger, Giezendanner,
Grin, Mörgeli, Nidegger, Reimann Maximilian, Rösti, Rusconi,
Schibli, Veillon, Walter, Wobmann (14)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
19.06.2015 Nationalrat. Annahme.

15.3193 n Po. Heim. Nationale Strategie zur Verbesserung 
der Beschäftigungschancen und der Reintegration 
erwerbsloser älterer Menschen in den Arbeitsmarkt  
(18.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und aufzuzeigen,
1. mit welchen Angeboten, Anreizen und Massnahmen die
Chancen älterer Menschen für den Verbleib im Erwerbsleben
gestärkt und für die Reintegration in den Arbeitsmarkt verbes-
sert werden können und
2. welche Massnahmen er vorsieht.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Carobbio Guscetti, Chopard-
Acklin, Friedl, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Hardegger, Kiener
Nellen, Masshardt, Munz, Nussbaumer, Pardini, Voruz (14)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3194 n Po. Heim. Nationaler Sozialstern zur Bekämpfung 
altersbedingter Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt  
(18.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und aufzuzeigen:
- mit welchen Massnahmen er der altersbedingten Diskriminie-
rung am Arbeitsplatz, bei der Ausschreibung von Stellen und bei
der Einstellung von Arbeitskräften wirksam begegnen könnte;
- ob und wie er im Rahmen verstärkter Sensibilisierungsarbeit
eine nationale Auszeichnung schaffen könnte für besondere
Erfolge von Betrieben betreffend Integration älterer Stellensu-
chender.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Carobbio Guscetti, Friedl, Gysi,
Hadorn, Kiener Nellen, Masshardt, Munz, Nussbaumer, Pan-
tani, Voruz (11)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3195 n Ip. Caroni. Korrekte Behandlung von Unterneh-
mern in der Arbeitslosenversicherung  (18.03.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen darzulegen, ob er Möglichkeiten
sieht, um Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung in der
Arbeitslosenversicherung (ALV) korrekter zu behandeln, und
zwar:
1. mittels Einführung der Freiwilligkeit der ALV für Personen in
arbeitgeberähnlicher Stellung;
2. via Beschleunigung der Liquidation von Einzelunternehmen;
3. mit anderen Massnahmen.
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3196 n Po. Carobbio Guscetti. Wichtige Leistungen der 
Kantone seit dem Inkrafttreten des interkantonalen 
Finanzausgleichs  (18.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die wichtig-
sten Leistungen der Kantone vorzulegen, für die in der Bundes-
gesetzgebung keine Mindeststandards vorgesehen sind
(Krankenkassenprämien, Stipendien, Einrichtungen für die Kin-
derbetreuung usw.). Der Bericht soll darstellen, wie sich diese
Leistungen seit dem Inkrafttreten des interkantonalen Finanz-
ausgleichs entwickelt haben, insbesondere ob sie erhöht oder
gekürzt wurden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Fehr Jacqueline, Fri-
dez, Friedl, Gysi, Hadorn, Maire Jacques-André, Munz, Pardini,
Piller Carrard, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Schwaab,
Semadeni, Sommaruga Carlo, Steiert, Tornare (17)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3197 n Mo. Carobbio Guscetti. Verbot der Auszahlung 
von Löhnen in Euro  (18.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 323b des Obligationen-
rechts so zu ändern, dass der Lohn zwingend in der gesetzli-
chen Währung, das heisst in Schweizerfranken, ausgezahlt
wird. Indem die Möglichkeit der Ausnahme aufgehoben wird,
soll verhindert werden, dass Löhne in Euro ausgezahlt oder an
einen fiktiven Wechselkurs gebunden werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Chopard-
Acklin, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Graf-Lit-
scher, Gysi, Hadorn, Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André,
Munz, Pardini, Schenker Silvia, Schwaab, Sommaruga Carlo,
Tornare, Tschümperlin, Voruz (21)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3198 n Ip. Cassis. Verantwortlichkeitsprobleme im 
Zusammenhang mit Kompetenzverschiebungen zwischen 
Gesundheitsberufen  (19.03.2015)
Die heutige politische Entwicklung geht in Richtung eines Ver-
zichtes auf ärztliche Anordnung bestimmter Leistungen von
Pflege- und Therapieberufen (parlamentarische Initiative
11.418). Dies mag auch aus Versorgungsoptik sinnvoll erschei-
nen, doch stellen sich einige heikle rechtliche Haftpflichtfragen.
Bei Kompetenzerweiterungen der Pflege- und Therapieberufe
infolge Gesetzesänderungen haben Ärztinnen und Ärzte im
Falle der Geltendmachung von Haftungsansprüchen keine
Möglichkeit, die erwähnte Verschiebung der Verantwortlichkeit
auf die Pflege- und Therapieberufe rechtlich durchzusetzen.
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Dies gilt sowohl für die strafrechtliche Verantwortlichkeit (z. B.
fahrlässige Körperverletzung nach Art. 125 Abs. 1 StGB), die
Haftung gemäss den Artikel 394ff. OR (Vertragshaftung gemäss
Auftragsrecht), gemäss Artikel 55 OR (Geschäftsherrenhaftung)
und Artikel 101 OR (Hilfspersonenhaftung) sowie gestützt auf
Artikel 41 OR (ausservertragliche Haftung) im Zusammenhang
mit Behandlungen von Patientinnen und Patienten.
Ärztin und Arzt haben wahrscheinlich bei fehlender Anord-
nungspflicht nicht einmal die Möglichkeit, die Sorgfaltskriterien
einzuhalten, die für die Einsetzung eines Unterauftragnehmers
gemäss Artikel 399 Absatz 2 OR gelten: Auswahl und Instruk-
tion.
Durch Kompetenzerweiterungen der Pflege- und Therapiebe-
rufe entstehen Haftungsrisiken für Ärztin und Arzt.
1. Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass Haftungsrisiken
für ärztliche Medizinalpersonen entstehen, wenn die Kompeten-
zen von Pflege- und Therapieberufen erweitert werden?
2. Welche Massnahmen wären aus seiner Sicht für die Rege-
lung dieser Verantwortlichkeitsprobleme geeignet?
Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Germanier, Humbel, Moret,
Pezzatti, Stahl, Stolz, Weibel (8)
05.06.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3199 n Ip. Lohr. Ungleichbehandlung von Heimbewoh-
nerinnen und Heimbewohnern  (19.03.2015)
Die Kantone sind seit 2008 (Umsetzung NFA) für die Finanzie-
rung der Heime zuständig. Sie bestimmen, wie hoch die
Kostenbeteiligung der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner
ist und ob ihnen für Tage, die sie nicht im Heim verbringen, eine
Pauschale zurückerstattet wird. Einzelne Kantone gewähren
solche Rückerstattungen, andere nicht. Personen mit IV-Lei-
stungen können frei wählen, in welcher Einrichtung sie leben
wollen; der Wohnortkanton bezahlt die Kosten.
Allerdings führt die unterschiedliche Praxis der Kantone zu stos-
senden Ungleichbehandlungen. So gewährt etwa der Kanton
Schaffhausen Pauschalen für Abwesenheitstage, der Kanton
Zürich nicht. Damit erhält eine von zwei im gleichen Heim
lebenden Personen, eine mit Wohnsitz in Schaffhausen, die
andere mit Wohnsitz in Zürich, einen Betrag zurückerstattet, die
Zürcherin dagegen nicht; dies ungeachtet der Tatsache, dass
beiden ausserhalb des Heimes Kosten entstehen.
Aufgrund dieser offensichtlichen Ungleichbehandlung stellen
sich folgende Fragen:
1. Hat der Bundesrat Kenntnis von der ungleichen kantonalen
Praxis im obenerwähnten Sinn?
2. Ist ihm bekannt, wie viele Personen von der Ungleichbehand-
lung betroffen sind und um welche Beträge es sich handelt?
3. Teilt er die Meinung, dass durch die ungleiche Rückerstat-
tungspraxis der Kantone der Grundsatz der Rechtsgleichheit
verletzt wird und dass dagegen angegangen werden muss?
4. Teilt er die Meinung, dass einzelne Kantone mit der erwähn-
ten Rückerstattungspraxis den zunehmend anerkannten
Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben ausserhalb von Insti-
tutionen von Menschen mit Behinderung - und sei dies nur teil-
weise - unterstützen, dass andere Kantone dieses Recht jedoch
verhindern oder sogar unterlaufen?
5. Ist er gewillt, mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln,
etwa durch den Ausbau des Assistenzbeitrags, den sich durch-

setzenden Paradigmenwechsel hin zu einem autonomen Leben
zu Hause zu unterstützen?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3200 n Ip. Kessler. Alterslimite für Ärzte mit besonders 
sensiblem Fachgebiet  (19.03.2015)
Am 31. Dezember 2013 waren laut Quelle der FMH in der
Schweiz 258 Chirurgen über 65 Jahre alt und beruflich noch
aktiv. Zehn davon waren über 80 Jahre alt. Nach schweren
Fehlleistungen eines 78-jährigen Chirurgen wurde in der letzten
Zeit das Thema Alter der Ärzte, besonders der Chirurgen, in
den Medien wieder aktuell. Selbst die FMH ist der Meinung,
dass Chirurgen und invasiv tätige Ärzte mit besonders sensi-
blen Fachgebieten sich bereits mit 60 Jahren einer Gesund-
heitsprüfung unterziehen sollten.
Die öffentlichen Spitäler kennen eine Alterslimite, die Pensionie-
rung, die sich zwischen 65 und 67 Jahren bewegt. Einige Ärzte
in Kaderpositionen verabschieden sich vorzeitig von den öffent-
lichen Spitälern und gehen in die Privatpraxis, damit sie keiner
Alterslimite unterstellt sind und weiter in ihrem Fachgebiet
arbeiten können.
1. Kann sich der Bundesrat vorstellen, für eine bessere Patien-
tensicherheit eine gesetzliche Anpassung in Bezug auf die
Altersgrenze vorzunehmen, wie sie bereits in der Verordnung
über die universitären Medizinalberufe des Kantons Zürich ver-
ankert ist?
2. Kann er sich vorstellen, eine Gesundheitsbeurteilung für
besonders sensible Berufsbereiche innerhalb der akademi-
schen Gesundheitsberufe (Mikrochirurgie usw.) einzuführen?
3. Bis zu welchem Alter soll das selbstständige Ausführen von
Operationen grundsätzlich möglich sein?
4. Bis zu welchem Alter dürfen Ärzte assistieren und ihre Erfah-
rung an Jüngere weitergeben?
5. Verlängerungsanträge sollten möglich sein. Von wem und in
welchen Abständen müssten sie überprüft werden?
Mitunterzeichnende: Bäumle, Binder, Böhni, Cassis, Chevalley,
Fischer Roland, Flach, Gasser, Gilli, Grossen Jürg, Heim, Hess
Lorenz, Ingold, Lustenberger, Maier Thomas, Moser, Munz,
Steiert, Vogler, Weibel (20)
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3201 n Ip. Kessler. Kontrolle von fehlbaren Ärzten. 
Ombudsstelle für die Patientensicherheit  (19.03.2015)
Wo Menschen arbeiten, passieren auch Fehler. Davor sind
auch hervorragend ausgebildete und hochmotivierte Fachleute
nicht gefeit. Nach Fehlleistungen eines betagten Schönheits-
chirurgen in Zürich wurden das Alter und die Qualität der Ärzte-
schaft wieder zum Thema.
In der Medizin treten 65 Prozent aller unerwünschten Ereig-
nisse bei operativ tätigen Ärzten auf. Rund 40 Prozent davon
werden als vermeidbar eingeschätzt. Das BAG schätzt, dass
jährlich 3000 Todes- und rund 60 000 Schadenfälle vermeidbar
wären.
Eine grosse Herausforderung stellen ärztliche Fehlleistungen
dar, die zwar bekannt sind und immer neue Patientenopfer for-
dern, gegen die aber nicht bzw. nicht wirksam vorgegangen
wird. Die Betroffenen klagen nicht, weil sie entweder nicht wis-
sen, dass sie durch eine Fehlleistung zu Schaden kamen, oder
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weil ihnen die finanziellen Mittel fehlen. Fachleute melden die
Fehlleistungen nicht bzw. klagen nicht, da sie Repressionen
fürchten. In solchen Situationen können fehlbare Ärzte nicht
gestoppt werden. Immer öfters wenden sich Ärzte wegen teil-
weise grotesker Fehlleistungen ihrer Kollegen an die Patienten-
organisationen, weil sie anonym bleiben wollen und ihnen das
Vertrauen zu den von den Ärztegesellschaften eingerichteten
Ombudsstellen fehlt.
Die Patientenorganisationen müssten sich an den zuständigen
Kantonsarzt wenden. Doch sind ihnen die Hände gebunden, da
bei einer Weitergabe der Informationen meistens die Identität
des meldenden Arztes bekanntwird und er wegen Verletzung
von Berufs- und Betriebsgeheimnis rechtlich verfolgt werden
kann. Mit Blick auf die Sicherheit der Patientinnen und Patien-
ten und die grosse Zahl der vermeidbaren Todes- und Schaden-
fälle ist das eine unhaltbare Situation.
1. Kann sich der Bundesrat vorstellen, eine unabhängige
Ombudsstelle für Patientensicherheit einzurichten, wo Patien-
tenorganisationen, Pflegefachleute, Ärzte, Versicherer usw.
Qualitätsmissstände in der Medizin melden können? Diese
unabhängige Ombudsstelle soll je nach Fall entsprechende
Fachpersonen zuziehen, falls nötig auch aus dem Ausland, um
die eingehenden Klagen und Beschwerden objektiv abklären zu
können.
2. Kann er den meldenden Personen entsprechenden Schutz
vor Ehrverletzungsklagen z. B. durch Anonymisierung der Mel-
dung usw. gewähren?
Mitunterzeichnende: Bäumle, Binder, Böhni, Bortoluzzi, Cassis,
Chevalley, Fischer Roland, Flach, Gasser, Gilli, Grossen Jürg,
Heim, Herzog, Hess Lorenz, Humbel, Ingold, Lustenberger,
Maier Thomas, Moser, Munz, Neirynck, Steiert, Vogler,
Weibel (24)
05.06.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3202 n Po. Schneider Schüttel. Auffinden der Sparhefte 
von Opfern fürsorgerischer Zwangsmassnahmen  
(19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, inwiefern Opfer fürsor-
gerischer Zwangsmassnahmen bei der Suche nach ihren Gut-
haben auf Sparheften usw. unterstützt werden können,
namentlich indem sie für ihre Nachforschungen bei den Banken
keine Gebühren bezahlen müssen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Amherd,
Bulliard, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Feri Yvonne,
Flach, Friedl, Graf Maya, Gysi, Hadorn, Hardegger, Jans, Kie-
ner Nellen, Masshardt, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard,
Schelbert, Schwaab, Semadeni, Steiert, Voruz (24)
29.04.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
19.06.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

15.3203 n Ip. Schneider Schüttel. Kesb. Unterstützung des 
Einsatzes privater Mandatsträgerinnen und -träger  
(19.03.2015)
Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden sind professio-
nalisiert und leisten grundsätzlich eine gute Arbeit. Sie sind
namentlich für einfachere Fälle der Betreuung hilfsbedürftiger
Personen (Unterstützung bei finanziellen und/oder administrati-
ven Angelegenheiten, bei Wohnungssuche usw.) auf die Mithilfe
privater Mandatsträgerinnen und -träger (Primas) angewiesen.

Angesichts der teilweise erhobenen schweren Vorwürfe bzw.
der negativen Schlagzeilen gegen die Kesb ("Kesb-Bashing",
notabene in Einzelfällen) ist diese Arbeit nicht immer einfach.
Die Primas erhalten zwar für ihren Einsatz eine (relativ geringe,
auf kantonalen Richtlinien beruhende) Entschädigung, welche
aber zudem (im Gegensatz z. B. zu Feuerwehrsold) versteuert
werden muss.
In diesem Zusammenhang wird der Bundesrat ersucht, fol-
gende Fragen zu beantworten:
1. Welche Möglichkeiten bestehen auf Bundesebene zur Unter-
stützung der Kesb bei der Ausbildung und Hilfestellung an die
Primas?
2. Erachtet er es als sinnvoll, auf Bundesebene Richtlinien oder
Ähnliches zur Entschädigung, Ausbildung und Unterstützung
von Primas aufzustellen?
3. Welche Möglichkeiten sieht er (auf Bundesebene), um die
Entschädigungen steuerlich zu entlasten?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Amherd,
Bulliard, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Friedl, Graf Maya,
Gysi, Hadorn, Hardegger, Kiener Nellen, Munz, Piller Carrard,
Schelbert, Schwaab, Semadeni, Steiert, Voruz (19)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3204 s Ip. Rechsteiner Paul. Regio-Express St. Gallen-
Konstanz  (19.03.2015)
Die Infrastruktur für eine schnelle Bahnverbindung zwischen St.
Gallen und Konstanz wurde auf den Fahrplanwechsel 2015 mit
Bundesmitteln ausgebaut und fristgerecht realisiert. Jetzt droht
die seit Langem vorgesehene Inbetriebnahme der zweistündli-
chen schnellen Verbindung auf den Fahrplanwechsel plötzlich
zu scheitern, weil die verschiedenen Akteure, allen voran der
Bund, sich nicht auf das betriebliche Angebot einigen können.
Dies wäre umso bedauerlicher, als auf den Fahrplanwechsel die
schnelle Verbindung Zürich-St. Gallen endlich realisiert wird und
die Angebote sich im Hinblick auf die Attraktivitätssteigerung
der Verbindungen ergänzen.
Ich frage den Bundesrat:
1. Ist er nicht auch der Meinung, dass das bessere Angebot auf
der Strecke St. Gallen-Konstanz wie vorgesehen realisiert wer-
den sollte, zumal die Infrastruktur rechtzeitig fertiggestellt ist?
2. Ist er bereit, die nötigen Schritte dafür einzuleiten?
Mitunterzeichnende: Eberle, Häberli-Koller, Keller-Sutter (3)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
04.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3205 s Ip. Stöckli. Was meint der Bundesrat zum 
gesundheitlichen Fasten?  (19.03.2015)
Regelmässig während der christlichen Fastenzeit erhält das
Fasten immer wieder mediale Aufmerksamkeit. Aber das
Fasten hat nicht nur einen religiösen, sondern immer mehr auch
einen gesundheitlichen Hintergrund. Seit mehr als fünf Jahr-
zehnten untersuchen weltweit Wissenschaftler, was im Körper
passiert, wenn über einen bestimmten Zeitraum hinweg eine
völlige oder teilweise Enthaltung von Speisen, Getränken und
Genussmitteln geübt wird. Während das Heilfasten bislang
hauptsächlich als Domäne der Naturheilkunde galt, wächst nun
zunehmend auch das Interesse der Schuldmediziner an dieser
Heilmethode.
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Der Körper wird "entgiftet", und es werden Glücksgefühle aus-
gelöst. Das Fasten soll sich positiv auf die Darmflora auswirken,
welche für das Immunsystem sehr wichtig ist. Studien liefern
Hinweise, dass das Fasten u. a. einen positiven Einfluss auf
Krankheiten wie Arthrose, Rheumatoider Arthritis oder Blut-
hochdruck nehmen kann. Aus der Perspektive der Schulmedi-
zin stellt das Fasten eher eine Stressphase für den
menschlichen Körper dar. Der gesundheitliche Nutzen vom
Fasten zur Förderung der psychischen und physischen
Gesundheit ist umstritten, und es bestehen auch gesundheitli-
che Risiken. Dennoch erfreut sich das Fasten einer wachsen-
den Beliebtheit in der Bevölkerung.
Schliesslich sei erwähnt, dass derzeit unter der Federführung
des Bundes eine nationale Strategie zur Prävention nichtüber-
tragbarer Erkrankungen erarbeitet wird.
Unter Bezugnahme auf diese Ausgangslage bitte ich den Bun-
desrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Welche Bedeutung misst er heute dem gesundheitlichen
Fasten zu, insbesondere auch im Zusammenhang mit der NCD-
Strategie?
2. Wäre er bereit, die Bevölkerung über die gesundheitlichen
Auswirkungen des Fastens objektiv zu informieren? Wenn ja,
mit welchen Massnahmen und in welcher Form?
3. Wäre er bereit, Beobachtungsstudien zum gesundheitlichen
Fasten zu unterstützen? Wenn ja, unter welchen Voraussetzun-
gen und zu welchen Bedingungen?
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
16.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3206 s Po. Bruderer Wyss. Nationale Konferenz zur 
Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung  
(19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Einberufung einer nationalen
Konferenz zu prüfen mit dem Ziel, die Massnahmen zur ver-
stärkten Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinde-
rung zu koordinieren, zu erweitern und voranzutreiben.
Mitunterzeichnende: Eberle, Graber Konrad, Gutzwiller,
Levrat (4)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
09.06.2015 Ständerat. Annahme.

x 15.3207 s Ip. Bruderer Wyss. Keine unnötigen Bürokratie-
hürden für ehrenamtliche Nonprofit-
Behindertentransportdienste  (19.03.2015)
Die Verkehrszulassungsverordnung regelt in Artikel 25 die
Bedingungen für den berufsmässigen Personentransport. Für
Inhaber eines Führerausweises B ist eine besondere Prüfung
vorgesehen.
In diesem Zusammenhang richte ich mich mit folgenden Fragen
an den Bundesrat:
1. Wie definiert sich der Begriff des berufsmässigen Personen-
transports?
2. Für freiwillige Behinderten-Transportdienste, welche von den
Fahrerinnen und Fahrern ehrenamtlich durchgeführt werden,
wäre ein Fahrprüferfordernis aus verschiedenen Gesichtspunk-
ten sehr problematisch: einerseits aufgrund der damit verbun-
denen finanziellen Aufwendungen; andererseits aufgrund der
Tatsache, dass es sowieso nicht einfach ist, ehrenamtliche Fah-
rerinnen und Fahrer zu finden, und dass eine zusätzliche Prü-

fung diesbezüglich eine weitere grosse Hürde darstellt. Wie
beurteilt der Bundesrat die Relevanz dieser Behindertentrans-
portdienste in Bezug auf Mobilität und Selbstbestimmung von
Menschen mit Behinderung? Teilt er die Meinung, dass dieser
wichtigen Dienstleistung keine unnötigen bürokratischen Hür-
den auferlegt werden sollten und diesbezüglich eine flexible
Interpretation der Verordnung angezeigt ist?
3. Teilt er die Ansicht, dass freiwillige Behinderten-Transport-
dienste, welche als Nonprofit-Organisation strukturiert sind und
deren Fahrerinnen und Fahrer lediglich eine Spesenpauschale
in der Höhe einer bescheidenen Pausenverpflegung erhalten,
nicht unter den Begriff des berufsmässigen Personentransports
fallen?
4. Können Transportdienste unter den obengenannten Bedin-
gungen davon ausgehen, dass sie vom Erfordernis einer
Zusatzprüfung befreit sind?
29.04.2015 Antwort des Bundesrates.
17.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3208 s Po. Cramer. Starker Franken und 
Einkaufstourismus  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, die Zweckmässigkeit eines Mass-
nahmenplans zu prüfen mit dem Ziel, wirksam gegen den Ein-
kaufstourismus vorzugehen. Die Problematik ist in den
Grenzgebieten, in denen die negative Wirkung des starken
Frankens besonders stark zu spüren ist, speziell virulent. Davon
betroffen sind namentlich der Detailhandel sowie das Hotel- und
das Gastgewerbe. Mögliche Massnahmen wären eine Intensi-
vierung der Zusammenarbeit mit den Lebensmittelkontrollbe-
hörden, eine bessere Information der Konsumentinnen und
Konsumenten und die Aufstockung des Grenzwachtpersonals
in den Grenzgebieten.
Mitunterzeichnende: Abate, Berberat, Comte, Eberle, Fetz,
Germann, Häberli-Koller, Imoberdorf, Janiak, Lombardi, Maury
Pasquier, Minder, Seydoux (13)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
18.06.2015 Ständerat. Annahme.

15.3209 s Mo. Fournier. Berechnung der Eigenmittel der 
Banken gemäss Swiss GAAP FER für die Verpflichtungen 
gegenüber Pensionskassen  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Eigenmittelverordnung
(ERV) so anzupassen, dass die Verpflichtungen gebenüber den
Schweizer Vorsorgeeinrichtungen zweckmässig und im Ein-
klang mit der Praxis bei den Eigenmitteln ausgewiesen werden
können, das heisst unter Berücksichtigung der schweizerischen
Eigenheiten.
Er könnte vorschlagen, dass die Banken die Verpflichtungen
gegenüber Pensionskassen gemäss Swiss GAAP FER (FER 16
in Verbindung mit FER 26) bewerten und diese Bewertung für
die Berechnung des regulatorischen Kapitals verwenden kön-
nen, auch wenn sie die Jahresrechnung nach international
anerkannten Standards erstellen (z. B. IFRS).
Mitunterzeichnende: Bieri, Bischof, Bischofberger, Engler, Gra-
ber Konrad, Imoberdorf, Lombardi, Seydoux (8)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
18.06.2015 Ständerat. Zuweisung an die Kommission zur Vor-
prüfung.
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15.3210 s Mo. Fournier. Senkung der unnötigen Verwal-
tungskosten. Sofortige Umsetzung  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, möglichst rasch die Massnah-
men umzusetzen, die er in seinem Bericht vom 13. Dezember
2013 zur Senkung der unnötigen Regulierungskosten selber
vorschlägt. Die Massnahmen, die er durch eine Anpassung der
eigenen Praxis oder auf dem Verordnungsweg ergreifen kann,
sind unverzüglich an die Hand zu nehmen. Dort, wo gesetzliche
Anpassungen erforderlich sind, unterbreitet der Bundesrat dem
Parlament innerhalb von neun Monaten nach der Überweisung
dieser Motion entsprechende Vorlagen.
Mitunterzeichnende: Bieri, Bischof, Bischofberger, Engler, Gra-
ber Konrad, Imoberdorf, Lombardi, Schwaller, Seydoux (9)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
17.06.2015 Ständerat. Annahme.

x 15.3211 s Ip. Schwaller. Ausfuhrbeiträge gemäss 
"Schoggi-Gesetz". Planungssicherheit für Arbeitsplätze im 
Inland  (19.03.2015)
Die Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftliche Verarbeitungspro-
dukte oder kurz das "Schoggi-Gesetz" haben auch in der letzt-
jährigen Budgetvorlage zu einlässlichen Diskussionen in der
Finanzkommission und im Plenum geführt.
Das Parlament hat schliesslich dem vom Bundesrat vorgeschla-
genen Betrag von 70 Millionen Franken zugestimmt, davon aus-
gehend, dass der Bundesrat bereit ist, die Differenz für einen
Ausgleich von 85 Prozent mit einem Nachtragskredit zu
beschaffen.
In der Zwischenzeit hat der Bundesrat Ende Februar beschlos-
sen bzw. beantragt, das Budget für Ausfuhrbeiträge gemäss
Bundesgesetz über Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus
Landwirtschaftsprodukten um 20 Millionen auf 90 Millionen
Franken aufzustocken.
Der Entscheid ist zu begrüssen. Aus Gesprächen mit verarbei-
tenden Betrieben im Kanton war nun zu erfahren, dass dieser
Betrag nach Berechnungen der Industrie nicht ausreichen wird,
um die Preisdifferenz zu 85 Prozent zu kompensieren. Nach
Berechnungen der Industrie dürfte sich der Gesamtbedarf für
den Agrarschutz-Ausgleich auf 139 Millionen Franken belaufen.
Unter Berücksichtigung des sogenannten EU-Plafonds für Aus-
fuhrbeiträge sollte der erforderliche Ausgleichsbetrag ungefähr
120 Millionen betragen.
Meine Fragen sind:
1. Welche handelsrechtlichen Verpflichtungen ist das Seco bei
den WTO-Verhandlungen eingegangen und weshalb?
2. Ist der Bundesrat bereit zu veranlassen, dass die Zahlen der
Nahrungsmittelindustrie in geeigneter Form mit den Berechnun-
gen der vom Bundesrat zugrunde gelegten Bedarfsermittlung
der Zollverwaltung abgeglichen werden können?
3. Ist er bereit, ein System auszuarbeiten, das für die nächsten
Jahre für beide Seiten Planungssicherheit schafft und die jähr-
lich wiederkehrenden Diskussionen im Parlament um das
"Schoggi-Gesetz" erübrigt?
4. Sollte der erforderliche Ausgleichsbetrag Ende Jahr höher
sein als die dem ersten Nachtrag zugrunde gelegten Zahlen, ist
der Bundesrat bereit, dem Parlament in einem zweiten Nach-
trag den Ausgleich auf 85 Prozent vorzuschlagen?

Mitunterzeichnende: Graber Konrad, Häberli-Koller (2)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
17.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3212 s Ip. Gutzwiller. Erasmus plus und Horizon 2020. 
Die Schweiz als Drittland  (19.03.2015)
Die EU-Kommission hat entschieden, die Schweizer Assoziie-
rung an die Programme Erasmus plus und Horizon 2020 zu
sistieren und die Schweiz so lange als Drittland zu behandeln,
bis die Auswirkungen der Masseneinwanderungs-Initiative
geklärt werden. Während für einige Teilprogramme Übergangs-
lösungen ausgehandelt werden konnten, bleiben gewisse Teil-
programme für die Schweiz unzugänglich.
Vor diesem Hintergrund wird der Bundesrat gebeten, die folgen-
den Fragen zu beantworten:
1. Welche Auswirkungen hat die Behandlung der Schweiz als
Drittland konkret?
2. Für welche Teilprogramme konnte keine Übergangslösung
ausgehandelt werden, und welche Auswirkungen hat dies auf
betroffene Unternehmen (insbesondere KMU)? Welche Bran-
chen sind besonders betroffen?
3. Wie beurteilt er den bisherigen Erfolg und den Wegfall der
Teilprogramme "Innovation in KMU" und "Zugang zu Risikofi-
nanzierung"?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
17.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3213 s Po. Fetz. Prüfung der Aufsicht über testamenta-
rische Willensvollstrecker  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Ausgestaltung der Aufsicht
über die Willensvollstrecker auf Zeitgemässheit zu prüfen und
darüber zu berichten.
29.04.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
10.06.2015 Ständerat. Annahme.

x 15.3214 s Po. Germann. Volkswirtschaftliche Auswirkun-
gen der Swissness-Vorlage vor der Inkraftsetzung prüfen  
(19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, vor dem Hintergrund des star-
ken Frankens und der veränderten wirtschaftlichen Ausgangs-
lage die Auswirkungen der Swissness vor Inkraftsetzung des
revidierten Markenschutzgesetzes (MSchG) und der Verord-
nung zu prüfen und Bericht zu erstatten über die zu erwarten-
den volkswirtschaftlichen Auswirkungen.
Insbesondere sollen die folgenden Aspekte und Fragen berück-
sichtigt respektive geklärt werden:
1. Welche zusätzlichen wirtschaftlichen Folgen (Mehrkosten)
ergeben sich für die Schweizer Unternehmen (auch KMU) mit
der Einführung der neuen Swissness-Anforderungen (80 Pro-
zent Schweizer Anteil bei Lebensmittel, 60 Prozent bei industri-
ellen Produkten)?
2. Insbesondere ist vor der Inkraftsetzung der Markenschutzver-
ordnung abzuklären, wie viele Schweizer Unternehmen (wie z.
B. Nestlé, Toblerone-Verzicht auf Schweizer Milch) aufgrund
ihrer starken Eigenmarken auf den Markenzusatz "Schweiz" zu
verzichten gedenken.
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3. Wie würde sich ein breiter Verzicht auf die Marke Schweiz auf
die Arbeitsplätze und den Werkplatz Schweiz auswirken?
4. Welche Mehrkosten ergäben sich für die Unternehmen durch
den administrativen Aufwand, der mit der Einhaltung der
Swissness-Bestimmungen verbunden ist? Wie würde sich dies
auf die Preise der Schweizer Produkte auswirken?
5. Schliesslich soll geprüft werden, ob sich bei einer allfälligen
Sistierung der Swissness-Bestimmungen des revidierten
MSchG Nachteile für den Werkplatz Schweiz ergeben würden.
Mitunterzeichnende: Altherr, Eberle, Graber Konrad, Hefti, Hess
Hans, Keller-Sutter, Luginbühl, Schmid Martin (8)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
10.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

x 15.3215 s Po. Hefti. Verstärkung des Kampfes gegen den 
Menschenschmuggel  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, in Zusammenarbeit mit den Kanto-
nen einen kurzen Nachtrag zu dem Bericht über den gewerbs-
mässigen Menschenschmuggel zu erstellen, um folgende
Fragen zu beantworten:
1. Was sind die vom Bund und den Kantonen geplanten Mass-
nahmen, um die Ausbildung von Spezialisten im Kampf gegen
den organisierten Menschenhandel innerhalb der Strafverfol-
gungsbehörden zu ermöglichen? Ist das Schweizerische Poli-
zei-Institut bereit, eine solche Ausbildung anzubieten?
2. Sind der Bund und die Kantone bereit, eine Erweiterung der
fakultativen Bundeskompetenz auf dem Gebiet des Menschen-
schmuggels zu unterstützen?
3. Welches sind, auf der Grundlage der gesammelten Erfahrun-
gen in den Kantonen, die besten Praktiken ("best practices") im
Bereich der Grenzüberwachung bezüglich der Zusammenarbeit
und Aufgabenteilung zwischen dem Grenzschutz und den ver-
antwortlichen kantonalen Behörden? Welche Massnahmen zur
Verbesserung und Harmonisierung können in die verschiede-
nen Kooperationsvereinbarungen zwischen kantonalen Polizei-
korps und Grenzwachtkorps eingebracht werden?
Mitunterzeichnende: Bischof, Comte, Eder, Germann, Gutzwil-
ler, Hess Hans, Hösli, Keller-Sutter, Theiler (9)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
04.06.2015 Zurückgezogen.

x 15.3216 s Ip. Kuprecht. Zweifel an der Wirksamkeit und 
der Opportunität von Massnahmen nach den Artikeln 19 
und 20 KVG  (19.03.2015)
Nicht wenige Experten und Stakeholder im Gesundheitswesen
bezweifeln eine angemessene Wirksamkeit bzw. Effizienz der
Präventionsmassnahmen von Gesundheitsförderung Schweiz
und damit einen kostendämpfenden Effekt auf die Sozialversi-
cherungen, insbesondere auf die obligatorische Krankenversi-
cherung. Im Gegensatz zur Prävention von Unfällen und
Berufserkrankungen ist jene von "Zivilisationserkrankungen"
auch in Bevölkerung und Wirtschaft sehr umstritten: Während
die Aufklärung über gefährliche, ansteckende Krankheiten
naturgemäss anerkannt ist (Aids-Kampagne der Achtzigerjahre)
und eine gute Wirkung erzielt, muss hinterfragt werden, inwie-
weit eine Zwangsabgabe mit der Krankenkassenprämie dafür
herhalten soll, Normvorstellungen gewisser Damen und Herren
bezüglich Körpergewicht, Alkohol- und Tabakkonsum usw.

beeinflussen zu versuchen. Offenbar hat der Stiftungsrat von
Gesundheitsförderung Schweiz bereits mit dem EDI Kontakt
zwecks Erhöhung der "Präventionsabgabe" nach Artikel 20
KVG aufgenommen, und das EDI will dem Vernehmen nach
über den Antrag befinden, sobald die Strategiedokumente und
Umsetzungsvorschläge zur "Strategie Prävention nichtübertrag-
barer Krankheiten" und zum "Dialogprojekt Psychische
Gesundheit" vorliegen.
Der Bundesrat wird gebeten, zu folgenden Fragen Stellung zu
beziehen:
1. Verfügt er über gänzlich unabhängige Erkenntnisse darüber,
dass die prämienfinanzierten Massnahmen von Gesundheits-
förderung Schweiz ausreichend wirksam sind und sich dämp-
fend auf die Entwicklung der Kosten der sozialen
Krankenversicherung auswirken? Wenn ja, wie lauten diese
Erkenntnisse?
2. Ist das zuständige Departement bereit, eine unabhängige
Studie zu veranlassen, welche Auskunft gibt über die Effektivität
und Effizienz der Massnahmen, die nach Artikel 20 KVG finan-
ziert werden?
3. Ist das zuständige Departement im Grundsatz gewillt, einer
Erhöhung der Abgabe zuzustimmen, sobald die Dokumente
und Umsetzungsvorschläge zur "Strategie Prävention nicht-
übertragbarer Krankheiten" und "Dialogprojekt Psychische
Gesundheit" vorliegen? Wenn ja: Wie will das EDI seine Zustim-
mung zur Erhöhung zulasten der Prämienzahler rechtfertigen?
Mitunterzeichner: Eberle (1)
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
16.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3217 s Ip. Föhn. Übersicht über die Verlagerung der 
Bundesstellen in den Regionen  (19.03.2015)
Jüngst wurde informiert, dass die Ruag Stellen von Brunnen
nach Zürich und Thun verlagert. Es wird zentralisiert! Die Ver-
kleinerung der Armee sei ein wesentlicher Grund. In diesem
Zusammenhang stellt sich die Frage nach einer Gesamtsicht,
denn seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten entwickelt sich die
Zahl der Stellen in Bundesbetrieben und bundesnahen Unter-
nehmen zulasten der Regionen und zugunsten der Zentren.
Hier sollte der Bundesrat dem Parlament Rechenschaft able-
gen. Zudem stellten sich Fragen nach der Verantwortung des
Bundes und seinen Möglichkeiten, positiv einzuwirken, um
genau solche Arbeitsplätze zu erhalten.
1. Wie haben sich die Arbeitsplätze des Bundes und seiner
Betriebe, auch der bundesnahen Betriebe in den Jahren seit
1990 in den Kantonen der Schweiz entwickelt?
2. Welche Kantone haben vergleichsweise am meisten Bundes-
stellen verloren? Wer sind die Verlierer? Wer sind die Gewinner,
sofern es solche gibt?
3. Die Ruag ist u. a. ein Zulieferer der Armee. Inwiefern berück-
sichtigt der Bundesrat bei Entscheiden zur Aufstellung der
Armee und anderer Bundesstellen die jeweiligen Standorte in
den Regionen und deren Bedürfnisse?
4. Wie können die Vergabe von Bundesaufträgen und die Aus-
schreibungspraxis so gestaltet werden, dass Schweizer Unter-
nehmen zum Zug kommen, die sich auch zu den peripheren
Regionen bekennen?
5. Bei wie vielen Ausschreibungen des Bundes wurde interna-
tional ausgeschrieben, auch wenn dies rechtlich nicht nötig
war?
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6. Welche Instrumente sieht der Bund im Rahmen des Beschaf-
fungswesens für Firmen vor, die sich entscheiden, in den Regio-
nen zu bleiben oder gar sich neu anzusiedeln? Gilt dies speziell
für Industriebetriebe, die auch Lehrlingsberufe ausbilden und
eine wichtige soziale Aufgabe wahrnehmen?
7. Durch die Zentralisierung werden Zentrumslasten wie Mehr-
verkehr entstehen, konkret in Zürich - diese Kosten tragen dann
wieder die anderen finanzstarken Kantone mit, über den
Finanzausgleich. Wie wird dieser Überlegung Rechnung getra-
gen? Wo gibt es Handlungsbedarf, um die Kosten, die durch
den Mehrverkehr entstehen, gerecht auszugleichen und nicht
die Geberkantone doppelt zu strafen?
Mitunterzeichner: Kuprecht (1)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
18.06.2015 Ständerat. Erledigt.

15.3218 s Mo. Bischof. Hobbymässige Kleintierhaltung in 
der Landwirtschaftszone  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Raumplanungsrecht so zu
ändern, dass die hobbymässige Kleintierhaltung in der Land-
wirtschaftszone grundsätzlich zonenkonform ist.
Mitunterzeichnende: Abate, Altherr, Baumann, Bieri, Bruderer
Wyss, Cramer, Diener Lenz, Eberle, Eder, Egerszegi-Obrist,
Engler, Fetz, Föhn, Germann, Graber Konrad, Gutzwiller,
Häberli-Koller, Hefti, Hess Hans, Hösli, Imoberdorf, Janiak, Kel-
ler-Sutter, Levrat, Lombardi, Luginbühl, Minder, Recordon,
Savary, Schmid Martin, Schwaller, Seydoux, Stadler Markus,
Stöckli, Theiler, Zanetti (36)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
17.06.2015 Ständerat. Zuweisung an die Kommission zur Vor-
prüfung.

x 15.3219 s Ip. Berberat. Burnoutsyndrom und UVG  
(19.03.2015)
Die in der Schweiz durchgeführten Studien über psychosoziale
Risiken (BFS 2012-2014, Seco 2000-2010) haben in Bezug auf
das Wohlbefinden der arbeitenden Bevölkerung zu sehr beun-
ruhigenden Ergebnissen geführt:
1. 18 Prozent der Erwerbstätigen fühlen sich bei der Arbeit
emotional ausgebrannt. Das ist der am besten dokumentierte
Index für das Risiko, ein Burnoutsyndrom zu erleiden.
2. Fast jede fünfte erwerbstätige Person fühlt sich bei der Arbeit
ständig oder häufig gestresst. Chronischer Stress gefährdet
nachweislich die Gesundheit, indem er die Erwerbstätigen aus-
laugt.
3. In seiner Analyse stellt das Seco fest, dass der Schweizer
Durchschnittswert bei Depressionen, Angstzuständen und
Schlafstörungen deutlich höher liegt als die Referenzdurch-
schnittswerte in den Ländern der Europäischen Union.
4. Die Studie "Europäische Erhebung über die Arbeitsbedingun-
gen 2010 - Ausgewählte Ergebnisse aus Schweizer Perspek-
tive" ergab, dass die Indikatoren für das Risiko, an einer
Depression zu erkranken, bei den "sehr gestressten" Befragten
(20 Prozent) fünfmal höher sind als bei den weniger "gestres-
sten".
Die Auswirkungen der psychosozialen Risiken ziehen beträcht-
liche personelle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Kosten
nach sich. Da die arbeitsmedizinischen Massnahmen nicht grei-
fen (Gebiet wenig erforscht, daher wenig verfügbare Speziali-

stinnen und Spezialisten, die zudem mit Aufgaben in
Zusammenhang mit dem UVG beschäftigt sind), sind eine opti-
male Behandlung und eine wirksame Prävention dieser Krank-
heiten oder eine genaue Erfassung der festgestellten Fälle nicht
möglich.
Die stressbedingten Erkrankungen, darunter das Burnoutsyn-
drom, gehören nicht zu den Berufskrankheiten im Sinne des
UVG. Der im Gesetz formulierte Begriff schliesst diese Krank-
heiten de facto aus, denn sie haben statistisch gesehen einen
epidemiologischen Charakter und können nicht einem bestimm-
ten Risiko einer klar definierten Gruppe (Kontakt mit bestimm-
ten Substanzen, schwere körperliche Arbeit) zugeordnet
werden, eine Bedingung, die vorab erfüllt sein müsste.
Mit einer Anerkennung dieser psychischen Erkrankungen im
UVG wäre eine deutlich bessere Betreuung der Patientinnen
und Patienten möglich, die Gesellschaft würde dieses Leiden
besser akzeptieren (Faktor für die Wiedereingliederung in die
Arbeitswelt), die Konsequenzen der psychosozialen Risiken
würden vermehrt mit Blick auf die Herausforderungen in der
Gesundheitspolitik betrachtet, und Primärpräventionskampa-
gnen würden besser wahrgenommen und somit wirksamer. Die
Aufnahme ins UVG würde sich auf die Primärprävention von
psychosozialen Risiken auswirken, indem diese besser inte-
griert würde und vor allem besser kontrollierbar wäre.
Weiter hätte eine bessere Prävention von psychosozialen Risi-
ken positive Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der
Schweizer Wirtschaft. Eine höhere Wertschätzung der Präven-
tion wäre namentlich im Einklang mit dem politischen Willen, die
inländischen Arbeitskräfte zu erhalten und sogar zu fördern.
Ist sich der Bundesrat dieser Situation bewusst?
Falls ja, genügen die bereits getroffenen Massnahmen?
Ist der Bundesrat bereit, in Zusammenarbeit mit den Sozialpart-
nern bei einer nächsten Revision eine allfällige Anpassung des
UVG oder anderer gesetzlicher Bestimmungen zu prüfen, damit
die Prävention verstärkt und das Burnoutsyndrom als Berufs-
krankheit anerkannt wird?
Mitunterzeichnende: Bruderer Wyss, Cramer, Fetz, Levrat,
Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Savary, Stöckli, Zanetti (9)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
16.06.2015 Ständerat. Erledigt.

15.3220 s Mo. Abate. Beteiligungskapital für 
Genossenschaftsbanken  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Bankenge-
setzes vorzulegen. Den Genossenschaftsbanken soll ermög-
licht werden, Partizipationsscheine auszugeben.
Mitunterzeichnende: Altherr, Baumann, Berberat, Bieri, Bischof,
Bischofberger, Bruderer Wyss, Comte, Cramer, Diener Lenz,
Eberle, Eder, Egerszegi-Obrist, Engler, Fetz, Föhn, Fournier,
Germann, Graber Konrad, Gutzwiller, Häberli-Koller, Hefti, Hess
Hans, Hösli, Imoberdorf, Janiak, Keller-Sutter, Kuprecht, Levrat,
Lombardi, Luginbühl, Maury Pasquier, Minder, Rechsteiner
Paul, Recordon, Savary, Schmid Martin, Schwaller, Seydoux,
Stadler Markus, Stöckli, Theiler, Zanetti (43)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
18.06.2015 Ständerat. Annahme.
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x 15.3221 s Ip. Seydoux. Gibt es eine Strategie zur Stärkung 
der Landwirtinnen und Landwirte gegenüber dem Handel?  
(19.03.2015)
Der Beginn des neuen Jahrtausends war geprägt von der Ein-
führung einer neuen Agrarpolitik. Im Prinzip führen die heutigen
Unterstützungsmassnahmen nicht mehr zu einem Produktions-
anreiz und damit auch nicht mehr zu Marktverzerrungen.
Der Rückzug des Bundes aus der Organisation der Märkte seit
dem Ende der Neunzigerjahre brachte auch einen erheblichen
Rückgang der Produzentenpreise für die meisten Landwirt-
schaftsprodukte mit sich; die Verarbeiter und die Verteiler haben
von dieser Politik stark profitiert, denn die Konsumentenpreise
sind zu Beginn weiter gestiegen und haben sich dann stabili-
siert.
Parallel dazu kam es zu einem bedeutenden Strukturwandel:
Die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe ist von 70 000 im Jahr
2000 auf 56 000 im Jahr 2013 (Zahlen des Bundesamtes für
Statistik) zurückgegangen; gleichzeitig nahm die durchschnitt-
lich pro Betrieb bewirtschaftete landwirtschaftliche Nutzfläche
zu.
Eine solche Entwicklung hätte logischerweise zu einer Verbes-
serung der Einkommenssituation in der Landwirtschaft führen
müssen. Der Agrarbericht 2014 des Bundesamtes für Landwirt-
schaft zeigt aber, dass die Flächen pro Betrieb insbesondere im
Talgebiet schneller wachsen als das landwirtschaftliche Einkom-
men.
Die Agrar- und Lebensmittelindustrie, die Verteilung und der
Handel der Produktionsmittel sind in der Schweiz extrem kon-
zentriert, und man kann sich fragen, ob sie nicht von ihrer
beherrschenden Position profitieren. So stehen 56 000 Land-
wirtschaftsbetriebe zwei Grossverteilern und einigen grossen
Lebensmittelunternehmen gegenüber.
Die Organisationsstrukturen beim Angebot auf Stufe Produktion
sind tatsächlich nicht immer ideal. Dies trifft insbesondere auf
die Milchproduktion zu.
Hingegen funktioniert der überwachte Schlachtviehmarkt, den
Proviande, die Branchenorganisation der Schweizer Fleisch-
wirtschaft, im Auftrag des Bundes organisiert, sehr gut. Dieses
System garantiert den Produzenten eine attraktive Preistrans-
parenz, ohne dass es zu einem Missstand oder zu schädlichen
Anreizen auf dem Markt kommt.
Die beschriebene Entwicklung gibt Anlass zu Sorge. Ich bitte
deshalb den Bundesrat, mir mitzuteilen, ob er eine Strategie
verfolgt, die nicht die Öffnung der Grenzen zum Ziel hat und mit
der verhindert wird, dass der aus dem Strukturwandel resultie-
rende Gewinn und die Anpassungen bei den Betrieben auf
Stufe Produktion nicht alleine der Verarbeitung, der Verteilung
und den Anbietern der Produktionsmittel zugutekommen.
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
17.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3222 s Po. Savary. Für eine Grundversorgung mit 
Bankdienstleistungen  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Bankge-
bühren zu erarbeiten. Darin soll er insbesondere auf folgende
Fragen eingehen: Wie lassen sich die Banktarife transparenter
gestalten (Kosten für die Leistungen, Pauschalen, Zusammen-
fassung obligatorischer Konten)? Welche Politik verfolgen die
Banken bei der Vermögensverwaltung in Bezug auf die Verzin-
sung? Zudem soll er darin den Stand der Diskussionen in der
EU zur Einführung einer Grundversorgung mit Bankdienstlei-

stungen darstellen und untersuchen, wie eine solche Grundver-
sorgung in der Schweiz eingeführt werden könnte.
Mitunterzeichnende: Bruderer Wyss, Cramer, Maury Pasquier,
Rechsteiner Paul, Recordon, Stöckli (6)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
18.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

15.3223 n Ip. Reimann Maximilian. Reform der Altersvor-
sorge und Anreiz zur Förderung der Erwerbstätigkeit über 
das AHV-Alter hinaus  (19.03.2015)
Beim Reformpaket Altersvorsorge 2020 geht es um die Fortfüh-
rung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise
und somit auch um die Vermeidung von Altersarmut. Dabei
spricht der Bundesrat explizit von der Anpassung der Altersvor-
sorge an gesellschaftliche Entwicklungen; er verweist auf die
Zunahme neuer Arbeitsformen, lässt aber die Förderung der
Erwerbstätigkeit - insbesondere auf Teilzeitbasis - über das
AHV-Alter hinaus und damit die Steigerung der Erwerbsquote
älterer Menschen ausser Betracht. Deshalb bitte ich den Bun-
desrat um Stellungnahme zu folgenden Fragen:
1. Befürwortet er den Grundsatz, dass man mit Erreichen des
AHV-Alters nicht generell aus dem Erwerbsleben ausscheiden
muss? Hat nicht eher die Devise zu gelten: "Jeder soll in die-
sem Alter gehen können, aber nicht müssen"?
2. Bestätigt er die Erkenntnis, dass auf Grundlage dieses För-
derprinzips eine zusätzliche wichtige Voraussetzung zur Fort-
setzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise
und damit zur Vermeidung von Altersarmut geschaffen wird?
3. Als Anreiz zur Verlängerung der Erwerbstätigkeit über das
AHV-Alter hinaus bedarf es auch spezifischer Verbesserungen
bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen, und zwar mit Wir-
kung für alle Betriebs- und Salärstufen. Insbesondere ist zu
denken an die Einkommensbesteuerung, an die Beiträge bei
den relevanten Sozialversicherungen sowie an die diesbezügli-
chen Freibeträge. Sieht er Spielräume und Möglichkeiten in die-
sen, aber auch in anderen Bereichen?
4. Teilt er meine Einschätzung, wonach die Schweiz mit einer
solchen Erhöhung der Erwerbsquote bei den Inländern auch auf
etwas weniger Zuwanderung aus dem Ausland angewiesen
sein wird?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3224 n Mo. Müller Leo. Begrenzung des Wachstums der 
Personalausgaben  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Ausgaben für das Personal
sowie für die externe Beratung und die externen Dienstleistun-
gen wie folgt einzudämmen:
1. Die Personalkosten sind für die Jahre 2016 bis 2019 auf dem
Niveau der Jahresrechnung 2014 zu plafonieren (exkl. Teue-
rung).
2. Die Kosten für die externe Beratung und die externen Dienst-
leistungen sind für die Jahre 2016 bis 2019 auf dem Niveau der
Jahresrechnung 2014 zu plafonieren.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amaudruz, Barazzone,
Büchler Jakob, Bulliard, Buttet, Candinas, Clottu, Darbellay,
Estermann, Fässler Daniel, Feller, Fluri, Frehner, Gasche,
Glanzmann, Gmür, Gössi, Grin, Grunder, Gschwind, Hassler,
Hausammann, Humbel, Keller Peter, Knecht, Lehmann, Lusten-
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berger, Matter, Mörgeli, Müller Thomas, Müller Walter, Noser,
Parmelin, Pezzatti, Pfister Gerhard, Portmann, Regazzi, Rei-
mann Lukas, Rime, Ritter, Romano, Schilliger, Schläfli, Schnee-
berger, Schneider-Schneiter, Schwander, Siegenthaler, Stamm,
Vogler, von Siebenthal (51)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3225 n Mo. Fraktion BD. Schaffung eines Einheitssatzes 
für die Mehrwertsteuer  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zu
unterbreiten, welche das Mehrwertsteuergesetz dahingehend
ändert, dass ein Mehrwertsteuer-Einheitssatz geschaffen wird.
Dieser Einheitssatz sollte bei 6 bis 6,5 Prozent liegen.
Die Steuerausnahmen (Art. 21 MWSTG) sollen nur bestehen
bleiben, wo der administrative Aufwand in keinem Verhältnis
zum Ertrag steht (Urproduktion), wo eine korrekte Bestimmung
der Steuerbemessungsgrundlage technisch nicht machbar ist
(Finanz- und Versicherungsbranche), zur Verhinderung von
Doppelbesteuerungen (Lotterien und Glücksspiele), aus steuer-
systematischen Gründen (Immobilien, Gemeinwesen) sowie
wettbewerbstechnischen Gründen (Dienstleistungen im Bil-
dungsbereich).
Neu von der Steuer gänzlich zu befreien (Art. 23 MWSTG) sind
folgende Leistungen:
1. Wasser in Leitungen;
2. Nahrungsmittel;
3. Arzneimittel.
Sprecher: Grunder
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3226 n Mo. Fraktion BD. Gezielte temporäre Befreiung 
von Tourismus und Gastronomie von der Mehrwertsteuer  
(19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit Tourismus- und Gastronomiebetriebe die Möglichkeit
erhalten, auf begründetes Gesuch hin befristet von der Mehr-
wertsteuer befreit zu werden. Dabei soll der Mechanismus des
Beantragungs- und Bewilligungsverfahrens für Kurzarbeit in der
Exportindustrie, der einen klar definierten Kriterienkatalog
umfasst, als Vorlage übernommen werden.
Sprecher: Grunder
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3227 n Mo. Fraktion BD. Mehrwertsteuer. Schaffung 
eines Einheitssatzes für das Gastgewerbe  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zu
unterbreiten, welche das Mehrwertsteuergesetz dahingehend
ändert, dass ein einheitlicher Mehrwertsteuersatz für das Gast-
gewerbe geschaffen wird. Dieser Einheitssatz sollte bei etwa
5,5 Prozent liegen. Der Einheitssatz soll für Beherbergungsbe-
triebe, Restaurationsbetriebe und Take-away-Betriebe gelten.
Sprecher: Grunder
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3228 n Po. Brand. Bericht über die Entwicklungsper-
spektiven des Alpenbogens aufgrund der veränderten wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die mittel-
und langfristige wirtschaftliche Entwicklung des Alpenbogens
aufgrund der veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
vorzulegen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Amstutz, Candinas, Fässler
Daniel, Freysinger, Hassler, Huber, Landolt, Rösti, von
Siebenthal (10)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3229 n Po. Geissbühler. Kostenvergleich von Substituti-
onsbehandlungen und abstinenzorientierten Therapien  
(19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Studie zu erstellen, aus der
die effektiven Kosten einer Substitutionsbehandlung mit Metha-
don oder Heroin klar sichtbar sind. Ausserdem soll diese Studie
auch die effektiven Kosten einer abstinenzorientierten Therapie
aufzeigen, damit ein realer Vergleich ermöglicht wird. Zu
berücksichtigen ist dabei auch die Dauer einer Substitutionsbe-
handlung, die in den meisten Fällen lebenslang andauert im
Vergleich zu einer Therapie, die mit dem Erreichen der Absti-
nenz beendet werden kann.
Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Buttet, Estermann, Flückiger
Sylvia, Graber Jean-Pierre, Herzog, Romano, von
Siebenthal (8)
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 15.3230 n Ip. Keller Peter. Wie viel Geld zahlt die Schweiz 
jährlich ins Ausland?  (19.03.2015)
Die Schweiz wird gerne als Rosinenpickerin hingestellt. Tat-
sächlich aber fliessen jährlich enorme Beträge ins Ausland. Bei-
spiele sind Kohäsionszahlungen, Mitgliedschaften in
internationalen Vereinigungen wie der Uno, Entwicklungshilfe,
Teilnahme an EU-Bildungsprogrammen usw.
Dazu möchte ich dem Bundesrat folgende Fragen stellen:
1. Welche ausländischen Empfänger (Einrichtungen, Pro-
gramme, Staaten, Vereinigungen, Projekte usw.) erhalten
Schweizer Gelder?
2. Wie hoch sind die jeweiligen jährlichen Leistungen der
Schweiz, die ins Ausland fliessen (zusammengestellt nach
Empfänger und Betrag)?
3. Wie hoch sind die jährlichen Leistungen der Schweiz insge-
samt, die ins Ausland fliessen?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3231 n Ip. Keller Peter. Ausländische Autobahnbenut-
zer vermehrt zur Kasse bitten. Deutsches Mautsystem für 
die Schweiz?  (19.03.2015)
Diese Interpellation bezieht sich auf die Stellungnahme des
Bundesrates zur Frage 13.5540. Dort sagte der Bundesrat, er
verfolge die Debatte über die Einführung einer PKW-Maut in
Deutschland aufmerksam. "Sollte sich dabei herausstellen,
dass Deutschland mit EU-Recht konform eine Maut einführen
kann, welche die Halter von in Deutschland zugelassenen PKW
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nicht stärker belastet als heute, wird auch der Bundesrat eine
solche Massnahme prüfen."
Inzwischen hat der deutsche Bundesverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt (CSU) 2014 ein Konzept vorgelegt, nach dem ab
2016 eine Infrastrukturabgabe erhoben werden könnte. Betrof-
fen sind PKW bis 3,5 Tonnen, die das öffentliche Strassennetz
in Deutschland nutzen. Ein Freibetrag in der Kfz-Steuer soll
diese Abgabe für deutsche Autofahrer wieder ausgleichen,
sodass letztlich nur ausländische PKW-Fahrer die Belastung
tragen müssen.
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Sieht er nun das deutsche Gebührenmodell als mögliche
Alternative: eine Erhöhung des Vignettenpreises bei gleichzeiti-
ger Kompensation für inländische Autofahrer, um ausländische
Strassennutzer besser an den Nationalstrassenkosten zu betei-
ligen?
2. Hat er die Massnahmen geprüft, wie er in der Beantwortung
der Frage 13.5540 versprochen hat?
3. Verfolgt der Bundesrat nun ein solches Maut-Projekt für die
Schweiz nach den deutschen Maut-Entscheiden?
29.04.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3232 n Ip. Keller Peter. Werden in Schweizer Gefäng-
nissen muslimische Straftäter radikalisiert?  (19.03.2015)
Verschiedene Attentate in Europa mit islamistischem Hinter-
grund haben gezeigt, dass die Täter in Gefängnissen waren
und dort radikalisiert wurden; teilweise durch andere Häftlinge,
teilweise aber auch durch radikalislamische Geistliche. Dazu
möchte ich dem Bundesrat folgende Fragen stellen:
1. Wie hoch ist der Anteil von Muslimen im Schweizer Strafvoll-
zug (gegliedert nach den zehn grössten Justizvollzugsanstal-
ten)?
2. Wie sind der Zugang und die Zulassung von islamischen
Geistlichen in Schweizer Gefängnissen geregelt?
3. Haben der Bundesrat und seine Sicherheitsorgane Anzei-
chen von Radikalisierung muslimischer Gefangener festge-
stellt?
4. Inwiefern werden Massnahmen getroffen, um die Imame zu
kontrollieren bzw. zu verhindern, dass in den Gefängnissen
radikalislamische Ansichten verbreitet werden?
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3233 n Po. Gysi. Förderung der Kultur der Jenischen, 
Sinti und Roma in der Schweiz. Berichterstattung aus der 
Arbeitsgruppe  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, dem Rat einen Bericht über die
Resultate und den Aktionsplan der Arbeitsgruppe zur Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen von Jenischen, Sinti und Roma
nach Abschluss der Arbeiten voraussichtlich Ende 2015 zu
erstatten. Der Bericht soll sowohl die Thematik der fahrenden
Lebensweise wie Stand- und Durchgangsplatzproblematik als
auch generell die Förderung der Kultur und Sprache dieser Min-
derheiten beleuchten.

Mitunterzeichnende: Brand, Flach, Hassler, Maire Jacques-
André, Markwalder, Schmid-Federer, Semadeni, Streiff,
Trede (9)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
19.06.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

15.3234 n Mo. Grunder. Frankenkrise. Innovationsförde-
rung verstärken  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, den ordentlichen KTI-Beitrag
aufgrund der aktuellen Frankenstärke einmalig um 100 bis 150
Millionen Franken zu erhöhen, mit dem Zweck, die Innovations-
förderung zu stärken.
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3235 n Ip. Reynard. Staatskundeunterricht und Berufs-
lehre. Wer die Allgemeinbildung fördert, fördert nicht auch 
die politische Bildung  (19.03.2015)
Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Ist dem Bundesrat bewusst, dass mit der Bildungsverordnung
2012 für die berufliche Grundbildung Kauffrau/Kaufmann (BiVo
2012) die effektive Anzahl Unterrichtsstunden für die staats-
kundliche Bildung gesenkt wurde?
2. Wäre es nicht angezeigt, eine spezielle Bildungsverordnung
über den staatskundlichen Unterricht zu erlassen und damit aus
diesem Bildungsbereich einen eigenständigen Lehr- und Lern-
bereich zu machen?
3. Dürfen wir darauf hoffen, dass wir im Bericht, den das Postu-
lat Aubert 13.3751 verlangt hat und den uns der Bundesrat in
seiner Antwort auf den Vorstoss 14.4267 für Sommer 2015 in
Aussicht gestellt hat, endlich ein umfassendes Bild gezeichnet
bekommen von der Qualität und vom Inhalt des allgemeinbil-
denden Unterrichts und vom Staatskunde-Rucksack, den
unsere Lehrlinge am Ende ihrer Grundbildung mit auf den Weg
bekommen?
Mitunterzeichnende: Bulliard, Buttet, Galladé, Maire Jacques-
André, Marra, Ruiz Rebecca, Schwaab, Tornare, Wermuth (9)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3236 n Ip. Merlini. A2/A13. Wie lange noch bleibt das 
Locarnese die einzige Agglomeration in der Schweiz ohne 
direkten Anschluss ans Autobahnnetz?  (19.03.2015)
Bekanntlich fahren pro Tag durchschnittlich 43 000 Fahrzeuge
durch die Magadinoebene. Rund 220 Tage pro Jahr kommt es
zu Verkehrsüberlastungen mit stockendem Verkehr, Stau,
erhöhter Kollisionsgefahr und gesteigertem Schadstoffaus-
stoss, was die Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwoh-
ner stark beeinträchtigt. Betroffen ist nicht nur, wer in der Nähe
der Hauptverkehrsstrasse (auf der linken Seite des Flusses
Tessin) wohnt, sondern auch, wer in der Umgebung der Kan-
tonsstrasse auf der rechten Seite des Flusses wohnt. Zu den
Stosszeiten und quasi standardmässig in der Tourismussaison
zwischen den Osterferien und den Herbstferien kann die Fahrt-
zeit über eine Stunde betragen, wenn man bei Camorino die A2
verlässt und in Richtung Locarno fährt (und umgekehrt), also für
eine Strecke von gerade mal 12 bis 15 Kilometern. Der regio-
nale Entwicklungsträger und die interkommunale Verkehrskom-
mission (CIT) für das Locarnese und das Maggiatal sind
kürzlich beim Tessiner Staatsrat vorstellig geworden und haben
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ihn aufgefordert, sich beim Bund dafür einzusetzen, dass die
Planung und der Bau des Zubringers rascher vorangetrieben
werden. Der Anschluss der Region Locarno ans Autobahnnetz
ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass sich der wirtschaftliche
Niedergang der Agglomeration abwenden lässt und insbeson-
dere die Krise im Tourismusbereich, unter der die Region seit
einiger Zeit leidet, bewältigt werden kann. Um den Stillstand zu
überwinden, der sich durch den negativen Entscheid in der
Volksabstimmung von 2007 ergab, hat die Tessiner Regierung
in Bern die Variante 3 vorgelegt. Diese Variante ist ein Kompro-
miss, der die verschiedenen mitspielenden Interessen berück-
sichtigt und daher viel breiter abgestützt ist als die abgelehnte
Variante 95. Vor diesem Hintergrund stelle ich dem Bundesrat
die folgenden Fragen:
1. Welche Hindernisse stehen der Ausarbeitung eines generel-
len Projekts für den Zubringer und der Vorprüfung durch das
Bundesamt für Strassen noch im Weg?
2. Würde eine teilweise Mitfinanzierung des Bauwerks durch
den Kanton, Gemeinden oder Private dazu beitragen, dass die
Planungs-, Genehmigungs- und Bauzeiten für dieses unver-
zichtbare Bauwerk verkürzt würden?
Mitunterzeichnende: Brand, Cassis, Germanier, Huber, Moret,
Müller Walter, Pantani, Quadri, Regazzi, Romano, Rusconi (11)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3237 n Mo. Graber Jean-Pierre. Nichtverwendete Bud-
getmittel für den Ausbau und Unterhalt der Nationalstras-
sen. Massnahmen zur Vermeidung dieses bedauerlichen 
und sich wiederholenden Phänomens  (19.03.2015)
Seit 2007 werden die zugeteilten Mittel für die Fertigstellung
und den Unterhalt des Nationalstrassennetzes sowie für die
Beseitigung von Engpässen auf diesem Netz mit grosser Regel-
mässigkeit nicht ausgeschöpft. Der Bundesrat wird aufgefor-
dert, geeignete Massnahmen zu treffen, damit dieses
weitreichende, sich wiederholende und bedauerliche Phäno-
men künftig beträchtlich abgeschwächt oder gar ganz vermie-
den wird. Diese Massnahmen sollen ausschliesslich die
Ursachen dieser unzureichenden Ausschöpfung betreffen und
nicht zu einer Senkung der bewilligten Mittel führen.
Mitunterzeichnende: Clottu, Geissbühler, Giezendanner, Grin,
Wobmann (5)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3238 n Mo. Marra. Steuer auf Spekulationskäufen von 
Schweizerfranken  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Steuer auf dem Kauf von
Schweizerfranken einzuführen, insbesondere um den Wechsel-
kurs des Schweizerfrankens zu senken. Diese Steuer soll nur
bei Spekulationskäufen geschuldet sein und nicht erhoben wer-
den auf den Einnahmen aus Schweizer Exporten. Ziel der
Steuer ist es, die Spekulation zu bremsen und damit den
Schweizerfranken abzuwerten. Die Realwirtschaft inklusive
Tourismus soll aber nicht bestraft werden. Transaktionen von
kleineren Beträgen (unter 100 000 Franken) sollen von der
Steuer befreit sein. Damit die häufig stattfindenden Transaktio-
nen, die am meisten zur Spekulation beitragen, stärker belastet
werden, müsste der Satz einer solchen Steuer umgekehrt pro-
portional zur Haltezeit der auf Schweizerfranken lautenden Gut-
haben festgesetzt werden. Der Bundesrat soll den Steuersatz
so festlegen, dass eine Abwertung des Schweizerfrankens

resultiert, die den vom starken Franken betroffenen Unterneh-
men hilft.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Badran Jac-
queline, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fridez, Friedl,
Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Ingold, Jans, Jositsch, Kiener Nel-
len, Mahrer, Masshardt, Munz, Neirynck, Nordmann, Nussbau-
mer, Pardini, Piller Carrard, Ruiz Rebecca, Rytz Regula,
Schelbert, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni, Streiff,
Thorens Goumaz, Trede, Voruz, Wermuth (33)
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3239 n Mo. Aebi Andreas. Keine Diskriminierung von 
verheirateten Landwirtinnen und -wirten  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die landwirtschaftliche Begriffs-
verordnung so anzupassen, dass ungetrennt lebende Ehe- und
Konkubinatspartner oder Personen in eingetragener Partner-
schaft weiterhin eigenständige Landwirtschaftsbetriebe führen
können.
Mitunterzeichnende: Binder, Büchler Jakob, Bugnon, Clottu,
Flückiger Sylvia, Freysinger, Giezendanner, Grin, Herzog, Mat-
ter, Mörgeli, Reimann Maximilian, Rösti, Rusconi, Schibli, Veil-
lon, Walter, Wobmann (18)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
19.06.2015 Nationalrat. Annahme.

x 15.3240 n Mo. Gmür. Flüchtlings- und Asylkonferenz in 
der Schweiz  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in der Schweiz eine internatio-
nale Flüchtlings- und Asylkonferenz durchzuführen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Bulliard, Glanzmann, Grossen
Jürg, Meier-Schatz, Müller-Altermatt, Pezzatti, Pfister Gerhard,
Schläfli, Schmid-Federer, Schneeberger, Tschümperlin,
Vogler (13)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

15.3241 n Mo. de Courten. CO2-Verordnung. Grundlagen 
für eine Umsetzung der Härtefallregelung ohne Willkür  
(19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Verordnungsanpas-
sungen vorzunehmen, um bezüglich Härtefallregelung nach
CO2-Verordnung Planungssicherheit für Unternehmen zu
schaffen, die am Emissionshandelssystem teilnehmen. Voraus-
setzung dafür ist, dass der Bundesrat ein klar definiertes Vorge-
hen festlegt, wie die Härtefallregelung praxisnah vollzogen
werden kann.
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3242 n Po. Pfister Gerhard. Neukonzeption von Schen-
gen/Dublin, europäische Koordination und "burden 
sharing"  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu erstatten, in
dem er aufzeigt, wie eine Neukonzeption von Schengen/Dublin
möglich wird, die folgende Eckpunkte umfasst: gemeinsame
europäische Erfassung von Asylsuchenden nahe den Krisen-
zentren (Naher Osten, Nordafrika), Weiterführung der Asylsu-
chenden nach Europa und proportionale Verteilung auf alle
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Schengen/Dublin-Mitgliedstaaten nach der Bevölkerungsstärke
des einzelnen Staates.
Mitunterzeichnerin: Humbel (1)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
19.06.2015 Nationalrat. Annahme.

15.3243 n Po. Pfister Gerhard. Swiss Fund. Ein Beitrag zur 
Meisterung aktueller Herausforderungen der Schweiz  
(19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu erstatten, wie
die Schweiz einen Beteiligungsfonds initiieren kann, der export-
orientierte schweizerische KMU nachhaltig stärkt und interes-
sierten Parteien eine Möglichkeit bietet, Reserven in
Fremdwährungen zukunftsträchtig und zu attraktiven Bedingun-
gen anzulegen.
Mitunterzeichnerin: Humbel (1)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 15.3244 n Ip. Gmür. Zeltlagerplätze für 
Jugendorganisationen  (19.03.2015)
Freiraum in der Natur ist eine wichtige Voraussetzung für
Jugendorganisationen wie Pfadfinder, Jungwacht, Blauring und
weitere. Die Schweizerische Pfadistiftung möchte zusammen
mit anderen Organisationen mehrere Lagerplätze kaufen oder
mittelfristig sichern. Es zeigt sich jedoch, dass dies nicht einfach
zu verwirklichen ist. Auf Bundesebene könnten Massnahmen
getroffen werden, welche dazu beitragen, die Situation zu ver-
bessern. Der Bund verfügt über zahlreiche Truppenübungs-
plätze, welche in absehbarer Zeit nicht mehr genutzt werden.
1. Ist der Bundesrat bereit, Teile davon als Jugendlagerplätze
auszuscheiden? Zahlreiche Übungsgelände, die von der Armee
auch weiterhin benötigt werden, werden zum Teil während den
Ferienzeiten von der Armee nicht genutzt.
2. Ist der Bundesrat bereit, diese Landflächen während dieser
Zeit den Jugendorganisationen als Lagerplätze zur Verfügung
zu stellen?
Mitunterzeichnende: Amherd, Bulliard, Candinas, de Courten,
Fässler Daniel, Feller, Gasser, Giezendanner, Glanzmann,
Graf-Litscher, Grossen Jürg, Humbel, Ingold, Lohr, Meier-
Schatz, Müller Leo, Müller Thomas, Müller Walter, Müller-Alter-
matt, Pezzatti, Pfister Gerhard, Schenker Silvia, Schilliger,
Schläfli, Schmid-Federer, Schneeberger, Streiff, Tschümperlin,
Vitali, Vogler (30)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3245 n Ip. Stolz. Wie lassen sich die Rahmenbedingun-
gen für Pharma-KMU verbessern?  (19.03.2015)
Die geplante, fünfte Anpassung am Preisfestsetzungssystem
für Medikamente zeigt deutlich auf, dass gerade im Zeichen des
starken Frankens der speziellen Situation von in der Schweiz
vorwiegend für den Schweizer Markt produzierenden Pharma-
unternehmen nicht Rechnung getragen wird. In seiner Beant-
wortung zur Frage 15.5155 schreibt der Bundesrat, er habe von
den Positionen der Pharma-KMU im Rahmen der Anhörung zur
Verordnungsänderung Kenntnis genommen. Ausserdem würde
den Anliegen der Pharma-KMU im bundesrätlichen Masterplan

"Massnahmen des Bundes zur Stärkung der biomedizinischen
Forschung und Technologie" Rechnung getragen.
Deshalb bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Welche Punkte aus den Eingaben der Pharma-KMU hat er im
Rahmen der nun anstehenden Preis-Verordnungsänderung
berücksichtigt?
2. Welche konkreten Massnahmen sind denkbar, um eine Preis-
bildung zu ermöglichen, die die spezielle Situation von Unter-
nehmen berücksichtigt, die in der Schweiz mit vollständig in der
Schweiz anfallenden Gestehungskosten produzieren und für
die ein Preisvergleich mit Produktionen im Ausland verfehlt ist?
3. Welche konkreten Massnahmen sieht er vor, um die Rah-
menbedingungen von kleineren und mittleren Pharmaunterneh-
men zu verbessern, sodass diese nicht ins Ausland abwandern
und so der damit verbundene Verlust an Arbeitsplätzen verhin-
dert werden kann?
4. Inwieweit hilft der bundesrätliche Masterplan "Massnahmen
des Bundes zur Stärkung der biomedizinischen Forschung und
Technologie", den Anliegen der Pharma-KMU in der Schweiz
Rechnung zu tragen, und in welcher Form haben Inhalte daraus
Eingang in die geplante Anpassung am Preisfestsetzungssy-
stem gefunden?
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3246 n Ip. Stolz. Kick-backs unter Ärzten untergraben 
das Vertrauen  (19.03.2015)
1. Wie beurteilt der Bundesrat die Wirkung von sogenannten
Kick-backs auf das Vertrauen aller Teilnehmenden des Gesund-
heitssystems, vor allem aber in Bezug auf das Verhältnis der
Patientinnen und Patienten zu ihrem Hausarzt?
2. Wie können überhaupt Kick-backs bezahlt werden, wenn
doch eigentlich die Kosten einer Behandlung per Tarif festgelegt
sind?
3. Warum sieht er in erster Linie die Kantone in der Pflicht mög-
liche Kick-back-Zahlungen zu unterbinden?
4. Wie will er im Rahmen der koordinierten Versorgung die Rolle
der Hausärzte stärken, wenn gleichzeitig Vermutungen über
Kick-Back-Zahlungen das Vertrauen der Patientinnen und Pati-
enten erschüttern?
5. Ist er der Meinung, dass eine rechtliche Grundlage fehle?
Wenn ja, wo müsste seiner Meinung nach diese geschaffen
werden?
6. Ist er der Meinung, dass es auch andere Massnahmen gäbe?
Wenn ja, welche?
05.06.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3247 n Ip. Tschümperlin. Wo bleibt die Eignerstrategie 
für die Ruag?  (19.03.2015)
1. Wo bleibt die Eignerstrategie der Ruag 2015-2019? Warum
hat der Bundesrat seine strategischen Ziele für seine Beteili-
gung an der Ruag Holding AG nicht termingerecht formuliert?
2. Wie beurteilt der Bundesrat das personalpolitische Ziel 3.1
(Der Bundesrat erwartet, dass die Ruag eine fortschrittliche,
sozial verantwortliche, transparente und ethischen Grundsätzen
verpflichtete Personalpolitik verfolgt) aus der Strategie 2011-
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2014, wenn er langjährige Mitarbeiter neu mit langen Pendler-
wegen belastet?
3. In den strategischen Zielen verlangt er weiter, dass im
Bereich Immobilien eine aktive Bewirtschaftung des Immobilien-
portfolios verfolgt wird. Obwohl die Gemeinde Ingenbohl-Brun-
nen eine Umzonung ihres alten Standortes in eine attraktive
Wohnzone angeboten hatte und für die Entwicklung des Betrie-
bes genügend günstiges Industrieland anbieten kann, wird der
Betrieb am Standort geschlossen. Wird hier mit den Mitteln des
Bundes fahrlässig umgegangen?
4. Die Aufhebung von wichtigen Ausbildungsplätzen in Mint-
Berufen an einem traditionellen Standort ist ein grosser Verlust
für die Region. Wie beurteilt der Bundesrat die Schliessung im
Zusammenhang mit der Fachkräfteinitiative?
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3248 n Ip. Pezzatti. Saubere Grundlagen zur richtigen 
Berechnung des effektiven Rentenalters  (19.03.2015)
Der anstehende Renteneintritt der Babyboomer-Generation
stellt die AHV vor grosse finanzielle Herausforderungen. Nach
neuesten Schätzungen wird die AHV im Jahr 2030 eine Finan-
zierungslücke von 9 Milliarden Franken pro Jahr aufweisen -
das ist zweimal das heutige Armeebudget.
Zur nachhaltigen Finanzierung ist das effektive Rentenalter (im
Vergleich zum ordentlichen Rentenalter) von zentraler Bedeu-
tung. Für eine Diskussion dieses Themas sind daher saubere
Daten und Berechnungen notwendig. Genau daran fehlt es
jedoch. Das Bundesamt für Statistik (BFS) berechnet das effek-
tive Rentenalter aufgrund einer Umfrage. 65- bis 70-Jährige
werden dabei gefragt, ob sie von einer Frühpensionierung profi-
tierten. Wird dies bejaht, so wird das effektive Rentenalter
erfasst. Ansonsten wird ein standardisiertes Rentenalter von 64
für die Frau und 65 für den Mann angenommen. Dass gut ein
Drittel der Bevölkerung auch nach 65 weiterarbeitet, wird in die-
ser Statistik also gar nicht erfasst. Mit dieser Erfassungs- und
Berechnungsmethode kann das effektive Rentenalter das
ordentliche natürlich gar nie übersteigen.
Im Gegensatz zum BFS nutzt die OECD eine Definition des
effektiven Rentenalters, welche sich auf die Beschäftigungs-
quote sämtlicher Senioren stützt. Der Unterschied ist massiv.
So liegt beispielsweise das effektive Rentenalter der Männer in
der Schweiz nach Methode der OECD bei 66,1 Jahren (2012),
während das BFS 64,1 Jahre ausweist.
Vor diesem Hintergrund wird der Bundesrat eingeladen, die fol-
genden Fragen zu beantworten:
1. Teilt er die Ansicht, dass eine sachliche Diskussion der Höhe
des Rentenalters nur auf der Grundlage sauber erhobener und
berechneter Daten möglich ist?
2. Ist er einverstanden, dass die Zahlen des BFS zum effektiven
Rentenalter diese Diskussionsgrundlage nicht liefern können?
3. Wie beabsichtigt er die Berechnung des effektiven Rentenal-
ters zu verbessern?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3249 n Ip. Pfister Gerhard. Aufenthaltsrechtliche Privi-
legierung von Staatenlosen?  (19.03.2015)
1. Ist es richtig, dass nach geltendem Recht für anerkannte
Flüchtlinge eine Niederlassungsfrist von zehn Jahren gilt, wäh-
rend sie für Staatenlose nur fünf Jahre beträgt?
2. Falls zutreffend, welche Massnahmen schlägt der Bundesrat
vor, um diese Ungleichbehandlung zu beseitigen?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3250 n Ip. Pfister Gerhard. Säumige Zahler aus dem 
Ausland. Ein Problem?  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, auf folgende Fragen zu antworten.
1. Besteht ein Problem, dass sich in der Schweiz aufhaltende
Ausländer prozentual ihren Zahlungsverpflichtungen häufiger
entziehen als Schweizer?
2. Gibt es dazu zahlenmässige Grundlagen?
3. Wie stellt er sich zu allfälligen Massnahmen wie der Andro-
hung des Entzugs der Aufenthaltsbewilligung bei einer gewis-
sen Zahl von Betreibungen?
4. Wie stellt er sich zu einer möglichen Verbesserung des Infor-
mationsaustausches zwischen den Betreibungsämtern?
5. Welche anderen Massnahmen schlägt er vor?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3251 n Mo. Bourgeois. Öffentliches Beschaffungswe-
sen. Transparenz bei den Vergabekriterien  (19.03.2015)
Ich fordere den Bundesrat auf, eine Änderung des Bundesge-
setzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) vorzule-
gen, die sicherstellt, dass bei Vergaben Transparenz herrscht
über die Subunternehmen sowie über die Herkunft und die
Rückverfolgbarkeit der wichtigsten Komponenten.
Mitunterzeichnende: Bulliard, de Buman, Derder, Feller,
Gschwind, Hiltpold, Merlini, Moret, Parmelin, Perrinjaquet,
Rime (11)
05.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3252 n Po. Grin. Frankenstärke und Förderung des Tou-
rismus. Steuerabzug für Ferien im Inland  (19.03.2015)
Um die Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz dazu zu
bewegen, wenigstens einmal im Jahr Ferien im eigenen Land
zu verbringen, bitte ich den Bundesrat zu prüfen, ob nicht für
einen Aufenthalt oder für Ferien im eigenen Land ein jährlicher
Steuerabzug ermöglicht werden könnte. Beispielsweise ein
Abzug von 500 Franken oder mehr für jede steuerpflichtige Per-
son, die mindestens drei Nächte in einem Schweizer Beherber-
gungsbetrieb verbracht hat.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Bugnon, Clottu, Graber Jean-
Pierre, Joder, Schibli, von Siebenthal (7)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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15.3253 n Mo. Quadri. Ausgleich für die frankenbedingten 
Verluste in der Tourismusbranche. Steuerabzug für Ferien 
in der Schweiz  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf auszuarbeiten,
auf dessen Grundlage Ausgaben für Ferien in der Schweiz von
den Steuern abgezogen werden können.
Mitunterzeichnende: Pantani, Romano (2)
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3254 n Mo. Lohr. Subventionen für "Jugend und Sport"  
(19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Vorkehrungen zu treffen, dass
der J+S-Subventionskredit (2015: 75,5 Millionen Franken) im
Voranschlag 2016 um mindestens 15 Millionen Franken aufge-
stockt wird. Damit sollen die per 1. August 2015 angekündigten
Beitragskürzungen nicht vollzogen bzw. rückgängig gemacht
werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amstutz, Gilli, Gros-
sen Jürg, Grunder, Humbel, Landolt, Markwalder, Moser, Rei-
mann Maximilian, Stahl, Steiert, Trede, Wasserfallen (14)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3255 n Ip. Naef. Neue Auswanderungswelle aus 
Kosovo. Was tun?  (19.03.2015)
Die Meldungen über die grosse Anzahl von kosovarischen
Staatsbürgerinnen und -bürgern, die ihr Land in den letzten
Tagen und Wochen Richtung übriges Europa verlassen haben,
beschäftigen die Menschen in Europa und fordern die Kosovo-
Politik der internationalen Gemeinschaft heraus.
1. Welche Ursachen führten zu dieser Auswanderungswelle in
Kosovo? Wie viele Menschen leben in Kosovo in Armut, wie
viele sind arbeitslos? Warum kommen die wirtschaftliche Ent-
wicklung und der Aufbau rechtsstaatlicher Behörden nicht
rascher voran?
2. Was bedeutet diese "Abstimmung mit den Füssen" für die
Strategie, welche die internationale Gemeinschaft und die
Schweiz seit der Unabhängigkeitserklärung von 2008 gegen-
über Kosovo verfolgt haben? Wird der Bundesrat einen Prozess
zur Überprüfung und Neuformulierung seiner Politik gegenüber
diesem jungen Staat einleiten?
3. Welche Bilanz zieht er aus den Bestrebungen der in Kosovo
seit Jahren tätigen internationalen Missionen wie Unmik (seit
1999), OSZE-Mission (seit 1999), Kfor (seit 1999), Eulex
Kosovo (seit 2008) und anderen? Wie nimmt die Bevölkerung
von Kosovo die "Internationalen" wahr? Setzten diese allzu
lange die Priorität auf Stabilität statt auf Demokratie und Kampf
gegen die Korruption? Werden diese Missionen ihre Strategie
aufgrund der neuen Auswanderungswelle anpassen? Wird der
Bundesrat sie dazu auffordern?
4. 2009 trat die Republik Kosovo dem Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) bei. 2010 gewährte dieser Kosovo ein erstes
Beistandsabkommen, verknüpft mit einem umfassenden Pro-
gramm zur Stabilisierung des Staatshaushaltes und des Finanz-
sektors. Wie beurteilt der Bundesrat Erfolg und Misserfolg der
IWF-Politik in Kosovo? Erfolgten die geforderten Privatisierun-
gen überstürzt? Bildet die fehlgeleitete Transformation den
Nährboden für Korruption und Machtmissbrauch?
5. In welche Richtung und mit welchem Mitteleinsatz setzt der
Bundesrat die Zusammenarbeitsprogramme mit Kosovo fort?
Wie kann das grosse Potenzial der kosovarischen Diaspora in

der Schweiz vermehrt zur Entwicklung des Heimatlandes beitra-
gen?
6. Wird der Bundesrat das Sozialversicherungsabkommen mit
Kosovo unverzüglich wieder einführen?
7. Wird er den Visazwang lockern und endlich Reiseerleichte-
rungen gewähren?
8. Wie können grenzüberschreitende Dienste des täglichen
Lebens von und nach Kosovo wie Telefonie und Zahlungsver-
kehr erleichtert werden?
Mitunterzeichnende: Fehr Jacqueline, Friedl, Gross Andreas,
Gysi, Leuenberger-Genève, Maire Jacques-André, Sommaruga
Carlo, Tornare, Vischer Daniel, Wermuth (10)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3256 n Ip. Naef. Welche Aussenpolitik gegenüber den 
autoritären Monarchien im Golfkooperationsrat?  
(19.03.2015)
Die Schweizer Aussenpolitik gegenüber den autoritären Monar-
chien im Golfkooperationsrat (GCC) ist schwer lesbar. Einer-
seits pflegt die Schweiz mit den GCC-Mitgliedstaaten
wirtschaftlich und rüstungstechnisch eine enge Kooperation und
baut sein Botschaftsnetz aus. Andererseits hat das Departe-
ment für auswärtige Angelegenheiten seine Menschenrechtspo-
litik verstärkt und erfreulicherweise die grausame,
unmenschliche und erniedrigende Bestrafung des Menschen-
rechtsverteidigers Raif Badawi in Saudi-Arabien scharf verurteilt
und den Stopp der Auspeitschung gefordert.
1. Welche aussenpolitische Strategie verfolgt der Bundesrat
gegenüber den sechs autoritären Monarchien, die im Golfko-
operationsrat zusammenarbeiten?
2. Was unternimmt er, damit diese die Menschenrechte achten
und Zivilgesellschaft, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stär-
ken?
3. Terrorgruppen, die sich auf fundamentalistisch-sunnitische
Ideologien berufen, haben oft in den sunnitischen GCC-Mit-
gliedstaaten ihren Ursprung und ihre finanzielle Grundlage.
a. Was unternimmt er, um die Finanzierung des Terrorismus -
welche Konfession auch immer vorgeschoben wird - an seiner
Wurzel zu bekämpfen?
b. Welche friedenspolitische Strategie verfolgt er in der Region?
Wie wirkt er Ethnisierung und Konfessionalisierung entgegen?
4. Am 1. Juli 2014 trat das Freihandelsabkommen zwischen
den Efta-Staaten und den Mitgliedstaaten des Golfkooperati-
onsrates in Kraft.
a. Inwiefern bekräftigt dieses Abkommen den Vorrang der Men-
schenrechte und die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei
der Arbeit, wie sie die Internationale Arbeitsorganisation in ihren
Kernarbeitsnormen definiert hat?
b. Wie wirkt es sich auf die Menschenrechte und die Rechte bei
der Arbeit aus? Mit welchen Methoden und Massnahmen
schätzt der Bundesrat diese Auswirkungen ab? Wen hat er mit
dem Monitoring beauftragt?
c. Spricht er an den Treffen zur Umsetzung dieses Abkommens
die Menschenrechte und die Kernarbeitsnormen konsequent
an?
5. Welche wirtschaftlichen Interessen verfolgt die Schweiz in
den GCC-Mitgliedstaaten? Wie gestalten sich Aussenhandel,
Investitionen, Tourismus, rüstungsindustrielle Interessen?
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6. Worum geht es bei den Besuchen des Vorstehers VBS und
des Armeechefs in GCC-Mitgliedstaaten?
Mitunterzeichnende: Fehr Jacqueline, Friedl, Gross Andreas,
Gysi, Leuenberger-Genève, Maire Jacques-André, Sommaruga
Carlo, Tornare, Vischer Daniel, Wermuth (10)
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3257 n Ip. Romano. Bekämpfung der organisierten Kri-
minalität. Organisation und Vorgehen der Bundespolizei  
(19.03.2015)
Als Folge der zunehmenden Bedrohung durch den Dschihadis-
mus hat der Bundesrat - zusätzlich zum Kommissariat der Bun-
despolizei, das ebenfalls mit der Problematik beauftragt ist -
eine interdepartementale Task Force zur Bekämpfung des Ter-
rorismus eingesetzt. Während dem Terrorismus zu Recht
grosse Aufmerksamkeit zuteilwird, fehlt es bei der organisierten
Kriminalität an Koordination und Entscheidungswillen; dies
betrifft namentlich die organisierte Kriminalität aus Italien, aber
auch aus Ost und Fernost, die genau so gefährlich ist und
ebenso das Potenzial hat, die bestehende Ordnung zu destabi-
lisieren.
1. Wenn ein italienischer Staatsanwalt am Fernsehen der italie-
nischsprachigen Schweiz (http://www.rsi.ch/la1/programmi/
informazione/falo/Ndrangheta-in-Svizzera-3841474.html) in
aller Ruhe feststellt, dass seiner Meinung nach die Schweiz
nicht immun sei gegen die Unterwanderung durch die Mafia und
dass diese Unterwanderung sogar schon begonnen habe, ist es
dann nicht an der Zeit, entsprechende präventive und repres-
sive Gegenmassnahmen zu ergreifen?
2. Die Bundespolizei erklärt die organisierte Kriminalität jedes
Jahr erneut zum vorrangigen Problem. Welche konkreten Mass-
nahmen wurden getroffen? Welche und wie viele Einheiten sind
ausschliesslich und direkt mit der Bekämpfung der organisierten
Kriminalität beschäftigt?
3. Gibt es auf Bundesebene ein Monitoring der italienischen
organisierten Kriminalität und/oder der organisierten Kriminalität
anderswo? Gab es ein solches eventuell in früheren Zeiten?
4. Braucht es zu diesem Zweck nicht eine Struktur, die sich um
dieses Phänomen kümmert? Ist es denkbar, eine Abteilung
oder ein Kommissariat zu schaffen, die oder das sich aus-
schliesslich mit der organisierten Kriminalität beschäftigt, oder
aber eine Task Force ähnlich derjenigen zur Bekämpfung des
Terrorismus?
5. Der Bundesanwalt der Schweiz, Michael Lauber, hat kürzlich
in einem Interview am Fernsehen der italienischsprachigen
Schweiz
(http://www.rsi.ch/lrete-uno/programmi/informazione/modem/
La-mafia-in-Svizzera-3515586.html) gesagt, dass in Zürich,
Lugano, Bern und Lausanne Verfahren gegen die italienische
organisierte Kriminalität laufen würden. Dies zeigt, dass die
Bundeskriminalpolizei im Kampf gegen die italienische organi-
sierte Kriminalität alle Register zieht. Wer von der Bundeskrimi-
nalpolizei hat eine Übersicht über das gesamte Phänomen?
Erfolgt der Kampf gegen die organisierte Kriminalität wirklich
und tatsächlich koordiniert?
6. Inwieweit wird im Kampf gegen die organisierte Kriminalität
mit der Bundesanwaltschaft zusammengearbeitet? Gibt es
einen koordinierten und strukturierten Ansatz?
7. Inwieweit wird mit den Kantonspolizeien zusammengearbei-
tet? Gibt es einen koordinierten und strukturierten Ansatz?

Mitunterzeichnende: Pantani, Quadri, Regazzi, Rusconi (4)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3258 n Ip. Romano. Casinò Admiral AG von Mendrisio. 
Aufgabe der Zahlung der nach Konzession vorgesehenen 
gemeinnützigen Beiträge  (19.03.2015)
Laut Medienberichten hat die Casinò Admiral AG von Mendrisio
einseitig beschlossen, die Zahlung der Beiträge einzustellen, zu
der sie sich gegenüber der Gemeinde Mendrisio und, über die
eigens zu diesem Zweck errichtete NCKM Mendrisiotto AG,
gegenüber anderen Gemeinden des Mendrisiotto sowie auch
gegenüber öffentlichen Einrichtungen und Vereinigungen, die
sich für die Realisierung gemeinnütziger Vorhaben einsetzen,
verpflichtet hat.
Die Standort- und die Betriebskonzession für Casinos B sehen
die Pflicht zur Bezahlung solcher Beiträge vor. Den Beitrags-
empfängern auferlegen sie die Erfüllung einiger Voraussetzun-
gen in Bezug auf die Organisation und die Geschäftsführung,
damit ihre Vorhaben als gemeinnützig anerkannt werden. Die
Spielbanken haben zudem ein Privileg: Es wird garantiert, dass
sie von bedeutenden Steuererleichterungen profitieren können.
Ich mache mir Sorgen darüber, dass immer mehr öffentliche
Einrichtungen und Vereinigungen sich in einer schwierigen
Lage befinden, und frage deshalb den Bundesrat:
1. Auf welche Summe belaufen sich die Gewinne und die Steu-
ererleichterungen der Casinò Admiral AG, seit ihr die Konzes-
sionen erteilt wurden?
2. Hat die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) der
Spielbank empfohlen, die Zahlung der Beiträge zu stoppen (wie
dies einige Medien, darunter der "Corriere del Ticino" vom 2.
März 2015, S. 3, berichten)?
3. Warum hat die ESBK die Spielbank angesichts derer Millio-
nengewinne nicht dazu aufgefordert, ihren Verpflichtungen
nachzukommen?
4. Die Spielbank rechtfertigt die Einstellung der Beitragszahlun-
gen mit dem sinkenden Umsatz. Hat sie 2014 einen Verlust ein-
gefahren? Wenn ja, wie hoch ist er?
5. Sehen die entsprechenden Vereinbarungen die Möglichkeit
vor, die Beiträge zu senken? Unter welchen Voraussetzungen?
Sind diese Voraussetzungen schon erfüllt worden? Ab wann
entfalten die Folgen ihre Wirkung? Wie wird die Höhe der Sen-
kung berechnet? Ist vorgesehen, dass in jedem Fall ein Min-
destbetrag entrichtet werden muss?
6. Hat die ESBK die Rechnung des fraglichen Casinos geprüft?
Hat sie sie in allen Einzelheiten geprüft und damit auch die
Kostenentwicklung in dieser Spielbank? Hat sie die innerhalb
der internationalen Gruppe, zu der die Casinò Admiral AG
gehört, erbrachten Leistungen geprüft?
7. Die Spielbank hat ein Kommunikationsbüro damit betraut, die
politischen Behörden und die anderen Empfängereinrichtungen
zu kritisieren. Lassen sich solche Ausgaben einer Gesellschaft,
die eine eidgenössische Konzession hat und angibt, sie befinde
sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, rechtferti-
gen?
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Cassis, Merlini, Pan-
tani, Quadri, Regazzi, Rusconi (7)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.
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15.3259 n Ip. Stahl. Kick-backs unter Ärzten  (19.03.2015)
Anfang 2015 wurde bekannt, dass es offenbar mehr Fälle als
bisher angenommen gibt, in welchen Ärzte gegen Geld Spezia-
listen und Kliniken vermitteln:
1. Sind dem BAG solche Fälle von Kick-backs bekannt?
2. Sind strafrechtliche Schritte unternommen worden? Wenn
nein, warum nicht?
3. Was für Möglichkeiten gibt es, dass solche nichtvorgesehe-
nen Kick-back-Zahlungen gemeinsam und unter Federführung
der Standesorganisationen vermehrt geahndet und sanktioniert
werden können?
4. Könnte die partielle Aufhebung des Vertragszwangs dabei
nicht Abhilfe schaffen und somit die Qualität des Gesundheits-
wesens verbessern?
05.06.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3260 n Ip. Fluri. Bürokratie beschränkt Eigentumsnut-
zung und verhindert die Energiewende  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie gedenkt er die Energiewende umzusetzen, wenn auf-
grund der neusten Solarnutzungsnorm (Art. 18a RPG) ein rosti-
ges Wellblechdach als "Kulturdenkmal von nationaler
Bedeutung" gilt und die solare Dachnutzung von 80 000 Kilo-
wattstunden pro Jahr verboten ist?
2. Gemäss Artikel 89 Absatz 4 der Bundesverfassung sind die
Kantone für den "Verbrauch" von Energie zuständig. Für die
"Produktion" z. B. von Solarstrom verfügt der Bund in Artikel 89
Absätze 1 und 2 der Bundesverfassung über die notwendige
Verfassungskompetenz. Wäre es nicht ein Beitrag gegen die
überbordende Bürokratie und für mehr Eigenverantwortung im
Interesse der Energiewende, wenn bereits einmal bewilligte
Gebäude für die energetische Solarnutzung von Fassaden oder
Dächern keine neue Baubewilligung benötigen, sofern die Fas-
saden und/oder Dächer in Länge und Breite gegenüber der
ursprünglichen Bewilligung mehr geändert werden als um die
zusätzlich notwendige Dämmung?
3. Wie beurteilt er die Umsetzung der Ziffer 2, wenn die im Ver-
zeichnis der Baudenkmäler von nationaler und internationaler
Bedeutung gemäss Haager Abkommen von 1954 für den
Schutz von Kulturgut vom 26. März 1999 bzw. vom 9. Oktober
2004 (SR 0.520.33) aufgeführten Gebäude davon ausgenom-
men werden?
Mitunterzeichnende: Hausammann, von Siebenthal (2)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3261 n Ip. Markwalder. Präventive Massnahmen zur 
Verbesserung der Rechtssicherheit für Unternehmen bei 
der kettenhaften Weitervergabe von Arbeiten im Bausektor  
(19.03.2015)
1. Wie beurteilt der Bundesrat die Bedeutung von wirksamen
Massnahmen zur Einhaltung von minimalen Lohn- und Arbeits-
bedingungen für die Akzeptanz der Personenfreizügigkeit mit
der Europäischen Union (EU) in der Schweizer Bevölkerung?
2. Wie beurteilt er die Entwicklung der Situation bezüglich der
Nichteinhaltung von minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen
seit der Einführung der Solidarhaftung der Erstunternehmer des
Bauhaupt- und Baunebengewerbes in den verschiedenen

Regionen? Welche Auswirkungen sieht er insbesondere für die
betroffenen Erstunternehmen, für die Arbeitnehmenden und für
die Qualitätssicherung in der Auftragsabwicklung?
3. Verstösse gegen die minimalen Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen werden zu oft erst bei Stichproben und Kontrollen erkannt,
wenn der Schaden für das Erstunternehmen, für die betroffenen
Arbeitnehmenden und für die Qualität bei der Ausführung
bereits eingetreten ist. Welche präventiv wirksamen Instru-
mente hält der Bundesrat grundsätzlich für geeignet, um die
Rechtssicherheit der Erstunternehmer zu verbessern und deren
Risiken zu mindern?
4. Ist er bereit, solche präventiven Massnahmen in seinem Dia-
log mit den Sozialpartnern einzubringen?
5. Welche Rolle sieht er für präventive Massnahmen in seiner
eigenen Bautätigkeit? Wie könnten solche Massnahmen die
Vergabepraxis des Bundes wirkungsvoll unterstützen?
Mitunterzeichnende: Cassis, Feller, Hiltpold, Merlini, Moret,
Schilliger, Stahl, Walti Beat, Wasserfallen (9)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3262 n Ip. Markwalder. Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für die Filmverarbeitung in der Schweiz  
(19.03.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Ist er bereit, die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingun-
gen dahingehend zu verbessern, dass namentlich bei geförder-
ten Schweizer Filmen eine erhöhte Verarbeitung in der Schweiz
erfolgt bzw. dass in Analogie zur Swissness-Vorlage möglichst
viel Schweiz im Schweizer Film drin ist?
2. Wie positioniert er sich gegenüber öffentlich subventionierten
Institutionen und Akteuren wie beispielsweise der Cinémathè-
que suisse, damit diese möglichst viele Restaurierungs- und
sonstige Aufträge in der Schweiz und nicht im Ausland verarbei-
ten?
3. Gedenkt er auf die SRG dahingehend Einfluss zu nehmen,
dass diese vermehrt mit unabhängigen schweizerischen audio-
vision- und filmtechnischen Betrieben und Technikern zusam-
menarbeitet, damit die erhobenen Gebühren auch am
Verarbeitungsstandort Schweiz investiert werden?
4. Sieht er weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der aktuel-
len und künftigen Rahmenbedingungen für die Filmverarbeitung
in der Schweiz?
Mitunterzeichnende: Cassis, Feller, Galladé, Hiltpold, Lusten-
berger, Merlini, Moret, Reynard, Steiert, Trede, von Graffenried,
Walti Beat, Wasserfallen (13)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3263 n Mo. Markwalder. Revision des Entsendegesetzes  
(19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Hinblick auf die Umsetzung
von Artikel 121a der Bundesverfassung eine Revision des Ent-
sendegesetzes (EntsG) vorzulegen bezüglich orts- und bran-
chenüblichen Löhnen, der Anrechnung von Zulagen (Art. 2) und
der Unterscheidung von Kurz- und Langzeitentsendungen.
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Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Caroni, Cassis, Feller, Hil-
tpold, Lustenberger, Merlini, Rutz Gregor, Stahl, Walti Beat,
Wasserfallen (11)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3264 n Ip. Hadorn. Solarstromproduktion und Energie-
sparmassnahmen der Transportunternehmen  (19.03.2015)
Mit dem Ausstieg aus der Atomenergie zeichnen sich für die
Umsetzung der Energiestrategie 2050 auch für die Transportun-
ternehmen konkrete Herausforderungen ab. Im Hinblick auf den
zu reduzierenden Energieverbrauch und entsprechende Kom-
pensation bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beant-
worten:
1. In welchem Umfang (Fläche, Leistung) nutzen die Transport-
unternehmen bzw. deren Infrastrukturbetriebe/-betriebseinhei-
ten die Flächen (Dächer, Lärmschutzwände, evtl. Gleisanlagen)
für Fotovoltaik und Solarthermie?
2. Wie gross schätzt der Bundesrat die zur Verfügung stehende
Fläche, welche für die Eignung einer entsprechenden Nutzung
geprüft werden könnte?
3. Ist bereits bekannt, wie viel geeignete Fläche mit Sicherheit
entsprechend genutzt werden könnte?
4. Wie viel Fläche wird heute bereits entsprechend genutzt?
5. Welche Massnahmen sieht der Bundesrat, mit denen er die
entsprechende Nutzung geeigneter Flächen
a. bei Transportunternehmen mit seinem direktem Eignerein-
fluss und
b. bei anderen Transportunternehmen fördern kann?
6. Sind ihm konkrete Energiekennzahlen der Transportunter-
nehmen bekannt, und werden diese für energetische Verbesse-
rungen genutzt?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Feri Yvonne, Friedl, Gysi, Heim, Jans, Jositsch, Kiener Nellen,
Masshardt, Munz, Nordmann, Piller Carrard, Schneider Schüt-
tel, Schwaab, Semadeni, Steiert, Tschümperlin, Voruz,
Wermuth (21)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3265 n Ip. Wermuth. Griechische Steuerflucht bekämp-
fen. Vorgezogenen automatischen Informationsaustausch 
prüfen  (19.03.2015)
1. Wie hoch schätzt der Bundesrat die auf Schweizer Bankkon-
ten gelagerten griechischen Vermögen? Wie viel davon ist erst
seit 2008 in die Schweiz verschoben worden? Wie hoch schätzt
er den unversteuerten Anteil?
2. Im Wissen, dass der Gesetzesprozess zum automatischen
Informationsaustausch gegenwärtig am Laufen ist, stellt sich
dennoch die Frage, ob ein Informationsaustausch auf Verord-
nungsebene mit Griechenland provisorisch so rasch wie mög-
lich vorgezogen werden kann. Sieht er eine solche Möglichkeit?
3. Auf einen im Februar 2014 von der Schweiz unterbreiteten
Vorschlag zur Regelung von steuerlichen Altlasten hat die grie-
chische Regierung nicht reagiert. Ist er bereit, den entsprechen-
den (oder einen angepassten) Vorschlag der neuen
griechischen Regierung erneut zu unterbreiten? Wenn ja: Wie
sieht dieser Vorschlag aus? Gab es diesbezüglich Kontakte mit
der neuen Regierung in Athen?

4. Ist er bereit, im HSBC-Fall für Griechenland Amtshilfe zu lei-
sten?
5. Welchen Beitrag leistet die Schweiz zudem, damit Griechen-
land aus der wirtschaftlichen und sozialen Krise findet?
Mitunterzeichnende: Fridez, Leuenberger-Genève, Marra,
Naef, Pardini, Reynard, Schelbert, Schwaab, Tornare,
Trede (10)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3266 n Mo. Wermuth. Nationales Forschungsprogramm 
zur Rolle der Schweiz bei der Abwicklung unlauterer und 
unrechtmässiger Finanzflüsse  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, ein nationales Forschungspro-
gramm gemäss Bundesgesetz über die Förderung der For-
schung und der Innovation einzuleiten, das die Rolle des
schweizerischen Finanz- und Rohstoffhandelsplatzes bei der
Abwicklung unlauterer und unrechtmässiger Finanzflüsse
(Steuerhinterziehung und -vermeidung, Geldwäscherei, Korrup-
tion usw.) in Vergangenheit und Gegenwart und Möglichkeiten
zu deren Bekämpfung untersucht.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bernasconi, Carobbio Guscetti,
Chopard-Acklin, Fridez, Gysi, Jans, Leuenberger-Genève,
Maire Jacques-André, Marra, Munz, Naef, Nussbaumer, Par-
dini, Reynard, Schelbert, Schneider Schüttel, Schwaab, Som-
maruga Carlo, Tornare, Trede (21)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3267 n Ip. Maier Thomas. Bürokratieabbau durch die 
Harmonisierung der Betreibungsregister  (19.03.2015)
Die Struktur der Betreibungsämter und -register ist historisch
gewachsen. Dies hat dazu geführt, dass einzelne Gemeinden in
mehrere Betreibungskreise unterteilt sind (z. B. Zürich oder
Winterthur). Die kleinräumige Unterteilung der Betreibungsregi-
ster führt zu einem hohen bürokratischen Aufwand für die Ein-
wohnerinnen und Einwohner, die Unternehmen aber auch die
Betreibungsämter selber. Zudem führen die fragmentierten
Register zu einer schlechten Transparenz bezüglich den offe-
nen Betreibungen, denn nach einem Umzug in einen anderen
Betreibungskreis sind die offenen Betreibungen im neuen
zuständigen Betreibungsregister nicht mehr ersichtlich. Der
Kantonsrat Zürich hat aus diesen Gründen am 9. März 2015 die
Motion Zeugin (251/2014) zur Schaffung eines Betreibungsregi-
sters für den Kanton Zürich an den Regierungsrat überwiesen.
Der Bundesrat wird gebeten in diesem Zusammenhang fol-
gende Fragen zu beantworten:
1. Erachtet er die aktuelle Situation, in der einzelne Gemeinden
in unterschiedliche Betreibungskreise aufgeteilt sind, weiterhin
als zukunftsträchtig?
2. Befürwortet er, dass durch die Zusammenlegung von Betrei-
bungsregistern die Transparenz erhöht und der administrative
Aufwand in Bezug auf die Betreibungsregister reduziert wird?
3. Ist er bereit, zusammen mit dem Kanton Zürich ein Pilot für
die Harmonisierung der Betreibungsregister umzusetzen und
damit die Grundlage für eine schweizweite Umsetzung zu
schaffen?
4. Ist er bereit, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, damit
ein schweizweit gültiger Personen-Identifikator (sowie die not-
wendigen Normen für eine über den Kanton Zürich hinausge-
hende Harmonisierung) festgelegt werden kann?
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Mitunterzeichnende: Bäumle, Böhni, Fischer Roland, Grossen
Jürg, Kessler, Moser, Weibel (7)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3268 n Ip. Flückiger Sylvia. Wie lange sollen uns Krimi-
naltouristen noch auf der Nase herumtanzen?  (19.03.2015)
Die Schweiz gehört zum Schengenraum, und einst hiess es, mit
der Einführung des Schengenraumes würden die Aussengren-
zen besser gesichert und innerhalb des Raumes würden mobile
und sogar grenzüberschreitende Patrouillen für Sicherheit sor-
gen. Tatsache ist, dass die EU heute ein Eldorado für kriminelle
Banden aus dem Osten ist und die Schweiz statistisch gesehen
sich dem EU-Niveau in Sachen Kriminalität angeglichen hat,
zum Schaden der hiesigen Bevölkerung. Gefangene haben
kaum etwas zu befürchten, einerseits mangels Gefängnisplät-
zen, andererseits dank des Haftstandards in der Schweiz. Die
Haftbedingungen in der Schweiz können kaum als abschrek-
kend bezeichnet werden, insbesondere wenn sie mit jenen in
den Herkunftsländern der Delinquenten verglichen werden. Ich
bitte den Bundesrat daher um Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie beurteilt er die Wirksamkeit des Schengener Sicherheits-
systems vor dem Hintergrund der wachsenden Zahl der krimi-
nellen Banden, welche nicht nur das Grenzgebiet, sondern
immer häufiger auch das Landesinnere heimsuchen?
2. Ist er bereit, dafür zu sorgen, dass das System optimiert wird
oder andernfalls ein Austritt aus dem Schengenraum in Erwä-
gung gezogen wird?
3. Teilt er die Auffassung, dass es für die Bevölkerung wenig
befriedigend ist, wenn sie angewiesen wird, ihre Wohnung zu
sichern und sich einen Hund zuzulegen, wenn sie sich vor Ein-
brechern schützen will?
4. Hat er bereits Massnahmen eingeleitet, um der steigenden
Einbruchsrate entgegenzuwirken? Wenn ja, welche? Wenn
nein, warum nicht?
5. Ist er bereit, die Haftbedingungen zu verschärfen, damit sie
wirklich abschreckend wirken? Wenn ja, welche?
Mitunterzeichnende: Binder, Geissbühler, Graber Jean-Pierre,
Herzog, Parmelin, Rime, Rösti, Schibli, Stamm, Wobmann (10)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3269 n Po. Masshardt. Übereinkommen zur Verminde-
rung der Staatenlosigkeit  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert, den Beitritt der Schweiz zum
Übereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit zu prü-
fen und dazu einen Bericht vorzulegen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Chopard-Acklin, Friedl, Galladé, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn,
Hardegger, Jans, Kiener Nellen, Munz, Nussbaumer, Sema-
deni, Voruz (16)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
19.06.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

x 15.3270 n Ip. Masshardt. Welche Projekte öffentlicher 
Gemeinden oder privater Institutionen werden oder wurden 
durch die Armee ausgeführt?  (19.03.2015)
Im Januar 2015 wurde publik, dass WK-Soldaten zugunsten der
Gemeinde Innertkirchen und der Kraftwerke Oberhasli, einer

privatrechtlichen Aktiengesellschaft, Rodungsarbeiten durch-
führten. Dies führte zu verschiedener Kritik: Einerseits sah sich
das lokale Gewerbe durch den Einsatz von Angehörigen der
Armee konkurrenziert, andererseits wurde eine private Firma
durch den Einsatz von Armeeangehörigen begünstigt. Und drit-
tens ist es fraglich, ob solche Einsätze Aufgabe der Armee sind.
Ein Vertreter des VBS bestätigte gegenüber Medien den Ein-
satz. Laut dem Bauverwalter von Innertkirchen handelt es sich
um "Ausgleichsleistungen" der Armee, "für Belastungen, die
durch den Militärflugplatz entstehen". Ich bitte den Bundesrat
um Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie schätzt er den Sachverhalt bezüglich Konkurrenz des
lokalen Gewerbes durch die Armee ein?
2. Hätten diese Arbeiten auch von lokalen Unternehmen durch-
geführt werden können?
3. Welche gesetzliche Grundlage besteht für Einsätze wie den
obengenannten durch die Armee?
4. Artikel 67 des Militärgesetzes hält fest: "Hilfe wird nur soweit
geleistet, als die Aufgabe im öffentlichen Interesse liegt und es
den zivilen Behörden nicht mehr möglich ist, ihre Aufgaben in
personeller, materieller oder zeitlicher Hinsicht zu bewältigen."
Ist der Bundesrat der Ansicht, dass diese Bestimmung Einsätze
wie denjenigen in Innertkirchen ausschliesst?
5. Wird der Einsatz auch von der Armee als "Ausgleichslei-
stung" für Belastungen durch das Militär betrachtet?
6. Falls nein, als was?
7. Welche Projekte öffentlicher Gemeinden und/oder privater
Institutionen werden/wurden (auch an anderen Standorten)
durch die Armee durchgeführt?
8. Erachtet es der Bundesrat als problematisch, dass eine pri-
vate Aktiengesellschaft durch den über Sozialversicherungsbei-
trägen finanzierten Arbeitseinsatz von Angehörigen der Armee
begünstigt wird?
9. Wie stellt die Armee sicher, dass Einsätze zugunsten öffentli-
cher Gemeinden und/oder privater Institutionen arbeitsmarkt-
neutral ausfallen?
10. Wie stellt die Armee sicher, dass durch solche Einsätze der
militärische Auftrag nicht beeinträchtigt wird?
Mitunterzeichnende: Allemann, Amarelle, Chopard-Acklin,
Friedl, Galladé, Gysi, Hadorn, Hardegger, Jans, Voruz (10)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3271 n Ip. Parmelin. 6, 7, 9, 13, 15, 25 oder 38 Rappen 
mehr pro Liter Benzin?  (19.03.2015)
Der Bundesrat hat innerhalb von weniger als einem Monat die
Botschaft 15.023, "Nationalstrassen- und Agglomerationsver-
kehrsfonds" (NAF), und seinen Vorentwurf der Verfassungsbe-
stimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem
veröffentlicht. Diese zwei Vorlagen, die in einem Abstand von
20 Tagen veröffentlicht wurden, scheinen, um es gelinde zu
sagen, nur wenig aufeinander abgestimmt zu sein. So wird in
der Botschaft der Vorentwurf der Verfassungsbestimmung mit
keinem Sterbenswörtchen erwähnt, und in den Erläuterungen
zu Letzterem wird die erwähnte Botschaft ebenfalls nirgends
ausdrücklich genannt. Diese mangelnde Koordination ist insbe-
sondere deshalb beunruhigend, weil zur in der NAF-Botschaft
angekündigten Erhöhung des Benzinpreises der Vorentwurf
eines Klima- und Energielenkungssystems hinzukommt. Es
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wird nirgends ein Globalbetrag genannt, was von einem kras-
sen Mangel an Transparenz zeugt.
Der Bundesrat wird deshalb gebeten, die folgenden Fragen zu
beantworten:
1. Wie kommt es, dass in der Botschaft 15.023 vom 18. Februar
2015, vor allem aber im später veröffentlichten Vorentwurf vom
13. März 2015 der Verfassungsbestimmung über ein Klima- und
Energielenkungssystem die Kumulation der Auswirkungen die-
ser zwei Vorlagen nirgends explizit erwähnt wird? Es handelt
sich dabei um die Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags um 6
Rappen, ja vielleicht gar 12 Rappen pro Liter Benzin zur Finan-
zierung des künftigen NAF einerseits und um die verschiedenen
Varianten von Klimaabgaben von 1,3, 2,6, 13 und 26 Rappen
pro Liter andererseits. Insgesamt führt das zu einer Steuerer-
höhung um 7 bis 38 Rappen pro Liter Benzin in den Jahren
2021 bis 2030.
2. Steht dieser krasse Mangel an Transparenz in einem Zusam-
menhang mit der überaus deutlichen Ablehnung der eidgenös-
sischen Volksinitiative "Energie- statt Mehrwertsteuer" der
Grünliberalen?
3. Hat der Bundesrat Modellrechnungen über die Steuereinbus-
sen infolge des Tanktourismus durchgeführt, der durch eine
Erhöhung des Benzinpreises um mehr als 6 Rappen pro Liter
entstehen würde?
a. Wenn ja, ist er bereit, die Ergebnisse dieser Modellrechnun-
gen vor Ablauf der Frist der Vernehmlassung zur erwähnten
Verfassungsbestimmung zu veröffentlichen?
b. Wenn nein, wieso nicht?
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Amstutz, Borer, Bourgeois,
Bugnon, Clottu, Egloff, Feller, Flückiger Sylvia, Germanier, Grin,
Killer Hans, Lüscher, Rime, Stamm, Veillon, Wobmann (17)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3272 n Mo. Parmelin. Eidgenössische Finanzverwaltung 
und Währungsschwankungen. Den Schritt vom Mittelalter 
in die Moderne wagen  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, rasch die nötigen gesetzlichen
oder reglementarischen Massnahmen zu treffen, damit die Eid-
genössische Finanzverwaltung (EFV) ihre Methoden der Lei-
stungsverrechnung möglichst schnell der heutigen finanziellen
Wirklichkeit anpasst.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Binder, Bortoluzzi, Bourgeois, Bugnon, Clottu, Golay, Matter,
Pezzatti, Pieren, Rime, Ritter, Rutz Gregor, Stamm, Veillon (17)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3273 n Ip. Heim. Qualität der 
Brustkrebsuntersuchungen  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, aufzuzeigen:
1. in welcher Periodizität das BAG einen Bericht über die Durch-
führung der Qualitätssicherung bei Mammografien inner- und
ausserhalb von Programmen (Mammografie in Screening-Pro-
grammen, opportunistische Mammografie, diagnostische Mam-
mografie), wie es in Artikel 77 KVV vorgesehen ist, prüft.
Welches Datum trägt der jüngste geprüfte Bericht?
2. nach welchen Kriterien und Standards die Prozess- und die
Strukturqualität auszuweisen sind und geprüft werden und wie
die Ergebnisqualität (z. B. Anzahl falscher positiver Befunde?)
definiert und ausgewiesen wird.

3. ob die Qualität aller Mammografien neuesten europäischen
Standards zu entsprechen hat und ob mit oder ohne nationale
Qualitätsstrategie mindestens das europäische Qualitätsniveau
in der Schweiz eingehalten wird.
4. inwiefern es sich aus Sicht (potenzieller) Patientinnen
bewährt hat, die Qualitätssicherung den Tarifpartnern zu über-
lassen, und wie dies das BAG als gute Lösung konkret nach-
weisen kann.
5. wie weit die Erarbeitung der neuen Qualitätsstandards für die
Früherkennung von Brustkrebs mit Mammografien im opportu-
nistischen Verfahren wie in Screening-Programmen ist, was sie
konkret beinhalten, ob und wie sie die Struktur-, die Prozess-
und die Ergebnisqualität definieren und wie die Qualität der drei
Bereiche gesichert werden kann.
6. welcher Handlungsbedarf (Datentransparenz, Stichproben
Qualitätsregister?) bei der Ergebnisqualität besteht.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Hardegger, Kessler, Kiener Nel-
len, Munz, Steiert (6)
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3274 n Ip. Heim. Arzneimittel. Versorgungsprobleme 
lösen  (19.03.2015)
Versorgungsprobleme mit Arzneimitteln (AM) sind zum Tages-
geschäft geworden, melden europäische Spitalapotheker. Auf
ihre Befragung in 36 Ländern (Nov. 2014) gaben 86 Prozent
von ihnen an, mit Lieferschwierigkeiten von AM konfrontiert zu
sein, ein grosser Teil täglich oder mindestens wöchentlich. Oft
fehlen Antiinfektiva, Krebsmedikamente und Betäubungsmittel.
Der Verband EAHP und die GSASA fordern ein Melderegister,
wie es die US-amerikanische FDA realisiert hat. Die Transpa-
renz zur Verfügbarkeit von AM soll auch in der Schweiz verbes-
sert werden. Arbeiten zum Aufbau eines Melderegisters startete
das BWL im Jahr 2012. Das BAG wurde beauftragt, die Situa-
tion zu analysieren und Handlungsempfehlungen aufzuzeigen.
Der Bericht steht noch immer aus.
Der aktuelle europaweite Lieferengpass betreffend Augmentin
(Nov. 2014-April 2015) zeigt die Dringlichkeit der Problematik,
denn auch der zweite Anbieter auf dem Schweizer Markt kann
den Bedarf nicht abdecken, Lieferprobleme bestehen auch bei
alternativen Produkten. Die Pflichtlager können das Versor-
gungsproblem nicht auffangen.
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie wird sichergestellt, dass sich die im Aufbau befindliche
Melde- und Koordinationsplattform der Schweiz als Frühwarn-
system eignet?
2. Umfasst die Meldepflicht alle versorgungskritischen Human-
AM, alle AM der "List of Essential Drugs" der WHO, alle vom
BAG empfohlenen Impfstoffe? Nach welchen Kriterien wird die
Liste erstellt? Welche Fachkreise haben Zugang zu den Mel-
dungen?
3. Wie wird mit Versorgungsengpässen umgegangen, wenn die
AM nicht auf der Liste der Melde- und Koordinationsplattform
figurieren?
4. Ist vorgesehen, dass die Herausgabe von Herstellungsunter-
lagen und die Erteilung von Herstellbewilligungen an weitere
Hersteller bei Versorgungsengpässen verfügt werden können?
5. Wie wird sichergestellt, dass ein medizinischer Bedarf, z. B.
bei Marktrückzug und bei der Vergütung, geprüft wird? Wie wirkt
sich ein Referenzpreissystem auf die Versorgung aus?
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6. Wird im Zulassungsverfahren geprüft, dass ausreichend
Massnahmen zur regelmässigen Wartung der Produktionsanla-
gen umgesetzt werden, um Versorgungsengpässe durch Quali-
tätsmängel zu vermeiden?
7. Wie wird die Lieferfähigkeit der Zulassungsinhaber im Zulas-
sungsverfahren oder bei der Aufnahme auf die Spezialitätenli-
ste berücksichtigt?
8. Welche Massnahmen sieht er bei der Lagerhaltung und bei
der Herstellung vor?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Hardegger, Kessler, Munz,
Steiert (5)
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3275 n Ip. Rytz Regula. Behindert das Projekt N4, 
"Neue Axenstrasse", den neuen Neat-Zubringer am Axen?  
(19.03.2015)
Das Projekt N4, "Neue Axenstrasse", wird nicht nur mit einer
Volksinitiative im Kanton Schwyz bekämpft, sondern steht auch
im Konflikt zum neuen Neat-Zubringer der SBB am Axen. Zwar
wird im Umweltbericht erläutert, dass die angeblich optimierte
Linienführung von Strasse und Bahn eine offene Linienführung
der Neat ohne Überwerfungsbauwerk mit der N4 erlaube.
Ein Blick auf den geltenden kantonalen Richtplan zeigt jedoch
ein anderes Bild. Hier verläuft die neue A4 nördlich/östlich
neben dem geplanten Neat-Zubringer. Diese Linienführung ent-
spricht jener des Sachplans Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene,
vom 30. April 2014 und ist auf der Karte des Sachplans mit
"Verschiebung Nationalstrasse" festgehalten.
Gemäss Planauflage weicht die neue A4 im fraglichen Bereich
jedoch von der obengenannten Linienführung ab und verein-
nahmt die für den Neat-Zubringer vorgesehene Linienführung.
Damit entsteht ein Konflikt zwischen dem A4-Ausführungspro-
jekt und der übergeordneten Neat-Linienführung, wie sie im
Sachplan Infrastruktur Schiene des Bundes und im kantonalen
Richtplan festgehalten ist.
Es stellen sich deshalb folgende Fragen:
1. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass nach den bestehen-
den Plänen (Richtplan und Auflageprojekt) ein Konflikt zwi-
schen der Linienführung der neuen Axenstrasse und dem
geplanten Neat-Zubringer besteht?
2. Führt der Bau des Projektes N4, "Neue Axenstrasse", zu
einer Beeinträchtigung, Verteuerung oder Verunmöglichung des
neuen Neat-Zubringers und damit zu einer Schwächung der
Neuen Eisenbahn-Alpentransversale?
3. Weshalb soll das Projekt N4, "Neue Axenstrasse", zeitlich vor
dem neuen Neat-Zubringer erstellt werden? Welche verkehrs-
bezogene Gesamtschau liegt dieser Priorisierung zugrunde?
4. Welches Projekt ist für das Verkehrssystem der Schweiz aus
Sicht des Bundesrates von grösserer Bedeutung: Das Projekt
N4, "Neue Axenstrasse", oder der neue Neat-Zubringer?
Mitunterzeichnende: Fischer Roland, Mahrer, Trede,
Tschümperlin (4)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3276 n Ip. Rytz Regula. Ausschöpfung der gemäss Land-
verkehrsabkommen zulässigen LSVA-Höchstbeträge  
(19.03.2015)
Das Parlament hat sich mit der Überweisung der Motionen
12.3330 und 12.3401 dafür ausgesprochen, die mit dem Land-
verkehrsabkommen bestehenden Spielräume für die Bemes-
sung der Gebührenhöhe im alpenquerenden Schwerverkehr
auszuschöpfen. Damit soll eine maximale Anreizwirkung für die
Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene erreicht wer-
den.
Der Hauptgrund, dass der gemäss Landverkehrsabkommen
(LVA) zulässige Abgabesatz derzeit nicht erreicht wird, liegt
gemäss Verlagerungsbericht 2013 in der laufenden Erneuerung
der Fahrzeugflotte sowie in der Zuordnung der Euro-Klassen zu
den Abgabekategorien bzw. der nicht erfolgten Anpassung der
Abgabesätze an die jeweils aktuelle Zusammensetzung der
Fahrzeugflotte. Der Spielraum des LVA könnte über eine Ver-
knüpfung von Abklassierung, Erhöhung der Abgabesätze durch
Anpassung an die aktuelle Zusammensetzung der Fahrzeug-
flotte, Flexibilisierung der Bandbreiten und Anpassung an die
Teuerung ausgenutzt werden.
1. Ist der Bundesrat bereit, die zur Umsetzung der Motionen
12.3330 und 12.2301 nötigen Anpassungen des LSVA-Systems
so rasch als möglich zu prüfen?
2. Wie beurteilt er folgende Vorschläge:
a. Aufhebung der Sonderrabatte für Fahrzeuge der Euro-Klasse
II nach 3,5 Jahren Laufzeit auf den 30. Juni 2015.
b. Abklassierung von Fahrzeugen der Kategorie Euro III in die
höchste Abgabestufe.
c. Abklassierung von Fahrzeugen der entsprechenden Euro-
Kategorie aus der niedrigsten Stufe, sobald die gesetzlich vor-
gesehene Mindestdauer von 7 Jahren abgelaufen ist. Das
heisst sofortige Abklassierung der Euro-IV-Fahrzeuge und
Ankündigung der Abklassierung von Euro-V-Fahrzeugen auf
November 2016.
d. Aufhebung der Rabatte für Fahrzeuge der Kategorie Euro VI
spätestens 3,5 Jahre nach Einführung derselben, d. h. auf den
1. Januar 2016.
e. Aufzeigen von Wegen, wie in Zukunft bei Veränderungen der
Fahrzeugflotte umgehender die LSVA-Tarife angepasst werden
können. Das heisst analog der Steuerpolitik soll zu einem
Modell der "Gegenwartsbesteuerung" übergegangen werden.
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3277 n Ip. Aebi Andreas. Landwirtschaftsland und 
Ökoflächen  (19.03.2015)
Während der Frühjahrssession 2015 habe ich dem Bundesrat
eine Frage bezüglich dem Aussprachepapier des UVEK zum
Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz gestellt. Der Bun-
desrat beantwortete meine Frage am 16. März 2015.
In seiner Antwort liess er u. a. verlauten: "Eine der vorgeschla-
genen Massnahmen ist der erleichterte Landerwerb und die
Verwaltung von Flächen mit hohem Biodiversitätswert durch die
öffentliche Hand."
1. Wie ist diese Erleichterung vorgesehen?
2. Hat der Bundesrat vor, Biodiversitätsflächen durch die öffent-
liche Hand zu verwalten und zu pflegen?
3. Ist er der Auffassung, dass es auch Aufgabe der öffentlichen
Hand ist, dies zu tun?
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4. Wie sieht der Zeithorizont dieser Massnahme aus?
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3278 n Ip. Aeschi Thomas. AHV-Fonds. Unterdurch-
schnittliche Performance und mangelhafte Transparenz  
(19.03.2015)
Gemäss zahlreichen Medienberichten scheint der AHV-Fonds
(Compenswiss) in den vergangenen Jahren unterdurchschnittli-
che Renditen erwirtschaftet zu haben. Im Rahmen seiner Auf-
sichtsfunktion seien dem Bundesrat die folgenden Fragen
gestellt:
1. Der AHV-Fonds verwaltet über 30 Milliarden Schweizerfran-
ken. Durch die unterdurchschnittliche Performance sollen dem
Fonds gemäss der Sendung "Eco" vom 9. Februar 2015 in den
vergangenen 15 Jahren 4 Milliarden Schweizerfranken entgan-
gen sein. Welche Abweichung der Performance von der Ziel-
grösse hat der Bundesrat über den gleichen Zeitraum
festgestellt?
2. Wie hoch sind die Abweichungen im Vergleich zu anderen
Benchmarks über den gleichen Zeitraum (z. B. Pictet BVG-25)?
3. Was unternimmt er, um die Performance des AHV-Fonds zu
erhöhen?
4. Was unternimmt er, um die Transparenz im Geschäftsbericht
des AHV-Fonds zu verbessern?
5. Durch wen wurde der Entscheid gefällt, den Geschäftssitz am
Boulevard Georges-Favon 6 in Genf zu etablieren und zu erwei-
tern?
6. Wie hoch ist die Miete, welche der AHV-Fonds am Boulevard
Georges-Favon 6 in Genf pro Jahr bezahlt?
7. Wie hat sich der Verwaltungsaufwand seit 2002 entwickelt (in
Schweizerfranken und Prozenten)?
8. Weshalb wurde die Zahl der Mitarbeiter seit 2002 von 6 auf
50 erhöht? Wie hat sich der Mitarbeiteraufwand seit 2002 ent-
wickelt (in Schweizerfranken und Prozenten)?
9. Was ist der Durchschnittslohn pro Mitarbeiter beim AHV-
Fonds? Was ist der Durchschnittslohn für die Mitglieder der
Geschäftsleitung (Management Office)? Wie hoch sind die jähr-
lichen Entschädigungen der Verwaltungsratsmitglieder?
10. Wie hoch sind die Verluste des AHV-Fonds aus nichtabgesi-
cherten Fremdwährungen aufgrund des SNB-Entscheids vom
15. Januar 2015, die Frankenuntergrenze aufzuheben?
11. Ist er bereit, den AHV-Fonds zu verpflichten, dem Parlament
jährlich Bericht zu erstatten, und der Bundesversammlung die
hierfür benötigten legislativen Anpassungen zu unterbreiten?
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3279 n Po. Amarelle. Dublin III. Voraussetzungen für die 
Überstellung nach Italien, Ermessensklauseln, Aussetzung 
der Überstellung und kantonale Kompetenzen  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Bereich der Überstellungen
nach dem Dublin-Verfahren, inbesondere der Überstellungen
nach Italien, eine Bestandesaufnahme zu machen. Darin soll er
klären, welche Politik er hinsichtlich der Anwendung der Ermes-
sensklauseln und der allfälligen Aussetzung von Überstellungen
verfolgt. Zudem soll er untersuchen, auf welche Weise die
Zusammenarbeit mit den Kantonen in dieser Hinsicht verbes-
sert werden kann.

Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Feri
Yvonne, Friedl, Gysi, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Munz,
Nordmann, Nussbaumer, Sommaruga Carlo, Tschümperlin,
Voruz (15)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
19.06.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

15.3280 n Po. Amarelle. Monitoring der Lohn- und Einkom-
mensgleichheit. Strukturerhebung mit Indikatoren zu Lohn 
und Einkommen ergänzen, um die Erhebungsdaten zu 
erweitern  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Einführung von Indikatoren
zu Lohn und Einkommen in der Strukturerhebung (SE) zu prü-
fen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Carobbio Guscetti,
Feri Yvonne, Friedl, Gysi, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen,
Munz, Nordmann, Nussbaumer, Sommaruga Carlo, Tschümper-
lin, Voruz (15)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
19.06.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

15.3281 n Mo. Amarelle. Auswirkungen der Politik des star-
ken Frankens der Schweizerischen Nationalbank. Bürg-
schaftswesen zugunsten der KMU stärken  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen gesetzlichen Grund-
lagen vorzubereiten, die es den Kreditinstituten in der Schweiz
verbieten, für KMU, die von einer Bürgschaft des Bundes unter-
stützt werden, den Zinssatz zu erhöhen. Zudem soll er einen
Bericht vorlegen über seine Massnahmen zum Schutz der
Gesamtwirtschaft der Schweiz vor den Machenschaften des
Finanzplatzes, die sich im Zinsdruck zeigen, der auf Schweizer
Unternehmen lastet.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Carobbio Guscetti,
Feri Yvonne, Friedl, Gysi, Hadorn, Heim, Kiener Nellen, Munz,
Nordmann, Nussbaumer, Sommaruga Carlo, Tschümperlin,
Voruz (14)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3282 n Mo. Fässler Daniel. NFA-Programmvereinbarun-
gen Wald 2016-2019  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, bei der Ausgestaltung und
Umsetzung der NFA-Programmvereinbarungen Wald für die
Periode 2016-2019 Folgendes zu berücksichtigen:
1. Die Bundesmittel sind vorübergehend, im Sinn einer vorgezo-
genen Waldpflege-Investition, um jährlich 25 Millionen Franken
zu erhöhen.
2. Durch Akzentverschiebung und Flexibilität innerhalb der und
zwischen den Programmvereinbarungen sind Verjüngungs- und
Pflegeschläge in überalterten Wäldern zu fördern.
3. Beiträge an Erschliessungen (Waldstrassen, Seilkran) sind
im Sinn einer optimalen Kombination im ganzen Wald zu
ermöglichen.
4. Die vorgeschlagenen Ergänzungen des Waldgesetzes
(namentlich Klimaanpassung und Holzförderung) sind bereits
jetzt bei der Programm- und Budgetgestaltung zu berücksichti-
gen.
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5. Verjüngungsschläge sind als integraler Bestandteil der
Schutz- und Jungwaldpflege zu fördern.
6. Vollzugs- und Beratungsmassnahmen der Forstdienste müs-
sen sich akzentuiert nach wirtschaftlicher Nachhaltigkeit aus-
richten, indem den Waldeigentümern entsprechende Waldbau-
und Pflegekonzepte vermittelt werden.
7. Die Waldeigentümer als Hauptakteure sind, neben den Kan-
tonen, bei der Aushandlung und Umsetzung der Programmver-
einbarungen gebührend einzubeziehen.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Bourgeois, Candinas, Flük-
kiger Sylvia, Hausammann, Lustenberger, Reimann Lukas,
Rime, Ritter, Schibli, Schwander, Stamm, von Siebenthal,
Walter (14)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Ziffern 4,
6 und 7 der Motion und die Ablehnung der Ziffern 1, 2, 3 und 5.
SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
19.06.2015 Nationalrat. Punkte 1, 2, 3, 5: abgelehnt; Punkte 4,
6, 7: angenommen.

15.3283 n Mo. Humbel. Mehr Effizienz und Transparenz im 
schweizerischen Sozialversicherungssystem  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Revision
des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialver-
sicherungsrechts (ATSG) sowie aller massgebenden Sozialver-
sicherungsgesetze vorzulegen mit folgenden Zielen:
1. Harmonisierung von grundlegenden Begriffen, Leistungsvor-
aussetzungen, Bemessungsgrundlagen;
2. Verbesserungen bei der Koordination der Leistungen;
3. Harmonisierungen im Bereiche des Leistungs- und Medizi-
nalrechts.
Mitunterzeichnende: Amherd, Bortoluzzi, Cassis, de Courten,
Frehner, Gilli, Glanzmann, Gmür, Heim, Hess Lorenz, Ingold,
Kessler, Lohr, Lustenberger, Moret, Müller Leo, Pezzatti, Pfister
Gerhard, Riklin Kathy, Schmid-Federer, Steiert, Weibel (22)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3284 n Po. Vogler. Administrative Vereinfachungen 
beim Vollzug des Bundesgesetzes über das bäuerliche 
Bodenrecht  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen - nach Rücksprache mit den
zuständigen kantonalen Fachstellen - in einem Bericht aufzu-
zeigen, wie der Vollzug des Bundesgesetzes über das bäuerli-
che Bodenrecht (BGBB) administrativ vereinfacht werden kann.
Gleichzeitig sind entsprechend konkrete Lösungsvorschläge zu
unterbreiten.
Mitunterzeichnende: Amherd, Barazzone, Bäumle, Bernasconi,
Bertschy, Bourgeois, Büchler Jakob, Bulliard, Darbellay, Gmür,
Gschwind, Guhl, Hassler, Ingold, Kessler, Lehmann, Lohr,
Lustenberger, Müller Leo, Müller-Altermatt, Pezzatti, Regazzi,
Romano, Schläfli, Schneider-Schneiter, Semadeni, Siegentha-
ler, Streiff, Vitali (29)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
19.06.2015 Nationalrat. Annahme.

15.3285 n Po. von Siebenthal. Befristete Aufhebung der 
LSVA für Rohholztransporte inklusive Leer-Rückfahrten  
(19.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten zu prüfen, ob die Rohholztrans-
porte von der LSVA-Pflicht befreit werden können, solange ein
Euro weniger als Fr. 1.20 kostet.
Ab dem Holzschlag im Wald erfolgt der erste Transport zwin-
gend per Lastwagen. Das Umladen auf die Bahn ist in vielen
Fällen nicht wirtschaftlich, auch wegen der Schliessung vieler
Verladebahnhöfe. Damit wird faktisch die Zielsetzung der Verla-
gerung des Schwerverkehrs in dieser Branche obsolet.
Wegen der Mehrfachbelastung mit LSVA (Rundholz, Hauptpro-
dukte, Nebenprodukte) und der Abschöpfung selbst auf nichtöf-
fentlichen Waldstrassen wird der Branche seit 2008 eine
Rückerstattung von 25 Prozent gewährt (Art. 11 SVAV). Die
europäischen Mitbewerber kennen keine vergleichbare
Abgabe, oder sie gilt wie die deutsche Maut nur auf Autobahnen
und liegt um das Fünffache tiefer als die LSVA.
Durch die Euroabschwächung ist der LSVA-bedingte Wettbe-
werbsnachteil für die Schweizer Waldwirtschaft und Holzverar-
beitung auf ein unerträgliches Mass angewachsen.
Die Befreiung wird auch für die Leer-Rückfahrt beantragt, weil
keine Güter in den Wald transportiert werden können. Im
Gegensatz zur Antwort des Bundesrates auf die Interpellation
11.3968 stellt die LSVA selbst dann einen gravierenden Wettbe-
werbsnachteil gegenüber dem Ausland dar, wenn ausländische
Fahrzeughalter gleich behandelt werden: Die Mitbewerber
transportieren überwiegend Halbfabrikate über wenige LSVA-
pflichtige Kilometer in die grenznahen Schweizer Ballungsge-
biete. Die Schweizer Holzverarbeiter bezahlen jedoch für jeden
Vor- und Nebentransport und aus allen bewaldeten Landestei-
len.
Durch die volle Rückerstattung der LSVA auf Rohholztranspor-
ten wird die Branche im Jahr 2015 um schätzungsweise 16 Mil-
lionen Schweizerfranken entlastet.
Die jüngste Frankenaufwertung sorgt in der Schweizer Holzver-
arbeitung für enormen Preisdruck im Binnenmarkt, massive
Exporteinbussen, Marktanteilsverluste und Existenzfragen. Mit-
betroffen sind die Waldeigentümer durch Ertragseinbussen
beim Rohstoff Holz.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Binder, Bugnon, Fässler
Daniel, Flückiger Sylvia, Freysinger, Geissbühler, Graber Jean-
Pierre, Hausammann, Keller Peter, Lustenberger, Mörgeli,
Rime, Ritter, Schläfli, Stamm, Wobmann (17)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 15.3286 n Ip. von Siebenthal. Waldpolitik 2020. Wie ernst-
haft verfolgt der Bundesrat sein Ziel, das Holznutzungspo-
tenzial auszuschöpfen?  (19.03.2015)
Am 9. März 2015 hat der Ständerat unter anderem aufgrund der
Haltung des Bundesrates die finanzielle Beteiligung des Bun-
des an der Erstellung von Erschliessungen ausserhalb des
Schutzwaldes abgelehnt.
1. Wo liegen die in der Debatte angeführten 30 000 Kilometer
Waldstrassen mit hohen Unterhaltskosten? Wie hoch ist das
Holznutzungspotenzial in diesen vermeintlich erschlossenen
Gebieten?
2. In welchem Ausmass gehören die erschlossenen und die
unerschlossenen Gebiete ausserhalb des Schutzwaldes den-
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selben Waldeigentümern, sodass eine Einsparung durch Rück-
bau den unerschlossenen Gebieten zugeführt werden könnte?
3. Wer finanziert heute den Unterhalt der bestehenden Wald-
strassen in welchem Ausmass (eine detaillierte Darstellung
nach Akteur und Ausmass wird erwartet)?
4. Mit welchen technischen Verfahren stellt sich der Bundesrat
die Realisierung des Holznutzungspotenzials vor?
5. Gegner der Walderschliessung führen Betriebsstatistiken als
Argument an. In welchem Ausmass liegt das noch zu realisie-
rende Holznutzungspotenzial in Gebieten mit solchen betriebli-
chen Strukturen? Wie viel davon ist Privatwald, der durchaus
wirtschaftlich genutzt wird?
6. Welche und wie starke Auswirkungen hat der Verzicht auf die
Realisierung der Hauptzielsetzung in der Waldpolitik (Nutzung
des einheimischen Rohholzpotenzials) auf die übrigen Zielset-
zungen der Waldpolitik 2020? (Es wird eine Einschätzung zu
jeder einzelnen anderen Zielsetzung erwartet.)
7. Ist er bereit, auf die Umsetzung der übrigen Zielsetzungen
der Waldpolitik 2020 ebenfalls zu verzichten, wenn die Haupt-
zielsetzung (Realisierung des einheimischen Holznutzungspo-
tenzials) nicht erfüllt werden kann?
8. Welche Hinweise hat er, dass die Kantone ihren Beitrag zur
Realisierung des Holznutzungspotenzials leisten können und
wollen?
9. Teilt er die Auffassung dass seine Waldpolitik 2020 ein reali-
tätsfernes Lippenbekenntnis bei der Realisierung des Holznut-
zungspotenzials darstellt?
10. Welche negativen ökologischen Effekte hat der Verzicht auf
die Realisierung des Holznutzungspotenzials im In- und Aus-
land (eine detaillierte Darstellung des Ausmasses wird erwar-
tet)?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Binder, Bugnon, Flückiger
Sylvia, Freysinger, Geissbühler, Graber Jean-Pierre, Hausam-
mann, Lustenberger, Mörgeli, Rime, Schläfli, Stamm,
Wobmann (14)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3287 n Ip. Ingold. Stellenwert der Biodiversität  
(19.03.2015)
Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) hat sich in den letzten
Monaten mehrmals widersprüchlich zur Biodiversität im Kultur-
land geäussert. Gewisse Aussagen müssen so interpretiert wer-
den, dass das BLW die verschiedenen Funktionen der heutigen
multifunktionalen Landwirtschaft gemäss Artikel 104 der Bun-
desverfassung und den Schutz der Biodiversität im Kulturland
gemäss Artikel 1 Buchstaben b und c sowie Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe c des Landwirtschaftsgesetzes infrage stellt.
Der Bundesrat hat in seiner Medienmitteilung vom 18. Februar
2015 betont, dass der Rückgang der Biodiversität die Stabilität
der Ökosysteme, die uns mit sauberem Wasser, Nahrung und
zahlreichen weiteren überlebenswichtigen und wirtschaftlich
zentralen Leistungen und Ressourcen versorgen und zudem
Schutz vor Naturkatastrophen bieten, gefährdet. Schwindet die-
ses Naturkapital weiter, fallen Leistungen der Natur für Wirt-
schaft und Wohlstand in der Schweiz aus, die nicht oder nur mit
sehr teuren Massnahmen ersetzt werden können, betonte der
Bundesrat.
Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:

1. Nimmt die Biodiversität wirklich in der Schweiz seit Jahrzehn-
ten markant ab, wie es der Bundesrat in seiner Medienmittei-
lung sagt, oder wurde sie nur etwas an die Ränder gedrängt,
wie es die BLW-Direktion darstellt?
2. Ist es Aufgabe der Direktion des BLW, sich in aller Öffentlich-
keit zu engagieren gegen die Bestrebungen des federführenden
Bundesamtes für Umwelt betreffend Biodiversität, nachdem
diese Bestrebungen einem Auftrag des Bundesrates entspre-
chen und der Bundesrat kurz vor der Stellungnahme des BLW
gezeigt hatte, wie er sein Ziel erreichen will, die biologische
Vielfalt in der Schweiz langfristig zu erhalten und zu stärken?
3. Steht er zur multifunktionalen Landwirtschaft, wie sie in der
Verfassung festgeschrieben ist? Müssen aus seiner Sicht auf
jedem Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche und unter allfälli-
ger Zerstörung der Biodiversität Nahrungsmittel produziert wer-
den, oder ist es auch weiterhin Aufgabe der Landwirtschaft,
Biodiversitätsförderflächen bereitzustellen, die nur zum Teil (z.
B. extensive Wiesen) oder gar nicht (z. B. Buntbrachen, Hek-
ken) der Nahrungsmittelproduktion dienen?
Mitunterzeichnende: Müller-Altermatt, Streiff (2)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3288 n Mo. Cassis. Laktosefrei. Mit einem Wort hilft man 
mehr als einer Million Menschen in der Schweiz  
(19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen
dahingehend anzupassen, dass auf den Arzneimittelpackungen
oder Pakkungsbeilagen die Zulassungsinhaber deklarieren
müssen, dass Hilfsstoffe, welche häufige Allergien oder uner-
wünschte Reaktionen verursachen können, enthalten bzw. nicht
enthalten sind.
Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Bourgeois, Germanier, Hess
Lorenz, Ingold, Kessler, Lustenberger, Merlini, Moret, Parmelin,
Stahl, Stolz, Streiff, Weibel (14)
05.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
19.06.2015 Nationalrat. Annahme.

x 15.3289 n Ip. Grin. Invasive Pflanzenarten. Massnahmen 
zur Schadensbegrenzung  (19.03.2015)
Viele importierte gebietsfremde Pflanzen werden von Garten-
oder Zimmerpflanzen zu Wildpflanzen und gedeihen zuneh-
mend auch in der Natur; z. B. Schmalblättriges Greiskraut,
Japanischer Staudenknöterich, Riesenbärenklau, Robinie, Bei-
fussblättriges Traubenkraut und viele mehr.
Diese Pflanzen bereiten den Kantonen und Gemeinden wie
auch landwirtschaftlichen Betrieben grosse Probleme. Sie sind
sehr invasiv und gefährden die einheimische Vegetation, indem
sie sich stark ausbreiten, was zu Lichtmangel führt. Sie begün-
stigen u. a. Ufererosionen, weil die Böden im Winter unge-
schützt bleiben. Ausserdem können sie Gesundheitsprobleme
verursachen: Das Traubenkraut z. B. kann starke Allergien und
Asthma hervorrufen.
1. Gibt es auf Bundesebene ein Verzeichnis dieser invasiven
Pflanzenarten?
2. Werden Massnahmen ergriffen, um die Einfuhr solcher Pflan-
zen zu beschränken?



350
3. Wäre es auf der Grundlage der geltenden Gesetzgebung
möglich, die Einfuhr gewisser Pflanzen zu verbieten?
29.04.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3290 n Po. Grünliberale Fraktion. Stärkung des Milizsy-
stems durch einen allgemeinen Bürgerdienst  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen,
wie ein allgemeiner Bürgerdienst ausgestaltet werden könnte.
Es sind verschiedene Varianten zu prüfen.
Sprecher: Fischer Roland
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 15.3291 n Ip. Fridez. Export von Überwachungs- und Auf-
klärungstechnologie. Wo bleiben die Menschenrechte?  
(19.03.2015)
Weltweit untersteht die Überwachungs- und Aufklärungstechno-
logie nicht der Kriegsmaterialgesetzgebung. Aber der Bericht
des Europäischen Parlamentes "Menschenrechte und Techno-
logie: die Auswirkungen von Systemen zur Ausspähung und
Überwachung auf die Menschenrechte in Drittstaaten" erinnert
daran, dass technische Systeme "zunehmend als Instrumente
genutzt werden, mit denen im Zuge von Zensur und Überwa-
chung, des unbefugten Zugangs zu Geräten, Störmassnahmen,
Abhörmassnahmen sowie der Verfolgung und Ortung von Infor-
mationen und Personen gegen die Menschenrechte verstossen
wird."
Mit den genannten neuen Technologien können also gewisse
Staaten die Menschenrechte verletzen, und ein autoritäres
Regime kann sie zur Festigung der eigenen Position einsetzen.
Ich stelle die folgenden Fragen:
1. Gibt es angesichts der Tatsache, dass die Ausfuhr der
genannten Technologien problematisch sein kann, eine Rege-
lung, die es zulässt, gewisse Ausfuhren zu verbieten?
2. Falls ja: Gibt es Fälle, in denen aus den im Bericht des Euro-
päischen Parlamentes genannten Gründen eine Ausfuhr ver-
weigert wurde?
3. Wie schätzt der Bundesrat die ganze Problematik ein?
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3292 n Ip. John-Calame. Kriegsmaterial. Kohärenz der 
Politik der verschiedenen Departemente  (19.03.2015)
Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Wie rechtfertigt der Bundesrat den Umstand, dass schweize-
rische Unternehmen Komponenten, mechanische Einzelteile
und technologische Ausrüstungen herstellen und an den israeli-
schen Hersteller zur Ausrüstung von Drohnen vom Typ Hermes
900 liefern sollen?
2. Wie viele Unternehmen werden von den Kompensationsge-
schäften profitieren?
3. In welchen Bereichen werden sie zusammenarbeiten?
4. Sind diese Vereinbarungen kompatibel mit:
a. unserer Neutralität, die verlangt, dass wir kein Kriegsmaterial
in Regionen liefern, die sich im Krieg oder in einer Situation
grosser Instabilität befinden;

b. unserer Friedenspolitik und Politik der Guten Dienste im
Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt;
c. der Beachtung des Völkerrechts und insbesondere der vier-
ten Genfer Konvention?
Mitunterzeichnende: Allemann, Badran Jacqueline, Friedl, Gilli,
Girod, Glättli, Leuenberger-Genève, Mahrer, Rytz Regula,
Schelbert, Sommaruga Carlo, Thorens Goumaz, Tornare,
Trede, Vischer Daniel, von Graffenried, Voruz (17)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3293 n Ip. Merlini. Wann wird die Bundesverwaltung 
endlich wirklich und auf allen Hierarchiestufen 
mehrsprachig?  (19.03.2015)
Obwohl bei der Förderung der Mehrsprachigkeit in der Bundes-
verwaltung Fortschritte gemacht wurden, darf nicht über den
Evaluationsbericht "Förderung der Mehrsprachigkeit" (vom Bun-
desrat am 13. März 2015 genehmigt) hinweggesehen werden,
aus dem hervorgeht, dass immer noch ein grosses Verbesse-
rungspotenzial besteht, insbesondere was die Vertretung der
rätoromanischen und der italienischen Sprache betrifft. Letztere
liegt mit 6,8 Prozent zwar knapp über der unteren Soll-Grenze
von 6,5 Prozent gemäss Sprachenverordnung (SpV); doch
wenn man die Kader der Bundesverwaltung betrachtet (4,8 Pro-
zent), zeigt sich ihre Untervertretung trotz den klaren Bestim-
mungen in Artikel 7 Absatz 1 SpV deutlich.
Deshalb frage ich den Bundesrat:
Wie will der Bundesrat auf mittlere Frist eine angemessenere
Sprachenvertretung insbesondere in den höheren Lohnklassen
und in den Kaderfunktionen der Bundesverwaltung erreichen,
damit die Zielsetzungen auch tatsächlich umgesetzt werden
können und es nicht bei Absichtserklärungen bleibt?
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Cassis, Pantani, Qua-
dri, Regazzi, Romano, Rusconi (7)
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3294 n Ip. Moret. Asylgesetz. Gewährung vorübergehen-
den Schutzes speziell für Menschen aus Syrien?  
(19.03.2015)
Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:
1. In seiner Antwort auf die Interpellation 13.3776, eingereicht
von der FDP-Liberalen Fraktion, erklärt der Bundesrat, dass
"aufgrund der vergleichsweise geringen Zahl" von syrischen
Asylsuchenden zurzeit keine Situation bestehe, für welche der
Gesetzgeber die Schutzbedürftigenregelung nach Artikel 4 des
Asylgesetzes (AsylG) vorgesehen hat. Ab welcher Zahl von
syrischen Asylsuchenden hält der Bundesrat die Anwendung
von Artikel 4 AsylG für möglich?
2. Kann der Bundesrat grundsätzlich umreissen, in welchen
Situationen nach seiner Ansicht Artikel 4 AsylG anwendbar ist?
3. Das Bundesverwaltungsgericht kommt in seinem Urteil vom
25. Februar 2015 (D-5779/2013), das am 19. März 2015 veröf-
fentlicht wurde, zum Schluss, mittels der Anwendung von Artikel
4 AsylG "auf Asylsuchende syrischer Herkunft liesse sich insbe-
sondere angemessen auf den Umstand der unsicheren Ent-
wicklung der Lage in Syrien reagieren". Wie steht der Bundesrat
zu dieser Aussage?
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Mitunterzeichnende: Cassis, Fluri, Germanier, Hiltpold, Müller
Philipp, Schneeberger, Wasserfallen (7)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3295 n Ip. Grin. Service public und 
Dienstleistungsabkommen  (19.03.2015)
Am 23. Februar dieses Jahres haben die waadtländischen
Gemeinden durch ein Schreiben erfahren, dass gewisse Länder
ein Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (Trade in
Services Agreement, Tisa) verhandeln. Mit diesem Abkommen
sollen alle öffentlichen Dienstleistungen für den Wettbewerb
geöffnet und die ertragreichsten Sektoren privatisiert werden.
Im Namen der Wettbewerbsneutralität würde das Tisa die
Regierungen dazu verpflichten, die öffentlichen Ressourcen
gleichmässig auf Dienstleister des öffentlichen und des privaten
Sektors zu verteilen. Dies würde bedeuten, dass wir mit unse-
ren Steuergeldern möglicherweise die Kassen gewisser privater
Unternehmen füllen würden.
Im Zusammenhang mit dem Thema Trinkwasserversorgung im
Gats (General Agreement on Trade in Services) hatten sich
zahlreiche waadtländische Gemeinden zur "Gats-freien Zone"
erklärt.
1. Nimmt der Bundesrat an den Tisa-Verhandlungen teil?
2. Falls ja, wird das Parlament über die Auswirkungen eines sol-
chen Abkommens informiert?
3. Sollte ein Abkommen unterzeichnet werden, würde dieses
dem Referendum unterstehen?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3296 n Mo. Chevalley. Festlegung der in Zirkussen 
zulässigen Tierarten  (19.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen rechtlichen Grundla-
gen dafür zu schaffen, dass Tiere nicht mehr von Zirkussen und
Tierschauen mit wechselnden Spielorten mitgeführt werden dür-
fen, insbesondere diejenigen Tiere, die besondere Anforderun-
gen an Haltung und Pflege stellen und sich deshalb nicht dafür
eignen, auf eine Tournee mitgenommen zu werden. Zu diesem
Zweck soll der Bundesrat festlegen, für welche Tierarten ein
solches Verbot gelten soll. Für Tierhalterinnen und Tierhalter in
der Schweiz ist eine angemessene Übergangsfrist vorzusehen.
Mitunterzeichnende: Bäumle, de Buman, Fischer Roland,
Flach, Gasser, Geissbühler, Glättli, Graf Maya, Grossen Jürg,
Gschwind, Ingold, Jositsch, Mahrer, Markwalder, Moser, Rus-
coni, Thorens Goumaz, Tornare, Trede, Weibel (20)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3297 n Ip. Thorens Goumaz. Artikel 32bbis USG. Ein 
Hindernis bei der Anwendung des Verursacherprinzips?  
(19.03.2015)
2005 hat das Parlament den neuen Artikel 32bbis des Umwelt-
schutzgesetzes (USG) verabschiedet. Durch diesen Artikel
sollte die Ungerechtigkeit beseitigt werden, dass belastete
Standorte und Altlasten unterschiedlich behandelt werden. Als
Modell sollte Artikel 32d USG dienen. Allerdings ist der Entwurf
zu Artikel 32bbis im Parlament teilweise entstellt worden, und
die verabschiedete Fassung ist das wenig befriedigende Ergeb-
nis eines Kompromisses, der in letzter Minute erzielt wurde. Von

Fachleuten im Bereich des Umweltrechts wird dieser Artikel ein-
hellig kritisiert. Insbesondere die Rechtsprofessorin Isabelle
Romy hat beanstandet, dass er zu Rechtsunsicherheit führe.
Die heutige Situation bestätigt den Befund, dass sich die Ausle-
gung dieses Artikels schwierig gestaltet.
Artikel 32bbis betrifft die Finanzierung der Entsorgung von Aus-
hubmaterial von belasteten Standorten. Entfernt der Inhaber
eines Grundstücks Material aus einem belasteten Standort, so
kann er von den Verursachern der Belastung und den früheren
Inhabern des Standorts zwei Drittel der Mehrkosten für die
Untersuchung und Entsorgung des Materials verlangen. Diese
Bestimmung unterliegt aber einer Reihe von Bedingungen; ins-
besondere muss der Inhaber das Grundstück zwischen dem 1.
Juli 1972 und dem 1. Juli 1997 erworben haben. Diese zeitliche
Beschränkung ist problematisch. Es kommt dazu, dass eine
restriktive Auslegung des Begriffs "Inhaber" - die weder klar
noch kohärent mit Artikel 32d USG ist - den Manövrierspielraum
begrenzt. Vor diesem Hintergrund bleiben Unterschiede in der
Behandlung von belasteten Standorten und Altlasten bestehen.
Zudem wird das Verursacherprinzip nicht vollumfänglich beach-
tet, wie ein Fall zeigt, der sich kürzlich im Tessin zutrug: Dort hat
eine kleine landwirtschaftliche Kooperative grösste Mühe, von
einem multinationalen Unternehmen, das für die Belastung des
betreffenden Bodens verantwortlich ist, eine Entschädigung zu
erhalten; Grund ist die Unbestimmtheit von Artikel 32bbis.
1. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass Artikel 32bbis zu
Rechtsunsicherheit führt?
2. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass Artikel 32bbis in der vom
Parlament verabschiedeten Fassung dazu beiträgt, dass Unter-
schiede in der Behandlung von belasteten Standorten und Altla-
sten beseitigt werden?
3. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, um sicherzu-
stellen, dass das Verursacherprinzip besser zur Anwendung
gelangt, wenn Aushubmaterial von belasteten Standorten ent-
sorgt werden muss?
Mitunterzeichnende: Glättli, John-Calame, Leuenberger-
Genève, Rytz Regula, Schelbert, von Graffenried (6)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3298 n Mo. Grossen Jürg. Erhöhung der Sicherheit im 
Gotthard-Strassentunnel rasch und nicht erst ab 2030 
umsetzen  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, als Ergänzung zu den bisheri-
gen Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Gott-
hard-Strassentunnel:
1. bis zum Ende der Sanierung des Gotthard-Strassentunnels
eine Temporeduktion von 80 auf 60 Stundenkilometern zu ver-
anlassen;
2. ein sogenanntes Thermoportal beim Nordportal in Gösche-
nen zu errichten. Diese Vorrichtung vermeidet Lastwagen-
brände im Tunnel und ist beim Südportal in Airolo seit 2013 in
Betrieb.
Mitunterzeichnende: Böhni, Chevalley, Fischer Roland, Flach,
Gasser, Gmür, Kessler, Mahrer, Maier Thomas, Moser, Rytz
Regula, Streiff, Trede, Weibel (14)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3299 n Mo. Binder. Waldleistungen. Möglichkeiten zur 
Inwertsetzung als Potenzial für die langfristige wirtschaftli-



352
che Nachhaltigkeit der Waldwirtschaft verbessern  
(20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zusammen mit Kantonen und
Waldbesitzern seine Aktivitäten zur besseren Vermarktung von
Waldleistungen zu verstärken. Damit werden die Selbsthilfe-
massnahmen der Waldwirtschaft zur Linderung der seit Langem
schwierigen Lage unterstützt, die jetzt durch die Auswirkungen
der Euroschwäche nochmals drastisch verschärft wurde.
Er soll insbesondere:
a. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines
Waldklimafonds schaffen, in den die geldwerten CO2-Senken-
Leistungen des Waldes eingebracht werden. Aus dem Fonds
können klimarelevante Leistungen der Waldeigentümer im
Bereich Wald und Holz unterstützt werden.
b. Instrumente, Kommunikationsmassnahmen, Grundlagen und
rechtliche Voraussetzungen entwickeln, welche die Waldeigen-
tümer in ihren Aktivitäten zur Vermarktung von Waldleistungen
unterstützen.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amstutz, Bourgeois, Flücki-
ger Sylvia, Hausammann, Lustenberger, Müller Leo, Reimann
Lukas, Rime, Ritter, Rösti, Schibli, Schwander, Stamm, von Sie-
benthal, Walter, Weibel (17)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme von Buch-
stabe b, lehnt aber Buchstabe a der Motion ab.

x 15.3300 n Ip. Binder. Publikation der Umfrage "Wie sind 
Landwirte und Landwirtschaftsexperten zur neuen Agrar-
politik eingestellt?" in der Zeitschrift "Agrarforschung"  
(20.03.2015)
"Agrarforschung Schweiz/Recherche Agronomique Suisse" ist
die Zeitschrift der landwirtschaftlichen Forschung von Agros-
cope und ihren Partnern BLW, ETH, Hafl, Fibl, wobei Agroscope
gleichzeitig Herausgeberin der Zeitschrift ist. Es ist das offizielle
Organ der landwirtschaftlichen Forschung und Wissenschaft
des Bundes.
In Heft 3, März 2015 wird das Resultat einer Umfrage mit dem
Titel "Wie sind Landwirte und Landwirtschaftsexperten zur
neuen Agrarpolitik eingestellt?" veröffentlicht. Ich stelle fest,
dass diese Umfrage nicht vom BLW selber durchgeführt noch
von diesem in Auftrag gegeben wurde. Es handelt sich aus mei-
ner Sicht um eine rein private Umfrage von selbsternannten
"Experten". Das führt mich zu folgenden Fragen:
1. Welche Rolle spielt die wissenschaftliche Qualität eines Bei-
trages zum Zeitpunkt der Publikation in der Zeitschrift "Agrarfor-
schung"?
2. Kann der Bundesrat die Veröffentlichung einer nichtbestellten
Umfrage, durchgeführt von einer nichtzuständigen eidgenössi-
schen Forschungsanstalt, einem fachfremden Hochschulinstitut
und einer politischen Organisation, im bundeseigenen agrarwis-
senschaftlichen Publikationsorgan verantworten?
3. Wie beurteilt er den Zeitpunkt (im dritten Monat nach Einfüh-
rung der AP 2014-2017) der Umfrage?
4. War für die Landwirte eine aussagekräftige und ehrliche Aus-
sage zu den Auswirkungen der neuen Agrarpolitik möglich?
5. Genügt die Studie methodisch, in Bezug auf die Auswahl der
befragten Landwirte, die Auswahl der Experten und den Erhe-
bungszeitpunkt?
6. Wie beurteilt er die Qualität der gestellten Fragen, in Bezug
auf die Bedeutung der Versorgung der Bevölkerung mit inländi-
schen Nahrungsmitteln?

7. Erachtet er die Studie als neutral und wissenschaftlich aussa-
gekräftig?
8. Trägt die Studie zum vom Bundesrat verlangten Wissens-
transfer bei?
9. Setzt er durch solche Beiträge nicht die Glaubwürdigkeit und
Seriosität seines eigenen Organs - immerhin das einzige auf die
Schweiz bezogene agrarwissenschaftliche Journal - aufs Spiel?
10. Wie stellt er sich zur Tatsache, dass die Auswertung und
Interpretation dieser Umfrage ohne Mitwirkung der in dieser
Thematik federführenden Bundesforschungsanstalt und ihrer
Partner durchgeführt und trotzdem im offiziellen Organ der For-
schung und Wissenschaft veröffentlicht wurde?
11. In welchem Verhältnis stehen die Autoren, insbesondere
"Vision Landwirtschaft", zum BLW?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3301 n Ip. Schneider Schüttel. Welche Bestimmungen 
der Rechnungslegung gelten für die Schweizer 
Kernkraftwerke?  (20.03.2015)
Gemäss dem allgemeinen Grundsatz von Artikel 960 Absatz 2
OR muss ein Unternehmen Aktiven und Verbindlichkeiten vor-
sichtig bewerten. Die zuverlässige Beurteilung der wirtschaftli-
chen Lage des Unternehmens darf dabei nicht verhindert
werden. Bestehen konkrete Anzeichen für eine Überbewertung
von Aktiven oder für zu geringe Rückstellungen, so müssen die
Werte überprüft und gegebenenfalls angepasst werden (Art.
960 Abs. 3 OR).
Aktiven dürfen nicht höher als zu den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten bewertet werden, es sei denn, dass sie einer
Kategorie angehören, für die das Gesetz eine Höherbewertung
zulässt (Art. 960a Abs. 2 OR); eine solche Höherbewertung ist
zulässig fèr Aktiven mit Börsenkurs oder einem anderen "beob-
achtbaren Marktpreis in einem aktiven Markt" (Art. 960b OR),
also insbesondere für börsenkotierte Wertschriften.
In den Bilanzen 2012 der Kernkraftwerke Gösgen bzw. Leib-
stadt werden ihre Ansprüche an den Stilllegungs- und Entsor-
gungsfonds höher als die entsprechenden Marktwerte in den
Bilanzen der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds selbst bewer-
tet, was eine Verletzung der Bewertungsgrundsätze gemäss
Artikel 960a und Artikel 960b OR (bzw. im alten Recht Artikel
667 aOR) darstellen könnte. KKL und KKG stützen ihre Bewer-
tung auf eine theoretische Anlagerendite von 5 Prozent ab, wel-
che in Artikel 8 Ziffer 5 der Verordnung über den
Stilllegungsfonds und den Entsorgungsfonds für Kernanlagen
(SEFV) erwähnt wird. In seiner Antwort auf die Interpellation
12.4278 hatte der Bundesrat jedoch festgehalten, dass der
Wert von 5 Prozent die Zielrendite für das Fondsvermögen dar-
stellt, jedoch "die Betreiber keinen Rechtsanspruch auf eine
garantierte Anlagerendite von 5 Prozent haben".
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Sieht die Schweizer Gesetzgebung Ausnahmen von den
Bewertungsgrundsätzen gemäss Artikel 960a und Artikel 960b
OR vor? Wenn ja, welche und für wen?
2. Sind die Schweizer Kernkraftwerke anderen Bestimmungen
des OR unterstellt bezüglich der Bewertung von Wertschriften in
ihrer Bilanz? Wenn ja, welchen?
3. Welche Haltung hat er zur Bilanzierung durch KKL und KKG?
Was unternimmt er, um eine korrekte Bilanzierung durchzuset-
zen?
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Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badran Jacqueline,
Feri Yvonne, Friedl, Gross Andreas, Jans, Masshardt, Nussbau-
mer, Piller Carrard, Schwaab, Semadeni, Thorens Goumaz (12)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3302 n Ip. Müller-Altermatt. Treibstoffimporteure. 
Umsetzungsstand zur CO2-Kompensationspflicht  
(20.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, zum aktuellen Stand der Umset-
zung der CO2-Kompensationspflicht gemäss CO2-Gesetz Aus-
kunft zu geben.
Die CO2-Kompensationspflicht der Treibstoffimporteure ist eine
der wichtigsten Massnahmen der aktuellen CO2-Gesetzge-
bung. Sie war das realpolitische Substitut einer CO2-Abgabe
auf Treibstoffen und soll eine Reduktion der treibstoffbedingten
CO2-Emissionen um 5 bis 40 Prozent bringen.
Es stellen sich nun folgende Fragen:
1. Wie viele Bescheinigungen für Treibhausgasemissionen wur-
den bisher ausgestellt?
2. Wie viel Prozent der Treibhausgasemissionen des Verkehrs
entspricht dies seit 2013?
3. Wie viele weitere Projekte und Programme wurden bereits
registriert und akzeptiert, und welche Menge an Bescheinigun-
gen werden diese gemäss den eingereichten Plänen erzielen?
4. Wie viel Prozent der Treibhausgasemissionen des Verkehrs
entspricht dies im Vergleich zu den erwarteten Verkehrsemis-
sionen von 2013 bis 2020?
5. Wurden diese Projekte und Programme mit wettbewerblichen
Ausschreibungen oder anderen marktwirtschaftlichen Instru-
menten seitens der Treibstoffimporteure akquiriert?
6. Sind die resultierenden bezahlten Preise für Emissionsbe-
scheinigungen somit identisch/vergleichbar mit den nichtamorti-
sierbaren Mehrkosten der entsprechenden Projekte und
Programme?
7. Gibt es Schätzungen dazu, wie viele weitere Bescheinigun-
gen durch Projekte und Programme generiert werden könnten
mit nichtamortisierbaren Mehrkosten von weniger als 160
Schweizerfranken pro Tonne CO2 (dem Sanktionspreis)?
Mitunterzeichnende: Bäumle, Girod, Grunder, Jans, Vogler (5)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3303 n Ip. Walti Beat. Soll Schweizer Fairtrade-Schoko-
lade keine Schweizer Schokolade mehr sein?  (20.03.2015)
Schweizer Fairtrade-Schokolade wird heute grösstenteils mit
"fair gehandeltem" Rohrzucker hergestellt. Gemäss Auskunft
des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) dürfen Schweizer
Schokoladehersteller auf ihrer Schokolade, die sie in der
Schweiz mit Rohrzucker herstellen, künftig kein Schweizerkreuz
mehr anbringen. So liess sich ein Vertreter des BLW in der
"Schweiz am Sonntag" vom 1. März 2015 wie folgt zitieren: "Die
Hersteller müssen sich entscheiden, ob sie ihre Schokolade mit
dem Fairtrade-Label oder mit dem Schweizer Kreuz ausloben
wollen." Diese Regelung würde mit Inkraftsetzung der neuen
Swissness-Regulierung Gültigkeit erlangen.
Gleichzeitig will das Bundesamt für Umwelt (Bafu) im Rahmen
des Aktionsplanes Grüne Wirtschaft auch bei Schokoladepro-

dukten die Marktabdeckung von Nachhaltigkeitsstandards (wie
z. B. von Fairtrade-Labels) mit Zielvorgaben erhöhen.
Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um Beantwor-
tung folgender Fragen:
1. Wie beurteilt er die drohende kontraproduktive und indu-
striefeindliche Wirkung einer auch agrarprotektionistisch ausge-
stalteten Swissness-Regulierung?
2. Sieht er innerhalb des vom Parlament 2013 verabschiedeten
gesetzlichen Rahmens eine Möglichkeit, diese Wirkung zu ver-
hindern?
3. Ist er sich der widersprüchlichen und standortschädigenden
Wirkung der Kombination der Bestrebungen des BLW und des
Bafu bewusst?
Mitunterzeichnende: Caroni, Markwalder, Merlini, Stolz (4)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3304 n Po. Borer. Innere Unruhen und Ausschreitungen 
in Europa  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, gestützt auf eine wissenschaftli-
che Studie einen Bericht vorzulegen, welcher sich mit inneren
Unruhen und Ausschreitungen in Europa befasst.
Die bereits vom Bund subventionierten Forschungsinstitutionen
Center for Security Studies oder das Genfer Zentrum für Sicher-
heitspolitik werden beauftragt, im Rahmen der bereits gewähr-
ten Bundesbeiträge eine diesbezügliche Studie zu erarbeiten.
Der Bericht soll in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtendienst
des Bundes erstellt werden.
Die Studie und der Bericht beinhalten eine Zusammenstellung
aller Ereignisse in Europa in den letzten 20 Jahren, welche als
Form von inneren Unruhen, Ausschreitungen, gewalttätigen
Demonstrationen oder ähnlich betitelt werden können. Es soll
eine Analyse der Intensität und Verbreitung dieser Formen von
Gewalt und Aufruhr vorgenommen werden. Es soll der Zusam-
menhang zu anderen Bedrohungsformen wie Terrorismus,
Extremismus, Islamismus, organisierter Kriminalität und rechts-
freien Räumen im vorwiegend urbanen Kontext hergestellt wer-
den. Abschliessend sollen umfassende
Entwicklungsmöglichkeiten dargestellt werden.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Binder, Borto-
luzzi, Brunner, Büchel Roland, Fehr Hans, Giezendanner,
Glanzmann, Graber Jean-Pierre, Hurter Thomas, Matter, Müller
Thomas, Müller Walter, Parmelin, Pieren, Rime, Schibli,
Schwander, Stahl, Walter, Wobmann (22)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3305 n Mo. Borer. Einkaufstourismus im Ausland. Stopp 
der fiskalpolitischen Förderung durch das Eidgenössische 
Finanzdepartement  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 2 Absatz 1 der Verord-
nung des EFD über die steuerbefreite Einfuhr von Gegenstän-
den in kleinen Mengen, von unbedeutendem Wert oder mit
geringfügigem Steuerbetrag wie folgt zu ändern: Die Wertfrei-
grenze nach Artikel 1 Buchstabe c wird der reisenden Person
nur für Gegenstände gewährt, welche sie zu ihrem privaten
Gebrauch oder zum Verschenken einführt und für welche nicht
aktiv die ausländische Mehrwertsteuer zurückgefordert wird.
Die Änderungen sind einnahmenneutral auszugestalten.
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Mitunterzeichnende: Amstutz, Binder, Bortoluzzi, Brunner,
Büchel Roland, Fehr Hans, Giezendanner, Graber Jean-Pierre,
Hurter Thomas, Parmelin, Pieren, Rime, Ritter, Schibli, Schwan-
der, Stahl, Walter, Wobmann (18)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3306 n Ip. Birrer-Heimo. Rückverfolgbarkeit bei Arznei-
mitteln. Transparenz bei Herstellung und Vertrieb  
(20.03.2015)
Da der indische Zulieferer GVK Bio im Verdacht steht, die
Ergebnisse der klinischen Versuche verschiedener Generika
gefälscht zu haben, haben zwischen Dezember 2014 und
Februar 2015 Dutzende dieser Medikamente in mehreren euro-
päischen Ländern ihre Marktzulassung verloren. In ihrer Medi-
enmitteilung vom 6. Februar 2015 teilte Swissmedic mit, dass
dies nicht für die Schweiz gelte. Obschon die Kontrollmechanis-
men und Anforderungen, die Swissmedic an die Herstellung
von Arzneimitteln im Ausland stellt, umfangreich sind, wirft doch
die immer häufigere teilweise oder gar ganze Auslagerung der
klinischen Versuche und der Arzneimittelherstellung eine Reihe
von Fragen auf, was die Transparenz und den Preis dieser Arz-
neimittel betrifft. Ich bitte daher den Bundesrat um die Aufklä-
rung über folgende Sachverhalte:
1. Welche gesetzlichen Vorgaben müssten geändert werden,
damit die Herkunft der Wirk- und Hilfsstoffe beziehungsweise
der Ort, an dem diese hergestellt werden, oder der Standort der
Firmen, die die klinischen Versuche durchführen, den Patienten
und Patientinnen zugänglich gemacht werden?
2. Swissmedic verfügt über Informationen über die Identität und
den Standort aller an der Arzneimittelherstellung Beteiligten
sowie über die einzelnen Produktionsphasen. Welche Sachver-
halte verhindern, die Kerninformationen für jedes Medikament
in einer öffentlich zugänglichen Datenbank zur Verfügung zu
stellen?
3. Wäre es möglich, die Patientinnen und Patienten im Beipack-
zettel über die Herkunft der Medikamente und der darin enthal-
tenen Wirk- und Hilfsstoffe zu informieren?
4. Hat aus Sicht des Bundesrates die Vertraulichkeit betriebli-
cher Informationen Vorrang vor der Aufklärung der Patientinnen
und Patienten?
5. Hat das BAG Hinweise darauf, dass die Hersteller, die ihre
Produktion teilweise oder ganz in Länder mit tiefen oder gar
niedrigsten Produktionskosten auslagerten, ihre Preise nach
der Auslagerung gesenkt haben?
6. Falls das BAG über keine Hinweise zur Senkung der Preise
(Frage 5) verfügt: Gibt es Möglichkeiten, für die vergangenen
zehn Jahre zu überprüfen, wie die Preisentwicklung nach der
Auslagerung verlaufen ist?
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Cassis, Gilli, Hardeg-
ger, Kessler, Meier-Schatz (6)
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3307 n Po. Graf-Litscher. Gesellschaft und Internet in 
der Schweiz 2030. Bericht  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen, wie
die Schweiz in der vierten industriellen Revolution ihre führende
Position als innovative Wissens- und Industriegesellschaft
zurückgewinnen, erhalten und ausbauen kann und zugleich
darauf vorbereitet ist, die Effizienzgewinne sozial gerecht zu

verteilen. Er legt dar, wie die Errungenschaften der sozialen
Sicherheit, des Wohlstands, der Demokratie, der Schutz der Pri-
vatsphäre und die Chancengleichheit sichergestellt werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Badran Jacqueline, Böhni, Büchler Jakob, Candinas, Carobbio
Guscetti, Chopard-Acklin, Derder, Estermann, Fehr Jacqueline,
Feri Yvonne, Fischer Roland, Flach, Fridez, Friedl, Galladé,
Gilli, Glättli, Gmür, Graf Maya, Gschwind, Gysi, Hadorn, Har-
degger, Heim, Ingold, Jans, Kiener Nellen, Leuenberger-
Genève, Lohr, Mahrer, Marra, Masshardt, Müller Geri, Munz,
Pardini, Reimann Lukas, Reynard, Romano, Ruiz Rebecca,
Schläfli, Schwaab, Streiff, Trede, Tschümperlin, Vogler, Voruz,
Wasserfallen, Weibel, Wermuth (52)
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3308 n Po. Glättli. Schweizerische Nationalbank. Auch 
die Wechselkursstabilität als Ziel vorgeben?  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, in einem kurzen Bericht mögli-
che Massnahmen aufzuzeigen und zu bewerten, welche den
Auftrag der Schweizerischen Nationalbank dahingehend erwei-
tern, dass im Interesse der wechselkursabhängigen Branchen
(Export, Tourismus) neben der Preisstabilität auch ein fairer
Wechselkurs angestrebt werden soll, ohne grundsätzlich die
Unabhängigkeit der SNB einzuschränken.
Denkbar wäre beispielsweise eine Ausweitung des Auftrags der
Nationalbank in Artikel 5 des Nationalbankgesetzes. In Artikel 5
ist heute nur die Preisstabilität als Zielsetzung festgehalten.
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 15.3309 n Ip. Binder. Territorialprinzip der Kosten im Ver-
kehr. Ein Phantom?  (20.03.2015)
Im Verkehrsbereich werden die Kosten bei länderübergreifen-
den Projekten und Vorhaben grundsätzlich nach dem Territorial-
prinzip berechnet. Dies bedeutet, dass jedes Land bei
Vorhaben für die Kosten auf seinem Staatsgebiet aufkommt,
das heisst neben den Bau- auch die Planungs- und spätere
Unterhaltskosten übernimmt. Dieses Territorialprinzip wurde in
der Vergangenheit jedoch mehrmals nicht eingehalten. Bei-
spiele wie die HGV-Anschlüsse an das französische HGV-Netz,
aber auch die Anschlussgleise der Neat im Norden bzw. Süden
des Schienenverkehrs zeigen, dass die Schweiz stets Gelder
für den Ausbau in den anderen Ländern gesprochen hat. In die-
sem Zusammenhang wird der Bundesrat gebeten, folgende
Fragen zum Territorialprinzip im Verkehrsbereich zu beantwor-
ten:
1. Wie viele A-fonds-perdu-Beiträge wurden seit dem Jahre
2000 gesprochen und für welche Projekte?
2. Wie viele rückzahlbare Darlehen wurden seit dem Jahre 2000
gesprochen und für welche Projekte? Wie hoch ist die Summe,
welche die einzelnen Staaten diesbezüglich zurückbezahlt
haben?
3. Wie hoch ist die Summe der verzinslichen, rückzahlbaren
Darlehen, welche seit dem Jahre 2000 gesprochen wurden, und
für welche Projekte? Wie viel davon wurde von den einzelnen
Staaten zurückbezahlt?
4. Wie hoch ist insgesamt die Summe der bedingt rückzahlba-
ren Darlehen, welche seit dem Jahre 2000 gesprochen wurden,
und wie viel davon wurde vom Ausland zurückbezahlt?
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5. Wie hoch ist die Verzinsung der Darlehen, und wird der Zins
wie vereinbart bezahlt?
6. Wie hoch ist die Summe der noch nicht zurückbezahlten Dar-
lehen, bezogen auf die einzelnen Projekte?
7. Werden die noch nicht bezahlten Darlehen vom Ausland aktiv
zurückgefordert?
8. Sind weitere Vorlagen in den kommenden Jahren geplant,
bei welchen das Territorialprinzip wiederum ignoriert wird?
9. Wie gedenkt der Bundesrat in Zukunft generell dem Territori-
alprinzip Achtung zu verschaffen?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3310 n Mo. Amherd. Erhöhte Haftpflichtversicherungs-
deckung auch für ausländische Fahrzeughalter, die gefähr-
liche Güter in der Schweiz transportieren  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Verkehrsversicherungsver-
ordnung (VVV) so anzupassen, dass auch ausländische Fahr-
zeughalter eine erhöhte Haftpflichtversicherungsdeckung für
den Transport gefährlicher Güter nachweisen müssen.
Mitunterzeichnende: Brand, Büchler Jakob, Bulliard, Candinas,
de Buman, Fässler Daniel, Freysinger, Germanier, Giezendan-
ner, Glanzmann, Gmür, Humbel, Lehmann, Lohr, Lustenberger,
Meier-Schatz, Müller-Altermatt, Nidegger, Pfister Gerhard, Rei-
mann Maximilian, Reynard, Riklin Kathy, Romano, Schläfli,
Schmid-Federer, Schneider Schüttel, Stahl, Vogler (28)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3311 n Po. Amherd. Sicherheitsgewinn am Simplonpass. 
Strengere technische Anforderungen für Lastwagen  
(20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, aufgrund der häufigen Verkehrs-
unfälle mit ausländischen Lastwagen zum Beispiel auf der Sim-
plonpassstrecke, eine Anpassung der technischen
Anforderungen an die in der Schweiz verkehrenden Lastwagen
zu prüfen, sodass nur Lastwagen mit Retarder-Bremsen die
Passstrassen befahren dürfen.
Mitunterzeichnende: Brand, Büchler Jakob, Bulliard, Buttet,
Candinas, de Buman, Freysinger, Germanier, Giezendanner,
Glanzmann, Gmür, Humbel, Lehmann, Lohr, Lustenberger,
Meier-Schatz, Müller-Altermatt, Nidegger, Pfister Gerhard, Rei-
mann Maximilian, Reynard, Riklin Kathy, Romano, Schläfli,
Schmid-Federer, Schneider Schüttel, Stahl, Vogler (28)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3312 n Mo. Giezendanner. Volksabstimmungen. Verbot 
der Publikation von Meinungsumfragen in den Medien  
(20.03.2015)
Der Bundesrat passt die Verordnungen und Gesetze betreffend
Volksabstimmungen so an, dass vier Monate vor Volksabstim-
mungen in den elektronischen und in den Printmedien keine
Meinungsumfragen mehr publiziert werden dürfen.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amstutz, Binder, Borer, Bor-
toluzzi, Brunner, Clottu, Fehr Hans, Graber Jean-Pierre, Her-
zog, Hurter Thomas, Knecht, Mörgeli, Müri, Pantani, Rickli
Natalie, Rime, Stamm, Wobmann (19)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3313 n Ip. Munz. Grosser Stellenzuwachs beim 
Nachrichtendienst  (20.03.2015)
Mit Urteil vom 2. Februar 2015 stützt das Bundesverwaltungs-
gericht das Begehren, welches die Offenlegung der Stellenstati-
stik im Nachrichtendienst des Bundes (NDB) ermöglicht. In der
Tageszeitung "Blick" wurden daraufhin folgende Zahlen veröf-
fentlicht: "2010 startete der aus In- und Ausland-Geheimdienst
neu entstandene NDB mit 237 Vollzeitstellen. Ende 2014 waren
es bereits 266 - bei einem Budget von 63,3 Millionen Franken.
Anfang Jahr bewilligte der Bundesrat sechs weitere Stellen zur
Dschihadismus-Bekämpfung: Damit steigt der Stellen-Etat 2015
auf mindestens 272." Der Stellenzuwachs würde damit im NDB
rund 15 Prozent in nur sechs Jahren betragen.
Während der Beratung des Nachrichtendienstgesetzes im
Nationalrat sagte Bundesrat Ueli Maurer, dass weitere 80 neue
Stellen nötig seien. Damit soll der NDB gegenüber 2010 noch-
mals um einen Drittel aufgebläht werden.
1. Kann der Bundesrat die aufgeführten Zahlen bestätigen?
2. Von 2010 bis 2014 hatte der Nachrichtendienst keine zusätz-
lichen Kompetenzen erhalten. Wie erklärt er den Stellenzu-
wachs in dieser Zeit?
3. Ist er in Zukunft bereit, die Stellenpensen des NDB transpa-
rent zu kommunizieren?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Bernasconi,
Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Friedl, Glättli, Gross Andreas,
Gysi, Hardegger, Heim, Jans, Maire Jacques-André, Marra,
Masshardt, Müller Geri, Naef, Nordmann, Ruiz Rebecca,
Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni, Steiert, Tornare,
Trede, Wermuth (26)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3314 n Ip. Munz. Nachrichtendienststellen in den Kan-
tonen. Transparenz gefordert  (20.03.2015)
Ein Bundeshausredaktor stellte am 5. Juli 2012 beim Nachrich-
tendienst des Bundes (NDB) ein Gesuch um Zugang zu Doku-
menten. Unter anderem wollte er, gestützt auf das
Öffentlichkeitsprinzip, Auskunft über die Stellen in den Kanto-
nen, die durch den NDB finanziert werden. Das Gesuch wurde
abgelehnt und an das Bundesverwaltungsgericht weitergezo-
gen.
Mit Urteil vom 2. Februar 2015 stützt das Bundesverwaltungs-
gericht das Begehren, welches die Offenlegung der Stellenstati-
stik ermöglicht. Es hält fest: "Allein mit der Aufschlüsselung der
Mitarbeiterzahl auf die Kantone und der Angabe des Stelle-
netats auf Bundesebene werden weder Schwächen des NDB
sichtbar, noch können dessen operative Fähigkeiten in einem
Mass beeinträchtigt werden, eine Ausnahme nach Artikel 7
BGÖ rechtfertigen liesse. Dies umso weniger, als in den jeweili-
gen Beständen keine eigentlichen Schwachstellen auszuma-
chen sind und beinahe die Hälfte der Kantone die sie
betreffenden Zahlen offenbar ohnehin bekanntgibt."
1. Wie werden die 8,4 Millionen Franken, die vom NDB an die
kantonalen Polizeikorps bezahlt werden, nach Kantonen und
Leistungen aufgeteilt?
2. Wie viele Staatsschutzstellen werden in den Kantonen durch
den NDB finanziert, aufgeschlüsselt nach Kantonen?
3. Mit welchen Hauptaufgaben werden diese Stellen betraut?
Gibt es Transparenz zu Leistungsverträgen und Pflichtenhef-
ten?
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4. Nach welchen Kriterien werden diese Stellen auf die Kantone
verteilt? Wie lassen sich die Unterschiede zwischen den Kanto-
nen erklären?
5. Wie garantiert der Bund die Qualität der Leistungen der Mit-
arbeitenden in den Kantonen, insbesondere, wenn sie mit klei-
nen Stellenpensen betraut sind?
6. Warum ist der NDB erst durch den Entscheid des Bundesver-
waltungsgerichtes bereit, das Öffentlichkeitsprinzip einzuhal-
ten?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Bernasconi,
Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Friedl, Glättli, Gross Andreas,
Gysi, Hardegger, Heim, Jans, Maire Jacques-André, Marra,
Masshardt, Müller Geri, Naef, Nordmann, Schneider Schüttel,
Schwaab, Semadeni, Steiert, Tornare, Trede, Wermuth (25)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3315 n Ip. Schenker Silvia. Arbeitsmarktintegration 
von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen  
(20.03.2015)
Das UNHCR zeigt in einem fundierten Bericht auf, auf welche
Schwierigkeiten Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene bei
der Integration in den Arbeitsmarkt stossen. Gelingt die Integra-
tion in den Arbeitsmarkt nicht oder nicht ausreichend, ist das
nicht nur für die Betroffenen problematisch, es führt auch zu
Kosten bei der Sozialhilfe oder anderen Sozialleistungen. Der
Bericht basiert auf ausführlichen Interviews mit Betroffenen und
liefert darum wertvolle Hinweise, wo die Hürden sind, welche
eine Integration in den Arbeitsmarkt erschweren oder verhin-
dern. Zwei Themenbereiche fallen bei der Lektüre des Berich-
tes besonders auf: die Frage der Sprache und das Problem der
Nichtanerkennung vorhandener Qualifikationen.
In diesem Zusammenhang wird der Bundesrat gebeten, die fol-
genden Fragen zu beantworten:
1. Welche Möglichkeiten sieht er, Asylsuchenden vermehrt und
früher Zugang zu Sprachkursen zu gewähren?
2. Wie könnten Spracherwerb und Beschäftigung kombiniert
werden? Ist er z. B. bereit, die Anregung des UNHCR aufzuneh-
men und Kombinationen von Freiwilligenarbeit, Praktika mit
Sprachkursen zu ermöglichen?
3. Wie könnte ein Anerkennungsverfahren für bereits vorhan-
dene Fähigkeiten und Diplome aussehen, das die besonderen
Umstände von Flüchtlingen berücksichtigt?
4. Wird während dem Asylverfahren systematisch abgefragt
und erfasst, welche beruflichen oder schulischen Qualifikatio-
nen jemand mitbringt?
5. Welche Schlüsse zieht er aus dem Bericht des UNHCR?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Carobbio Guscetti, Jans, Leuen-
berger-Genève, Marra, Munz, Tschümperlin (7)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3316 n Ip. Jans. Staatliche Fleischwerbung im Wider-
spruch zum Ressourcenschutz  (20.03.2015)
Die Genossenschaft Proviande ist die Werbeplattform der
Schweizer Fleischwirtschaft. Sie wirbt mit dem Slogan "alles
andere ist Beilage" für die bekannte Marke "Schweizer Fleisch".
Die Jahreseinnahmen von Proviande von 20 Millionen Franken
werden zu fast zwei Dritteln aus der Bundeskasse alimentiert,

ohne dass dies im Jahresbericht sichtbar wäre. Für die Absatz-
förderung erhält Proviande 6,1 Millionen Franken vom Bund.
Die subventionierte Fleischwerbung kommt nicht zuletzt den
grossen Fleischvermarktern Bell-Gruppe (Coop), Micarna
(Migros) und Sutter (Fenaco) zugute, welche gemeinsam jährli-
che Gewinne von über 100 Millionen Franken schreiben.
Es ist unbestritten, dass ein hoher Fleischkonsum den ökologi-
schen Fussabdruck eines Landes stark erhöht und seinen Brut-
toselbstversorgungsgrad senkt. Die Eidgenössische
Ernährungskommission empfiehlt aus gesundheitlichen Grün-
den, den Verzehr von unverändertem rotem und von verarbeite-
tem rotem Fleisch zu beschränken.
Fragen an den Bundesrat:
1. Wieso fördert der Staat Werbung für Schweizer Fleisch, wenn
die Fleischimporte ja mit hohen Zöllen oder Kontingenten belegt
sind?
2. Warum weist Proviande diesen Beitrag nicht in ihrem
Geschäftsbericht aus?
3. Wieso überlässt er diese Werbung nicht den privaten Fleisch-
vermarktern, die mit dem Handel mit Schweizer Fleisch
Gewinne schreiben?
4. Was hält er davon, dass die hochprofitablen Fleischvermark-
ter Bell-Gruppe (Coop), Micarna (Migros) und Sutter (Fenaco)
im Verwaltungsrat von Proviande vertreten sind?
5. Wie verträgt sich die staatliche Absatzförderung von Fleisch:
a. mit den bundesrätlichen Zielen zur grünen Wirtschaft?
b. mit der Initiative für Ernährungssicherheit des SBV?
c. mit dem bundesrätlichen Gegenvorschlag dazu? Dort fordert
der Bundesrat Rahmenbedingungen, "die für den ressourcen-
schonenden Konsum von Lebensmitteln" günstig sind.
d. mit den Empfehlungen der Eidgenössischen Ernährungs-
kommission?
6. Kann er sich vorstellen, dass die staatlich subventionierte
Fleischwerbung nur noch für ökologisch vorbildliche, z. B. gras-
landbasierte Produktion eingesetzt werden darf?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Badran Jacqueline, Carobbio
Guscetti, Hardegger, Maire Jacques-André, Marra, Naef, Par-
dini, Schneider Schüttel, Tornare, Voruz (11)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3317 n Ip. Jans. Buttermarkt. Marktmanipulation auf 
Kosten von Bauernfamilien und Steuerzahlern?  
(20.03.2015)
Vergleicht man den Schweizer Buttermarkt mit dem umliegen-
den Ausland, fallen einem mehrere frappante Unterschiede auf.
Während die Schweizer Bauern einen Milchpreis erhalten, der
1,5-mal so hoch ist wie jener in der EU, sind die Butterpreise ab
Hersteller dreimal so hoch und die Preise für Magermilchpulver
als Koppelprodukt der Butterherstellung 1,75-mal so hoch. Die
Verarbeitungsmarge von Butter ist gar fünfmal höher als in
Deutschland. Andererseits ist die Marge des Schweizer Detail-
handels bei Butter etwa gleich gross wie in Deutschland und tie-
fer als in den übrigen umliegenden Ländern. Grundlage für
diese Aussagen sind Daten aus dem Marktbericht Milch des
BLW und die Referenzpreise "Schoggi-Gesetz" Schweiz-EU
Periode September/Oktober 2014.
Ebenfalls absurd ist das System von Zuschlägen und Abzügen
auf dem Milchpreis. Die Landwirte erhalten über Fettgehaltzu-
schläge Anreize zur Produktion fettreicher Milch, um die Ver-
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wertung der Fettüberschüsse dann mit obligatorischen
Beiträgen an Lacto Fama und Swissmilk wieder zu finanzieren.
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Im Gegensatz zum umliegenden Ausland hat die Schweiz mit
Emmi im Molkereimilchmarkt ein marktbeherrschendes Unter-
nehmen; bei Rahm und Butter deckt das Duopol Emmi und
Cremo gut 90 Prozent der Gesamtmengen ab. Ist dies eine
mögliche Erklärung für diese extrem hohen Verarbeitungsmar-
gen?
2. Im Gegensatz zum umliegenden Ausland haben wir in der
Schweiz eine Branchenorganisation Butter. Finden im Rahmen
dieser Organisation kartellähnliche Preisabsprachen statt, und
wäre dies eine Erklärung für diese grossen Verarbeitungsmar-
gen?
3. Entsprechen die im Rahmen des "Schoggi-Gesetzes" erho-
benen Schweizer Butterpreise wirklich den effektiven Schweizer
Marktpreisen, oder dienen sie nur dazu, mittels des "Schoggi-
Gesetzes" höhere, nichtberechtigte Subventionen zu ergattern?
4. Gibt es andere Gründe, um die extrem hohen Verarbeitungs-
margen bei Schweizer Butter zu erklären?
5. Sind die extrem hohen Verarbeitungsmargen bei Schweizer
Butter auch eine Erklärung zu den wiederkehrenden Über-
schusssituationen, bei denen die Produzenten gezwungen wer-
den, den Export zu Weltmarktpreisen zu finanzieren?
6. Ist Lacto Fama eine sinnvolle und notwendige Ergänzung zur
allgemeinverbindlichen Segmentierung des Milchmarktes in A-,
B- und C-Milch?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bertschy, Chopard-Acklin,
Friedl, Graf Maya, Gysi, Hadorn, Marra, Masshardt, Munz,
Semadeni, von Siebenthal, Voruz (13)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3318 n Mo. Jans. Wahrheitsgetreue Statistik der von 
mittleren und grossen Verbrauchern bezahlten 
Strompreise  (20.03.2015)
Die tiefen Strompreise im offenen Markt erscheinen nicht in der
Strompreisstatistik der Elcom und des Bundesamtes für Ener-
gie. Der Bundesrat wird aufgefordert, eine Strompreisstatistik zu
publizieren, welche die neuen Realitäten abbildet, insbesondere
die tiefen Strompreise im offenen Markt, wie sie von Bezügern
mit mehr als 100 000 Kilowattstunden Jahresverbrauch bezahlt
werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Böhni,
Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Friedl, Girod, Gysi, Hadorn,
Kiener Nellen, Masshardt, Müller-Altermatt, Munz, Nussbaumer,
Ritter, Schelbert, Semadeni, Voruz (18)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3319 n Mo. Egloff. Zugriffsverträge zum elektronischen 
Grundstückinformationssystem strenger regeln  
(20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 28 der Grundbuchverord-
nung (GBV) stärker einzugrenzen, insbesondere soll Artikel 28
Absatz c GBV gestrichen werden. Anwälte benötigen den
Zugang zum Grundbuch nur punktuell. Alle Personen und
Berufsgruppen, die nur punktuellen Zugang zum Grundbuch
brauchen, sollen Anfragen zu Grundbucheinträgen wie bis
anhin via die Grundbuchämter tätigen.

Mitunterzeichnende: Feller, Gmür, Gössi, Killer Hans, Lusten-
berger, Müller Thomas, Parmelin (7)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3320 n Mo. Egloff. Gegen die schleichende Privatisie-
rung des Grundbuchs  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, mit einer Anpassung der gesetz-
lichen Grundlagen dafür zu sorgen, dass der Betrieb von E-Gris
durch eine öffentlich-rechtliche Organisationsform oder eine
unabhängige privatrechtliche Organisationsform im Mehrheits-
Eigentum der Kantone erfolgt.
Mitunterzeichnende: Feller, Gmür, Gössi, Killer Hans, Lusten-
berger, Müller Thomas, Parmelin (7)
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3321 n Ip. Hadorn. Bestellung von Zügen bei Bombar-
dier. Risiko für SBB und Steuerzahler?  (20.03.2015)
Im Frühling 2015 soll festgestellt werden, ob die bei Bombardier
bestellten Züge die Qualitätskriterien der SBB erfüllen. Diese
Bestellung mit einem Volumen von 62 Zügen (inklusive 3 aus
Vereinbarung vom 19. November 2014) in einem Umfang von
rund 2 Milliarden Franken sprengt alle bisherigen vergleichba-
ren Vorgänge in der Bahngeschichte.
Folgende Fragen bitte ich den Bundesrat zu beantworten:
1. Widerspricht aus seiner Sicht das Stillschweigen zum Inhalt
der Vereinbarung vom 19. November 2014 zwischen SBB und
Bombardier dem Öffentlichkeitsprinzip?
2. Erachtet er es als realistisch, dass Bombardier den Rück-
stand von insgesamt drei Jahren bis 2020 aufholen kann?
3. Was unternehmen die SBB konkret in Zusammenarbeit mit
Bombardier zur Aufholung des Rückstandes?
4. Teilt er die Auffassung des Bundesamtes für Verkehr, dass
für den Bund als Eigner keinerlei finanzielle Risiken bestehen,
selbst wenn der ganze Deal platzen würde wegen möglicher
Unterschreitung der Qualitätskriterien der SBB?
5. Wie hoch sind die von den SBB intern erwarteten Mehrauf-
wände, bedingt durch die mehrjährige Verspätung (Folgekosten
für Ersatzrollmaterial, Mehraufwand Personal für die Auftrags-
bewältigung usw.)?
6. Selbst wenn der Fernverkehr keine direkten Abgeltungen
erhält, ist es auch aus seiner Sicht nicht zutreffend, dass durch
die Beeinflussung des Betriebsergebnisses der SBB schlus-
sendlich die Steuerzahlenden an den finanziellen Risiken der
SBB beteiligt sind?
7. Ist es gewährleistet, dass die zugesicherten 50 Prozent die-
ser Bestellung auch wirklich in der Schweiz beschafft werden?
8. Trifft es zu, dass Bombardier die Aluminiumtraggestelle nicht
wie ursprünglich versprochen in der Schweiz produzieren lässt?
Falls ja, woher stammen diese?
9. Werden mögliche Lieferverzögerungen des einsetzbaren
Rollmaterials zu Versorgungsengpässen mit nachteiligen Fol-
gen für Passagiere führen und damit Image und Akzeptanz des
öffentlichen Verkehrs schaden?
10. Sieht er Bedarf an einem ausgebauten, mehrstufigen Con-
trolling durch den Bund für derartig grosse Vorhaben, vergleich-
bar mit dem, das beim Bau der Neat installiert wurde?
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Mitunterzeichnende: Amarelle, Feri Yvonne, Friedl, Gysi, Heim,
Kiener Nellen, Piller Carrard, Schneider Schüttel, Semadeni,
Steiert, Tschümperlin, Voruz, Wermuth (13)
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3322 n Mo. Riklin Kathy. Nutzen des Freizügigkeitsab-
kommens. Erfassung von Daten über die erwerbstätigen 
Schweizerinnen und Schweizer im EU-/Efta-Raum  
(20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Daten über die erwerbstätigen
Schweizerinnen und Schweizer, die im EU-/Efta-Raum leben
bzw. dorthin auswandern, analog zu den Informationen zur
Zuwanderung, statistisch zu erfassen und auszuwerten.
Mitunterzeichnende: Amherd, Darbellay, de Buman, Glanz-
mann, Humbel, Meier-Schatz, Neirynck, Pfister Gerhard,
Schneider-Schneiter (9)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3323 n Mo. Egloff. Einsichtsrecht betreffend Grundbuch-
abfragen via Terravis  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Grundbuchverordnung
dahingehend anzupassen, dass den Grundeigentümern ein
Einsichtsrecht betreffend die Protokolle von E-Gris gewährt
wird, damit sie die zu ihren Grundstücken getätigten Abfragen
überprüfen und allfällige Missbräuche der E-Gris-Aufsicht zur
Kenntnis bringen können. Das geforderte Einsichtsrecht ist auf
das eigene Grundstück und einen definierten Zeitraum
beschränkt. Ein Auszug der Protokolle soll ohne Angabe von
Gründen per Post angefordert werden können. Die Betriebsor-
ganisation E-Gris darf dafür nur einen geringfügigen Unkosten-
beitrag verlangen und hat die entsprechenden Abläufe und
Routinen vorzusehen, damit das Einsichtsrecht unkompliziert
gewährt werden kann.
Mitunterzeichnende: Feller, Gmür, Gössi, Killer Hans, Lusten-
berger, Müller Thomas, Parmelin (7)
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
19.06.2015 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

15.3324 n Ip. Amstutz. Ausgaben des Bundes für 
Öffentlichkeitsarbeit  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie viele Angestellte sind in der Bundesverwaltung für
Öffentlichkeitsarbeit tätig?
2. Wie hoch sind die Personalkosten, die internen Vollkosten
sowie die Kosten für die externe Beratung in der Öffentlichkeits-
arbeit?
3. Was sind die Gesamtkosten für die Öffentlichkeitsarbeit beim
Bund?
4. Zu den Fragen 1 bis 3: Wie entwickelten sich Personalbe-
stand und Kosten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit während
den letzten zehn Jahren?
5. Wo sieht er Einsparmöglichkeiten für das laufende Jahr?
Haben die Departemente entsprechende interne Vorgaben
erlassen? Ist eine Reduktion der Stellen vorgesehen (Aufstel-
lung pro Departement)?

Weiter wird der Bundesrat gebeten, eine Übersicht über sämtli-
che Publikationen sowie deren Kosten anzugeben.
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3325 n Po. Schläfli. Datenaustausch zwischen dem 
Grenzwachtkorps und den kantonalen Polizeibehörden 
sowie zwischen den kantonalen Polizeibehörden  
(20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem umfassenden Bericht
darzulegen, wie der Datenaustausch und die Kommunikation
zwischen den kantonalen Polizeibehörden sowie zwischen dem
Grenzwachtkorps, den Bundes- und kantonalen Polizeibehör-
den verbessert werden können. Die technischen Möglichkeiten
sowie die gesetzlichen Vorgaben (Datenschutz) sind aufzuzei-
gen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amherd, Birrer-
Heimo, Büchler Jakob, Bulliard, Buttet, Candinas, Fischer
Roland, Flach, Fluri, Gasche, Geissbühler, Gmür, Hardegger,
Hausammann, Lehmann, Müller Leo, Müller-Altermatt, Pezzatti,
Riklin Kathy, Ritter, Schibli, Schneeberger, Semadeni, Siegen-
thaler, Streiff, Vitali, Vogler, von Siebenthal, Walter, Weibel,
Winkler (32)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 15.3326 n Ip. Noser. Mögliche Folgen der Initiative 
"Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestim-
mungs-Initiative)"  (20.03.2015)
Am 10. März 2015 lancierte die SVP die Initiative "Schweizer
Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungs-Initiative)".
Diese fordert, dass die Schweizer Bundesverfassung über dem
Völkerrecht zu stehen hat. Im Falle eines Widerspruches müsse
die völkerrechtliche Verpflichtung gegebenenfalls gekündigt
werden (vorgeschlagener Art. 56a der Bundesverfassung).
Gerade für ein kleines Land wie die Schweiz ist das Völkerrecht
jedoch äusserst wichtig. Als freiheitliches und demokratisches
Land stehen wir zum Schutz der Freiheitsrechte vor staatlicher
Willkür. Zu diesem Schutz trägt beispielsweise die EMRK mass-
geblich bei. Wenn die Schweizer Wirtschaft weiterhin wettbe-
werbsfähig bleiben will und exportieren möchte, ist sie zudem
darauf angewiesen, als verlässlicher Vertragspartner zu gelten.
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Welche Instanz müsste über die Vereinbarkeit von Völker-
recht und Bundesverfassung im konkreten Fall entscheiden?
Müsste allenfalls sogar eine Verfassungsgerichtsbarkeit
geschaffen werden?
2. Die Schweiz muss gemäss Verfassung mit der EU über die
Anpassung des Freizügigkeitsabkommens verhandeln. Falls
vorgeschlagener Artikel 56a in der Verfassung stünde und die
Verhandlungen mit der EU keinen Erfolg bringen würden, müs-
ste das Freizügigkeitsabkommen sogleich gekündigt werden?
3. Falls vorgeschlagener Artikel 56a in der Verfassung stünde,
müssten aufgrund des Artikels zur Ausschaffungs-Initiative, die
EMRK, der Uno-Pakt II, das Freizügigkeitsabkommen und die
Kinderrechtskonvention angepasst werden? Wie gut stehen die
Chancen, diese international akzeptierten Verträge anzupas-
sen?
4. Welchen Einfluss hätte die vorgeschlagene Verfassungsän-
derung auf Verträge der wirtschaftlichen Zusammenarbeit,
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namentlich die Freihandelsabkommen und Doppelbesteue-
rungsabkommen? Würde der gute Ruf der Schweiz als Ver-
tragspartner leiden? Welchen Einfluss hätte dies auf den
Abschluss neuer internationaler Verträge für wirtschaftliche
Zusammenarbeit?
5. Welche wirtschaftlichen Folgen sieht der Bundesrat, wenn die
Schweiz die obengenannten Verträge kündigen müsste? Wel-
chen Schaden würde es für die Schweizer Volkswirtschaft
bedeuten, wenn die Schweiz kein vertrauenswürdiger Vertrags-
partner mehr ist?
6. Inwieweit riskiert die Schweiz durch diese Volksinitiative die
Abwanderung internationaler Organisationen?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3327 n Ip. Trede. Überlegungen zu einer Anti-Sexis-
mus-Kommission  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Sieht er Handlungsbedarf beim Thema des alltäglichen
Sexismus?
2. Sind Diskussionen im Gang, ob eine Anti-Sexismus-Kommis-
sion eingeführt werden soll?
3. Sieht er den Nutzen einer Anti-Sexismus-Kommission?
4. Falls nein, wie wird er dem Thema Sexismus in Zukunft ent-
gegentreten?
5. Wird er sich in Zukunft klar gegen Sexismus einsetzen?
Wenn ja, wie und wo?
6. Wird es in Zukunft möglich sein, rechtliche Schritte gegen
Sexismus ergreifen zu können?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3328 n Po. Trede. Aktuelle geschlechtsspezifische Bud-
getanalyse der Abteilung "Jugend und Sport" im Baspo  
(20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht eine
geschlechtsspezifische Budgetanalyse der Abteilung "Jugend
und Sport" im Bundesamt für Sport (Baspo) darzulegen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Gilli, Glättli, Graf
Maya, John-Calame, Mahrer, Masshardt, Ruiz Rebecca, Rytz
Regula, Wermuth (10)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3329 n Mo. Wobmann. Rückverteilung der 
Busseneinnahmen  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Gesetzentwurf auszuar-
beiten, wonach die von den Kantonen erhobenen Bussenein-
nahmen im Strassenverkehr über die Motorfahrzeugsteuer an
die Autofahrer rückverteilt werden.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Borer, Bortoluzzi, Büchel Roland,
Fehr Hans, Flückiger Sylvia, Frehner, Giezendanner, Graber
Jean-Pierre, Müri, Parmelin, Pieren, Schibli, Schwander,
Stamm, von Siebenthal (16)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3330 n Mo. Müller Leo. Fachkräfteinitiative und arbeits-
marktliche Massnahmen. Synergien nutzen und Mittel 
optimieren  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der Fachkräfteinitia-
tive und der arbeitsmarktlichen Massnahmen die Mittel effizien-
ter einzusetzen, indem er die Mittel zwischen diesen beiden
Gefässen besser ausgleicht, die bestehenden Strukturen nutzt
und nicht Beiträge an Dritte kürzt und selber neue Strukturen
aufbaut.
Mitunterzeichnende: Amherd, Binder, Bulliard, Candinas, Fäs-
sler Daniel, Glanzmann, Gmür, Humbel, Lehmann, Lustenber-
ger, Schneider-Schneiter, Vogler (12)
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3331 n Ip. Kiener Nellen. Wie werden die Empfehlungen 
der OSZE/ODIHR-Wahlbeurteilungsmission für die Parla-
mentswahlen 2015 umgesetzt?  (20.03.2015)
Auf Einladung der Schweizer Regierung, die nationalen Wahlen
vom 23. Oktober 2011 zu beobachten, und basierend auf den
Empfehlungen der OSZE/ODIHR-Abklärungsmission vom 5. bis
8. Juli führte OSZE/ODIHR vom 10. bis zum 28. Oktober eine
Wahlbeurteilungsmission in der Schweiz durch. Der daraus
resultierende Bericht enthält Empfehlungen an die Schweiz. Im
Hinblick auf die Wahlen 2015 bitten wir den Bundesrat, Aus-
kunft darüber zu geben, wie der Umsetzungsstand dieser Emp-
fehlungen ist, insbesondere bezüglich folgender Punkte:
1. Durch geschlechtsspezifische statistische Daten zum Wahl-
verhalten könnte die effektive Wahlbeteiligung der Frauen fest-
gestellt und abgeklärt werden, ob allfällige Massnahmen zur
Steigerung der Wahlbeteiligung ergriffen werden sollten.
2. Den Bundes- und kantonalen Behörden wird empfohlen, die
Auswirkungen der unterschiedlichen Voraussetzungen und
Bedingungen für die Wählbarkeit der Bürgerinnen und Bürger in
das gleiche nationale Parlament (Ständerat) auf das Prinzip der
Gleichwertigkeit der politischen Rechte zu reflektieren sowie in
welchem Ausmass diese Voraussetzungen und Bedingungen
die internationalen Standards erfüllen.
3. Die Behörden sollten die Einführung einer Offenlegungs-
pflicht betreffend Einnahmen, Finanzquellen und Ausgaben von
Kandidaten- und Parteienwahlkämpfen in Betracht ziehen, um
allgemein anerkannten internationalen Regeln zu entsprechen.
Die Behörden sollten im Weiteren prüfen, inwiefern solche Vor-
schriften auch für Interessengruppen gelten sollen, welche für
politische Anliegen spenden oder Ausgaben tätigen und für
Referenden, Volksinitiativen sowie Wahlen.
4. Es sollte eine Überprüfung der bestehenden Sicherheits-
massnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs der Briefwahl
in Betracht gezogen werden. Mehrere Behelfsmittel könnten
zum Einsatz kommen: Beispielsweise könnten die Unterschrif-
ten in den Umschlägen mithilfe einer Kontrollunterschrift gegen-
geprüft werden; es könnten stichprobenartige Kontrollen bei
Wählern durchgeführt werden, ob sie die Wahlunterlagen erhal-
ten und selber ausgefüllt haben; oder der Versand der Wahlun-
terlagen könnte mittels Einschreiben und Identitätsüberprüfung
der Empfänger erfolgen. Im Weiteren könnten auf den Wahlun-
terlagen Warnungen aufgedruckt werden, welche die Wählerin-
nen und Wähler über die Strafe aufklären, welche für
Wahlbetrug und andere Verstösse ausgesprochen werden.
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Mitunterzeichnende: Amarelle, Carobbio Guscetti, Friedl, Gysi,
Hadorn, Heim, Jans, Munz, Nussbaumer, Voruz (10)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3332 n Ip. Heim. Laufbahnbilanz und -beratung  
(20.03.2015)
Am Spitzentreffen der Berufsbildung 2014 wurde zur Stärkung
der Berufsbildung ein Handlungsschwerpunkt auf die Berufs-,
Studien- und Laufbahnberatung gelegt.
1. Was wurde bisher in Bezug auf diesen Handlungsschwer-
punkt unternommen?
2. Liegen schon erste Ergebnisse vor? Welche?
3. Wie sind die Anliegen der Erwachsenen in Bezug auf die
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung in diesem Handlungs-
schwerpunkt integriert?
4. Gibt es auch Überlegungen, welche Dienstleistungen die
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung für Personen ab 40
erbringen soll?
5. Teilt der Bund die Meinung, dass eine Laufbahnberatung in
der Lebensmitte (zwischen 40 und 45 Jahren) mithelfen kann,
die Arbeitsmarktbeteiligung der älteren Arbeitnehmenden zu
verbessern? Warum? Warum nicht?
6. Was unternimmt der Bund, damit die Chance, welche eine
Laufbahnberatung in der Lebensmitte eröffnet, vermehrt
genutzt wird?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3333 n Mo. Fraktion BD. Verordnungsexplosion stoppen 
und Verordnungen abbauen  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu erarbeiten, um
innerhalb von zwei Jahren den administrativen Aufwand massiv
zu reduzieren. In einem geordneten und systematischen Pro-
zess sollen sämtliche Bundesverordnungen bezüglich ihres
Umfangs und ihrer Komplexität überprüft und vereinfacht wer-
den. Die Zielgrössen hierbei sind:
1. Reduktion der Anzahl Verordnungen um mindestens einen
Drittel,
2. Reduktion des Umfangs um mindestens die Hälfte.
Weisungen, Wegleitungen und Richtlinien sollen im Grundsatz
ganz abgeschafft und nur noch in begründeten Ausnahmefällen
angewendet werden. Das Controlling über die korrekte Anwen-
dung und Einhaltung der Gesetzgebung soll mit neuen, verein-
fachten Methoden durchgeführt werden, unter dem Grundsatz
der Eigenverantwortung der Bürgerinnen, Bürger, Institutionen
und der Wirtschaft. Wenn nötig und sinnvoll, können dabei Ver-
fehlungen strenger und konsequenter geahndet werden. Die
Umsetzung soll sektoriell erfolgen, um möglichst schnell erste
Vereinfachungen und die gewünschte Wirkung zu erzielen.
Sollte sich bei diesem Effizienzprozess zeigen, dass für die kor-
rekte Umsetzung Gesetzesanpassungen nötig sind, legt der
Bundesrat entsprechende Vorlagen dem Gesetzgeber vor. Par-
allel dazu soll das Parlament eine Gesetzesvorlage erarbeiten
mit dem Ziel, im Minimum das Instrument des Verordnungsve-
tos für das Parlament einzuführen.
Sprecher: Grunder
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3334 n Ip. Bulliard. Die Grafikbranche der Schweiz und 
der starke Franken. Eine Aktion "buy Swiss" ist notwendig  
(20.03.2015)
Die Problematik des starken Frankens betrifft ganze Wirt-
schaftsbranchen der Schweiz. Zu den betroffenen Sektoren
gehört insbesondere die Grafikbranche, welche angesichts des
starken Frankens einen hohen Preis bezahlt. Seit 2010 sind
deren Exporte um 34 Prozent zurückgegangen. Um Einsparun-
gen zu machen, vergeben ausserdem öffentliche Unternehmen,
öffentlich-rechtliche Organisationen sowie die öffentliche Ver-
waltung in der Schweiz heute zunehmend Aufträge ins Ausland.
Die Beispiele sind vielfältig: Local.ch, eine Tochterfirma der
Swisscom, hat einen grossen Teil der Telefonbuchproduktion
nach Deutschland verlegt, die Kantone lassen immer mehr
Schulmaterial wie Hefte und Bücher im Ausland produzieren,
zahlreiche Gemeinden drucken ihre Abfallkalender in Deutsch-
land oder Österreich, und auch im Luxussegment tätige Unter-
nehmen, für welche Swissness einen hohen Wert hat, lagern
ihre Print-Produktionen in die Eurozone aus, um die negativen
Folgen des starken Frankens zu kompensieren. Diese Mass-
nahme treffen die zuliefernden Unternehmen der Grafikbranche
mit voller Wucht. Sie haben praktisch keinen Handlungsspiel-
raum.
Angesichts dieser Tatsache frage ich:
1. Ist der Bundesrat der Meinung, dass alle Wirtschaftsbran-
chen die notwendige Zeit hatten, um sich auf den starken Fran-
ken einzustellen, und dass angesichts dieses Problems alle mit
gleich langen Spiessen kämpfen?
2. Plant er eine Sensibilisierungskampagne "buy Swiss", welche
sich insbesondere an ehemalige Staatsbetriebe sowie an die
Verwaltungen von Bund, Kantonen und Gemeinden richtet?
3. Ist er dazu bereit, ein Mittel zu finden, um die Leistungen von
Schweizer Anbietern gegenüber ausländischen Konkurrenten
besser vergleichbar zu machen, vor allem was den Preis und
die ökologischen Auswirkungen angeht?
4. Beabsichtigt er, sich gemeinsam mit den Wirtschaftsverbän-
den dafür einzusetzen, dass die Marke Schweiz nicht nur eine
leere Versprechung, sondern einen gemeinsamen Wert der
gesamten Schweizer Wirtschaft darstellt?
Mitunterzeichnende: Amherd, Bourgeois, Buttet, Candinas,
Cassis, Darbellay, Gmür, Lehmann, Lustenberger, Müller Leo,
Müller-Altermatt, Regazzi, Reynard, Romano, Schläfli,
Vogler (16)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3335 n Mo. Lustenberger. Für eine stärkere Berücksich-
tigung der nationalen Rechtsordnungen am Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, sich auf allen relevanten Ebe-
nen, insbesondere beim Europarat, vermehrt für die Einhaltung
und Durchsetzung des Subsidiaritätsprinzips und die Berück-
sichtigung der nationalen Rechtsordnungen bei der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte
(EGMR) einzusetzen.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amherd, Binder, Bulliard,
Buttet, Cassis, Darbellay, Egloff, Estermann, Fässler Daniel,
Frehner, Glanzmann, Grunder, Gschwind, Hausammann, Her-
zog, Hess Lorenz, Humbel, Ingold, Joder, Keller Peter, Müller
Leo, Müri, Pfister Gerhard, Rime, Romano, Schilliger, Schwan-
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der, Siegenthaler, Stahl, Streiff, Vitali, Walter, Weibel,
Winkler (35)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
SR Kommission für Rechtsfragen
19.06.2015 Nationalrat. Annahme.

x 15.3336 n Ip. Steiert. Viszeralchirurgie. Gefährliche 
Roboter?  (20.03.2015)
Laut einer Untersuchung des Westschweizer Fernsehens hat
die amerikanische Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimit-
telzulassungsbehörde (FDA) in den vergangenen zehn Jahren
über 200 Todesfälle verzeichnet, die auf den Einsatz von Da-
Vinci-Robotern in der Viszeralchirurgie zurückzuführen sind. Die
FDA soll das Herstellerunternehmen Intuitive Surgical, mit for-
mellem Sitz in Aubonne, mehrfach verwarnt haben. Im Rahmen
von Sammelklagen gingen in den USA über 3000 Klagen ein.
Die Swissmedic verweigert die Information über ähnliche Fälle
in der Schweiz. Angesichts der Anzahl ähnlicher Roboter, die in
der Schweiz eingesetzt werden, und der Zweifel, die verschie-
dene Verantwortliche aus Schweizer Spitälern hegen, bitte ich
den Bundesrat um Antwort auf folgende Fragen:
1. Hat er Kenntnis von ähnlichen Fällen in der Schweiz?
2. Warum verweigert die Swissmedic trotz Transparenzregeln
und Auskunftsrecht jegliche Information zu diesem Thema?
3. Welche Massnahmen zur Schaffung von Transparenz würde
der Bundesrat ergreifen, wenn die zuständigen Behörden in der
Schweiz solche Fälle nicht ausschliessen können oder von sol-
chen Fällen Kenntnis haben?
4. Will er, damit in der Schweiz ähnliche Fälle vermieden wer-
den können, Massnahmen treffen, indem er, wenn nötig,
Regeln zum Einsatz solcher Roboter oder zur Ausbildung von
deren Nutzerinnen und Nutzern aufstellt? Welche Massnahmen
will er treffen?
Mitunterzeichnende: Humbel, Kessler, Moret (3)
27.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3337 n Ip. Steiert. Unlauterer Wettbewerb und 
missbräuchliche Geschäftsbedingungen. Was tut das 
Seco?  (20.03.2015)
Gemäss Artikel 10 Absatz 3 des Bundesgesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG) kann der Bund über das Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco) nach Artikel 9 Absätze 1 und 2
UWG klagen, wenn er es zum Schutz des öffentlichen Interes-
ses als nötig erachtet. Das Seco hat dadurch unter anderem die
Möglichkeit, gegen die Verwendung missbräuchlicher
Geschäftsbedingungen (Art. 8 UWG) vorzugehen, das heisst
Geschäftsbedingungen, die in Treu und Glauben verletzender
Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein
erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den
vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorse-
hen. Diese Möglichkeit haben auch Konsumentenschutzorgani-
sationen.
Deshalb stelle ich folgende Fragen:
1. Welche Bilanz zieht das Seco in Bezug auf die Klagen
gemäss Artikel 10 Absatz 3 UWG in Verbindung mit Artikel 8
UWG?
2. Wie arbeitet das Seco mit den Konsumentenschutzorganisa-
tionen zusammen und mit welchen Werkzeugen?

3. Ist das Seco angesichts des relativ hohen materiellen und
finanziellen Aufwands solcher Klagen nicht in einer günstigeren
Position, um gegen missbräuchliche Geschäftsbedingungen
vorzugehen, als die Konsumentenschutzorganisationen?
4. Falls ja, in welcher Form will das Seco in Zukunft vorgehen?
Falls nein, welche finanzielle und materielle Unterstützung will
der Bundesrat den Konsumentenschutzorganisationen bieten,
die diese im öffentlichen Interesse stehende Aufgabe überneh-
men?
5. Hat das Seco eine Liste mit Geschäftsbedingungen, die als
missbräuchlich gelten könnten, aufgestellt, ähnlich der europäi-
schen Richtlinie 93/13/EWG?
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3338 n Ip. Steiert. Was tut der Bundesrat gegen illegale 
Polit-Fernsehwerbung?  (20.03.2015)
Swiss Life hat auf öffentlich-rechtlichen Sendern Werbeblöcke
geschaltet und bezahlt, die mit unlauteren Zahlen den falschen
Eindruck einer massiven Beschleunigung der Alterung der
Schweizer Bevölkerung erweckt haben. Es wurde behauptet,
jedes zweite neugeborene Kind in der Schweiz werde minde-
stens hundert Jahre alt. Unabhängig von der Tatsache, dass
diese Behauptung sämtlichen Erkenntnissen wie z. B. den
Lebenserwartungstabellen diametral widerspricht, handelt es
sich hier offensichtlich nicht um kommerzielle Werbung im
eigentlichen Sinn, sondern um als Werbung getarnte Politpro-
paganda mit dem Ziel, über Falschinformationen in der Bevöl-
kerung Ängste zur Altersvorsorge und damit politischen Druck
für einen Abbau in diesem Bereich zu schaffen.
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Teilt er die Einschätzung, dass die erwähnte Fernsehwer-
bung nicht den gesetzlichen Bestimmungen zur politischen
Werbung entspricht?
2. Was gedenkt er gegebenenfalls zu unternehmen, um zu ver-
meiden, dass das Verbot politischer Werbung weiterhin umgan-
gen wird und finanzkräftige Unternehmen über
Fernsehwerbung demokratische Meinungsbildungsprozesse
unzulässig beeinflussen?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3339 n Ip. Schibli. Nahrungsmittelversorgung. Bedeu-
tung der Zusammenarbeit zwischen der produzierenden 
Landwirtschaft und den vor- und nachgelagerten 
Branchen  (20.03.2015)
Obwohl die Schweiz in Europa den tiefsten Selbstversorgungs-
grad aufweist, ist die Schweizer Agrarpolitik des Bundes auf
eine noch stärkere Extensivierung ausgerichtet. Eigentlich sollte
aufgrund von in- und ausländischen Tatsachen das Gegenteil
der Fall sein. Deshalb ersuche ich den Bundesrat um die Beant-
wortung folgender Fragen:
1. Ist er sich der engen Zusammenarbeit zwischen der produ-
zierenden Landwirtschaft und den vor- und nachgelagerten
Branchen zur Erhaltung einer vielfältigen, ausreichenden ein-
heimischen Nahrungsmittelversorgung bewusst?
2. Ist er bereit, die Rahmenbedingungen so auszugestalten,
dass diese Leistungserbringer der gesamten Wertschöpfungs-
kette Perspektiven haben, damit sie ihren Auftrag langfristig
erfüllen können? Ist er sich zudem bewusst, dass die produzie-
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rende Landwirtschaft sowie die erste Verarbeitungsstufe wegen
dem hauptsächlichen Commodity-Charakter ihrer Produkte zum
Teil andere Rahmenbedingungen haben als die zweite Verar-
beitungsstufe und der Handel, und beabsichtigt er, die Rahmen-
bedingungen so auszugestalten, dass auch diese Betriebe in
gewerblichen Strukturen ihren Auftrag langfristig erfüllen kön-
nen?
3. Befürwortet er eine ausreichende Versorgung mit qualitativ
hochwertigen einheimischen Nahrungsmitteln?
4. Welche Überlegungen bringen den Bundesrat dazu, die ein-
heimische Produktion und Verarbeitung immer weiter zu exten-
sivieren?
5. Wie beurteilt er die wirtschaftliche, volkswirtschaftliche und
gesellschaftliche Bedeutung dieser Wertschöpfungskette?
Mitunterzeichnende: Brunner, Fehr Hans, Flückiger Sylvia,
Geissbühler, Graber Jean-Pierre, Rösti (6)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3340 n Mo. Schibli. Durchführung der Gesetzesrevision 
im Rahmen der Agrarpolitik 2018-2021  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Zusammenhang mit der
Agrarpolitik 2018-2021 die obligate Gesetzesrevision durchzu-
führen. Die Gesetze sind so anzupassen, dass die einheimi-
sche Produktion gesteigert werden kann, kein weiterer Ausbau
der Extensivierung erfolgt, der administrative Aufwand verein-
facht und reduziert wird, mit der Direktzahlungsverordnung
auch die erbrachten Leistungen der produzierenden Landwirt-
schaft wieder verbessert entschädigt werden, sodass das heute
ruinöse Einkommen der Bauernfamilien gesteigert werden
kann.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Binder, Brunner, Fehr Hans,
Geissbühler, Graber Jean-Pierre, Joder, Rösti (8)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3341 n Ip. Rytz Regula. Kostenwahrheit beim 
Atomstrom  (20.03.2015)
Derzeit herrscht eine grosse Unsicherheit vor bezüglich der
effektiven Energiekosten pro Kilowattstunde bei Strom aus
Schweizer Atomkraftwerken. Insbesondere stellt sich die Frage
nach der Kostenwahrheit unter Einbezug der Kosten für den
Rückbau und die Endlagerung der alten Brennstäbe. Ohne
Berücksichtigung dieser Anteile lassen sich die effektiven
Kosten der verschiedenen Energieformen nicht vergleichen.
Heute zeichnen sich folgende Kostenlücken beim Atomstrom
ab:
1. Rückbau: Bisher verrechneten die Elektrizitätswerke mit dem
Tarif pro Kilowattstunde quasi Nettokosten. Die Rückstellungen
für den Rückbau sind äusserst bescheiden. Inzwischen wissen
wir vom AKW Mühleberg (als Beispiel für alle fünf Schweizer
AKW), dass diese Rückstellungen für den Rückbau nicht aus-
reichen werden, sondern dass die Kosten sich bereits bei den
Kostenschätzungen von 2011 auf den über dreifachen Betrag
belaufen (Tendenz steigend bis stark steigend). Anhand erster
deutscher Erfahrungen lassen sich diese Kosten aber wenig-
stens grob abschätzen und über die ganze Nutzungsdauer pro
Kilowattstunde umrechnen.
a. Wie hoch schätzt der Bundesrat den Tarif pro Kilowattstunde
Atomstrom einschliesslich der realistischen Rückbaukosten,
verteilt über die ganze Nutzungsdauer, ein?

b. Verlangt er von den Elektrizitätswerken, den Konsumentin-
nen und Konsumenten Bruttokosten zu verrechnen, welche die
Kosten für den Rückbau voll abdecken?
c. Wer trägt die heutigen Finanzierungslücken, die Konsumen-
tinnen und Konsumenten und/oder die Steuerzahler und Steuer-
zahlerinnen?
2. Endlagerung der Brennstäbe: Auch bezüglich der Endlage-
rung besteht heute in den Stromtarifen keine Kostenwahrheit.
Für die Berechnung von realistischen Tarifen müssten die
approximativen Kosten für die Exploration und den Bau der
Endlager und die approximativen Kosten für den Betrieb der
Endlager z. B. während der ersten 100 Jahre einberechnet wer-
den.
a. Wie hoch schätzt der Bundesrat den Tarif pro Kilowattstunde
einschliesslich der Rückbaukosten und der groben Endlage-
rungskosten, verteilt über die ganze Nutzungsdauer, ein?
b. In welchem Ausmass werden diese Kosten heute in die Tarife
von Atomstrom einberechnet?
c. Ist er auch der Meinung, dass die Elektrizitätswerke Bruttoko-
sten verrechnen sollten, welche auch die realistischen Kosten
für den Bau und Betrieb der Endlager miteinschliessen?
d. Wer trägt die finanziellen Risiken? Die AKW-Betreiber, die
Stromkunden oder die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler?
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3342 n Ip. Rytz Regula. Neue Sicherheitsstandards für 
AKW. Was heisst das für die Schweiz?  (20.03.2015)
Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) hat
gemäss "NZZ" vom 6. Februar 2015 an einem Treffen der Mit-
gliedstaaten der Convention of Nuclear Safety (CNS) eine Ver-
besserung der weltweit geltenden Sicherheitsstandards für
AKW und eine entsprechende Anpassung der Konvention bzw.
ein Zusatzprotokoll gefordert. Für die Schweiz kann es dabei
nur um ein eventuelles Nachrüsten der alten Atomkraftwerke
(AKW) mit zusätzlichen technischen Schutzmassnahmen (ins-
besondere zugunsten der Reaktorsicherheit) gehen, welche
international bei neuen AKW zur Anwendung kommen.
1. Um welche neuen Sicherheitsstandards handelt es sich kon-
kret?
2. In welchen Punkten weichen die neuen Standards von den
bisher angewandten ab?
3. Welche Sicherheitsrisiken möchte das Ensi mit den zusätzli-
chen Schutzmassnahmen abfangen?
4. Entsprechen die alten AKW in der Schweiz den international
geforderten verschärften Sicherheitsstandards bereits?
5. Falls nein: Welche Nachrüstmassnahmen müssten die AKW-
Betreiber bis zum Ende der Lebensdauer der AKW in der
Schweiz umsetzen, um die neugeforderten CNS-Standards zu
erfüllen?
6. Weshalb erachtet es das Ensi für nötig, die internationalen
Sicherheitsstandards zu verbessern? In welchen Ländern
bestehen aus Sicht des Ensi die grössten Sicherheitslücken?
7. Falls die Mitgliedstaaten nicht auf die Vorschläge des Ensi
eintreten sollten: Kann das Ensi diese neuen Standards in der
Schweiz eigenständig anwenden?
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.
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15.3343 n Po. Graf Maya. Schwieriger Milchmarkt. Jetzt 
nachhaltige Massnahmen einleiten  (20.03.2015)
Die Freigabe des Wechselkurses zum Euro erschwert den
Export Schweizer Milchprodukte. Doch der Ruf nach mehr Bun-
desgeldern kann die Probleme im Milchmarkt nicht nachhaltig
lösen. Der Preiszerfall ist zum Teil hausgemacht. Noch nie
wurde von so wenigen Betrieben mit intensiver Milchproduktion
so viel Milch in Verkehr gebracht wie 2014. Die Bemühungen
der Branchenorganisation Milch (BOM), die Mengen zu begren-
zen und den Markt zu stabilisieren, sind in den letzten Jahren
regelmässig gescheitert. Eine leichte Überproduktion reicht aus,
um die Preise massiv unter Druck zu setzen, was die Intensivie-
rungsspirale drehen lässt: mit verheerenden Wirkungen auf den
Produzentenpreis, die rindergemässe Fütterung, die Tierzucht
und das Tierwohl.
Ich beauftrage den Bundesrat, folgende Massnahmen zu prü-
fen:
1. Anhebung der Beiträge für graslandbasierte Milch- und
Fleischproduktion (GMF) und Verschärfung der Kriterien. GMF-
Beiträge sollen Anreiz bieten, dass Milch und Fleisch auf der
eigenen Raufutterbasis produziert wird. Der heutige Grundbei-
trag von 200 Franken pro Hektare soll ergänzt werden durch
einen wesentlich höheren Zusatzbeitrag für Betriebe (innerhalb
Zahlungsrahmen), die über 90 Prozent Gras einsetzen oder
sogar ganz auf Kraftfutter verzichten.
2. Stärkere Ausrichtung der Viehzucht auf Grundfutter, Lebens-
dauer und Gesundheit. Der Bund unterstützt die Zuchtverbände
mit jährlich 30 Millionen Franken. In Zukunft soll mindestens die
Hälfte davon für nachhaltige Viehzucht ausgegeben werden,
zum Beispiel für die Ausrichtung auf Grundfutter, höhere
Lebensdauer, kombinierte Nutzung Milch/Fleisch und/oder
Gesundheit/Robustheit.
3. Keine Frühschlachtung von Kälbern. Züchtung auf extreme
Milchleistung bringt immer mehr Kälber hervor, die nicht gemä-
stet werden können. Die Zahl der Frühschlachtungen nach
wenigen Tagen ist massiv angestiegen, was ethisch unhaltbar
ist. Die nicht auf dem Hof verfütterte Milch trägt zur überschüs-
sigen Verkehrsmilch bei. Hier gibt es Handlungsbedarf. Der
Anspruch auf Direktzahlungen für GMF, BTS und RAUS soll an
die Bedingung gebunden werden, dass die Kälber mindestens
zwölf Wochen alt werden.
4. Investitionskredite für tiergerechte Stallsysteme. Bund und
Kantone müssen die Kriterien für die Vergabe von Investitions-
krediten überdenken und Anreize für tiergerechte Stallsysteme
schaffen.
Mitunterzeichnende: Bertschy, Birrer-Heimo, Fridez, Gilli, Girod,
Glättli, Heim, Jans, John-Calame, Kiener Nellen, Lustenberger,
Mahrer, Moser, Müller Geri, Munz, Quadranti, Rytz Regula,
Schelbert, Thorens Goumaz, Trede, van Singer, Vischer Daniel,
von Graffenried (23)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3344 n Mo. Schibli. Kesb. Obligatorische Abklärungen 
bei der Erwägung einer Fremdplatzierung von Personen  
(20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Rechtsgrundlagen der Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) so zu ändern,
dass bei der Erwägung von Fremdplatzierungen von Personen
zwingend das Gespräch mit der Wohngemeinde sowie dem
familiären Umfeld der betroffenen Personen zu suchen ist. Dar-

aus können sich Lösungen ergeben, die im Einzelfall für die
Betroffenen vorteilhafter sind.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Binder, Brunner, Fehr Hans,
Flückiger Sylvia, Geissbühler, Graber Jean-Pierre, Heer, Her-
zog, Joder, Rösti (11)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3345 n Ip. Schibli. Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftli-
che Verarbeitungsprodukte. Wirtschaftliche und volkswirt-
schaftliche Bedeutung  (20.03.2015)
Obwohl weder die Doha-Runde der WTO noch die Beschlüsse
von Bali bisher in Kraft getreten sind und somit ein Maximalbe-
trag von 114,9 Millionen Schweizerfranken für das "Schoggi-
Gesetz" WTO-rechtlich zulässig ist, wird jedes Jahr über die
Reduktion/Wiederaufstockung des "Schoggi-Gesetz"-Budgets
diskutiert. Wichtig zu kennen wären diesbezüglich die wirt-
schaftliche Bedeutung der Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftli-
che Verarbeitungsprodukte gemäss "Schoggi-Gesetz", sowie
die Bilanz der Einnahmen und der Ausgaben aus dem
"Schoggi-Gesetz" der letzten Jahre.
Deshalb ersuche ich den Bundesrat um die Beantwortung fol-
gender Fragen:
1. Er wird gebeten, die wirtschaftliche Bedeutung der Ausfuhr-
beiträge für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte
("Schoggi-Gesetz"-Beiträge) aufzuzeigen. Hierzu wird er gebe-
ten, die Bedeutung der Beiträge auf folgenden Stufen aufzuzei-
gen:
a. Produzenten:
Wie viel Milch und wie viel Getreide entfallen auf die Produktion
von "Schoggi-Gesetz"-Produkten (absolut und relativ im Ver-
hältnis zur gesamten Inlandproduktion)?
b. Erste Verarbeitungsstufe (Mühle, Milchpulver- und Butterher-
steller): Wie viele Arbeitsplätze entfallen rechnerisch auf die
Produktion der "Schoggi-Gesetz"-Produkte?
c. Zweite Verarbeitungsstufe (Schokoladehersteller, Biskuitpro-
duzent usw.): Wie viele Arbeitsplätze entfallen rechnerisch auf
die Produktion der "Schoggi-Gesetz"-Produkte?
2. Wie beurteilt er die regionalpolitische Bedeutung dieser
Arbeitsplätze, insbesondere mit Blick auf strukturschwache
Regionen?
3. Der Bundesrat wird gebeten, eine Aufstellung der Einnahmen
(Zölle) und Ausgaben (Ausfuhrbeiträge) der letzten zehn Jahre
aus den Instrumenten gemäss dem Bundesgesetz über die Ein-
und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten
("Schoggi-Gesetz") zu erstellen.
Mitunterzeichnende: Binder, Brunner, Fehr Hans, Geissbühler,
Graber Jean-Pierre, Joder, Knecht, Rösti (8)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3346 n Mo. Herzog. Die Drogenhanf-Messe Cannatrade 
muss verboten werden  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Drogenhanf-Messe Canna-
trade, die explizit den Verkauf von Energieschleudern für den
Indoor-Drogenhanf-Anbau und von Gerätschaften für den
Anbau von illegalem Drogenhanf vorsieht, zu verbieten.
Mitunterzeichnende: Borer, Bortoluzzi, Buttet, Clottu, de Cour-
ten, Estermann, Fehr Hans, Flückiger Sylvia, Frehner, Freysin-
ger, Geissbühler, Glanzmann, Graber Jean-Pierre, Grin, Müller-
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Altermatt, Nidegger, Reimann Maximilian, Romano, Schibli,
Schwander, von Siebenthal (21)
05.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3347 n Ip. Quadranti. Kindes- und Erwachsenen-
schutzrecht und Kesb. Justierungen jetzt einleiten und 
umsetzen?  (20.03.2015)
Das per 1. Januar 2013 in Kraft getretene neue Kindes- und
Erwachsenenschutzrecht sowie die mit diesem Gesetz neuein-
geführte Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)
haben in Medien und Öffentlichkeit zu diversen Diskussionen
und zahlreichen Vorstössen geführt. Dabei steht ausser Frage,
dass auch aus Aspekten der Rechtssicherheit das vom Parla-
ment grossmehrheitlich angenommene neue Recht nicht wieder
rückgängig gemacht werden soll, sondern, nach ersten Erfah-
rungen nach einer gewissen Einführungszeit, allenfalls Justie-
rungen vorzunehmen sind. Entsprechend verweist der
Bundesrat in diversen Antworten auf parlamentarische Anfra-
gen auf Vorstösse, deren Beantwortung es abzuwarten gilt
(Postulat Bruderer Wyss 14.3915, Postulat Feri Yvonne
14.3891, Postulat Schneeberger 14.3776). Dies ist ein sinnvol-
les Vorgehen. Es kristallisieren sich in Gesprächen mit Fachleu-
ten, kantonalen Regierungen, den Kesb sowie den
Trägerschaften Punkte heraus, die unbestritten scheinen und
die schon frühzeitig angegangen werden können.
Folgende Fragen:
1. Kann das Verfahren vor der Kesb vereinheitlicht (durch ein
Bundesgesetz über das Verfahren vor der Kesb z. B. gemäss
Dr. D. Steck, 2003) werden?
2. Kann die Anhörung im Fall von fürsorgerischer Unterbringung
vereinfacht werden, dies wegen der hohen Anzahl Anhörungen
und der hohen personellen Ressourcenbindung (Reduktion auf
ein Mitglied des Spruchkörpers zuzüglich Protokollführung)?
3. Können die diversen Verfahrensabschnitte bei fürsorgeri-
scher Unterbringung (Art. 439, 429, 431 ZGB) bei Beschwerde-
erhebung koordiniert werden (Vermeidung von Parallelitäten
und Reduktion Koordinationsaufwand)?
4. Es zeigt sich, dass in der Zusammenarbeit zwischen Kesb
und Gemeinden (vor allem in jenen Kantonen, wo die Gemein-
den für Kosten aufkommen und die Kostenverteilung innerhalb
der Gemeinden keinen oder nur geringfügigen Ausgleich kennt)
vor allem zwei Punkte die Zusammenarbeit immer erschweren:
Mitsprache bei den Massnahmen (gemäss Bundesgerichtsent-
scheid abschliessend bei den Kesb) sowie Information der Kesb
gegenüber den Gemeinden (Schweigepflicht). Es stellt sich in
diesem Zusammenhang die Frage, ob eine klare Information zu
diesen zwei Punkten durch den Bund an Kantone und Gemein-
den eine Klärung bringen würde und die Arbeit der Kesb
erleichtern würde.
5. Sind weitere Punkte bekannt, die bereits zum heutigen Zeit-
punkt nach Einschätzung der Beteiligten unbestrittenen Anpas-
sungsbedarf haben?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3348 n Mo. Herzog. Kesb. Zum Wohle der Betroffenen  
(20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Artikel 360 bis 456 des Zivil-
gesetzbuches so zu revidieren, dass die von den Betroffenen
bezeichneten Personen und die Gemeinden mit allen Rechten
und Pflichten als Verfahrensbeteiligte beigeladen werden. Ins-

besondere soll das Anhörungs-, Mitsprache- und Beschwerde-
recht der Gemeinden gesetzlich verankert und erweitert
werden.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Borer, Borto-
luzzi, Brand, Brunner, Büchler Jakob, Clottu, de Courten, Ester-
mann, Fehr Hans, Freysinger, Geissbühler, Gmür, Gössi,
Graber Jean-Pierre, Grin, Lustenberger, Matter, Müri, Nidegger,
Pieren, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Schibli, Schilliger,
Schwander, Vitali, Walter, Wobmann (30)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3349 n Po. Darbellay. Förderung der Blutstammzellen-
spende in der Schweizer Armee  (20.03.2015)
Ich bitte den Bundesrat zu prüfen, wieweit die Armee zu einer
Verbesserung der Blutstammzellenspende beitragen könnte.
Mitunterzeichnende: Amherd, Bulliard, Buttet, Gschwind,
Regazzi, Vogler (6)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3350 n Mo. Rutz Gregor. Änderung des Betriebsregle-
mentes für das Medienzentrum Bundeshaus  (20.03.2015)
Die Bundeskanzlei wird beauftragt, Ziffer 8 des Reglementes
über Betrieb und Nutzung des Medienzentrums Bundeshaus
umgehend dahingehend zu ändern, dass Verbänden, Gewerk-
schaften, politischen Vereinigungen und weiteren Interessen-
gruppen mit politischer Zielsetzung die Benutzung der
Räumlichkeiten im Medienzentrum (insb. der Medienkonferenz-
säle) ermöglicht wird, sofern ein Mitglied des National- oder
Ständerates als Exponent der betreffenden Gruppierung als
Referent teilnimmt.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Bäumle, Binder, Brunner, Egloff,
Fässler Daniel, Feller, Gross Andreas, Pardini, Pfister Gerhard,
Pieren, Portmann, Rickli Natalie, Rime, Ritter (15)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3351 n Ip. Glanzmann. Arbeitsmarktliche Massnahmen 
für die Wiedereingliederung der Stellensuchenden  
(20.03.2015)
Für das Budgetjahr 2015 hat das Seco das Budget für die natio-
nalen arbeitsmarktlichen Massnahmen auf Höhe des Vorjahres-
budgets limitiert und die Zahl der von den Kantonen
zuzuweisenden Teilnehmer an den nationalen Programmen pla-
foniert. In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen:
1. Welche Folgen hat die Aufhebung der Eurountergrenze auf
die Zahl der Arbeitslosen?
2. Welche Massnahmen sieht der Bundesrat vor, um der stei-
genden Zahl der Arbeitslosen die Chancen für den Arbeitsmarkt
wieder zu öffnen?
3. Welche Folgen haben die Einfrierung des Budgets für
arbeitsmarktliche Massnahmen (Bund und Kanton) des Seco
für die Wiedereingliederung von Arbeitslosen in den Wirt-
schaftsprozess und die gleichzeitige Plafonierung der Teilneh-
merzahlen?
4. Was gedenkt er angesichts der im Zuge der Aufhebung der
Wechselkursanbindung steigenden Zahl der Arbeitslosen zu
tun?
5. Wird der Entscheid des Seco, das Budget für 2016 erneut zu
kürzen, nochmals überdacht werden?
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6. Wird der Bundesrat wenn nötig und unter der Berücksichti-
gung der Konjunkturlage und der schwierigen arbeitsmarktli-
chen Situation Budgeterhöhungen oder andere
Unterstützungsmassnahmen ins Auge fassen?
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3352 n Ip. Kiener Nellen. Wie viel Steuern bezahlen die 
grossen Internetkonzerne in der Schweiz?  (20.03.2015)
Die grossen Internetfirmen wie Google, Youtube, Amazon, Ebay
oder Facebook nutzen für ihre Dienstleistungen die Schweizer
Netze. Es ist bekannt, dass diese Internet-Grosskonzerne kaum
Steuern in den jeweiligen Ländern zahlen, in denen sie ihre
Dienstleistungen verkaufen. Diese Internetfirmen sind auch in
der Schweiz tätig. Einige haben ihren Sitz in der Schweiz:
Google hat ihren Hauptsitz für Europa, den Nahen Osten und
Afrika in Zürich, Ebay den Europa-Hauptsitz in Bern.
1. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass die grossen US-Inter-
netfirmen ihren Steuerverpflichtungen nachkommen?
2. Hat er geprüft, ob und wie allfällige Steuerschlupflöcher durch
die Schweiz geschlossen werden können?
3. Hat der Bund eine Übersicht, wie viele Steuern die grossen
Internetfirmen mit Sitz in der Schweiz zahlen?
4. Wie viel versteuern diese grossen Internetfirmen im Vergleich
zu den Telekomanbietern mit Sitz in der Schweiz, die auch in
die Netzinfrastruktur investieren?
5. Verfolgt er die Verfahren wegen Steuerdelikten, die in ande-
ren - auch europäischen - Ländern gegen solche Firmen geführt
werden?
6. Wenn ja, welche Erkenntnisse zieht er daraus?
Mitunterzeichnende: Graf Maya, Hadorn, Heim, Pardini, Rytz
Regula, Sommaruga Carlo (6)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

x 15.3353 n Ip. Français. Auslagerung des ärztlichen Dien-
stes der SBB. Verlust eines Profitcenters?  (20.03.2015)
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Die SBB lagern ihren ärztlichen Dienst aus. Sie verkaufen
damit eine Dienstleistung, die jährlich Gewinne von mehreren
Millionen Franken abwirft, an Private, während der nichtrentable
Teil bei den SBB verbleibt. Was hält der Bundesrat von diesem
Vorgehen?
2. Da der externe Anbieter noch nicht bestimmt ist: Wie sorgt
der Bundesrat dafür, dass die Qualität der "medizinischen Taug-
lichkeitsuntersuchungen für Personen mit sicherheitsrelevan-
ten Tätigkeiten im Eisenbahnbereich nach VTE und ZSTEBV"
während der Übergangsphase und danach durch den privaten
Anbieter gewährleistet bleibt?
3. Wie stellt sich der Bundesrat dazu, dass die SBB Leistungen
abbauen, die für das Unternehmen von zentraler Bedeutung
sind, und dass sich die Arbeitsbedingungen für alle Angestell-
ten, die sicherheitsrelevante Aufgaben erfüllen, laufend ver-
schlechtern?
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Candinas, Cassis, Derder, Fel-
ler, Moret, Parmelin, Ruiz Rebecca, van Singer, Walti Beat (10)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3354 n Mo. Leutenegger Oberholzer. Stabile Wechsel-
kurse für den Standort Schweiz  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, in Zusammenarbeit mit der
Schweizerischen Nationalbank dafür zu sorgen, dass in der
Schweiz wieder stabile Währungsverhältnisse herrschen. Es ist
insbesondere sicherzustellen, dass der Schweizerfranken
gegenüber dem Euro wieder einen formellen oder faktischen
Mindestkurs von kurzfristig Fr. 1.15 und mittelfristig einen Kurs
auf Kaufkraftparitätsniveau insbesondere gegenüber dem wich-
tigsten Handelspartner Deutschland erreicht.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Chopard-
Acklin, Gysi, Hadorn, Kiener Nellen, Nordmann, Schwaab,
Tschümperlin, Voruz (10)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3355 n Mo. Schneeberger. Revisionsstelle. KMU-taugli-
che Lösung sichern und eingeschränkte Revision 
verwesentlichen  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesrevision vorzube-
reiten und Empfehlungen vorzuschlagen, wie das Obligationen-
recht in den Artikeln 729ff., 730 und 755 abzuändern ist, damit
eine eingeschränkte Revision von den zu weit gehenden Anfor-
derungen an die Unabhängigkeit der Revisionsstelle befreit und
die Mitwirkung der Revisionsstelle bei der Buchführung und die
Dienstleistung aus einer Hand für KMU möglich ist. Ebenso sol-
len Anpassungen im Zusammenhang deradministrativen Entla-
stung und der Haftung gewährleistet werden.
Mitunterzeichnende: de Courten, Flückiger Sylvia, Frehner,
Gmür, Gössi, Joder, Lustenberger, Miesch, Pezzatti, Pfister
Gerhard, Rime, Rutz Gregor, Vitali (13)
08.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3356 n Ip. Derder. Starker Franken. Eine Chance für die 
Schweiz von morgen?  (20.03.2015)
Die Frankenstärke hat auch positive Auswirkungen: Die Kauf-
kraft der Schweizerinnen und Schweizer hat sich verbessert.
Dies gilt speziell für Käufe in der Eurozone. In diesem Zusam-
menhang bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung der fol-
genden Fragen:
1. Ist dies nicht eine Gelegenheit für Investitionen des Bundes?
Falls ja, in welchen Bereichen? Sollte die Schweiz dieses "vor-
teilhafte" Zeitfenster nutzen, um ihre mittelfristig geplanten Inve-
stitionen vorzuziehen? Und sollte die Schweiz vom starken
Franken profitieren, um neue Investitionen ins Auge zu fassen,
die vor der Aufhebung des Mindestwechselkurses als zu kost-
spielig eingestuft wurden?
2. Sollten wir dieses Zeitfenster nutzen, um die "digitale
Schweiz", die Schweiz von morgen, zu stärken, indem wir die
Breitband- und die Glasfaser-Verbindungen ausbauen, schlecht
erschlossene Regionen besser anbinden oder das WLAN in der
Schweiz weiterentwickeln? Könnten davon auch bundeseigene
Unternehmen wie die SBB profitieren, indem unsere öffentli-
chen Verkehrsmittel mit Anschlüssen versehen werden, die die-
sem Land, das punkto Innovation an der Spitze steht, würdig
sind?
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.
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15.3357 n Ip. Derder. Förderung des Wirtschaftsstandorts 
Schweiz. Wie können die verfügbaren Instrumente koordi-
niert und verstärkt werden?  (20.03.2015)
Die Schweiz muss attraktiver werden. Um wettbewerbsfähig zu
bleiben, müssen Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung
geschaffen werden. Zwei Botschaften zu diesem Thema sind
momentan beim Parlament: eine zur Standortförderung und
eine zum Innovationspark. "Die Standortförderung des Bundes
hat zum Ziel, die Attraktivität, die Leistungsfähigkeit und das
Potenzial des Wirtschaftsstandorts Schweiz ... zu fördern",
schreibt der Bundesrat und stellt zutreffend fest, dieses Bedürf-
nis sei "akzentuiert durch die Aufhebung des Euromindestkur-
ses zum Schweizerfranken". Parallel dazu schreibt der
Bundesrat im zweiten Text, das Ziel des Innovationsparks
bestehe darin, "die Schweiz ... international für Forschungs- und
Entwicklungseinheiten attraktiv zu machen". Die beiden Bot-
schaften überschneiden sich offensichtlich, und sie werfen Fra-
gen auf drei Ebenen auf:
1. "Der Innovationspark soll in die Informationskanäle von S-GE
aufgenommen werden", schreibt der Bundesrat. Damit bin ich
einverstanden. Aber ist es dann in diesem Zusammenhang
sinnvoll, das Budget von S-GE (Switzerland Global Enterprise)
für die Förderung der Information über den Unternehmens-
standort Schweiz von 20,4 auf 16,4 Millionen Franken zu kür-
zen? Müsste nicht eigentlich genau das Gegenteil getan
werden?
2. "Die Swissnex-Büros sollen die Standorte des Innovations-
parks ebenfalls in ihre Portfolios aufnehmen." Auch damit bin
ich einverstanden. Doch da die Kantone auch einen Teil der
Verantwortung für die Standortpromotion und die Attraktivität
ihrer Region übernehmen wollen, stellt sich die Frage, ob es
dann im Ausland angesichts der zahlreichen Akteure nicht zu
Verwirrung kommen könnte?
3. Müssten, zusammenfassend gesagt, für den Start des Inno-
vationsparks angesichts des starken Frankens und der Notwen-
digkeit der Standortpromotion der Schweiz nicht die Mittel der
Förderorganisationen aufgestockt werden, indem das S-GE-
Budget erhöht, anstatt gekürzt wird, und ihre Aktivitäten besser
koordiniert werden, indem die Federführung einem einzelnen
Akteur übertragen wird?
08.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3358 n Mo. Derder. Investitionsprogramm für die Infor-
mationsgesellschaft ankurbeln  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, ein Investitionsprogramm für die
Informationsgesellschaft und die "digitale Schweiz" auf die
Beine zu stellen. Dieses soll von der Frankenstärke profitieren
und Investitionen (die sowieso vorgesehen und unumgänglich
sind) in diesem zukunftsträchtigen Bereich ankurbeln. Der Bun-
desrat soll zudem rasch eine umfassende, zukunftsorientierte
Strategie entwickeln, mit dem Ziel, dass in die Infrastrukturen,
die Forschung und die Innovationskraft der Schweiz im Bereich
der Informatik und der Informationsgesellschaft investiert wird.
Mitunterzeichnende: Barazzone, Français, Germanier, Graf-Lit-
scher, Hiltpold, Maire Jacques-André, Moret, Neirynck,
Perrinjaquet (9)
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3359 n Po. Derder. Für eine innovative Armee  
(20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Innova-
tion bei der Armee zu verfassen, dies mit dem Ziel, Wege aufzu-
zeigen, wie die Armee sich aktiv an der wissenschaftlichen
Forschung und der Innovation beteiligen kann, insbesondere im
Bereich der Cyber-Sicherheit. Der Bericht soll einen Vergleich
zwischen bestehenden Modellen im Ausland anstellen und
dabei aufzeigen, welches davon der Funktionsweise der
Schweizer Armee am besten entspricht. Überdies können darin
auch neue Modelle für die Zusammenarbeit zwischen der
Armee und den Eidgenössischen Technischen Hochschulen
(ETH) vorgeschlagen werden.
Mitunterzeichnende: Barazzone, Bourgeois, Eichenberger, Ger-
manier, Hiltpold, Maire Jacques-André, Moret, Neirynck, Perrin-
jaquet, Walti Beat (10)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 15.3360 n Ip. Grin. Starker Franken. Einsparungen bei 
unseren Zahlungen in Euro im Rahmen der internationalen 
Beziehungen?  (20.03.2015)
Bei der Erarbeitung des Voranschlages 2015 wurden unsere
Beteiligungen und Beiträge im Rahmen verschiedener europäi-
scher Projekte in Schweizerfranken und mit einem Eurowech-
selkurs von über Fr. 1.20 berechnet.
Seit der Aufhebung des Mindestkurses schwankt der Euro-
Wechselkurs zwischen Fr. 1.05 und Fr. 1.08.
Sind im Rahmen unserer Beteiligungen für 2015 aufgrund des
Wechselkurses Einsparungen möglich?
Welcher Eurowechselkurs wird dem Voranschlag 2016
zugrunde gelegt?
Ist geplant, die budgetierten Beträge dem Wechselkurs der Län-
der der Eurozone anzupassen, oder werden sie wie in den ver-
gangenen Jahren weiterhin mit dem Nominalwert in
Schweizerfranken angegeben?
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3361 n Ip. Sommaruga Carlo. Entwicklung von miltäri-
schen Drohnen. Schweizerisch-israelische Zusammenar-
beit und Schweizer Exporte nach Israel  (20.03.2015)
Seit Jahren arbeiten die Schweiz und Israel bei der Entwicklung
von Drohnen zusammen. Schweizer Forschung und Industrie
beteiligen sich schon lange an der Entwicklung und am Bau
neuer Drohnen in Israel, woraus übrigens niemand ein Geheim-
nis macht. Dabei verwendet doch Israel bekanntermassen
Drohnen für Angriffe in Gebieten, die es unter Verletzung des
Völkerrechts besetzt hält, für aussergerichtliche Hinrichtungen,
mit denen es gegen Völkerrecht verstösst, sowie zur Bombar-
dierung der Zivilbevölkerung, wobei die Drohnen die zur Tötung
oder Zerstörung ausgewählten Ziele entweder markieren oder
durch Bombenabwurf selber angreifen.
1. Kann der Bundesrat bestätigen, dass die Schweizer For-
schung und die Industrie unseres Landes an der Entwicklung
und am Bau israelischer Drohnen mitarbeiten?
2. Kann der Bundesrat garantieren, dass die Bestandteile für
Drohnen, die laut den Statistiken des Seco in den letzten Jahren
als Kriegsmaterial (besondere militärische Güter oder doppelt
verwendbare Güter) nach Israel exportiert wurden, nicht in
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bewaffneten Konflikten - unter Verletzung des Völkerrechts und
der Menschenrechte - gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt
worden sind?
3. Kann er auch garantieren, dass sie nicht dazu beigetragen
haben, die regionale Sicherheit zu gefährden, was gegen die
Bewilligungskriterien des Bundes verstossen würde (Art. 5 der
Kriegsmaterialverordnung und Art. 6 der Güterkontrollverord-
nung)?
Das israelische Unternehmen Elbit liefert 85 Prozent der von
der israelischen Armee verwendeten Drohnen. Diese Drohnen
wurden unter anderem im Sommer 2014 beim Angriff auf den
Gaza-Streifen eingesetzt, bei dem nachweislich Kriegsverbre-
chen begangen wurden. Hat der Bund eine Bewilligung für die
Lieferung von Drohnenbestandteilen an dieses Unternehmen
erteilt? Wenn ja, für welche Bestandteile wurden die Bewilligun-
gen erteilt?
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Fridez, Friedl, Gysi,
John-Calame, Leuenberger-Genève, Marra, Müller Geri, Naef,
Pardini, Tornare, Trede (12)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3362 n Po. Sommaruga Carlo. Kompetenzzentrum Völ-
kerstrafrecht bei der Bundesanwaltschaft. Bilanz  
(20.03.2015)
In zahlreichen europäischen Ländern nehmen die Strafverfah-
ren wegen Verbrechen gegen das Völkerrecht (Völkermord,
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen)
zu. In den letzten Monaten wurden in Deutschland, Frankreich,
den Niederlanden, Grossbritannien, Belgien, Spanien, Schwe-
den, Norwegen und andern Staaten Prozesse geführt oder Ver-
fahren fortgeführt. Human Rights Watch veröffentlichte einen
Bericht mit dem Titel "The Long Arm of Justice: Lessons from
Specialized War Crimes Units in France, Germany, and the
Netherlands". Darin werden die positiven Erfahrungen Frank-
reichs, Deutschlands und der Niederlande beschrieben und die
Herausforderungen, vor die sich die drei Länder gestellt sehen,
die über spezialisierte Abteilungen zur Bekämpfung von Kriegs-
verbrechen auf ihrem Hoheitsgebiet verfügen.
In ihrer Antwort auf die Interpellation 14.3283 sah die Aufsichts-
behörde über die Bundesanwaltschaft eine erste Bilanz der
Tätigkeit des Kompetenzzentrums Völkerstrafrecht (CC V), ins-
besondere seiner organisatorischen und personellen Aufstel-
lung, nach einer Einsatzdauer von drei Jahren vor. Da das CC V
im Frühling/Sommer 2012 gegründet wurde, ist eine solche
Bilanz im Laufe dieses Jahres fällig.
Als Konsequenz aus dem Bericht von Human Rights Watch
scheint es angebracht, dass die Bundesanwaltschaft oder die
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft einen Sonder-
bericht über das CC V erstellt, in dem die folgenden Punkte
detailliert dargelegt werden:
1. Anzahl und Art der durchgeführten Verfahren, Untersu-
chungshandlungen usw. (Art der Verbrechen, Regionen, Anzahl
der Durchsuchungen, der Abhöraktionen, der behandelten und
gestellten Amtshilfegesuche usw.);
2. Zusammenarbeit mit anderen Schweizer Behörden, die in die
Verfolgung von Kriegsverbrechen involviert sein könnten, und
die Ressourcen, die in den betroffenen Einheiten (Bundespoli-
zei, Zoll, Asylbehörden usw.) zur Verfügung stehen;

3. effektive Anzahl der Stellen des Bundesanwaltes (theoreti-
sche Anzahl minus Zeit, die für andere Aufgaben genutzt wird),
und zwar für jedes Jahr seit der Errichtung des CC V;
4. Zeit, die für die Ausbildung des Personals des CC V und für
die Aufarbeitung der aktuellen Ereignisse verwendet wird.
Mitunterzeichnende: Barazzone, Bernasconi, Caroni, Friedl,
Gross Andreas, Gysi, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer,
Markwalder, Müller Geri, Naef, Ruiz Rebecca, Schneider Schüt-
tel, Schwaab, Tornare, von Graffenried (16)
29.04.2015 Die Aufsichtsbehörde beantragt die Ablehnung des
Postulates.

x 15.3363 n Mo. van Singer. Nationales Register gefährli-
cher straffälliger Personen  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, ein nationales Register gefährli-
cher Häftlinge und straffälliger Personen einzuführen, sofern die
Kantone nicht rasch durch ein interkantonales Konkordat ein
solches Register schaffen. Damit wird es möglich, die Informa-
tionen über die gefährlichsten Häftlinge zentral zu speichern.
Mitunterzeichnende: Girod, Glättli, John-Calame, Leuenberger-
Genève, Mahrer, Rytz Regula, Schelbert, Thorens Goumaz,
Vischer Daniel (9)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
19.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

x 15.3364 n Ip. de Buman. Bankkonten für schweizerisch-
amerikanische Doppelbürgerinnen und -bürger  
(20.03.2015)
Zahlreiche schweizerisch-amerikanische Doppelbürgerinnen
und -bürger mit Wohnsitz in der Schweiz können hier kein
Bankkonto mehr eröffnen, werden von ihrer Bank vor die Tür
gesetzt oder sind mit überrissenen Erhöhungen der Kontofüh-
rungsgebühren konfrontiert. Darunter sind namentlich Perso-
nen, die zwar in den USA geboren sind, aber vielleicht nur ein
paar Monate dort gelebt haben, oder Personen mit einem US-
amerikanischen Elternteil, die aber nie in den USA wohnten.
Die Verbindung mit den USA ist also oft nur schwach.
Die Umsetzung des Foreign Account Tax Compliance Act
(Fatca) seit dem 1. Juli 2014 sollte es Finanzinstituten mit
Lokalkundschaft erlauben, US-Bürgerinnen und -Bürger mit
Wohnsitz in der Schweiz nicht zu benachteiligen, wenn diese
ein Bankkonto eröffnen oder beibehalten möchten. Dies ist aber
offensichtlich nicht der Fall.
Ich frage deshalb den Bundesrat:
1. Weiss er um die Diskriminierungen, die schweizerisch-ameri-
kanische Doppelbürgerinnen und -bürger erleiden?
2. Gedenkt er, bei den Banken darauf hinzuwirken, dass sie auf
die Verpflichtungen aufmerksam werden, die sie gemäss Fatca
gegenüber diesen Doppelbürgerinnen und -bürgern haben?
3. Gedenkt er, mit den USA ein vereinfachtes Verfahren auszu-
handeln, mit dem die Situation dieser Doppelbürgerinnen und -
bürger in Einklang mit dem amerikanischen Steuerrecht
gebracht werden kann?
4. Wird er diese Personen unterstützen, indem er ihnen zumin-
dest klare und transparente Informationen darüber anbietet, mit
welchem Verfahren sie als schweizerisch-amerikanische Dop-
pelbürgerinnen und -bürger zu einem Bankkonto kommen?
Wird beispielsweise eine Informationsseite auf der Website der
Eidgenössischen Finanzverwaltung aufgeschaltet?
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5. Ist er der Meinung, dass sich höhere Kontoführungsgebühren
für diese Doppelbürgerinnen und -bürger rechtfertigen lassen?
6. Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die nicht die US-ameri-
kanische Staatsbürgerschaft besitzen, mussten erfahren, dass
ihre Konten gesperrt würden, wenn sie die amerikanischen
Bankformulare nicht ausfüllten, die ihnen ihre Schweizer Bank
zugestellt hatte. Ist dies dem Bundesrat bekannt?
Mitunterzeichnende: Amherd, Birrer-Heimo, Bourgeois, Glanz-
mann, Riklin Kathy, Romano (6)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

15.3365 n Mo. de Buman. Schutz syrischer Flüchtlinge. 
Individuelle Einreise fördern  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, unverzüglich die formellen und
verfahrenstechnischen Rahmenbedingungen zu schaffen, die
nötig sind, um syrischen Flüchtlingen nach folgenden Modalitä-
ten die Einreise in die Schweiz zu ermöglichen:
1. Gewährung von Visaerleichterungen für Familienangehörige
von eingebürgerten Syrerinnen und Syrern, Syrerinnen und
Syrer mit einem Ausweis B oder C oder mit dem Status vorläufig
aufgenommener Flüchtlinge;
2. Gewährung von humanitären Visa für vom Krieg besonders
betroffene Personen.
Mitunterzeichnende: Amherd, Glanzmann, Meier-Schatz, Riklin
Kathy, Schmid-Federer (5)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 15.3366 n Ip. Reynard. Ferienarbeit-Visum. Eine gute 
Sache für junge Erwachsene  (20.03.2015)
1975 wurde das Ferienarbeit-Visum für eine relativ beschränkte
Anzahl von Ländern eingeführt. Seither wurde es recht stark
ausgebaut. Heute können dank dieses Systems eines befriste-
ten Visums zahlreiche junge Erwachsene im Alter von 18 bis 30
Jahren aus der ganzen Welt ins Ausland reisen und dort arbei-
ten und/oder studieren. Hauptziel des Ferienarbeit-Visums ist
es, den kulturellen Austausch zwischen den Ländern zu för-
dern. Für die Partnerländer hat das Visum aber auch einen wirt-
schaftlichen Nutzen.
2007 haben Kanada und die Schweiz eine Vereinbarung abge-
schlossen, um für junge kanadische und schweizerische Bürge-
rinnen und Bürger im Alter von 18 bis 35 Jahren die
Gelegenheit zu schaffen, internationale berufliche Erfahrungen
zu erwerben, sei es im Rahmen ihres Studiums, sei es in Ergän-
zung ihres Studiums. Diese Initiative ist sicher begrüssenswert.
Sie unterscheidet sich aber von der Philosophie des Ferienar-
beit-Visums, geht es bei diesem doch hauptsächlich darum, das
gewählte Land zu entdecken und kennenzulernen. Dabei dient
die Arbeit vor allem der Finanzierung des Lebensunterhalts
während der Dauer des Visums. 2009 hat die Schweiz, konkret
das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, beschlos-
sen, keine Verhandlungen mit Australien über ein Projekt Feri-
enarbeit-Visum aufzunehmen. Damals wurde die Finanzkrise
ins Feld geführt, um das Projekt zu beerdigen.
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Ist er nicht auch der Ansicht, dass sich die Situation, insbe-
sondere die wirtschaftliche, seit 2009 geändert hat und dass es
deshalb wünschenswert wäre, sich auf bilateraler Ebene für die
Einführung eines Ferienarbeit-Visums einzusetzen?

2. Wie könnte ein solches Visum innerhalb der geltenden
Gesetzgebung eingeführt werden?
3. Wäre es nicht sinnvoller, über die Vereinbarung zwischen
Kanada und der Schweiz hinauszugehen und ein wirkliches
Ferienarbeit-Visum einzuführen, damit unsere jungen Erwach-
senen die Möglichkeit bekommen, fremde Kulturen kennenzu-
lernen und trotzdem zu arbeiten?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Fridez, Friedl, Maire
Jacques-André, Masshardt, Piller Carrard, Ruiz Rebecca, Sch-
waab, Steiert, Tornare, Wermuth (11)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Erledigt.

x 15.3367 s Po. Rechsteiner Paul. Bericht zum 
Schweizerfranken  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, einen Bericht zum Schweizer-
franken und zu seiner volkswirtschaftlichen Funktion unter den
gegenwärtigen Bedingungen und den absehbaren künftigen
Entwicklungen zu erstellen oder erstellen zu lassen.
Mitunterzeichner: Bischof (1)
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
18.06.2015 Ständerat. Annahme.

x 15.3368 s Mo. Föhn. Stopp bei den Personalkosten des 
Bundes  (20.03.2015)
Für das Bundespersonal ist ab sofort ein absoluter Stopp der
Personalkosten einzuführen; neue benötigte Stellen sind inner-
halb des betroffenen Departementes zu kompensieren.
Mitunterzeichnende: Hösli, Kuprecht (2)
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
18.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

x 15.3369 s Mo. Föhn. Jugend und Sport  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Vorkehrungen zu treffen, dass
der "Jugend und Sport"-Subventionskredit (2015: 75,5 Millionen
Franken) im Voranschlag 2016 um mindestens 15 Millionen
Franken aufgestockt wird. Damit sollen die per 1. August 2015
angekündigten Beitragskürzungen nicht vollzogen bzw. rück-
gängig gemacht werden.
Mitunterzeichnende: Bischofberger, Eberle, Engler, Hösli,
Kuprecht, Luginbühl (6)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
01.06.2015 Zurückgezogen.

x 15.3370 s Po. Föhn. Reaktionsfähigkeit in Krisensituatio-
nen verbessern. Bestandeserhöhung für die Armee  
(20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen, wie
eine Bestandeserhöhung der Armee auf einen Bestand von 120
000 und 140 000 Angehörigen der Armee (AdA) aussehen
könnte. Er klärt dafür insbesondere folgende zwei verschiedene
Grundmodelle ab:
1. Im ersten Modell erfolgt die Erhöhung von Grund auf: Es wird
das gesamte Vorgehen umschrieben, welches notwendig ist,
um die neue Armee von 100 000 AdA bei Anzeichen einer
erhöhten Bedrohung auf einen Bestand von 120 000 und 140
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000 AdA zu erhöhen. Dabei wird der Aufwand von Zeit und
Kosten bezüglich Aufbieten, Ausbildung, Ausrüstung, dem Bil-
den von Formationen usw. ausgewiesen.
Angestrebt wird für dieses zusätzliche Element die Kampfkraft
einer flexibel einsetzbaren, modern ausgerüsteten Infanterie.
2. Das zweite Modell basiert auf einer Reserve: Über den Soll-
Bestand von 100 000 AdA hinaus bleiben weitere 20 000 oder
40 000 AdA im Soll-Bestand eingeteilt. Sie behalten ihre per-
sönliche Waffe und Ausrüstung. Es ist aufzuzeigen, welche
Sicherheitsaufgaben diese Truppen aus dem Stand heraus bzw.
mit minimaler Aufrüstung übernehmen könnten. Zudem ist auf-
zuzeigen, welcher Aufwand an Zeit und Geld notwendig wäre,
bis auch sie die Kampfkraft einer flexibel einsetzbaren, modern
ausgerüsteten Infanterie erreicht haben.
Mitunterzeichnende: Abate, Bischofberger, Eberle, Engler,
Hösli, Kuprecht, Luginbühl (7)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
01.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

x 15.3371 s Mo. Savary. Sicherheit im Gotthard-
Strassentunnel  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zur Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit im Gotthard-Strassentunnel die bereits bestehenden
Massnahmen zu ergänzen. Zu diesem Zweck soll er:
1. eine Geschwindigkeitsreduktion von 80 auf 60 Stundenkilo-
meter anordnen, die bis zum Abschluss der Tunnelsanierung
gilt;
2. am Nordeingang des Tunnels in Göschenen ein sogenanntes
Thermoportal installieren. Mit dieser Einrichtung lassen sich
Lastwagenbrände im Tunnelinnern verhindern. Am Südportal
des Tunnels in Airolo ist seit 2013 bereits ein Thermoportal in
Betrieb.
Mitunterzeichnende: Berberat, Janiak, Levrat, Maury Pasquier,
Recordon, Zanetti (6)
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
04.06.2015 Ständerat. Ablehnung.

x 15.3372 s Po. Recordon. IV-Leistungen für Menschen mit 
Behinderung, die das AHV-Alter erreicht haben  
(20.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, in einem ausführlichen Bericht
Klarheit zu schaffen über die Stellung der Menschen mit Behin-
derung, die das AHV-Alter erreicht haben, und über die Leistun-
gen, auf die sie Anspruch haben.
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
09.06.2015 Zurückgezogen.

x 15.3373 s Ip. Recordon. Anpassung des Status eingebür-
gerter Menschen mit Schweizer Mutter  (20.03.2015)
Ich bitte den Bundesrat um Antwort auf folgende Fragen:
1. Welche Nachteile ergeben sich aus dem Erwerb des Schwei-
zer Bürgerrechts durch Einbürgerung und nicht durch Geburt?
2. Sollte man nicht endlich diese Frage lösen und jede Person
mit einer Schweizer Mutter, ganz unabhängig von ihrem
Geburtsdatum, als gebürtige Schweizerin oder gebürtigen
Schweizer anerkennen?

3. Wäre es nicht an der Zeit, die amtlichen Dokumente einge-
bürgerter Menschen, deren Mutter Schweizerin ist, rückwirkend
zu ändern und darin anzugeben, dass sie von Geburt an das
Schweizer Bürgerrecht haben?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
18.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3374 s Ip. Recordon. Bestand an Occasionsfahrzeugen 
und graue Energie  (20.03.2015)
Ich bitte den Bundesrat um Antwort auf folgende Fragen:
1. Ist er bereit, den Bestand der nichtimmatrikulierten Personen-
wagen zu erheben und das Ergebnis dieser Erhebung in die
amtliche Statistik zum Gesamtbestand an Strassenfahrzeugen
zu integrieren?
2. Kann er das Alter der Fahrzeuge angeben, die verschrottet
werden sollen?
3. Weiss er, ob tendenziell die Fahrzeuge zu rasch aus dem
Verkehr gezogen werden?
Mitunterzeichner: Berberat (1)
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
17.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3375 s Ip. Recordon. Entwendung von SIM-Codes bei 
der Firma Gemalto durch die Geheimdienste NSA und 
GCHQ  (20.03.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Hat er Kenntnis von den untenerwähnten Sachverhalten, und
hat er deren Folgen geprüft?
2. Wenn ja, worin besteht die tatsächliche Bedrohung für die
Privatsphäre der Benutzerinnen und Benutzer von Fernmelde-
diensten?
Mitunterzeichner: Berberat (1)
20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
17.06.2015 Ständerat. Erledigt.

x 15.3376 s Ip. Abate. Mehrsprachigkeit. Diskriminierende 
Stellenausschreibung bei der Pro Helvetia?  (20.03.2015)
In der Ausschreibung der Pro Helvetia für ein Praktikum wird u.
a. die Muttersprache Deutsch verlangt (für den Ausschreibungs-
text vgl. http://www4.ti.ch/can/dtcf/italianita/attivita).
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Welche Aufgaben dieser Funktion erfordern die Kenntnis
einer ganz bestimmten Amtssprache (nicht aber der anderen)?
2. Warum müssen die Sprachkenntnisse statt an ein qualitatives
Kriterium (z. B. sehr gute Kenntnisse) an ein biografisches Kri-
terium (die Muttersprache) geknüpft sein, was Personen diskri-
miniert, die vielleicht sehr gute Kenntnisse der verlangten
Amtssprache vorweisen können, aber eine andere Mutterspra-
che haben?
3. Fällt die Pro Helvetia - eine Stiftung des öffentlichen Rechts,
die vollumfänglich vom Bund finanziert wird und zu deren
Hauptzielen die Förderung der Verständigung zwischen den
verschiedenen Landesteilen gehört - unter den Geltungsbereich
des Sprachengesetzes (SpG; SR 441.1)?
4. Falls dies nach dem Buchstaben des Gesetzes nicht so ist:
Ist der Bundesrat angesichts der erwähnten Stellenausschrei-
bung nicht dennoch der Ansicht, dass die Personalpolitik der
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Pro Helvetia den Geist und die Grundprinzipien des SpG ganz
klar einhalten muss?
5. Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b SpG gibt dem Bund die Kom-
petenz vorzusehen, dass "die Erteilung von Konzessionen oder
Aufträgen sowie die Zusprache von Finanzhilfen mit der Auflage
zu verbinden sind, Bestimmungen dieses Abschnitts zu befol-
gen". Gibt es momentan im Auftrag des Bundes an die Pro Hel-
vetia entsprechende Auflagen? Wenn ja, welcher Art und
welchen Umfangs?
6. Falls dies nicht der Fall ist: Ist der Bundesrat nicht der
Ansicht, dass für die nächste Finanzierungsperiode entspre-
chende Auflagen vorgesehen werden müssen, damit sich ähnli-
che Fälle nicht wiederholen und damit gewährleistet ist, dass
die Stiftung Pro Helvetia die Gleichbehandlung der vier Landes-
sprachen sicherstellt und die Sprachenfreiheit in all ihren Tätig-
keitsbereichen garantiert und umsetzt, auch in ihrer
Personalpolitik?
13.05.2015 Antwort des Bundesrates.
16.06.2015 Ständerat. Erledigt.

15.3377 n Po. Kommission für Verkehr und Fernmeldewe-
sen NR. Massvolles Angebot an Drittprodukten der Schwei-
zerischen Post  (23.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, wie er in seiner Rolle
als Eignervertreter der Schweizerischen Post wirkungsvoll und
unbürokratisch den Auftrag geben kann, das Angebot von Dritt-
produkten massvoll auszugestalten. Der Bundesrat prüft dabei
insbesondere, ob er bei der Festlegung der strategischen Ziele
für die Post AG für die Jahre 2017 bis 2020 ein entsprechendes
Ziel aufnehmen kann.
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

x 15.3378 n Mo. Aussenpolitische Kommission-NR 
(15.2006). Erweiterung des Mandates der Minurso  
(24.03.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, bei den zuständigen Stellen der
Vereinten Nationen darum zu ersuchen, das Mandat der Mis-
sion der Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara
(Minurso) auf die Überwachung der Menschenrechte in den
besetzten Gebieten und in den Lagern der sahraurischen
Flüchtlinge auszudehnen.
Eine Minderheit (Büchel, Mörgeli, Stamm) beantragt die Ableh-
nung der Motion.
13.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
V Aussenpolitische Kommission-NR (15.2006)
10.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

x 15.3379 n Mo. Kommission für Wirtschaft und Abgaben-
NR (13.479). Einführung einer Eingangsbestätigung im 
Bereich des Meldeverfahrens bei der Verrechnungssteuer  
(13.04.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Eidge-
nössische Steuerverwaltung (ESTV) im Bereich des Meldever-
fahrens bei der Verrechnungssteuer die Ausstellung einer
Eingangsbestätigung der eingegangenen Formulare betreffend
das Meldeverfahren einführt.
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
16.06.2015 Nationalrat. Ablehnung.

15.3380 n Po. Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
NR. Perspektiven im Milchmarkt  (14.04.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Situation
und die Herausforderungen auf dem Schweizer Milchmarkt vor-
zulegen. Im Bericht sind insbesondere:
1. die wirtschaftliche Situation und die Perspektiven der Schwei-
zer Milchwirtschaft inkl. eines Quervergleichs bezüglich Arbeits-
verdienst zu anderen Produktionsrichtungen der Land- und
Ernährungswirtschaft darzustellen;
2. die Umsetzung und die Wirkung der von der Branche
beschlossenen und vom Bundesrat allgemeinverbindlich erklär-
ten Instrumente zur Marktstabilisierung zu beurteilen;
3. die möglichen Auswirkungen des Quotenausstieges in der
EU auf den Schweizer Milchmarkt einzuschätzen, insbesondere
in Bezug auf Niveau und Volatilität des Milchpreises;
4. die in den letzten Jahren erfolgten Marktöffnungsschritte im
Milchbereich vor dem Hintergrund der Frankenstärke inkl. Quer-
vergleich zu anderen Produktionsrichtungen der Land- und
Ernährungswirtschaft zu beurteilen und darzulegen, wie sich die
marktrelevanten Rahmenbedingungen seit der Marktöffnung
verändert haben;
5. die Wirkung der milchmarktrelevanten finanziellen Massnah-
men des Bundes, insbesondere des "Schoggi-Gesetzes", auf
die Produzenten und die Verarbeiter darzustellen und zu quanti-
fizieren;
6. eine alternative Abwicklung der Ausfuhrbeiträge gemäss
"Schoggi-Gesetz" zu prüfen, welche erlaubt, dass die Beiträge
vollumfänglich bei den Landwirten ankommen und unabhängig
von den Margen und Preisen der Verarbeiter bemessen wer-
den;
7. das grösste Kosteneinsparungspotenzial bei der Milchpro-
duktion und die entsprechenden Massnahmen dafür aufzuzei-
gen;
8. Massnahmen zu prüfen, welche die Kosten der Milchproduk-
tion, die hohen Landkosten und die im europäischen Vergleich
sehr hohen Investitionskosten senken können;
9. die Strategien darzulegen, welche vergleichbare Länder oder
Regionen innerhalb der EU anwenden, um Produktion und
Wertschöpfung zu fördern (zu berücksichtigen sind insbeson-
dere Österreich, Bayern, Baden-Württemberg und die Lombar-
dei);
10. die Auswirkungen darzulegen, wenn die Produktion durch
Umlagerung von Direktzahlungen verstärkt auf rindergemässe/
graslandbasierte Fütterung, gute Gesundheit und höhere
Lebensdauer ausgerichtet würde;
11. Öffnungsvarianten für den Milchmarkt darzulegen, z. B.
schrittweise Öffnung innerhalb von 8 bis 12 Jahren, Zollunion,
Öffnung weiterer Linien usw.;
12. die im Bericht "Gegenseitige sektorielle Marktöffnung mit
der EU für alle Milchprodukte" vom 14. Mai 2014 dargelegten
Wohlfahrtsgewinne, namentlich die Veränderungen für die Kon-
sumentinnen und Konsumenten, konkreter darzustellen.
Sprecher: Jans
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben
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15.3381 n Po. Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
NR. Ergänzung des Wohlstandsberichtes  (14.04.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, künftig im Wohlstandsbericht die
Entwicklung der Einkommen und Vermögen sowie die Steuer-
abgaben des obersten Prozents darzustellen.
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

15.3382 n Mo. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR. CO2-Kompensation im Ausland. Änderung des 
CO2-Gesetzes  (20.04.2015)
Das CO2-Gesetz ist dahingehend zu ändern, dass mindestens
50 Prozent Zertifikate im Ausland gekauft werden dürfen, damit
die Reduktionsziele bei den Treibhausgasemissionen erreicht
werden können.
Eine Minderheit (Nordmann, Badran Jacqueline, Bertschy, Cho-
pard-Acklin, Girod, Jans, Nussbaumer, Semadeni, Thorens
Goumaz) beantragt, die Motion abzulehnen.
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

x 15.3383 n Mo. Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur NR. Jugend und Sport. Finanzielle Kontinuität für 
Veranstalter und Kantone sichern  (24.04.2015)
Die im Sportförderungsgesetz angelegte Stärkung der "Jugend
und Sport"-Aktivitäten sowie die mit dem sinnvollen Ziel der
optimalen Ausnutzung der Jahreskredite eingeführten neuen
Finanzierungsmechanismen haben für die veranstaltenden Ver-
bände sowie für die Kantone zu einer erheblichen Planungsun-
sicherheit bei der Finanzierung der "Jugend und Sport"-
Veranstaltungen sowie aufgrund der reduzierten Beiträge zu
einer Verringerung der Möglichkeiten geführt, entsprechende
Veranstaltungen durchzuführen. Der Bundesrat wird deshalb
beauftragt, eine Erhöhung der jährlichen Mittel für "Jugend und
Sport" vorzusehen mit dem Ziel, auf der Grundlage der optimier-
ten heutigen Tarife, die zurzeit bis zum 31. Juli 2015 gültig sind,
die finanzielle Kontinuität für Veranstalter und Kantone zu
sichern.
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
01.06.2015 Ständerat. Annahme der gleichlautenden Mo.
WBK-SR, Nr. 15.3384.
18.06.2015 Nationalrat. Annahme (Damit ist die gleichlautende
Motion 15.3384 ebenfalls überwiesen).

x 15.3384 s Mo. Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur SR. Jugend und Sport. Finanzielle Kontinuität für 
Veranstalter und Kantone sichern  (30.04.2015)
Die im Sportförderungsgesetz angelegte Stärkung der Jugend-
und Sportaktivitäten sowie die mit dem sinnvollen Ziel der opti-
malen Ausnutzung der Jahreskredite eingeführten neuen Finan-
zierungsmechanismen haben für die veranstaltenden Verbände
sowie für die Kantone zu einer erheblichen Planungsunsicher-
heit bei der Finanzierung der Jugend- und Sportveranstaltungen
sowie aufgrund der reduzierten Beiträge zu einer Verringerung
der Möglichkeiten geführt, entsprechende Veranstaltungen
durchzuführen. Der Bundesrat wird deshalb beauftragt, eine
Erhöhung der jährlichen Mittel für "Jugend und Sport" vorzuse-
hen mit dem Ziel, auf der Grundlage der optimierten heutigen

Tarife, die zurzeit bis zum 31. Juli 2015 gültig sind, die finanzi-
elle Kontinuität für Veranstalter und Kantone zu sichern.
20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
01.06.2015 Ständerat. Annahme.
18.06.2015 Nationalrat. Annahme der gleichlautenden Motion
WBK-NR, Nummer 15.3383.

15.3385 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Ausgewogene Versor-
gung dank differenzierten Taxpunktwerten in den KVG-Tari-
fen, statt erneuter Zulassungsstopp  (04.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine KVG-
Reform vorzulegen, welche die Möglichkeit der Abstufung von
Taxpunktwerten auf regionaler Ebene, nach Leistungsspektrum
oder nach Qualitätskriterien zulässt. Ein solches Instrument
ermöglicht es den Vertragspartner ihre Verantwortung zu über-
nehmen und für eine territoriale ausgewogene Versorgung zu
sorgen.
Sprecher: Cassis

15.3386 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Endlich einen gerech-
ten Einheitssatz für die Mehrwertsteuer einführen  
(04.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zu
unterbreiten, welche das Mehrwertsteuergesetz (MWSTG)
dahingehend ändert, dass ein Mehrwertsteuereinheitssatz
geschaffen wird. Dieser Einheitssatz sollte bei 6 bis 6,5 Prozent
liegen.
Sprecher: Müller Philipp
24.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3387 n Po. FDP-Liberale Fraktion. Für einen funktionie-
renden Wettbewerb. Gegen wettbewerbsverzerrende staat-
liche Beihilfen  (04.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Bericht zu
unterbreiten, der Formen und Umfang wettbewerbsverzerren-
der staatlicher Beihilfen an staatliche und private Unternehmen
auf allen Staatsebenen aufzeigt. Sodann soll der Bericht aufzei-
gen, wie der wettbewerbsverzerrende Einfluss staatlicher Bei-
hilfen auf dem freien Wettbewerb verhindert werden kann.
Sprecher: Caroni

15.3388 n Mo. Portmann. Intensivierung zwischenstaatli-
cher Zusammenarbeit mit Kuba  (04.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine intensivere zwischenstaatli-
che Zusammenarbeit mit Kuba abzuklären. Dabei könnten auf
staatsvertraglicher Basis, z. B. im grenzüberschreitenden
Warenhandel (Freihandelsabkommen), im Marktzugang für
Finanzdienstleistungen oder auf dem Gebiet von Forschung
und Bildung, entsprechende Abkommen angestrebt werden.
Grundsätzlich soll der Bundesrat alle Bestrebungen unterstüt-
zen, welche unsere wirtschaftliche Abhängigkeit mit der EU und
den USA verkleinert.
19.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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15.3389 n Mo. Portmann. Schweiz als Privat Banking Hub 
für chinesische Privatanleger und chinesische 
Pensionskassen  (04.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt Bemühungen zu unterstützen,
welche die Schweiz als weltweit ersten Onshore Standort für die
Verwaltung von Vermögen chinesischer Privatanleger und chi-
nesischer Pensionskassen positionieren wollen. Dazu soll ein
Gutachten erstellt werden das aufzeigt, auf welchen Finanzplät-
zen mit welchen rechtlichen Bedingungen China seinen Bür-
gern und institutionellen Anlegern bereits heute beschränkte
Anlagetätigkeiten zulässt, und in welche Richtung staatsver-
tragliche Vereinbarungen für ein uneingeschränktes Onshore
Privat Banking aus der Schweiz heraus mit China angestrebt
werden müssten. Grundsätzlich soll der Bundesrat alle Bestre-
bungen unterstützen, welche unsere wirtschaftliche Abhängig-
keit mit der EU und den USA verkleinert.

15.3390 n Mo. Portmann. Schweiz als Drehscheibe für den 
Handel mit in Renminbi kotierten Rohstoffen  (04.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Bemühungen zur Implementie-
rung einer schweizerischen Handelsplattform für in der chinesi-
schen Währung Renminbi kotierte Rohstoffe zu unterstützen.
Dabei ist abzuklären, welche staatsvertraglichen Regelungen
unter Einbezug der Schweizerischen Nationalbank SNB und
der Finma für solche Handelstätigkeiten aus der Schweiz her-
aus notwendig wären. Grundsätzlich soll der Bundesrat alle
Bestrebungen unterstützen, welche unsere wirtschaftliche
Abhängigkeit mit der EU und den USA verkleinert.

15.3391 n Ip. Badran Jacqueline. Gewinne der Geldschöp-
fung bei SNB oder Banken  (04.05.2015)
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat der Bund das Monopol für
das Inumlaufbringen der Münzen. Der
daraus entstehende Geldschöpfungsgewinn fliesst dabei in die
Bundeskasse und macht jährlich mehrere Millionen Franken
aus. Der Wert aller Münzen betrug 2013 und 2014 etwa 3,0 Mil-
liarden Franken.
Seit 1891 besteht auch für die Ausgabe von Banknoten ein
staatliches Monopol. Im Unterschied zu den Münzen werden
die Banknoten jedoch bei ihrer Erst-Inumlaufbringung nicht zum
Nominalwert verkauft, sondern von der SNB ausschliesslich an
die Geschäftsbanken als Einwechselmenge der Giroguthaben
verliehen. Der Wert aller Banknoten lag 2013 und 2014 bei rund
60 Milliarden.
Der weit überwiegende Teil des im Umlauf befindlichen Geldes
(Geldmenge M1) - das sogenannte
Buch- oder Giralgeld - wird jedoch von den privaten Banken im
Prozess der Kreditgewährung geschaffen. Der Wert dieser Kun-
denguthaben (Sichteinlagen) lag 2013 und 2014 bei über 300
Milliarden.
Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Fragen:
1. Wie der gesetzlich geregelte Mechanismus der Münzen-
Geldschöpfung zeigt, wäre es möglich, dem Bund bzw. der All-
gemeinheit grosse zusätzliche Mittel zukommen zu lassen,
wenn für die Noten ein ähnlicher Prozess der Geldschöpfung
und der Erst-Inumlaufbringung angewendet würde. Weshalb
verzichtet der Bund auf diese Einnahmenquelle, welche über
die Jahrzehnte eine Summe von mehreren Milliarden ergeben
würde?

2. Könnte der Mechanismus der Münzen-Geldschöpfung ohne
Verfassungsänderung auch auf die Banknoten übertragen wer-
den?
3. Wie lassen sich diese unterschiedlichen Praktiken bei der
Geldschöpfung und Erst-Inumlaufbringung - abgesehen von
"historischen" Gründen - aus heutiger Sicht rechtfertigen?
4. Wie lässt es sich rechtfertigen, dass die Schaffung des Bar-
geldsurrogats "Buchgeld" (innerhalb Geldmenge M1) den Ban-
ken überlassen wird, während es heute eine
Selbstverständlichkeit ist, dass Münzen und Noten durch den
Staat bzw. die Nationalbank herausgegeben werden?
5. Die Schaffung von Buchgeld als gesetzliches Zahlungsmittel
(innerhalb der Geldmenge M1) durch die Nationalbank würde -
über die Jahrzehnte und bei einer Inumlaufbringung ähnlich wie
bei den Münzen - Geldschöpfungsgewinne in der Höhe von
über 300 Milliarden zur Folge haben. Warum wird auf diese
Mehreinnahmen verzichtet und nicht zumindest ein Teil davon
eingefordert?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Fehr Jac-
queline, Feri Yvonne, Friedl, Glättli, Hadorn, Heim, Jans, Kiener
Nellen, Masshardt, Munz, Naef, Nussbaumer, Schenker Silvia,
Schwaab, Semadeni (17)

15.3392 n Ip. Rickli Natalie. Volksinitiative "Pädophile sol-
len nicht mehr mit Kindern arbeiten". Verzögerung bei der 
Umsetzung  (04.05.2015)
Am 18. Mai 2014 haben die Stimmbürger die Volksinitiative
"Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen" ange-
nommen. Täter, die aufgrund eines Sexualdelikts mit Kindern
oder abhängigen Personen verurteilt wurden, verlieren das
Recht, eine berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeit mit Minder-
jährigen oder Abhängigen auszuüben. 63,5 Prozent der
Schweizerinnen und Schweizer haben dieses Anliegen unter-
stützt. Kaum je hatte eine Volksinitiative eine so hohe Zustim-
mung, was die Wichtigkeit und Dringlichkeit dieses Anliegens
verdeutlicht.
Bundesrätin Sommaruga sagte am Abstimmungstag, die
Umsetzungsarbeiten würden "umgehend aufgenommen". Noch
im 2014 wolle sie eine Vernehmlassungsvorlage präsentieren.
Passiert ist seither aber nichts. Bis diese Initiative auf Gesetzes-
ebene nicht umgesetzt ist, gibt es keine automatischen lebens-
länglichen Berufsverbote. Es obliegt immer noch den Richtern,
ob Pädokriminelle ein (befristetes) Berufsverbot erhalten. Dies
führt dazu, dass diverse Kinderschänder kein Berufsverbot
erhalten, z. B.: http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-
aargau/kinderpornografie-verurteilter-kinderarzt-arbeitet-jetzt-
als-oberarzt-128873691.
Dass solche Täter keine Berufsverbote erhalten, ist schockie-
rend und inakzeptabel. Der Bundesrat missachtet einmal mehr
den Volkswillen und verschleppt die Umsetzung einer deutlich
angenommenen Volksinitiative.
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wieso verzögert er die Umsetzung der Pädophilen-Initiative
derart?
2. Warum hat das EJPD den Bericht nicht wie versprochen noch
im Jahr 2014 erstellt? Warum verschiebt er den Vorentwurf -
und das nur auf Nachfragen - immer wieder?
3. Wieso will er, dass Pädokriminelle weiterhin mit Kindern
arbeiten dürfen?
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4. Wie kann sichergestellt werden, dass auch Täter, die vor
Inkrafttreten des Gesetzes wegen eines entsprechenden Delik-
tes verurteilt werden, ein lebenslanges Berufsverbot erhalten?
5. Wie lange dauert es im Schnitt, bis er nach einer angenom-
menen Volksinitiative einen Vorentwurf mit Begleitbericht veröf-
fentlicht? Wie lange dauert es im Schnitt, bis eine Volksinitiative
umgesetzt ist?
6. Wie stellt er künftig sicher, dass Volksentscheide zeitnah
umgesetzt werden?
7. Wie sieht der Zeitplan zur Umsetzung der Pädophilen-Initia-
tive nun konkret aus?
01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3393 n Mo. Tschümperlin. Standortpolitik in den strategi-
schen Zielen des Bundesrates berücksichtigen  
(04.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die vom Bund angestrebte
regionale Standortpolitik und die Eignerstrategie der bundesna-
hen Betriebe zu verknüpfen. Insbesondere sind bei der Formu-
lierung der strategischen Ziele auf regionale
Entwicklungsperspektiven und Ausbildungsplätze Rücksicht zu
nehmen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Chopard-
Acklin, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Friedl, Gössi, Graf-Lit-
scher, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Masshardt, Munz,
Nussbaumer, Schenker Silvia, Semadeni (17)
19.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3394 n Mo. Quadri. Flankierende Massnahmen zur Per-
sonenfreizügigkeit. Wiederaufnahme der Optimierung  
(04.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, den vor Kurzem "eingefrorenen"
Plan zur Optimierung der flankierenden Massnahmen zur Per-
sonenfreizügigkeit sofort wiederaufzunehmen.
Mitunterzeichnerin: Pantani (1)
01.07.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3395 n Mo. Mahrer. Risikotransporte. Jetzt heisst es 
handeln!  (04.05.2015)
Der Bundesrat muss aus den beiden Entgleisungen in Daillens
(VD) und Landquart (GR) Konsequenzen ziehen. Er wird beauf-
tragt, mit den Kantonen, die vom Chlor-Import betroffen sind,
rasch eine Lösung zu finden und die nötigen Vorkehrungen zu
treffen, um die Risiken zu begrenzen.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Barazzone, Bernasconi,
Carobbio Guscetti, Chevalley, Gasser, Glättli, Golay, Grin, Hilt-
pold, Ingold, John-Calame, Leuenberger-Genève, Lüscher,
Marra, Nidegger, Nordmann, Pantani, Quadri, Ruiz Rebecca,
Rytz Regula, Sommaruga Carlo, Streiff, Thorens Goumaz, Tor-
nare, Trede, van Singer, Voruz (28)
01.07.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3396 n Ip. Schwaab. Befinden sich die besonders schüt-
zenswerten Daten des Bundes in Sicherheit?  (04.05.2015)
Ich stelle dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Um welche Arten von Daten geht es bei dem in der Begrün-
dung erwähnten Auftrag, der an Hewlett Packard vergeben
wurde?

2. Welche Sicherheiten hat der Bundesrat, dass diese Daten
nicht anderen Nachrichtendiensten, insbesondere US-amerika-
nischen, bekanntgegeben werden?
3. Was gedenkt der Bundesrat zu tun, um sicherzustellen, dass
die vertraglichen Pflichten zur Datensicherheit auch eingehalten
werden? Welche Sanktionen sind für den Fall einer Widerhand-
lung vorgesehen?
4. In der Medienmitteilung vom 23. April 2015 wird "die Einhal-
tung der Richtlinien der Bundesverwaltung" erwähnt. Um wel-
che Richtlinien geht es?
5. Wo werden die Daten aufbewahrt? Unterstehen sie jederzeit
ausschliesslich schweizerischem Recht?
6. Kann der Bundesrat - falls die Daten ausschliesslich in der
Schweiz aufbewahrt werden - gewährleisten, dass keine Kopien
in andere Länder gelangen?
7. Was geschieht mit den Daten, wenn der Hosting-Anbieter
Konkurs geht (vgl. Antwort des Bundesrates auf meine Anfrage
14.1064)?
8. Warum wurden ausländische Privatunternehmen berücksich-
tigt? Warum kann die Dienstleistung nicht intern entwickelt wer-
den? Warum konnte keine Schweizer Firma berücksichtigt
werden?
9. Warum macht das Bundesamt für Informatik und Telekommu-
nikation (BIT) nicht die Ausnahmen nach Artikel 3 Absatz 2 des
Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1994 über das öffentliche
Beschaffungswesen geltend?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Fehr Jacqueline,
Friedl, Hadorn, Heim, Kiener Nellen, Munz, Naef, Schenker Sil-
via, Semadeni (10)

15.3397 n Po. Feller. Wiederverkauf von Veranstaltungstik-
kets zu überhöhten Preisen. Sanktionen  (04.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, ob Personen, die
gewohnheitsmässig Eintrittskarten zu sportlichen, kulturellen
oder kommerziellen Anlässen ohne Zustimmung des Veranstal-
ters zu überhöhten Preisen verkaufen, nicht von Amtes wegen
oder auf Klage strafrechtlich verfolgt werden sollten.
19.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3398 n Po. Caroni. Faires Verfahren beim Zugang zu 
geschlossenen Märkten des Bundes  (05.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen, ob
das Bundesrecht beim Zugang zu geschlossenen Märkten in
allen Fällen ein faires, transparentes und diskriminierungsfreies
Auswahlverfahren gewährleistet.

15.3399 n Mo. Caroni. Faires Verfahren beim Zugang zu 
geschlossenen Märkten der Kantone  (05.05.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert, dem Parlament einen Entwurf
für die Stärkung des binnenmarktrechtlichen Ausschreibungs-
verfahrens beim Zugang zu geschlossenen Märkten (Art. 2 Abs.
7 BGBM) zu unterbreiten.

15.3400 n Mo. Vogler. Vermeidung unnötiger Bürokratie 
durch wirkungsvolle Bedarfsanalysen und 
Regulierungsfolgenabschätzungen  (05.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen, für alle Wirtschafts-
bereiche gültigen gesetzlichen Grundlagen für eine fundierte
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und aussagekräftige Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen
von Bundesgesetzen und Verordnungen des Bundesrates
sowie für eine unabhängige Prüfung derselben zu schaffen.
Dabei ist sicherzustellen, dass bei sämtlichen neuen oder ange-
passten Regulierungen frühzeitig eine Bedarfsanalyse sowie
eine Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) gemäss Vorgaben
im Handbuch des Seco durchzuführen ist. Eine vertiefte RFA,
die quantitative Angaben zu den zu erwartenden Regulierungs-
kosten für die direkt Betroffenen, für die KMU sowie für die Wirt-
schaft insgesamt macht, ist bei Regulierungen von grösserer
Tragweite vorzunehmen. Bei der Darstellung der Ergebnisse
der RFA ist darzulegen, welche Massnahmen für regulatorische
Differenzierungen zur administrativen Entlastung von KMU
geprüft wurden und welche in der Vorlage vorgeschlagen wer-
den. Das Gesetzesvorhaben soll die bislang gewonnenen
Erfahrungen aus der im Jahr 2000 eingeführten RFA berück-
sichtigen.
Die Umsetzung dieser Vorgaben ist von einer Einheit zu prüfen,
die unabhängig von der Verwaltungseinheit ist, welche die zu
beurteilende Regulierung erarbeitet.
Mitunterzeichnende: Amherd, Barazzone, Bäumle, Böhni,
Büchler Jakob, Bulliard, Buttet, Candinas, Caroni, Chevalley,
Darbellay, de Buman, Fässler Daniel, Fischer Roland, Flach,
Gasche, Gasser, Germanier, Glanzmann, Gmür, Grossen Jürg,
Gschwind, Hassler, Hess Lorenz, Humbel, Ingold, Kessler, Leh-
mann, Lohr, Lustenberger, Maier Thomas, Markwalder, Meier-
Schatz, Merlini, Müller Leo, Parmelin, Pezzatti, Pfister Gerhard,
Quadranti, Regazzi, Riklin Kathy, Rime, Ritter, Romano, Schilli-
ger, Schläfli, Schmid-Federer, Schneider-Schneiter, Siegentha-
ler, Streiff, Vitali, Weibel, Winkler (53)

15.3401 n Mo. Fraktion BD. Aufhebung der veralteten und 
diskriminierenden Beschränkungen bei der Blutspende  
(05.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die seit 1977 bestehenden Aus-
schlusskriterien für Homosexuelle aufzuheben und die Überprü-
fungskriterien im Artikel 36 des Bundesgesetzes über
Arzneimittel und Medizinprodukte und Artikel 17 der Verord-
nung über die Bewilligung im Arzneimittelbereich dementspre-
chend anzupassen.
Sprecherin: Quadranti

15.3402 n Ip. Fraktion BD. Anerkennung der Leistungen 
von Gleichstellungsverbänden  (05.05.2015)
Gleichstellungsverbände wie beispielsweise Pinkcross oder
LOS erbringen wichtige Dienste und Grundlagenarbeiten für
gleichgeschlechtliche Paare, Schwule, Lesben und Transsexu-
elle.
Diese Verbände erhalten vom Staat jedoch keinerlei Unterstüt-
zung. In der Schweiz gibt es zudem keine eigene staatliche
Stelle, die sich explizit der Thematik und den Rechten von
Homo- und Transsexuellen widmet. Die BDP-Fraktion bittet den
Bundesrat in diesem Zusammenhang um die Beantwortung fol-
gender Fragen:
1. Welche Bedeutung misst der Bundesrat der Arbeit der
Gleichstellungsverbände zu?
2. Aus Sicht der BDP wäre es sinnvoll, die wichtigsten Dienste
und Grundlagenarbeiten von Gleichstellungsverbänden ange-
messen durch den Staat mit einem finanzpolitisch verantwortba-
ren, angemessenen Beitrag abzugelten - dies beispielsweise in

Form von Leistungsvereinbarungen. Welche Haltung hat hierzu
der Bundesrat?
3. Sieht er andere Möglichkeiten zur besseren Anerkennung der
Leistungen dieser Verbände?
Sprecherin: Quadranti
01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3403 n Ip. Fraktion BD. Statistische Erfassung von "hate 
crimes" aufgrund der sexuellen Orientierung  (05.05.2015)
Im Rahmen der Statistikerhebungsverordnung erstellt das Bun-
desamt für Statistik zahlreiche Übersichten unter anderem zu
wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen und geografi-
schen Sachverhalten. So gibt die Polizeistatistik beispielsweise
Auskunft über Häufungen und Arten von Verbrechen, wie zum
Beispiel rassistisch motivierte Verbrechen. Nicht statistisch
erfasst, bzw. nicht klassifiziert werden "hate crimes" gegenüber
Homo- und Transsexuellen. Die statistische Erfassung von sol-
chen Verbrechen bietet die Möglichkeit, bei Bedarf gezielte
Massnahmen zu ergreifen. Die BDP-Fraktion bittet den Bundes-
rat deshalb um die Beantwortung folgender Fragen:
1. "Hate crimes" gegenüber Homo- und Transsexuellen finden
zurzeit keinen Eingang in die Polizeistatistik, obwohl Diskrimi-
nierungen und Anfeindungen aufgrund der sexuellen Orientie-
rung sehr problematisch sind. Aus welchem Grund werden
diese Verbrechen statistisch nicht erfasst?
2. Mit Blick auf die jüngsten gesetzgeberischen Bestrebungen
zur Erweiterung des Antidiskriminierungsgesetzes auf die sexu-
elle Orientierung wäre es aus Sicht der BDP sinnvoll und ange-
bracht, "hate crimes" gegenüber Homo- und Transsexuellen
statistisch zu erfassen. Welche Haltung hat hierzu der Bundes-
rat?
3. Welche Möglichkeiten sieht er für die Einleitung von Mass-
nahmen zur statistischen Erfassung von "hate crimes" gegen-
über Homo- und Transsexuellen?
4. Ist er ebenfalls der Meinung, dass eine bessere Sichtbarkeit
aufgrund einer statistischen Erfassung solcher Verbrechen
sinnvoll ist?
Sprecherin: Quadranti

15.3404 n Mo. Schelbert. Nachhaltigkeit von Finanzproduk-
ten. Transparenz schaffen  (05.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament Entwürfe für
gesetzliche Grundlagen zu unterbreiten, welche die Information
und die Transparenz über die Nachhaltigkeit von Finanzproduk-
ten vorschreiben (wirtschaftlich, sozial, ökologisch).
Mitunterzeichnende: Girod, Glättli, Graf Maya, John-Calame,
Leuenberger-Genève, Mahrer, Müller Geri, Rytz Regula, Tho-
rens Goumaz, Trede, van Singer, Vischer Daniel, von
Graffenried (13)

15.3405 n Mo. Schelbert. Besserer Kundenschutz bei 
Finanzprodukten  (05.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament Entwürfe für
gesetzliche Grundlagen zu unterbreiten, die den Schutz von
Kleinanlegerinnen und -anlegern im Umgang mit Finanzproduk-
ten verbessern.
Mitunterzeichnende: Girod, Glättli, Graf Maya, John-Calame,
Leuenberger-Genève, Mahrer, Müller Geri, Rytz Regula, Tho-
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rens Goumaz, Trede, van Singer, Vischer Daniel, von
Graffenried (13)

15.3406 n Ip. Lehmann. Seenotrettungsaktionen im Mittel-
meer. Unterstützung durch die Schweizer Armee?  
(05.05.2015)
Während eines Jahres, bis im Herbst 2014, führte die italieni-
sche Marine praktisch im Alleingang die Seenotrettungsaktion
Mare Nostrum durch, bei der massiv Mittel und Einsatzkräfte
aufgewendet wurden, um Flüchtlinge aus der Seenot im Mittel-
meer zu retten. Während der Aktion "Mare Nostrum" konnte die
italienische Marine 153 000 Menschen in Seenot retten.
Seit die Aktion beendet wurde und nun die Aktion Triton, ein
Projekt unter dem Dach der EU-Grenzschutzagentur Frontex,
läuft, ist in den Medien wieder regelmässig über Todesfälle von
Flüchtlingen im Mittelmeer zu lesen. Im Gegensatz zu Mare
Nostrum wird bei Triton nur noch die europäische Küste und
nicht mehr der ganze Mittelmeerraum überwacht, weshalb viele
Flüchtlingsboote sinken, ohne dass sie rechtzeitig gerettet wer-
den können.
Während Triton rund 2,9 Millionen Euro pro Monat kostet, wen-
dete Italien für Mare Nostrum rund neun Millionen Euro pro
Monat auf. Mit anderen Worten: Mit weniger als 75 Millionen
Euro pro Jahr könnten Tausende von Menschenleben vor den
Toren Europas gerettet werden. Die Schweiz mit ihrer humani-
tären Tradition darf diesen tragischen Geschehnissen nicht
tatenlos zusehen.
Deshalb frage ich den Bundesrat:
1. Wie steht er zu den aktuellen Geschehnissen im Mittelmeer?
2. Beabsichtigt er auf freiwilliger Basis die EU zu unterstützen,
um den tragischen Ereignissen ein Ende zu bereiten oder diese
einzugrenzen?
3. Hält er es für möglich, dass die Schweizerische Eidgenos-
senschaft einen Teil der finanziellen Differenz zwischen Triton
und Mare Nostrum übernimmt, damit Europa wieder eine See-
notrettungsaktion betreiben kann, die ihren Namen verdient?
4. Könnte die Schweiz einen Teil der Unterstützung durch per-
sonelle und materielle Dienste der Schweizer Armee, auf freiwil-
liger Basis durch Armeeangehörige, leisten?
5. Welche Auflagen und Bestimmungsänderungen müssten
berücksichtigt und vorgenommen werden, um Schweizer Solda-
ten in den Mittelmeerraum zu entsenden?
01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3407 n Po. Feri Yvonne. Schutz der 
Persönlichkeitsrechte  (05.05.2015)
Vor kurzem sorgte ein Urteil des Bezirksgerichtes Lenzburgs in
Sachen "Rachepornos im Internet" und ein gefälschtes Face-
book-Profil derselben beteiligten Personen für Aufregung. Es ist
an der Zeit, grundsätzlich zu prüfen, wie die bestehenden
Gesetze, etwa zur Ehrverletzung, in den digitalen Raum über-
tragen werden könnten.
Deshalb bitte ich den Bundesrat in einem umfassenden Bericht
die untenstehenden Fragen und Themenbereiche für die Berei-
che Jugendschutz, Persönlichkeitsrechte, Anti-Diskriminie-
rungsrecht, Anti-Rassismus, Datenschutzes und
Dateneigentum, Verbote zu Gewaltaufruf, Hassaufruf, zur Ver-
breitung der schweren Pornographie usw. einzeln zu untersu-
chen:

1. Was sind die verschiedenen internetbasierten Tatbestände,
die den Behörden bekannt sind, wie häufig sind sie, wie hat sich
deren Auftreten seit 2000 verändert und wie gross wird die Dun-
kelziffer beurteilt?
2. Welches sind die bestehenden gesetzlichen Regeln, die in
jeden einzelnem Fall zur Anwendung kommen können - sowohl
strafrechtlichen wie die zivilrechtlichen?
3. Was sind die Untersuchungsmethoden, die im Internet heute
zur Anwendung gelangen? Welche Hindernisse bestehen und
wie könnten diese beseitigt werden, damit eine sachgerechte
Untersuchung möglich wird?
4. Wie wird heute - basierend auf der bestehenden rechtlichen
Grundlage - die gesteigerte "Wirkung" (gemeint ist die "Reich-
weite") der Tatbestände in deren Bewertung für das Strafmass
aufgenommen? Diese Bewertung/Bestrafung von Internet-Fäl-
len soll verglichen werden mit traditionellen "Vergehen".
5. Es soll - für jeden der oben genannten Bereiche - kritisch dar-
gelegt werden, was die Möglichkeiten und Grenzen einer inter-
net-getriebenen Revision der genannten Bereiche sein könnten
und wie sie sich im internationalen Vergleich darstellen.
Mitunterzeichnende: Chopard-Acklin, Graf-Litscher, Gysi, Heim,
Jans, Kiener Nellen, Munz, Naef, Semadeni (9)
01.07.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3408 n Po. Feri Yvonne. Aufenthaltsrecht von Opfern 
ehelicher Gewalt  (05.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Praxis der
Regelung des Aufenthaltsrechtes von gewaltbetroffenen
Migrantinnen seit Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die
Ausländerinnen und Ausländer vorzulegen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Chopard-
Acklin, Fehr Jacqueline, Friedl, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn,
Heim, Jans, Kiener Nellen, Masshardt, Munz, Nussbaumer,
Schenker Silvia, Semadeni (16)
01.07.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

15.3409 n Ip. Feri Yvonne. Artikel 141 des Parlamentsgeset-
zes. Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und 
Mann  (05.05.2015)
Das Bundesgesetz über die Bundesversammlung hält in Artikel
141, Botschaften zu Erlassentwürfen, in Absatz 2 Folgendes
fest:
"Darüber hinaus erläutert er" - der Bundesrat - "insbesondere
folgende Punkte, soweit substanzielle Angaben dazu möglich
sind:
...
i. die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann."
Bezugnehmend auf diese Artikel bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie oft kam Artikel 141 Absatz 2 Buchstabe i in den letzten
zwei Jahren zur Anwendung, respektive wie oft wurde die Fol-
geabschätzung hinsichtlich Auswirkungen von Erlassentwürfen
auf die Gleichstellung von Frau und Mann in Botschaften ange-
wendet?
2. Bei welchen Themen wurde Artikel 141 Absatz 2 Buchstabe i
berücksichtigt?
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3. Kann der Zeitaufwand dafür abgeschätzt werden? Wenn ja,
wie hoch ist dieser?
4. Wurde die Einhaltung von Artikel 141 Absatz 2 Buchstabe i in
den letzten zwei Jahren vergessen? Wenn ja, kann das Con-
trolling verstärkt werden?
5. Wie wird generell sichergestellt, dass Artikel 141 Absatz 2
Buchstabe i jeweils mitberücksichtigt und befolgt wird?
Mitunterzeichnende: Allemann, Chopard-Acklin, Friedl, Gysi,
Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Munz, Naef, Schenker Sil-
via, Semadeni (12)
01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3410 n Ip. Rickli Natalie. Ungenügende Aufsicht des 
Bakom über SRG und Billag  (05.05.2015)
Die SRG wirbt auf ihrer Website www.srg.ch umfangreich und
einseitig für ein JA zur RTVG-Revision. Mit sogenannten "Tatsa-
chen und Zahlen" zuhanden der Bürgerinnen und Bürger ope-
riert die SRG wie ein Staatsender in einer Diktatur. Contra-
Argumente oder ein Link zum NEIN-Komitee fehlen gänzlich.
Auch im Geschäftsbericht wird einseitig für das neue Gesetz
geworben. Damit verstösst die SRG gegen zentrale Bestim-
mungen ihrer Konzession. Diese verpflichtet die SRG nämlich,
mit ihrem Angebot zur freien Meinungsbildung beizutragen und
zu allen politischen Themen umfassend und sachgerecht zu
informieren.
Die Aktion Medienfreiheit hat das Bakom aufgefordert einzu-
schreiten. Dieses antwortet aber lediglich: "Der von Ihnen bean-
standete Auftritt der SRG erfolgt im Rahmen der eigenen
Vereinskommunikation und ist nicht Teil des publizistischen
Internet-Angebots der Radio- und TV-Unternehmenseinheiten
der SRG wie z.B. www.srf.ch oder www.rts.ch. Er fällt somit
nicht unter die Programmbestimmungen des RTVG und der
SRG-Konzession. Das Bakom hat hier keine Zuständigkeit als
Aufsichtsbehörde."
Dieser Tage hat die SRG Zentralschweiz einen Brief mit Bro-
schüre für das RTVG verschickt. Den Stimmbürgern, Gebühren-
zahlern und dem gegnerischen Komitee sind die Hände
gebunden. Sie können weder an den Ombudsmann noch an
das zuständige Bundesamt gelangen.
Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:
1. Ist er ernsthaft der Meinung, dass die SRG - die direkt von
der RTVG-Revision profitiert und über 1,2 Milliarden Franken
aus dem Gebührentopf erhält - dermassen einseitig Stellung
nehmen darf?
2. Wie können sich die Gebührenzahler gegen diese Staatspro-
paganda wehren?
3. Wie will er mein Postulat 13.3097 "Mehr Mitwirkungsrechte
für Gebührenzahler" umsetzen?
4. Das Bakom argumentiert damit, dass der Auftritt im Rahmen
der Vereinskommunikation erfolgt. Besagter Verein erhält aber
von der SRG 3,8 Millionen Franken aus Gebührengeldern. Wie
erklärt der Bundesrat diesen Widerspruch? Gelten für den Ver-
ein nicht dieselben Regeln wie für die SRG?
5. Ist er bereit, darauf hinzuwirken, dass die Regionalgesell-
schaften kein Geld mehr aus der allgemeinen SRG-Kasse
erhalten?
6. Aus welchem Grund hat das Bakom die Zahlen 2014 zu den
Empfangsgebühren immer noch nicht veröffentlicht?
7. Wie viel Gewinn hat die Billag 2014 gemacht?
Mitunterzeichnende: Pieren, Rutz Gregor (2)

15.3411 n Mo. Grüne Fraktion. Sofortige Sistierung der 
gefährlichen glyphosathaltigen Unkrautvertilgungsmittel  
(05.05.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert, den Vertrieb von Glyphosat
und glyphosathaltigen Produkten sofort zu sistieren und die
Langzeitrisiken einer Exposition für Mensch, Tier und Umwelt
umfassend abzuklären.
Sprecherin: Graf Maya
19.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3412 n Ip. Estermann. Notwendiger Paradigmenwechsel 
in der Asylpolitik (1)  (05.05.2015)
Wie oft vor einer Session erreichen mich viele Fragen und
Bemerkungen aus der Bevölkerung. Seit einiger Zeit wiederholt
sich immer wieder ein Thema:
Die schweizerische Asylpolitik.
Niemand ist zufrieden: Die Kosten steigen, die Gesuche neh-
men tendenziell zu, die Wartefristen sind lang, die Verfahren
kompliziert, die Kriminalität der Asylanten hoch. Zudem gibt es
immer mehr Schlepperbanden und Unfälle auf der Flucht der
Asylsuchenden auf den Weltmeeren und die Akzeptanz von
Flüchtlingen aus fremden Kulturen ist gering.
Bezogen auf die Fläche und die Einwohnerzahl belegt die
Schweiz weltweit einen Spitzenplatz bezüglich Aufnahme von
Flüchtlingen. Sie kann aber bei bestem Willen nicht die "ganze
Welt" bei sich aufnehmen. Die Attraktivität unseres Landes als
Asylland muss radikal gesenkt werden! Damit senkt man die
Anzahl der Toten und die Bevölkerung kann endlich aufatmen.
Das Problem kann nicht mit kosmetischen Korrekturen gelöst
werden, sondern es braucht eine radikale Reform der ganzen
Asylpolitik, einen eigentlichen Paradigmenwechsel! Was ist zu
tun?
1. Hat sich der Bundesrat überlegt, wie es wäre, dass jeder
Kontinent bzw. jeder Kulturkreis seine Asylprobleme grundsätz-
lich selber löst. Die Afrikaner bleiben in Afrika, die Asiaten in
Asien, die Lateinamerikaner in Lateinamerika. Dafür unterstüt-
zen die "reichen" Länder die Asylanten in armen Ländern noch
viel grosszügiger als bis jetzt nur vor Ort. In der Schweiz wären
dann keine Wirtschaftsflüchtlinge mehr aufzunehmen. Eine Auf-
nahme in der Schweiz wäre eher eine Ausnahme.
2. Denkt er nicht, dass es von Vorteil wäre, wenn die Flüchtlinge
nicht mehr aus ihrem Kulturkreis herausgerissen werden?
Damit würde auch den Schlepperbanden und dem Menschen-
handel weitgehend das Handwerkt gelegt. Die tragischen
Unglücksfälle mit häufig vielen Toten würden ausbleiben.
3. Wenn die Schweiz gleichviel Geld wie bisher für den Asylbe-
reich ausgäbe, würde nicht die Hilfe effektiv vervielfacht, weil für
einen Franken vor Ort viel mehr gemacht werden könnte als
jetzt in der teuren Schweiz?

15.3413 n Ip. Estermann. Notwendiger Paradigmenwechsel 
in der Asylpolitik (2)  (05.05.2015)
Wie oft vor einer Session erreichen mich viele Fragen und
Bemerkungen aus der Bevölkerung. Seit einiger Zeit wiederholt
sich immer wieder ein Thema:
Die schweizerische Asylpolitik.
Niemand ist zufrieden: Die Kosten steigen, die Gesuche neh-
men tendenziell zu, die Wartefristen sind lang, die Verfahren
kompliziert, die Kriminalität der Asylanten hoch. Zudem gibt es
immer mehr Schlepperbanden und Unfälle auf der Flucht der
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Asylsuchenden auf den Weltmeeren und die Akzeptanz von
Flüchtlingen aus fremden Kulturen ist gering.
Bezogen auf die Fläche und die Einwohnerzahl belegt die
Schweiz weltweit einen Spitzenplatz bezüglich Aufnahme von
Flüchtlingen. Sie kann aber bei bestem Willen nicht die "ganze
Welt" bei sich aufnehmen. Die Attraktivität unseres Landes als
Asylland muss radikal gesenkt werden! Damit senkt man die
Anzahl der Toten und die Bevölkerung kann endlich aufatmen.
Das Problem kann nicht mit kosmetischen Korrekturen gelöst
werden, sondern es braucht eine radikale Reform der ganzen
Asylpolitik, einen eigentlichen Paradigmenwechsel! Was ist zu
tun?
1. Wie wäre es, wenn die Schweiz mit den Ländern, die Flücht-
linge aus benachbarten Ländern aufnehmen, entsprechende
Abkommen schliessen würde und diese grosszügiger als bis
jetzt unterstützen würde?
2. Wären nicht einige grosse Länder, welche über mehrere
Klima-Zonen verfügen, auch sehr gut geeignet, neben den
benachbarten Ländern Asylbewerber und Flüchtlinge aufzuneh-
men?

15.3414 n Ip. Schelbert. Zulassungsprozess für Pestizide  
(05.05.2015)
Vermehrt sind in den letzten Jahren durch die Publikation inter-
nationaler Studien zugelassene Pestizide wegen ihrer hohen
externen Kosten, negativen gesundheitlichen Auswirkungen
und ökologisch schädlichen Folgen in die Kritik geraten. Das
neueste Beispiel betrifft den Herbizidwirkstoff Glyphosat.
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Das Zulassungsverfahren ist heute nicht kombiniert mit der
zusätzlichen Einforderung wissenschaftlicher Studien durch die
Behörde bei universitären Instituten auf Kosten der Hersteller.
a. Ist dieses Vorgehen dem aktuellen wissenschaftlichen Erfah-
rungsstand angepasst?
b. Schützt dieses Vorgehen die Bevölkerung vor unannehmba-
ren finanziellen, gesundheitlichen oder ökologischen Auswir-
kungen?
2. Wie definiert er den Begriff "unannehmbare Auswirkungen"
gemäss Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV)?
3. Können die Hersteller haftbar gemacht werden, falls sich her-
ausstellt, dass ein Pestizid finanziell, gesundheitlich oder ökolo-
gisch unannehmbare Auswirkungen hat? Wenn nein, warum
nicht?
4. Kann die Zulassungsstelle haftbar gemacht werden, wenn
trotz eindeutiger Studien oder Empfehlungen wissenschaftlicher
Gremien Pestizide weiterhin auf dem Markt belassen werden?
Wenn nein, warum nicht?
5. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Wirkstoff
Glyphosat als "wahrscheinlich krebserregend für den Men-
schen" (kanzerogene Gruppe 2A) eingestuft. Schliesst der Ent-
scheid der WHO auf eine "unannehmbare Auswirkung"
Glyphosats gemäss PSMV? Wenn nein, warum nicht?
6. Bei der Zulassung ist jeweils nicht bekannt, in welcher Menge
das Pestizid jährlich eingesetzt wird. Bei einigen Pestiziden
nimmt die eingesetzte Menge laufend zu. Inwiefern führen die
jährlich ausgebrachten Pestizidmengen (generell und wirkstoff-
bezogen) zu einer Anpassung der Zulassungsbedingungen?
Mitunterzeichnende: Gilli, Girod, Glättli, Graf Maya, John-
Calame, Leuenberger-Genève, Mahrer, Müller Geri, Thorens

Goumaz, Trede, van Singer, Vischer Daniel, von
Graffenried (13)
19.06.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3415 n Ip. Vitali. Bessere Präsenz der Schweizer Kultur 
bei Staatsempfängen  (05.05.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. In welcher Art und Weise werden bei einem Staatsempfang
den ausländischen Besuchern unsere Schweizer Kultur und
Traditionen vorgestellt?
2. Ist es möglich, in einem vernünftigen finanziellen Rahmen
mehr zu bieten?
3. Wie funktioniert die Koordination der Zusammenarbeit des
BAK mit dem EDA und der Bundeskanzlei, wenn es Staatsbe-
suche von ausländischen Delegationen gibt?
4. Wie verläuft die Koordination vom BAK mit den kulturellen
Attachés in den Botschaften?
5. Gibt es im EDA eine Stelle, wo alle kulturellen Informationen
zusammen laufen, ein sogenanntes "Centre culturel"? Wenn
nein, beabsichtigt der Bundesrat, ein solches einzurichten?
6. Inwiefern wird Pro Helvetia in diese Diskussionen involviert?
Mitunterzeichnende: Binder, Estermann, Gössi, Hess Lorenz,
Keller Peter, Lustenberger, Müller Walter, Müri, Pezzatti, Ritter,
Schilliger, Schläfli, Schneeberger, Vitali, Vogler, Walter (16)

15.3416 n Mo. Flückiger Sylvia. Rückzahlung der unrecht-
mässig erhobenen Mehrwertsteuer auf Radio- und 
Fernsehgebühren  (05.05.2015)
Der Bundesrat wird gebeten die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, damit die zu Unrecht erhobene Mehrwertsteuer auf
die Radio- und Fernsehgebühr an die Konsumentinnen und
Konsumenten und an die Unternehmen zurückbezahlt werden
können.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Binder, Borer, Hurter Thomas,
Rime, Rösti, Schläfli, Schwander (8)

15.3417 n Ip. Flückiger Sylvia. Prämienverbilligungen. Ein 
Fass ohne Boden  (05.05.2015)
Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen kosten den
Bund und die Kantone zusammen heute rund 8,5 Milliarden
Franken pro Jahr, etwa gleich viel wie die Ausgaben für die Lan-
desverteidigung und die Landwirtschaft zusammen. Dabei wird
über ein Drittel der Prämienverbilligungen von gut 4 Milliarden
Franken an Bezüger von Ergänzungsleistungen ausgerichtet.
Dabei erhalten laut einem NZZ-Artikel vom 11. April 2015 Zehn-
tausende von Personen Prämienverbilligungen, die höher sind
als ihre Krankenkassenprämie. Dies kostet den Staat Dutzende
von Millionen Franken. Viele Versicherte kommen so in den
Genuss von mehreren tausend Franken pro Jahr. Dies ist eine
unhaltbare Verschleuderung von Steuergeldern. In diesem
Zusammenhang bitte ich den Bundesrat folgende Fragen zu
beantworten:
1. Was gedenkt er zu unternehmen, um die stark ansteigenden
Ausgaben für Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen
einzudämmen?
2. Wie hoch sind die jährlichen Ausgaben für Prämienverbilli-
gungen, die höher sind als die Krankenkassenprämien?
3. Wie viele Personen kommen in den Genuss von solchen
ungerechtfertigten staatlichen Subventionen?
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4. Ist er bereit, die notwendigen Massnahmen in die Wege zu
leiten, um dieser stossenden Praxis einen Riegel zu schieben?
Mitunterzeichnende: Binder, Borer, Hurter Thomas, Rime, Rösti,
Schibli, Schwander (7)

15.3418 n Ip. Flückiger Sylvia. Unrechtmässig erhobene 
Mehrwertsteuer auf Radio- und Fernsehgebühren  
(05.05.2015)
Das Bundesgericht ist in seinem Urteil vom 29. April 2015 zum
Schluss gekommen, dass die Medienempfangsgebühr nicht
unter die Mehrwertsteuer fällt. So hat die Billag ohne gesetzli-
che Grundlage von allen Privathaushalten und Unternehmen
2,5 Prozent MWST eingezogen, und insgesamt jährlich über 30
Millionen Franken ohne Rechtsgrundlage einkassiert. In den
letzten vier Jahren also über 120 Millionen Franken zu viel.
Der Bundesrat wird gebeten, dazu folgende Fragen zu beant-
worten:
1. Ist er bereit, die zu viel und ohne Rechtsgrundlage erhobene
MWST an die Konsumenten und an die Unternehmen zurück-
zubezahlen?
2. Was unternimmt er, damit die Ansprüche der Konsumenten
und Unternehmen auf die seit 2011 zu Unrecht erhobene
MWST-Beiträge nicht verjähren?
3. Den Stein ins Rollen brachte ein Gebührenzahler, der sich
2011 weigerte, die MWST zu bezahlen, und in der Folge den
Rechtsweg durch alle Instanzen beschritt. Das heute geltende
Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) (SR 784.40) ist im Wesentli-
chen seit 1. April 2007 in Kraft. 2010 hat lediglich eine Bestim-
mung zur Werbung geändert. Teilt er die Ansicht, dass die zu
viel einkassierten Beträge bis ins Jahr 2007 zurückerstattet wer-
den müssen?
4. Gemäss Artikel 69 Absatz 5 des geltenden RTVG übt das
Bundesamt für Kommunikation die Aufsicht über die Gebühren-
erhebungsstelle aus und ist damit für Verfehlungen der Billag
mitverantwortlich. Wie stellt er sicher, dass künftig solche Feh-
ler, wie zu Unrecht eingezogene Gebühren, nicht mehr vorkom-
men?
5. Mit der Revision des RTVG, über die am 14. Juni 2015 abge-
stimmt wird, soll entgegen dem Urteil des Bundesgerichts wie-
der MWST auf die RTVG-Abgaben erhoben werden. Ist er
bereit, die RTVG Revision in diesem Punkt unabhängig vom
Abstimmungsresultat zu korrigieren?
6. Das Bundesgericht bezeichnet in seinem Urteil das Einzie-
hen der RTVG-Gebühren als hoheitlichen Akt und vergleicht
dies mit der Kurtaxe. Das Bundesgericht bezeichnet damit die
RTVG-Abgaben entgegen der Darstellung des Bundesrates als
Steuer und nicht als Gebühr. Das widerspricht der bundesrätli-
chen Argumentation, die mit dieser Unterscheidung begrün-
dete, dass die Revision des RTVG nicht zwingend vom Volk gut
geheissen werden müsse. Wie begründet er nach dieser Ein-
schätzung des Bundesgerichts die Einhaltung der politischen
Rechte bei der RTVG-Revision?
Mitunterzeichnende: Amstutz, Binder, Borer, Hurter Thomas,
Rime, Rösti, Schibli, Schwander (8)

15.3419 n Po. Rutz Gregor. Umwandlung der SRG in eine 
gemischtwirtschaftliche Aktiengesellschaft  (05.05.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, einen Bericht zu erarbeiten
über die Umwandlung der SRG in eine gemischtwirtschaftliche
Aktiengesellschaft.

Mitunterzeichnende: Brunner, Flückiger Sylvia, Miesch, Müller
Thomas, Pfister Gerhard, Pieren, Rickli Natalie,
Wasserfallen (8)

15.3420 n Ip. Badran Jacqueline. Steuerausfälle durch Ent-
lastung des Kapitals in den letzten 20 Jahren  (05.05.2015)
In Bezug auf Steuern stehen in Öffentlichkeit und Medien oft nur
Einkommens- und Unternehmensgewinnsteuern sowie Steuer-
füsse zur Debatte. In den letzten 20 Jahren wurden aber ver-
schiedene andere Steuerarten abgeschafft, reduziert oder
verändert, die vor allem das Kapital betreffen. Arbeitseinkom-
men und Konsum wurden hingegen mit Lohnnebenkosten,
Mehrwertsteuer und Gebühren stärker belastet.
Insbesondere wurde nicht nur in den Kantonen, sondern auch
auf Bundesebene das Kapital massiv entlastet: Beispiele hierfür
sind Abschaffung Kapitalsteuer, Halbierung Dividendenbesteue-
rung (Teilsatzbesteuerung) , steuerliche Begünstigung von Hol-
ding-Gesellschaften, Domizil- und gemischten Gesellschaften,
Teilabschaffung von Stempelsteuer und Emissionsabgaben,
steuerfreie Ausschüttung von Kapitaleinlagen-Reserven, Steu-
erbefreiung gewisser Anlageklassen usw. Quantitative Erhe-
bungen über das Ausmass dieser Entlastungen fehlen
vollständig, wären aber für die politische Debatte und finanzpoli-
tische Entscheidfindung dringend nötig.
In diesem Zusammenhang bitten wir um die Beantwortung der
folgenden Fragen:
1. Welche Steuerarten, deren Einnahmen teilweise oder aus-
schliesslich dem Bund zu Gute kommen, wurden in den letzten
20 Jahren abgeschafft, reduziert oder verändert? Wir bitten um
eine vollständige und detailliert beschriebene Auflistung.
2. Wie hoch werden die entsprechenden jährlichen Steuer-Ein-
nahmeausfälle pro Steuerart geschätzt? Wir bitten ebenfalls um
eine Schätzung der möglichen Einnahmeausfälle im Zeitverlauf
unter plausiblen Annahmen des potentiellen Verlaufs.
3. Wie viele Kapitalgesellschaften und wie viele natürliche Per-
sonen haben je Steuerart von den Entlastungen effektiv profi-
tiert, wie viele nicht? Wir bitten um eine möglichst präzise
qualitative und quantitative Schätzung.
4. Wie hoch werden die möglichen Steuerausfälle auf Bundes-,
Kantons- sowie der Gemeindeebene im Hinblick auf die
geplante Unternehmenssteuerreform III geschätzt?

15.3421 n Po. Caroni. Einführung einer 
Regulierungsbremse  (05.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine "Regulierungsbremse" auf
Bundesebene zu prüfen.

15.3422 n Ip. Fridez. Methylisothiazolinon. Ein Problem für 
das Gesundheitswesen?  (05.05.2015)
Schon eine ganze Weile sind die Parabene als für den Hormon-
haushalt möglicherweise schädlich eingestuft. In der Zwischen-
zeit wurden sie durch verschiedene andere Substanzen ersetzt.
Eine dieser Substanzen ist Methylisothiazolinon, ein hochwirk-
sames Biozid, das als antibakterielles Konservierungsmittel ein-
gesetzt wird.
Verwendet wird es in verschiedenen Toiletten-, Haushalts- und
Industrieprodukten, beispielsweise in Farben.
Diese Produkte sollen offenbar gesundheitliche Probleme, im
Wesentlichen Hautausschläge durch direkten Kontakt und
Atembeschwerden durch das Einatmen, hervorrufen. Erwähnt
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werden Kontaktekzeme und Atembeschwerden mit Husten und
Kurzatmigkeit. Das klassische Beispiel dafür ist ein Raum, der
mit Farbe frisch gestrichen wurde, die die schädliche Substanz
enthält. Diese bleibt als Gas in der Luft. Bis das Problem ent-
deckt wird, vergehen Wochen, während denen sich die Miete-
rinnen und Mieter ziemlich schlecht fühlen.
Kann mir der Bundesrat sagen, wie gross dieses Problem in
unserem Land seines Wissens ist?
Sind allenfalls weitere Abklärungen vorgesehen?
Sind Massnahmen vorgesehen, um dieses Problem zu lösen
und Methylisothiazolinon aus in der Schweiz verkauften und
verwendeten Produkten zu verbannen?

15.3423 n Mo. Fridez. Verbot von Glyphosat in der Schweiz  
(05.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Verkauf und die Verwen-
dung von Glyphosat auf dem Gebiet der Schweiz zu verbieten.
Mitunterzeichnende: Friedl, Graf Maya, Heim, Jans, Kiener Nel-
len, Maire Jacques-André, Munz, Naef, Reynard, Schwaab,
Semadeni, Tornare (12)
19.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3424 n Po. Nordmann. Investitionen in die Strecke Lau-
sanne-Bern auf die Umfahrung des kritischen Abschnitts 
Flamatt-Schmitten konzentrieren?  (05.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Möglich-
keiten zum Bau eines neuen Bahnabschnitts vorzulegen, damit
die störanfällige Strecke Flamatt-Schmitten optimiert wird und
auf der Strecke Bern-Lausanne einige Minuten gewonnen wer-
den.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Buttet, Darbellay, de Buman,
Fehr Jacqueline, Feller, Français, Mahrer, Maire Jacques-
André, Marra, Parmelin, Piller Carrard, Reynard, Ruiz Rebecca,
Schneider Schüttel, Schwaab, Steiert, Thorens Goumaz, Tor-
nare, Tschümperlin, Voruz (21)

15.3425 n Ip. Semadeni. Privatanwendungen von 
Pestiziden  (06.05.2015)
Totalherbizide und Insektizide werden für den Privatgebrauch
stark beworben und an vielen Verkaufsstellen ohne Einschrän-
kungen verkauft. Im Frühling 2015 gab das Gesundheitsgre-
mium der Weltgesundheitsorganisation bekannt, dass
Glyphosat als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft wird.
Mehrere Befunde zur gesundheitsschädigenden Wirkung von
Glyphosat auf Menschen wurden geliefert, wie beispielsweise in
der Studie der Universität Wien im Jahr 2012. In Anbetracht die-
ser Erkenntnisse ist der Einsatz von Pestiziden durch Privatper-
sonen kritisch zu hinterfragen.
Der Bundesrat wird ersucht, folgende Fragen zu beantworten:
1. Ist ihm die durch Privatpersonen eingesetzte Pestizidmenge
bekannt?
2. Wie viele verschiedene pestizide Wirkstoffe auf dem Markt
werden durch Privatpersonen in die Umwelt ausgebracht?
3. Warum müssen private Anwender nicht wie landwirtschaftli-
che Anwender eine Fachbewilligung vorweisen?
4. Sehr giftige Pestizide sind nach Pflanzenschutzmittelverord-
nung (PSMV; SR 916.161) nicht für den Privatgebrauch zuge-
lassen. Nach welchen Kriterien werden Produkte als sehr giftig
definiert?

5. Die PSMV sieht vor, dass in der Zulassungsbewilligung für
Pflanzenschutzmittel spezifiziert wird, ob sich das Mittel für eine
nichtberufliche Verwendung eignet. Dies muss auf der Verpak-
kung angegeben sein. Werden dabei die Anwender über die
Risiken genug umfassend informiert?
6. Wurde die Langzeitwirkung von Pestiziden im Generellen
und Glyphosat im Speziellen auf die menschliche Gesundheit in
der Schweiz wissenschaftlich untersucht? Wenn ja, was sind
die Befunde? Wenn nein, warum nicht?
7. Wo steht das Bundesamt für Gesundheit im Evaluierungspro-
zess des nationalen Biomonitorings? Wird Glyphosat weiterhin
als möglicher Kandidat in Betracht gezogen?
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Birrer-Heimo, Böhni,
Chopard-Acklin, Fridez, Friedl, Girod, Graf Maya, Hadorn, Har-
degger, Ingold, Jans, John-Calame, Jositsch, Mahrer, Maire
Jacques-André, Masshardt, Moser, Müller-Altermatt, Munz,
Naef, Pardini, Piller Carrard, Reynard, Schelbert, Schneider
Schüttel, Steiert, Streiff, Thorens Goumaz, Tornare, van Singer,
Vogler, Weibel (33)
19.06.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3426 n Ip. Gilli. Finanzierung einer globalen nachhalti-
gen Entwicklungsagenda  (06.05.2015)
Vom 13. bis 16. Juli wird in Addis Abeba die dritte internationale
Konferenz Financing for Development stattfinden. Die Konfe-
renz wird der Frage der Finanzierung einer globalen nachhalti-
gen Entwicklungsagenda nachgehen und ihr
Abschlussdokument sollte einen wichtigen Beitrag zur Unter-
stützung und Implementierung der Post-2015-Entwicklungs-
agenda leisten.
Der Bundesrat setzt sich in der Schweizer Position für eine
nachhaltige Entwicklung post-2015, für ein eigenständiges Ent-
wicklungsziel zur Gleichstellung der Geschlechter sowie für
einen transversalen Ansatz ein, mit dem genderspezifische Ziel-
vorgaben in andere Ziele integriert werden.
Im Hinblick auf die Konferenz in Addis Abeba stelle ich dem
Bundesrat die folgenden Fragen:
1. Wie stellt die Schweiz sicher, dass bei der Frage der Finan-
zierung einer nachhaltigen Entwicklungsagenda die Forderung
der Gleichstellung der Geschlechter genügend berücksichtigt
wird?
2. Ist die Schweiz bereit, die nötigen Ressourcen für Massnah-
men zur Gleichstellung der Geschlechter bereitzustellen, und
wie hoch werden diese sein?
3. Welche konkreten Massnahmen braucht es, damit bei der
Finanzierung von nachhaltiger Entwicklung die Gleichstellung
der Geschlechter sowie die Partizipation der Frauen in Politik
und Wirtschaft und der Männer in der unbezahlten Betreuungs-
arbeit gefördert werden?
4. Wird auch in der Schweiz bei der Budgetierung von Projekten
und Programmen die Frage berücksichtigt, ob und welche
geschlechterspezifischen Auswirkungen diese haben?
5. Hat die Schweiz Massnahmen wie "gender-responsive bud-
geting" eingeführt?
6. Welche Massnahmen braucht es, damit die Zielsetzung der
Gleichstellung der Geschlechter in Projekten und Programmen
der nachhaltigen Entwicklung sowohl in der Schweiz, als auch
in der Entwicklungszusammenarbeit konsequent umgesetzt
wird?
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7. Wie viel Geld fliesst im Rahmen der Entwicklungszusammen-
arbeit in Projekte, die zur Gleichstellung der Geschlechter und
zur Stärkung der Frauen und Mädchen beitragen?
Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Fiala, Girod, Glättli, Gysi,
Ingold, John-Calame, Mahrer, Munz, Perrinjaquet, Quadranti,
Rytz Regula, Schelbert, Semadeni, Streiff, Thorens Goumaz,
Trede, van Singer, von Graffenried, Weibel (20)
01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3427 n Ip. Munz. Zulassung und Wirkung von Safener, 
Synergisten und Beistoffen in Pestiziden wie Glyphosat  
(06.05.2015)
1. Wie viele einzelne Wirkstoffe werden in der Schweiz als
Pflanzenschutzmittel oder als Biozid eingesetzt?
2. Wie viele einzelne Safener und Synergisten und Beistoffe
werden in der Schweiz in Pflanzenschutzmitteln oder als Biozid
eingesetzt? Wie gross ist die ausgebrachte Menge pro Jahr?
3. Nach welchen wissenschaftlichen Grundlagen werden Safe-
ner, Synergisten und Beistoffe für den Gebrauch in der Schweiz
zugelassen? Werden die Einzelstoffe im Zulassungsprozess
eines Pestizids für den Gebrauch in der Schweiz durch die
Behörden auf gesundheitliche oder ökologische Auswirkungen
geprüft und wird sichergestellt, dass die Stoffe keine langfristi-
gen gesundheitlichen oder ökologischen negativen Folgen
haben?
Mitunterzeichnende: Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Fischer
Roland, Hardegger, Heim, Jans, Kiener Nellen, Masshardt,
Nordmann, Nussbaumer, Semadeni, van Singer (12)
19.06.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3428 n Po. Munz. Leitungswasser als Trinkwasser  
(06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen und darüber Bericht zu
erstatten, wie der Bund innerhalb der eigenen Strukturen und
bei Veranstaltungen soweit wie möglich Trinkwasser aus der
öffentlichen Wasserversorgung anbieten kann.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Fehr Jac-
queline, Gilli, Graf Maya, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim, Jans,
Kiener Nellen, Masshardt, Neirynck, Nordmann, Nussbaumer,
Semadeni, Trede, van Singer (18)

15.3429 n Ip. Munz. Veränderung der Staatsbeiträge für Pri-
vatspitäler im Vergleich zu öffentlich-rechtlichen Spitälern  
(06.05.2015)
1. Wie haben sich die Kantonsbeiträge an stationäre Spitallei-
stungen gemäss KVG seit 2010 entwickelt, aufgeteilt nach
öffentlich-rechtlichen Spitälern und Spitälern mit privater Träger-
schaft? Dabei wären pro Jahr für jeden Kanton vier Zahlen zu
erfassen: Kantonsbeiträge für die kantonalen und die ausser-
kantonalen stationären Spitalleistungen und diese je für die
öffentlich-rechtlichen Spitäler und die Privatspitäler.
2. Privatspitäler erhalten seit dem 1. Januar 2012 namhafte
Staatsbeiträge. Wäre es nicht angezeigt, dass alle Spitäler ver-
pflichtet werden, sich an der Aus- und Weiterbildung sowie an
den gemeinwirtschaftlichen Leistungen zu beteiligen, beispiels-
weise durch zweckgebundene Mittel an einen entsprechenden
Fonds?
Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Carobbio Guscetti, Chopard-
Acklin, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Gysi, Hardegger, Heim,
Kessler, Kiener Nellen, Schenker Silvia, Trede (12)

15.3430 n Po. Munz. Kein Lehrabbruch ohne 
Anschlusslösung  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt Bericht zu erstatten, wie Perso-
nen nach einer Lehrvertragsauflösung begleitet werden sollen,
mit der Zielsetzung: Kein Lehrabbruch ohne Anschlusslösung.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Chopard-
Acklin, Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Friedl, Graf Maya, Gysi,
Hadorn, Hardegger, Heim, Kiener Nellen, Maire Jacques-André,
Masshardt, Naef, Nordmann, Nussbaumer, Schenker Silvia,
Semadeni, Trede, Wermuth (21)
19.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3431 n Po. Caroni. Ein "Pacs" nach Schweizer Art  
(06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, ob und in welchen möglichen Ausgestaltungen die Schweiz
ergänzend zur Ehe ein Rechtsinstitut mit weniger umfassenden
Rechtsfolgen als die Ehe für Paare jeglichen Geschlechts ein-
führen könnte.
01.07.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

15.3432 n Ip. von Siebenthal. Wie nimmt der Bundesrat in 
den NFA-Verhandlungen mit den Kantonen seine Verant-
wortung bezüglich Wildschäden war?  (06.05.2015)
Der Bund verhandelt aktuell die nächste NFA Periode mit den
Kantonen bezüglich Waldleistungen. In der Beantwortung des
Postulats 13.4203 hat er unter anderem folgende Antwort gege-
ben "...Die Einhaltung dieser Vollzugshilfe ist eine Bedingung,
damit die Kantone Fördermittel des Bundes im Bereich der
Schutzwaldpflege und der Jungwaldpflege beanspruchen kön-
nen..."
Der Bundesrat wird gebeten auf folgende Fragen Antwort zu
geben?
1. Hat der Bund in der Zwischenzeit eine Übersicht über die
Entwicklung der Wildschäden in den Kantonen?
2. Überprüft der Bund bei den Verhandlungen mit den Kantonen
die Erfüllung der Vollzugshilfe Wald-Wild und trifft die nötigen
Massnahmen?
3. Wenn ja, gibt es Kantone, bei denen dies Auswirkungen hat?

15.3433 n Mo. Giezendanner. Befreiung der Unternehmen 
vom Statistikaufwand  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Massnahmen
einzuleiten, damit Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeiten-
den - einschliesslich landwirtschaftlicher Betriebe - vom Statisti-
kaufwand befreit werden.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amstutz, Binder, Borer, Bortoluzzi, Brunner, Büchel Roland,
Büchler Jakob, Bugnon, Caroni, Clottu, de Courten, Egloff,
Eichenberger, Estermann, Fehr Hans, Feller, Flach, Flückiger
Sylvia, Gasser, Geissbühler, Glanzmann, Gössi, Graber Jean-
Pierre, Grin, Grossen Jürg, Guhl, Hassler, Hausammann, Her-
zog, Hess Lorenz, Huber, Hurter Thomas, Joder, Keller Peter,
Killer Hans, Knecht, Landolt, Lehmann, Lustenberger, Matter,
Miesch, Moret, Müri, Nidegger, Pantani, Parmelin, Pieren, Port-
mann, Quadranti, Quadri, Regazzi, Reimann Lukas, Reimann
Maximilian, Rickli Natalie, Rime, Ritter, Rösti, Rusconi, Rutz
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Gregor, Schilliger, Schmid-Federer, Schneeberger, Schwander,
Stahl, Stamm, Vitali, von Siebenthal, Walter, Wobmann (72)

15.3434 n Po. Leutenegger Oberholzer. Die internationale 
Währungsordnung und die Strategie der Schweiz  
(06.05.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, in einem Bericht aufzuzeigen,
welche Strategie er auf lange Sicht zur Sicherung einer globa-
len stabilen Währungsordnung verfolgt und wie er sich in den
internationalen Währungsgremien dafür einsetzt.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Chopard-Acklin, Fehr
Jacqueline, Friedl, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Munz,
Nordmann, Nussbaumer, Schenker Silvia, Semadeni, Tschüm-
perlin, Wermuth (15)

15.3435 n Po. Rutz Gregor. Keine Sonderprivilegien bei der 
Entschädigungspraxis des Bundes  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über alle Entschä-
digungen (Lohn inklusive sämtlicher weiterer Entschädigungen
wie PK-Einkäufe, Abgeltung von Deplatzierungskosten, Spesen
usw.) der Mitarbeitenden der Bundesverwaltung zu verfassen
sowie allfälliger weiterer Unternehmen, an denen der Bund eine
Mehrheitsbeteiligung besitzt (inklusive Post, SBB, SNB usw.).
Ebenfalls Eingang in die Betrachtung sollen die Arbeitsbedin-
gungen finden (Anzahl Ferientage, Mutter- und Vaterschaftsur-
laube, Überzeitregelung, Pensionierungsmodelle usw.) finden.
Der Bericht soll die Lohnkostenentwicklung in den Jahren 2004
bis 2014 umfassen und sie mit den Entwicklungen in anderen
Branchen (inklusive Verwaltungen anderer Stufen) vergleichen.
Der Bericht soll ebenfalls Aufschluss darüber geben, ob und
allenfalls wie stark die Entlöhnung (einschliesslich Pensions-
kassenbeiträge) der Bundesangestellten im Schnitt von derjeni-
gen in vergleichbaren Betrieben in der Privatwirtschaft
abweicht.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Amstutz, Binder, Borer, Brun-
ner, Clottu, Egloff, Fehr Hans, Fiala, Geissbühler, Giezendan-
ner, Gössi, Graber Jean-Pierre, Herzog, Hiltpold, Huber, Hurter
Thomas, Killer Hans, Lüscher, Merlini, Miesch, Müller Walter,
Müri, Pezzatti, Pfister Gerhard, Pieren, Rickli Natalie, Rime,
Schneeberger, Vitali, Walter, Wasserfallen (32)
01.07.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3436 n Ip. Glättli. Elektronische Aufklärung. Projekt 
Achat und Zusammenarbeit des NDB  (06.05.2015)
Seit Jahren ist der Schweizer Geheimdienst tätig im Bereich der
Funküberwachung/elektronische Aufklärung. Anfang der Neuzi-
gerjahren startete der Bundesrat das militärische Geheimpro-
gramm "Satos". Die Beschlüsse zum Bau der Antennen in Leuk
und Heimenschwand und der Auswertungszentrale in Zimmer-
wald fielen im Geheimen. Sie unterliefen den korrekten
Beschlussweg und die Kontrolle der Eidgenössischen Finanz-
kontrolle (vgl. dazu den Bericht der GPDel zur Rechtmässigkeit
und Wirksamkeit des Funkaufklärungssystems "Onyx").
Nun wurde bekannt, dass der Nachrichtendienst des Bundes
(NDB) seine Fähigkeiten bei der elektronischen Aufklärung im
Rahmen des Projekts Achat aufrüstet. In diesem Zusammen-
hang bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung der folgen-
den Fragen:

1. Wie teuer war die bereits abgeschlossene Phase I von
Achat? Von wann bis wann dauerte diese? Erfolgte eine Aus-
schreibung? Welche zusätzlichen Fähigkeiten hat das System
nach Phase I im Vergleich zu vorher? Welche dieser Fähigkei-
ten werden heute genutzt?
2. Wie teuer ist die geplante Phase II von Achat? Wurde dessen
Umsetzung bereits begonnen - wenn nein: wird es dazu eine
Botschaft an das Parlament geben? Erfolgt eine Ausschrei-
bung? Welche zusätzlichen Fähigkeiten hat das neue Gesamt-
system nach Abschluss der zweiten Phase? Sind diese
Fähigkeiten rein im Bereich Datenauswertung oder gehen sie
darüber hinaus? Welche dieser Fähigkeiten können auf der
heutigen Gesetzesbasis genutzt werden, welche erfordern eine
gesetzliche Anpassung?
3. Wird das neue Gesamtsystem auch zur Auswertung der im
E-NDG vorgesehenen Kabelaufklärung benutzbar sein?
4. Ist sichergestellt, dass die erstellenden Firmen keine Informa-
tionen zum System an ausländische Dienste weitergeben? In
Deutschland werden aktuell immer neue Enthüllungen über die
Zusammenarbeit des BND mit ausländischen Diensten,
namentlich der NSA bekannt. Dabei wurden europäische Politi-
ker ausspioniert und Industriespionage betrieben.
5. Hat auch der NDB in den letzten zehn Jahren auch
Suchstichworte, die er in Zusammenarbeit mit ausländischen
Diensten definiert?
6. Wie viele Suchstichworte verwendet der NDB?
7. Umfassen die Stichworte auch Politiker oder wirtschaftliche
Akteure? Umfassen sie auch europäische Politiker oder wirt-
schaftliche Akteure?
8. In welchem Umfang wurden in den letzten 15 Jahren Such-
resultate an ausländische Dienste weitergegeben?
Mitunterzeichnende: Girod, Graf Maya, John-Calame, Mahrer,
Rytz Regula, Schelbert, Trede, van Singer, Vischer Daniel (9)
01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3437 n Mo. Portmann. Familiengemeinschaft als neuer 
Zivilstand  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt eine Vernehmlassung nach Arti-
kel 3 Absatz 2 VIG durchzuführen, welche eine breite Stellung-
nahme zu einem möglichen Modell einer Familiengemeinschaft
als neues Zivilstandsinstitut ermöglicht. Inhalt der Vernehmlas-
sung soll die zentrale Fragestellung sein, ob familienrechtliche
Regelungen für Gemeinschaften in einem gemeinsamen Haus-
stand ausgearbeitet werden sollen.
19.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3438 n Mo. Portmann. Vereinfachung der 
Zivilstandsbezeichnung  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt eine Vorlage auszuarbeiten, wel-
che in der schweizerischen Gesetzgebung die Zivilstandsbe-
zeichnung vereinfachen soll. Dabei sollen neu die Zivilstände
"Verheiratet", "Unverheiratet" und "Verwitwet" alle bestehenden
Lebenssituationen abdecken. Der Zivilstand "Verheiratet" soll
für jene Personen angewendet werden, welche nach heutigem
Recht in einer Ehe oder in einer eingetragenen Partnerschaft
leben.
01.07.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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15.3439 n Mo. Schibli. Befreiung der Unternehmen vom 
Statistikaufwand  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Massnahmen
einzuleiten, damit Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeiten-
den - einschliesslich landwirtschaftlicher Betriebe - vom Statisti-
kaufwand befreit werden. Zudem ist zu prüfen, wie auch
grössere Unternehmen vom Statistikaufwand entlastet werden
können.
Mitunterzeichnerin: Flückiger Sylvia (1)

15.3440 n Ip. Amstutz. Endlich die gesamten Kosten des 
Asylwesens offenlegen  (06.05.2015)
Vertreter der SVP-Fraktion haben bereits verschiedentlich
Transparenz zu den gesamten durch Flüchtlinge und Personen
im Asylbereich anfallenden Kosten für Bund, Kantone und
Gemeinden gefordert. Der Bundesrat hat sich bisher immer hin-
ter den fehlenden Statistiken verschanzt. Es scheint, als fehle
der politische Wille, die nötigen Zahlen von den Gemeinden und
Kantonen anzufordern und die gewünschten Statistiken zu
erheben. In diesem Sinne stellen sich folgende Fragen:
1. Gemäss der Interpellation Keller Peter 14.3790, "Wie hoch ist
die Sozialhilfeabhängigkeit von Flüchtlingen und vorläufig auf-
genommenen Asylbewerbern?", verfügt der Bund nicht über die
gesamten Kosten, welche schweizweit im Sozialbereich durch
Personen aus dem Asylbereich anfallen. Ist der Bundesrat
bereit, diese Zahlen zu erheben? Wenn nein, warum nicht?
2. Gemäss der Interpellation Keller Peter 13.3232, "Kosten-
transparenz in der Strafverfolgung krimineller Asylsuchender",
verfügt der Bund aufgrund fehlender Statistiken nicht über die
Kosten, welche Personen aus dem Asylbereich in der Strafver-
folgung (Ermittlung, Staatsanwaltschaft, Gericht, Vollzug) verur-
sachen. Ist der Bundesrat bereit, diese Statistiken zu erheben?
Wenn nein, warum nicht?
3. Ist er bereit, die in den Kantonen und Gemeinden anfallenden
(und nicht vom SEM abgegoltenen) Kosten im Bereich Schul-
wesen, Behandlungskosten, Integrationsprojekte, Familienbe-
gleitmassnahmen, Kesb und weiteren Unterstützungen
zugunsten von Asylbewerbern, vorläufig Aufgenommenen und
anerkannten Flüchtlingen durch eine Umfrage zu erheben?
Wenn nein, warum nicht?
4. Die Gemeinden und Kantone werden gemäss Artikel 88
AsylG für die ersten fünf Jahre nach Einreichung des Asylgesu-
ches vom Bund durch eine Pauschale entschädigt. Danach
werden die Kantone und Gemeinden mit den hohen Kosten
alleine gelassen. Mit dem steigenden Bestand im Asylprozess,
(insbesondere der vorläufig Aufgenommenen), der hohen
Behandlungskosten, Spezialunterrichtskosten und Sozialhilfe-
abhängigkeit dieser Personen werden die Kosten für die
Gemeinden in den nächsten Jahren massiv zunehmen. Ist sich
der Bundesrat dieser zunehmenden Belastung der Gemeinden
bewusst? Welche Massnahmen gedenkt er zu ergreifen, um die
Gemeinden diesbezüglich zu entlasten?
5. Braucht es zur Erhebung solcher Zahlen eine gesetzliche
Grundlage, und wenn ja, wie sollte diese aussehen?
01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3441 n Ip. Borer. Zahlungen aus der Kohäsionsmilliarde  
(06.05.2015)
Wie Medienberichten entnommen werden konnte, läuft in
Ungarn eine Untersuchung gegen die Nichtregierungsorganisa-
tion Ökotars. Die Stiftung verwaltet und kontrolliert Zahlungen,

die im Rahmen des EU-Erweiterungsbeitrags (Kohäsionsmilli-
arde) von der Schweiz nach Ungarn fliessen. Bei einer Admini-
strativuntersuchung durch ungarische Behörden wurden
offenbar Unregelmässigkeiten festgestellt, die zu Untersuchun-
gen führten. Im Untersuchungsbericht der ungarischen Behör-
den gibt es gemäss Schweizer Medien Hinweise auf
Unregelmässigkeiten bei der Vermittlungs- und Kontrollorgani-
sation Ökotars. Demnach sollen Honorare von Ökotarsmitarbei-
tern sowohl Norwegen (das ebenfalls separate Fördergelder
bezahlt), als auch der Schweiz verrechnet worden sein.
In diesem Zusammenhang ergeben sich folgende Fragen:
1. Wie beurteilt der Bundesrat die Verfehlungen der Organisa-
tion Ökotars im Zusammenhang mit den Schweizer Beiträgen?
2. Welcher Schaden sind der Schweiz, respektive bei den von
der Schweiz in Ungarn finanzierten Projekten entstanden?
3. Resultierten bei der Umsetzung der Projekte, die mit Schwei-
zer Beiträgen ermöglicht wurden, Verzögerungen? Wenn ja, bei
welchen und für wie lange?
4. Welche konkreten Verfehlungen hat Ökotars im Zusammen-
hang mit den Schweizer Beiträgen begangen?
5. Weshalb setzt der Bundesrat weiterhin auf eine Zusammen-
arbeit mit Ökotars, obwohl Hinweise auf Buchhaltungsdelikte
vorliegen?
6. Was unternimmt er, um Klarheit über die begangenen Verfeh-
lungen von Ökotars zu erhalten?
7. Weshalb hat die Kontrolle des eigens in der Schweizer Bot-
schaft eingerichteten Büros "Erweiterungsbeitrag" nicht funktio-
niert? Ansonsten wären doch die mutmasslichen
Buchhaltungstricks von Ökotars wohl eigenständig entdeckt
worden?
8. In welchem Umfang (Betrag in Franken) profitiert Ökotars als
Vermittlerin von Aufträgen, die durch die Schweiz bezahlt wor-
den sind oder noch bezahlt werden?
9. In welchem Fall beendet die Schweiz allenfalls ihre Zusam-
menarbeit mit Ökotars?
01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3442 n Ip. Pezzatti. Neue Spitalfinanzierung. Unzurei-
chende Datenlieferung von Spitälern  (06.05.2015)
Ich ersuche den Bundesrat, im Zusammenhang mit der neuen
Spitalfinanzierung bzw. den DRG folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Wann gedenkt er, die schweizweiten Betriebsvergleiche nach
Artikel 49 Absatz 8 KVG zu veröffentlichen?
2. Beabsichtigt er, dabei die schweregradbereinigten Fallkosten
der Spitäler transparent offenzulegen?
3. Wie beurteilt er die Problematik, dass beim Fehlen von Daten
kostengünstiger Spitäler ein Benchmark auf überhöhten Grund-
lagen erstellt wird?
4. Wie könnten Leistungserbringer, die im Tarifverhandlungs-
prozess keine Daten zur Verfügung stellen, wirksamer sanktio-
niert werden?
5. Wie beurteilt er die vom Bundesverwaltungsgericht festge-
stellten fehlenden Detailbestimmungen für die Preisermittlung
(Benchmarking sowie benchmark-relevante Fallkosten)?
6. Plant er im Bereich der Preisermittlung etwas detaillierter vor-
zugehen?
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15.3443 n Mo. Noser. Frankenstärke. Entlastung von Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern durch tiefere EO-Beiträge  
(06.05.2015)
Der Beitragssatz an die Erwerbsersatzordnung (EO) wurde
2011 für 5 Jahre befristet von 0,3 Prozent auf 0,5 Prozent
erhöht. Der Bundesrat wird beauftragt, diese Erhöhung nicht zu
verlängern oder aufgrund transparenter Projektionen höchstens
um denjenigen Anteil, der notwendig ist, um über die nächsten
15 Jahre schrittweise wieder die gesetzlich geforderten Reser-
ven anzulegen.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Darbellay, Fässler Daniel,
Germanier, Maier Thomas, Matter, Müller Philipp, Pfister Ger-
hard, Rime, Ritter, Schilliger (11)

15.3444 n Ip. Buttet. Untergräbt der Bundesrat die Sportför-
derung für die Jungen?  (06.05.2015)
Das Bundesamt für Sport hat angekündigt, dass die Beiträge für
"Jugend und Sport" auf den 1. August 2015 gekürzt werden.
Angesichts der Wichtigkeit der Arbeit, die zahlreiche Personen
in den Sportvereinen der Schweiz ehrenamtlich leisten, stelle
ich dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Soll dies nach dem Willen des Bundesrates eine dauerhafte
Kürzung sein?
2. Wenn ja, ist er sich der Wichtigkeit der "Jugend und Sport"-
Beiträge für die Sportförderung bei den Jungen und für deren
Gesundheit bewusst?
3. Ist er bereit, seine Position zu überdenken?
05.06.2015 Antwort des Bundesrates.
19.06.2015 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

15.3445 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Bürokratieabbau. 
Regulierungsfolgen unabhängig aufdecken  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt die Regulierungsfolgeabschät-
zungen, welche in den erläuternden Berichten von Vernehmlas-
sungsvorlagen und an das Parlament überwiesene Botschaften
gemacht werden, künftig von unabhängiger Stelle (ausserparla-
mentarische Kommission, externe Stelle, Experten etc.) auf
deren Richtigkeit und Qualität überprüfen zu lassen.
Die einmaligen sowie wiederkehrenden Kosten einer Gesetzes-
vorlage sollen zudem in einem einheitlichen Verfahren berech-
net und in den Botschaften standardisiert dargestellt werden.
Sprecher: Caroni

15.3446 n Ip. FDP-Liberale Fraktion. Neue Technologien 
und autonome Apparate. Rechtliche Rahmenbedingungen 
für die Haftung  (06.05.2015)
Der technische Fortschritt und die immer rascher verlaufende
Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) führen dazu, dass
immer mehr autonome Apparate entwickelt werden und im All-
tag Einzug halten. Als Beispiele genannt seien autonome Fahr-
zeuge, Entscheidträger in der Wirtschaft (wie der Roboter Vital)
oder Roboter, die bei der Pflege oder Betreuung eingesetzt wer-
den. Die Vermarktung solcher Roboter eröffnet der Gesellschaft
bedeutende Möglichkeiten sowohl hinsichtlich des Innovations-
potenzials als auch hinsichtlich der Erschliessung neuer Märkte.
In der nahen Zukunft wird die Mehrzahl dieser Roboter dank der
KI autonom, und die Kontrolle des Menschen über diese
Maschinen wird abnehmen. In diesem Zusammenhang stellen
sich viele Fragen zur Haftung bei Unfällen (z. B., wenn ein auto-

nomes Fahrzeug darin verwickelt ist) oder bei Straftaten (diese
Frage hat beispielsweise die in der Kunst Halle St. Gallen vor-
gestellte Software "Random Darknet Shopper" aufgeworfen).
Wer haftet in solchen Fällen: Die Besitzerin? Der Benutzer? Der
Hersteller? Der Roboter selbst?
Wir bitten den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantwor-
ten:
1. Ist auch er der Ansicht, dass die Entwicklung der KI es erfor-
dert, dass eine Debatte über Haftungsfragen eröffnet wird?
2. Wie steht der Bundesrat zu den Arbeiten der Europäischen
Kommission über juristische Fragen, die sich im Zusammen-
hang mit der Robotik stellen?
Sprecherin: Markwalder
01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3447 n Po. FDP-Liberale Fraktion. Beschleunigung der 
Strafverfahren. Umgesetzte Massnahmen  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen einen Bericht zu erarbeiten über die Massnahmen,
die in den Kantonen umgesetzt wurden zur Beschleunigung der
Strafverfahren.
Sprecherin: Moret
01.07.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3448 n Ip. FDP-Liberale Fraktion. Welche Förderung für 
die Einführung autonomer Fahrzeuge?  (06.05.2015)
Der technische Fortschritt hat die Entwicklung autonomer Fahr-
zeuge ermöglicht. Entsprechende Modelle wurden am Autosa-
lon 2015 gezeigt, zur gleichen Zeit verkehrten Testfahrzeuge
auf den Strassen von San Francisco. Autonome Fahrzeuge
haben ein schier unfassbar grosses Innovationspotenzial, und
ihr Potenzial für die Forschung ist riesig. Die Entwicklung dieser
Fahrzeuge wird grosse Auswirkungen auf die Gesellschaft
haben, insbesondere hinsichtlich der Verkehrssicherheit und
des Verkehrsmanagements, aber auch in den Bereichen Logi-
stik, Personen- und Warentransport sowie Siedlungsentwick-
lung.
Vier US-Bundesstaaten (Kalifornien, Colorado, Michigan,
Nevada) haben ihre Gesetzgebung im Hinblick auf das Inver-
kehrbringen autonomer Fahrzeuge angepasst. In Europa ste-
hen der Einführung autonomer Fahrzeuge die Bestimmungen
des Wiener Übereinkommens über den Strassenverkehr (insbe-
sondere dessen Art. 8) und die entsprechenden Bestimmungen
des Strassenverkehrsgesetzes im Weg. Trotzdem haben Frank-
reich und das Vereinigte Königreich angekündigt, dass auf
ihrem Strassennetz bald autonome Fahrzeuge verkehren wer-
den.
In einem Interview mit der "Schweiz am Sonntag" (7. März
2015) haben sich sowohl Bundesrätin Doris Leuthard als auch
das Astra dafür ausgesprochen, dass auf Schweizer Strassen
autonome Fahrzeuge verkehren; gleichzeitig wurde in diesem
Interview erwähnt, welche Herausforderungen (Sicherheit, Haf-
tung, Verkehrsregeln usw.) sich dabei stellen.
Wir bitten den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantwor-
ten:
1. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass autonome Fahrzeuge
potenziell sicherer sind, wenn man bedenkt, dass nur einer von
zehn Unfällen auf ein technisches Problem zurückzuführen ist,
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während bei herkömmlichen Fahrzeugen neun von zehn Unfäl-
len durch menschliches Versagen erfolgen?
2. Was erlaubt Frankreich und dem Vereinigten Königreich die
Einführung autonomer Fahrzeuge, obwohl die gesetzlichen
Bestimmungen im Wiener Übereinkommen über den Strassen-
verkehr dem eigentlich entgegenstehen?
3. Gedenkt der Bundesrat, dieselbe Strategie anzuwenden, die
auch Frankreich und das Vereinigte Königreich angewandt
haben?
4. Oder fasst der Bundesrat andere Massnahmen ins Auge, mit
denen die Einführung autonomer Fahrzeuge ermöglicht und
gefördert werden kann?
Sprecher: Derder
01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3449 n Ip. Romano. Migrationsfluss und Druck auf die 
Südgrenze. Strategien und Instrumente  (06.05.2015)
Die Migrationsströme in Richtung Europa schwellen laufend an.
Krieg und Gewalt im Mittleren Osten und in Afrika treiben Tau-
sende von Menschen in die Flucht. Die Tragödien, die sich in
den letzten Wochen im Mittelmeer abspielten und bei denen
zahlreiche Menschen ums Leben kamen, erfordern eine rasche
und konkrete Reaktion der internationalen Gemeinschaft. Die
gegenwärtige Lage hat auch direkte Auswirkungen auf die Süd-
grenze der Schweiz. So wollten allein am Wochenende des 2./
3. Mai 120 Flüchtlinge im Tessin in die Schweiz einreisen. Die
Woche zuvor registrierte das Grenzwachtkorps Region IV 240
Personen (insbesondere aus Gambia, Senegal und Somalia).
Angesichts dieser Situation und der wahrscheinlichen Entwick-
lung stelle ich folgende Fragen:
1. Welche Möglichkeiten hat das Grenzwachtkorps kurzfristig,
um die Region IV in dieser Zeit erhöhten Migrationsdrucks zu
unterstützen? Wie viele Einheiten könnten ins Tessin verlegt
werden und für wie lange?
2. Sollte der Trend den ganzen Sommer über anhalten, welche
Massnahmen sind möglich und welche Instrumente stehen zur
Verfügung? Ist eine Verstärkung der Region IV denkbar?
3. Immer mehr Personen versuchen illegal in die Schweiz ein-
zureisen, mal mit dem Zug, mal mit internationalen Bussen, mal
über die grüne Grenze. Ist es der Schweiz möglich, Zahl und
Intensität der Kontrollen zu erhöhen? Welche Schritte werden in
diesem Zusammenhang im Schengenraum unternommen?
Könnte die Lage zu ausserordentlichen Massnahmen führen?
4. Die Ankunft von Migrantinnen und Migranten setzt genü-
gende und angemessene Räumlichkeiten für Empfang und
Gesuchsbearbeitung voraus. Zahlreiche Personen werden
sicher aus humanitären Gründen vorläufig aufgenommen.
Unterkünfte sind aber rar. Welche Massnahmen will der Bun-
desrat angesichts dieser Lage ergreifen? Ist das VBS bereit, die
notwendige logistische Unterstützung zu gewähren? Welche
interkantonalen Massnahmen lassen sich durchführen, damit
der Kanton Tessin nicht übermässig belastet wird?
5. Der Druck auf die Schweizer Südgrenze hat auch direkte
Auswirkungen auf die nördlicheren Länder Europas, in allerer-
ster Linie auf Deutschland, wo die Migrantinnen und Migranten
um Aufnahme nachsuchen wollen. Welcher Art wird die (solida-
rische) Unterstützung sein, um die die Schweiz die nordeuropäi-
schen Länder ersucht? Welche Massnahmen und Aktionen sind
möglich?

15.3450 n Ip. Graber Jean-Pierre. Auswahl der syrischen 
Flüchtlinge im Verhältnis zur Bevölkerungsstruktur in 
Syrien  (06.05.2015)
Die Schweiz will 3000 Flüchtlinge aus Syrien ohne ordentliches
Asylverfahren aufnehmen. Mit meiner am 11. März eingereich-
ten Frage 15.5210 wollte ich vom Bundesrat erfahren, ob er
bereit sei, bei der Auswahl dieser Flüchtlinge Christinnen und
Christen zu bevorzugen, da diese offensichtlich die am meisten
verfolgte Minderheit im Nahen Osten sind - und überall auf der
Welt. In seiner Antwort hielt der Bundesrat fest, dass er keine
positive Diskriminierung zugunsten einer Bevölkerungskatego-
rie betreiben wolle, die bedrohter ist als andere.
Deshalb frage ich den Bundesrat, ob er wenigstens bereit ist,
diese 3000 Flüchtlinge - mindestens annäherungsweise - pro-
portional zur Bevölkerungsstruktur in Syrien bezüglich Religi-
onszugehörigkeit und Geschlecht auszuwählen.
Mitunterzeichnende: Büchler Jakob, Geissbühler, Grin, Nideg-
ger, von Siebenthal (5)
01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3451 n Mo. Romano. Kurzaufenthaltsbewilligung für 
nepalesische Angestellte in Berghütten und -unterkünften 
in der Schweiz. Direkthilfe nach dem Erdbeben  
(06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, ob die Erteilung von
Ausländerausweisen L an nepalesische Bürgerinnen und Bür-
ger für die Arbeit in Berghütten und -unterkünften in der
Schweiz nicht erleichtert werden könnte. Diese Ausweise sollen
auf die Sommermonate begrenzt werden. Zudem soll geprüft
werden, ob die Festlegung eines angemessenen Mindestlohns
zweckmässig wäre.
Mitunterzeichnende: Buttet, Candinas, Carobbio Guscetti, Cas-
sis, Darbellay, Landolt, Regazzi, Semadeni (8)
01.07.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3452 n Po. Grüne Fraktion. Die Gefährlichkeit von Gly-
phosat und die Bewilligungen für dessen Verwendung 
überprüfen  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, Folgendes zu überprüfen:
1. seine Beurteilung der Gefährlichkeit von Glyphosat;
2. die für die Verwendung von Glyphosat erteilten Bewilligun-
gen;
3. die Arbeit der Verwaltung in diesem Bereich.
Sprecher: van Singer
19.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

15.3453 n Mo. Reimann Lukas. Transparentes 
Lobbyregister  (06.05.2015)
Die Büros der eidgenössischen Räte werden eingeladen, ein
verbindliches Lobbyisten-Register zu schaffen und zu betrei-
ben, das den Zutritt zum Parlament transparent regelt und wel-
ches Auskunft gibt über folgende
Fragen:
1. Welche Personen und Organisationen nehmen Einfluss auf
die Bundesgesetzgebung sowie auf Einzelentscheide?
2. In wessen Auftrag sind sie tätig? Wer bezahlt sie?
3. Welche Methoden und Mittel setzen sie ein?
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4. Welches sind die Adressaten ihrer Lobbyarbeit?

15.3454 n Mo. Parmelin. Klarer rechtlicher Rahmen für die 
Kommunikation, die Transparenz und die Glaubwürdigkeit 
der Eidgenössischen Finanzkontrolle  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, für die Kommunikation der Eid-
genössischen Finanzkontrolle (EFK) einen rechtlichen Rahmen
auszuarbeiten, der vollständige Transparenz sicherstellt, ohne
der Glaubwürdigkeit der EFK zu schaden. Insbesondere soll er
festlegen, zu welchem Zeitpunkt einer Untersuchung die EFK
direkt die Medien informieren darf, in welchen Fällen die EFK
zuerst das Parlament informieren muss und in welchem Mass
die betroffenen Einheiten in die Kommunikation einbezogen
werden müssen.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Amstutz,
Brunner, Bugnon, de Courten, Fehr Hans, Flückiger Sylvia,
Golay, Graber Jean-Pierre, Grin, Keller Peter, Matter, Miesch,
Mörgeli, Rime, Rösti, Schibli, Stamm, Veillon (20)

15.3455 n Po. Guhl. Gesundheitswesen. Rechnungen oder 
Kopien immer an Patienten als Mittel zur Kostensenkung  
(06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, wie Artikel 42 Absatz
3 KVG eingehalten wird, wonach Patienten von jeglichen
Behandlungen/Leistungen eine verständliche Rechnung oder
Rechnungskopie erhalten. Im entsprechenden Bericht sind
auch Massnahmen vorzuschlagen, wie sichergestellt werden
kann, dass alle Patienten unaufgefordert die Rechnung erhal-
ten.

15.3456 n Po. Schmid-Federer. Pflegende Kinder nicht 
ausklammern  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zur Situation min-
derjähriger Kinder und Jugendlicher nachzureichen, welche ihre
erkrankten Eltern pflegen. Insbesondere soll er dem Parlament
darlegen:
1. wie viele Kinder und Jugendliche betroffen sind, wie stark die
Belastung für sie ist, welche Auswirkungen dies auf die Kinder,
die Familien und die Gesellschaft hat,
2. welche Angebote er - zusammen mit Kantonen, Gemeinden
und privaten Institutionen -zu schaffen gedenkt, um Kinder und
Familien zu entlasten, die sich in einer solchen Situation befin-
den,
3. wie er eine bessere Erfassung der Problematik und eine
höhere Transparenz erreichen will.
Mitunterzeichnende: Amherd, Candinas, Flach, Gilli, Glanz-
mann, Lohr, Moser (7)

15.3457 n Mo. Müller Geri. Effizienzsteigerung im 
Strafvollzug  (06.05.2015)
Der Bundesrat schafft den Rahmen in Zusammenarbeit mit den
Kantonen dafür, dass genügend Vollzugsplätze in der Schweiz
vorhanden sind. Die Plätze sind entsprechend den EMRK-
Richtlinien erstellt. Der Bundesrat prüft, ob es noch angemes-
sen ist, den Vollzug auf kantonaler Stufe zu belassen.
Mitunterzeichnende: Amherd, de Buman, Derder, Flach, Gal-
ladé, Hiltpold, Joder, Jositsch, Landolt, Mahrer, Quadri, Rei-

mann Lukas, Rusconi, Schelbert, Schneider Schüttel, Stamm,
Vischer Daniel, Vogler (18)
01.07.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3458 n Mo. Knecht. Stopp bei den 
Landschaftsqualitätsprojekten  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Landwirtschaftsgesetz
dahingehend zu ändern, damit die für die Landschaftsqualitäts-
projekte bestimmten Mittel ausschliesslich der produzierenden
Landwirtschaft zukommen.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amstutz, Binder, Borer, Bortoluzzi, Brunner, Büchel Roland,
Büchler Jakob, Bugnon, Clottu, de Courten, Estermann, Fehr
Hans, Flückiger Sylvia, Frehner, Geissbühler, Giezendanner,
Golay, Graber Jean-Pierre, Grin, Hausammann, Herzog, Hurter
Thomas, Joder, Killer Hans, Matter, Miesch, Mörgeli, Müller
Leo, Müri, Nidegger, Pantani, Parmelin, Pieren, Quadri, Rei-
mann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Rösti, Rutz
Gregor, Schibli, Schläfli, Schwander, Siegenthaler, Stahl,
Stamm, Veillon, Walter, Winkler, Wobmann (52)
01.07.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3459 n Mo. Grüne Fraktion. Engagement für eine Vertei-
lung der Flüchtlinge auf die Dublin-Staaten. Bis dahin 
Rückschaffungen nach Italien suspendieren  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt:
1. sich für ein Verteilverfahren der Flüchtlinge auf die Dublin-
Staaten gemäss ihrer wirtschaftlichen Stärke einzusetzen; und
2. sich mit geeigneten Mitteln für eine Verbesserung der Unter-
kunftssituation der Asylsuchenden in Italien zu engagieren.
3. Bis sich die Situation in Italien verbessert hat sind die Rück-
schaffungen von Asylsuchenden nach Italien zu suspendieren.
Sprecherin: Trede
01.07.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3460 n Ip. Mörgeli. Youtube-Aktivitäten des Bundes  
(06.05.2015)
Unter dem Titel "Der Schweizerische Bundesrat-Le Conseil
federal suisse-II Consiglio federale svizzero" betreibt die Bun-
deskanzlei neuerdings einen Youtube-Kanal, auf dem eigens
produzierte Filme abgespeichert werden.
Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, folgende Fra-
gen zu beantworten:
1. Auf welche gesetzlichen Grundlagen stützt sich die Bundes-
kanzlei für die Produktion eigener Behördenfilme sowie dem
Unterhalt eines Youtube-Kanals?
2. Was für Kosten fielen für (die aktuell) drei Produktionen auf
dem Kanal an?
3. Was für ein Budget wurde für die Youtube-Aktivitäten einge-
stellt?
4. Wie viele Personen haben an den Videos und der Social
Media-Präsenz gearbeitet (intern und extern)?
5. Gibt es weitere Kanäle (Youtube, Vimeo, Flickr etc.), auf
denen die Bundesverwaltung aktiv ist?
6. Wie nutzt der Bundesrat weitere Social Media-Plattformen?
Gibt es eine Gesamtstrategie?
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7. Ist der Dreh weiterer Behördenfilme geplant, bzw. ist gar ein
Ausbau der Aktivitäten auf andere Medien/Social Media/Kanäle
geplant?

15.3461 n Ip. Rutz Gregor. Chaotische Steuerpraxis auf 
Bundesebene. Privateigentum besser schützen  
(06.05.2015)
Der BGE 2C_882/2014 vom 13. April 2015 wirft diverse Fragen
auf. Im Zentrum steht letztlich die Frage nach dem Schutz des
Privateigentums. Gemäss herrschender Lehre teilen sich die
öffentlichen Abgaben in Kausalabgaben und Steuern. Bei Kau-
salabgaben genügt eine gesetzliche Grundlage, für die Erhe-
bung von Steuern durch den Bund aber ist eine
Verfassungskompetenz zwingend. Haben gemischte Abgaben
einen fiskalischen Anteil (und nicht reinen Entgeltscharakter),
sind sie der Kategorie Steuern zuzuordnen.
Das Erfordernis der Verfassungskompetenz wiederum hat zwei
Gründe: Einerseits liegt die Steuerkompetenz in der Schweiz
bei den Kantonen. Will der Bund neue Steuern erheben, ist hier-
für Zustimmung von Volk und Ständen zwingend. Andererseits
dient die verfassungsrechtliche Festschreibung eines Höchst-
steuersatzes dem Schutz des Privateigentums: Der Staat darf
dem Bürger nicht mehr wegnehmen, als demokratisch
beschlossen worden ist.
Vor diesem Hintergrund frage ich den Bundesrat:
1. Ist er nach wie vor der Auffassung, dass für (alle) Steuern,
welche der Bund erhebt, eine Verfassungskompetenz vonnöten
ist?
2. Falls er diese Auffassung nicht teilt: Auf welchen refe-
rendumsfähigen Parlamentsbeschluss bzw. welche neue recht-
liche Grundlage stützt er sich bei seiner Auffassung, die
bisherigen rechtlichen Grundlagen würden nicht mehr gelten?
3. Falls er dem Bundesgerichtsurteil hier Folge zu leisten
gedenkt: Wie verhält es sich - auch mit Blick auf Artikel 18
Absatz 2 litera b MWSTG, der die im fraglichen BGE zum Ver-
gleich herangezogenen Kurtaxen zum Inhalt hat - mit den Vor-
steuerabzügen der SRG? Wird die Eidgenössische
Steuerverwaltung hier entsprechende Rückforderungen stellen?
4. Welche nächsten Schritte planen Bundesrat und Verwaltung
in dieser Angelegenheit?
5. Im RTVG ist nach wie vor von Empfangsgebühren (und nicht
von Steuern) die Rede. Ist es nach Auffassung der Landesre-
gierung opportun und einem demokratischen System würdig,
dass der Charakter von Zwangsabgaben ändern kann, ohne
dass sich Parlament und Volk - die für solche Entscheide
zuständig wären - in entsprechender Weise haben verlauten
lassen?
Mitunterzeichnende: Egloff, Matter, Pieren, Rickli Natalie,
Rime (5)

15.3462 n Mo. Schenker Silvia. Botschaftsasyl der EU  
(06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, alles daran zu setzen, dass die
EU die Einführung des Botschaftsasyls prüft und die dafür not-
wendigen Schritte und Massnahmen in die Wege leitet.
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Fehr Hans, Fehr Jac-
queline, Flach, Fluri, Friedl, Glättli, Heim, Humbel, Landolt, Leu-
enberger-Genève, Marra, Masshardt, Naef, Nordmann,
Nussbaumer, Schelbert, Sommaruga Carlo, Streiff,
Tschümperlin (20)

15.3463 n Po. Cassis. Bürokratieabbau. Weniger Aufwand 
bei der Erfassung der Statistik der sozialmedizinischen 
Institutionen  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, wie der Aufwand bei der Datenerhebung der Statistik der
sozialmedizinischen Institutionen (Somed) reduziert werden
kann. Insbesondere soll der Bundesrat:
1. die Möglichkeit prüfen, Leistungserbringer von den parallel
laufenden kantonalen Datenerhebungen zu befreien, diese zu
kombinieren oder letztere vollständig in die Somed zu integrie-
ren;
2. Möglichkeiten aufzeigen, wie das webbasierte Formular
benutzerfreundlicher gestaltet werden könnte, um den Aufwand
auch für KMU in diesem Bereich zu reduzieren. Insbesondere
ist eine Vereinfachung der Definitionen zu prüfen und ob Daten,
welche bereits bei Krankenversicherungen oder Steuerbehör-
den einzureichen sind, automatisch in das Formular übertragen
werden könnten.
Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Gössi, Heim, Humbel, Moret,
Parmelin, Schilliger, Schneeberger, Stahl, Stolz, Vitali,
Weibel (12)
01.07.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

15.3464 n Po. Cassis. KVG. Roadmap zur Entflechtung der 
Mehrfachrolle der Kantone  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt einen Bericht zu verfassen, wel-
cher den Kantonen als Roadmap aufzeigt, wie die vielfach kriti-
sierte Mehrfachrolle der Kantone im Gesundheitswesen
entflechtet werden kann. Der Bericht soll anhand klaren Gover-
nance-Strukturen aufzeigen, wie zentrale Interessenkonflikte
vermeiden werden können, was den Wettbewerb stärkt und effi-
zientere Versorgung ermöglicht.
Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Derder, Gössi, Hess Lorenz,
Huber, Humbel, Merlini, Moret, Parmelin, Schilliger, Schneeber-
ger, Stahl, Stolz, Vitali, Weibel (15)

15.3465 n Mo. Cassis. Keine Prämiengeschenke vom Staat  
(06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Revision des Bundesgeset-
zes über Ergänzungsleistungen bzw. des Bundesgesetzes über
die obligatorische Krankenversicherung zu unterbreiten, welche
vorsieht, dass Bezügern von Ergänzungsleistungen nicht
höhere Prämienverbilligung ausbezahlt wird, als die effektiven
Kosten der Krankenkassenprämien. Dies soll sichergestellt wer-
den, indem die Kantone die Kompetenz erhalten, die Höhe der
Prämienverbilligungen auch für EL-Bezüger festzusetzen.
Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Derder, Gössi, Humbel, Moret,
Schilliger, Schneeberger, Stahl, Stolz, Vitali, Weibel (11)

15.3466 n Ip. Ruiz Rebecca. Kriminalstatistik. Verzerrte 
Rangliste der unsichersten Kantone und Städte  
(06.05.2015)
Ein Artikel in der NZZ vom 24. März 2015 wies auf Verzerrun-
gen zwischen den Berechnungen hin, auf denen die Kriminal-
statistik beruht. Demnach ist es offenbar so, dass bestimmte
Delikte gegen das Vermögen von den Kantonen unterschiedlich
gezählt werden, sodass ein Vergleich zwischen den Kantonen
hier nicht möglich ist. Der interkantonale Vergleich der jährli-
chen Kriminalstatistik ist jedoch ein politisches Instrument, das
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von den Medien gerne und breit aufgenommen wird und auf-
grund dessen sie namentlich Ranglisten mit den am wenigsten
sicheren Kantonen und Städten in unserem Land erstellen.
1. Kann der Bundesrat bestätigen, dass es bei der Zählung der
Vermögensdelikte (namentlich Einbruchdiebstahl, Einschleich-
diebstahl, Diebstahl durch Aufbrechen eines Fahrzeugs, Dieb-
stahl ab oder aus einem Fahrzeug) Verzerrungen gibt? Worin
bestehen diese Verzerrungen genau?
2. Welche Regeln für die Zählung gibt das Bundesamt für Stati-
stik (BFS) den Kantonen vor?
3. Wie ist es zu erklären, dass nicht alle Kantone gleich zählen?
4. Was wird das BFS vorkehren, damit solche Verzerrungen
künftig nicht mehr vorkommen?
5. Welche konkreten, bezifferbaren Auswirkungen haben diese
Verzerrungen auf das Ranking der fünf Kantone und Städte, die
nun als die unsichersten hingestellt worden sind?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Chevalley, Feller, Français,
Jositsch, Marra, Neirynck, Nordmann, Parmelin, Schwaab, van
Singer, Voruz (12)

15.3467 n Ip. Bertschy. Importabhängigkeit der Schweizer 
Landwirtschaft und Auswirkungen der Frankenstärke  
(06.05.2015)
Die Auswirkungen des starken Frankens auf die Landwirtschaft
sind unklar. Verschiedene Branchenvertreter forderten vom
Bund jüngst flankierende Massnahmen, um die ungünstigeren
Exportbedingungen auszugleichen. Dabei geht vergessen, wie
viel die Landwirtschaft an Vorleistungen aus dem Ausland
importiert.
Um Forderungen der Branche in Zukunft sachlich beurteilen zu
können, ersuche ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beant-
worten:
1. Wie hoch war 2014 der Wert der importierten Vorleistungen
durch die Schweizer Landwirtschaftsbetriebe aus der EU und
aus dem übrigen Ausland (in absoluten Werten und im Verhält-
nis zum Erlös der Schweizer Landwirtschaft aus der Produktion
von Nahrungsmitteln)?
2. Welchen Wert hatten 2014 die Exporte der Schweizer Land-
wirtschaft in die EU und ins übrige Ausland?
3. Wie hoch sind die entsprechenden Werte aufgeschlüsselt auf
die hauptsächlichen Produktegruppen (Exporte z. B. Milchpro-
dukte, Fleisch, Wein; Importe z. B. Maschinen, Energie, Futter-
mittel, Dünger, Pestizide, Tierarzneimittel)?
4. Wie stark sind die Schweizer Landwirtschaftsbetriebe durch
die Frankenstärke in der Folge betroffen respektive profitieren
davon?
5. Wie gross ist der Anteil der Vorleistungen, der über die
Fenaco bezogen wird?
Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Böhni, Fischer Roland,
Flach, Gasser, Graf Maya, Grossen Jürg, Jans, Kessler, Maier
Thomas, Moser, Noser, Weibel (13)
19.06.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3468 n Mo. Lehmann. Anpassung der Jugendarbeits-
schutzverordnung. Einführung einer Regelung betreffend 
Schnupperlehrlinge  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Anpassung des Arbeitsge-
setzes bzw. der Jugendarbeitsschutzverordnung vorzunehmen
und für Schnupperlehrlinge mit einer Beschäftigungsdauer von

einer oder maximal zwei Wochen eine Ausnahmeregelung vor-
zusehen. Damit werden künftig die gesetzlichen Regeln einge-
halten, und man kann Jugendliche gesetzeskonform auf ihre
Eignung testen.
19.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3469 n Mo. Rösti. Reduktion des Bürokratieaufwands 
bei der Lehrlingsausbildung  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen, wel-
che den administrativen und dadurch entstehenden finanziellen
Aufwand für die Lehrlingsbetreuung, insbesondere für KMU
reduzieren.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Bourgeois,
Brunner, Bugnon, Clottu, de Courten, Eichenberger, Fässler
Daniel, Fehr Hans, Flückiger Sylvia, Geissbühler, Giezendan-
ner, Graber Jean-Pierre, Herzog, Huber, Joder, Knecht, Matter,
Müller Thomas, Nidegger, Pezzatti, Pieren, Reimann Maximi-
lian, Rime, Rusconi, Rutz Gregor, Schilliger, Vitali, Wasserfal-
len, Wobmann (31)
19.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

15.3470 n Ip. Schwander. Folgen der Reduktion des 
Armeebestandes  (06.05.2015)
Im Zusammenhang mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen der
Ruag stellen sich ganz grundsätzliche Fragen über diesen kon-
kreten Fall hinaus:
1. Wie viele Arbeitsplätze sind in den Kantonen durch die ver-
gangenen Armeereformen verloren gegangen (Stellen der
Armee und armeenaher Betriebe)?
2. Welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen sind in den Kan-
tonen durch die Reduktion der Armeeinfrastruktur festzustellen?
3. Welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen sind in den Kan-
tonen, insbesondere in Randregionen, infolge weniger durchge-
führter WKs festzustellen?
4. Wie beurteilt der Bundesrat die volkswirtschaftlichen Auswir-
kungen der jetzt geplanten weiteren Reduktion des Armeebe-
standes, insbesondere auch für Randregionen?
5. Ist er bereit, für die Standort-Politik der Armee zusätzliche
Mittel für diese zu sprechen, damit die negativen volkswirt-
schaftlichen Auswirkungen zumindest abgedämpft werden kön-
nen?
Mitunterzeichner: Gmür (1)

15.3471 n Ip. Bulliard. Der Regioexpress Bulle-Romont-
Freiburg-Bern soll auch in Düdingen halten  (06.05.2015)
Im Kanton Freiburg wurde in den letzten Jahren das Angebot im
öffentlichen Regionalverkehr stark ausgebaut. Ein Herzstück
der Erweiterung ist die Direktverbindung Bulle-Romont-Frei-
burg, welche in den Hauptverkehrszeiten bis nach Bern verlän-
gert wird. Bereits bei der Einführung dieser Fernverkehrslinie
wurde diskutiert, ob der Regioexpress auch in Düdingen halten
soll. Mit Verweis auf die Kapazitäten der SBahn wurde schlies-
slich darauf verzichtet.
Die Nachfrage nach einem besseren Anschluss Düdingens an
den Schienenverkehr hat in den letzten Jahren zugenommen.
Täglich nutzen viele Pendler aus der Region Sense das Ange-
bot der S-Bahn-Züge in den Grossraum Bern und zurück. Die
Waggons der Betreiberin BLS sind jedoch regelmässig überfüllt,
während die vorbeifahrenden Regioexpress-Züge selten ausge-
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lastet sind. Die Lage hat sich verschärft, seit viele Pendler aus
Freiburg wegen der Haltestelle "Bern Europaplatz" die S-Bahn
anstelle des Regioexpress benutzen. Der Bedarf nach einem
Halt des Regioexpress in Düdingen ist grösser denn je. Der
Agglo-Rat der Region Freiburg hat Ende April 2015 eine Reso-
lution für einen entsprechenden Halt auf der Strecke Bulle-Bern
in Düdingen einstimmig unterstützt. Ein entsprechendes Ange-
bot käme den Kunden zu Nutzen und würde zu einer ausgegli-
chenen Auslastung der bestehenden Linien führen.
Angesichts dieser Umstände bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:
1. Wie bewertet er die aktuelle Auslastung des Schienenver-
kehrs zwischen Freiburg und Bern in den Hauptverkehrszeiten?
2. Ist er der Meinung, dass eine bessere Koordination zwischen
den bestehenden Angeboten des Regioexpress und der S-
Bahn auf der Strecke Bulle-Romont-Freiburg-Bern möglich ist?
3. Plant das Bundesamt für Verkehr auf den kommenden Fahr-
planwechsel 2015 die Einführung eines Halts des Regioexpress
in Düdingen?
Mitunterzeichnende: Piller Carrard, Steiert (2)

15.3472 n Ip. Bulliard. Pilotprojekt zur Finanzierung von 
Massnahmen zur Gleichstellung in Unternehmen. Frauen 
tatsächlich fördern  (06.05.2015)
Das Gleichstellungsgesetz verbietet jeder Art von Diskriminie-
rung von Frauen oder Männern im Bereich der Erwerbsarbeit.
Dabei gehört die Förderung der Frauen im Erwerbsleben. 2006
kam der Bundesrat zum Schluss, dass Anreize für Unterneh-
men die Gleichstellung tatsächlich umzusetzen nötig sind. 2008
hat der Bundesrat die Verordnung zum Pilotprojekt zur Finan-
zierung von Massnahmen zur Gleichstellung von Frau und
Mann in Unternehmen verabschiedet. Das Programm läuft seit
Januar 2009 und ist bis Dezember 2016 befristet. Dieses Jahr
wird eine Evaluation durchgeführt und Aufgrund dieser wird
über die Weiterführung des Programms entschieden. Trotz des
Erfolges des Projekts für Finanzhilfen für allgemeine Förderpro-
jekte und Beratungsstellen, der seit 1996 aktiv ist und sehr gut
läuft, muss die Wirtschaft bzw. die Unternehmen im Bereich
Frauenförderung mitmachen. Die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ist für die Zukunft der Schweiz - wirtschaftlich wie auch
gesellschaftlich - zentral und wird momentan von den Unterneh-
men nicht genügend unterstützt.
Durch das Programm steht der Bund seit 2009 jährlich rund 4
Millionen Franken den Unternehmen zur Verfügung. Das Geld
soll bis zu 50 Prozent der Projekte finanzieren, wobei, unter
anderem, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert
werden. Bis Ende 2014 wurden Finanzhilfen von insgesamt 900
000 Franken vergeben. In dieser Hinsicht wird der Bundesrat
eingeladen, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie erklärt er, dass so wenige Projekte initiiert wurden und so
wenig Geld beansprucht?
2. Ist er der Meinung, dass neue Massnahmen genommen wer-
den sollen, um dieses Programm richtig einzusetzen?
3. Aus seiner Sicht, welche weitere Anreize könnten geschaffen
werden, um die Beteiligung der Unternehmen zu fördern?
4. Teilt er die Auffassung, dass dieses Programm aufgrund
einer schlechten Evaluation nicht storniert werden soll, sondern
überarbeitet und besser bekannt gegeben werden soll?
Mitunterzeichnende: Amherd, de Buman, Piller Carrard,
Schmid-Federer, Schneider-Schneiter, Steiert (6)
01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3473 n Ip. Heim. Flüchtlinge. Vulnerabilität von unbeglei-
teten Kindern und Jugendlichen  (06.05.2015)
Auf dem Hintergrund der dramatischen Flüchtlingssituation bitte
ich den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Welches sind die Kriterien nach welchen das UNHCR die
Zusammensetzung der Kontingente für die Aufnahme von
Flüchtlingen gestaltet?
2. Wie wird der besonderen Vulnerabilität Rechnung getragen?
3. Wie wird der besonderen Vulnerabilität von unbegleiteten
Kindern und Jugendlichen Rechnung getragen?
4. Kann die Schweiz als Aufnahmeland darauf Einfluss neh-
men, dass diese besonders verletzliche Gruppe auch mit
besonderer Aufmerksamkeit berücksichtigt wird?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Friedl, Gysi, Maire Jacques-
André, Munz, Nordmann, Pardini, Reynard, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Semadeni, Steiert, Tornare, Tschümperlin,
Voruz, Wermuth (16)
01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3474 n Mo. Heim. Sicherung der Altersrente bei 
Erwerbslosigkeit im fortgeschrittenen Alter  (06.05.2015)
Zur Sicherung der Altersvorsorge ist bei Stellenverlust in fortge-
schrittenem Alter (ab 60 Jahren) ein rechtlicher Anspruch auf
eine Weiterversicherung bei der Vorsorgeeinrichtung des bishe-
rigen Arbeitgebers einzuführen. Der Bundesrat wird beauftragt,
einen Entwurf zu einem entsprechenden Erlass zu prüfen und
der Bundesversammlung vorzulegen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Chopard-
Acklin, Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Gysi, Hardegger, Jans, Kie-
ner Nellen, Maire Jacques-André, Masshardt, Munz, Naef,
Nordmann, Nussbaumer, Pardini, Reynard, Schneider Schüttel,
Schwaab, Semadeni, Steiert, Tornare, Tschäppät, Voruz,
Wermuth (26)
01.07.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

15.3475 n Po. Heim. Versorgungsforschung! Zentrale 
Grundlage für die Gesundheitspolitik  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt,
1. Bericht zu erstatten zur Bedeutung und Wichtigkeit der Ver-
sorgungsforschung wie zu Bedarf und bestehenden Wissens-
lücken in der Gesundheitsversorgung.
2. konkrete Massnahmen, also ein nationales Forschungspro-
gramm zu beschliessen, um diese Forschungs- und Wissens-
lücken im Hinblick auf eine wirkungs- und bedarfsorientierte,
qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung für Gesamtbe-
völkerung zu schliessen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Cassis,
Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Gilli, Graf-Litscher,
Hadorn, Hardegger, Humbel, Lohr, Maire Jacques-André,
Marra, Masshardt, Moret, Munz, Naef, Neirynck, Nussbaumer,
Pardini, Reynard, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Sch-
waab, Semadeni, Steiert, Tornare, Trede, Tschäppät, van Sin-
ger, Voruz, Weibel, Wermuth (35)

15.3476 n Po. Heim. Berufsbildung im Rahmen von 
Migrationspartnerschaften  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, ob und wie Berufsintegrationsprojekte im Rahmen von
Migrationspartnerschaften und Entwicklungshilfe verstärkt
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angestossen und gefördert werden können, z.B. auch mit ver-
traglicher Einbindung von Schweizer Firmen in den entspre-
chenden Ländern.
Die Schweiz kennt bereits einzelne Projekte für die berufliche
Integration arbeitsloser Jugendlicher in Entwicklungsländern.
So fördert Swisscontact im Rahmen von Migrationspartner-
schaften systematisch die Berufsbildung und verschafft damit
Armutsbetroffenen in ihren Heimatländern wirtschaftliche Per-
spektiven. Chancen, die sich dort für weitere Kreise multiplizie-
ren können. "Die Entwicklungspolitik habe vergessen, dass
Arbeitsmarktintegration für junge Leute entscheidend sei für die
Stabilisierung einer Gesellschaft", schreibt Rudolf Strahm in sei-
ner Tagesanzeiger-Kolumne vom 28. April 2015. Er weist darauf
hin, dass die Diplomaten Deutschlands seit Jahren instruiert
würden, das deutsche Berufsbildungsmodell in aller Welt
bekannt zu machen. Die Schweiz würde diesbezüglich zu wenig
machen, kritisiert er. Die Deza habe hier noch ihre Hausaufga-
ben zu machen. Der Bundesrat wird beauftragt,
1. aufzuzeigen wie und in welchem Rahmen und Ausmass sich
die Schweiz bisher in der Berufsbildung in Entwicklungsländern
engagiert hat, ob, wie und mit welchem Erfolg mit Schweizer
Firmen in diesen Ländern zusammengearbeitet wird.
2. die Bemühungen um Berufsbildungsintegrationsprojekte im
Rahmen von Migrationspartnerschaften gezielt und messbar zu
verstärken und die Zusammenarbeit Schweizer Firmen in den
entsprechenden Ländern zu intensivieren.
3. Massnahmen zur vertraglichen Einbindung von Niederlas-
sungen von Schweizer Unternehmen zu treffen, um der Berufs-
bildung als Strategie zur Armutsbekämpfung zum Erfolg zu
verhelfen.
4. die Schweizer Botschafterinnen und Botschafter und höheren
Angestellten von Schweizer Botschaften sind in diesem Sinn zu
informieren und zu sensibilisieren.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Friedl, Gysi, Maire Jacques-
André, Marra, Müri, Nordmann, Pantani, Reynard, Schenker Sil-
via, Schneider Schüttel, Semadeni, Steiert, Tornare, Tschüm-
perlin, Voruz, Wermuth (17)
01.07.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

15.3477 n Mo. Pardini. Transparenz bei den Revisionen. Die 
Finma soll endlich Umfang, Inhalt der Revisionen und die 
Revisionsgesellschaft bei Banken und Versicherungsge-
sellschaften bestimmen können  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, im FINMAG der Finma neu fol-
gende Kompetenzen zu erteilen:
1. Die Finma soll Umfang und den Inhalt der Revisionen festle-
gen;
2. Die Finma soll die Revisionsgesellschaft bestimmen und den
Auftrag erteilen;
3. Die Finma soll die Kosten für die Revisionen der zu prüfen-
den Gesellschaft auferlegen;
4. Die Finma erhält als Auftraggeberin die Revisionsberichte der
Revisionsgesellschaften.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Badran
Jacqueline, Bernasconi, Chopard-Acklin, Fehr Jacqueline, Feri
Yvonne, Friedl, Glättli, Graf-Litscher, Gross Andreas, Heim,
Jans, Jositsch, Kiener Nellen, Marra, Munz, Naef, Nussbaumer,
Rytz Regula, Schelbert, Schenker Silvia, Schneider Schüttel,
Schwaab, Semadeni, Steiert, Trede, Tschümperlin, van Singer,
Vischer Daniel, Wermuth (31)

15.3478 n Po. Graf Maya. Mehr Engagement der Schweiz für 
den Tropenwald  (06.05.2015)
Ich bitte den Bundesrat in einem Bericht aufzuzeigen, wie er im
Hinblick auf die Klimakonferenz vom Dezember 2015 in Paris
(COP 21) das Engagement für den Schutz des Regenwaldes
wieder verstärken kann.
Insbesondere durch:
1. Die Ausarbeitung einer departementsübergreifenden Strate-
gie für ein glaubwürdiges Schweizer Engagement für den Tro-
penwaldschutz;
2. Die Prüfung bilateraler und multilateraler Projekte zum
Schutz der tropischen Regenwälder mit jährlich angemessenem
Budget;
3. Die Fokussierung auch auf Tropenwald-Schutzprojekte in
Kooperation mit indigenen Völkern;
Mitunterzeichnende: Böhni, Bugnon, Chevalley, Chopard-Ack-
lin, Fridez, Friedl, Gasser, Girod, Gysi, Ingold, Mahrer, Moser,
Müller Geri, Müller-Altermatt, Munz, Naef, Nordmann, Nussbau-
mer, Quadranti, Riklin Kathy, Rusconi, Rytz Regula, Schelbert,
Schenker Silvia, Schmid-Federer, Semadeni, Sommaruga
Carlo, Thorens Goumaz, Trede, van Singer, Weibel,
Wermuth (32)

15.3479 n Ip. Rytz Regula. Wie viele Milliarden müssen die 
Steuerzahlerinnen und -zahler für die Entsorgung von 
radioaktiven Abfällen bezahlen?  (06.05.2015)
Die Kosten für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle in der
Schweiz laufen aus dem Ruder. 1983 gingen die AKW-Betrei-
ber von 2 Milliarden Franken Entsorgungskosten aus. 2001
standen plötzlich 14,55 Milliarden Franken im Raum. Fünf Jahre
später waren es bereits 17,34 Milliarden Franken und nochmals
fünf Jahre danach, im Jahre 2011, 20,56 Milliarden Franken.
Das sind elbphilharmonische Dimensionen. Weitere Kostenstu-
dien sind angekündigt. Es muss davon ausgegangen werden,
dass die Kosten bei jeder Neuberechnung massiv ansteigen
werden.
Auf dieses Risiko hat auch die Eidgenössische Finanzkontrolle
(EFK) hingewiesen. Ihr 2014 erstellter Prüfbericht zum Stillle-
gungs- und Entsorgungsfonds kam zum Schluss, dass die
Kostenstudien auf einem "idealen Szenario berechnet" werden.
Und nicht nur das: das Risiko, dass der Bund dereinst zur
Kasse gebeten wird, schätzte die EFK als hoch ein.
Neuste Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zur
Entsorgung von schwach- und mittelaktiven Abfällen aus Medi-
zin, Industrie und Forschung (MIF-Abfälle) bestätigen den
Trend. Innerhalb von knapp 15 Jahren haben sich die Kosten
hier um den Faktor 4 erhöht, von 360 Millionen auf 1,4 Milliar-
den Franken. Ein steigendes Finanzrisiko sind auch die unreali-
stischen Zeitpläne. Zwischen 2008-2014, in nur 6 Jahren,
wurde der Realisierungszeitraum der Endlager (SMA und HAA)
um 15-20 Jahre hinausgeschoben. Damit verlängert sich auch
die Dauer der Zwischenlagerung, mit bislang unbekannten Fol-
gen.
Es stellen sich deshalb die folgenden Fragen:
1. Welcher Teil der heute bekannten Kosten für die Zwischen-
und Endlagerung von radioaktiven Abfällen ist heute durch rea-
listische Rückstellungen der Verursacher gedeckt?
2. Wie viel werden die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für
die Entsorgung von radioaktiven Abfällen im Minimum und im
Maximum bezahlen müssen?
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3. Sind diese Kostenrisiken in der langfristigen Finanzstrategie
des Bundes eingerechnet?
4. Was ist die Kostengenauigkeit der heutigen Berechnungen
zur Zwischen- und Endlagerung von schwach-, mittel- und
hochaktiven Atomabfällen je Kategorie)?
5. Wie hoch belaufen sich die Zusatzkosten, die sich aufgrund
der immer längeren Zwischenlagerungsdauer ergeben (z.B.
Rekonditionierungskosten)? Mit welchen Zusatzkosten muss
pro Jahr Zwischenlagerung gerechnet werden?
6. Akzeptiert der Bundesrat, dass die Produzenten und Konsu-
mentinnen und Konsumenten von Atomstrom ihre Folgekosten
auf Dritte abwälzen?
Mitunterzeichnende: Glättli, Graf Maya, John-Calame, Leuen-
berger-Genève, Mahrer, Thorens Goumaz, Trede, van
Singer (8)

15.3480 n Ip. Schelbert. Was passiert mit der Schweizer 
Industrie?  (06.05.2015)
Die Frankenstärke erhöht den Druck auf Teile der Schweizer
Wirtschaft. Eine wachsende Zahl von Unternehmen prüft
Restrukturierungen oder die Verlagerung von Teilen der Pro-
duktion und damit von Arbeitsplätzen ins Ausland. Im schlimm-
sten Fall drohen Betriebsschliessungen. Manche Unternehmen
reagieren mit Lohnkürzungen, Arbeitszeitverlängerungen und
anderen, zum Teil willkürlichen Änderungen der Arbeitsbedin-
gungen. Bereits jetzt, knapp vier Monate nach dem Entscheid
der SNB, sind nach Äusserungen von Verbandsvertretern meh-
rere tausend Arbeitsplätze betroffen.
Das ruft nach politischen Gegenmassnahmen; denn der Werk-
platz Schweiz, der Industriestandort Schweiz muss eine soziale,
ökologische und ökonomische Zukunft haben. Allfällige Mass-
nahmen müssen gezielt erfolgen können. Deshalb ist es wich-
tig, mehr Klarheit über die Situation und die Aussichten zu
bekommen. Wir bitten den Bundesrat, folgende Fragen zu
beantworten:
1. Wie beurteilt er die Gefahr eines neuen Schubs an Desindu-
strialisierung? Gestützt worauf und mit welcher Begründung?
2. Welche Branchen sind wie betroffen? Zahlen? Aussichten?
3. Welche Gegenden der Schweiz sind wie betroffen? Zahlen?
Aussichten?
4. Wie beurteilt er die Lage bei der Grünen Wirtschaft (geltende
Massnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien, von Abfall-
verwertung, Energieeffizienz und Grüner Wirtschaft allgemein)?
Zahlen? Aussichten?
5. Welche Chancen räumt der Bundesrat einem Ausbau der
Kreislaufwirtschaft ein? Lassen sich die Erwartungen quantifi-
zieren?
Mitunterzeichner: Girod (1)
24.06.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3481 n Ip. Gilli. Zukunft Gesundheitsversorgung für 
besonders verletztliche Bevölkerungsgruppen  (06.05.2015)
Die Gesundheitsstrategie des Bundesrates sieht in ihrem
Bericht "Gesundheit 2020" verschiedene Massnahmen vor, die
speziell fokussieren auf die Defizite in der Gesundheitsversor-
gung vulnerabler Bevölkerungsgruppen. Dazu gehören Zielset-
zungen im "Handlungsfeld 2" des Berichtes, welche den
chancengleichen Zugang zum Gesundheitssystem fördern und
somit auch die Gesundheit verbessern sollen. Besonders vul-
nerabel sind Personen in sozioökonomisch schwierigen Verhält-

nissen, insbesondere Bewohnerinnen und Bewohner mit
Migrationshintergrund, Frauen und Kinder. Das nationale Pro-
gramm Migration und Gesundheit, das seit 2002 durch den
Bundesrat umgesetzt wird, läuft Ende 2017 aus. Bis zu diesem
Zeitpunkt soll geklärt werden, wie die weiterhin notwendigen
Projekte strukturell verankert und welche Aufgaben dauerhaft
durch das BAG übernommen werden. Um vulnerable Bevölke-
rungsgruppen nachhaltig zu erreichen, müssen verschiedene
Politikbereiche zusammenarbeiten. Darum können die formu-
lierten Ziele nur mit einer interdepartementalen und interdiszipli-
nären Zusammenarbeit erreicht werden. Zu den
Ansprechpartnern gehören auch Kantone und NGO's. Das
erschwert die Aufgabe, stellt aber gleichzeitig auch eine
Chance dar. Dazu stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Welche Massnahmen des Programms Migration und
Gesundheit sind bereits dauerhaft verankert und finanziell
abgesichert?
2. Ist davon auszugehen, dass das nationale Programm Migra-
tion und Gesundheit verlängert wird?
3. Welche erkennbaren und zukünftig notwendige Handlungs-
felder ergeben sich aus der Evaluation der aktuell laufenden
Programme in Bezug auf eine nachhaltige Wirkung, respektive
Verbesserung der Gesundheit vulnerabler Bevölkerungsgrup-
pen über das Jahr 2017 hinaus?
4. In welcher Form soll das Thema Migration und Gesundheit
innerhalb des BAG weitergeführt werden?
5. Wie beurteilt er die Herausforderung, welche die interdepar-
tementale und interdisziplinäre Zusammenarbeit darstellt? Wel-
che Massnahmen sichern das zukünftige Engagement der
benötigten Partner und Partnerorganisationen und deren Ver-
netzung?
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Cassis, Feri Yvonne,
Friedl, Girod, Glättli, Gmür, Graf Maya, Gysi, Heim, Ingold,
John-Calame, Kessler, Mahrer, Müller Geri, Quadranti, Rytz
Regula, Schelbert, Schenker Silvia, Schmid-Federer, Streiff,
Thorens Goumaz, Trede, van Singer, Vischer Daniel,
Vogler (26)

15.3482 n Ip. Quadri. Campione d'Italia in ein Zollfreigebiet 
umwandeln?  (06.05.2015)
Beim letzten Treffen der Vertretungen der Schweiz und Italiens
im Zusammenhang mit den bekanntermassen schwierigen Ver-
handlungen zwischen den beiden Ländern soll die italienische
Seite angekündigt haben, dass ihre Regierung die Umwandlung
der Exklave Campione d'Italia in ein Zollfreigebiet prüfe.
Ich frage daher den Bundesrat:
1. Stimmt es, dass Italien die Möglichkeit einer Umwandlung
von Campione in ein Zollfreigebiet angesprochen hat?
2. Wenn ja, was hat die Schweizer Seite darauf geantwortet?
3. Ist sich der Bundesrat der negativen Folgen bewusst, die ein
solcher Schritt für den Kanton Tessin hätte?
Mitunterzeichnerin: Pantani (1)
01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3483 n Ip. Stolz. Blutspende-Verbot für Homosexuelle. 
Ein Verstoss gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip?  
(06.05.2015)
Der europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 29. April ein Urteil
publiziert, das sich auf das Blutspende-Verbot für Homosexuelle
in Frankreich bezieht (Urteil ECLI:EU:C:2015:288 bei der
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Rechtssache C-528/13). Das Urteil besagt, dass der lebens-
lange Ausschluss von der Blutspende ein Verstoss gegen das
Verhältnismässigkeitsprinzip sein kann, falls dieser ausschlies-
slich auf dem Sexualverhalten basiert. Ein solches Verbot sollte
kohärent sein mit der nationalen epidemiologischen Situation,
andere Ausschlussgründe aufweisen, den bestehenden Dia-
gnoseverfahren zur Erkennung von Krankheiten (insbesondere
HIV) Rechnung tragen und andere weniger zwingende Vor-
schriften als ein lebenslanges Verbot in Betracht ziehen. Es
kann sein, dass jetzt Frankreich seine Zulassungskriterien zur
Blutspende revidieren muss.
Unter dem Sexualverhalten war ein sexueller Kontakt zwischen
Männern gemeint. Eine Zulassung zur Blutspende für Homose-
xuelle, auch unter strikten Bedingungen, könnte ebenfalls eine
Lösung sein, um den Blutmangel in der Schweiz zu verringern.
Der Bundesrat wird gebeten die folgenden Fragen zu beantwor-
ten:
1. Welche Position hat er zu diesem Urteil?
2. Ist er gegebenenfalls bereit, die Blutspende von Homosexu-
ellen zu ermöglichen?
3. Welche Bemühungen hat er unternommen, um die geltenden
Ausschlusskriterien umzuformulieren, seit seiner Antwort auf
die Interpellation 12.3501?

15.3484 n Mo. Grüne Fraktion. Flüchtlingstragödien im Mit-
telmeer. Rasch und massiv konkret vor Ort helfen und 
Türen in der Festung Europa schaffen  (06.05.2015)
Die Schweiz kann sowohl alleine als auch in Zusammenarbeit
mit den Dublin-Staaten wesentlich zur Linderung dieser Kata-
strophe beitragen:
1. Der Bundesrat führt das abgeschaffte Botschaftsasyl rasch
mit einem dringlichen Bundesbeschluss wieder ein.
2. Der Bundesrat sorgt für die rasche Umsetzung seines
Beschlusses, 3000 Syrische Flüchtlinge (Kontingentsflüchtlinge
und Familiennachzug) aufzunehmen. Zusammen mit den Kan-
tonen ergreift er zudem rasch die notwendigen Vorbereitungen
für ein grosses zusätzliches Kontingent an Flüchtlingen aus
Syrien.
3. Der Bundesrat setzt sich ein für eine Reformation des Dublin-
Systems: Es soll zwischen den Dublin-Staaten eine Verteilung
der Flüchtlinge nach Wirtschaftsstärke der einzelnen Vertrags-
staaten eingeführt werden.
4. Der Bundesrat setzt sich dafür ein, dass die Dublin-Staaten
einen Mechanismus einführen, der es Flüchtlingen ermöglicht,
ein Asylgesuch zu stellen, ohne illegal mit Schleppern in ein
Dublin-Land einreisen zu müssen.
5. Der Bundesrat unterstützt die meistbetroffenen EU-Länder
Italien/Griechenland direkt in der Bewältigung ihrer besonderen
Herausforderungen. Die Unterstützung kann finanzieller oder
auch logistischer Art sein.
6. Der Bundesrat verstärkt massiv und rasch die Hilfe vor Ort für
die Flüchtlinge des syrischen Bürgerkriegs.
Sprecher: Glättli

15.3485 n Mo. Derder. Klarer rechtlicher Rahmen für die 
Kommunikation, die Transparenz und die Glaubwürdigkeit 
der Eidgenössischen Finanzkontrolle  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, für die Kommunikation der Eid-
genössischen Finanzkontrolle (EFK) einen rechtlichen Rahmen
auszuarbeiten, der vollständige Transparenz sicherstellt, ohne

der Glaubwürdigkeit der EFK zu schaden. Insbesondere soll er
festlegen, zu welchem Zeitpunkt einer Untersuchung die EFK
direkt die Medien informieren darf, in welchen Fällen die EFK
zuerst das Parlament informieren muss und in welchem Mass
die betroffenen Einheiten in die Kommunikation einbezogen
werden müssen.
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Cassis, Français, Germanier,
Hiltpold, Moret, Neirynck, Walti Beat, Wasserfallen (9)

15.3486 n Ip. Amarelle. Operation Triton. Ist Frontex wirk-
lich in der Lage, in ausreichendem Mass humanitäre Ret-
tungsaktionen durchzuführen und die Einhaltung der 
Menschenrechte zu gewährleisten?  (06.05.2015)
Geht es um die Kontrolle der EU-Aussengrenzen, ist Frontex
zum Hauptakteur geworden, koordiniert diese Agentur doch
Einsätze auf dem Meer, im Luftraum über Europa und an den
Landgrenzen. Die EU-Verordnung, in der ihr Mandat geregelt
ist, wurde dahingehend geändert, dass Frontex mehr Mittel
zugesprochen erhält, vor allem aber mehr Autonomie hat bei
der Einleitung und Durchführung der Einsätze (Verordnung
(EU) Nr. 656/2014 vom 15. Mai 2014; Rabit; Eurosur). Im Rah-
men der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes wurde
der Schweiz diese Verordnung, die nun auch für sie anwendbar
ist, notifiziert (AS 2014 2347). Mit der Übernahme der Frontex-
Verordnung hat sich die Schweiz verpflichtet, eine finanzielle
Beteiligung im Umfang von 2,3 Millionen Franken pro Jahr zu
leisten; ferner muss die Schweiz Grenzschutzbeamte sowie
operatives Material für die Kontrolle und Überwachung der
Grenzen bereitstellen.
Die Schweiz ist Mitglied des Verwaltungsrates von Frontex, sie
hat darin ein Stimmrecht bei bestimmten Fragen, welche ihre
Aussengrenzen betreffen; vor diesem Hintergrund, und ange-
sichts der tragischen Schiffbrüche, die sich in den vergangenen
Monaten auf dem Mittelmeer ereignet haben, stelle ich dem
Bundesrat die folgenden Fragen:
1. Weshalb hat Frontex im Rahmen der Operation Triton ledig-
lich 15 000 Menschen gerettet, während dank der Operation
Mare Nostrum rund 150 000 gerettet werden konnten?
2. Müsste die Schweiz Frontex mehr finanzielle und personelle
Mittel zur Verfügung stellen, damit die Agentur in der Lage ist,
mehr humanitäre Operationen durchzuführen? Unterstünden
solche Entscheide der vorgängigen Zustimmung des Parla-
ments? Wäre es nicht eher angebracht, direkt mit denjenigen
Ländern zusammenzuarbeiten, die veritable Rettungseinsätze
wie beispielsweise Mare Nostrum organisieren?
3. Im Rahmen von Operationen zur Kontrolle der EU-Aussen-
grenzen, mit denen das Ziel verfolgt wird, Migrantinnen und
Migranten in anliegende Staaten zurückzuweisen, kann es zu
Verletzungen des Asylrechts und des Non-Refoulement-Prin-
zips kommen. Welche Garantien hat der Bundesrat in dieser
Hinsicht?
4. Wäre es angesichts der gestiegenen Bedeutung von Frontex
nicht angebracht, in den Schengen-Staaten die parlamenteri-
sche Kontrolle der Tätigkeit von Frontex zu verstärken? Wes-
halb nicht Delegationen der jeweiligen Parlamente damit
beauftragen, die Vereinbarkeit der Tätigkeiten von Frontex mit
den Pflichten der Mitgliedstaaten im Bereich der Menschen-
rechte zu überprüfen?
5. Frontex kann mit Drittparteien Absichtserklärungen
abschliessen. Sind dem Bundesrat diese Absichtserklärungen
bekannt, und kann er dem Parlament dazu Auskünfte erteilen?
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Mitunterzeichnende: Heim, Marra, Nordmann, Ruiz Rebecca,
Schenker Silvia, Tschümperlin (6)

15.3487 n Mo. Amarelle. Flüchtlinge. Öffnung sicherer, 
legaler und mit der EU sowie Drittstaaten koordinierter 
humanitärer Korridore für eine massive Erweiterung der 
humanitären Kontingente und Visa  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, politische Massnahmen zu tref-
fen und zu forcieren, damit sichere und legale humanitäre Korri-
dore eingerichtet werden, auf denen Europa erreicht werden
kann (Beschleunigung und kräftige Erhöhung des humanitären
Kontingents und der Visa für den Familiennachzug). Er wird
zudem beauftragt, im Rahmen der Initiative "Save Lives"
zusammen mit den europäischen Staaten an einem Verteil-
schlüssel zu arbeiten. Er wird auch verpflichtet, die Kontakte mit
Drittstaaten ausserhalb der EU zu intensivieren, um die Mög-
lichkeiten eines Resettlements (dauerhafte Neuansiedlung) und
die Aufnahmekapazitäten dieser Staaten zu verstärken.
Mitunterzeichnende: Heim, Marra, Ruiz Rebecca, Schenker Sil-
via, Tschümperlin (5)

15.3488 n Po. Amaudruz. Swissmetro. Swiss people's 
buyout  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, in wel-
chem er die Möglichkeit zur Schaffung eines Fonds für die Rea-
lisierung des Projekts einer unterirdischen
Magnetschwebebahn "Swissmetro" abklärt, einer Bahn, welche
die Agglomerationen unseres Landes einander näherbringen
würde. Er soll im Bericht auch die Möglichkeit abklären, dass
der Bund eine Anleihe mit langer Laufzeit herausgibt, um unter
Ausnützung der tiefen Zinssätze in dieses zukunftsträchtige
Projekt zu investieren.
Mitunterzeichnende: Bugnon, Buttet, Clottu, de Buman, Feller,
Golay, Grin, Joder, Müri, Nidegger, Parmelin, Perrinjaquet,
Reynard, Ritter, Rutz Gregor, Tornare, van Singer (17)

15.3489 n Ip. Grin. Milchmarkt. Ist die Segmentierung in 
ihrer heutigen Form noch gerechtfertigt?  (06.05.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Ist der Bundesrat der Auffassung, dass die Segmentierung
des Milchmarkts die erwartete Wirkung entfaltet hat?
2. Angesichts der gegenwärtig schwierigen Situation für die
Milchproduzenten und zur besseren Steuerung der Milchmen-
gen wäre es sinnvoll, wenn in den Kaufverträgen die zu produ-
zierende Menge festgelegt würde; so könnte das folgende Jahr
geplant werden. Wäre es möglich, bei der anstehenden Allge-
meinverbindlicherklärung der Bestimmungen der Branchenor-
ganisation Milch (BO Milch) über die Milchkaufverträge und die
Segmentierung des Milchmarkts vorzusehen, dass für jedes
Segment die zu produzierenden Mengen obligatorisch festge-
legt werden müssen?
19.06.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3490 n Ip. Marra. Flüchtlinge. Keine Wegweisungen 
mehr nach Italien  (06.05.2015)
Die Ereignisse der letzten Tage haben uns eine schreckliche
Realität in Erinnerung gerufen: Mehrere Hundert Menschen
sind im Mittelmeer ums Leben gekommen. Gemäss den neu-
sten Schätzungen sind es seit Anfang dieses Jahres 1800 Tote.
In den letzten 15 Jahren, so schätzt die Internationale Organi-

sation für Migration, sind 22 000 Menschen bei ihrem Versuch,
nach Europa zu gelangen, gestorben. Von den Migrantinnen
und Migranten, die 2014 weltweit gestorben sind, sind mehr als
75 Prozent im Mittelmeer ums Leben gekommen.
Seit Januar 2015 sind gemäss dem UNHCR 36 390 Menschen
per Schiff nach Südeuropa gelangt. Die betroffenen Länder
rufen seit Monaten nach europäischer Solidarität. Weder verfü-
gen sie über die Infrastruktur, um alle Gesuche bewältigen zu
können, noch schaffen sie es, allein für die Rettung der Boote
voller verzweifelter Flüchtlinge aufzukommen.
Angesichts dieser Tragödien und der Hunderten von Toten hat
die Europäische Union nun endlich entschieden, mit den betrof-
fenen Ländern solidarisch zu sein.
Auch die Schweiz ist solidarisch: Die eidgenössischen Räte und
Simonetta Sommaruga haben angeboten, mehr syrische
Flüchtlinge in der Schweiz aufzunehmen, und zwar 3000 Perso-
nen. Dieses Angebot wurde vor den tragischen Ereignissen
gemacht.
Am 21. Januar 2011 hat der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) Belgien und Griechenland wegen Ver-
stössen gegen die Menschenrechte verurteilt (Art. 3 und 13 der
Europäischen Menschenrechtskonvetion, EMRK). Die Schweiz
hat auf dieses Urteil reagiert. So hat das BFM in seiner Medien-
mitteilung vom 26. Januar 2011 erklärt, dass "[d]ie aktuelle
Situation in Griechenland [...] zu einer Anpassung der Durchfüh-
rung des Dublin-Verfahrens [führt]." Das BFM hat deshalb "bis
auf Weiteres mehrheitlich" auf Dublin-Verfahren mit Griechen-
land verzichtet. Der Hauptgrund hierfür war, dass die Möglich-
keit auf ein faires Asylverfahren in Griechenland nicht mehr
gegeben war.
Angesichts der Anzahl Menschen, die nach Italien gelangen -
Mitte April waren es 15 000 Personen - stelle ich dem Bundes-
rat die folgenden Fragen:
1. Ist der Bundesrat nicht der Ansicht, dass Italien nicht mehr in
der Lage ist, Migrantinnen und Migranten Zugang zu fairen
Asylverfahren zu gewähren?
2. Müsste man nicht die Wegweisungen nach Italien, zumindest
vorübergehend, stoppen? Die Frage stellt sich umso mehr, als
der Bundesrat sich bereit zeigt, solidarisch zu sein und mehr
Kontingente aufzunehmen.
3. Ist es nicht widersprüchlich, einerseits Italien entlasten zu
wollen, indem wir mehr Migrantinnen und Migranten aufneh-
men, und andererseits Personen nach Italien zurückzuschieben
(2013 waren es 3000)?
4. Ist der Fall Italiens nicht analog zu jenem Griechenlands?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Carobbio Guscetti, Friedl, Heim,
Leuenberger-Genève, Maire Jacques-André, Naef, Neirynck,
Piller Carrard, Reynard, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia, Sch-
waab, Sommaruga Carlo, Tornare, Trede, Voruz, Wermuth (18)
01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

15.3491 n Mo. Darbellay. Helikopterpilotinnen und -piloten. 
Verzicht auf eine Altersgrenze von 60 Jahren  (06.05.2015)
Ich beauftrage den Bundesrat, entgegen der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011 auf eine Altersgrenze von 60 Jahren für Helikop-
terpilotinnen und -piloten zu verzichten.
Mitunterzeichnende: Amherd, Binder, Buttet, Glanzmann,
Gschwind, Joder, Müller Thomas, Parmelin, Reynard,
Vogler (10)
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15.3492 n Mo. Darbellay. Für Transparenz und Öffentlich-
keit des Systems zur elektronische Stimmabgabe  
(06.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass das E-
Voting in der Schweiz auf einer Lösung beruht, bei der die
Rechte am geistigen Eigentum ausschliesslich der öffentlichen
Hand gehören. Dies soll auch für die einzelnen Elemente dieser
Softwares gelten. Des Weiteren sollen die gesamten Quellco-
des der Öffentlichkeit zugänglich und die Verfahren transparent
sein.
Mitunterzeichnende: Buttet, Glanzmann, Gschwind, Leuenber-
ger-Genève, Maire Jacques-André, Müller Thomas, Nordmann,
Parmelin, Riklin Kathy, Tornare, Vogler (11)

x 15.3493 n Ip. Amarelle. Ist es richtig, dass die PR-Firma 
Burson-Marsteller und ihre Lobbyistin Marie-Louise Bau-
mann noch Zutritt zu den nichtöffentlichen Teilen des Par-
lamentsgebäudes hat?  (06.05.2015)
06.05.2015 Zurückgezogen.

15.3494 s Mo. Finanzkommission SR. Personalbestand auf 
Stand 2015 einfrieren  (12.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen mit
dem Ziel, dass der Bundespersonalbestand den Stand gemäss
Voranschlag 2015 (35'000 FTE) nicht überschreitet.
SR Finanzkommission

15.3495 n Mo. Kommission für Wirtschaft und Abgaben-NR 
(15.025). Erweiterte Kriterien für Gemeinnützigkeit im DBG 
und StHG  (12.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament den Entwurf
gesetzlicher Bestimmungen im DBG und StHG zu unterbreiten,
welche die Kriterien über die Steuerbefreiung juristischer Perso-
nen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke (Art. 56 Bst. g
DBG; Art. 23 Abs. 1 Bst. f StHG) oder Kultuszwecke (Art. 56
Bst. h DBG; Art. 23 Abs. 1 Bst. g StHG) verfolgen, so zu ergän-
zen, dass die Bezüge der leitenden Organe (Stiftungsratsmit-
glieder, Vorstandsmitglieder) und der Funktionäre einen ihrer
Tätigkeit angemessenen Rahmen nicht übersteigen dürfen.

Eine Minderheit (Amstutz, Caroni, Germanier, Matter, Müller
Philipp, Müri, Noser, Reimann Lukas, von Siebenthal) beantragt
die Ablehnung der Motion.
NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

x 15.3496 s Po. Kommission für Verkehr und Fernmeldewe-
sen-SR (14.3998). Evaluation der Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten von SBB Cargo  (18.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu erarbeiten, der
die verschiedenen Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Güter-
verkehrssparte der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB
Cargo AG) evaluiert und darstellt. Dabei sollen die Vor- und
Nachteile der verschiedenen Eignermodelle aus volkswirt-
schaftlicher, staatspolitischer, verkehrs- und unternehmenspoli-
tischer Sicht bewertet werden. Im Vordergrund der Prüfung
stehen die Möglichkeiten des Status quo, eine Beteiligung Drit-
ter bei gleichzeitigem Verbleib innerhalb des SBB-Konzerns
sowie die Überführung in ein eigenständiges Unternehmen mit

staatlicher Mehrheitsbeteiligung bzw. mit Beteiligung privater
Logistikunternehmen oder Dritter an SBB Cargo AG.
27.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.
SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
04.06.2015 Ständerat. Annahme.

15.3497 s Po. Kommission für Verkehr und Fernmeldewe-
sen-SR (14.036). Evaluation von Massnahmen zur Minde-
rung der Risiken beim Transport von Gefahrengut, 
insbesondere von Chlorgas  (18.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen über
Massnahmen zur Minderung der Risiken beim Schienen- oder
Strassentransport von Gefahrengut, insbesondere von Chlor-
gas.
SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

15.3498 s Mo. Sicherheitspolitische Kommission-SR 
(14.022). Aufsicht über den Nachrichtendienst des Bundes  
(19.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Bericht zu erstatten und Mass-
nahmen aufzuzeigen, ob und wie eine Aufsicht über den Nach-
richtendienst des Bundes ausserhalb der Bundesverwaltung
eingerichtet werden soll und wie diese auszugestalten ist.
05.06.2015 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
NR/SR Sicherheitspolitische Kommission
17.06.2015 Ständerat. Annahme.

15.3499 n Mo. Sicherheitspolitische Kommission 
NR. Masterplan Luftraumsicherung  (19.05.2015)
Der Bundesrat ist beauftragt, dem Parlament einen Masterplan
Luftraumsicherung für die langfristige Sicherung des Luftrau-
mes, die erweiterte Luftverteidigung und für die Luftwaffe bis
Ende 2016 zu unterbreiten. Dieser Masterplan wird einen Zeit-
plan beinhalten, verbunden mit möglichen Kostenfolgen, wann
die Tiger F5 ausser Dienst gestellt werden, wie man die Sicher-
heit in der Luft für die kommenden Jahre gewährleisten will, wie
die Instandhaltung der F/A-18 gewährleistet wird und wann die
Evaluation der neuen Flugzeuge für die Luftwaffe gestartet wird.
Ebenso wird dieser Masterplan einen Vorschlag enthalten, wie
die Finanzierung zukünftiger Flugzeuge geplant werden kann.
Im Masterplan soll auch die Umsetzung des 24-Stunden-Betrie-
bes berücksichtigt und die Massnahmen dazu aufgezeigt wer-
den. Ebenso sollen die Kostenfolgen der erweiterten
Luftverteidigung in diesem Masterplan einfliessen.
Sprecherin: Glanzmann
01.07.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
NR Sicherheitspolitische Kommission

15.3500 n Mo. Kommission für Rechtsfragen NR. Eine pra-
xistaugliche Swissness  (28.05.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Inkraftsetzung der
Swissness-Vorlage vorerst auszusetzen und die Ausführungs-
verordnungen zu vereinfachen.
Eine Minderheit (Schwaab, Chevalley, Flach, Huber, Kiener Nel-
len, Merlini, Ruiz Rebecca, Schneider Schüttel, Vischer) bean-
tragt, die Motion abzulehnen.
NR Kommission für Rechtsfragen
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15.3501 n Po. Kommission für Rechtsfragen 
NR. Leihmutterschaft. Für eine nationale 
Sensibilisierungskampagne  (29.05.2015)
Der Bundesrat wird ersucht zu prüfen, ob die Bevölkerung mit
einer Kampagne für die Probleme einer Leihmutterschaft im
Ausland zu sensibilisieren ist, die sich im Zusammenhang mit
dem Schutz des Kindes, dessen Recht, seine Herkunft zu ken-
nen, sowie der Würde der Leihmütter stellen.

Eine Minderheit beantragt, das Postulat abzulehnen: Nidegger,
Fehr Hans, Huber, Markwalder, Merlini, Reimann Lukas, Rickli
Nathalie, Schwander, Stamm, Wasserfallen.
NR Kommission für Rechtsfragen

15.3502 n Po. Kommission für Rechtsfragen NR. Recht auf 
Teilnahme am Beweisverfahren. Überprüfung bei der 
Anpassung der Strafprozessordnung  (29.05.2015)
Der Bundesrat wird ersucht, die in der parlamentarischen Initia-
tive 14.462 und in der Motion 15.3055 erwähnte Problematik bei
der von den Räten mit der Motion 14.3383 verlangten Anpas-
sung der Strafprozessordnung zu prüfen.
NR Kommission für Rechtsfragen

15.3503 s Ip. Keller-Sutter. Unternehmen und Arbeitneh-
mende entlasten. Senkung der EO-Sätze statt 
Verlängerung  (01.06.2015)
Von 2010 bis auslaufend Ende 2015 machte der Bundesrat
wegen der Mutterschaftsversicherung von seiner Kompetenz
Gebrauch, den EO-Beitrag von 0,3 auf 0,5 Prozent zu erhöhen.
Dies wurde notwendig, weil gemäss EOG der Fonds minde-
stens 50 Prozent einer Jahresausgabe umfassen muss. Da
Ende Jahr die genannte Befristung ausläuft, muss der Bundes-
rat entscheiden, ob die Massnahme ab 2016 weiter zu führen
ist.
Die finanzielle Lage der EO hat sich deutlich verbessert und die
Reserven werden bald die gesetzlichen Vorgaben übertreffen.
Das Ergebnis 2014 sowie die Projektionen des Bundesrates zur
EO lassen eindeutig darauf schliessen, dass zumindest eine
reduzierte Weiterführung der bisherigen Erhöhung von 0,3 auf
0,5 Prozent völlig ausreicht, um die gesetzliche Vorgabe zur
Mindestreserve einzuhalten. Gemäss Projektionen überschrei-
tet der Fondsstand schon in wenigen Jahren den Wert einer
ganzen Jahresausgabe (also über 100%) und würde bis in 20
Jahren sogar das Vielfache betragen.
Selbst wenn der EO-Beitrag noch während ein paar Jahren
moderat erhöht bleibt (0,4 statt 0,3%), sollten die gesetzlichen
Minimalvorschriften eingehalten werden können. Arbeitgeber
und Arbeitnehmende würden damit um jährlich gegen 400 Mil-
lionen entlastet. Mit einem Satz von 0,3 Prozent würde sich die
Entlastung sogar verdoppeln. Mit Blick auf die Frankenstärke
und der Notwendigkeit Unternehmen zu entlasten wird der Bun-
desrat eingeladen, die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Ist er auch der Meinung, dass mit einer Senkung der heuti-
gen EO-Beitragssätze Unternehmen in Hinblick auf die Fran-
kenstärke entlastet würden?
2. Ist er bereit, per Ende 2015 von seiner Kompetenz Gebrauch
zu machen und den EO-Beitragssatz auf 0,3 oder 0,4 abzusen-
ken?
3. Mit der zurzeit diskutierten Armeereform wird sich die Situa-
tion der EO weiter entspannen (3,5 Millionen Bezugstage gehen

zu Lasten der Armee; auf den Zivildienst entfallen rund 350 000
Bezugstage bei rund 80 000 Leistungsbezügern).
Ist er auf diesem Hintergrund bereit, die EO-Sätze abzusen-
ken?
Wenn nein, warum nicht?
4. Welcher Satz würde aus seiner Sicht langfristig Reserven
garantieren, welche den gesetzlichen Vorgaben entsprechen
und wie gross wäre die Entlastung für Arbeitnehmende und
Arbeitgeber?
Mitunterzeichnende: Abate, Altherr, Comte, Eder, Germann,
Gutzwiller, Hefti, Hess Hans, Schmid Martin, Theiler (10)

15.3504 s Po. Minder. Von der Aktionärsoligarchie zur 
Aktionärsdemokratie. Mehr "One share, one vote" prüfen  
(01.06.2015)
Der Bundesrat wird ersucht zu prüfen und dem Parlament einen
Bericht vorzulegen, ob und wie im Gesellschaftsrecht (insb. OR
und BEHG) die Minderheitseigentümer besser zu schützen, mit-
hin die teilweise verzerrten Kapital- und Partizipationsstrukturen
ein wenig in Richtung "One share, one vote" anzupassen seien.
Dabei wäre auch eine Rechtsvergleichung mit anderen wichti-
gen Finanzplätzen dienlich.

15.3505 s Mo. Kuprecht. Standortpolitik in den strategi-
schen Zielen des Bundesrates berücksichtigen  
(01.06.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert, die vom Bund angestrebte
regionale Standortpolitik mit den Eignerstrategien der bundes-
nahen Betriebe zu verknüpfen. Insbesondere sind bei der For-
mulierung der strategischen Ziele auf regionale
Entwicklungsperspektiven und Ausbildungsplätze Rücksicht zu
nehmen.
Mitunterzeichnende: Baumann, Bruderer Wyss, Eberle, Eder,
Engler, Föhn, Fournier, Germann, Häberli-Koller, Hess Hans,
Hösli, Imoberdorf, Levrat, Luginbühl, Niederberger, Schmid
Martin, Stadler Markus, Stöckli, Zanetti (19)

15.3506 n Ip. Heer. Staatlich subventionierter Antisemitis-
mus und Revisionismus  (01.06.2015)
Die Schauspielerin Natali Cohne Vaxberg sorgte kürzlich mit
einem Video auf YouTube für Empörung. In der Gedenkstätte
Yad Vashem, verkleidete sie sich als personifizierter "Holo-
caust" und schändete damit das Gedenken an 6 Millionen
Juden, relativierte den Holocaust und verharmloste die Barbarei
des NS. In einer weiteren Aktion kotete die Pseudo-Künstlerin,
die von Rechtsextremen für ihre Aktion verehrt wird, auf eine
Israel Fahne. Diese revisionistische und den Holocaust relati-
vierende Demonstration wurde von der radikal anti-israelischen
NGO "Zochrot" produziert. "Zochrot"
Aktivisten waren auch in besagtem Video zu sehen. "Zochrot"
wird vom HEKS alimentiert, das wiederum von Bund, Kantonen
und Gemeinden mit weit über 10 Millionen Franken jährlich
unterstützt wird. Das HEKS finanziert auch die palästinensische
NGO "Badil", welche unter anderem proklamiert: "lang lebe die
Intifada ewiger Ruhm für unsere fromme Märtyrer".
Ich ersuche den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fra-
gen:
1. Wie verlässlich kontrolliert der Bund die Verwendung von
Spendengeldern und Subventionen an Hilfswerke?
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2. Was ist die Meinung des Bundesrates, wenn mit Schweizer
Steuermitteln, Organisationen, welche den Rassismus pflegen
oder sogar dem Terrorismus huldigen, unterstützt werden?
3. Ist er bereit, eine Kürzung oder Streichung von Spendenbei-
trägen an Hilfswerke zu prüfen, wenn diese, wie das HEKS mit
der Unterstützung von "Zochrot" oder "Badil" extremistische,
antiisraelische und im Falle von, Badil" terroristenfreundliche
NGO unterstützen?
4. Ist es nach seiner Meinung Aufgabe von Schweizer Hilfswer-
ken, NGO zu unterstützen, welche keinen Beitrag an die ele-
mentaren Bedürfnisse von Land und Leuten liefern?
5. Wie beurteilt der Bundesrat den Umstand, dass es im
Zusammenhang mit dem HEKS immer wieder zu Problemen
bezüglich Spendengeldern kommt, weil diese für eine einseitige
Parteinahme und Einmischung in die Innenpolitik eines souve-
ränen Staates verwendet werden?
6. Wie ist die Haltung des HEKS mit der Neutralität der Schweiz
vereinbar?
7. Wie hoch waren die Zuwendungen des Bundes an Schweizer
Hilfswerke für Auslandhilfe im Jahre 2000, 2005, 2010 und
2014? (Direkte Hilfe und Zuwendungen via Deza und andere
Bundesämter)

15.3507 n Ip. Frehner. Obligatorische Hundekurse. Sinnlose 
Pflichtübungen?  (01.06.2015)
Seit 2008/2010 müssen alle Hundehalter einen Sachkun-
denachweis erbringen. Mit jedem neuen Hund muss der Sach-
kundennachweis wiederholt werden. Es gibt bis heute keine
wissenschaftlich fundierten Daten, die die Wirkung dieser Kurse
belegen. Auch eine Qualitätskontrolle bei den Kursangeboten
fehlt. Viele dieser Kurse sind faktisch Verkaufsveranstaltungen.
Insgesamt werden Hundehalter durch Regulierungen deutlich
mehr belastet als die anderen Hobbytierhalter, was eine rechts-
ungleiche Behandlung der Hundehalter vermuten lässt.
Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:
1. Kann er widerlegen, dass es sich bei den SKN-Kursen für
Hundehalter nur um eine sinnlose Pflichtübung handelt, die vor
allem das Geschäft der Hundeschulen antreibt?
2. Kann er die Wirksamkeit der SKN-Kurse mit unabhängigen
und zitierfähigen wissenschaftlichen Erkenntnissen belegen?
3. Ist er gewillt, die Wirkung der SKN-Pflichtkurse wissenschaft-
lich und ergebnisoffen zu evaluieren und ggf. vorzuschlagen,
die Kurspflicht zu beenden?
4. Hält er es für akzeptabel, dass leitende Angestellte im Fach-
bereich Tierschutz des zuständigen Bundesamtes nebenberuf-
lich selber im Hundekurs-Geschäft tätig sind?
5. Gibt es eine vernünftige und faktisch erhärtete Begründung
dafür, dass es sinnvoll ist, Hundehalter zu zwingen, mit jedem
neuen Hund den Kurs zu wiederholen?
6. Hält er eine Qualitätskontrolle bei den Anbietern von Kursen
nicht für notwendig?
7. Beim Konsumentenforum gingen in kurzer Zeit über 500
Reklamationen von Hundehaltern ein. Viele beanstanden, dass
die obligatorischen Hundekurse zu Verkaufsveranstaltungen für
Hundeartikel umfunktioniert werden. Teilnehmer der Hunde-
kurse werden auch mit einschlägiger Werbung belästigt. Sieht
der Bundesrat darin den Willen des Gesetzgebers gespiegelt?
8. Was hält er von der Praxis etlicher Hundetrainer, das Kurs-
geld für die obligatorischen Hundekurse bar und ohne Quittung
einzukassieren?

9. Wie begründet er den Umstand, dass es für das Führen eines
1,5 Kilogramm schweren Chihuahua einen Sachkundennach-
weis braucht, für ein 600 Kilogramm schweres Pferd hingegen
nicht (Unfälle mit Pferden sind gemäss Suva zahlreicher als
Unfälle mit Hunden)?
10. Wie erklärt er die Tatsache, dass Hundehalter Hundesteu-
ern zahlen müssen, Pferdehalter aber keine Pferdesteuern?
11. Wieso sieht er von einer strengeren Regulierung der Kat-
zenhaltung ab, obwohl diese der einheimischen Fauna stark
zusetzen?

15.3508 n Ip. Hardegger. Überprüfung von bewilligten 
Velozulassungen auf dem Fussverkehr gewidmeten 
Flächen  (01.06.2015)
Mit Zusatztafeln zu Signalen (Signale 2.59.3; 2.61; 2.01) kann
die Zulassung von Velos auf Flächen, die für die Zufussgehen-
den vorgesehen sind, ausnahmsweise bewilligt werden. Kan-
tone und Gemeinden machen von dieser Möglichkeit häufig
Gebrauch. Heute sind auch stärker motorisierte Elektrovelos
erlaubt.
Mit der am 15. April 2015 vom Bundesrat beschlossenen Zulas-
sung von Segways und rikschaartigen Fahrzeugen überall dort,
wo Fahrräder zugelassen sind, haben sich die Verhältnisse
erneut verändert. Damit hat sich die Geschwindigkeit und das
Gewicht, der auf Fussgängerflächen verkehrenden Fahrzeugen
deutlich erhöht.
Bei der Zulassung von Fahrrädern auf Flächen, die dem
Fussverkehr gewidmet sind, ist einzig von deren Gefährdungs-
potential ausgegangen worden. Zudem hat auf vielen Mischflä-
chen sowohl der Fahrrad- wie Fussverkehr stark zugenommen.
Auch stark motorisierte Elektrovelos verkehren auf diesen Flä-
chen, obwohl sie nicht zugelassen wären. Von blossem Auge
kann kaum zwischen leicht motorisierten Fahrrädern und stark
motorisierten Fahrrädern unterschieden werden (z.B. wenn kein
Kontrollschild angebracht ist), desgleichen kann kaum unter-
schieden werden, ob das stark motorisierte Fahrrad mit ein-
oder ausgeschaltetem Motor unterwegs ist. Heute würde die
Zulassung der Velos auf vielen Flächen wohl verwehrt.
1. Wie beurteilt der Bundesrat die unterschiedliche Gefährdung
der Verkehrsteilnehmenden für Zufussgehende, Radfahrende,
Elektro-Velofahrende, Segway-Piloten sowie Lenkende und Mit-
fahrende rischkaartiger Fahrzeuge?
2. Gemäss Fuss- und Wanderweggesetz FWG müssen Fuss-
wege frei und möglichst gefahrlos begangen werden. Wie beur-
teilt der Bundesrat die Freigabe dieser Flächen für mit
Elektromotor unterstützten Fahrzeugarten?
3. Müssten nicht alle unter "alten" Bedingungen bewilligten
Fahrradzulassungen auf Flächen, die dem Fussverkehr gewid-
met sind, grundsätzlich überprüft werden?
4. Müssten angesichts der kaum kontrollierbaren Elektrofahrrä-
der nicht grundsätzlich Fahrräder mit Motorunterstützung von
Flächen, die dem Fussverkehr gewidmet sind, verbannt wer-
den? Sollte den Signalisationsbehörden ermöglicht werden,
gewisse Flächen für mit Elektromotor unterstützte Fahrzeuge zu
sperren?
5. Wie stellt sich der Bundesrat zur Forderung, eine Geschwin-
digkeitsbeschränkung von 15 km/h für alle Fahrzeuge anzuord-
nen, die dank Zusatztafel auf Flächen für Fussverkehr
verkehren dürfen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Grossen
Jürg, Müller-Altermatt, Schneider Schüttel, Trede (6)



396
15.3509 n Ip. Merlini. Unrechtmässiges Abhören von Fest-
netzanschlüssen in der Schweiz im Auftrag der Mailänder 
Staatsanwaltschaft?  (01.06.2015)
Gemäss dem Corriere del Ticino vom 23. Mai 2015 ersuchte die
Mailänder Staatsanwaltschaft im Sommer 2013 die Tessiner
Staatsanwaltschaft um internationale Rechtshilfe in Strafsachen
mit dem Ziel, Informationen über rund 30 Gesellschaften zu
erhalten, die mit dem Luganeser Treuhänder Filippo Dollfus in
Zusammenhang gebracht werden. Dieser wurde am 24. April
2015 in Mailand verhaftet und ist angeklagt, der Kopf einer
Geldwäscherei-Organisation zu sein. Aufgrund des Rechtshilfe-
ersuchens ging die Tessiner Staatsanwaltschaft die Unterlagen
durch und suchte die relevanten Informationen heraus. In der
Folge bewilligte sie mit begründetem Entscheid vom Mai 2014
die Übermittlung von Unterlagen, die etwa einen Viertel der
Gesellschaften, die Gegenstand der Untersuchung waren,
betrafen. Die Mailänder Staatsanwaltschaft, die mit dem Ergeb-
nis des Rechtshilfeersuchens nicht zufrieden war, soll daraufhin
unrechtmässig Festnetzanschlüsse in der Schweiz (mit Vorwahl
091) abgehört haben. Betroffen waren eine Schweizer Treu-
handgesellschaft und ein Schweizer Bürger, beide mit Sitz in
unserem Land. Mit der Abhöraktion wollte man erreichen, dass
der Tessiner Treuhänder festgenommen wird, sowie zu denjeni-
gen Informationen kommen, welche die Mailänder Staatsan-
waltschaft mit dem Rechtshilfeersuchen nicht erhalten hatte.
Für den Fall, dass dies stimmt, ersuche ich den Bundesrat um
die Beantwortung folgender Fragen:
1. Stellen Abhöraktionen, wie sie hier vorliegen, eine Verletzung
der Souveränität der Schweiz und des Territorialitätsprinzips
dar?
2. Entsprechen solche Abhöraktionen dem Sinn und dem Wort-
laut des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in
Strafsachen vom 20. April 1959 (SR 0.351.1) und dem Vertrag
vom 10. September 1998 zwischen der Schweiz und Italien zur
Ergänzung dieses Übereinkommens und zur Erleichterung sei-
ner Anwendung (SR 0.351.945.41)?
3. Sind solche Abhöraktionen mit dem Bundesgesetz vom 20.
März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (SR
351.1) vereinbar?
4. Entspricht es der Wahrheit, dass italienische Behörden
bereits in der Vergangenheit Ermittlungen in Form von Beschat-
tungen durch die Polizei in Zivil oder durch das Abhören von
Personen mit einem Schweizer Pass oder mit Wohnsitz in der
Schweiz durchgeführt haben, bei denen der Grundsatz der terri-
torialen Souveränität der Schweiz verletzt wurde?
5. Beabsichtigt der Bundesrat für den Fall, dass er die Fragen 1
und 4 mit Ja bzw. die Fragen 2 und 3 mit Nein beantwortet, dies
den zuständigen italienischen Behörden in geeignter Form mit-
zuteilen und das Vorgehen zu beanstanden?
Mitunterzeichnende: Brand, Cassis, Gössi, Pantani, Quadri,
Regazzi, Romano, Rusconi (8)

15.3510 n Mo. Feller. Vollzug von in der Schweiz ausge-
sprochenen Strafen in Mitgliedstaaten des Europarates. 
Lücken schliessen.  (01.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Massnahmen
zu ergreifen, damit sich Rechtssubjekte, die in der Schweiz
strafrechtlich verurteilt wurden, ihrem Strafvollzug nicht entzie-
hen können, indem sie sich in einem anderen Mitgliedstaat des
Europarates niederlassen.

15.3511 n Ip. Sozialdemokratische Fraktion. Schutz älterer 
Arbeitnehmenden  (03.06.2015)
Der Kanton Zürich hat vergangene Woche die neusten Zahlen
zu den Sozialhilfebezügern 2014 veröffentlicht. Darin sticht
erneut die überdurchschnittlich gewachsene Zahl der über 50-
Jährigen hervor, die von der Sozialhilfe unterstützt werden mus-
sten. Seit 2009 steigt die Zahl der über 50-Jährigen Sozialhilfe-
bezüger. Der Bundesrat hat mit der Einberufung der nationalen
Konferenz zur Verbesserung der Situation von älteren Arbeit-
nehmenden die Dringlichkeit anerkannt, hier endlich tätig zu
werden. Deshalb bitten wir den Bundesrat um Beantwortung fol-
gender Fragen:
1. Welche Massnahmen können bereits auf betrieblicher Ebene
nachgewiesen werden, um älteren Erwerbstätigen eine
bezahlte Weiterbildung zu erlauben? Sind dafür Finanzierungs-
hilfen vorgesehen?
2. Die SP fordert eine regelmässige und kostenlose Standort-
und Weiterbildungsberatung für Arbeitnehmende über 45. Das
WBF wollte in diesem Bereich Pilotprojekte unterstützen. Wie
viele Pilotprojekte werden derzeit unterstützt?
3. Wie steht es mit Qualifizierungs- und Weiterbildungsmass-
nahmen für die bereits in der Schweiz lebenden und arbeiten-
den älteren ausländischen Arbeitnehmenden?
4. Bei den arbeitsmarktlichen Massnahmen (AMM) gibt es das
Instrument der sogenannten Einarbeitungszuschüsse (EAZ).
Wie häufig wird die EAZ bei Stellensuchenden über 50 in
Anspruch genommen? Was hat er getan, um die Massnahme
besser bekannt zu machen?
5. Das Bundesgericht hat den Unternehmern eine erhöhte Für-
sorgepflicht für ältere Arbeitnehmende auferlegt. Ist er bereit, im
Obligationenrecht bei Entlassungen von älteren Arbeitnehmern
zwingend höhere Abfindungen zu verankern sowie längere
Kündigungsfristen oder ab 60 eine Überbrückungsrente für
Frühpensionierung einzuführen?
6. Ist er bereit, ein umfassendes Gleichbehandlungsgesetz zu
erlassen, das mit klaren rechtlichen Verfahren und Sanktionen
vor allem auch die Diskriminierung von älteren Arbeitnehmen-
den ausschliesst?
7. Ist er bereit, den Kündigungsschutz für ältere Arbeitneh-
mende zu erhöhen, indem er eine Begründungspflicht bei Ent-
lassungen und die Umkehr der Beweislast einführt?
Sprecherin: Marra

15.3512 s Ip. Eder. Vereinfachungen bei genehmigungs- 
und meldepflichtigen Änderungen von Arzneimitteln  
(03.06.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende zwei Fragen zu beant-
worten:
1. Wie beurteilt er die Möglichkeit, die Arzneimittel-Zulassungs-
verordnung (AMZV) bezüglich der genehmigungs- und melde-
pflichtigen Änderungen unabhängig von der 2. Revision des
HMG zu revidieren?
2. Kann die Revision zeitnah in Angriff genommen werden?
Mitunterzeichnende: Altherr, Gutzwiller, Keller-Sutter (3)

15.3513 n Mo. Wasserfallen. Bürokratieabbau. Einheitliche 
Anlaufstelle für Unternehmen  (03.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu treffen, welche
es Unternehmen über eine einheitliche Anlaufstelle (one-stop-
shop, guichet unique) erleichtern, Bewilligungen und Zulassun-
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gen bei der öffentlichen Hand einzuholen. Diese Massnahmen
sollten mittel-, langfristig kostenneutral sein und insbesondere
auf Effizienzsteigerung und verbesserte Koordination der lau-
fenden Projekte im Rahmen des E-Governments abzielen. Den
Bedürfnissen der Wirtschaft ist Rechnung zu tragen.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Binder, Borer, Bortoluzzi, Bour-
geois, Brand, Brunner, Cassis, Derder, Eichenberger, Feller,
Fluri, Français, Germanier, Giezendanner, Gössi, Hausam-
mann, Heer, Herzog, Hiltpold, Huber, Hurter Thomas, Keller
Peter, Lüscher, Matter, Merlini, Miesch, Moret, Müller Philipp,
Müller Thomas, Müller Walter, Parmelin, Perrinjaquet, Pezzatti,
Pieren, Portmann, Reimann Maximilian, Rösti, Schibli, Schilli-
ger, Schneeberger, Schwander, Stamm, Stolz, Vitali, Walter,
Walti Beat, Wobmann (48)

15.3514 n Mo. Leutenegger Oberholzer. FlaM. Mehr Schutz 
für ältere Lohnabhängige. Fürsorgepflicht verankern  
(03.06.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert, das Obligationenrecht dahin-
gehend zu ergänzen, dass der Schutz für ältere Lohnabhängige
vor Entlassungen verbessert wird. Es gilt auch bundesgericht-
lich festgestellte erhöhte Fürsorgepflicht für ältere Beschäftigte
gesetzlich zu verankern. Mitarbeitenden müssen spätestens ab
55 Jahren vor Kündigungen geschützt werden, und es sind
auch zusätzliche finanzielle Leistungen vorzusehen. Dem Par-
lament ist eine entsprechende Vorlage zur Gesetzesanpassung
zu unterbreiten.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Carobbio
Guscetti, Fridez, Hadorn, Hardegger, Heim, Jans, Jositsch, Kie-
ner Nellen, Leuenberger-Genève, Nordmann, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Schwaab, Sommaruga Carlo, Tschümper-
lin, Voruz (18)

15.3515 n Ip. Feri Yvonne. Jüdische Einrichtungen. Schutz, 
Koordination, Finanzen  (03.06.2015)
Aus der Presse können wir vernehmen, dass auf Bundesebene
Massnahmen zur besseren Koordination zwischen bundes- und
kantonalen Behörden und zwischen schweizerischen und aus-
ländischen Ämtern zum Schutz jüdischer Einrichtungen getrof-
fen worden sind. Die Erwartung steigt, dass man der Situation
in der Festlegung der Prioritäten Rechnung trägt und die not-
wendigen zusätzlichen finanziellen und personellen Ressour-
cen dafür einsetzt.
Aufgrund dieser Berichte bitte ich den Bundesrat, folgende Fra-
gen zu beantworten:
1. Wie sind momentan die Kompetenzen in diesem Bereich zwi-
schen Bund und Kantonen aufgeteilt?
2. Hat der Bund alle seine Möglichkeiten im Rahmen seiner
Kompetenz für die Gewährleistung der Sicherheit jüdischer
Institutionen ausgeschöpft?
3. Welche Massnahmen hat er ergriffen, welche plant er?
4. Was erwartet er von den Kantonen?
5. Was gedenkt er ausserdem dafür zu tun, um seine politische
Verantwortung für die Sicherheit der Menschen in diesem Land
wahrzunehmen?
6. Sieht er allenfalls juristischen Handlungsbedarf, um die Kom-
petenzen im Bereich Sicherheit zwischen Bund und Kantonen
klarer zu regeln?
Mitunterzeichnende: Hadorn, Jans, Pardini, Schwaab, Somma-
ruga Carlo (5)

15.3516 n Ip. Feri Yvonne. Zivildienst. 
Familienverträglichkeit?  (03.06.2015)
Das aktuelle System der Wehrpflicht mit Erwerbsersatz begün-
stigt Familien mit traditionellem Rollenmodell (der Vater arbeitet
Vollzeit, die Mutter betreut die Kinder) gegenüber Familien mit
anderen Rollenverteilungen. Der Zivildienst ist heute so organi-
siert, dass die Anwesenheit respektive zeitliche Verfügbarkeit
vollzeitlich ist.
Diese Situation ist nicht mehr zeitgerecht, da auch Zivildienstlei-
stende in ihrem Berufsleben teilzeitlich tätig sind und je länger
je öfters als Ergänzung familiäre Betreuungspflichten oder Frei-
willigenarbeit übernehmen.
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Bestehen seitens des Bundesrates Pläne, das Dienstpflicht-
system zeitgemäss anzupassen, sodass aktive Väter nicht län-
ger benachteiligt werden?
2. EO: Weshalb wird bei der Entschädigung nur Erwerbs-, nicht
aber Familienarbeit berücksichtigt? Welche Möglichkeiten
bestehen, die Erwerbsersatzordnung derart umzugestalten,
dass Väter mit Betreuungspflichten während ihrer Dienstpflicht
gleich entschädigt werden wie Vollzeit arbeitende Väter?
3. Betreuung: Welche Möglichkeiten bestehen, dass Väter wäh-
rend ihrer Dienstzeit trotzdem Betreuungspflichten für ihre Kin-
der wahrnehmen?
Mitunterzeichnende: Chopard-Acklin, Gysi, Hadorn, Heim,
Jans, Kiener Nellen, Masshardt, Munz, Pardini, Schwaab, Som-
maruga Carlo (11)

15.3517 n Po. Feri Yvonne. Erhöhung des Frauenanteils auf 
Wahllisten  (03.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Fördermassnahmen und
Anreize zu prüfen, die gesamtschweizerisch auf kommunaler,
kantonaler wie eidgenössischer Ebene zu einer Erhöhung des
Frauenanteils auf Wahllisten von mindestens 40 Prozent füh-
ren. Das Ziel soll sein, dass die Geschlechter beinahe gleicher-
massen vertreten sind (mind. 60/40%).
Mitunterzeichnende: Friedl, Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim,
Kiener Nellen, Munz, Pardini, Schwaab, Sommaruga Carlo (10)

15.3518 n Ip. Feri Yvonne. Kindsentführung. Fall im Kanton 
Aargau  (03.06.2015)
Postulat 15.3190 verlangte eine Evaluation des BG-KKE. Der
Bundesrat sieht gemäss Antwort zurzeit keinen Handlungsbe-
darf. Zwischenzeitlich haben die Medien über einen Fall im Kan-
ton Aargau berichtet, welche eine tragische Kindssituation
darstellt. Daher bitte ich den Bundesrat in Anlehnung an das
BG-KKE und das Haager Übereinkommen um die Beantwor-
tung folgender Fragen:
1. Wurde im aktuellen Fall ein seriöser Mediationsversuch (Art.
4 und 8 BG-KKE) unternommen?
2. Was tat das Expertennetzwerk unter Artikel 3 BG-KKE, das
als Care-Team in solchen Fällen vom Gesetzgeber gedacht
war?
3. Welche Rolle spielte die Rechtsvertretung des Kindes (Art. 9)
und wie wurde die sorgfältige Anhörung des Kindes sicherge-
stellt? (ebenfalls Art. 9 BG-KKE)
4. Wurde sichergestellt, dass das Kindswohl im Mittelpunkt
steht?
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5. Wäre der Bundesrat aufgrund der neuen Situation doch
bereit, eine externe Evaluation des BG-KKE in Auftrag zu
geben?
6. Was hat das BJ zur Abklärung der Verhältnisse in Mexiko
getan? Beispielsweise Sicherheit bei der Rückkehr, Kontakte
mit den dortigen Behörden, Begleitung von Kind und Mutter,
etc..
Mitunterzeichnende: Gysi, Kiener Nellen, Schwaab, Somma-
ruga Carlo, Voruz (5)

15.3519 n Ip. Feller. Kürzung des Vorsteuerabzugs im Ver-
hältnis zu den Subventionen. Ist das Mehrwertsteuergesetz 
kohärent?  (03.06.2015)
In Artikel 28 Absatz 1 des Mehrwertsteuergesetzes werden die
Vorsteuern aufgeführt, die steuerpflichtige Personen im Rah-
men ihrer unternehmerischen Tätigkeit abziehen können (die
ihnen in Rechnung gestellte Inlandsteuer, die von ihnen dekla-
rierte Bezugssteuer usw.)
Aus Artikel 28 Absatz 1 des Mehrwertsteuergesetzes geht
ebenfalls hervor, dass die steuerpflichtige Person den Vorsteu-
erabzug verhältnismässig zu kürzen hat, wenn sie Subventio-
nen und andere öffentlich-rechtliche Beiträge erhält. (Artikel 28
Absatz 1 verweist auf Artikel 33, der seinerseits auf Artikel 18
Absatz 2 verweist.)
Diese Regelung hat in der Praxis zur Folge, dass der steuer-
pflichtigen Person ein Teil der Subventionen zugunsten des
Bundes verloren geht. Mit anderen Worten: Da die steuerpflich-
tige Person den Vorsteuerabzug kürzen muss, nur weil sie Sub-
ventionen erhalten hat, wird ihr de facto ein Teil dieser
Subventionen vom Fiskus wieder genommen.
Eine solche Regelung ist sehr fragwürdig. Die öffentliche Hand
gewährt doch Subventionen, um gezielt bestimmte Arbeiten zu
gewährleisten oder zu fördern, und nicht, um die Bundeskasse
zu füllen. Wenn eine steuerpflichtige Person um ihren Anspruch
gebracht wird, die ganze Vorsteuer abzuziehen, nur weil sie
Subventionen erhalten hat, so reduziert der Bund faktisch die
finanzielle Wirksamkeit der Subvention. Zugespitzt gesagt
bewirkt die aktuelle Steuerregelung, dass Subventionen für
steuerpflichtige Personen teilweise zweckentfremdet werden.
Wäre es vor diesem Hintergrund nicht angebracht, dass der
Bundesrat die geltenden Steuervorschriften so ändert, dass die
Höhe des Vorsteuerabzugs unabhängig ist von den erhaltenen
Subventionen?

15.3520 n Po. Schneider Schüttel. Schulisches Scheitern 
frühzeitig vermeiden. Vorschulischer Schulspracherwerb 
für fremdsprachige Kinder  (04.06.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert, mit einem Bericht aufzuzei-
gen, inwiefern im Rahmen der vom Bund mitfinanzierten vor-
schulischen Kinderbetreuung Anreize für den Erwerb der
künftigen Schulsprache gesetzt werden können, um einer im
heutigen System wesentlichen Ursache späteren schulischen
Scheiterns vorzubeugen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Amherd,
Bulliard, de Buman, Feri Yvonne, Friedl, Hadorn, Heim, Jans,
Kiener Nellen, Masshardt, Munz, Piller Carrard, Quadranti, Ruiz
Rebecca, Schenker Silvia, Schwaab, Sommaruga Carlo, Stei-
ert, Voruz (21)

15.3521 n Ip. Fiala. Kohärenz der Schweizer Gesetzgebung 
und Praxis mit der Resolution 13742 "Discrimination 
against transgender people in Europe"  (04.06.2015)
Nachdem am 22. April 2015 der Europarat den Bericht 13742
"Discrimination against transgender people in Europe" verab-
schiedet und auch die Schweizer Delegation zugestimmt hat,
stellt sich auch für die Schweiz die Frage der Umsetzung.
Ich bitte daher den Bundesrat um Beantwortung nachstehender
Fragen, basierend auf vorgängiger Rücksprache mit Experten
und insbesondere mit Transgender Network Switzerland:
1. Wo weist unsere Schweizer Gesetzgebung Lücken auf, bzw.
wo ist unsere Gesetzgebung nicht mit dem Europarats-Bericht
13742 kohärent?
2. Wo weist die Praxis Lücken auf, bzw. wo ist die Praxis in der
Schweiz nicht mit dem Bericht 13742 kohärent?
3. Welche Probleme können sich ergeben, wenn die Schweiz
den Inhalt/die Empfehlungen des besagten Berichts anwenden
würde?
Mitunterzeichnende: Caroni, Cassis, Fluri, Friedl, Gilli, Glättli,
Ingold, John-Calame, Jositsch, Kessler, Markwalder, Moser,
Müri, Naef, Pantani, Perrinjaquet, Portmann, Quadranti, Quadri,
Schmid-Federer, Stolz, Streiff, Tornare, Trede, Tschümperlin,
Voruz, Walti Beat, Wermuth (28)

15.3522 n Ip. Quadri. Zukunft der Zweigstelle der Bundes-
anwaltschaft im Tessin  (04.06.2015)
Die Nachricht der sofortigen Suspendierung von Pierluigi Pasi,
dem Leiter der Tessiner Zweigstelle der Bundesanwaltschaft,
hat im Tessin Fragen aufgeworfen. Es wird befürchtet, dass
dies der Auftakt für die Entmachtung oder gar die Abschaffung
dieser Zweigstelle sei.
Auf die Frage zur Bedeutung der Zweigstelle der Bundesan-
waltschaft im Tessin schrieb der Bundesrat Ende Mai 2014 in
Beantwortung der Interpellation 14.3279:
"Die Bedeutung der Zweigstelle Lugano der Bundesanwalt-
schaft (BA) hat sich bestätigt. In der italienischen Schweiz eine
Zweigstelle mit effektiven und operativen Aufgaben in den spe-
zifischen Bundeszuständigkeiten der organisierten Kriminalität,
der Geldwäscherei und ganz allgemein der Wirtschaftskriminali-
tät zu haben, ist für die Strafverfolgungsbehörde des Bundes
von grundlegender strategischer Bedeutung. Vor allem das Tes-
sin mit seinem wirtschaftlichen Hauptort Lugano hat eine grosse
Anziehungskraft auf die Formen der Kriminalität, deren
Bekämpfung gemäss Auftrag des Gesetzgebers der Strafverfol-
gungsbehörde des Bundes anvertraut ist: zum einen aufgrund
des Standortes des dritten Finanzplatzes der Schweiz und zum
andern aufgrund der Nähe zu den italienischen Regionen Lom-
bardei und Piemont, wo die organisierte Kriminalität inzwischen
stabil verwurzelt ist. Die Präsenz der Strafverfolgungsbehörde
des Bundes in dieser Region der Schweiz ist nicht nur zweck-
mässig, sondern auch notwendig, damit die BA ihren Auftrag
erfüllen kann. (...)"
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:
1. Sind die letztjährigen Aussagen des Bundesrates zur Bedeu-
tung der Zweigstelle der BA auch heute noch aktuell?
2. Kann der Bundesrat Gewähr bieten, dass die Tessiner Zweig-
stelle der BA eine Zukunft hat?
Mitunterzeichnerin: Pantani (1)
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15.3523 s Mo. Hess Hans. Erarbeitung eines Auftrags zur 
Schaffung einer Seilbahn- und Skiliftsammlung  
(08.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Auftrag zu erarbeiten, um
die fachgerechte Sammlung, Inventarisierung und Aufbewah-
rung von technikgeschichtlich wertvollen Bestandteilen der Seil-
bahn- und Skiliftgeschichten zu ermöglichen.
Mitunterzeichnende: Abate, Altherr, Baumann, Bieri, Bischof,
Eder, Egerszegi-Obrist, Engler, Fournier, Graber Konrad, Gutz-
willer, Häberli-Koller, Imoberdorf, Keller-Sutter, Lombardi, Nie-
derberger, Theiler (17)

15.3524 n Ip. Heer. Fifa. Ermittlungen durch die Bundesan-
waltschaft und die USA  (08.06.2015)
Soweit der Fall überblickt werden kann, erscheint klar, dass die
primär im Fadenkreuz stehenden Personen hauptsächlich aus
den USA und Lateinamerika stammen. Der Hauptbeschuldigte
Chuck Blazer ist geständig, kriminell gehandelt und US-Recht
verletzt zu haben. Die vorgeworfenen Delikte sind auf US-
Boden passiert und nach US und Schweizer Recht ganz oder
teilweise doppelt strafbar.
Zu beachten ist jedoch, dass es bislang um Fernseh- und Wer-
berechte der Kontinentalverbände und nicht der Fifa geht, wel-
che im Fokus der Ermittlungen stehen. Sollte es in diesen
Fällen zu Korruption gekommen sein, so ist die Schweiz davon
nicht betroffen, da die Taten von einem US-Bürger, welcher
gleichzeitig Sekretär des Concaf mit Sitz in Miami war.
Die Fifa ist ein Verein nach Schweizer Recht. Es kann nicht aus-
geschlossen werden, dass nicht nur gegen Fifa-Funktionäre
sondern auch gegen die Fifa ermittelt werden soll. Dabei ist zu
vermuten, dass die US-Justiz unter Anwendung von Druck die
Fifa letztendlich zu massiven Strafzahlungen verpflichten wird.
Nachdem der Bundesrat in der Vergangenheit willfährig mit den
US-Behörden und unter Umgehung sämtlicher rechtsstaatli-
chen Verfahrensgrundsätze kooperiert hat, steht die begründete
Furcht im Raum, dass man auch dieses Mal Schweizer Recht
und den Schweizer Rechtsstaat opfern wird, wenn die USA dies
fordert.
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Wird er das Schweizer Recht hochhalten und die Fifa, welche
ein Verein nach Schweizer Recht ist, vor ungerechtfertigten
Übergriffen, der US-Justiz schützen?
2. Wird er, respektive das Bundesamt für Justiz, bei Rechtshilfe-
gesuchen der USA genaustens darauf achten, ob die doppelte
Strafbarkeit gegeben ist?
3. Hat er gegenüber den US-Behörden darauf hingewiesen,
dass die Involvierung von N.Y. Times Journalisten anlässlich
der Verhaftung nicht mit einem Rechtsstaat vereinbar ist?
4. Wurde diese Amtsgeheimnisverletzung (Information der US-
Journalisten im Voraus) durch die Bundesanwaltschaft unter-
sucht? Und falls nein, wieso nicht?
5. Hat er eine entsprechende Protestnote an das US-Departe-
ment of Justice geschickt?
6. Ist dem Bundesamt, respektive der Bundesanwaltschaft
bekannt, ob die US-Justiz sich auch die Mühe macht, die Ver-
gabe der WM 1994 unter die Lupe zu nehmen?

15.3525 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Masse statt Klasse? Fehlende Fachkräfte dafür 
viele Psychologen, Ethnologen, Soziologen, Historiker, 

Kultur- und Kunstwissenschaftler und dergleichen  
(08.06.2015)
Im Rahmen des Fachkräftemangels wurde schon mehrfach
geäussert, dass die Hochschulen einerseits beispielsweise zu
wenig Ingenieure, Mediziner, Informatiker und andere Natur-
und Technikwissenschafter ausbilden, andererseits überlaufen
Studiengänge in den Bereichen Sozial- und Geisteswissen-
schaften. Die Frage ist, wie der Inflation von diesen Studiengän-
gen begegnet werden kann und die Hochschulen wieder auf die
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes Studienabgänger hervorbrin-
gen können. Es muss uns kümmern, was mit den Tausenden
Studienabgängern beispielsweise in Psychologie, Ethnologie,
Soziologie, Geschichte, Kultur- und Kunstwissenschaften pas-
siert und ob überhaupt eine Nachfrage nach solchen Akademi-
kern in der Privatwirtschaft besteht. Es scheint auch aus Sicht
der Studenten ungerecht zu sein, wenn Massen-Studiengänge
betrieben werden, welche später keine und nur begrenzte
Anstellungsmöglichkeiten bieten. Der Bundesrat wird diesbe-
züglich aufgefordert, folgende Fragen zu beantworten:
1. Ist es richtig, dass die meisten Absolventen der Sozial- und
Geisteswissenschaften in staatlichen oder staatsnahmen Insti-
tutionen eine Anstellung finden? Er wird gebeten, diesbezügli-
che Zahlen zu liefern.
2. Welche konkreten Anstellungen gibt es für solche Absolven-
ten in der Privatwirtschaft? Welcher Anteil dieser Absolventen
findet in der Privatwirtschaft eine Anstellung?
3. In welchen Branchen und für welche Tätigkeiten werden
Absolventen und Doktoren der Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten später angestellt?
4. Wie hoch ist die Arbeitslosen- und Sozialhilfequote von Studi-
enabgängern und Doktoren dieser Bereiche?
5. Kann er sich vorstellen, Massnahmen zu ergreifen, um über
den Schweizerischen Nationalfonds einen reduzierenden Ein-
fluss auf die Anzahl Studierenden in diesen Bereichen geltend
zu machen? Wenn nein, warum nicht?
6. Ist er bereit, sich im Rahmen der Hochschulkonferenz bei
den Kantonen mit diesem Anliegen vorstellig zu werden? Wenn
nein, warum nicht?
Sprecher: Amstutz

15.3526 n Ip. Frehner. Kostentransparenz der Spitäler  
(08.06.2015)
Gemäss Bundesrat sind die Spitäler verpflichtet, ihre Kostenda-
ten bis zum 30. April offen zu legen. In diesem Zusammenhang
bitte ich den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:
1. Da viele Spitäler diese Verpflichtung nicht erfüllen, wird er
dagegen etwas unternehmen?
Wenn ja, was?
2. Welche Mittel stehen zur Verfügung, um die Spitäler dazu zu
bewegen bzw. zu zwingen, ihre Daten fristgerecht, vollständig
und im notwendigen Detaillierungsgrad bereitzustellen?
3. Gibt es mögliche Sanktionen gegen die Spitäler, die ihre
Kosten nicht transparent ausweisen und die zu den Tarifver-
handlungen notwendigen Daten nicht fristgerecht zur Verfügung
stellen? Wenn ja, welche und wer kann diese beantragen?
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15.3527 n Ip. Quadri. Verschmutzung des Luganersees 
wegen Versäumnissen auf italienischer Seitet  (08.06.2015)
Die Wasserqualität des Luganersees vor der italienischen
Gemeinde Porto Ceresio wurde erneut als eindeutig "nicht zum
Baden geeignet" bewertet.
Dies, obwohl die italienische Seite bereits im vergangenen Jahr
zugesichert hatte, mit Sanierungsarbeiten zu beginnen und so
vermeiden, dass Abwasser in den See fliesst. Ziel war es, dass
sich die Situation schon im Sommer 2015 normalisieren würde.
Dies ist offensichtlich nicht der Fall.
Dass sich das Wasser aufgrund der Versäumnisse auf italieni-
scher Seite an gewissen Stellen des Luganersees nicht zum
Baden eignet, schadet dem gesamten Seebecken und der touri-
stischen Attraktivität des Sees als Ganzes. Dies ist besonders
gravierend in einem Jahr, in dem das Tessin leider einen Rück-
gang des Tourismus zu verzeichnen hat.
Es scheint, als sei man - wie zum Bespiel beim Bau der Bahn-
verbindung Stabio-Arcisate - erneut mit einem Fall konfrontiert,
in dem Italien im Rahmen seiner grenzüberschreitenden Bezie-
hungen mit der Schweiz seinen Verpflichtungen nicht nach-
kommt.
Dies ist umso bedauerlicher (sowohl im vorliegenden Fall als
auch bei der Bahnverbindung Stabio-Arcisate), wenn man
bedenkt, dass die italienischen Gemeinden im Grenzgebiet wei-
terhin ihren Anteil der Quellensteuer einziehen, die bei den
Grenzgängerinnen und Grenzgängern erhoben wird. Dieser
Anteil müsste eigentlich für die Realisierung von Infrastruktur-
bauten verwendet werden (in erster Linie jenen Bauten, die im
gemeinsamen Interesse der Schweiz und Italiens realisiert wer-
den). Die Gelder werden jedoch offensichtlich für die laufenden
Verwaltungsaufgaben der nutzniessenden Gemeinden einge-
setzt und schaffen somit keinerlei Mehrwert.
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:
1. Beabsichtigt der Bundesrat, in den Beziehungen zwischen
der Schweiz und Italien auch die Frage der Wasserverschmut-
zung im Luganersee zu thematisieren und darauf hinzuweisen,
dass diese auf nicht umgesetzte Massnahmen zurückzuführen
ist, die Italien versprochen hatte und die notwendig gewesen
wären, um zu vermeiden, dass weiterhin Abwasser in den See
fliesst?
2. Welche Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu ergreifen,
um Italien dazu zu bringen, den zahlreichen versäumten Ver-
pflichtungen gegenüber dem Tessin (und allgemein gegenüber
der Schweiz) nachzukommen?
Mitunterzeichnerin: Pantani (1)

15.3528 n Mo. Cassis. Frankenstärke. Vereinfachung der 
Zulassungsverfahren von Indikationsweiterungen und 
raschere Verfahren bei Änderungen von Arzneimitteln  
(09.06.2015)
Die schwierige wirtschaftliche Situation aufgrund der Franken-
stärke macht es notwendig, die Regulierungskosten für die
betroffenen Unternehmen zu senken und ihre Wettbewerbsfä-
higkeit damit zu stärken. Die Zulassungsverfahren bei Änderun-
gen von Arzneimitteln bzw. bei Indikationserweiterungen dauern
sehr lange, was für die jeweiligen Firmen eine grosse Belastung
darstellt.
Die Zulassungsverfahren für neue Indikationen (Indikationser-
weiterungen, d.h. zusätzliche Einsatzmöglichkeiten von Arznei-
mittel) dauern in der Schweiz rund 150 Tage länger als in der

EU und in den USA (Behörden- und Firmenzeit). Auch die
Bewilligung genehmigungs- und meldepflichtiger Änderungen
dauern in der Schweiz viel länger. Der Hauptgrund dafür ist ver-
fahrenstechnischer Natur: Swissmedic klassiert und bearbeitet
die erwähnten Gesuche aus nicht nachvollziehbaren Gründen
im Vergleich zum Ausland unterschiedlich. Diese Differenzen
sind zum Teil der Grund für unerwünschte Lieferunterbrüche
und Versorgungsengpässe. Bestimmte Herstelleränderungen
laufen in der EU sogar unter "do and tell" und können somit
ohne vorgängigen, komplizierten Genehmigungsprozess durch
die Heilmittelbehörden umgesetzt werden. In der Schweiz müs-
sen sie hingegen vor der Implementierung zuerst bei Swissme-
dic beantragt und vor Umsetzung genehmigt werden. Diese rein
administrativ begründete Massnahme verursacht nebst zeitli-
chen Verzögerungen erhebliche zusätzliche Kosten.
Mitunterzeichnende: Borer, Bortoluzzi, Bourgeois, Eichenber-
ger, Fiala, Germanier, Gössi, Hess Lorenz, Hiltpold, Humbel,
Moret, Müller Walter, Noser, Perrinjaquet, Pezzatti, Portmann,
Regazzi, Schneeberger, Stolz, Vitali, Walti Beat, Weibel (22)

15.3529 n Ip. Cassis. Landessprachen an den Berufsfach-
schulen. Was ist der Stand der Dinge?  (09.06.2015)
Für die Bildung der Jugendlichen ist die Kenntnis der Landes-
sprachen sehr wichtig. Sie erleichtert die Verständigung und
den Austausch zwischen den Sprachregionen und sie stärkt die
Mehrsprachigkeit unseres Landes und wertet diese auf. Eine
entscheidende Rolle nimmt dabei die Schule ein: Sie schafft die
Grundlagen, auf denen später aufgebaut werden kann. In den
letzten Monaten wurde zu Recht viel diskutiert über den Unter-
richt in einer zweiten Landessprache auf Primarschulstufe und
über die Kompetenzen, über die die Schülerinnen und Schüler
am Ende der obligatorischen Schulzeit verfügen sollen. Der
Sprachenunterricht muss aber auch in den weiterführenden
Schulen fortgesetzt werden. Während die Lehrpläne auf Gym-
nasialstufe in der Regel den Unterricht in den Landessprachen
vorsehen, weiss man wenig darüber, wie es bei den Berufsfach-
schulen aussieht - dem Ausbildungszweig wohlgemerkt, den die
meisten Jugendlichen in der Schweiz nach der obligatorischen
Schulzeit wählen. Der Bund ist für die Berufsbildung zuständig;
er arbeitet dabei eng mit den Kantonen zusammen. Ich bitte
den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten, um zu
klären, inwieweit die Landessprachen im äusserst wichtigen
Bereich der Berufsbildung tatsächlich unterrichtet werden:
1. Welche gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen regeln
den Unterricht in der Sprache des Schulortes und in den ande-
ren Landessprachen an den Berufsfachschulen?
2. Welche Kompetenzen haben Bund und Kantone in Bezug auf
das Angebot und den Unterricht in den Landessprachen?
3. Haben die Schülerinnen und Schüler an den Berufsfachschu-
len die Möglichkeit, die Landessprachen zu erlernen? Wenn ja,
welche Sprachen?
4. Gibt es Informationen zum Unterricht in den Landesspra-
chen, der von den Kantonen in deren Schulen angeboten wird,
und Statistiken zur Zahl der Schülerinnen und Schüler, die
neben der Sprache des Schulortes, (obligatorisch oder als Frei-
fach) Kurse in den anderen Landessprachen besuchen?
5. Gibt es an den Berufsfachschulen Erfahrungen mit zweispra-
chigen Klassen, in denen der Unterricht in zwei Landesspra-
chen erteilt wird (vgl. Motion Semadeni 14.3143)?
6. Wie beurteilt er das gegenwärtige Angebot beim Unterricht
der in den Landessprachen an den Berufsfachschulen?
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7. Gäbe es nach seiner Einschätzung zusätzliche Massnah-
men, die ergriffen werden könnten, um den Unterricht in den
Landessprachen im Berufsbildungsbereich weiter zu fördern?
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Carobbio Guscetti, Eichenber-
ger, Fiala, Germanier, Gössi, Merlini, Moret, Müller Walter, Pan-
tani, Perrinjaquet, Pezzatti, Portmann, Quadri, Regazzi,
Romano, Rusconi, Semadeni, Stolz, Vitali (20)

15.3530 n Po. Schmid-Federer. Stärkung der frühkindli-
chen Förderung  (09.06.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, dem Parlament einen Bericht zur
aktuellen Lage der frühkindlichen Förderung in der Schweiz
sowie Vorschläge zu ihrer Stärkung zu unterbreiten.
Mitunterzeichnende: Amherd, Bertschy, Birrer-Heimo, Fehr Jac-
queline, Quadranti (5)

15.3531 n Mo. Feller. Bedingungen für die Anwendbarkeit 
von Artikel 926 ZGB lockern, um besser gegen Hausbeset-
zer/innen vorgehen zu können  (09.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Bedingungen zu lockern,
unter denen sich Eigentümerinnen und Eigentümer von
unrechtmässig besetzten Liegenschaften gemäss Artikel 926
des Zivilgesetzbuchs ihres Eigentums wieder bemächtigen dür-
fen, insbesondere die Fristen.

15.3532 n Ip. Regazzi. Aufhebung des Waffenverbots für 
Montenegrinerinnen und Montenegriner. Rückkommen auf 
einen Beschluss  (09.06.2015)
1. Wie beurteilt der Bundesrat die gewaltsamen Auseinander-
setzungen vom Mai dieses Jahres in Montenegro, insbeson-
dere in Kumanovo, die mehrere Tote und Verletzte zeitigten?
2. Präsentiert sich nach Ansicht des Bundesrates in Anbetracht
dieser besorgniserregenden Entwicklung und seiner Antwort
auf meine Interpellation 14.3114 die Faktenlage nicht so, dass
auf den Entscheid, das Verbot, in der Schweiz Waffen zu besit-
zen, für montenegrinische Staatsangehörige aufzuheben,
zurückgekommen werden sollte?
Mitunterzeichnende: Buttet, Cassis, Gschwind, Pantani,
Quadri (5)

15.3533 s Ip. Berberat. Mangelnde Zuverlässigkeit der 
Bahnverbindung Neuenburg-Bern  (09.06.2015)
Benutzerinnen und Benutzer der Bahnlinie Neuenburg-Bern,
welche die Hauptstadt des Kantons Neuenburg mit der Bundes-
stadt verbindet und von der BLS betrieben wird (RE und S5),
sind entnervt über die mangelnde Zuverlässigkeit dieser Bahn-
verbindung. Es vergeht praktisch kein Tag ohne Unterbrüche
oder Zugausfälle, ohne Störungen auf offener Strecke oder
erhebliche Verspätungen.
Einige Betroffene würden sofort bestätigen, dass es sich um die
schlechteste Bahnverbindung in der Schweiz oder gar in ganz
Mitteleuropa handelt.
Es ist verständlich, dass Naturgewalten oder Personenunfälle
manchmal Probleme im Betrieb verursachen können. Ich weiss
auch, dass wichtige Arbeiten für den Doppelspurausbau und
den Bau des Rosshäuserntunnels im Gange sind. Mit diesen
Arbeiten allein lassen sich die massiven Beeinträchtigungen
aber nicht rechtfertigen. Dieser Missstand ist absolut unhaltbar.

Einer der Hauptgründe für diese Probleme liegt wohl im man-
gelhaften Zustand des Rollmaterials, denn auf den übrigen
Linien, die von der BLS betrieben werden, ist relativ neues Roll-
material im Einsatz.
In Anbetracht dessen stelle ich dem Bundesrat folgende Fra-
gen:
1. Sind sich der Bundesrat und das Bundesamt für Verkehr
(BAV) dieser unzumutbaren Mangelhaftigkeit bewusst?
2. Wo liegen die Gründe dafür?
3. Gibt es neuere Statistiken (2014 und Anfang 2015) zu Ausfäl-
len und Verspätungen auf dieser Linie?
4. Was unternehmen die Bundesbehörden bei der BLS?
5. Dürfen die Benutzerinnen und Benutzer mit einer schnellen
Verbesserung der Situation rechnen?
6. Ist die BLS weiterhin am Betrieb der Bahnlinie und der Infra-
struktur zwischen Neuenburg und Bern interessiert?
Mitunterzeichner: Comte (1)

15.3534 s Mo. Niederberger. Eine sachgerechte Regulation 
des Höckerschwans ermöglichen  (10.06.2015)
Das Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender
Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG, SR 922.0) sowie, die
Verordnung über die Jagd und den Schutz wildlebender Säuge-
tiere und Vögel (Jagdverordnung, JSV, 922.01) sowie allenfalls
weitere Bestimmungen sind so anzupassen, dass die Verfahren
zur Regulation des Hökkerschwanbestands vereinfacht werden,
beispielsweise indem eine analoge Regelung zu jener bezüg-
lich des Steinbocks eingeführt wird.
Mitunterzeichnende: Baumann, Hess Hans, Imoberdorf (3)

15.3535 s Ip. Bischof. Bundesausgaben im Ausland. 
Anpassung nach der Aufhebung des Mindestkurses?  
(10.06.2015)
Im Voranschlag des Bundes sind jedes Jahr umfangreiche Inve-
stitionen und Ausgaben im Ausland in ganz unterschiedlichen
Bereichen, wie beispielsweise in der Entwicklungshilfe, den
Rüstungsbeschaffungen, der Standort- und Tourismusförde-
rung, den grenznahen Bahninfrastrukturen etc., budgetiert.
Diese Budgetierungen erfolgen in Schweizer Franken. In den
letzten fünf Jahren, d.h. von 2010 bis 2015, hat der Schweizer
Franken gegenüber anderen Währungen massiv an Wert
gewonnen, am stärksten gegenüber dem Euro mit etwa 25 Pro-
zent Wertzunahme. Mit anderen Worten: Mit einem im Ausland
investierten Schweizer Franken kann wesentlich mehr gekauft
werden als zuvor. Auslandausgaben haben also durch "Zufall"
und ohne entsprechenden politischen Willen massiv an Wert
gewonnen. Dies ruft nach Korrekturen und wirft Fragen auf.
Der Bundesrat wird daher gebeten, folgende Fragen zu beant-
worten:
1. Wie handhabt er diese neue Ausgangslage bei der Erarbei-
tung des Voranschlages 2016 bei Investitionen und Ausgaben
im Ausland? Wie allenfalls schon während der Rechnungsperi-
ode?
2. Wie kann er diese Ausgangslage nützen, um vom starken
Franken zu profitieren bzw. sparen?
3. Wie viel Geld könnte durch eine Berücksichtigung der Höher-
bewertung des Schweizer Frankens in den nächsten Voran-
schlägen "gespart" werden?
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4. Wie verhält sich dies bei Ausgaben, die sich an einem
schweizerischen Basiswert (z.B. dem BIP oder dem BSP) mes-
sen? Müssen solche Prozentsätze angepasst werden? Wo ist
dies unilateral schweizerisch möglich und wo nur durch Ver-
tragsänderung?
5. Wie geht er mit dieser neuen Ausgangslage bei den Beiträ-
gen an die internationalen Organisationen und Fonds um?
6. Wie können solche Verträge und Abkommen dem stark
gestiegenen Auslandwert angepasst werden? Beabsichtigt der
Bundesrat Nachverhandlungen zu führen?

15.3536 n Ip. Müller Leo. Bundesausgaben im Ausland. Wie 
berücksichtigt der Bundesrat die Franken-Aufwertung?  
(10.06.2015)
Der Bund tätigt jedes Jahr Hunderte von Millionen Franken für
Investitionen und Ausgaben im Ausland in allen Bereichen, wie
beispielsweise für die Entwicklungszusammenarbeit, die Stand-
ortförderung, die Tourismusförderung, die Rüstungsausgaben,
grenznahe Bahninfrastrukturen etc. Diese Investitionen und
Ausgaben werden jeweils in Schweizer Franken getätigt. In den
letzten fünf Jahren, d.h. von 2010 bis 2015, hat der Schweizer
Franken gegenüber anderen Währungen massiv an Wert zuge-
nommen, am stärksten gegenüber dem Euro mit etwa 25 Pro-
zent. Mit anderen Worten heisst dies, dass neu mit einem im
Ausland ausgegebenen Schweizer Franken wesentlich mehr
gekauft werden kann als vorher. Dies soll für die nächsten Vor-
anschläge berücksichtigt werden.
Der Bundesrat wird daher gebeten, folgende Fragen zu beant-
worten:
1. Welches sind die zehn wichtigsten Währungsräume (Ziel-
währungen) für die vorstehend genannten Auslandsinvestitio-
nen und Ausgaben des Bundes?
2. Wie gross sind die Investitionen und Ausgaben in diese Wäh-
rungsräume je pro Jahr in den Jahren 2010 bis 2015?
3. Wie haben sich diese Investitionen und Ausgaben, allein auf-
grund der Währungsunterschiede, in den entsprechenden Wäh-
rungen ausgedrückt von 2010 bis 2015, verändert?
4. Hat er diese Währungsaufwertung bei den Ausgaben und
Investitionen in diese Währungsräume bereits berücksichtigt
oder wird er diese berücksichtigen und wenn ja, wie?
5. Wie gedenkt er vorzugehen, um die Bundesausgaben im
Inland und jene im Ausland währungsbereinigt gleich zu behan-
deln?
Mitunterzeichnende: Amherd, Büchler Jakob, Buttet, Candinas,
Darbellay, Fässler Daniel, Glanzmann, Gmür, Gschwind, Hum-
bel, Lehmann, Lohr, Lustenberger, Müller-Altermatt, Neirynck,
Pfister Gerhard, Regazzi, Riklin Kathy, Ritter, Romano, Schläfli,
Schmid-Federer, Schneider-Schneiter, Vogler (24)

15.3537 n Mo. Allemann. FlaM. armasuisse Immobilien Lei-
stungsauftrag 2016-2019. Preisgünstiger Wohnungsbau 
aufnehmen  (10.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Leistungsauftrag an arma-
suisse Immobilien für die Jahre 2016 bis 2019 mit konkreten
Vorgaben zur Förderung des preisgünstigen und gemeinnützi-
gen Wohnungsbaus zu versehen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Bernasconi,
Birrer-Heimo, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Friedl,
Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Masshardt, Munz, Schen-
ker Silvia, Schwaab, Sommaruga Carlo, Voruz (17)

15.3538 n Mo. Lehmann. Anpassung der Finma-Anlage-
richtlinien für Versicherungsgesellschaften  (10.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Finma-Richtlinien - Rund-
schreiben 2008/18 - für gebundene Vermögen von Immobilien
für Versicherer in Bezug auf Alters- und Pflegeheime, evtl. auch
Sportstätten, anzupassen bzw. der Kategorie Mehrfamilien- und
Geschäftshäuser zuzuweisen
Mitunterzeichnende: Candinas, Frehner, Gschwind, Humbel,
Landolt, Lehmann, Maier Thomas, Markwalder, Nussbaumer,
Pfister Gerhard, Regazzi, Schneider-Schneiter, Stahl, Stolz,
Wasserfallen (15)

15.3539 n Ip. Pantani. Lösch- und Rettungszug. Einsatz bei 
Unfällen südlich des Seedamms  (10.06.2015)
Am vergangenen 20. Mai kam es in der Nähe des Bahnhofs von
Medrisio zu einem Grossbrand. Um 21.59 Uhr ging vom Feuer-
wehrkommando Medrisio der Feueralarm an die Betriebszen-
trale in Pollegio mit der Bitte, den Bahnhof Mendrisio
abzuschalten und zu erden, um eine Intervention auf dem
Bahngelände zu ermöglichen. Der Bahnhof wurde in der Folge
um 22.34 Uhr abgeschaltet; die Erdung für das Gleis 1 erfolgte
um 22.23 Uhr und für das Gleis 2 um 23.43! Im vorliegenden
Fall konnte der Tanklöschwagen, der in Chiasso stationiert ist,
wegen Personalmangels nicht eingesetzt werden: Die Betriebs-
wehr SBB in Chiasso ist nämlich aufgrund ihrer Struktur seit
dem 1. April nicht mehr in der Lage, in Ereignisfällen zu interve-
nieren, was den Aussagen in der Antwort auf die Interpellation
15.3171 widerspricht, in der von einer Bereitschaftszeit von
maximal 30 Minuten die Rede ist.
Der nächste LRZ war in Bellinzona stationiert und brauchte bis
ins Mendrisiotto ganze 82 (!!) Minuten. Das ist bedeutend mehr
als die 60 Minuten, die in der Verordnung SR 742.162 vorgese-
hen sind, wobei der Zug dann noch nicht einmal am Unfallort
war.
Der Fall in Medrisio, bei dem eine Intervention aufgrund von
Verzögerungen bei der Bewilligung, Personalmangel und feh-
lenden Fahrzeugen schwierig war, hat klar und deutlich gezeigt,
dass die Zeiten gemäss der Antwort auf meine Interpellation
15.3171 nicht eingehalten werden, wenn sich ein Unfall auf dem
Bahngelände ereignet.
Weiter werden im neuesten Bericht des Bundesamtes für Ver-
kehr (BAV) über die Risiken für die Bevölkerung beim Transport
gefährlicher Güter auf der Bahn zwei Abschnitte genannt - 1,8
Kilometer bei der Durchfahrt durch Lugano und 3,1 Kilometer
bei der Durchfahrt durch Chiasso -, die in Bezug auf die Quanti-
tät und die Qualität der transportierten Güter als besonders risi-
kobehaftet gelten.
Ich bitte den Bundesrat daher um die Beantwortung der folgen-
den Fragen:
1. Bestätigt das BAV, dass die LRZ, die in den Portalbereichen
des Ceneri- und des Gotthard-Tunnels stationiert werden sol-
len, nur für die Sicherung der Bahnstrecken in den Tunnels vor-
gesehen sind?
2. Falls ja: Ist dann die restliche Strecke im Tessin nicht mehr
abgedeckt? Was ist südlich von Melide vorgesehen?
3. Falls nein: Was passiert, falls sich südlich von Melide und im
NEAT-Basistunnel gleichzeitig je ein Unfall ereignet?
4. Verlangen die besonderen geographischen Gegebenheiten
des Mendrisiotto und das Risiko eines Unfalls mit einem Zug,
der in dicht besiedelten Gebieten gefährliche Güter oder Sub-
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stanzen transportiert, nicht nach einem festen Standort für
einen LRZ in der Region?
Mitunterzeichnende: Quadri, Romano (2)

15.3540 n Mo. Hausammann. Unternehmerischer Freiraum 
in der überbetrieblichen Zusammenarbeit von landwirt-
schaftlichen Betrieben  (10.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die landwirtschaftliche Begriffs-
verordnung (LBV, SR 910.91) so anzupassen, dass die unter-
nehmerische Freiheit bei der überbetrieblichen
Zusammenarbeit weitestgehend gewährleistet wird.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Guhl, Herzog, Keller Peter,
Nussbaumer, Pezzatti, Quadranti, Reimann Lukas, Ritter, Rösti,
Schibli, Schläfli, Veillon, Vitali, von Siebenthal, Walter, Wasser-
fallen, Winkler (18)

15.3541 n Ip. Chevalley. Stärkung des Wirtschafts- und Wis-
senschaftsstandorts Schweiz durch den Ersatz von Tierver-
suchen durch Alternativmethoden  (10.06.2015)
In der Schweiz werden an über 50 akademischen Forschungs-
standorten im Rahmen von Projekten Tierversuche durchge-
führt. Während der vergangenen Jahre wurden über 100
Millionen an Steuergeldern in den Bau von neuen Gebäuden
oder in den Ausbau von Versuchsanlagen und Forschungszen-
tren investiert. Die öffentlichen Haushalte werden pro Jahr
durchschnittlich mit mindestens 100 Millionen Franken für die
Aufzucht, den Kauf und die Haltung von Labortieren sowie für
deren Verwendung in Tierversuchen belastet. Der SNF gibt an,
im Jahr 2013 insgesamt 651 Projekte mit Tierversuchen mit
117,5 Millionen Franken unterstützt zu haben. Im Jahr 2014 hat
der SNF 849 Millionen Franken (4 % mehr als im Vorjahr) in
3469 Projekte im Bereich der Grundlagenforschung investiert.
Davon entfielen fast 40 Prozent (ca. 313 Millionen Franken, 16
% mehr als im Vorjahr) auf Projekte in den Fachbereichen Bio-
logie und Medizin.
Zurzeit fliessen lediglich 0,4 Prozent der Subventionen in die
Entwicklung und Umsetzung von tierversuchsfreien Verfahren,
während 99,6 Prozent an Projekte gehen, in deren Rahmen
Tierversuche durchgeführt werden.
Alternativmethoden haben nachweislich wirtschaftliches und
wissenschaftliches Potenzial. Im Vergleich zu Tierversuchen
sind sie kostengünstiger, weniger zeitaufwendig und liefern
zuverlässigere Resultate. Ich bitte den Bundesrat deshalb, dar-
zulegen:
1. Wie er künftig das wirtschaftliche und wissenschaftliche
Potenzial, das Alternativmethoden im Vergleich zu Tierversu-
chen haben, auf bessere Weise und in verstärktem Mass nut-
zen will;
2. wie er den Anschluss an wichtige Wirtschaftsnationen wie
Deutschland oder die USA, die hunderte von Millionen in die
Entwicklung und Anwendung von Alternativmethoden investie-
ren, finden will;
3. wie er den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Schweiz
durch die Förderung von Verfahren ohne Tierversuche mittel-
und langfristig stärken will;
4. auf welche Weise er in Fällen, in denen Tierversuche notwen-
dig sind, mehr Mittel sprechen will, damit weniger Tiere verwen-
det und deren Leiden gemindert werden?

15.3542 n Po. Nussbaumer. Bericht über Modernisierungs-
ansätze bei Investitionsschutzabkommen  (10.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen,
welche Modernisierungsansätze in Investitionsschutzabkom-
men bestehen und weiterverfolgt werden können, damit insbe-
sondere die missbräuchliche Anrufung von internationalen
Schiedsgerichten vermieden, das Recht zu regulieren gewahrt
und die öffentlich-rechtliche Legitimität der Spruchkörper erhöht
werden können.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aebischer Matthias, Fässler
Daniel, Friedl, Gross Andreas, Hadorn, Heim, Jans, John-
Calame, Marra, Moser, Müller Geri, Munz, Naef, Pfister Ger-
hard, Piller Carrard, Reynard, Riklin Kathy, Schelbert, Schenker
Silvia, Schneider-Schneiter, Schwaab, Semadeni, Tschümper-
lin, Voruz, Wermuth (26)

15.3543 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Bürokratieabbau. Ein-
heitliche Rahmenbedigungen für den Vollzug von 
Zielvereinbarungen  (10.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einheitliche Rahmenbedingun-
gen für den Vollzug der CO2- und Energiegesetzgebung zu
schaffen. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) und das Bundes-
amt für Energie (BFE) sollen zur Umsetzung des Befreiungsin-
struments für Unternehmen (CO2-Abgabe oder Netzzuschlag
mittels Zielvereinbarung etc.) eine Vereinheitlichung und Verein-
fachung des Vollzugs sicherstellen. Der Bundesrat wird aufge-
fordert Differenzen, die auf unterschiedlichen Systemgrenzen
und Detailregulierungen in der Gesetzgebung (CO2-G, EnG
etc.) basieren, auf die neue CO2-Periode ab 2021 abzubauen
und zu vereinfachen.
Sprecher: Schilliger

15.3544 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Bürokratieabbau. 
Emissionshandelssystem EHS nur noch auf freiwilliger 
Basis  (10.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Emissionshandelssystem
(EHS), zu welchem aktuell rund 50 Unternehmen zur Teilnahme
verpflichtet sind, generell als freiwillige Option zurückzustufen.
Hierfür wird der Bundesrat aufgefordert, Artikel 16 (Verpflich-
tung zur Teilnahme am EHS) des Bundesgesetzes über die
Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz) zu streichen.
Sprecher: Bourgeois

15.3545 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Bürokratieabbau. 
Allen Unternehmen die Befreiung von der CO2-Abgabe 
ermöglichen  (10.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, allen Unternehmen aus Wirt-
schaftszweigen, die durch die CO2-Abgabe belastet werden,
eine Befreiung von der CO2-Abgabe zu ermöglichen. Dazu sind
die übermässigen Einschränkungen der befreiungsberechtigten
Unternehmen wie die Definition von Tätigkeiten nach Anhang 7
der CO2-Verordnung und die KMU-feindliche 100 Tonnen Min-
destemission (Art. 66) aufzuheben. Damit kann die Energiestra-
tegie seitens Wirtschaft unterstützt und die Reduktion der CO2-
Emissionen wirkungsvoll vorangetrieben werden. Um gleich
lange Spiesse für Schweizer Unternehmen zu schaffen, wird
der Bundesrat dazu aufgefordert eine Änderung der CO2-Ver-
ordnung auszuarbeiten.
Sprecher: Wasserfallen
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15.3546 n Ip. FDP-Liberale Fraktion. Bestehen genügend 
Kapazitäten und Know-how beim Bund um Asylbewerber 
mit terroristischem Risikopotential zu entdecken?  
(10.06.2015)
Dieses Jahr werden voraussichtlich gegen 30 000 Personen in
der Schweiz ein Asylgesuch stellen. Ein beträchtlicher Anteil
davon kommt aus Staaten mit starker Terrorismusaktivität.
Zudem plant der Bundesrat über Flüchtlingskontingente 3000
Syrer aufzunehmen. Es besteht das nicht zu unterschätzende
Risiko, dass Terroristen getarnt als Asylbewerber in die Schweiz
einreisen, um hier terroristische Anschläge zu verüben oder als
Schläfer hier zu leben (siehe NZZ Artikel vom 18.1.2015
"Geheimdienst überprüft Asylsuchende").
So erst kürzlich geschehen in Norwegen (gemäss beispiels-
weise Zeitungsartikel Die Welt vom 1.6.2015
"Geheimdienst entdeckt Islamisten zwischen Flüchtlingen").
Gerne möchte die FDP-Liberale Fraktion vom Bundesrat wis-
sen, ob genügend Kapazitäten und Know-how beim Bund vor-
handen sind, um Asylbewerber und Kontingentsflüchtlinge mit
terroristischem Risikopotential zu entdecken:
1. In wie vielen Fällen leitet das Staatssekretariat für Migration
(SEM) Asylakten an den Schweizerischen Nachrichtendienst
(NDB) für weitergehende Überprüfung weiter?
2. Über wie viel Kapazität verfügt der NDB zur Überprüfung von
Asylbewerbern und Kontingentsflüchtlingen?
3. Besteht genügend Kapazität und Know-how beim SEM und
beim NDB, um das terroristische Risikopotential von Asylsu-
chenden und Kontingentsflüchtlinge im Einzelfall zu überprü-
fen?
4. Wie lange dauert eine Sicherheitsüberprüfung von Asylgesu-
chen bei der Einreise?
5. Gedenkt der Bundesrat das Personal beim NDB in diesem
Bereich aufzustocken? Innert welcher Zeit könnte eine solche
Aufstockung stattfinden?
6. Verfügen die betroffenen Stellen über genügend und aussa-
gekräftige Informationen, um das Risikopotential von Asylsu-
chenden effektiv zu überprüfen?
7. Bestehen genügend Kapazitäten und Möglichkeiten beim
Bund bei Verdachtsmomenten die betroffenen Personen abzu-
schieben?
8. Findet eine optimale Koordination zwischen Bund und Kanto-
nen statt, um mögliche Terroristen früh zu erkennen und abzu-
schieben?
Sprecherin: Eichenberger

15.3547 n Ip. FDP-Liberale Fraktion. Terroristen unter dem 
Deckmantel Asylsuchender?  (10.06.2015)
Dieses Jahr werden voraussichtlich gegen 30 000 Personen in
der Schweiz ein Asylgesuch stellen. Ein beträchtlicher Anteil
davon kommt aus Staaten mit starker Terrorismusaktivität.
Zudem plant der Bundesrat über Flüchtlingskontingente 3000
Syrer aufzunehmen. Es besteht das nicht zu unterschätzende
Risiko, dass Terroristen getarnt als Asylbewerber in die Schweiz
einreisen, um hier terroristische Anschläge zu verüben oder als
Schläfer hier zu leben (siehe NZZ Artikel vom 18.1.2015
"Geheimdienst überprüft Asylsuchende").
Dies zeigt auch das Beispiel von Norwegen (gemäss beispiels-
weise Zeitungsartikel Die Welt vom 1.6.2015 "Geheimdienst
entdeckt Islamisten zwischen Flüchtlingen").

Gerne möchte die FDP-Liberale Fraktion vom Bundesrat wis-
sen, wie er Asylbewerber und Kontingentsflüchtlinge auf ihr ter-
roristisches Risikopotential hin überprüft:
1. Wie wird vorgegangen, um das Risiko einzuschätzen, dass
sich unter dem Deckmantel des Asylsuchenden ein Terrorist
verbirgt?
2. Wie wird sichergestellt, dass nicht wie in Norwegen, über ein
von UNHCR zugeteiltes Flüchtlingskontingent ein Terrorist in
die Schweiz einreist?
3. Wie wird über die internationale Kooperation sichergestellt,
dass gefährliche Personen gar nicht erst als Flüchtlinge in die
Schweiz einreisen können? Plant er angesichts der Bedro-
hungslage zusätzliche Massnahmen in diesem Bereich?
4. Findet bei Asylgesuchen eine Stichprobenüberprüfung oder
eine Einzelfallüberprüfung statt?
5. Was sind die Konsequenzen, wenn ein Risiko entdeckt wird?
Wie wird sichergestellt, dass diese Personen schnellstmöglich
wieder abgeschoben werden?
6. Wie detailliert kann auf aussagekräftige Informationen zum
Hintergrund der Personen zugegriffen werden?
7. Was gedenkt er zu tun, um die Sicherheit der Schweiz im
Zusammenhang mit gefährlichen Asylsuchenden und Kontin-
gentsflüchtlinge zu wahren?
Sprecherin: Schneeberger

15.3548 s Mo. Hess Hans. Frankenstärke. Verzicht auf 
ungerechtfertigte Werbeverbote im Tabakproduktegesetz  
(11.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Tabakproduktegesetz auf
neue Werbeverbote zu verzichten.
Mitunterzeichnende: Altherr, Baumann, Bischofberger, Eberle,
Föhn, Germann, Hefti, Hösli, Imoberdorf, Kuprecht, Luginbühl,
Niederberger, Schmid Martin, Theiler (14)

15.3549 n Ip. Gysi. Förderung von Erstausbildungen (Sek II) 
nach dem 20. Altersjahr  (11.06.2015)
Die demographische Veränderung, die Diskussion um die
Zuwanderung und die Frankenüberbewertung haben etwas
gemeinsam, die Diskussion über den Fachkräftemangel. Um
die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften zu fördern, braucht
es eine breite Palette von Massnahmen und auch eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Gleichzeitig ist die Zahl der Erwerbslosen ohne Abschluss einer
Ausbildung auf Sekundarstufe II vergleichsweise hoch, stark
vertreten ist dabei die Gruppe der 25-39-Jährigen. Diese Pro-
blematik besteht auch in der Sozialhilfe.
Die Förderung eines Erstabschlusses nach dem 20. Altersjahr
hat mehrere Vorteile und sollte darum verstärkt werden. So kön-
nen das innere Arbeitsmarktpotenzial gestärkt, Arbeitnehmende
befähigt und Kosten in den Sozialversicherungen und in der
Sozialhilfe eingespart werden, wenn diese Menschen dank
eines Berufsabschlusses eine Anstellung oder eine besser
bezahlte Stelle finden.
Bei der Beratung des Bundesgesetzes über die steuerliche
Behandlung der berufsorientierten Aus- und Weiterbildungsko-
sten (11.023) wurde diese Frage aus finanzpolitischen Gründen
ausgeklammert. Dennoch sollte heute vertieft geklärt werden,
wie die Erstausbildungen im Erwachsenenalter gefördert wer-
den können. Dabei stehen nicht steuerliche Massnahmen im
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Vordergrund, sondern Anreize wie kostenlose Angebote und ein
Stipendienwesen, das diese Zielsetzung unterstützt.
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Teilt er die Ansicht, dass das Nachholen eines Erstausbil-
dungsabschlusses auf Sekundarstufe II zu fördern ist und dass
damit dass inländische Fachkräftepotential besser ausge-
schöpft werden kann?
2. Welche Möglichkeiten dazu sieht er?
3. Wie kann er die Kantone bei dieser Aufgabe unterstützen?
4. Wie können die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dabei
unterstützt werden, ihre diesbezügliche Verantwortung wahrzu-
nehmen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Feri Yvonne, Friedl,
Hadorn, Heim, Kiener Nellen, Marra, Masshardt, Munz, Piller
Carrard, Reynard, Schenker Silvia, Schwaab, Semadeni, Stei-
ert, Voruz (16)

15.3550 n Mo. Stolz. Frankenstärke. Rückgängigmachung 
der 2. Etappe der Swissmedic-Gebührenerhöhung  
(11.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Heilmittelgebührenverord-
nung (HGebV) so anzupassen, dass die Swissmedic-Gebühren
auf dem Stand von 2013 fixiert werden.
Mitunterzeichnende: Cassis, Eichenberger, Fiala, Gössi, Huber,
Merlini, Moret, Müller Walter, Noser, Pezzatti, Schilliger,
Schneeberger, Vitali, Wasserfallen (14)

15.3551 n Mo. Noser. Bürokratieabbau. Anhebung des 
Mindestzolls  (11.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Zollgesetz dahingehend
anzupassen, dass der Mindestzoll angehoben wird.

15.3552 n Po. Schmid-Federer. Mehr Schnupperlehrstellen 
bei den MINT-Berufen  (11.06.2015)
Der Bundesrat wird gebeten dem Parlament Bericht über die
Situation von Schnupper-Angeboten in den MINT-Berufen zu
erstatten und darzulegen, welche Möglichkeiten zur Steigerung
der Angebote er sieht.
Mitunterzeichnende: Amherd, Candinas, Glanzmann, Gmür,
Müller-Altermatt, Schläfli (6)

15.3553 n Po. Carobbio Guscetti. Voraussetzungen für eine 
funktionierende Energie-Lenkungsabgabe im 
Wohnbereich  (11.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen wie
die Lenkungsabgabe im Wohnbereich, insbesondere im Miet-
wohnungsbereich und Stockwerkeigentum, ausgestaltet werden
kann, damit sichergestellt ist, dass die Bewohnerinnen und
Bewohner ihren Strom- und Wärmeverbrauch tatsächlich selber
lenken können.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badran Jacqueline,
Birrer-Heimo, Friedl, Glättli, Hadorn, Heim, Kiener Nellen,
Marra, Müller Geri, Munz, Nordmann, Nussbaumer, Piller Car-
rard, Reynard, Schenker Silvia, Semadeni, Sommaruga Carlo,
Voruz (19)

15.3554 n Mo. Carobbio Guscetti. Massnahmen zur Förde-
rung des Zugangs zum Qualifikationsverfahren auch für 
Teilzeitangestellte  (11.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Schritte zu unterneh-
men, um auch Teilzeitangestellten nach Ablauf einer angemes-
senen Frist den Zugang zu den Qualifikationsverfahren im
Rahmen der Berufsbildung zu ermöglichen. Die Frist soll so
angesetzt sein, dass Teilzeitangestellte nicht diskriminiert wer-
den.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Chevalley,
Fehr Jacqueline, Feri Yvonne, Friedl, Hadorn, Hardegger, Heim,
John-Calame, Kessler, Kiener Nellen, Mahrer, Munz, Schenker
Silvia, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni, Sommaruga
Carlo, Steiert, Voruz (21)

15.3555 n Ip. Parmelin. Verantwortlichkeit des Experten für 
berufliche Vorsorge. Klärungen nötig  (11.06.2015)
Das Bundesgericht hat in einem Urteil vom 18. Dezember 2014
betreffend die BVG-Sammelstiftung "First Swiss Pension Fund"
die Verantwortlichkeit des Experten für berufliche Vorsorge so
erweitert, dass sie gewissermassen diejenige der Revisions-
stelle überlagert. Damit hat das Bundesgericht eine gewisse
Besorgnis und zahlreiche Fragen in der Welt der beruflichen
Vorsorge aufkommen lassen.
Ich erlaube mir deshalb, dem Bundesrat folgende Fragen zu
stellen:
1. Müssten die rechtlichen Grundlagen vom Bundesrat oder der
Oberaufsichtskommission nicht so angepasst werden, dass die
Rolle und die Verantwortung des BVG-Experten, besonders
bezüglich der materiellen Prüfung der Vermögensanlagen, prä-
ziser umschrieben werden, dies vor allem mit Blick auf die
Zuständigkeiten der Revisionsstelle?
2. Wie sind in diesem Zusammenhang die Rollen und Verant-
wortlichkeiten der Revisionsstelle und der regionalen Aufsichts-
behörden definiert?
3. Müsste der Bundesrat nicht zumindest in den gesetzlichen
oder reglementarischen Bestimmungen klar definieren, was der
"dauerhafte" Charakter der Pflichten des BVG-Experten im
Sinne des Bundesgerichtsurteils umfasst, insbesondere gegen-
über dem obersten Organ?
Mitunterzeichnende: Binder, Borer, Bugnon, Cassis, Frehner,
Graber Jean-Pierre, Grin, Humbel, Moret, Rime, Stahl,
Stolz (12)

15.3556 n Mo. Fehr Hans. Asyl für Verfolgte statt für 
Scheinasylanten  (11.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, rasch ein Asylkonzept vorzule-
gen mit dem Ziel, echten, an Leib und Leben bedrohten Flücht-
lingen Schutz zu gewähren - und unser Land für
Scheinasylanten unattraktiv zu machen. Dies mit folgenden
Schwerpunkten:
1. Neue Asylbewerber werden in einem der fünf bestehenden
Empfangs- und Verfahrenszentren (Chiasso, Vallorbe, Basel,
Kreuzlingen, Altstätten) untergebracht.
2. In diesen Zentren, die geschlossen geführt werden, bleiben
sie, bis die Asylverfahren (Ziel: innert 4-8 Wochen) rechtskräftig
abgeschlossen sind.
3. Es gibt nur eine einmalige Rekursmöglichkeit.
4. Nur anerkannte Flüchtlinge werden auf Kantone und
Gemeinden verteilt.
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Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amstutz, Binder, Borer, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Büchel
Roland, Büchler Jakob, Bugnon, Clottu, de Courten, Egloff,
Estermann, Flückiger Sylvia, Frehner, Freysinger, Gasche,
Geissbühler, Giezendanner, Gmür, Golay, Graber Jean-Pierre,
Grin, Guhl, Hausammann, Heer, Herzog, Hess Lorenz, Hurter
Thomas, Joder, Keller Peter, Killer Hans, Knecht, Landolt,
Lustenberger, Matter, Miesch, Mörgeli, Müller Thomas, Müri,
Nidegger, Pantani, Parmelin, Pieren, Quadri, Regazzi, Reimann
Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Rime, Ritter,
Romano, Rösti, Rusconi, Rutz Gregor, Schibli, Schwander,
Stahl, Stamm, Veillon, von Siebenthal, Walter, Winkler,
Wobmann (67)

15.3557 n Mo. Caroni. Obligatorisches Referendum für völ-
kerrechtliche Verträge mit verfassungsmässigem 
Charakter  (15.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Revision
der Bundesverfassung zu unterbreiten, welche für völkerrechtli-
che Verträge mit verfassungsmässigem Charakter ein obligato-
risches Referendum vorsieht.

15.3558 n Mo. Aeschi Thomas. Schweizerische Radio- und 
Fernsehgesellschaft. Mehr Transparenz und Beaufsichti-
gung durch eidgenössische Finanzkontrolle  (15.06.2015)
Revision des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen
(RTVG):
1. Artikel 23 bis 37 RTVG ("2. Kapitel: Schweizerische Radio-
und Fernsehgesellschaft") sollen dahingehend revidiert werden,
dass die SRG neu als spezialgesetzliche Aktiengesellschaft
(AG) organisiert wird.
2. Artikel 36 RTVG ("Finanzaufsicht") soll wie folgt angepasst
werden:
6 Das Departement informiert die Bundesversammlung jährlich
über die Konzernrechnung, sowie über die Jahresrechnung,
den Voranschlag, die Finanzplanung und den Jahresbericht der
SRG und der von ihr beherrschten Unternehmen.
7 Die SRG und die von ihr beherrschten Unternehmen unterste-
hen der Finanzaufsicht durch die Eidgenössische Finanzkon-
trolle gemäss dem Finanzkontrollgesetz vom 28. Juni 1967. Bei
der Ausübung der Finanzaufsicht respektiert die EFK die Medi-
enfreiheit und die Programmautonomie.

15.3559 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Geänderte Sicherheitslage. Uno-Sicherheitsrat  
(15.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, auf einen Beitritt der Schweiz
zum Uno-Sicherheitsrat zu verzichten und einen solchen
Beschluss in jedem Fall dem fakultativen Referendum zu unter-
stellen.
Sprecher: Büchel Roland

15.3560 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Neue weltpolitische Unsicherheiten und die 
Kandidatur der Schweiz für den Uno-Sicherheitsrat  
(15.06.2015)
In Bezug auf die in den letzten Jahren geänderte globale
Sicherheitslage und die Kandidatur der Schweiz im Uno-Sicher-
heitsrat wird der Bundesrat gebeten, folgende Fragen zu beant-
worten:

1. Dass die Schweiz für Terroristen in den letzten Jahren ein
potenzielles Angriffsziel geworden ist, hat u.a. mit dem ver-
mehrten internationalen, meist im machtpolitischen Schlepptau
der Grossmächte befindlichen Übereifer unserer Aussenpolitik
zu tun. Würde eine Einsitznahme im Uno-Sicherheitsrat dieses
Problem nicht weiter verschärfen?
2. Der Ukrainekonflikt hat gezeigt, dass Konflikte rasch aufflam-
men können und verschiedene geopolitische Interessen mass-
geblich zum Auseinanderfallen dieses Staates geführt haben.
Würde die Schweiz im Uno-Sicherheitsrat nicht automatisch
Partei ergreifen und sich im Geplänkel der Grossmächte auf die
eine oder andere Seite schlagen müssen, zumal auch die
Stimmenthaltung immer auch politische Signalwirkung haben
und eine Seite begünstigen wird?
3. Der "arabische Frühling" hat gezeigt, dass Umstürze und
Revolutionen zu neuen unübersichtlichen geopolitischen Situa-
tionen führen können. Wer heute verfeindet ist, ist morgen ver-
bündet. Rebellen werden zur Regierung, Regierungen werden
zu Staatsfeinden, Staatschefs zu Despoten und umgekehrt. Wie
will die Schweiz im Uno-Sicherheitsrat neutral bleiben, wenn
gegen solche Staaten und Akteure Sanktionen verhängt oder
schlimmstenfalls sogar militärische Interventionen beschlossen
werden?
4. Der Ost-West-Konflikt verschärft sich wieder. Sieht er auch
die Gefahr, dass die Uno als politische Organisation in diesem
machtpolitischen Kampf als Vehikel der Grossmächte zur Aus-
tragung ihrer Konflikte missbraucht werden kann und daher
eine Stimmabgabe oder auch Enthaltung im Uno-Sicherheitsrat
immer als politisches Signal für oder gegen einen anderen Staat
gedeutet werden könnte?
Sprecher: Reimann Lukas

15.3561 n Ip. Lehmann. Billag AG nun überflüssig  
(15.06.2015)
Mit der Annahme des RTVG am 14. Juni 2015 stellen sich neue
Fragen in Bezug auf die administrativen Hürden die nun abge-
baut werden können ja müssen. Insbesondere werden für die
Schweizer Betriebe bzw. Unternehmen die Mehrwertsteuer -
Zahlen herhalten und direkt beim EFD eingelesen, aufgrund
dieser Zahlen wird bekanntlich die Gebühr erhoben. Gleichzei-
tig wird bei allen natürlichen Personen mit einem Fixbetrag die
Gebühr eingezogen, vermutlich über die direkte Bundessteuer.
Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie viele der rund 300 Mitarbeitenden sind bis dato mit der
Erhebung von Radio- und Fernsehgebühren bei den Schweize-
rinnen und Schweizer beschäftigt gewesen? Aufgeteilt in
Arbeitsgebiete.
2. Wie viele Mitarbeitende der Billag AG haben sich bisher aus-
schliesslich mit Unternehmen beschäftigt, Kontrollen wer ist
gebührenpflichtig sowie die schweizweite Gerätekontrollen?
3. Was gedenkt er mit der nun überflüssigen Billag AG zu tun?
Wie und wann wird die Billag AG liquidiert?
4. Was passiert mit den Personen, die vermutlich nicht mehr
gebraucht werden - gibt es dazu einen Sozialplan oder werden
diese einfach telqel ins EFD transferiert?
5. Hat er bzw. die Swisscom ganz andere Ziele betreffend der
Billag AG und seinen Mitarbeitenden? Wenn ja welche?
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15.3562 n Ip. Graber Jean-Pierre. Erhaltung von Nebenli-
nien durch Anbindung an neue Linien: Angebotspolitik der 
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)  (15.06.2015)
Die SBB und andere Bahnunternehmen unseres Landes sind
sehr gut organisiert. Das Bahnverkehrsangebot ist bemerkens-
wert. Aber trotz dieser ausserordentlich guten Situation sind
Verbesserungen immer möglich.
Aus diesem Blickwinkel betrachtet möchte ich wissen, ob der
Bundesrat - als zuständige Behörde für die Festlegung der stra-
tegischen Ziele für die SBB - und die SBB selbst in Zusammen-
arbeit mit anderen Bahnunternehmen bereit sind:
a. Nebenlinien mit vereinten Kräften durch die Anbindung an
neue Linien zu erhalten?
b. Werden sie die Entwicklung von neuen attraktiven und kreati-
ven Angeboten fördern, die die Nachfrage stützen oder sogar
steigern können und den Interessen der Randregionen unseres
Landes entgegenkommen?
Mitunterzeichnende: Fridez, Gschwind, Hadorn, Heim (4)

15.3563 n Ip. Graber Jean-Pierre. Jurafrage: Berner Gros-
ser Rat verabschiedet Motion, die gleichzeitige Gemeinde-
abstimmungen verlangt  (15.06.2015)
Am 9. Juni 2015 wurde die Motion "Für eine rasche und faire
Gemeindeabstimmung" vom bernischen Grossen Rat mit 88 zu
56 Stimmen angenommen. Diese Motion der bernjurassischen
Ratsmitglieder Manfred Bühler (SVP), Francis Daetwyler (SP)
und Dave von Kaenel (FDP) fordert, dass die Gemeindeabstim-
mungen gemäss Artikel 10 der Absichtserklärung vom 20.
Februar 2012 alle am gleichen Tag durchgeführt werden. Der
Abgeordnete Manfred Bühler präzisierte dabei, dass die Grund-
satzfrage über den Wechsel zum Kanton Jura für alle Gemein-
den ausser Moutier durch eine Zusatzfrage mit ungefähr
folgendem Wortlaut ergänzt werden könnte: "Wollen Sie dem
Kanton Jura beitreten, wenn Moutier beitritt?"
Ich bitte den Bundesrat um die folgenden Auskünfte:
1. Ist die oben erwähnte Entscheidung des bernischen Grossen
Rats im Einklang mit der Absichtserklärung vom 20. Februar
2012 und dem in der kantonalen bernischen Gesetzgebung ver-
ankerten Grundsatz der Gemeindeautonomie?
2. Ist die oben erwähnte Zusatzfrage konform mit der schweize-
rischen Rechtsordnung?
Mitunterzeichnende: Rösti, von Siebenthal (2)

15.3564 n Ip. Fridez. Artenschutz im Sinne des Bundesge-
setzes über die Fischerei: Werden alle Massnahmen 
ergriffen?  (15.06.2015)
Mehrere in Schweizer Gewässern lebende Fischarten genies-
sen Artenschutz, manche durch die Berner Konvention sogar
auf europäischer Ebene. Dies gilt insbesondere für die Nase
(Chondrostoma nasus), die südwesteuropäische Nase (Para-
chondrostoma toxostoma) und den Apron (Zingel asper). Wie
dies bei der gesamten Fischfauna der Fall ist, nehmen die
Bestände dieser drei Arten seit mehreren Jahren konstant ab.
Als häufigste Ursachen für diese Abnahme werden Verschmut-
zung, Staudämme von Kraftwerken und Gewässerkorrekturen
genannt.
Gegenwärtig ist die Verschmutzung der Gewässer hauptsäch-
lich auf zunehmende Mikroverunreinigungen zurückzuführen,
die sich negativ auf die Fortpflanzung der Fische sowie auf die
Qualität und die Quantität der benthischen Makrowirbellosen-

Fauna, also auch auf das Nahrungsangebot, auswirken. Dieses
wird zusätzlich durch einen anderen Umstand eingeschränkt:
den drastischen Rückgang von Phosphor. Studien über die
Schweizer Seen zeigen klar, dass der konstant sinkende Phos-
phorgehalt die Primärproduktion einschränkt, was in einem star-
ken Rückgang der Fischbestände resultiert. Wie hoch ist der
Phosphorgehalt in unseren Flüssen?
Sind die möglicherweise immer stärker oligotrophen Schweizer
Wasserläufe ein Grund für den Fischrückgang in unseren Flüs-
sen?
Da die oben erwähnten Fischarten Schutzstatus haben, ver-
dient es diese Frage, geklärt zu werden. Die physikalische Was-
serqualität wird von den Kantonen kontrolliert, und es wäre
wahrscheinlich einfach, nach einem Zusammenhang zwischen
dem seit Jahren graduell rückläufigen Phosphorgehalt und der
Verringerung des Bestandes dieser geschützten Arten zu
suchen.
Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Wurden Untersuchungen dazu gemacht, wie sich eine Verrin-
gerung des Nahrungsangebots infolge der rückläufigen Primär-
produktion auf die Cypriniden und die Sofie auswirkt? Beide
Arten sind nach dem Bundesgesetz über die Fischerei
geschützt.
2. Wäre es angesichts der Beschwerde beim Europarat betref-
fend das Aussterben des Aprons im Doubs nicht ratsam,
zusätzlich zu anderen Massnahmen auch mögliche Auswirkun-
gen eines angepassten Nahrungsangebots auf diese Art zu
untersuchen? Dies wäre insbesondere mit Blick auf den oft
niedrigen Phosphorgehalt zu tun, der nun seit einigen Jahren im
schweizerischen Teil dieses grenzüberschreitenden Gewässers
gemessen wird.

15.3565 n Ip. Pantani. Zusammenarbeit zwischen Emp-
fangs- und Verfahrenszentren und dem Testzentrum in 
Zürich Altstetten  (15.06.2015)
Auf den 1. Januar 2014 hat der Bund in Zürich Altstetten ein
Testzentrum für Asylverfahren eröffnet mit dem klaren Ziel, die
Behandlung der Asylgesuche und die Beschwerdeverfahren zu
beschleunigen. Dieses Zentrum kann rund 500 Personen auf-
nehmen. Heute ist es eine Art Ventil für die anderen Empfangs-
zentren in der Schweiz.
In jüngster Zeit ist an Italiens Südküste eine sehr grosse Zahl
von Flüchtlingen gestrandet. Infolgedessen gelangen immer
mehr dieser Menschen an unsere Grenzen. Dadurch gerät das
Empfangszentrum in Chiasso mit seinen 134 Plätzen unter
Druck. Es muss an Wochenenden um die Öffnung von Zivil-
schutzanlagen ersuchen, damit es den Neuankömmlingen, die
in unserem Land um Asyl nachsuchen, ein Bett und Unterkunft
bieten kann. Am vergangenen Wochenende konnten wir rund
200 Personen unterbringen. Chiasso muss vor allem an den
Wochenenden eine Ausnahmesituation bewältigen. Diese Per-
sonen auf die andere Seite des Gotthards zu bringen, ist
schwierig, weil auch die anderen Empfangszentren an ihre
Kapazitätsgrenze gelangen. Die Lage wird sich im Sommer
erfahrungsgemäss nicht verbessern.
Deshalb frage ich den Bundesrat:
1. Stimmt es, dass das Testzentrum in Zürich Altstetten an den
Wochenenden geschlossen ist und an Sonn- und Feiertagen
keine neuen Personen aufgenommen werden?
2. Wenn ja, warum?
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3. Wenn ja, wird im Namen der interkantonalen Solidarität in
Betracht gezogen, dem Tessin und insbesondere Chiasso bei
der Bewältigung dieses grossen Zustroms an Flüchtlingen zu
helfen und diese unverzüglich auf die Alpennordseite zu brin-
gen?
Mitunterzeichner: Quadri (1)

15.3566 n Mo. Fehr Hans. Kein Asyl für Migranten aus 
Eritrea  (16.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Staatssekretariat für Migra-
tion dahingehend anzuweisen, dass Asylgesuche von Personen
aus Eritrea grundsätzlich abgelehnt werden.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amstutz, Binder, Borer, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Büchel
Roland, Bugnon, Clottu, de Courten, Egloff, Estermann, Flücki-
ger Sylvia, Frehner, Freysinger, Giezendanner, Golay, Graber
Jean-Pierre, Grin, Hausammann, Heer, Herzog, Hurter Tho-
mas, Joder, Keller Peter, Killer Hans, Knecht, Matter, Miesch,
Mörgeli, Müller Thomas, Müri, Nidegger, Pantani, Parmelin, Pie-
ren, Quadri, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rösti, Rus-
coni, Rutz Gregor, Schibli, Schwander, Stahl, Stamm, von
Siebenthal, Walter, Wobmann (52)

15.3567 n Ip. Schneeberger. KMU-taugliche Lösung 
sichern. Eingeschränkte Revision verwesentlichen  
(16.06.2015)
Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme vom 8. Mai 2015 zur
Motion 15.3355 angekündigt, dass er gegen Ende 2015 die
Ergebnisse der Vernehmlassung zur Aktienrechtsrevision zur
Kenntnis nehmen und über das weitere Vorgehen beschliessen
wird. Dabei wird er auch inhaltliche Richtungsentscheide fällen,
u.a. betreffend dem Revisionsrecht und dem Revisionsauf-
sichtsrecht. Zum einen bestätigt der Bundesrat "widersprüchli-
che Aussagen" in der Vernehmlassung zu Aktienrechtsrevision,
zum zweiten sagt er, es wäre "verfahrensmässig verfrüht", ein-
zelne Aspekte in die Revision des Aktienrechts einzubeziehen.
Aus Sicht der Wirtschaft mehren sich klar die Stimmen, die
unter der bürokratischen Last immer neuer Ansprüche und
Anforderungen im Rahmen der Revision leiden. Klare Frage an
den Bundesrat:
1. In welchen Bereichen ist die Verwaltung bereit und offen, die
eingeschränkte Revision sicherzustellen - und zwar so, dass sie
wirklich unbürokratisch erfolgen kann?
2. Wann ist der richtige Zeitpunkt, dies einzubringen?
3. Um was für inhaltliche Richtungsentscheide handelt es sich
hier?
4. Wird die ganze Thematik des Revisionsrechts ebenfalls
angesprochen?
5. Welche Widersprüche müssen ausgeräumt werden, damit wir
einen Schritt vorwärts kommen?
6. Ist der Bundesrat zum jetzigen Zeitpunkt bereit, dem EJPD
einen allgemeinen Prüfauftrag zur Abklärung eines Revisions-
bedarfs insbesondere betreffend des Revisionsrechts und des
Revisionsaufsichtsrechts zu erteilen?
7. Ist er zumindest bereit, einen solchen Prüfauftrag effektiv in
Erwägung zu ziehen?
Es ist aus Sicht der Firmen nicht nachvollziehbar, dass die The-
matik so im Raum stehen bleibt - obwohl es offensichtlich ist,
dass Handlungsbedarf besteht.

15.3568 n Ip. Bourgeois. Verwendung finanzieller Mittel des 
Bundes zur Dopingbekämpfung  (16.06.2015)
Anlässlich der Veröffentlichung des Jahresberichts 2014 der
Stiftung Antidoping Schweiz stelle ich dem Bundesrat folgende
Fragen:
1. Der für Analysen und Forschung eingesetzte Betrag nimmt
seit 2010 stetig ab, obwohl das Parlament seinen Beitrag um 1
Million Franken erhöht hat, damit die Schweiz Doping wirksam
bekämpfen kann. Wie ist dieser Rückgang zu erklären und für
welche Zwecke wurden die zugewiesenen Mittel verwendet,
abgesehen von Analysen und Forschung?
2. Berichten zufolge werden Projekte der angewandten For-
schung im Ausland durchgeführt, besonders im Labor in Köln.
Werden öffentliche Mittel für die Finanzierung solcher For-
schungsprojekte verwendet? Wenn ja, in welcher Höhe und
weshalb? Gilt für die Analysen dasselbe?
3. Forschungsprojekte sollen seit 2010 sowohl mit dem Antido-
ping-Labor in Lausanne als auch mit Köln durchgeführt worden
sein. Welcher Anteil des Budgets für Forschung wurde diesen
beiden Standorten jeweils zugeteilt und nach welchen Kriterien?
4. Seit 2012 wurden alle Forschungsprojekte mit dem Labor in
Köln durchgeführt. Was hat die Stiftung Antidoping Schweiz
dazu bewegt, wo wir doch in der Schweiz ein Labor haben, des-
sen Kompetenzen weltweit anerkannt sind, insbesondere im
Zusammenhang mit dem biologischen Pass, der in Lausanne
entwickelt wurde.
5. Wie und von wem werden die Mittel für angewandte For-
schung zugeteilt?
Mitunterzeichnende: de Buman, Derder, Feller, Français, Ger-
manier, Hiltpold, Moret (7)

15.3569 n Ip. Regazzi. Führerausweis: Schweizerische und 
italienische Schiffe sollen wieder gleichbehandelt werden!  
(16.06.2015)
1. Wie rechtfertigt der Bundesrat die Ungleichbehandlung von
schweizerischen und italienischen Schiffen bezüglich der
Pflicht, einen Führerausweis zu besitzen, wie sie im Abkommen
zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf
dem Langensee und dem Luganersee mit der Änderung von
2010 vorgesehen ist?
2. Plant der Bundesrat Massnahmen, um diese diskriminie-
rende Situation zu beheben?
3. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass es nur schon
aus Gründen der Sicherheit angebracht wäre, die Bestimmung
in Artikel 78 der Binnenschifffahrtsverordnung (BSV) anzupas-
sen?
Mitunterzeichnende: Buttet, Cassis, Gschwind, Merlini, Pantani,
Quadri, Romano, Rusconi (8)

15.3570 s Ip. Eder. Wie stellt Swissmedic die Gleichbehand-
lung aller Zulassungsinhaber bei Überprüfungsverfahren 
von zugelassenen Arzneimitteln sicher?  (16.06.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Den Swissmedic Geschäftsberichten kann man entnehmen,
dass Überprüfungen der zugelassenen Arzneimittel in der Ver-
gangenheit nicht periodisch vorgenommen wurden. Nach wel-
chen Kriterien werden Arzneimittel ausgewählt und
Überprüfungsverfahren eingeleitet?
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2. Wie viele Überprüfungen wurden in den letzten fünf Jahren
eingeleitet? Wie viele davon wurden abgeschlossen? Wie viele
führten zu einem Entzug der Zulassung?
3. Wird den Zulassungsinhaber zu Beginn einer Überprüfung
kommuniziert, welche Kriterien und Guidelines zum Nachweis
der Wirksamkeit und Sicherheit angewendet werden?
4. Wie wird sichergestellt, dass in verschiedenen Überprüfungs-
verfahren gleiche und anerkannte Kriterien angewendet werden
und die Beurteilung im Einzelfall nicht vom Ermessen eines ein-
zelnen Reviewers abhängt?
5. Sieht der Bundesrat Klärungsbedarf bezüglich der Konkreti-
sierung der bestehenden Regeln und Prozesse?
Mitunterzeichnende: Altherr, Bieri, Bischofberger, Gutzwiller,
Keller-Sutter (5)

15.3571 n Mo. Reimann Lukas. Zulassung der 
Regenbogenforelle  (16.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Regenbogenforelle
(Oncorhynchus mykiss - alte Bezeichnung: Salmo irideos) in
allen dafür geeigneten Gewässern einzubürgern.

15.3572 n Po. Lehmann. Körperkult der Jugend. Anabolika, 
Lancierung von Programmen  (16.06.2015)
Ich bitte den Bundesrat einen Bericht zum Konsum und Handel
von Anabolika, insbesondere von Jugendlichen, zu erarbeiten.
In den Bericht sollen auch mögliche Programme aufgenommen
werden.

15.3573 n Mo. Freysinger. Schaffung einer Rechtsgrund-
lage für den Einsatz der Militärpolizei  (16.06.2015)
Die Militärpolizei verfügt über rund 160 polizeilich ausgebildete
Korpsangehörige und über gut 250 Sicherheitsfachleute. Die
Angehörigen der MP absolvieren neben den Ausbildungen in
der Armee die gleichen Polizeischulen und Lehrgänge wie die
Angehörigen der zivilen Polizeikorps und sind vergleichbar aus-
gerüstet. Ausser der Erwähnung in Artikel 100 Militärgesetz
(MG) vom 3. Februar 1995 (SR 510.10) existieren keine
Rechtsgrundlagen auf Gesetzesstufe. Die Verordnungen, wel-
che die Militärische Sicherheit betreffen, sind veraltet und
beschreiben nicht die normale Lage, sondern im Wesentlichen
den Assistenz und Aktivdienst. Aus diesem Grund entstehen
Unsicherheiten im Bereich der institutionellen Zusammenarbeit
mit den zivilen Polizeikorps und dem Grenzwachtkorps aber
auch hinsichtlich der Fähigkeiten der MP im Sicherheitsdienst
der Armee. Deshalb ist eine gesetzliche Grundlage zu schaffen,
die den Einsatz der MP für Assistenz- und Aktivdienst reguliert.
Mitunterzeichnende: Amaudruz, Borer, Brand, Clottu, Fehr
Hans, Giezendanner, Graber Jean-Pierre, Grin, Herzog, Hurter
Thomas, Müller Thomas, Müri, Nidegger, Reimann Lukas, Rei-
mann Maximilian, Rusconi, Schwander, Walter, Wobmann (19)

15.3574 n Mo. Freysinger. Führerausweis auf Probe: Ver-
hältnismässige Regelung bei Widerhandlungen während 
der Probezeit  (16.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 15a Absatz 4 des Stras-
senverkehrsgesetzes wie folgt zu ändern:
"Der Führerausweis auf Probe verfällt mit der zweiten schweren
oder mittelschweren Widerhandlung, die zum Entzug des Aus-
weises führt. "

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Borer, Brand, Clottu, Fehr
Hans, Giezendanner, Graber Jean-Pierre, Grin, Herzog, Müller
Thomas, Nidegger, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rus-
coni, Schwander, Walter, Wobmann (17)

15.3575 n Mo. Marra. (Wieder-)Eingliederung von Langzeit-
arbeitslosen im Rahmen der besseren Nutzung von schwei-
zerischen Arbeitskräften  (16.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der Umsetzung von
Artikel 66 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG), der
für Arbeitslose eine längere Ausbildung vorsieht, für Langzeitar-
beitslose gemeinsam mit Pilotkantonen ein System der (Neu-
)Ausbildung und der beruflichen Grundbildung auszuarbeiten.
Dabei sollen Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe und andere
Leistungserbringer von Bund und Kantonen im Bereich der
Berufsbildung einbezogen werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Carobbio
Guscetti, Friedl, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Munz, Sch-
waab, Sommaruga Carlo, Voruz (12)

15.3576 n Mo. Marra. Verstösse gegen das Bundesgesetz 
gegen die Schwarzarbeit und Verstösse im Zusammenhang 
mit den flankierenden Massnahmen – ein Monitoring 
schaffen  (16.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, ein Monitoring aufzubauen,
damit sich die Situation bezüglich der Schwarzarbeit und der
festgestellten Verstösse im Zusammenhang mit den flankieren-
den Massnahmen einschätzen lässt und damit Präventions-
massnahmen ergriffen und Vergleiche angestellt werden
können. Dieses Monitoring soll eine Evaluation in allen Kanto-
nen ermöglichen. Dabei sind besonders die folgenden Informa-
tionen zu erheben: die Zahl der durchgeführten Kontrollen und
wer diese tätigt, die Zahl der festgestellten Verstösse und die
betroffene Branche sowie die Folgen für die Arbeitgebenden
und Arbeitnehmenden, die in flagranti erwischt werden.
Das Monitoring muss den besonderen Umständen der einzel-
nen Kantone Rechnung tragen (z. B. die Nähe zur Grenze, die
Struktur des Arbeitsmarktes und das Wirtschaftsgefüge). Diese
Unterschiede sind bei der Interpretation der Ergebnisse des
Monitorings in angemessener Weise zu berücksichtigen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Birrer-
Heimo, Carobbio Guscetti, Friedl, Hadorn, Heim, Jans, Kiener
Nellen, Munz, Schwaab, Sommaruga Carlo, Voruz (13)

15.3577 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Finanzierung der Strasseninfrastruktur und 
ökologische Steuerreform: Ist es nicht Zeit, alles neu zu 
überdenken?  (16.06.2015)
Jeder Tag lässt uns verschiedene Nebenwirkungen des SNB-
Entscheids zur Aufhebung des Mindestkurses zum Euro spü-
ren.
Jetzt können wir die Folgen eines starken Frankens angesichts
der rückläufigen Erträge aus der Treibstoffsteuer durch den
"umgekehrten Tanktourismus" besser fassen (250-350 Millionen
weniger für 2015). Dieser Umstand stellt infrage, ob die vom
Bundesrat gewählte Strategie zur Finanzierung der Strassenin-
frastruktur realisierbar ist und ob seine Projekte zur ökologi-
schen Steuerreform auch sachdienlich sind. Daher stelle ich
folgende Fragen:
1. Wie will der Bundesrat in Anbetracht der neuen Ausgangs-
lage die nahezu unlösbare Aufgabe angehen, erforderliche
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finanzielle Mittel für die Strasseninfrastrukturen aufzubringen,
ohne dabei ganze Zweige unserer schon schwer belasteten
Wirtschaft mit zusätzlichen Steuern zu ruinieren?
2. Wie will der Bundesrat die neuen Faktoren, nämlich den star-
ken Franken und die dauerhaft tiefen Mineralölpreise, in seine
Gesamtstrategie für die Mineralölbesteuerung einbinden?
3. Kann der Bundesrat die Auswirkungen der zur Finanzierung
des NAF vorgesehenen Erhöhung der Mineralölsteuern so prä-
zise wie möglich beziffern, seien diese mit anderen geprüften
Varianten von Klimaabgaben kombiniert oder nicht, und zwar
auf:
a. die Schweizer Wirtschaft ganz allgemein?
b. die Erträge aus der direkten Bundessteuer und die Einnah-
men der Sozialversicherungen (ALV, AHV usw.) infolge von
Arbeitsplatzverlusten?
c. die Mehrwertsteuererträge, aufgrund der Zunahme des
umgekehrten Tanktourismus?
4. Hat der Bundesrat, abgesehen von den bereits absehbaren
Mineralölsteuerausfällen, bereits beziffert, welche Mehrwert-
steuerausfälle sich infolge dieses umgekehrten Tanktourismus
und der Verkaufseinbussen von Tankstellenshops ergeben?
5. Hat der Bundesrat bereits eine zahlenmässige Einschätzung
darüber, wie hoch die Verluste beim Tabakverkauf sind und wel-
che finanziellen Folgen sich daraus für die AHV ergeben?
6. Was hält der Bundesrat vom Vorschlag, die Mineralölsteuer
um 6 Rappen pro Liter zu senken, um dem umgekehrten Tank-
tourismus entgegenzuwirken?
7. Ist der Bundesrat bereit, seine Projekte für eine ökologische
Steuerreform zu überdenken, da ein Alleingang in dieser Hin-
sicht die Wirtschaft unseres Landes an die Wand zu fahren
droht?
Sprecher: Parmelin

15.3578 n Po. Heim. Gewalt im Alter. Nationale Strategie zur 
Bekämpfung von Gewalt gegenüber älteren Menschen  
(17.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament Vorschläge für
eine nationale Strategie zur Bekämpfung von Gewalt im Alter
vorzulegen und allfällige nötige rechtliche Voraussetzungen auf-
zuzeigen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Friedl, Gilli,
Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Hardegger, Häsler, Ingold, Joder,
Kiener Nellen, Lohr, Masshardt, Meier-Schatz, Munz, Schenker
Silvia, Streiff, Tschäppät (23)

15.3579 n Ip. Fraktion BD. Schutz des einheimischen Trans-
portgewerbes. Verbesserte Durchsetzung des 
Kabotageverbots  (17.06.2015)
Zum Schutz des einheimischen Transportgewerbes besteht ein
Kabotageverbot. Ein ausländisches Fahrzeug darf in der
Schweiz keine Waren laden, die es in der Schweiz wieder
ablädt. Die Umgehung dieses Verbots bereitet aber dem einhei-
mischen Gewerbe zunehmend Sorgen, welche sich mit der
Frankenstärke zusätzlich verschärft haben. Wir bitten den Bun-
desrat deshalb um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie beurteilt er die Wirkung des Kabotageverbots in der Pra-
xis? Welche Entwicklung zeigen die Zahlen der aufgedeckten,
bzw. geahndeten Missbräuche?

2. Welche Mittel stehen dem Bund zur Durchsetzung des Kabo-
tageverbots zur Verfügung? Entsprechen die Ressourcen dem
Bedarf?
3. Wie gestaltet sich diesbezüglich die departements-, bzw.
ämterübergreifende Zusammenarbeit und welche Kooperatio-
nen bestehen mit den kantonalen Behörden?
4. Wo sieht er Optimierungspotenzial zu einem besseren
Schutz des einheimischen Transportgewerbes und welche
Massnahmen sind dazu notwendig?
5. Bestehen Möglichkeiten, unter Einbezug der Strassentrans-
port-Verbände, wie z. B. Les Routiers Suisses oder ASTAG, die
Kontrollmassnahmen zu verbessern und bessere Vorgaben für
kantonale Kontrollorgane zu erarbeiten?
Sprecher: Landolt

15.3580 n Mo. Landolt. Bürokratieabbau bei der Mehrwert-
steuer. Anerkennung von elektronischen Rechnungen  
(17.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen, wel-
che die Anerkennung von elektronisch ausgetauschten Rech-
nungen bei der Mehrwertsteuer ermöglichen, bzw. gegenüber
heute deutlich vereinfachen.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amherd, Badran Jacque-
line, Bäumle, Bortoluzzi, Candinas, Caroni, Darbellay, de Cour-
ten, Egloff, Eichenberger, Fässler Daniel, Feller, Flückiger
Sylvia, Fluri, Frehner, Gasche, Gasser, Giezendanner, Glanz-
mann, Gmür, Grossen Jürg, Guhl, Hassler, Hess Lorenz, Hurter
Thomas, Jans, Knecht, Lehmann, Maier Thomas, Markwalder,
Miesch, Müller Walter, Noser, Nussbaumer, Pezzatti, Portmann,
Quadranti, Regazzi, Rime, Ritter, Romano, Rutz Gregor, Schilli-
ger, Schmid-Federer, Schneeberger, Schneider-Schneiter,
Schwander, Siegenthaler, Stahl, Vitali, Walti Beat, Wasserfallen,
Winkler (54)

15.3581 n Po. Fraktion BD. Prüfung eines Staatsfonds  
(17.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Schaffung eines Staatsfonds
zu prüfen und dem Parlament entsprechende Realisierungs-
möglichkeiten ebenso wie deren Vor- und Nachteile aufzuzei-
gen.
Sprecher: Landolt

15.3582 n Ip. Schneeberger. Licht im Dunkel bei der Zulas-
sung von Medikamenten  (17.06.2015)
Die Transparenz über die Anzahl und Art der Gesuche welche
via Artikel 13 HMG erfolgen, ist heute ungenügend. Swissmedic
publiziert zwar in ihrem Jahresbericht die Anzahl der Gesuche
nach Artikel 13, es besteht jedoch keine Transparenz, bei wie
vielen dieser Gesuch es sich um rein generische Produkte
respektive "normale" Gesuche (für welche der Art. 13 eingeführt
wurde) handelt.
Zur Beurteilung wie weit der Artikel 13 im Sinne der Gesetzge-
bung gelebt wird, ist es erforderlich eine Datenmatrix zu haben
aus welcher hervorgeht, wie viele Gesuche von den Typen:
Neue Wirksubstanz, neue Indikation, wesentliche Änderung,
Orphan Drugs, bekannte Wirkstoffe Original und bekannte Wirk-
stoffe generisch durch Swissmedic bearbeitet wurden und wie
viele davon jeweils ohne Teilbegutachtung gutgeheissen, mit
Teilbegutachtung gutgeheissen und abgewiesen wurden.
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Um die Entwicklung über die letzten Jahre zu erkennen, sollten
diese Daten über 3 Jahre (2012/13/14), die wohl vorhanden
sind, rasch publiziert werden.
1. Wieso werden diese Daten nicht aktiv und offen publiziert?
2. Wie entwickeln sich die Trends aufgeschlüsselt nach Jahren
und Produktkategorien?
3. Erachtet das BAG und die Swissmedic diese Aufschlüsse-
lung denn nicht als wichtig, damit eine korrekte und vor allem
erfolgreiche Umsetzung von Artikel 13 überprüft werden kann?

15.3583 n Po. Nordmann. Ursachen des leicht rückläufigen 
Stromverbrauchs in den letzten Jahren  (17.06.2015)
Zwischen 1995 und 2010 ist der Nettostromverbrauch (klimabe-
reinigt) jährlich um etwa 1,5 Prozent gestiegen. Zu Beginn die-
ser Periode war dieses Wachstum noch höher. Seit 2011 ist
hingegen ein jährlicher Rückgang von fast 0,5 Prozent (klima-
bereinigt) zu verzeichnen. Angesichts der starken Bevölke-
rungs- und Wirtschaftsdynamik scheint diese Trendwende
unerklärlich, umso mehr, als in Europa dieselbe Entwicklung zu
beobachten ist. Der Bundesrat wird beauftragt, eine Analyse
der massgeblichen Faktoren dieser Entwicklung vorzulegen,
seien diese wirtschaftlicher, technologischer oder anderer
Natur. Dabei sollte er diese Entwicklung und deren Ursachen
mit jenen des fossilen Energieverbrauchs vergleichen.
Mitunterzeichnende: Chopard-Acklin, Jans, Müller-Altermatt,
Nussbaumer, Rime, Wasserfallen (6)

15.3584 n Ip. Sommaruga Carlo. Wirtschaftsmodell zur 
Berechnung von Mietzinsanpassungen aufgrund von 
Änderungen des Referenzzinssatzes: Änderung der 
VMWG?  (17.06.2015)
Am 1. Juni 2015 gab das Bundesamt für Wohnungswesen eine
Senkung des hypothekarischen Referenzzinssatzes von 2 auf
1,75 Prozent bekannt und teilte gleichzeitig mit, dass sich dar-
aus für Mieterinnen und Mieter ein Senkungsanspruch von 2,91
Prozent ergibt. Die Mietzinssenkung von 2,91 Prozent stützt
sich auf die VMWG, die in Artikel 13 regelt, in welchem Verhält-
nis die mietrechtlich massgebenden Hypothekarzinse bei einer
Referenzzinssenkung herabzusetzen sind. Doch die Mietzinsre-
duktionen gemäss VMWG werden nach einem Wirtschaftsmo-
dell berechnet, das Ende der 1980er-Jahre entwickelt wurde.
Grundlage dieses Modells sind die Lage am Immobilienmarkt
und wirtschaftliche Erhebungen zur Struktur der Finanzierung
von Immobilien und damit der durchschnittliche wirtschaftliche
Nutzen, den Vermieterinnen und Vermieter aus den Mieteinnah-
men ziehen.
Gemäss diesem Modell dient die Miete zu 70 Prozent zur Dek-
kung der Finanzierungskosten und der Investitionen, während
30 Prozent zur Deckung der übrigen Kosten eingesetzt werden.
Der Anteil von 70 Prozent wird seinerseits wieder aufgeteilt: 60
Prozent (d. h. 42 Prozent der Gesamtmiete) werden zur Dek-
kung der Hypothekarkosten genutzt und 40 Prozent (d. h. 28
Prozent der Gesamtmiete) als Eigenkapitalrendite.
Die Senkung des Referenzzinssatzes um 0,25 Prozentpunkte,
von 2 auf 1,75 Prozent, entspricht einer durchschnittlichen
Hypothekarzinssenkung von 12,5 Prozent (0,25 % / 2 %). Diese
Senkung von 12,5 Prozent ergibt für den Mietkostenanteil von
42 Prozent (Deckung der Hypothekarkosten) eine Mietzinssen-
kung von 5,25 Prozent und nicht von 2,91 Prozent wie die
VMWG vorsieht. Aufgrund der VMWG verlieren die Mieterinnen

und Mieter 2,34 Prozent ihres Senkungsanspruchs. Und die
Vermieterinnen und Vermieter werden entsprechend reicher.
Deshalb stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Stimmt es, dass das Wirtschaftsmodell, das den Zahlen der
VMWG zugrunde liegt, von einem Immobilienmarkt ausgeht, in
dem 28 Prozent der Mieteinnahmen der Eigenkapitalrendite
zufliessen?
2. Stimmt es, dass die Mietzinssenkung aufgrund der Senkung
des Referenzzinssatzes von 2 auf 1,75 Prozent gemäss dem
zugrundeliegenden Modell eigentlich 5,25 Prozent betragen
müsste?
3. Warum hat das WBF, im vollen Bewusstsein dieses Sachver-
halts, nicht sofort gehandelt und eine Änderung der VMWG vor-
geschlagen?
4. Hat das WBF ein neues Wirtschaftsmodell entwickelt - ohne
dies öffentlich bekannt zu machen - das die Untätigkeit rechtfer-
tigen würde?
5. Gedenkt der Bundesrat, die wirtschaftlichen Rechte der Mie-
terinnen und Mieter zu wahren und die VMWG anzupassen?
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Gysi, Hadorn, Kiener
Nellen, Marra, Munz, Schwaab (7)

15.3585 n Ip. Sommaruga Carlo. Unterstützung der humani-
tären Operation von MOAS zur Rettung von Flüchtlingen im 
Mittelmeer  (17.06.2015)
Seit mehreren Jahren wachsen die Migrationsströme nach
Europa. Ursachen sind namentlich bewaffnete Konflikte, beson-
ders in Syrien, im Irak und in Palästina, diktatorische Regimes,
vor allem in Eritrea, und die katastrophale wirtschaftliche Lage
weiter Bevölkerungsteile Afrikas südlich der Sahara. Im Jahr
2014 überquerten mehr als 200 000 Menschen das Mittelmeer,
um nach Europa zu gelangen, allein 170 000 davon erreichten
Italien. Und im Jahr 2015 rechnet Italien nur schon auf eigenem
Territorium mit mindestens 200 000 Flüchtlingen. Aufgrund der
prekären Bedingungen bei der Mittelmeerüberquerung, die von
skrupellosen Schleppern kontrolliert wird, hat sich das Mittel-
meer in ein riesiges Massengrab verwandelt! Es ist von über 20
000 Toten in den letzten 10 Jahren die Rede.
Mit der Marineoperation "Mare Nostrum", die von Italien ins
Leben gerufen wurde, konnten Tausende von Menschenleben
gerettet werden. Die europäische Mission "Triton" der Agentur
Frontex, die Mare Nostrum abgelöst hat, kann auch nach ihrer
Erweiterung nicht alle Notsituationen bewältigen. Eine überwie-
gend privat finanzierte Nichtregierungsorganisation, MOAS -
Migrant Offshore Aid Station - mit Sitz in Malta, hat sich mit
erheblichen finanziellen und materiellen Mitteln wie z. B. einem
Boot, Helikoptern, Drohnen und vielen Helferinnen und Helfern
stark in der Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer engagiert.
Heute hat diese Nichtregierungsorganisation mehrere tausend
gerettete Menschenleben in ihrer Bilanz aufzuweisen, allein am
7. Juni 2015 kamen weitere 297 Rettungen dazu.
Bei der Durchführung von Gesundheitskontrollen arbeitet
MOAS mit international anerkannten NGOs zusammen, darun-
ter auch Ärzte ohne Grenzen. MOAS wird sogar aufgeboten,
wenn die verfügbaren Schiffe von Triton nicht ausreichen.
Anfang Mai 2015 hat auch die Seenotleitstelle MRCC in Rom
ein Rettungsteam von MOAS zu einem Boot beordert, das in
Seenot geraten war. Die Aktionen der MOAS stellten für die
Aktionen von Frontex nie eine Behinderung dar.
In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, die folgen-
den Fragen zu beantworten:
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1. Kennt der Bundesrat die MOAS und ihre Aktivitäten?
2. Wie beurteilt der Bundesrat diese NGO und ihren humanitä-
ren Einsatz für die Rettung von Leben?
3. Wäre der Bundesrat angesichts der von MOAS geleisteten
humanitären Arbeit bereit, eine solche NGO im Rahmen seiner
Politik der humanitären Hilfe zu unterstützen? Wenn ja, in wel-
cher Frist? Wenn nein, warum nicht?
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Friedl,
Gysi, Hadorn, Heim, Kiener Nellen, Marra, Munz, Schenker Sil-
via, Schwaab (11)

15.3586 n Mo. Sommaruga Carlo. Internationale Sportver-
bände: Für eine klare Trennung von Aktivitäten mit ideel-
lem Zweck und solchen mit gewinnorientiertem Zweck  
(17.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Revision des Vereinsrechts
vorzulegen, in der zwischen Tätigkeiten mit ideellem Zweck und
Tätigkeiten mit gewinnorientiertem Zweck unterschieden wird
und mit der den internationalen Sportverbänden jegliche Art von
kaufmännischem Gewerbe verboten wird. In seinem Gesetzge-
bungsprozess prüft der Bundesrat, ob diese Unterscheidung
generell oder erst ab einer bestimmten finanziellen Grenze zur
Anwendung kommen soll.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Feri
Yvonne, Friedl, Gysi, Hadorn, Heim, Kiener Nellen, Marra, Mas-
shardt, Schwaab (11)

15.3587 n Ip. Feller. Warum wird ein Teil des AHV-Vermö-
gens in den USA verwaltet?  (17.06.2015)
Die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO sind für die zentrale Geld- und
Vermögensverwaltung dieser drei Sozialversicherungen zustän-
dig. Dieses Vermögen beläuft sich auf über 35 Milliarden
(Stand: 31. März 2015). Die Ausgleichsfonds werden durch Bei-
träge von Arbeitgebern, Arbeitnehmenden, Selbstständigerwer-
benden sowie von Steuerpflichtigen finanziert.
Kürzlich haben die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO ihren Jahresbe-
richt 2014 publiziert. In diesem werden - zum ersten Mal! - die
externen Mandate zur Vermögensverwaltung erwähnt. Daraus
geht hervor, dass die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO insgesamt
25 Mandate extern vergeben haben. Davon wurden 11 Mandate
an Verwaltungen in der Schweiz vergeben, während deren 14
auf Verwaltungen in angelsächsischen Ländern entfallen, in
Grossbritannien und in den USA (New York, Boston, Pasadena,
San Francisco usw.). Zur Höhe der den einzelnen Verwaltungen
anvertrauten Vermögenswerte sind keine Angaben vorhanden.
1. Erachtet es der Bundesrat als vernünftig, dass die Mehrheit
der Vermögensverwaltungsmandate an Verwaltungen in
Grossbritannien und in den USA vergeben wird? Muss daraus
geschlossen werden, dass es in der Schweiz und in Kontinen-
taleuropa nicht genügend Vermögensverwaltungen mit den
erforderlichen Kompetenzen gibt?
2. Ist der Bundesrat im Sinne der Transparenz bereit, dem Par-
lament die Höhe der Vermögenswerte anzugeben, die den ein-
zelnen externen Verwaltungen anvertraut sind?
3. Mussten Verwaltungsrätinnen und -räte, Mitglieder der
Geschäftsleitung und Mitarbeitende der Ausgleichsfonds AHV/
IV/EO im Jahr 2014 oder früher in die USA reisen, da ein Teil
der Vermögens der AHV, der IV und der EO dort verwaltet wird?
Wenn ja, wie oft?
4. Wurden die Mandate mit den Verwaltungen in Grossbritan-
nien und in den USA nach schweizerischem, britischem oder

amerikanischem Recht abgeschlossen? Wo ist der Gerichts-
stand im Streitfall?

15.3588 n Mo. Pfister Gerhard. Geburtsgebrechen und 
schwere Erkrankungen bei Kindern. Trennung von Behand-
lungs- und Finanzierungsentscheid  (17.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die KVV um einen Artikel 71c
wie folgt zu ergänzen:
1. Die Vergütung von bei Kindern angewandten Arzneimitteln
und von Arzneimitteln der Geburtsgebrechenmedikamentenliste
erfolgt gegenüber dem Patienten ausnahmslos und vollumfäng-
lich.
2. Die Gesamtkurkosten werden zwischen Pharmaunterneh-
men und Versicherern festgelegt. Wenn sich Krankenversiche-
rer und Pharmaunternehmen nicht einigen können, ruft der
Krankenversicherer das zuständige Schiedsgericht an. Dessen
Urteil ist endgültig. Das Departement bestimmt die Schiedsge-
richtsordnung und genehmigt die Prozessordnung des Schieds-
gerichts.
3. Das Schiedsgericht setzt sich aus zwei Vertretern der Kran-
kenkassenverbände, zwei Vertretern der Ärzteschaft (Pädiatrie
und Onkologie) und zwei Vertretern der Pharmaindustrie
zusammen, die gemeinsam den Schiedsgerichtspräsidenten
bestimmen.
4. Die Kosten gemäss Schiedsspruch tragen die betroffenen
Versicherer. Versicherer und Pharmaunternehmen äufnen
einen Fonds. Dieser speist ein zusätzliches Bonus-Malus-
System, das das unnötige Anrufen des Schiedsgerichts oder
die missbräuchliche Preisnachlassverweigerung verhindert. Die
Verhandlungen des Gerichts sind öffentlich. Die Prozessord-
nung des Schiedsgerichts regelt die Einzelheiten des Verfah-
rens.

15.3589 n Ip. Heim. Stromnetzkosten. Wettbewerbsnach-
teile belasten unsere Industrie und gefährden Arbeitsplätze 
und Lehrstellen  (17.06.2015)
1. Ist der Bundesrat bereit, in einem Bericht aufzuzeigen in wel-
chen Punkten insgesamt und aus welchen Gründen die einhei-
mische Industrie im Vergleich zu den umliegenden Ländern
Wettbewerbsnachteile hinsichtlich der Deckung ihres Strombe-
darfs erfahren?
2. Ist er bereit, Massnahmen zu prüfen und der Bundesver-
sammlung zu unterbreiten, die der Industrie in der Schweiz, ins-
besondere der stromintensiven Industrie für ihren Strombedarf
die bestehenden Wettbewerbsnachteile aufheben und ähnlich
attraktive Rahmenbedingungen hinsichtlich der Netzkosten und
Abgaben gewähren, wie es ihre Konkurrenten in den umliegen-
den Ländern haben?
3. Stimmt er der Aussage eines Vertreters der Netzgesellschaft
Swissgrid zu, wonach die deutsche Industrie in einem Mass von
Abgaben befreit wird, dass diese schliesslich hinsichtlich der
Kostenbelastung die günstigeren Bedingungen hat als die
Schweizer Industrie?
4. Welches sind die Gründe, dass die Leitungskapazitäten an
der Nordgrenze der Schweiz zu bestimmten Zeiten so knapp
sind, dass diese teuer versteigert werden und damit gerade die
stromintensive Industrie mit noch höheren Stromkosten belastet
sind. Und was wäre dagegen zu unternehmen, was sieht der
Bundesrat vor?
5. Offenbar ist das Market Coupling ein europaweit genutztes
System zur intelligenten Verwaltung der Netzengpässe. Wie
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stehen die Chancen, dass auch die Schweiz davon profitieren
kann und die Kosten der Grossverbraucher sinken?
6. Die Schweiz ist eine Stromdrehscheibe und ein Durchlei-
tungsland. Warum haben nur die Endverbraucher und damit die
Industrie die Netzkosten zu berappen, nicht aber der Stromhan-
del?
Mitunterzeichnende: Borer, Fluri, Hadorn, Müller-Altermatt,
Schläfli, Wobmann (6)

15.3590 n Ip. Streiff. Uno-Blauhelme im Visier  (17.06.2015)
Paula Donovan, Co-Direktorin der Hilfsorganisation Aids-Free
World, machte vor ein paar Wochen einen Bericht über skanda-
löse Missbrauchspraktiken von Uno-Soldaten publik. Soldaten
als auch die zivilen Helfer werden bezichtigt, sich bei Blauhelm-
einsätzen regelmässig der sexuellen Ausbeutung und des
Missbrauchs schuldig zu machen. Der erwähnte Bericht enthält
unerträgliche Schilderungen von Opfern über nicht enden wol-
lende brutale Einzelheiten. Kinder beschreiben furchtbare
Dinge, die bewaffnete Männer gegen geringe Mengen von
Essen von ihnen verlangen.
Uno-Ermittler haben diese und ähnliche Berichte über Kindes-
missbrauch im Mai und Juni 2014 von mehreren Jungen in der
Zentralafrikanischen Republik gehört.
Als "streng vertraulich" markierte Mitteilungen zeigen auf, dass
ranghohe Uno-Beauftragte für Menschenrechte den Anschuldi-
gungen, die ihre eigene Behörde gesammelt hatte, über Monate
hinweg nicht nachgingen.
Bisher fehlt es an einer Richtschnur für den Umgang mit Vor-
würfen des Kindesmissbrauchs. Sogar als französische Gen-
darmen bei den UN-Blauhelmen in Zentralafrika auftauchten,
um den Vorwürfen nachzugehen, wurde ihnen gesagt, sie müs-
sten sich über die angemessenen UN-Kanäle an die Menschen-
rechtsbehörde in Genf wenden.
Der Bundesrat wird gebeten Stellung zu nehmen zu folgenden
Fragen:
1. Wie engagiert sich die Schweizervertretung in der Uno für die
Strafverfolgung der Täter, für Prävention und für die Betreuung
der Kinder?
2. Sieht er weitere Möglichkeiten und Ressourcen wie sich die
Schweiz aktiv in der Bekämpfung dieser schrecklichen "Norma-
lität" der Ausbeutung von Kindern durch UN-Personal beteiligen
kann?
Mitunterzeichnerin: Ingold (1)

15.3591 n Ip. Streiff. Gegen die Verschwendung von 
Lebensmitteln  (17.06.2015)
Mit einem Gesetz geht Frankreich gegen die Verschwendung
von Lebensmitteln vor. In seltener Einmütigkeit beschloss das
Parlament letzten Monat, dass künftig der Grosshandel unver-
kaufte Nahrungsmittel nicht mehr wegwerfen darf. Insbeson-
dere wird es den Lebensmittelhändlern verboten, ihre
unverkaufte Ware für den Konsum ungeeignet zu machen.
Die beschlossenen Massnahmen beinhalten, dass die Händler
jegliche Verschwendung vermeiden müssen: Unverkaufte Ware
soll gespendet, als Tiernahrung genutzt oder als Kompost für
die Landwirtschaft verwendet werden. Supermärkte mit einer
Fläche von mehr als 400 Quadratmetern werden verpflichtet,
ein Abkommen mit einer karitativen Organisation für Lebensmit-
telspenden zu schliessen. An Schulen soll zudem Unterricht

gegen die Verschwendung von Lebensmitteln in den Lehrplan
aufgenommen werden.
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie beurteilt er die Situation und den Handlungsbedarf
bezüglich Lebensmittelverschwendung in der Schweiz?
2. Existieren statistische Angaben wie viele Lebensmittel von
Herr und Frau Schweizer jährlich weggeworfen werden und
welchem Gegenwert dies entspricht?
3. Welche mögliche Szenarien sieht der Bundesrat zur drasti-
schen Verringerung bzw. Halbierung der Lebensmittelver-
schwendung?
4. Kann er sich vorstellen, dass sich der Bund unterstützend
oder gar koordinierend in einem entsprechenden Projekt von
Wirtschaft und Verbänden engagiert?
Mitunterzeichnerin: Ingold (1)

15.3592 n Ip. Streiff. Zwangsprostitution im Asylwesen  
(17.06.2015)
Eine unbekannte Anzahl von jungen Frauen, die das Mittelmeer
überqueren um im Westen und Norden ein besseres Leben zu
finden werden stattdessen von Menschenhändlern und ihren
Komplizen der Zwangsprostitution zugeführt. Unter perfiden
Drohungen werden die Opfer gezwungen mit dem Erlös aus der
Zwangsprostitution horrend hohe Schlepper-Rechnungen zu
bezahlen. Eine Recherche des "Spiegel" förderte fürchterliche
Aussagen zu Facts zutage. Bereits auf der langen Reise nach
Europa werden die Frauen zur Prostitution gezwungen oder
sexuell missbraucht.
Die Menschenhändler verdienen inzwischen auch in den Asyl-
unterkünften gut an käuflichem Sex. Die Tarife, so haben
Flüchtlingshelfer von den verzweifelten Opfern erfahren, seien
dort günstig. Gelegentlich tauchen Männer auf den Fluren der
Wohnheime auf, die junge Frauen in die Zimmer begleiten. Wer
nachfragt, bekommt die Antwort, ein Freund sei zu Besuch.
Opferhilfeorganisationen aus verschiedenen Kantonen sowie
die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) wissen
von vergleichbaren Erfahrungen auch in der Schweiz und
berichten, dass die bekanntwerdenden Fälle lediglich die Spitze
des Eisbergs darstellen. "Die Dunkelziffer ist extrem hoch.
Unter den Tätern befinden sich sowohl Landsleute der Opfer als
auch Schweizer." Sie fordern nebst spezifischer Schulung des
Migrationspersonals die Herausnahme der Betroffenen aus
dem Asylprozess, um sie im Rahmen des Ausländergesetzes
legal zu betreuen.
Das SEM hat die Problematik erkannt und gibt bekannt, dass
für seine Mitarbeiter eine vertiefte Ausbildung vorgesehen sei,
welche unter anderem eine bessere Identifizierung der Opfer
gewährleisten soll.
Der Bundesrat wird gebeten folgende Fragen zu beantworten:
1. Teilt er die Auffassung, dass im Bereich Zwangsprostitution
im schweizerischen Asylwesen Handlungsbedarf besteht?
Wenn ja, wo ortet er Handlungsfelder?
2. Wie kann die Sicherheit der Frauen im Asylprozess und ihr
Schutz vor den erwähnten Ausbeutungen und Missbräuchen
verbessert und gewährleistet werden?
3. In welchen Settings, in welchem Umfang und in welchem
Zeitrahmen sind die vom SEM in Aussicht gestellten Schulun-
gen vorgesehen.
4. Wie stellt er sich zum Anliegen, die Betroffenen Frauen aus
dem Asylprozess herauszunehmen?
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Mitunterzeichnerin: Ingold (1)

15.3593 n Ip. Mahrer. Solide Grundlagen zur Planung der 
Luftfahrtentwicklung in Genf  (17.06.2015)
Anfangs 2015 hat das BAZL eine Prognose für den Luftverkehr
am Flughafen Genf veröffentlicht, die vom deutschen Büro
Intraplan erstellt wurde. 2030 sind demnach 25 Millionen Pas-
sagiere zu erwarten, im Vergleich zu 15 Millionen heute. Diese
Einschätzungen dienen als Grundlage für die Ausarbeitung des
Objektblatts zum Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) für
den Flughafen Genf und spielen eine entscheidende Rolle in
der Planung der Luftfahrtinfrastruktur. Seine Umsetzung könnte
gemäss Flughafen Genf 1,5 Milliarden Franken kosten.
Mitunterzeichnende: Glättli, Häsler, John-Calame, Leuenber-
ger-Genève, Rytz Regula, Thorens Goumaz, van Singer (7)

15.3594 n Ip. Maire Jacques-André. Jugendarbeitslosigkeit 
reduzieren und qualifizierte Fachkräfte fördern: Schnelle 
und tatkräftige Bundeshilfe zur Förderung von 
Brückenangeboten  (17.06.2015)
Das gemeinsame Ziel von EDK und Bund, die Zahl der
Abschlüsse auf der Sekundarstufe II auf 95 Prozent eines Jahr-
gangs zu erhöhen, ist noch in weiter Ferne.
In gewissen Sektoren entwickelt sich der Fachkräftemangel zu
einem ernsten Problem, und dieser Umstand wird sich aufgrund
der Einwanderungsbegrenzung weiter akzentuieren. Mehrere
Kantone sind zu Sparprogrammen gezwungen, die manchmal
auch den Bildungsbereich betreffen werden. Insbesondere die
Brückenangebote werden in Frage gestellt.
Angesichts dieser Umstände bitte ich den Bundesrat, zu erwä-
gen, die finanzielle Unterstützung für die Kantone anzupassen.
Die Bundesbeiträge werden nämlich basierend auf der Anzahl
Verträge zum Erwerb des EFZ oder EBA gewährt, dabei wer-
den die Brückenangebote jedoch nicht speziell berücksichtigt.
Deren Kosten werden nur bei der Berechnung des Globalbei-
trags des Bundes an die Berufsbildung berücksichtigt.
So erhalten Kantone, die in diesem Bereich sehr viel machen,
nicht mehr Beiträge als Kantone, die keine Brückenangebote
schaffen - und wenn Kantone im Bildungsbereich sparen müs-
sen, so sind sie versucht, in erster Linie bei den Brückenange-
boten zu sparen.
Diese Angebote ermöglichen aber vielen Jugendlichen, schuli-
sche Lücken zu schliessen und ihren Einstieg in die Berufsbil-
dung optimal vorzubereiten. Daher stelle ich dem Bundesrat
folgende Fragen:
1. Ist der Bundesrat nicht der Ansicht, dass die Brückenange-
bote zentral sind für die berufliche Eingliederung von schulisch
schwachen Jugendlichen und dass junge Frauen und Männer
so vor der Sozialhilfespirale bewahrt werden?
2. Ist der Bundesrat bereit, seine Unterstützung der Kantone zu
verstärken, damit sie solche Angebote aufrechterhalten und
weiterentwickeln können, sodass dadurch die Berufsbildung
einer möglichst grossen Zahl Jugendlicher gefördert wird?
3. Gedenkt der Bundesrat, seine Beiträge auch an Brückenan-
gebote zu binden, sodass die Versuchung wegfällt, in diesem
Bereich Abstriche zu machen?
4. Ist der Bundesrat bereit, den Kantonen spezifische Pauscha-
len für Vorlehrverträge zu gewähren?

5. Welche anderen Mittel sieht der Bundesrat vor, um die beruf-
liche Integration von Jugendlichen mit Schwierigkeiten zu för-
dern?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Bernasconi,
Carobbio Guscetti, Fridez, Friedl, Gysi, Hadorn, Hardegger,
Heim, Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Marra, Mas-
shardt, Munz, Naef, Pardini, Piller Carrard, Reynard, Schenker
Silvia, Schneider Schüttel, Schwaab, Sommaruga Carlo, Tor-
nare, Voruz (26)

15.3595 n Po. Reynard. Ämterkumulation: eine Gefahr für 
Effizienz und Glaubwürdigkeit des Parlaments  (17.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, wie sinnvoll es ist, für
Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier die Ämterku-
mulation zu begrenzen. Insbesondere zu prüfen ist, ob der
Beschäftigungsgrad in Ämtern auf Kantons- und Gemeinee-
bene begrenzt werden sollte.
Mitunterzeichnende: Bernasconi, Fridez, Leuenberger-Genève,
Mahrer, Maire Jacques-André, Marra, Naef, Piller Carrard, Sch-
waab, Sommaruga Carlo, Tornare, Trede, Vischer Daniel,
Wermuth (14)

15.3596 s Mo. Stöckli. Gesetzliche Grundlage für eine unab-
hängige Kontrolle und Rückverfolgbarkeit von 
Tabakprodukten  (17.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament mit der Bot-
schaft zum Tabakproduktegesetz die gesetzliche Rechtsgrund-
lage zu unterbreiten, welche dem Bundesrat die Kompetenz für
das öffentliche Beschaffen eines von der Tabakindustrie unab-
hängigen Rückverfolgbarkeitssystem von Tabakprodukten ein-
räumt. Dabei zeigt er dem Parlament in Varianten auf, wie
a. eine entsprechende Reglung im Tabaksteuergesetz und wie
b. diese im Tabakproduktegesetz untergebracht werden kann.
Mitunterzeichner: Gutzwiller (1)

15.3597 s Ip. Stöckli. Kampf gegen den menschenrechts-
widrigen Organhandel  (17.06.2015)
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Welche Massnahmen schlägt er vor, damit die von der WHO
propagierten Leitprinzipien für die Transplantationsmedizin wie
Transparenz, Rechenschaftspflicht und Nachverfolgbarkeit, in
der schweizerischen Gesetzgebung und auch international ver-
ankert und angewendet werden?
2. Wäre er bereit, die Einhaltung dieser Prinzipien als Verpflich-
tung in neu abzuschliessende Handelsverträge aufzunehmen?
3. Befürwortet er eine Meldepflicht für medizinisches Personal
von Personen, die im Ausland ein Organ erhalten haben und
zur Nachbehandlung in die Schweiz zurückgekommen sind?
4. Im März 2015 wurde die Konvention des ständigen Aus-
schusses des Europarats verabschiedet, wonach die Entnahme
von Organen bei Menschen unter Zwang oder gegen Geld, um
damit illegalen Handel zu treiben, strafbar sein soll. Soll diese
Konvention ratifiziert werden und welche Konsequenzen wür-
den sich daraus für die Schweiz ergeben?
5. Welche anderen Massnahmen zum Kampf gegen den men-
schenrechtswidrigen Organhandel wurden oder werden vom
Bundesrat angeordnet?
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15.3598 s Mo. Fetz. Stopp dem Telefonterror. Allgemeines 
Verbot von Werbeanrufen auf Mobiltelefone  (17.06.2015)
Der Bundesrat legt einen Gesetzesentwurf vor, mit dem Werbe-
anrufe auf Mobiltelefone grundsätzlich und unter Strafandro-
hung verboten werden. Verboten werden sollen auch Lock-
Anrufe (ein- oder zweimaliges Läuten lassen in der Erwartung,
die so kontaktierte Person rufe zurück). Ausnahmen soll es für
Mobiltelefon-Besitzerinnen und Besitzer geben können, die
gerne Werbeanrufe erhalten. Diese Mobiltelefon-Besitzerinnen
und Besitzer sollen sich beispielsweise freiwillig in eine Pro-
Werbe-Liste eintragen können. Für die Aufnahme der Nummer
in diese Liste dürfen keinerlei Vorteile eingeräumt oder via Wett-
bewerb oder dergleichen in Aussicht gestellt werden.

15.3599 s Mo. Keller-Sutter. Frankenstärke. Umsetzung der 
Euro-Med-Konvention  (17.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, auf eine möglichst zeitnahe
Möglichkeit der Anwendung der Euro-MedKonvention hinzuwir-
ken.
Mitunterzeichnende: Abate, Altherr, Bischof, Bischofberger,
Eberle, Eder, Fetz, Fournier, Germann, Graber Konrad, Gutzwil-
ler, Hefti, Hess Hans, Imoberdorf, Kuprecht, Rechsteiner Paul,
Schmid Martin, Schwaller, Zanetti (19)

15.3600 n Mo. Grossen Jürg. Mit dem medialen Service 
public im 21. Jahrhundert ankommen  (17.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Revision
von Artikel 93 der Bundesverfassung mit folgenden Eckwerten
vorzulegen:
1. Statt dem einseitigen Fokus auf Radio und Fernsehen soll in
der Verfassung eine vom Verbreitungsmedium unabhängige
Definition des medialen Service public verankert werden.
2. Dem Subsidiaritätsprinzip ist stärker Rechnung zu tragen,
indem die privaten publizistischen Angebote und deren Beitrag
zur medialen Grundversorgung im Verfassungsartikel gleichbe-
rechtigt berücksichtigt werden.
An den übrigen Grundsätzen des heutigen Verfassungsartikels
ist festzuhalten.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Böhni, Chevalley,
Fischer Roland, Flach, Gasser, Kessler, Maier Thomas, Moser,
Wasserfallen, Weibel (12)

15.3601 n Ip. Riklin Kathy. Bedeutung des Abkommens 
über Technische Handelshemmnisse (Bilaterale I) für 
unsere IT- und andere Geräte  (17.06.2015)
Zu den Bilateralen I gehört auch das Abkommen über die Tech-
nischen Handelshemmnisse (MRA). Dieses Abkommen ermög-
licht auf der einen Seite den Zugang zu preisgünstigen
Produkten für Schweizerische Konsumenten und auf der ande-
ren Seite einen vereinfachten Zugang zum EU-Binnenmarkt für
die Schweizer Industrie und für schweizerische Importeure, die
Produkte von ausserhalb Europas für den EU-Binnenmarkt
importieren. Wichtig ist die Äquivalenz der technischen Vor-
schriften bzw. die gegenseitige Anerkennung der Konformitäts-
nachweise, darunter das CE-Kennzeichen.
In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat folgende
Fragen zu beantworten:
1. Mit welchen Kostenfolgen und anderen Unannehmlichkeiten
für Konsumenten und für schweizerische Marktakteure (Herstel-
ler und Importeure) wäre zu rechnen, wenn das Abkommen

über die "Gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewer-
tungen" für die Schweiz dahin fallen würde?
2. Könnte die Äquivalenz der technischen Vorschriften bzw. die
gegenseitige Anerkennung der Konformitätsnachweise auch im
Rahmen der WTO-Abkommen erreicht werden?
Mitunterzeichnende: Darbellay, Friedl, Glättli, Graf-Litscher,
Naef, Neirynck, Nordmann, Noser, Pfister Gerhard, Schmid-
Federer, Schneider-Schneiter, Schwaab, Wasserfallen (13)

15.3602 n Po. Graber Jean-Pierre. Aufnahme von Asylsu-
chenden je nach Intensität von Verfolgung und 
Lebensbedrohung  (17.06.2015)
Die Zahl der Personen, die in der Schweiz Asyl suchen, weil sie
wegen ihres Glaubens, ihrer politischen Anschauung, ihrer
Rasse oder ihrer Nationalität verfolgt oder mit dem Tod bedroht
werden, übersteigt offensichtlich die Kapazitäten unseres Lan-
des. Gleichzeitig wird zu vielen Flüchtlingen das Recht gewährt,
sich dauerhaft in der Schweiz niederzulassen, obwohl sie in
ihrem Herkunftsland nicht diskriminiert werden und keine
Lebensgefahr für sie besteht. Dieser Zustand ist ungerecht und
unbefriedigend. Er verhindert, dass Personen hier aufgenom-
men werden, die wirklich Aufnahme finden sollten.
Der Bundesrat wird deshalb beauftragt, zu prüfen, ob die Asyl-
praxis des Staatssekretariats für Migration (SEM) angepasst
werden kann. Allenfalls soll er sogar eine neue Bestimmung im
Asylgesetz vorlegen, damit Asylsuchende je nach Intensität von
Verfolgung und Lebensbedrohung aufgenommen werden.
Mitunterzeichnende: Fehr Hans, Flückiger Sylvia, Grin, Herzog,
Joder, Reimann Lukas, Schibli, von Siebenthal (8)

15.3603 n Mo. Wasserfallen. Kostentransparenz bei der 
SRG schaffen und Kosteneffizienz steigern  (17.06.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert, die SRG zu verpflichten, die
Verwendung der neuen Mediensteuer im Geschäftsbericht
detailliert auszuweisen. Es ist eine umfassende sowie transpa-
rente Kostenrechnung nach Sendungen, Sparten und Sendern
zu verlangen. Als Vorbild kann dabei das ZDF in Deutschland
dienen.
Mitunterzeichnende: Gössi, Hurter Thomas, Maier Thomas,
Müller Thomas, Rickli Natalie, Romano, Rutz Gregor, Schilliger,
Vitali (9)

15.3604 n Mo. Leutenegger Oberholzer. Gesetz über die 
Aufsicht und Kontrolle internationaler Organisationen, ins-
besondere der Sportverbände  (17.06.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, folgende Regulierung zu prü-
fen:
1. Es ist ein Gesetz auszuarbeiten, das die Aufsicht und Organi-
sation, Governance, Geschäftsführung, Rechnungslegung,
Compliance und die Kontrolle der in der Schweiz ansässigen
internationalen Sportdachverbände und der dazugehörende
Service Organisationen regelt.
2. Zusätzlich zu prüfen ist die Einführung einer Aufsicht und der
Erlass von Vorschriften betreffend die Geschäftsführung und
Governance für alle in der Schweiz ansässigen Nicht-Regie-
rungsorganisationen mit gemeinnützigem Zweck ab einer
bestimmten Grösse.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Büchel
Roland, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Friedl, Hadorn,
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Heim, Jositsch, Masshardt, Munz, Nordmann, Schenker Silvia,
Schwaab, Sommaruga Carlo, Voruz, Wermuth (17)

15.3605 n Ip. Matter. Ungerechtfertigte Ansprüche des ita-
lienischen Staats gegen Stephan Schmidheiny  (17.06.2015)
Im November 2014 hat das oberste italienische Gericht den
Schweizer Industriellen Stephan Schmidheiny im sogenannten
Eternit-Prozess freigesprochen. Gleichwohl und in völliger Mis-
sachtung des fundamentalen EMRK-Grundsatzes "ne bis in
idem" strengt die italienische Justiz nun basierend auf den glei-
chen Vorwürfen einen Mord-Prozess gegen ihn an.
An dieser Hexenjagd nimmt offiziell auch der italienische Staat
teil: Die Presidenza del Consiglio dei Ministri hat sich im Verfah-
ren als Zivilpartei konstituiert und will wegen eines angeblichen
Imageverlustes Schadenersatz von Stephan Schmidheiny. Tat-
sache ist, dass der italienische Staat sich jahrzehntelang um
eine Regulierung der Asbestverarbeitung foutiert hatte und
sogar Direktiven der EU nicht umsetzte. Erst 1991 - fünf Jahre
nach dem Konkurs der Eternit SpA - wurden Richtlinien einge-
führt; das Verbot erfolgte erst 1992. Das Land importiert noch
heute - trotz Verbot - in grossem Stil Asbest. Offensichtlich soll
nun ein Schweizer Unternehmer für die schweren Versäum-
nisse des italienischen Staats herhalten.
Vor dem Hintergrund der Einmischung des italienischen Staats
in ein unzulässiges Strafverfahren ersuche ich den Bundesrat
um Beantwortung folgender Fragen:
1. Ist er bereit, bei der italienischen Regierung zu Gunsten der
fundamentalen Menschenrechte und der Gewaltentrennung von
Politik und Justiz zu intervenieren?
2. Wie gedenkt er gegen diesen krassen Missbrauch von Opfer-
rechten durch einen befreundeten Staat vorzugehen?
3. Was unternimmt er politisch zum Schutz und für die Rehabili-
tation von Stephan Schmidheiny?

15.3606 n Ip. Walti Beat. Wie weiter mit der Mineralölsteuer 
bei weiteren Einnahmenausfällen?  (17.06.2015)
Seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses befindet sich
neben der stark betroffenen Exportindustrie auch der Bundes-
haushalt vermehrt unter Druck. Durch den Wegfall des Wech-
selkurseffektes gingen etwa die Treibstoff-Einnahmen der
Tankstellen in grenznahen Gebieten bereits in den ersten vier
Monaten des Jahres 2015 um rund 15 Prozent zurück. Dies hat
direkten Einfluss auf die Mineralölsteuereinnahmen, die inner-
halb dieser Frist um 90 Millionen Franken sanken. Per Ende
2015 rechnet der Bundesrat mit etwa 300 Millionen Franken
Mindereinnahmen. Die Einnahmen durch die Mineralölsteuer
sind generell rückläufig, da weitere Faktoren wie das schwache
Wirtschaftswachstum, die verschärften Emissionsvorschriften
und der geringere Benzinverbrauch in Folge technischer Fort-
schritte den Verbrauch und damit die Steuereinnahmen
schrumpfen lassen. Dies wird Konsequenzen für den Bundes-
haushalt haben und zu Problemen bei der Finanzierung der
Strasseninfrastruktur führen.
1. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, um den Ein-
nahmeausfällen kurz- und langfristig zu begegnen?
2. Um die Finanzierung der Strasseninfrastruktur langfristig zu
sichern, wird in der Botschaft zum NAF Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehr-Fonds u.a. eine Erhöhung des Mineral-
ölsteuerzuschlages von 6 Rappenp/l in Betracht gezogen. Mit
einer solchen Massnahme würde sich aber die geschilderte
Situation im grenznahen Gebiet noch zusätzlich verschärfen,

indem neben den ausbleibenden Einnahmen durch ausländi-
sche Tanktouristen auch Schweizer vermehrt im Ausland tan-
ken würden (Mitnahmeeffekt des Einkaufstourismus). Was will
der Bundesrat gegen ein solches Szenario unternehmen? Wie
hoch müsste eine Steuererhöhung angesetzt werden, damit die
Einnahmeausfälle kompensiert werden könnten?
3. Alternativ wäre zur Behebung der Mindereinnahmen eine
leichte Senkung der Mineralölsteuer denkbar mit dem Ziel, die
Einnahmeverluste durch zusätzliche "Tank-Anreize" für auslän-
dische Autofahrer, also durch die Vergrösserung des Steuer-
substrates auszugleichen. Wie hoch müsste eine solche
Reduktion sein, um den gewünschten Effekt zu erreichen und
die Einnahmenausfälle ohne Mehrbelastung der Automobilisten
zu kompensieren?
Mitunterzeichnende: Eichenberger, Feller, Fluri, Français,
Gössi, Pezzatti, Schneeberger, Vitali (8)

15.3607 n Ip. Keller Peter. Fall Huseynov. Visum aus huma-
nitären Gründen. Anzahl solcher Visa und mögliche 
Folgen  (17.06.2015)
Mitte Juni 2015 ist der aserbaidschanische Journalist Emin
Huseynov in Begleitung von Aussenminister Didier Burkhalter
aus seinem Heimatland in die Schweiz ausgereist. Gemäss
EDA wurde dem Mann ein Visum aus humanitären Gründen
gewährt. Zuvor hatte sich Huseynov unter falschen Angaben
den Zutritt in die Schweizer Botschaft verschafft.
1. Wie viele Personen sind seit Einführung dank des humanitä-
ren Visums in die Schweiz gekommen bzw. wie viele humani-
täre Visa wurden seither ausgestellt?
2. Wie viele Personen befinden sich in Schweizer Botschaften,
die wie der aserische Journalist Emin Huseynov auf ein humani-
täres Visum spekulieren?
3. Wie viele Verfahren für ein humanitäres Visum sind zur Zeit
pendent?
4. Von wie vielen künftigen humanitären Visa geht der Bundes-
rat aus?
5. Befürchtet der Bundesrat nicht, dass diese schlagzeilenträch-
tige Ausreise inklusive bundesrätlicher Reisebegleitung eine
Sogwirkung auslöst (prominenter Präzedenzfall)?
6. Läuft er nicht Gefahr, mit einer solchen oder ähnlichen
Aktion, das Verhältnis zu anderen Staaten zu gefährden und
damit auch die übergeordnete Neutralität der Schweiz fahrläs-
sig aufs Spiel zu setzen?

15.3608 n Ip. Gilli. Auswirkungen von SwissDRG auf die 
Arbeitsbedingungen des nicht ärztlichen 
Gesundheitspersonals  (17.06.2015)
Seit dem 1. Januar 2012 ist die schweizweite, tarifwirksame
Einführung von SwissDRG in Kraft. Damit werden die Vergütun-
gen der stationären Spitalleistungen nach Fallpauschalen
schweizweit einheitlich geregelt, die Kosten für medizinische
Leistungen in den Spitälern transparent und vergleichbar
gemacht und nicht zuletzt soll damit ein Beitrag für ein ökono-
misch tragbares Gesundheitssystem in der Schweiz geleistet
werden. Durch den zunehmenden Wettbewerb und Kosten-
druck entsteht aber auch Druck auf die Arbeitsbedingungen, da
im Gesundheitswesen die Personalkosten typischerweise einen
sehr grossen Kostenblock ausmachen. Von den Arbeitnehmen-
den wird eine grosse Flexibilität in Bezug auf die Arbeitsein-
sätze erwartet, Ruhezeiten und Löhne - insbesondere von
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langjährigen Mitarbeitenden - geraten unter Druck und Über-
stunden werden zwar geleistet, aber nicht kompensiert.
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie steht es um den Zwischenstand der mit der Einführung
von SwissDRG beschlossenen Begleitforschung?
2. Werden in der Begleitforschung die Auswirkungen auf die
Arbeitsbedingungen des nichtärztlichen Gesundheitspersonals
in Spitälern seit der Einführung von SwissDRG mitberücksich-
tigt?
3. Teilt er die Einschätzung, dass die Arbeitsbedingungen des
nichtärztlichen Gesundheitspersonals in den Spitälern durch die
Einführung von SwissDRG verstärkt unter Druck geraten sind?
4. Wie hat sich mit der Einführung von SwissDRG das Verhält-
nis von pflegerischen Tätigkeiten zu bürokratischen/protokollari-
schen Tätigkeiten für das nichtärztliche Personal verändert?
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Girod, Glättli, Gysi,
Hardegger, Häsler, Heim, Ingold, John-Calame, Kessler, Lohr,
Mahrer, Rytz Regula, Schelbert, Schenker Silvia, Streiff, Tho-
rens Goumaz, Trede, van Singer, Vischer Daniel, Weibel (21)

15.3609 n Ip. Fraktion CVP-EVP. Schwierige Finanzlage. 
Aufgaben-Priorisierung und Handlungsspielraum  
(17.06.2015)
Die Menge wichtiger und aktueller Geschäfte, die das Parla-
ment und der Bundesrat zu behandeln haben, ist hoch und
nimmt zu. Durch die Finanzlage des Bundes kommen auch die
Bearbeitung und die Beratung der Geschäfte unter Spar- und
Optimierungs-Druck und müssen priorisiert werden.
Deshalb wird der Bundesrat gebeten, folgende Fragen zu
beantworten:
1. Welche Massnahmen sind aus seiner Sicht erforderlich, um
die Geschäfte im Bundesrat, im Parlament und in den Kommis-
sionen am effizientesten zu bearbeiten?
2. Wie stellt er sicher, dass zwischen den Departementen eine
gemeinsame Prüfung in Bezug auf Priorisierungen, Sparmass-
nahmen und Effizienzsteigerungen möglich ist?
3. Welche Mechanismen wären denkbar, damit jedes Departe-
ment durch Effizienzsteigerungen jährlich 1-2 Prozent pro Jahr
einsparen könnte (personell, wie auch budgetär)?
4. Wie prüft er, auf welche Leistungen des Bundes aus Sicht
des gesamt Bundesrates und nicht nur aus Sicht des betroffe-
nen Departementes verzichtet werden könnte?
5. Wo sieht er Leistungen, die trotz der Finanzlage ausgebaut
werden müssen? Und wo sieht der Bundesrat Möglichkeiten,
um diese auszubauenden Leistungen innerhalb der Departe-
mente oder generell innerhalb der Bundesverwaltung zu kom-
pensieren?
6. Die Informatikkosten steigen weiterhin an. Gibt es Kennzah-
len zu den Informatikkosten bei der Bundesverwaltung, nach
denen sich der Bundesrat ausrichtet?
7. Was unternimmt er, um den Anteil der gebundenen Ausga-
ben am gesamten Bundeshaushalt künftig zu reduzieren anstatt
ansteigen zu lassen, damit der finanzpolitische Handlungsspiel-
raum über möglichst viele Aufgabenbereiche bestehen bleibt?
Sprecher: Gschwind

15.3610 n Ip. Fraktion CVP-EVP. Bundespersonal. Moderni-
sierung der Strukturen  (17.06.2015)
Die Zahlen der Staatsrechnung zeigen, dass die Personalko-
sten zwischen 2008 und 2014 von 4555 Millionen Franken auf
5371 Millionen Franken gestiegen sind. Dies entspricht einer
Steigerung von rund 18 Prozent innerhalb von sechs Jahren.
Verschiedene Mechanismen im Lohnsystem des Bundes sind
unflexibel. Im Sinne der individuellen Förderung und des Anrei-
zes der Leistungssteigerung sollen das Personalreglement und
die Lohnstrukturen angepasst werden. Zudem sind Massnah-
men zu prüfen, um den Personaleinsatz und den Aufgabenab-
lauf zu optimieren.
Daher wird der Bundesrat gebeten, folgende Fragen zu beant-
worten:
1. Welche Massnahmen bestehen aus seiner Sicht, um das
Personalgesetz flexibler zu gestalten? Sind Massnahmen nötig,
damit der Bund schneller ein Arbeitsverhältnis mit einem Ange-
stellten auflösen kann, wenn die Leistungen nicht zufriedenstel-
lend sind?
2. Wie steht er einer Modernisierung, d.h. einer Anpassung des
Lohnsystems an die Verhältnisse des Arbeitsmarktes gegen-
über? Ist er bereit, entsprechende Vorschläge zu machen?
3. Im Sinne der Lohntransparenz sind branchenübergreifende
Lohnvergleiche üblich. Stellt der Bundesrat Lohnvergleiche mit
verschiedenen Dienstleistungsbranchen und Kantonen an und
wie sehen diese aus?
4. Wie hoch sind die jährlichen Abgangs-Entschädigungen für
abtretendes Bundespersonal und ist er gewillt diese Praxis zu
ändern?
5. Welche finanziellen Auswirkungen haben Frühpensionierun-
gen? Welche Angestellten profitieren von besonderen Bedin-
gungen zur Frühpensionierung? Wie wirken sie sich auf
Pensionskassen und AHV aus?
6. Hat er Modelle ausgearbeitet, um Frühpensionierungen zu
reduzieren und den längeren Verbleib im Arbeitsleben zu för-
dern?
7. Welche Massnahmen hat er ergriffen, um allfällige Vor-
schläge seiner Mitarbeitenden zur Effizienzsteigerung in der
Bundesverwaltung miteinzubeziehen?
8. Welche Mechanismen bestehen, damit bei unterschiedlichen
Bedürfnissen der Einsatz des Personals über die Departemente
hinweg verschoben respektive optimiert werden kann?
9. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, um den Bera-
tungsaufwand und den Aufwand für externe Mitarbeitende mar-
kant zu senken?
Sprecher: Gmür

15.3611 n Ip. Fraktion CVP-EVP. Frankenstärke und weitere 
Herausforderungen. Wie weiter mit der Finanzpolitik?  
(17.06.2015)
Der Frankenkurs ist im Moment sehr hoch und die Zinsen tief.
Diese Herausforderung birgt auch Chancen. Auch hat sich ins-
gesamt die Finanzlage verschlechtert. Zudem stellt sich die
Frage, wie der Bundeshaushalt künftig im Gleichgewicht gehal-
ten werden kann.
Deshalb wird der Bundesrat gebeten, folgende Fragen zu
beantworten:
1. In welchen Bereichen kann der Bund vermehrt von der Tief-
zinslage profitieren, einerseits auf der Ausgabenseite und ande-



418
rerseits bei den Einnahmen? Wie werden diese Einsparungen
respektive Mehreinnahmen eingesetzt?
2. Untersucht er, ob es jetzt - in der Tiefzinsphase - sinnvoll
wäre, gewisse Investitionen vorzuziehen statt Schulden abzu-
bauen?
3. Ist er bereit, eine Korrelation zwischen der Tiefzinsphase und
dem Verschuldungsgrad zu machen und diese positiv für den
Bundeshaushalt zu nutzen?
4. Wo sieht er die optimale Höhe der Verschuldung beim Bund?
5. Hat er bereits ein Finanzkonzept oder ähnliches erstellt, wor-
auf er die mehrjährigen Finanzbeschlüsse stützen kann? Wenn
ja, wie sieht dieses Konzept aus?
Sprecher: Müller Leo

15.3612 n Ip. Guhl. Fernmeldemarkt. Gleiche Dienste, glei-
che Regeln?  (17.06.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen umfassend zu
beantworten:
1. Braucht es für die sich stark verändernde Marktsituation in
der Telekommunikation neue Regelungen und ja welche?
2. Sind internationale Anbieter wie Google, Facebook, Skype
oder Netflix, die ohne eigene Infrastruktur und praktisch ohne
regulatorische Verpflichtungen in der Schweiz beträchtliche
Umsätze und Gewinne erzielen, in Zukunft dem schweizeri-
schen Fernmeldegesetz zu unterstellen und wenn ja, wie?

15.3613 n Ip. Thorens Goumaz. CO2-Fussabdruck von Inve-
stitionen senken (Desinvestition aus fossilen Energieträ-
gern oder «Divestment»): Handeln im Hinblick auf die 
COP21  (17.06.2015)
Das Jahr 2015 wird im Kampf gegen den Klimawandel entschei-
dend sein. Im Dezember findet die Klimakonferenz in Paris
(COP21) statt, wo ein neues globales Klimaabkommen
beschlossen werden soll. Die Schweiz muss ihrer Verantwor-
tung nachkommen, indem sie ambitionierte Ziele zur Senkung
von CO2-Emissionen festlegt und entsprechende Massnahmen
ergreift. Unser Land verfügt bereits über die nötigen Instru-
mente in den Bereichen Gebäude und Mobilität, die weiter ver-
stärkt werden könnten. Aber die Schweiz bleibt in ihrer Rolle als
weltweit zentraler Finanzplatz hinsichtlich der Dekarbonisierung
von Investitionen untätig. Die Finanzindustrie hat allerdings eine
zentrale Rolle in der Senkung von CO2-Emissionen zu spielen;
sie kann den CO2-Fussabdruck ihrer Investitionen ermitteln und
die Anlagen auf saubere und innovative Rohstoffe, Technolo-
gien, Unternehmen und Projekte umverteilen. Nach dem Klima-
gipfel in New York im Jahr 2014 wurden mehrere freiwillige
Initiativen zur Desinvestition aus fossilen Energieträgern ins
Leben gerufen, so der Montreal Carbon Pledge, der von der
UNPRI lanciert wurde. Mit der Unterzeichnung des Montreal
Carbon Pledge verpflichten sich institutionelle Anleger, den
CO2-Fussabdruck ihrer Investitionen zu messen und zu veröf-
fentlichen. Bis zur COP21 wird eine Summe von 3 Milliarden
angestrebt. Daneben gibt es auch die Finanzinitiative des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), deren Ziel
es ist, bis zur Konferenz in Paris 100 Milliarden Dollar zu dekar-
bonisieren. Bis jetzt hat sich noch kein Schweizer Finanzakteur
innerhalb einer dieser Initiativen verpflichtet oder Ziele zur
Dekarbonisierung seiner Investitionen im Hinblick auf die
COP21 veröffentlicht. Dies ist inakzeptabel. Unser Finanzplatz
muss seine Verantwortung bezüglich des Klimawandels eben-
falls wahrnehmen.

1. Liegen dem Bundesrat Daten über die klimatischen Auswir-
kungen der Investitionen unserer Finanzakteure vor?
2. Inwiefern bezieht er den Finanzsektor in seiner Strategie zur
Reduktion von CO2-Emissionen ein, insbesondere in seinem
Engagement im Hinblick auf die COP21?
3. Was beabsichtigt er zu tun, um den Schweizer Finanzsektor
in seine Anstrengungen zur Senkung der CO2-Emissionen ein-
zubinden und diesen in seinem Engagement zur Dekarbonisie-
rung zu unterstützen?
4. Wie gedenkt er, kurzfristig die Schweizer Investoren dazu zu
bewegen, sich den freiwilligen Initiativen im Zusammenhang mit
der COP21 anzuschliessen?
Mitunterzeichnende: Gilli, Girod, Glättli, Graf Maya, Häsler,
John-Calame, Mahrer, Rytz Regula, Schelbert, Trede, van Sin-
ger, Vischer Daniel (12)

15.3614 n Po. Schenker Silvia. Beschwerdefristen im Kin-
des- und Erwachsenenschutzrecht  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, ob sich die Beschwerdefristen, welche mit dem neuen Kin-
des- und Erwachsenenschutzrecht eingeführt wurden, in der
Praxis bewähren oder gegebenenfalls angepasst werden müs-
sen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amherd, Feri Yvonne,
Flach, Friedl, Guhl, Gysi, Hadorn, Heim, Jans, Jositsch, Kiener
Nellen, Leutenegger Oberholzer, Munz, Schneider Schüttel,
Vischer Daniel, Vogler (17)

15.3615 n Ip. Graf-Litscher. Service public im 
Medienbereich  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird um die Beantwortung folgender Fragen
gebeten:
1. Teilt er den Grundsatz, dass der Service public-Begriff im
Medienbereich so gefasst werden sollte, dass er zur Integration
der ganzen Bevölkerung in allen Landesgegenden und damit
zum Zusammenhalt des Landes beiträgt?
2. Teilt er die Haltung, dass die SRG einen wichtigen Beitrag zu
dieser in Frage 1 geäusserten Zielsetzung leisten kann und
muss?
3. Teilt er die Haltung, dass im 21. Jahrhundert auch das Inter-
net einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Service public
im Medienbereich leisten muss?
4. Welchen Stellenwert misst er guten Rahmenbedingungen für
die Produktion des Service public im Medienbereich bei, insbe-
sondere fairen und sozialen Arbeitsbedingungen, Qualitätssi-
cherung und guten Weiterbildungsangeboten?
5. Teilt er die Haltung, dass sich Medienpolitik auf Strukturen
und Rahmenbedingungen konzentrieren sollte und nicht auf
einzelne Inhalte oder Programmangebote?
Mitunterzeichnende: Allemann, Bernasconi, Carobbio Guscetti,
Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Friedl, Galladé, Gross Andreas,
Gysi, Hadorn, Hardegger, Heim, Jans, Kiener Nellen, Marra,
Masshardt, Munz, Pardini, Reynard, Schneider Schüttel, Sema-
deni, Tschümperlin (22)

15.3616 n Ip. Graf-Litscher. Direkte Förderung journalisti-
scher Onlinemedien  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
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1. Eine direkte Förderung journalistischer Onlinemedien müsste
Projekte auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene ermögli-
chen und damit die für eine Demokratie zentrale Anbieter- und
Meinungsvielfalt stärken. Ist es aufgrund der bestehenden Ver-
fassung möglich, eine staatsferne Institution mit der Förderung
von journalistischen Onlinemedien zu beauftragen, die mit den
nötigen Kompetenzen und Ressourcen ausgestattet ist, um
digitalen Journalismus zu fördern (EMEK-Vorschlag "Stiftung
Medienförderung")?
2. Ist es aufgrund der bestehenden Verfassung möglich, geför-
derten journalistischen Onlinemedien, wie auch beim Gebüh-
rensplitting oder in Dänemark und anderen Ländern, Vorgaben
im Sinne von Mindestanteilen an redaktionellen Inhalten, gesell-
schaftlichen und politischen Themen sowie journalistischen
Eigenleistungen zu machen?
3. Teilt er die Einschätzung, dass eine direkte Förderung von
journalistischen Onlinemedien nicht per Giesskannenprinzip an
alle, sondern anhand bestimmter Förderkriterien und nur auf
Antrag bzw. durch ein unbürokratisches Gesuch der entspre-
chenden Medien erfolgen soll?
4. Die fortschreitende Konvergenz führt dazu, dass eine Medi-
enorganisation oder Medienunternehmen zunehmend Print-
und Onlinejournalismus anbieten. Können aufgrund der beste-
henden Verfassung auch journalistische Onlinemedien geför-
dert werden, die organisatorisch und unternehmerisch mit einer
Zeitung der gleichen "Marke" verbunden sind?
Mitunterzeichnende: Allemann, Bernasconi, Feri Yvonne, Friedl,
Galladé, Gross Andreas, Hadorn, Hardegger, Jans, Jositsch,
Kiener Nellen, Marra, Masshardt, Munz, Pardini, Reynard,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni,
Tschümperlin (20)

15.3617 n Mo. Sommaruga Carlo. Transparenz in der 
Berechnung von Mietzinssenkungen und -erhöhungen  
(18.06.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, die Schaffung eines elektroni-
schen Mietzinsrechners auf der Website des Bundesamtes für
Wohnungswesen (BWO) einzurichten.
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Carobbio Guscetti,
Glättli, Schneider Schüttel (4)

15.3618 n Po. Wasserfallen. Bericht zum Service public 
Auftrag der SRG. Analyse nach Subsidiaritätsprinzip  
(18.06.2015)
Der Bericht zum Service public Auftrag der SRG soll sich am
Subsidiaritätsprinzip nach BV Artikel 5a orientieren. Nur wo kein
entsprechendes Angebot (Sender/Sendungen) privater Medien-
anbieter vorliegt, soll ein Auftrag an die SRG geprüft werden.
Mitunterzeichnende: Gössi, Hurter Thomas, Maier Thomas,
Müller Thomas, Rickli Natalie, Romano, Rutz Gregor, Schilliger,
Vitali (9)

15.3619 n Ip. Parmelin. Tarife von Laboranalysen: Strebt 
der Bundesrat wirklich das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis 
für Versicherte an?  (18.06.2015)
Am 1. Januar 2015 hat das BAG die Analyseliste angepasst
und Tariferhöhungen vorgenommen, die insbesondere ambu-
lante Laboranalysen betreffen. Es ist allgemein bekannt, dass
die vom EDI im Jahr 2009 beschlossene Anpassung zu einer
beträchtlichen Tarifsenkung von ungefähr 60 Prozent für soge-

nannte Routineanalysen geführt hatte. Was aber besonders
auffällt, ist der erhebliche Preisunterschied zwischen den Analy-
sen in einer Arztpraxis, die manchmal das Dreifache des festge-
setzten Tarifs betragen, und jenen, die in einem akkreditierten
Labor durchgeführt werden, welches zudem strenge qualitative
Auflagen zu erfüllen hat. Dieser Zustand ist bedenklich, gerade
jetzt, wo Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Effizienz hin-
sichtlich der Eindämmung von Gesundheitskosten wichtiger
denn je sein sollten.
Ich stelle dem Bundesrat deshalb folgende Fragen:
1. Welche objektiven Kriterien standen bei dieser neuen Tarifge-
staltung im Vordergrund?
2. Wie rechtfertigt der Bundesrat derartige Unterschiede zwi-
schen Analysen im Labor und Analysen in der Arztpraxis?
3. Wie hoch sind die gesamten Zusatzkosten, die sich für die
obligatorische Krankenpflegeversicherung aus diesen Tarifun-
terschieden ergeben?
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Binder, Brand, Bugnon,
Cassis, Clottu, de Courten, Golay, Grin, Herzog, Humbel,
Lüscher, Moret, Rime, Rusconi, Stamm, Veillon (17)

15.3620 n Ip. Reynard. Die Post: Digitalisierung ohne Aus-
grenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen und ohne 
Stellenabbau?  (18.06.2015)
Die Tendenz zur Digitalisierung zeigt sich nicht nur bei der Post.
Sie macht sich aber bei der Post besonders stark bemerkbar: E-
Post-Office, SMS-Briefmarke, PostcardCreator, SuisseID,
pick@home, E-Finance usw. Natürlich ändern sich die Sitten
und Gebräuche von Kundinnen und Kunden und die Post muss
entsprechend Schritt halten. Die zunehmende Digitalisierung
grenzt aber technikfremde Bevölkerungsgruppen aus, so z. B.
die älteren Menschen. Mit einer Grundversorgung, die auch
hält, was sie verspricht, muss die ganze Bevölkerung erreicht
werden, und nicht nur etwa 70 oder 80 Prozent davon.
In der Zeitung "Die Post" ist von der "Verbindung von physi-
scher und digitaler Welt" die Rede. Damit kommt der Wunsch
zur Digitalisierung deutlich zum Ausdruck. Die Entwicklung von
solchen Mitteln mag zwar nötig scheinen, doch muss dies nicht
auf Kosten der physischen Dienstleistungen geschehen.
Schlussendlich werden durch die Tendenz, menschliche
Arbeitsleistungen zu ersetzen, schlicht und einfach auch
Arbeitsplätze gefährdet. Die Digitalisierung birgt soziale Kosten.
Deshalb bitte ich den Bundesrat, die folgenden Fragen zu
beantworten:
1. Kennt der Bundesrat die langfristige Strategie der Post in
Sachen Digitalisierung?
2. Ist dem Bundesrat bewusst, dass die Tendenz zur Digitalisie-
rung bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgrenzt und dass die
Grundversorgung somit eigentlich keine mehr ist?
3. Anerkennt der Bundesrat die entstehenden sozialen Kosten
der Digitalisierung, vor allem betreffend Arbeitsplätze und
Arbeitsbedingungen?
4. Sind Mittel vorgesehen, um solche Kosten zu verhindern?
Mitunterzeichnende: Allemann, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne,
Fridez, Friedl, Galladé, Gysi, Hadorn, Kiener Nellen, Maire Jac-
ques-André, Marra, Munz, Piller Carrard, Ruiz Rebecca,
Schneider Schüttel, Schwaab, Tornare, Wermuth (18)
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15.3621 n Ip. Reynard. Bericht 2015 über die Post: Auf-
rechterhaltung des Restmonopols  (18.06.2015)
Die Post profitiert zurzeit von einem Restmonopol auf Briefe bis
zu 50 Gramm. In Artikel 35 des Postgesetzes (PG) zur Evalua-
tion und Berichterstattung steht Folgendes: "Der Bundesrat
evaluiert die Auswirkungen der Marktöffnung bis 50 g in der
Schweiz und der vollständigen Marktöffnung in Europa. Er
unterbreitet der Bundesversammlung bis spätestens drei Jahre
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes einen Bericht mit Vorschlä-
gen für das weitere Vorgehen."
Dieser Bericht sollte also im kommenden Herbst erscheinen.
Es ist unverzichtbar, dass das Restmonopol der Post auf Briefe
aufrechterhalten bleibt, damit die Finanzierung des Poststellen-
netzes gewährleistet ist und Qualität und Umfang der Grundver-
sorgung aufrechterhalten werden können. Falls dieses Monopol
nicht aufrechterhalten bleibt, ist mit folgenden zwei Risiken zu
rechnen: Das Dienstleistungsangebot der Post nimmt weiterhin
ab oder die Tarife steigen.
Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Welche ersten Schlüsse können aus diesem Bericht gezogen
werden?
2. In welche Richtung gehen die "Vorschläge für das weitere
Vorgehen"?
Mitunterzeichnende: Allemann, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne,
Fridez, Friedl, Galladé, Gysi, Hadorn, Kiener Nellen, Maire Jac-
ques-André, Marra, Munz, Piller Carrard, Ruiz Rebecca,
Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni, Tornare,
Wermuth (19)

15.3622 n Ip. Reynard. Post: Transparenz von Plänen und 
Handlungen  (18.06.2015)
In den letzten Jahren ist die Zahl der Poststellen stetig gesun-
ken, ohne dass je ein längerfristiger Plan seitens der Post kom-
muniziert worden wäre. Die Bevölkerung der betroffenen
Gemeinden wurde jeweils sehr spät informiert, teilweise sogar
erst, als die Schliessung bereits beschlossen war.
Im Dokument "Strategische Ziele des Bundesrates für die
Schweizerische Post AG 2013-2016" formuliert der Bundesrat
(Punkt 2.8) die Erwartung, dass die Post "eine transparente
Kommunikationspolitik" betreibt. Es scheint, dass dieser Punkt
nicht immer befolgt wird. Zum einen wurden keine längerfristi-
gen Pläne bezüglich Anzahl und Taktung der Schliessungen
von Poststellen präsentiert, zum anderen scheint die Post sogar
Druck auf bestimmte Gemeinderäte auszuüben, damit diese
geplanten Schliessungen vertraulich bleiben. Es ist aber in kei-
nem Gesetz festgelegt, dass diese Pläne vertraulich bleiben
müssen. Die Post muss Transparenz an den Tag legen, und
zwar nicht nur in ihren Plänen, sondern auch in ihren Handlun-
gen.
Ich bitte den Bundesrat deshalb, die folgenden Fragen zu
beantworten:
1. Kennt der Bundesrat die langfristige Strategie der Post
bezüglich der Schliessung von Poststellen (Anzahl und Tak-
tung)?
2. Hält der Bundesrat es nicht für nötig, mehr Transparenz von
der Post gegenüber ihren Benutzerinnen und Benutzern und
gegenüber den Gemeindebehörden zu verlangen, und zwar
sowohl in Bezug auf ihre Pläne als auch auf ihre Handlungen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Carobbio
Guscetti, Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Galladé, Gysi, Hadorn,
Heim, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Marra, Munz, Piller

Carrard, Ruiz Rebecca, Schneider Schüttel, Schwaab, Tornare,
Wermuth (20)

15.3623 n Ip. Reynard. Beschwerde bei PostCom: Entschei-
dungen statt Empfehlungen  (18.06.2015)
Seit einigen Jahren schliesst die Post immer wieder Poststellen.
Manchmal ersetzt sie diese durch Postagenturen oder einen
Hausservice. So ist die Zahl der Poststellen zwischen 2010 und
2014 von 1955 auf 1562 gesunken. Diese Schliessungen, etwa
100 pro Jahr, schaden dem Service public.
Die Postverordnung (VPG) regelt das Verfahren bei der Schlies-
sung oder der Verlegung einer Poststelle oder einer Postagen-
tur (Art. 34). In diesem Artikel ist festgelegt, dass die Post die
betroffenen Gemeindebehörden anhören und eine einvernehm-
liche Lösung anstreben muss. Sofern keine einvernehmliche
Lösung zustande kommt, können die betroffenen Gemeindebe-
hörden innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe des Ent-
scheids der Post die PostCom anrufen (Art. 34 Abs. 3). Danach
prüft die PostCom den Entscheid auf die folgenden Punkte hin:
ob die Post die betroffenen Behörden angehört und eine einver-
nehmliche Lösung angestrebt hat, ob die Vorgaben zur Erreich-
barkeit eingehalten werden und ob der Entscheid die regionalen
Gegebenheiten berücksichtigt (Art. 34 Abs. 5).
Die Post entscheidet dann unter Berücksichtigung der Empfeh-
lung der PostCom endgültig über die Schliessung oder Verle-
gung der betreffenden Poststelle oder Postagentur (Art. 34 Abs.
7).
Die PostCom gibt lediglich eine Empfehlung ab und deshalb
kann die Post eine Poststelle trotz negativer Empfehlung der
PostCom und gegen den Willen der Gemeinde schliessen.
Ich bitte den Bundesrat deshalb, die folgenden Fragen zu
beantworten:
1. Ist es dem Bundesrat bewusst, dass immer mehr Gemeinden
bei der PostCom Beschwerde einreichen und dass die Konflikt-
gefahr immer weiter steigt?
2. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die Überprü-
fung durch die PostCom nicht auf eine Empfehlung, sondern auf
eine Entscheidung hinauslaufen sollte?
Mitunterzeichnende: Allemann, Fridez, Friedl, Galladé, Maire
Jacques-André, Marra, Piller Carrard, Ruiz Rebecca, Schwaab,
Tornare, Wermuth (11)

15.3624 n Ip. Fridez. Post: Wird der Transport von Brief- 
und Paketpost ausgelagert?  (18.06.2015)
Es kursieren Gerüchte, dass die Post eventuell bald einen
Grossteil des Transports von Brief- und Paketpost auslagern
wird. Die Lastwagenflotte der Post würde dadurch markant
schrumpfen.
Meine Fragen:
1. Kann der Bundesrat diese Informationen bestätigen?
2. Wenn ja, wie rechtfertigt die Post eine solche Massnahme?
3. Welche Auswirkungen hätte dies auf das Personal und des-
sen Arbeitsplätze?
4. Würden die beauftragten Transportunternehmen an genaue
Rahmenbedingungen gebunden, insbesondere betreffend
Löhne und Arbeitsbedingungen?
5. Kann die Post im Falle einer Auslagerung gewährleisten,
dass das Postgeheimnis gewahrt bleibt?
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Mitunterzeichnende: Allemann, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne,
Friedl, Galladé, Gysi, Hadorn, Kiener Nellen, Maire Jacques-
André, Marra, Munz, Piller Carrard, Reynard, Ruiz Rebecca,
Schneider Schüttel, Schwaab, Tornare, Wermuth (18)

15.3625 n Ip. Fridez. Post: Der Widerspruch zwischen not-
wendigem Service public und Unfallrisiken im 
Strassenverkehr  (18.06.2015)
Die Post will Mitarbeitende zur Verantwortung ziehen, die zu oft
Verkehrsunfälle mit Dienstfahrzeugen verursachen. Vor zwei
Jahren wurden Massnahmen zur Kontrolle solcher Vorfälle erar-
beitet.
Nach einem ersten Unfall durch Selbstverschulden findet ein
Gespräch zwischen dem oder der Mitarbeitenden und dem oder
der direkten Vorgesetzten statt. Nach dem zweiten selbstver-
schuldeten Unfall findet ein zweites Gespräch statt und der
betroffenen Person wird vorgeschlagen, in der Freizeit Fahr-
kurse auf eigene Kosten zu besuchen. Wenn sie dies ablehnt,
wird sie verwarnt und kann bei einem dritten Unfall durch
Selbstverschulden innerhalb von einem Jahr entlassen werden.
Wenn sie einwilligt, Fahrkurse zu besuchen, kann sie nach dem
dritten Unfall verwarnt und nach dem vierten Unfall entlassen
werden.
Es besteht auch die Möglichkeit, auf das Führen eines Fahr-
zeugs zu verzichten und eine andere Aufgabe wahrzunehmen.
Der Sachverhalt scheint klar, weniger klar ist hingegen die Defi-
nition von Selbstverschulden. Denn in der Praxis gilt z. B. auch
als Selbstverschulden, wenn es infolge von Glatteis oder
schneebedeckter Fahrbahn ohne Geschwindigkeitsüberschrei-
tung zu einem Kontrollverlust kommt. Der konkrete Fall einer
Person aus dem Bekanntenkreis hat es bestätigt. Wo liegt denn
hier das Verschulden? Etwa in der Pflicht, die Strecken früh
morgens auf unbefahrbaren Strassen abzufahren, auf Strassen,
die schlecht geräumt, kaum gesalzen oder gesplittet sind, und
dabei noch einen gedrängten Fahrplan einzuhalten?
Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Wie schätzt der Bundesrat diese verschiedenen Massnah-
men der Post ein?
2. Hat die Post bereits Kündigungen aus solchen Gründen aus-
gesprochen?
3. Haben bereits verwarnte Mitarbeitende ein Verweigerungs-
recht, d. h. dürfen sie sich bei schlechten Witterungsverhältnis-
sen weigern, ihre Fahrten zu machen? Dies angesichts der
Tatsache, dass ihnen eine Kündigung droht und ein Kontrollver-
lust auf vereisten Strassen im Winter als Verschulden gewertet
werden kann.
4. Wie lässt sich nach Ansicht des Bundesrates diese Drohung
gegenüber den Mitarbeitenden mit den klimatischen Gegeben-
heiten eines Alpenlandes vereinbaren, das mit wechselhaftem
kontinentalen Klima zurechtkommen muss? Mitarbeitenden
notabene, die gedrängte und stressige Zeitpläne einhalten und
einen anspruchsvollen Service public erbringen müssen.
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Friedl,
Galladé, Gysi, Hadorn, Kiener Nellen, Maire Jacques-André,
Munz, Piller Carrard, Reynard, Schwaab, Tornare,
Wermuth (14)

15.3626 n Mo. Freysinger. Freihandelsabkommen mit 
Russland  (18.06.2015)
Der Bundesrat soll unverzüglich Verhandlungen mit Russland
über ein Freihandelsabkommen aufnehmen.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Borer, Bortoluzzi, Brand,
Buttet, Fehr Hans, Graber Jean-Pierre, Gschwind, Knecht,
Nidegger, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Rusconi, Schwander,
von Siebenthal (15)

15.3627 s Mo. Janiak. Korrektur der Vorschriften zur Rück-
erstattung der Schwerverkehrsabgabe beim grenznahen 
unbegleiteten kombinierten Verkehr  (18.06.2015)
Alle grenznahen ausländischen KV-Terminals sind von der
LSVA-Rückerstattungsberechtigung auszuschliessen.
Mitunterzeichnende: Bieri, Bruderer Wyss, Egerszegi-Obrist,
Fetz, Graber Konrad, Hess Hans, Hösli, Imoberdorf, Rechstei-
ner Paul, Savary, Stadler Markus, Zanetti (12)

15.3628 s Ip. Bischof. 6-Spurenausbau der A1 zwischen 
Luterbach und Härkingen. Dörfer entlasten!  (18.06.2015)
Im Rahmen der generellen Projektierung des 6-Streifenausbaus
der Nationalstrasse A1 zwischen Luterbach und Härkingen
(Engpassbeseitigung) stellen sich Abstimmungsfragen zwi-
schen dem Netz der Nationalstrasse und dem untergeordneten
Kantonsstrassennetz. Diese dürfen die zügige Umsetzung des
Projektes nicht gefährden.
1. Insbesondere ist die Zweckmässigkeit der Neukonzeptionen
der Anschlüsse Egerkingen und Oensingen zu prüfen. Die Stau-
situationen und der erhöhte Durchfahrtsverkehr durch die umlie-
genden Gemeinden hat teilweise unerträgliches Mass
angenommen. Entsprechende Umgestaltungen sind auf dem
Tisch und jetzt in das Ausführungsprojektierung Luterbach-Här-
kingen aufzunehmen.
a. Wie beurteilt der Bundesrat die aktuelle Situation?
b. Welche Wege sieht er für eine Aufnahme der Umgestaltung
der Anschlüsse Egerkingen und Oensingen in das Ausfüh-
rungsprojekt Luterbach-Härkingen?
2. Ähnlich sieht die Situation in der Region Derendingen-Subin-
gen aus. Dort leiden die Gemeinden an starkem Durchfahrtsver-
kehr und sowohl bei der Einfahrt als auch bei der Ausfahrt der
Autobahn kommt es zu Rückstausituationen im Bereich Deren-
dingen/äusseres Wasseramt, wo gegenwärtig etwa 2000 neue
Arbeitsplätze im Entstehen sind. Bereits ein sogenannter Vier-
telanschluss würde nach Verkehrsstudien in Stosszeiten etwa
ein Drittel des Stauverkehrs umleiten und die Situation massiv
entschärfen. Ein Verschieben auf den 6-Spurausbau Luterbach-
Grauholz würde die betroffene Region hingegen Jahre oder
sogar Jahrzehnte weiterbelasten.
Welchen Weg sieht der Bundesrat, im Zuge des 6-Streifenaus-
baus Luterbach-Härkingen einen zusätzlichen (Teil-)Anschluss
im Raum Derendingen/Subingen - allenfalls räumlich ausser-
halb jedoch zeitgleich - zusammen mit dem 6-Streifenausbau zu
realisieren?
Mitunterzeichner: Zanetti (1)

15.3629 s Mo. Fetz. Wohnsitzprinzip bei den Kosten des 
Straf- und Massnahmenvollzugs  (18.06.2015)
Der Bundesrat legt eine Vorlage vor, mit der
1. bei Straftäterinnen und Straftätern mit Schweizer Wohnsitz
die Kosten des Straf- und Massnahmenvollzugs analog Artikel
23 Zuständigkeitsgesetz getragen werden (Wohnsitzprinzip
zum Zeitpunkt der Begehung der Straftat) und
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2. bei Straftäterinnen und Straftätern ohne Schweizer Wohnsitz
der Bund die Kosten des Straf- und Massnahmenvollzugs über-
nimmt.

15.3630 s Ip. Bischofberger. Wählbare Franchisen in der 
Krankenversicherung  (18.06.2015)
Gemäss Zeitungsmeldungen beabsichtigt das EDI, die Rege-
lung über die Wahlfranchisen in der obligatorischen Kranken-
versicherung zu ändern. Die Prämienrabatte der höchsten
Franchise sollen verringert werden, um so für die Versicherten
mit der tiefsten Franchise ("Standardfranchise") die Prämienbe-
lastung zu senken. Dabei sind die Prämienrabatte für Wahlfran-
chisen seit Inkrafttreten des KVG laufend verringert worden. Im
Jahr 2000 hat der Bundesrat festgelegt, dass die Prämienre-
duktion für die Wahlfranchisen pro Kalenderjahr nicht höher
sein darf als 100 Prozent des mit einer höheren Franchise über-
nommenen zusätzlichen Risikos. Im Jahr 2003 ist diese Grenze
auf 80 Prozent gesenkt worden und seit dem Jahr 2009 darf die
Prämienreduktion nur noch 70 Prozent des zusätzlichen Risikos
betragen. Damit sind die Solidaritätsleistungen der Versicherten
mit Wahlfranchisen zugunsten der Versicherten mit der Stan-
dardfranchise ständig erhöht worden. Nach der vom BAG publi-
zierten Statistik der obligatorischen Krankenversicherung
wählen mehr als die Hälfte der Versicherten höhere Franchisen
(56,3 Prozent im Jahr 2012). Die Betriebsrechnungen zeigen,
dass Abschlüsse mit der Standardfranchise im Jahr 2012
gesamthaft mit einem Verlust von 1127,4 Millionen Franken (ein
Minus von 562 Franken pro versicherte Person) ergeben
haben, während die Wahlfranchisen mit einem Überschuss von
1233,8 Millionen (+895 Franken pro versicherte Person) auf-
warten konnten. In Wirklichkeit ist der Effekt noch weit grösser,
weil die Versicherten mit Wahlfranchisen viele Rechnungen von
Leistungserbringern direkt bezahlen, ohne dass diese in die
Betriebsrechnungen der Versicherer einfliessen ("Tiers-garant-
Effekt" bei Versicherten mit Wahlfranchisen).
Ich bitte deshalb den Bundesrat folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Wieweit stützt sich die heutige Begrenzung der Prämienre-
duktion für Versicherte mit Wahlfranchisen auf versicherungs-
mathematischen Grundsätze ab und in welchem Mass werden
von diesen Versicherten darüber hinaus Solidaritätsbeiträge
verlangt?
2. Wie begründet der Bundesrat die heutigen Solidaritätsleistun-
gen zugunsten von Versicherten mit der Standardfranchise?
3. Ist es nach seiner Meinung sinnvoll, von den Versicherten mit
Wahlfranchisen noch weiter gehende Solidaritätsleistungen zu
verlangen und so für die Mehrheit der Versicherten die Anreize
zu einem kostenbewussten Verhalten zu vermindern?
4. Wie hoch beziffert der Bundesrat den Umfang von selbst
bezahlten Rechnungen von Personen mit Wahlfranchisen, der
bei Wahl der Standardfranchise zu Lasten der sozialen Kran-
kenversicherung abgerechnet würde?
Mitunterzeichnende: Baumann, Bieri, Bischof, Diener Lenz,
Eberle, Eder, Egerszegi-Obrist, Föhn, Fournier, Germann, Gra-
ber Konrad, Gutzwiller, Häberli-Koller, Hefti, Hess Hans, Hösli,
Imoberdorf, Keller-Sutter, Kuprecht, Luginbühl, Niederberger,
Schmid Martin, Schwaller, Seydoux (24)

15.3631 s Mo. Hess Hans. Cassis de Dijon. Besser zur Wir-
kung bringen  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu treffen, dass
Hersteller von Produkten ihren Vertriebspartnern in der Schweiz
in den Vertriebsverträgen ausdrücklich erlauben, für ihre Pro-
dukte auch dann Installations-, Wartungs- oder Garantiearbei-
ten usw. zu leisten, wenn diese direkt im EWR eingekauft
worden sind.
Mitunterzeichnende: Abate, Altherr, Bieri, Bischof, Bischofber-
ger, Comte, Eberle, Eder, Egerszegi-Obrist, Engler, Fournier,
Germann, Graber Konrad, Gutzwiller, Häberli-Koller, Hefti,
Imoberdorf, Keller-Sutter, Kuprecht, Lombardi, Luginbühl, Nie-
derberger, Schmid Martin, Seydoux, Theiler (25)

15.3632 s Po. Fetz. Fachkräftemangel. Nationale Daten-
bank für Unternehmen zur Interpretation und Vergleichbar-
keit ausländischer Diplome  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Aufbau einer nationalen
Datenbank zur Interpretation und Vergleichbarkeit ausländi-
scher Diplome zu prüfen. Damit soll ein zentrales Hindernis für
Unternehmen beseitigt werden, um gut qualifizierte Migrantin-
nen und Migranten aus Drittstaaten, die bereits in der Schweiz
leben, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Diese Massnahme ist
ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels,
da viele dieser etwa 50 000 Personen sehr gut qualifiziert, aber
erwerbslos sind oder einer Erwerbstätigkeit nachgehen, für die
sie überqualifiziert sind.
Mitunterzeichnende: Bruderer Wyss, Janiak, Levrat, Recordon,
Savary, Stöckli, Zanetti (7)

15.3633 s Po. Recordon. Der Schweizerische Finanzplatz 
soll einen Spitzenplatz bei der Finanzierung der nachhalti-
gen Entwicklung einnehmen  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Bericht
vorzulegen, in dem er darstellt, wie der schweizerische Finanz-
platz wirksam und innovativ zur nachhaltigen Entwicklung bei-
tragen kann und welche politischen Anreize sinnvoll sind, damit
unsere Finanzinstitute eine nachhaltige Entwicklung des
Finanzsektors unterstützen.
Mitunterzeichnende: Abate, Berberat, Bieri, Bischofberger, Bru-
derer Wyss, Comte, Cramer, Diener Lenz, Eberle, Fetz, Four-
nier, Graber Konrad, Häberli-Koller, Imoberdorf, Janiak, Levrat,
Lombardi, Maury Pasquier, Minder, Niederberger, Savary,
Schwaller, Seydoux, Stadler Markus, Stöckli, Zanetti (26)

15.3634 s Ip. Levrat. Elektronische Stimmabgabe  
(18.06.2015)
In 14 Kantonen haben Auslandschweizerinnen und Aus-
landschweizer heute die Möglichkeit, ihre Stimme elektronisch
abzugeben. In zwei davon kann das Stimmvolk auch im Inland
elektronisch abstimmen und wählen (Genf und Neuenburg).
Momentan nutzen die Kantone drei verschiedene Systeme, die
alle vom Bund anerkannt sind. Zwei davon stammen aus der
ausländischen Privatwirtschaft: jenes des Consortiums (Unisys)
und jenes von Neuenburg (Scytl); Genf benutzt ein eigenes
System (CHVote).
Der Bundesrat hat seine Anforderungen an die elektronische
Stimmabgabe in Bezug auf Überprüfbarkeit und Sicherheit aus-
gedehnt, sodass neue Versionen dieser Systeme entwickelt
werden müssen. Diese Weiterentwicklungen werden zurzeit für
jedes der drei Systeme vorgenommen. Heute können erst 30
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Prozent der Stimmberechtigten elektronisch abstimmen; diese
neuen Anforderungen würden längerfristig die Möglichkeit
schaffen, die elektronische Stimmabgabe für alle einzuführen.
Die Einführung dieser zweiten Generation kostet die Kantone
pro System Millionen von Franken und fordert daher ein
beträchtliches finanzielles Engagement von ihnen.
Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Wieviel Geld hat der Bund bereits in die Entwicklung dieser
drei Systeme investiert?
2. Gedenkt der Bundesrat noch weitere Systeme zuzulassen
und diese zu finanzieren?
3. Müsste sich der Bundesrat nicht auf eines dieser drei
Systeme festlegen, um die Investitionskosten wirtschaftlicher zu
gestalten? In den beinahe 15 Jahren der elektronischen Stimm-
abgabe in Verbindung mit den politischen Rechten in der
Schweiz hat der Bundesrat doch sicher entsprechende Erfah-
rungen sammeln können.
4. Falls ja, welche Kriterien würden der Wahl zugrunde liegen?

15.3635 n Ip. Joder. Finanzielle Auswirkungen der Reduk-
tion des Höchstalters für Piloten bei kommerziellen 
Helikopterflügen  (18.06.2015)
Im Rahmen des Luftverkehrsabkommens zwischen der
Schweiz und der EU übernimmt die Schweiz das für die Luft-
fahrt relevante europäische Recht. Mit der Verordnung (EU) Nr.
1178/2011 hat sich die Schweiz verpflichtet, die Bestimmungen
betreffend Pilotenlizenzen umzusetzen und anzuwenden. Dem-
nach gilt im gewerbsmässigen Luftverkehr bei sogenannten
Ein-Mann-Operationen für die eingesetzten Piloten eine Altersli-
mite von 60 Jahren. Dadurch wird kurzfristig durch eine grundle-
gende Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen eine
neue Situation mit grossen Nachteilen geschaffen. Die darge-
stellte Neuregelung bringt massive Mehrbelastungen bei der
Finanzierung der Altersvorsorge. Betroffen sind in der Schweiz
aktuell rund 550 Piloten.
Aufgrund dieser Mehrbelastung stellen sich zu Handen des
Bundesrates folgende Fragen:
1. Welche finanziellen Auswirkungen sind für die Arbeitgeber
und für die Arbeitnehmer zu erwarten?
2. In welchem Umfang übernimmt der Bund die unverhältnis-
mässigen und massiven Mehrkosten infolge kurzfristiger Ände-
rung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die
Betroffenen?
Mitunterzeichnende: Borer, Clottu, Giezendanner, Graber Jean-
Pierre, Hurter Thomas, Kessler, Knecht, Lustenberger, Schibli,
Schneeberger, Wasserfallen (11)

15.3636 n Po. Rickli Natalie. Bericht zum Service public. 
Vier Budgetvarianten aufzeigen  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert, im Service public-Bericht vier
Varianten mit abgestuften Budgets darzustellen:
1,336 Milliarden (Stand 2011, Botschaft 13.048 des Bundesra-
tes)
1 Milliarden
668 Millionen (Halbierung Einnahmen Stand 2011)
500 Millionen
Mitunterzeichnende: Amstutz, Binder, Brunner, de Courten,
Flückiger Sylvia, Français, Giezendanner, Golay, Gössi, Killer
Hans, Lustenberger, Maier Thomas, Miesch, Müller Thomas,

Müri, Pantani, Pfister Gerhard, Quadri, Reimann Lukas, Rei-
mann Maximilian, Rime, Rösti, Rutz Gregor, Schibli, Schilliger,
Schneeberger, Stolz, Vitali, Wasserfallen (29)

15.3637 n Po. Hassler. Zivildiensteinsätze in der Landwirt-
schaft erleichtern  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, wie der Zugang zu
Zivildiensteinsätzen in der Landwirtschaft erleichtert werden
kann.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Brand, Candinas, Gasser,
Graf Maya, Guhl, Hausammann, Hess Lorenz, Landolt, Müller-
Altermatt, Quadranti, Ritter, Schibli, Schläfli, Semadeni, Siegen-
thaler, von Siebenthal, Walter, Winkler (19)

15.3638 n Ip. Schneider-Schneiter. TTIP. Interessenwahrung 
der Schweiz  (18.06.2015)
Seit Juli 2013 verhandeln die EU und die USA über eine umfas-
sende transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft
(TTIP). Die Schweiz nimmt an diesen Verhandlungen nicht teil
und ist auch nicht als Beobachterin zugelassen. Sie kann ihre
Interessen nicht einbringen und würde im Falle eines Verhand-
lungsabschlusses auch nicht in den Genuss einer künftigen
TTIP kommen.
Der Bundesrat hat unterschiedliche Massnahmen ergriffen, um
mögliche Auswirkungen eines solchen Abkommens (TTIP) auf
die Schweiz zu erörtern: Im Rahmen einer interdepartementa-
len Arbeitsgruppe unter der Leitung des Seco werden Abklärun-
gen über die möglichen Auswirkungen eines FHA zwischen den
USA und der EU auf die Schweiz vorgenommen. Auch zwei im
Auftrag des Seco erstellten Berichte untersuchen die möglichen
Auswirkungen eines Handelsabkommens zwischen der EU und
den USA auf die Schweizer Wirtschaft.
Abhängig von den Perspektiven und dem Inhalt eines mögli-
chen FHA zwischen den USA und der EU beabsichtigt der Bun-
desrat konkrete Optionen zu prüfen, um die
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft und die Attrakti-
vität des Wirtschaftsstandortes Schweiz zu wahren. Zu diesen
Optionen könnte auch die Möglichkeit zur Aushandlung eines
FHA mit den USA oder ein Andocken an die TTIP gehören.
Heute ist jedoch noch nicht klar, ob und unter welchen Bedin-
gungen Drittländer der TTIP werden beitreten können.
Fragen:
1. Der Bundesrat will die Strategie der Schweiz am Inhalt des
TTIP-Abkommens ausrichten, sobald dieser bekannt ist (was
noch nicht der Fall ist, da die Verhandlungen momentan am
Laufen sind). Welche konkreten Bemühungen unternimmt er
heute, um der Schweiz - unabhängig der Frage des Inhaltes
des TTIP-Abkommens - ein Andocken an die TTIP zu ermögli-
chen?
2. Zusammen mit den anderen Efta-Staaten hat die Schweiz
einen Trade Policy Dialogue mit den USA lanciert, um gemein-
sam mit den Efta-Partnerstaaten Interessen gegenüber den
USA zu vertreten. Verfügen EWR-Staaten, wie beispielsweise
Norwegen, mit Blick auf die Frage eines Andockens von
Drittstaaten an die TTIP über eine vorteilhaftere Ausgangslage
als die Schweiz?
3. Findet unter Drittstaaten (bspw. Türkei), welche Interesse an
der Option eines möglichen Andockens an die TTIP aufweisen,
ein Dialog statt und/oder werden konkrete Massnahmen hin-
sichtlich einer gemeinsamen Interessenwahrung ergriffen?
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15.3639 n Mo. Galladé. Abschaffung des 
Züchtigungsrechtes  (18.06.2015)
Die Gesetzgebung ist dahingehend anzupassen, dass das
Züchtigungsrecht der Eltern gegenüber ihren Kindern abge-
schafft wird.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Badran
Jacqueline, Feri Yvonne, Friedl, Gross Andreas, Hadorn, Heim,
Kiener Nellen, Marra, Masshardt, Munz, Nussbaumer, Piller
Carrard, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia, Schwaab, Semadeni,
Voruz, Wermuth (20)

15.3640 n Ip. Wermuth. Internationale Sportverbände. Wel-
che Steuerpriviliegien gibt es?  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Über welche steuerlichen Privilegien verfügen internationale
Sportverbände auf kantonaler Ebene? Darunter fallen auch
Sonderregelungen für die Mitglieder der Vorstände oder ver-
gleichbarer Gremien. Wie wird die Rechtmässigkeit solcher Pri-
vilegien kontrolliert?
2. Wie viele internationale Sportverbände sind Stand heute
gemäss Artikel 56g DBG von der direkten Bundessteuer und
nach Artikel 23f StHG von den Gewinn- und Kapitalsteuern auf
kantonaler Ebene befreit? Wie hoch ist jeweils der Anteil des
gesamten Vereinsgewinns und -kapitals, das von dieser Rege-
lung profitiert? Welche Sportverbände machen von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch, welche nicht? Wie werden in diesem
Rahmen die Begriffe der "Gemeinnützigkeit" der "Unwiderruf-
lichkeit" und der "Ausschliesslichkeit" definiert? In welchem
Rahmen kontrolliert die ESTV die entsprechenden kantonalen
Entscheide?
3. Sieht der Bundesrat zu den in den Fragen 1 und 2 aufgewor-
fenen Punkten materiellen Harmonisierungsbedarf oder zusätz-
lichen Kontrollbedarf?
4. Welche Möglichkeiten sieht er, besonders finanzstarke, inter-
nationale Sportverbände steuerrechtlich den Kapitalgesellschaf-
ten gleichzustellen, ohne dabei nationale Sportverbände und
Verbände in bescheidenen finanziellen Verhältnissen zu tangie-
ren?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Badran Jac-
queline, Büchel Roland, Jositsch, Leutenegger Oberholzer (6)

15.3641 n Ip. Stolz. Bürokratisierung statt Abbau durch das 
Seco trotz starkem Schweizerfranken  (18.06.2015)
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Warum interpretiert das Seco das AVG plötzlich anders,
wenn es um den Verleih von Mitarbeitenden im selben Konzern
geht?
2. Ist er nicht auch der Meinung, dass eine Unterstellung des
konzerninternen Austauschs von Mitarbeitenden unter das AVG
zu erheblichen administrativen Mehrkosten für die Unterneh-
men führt und deren Flexibilität erheblich einschränkt?
3. Ist er nicht zudem auch der Meinung, dass in einem wirt-
schaftlichen Umfeld, welches aufgrund der Frankenstärke nach
Massnahmen zur administrativen Vereinfachung ruft, eine sol-
che Ausdehnung der AVG-Bestimmungen auf konzerninterne
Verhältnisse schädigend ist?
4. Das AVG soll ja primär Missbrauch bei Entlöhnung und
Arbeitsbedingungen verhindern. Ist er nicht auch der Meinung,
dass diese Gefahr im konzerninternen Verhältnis eine solche
Missbrauchsgefahr kaum erkennbar ist?

15.3642 n Ip. Stolz. Scientology. Eine anerkannte religiöse 
Gemeinschaft?  (18.06.2015)
Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:
1. Hat das Seco Scientology als religiöse Gemeinschaft aner-
kannt?
2. Wer entscheidet im Seco ob eine Organisation als religiöse
Gemeinschaft anerkannt wird?
3. Auf welchen wissenschaftlichen Grundlagen fussen solche
Entscheide?
4. Gibt es Richtlinien oder ähnliches die die Entscheidungsfin-
dung regelt?

15.3643 n Ip. Stolz. Medikamente. Verfahrene Situation. Es 
braucht einen Marschhalt!  (18.06.2015)
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Verfügt er über eine ganzheitliche Vision und eine darauf
abgestimmte Strategie betreffend der Entwicklung des Preisbil-
dungssystems im Medikamentenbereich? Falls ja, wie sieht
diese aus?
2. Will er trotz des Bundesverwaltungsgerichtsentscheides und
der verfahrenen Situation seine Absichten unverändert weiter-
verfolgen, die Verordnungsänderung vom 29. April 2015 umset-
zen, gestützt darauf den Vertriebsanteil neu gestalten und ein
Festpreissystem für patentfreie Medikamente einführen?
3. Was kehrt er vor, wenn das Bundesgericht den nun durch das
BAG angefochtenen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts
bestätigt?
4. Ist es nicht angezeigt, nun einen kurzen Marschhalt einzule-
gen, die Rechtslage abschliessend zu klären und ein Konzept
für eine umfassende Systemrevision mit einem rechtmässigen,
transparenten und fairen Preisbildungssystem, mit einer anreiz-
orientierten Regelung für die Abgabe von patentfreien Medika-
menten und eine leistungsbezogene Abgeltung der Apotheken
und abgebenden Ärzte zu erarbeiten?
Mitunterzeichnende: Cassis, Moret, Pezzatti, Schneeberger (4)

15.3644 n Ip. Mörgeli. Asylgewährung für den Asarbaid-
schaner Emin Haseynow  (18.06.2015)
Am 12. Juni 2015 hat Bundesrat Didier Burkhalter die Eröffnung
der "Europaspiele" in Asarbaidschan dazu benutzt, den zuvor
während über zehn Monaten in der Schweizer Botschaft in
Baku untergebrachten Menschenrechtsaktivisten Emin
Haseynow in die Schweiz einzufliegen. Haseynow wird mittler-
weile betreut vom kommunistischen Zürcher Anwalt und Terrori-
sten-Verteidiger Marcel Bossonnet und dürfte das
Asylverfahren schlank durchlaufen. In diesem Zusammenhang
ersuche ich den Bundesrat um Beantwortung
folgender Fragen:
1. Ist es eine sinnvolle Massnahme für die Meinungsvielfalt in
einem andern Staat, wenn wir Oppositionelle im Einverständnis
oder gar mit aktiver Unterstützung der dortigen Machthaber in
die Schweiz holen?
2. Liegt es an der neutralen Schweiz, den vorderasiatischen
Staat Asarbaidschan international als Menschrechtsverletzer
vorzuführen?
3. Besteht nicht die Gefahr eines Präjudizes, dass Oppositio-
nelle künftig Schweizer Botschaften aufsuchen und auf die
Betreuung und aktive Hilfe unseres Aussenministers und seiner
Diplomaten zählen dürfen?
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4. Wie würde er reagieren, wenn etwa Whistleblower Edward
Snowden Schutz in einer Schweizer Botschaft und dauerndes
Asyl in unserem Land suchen würde?
5. Warum dürfen Bundesräte entgegen der verfassungsmässi-
gen Rechtsgleichheit Sonderaktionen zugunsten einzelner Aus-
länder inklusive (erfolgreiche) Asylverfahren in der Schweiz
unternehmen, während solches jedem normalen Bürger und
jeder normalen Bürgerin rechtlich verwehrt wäre?
6. Wie beurteilt er die Chance von Emin Haseynow, sein künfti-
ges Leben ohne Belastung der Schweizer Steuerzahler in wirt-
schaftlicher Unabhängigkeit zu zu führen?

15.3645 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Für ein sofortiges Asylmoratorium  
(18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, mittels Notrecht die Anwendung
des Asylgesetzes für mindestens ein Jahr teilweise ausser Kraft
zu setzen.
Während dieser Zeit dürfen keine Personen mehr ins Asylver-
fahren aufgenommen werden. Es dürfen auch keine Personen
mehr als Flüchtlinge anerkannt oder als Kontingentsflüchtlinge
in die Schweiz geholt werden. Die Erteilung humanitärer Visa ist
während dieser Zeit einzustellen. Gesuche um Nachzug von
Familienangehörigen von anerkannten Flüchtlingen, welche auf
Sozialleistungen angewiesen sind, sind abzulehnen.
Personen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, die jedoch auf-
grund des Non-Refoulement-Prinzips nicht weggewiesen oder
ausgeschafft werden können, sind nicht als vorläufig Aufgenom-
mene, sondern bis zur Ausreise als Schutzbedürftige zu regeln.
Zur Durchsetzung sind die Grenzen wieder systematisch zu
kontrollieren, wenn nötig mit Unterstützung des Militärs.
Gleichzeitig ist Kriegsflüchtlingen im Umfeld der Krisengebiete
Schutz zu bieten. Dazu ist die humanitäre Hilfe innerhalb des
Entwicklungshilfebudgets zu priorisieren.
Sprecher: Brand

15.3646 n Ip. Graber Jean-Pierre. Wie wirkt sich das zukünf-
tige Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP/TAFTA) 
zwischen den USA und der Europäischen Union auf die 
Bilateralen I und II aus?  (18.06.2015)
Der Bundesrat hat bereits viele parlamentarische Vorstösse
bezüglich der absehbaren Auswirkungen des künftigen Transat-
lantischen Freihandelsabkommens (TTIP/TAFTA) auf die
Schweizer Wirtschaft, unsere Landwirtschaft oder die Qualität
der Schweizer Importgüter beantwortet. Da dieses Freihandels-
abkommen nicht vor Ende 2015 abgeschlossen sein wird, hat
der Bundesrat natürlich Anlass zu sagen, dass es unmöglich
sei, verlässliche Informationen zu den allgemein erwartbaren
Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft und zu den spezifi-
schen Auswirkungen auf unsere verschiedenen Wirtschafts-
zweige zu machen.
Ich bitte den Bundesrat trotzdem, die folgenden Fragen zu
beantworten:
1. Wie könnte sich das vorgesehene Transatlantische Freihan-
delsabkommen zwischen den USA und der Europäischen
Union auf die bilateralen Abkommen I und II zwischen der
Schweiz und der Europäischen Union auswirken?
2. Könnte sich die Schweiz gezwungen sehen, die Bilateralen
neu zu verhandeln, sofern dieses Transatlantische Freihandels-
abkommen Auswirkungen auf die Bilateralen haben sollte?

Mitunterzeichnende: Clottu, Flückiger Sylvia, Grin, Herzog,
Joder, Müller Thomas, Schibli, von Siebenthal (8)

15.3647 n Mo. Reynard. Einhaltung des Sprachengesetzes 
durch Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung  
(18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Verordnung über die Lan-
dessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachge-
meinschaften (SpV) so zu ändern, dass in der Schweiz aktive
Organisationen und Personen, die von der Bundesverwaltung
unabhängig sind und Subventionen vom Bund erhalten oder
gestützt auf Bundesrecht mit einer Verwaltungsaufgabe betraut
werden, im Verkehr mit Einzelpersonen in der Amtssprache
kommunizieren, die von der jeweiligen Person gewählt wird.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amherd,
Bulliard, Carobbio Guscetti, Cassis, Chevalley, Chopard-Acklin,
Darbellay, de Buman, Freysinger, Fridez, Friedl, Galladé, Gysi,
Hadorn, Heim, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Marra,
Masshardt, Merlini, Moret, Munz, Naef, Piller Carrard, Ruiz
Rebecca, Schenker Silvia, Schneider-Schneiter, Schwaab,
Semadeni, Tornare, Trede, Wermuth (34)

15.3648 n Mo. Gschwind. Breitbandversorgung und Hoch-
breitbandversorgung aller Randregionen der Schweiz  
(18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesänderung vorzu-
schlagen, damit Investitionen von (öffentlichen und privaten)
Kabelfernsehnetz- und Telekommunikationsnetzbetreibern
steuerlich befreit werden, sodass in den Randregionen der
Schweiz eine Hochbreitbandversorgung geschaffen werden
kann.
Mitunterzeichnende: Barazzone, Bulliard, Buttet, Candinas,
Clottu, Darbellay, Freysinger, Fridez, Gmür, Golay, Graber
Jean-Pierre, Kessler, Maire Jacques-André, Neirynck, Regazzi,
Riklin Kathy, Ritter, Romano, Vogler (19)

15.3649 n Mo. Buttet. Für eine Rückkehr zur direkten Demo-
kratie, wie sie von den Begründern der modernen Schweiz 
geschaffen wurde  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Artikel 138, 139 und 141 der
Bundesverfassung so zu ändern, dass die Anzahl nötiger Unter-
schriften für eine Volksinitiative oder ein Referendum angepasst
und neu anstatt in absoluten Zahlen prozentual zur Wähler-
schaft angegeben wird. Die neuen Werte könnten für Volksin-
itiativen auf 4 Prozent und für Referenden auf 2 Prozent
festgesetzt werden.
Mitunterzeichnende: Barazzone, Candinas, Darbellay,
Gschwind, Regazzi (5)

15.3650 n Mo. Hardegger. GPS-Verkehrslenkung analog 
Lenkung des Verkehrs mit Wegweisern gesetzlich regeln  
(18.06.2015)
Der Bundesrat hat die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, die
eine strategiekonforme Beeinflussung des Routings der Naviga-
tionsgeräte durch das Verkehrsmanagements erlauben.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Birrer-
Heimo, Feri Yvonne, Fischer Roland, Friedl, Gasser, Glättli,
Graf-Litscher, Hadorn, Häsler, Heim, Ingold, Kiener Nellen,
Maire Jacques-André, Marra, Masshardt, Munz, Nussbaumer,
Piller Carrard, Schelbert, Semadeni, Trede, Voruz (24)
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15.3651 n Mo. Hardegger. Vorkaufsrecht für Gemeinden zu 
Gunsten des gemeinnützigen oder preisgünstigen 
Wohnungsbaus  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf zu einen Erlass
der Bundesversammlung vorzulegen, der das Vorkaufsrecht für
Gemeinden zu Gunsten des gemeinnützigen oder preisgünsti-
gen Wohnungsbaus unter Bedingungen regelt.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Bulliard,
Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Friedl, Glättli,
Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Häsler, Heim, Jans, Kiener Nellen,
Masshardt, Munz, Schelbert, Semadeni (19)

15.3652 n Mo. Hardegger. Verkauf und Fortsetzung von 
nutzlosen Versicherungsverträgen muss unterbunden 
werden  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf zu einen Erlass
der Bundesversammlung vorzulegen, der den Verkauf und die
Fortsetzung von Versicherungsverträgen an Personen, die
nachweislich nie Leistungen oder keine Leistungen mehr dar-
aus beziehen können, unterbindet. Dabei sollen insbesondere
die Sorgfaltspflichten der Versicherer und der Schutz der Versi-
cherten erhöht werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Birrer-Heimo, Carob-
bio Guscetti, Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Friedl, Gilli, Glättli,
Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Häsler, Heer, Heim, Ingold, Jans,
Kessler, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Masshardt,
Munz, Schelbert, Schenker Silvia, Semadeni (24)

15.3653 n Mo. Munz. Ausbildung für Flüchtlinge zur nach-
haltigen Arbeitsmarktintegration  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der Fachkräfteinitia-
tive das inländische Potenzial anerkannter und vorläufig aufge-
nommener Flüchtlinge aller Altersstufen besser zu nutzen und
diese Menschen über den Weg einer anerkannten Ausbildung
nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Mitunterzeichnende: Amarelle, Carobbio Guscetti, Chopard-
Acklin, Feri Yvonne, Friedl, Graf Maya, Gysi, Hadorn, Heim,
Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Naef, Schenker Sil-
via, Semadeni, Trede (16)

15.3654 n Ip. Munz. Öffentlichkeitsprinzip für AKW-Emissi-
onsdaten des Ensi  (18.06.2015)
1. Welche Daten sind als Geschäftsgeheimnisse zu behandeln
und unterliegen nicht dem Öffentlichkeitsprinzip? Was spricht
dagegen, alle anderen Daten mit einer gewissen Verzögerung
online zu stellen (Ensi-AN-7057, Punkt 2)?
2. Wird dem Gesuchsteller bei einem Einsichtsgesuch umge-
hend Einsicht in die Daten gewährt ohne vorgängige Konsulta-
tion des Betreibers (gemäss Entscheid BVG vom 29. Mai 2015,
Absatz E)?
3. Warum werden die Daten nach 30 Tagen gelöscht? Könnten
dadurch nicht wertvolle Daten verloren gehen, die die Rekon-
struktion eines Störfalles erst ermöglichen würden (Ensi-AN-
7057, Punkt 3)?
4. Ensi-AN-7057 Punkt 5 regelt, dass bei Abweichung einzelner
Messwerte vom Normalwert über einen Zeitraum von Stunden
keine Rückfragen durch das Ensi erfolgt. Hat eine Aufsichtsbe-
hörde nicht jederzeit und dauernd das Recht nachzufragen,
besonders bei Abweichungen? Warum haben die Betreiber bei
Abweichungen und Unterbrechungen keine Informationspflicht?

Bei längeren Abweichungen muss man von einem Störfall aus-
gehen, warum ist nur von Datenqualität die Rede?
Mitunterzeichnende: Böhni, Carobbio Guscetti, Chopard-Ack-
lin, Friedl, Graf Maya, Gysi, Hadorn, Heim, Kiener Nellen,
Schenker Silvia, Semadeni, Trede (12)

15.3655 n Ip. Munz. Radioaktives C14 fehlt in den vom Ensi 
veröffentlichten Monatsbilanzen der AKW  (18.06.2015)
1. Radioaktiver Kohlenstoff C14 wird in Form von CO2 routine-
mässig in grosser Menge von allen Atomkraftwerken abgege-
ben und reichert sich in der Natur an. Warum fehlt in den
Monatsbilanzen des Ensi C14?
2. Für die Abgabe radioaktiver Stoffe gibt es Abgabelimiten.
Warum gelten höhere Abgabelimiten für Siedewasserreaktoren
(Mühleberg und Leibstadt) gegenüber den Druckwasserreakto-
ren? Für Mensch und Natur ist die Immission entscheidend und
nicht der Kraftwerkstyp.
3. Warum gibt es keine Abgabelimiten für C14?
Mitunterzeichnende: Böhni, Carobbio Guscetti, Chopard-Ack-
lin, Friedl, Graf Maya, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Heim, Kiener
Nellen, Schenker Silvia, Semadeni, Trede (13)

15.3656 n Ip. Munz. Gefahr für AKW Mühleberg durch Fern-
wartung des Computersystems. Fragwürdige Überwa-
chung des Ensi  (18.06.2015)
1. Der IT-Bereich des AKW Mühlebergs werde von Bern aus
gewartet werden. Stimmt diese Aussage und warum hat die
BKW darüber nicht informiert?
2. Hat das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat Ensi
für die Fernwartung der technischen Informatik eine dauernde
Bewilligung erteilt?
3. Das Nuclear Energy Institute, der Interessenverband der
amerikanischen Atomindustrie, schreibt über Cyber-Security in
Nuklearanlagen: "Die für Sicherheit, Sicherung und Notfallbe-
herrschung notwendigen Systeme in Nuklearanlagen müssen
vom Internet isoliert sein." Teilt der Bundesrat bzw. das Ensi
diese Einschätzungen?
4. Nimmt das Ensi seine Aufsichtspflicht bei IT-Systemen der
zweithöchsten Sicherheitsstufe genügend wahr? Die Internatio-
nale Atomenergie-Agentur IAEA hat dafür klare Regeln,
wonach bei Computersysteme der zweithöchsten Sicherheits-
stufe Fernwartungen höchstens fallweise und für eine definierte
Arbeitszeit bewilligt werden dürfen.
5. Warum gilt für Computersysteme in nuklearen Anlagen nicht
die höchste Sicherheitsstufe?
6. Nimmt das Ensi seine Aufsichtspflicht bezüglich dem IT-Büro-
kommunikationssystem genügend wahr? Auch in diesem
Bereich werden sensitive Informationen verwaltet, welche von
Dritten für eine böswillige Einwirkung missbraucht werden könn-
ten. Gemäss dem Bericht im Beobachter 12/2015 besteht eine
löchrige Firewall. Dutzende von Administratoren hätten Zugriff
zu heiklen Servern. IP-Adressen würden per E-Mail versendet.
Das Ensi werde auch nur ungenügend über sicherheitsrele-
vante Vorgänge informiert.
7. Müsste das Ensi die Anforderungen bezüglich Cyber-Security
nicht verschärfen und an die aktuelle Bedrohungslage anpas-
sen?
8. Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat
einen Standard für die Computersicherheit in Atomkraftwerken
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publiziert (IEC 62645). Weshalb erklärt das Ensi diesen Stan-
dard nicht für verbindlich?
Mitunterzeichnende: Böhni, Carobbio Guscetti, Chopard-Ack-
lin, Friedl, Graf Maya, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Heim, Kiener
Nellen, Schenker Silvia, Semadeni, Trede (13)

15.3657 n Ip. Munz. Recht auf Vergessen für Internet-Nutze-
rinnen und -Nutzer  (18.06.2015)
1. Wie weit fortgeschritten ist die Umsetzung des Postulats
12.3152 "Recht auf Vergessen im Internet" von Jean Christophe
Schwaab?
2. Sind Gesetzesänderungen vorgesehen und wann sind diese
zu erwarten?
3. Die EU erarbeitet zurzeit gemeinsame Standards für den
Datenschutz im Internet. Ist die Schweiz an diesem Prozess
beteiligt?
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Friedl,
Galladé, Glättli, Graf Maya, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Heim,
Jositsch, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Naef, Schenker
Silvia, Schwaab, Trede, Tschümperlin (18)

15.3658 n Ip. Feri Yvonne. Alleinerziehende an der 
Armutsgrenze  (18.06.2015)
Ein neuer Caritas Bericht zeigt erneut auf, dass Einelternfami-
lien stark von Armut betroffen sind. Die Sozialhilfestatistiken zei-
gen dieses Bild bereits seit längerer Zeit. Der Bundesrat hat in
Antworten auf diverse Vorstösse in Bezug auf Fam-EL infolge
Zuständigkeiten der Kantone abschlägige Antworten erteilt. Ich
bin davon überzeugt, dass es einen Effort braucht, die Alleiner-
ziehenden verstärkt in ihrer Aufgabe als Eltern zu stützen und
unterstützen. Und dies zum Wohle der Kinder und der Gesund-
heit der ganzen Familie. Das Ziel muss sein, dass auch Einel-
ternfamilien finanziell selbständig leben können und der
Elternteil nach dem Erwachsen werden der Kinder nicht auf
einem Schuldenhaufen sitzt. Ebenso muss dafür gesorgt wer-
den, dass die Kinder in Einelternfamilien die gleichen Chancen
auf Bildung erhalten, wie andere Kinder.
Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:
1. Ist er bereit, im Nationalen Programm "gegenarmut.ch" einen
Punkt aufzunehmen, welcher sich speziell um die Bedürfnisse
von Alleinerziehenden kümmert?
2. Mit welchen Programmen und Stipendien kann der Bund die
berufliche Weiterbildung von Alleinerziehenden fördern?
3. Kann der Bund zusammen mit den Kantonen (SODK)
gemeinsam Lösungen für die Verbesserung der Lage von Einel-
ternfamilien suchen? Und wenn ja, welche?
4. Ist er bereit, die Kantone und Gemeinden anzuhalten, im
Bereich von Tagesstrukturen ab Babyalter bis Schulende Ange-
bote zu fördern, welche es den Alleinerziehenden erlaubt,
einem Beruf nachzugehen? Beispielsweise abgestufte Kosten,
Angebote für Schichtarbeitende.
5. Ist er bereit, Beratungsstellen für Alleinerziehende zu för-
dern?
6. Kann er sich vorstellen, Empfehlungen an die SKOS abzuge-
ben, damit in den Richtlinien der SKOS spezielle Punkte für
Alleinerziehende aufgenommen werden? Beispielsweise
bezüglich Wohnkosten, Wohnformen, Freizeitangebote für Kin-
der, Weiterbildung für Eltern, Bezahlung von Betreuungsstruktu-
ren der Kinder.

7. Welche Möglichkeiten zur präventiven Gesundheitsförderung
von Alleinerziehenden und ihrer Kinder kann der Bund anbie-
ten?
8. Kann der Bund in Koordination mit den Kantonen und
Gemeinden zusammen mit Hilfswerken bedürftigen Alleinerzie-
henden und ihren Kindern regelmässig Ferien anbieten, wie
dies im beschränkten Umfang die Genossenschaft Schweizer
Reisekasse Reka bereits erfolgreich durchführt?
Mitunterzeichnende: Bernasconi, Carobbio Guscetti, Friedl,
Galladé, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nel-
len, Munz, Schenker Silvia, Schneider Schüttel (13)

15.3659 n Ip. Müri. Den Ursprung von Druckerzeugnissen 
kennzeichnen  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird um nachfolgende Abklärungen ersucht:
1. Überprüfung einer generellen Kennzeichnungspflicht der
Schweiz hergestellten Druckerzeugnisse. Mit dem Ziel für
Druckeinkäufer und Konsumenten mehr Transparenz und
Sicherheit zu schaffen.
2. lm Rahmen der internationalen Verhandlungen und Institutio-
nen (WTO) die weltweite Kennzeichnung des Ursprungs von
Printprodukten vorzuschlagen und umzusetzen.
Mitunterzeichnende: Egloff, Eichenberger, Flückiger Sylvia,
Germanier, Gmür, Herzog, Killer Hans, Knecht, Rösti, Schnee-
berger, von Siebenthal, Walter, Wobmann (13)

15.3660 n Po. Grüne Fraktion. Rechtlicher Rahmen von 
grossen Sportverbänden überprüfen  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert zu prüfen, wie die wirtschaftli-
chen Geschäftsbereiche der internationalen Sportverbände in
der Schweiz rechtlich besser erfasst werden können. Konkret
soll geprüft werden,
1. ob Sportverbände mit sehr hohen Umsätzen nicht als Verein,
sondern als Kapitalgesellschaften im Sinne des Obligationen-
rechts einzustufen sind;
2. ob für Sportverbände mit sehr hohen Umsätzen eine eigen-
ständige Regelung innerhalb des Vereinsrechts geschaffen wer-
den kann (Sportverbandsrecht).
Sprecherin: Rytz Regula

15.3661 n Ip. Rutz Gregor. Verletzung der SRG-Konzes-
sion. Unterbindung illegaler Internetserien  (18.06.2015)
Die SRG-Konzession vom 28. November 2007 regelt den Auf-
trag der SRG. In Artikel 4 werden Radioprogramme, in Artikel 5
Fernsehprogramme und in Artikel 9, als Ergänzung zu den Arti-
keln 4 und 5, die Verbreitung von Programmen über Internet
geregelt. Für diese Aufgaben erhält die SRG Gebührengelder.
In den Erläuterungen zur Änderung der SRG-Konzession vom
1. Mai 2013 hielt das UVEK fest, dass Artikel 9 Absatz 1bis die
"Live-Übertragung von Ereignissen" regelt, welche "in der Regel
durch Dritte organisiert
werden. Es geht also nicht um Ereignisse, welche die SRG
selbst organisiert, nur um damit eine Sendung zu machen". Fer-
ner ist erforderlich, dass die Ereignisse von "sprachregionaler
oder nationaler Bedeutung" sind. Damit hat das Departement im
Mai 2013 klargestellt, dass das Online-Angebot der SRG auch
künftig nur eine Ergänzung zu Radio und TV sei, nicht aber ein
eigenständiges Angebot.
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Diesen Grundsatz verletzt die SRG insofern, als dass sie - ent-
gegen dem Wortlaut der Konzession - immer wieder reine Web-
serien produziert - also Sendungen, welche nur für das Internet
hergestellt und nur dort ausgestrahlt werden. Von der Webserie
"Güsel" wurde offenbar bereits eine zweite Staffel produziert,
die neun Folgen umfasst. Damit überschreitet die SRG nicht nur
die Grenzen ihres Konzessionsauftrags, sondern konkurrenziert
damit gleichzeitig mit Gebührengeldern private Anbieter, welche
ähnliche Angebote bereitstellen.
Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung folgender Fragen:
1. Gilt die Aussage des Bundesrates vom Mai 2013 noch, dass
Eigenproduktionen, welche nicht von sprachregionaler oder
nationaler Bedeutung sind und welche nur für den Internetge-
brauch hergestellt werden, explizit nicht von der SRG-Konzes-
sion erfasst sind?
2. Welche Massnahmen hat er in die Wege geleitet, um die
schon einige Zeit andauernde Konzessionsverletzung zu been-
den?
3. Teilt er die Auffassung, dass der Auftrag der SRG die in der
Konzession genannten Bereiche und Aufgaben umfasst, sich
aber gleichzeitig auch - um Wettbewerbsverzerrungen zu ver-
meiden - auf die genannten Bereiche und Aufgaben beschrän-
ken muss?
Mitunterzeichnende: Binder, Maier Thomas, Müller Thomas,
Müri, Rickli Natalie, Romano, Wasserfallen (7)

15.3662 n Po. Hadorn. Aufsichtsgremium zu finanziellen 
Klumpenrisiken mit Atomkraftwerken  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, ob zu Klumpenrisiken durch und mit Atomkraftwerken
zusätzliche parlamentarische Aufsichtsgremien der Risikoerfas-
sung und -minderung dienlich sind.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Böhni,
Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Fridez, Friedl, Girod, Glättli,
Graf Maya, Graf-Litscher, Grossen Jürg, Gysi, Hardegger, Häs-
ler, Heim, Ingold, Jans, Kessler, Kiener Nellen, Mahrer, Maire
Jacques-André, Masshardt, Munz, Naef, Nordmann, Pardini,
Piller Carrard, Schelbert, Schenker Silvia, Schwaab, Semadeni,
Steiert, Streiff, Thorens Goumaz, Trede, Tschäppät, Tschümper-
lin, van Singer, Vischer Daniel, Wermuth (41)

15.3663 n Mo. Hadorn. Stilllegungs- und Entsorgungs-
fonds. Absicherung finanzieller Risiken von 
Atomkraftwerken  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Massnahmenplan mit
Szenarien vorzulegen, wie Haftungsrisiken aus der Stilllegung
und Entsorgung von Atomkraftwerken für die öffentliche Hand
auf den Ebenen Bund, Kanton und Gemeinde reduziert oder
ausgeschlossen werden können. Dazu sind Berechnungen zur
Risikosituation vorzunehmen, welche aufgrund Schätzungen für
Kosten und Finanzierung berechnet werden. Ebenfalls sind ver-
schiedene Kosten- und Finanzierungsszenarien zu erarbeiten,
wobei auch Renditeerwartungen und Inflationsraten zu berück-
sichtigen sind.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Badran
Jacqueline, Böhni, Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Feri
Yvonne, Fridez, Friedl, Girod, Glättli, Graf Maya, Graf-Litscher,
Grossen Jürg, Gysi, Hardegger, Häsler, Heim, Ingold, Jans,
Kessler, Kiener Nellen, Mahrer, Maire Jacques-André, Mas-
shardt, Munz, Naef, Nordmann, Nussbaumer, Pardini, Piller

Carrard, Schelbert, Schenker Silvia, Schläfli, Schwaab, Sema-
deni, Steiert, Streiff, Thorens Goumaz, Trede, Tschäppät,
Tschümperlin, van Singer, Vischer Daniel, Wermuth (45)

15.3664 n Ip. Vitali. Detaillierte Auflistung der Ausgaben für 
internationale Entwicklungszusammenarbeit  (18.06.2015)
Das Parlament hat 2011 beschlossen, mit den Ausgaben in der
internationalen Entwicklungszusammenarbeit (Aide Publique au
développement, APD) bis 2015 die 0,5 Prozent des Bruttonatio-
naleinkommens (BNE) zu erreichen.
Mit Ausgaben von 0,49 Prozent im Jahr 2014 liegt die Schweiz
gemäss Entwicklungsausschuss der OECD momentan im inter-
nationalen Vergleich an achter Stelle (von 29 Mitgliedsländer).
Dies somit hinter europäischen Ländern wie den Niederlanden,
Norwegen, Schweden, Luxembourg und Finnland.
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie sieht die detaillierte Auflistung der Ausgaben aus, welche
in die Berechnung der APD in der Schweiz fliessen? Wir bitten
den Bundesrat die genauen Kostenstellen in der Rechnung
2014, im Voranschlag 2015 und im Finanzplan anzugeben.
2. Wie werden die Ausgaben der Schweiz bezüglich Verfahren
für Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge, vorläufig Aufgenom-
mene und Härtefälle (Kosten für Unterkünfte, Rückkehrhilfe,
Sozialhilfe, Rückschaffung, Betreuung, medizinische Versor-
gung, Rechtsvertretung usw.) in die Berechnungen mit einbezo-
gen?
3. Zu wie viel Prozent profitieren die verschiedenen Empfänger-
staaten jeweils von den Geldern der Schweiz? Dies insbeson-
dere aufgeschlüsselt für:
a. Projekte des Seco und der DEZA;
b. Zusätzliche Projekte der öffentlichen Hand;
c. Multilaterale Hilfe.
4. Wie hohe interne und externe Verwaltungskosten generiert
die internationale Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz?
5. Welche Ausgaben fliessen in anderen europäischen Staaten
- insbesondere in Schweden, Dänemark, den Niederlanden,
Deutschland, Österreich und Norwegen - in die Berechnungen
ein? Wie werden in diesen Ländern die Kosten im Bereich des
Asylwesens mit einbezogen?
Mitunterzeichnende: Bourgeois, Egloff, Eichenberger, Fluri,
Gmür, Gössi, Hausammann, Hiltpold, Huber, Lüscher, Miesch,
Müller Leo, Müller Philipp, Müller Thomas, Müller Walter, Noser,
Pezzatti, Schibli, Schilliger, Schneeberger, Schwander, Walti
Beat, Wasserfallen (23)

15.3665 n Ip. Rytz Regula. Sachplan Verkehr, Teil Infrastruk-
tur Schiene. Nehmen die Behörden ihre Verantwortung 
wahr?  (18.06.2015)
Die BLS plant in Bem-Riedbach auf einer Fläche von 20 Hekt-
aren Landwirtschaftsland ein neues Zentrum für den Unterhalt
des Rollmaterials der Berner S-Bahn. Die Kosten werden auf
rund 300 Millionen Franken geschätzt. Die geplante Infrastruk-
tur ist punkto Wichtigkeit und Flächenbedarf von nationaler
Bedeutung und mit einem erheblichen Verschleiss von Frucht-
folgeflächen und der Zerstörung einer intakten Naherholungs-
landschaft verbunden.
Das geplante Vorhaben bedingt eine Ergänzung des Sachplans
Verkehrs, Teil Infrastruktur Schiene. Diese Anpassung wird vom
Bundesrat zu beschliessen sein.
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In der Regel sind Streckenausbauten Gegenstand von Sach-
planverfahren. Deren Standortgebundenheit ist weitgehend
gegeben. Den zuständigen Behörden obliegt in diesem Verfah-
ren die Prüfung, ob die räumlichen Auswirkungen nicht mit wei-
teren Bundesplanungen oder Richtplaninhalten der Kantone
kollidiert. Wenn nicht, steht dem Vorhaben nichts im Weg.
Im vorliegenden Fall präsentiert sich die Situation anders. Bei
der Festlegung eines Standortes für den Unterhalt des Rollma-
terials der Berner S-Bahn besteht für den lnfrastruktureigner ein
erheblicher Spielraum und für die zuständige Behörde ein nicht
minder grosses Ermessen.
Aufgrund des heutigen Kenntnisstandes muss davon ausge-
gangen werden, dass die BLS mit dem Standort Bern-Riedbach
eine rein betriebswirtschaftliche Sicht einnimmt und die Frage
des Kulturlandschutzes und der Naherholung nicht berücksich-
tigt. Es muss deshalb Aufgabe der zuständigen Behörden sein,
das ihr zustehende Ermessen aktiv für einen nachhaltigen Pla-
nungsprozess zu nutzen.
Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung folgender Frage:
1. In welchen Fällen gestalten die zuständigen Bundesbehör-
den ein Sachplanverfahren aktiv mit (Positivplanung)?
2. Wie stark sind die Bundesbehörden an die Anträge der lnfra-
struktureigner gebunden?
3. Nach welchen Kriterien geschieht die lnteressensabwägung
zwischen der rein betriebswirtschaftlichen Sicht der BLS und
den öffentlichen Interessen wie Kulturlandschutz, dem Schutz
des Landschaftsbilds und der haushälterischer Bodennutzung?
4. Wie können die Bundesbehörden dazu beitragen, unter
Berücksichtigung möglicher Synergien einer engen Zusammen-
arbeit zwischen SBB und BLS den geeignetsten Standort für
den Unterhalt des Rollmaterials der Berner S-Bahn als Vorgabe
für das nachfolgende eisenbahnrechtliche Verfahren zu ermit-
teln?
Mitunterzeichnende: Häsler, Siegenthaler, Trede, Tschäppät,
van Singer (5)

15.3666 n Po. von Siebenthal. Aufnahme von christlichen 
Flüchtlingen aus dem Nahen/Mittleren Osten, die an Leib 
und Leben bedroht sind  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird gebeten zu prüfen, ob die Schweiz bei der
gegenwärtigen und allfälligen zukünftigen direkten Aufnahme
von Flüchtlingen aus Syrien, dem Irak und anderen Krisenlän-
dern des Nahen/Mittleren Ostens als besonders gefährdete
Personen neben Kindern, alleinstehenden Frauen, älteren Men-
schen, Verletzten und Opfern von Folter vor allem auch Chri-
sten und zwar insbesondere zum Christentum konvertierte
Muslime aufnehmen sollte die an Leib und Leben bedroht sind.
Mitunterzeichnende: Büchler Jakob, Fehr Hans, Flückiger Syl-
via, Freysinger, Graber Jean-Pierre, Hassler, Herzog,
Wobmann (8)

15.3667 n Ip. von Siebenthal. Transparenz in Personal- und 
Interessenbindungsfragen von Angestellten des Bafu  
(18.06.2015)
Der Bundesrat prägt mit der vorbereitenden Arbeit im Gesetz-
gebungsprozess zu umweltrelevanten Gesetzen massgeblich
die Erlasse. Dabei kommt den bearbeitenden Verwaltungsange-
stellten eine gewichtige Rolle zu. Im Sinne der Transparenz
wird der Bundesrat aufgefordert folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Wie hat sich in den vergangenen 10 Jahren der Personalbe-
stand beim Bafu bezüglich Mitarbeitenden mit einem Abschluss
auf der tertiären Stufe (a und b) entwickelt? (Es wird eine Dar-
stellung pro Kalenderjahr und nach Abschluss erwartet).
2. Wie gross ist das Auftragsvolumen, dass das Bafu in den ver-
gangenen 10 Jahren an Büros und Organisationen erteilt hat,
die zur Erarbeitung von Studien bzw. Grundlagen diente, für
deren Erarbeitung ein Abschluss auf tertiärer Stufe erwartet
wird (Es wird eine Darstellung pro Kalenderjahr und nach
Abschluss erwartet).
3. Gibt es Dritte, die mehr als fünfmal in den vergangenen Jah-
ren solche Aufträge (siehe 2) erhalten haben?
4. Wie viele Angestellte des Bafu sind als Privatpersonen Mit-
glied in Interessenorganisationen (NGO), die mit ihrem Tätig-
keitsfeld im Bafu in Zusammenhang stehen (z.B. NGO)? (Es
wird eine Darstellung nach Anzahl der Mitarbeitenden und nach
Organisationen erwartet).

15.3668 n Ip. von Siebenthal. Diskriminierung von inländi-
schen Holzproduzenten gegenüber ausländischen 
Lieferanten?  (18.06.2015)
Der Bund stellt durch die einschlägigen Gesetze hohe Anforde-
rungen an die schweizerische Waldbewirtschaftung. Gleichzei-
tig fordert er die Nutzung des einheimischen Holzpotenzials in
der Waldpolitik 2020. Die aktuellen Rahmenbedingungen in der
Schweiz zeigen, dass sowohl Wald- wie auch Holzwirtschaft mit
international produzierten Produkten, die unter anderen Rah-
menbedingungen produziert werden nicht konkurrenzfähig sein
können. Der Bundesrat wird gebeten folgende Fragen zu beant-
worten:
1. Erachtet er im Ausland produziertes Holz als ökologisch
gleichwertig hergestellt, wie Holz, das nach den Vorgaben der
Schweizer Gesetzgebung erzeugt wurde?
2. Falls ja - wäre er bereit, im Rahmen seiner Kompetenzen die
Verordnungen an ausländisches Recht und Praxis anzupas-
sen?
3. Falls nein - wäre er bereit, für ausländisches Holz dieselben
Anforderungen an die biologische Erzeugung zu stellen, wie er
dies gegenüber den inländischen Waldbesitzern tut?
4. Wie stellt er sich zur Aussage, dass inländische Holzprodu-
zenten (Wald- und Holzbranche) durch die rechtlichen Rahmen-
bedingungen in der Waldbewirtschaftung und Produktion
gegenüber ausländischen Holzproduzenten diskriminiert wer-
den?

15.3669 n Mo. Schneider Schüttel. Mieten. Verbesserung 
des Kündigungsschutzes für ältere Personen, Familien 
usw.  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Kündigungsschutz für Mie-
terinnen und Mieter in speziellen Situationen (ältere Personen,
Menschen mit Behinderungen oder grossen gesundheitlichen
Schwierigkeiten, Familien mit Kindern usw.) zu verbessern.
Denkbar ist, dass beispielsweise eine Kündigung nur aus wich-
tigen Gründen zulässig ist, dass eine Erstreckung des Mietver-
hältnisses mindestens 4 Jahre betragen muss, und/oder dass
eine solche Erstreckung ein zweites Mal erfolgen kann, wenn
der Vermieter nicht eine alternative, gleichwertige Wohnung, in
Städten im gleichen Quartier oder in ländlichen Gebieten in der
gleichen Region, anbietet.
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Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Friedl, Glättli, Graf-Lit-
scher, Gysi, Hadorn, Kiener Nellen, Munz, Reynard, Schenker
Silvia, Sommaruga Carlo, Vischer Daniel (12)

15.3670 n Ip. Killer Hans. Elektronische Rechnungen beim 
Bund  (18.06.2015)
Der Bund verlangt ab 1. Januar 2016 von seinen Lieferanten E-
Rechnungen für Beträge ab 5000 Franken.
Offenbar ist es eine Massnahme aus der nationalen E-Govern-
ment-Strategie, welche das E-Government vorantreiben will. Mit
E-Government soll "Transparenz geschaffen und das Vertrauen
in die Regierungs- und Verwaltungstätigkeit gefördert werden",
wie die Bundeskanzlei auf ihrer Website schreibt.
Die Pflicht zur Umstellung auf elektronische Rechnungsstellung
stellt für viele KMU eine grosse Herausforderung dar. Das
Umstellen auf ein neues, mit dem Bund kompatibles Abrech-
nungssystem wird bei den betroffenen Unternehmen beachtli-
che Mehraufwände auslösen. Dies ist umso ausgeprägter der
Fall, als die verbleibende Zeit bis 1. Januar 2016 sehr kurz ist.
Die Information seitens des Bundes an seine Lieferanten
respektive an die entsprechenden Berufsverbände war äusserst
spärlich. Viele der betroffenen Verbände (bspw. aus dem Kreise
der Bauwirtschaft) wurden erst in den letzten Wochen - eher
zufällig - auf diese Situation aufmerksam gemacht.
Ziel der E-Government - Strategie war in erster Linie die elektro-
nische Interaktionen zwischen den staatlichen Stellen, zwischen
Behörden und Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen
und Behörden zu erleichtern. Für viele KMU wird mit der Pflicht
zur Einreichung von E-Rechnungen die Interaktion aber nicht
erleichtert, sondern im Gegenteil erschwert.
Der Bundesrat wird gebeten folgende Fragen zu beantworten:
1. Hat er Kenntnis, wie hoch die Einführungskosten die Schwei-
zer KMU zu stehen kommen?
2. Wurde für diese Neuerung bei den betroffenen Kreisen eine
Vernehmlassung durchgeführt?
3. Ist er sich bewusst, vor welchen Herausforderungen er die
KMU mit der Einführung dieser Pflicht stellt?
4. Ist er bereit, auf seinen Entscheid von Ende 2014 zurückzu-
kommen und im Mindesten die Frist zur Pflicht zur Erstellung
von E-Rechnungen deutlich zu verlängern?
Mitunterzeichnende: Egloff, Flückiger Sylvia, Herzog, Knecht,
Lustenberger, Miesch, Müri, Rickli Natalie, Rime, Schilliger,
Stamm, von Siebenthal, Wobmann (13)

15.3671 n Ip. Schilliger. Erneuerung der SRG-Konzession. 
Weiteres Vorgehen  (18.06.2015)
Die Konzession der SRG läuft per 31. Dezember 2017 aus. Im
Hinblick auf die Erneuerung dieser Konzession bitte ich den
Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:
1. Ist er bereit, mit der Verlängerung der Konzession zuzuwar-
ten, bis die Diskussion über den "Service public" abgeschlossen
und der "Service public"-Auftrag klar umrissen ist?
2. Ist er bereit, die Konzession allenfalls nur befristet für ein
Jahr zu verlängern, um für den Zeitpunkt des Abschlusses der
"Service public"-Diskussion völlige Entscheidungsfreiheit zu
wahren?
Mitunterzeichnende: Binder, Killer Hans, Maier Thomas, Müller
Thomas, Müri, Pantani, Pezzatti, Quadri, Reimann Maximilian,
Rickli Natalie, Romano, Rutz Gregor, Schneeberger, Stolz,
Vitali, Wasserfallen (16)

15.3672 n Mo. Noser. Bürokratieabbau. Digitalisierung der 
öffentlichen Verwaltung vorantreiben  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu treffen, um die
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in der Schweiz vor-
anzutreiben. Dies insbesondere im Bereich der Online-Abwick-
lung von Behördengängen.
Diese Massnahmen sollten mittel-, langfristig kostenneutral sein
und insbesondere auf Effizienzsteigerung und verbesserte
Koordination der laufenden Projekte im Rahmen des E-Govern-
ments abzielen. Den Bedürfnissen der Wirtschaft und der Bür-
gerinnen und Bürger ist Rechnung zu tragen.
Mitunterzeichnende: Amstutz, Bourgeois, Brunner, Cassis,
Clottu, Eichenberger, Fiala, Flückiger Sylvia, Golay, Gössi, Hau-
sammann, Hiltpold, Hurter Thomas, Landolt, Müller Philipp,
Müller Walter, Perrinjaquet, Pezzatti, Portmann, Regazzi, Rei-
mann Lukas, Rösti, Rutz Gregor, Schneeberger, Stolz, Vitali,
Walti Beat, Wasserfallen (28)

15.3673 n Mo. Fluri. Inlandwertschöpfung und Landschafts-
schutz statt 160 Milliarden Franken für Energieimporte  
(18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament folgende Ergän-
zung des Energiegesetzes (EnG) vom 26. Juni 1998 (SR 730.0)
vorzuschlagen:
Artikel 14b Stromüberschüsse statt 80 Prozent Energieverluste
(Ergänzung)
1 Der Bund gewährt den Kantonen Finanzhilfen aus der CO2-
Abgabe für besonders energieeffiziente Gebäude, wie PlusEn-
ergieBauten (PEB) oder vergleichbare Baustandards, die im
Jahresdurchschnitt mehr erneuerbare Energie erzeugen als sie
insgesamt benötigen. Die Förderung erfolgt im Verhältnis zum
Energieeffizienzgewinn. Der Bundesrat regelt die Förderbedin-
gungen und Ausnahmen, verbietet Doppelzahlungen und legt
die weiteren Detailbestimmungen fest.
Mitunterzeichnende: Hardegger, Schmid-Federer (2)

15.3674 n Ip. Fridez. Nutzen von Grossraumhelikoptern für 
die Schweizer Armee  (18.06.2015)
Die Helikopter sind als Transportmittel einer modernen Armee
nicht mehr wegzudenken, besonders in einem hügeligen und
gebirgigen Land wie der Schweiz. Wir haben allerdings nur Heli-
kopter in herkömmlichen Grössen, deren Kapazitäten im Perso-
nentransport und deren Nutzlasten beschränkt sind.
Grossraumhelikopter, wie z. B. die Chinook, bieten hierfür ganz
andere Möglichkeiten. Sie können ein Fahrzeug transportieren,
10 Tonnen Material oder über 40 Personen. Könnte unsere
Armee in der Schweiz oder bei Auslandeinsätzen, wie z. B. im
Kosovo, einen Nutzen davon haben?

15.3675 n Ip. Fridez. Bewegungs- und Sportwissenschaf-
ten: Adapted Physical Activity (APA) und Gesundheit: Was 
ist ihr Stellenwert in unserem Gesundheitswesen?  
(18.06.2015)
Seit einigen Jahren wird an unseren Hochschulen eine neue
Ausbildung angeboten, insbesondere an den Universitäten in
Basel und Lausanne und an der ETH Zürich. Es sind die Bewe-
gungs- und Sportwissenschaften, eine Studienrichtung, in der
vermittelt wird, wie sich angepasste körperliche Aktivität positiv
auf unsere Gesundheit auswirkt.
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Der Kern dieses therapeutischen Ansatzes liegt gemäss Fach-
leuten in der Anpassung von körperlichen Aktivitäten, sodass
bei Personen, die ein vorübergehendes oder chronisches Lei-
den haben, dieses minimiert werden kann. Angestrebt wird das
physische, mentale und soziale Wohlbefinden. Obwohl keine
direkte Heilung erfolgt, kann man dank der physischen Aktivität
ein Defizit ausgleichen oder verringern. Das Konzept ist auf
Prävention, Rehabilitation und Integration in Zusammenarbeit
mit Fachleuten aus dem Gesundheitsbereich ausgerichtet.
Dabei ist das Anwendungsfeld sehr breit: Behandelt werden
können Menschen mit chronischen Krankheiten wie Diabetes,
kardiovaskulären Erkrankungen, Krebs, motorischen und sen-
sorischen Handicaps, Menschen mit mentalen Behinderungen,
auch zur Prävention von Alterung und chronischen Schmerzen
eignet sich dieser therapeutische Ansatz.
Die Fachpersonen in APA sind darauf spezialisiert, Patientinnen
und Patienten mit ihren jeweiligen Besonderheiten zu unterstüt-
zen, indem sie ihnen körperliche Aktivitäten, Massnahmen zur
Bewegungsförderung und Sport aufzeigen, die für sie am
besten geeignet sind. Viele Patientinnen und Patienten können
dadurch ihre Lebensqualität und ihre Selbstständigkeit steigern.
Da eine Fachperson in APA nicht Physiotherapie macht oder
Sport im klassischen Sinne unterrichtet, gestaltet sich die Ein-
gliederung auf dem Arbeitsmarkt schwierig. Es gibt wenige
Arbeitsstellen, da Personen mit einer Ausbildung in APA oft als
überqualifiziert eingestuft werden.
Ich danke dem Bundesrat im Voraus für die Beantwortung der
folgenden Fragen:
1. Ist der Bundesrat auch der Ansicht, dass der von Fachleuten
der APA vorgeschlagene therapeutische Ansatz eine gute
Ergänzung zu anderen Therapieformen ist, und dass damit der
Gesundheitszustand der Bevölkerung und insbesondere der
Personen mit einem Handicap oder einer chronischen Erkran-
kung verbessert werden kann?
2. Welche Massnahmen sieht der Bundesrat vor, um diese neue
Ausbildung besser bekannt zu machen?
3. Unser Bildungssystem schafft im Bereich der Bewegungs-
und Sportwissenschaften Kompetenzen, die nicht optimal
genutzt werden. Wie könnte man dies ändern?

15.3676 n Ip. Tornare. Der Schweizer Apfel: Masse statt 
Klasse?  (18.06.2015)
Der Apfel gehört zu den Lieblingsfrüchten in der Schweiz. Die
Schweizer Bevölkerung mag den Biss in knackige Äpfel
genauso wie den Apfelsaft. Aufgrund dieser Konsumfreude
haben Produktionsbetriebe vor ungefähr 30 Jahren damit
begonnen, die Produktionstechniken anzupassen. Oft ist es
Massenproduktion, die mehr scheinbare als tatsächliche Quali-
tät hervorbringt, und oft geht sie auf Kosten der Gesundheit von
Konsumentinnen und Konsumenten sowie der Beschäftigten in
der Produktion. In der Schweiz werden sehr viele Pestizide ein-
gesetzt, gemäss Greenpeace regelrechte Cocktails. Ist dieser
massive Einsatz darauf zurückzuführen, dass die Kundschaft
immer rundere, rötere, festere Äpfel wünscht, die praktisch das
ganze Jahr über perfekt sind? In 50 Prozent der Fälle wird
SmartFresh angewandt, ein Verfahren, das die Haltbarkeit von
Äpfeln um 12 Monate verlängert. Es wurde vom Chemieriesen
Dow Chemical entwickelt. In einer unabhängigen australischen
Studie (und seither auch in anderen) wurde nachgewiesen,
dass der Anteil der Vitamine C und A sowie der Anteil von Anti-
oxidantien und Polyphenolen - Nährstoffe zur Bekämpfung von
Krebs und Cholesterol - drastisch sinkt. Aus einer amerikani-
schen und europäischen Studie geht hervor, dass der Apfel von

heute in Europa und in Amerika 20-mal weniger Vitamine hat
als noch 1950! Natürlich werden diese Tatsachen von pseudo-
wissenschaftlichen Institutionen, die bezahlt sind oder Chemie-
konzernen oder Produktionsbetrieben direkt angehören, durch
die Publikation gegenteiliger Informationen widerlegt, dies zum
Leidwesen unserer Gesundheit.
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Gedenkt der Bundesrat, Massnahmen zu ergreifen, damit der
übermässige Einsatz von Pestiziden in der Apfelproduktion ver-
boten und damit die Gesundheit der Bevölkerung geschützt
wird?
2. Gedenkt der Bundesrat, eine unabhängige wissenschaftliche
Institution zu beauftragen, die Auswirkungen von SmartFresh
auf die Qualität von Schweizer Äpfeln und von importierten
Äpfeln zu untersuchen?

15.3677 n Ip. Tornare. Daten über den Konsum von käufli-
chem Sex  (18.06.2015)
Seitdem die "Evaluation der HIV/AIDS-Präventionsstrategie in
der Schweiz" durch ein Modul zum Sexualverhalten in der
"Schweizerischen Gesundheitsbefragung" (SGB) abgelöst
wurde, hat die Schweiz keine Daten mehr über die Inanspruch-
nahme von käuflichem Sex durch Freier. Die letzten Angaben
von 2007 zeigen, dass von den heterosexuellen Männern 10
Prozent im Alter zwischen 17 und 30 Jahren sowie 19,2 Prozent
im Alter zwischen 31 und 45 Jahren im Laufe ihres Lebens
sexuelle Kontakte mit Sexarbeiterinnen hatten. Die in der HIV-
Prävention tätigen Kreise berichten überdies davon, dass in den
letzten zehn Jahren immer mehr Freier auf ungeschützten
Sexualverkehr drängen. Die in der epidemiologischen Überwa-
chung von HIV tätigen internationalen Organisationen empfeh-
len einhellig, Daten zu sammeln, aufgrund deren jeweils für die
letzten zwölf Monate der Anteil der Personen, die käuflichen
Sex konsumierten (Indikator 1), und der Anteil der Personen,
die beim letzten solchen Sexualkontakt ein Präservativ benutz-
ten (Indikator 2), festgestellt werden kann. Aus Sicht des
Gesundheitswesens ist das Fehlen jüngerer Daten zu diesen
beiden Indikatoren in der Schweiz besorgniserregend.
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie stellt sich der Bundesrat zur Notwendigkeit, auf gesamt-
schweizerischer Ebene die Entwicklung von Sexualverhalten,
die zu einer Übertragung von HIV oder anderer sexuell über-
tragbarer Infektionen führen können, bei gewerbsmässigen
Sexualkontakten zu kennen und zu verfolgen?
2. Das Modul zum Sexualverhalten in der SGB wird von den
Befragten akzeptiert und ist seit 2012 die einzige Datenquelle
zu Sexualverhalten und zur HIV-Prävention auf gesamtschwei-
zerischer Ebene. Es bietet eine einzigartige Möglichkeit, die
oben erwähnten beiden Indikatoren, die nach internationalen
Standards empfohlen werden, in dieses Modul aufzunehmen.
Wie stellt sich der Bundesrat zu dieser Möglichkeit?
3. Falls nach Auffassung des Bundesrats eine Alternative für die
Sammlung dieser Informationen gefunden werden muss: Wel-
che schlägt er vor?
4. Falls der Bundesrat eine Sammlung dieser Daten für das
Gesundheitswesen nicht für relevant hält: Mit welchen Argu-
menten begründet er diese Haltung?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Fiala, Friedl, Naef, Portmann (5)
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15.3678 n Po. Kessler. Gewinnbeteiligung für Medikamente, 
die aus Schweizer Universitäten stammen  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, einen Bericht darüber zu erstel-
len, wie viele staatliche Gelder den medizinischen Fakultäten/
Universitäten und halbstaatlichen medizinischen Forschungs-
einrichtungen für Forschung von neuen Wirkstoffen zur Verfü-
gung gestellt werden, wie viele Medikamente mit welcher
Wahrscheinlichkeit daraus bisher entstanden sind und für die
nächsten zehn Jahre entstehen werden und zu welchen Gewin-
nen sie auf den Markt kamen und kommen werden? Der Bun-
desrat wird zudem beauftragt, in diesem Bericht
Lösungsmöglichkeiten für eine Gewinnbeteiligung des Staates
bzw. der Steuerzahlenden zu unterbreiten.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Binder, Birrer-Heimo,
Böhni, Bortoluzzi, Brand, Bulliard, Carobbio Guscetti, Cheval-
ley, Fischer Roland, Flach, Gasser, Gilli, Graf Maya, Gschwind,
Gysi, Hadorn, Hardegger, Häsler, Hassler, Heer, Heim, Herzog,
Ingold, Joder, Jositsch, Kiener Nellen, Maier Thomas, Moser,
Nidegger, Steiert, Streiff, Vischer Daniel, Vogler, Weibel (36)

15.3679 n Po. Herzog. Bürokratieabbau durch Vereinfa-
chung und Modernisierung des Arbeitsrechts  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die arbeitsrechtlichen respektive
arbeitsgesetzlichen Rahmenbedingungen für Arbeitgeber
umfassend zu analysieren und einen Bericht vorzulegen, der
insbesondere aufzeigt, wie die Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit von Unternehmen im Schweizer Dienstleistungssektor
durch eine Vereinfachung und Modernisierung des Arbeits-
rechts respektive des Arbeitsgesetzes erreicht werden kann.
Dabei sind sowohl konkrete Sofortmassnahmen als auch eine
umfassende Überarbeitung des Arbeitsgesetzes zu evaluieren
und in die Wege zu leiten, die auch dem Wandel der Arbeitswelt
und der damit einhergehenden neuen Arbeitsformen und Tech-
nologien Rechnung trägt.
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Binder, Borto-
luzzi, Büchler Jakob, Cassis, Clottu, de Courten, Egloff, Flücki-
ger Sylvia, Germanier, Giezendanner, Gmür, Graber Jean-
Pierre, Grin, Hassler, Heer, Kessler, Killer Hans, Knecht, Lan-
dolt, Miesch, Müller Thomas, Müller Walter, Müri, Noser, Parme-
lin, Pezzatti, Rime, Rutz Gregor, Schneeberger, Stamm, von
Siebenthal, Walter, Weibel, Winkler (36)

15.3680 n Po. Quadranti. Kosten-Nutzen-Analyse von 
Elternzeitmodellen  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, eine Kosten-Nutzen-Analyse vor-
zulegen, welche die langfristigen volkswirtschaftlichen Auswir-
kungen der wichtigsten zurzeit in Diskussion stehenden Modelle
für einen Elternurlaub (resp. einen Vaterschaftsurlaub) mittels
geeignetem Verfahren (z.B. Delphi-Studie oder Simulation) und
unter Einbezug internationaler Erkenntnisse (Island, Schweden,
Deutschland etc.) abschätzt.
Mitunterzeichnende: Bertschy, Friedl, Guhl, Hassler, Ingold,
Landolt, Rytz Regula, Siegenthaler, Trede, van Singer (10)

15.3681 n Ip. Humbel. Bessere Wirtschaftlichkeitsprüfun-
gen statt staatliche Planung  (18.06.2015)
Mit der Revision des KVG vom 23. Dezember 2011 wurden Lei-
stungserbringer und Versicherer in Artikel 56 Absatz 6 KVG ver-
pflichtet, eine Methode zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit zu
vereinbaren. Für Ärzte legt der Bundesrat die Methode zur Kon-
trolle der Wirtschaftlichkeit nach Artikel 56 Absatz 6 fest, wenn

sie sich nicht innert 12 Monaten nach Inkrafttreten der vorlie-
genden Änderung vertraglich auf eine Methode geeinigt haben.
In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:
1. Sind die Tarifpartner dem Auftrag in Artikel 56 Absatz 6 KVG
fristgerecht nachgekommen?
2. Funktioniert das System der Wirtschaftlichkeitsprüfungen
nach Ansicht des Bundesrates heute nach einheitlichen, trans-
parenten und justiziablen Kriterien und werden jeweils nicht nur
einzelne Behandlungen betrachtet, sondern der ganze Behand-
lungsprozess?
3. Falls nein: Ist er bereit, Rahmenbedingungen für Wirtschaft-
lichkeitsprüfungen nach einheitlichen, transparenten und justi-
ziablen Kriterien zu schaffen, welche die gesamten
Behandlungsprozesse berücksichtigen?
4. Ist er auch der Ansicht, dass Wirtschaftlichkeitsprüfungen,
welche nicht einzelne Leistungserbringer, sondern die gesam-
ten Behandlungsprozesse berücksichtigen, die Interessen dera-
tienten und Finanzierer besser wahrnehmen als staatliche
Planungsprozesse mit Rationierungscharakter?
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amherd, Bortoluzzi, Cas-
sis, Darbellay, de Courten, Hess Lorenz, Ingold, Kessler, Lohr,
Meier-Schatz, Parmelin, Pezzatti, Pfister Gerhard, Schmid-
Federer, Schneider-Schneiter, Stahl, Stolz, Weibel (19)

15.3682 n Ip. Moser. Verpflichtungen der Schweiz für die 
internationale Biodiversität  (18.06.2015)
Die Schweiz ist für das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen
auf den Erhalt die und nachhaltige Nutzung der landeseigenen
und der globalen Biodiversität angewiesen. Die Stabilität der
Ökosysteme weltweit ist in ihrem Interesse. Entsprechend müs-
sen die Anstrengungen auf internationaler Ebene verstärkt wer-
den. So begründet der Bundesrat sein Ziel, das "Engagement
der Schweiz auf internationaler Ebene für die Erhaltung der glo-
balen Biodiversität bis 2020 zu verstärken".
Die Botschaft Internationale Zusammenarbeit 2017-2020
ermöglicht die Umsetzung dieses Ziels. Dafür müssen künftig
Projekte zugunsten der Biodiversität gefördert und solche mit
negativen Auswirkungen auf die Biodiversität nicht mehr unter-
stützt werden. Damit leistet die Schweiz auch einen Beitrag zu
anderen Zielen der Entwicklungszusammenarbeit, denn ohne
Erhalt und umsichtige Nutzung der Biodiversität ist die nachhal-
tige Entwicklung von Gesellschaften nicht möglich. Die
Bekämpfung von Armut und Hunger aber auch die Förderung
von Frieden und Gesundheit bedingen intakte Ökosysteme.
Mit der Umsetzung dieser Ziele, kann die Schweiz auch die Ver-
pflichtungen aus der Biodiversitätskonvention erfüllen, wonach
die jährlichen internationalen Finanzströme zugunsten der Bio-
diversität in die Entwicklungsländer verglichen mit dem Durch-
schnitt der Jahre 2006-2010 bis 2015 verdoppelt werden
müssen. Die Schweiz hat als einzige der 196 Vertragsstaaten
der Biodiversitätskonvention für sich in Anspruch genommen,
dass für sie die Verdopplung erst ab 2020 gelte. Umso wichtiger
ist es, dass nun die Verpflichtungen umgesetzt werden.
1. Wie wird der Bundesrat die Interessen und Verpflichtungen
der Schweiz betreffend Biodiversität in der Botschaft Internatio-
nale Zusammenarbeit 2017-2020 aufnehmen?
2. Welche konkreten Projekte und Programme zur Förderung
der Biodiversität will er im Rahmen der Botschaft unterstützen
und wie wird er seine strategischen Schwerpunkte entspre-
chend anpassen?
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3. Wie will er seiner internationalen Verpflichtung nachkommen,
die finanziellen Mittel zugunsten der Biodiversität zu verdop-
peln?
4. Wie überprüft er bei der Unterstützung von Projekten (insbe-
sondere im Bereich Infrastruktur) den Einfluss auf die Biodiver-
sität und wie schliesst er negative Effekte aus?
5. Welche Anstrengungen sieht er vor, damit die Biodiversität
insgesamt in der internationalen Zusammenarbeit kohärent
gestärkt wird?
Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Böhni, Fiala, Fischer
Roland, Fluri, Friedl, Gasser, Gilli, Graf Maya, Grossen Jürg,
Guhl, Ingold, John-Calame, Kessler, Mahrer, Maier Thomas,
Masshardt, Müller-Altermatt, Munz, Neirynck, Quadranti, Riklin
Kathy, Semadeni, Streiff, Thorens Goumaz, Trede, van Singer,
Vogler, Weibel (30)

15.3683 n Ip. Keller Peter. Nutzlasteinschränkung von 
gewerblichen Traktoren  (18.06.2015)
In der Schweiz besteht ein Nischenmarkt in der Herstellung von
"gewerblichen Traktoren". Es geht dabei um Kleinserien. Diese
Fahrzeuge sind einer Nutzlasteinschränkung unterstellt
(gemäss VTS), die von Herstellern als markthemmend empfun-
den werden.
1. Ist es korrekt, dass im Gegensatz zur EU die Schweizer Her-
steller beim Absatz im Kommunalmarkt stärker eingeschränkt
werden?
2. Sind diese Einschränkungen noch zeitgemäss, wenn bei-
spielsweise die technischen Anforderungen im Bereich der
Abgasnormen (Partikelfilter) seit 2014 für gewerbliche Traktoren
gleich sind wie für LKW?
3. Sieht der Bundesrat Möglichkeiten, die Nutzlasteinschrän-
kungen dahingehend anzupassen, dass der Schweizer Werk-
platz im Bereich der Fahrzeughersteller gleich lange Spiesse
erhält und damit bessere Absatzmöglichkeiten - auch zur Siche-
rung von Arbeitsplätzen und technischem Know-how.
Mitunterzeichner: Müller Leo (1)

15.3684 n Ip. Quadranti. Weiteres Vorgehen Transparenz im 
Rohstoffhandel  (18.06.2015)
Im Juni 2014 hat der Bundesrat in Antwort auf Postulat 13.3365
der APK-N einen fundierten Bericht vorgelegt. Der Bundesrat
würdigt Transparenz von Zahlungen an staatliche Stellen als
"zentrales Postulat", um das Versickern von Rohstoffeinnahmen
in Entwicklungsländern zu verhindern und Reputationsrisiken
für Unternehmen und die Schweiz zu reduzieren. Der Bundes-
rat hat danach mit dem Vorentwurf der Aktienrechtsrevision
eine Transparenzbestimmung vorgeschlagen, welche jedoch
den Rohstoffhandel ausnimmt. Es wird vorgeschlagen, diese
Lücke im Rahmen eines international abgestimmten Vorgehens
später zu schliessen, d.h. wenn "mehrere international bedeu-
tende Rohstoffhandelsplätze" dies tun. Der Bericht von 2014
erwähnt die Möglichkeit, dass die Schweiz "mit anderen gleich-
gesinnten Staaten, deren Unternehmen massgeblich im Roh-
stoffsektor aktiv sind", darauf hinarbeitet. Eine von der Schweiz
unterstützte Publikation des European Centre for Development
Policy Management kam 2014 sinngemäss zum ähnlichen
Schluss, dass ein pragmatischer Ansatz sein könnte, mit einer
kleinen Gruppe von Pionierländern koordiniert vorzugehen und
für gleich lange Spiesse zu sorgen.

1. Ist der Bundesrat auch der Ansicht, dass eine rasche interna-
tional abgestimmte Schliessung der Transparenzlücke im Roh-
stoffhandel anzustreben ist?
2. Mit welchen international bedeutenden Rohstoffhandelsplät-
zen wurde bisher diesbezüglich das Gespräch gesucht?
3. Was plant er weiter zu unternehmen, damit es zu einem sol-
chen international abgestimmten Vorgehen kommt? Ist der Bun-
desrat bereit, eine entsprechende Initiative zu ergreifen?
4. Im Oktober ist die Schweiz erstmals Gastgeberin eines
Board-Meetings der EITI, der internationalen Transparenzinitia-
tive rohstoffextrahierender Länder. Inwiefern plant er das
Umfeld dieser Konferenz auch zu nutzen, um für ein internatio-
nal abgestimmtes Vorgehen von gleichgesinnten Rohstoffhan-
delsplätzen zu werben?
5. Im erläuternden Bericht zur Aktienrechtsrevision hält der
Bundesrat fest: "Sollte man weitere (insb. öffentlich-rechtliche)
Fragen betreffend Rohstoffunternehmen (z.B. eine Bewilli-
gungspflicht) in der Zukunft regeln wollen, würde sich indessen
der Erlass eines neuen Spezialgesetzes aufdrängen." Was
wären aus Sicht des Bundesrates die Vor- und Nachteile eines
solchen Spezialgesetzes?

15.3685 n Ip. Glättli. Wie kann die Urteilsöffentlichkeit in der 
Schweiz sichergestellt werden?  (18.06.2015)
Die Urteilsöffentlichkeit ist sowohl in der Bundesverfassung als
auch in der europäischen Menschenrechtskonvention festge-
halten. Darüber hinaus enthält auch das Bundesgerichtsgesetz
Vorgaben über die Information der Öffentlichkeit durch das Bun-
desgericht. Gemäss Artikel 27 Absatz 2 BGG hat eine Veröf-
fentlichung der Entscheide (grundsätzlich in anonymisierter
Form) zu erfolgen. Nach einem Artikel in der NZZ (www.nzz.ch/
zuerich/-1.18407084) verfügt das Bundesgericht über eine
grosse Anzahl von Urteilen, die anonymisiert und digitalisiert
vorliegen, jedoch nicht öffentlich zugänglich sind. Gemäss einer
(ebenfalls nicht öffentlichen) Preisliste des Bundesgerichts
kostet die Lieferung aller anonymisierten Urteile eines einzigen
Jahres 2500 Franken. Dies steht in eindeutigem Widerspruch
zu den erwähnten Bestimmungen. Trotzdem ist das Bundesge-
richt nicht bereit, die Urteile gegen Aufwandentschädigung her-
auszugeben oder auf seiner Webseite aufzuschalten. Aus
diesem Grund stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Teilt er die Einschätzung, dass die anonymisiert und digitali-
siert vorliegenden Urteile des Bundesgerichts online zugänglich
gemacht werden müssen?
2. Falls nicht: Findet er den Preis von 2500 Franken pro Jahr für
die Lieferung von bereits digital und anonymisiert vorliegenden
Urteilen angemessen?
3. Ist die Anonymisierung der Urteile des Bundesgerichts tat-
sächlich mit einem grossen Aufwand verbunden oder kann
diese mit der verfügbaren Software nicht auf sehr einfache
Weise erfolgen?
4. Ab welchem Alter eines Urteils könnte gestützt auf die
"grundsätzliche"-Formulierung in Artikel 27 Absatz 2 BGG allen-
falls von einer Anonymisierung abgesehen werden?
5. Können kantonale Gerichte, die gemäss Artikel 54 Absatz 1
ZPO ihre Entscheide der Öffentlichkeit zugänglich machen
müssen, von einer flächendeckenden Anonymisierung abse-
hen?
Mitunterzeichnende: Caroni, Graf-Litscher, Hardegger, Rei-
mann Lukas, Vischer Daniel, Wasserfallen, Weibel (7)
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15.3686 n Ip. Masshardt. Junge Tierärztinnen im Arbeits-
markt halten. Auch nach einer Schwangerschaft  
(18.06.2015)
Zu Recht kennen wir Gesetze, welche schwangere Frauen
schützen. Möglicherweise können diese Regelungen in ganz
spezifischen Fällen zu einer Benachteiligung führen. Schwan-
gere Tierärztinnen im Nutztierbereich dürfen oft schon relativ
früh ihre physisch anspruchsvolle und gefährliche Arbeit nicht
mehr ausführen. In der Verordnung zum Arbeitsgesetz (ArGV1)
wird in Artikel 62 Absatz 3 aufgeführt, welche Arbeiten als
gefährlich gelten: Alle, die sich nachteilig auf die Gesundheit
der Frauen und ihrer Kinder auswirken. Der Arbeitgeber muss
eine schwangere Frau an einen ungefährlichen und gleichwerti-
gen Arbeitsplatz versetzen, wenn Sicherheit und Gesundheit
von Mutter oder Kind gefährdet ist. Dies gilt insbesondere,
wenn die Frau Umgang hat mit Stoffen, Mikroorganismen oder
Gefahr einer Anstekkung von Infektionskrankheiten besteht;
z.B. bei der Behandlung von Tieren, die an Toxoplasmose, Toll-
wut oder anderen Krankheiten erkrankt sind. Ist eine Verset-
zung unmöglich, darf die Frau im Betrieb nicht mehr beschäftigt
werden. Gestützt auf Artikel 35 des Arbeitsgesetzes und Artikel
64 der Arbeitsgesetz- sowie der Mutterschutzverordnung wer-
den bei Tierärztinnen oft Beschäftigungsverbote von Gynäkolo-
gen ausgesprochen. Folge: Die Frau muss mangels
gleichwertiger Ersatzarbeit meist zu Hause bleiben und der
Arbeitgeber 80 Prozent des Lohnes übernehmen. Dafür kommt
jedoch weder die Taggeld- noch eine andere Versicherung auf,
was in den meist kleinen Teams oft zu grossen Konflikten zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen führt. Eine Weiter-
beschäftigung nach der Niederkunft ist daher oft nicht mehr
möglich. Die jungen Mütter müssen eine neue Arbeit suchen,
nicht selten ausserhalb der Branche oder verzichten ganz auf
eine Weiterbeschäftigung.
1. Wie viele Tierärztinnen werden pro Jahr ausgebildet? Wie
viele Tierärzte?
2. Wie viele Tierärztinnen mit abgeschlossenem Studium sind
erwerbstätig? Wie viele nicht?
3. Zu durchschnittlich wie viel Prozent?
4. Was kostet ein Tiermedizin-Studium?
5. Kann man in diesem spezifischen Fall von einer Diskriminie-
rung der Frau sprechen?
6. Welche Optionen sieht der Bundesrat, um diese Situation zu
verbessern?
7. Könnte die Problematik analog zu Deutschland entschärft
werden? Arbeitgeber haben bei Beschäftigungsverboten
Anspruch auf Zahlung des Entgelts.
8. Wäre es aus seiner Sicht denkbar, dass die EO einen Teil des
Entgeltes übernimmt?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Birrer-
Heimo, Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Friedl, Hadorn, Heim,
Jans, Kiener Nellen, Munz, Schenker Silvia, Sommaruga Carlo,
Voruz (14)

15.3687 n Mo. Humbel. Praktikum als Eignungstest für das 
Medizinstudium  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zusammen mit den Kantonen
eine Alternative zum geltenden Numerus Clausus für die Zulas-
sung zum Studium der Humanmedizin zu prüfen und ein Prakti-
kum als Ersatz oder in Ergänzung zu Tests der intellektuellen
Fähigkeiten einzuführen.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amherd, Bortoluzzi, Can-
dinas, Cassis, Darbellay, de Courten, Fässler Daniel, Flach,
Gilli, Glanzmann, Gmür, Heim, Hess Lorenz, Ingold, Joder, Kes-
sler, Lohr, Lustenberger, Meier-Schatz, Müller Leo, Müller-Alter-
matt, Pezzatti, Pfister Gerhard, Reimann Maximilian, Riklin
Kathy, Schenker Silvia, Schläfli, Schmid-Federer, Schneider-
Schneiter, Stahl, Steiert, Stolz, Streiff, Vogler (35)

15.3688 n Mo. Aebi Andreas. Migrationsstrom am Mittel-
meer an der Wurzel bekämpfen  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, sich im Rahmen der Uno dafür
einzusetzen, dass an einem geeigneten lybischen Küstenstrei-
fen eine durch die Uno kontrollierte, entmilitarisierte Zone
errichtet wird. Die Zone soll als sicherer Ort dienen, für Flücht-
linge, welche auf eine Überfahrt in Schlepperbooten verzichten,
oder für Bootsflüchtlingen, welche in Schlepperbooten aufge-
griffen werden.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amstutz, Binder,
Borer, Bourgeois, Brand, Brunner, Büchel Roland, Büchler
Jakob, Bugnon, de Courten, Fehr Hans, Fischer Roland, Flücki-
ger Sylvia, Fridez, Giezendanner, Graber Jean-Pierre, Grin,
Häsler, Hausammann, Keller Peter, Knecht, Masshardt, Müller
Thomas, Müri, Naef, Pieren, Reimann Lukas, Reimann Maximi-
lian, Rösti, Rusconi, Schelbert, Schibli, Schläfli, Schwander,
Semadeni, Siegenthaler, Stahl, Stamm, Tornare, Vitali, von Sie-
benthal, Walter, Winkler (44)

15.3689 n Ip. Grossen Jürg. Ist die Entwicklung und die 
Organisation der Sprachaustausche für Schülerinnen und 
Schüler zufriedenstellend?  (18.06.2015)
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie haben sich die Sprachaustausche für Schülerinnen und
Schüler in den letzten 5 Jahren entwickelt? Wurden Zahlen
erhoben?
2. Ist er mit dieser Entwicklung zufrieden? Und entspricht diese
der Zielsetzung des Bundesrates?
3. Erfüllt die CH-Stiftung als Vereinbarungspartnerin für die
Organisation der Sprachaustausche in allen Bereichen ihren
Zweck?
4. Ist die Arbeitsteilung zwischen der CH-Stiftung und den kan-
tonalen Austauschverantwortlichen zweckmässig? Wäre es
nicht sinnvoller, wenn sich die CH-Stiftung ganz auf die Aufga-
ben der nationalen Koordination und die kantonalen Austausch-
verantwortlichen auf die Aufgaben an der Basis und in ihrem
Kanton konzentrieren würden.
5. Wäre es nicht effizienter, die Fördermittel des Bundes auf die
nationale Agentur und die kantonalen Austauschverantwortli-
chen aufzuteilen?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Böhni, Fischer Roland,
Flach, Gasser, Kessler, Maier Thomas, Moser, Weibel (9)

15.3690 n Mo. Stolz. Für eine gesetzeskonforme und ver-
hältnismässige Aufsicht in der Krankenversicherung  
(18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, den Entwurf zur KVAV grundle-
gend zu überarbeiten und die gesetzeswidrigen und unverhält-
nismässigen Bestimmungen zu korrigieren. Dabei geht es
insbesondere um folgende Bereiche:
1. Jährliche Kostendeckung streichen (Art. 9 eKVAV);
2. Maximalreserve streichen (Art. 27 Abs. 4/Art. 28 eKVAV);
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3. Geschäftsführung und Aufsicht strikte trennen (Art. 40 ff
eKVAV);
4. Transaktionsaufsicht verhältnismässig regeln (Art. 75
eKVAV);
5. Datenerhebung verhältnismässig regeln (Art. 82/83/85
eKVAV);
6. Unnötige Bürokratie und Kostenfolgen verhindern (Art. 25
eKVAV).
Mit dem überarbeiteten Entwurf ist erneut eine Anhörung durch-
zuführen.
Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, de Courten, Eichenberger, Ger-
manier, Gössi, Herzog, Hess Lorenz, Humbel, Lohr, Maier Tho-
mas, Meier-Schatz, Merlini, Moret, Noser, Parmelin, Pezzatti,
Schneeberger, Stahl, Vitali, Walti Beat, Wasserfallen,
Weibel (22)

15.3691 n Mo. Flückiger Sylvia. Verbrechen bekämpfen 
statt den Weg des geringsten Widerstandes gehen  
(18.06.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, die Grenzkontrollen stärker auf
den Schutz vor kriminellen Banden auszurichten, um die
rekordverdächtig hohe Einbruchszahl und die bemerkenswert
tiefe Aufklärungsquote zu verbessern.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Binder, Bortoluzzi, Clottu,
Fehr Hans, Giezendanner, Müller Thomas, Reimann Maximi-
lian, Rime, Schibli, Wobmann (11)

15.3692 n Ip. Flückiger Sylvia. Informatik in der Bundesver-
waltung. Ein Fass ohne Boden?  (18.06.2015)
Neben der Kommunikation ist die Informatik jener Bereich in der
Bundesverwaltung, der im Laufe der Zeit am stärksten gewach-
sen ist. Angesichts der Notwendigkeit eines Stopps der Perso-
nalkosten stellt sich die Frage, ob nicht insbesondere bei der
Informatik Einsparungen zu tätigen sind. Bevor jedoch Mass-
nahmen zur Redimensionierung der Informatik in der Bundes-
verwaltung ergriffen werden können, braucht es eine saubere
Standortbestimmung mit den notwendigen Fakten zur Aus-
gangslage.
Deshalb bitte ich den Bundesrat um Beantwortung folgender
Fragen:
1. Wie viele Stellen umfassen die Informatikabteilungen in den
sieben Departementen und in der Bundeskanzlei?
2. Welches ist die entsprechende Lohnsumme und in welchen
Lohnklassen sind die Informatikverantwortlichen eingeteilt?
3. Wie haben sich die Anzahl Stellen und die Personalkosten
der Informatikabteilungen in den letzten 20 Jahren entwickelt
und wie sieht der Vergleich im Verhältnis mit Personalkosten
der übrigen Verwaltung aus?
4. Wie viele Stellen sind ausserhalb der Informatikabteilungen
ganz oder teilweise mit Informatikaufgaben beschäftigt?
5. Wie viele Aufträge werden im Zusammenhang mit der Infor-
matik an verwaltungsexterne Auftragnehmer vergeben und wie
hoch ist der diesbezügliche Aufwand?
Mitunterzeichnende: Binder, Bortoluzzi, Clottu, Fehr Hans, Gie-
zendanner, Hurter Thomas, Reimann Maximilian, Rime, Schibli,
Wobmann (10)

15.3693 n Ip. Schibli. Ferienreisen und Auslandaufenthalte 
von Asylbewerbern und vorläufig aufgenommenen 
Asylbewerbern  (18.06.2015)
Anscheinend gehören Reisen ins Ausland, von Asylbewerbern
und vorläufig aufgenommenen Asylbewerbern, zu beliebten
Aktivitäten dieser Menschen. Nicht umsonst ist die Verordnung
über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische
Personen verschärft und auf den 1. Dezember 2012 in Kraft
gesetzt worden. Ich bitte den Bundesrat deshalb um die Beant-
wortung folgender Fragen:
1. Ist es richtig, dass solche Reisen für Asylbewerber und vor-
läufig aufgenommene Asylbewerber bewilligt werden? Wie viele
Reisen wurden in den Jahren 2010-2014 bewilligt?
2. Warum können Menschen, die angeben an Leib und Leben
bedroht zu sein, den Gaststaat verlassen und
allenfalls sogar ins Heimatland reisen?
3. Hat ein solches Verhalten, wenn sich bei der Überprüfung
herausstellt, dass die Schweizer Behörden über den tatsächli-
chen Aufenthaltsgrund angelogen wurden, Konsequenzen für
den Asylstatus der einzelnen Personen?
4. Wer trägt die Kosten für diese Reisen? Wie hoch ist der
Gesamtbetrag der bewilligten Reisen von 2010-2014?
5. Ist der Bundesrat bereit diese Reisen sofort zu stoppen, weil
sie der akuten Bedrohung dieser Menschen widersprechen?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amstutz, Binder, Fehr
Hans, Flückiger Sylvia, Graber Jean-Pierre, Heer, Joder,
Lustenberger, Pieren, Rösti, Stahl, von Siebenthal,
Wobmann (14)

15.3694 n Ip. Aeschi Thomas. Zunahme der Seuchengefahr 
durch ansteigenden Migrationsdruck  (18.06.2015)
Aufgrund der massiven Zunahme der illegalen Einwanderung in
die Schweiz bitten wir den Bundesrat die folgenden Fragen zu
beantworten.
1. Wie hoch war die Zahl der aufgegriffenen illegalen Migranten
in den Jahren 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (operationelles
Inkrafttreten des Schengen/Dublin-Abkommens am 12.12.08
resp. an den Flughäfen am 29.03.09), 2010, 2011, 2012, 2013
und 2014 in den sieben Regionen des Grenzwachtkorps:
a. Region I (BS, BL, SO, AG, BE, LU, OW, NW)
b. Region II (ZH, SH, TG, SZ, UR, ZG)
c. Region III (SG, GR, AR, AI, GL, FL)
d. Regione IV (TI)
e. Région V (VS, VD, FR)
f. Région VI (GE)
g. Région VII (NE, JU)
2. Wie hoch schätzt er für das Jahr 2014 die gesamte illegale
Migration in die Schweiz?
3. Welche Nationalitäten besitzen die gegenwärtig aufgegriffe-
nen illegalen Migranten (Auflistung der zehn häufigsten Natio-
nalitäten)?
4. Welche finanziellen und personellen Mittel würde er benöti-
gen, um die Grenzen wieder systematisch zu kontrollieren (ein-
zelne Angaben für jede der sieben Regionen des
Grenzwachtkorps, insbesondere für die Region IV, Tessin)?
5. Würde die Armee über die personellen Mittel verfügen, um
das Grenzwachtkorps bei der systematischen Kontrolle der
Grenze zu unterstützen?
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6. Befürwortet er den Einsatz der Armee um das Grenzwacht-
korps bei systematischen Grenzkontrollen zu unterstützen?
7. Weltweit sind zahlreiche Seuchen wieder auf dem Vor-
marsch. Wie beurteilt er grundsätzlich die Gefahr, dass durch
Migration Seuchen in die Schweiz gelangen?
8. Eine dieser Seuchen, welche weltweit auf dem Vormarsch
sind, ist die multiresistente Tuberkulose. Gewisse Länder ver-
langen von allen Einwanderern einen Tuberkulose-Test. Welche
Massnahmen würde er ergreifen, falls die Verbreitung der multi-
resistenten Tuberkulose auf dem europäischen Festland weiter
zunehmen würde?
9. Was unternimmt er, falls in der Schweiz die Zahl der MERS-
CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) und/oder
SARS-CoV (severe acute respiratory syndrome coronavirus)
Fälle ansteigen sollten?
10. Welche finanziellen und personellen Mittel würde er benöti-
gen, um die Einwanderer in die Schweiz systematisch auf
Krankheitserreger mit Seuchenpotential zu kontrollieren?
11. Wie viele illegale Einwohner leben gemäss seiner Schät-
zung in der Schweiz?
12. Welche Massnahmen erachtet er als geeignet, um den ille-
galen Aufenthalt für illegale Einwanderer in der Schweiz zu
erschweren?
13. Welche dieser Massnahmen ist er bereit zu ergreifen?

15.3695 n Ip. Müller Thomas. Gebührengelder für Lobbying-
Aktivitäten der SRG  (18.06.2015)
Die SRG hat einen öffentlichen Auftrag, welcher in der Konzes-
sion vom 28. November 2007 geregelt ist. Dieser Auftrag
beinhaltet die Förderung des Verständnisses, des Zusammen-
halts und des Austausches unter den Landesteilen, Sprachge-
meinschaften, Kulturen, Religionen und gesellschaftlichen
Gruppierungen unseres Landes. Weil die SRG gemäss Konzes-
sion mit ihren Programmen die Eigenheiten des Landes und die
Bedürfnisse der Kantone berücksichtigen muss, ist eine "hohe
Akzeptanz bei den verschiedenen Zielpublika" anzustreben
(Art. 3 Abs. 2 SRG-Konzession). Vor diesem Hintergrund stellt
die Konzession klar, dass die SRG nicht - wie z.B. private Sen-
der - in einem Wettbewerb um Marktanteile und Gewinn stehen
soll: "Sie bemisst die Akzeptanz nicht in erster Linie in Marktan-
teilen."
In diesem Zusammenhang frage ich den Bundesrat:
1. Wie beurteilt er die Tatsache, dass seitens der SRG umfang-
reiche Gebührengelder für Lobbying-Aktivitäten ausgegeben
werden, obwohl es der Auftrag der SRG gerade nicht erfordert,
dass die SRG bei Behörden, Parlamentariern und Parteien um
Stimmen und Unterstützung wirbt?
2. Teilt er die Auffassung, dass es störend ist, wenn die SRG für
rund eine Viertelmillion Franken Agenturen beschäftigt, welche -
neben der hauseigenen Kommunikationsabteilung der SRG -
die Aufgabe haben, das Image der SRG zu verbessern und sie
in ihrem politischen Engagement zu unterstützen?
3. Kann er eine detaillierte Auflistung machen über die internen
und externen Kommunikationskosten der SRG (inkl. Agentu-
ren)?
4. Kennt er andere Unternehmen, welche PR-Agenturen
beschäftigen, um bei ihren Auftraggebern für weitere Aufträge
zu werben?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amstutz, Binder, Borer, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Büchel
Roland, Bugnon, Clottu, de Courten, Egloff, Fehr Hans, Flücki-

ger Sylvia, Freysinger, Giezendanner, Golay, Graber Jean-
Pierre, Grin, Hausammann, Heer, Herzog, Joder, Keller Peter,
Killer Hans, Knecht, Maier Thomas, Matter, Miesch, Mörgeli,
Müri, Nidegger, Pezzatti, Pieren, Quadri, Reimann Lukas, Rei-
mann Maximilian, Rickli Natalie, Rime, Romano, Rösti, Rusconi,
Rutz Gregor, Schibli, Schneeberger, Schwander, Stamm, Veil-
lon, Vitali, von Siebenthal, Walter, Wasserfallen, Wobmann (55)

15.3696 n Ip. Grin. «Suisse Garantie» auf Produkten aus 
dem Ausland!  (18.06.2015)
1. Ist in der Verordnung über die Herkunftsangabe von Produk-
ten vorgesehen, dass ausländisches Gemüse mit dem Label
"Suisse Garantie" verkauft werden darf?
2. Wenn dem so ist, handelt es sich dabei nicht um eine
missbräuchliche Verwendung des Labels "Suisse Garantie"?
3. Müssen die schweizerischen Pflanzenschutznormen bei der
Produktion in den Freizonen eingehalten werden?

15.3697 n Ip. Grin. Vorentwurf zum Bundesgesetz über 
Tabakprodukte  (18.06.2015)
1. Indem der Bundesrat gewisse Zutaten zu Zigaretten verbie-
ten würde, würde er eine Mehrheit der Tabakproduzenten
gefährden, die in einem Bereich der Landwirtschaft tätig sind,
der bereits heute vom starken Franken betroffen ist. Wie recht-
fertigt der Bundesrat solche Einschränkungen und wie würde er
die dabei entstehenden Benachteiligungen kompensieren?
2. Der Bundesrat hält es für "denkbar", Menthol in Zigaretten zu
verbieten. Wäre ein solches Verbot durch "neue wissenschaftli-
che Erkenntnisse" abgestützt, wie er es in seinem erläuternden
Bericht für die Vernehmlassung suggeriert? Hat der Bundesrat
neben Menthol weitere Zutaten im Auge, die er verbieten
möchte?
3. Wie rechtfertigt es der Bundesrat, dass er die Kompetenz
erhalten soll, auf dem einfachen Weg der Verordnung Verbote
zu erlassen, die für den ganzen Tabaksektor derart einschnei-
dende Folgen zeitigen würden?
4. Die vom Bundesrat angestrebte Regelung der Zutaten segelt
im Kielwasser der Artikel 9 und 10 des Rahmenübereinkom-
mens der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Eindäm-
mung des Tabakgebrauchs, dessen Regelungen heftigen
Protest der internationalen Vereinigungen der Tabakproduzen-
ten ausgelöst haben. Verfolgt der Bundesrat mit seinem Rege-
lungsvorschlag diese Stossrichtung, und falls ja, warum sagt er
dies nicht klipp und klar?
Mitunterzeichnende: Clottu, Graber Jean-Pierre (2)

15.3698 n Ip. Sommaruga Carlo. Nicht aufgenommene Aus-
länderinnen und Ausländer in schlechter gesundheitlicher 
Verfassung: Verfahren für die vorübergehende Aufnahme 
müssen verbessert werden.  (18.06.2015)
Ergibt die Untersuchung, dass die Rückweisung von Auslände-
rinnen und Ausländern wegen ihrer schlechten gesundheitli-
chen Verfassung nicht zumutbar ist, so können diese Personen
aufgrund von gesundheitlichen Problemen und aufgrund einer
fehlenden Gesundheitsversorgung im Herkunftsland eine vor-
läufige Aufnahme erhalten. Die internen Statistiken des Staats-
sekretariats für Migration (SEM) ergeben, dass immer öfter
Gesuche um vorläufige Aufnahme aufgrund von gesundheitli-
chen Problemen erst mit einer Beschwerde beim Bundesver-
waltungsgericht (BVGer) gutgeheissen werden:
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- 2010 wurden 138 Personen aufgrund von gesundheitlichen
Problemen erstinstanzlich vom SEM vorläufig aufgenommen;
77 erhielten einen positiven Bescheid, nachdem sie beim
BVGer Beschwerde eingereicht hatten.
- 2014 hiess das SEM 55 Gesuche gut, das BVGer nach einge-
reichter Beschwerde deren 219.
Ich frage deshalb den Bundesrat:
1. Wie erklärt der Bundesrat die Zunahme der Beschwerden
beim BVGer betreffend die Berücksichtigung von gesundheitli-
chen Problemen und einer fehlenden Gesundheitsversorgung
bei der Gewährung der vorläufigen Aufnahme?
2. Die Beschwerdeentscheide des BVGer zeigen, dass die Ent-
scheide des SEM nicht angemessen waren. Ist dem Bundesrat
dieses Phänomen bekannt? Falls ja, gedenkt er Massnahmen
zu ergreifen, z. B. in Form von Weisungen an das SEM, um die
Qualität dieser Entscheide zu verbessern?
3. Müsste das SEM bei der Analyse der Gesundheitsversor-
gung im Herkunftsland nicht die Dokumente, auf denen es seine
Entscheide abstellt, veröffentlichen, um den Anspruch auf recht-
liches Gehör nach Artikel 29 der Bundesverfassung zu garantie-
ren? Dadurch würden die Verfahren verkürzt, was dem Willen
des Bundesrates entsprechen würde, die Verfahren im Asylbe-
reich zu beschleunigen.
4. Wäre es nicht sinnvoll, wenn der Bundesrat im Rahmen der
laufenden Parlamentsdebatten über das Asylgesetz ein Vorge-
hen für eine Sonderbehandlung für Personen vorschlagen
würde, die wegen ihrer körperlichen oder psychischen gesund-
heitlichen Probleme besonders verletzlich sind?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bernasconi, Feri Yvonne,
Gysi (4)

15.3699 n Po. Bourgeois. Entwicklung im Bereich der 
Raumplanung  (18.06.2015)
Ich beauftrage den Bundesrat, einen Bericht zu erstellen, der
folgende Informationen enthalten soll:
1. Auf der Grundlage der demografischen Entwicklung sollen
zum einen wirtschaftliche, ökologische sowie forst- und land-
wirtschaftliche Perspektiven für jeden Kanton erstellt werden,
und zum anderen sollen die Auswirkungen bis 2030, 2040 auf
unser Land und insbesondere auf die landwirtschaftliche Nutz-
fläche dargestellt werden.
2. Aufgrund der Daten unter Punkt 1 sollen schliesslich die Aus-
wirkungen auf die Quote der Fruchtfolgeflächen, die von jedem
Kanton nach Bundesbeschluss aus dem Jahr 1992 eingehalten
werden muss, sowie der Selbstversorgungsgrad abgeschätzt
werden.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Derder, Feller, Germanier,
Grin, Hiltpold, Parmelin, Ritter, Schilliger, Vitali (10)

15.3700 n Mo. Amarelle. Nationaler Rahmen für die Aner-
kennung von Diplomen und die Validierung von Bildungs-
leistungen, um die berufliche Integration von Personen aus 
dem Asylbereich (Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene 
Personen) zu fördern  (18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Diplome und die Bildungslei-
stungen von Personen mit einem Ausweis B (Flüchtlinge) oder
F (vorläufig aufgenommene Personen) zu ermitteln und für
diese Erwerbstätigen einen Rahmen für die Anerkennung der
Diplome und die Validierung der Bildungsleistungen festzule-
gen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bernasconi, Carobbio
Guscetti, Feri Yvonne, Friedl, Hadorn, Heim, Kiener Nellen,
Marra, Masshardt, Munz, Nordmann, Nussbaumer, Piller Car-
rard, Reynard, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia, Schwaab,
Semadeni, Sommaruga Carlo, Tschümperlin, Voruz,
Wermuth (23)

15.3701 n Mo. Amarelle. Es braucht Szenarien zur Beschäf-
tigungsentwicklung für eine bessere Steuerung der Ein-
wanderung und der Engpässe auf dem Arbeitsmarkt  
(18.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Beschäftigungsprognosen zu
erstellen, damit er über ein grundlegendes Instrument zur
Umsetzung seiner staatlichen Politik der Steuerung der Einwan-
derung und der Engpässe auf dem Arbeitsmarkt verfügt.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bernasconi, Carobbio
Guscetti, Fridez, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Munz,
Nordmann, Schenker Silvia, Schwaab, Sommaruga Carlo,
Tschümperlin, Voruz (15)

15.3702 n Po. Gössi. NFA. Entpolitisierung der Zielgrösse 
von 85 Prozent im Ressourcenausgleich  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, ob die Höhe des Dotationskapitals neu anhand der Anfor-
derung festzulegen ist, dass der ressourcenschwächste Kanton
nach erfolgten Ausgleichszahlungen immer exakt auf die Min-
destausstattung von 85 Prozent gemäss Artikel 6 Absatz 3
FiLaG angehoben wird, anstatt die Gesamtdotation an das
Wachstum des Ressourcenpotentials zu koppeln.
Mitunterzeichnende: Gmür, Keller Peter, Müri, Pfister Gerhard,
Rickli Natalie, Rutz Gregor, Schwander, Walti Beat (8)

15.3703 n Ip. Gössi. Kommunikation in der Bundesverwal-
tung. Fass ohne Boden?  (19.06.2015)
Neben der Informatik ist die Kommunikation jener Bereich in der
Bundesverwaltung, der im Laufe der Zeit am stärksten gewach-
sen ist. Angesichts der Notwendigkeit eines Stopps der Perso-
nalkosten in der Bundesverwaltung stellt sich die Frage, ob
nicht insbesondere bei der Kommunikation Einsparungen mög-
lich wären, ohne dass die Sprachminderheiten tangiert werden.
Mit einem höheren Personalbestand in den Kommunikationsab-
teilungen hat sich die Qualität der Information nicht zwingend
verbessert und die Abläufe sind komplizierter geworden. Bevor
jedoch Massnahmen zur Redimensionierung der Kommunika-
tion in der Bundesverwaltung ergriffen werden können, braucht
es eine saubere Standortbestimmung mit den notwendigen Fak-
ten zur Ausgangslage.
Ich bitte deshalb den Bundesrat folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Wie viele Stellen umfassen die Kommunikationsabteilungen
in den sieben Departementen und in der Bundeskanzlei?
2. Welches ist die entsprechende Lohnsumme und in welchen
Lohnklassen sind die Kommunikationsverantwortlichen einge-
teilt?
3. Wie haben sich die Anzahl der Stellen und die Personalko-
sten der Kommunikationsabteilungen in den letzten 20 Jahren
entwickelt?
4. Wie viele Stellen sind ausserhalb der Kommunikationsabtei-
lungen ganz oder teilweise mit Kommunikationsaufgaben
beschäftigt?
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5. Wie viele Aufträge werden im Zusammenhang mit der Kom-
munikation an verwaltungsexterne Auftragnehmer vergeben
und wie hoch ist der entsprechende Aufwand?
Mitunterzeichnende: Feller, Keller Peter, Müri, Rickli Natalie,
Rutz Gregor, Schneeberger, Vitali, Wasserfallen (8)

15.3704 n Po. Gössi. Personalbremse analog der 
Ausgabenbremse  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament bis Ende 2015
einen Vorgehensvorschlag zu unterbreiten, wie die heutige Aus-
gabenbremse gemäss Artikel 159 Absatz 3 litera b der Bundes-
verfassung auf das Bundespersonal ausgedehnt werden kann.
Zudem hat er zu prüfen, ob sowohl für die Ausgaben- als auch
für die Personalbremse ein qualifiziertes Mehr eingeführt wer-
den könnte.
Mitunterzeichnende: Feller, Keller Peter, Müri, Rickli Natalie,
Rutz Gregor, Schneeberger, Vitali, Wasserfallen (8)

15.3705 n Mo. Schläfli. Ökologische Ersatzmassnahmen 
nicht einseitig auf Landwirtschaftsland abwälzen  
(19.06.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert bei der Umsetzung von Artikel
18 Absatz 1ter NHG eine Optimierung vorzunehmen, indem
1. die von der Landwirtschaft erbrachten ökologischen Leistun-
gen, die über das gesetzliche Minimum hinausgehen als Vorlei-
stungen berücksichtigt werden.
2. nach Möglichkeit ökologische Ersatzmassnahmen auch im
Baugebiet realisiert werden.
Mitunterzeichnende: Büchler Jakob, Bulliard, Fässler Daniel,
Gmür, Hausammann, Müller Leo, Ritter, Schibli, Siegenthaler,
Vitali, Vogler, von Siebenthal, Walter, Winkler, Wobmann (15)

15.3706 n Mo. Caroni. Arbeitszeugnisse für AdAs zur Stär-
kung der Vereinbarkeit von Beruf und Militärdienst  
(19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Rechtsgrundlagen
zu schaffen, dass Angehörige der Armee auf Wunsch ein
Arbeitszeugnis für ihre geleisteten Dienste erhalten können, wo
dies die Art und Umfang der Dienstleistung rechtfertigen.

15.3707 n Po. Häsler. Förderung des öffentlichen Verkehrs 
für den alpinen Raum  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt in einem Bericht aufzuzeigen,
welche Möglichkeiten (u.a. mehr Direktzüge Ausland-Alpen-
raum) der Bund besitzt um den öffentlichen Verkehr für den
Tourismus attraktiver zu gestalten und welche dieser Massnah-
men er umsetzen möchte.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aebischer Matthias,
Amherd, Candinas, de Buman, Gilli, Girod, Glättli, Grossen
Jürg, Hadorn, Hardegger, Hassler, John-Calame, Kessler, Lan-
dolt, Mahrer, Müller Geri, Müller-Altermatt, Pardini, Rytz Regula,
Schelbert, Siegenthaler, Thorens Goumaz, Trede, van Singer,
Vischer Daniel, Vogler, von Siebenthal, Winkler (29)

15.3708 n Mo. Caroni. Keine Senkung des Höchstzinssat-
zes für Kleinkredite  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, auf eine Senkung des Höchst-
zinssatzes für Konsumkredite in der Verordnung zum Konsum-
kreditgesetz zu verzichten.

15.3709 n Mo. Fischer Roland. Neue Strategie für die 
Luftwaffe  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, unter Berücksichtigung der Ent-
scheidungen im Rahmen der Weiterentwicklung der Armee eine
neue Strategie für die Luftwaffe zu erarbeiten. Sie soll folgende
Elemente beinhalten:
1. Eine Analyse der gegenwärtigen Bedrohungen und Heraus-
forderungen in der Luft.
2. Ziele, Grundsätze und Leitlinien, wie den Bedrohungen und
Herausforderungen begegnet werden soll.
3. Massnahmen, mit welchen die Ziele erreicht und die Grund-
sätze und Leitlinien befolgt werden sollen, inklusive eines Zeit-
plans.
Mitunterzeichnende: Allemann, Bäumle, Böhni, Chevalley,
Flach, Galladé, Graf-Litscher, Grossen Jürg, Ingold, Kessler,
Maier Thomas, Weibel (12)

15.3710 n Po. Flach. Leerträgervergütung für Konsumenten 
transparent machen  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, in einem Bericht aufzuzeigen,
wie Konsumentinnen und Konsumenten transparent über die
beim Kauf von Speichermedien entrichtete Leerträgervergütung
informiert werden können.
Mitunterzeichnende: Frehner, Gmür, Guhl, Moser,
Wasserfallen (5)

15.3711 n Mo. Frehner. Für ein massvolles 
Krankenversicherungsaufsichtsgesetz  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Inkraftsetzung des Kranken-
versicherungsaufsichtsgesetzes (KVAG) vorerst auszusetzen
und so anzupassen, dass eine wirksame Regulierung der obli-
gatorischen Krankenversicherung resultiert, die den regulierten
Wettbewerb fördert, die staatliche Aufsicht reduziert, und die
verhältnismässig ist sowie die unternehmerische Freiheit wahrt.
Insbesondere sind, in diesem Sinn, die Artikel zu den Reserven,
zur Unternehmensführung, zur Rechnungslegung und zu den
sichernden Massnahmen und Transaktionen anzupassen.
Mitunterzeichnende: Borer, Bortoluzzi, Clottu, de Courten, Gilli,
Hess Lorenz, Humbel, Ingold, Lohr, Pezzatti, Schmid-Federer,
Stahl, Stolz, Weibel (14)

15.3712 n Ip. Frehner. Verstoss gegen die Kabotage zu 
Lasten Schweizer Wertschöpfung?  (19.06.2015)
Ich bitte um Beantwortung folgender Fragen:
1. Weshalb wird der Verkehr ausländischer LKW im Verstoss
gegen die Kabotage ab dem DUSS-Terminal scheinbar gestat-
tet und wo ist dies schriftlich festgehalten?
2. Weshalb wird bei den Schweizer LKW-Lieferungen von und
nach DUSS nicht auf die Einhaltung der Landesverkehrsab-
kommen zugunsten des Schweizer LKW-Unternehmers
gepocht?
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3. Wer kontrolliert den Status der ab diesem Terminal in die
Schweiz verkehrenden LKW?
4. Wie kann sichergestellt werden, dass diese Kabotage zuun-
gunsten der Schweizer LKW-Unternehmer und konträr zur Ver-
lagerungspolitik der Schweiz künftig verhindert wird?
5. Ist unter heutiger Betrachtung dieser Sonderstatus des
DUSS-Terminals noch gerechtfertigt? Dies auch in Bezug auf
den geplanten Schweizer-Grossterminal Basel Nord (Konkur-
renzsituation)?

15.3713 n Mo. Leutenegger 
Oberholzer. Nachhaltigkeitsberichte der börsenkotierten 
Unternehmen  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert, dem Parlament eine Vorlage
zu unterbreiten, mit der sichergestellt wird, dass alle börsenko-
tierten Unternehmen einen Umwelt- und Sozialbericht veröffent-
lichen. Die gesetzlichen Vorgaben können zum Beispiel im
Börsengesetz oder im Obligationenrecht verankert werden. Sie
sollen insbesondere sicherstellen, dass die Nachhaltigkeitsbe-
richte aufgrund klarer Kriterien und mit messbaren Zielsetzun-
gen erstellt werden.
Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fri-
dez, Friedl, Gysi, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Munz,
Schelbert, Schenker Silvia, Schwaab (13)

15.3714 n Mo. Grüne Fraktion. Transparenz über die Finan-
zierung politischer Kampagnen zu Wahlen und 
Abstimmungen  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, einen Erlassentwurf vorzule-
gen, der Transparenz über die Finanzierung politischer Wahl-
und Abstimmungskampagnen schafft. Darin soll festgehalten
werden, dass Zuwendungen von natürlichen oder juristischen
Personen an Kampagnen, öffentlich gemacht werden müssen,
wenn sie einen bestimmten Schwellenwert überschreiten.
Sprecher: Glättli

15.3715 n Mo. Grüne Fraktion. Transparenz über die 
Parteifinanzierung  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird eingeladen, einen Erlassentwurf vorzule-
gen, der Transparenz über die Parteifinanzierung schafft. Darin
soll festgehalten werden, dass Zuwendungen von natürlichen
oder juristischen Personen an Parteien, welche einen bestimm-
ten Schwellenwert überschreiten, öffentlich gemacht werden
müssen.
Sprecher: Glättli

15.3716 n Ip. Graf Maya. Palmöl und die Freihandelsabkom-
men mit Malaysia und Indonesien?  (19.06.2015)
Der Bundesrat verhandelt derzeit Freihandelsabkommen mit
Malaysia und Indonesien. Eines der wichtigsten Agrarexportgü-
ter von Malaysia und Indonesien ist Palmöl. Die fortschreitende
Ausweitung der Palmölplantagen in den beiden Ländern führt
jedoch zu Landnutzungskonflikten sowie zu einer drastischen
Abnahme des Urwalds und von Torfmooren auf Kosten der Bio-
diversität und des Klimas. 85 Prozent allen Palmöls stammen
aus Indonesien und Malaysia, wo die Umweltzerstörung immer
grösser und Bauernfamilien ihre Existenzen verlieren. Zudem
konkurrenziert Palmöl direkt unsere einheimische Produktion
von Öl und Fett.

Ich bitte daher den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Welche Bestimmungen werden in die Freihandelsabkommen
integriert, damit der Handel nicht zur Zerstörung des Urwalds
und der Moorgebiete beiträgt?
2. Welche Absichtserklärungen und welche konkreten Mecha-
nismen werden in das Freihandelsabkommen integriert, um die
Einhaltung internationaler Mindeststandards wie die des Round
Table on Sustainable Palm Oil zu gewährleisten? Was tut der
Bundesrat um die Weiterentwicklung der ökologischen und
sozialen Kriterien und Kontrollmechanismen, inklusive Anti-Kor-
ruptions-Mechanismen, in solchen Standards zu unterstützen?
3. Welche Massnahmen sind vorgesehen, um Kleinbauern bei
der Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards zu unterstützen
und ihnen damit den Zugang zum Handel zu ermöglichen statt
sie Nachteilen gegenüber Grosskonzernen auszusetzen?
4. Wie erfolgt die Verknüpfung zwischen den Freihandelsab-
kommen und der laufenden Umweltschutzgesetz-Revision im
Rahmen der Grünen Wirtschaft (14.019)? Diese bezweckt,
Palmöl und andere Rohstoffe und Produkte durch freiwillige
Massnahmen der Wirtschaft, Branchenvereinbarungen oder
Regelungen per Verordnung umwelt- und sozialverträglicher zu
machen?
5. Welche anderen Rohstoffe und Produkte sind aus Sicht des
Bundesrats im Handel mit Malaysia und Indonesien als ökolo-
gisch und sozial kritisch einzustufen und bedürfen besonderer
Massnahmen (z.B. Umweltstandards beim An- und Abbau von
Holz, Soja, Kakao, Kaffee, Kautschuk, Zucker, Reis sowie
Arbeitsstandards in der Textilproduktion)?
6. Führt der Bundesrat eine systematische Analyse zu den Aus-
wirkungen der Freihandelsabkommen auf die nachhaltige Ent-
wicklung in der Schweiz, in Malaysia und in Indonesiens durch
("Sustainability Impact Assessments")?
Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Böhni, Fischer Roland,
Flach, Friedl, Gasser, Gilli, Glättli, Häsler, Hassler, Ingold, Jans,
John-Calame, Kessler, Leuenberger-Genève, Mahrer, Müller
Geri, Munz, Quadranti, Rytz Regula, Schelbert, Semadeni,
Streiff, Thorens Goumaz, Trede, van Singer, Vischer Daniel (27)

15.3717 n Mo. Graf Maya. Agrarpolitik 2014-2017 konsoli-
dieren und Kontinuität sichern  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert, die im Herbstpaket 2015 zur
Agrarpolitik 2014- 2017 vorgesehenen Kürzungen der Biodiver-
sitätsbeiträge und die Beschränkung dieser Beiträge auf maxi-
mal 50 Prozent rückgängig zu machen.
Mitunterzeichnende: Bertschy, Birrer-Heimo, Fischer Roland,
Friedl, Gasser, Gilli, Girod, Glättli, Häsler, Hassler, Ingold, Jans,
John-Calame, Leuenberger-Genève, Mahrer, Müller Geri,
Munz, Rytz Regula, Schelbert, Semadeni, Streiff, Thorens Gou-
maz, Trede, van Singer, Vischer Daniel (25)

15.3718 n Po. Hess Lorenz. Voraussetzung schaffen für 
eine vollständige Analyse zur neuen Spitalfinanzierung  
(19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Wirkungsanalyse zur Ein-
flussnahme der Kantone bei der Spitalplanung und -finanzie-
rung vorzulegen.
Mitunterzeichnende: Cassis, Gilli, Humbel, Moret, Weibel (5)
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15.3719 n Ip. Binder. Stellenabbau und Weiterentwicklung 
an der Forschungsanstalt Agroscope in Wädenswil  
(19.06.2015)
In den letzten 20 Jahren wurde die ehemalige Sektion Weinbau
(unter Dr. Werner Koblet und seinen Vorgängern eine weinbau-
liche Institution von Weltruf) systematisch abgebaut und die
Kompetenzen nominell nach Changins verlegt. Es ist aber aus
Sicht der Weinbranche nicht gelungen, dort ein Forschungszen-
trum mit vergleichbarer Ausstrahlung zu etablieren. Anlässlich
einer Orientierung in diesem Frühjahr wurden wir über die Ab-
und Umbaupläne am Standort Wädenswil orientiert. Die Verant-
wortung für die Sparmassnahmen liegt offensichtlich beim Bei-
rat von Agroscope, welcher dadurch eine politische Dimension
erhält. Der Wegfall der Analytik und Mikrobiologie und die Verle-
gung nach Changins sind vorgesehen. Ebenfalls wird durch die
Aufgabe des Weinbergs an der Sternenhalde in Stäfa die Frage
nach Versuchen im Bereich Pflanzenschutz und Klonenselek-
tion unter unseren klimatischen Verhältnissen laut.
Obwohl bekannt ist, dass sich der Deutschschweizer (und der
Tessiner) Weinbau sowohl klimatisch, von den Hauptrebsorten
her, als auch bezüglich Weinabsatz klar von den Verhältnissen
in der Westschweiz unterscheiden, hält das BLW an der "Aus-
merzung von Doppelspurigkeiten" im Forschungsbereich fest.
Ich bitte den Bundesrat um Antworten auf folgende Fragen.
1. Welche Strategien gibt es, den Wegfall von Ansprechpartnern
Agroscope in den betroffenen Weinbauregionen entgegenzu-
wirken?
2. Weshalb sind im Agroscope Beirat keine Vertreter der Bran-
chen dabei?
3. Wie werden in Zukunft die Klonen- und Unterlagen-Versuche
von Pinot Noir in der Deutschschweiz und für Merlot im Tessin
in Zukunft fortgesetzt?
4. Wie soll Forschung im Bereich Pflanzenschutz in der
Deutschschweiz (unter unseren klimatischen Vorgaben) bei
gleichzeitiger Schliessung der Parzelle Sternenhalde in Stäfa
betrieben werden?
5. Wohin wendet sich der deutschsprachige Winzer/Weintech-
nologe/Obstverwerter/Brennereifachmann, wenn während der
Früchteverarbeitung akute Gär- und Ausbauprobleme mikrobi-
eller Natur auftauchen?
6. Welche Investitionen sind in den nächsten 5 Jahren in Unter-
halt und Gebäude-Renovationen am Standort Agroscope
Wädenswil geplant?
7. Aufgrund welcher Tatsachen wurden neue Forschungsberei-
che von Agroscope bei gleichbleibendem Budget erschlossen?
8. Welche Garantien bestehen, dass sich die Eidgenossen-
schaft zumindest im Umfang des Personalbestands 2014 (oder
finanziell) dauerhaft am WBZW beteiligt?
Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Bäumle, Borer, Brand,
Büchler Jakob, Fehr Hans, Flückiger Sylvia, Giezendanner,
Graf Maya, Hausammann, Kessler, Killer Hans, Knecht, Lusten-
berger, Müller Leo, Müller Thomas, Müller Walter, Pezzatti, Rit-
ter, Schelbert, Schibli, Semadeni, Vitali, Walter, Weibel (25)

15.3720 n Po. Gössi. Umsetzung Bericht Regulierungsko-
sten und Verbesserungsmassnahmen  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament möglichst rasch,
spätestens aber bis zur Frühlingssession 2016 einen Vorge-
hensvorschlag mit einem Zeitplan vorzuschlagen, wie er die von
ihm vorgeschlagenen rund 30 Verbesserungsmassnahmen
zum Abbau von unnötigen Regulierungen in 13 ausgewählten

Bereichen konkret umsetzen will. Dabei hat er mindestens eine
Massnahme pro Bereich zu identifizieren, die er im Sinne einer
"early harvest" kurzfristig, d.h. innerhalb von zwei Jahren zum
Abschluss bringt und damit als erledigt abschreiben kann.
Mitunterzeichnende: Feller, Keller Peter, Müri, Rickli Natalie,
Rutz Gregor, Schneeberger, Vitali, Wasserfallen (8)

15.3721 n Mo. Hess Lorenz. Berufsbildungsfonds. Klarheit 
schaffen  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Berufsbildungsgesetz soll
wie folgt zu ergänzen:
Artikel 60
...
Absatz 3
...
Satz 2 neu
Die Verbindlichkeit gilt für alle Betriebe, die in der betreffenden
Branche tätig sind. Dabei gelten sinngemäss...

15.3722 n Po. Schmid-Federer. Kosten-Nutzen-Analyse von 
Elternzeitmodellen  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, eine Kosten-Nutzen-Analyse vor-
zulegen, welche die langfristigen volkswirtschaftlichen Auswir-
kungen der wichtigsten zurzeit in Diskussion stehenden Modelle
für einen Elternurlaub (resp. einen Vaterschaftsurlaub) mittels
geeignetem Verfahren (z.B. Delphi-Studie oder Simulation) und
unter Einbezug internationaler Erkenntnisse (Island, Schweden,
Deutschland etc.) abschätzt.
Mitunterzeichnende: Amherd, Bulliard, Candinas, Romano,
Schneider-Schneiter, Vogler (6)

15.3723 n Ip. Schmid-Federer. Umsetzung der Experten-
Empfehlungen zum Kinder- und Jugendmedienschutz  
(19.06.2015)
In seinem Bericht "Jugend und Medien. Zukünftige Ausgestal-
tung des Kinder- und Jugendmedienschutzes der Schweiz" vom
13. Mai 2015 stellt der Bundesrat in Aussicht, dass Gesetzes-
lücken geschlossen werden sollen. In einigen Punkten kommt
jedoch deutlich zum Ausdruck, dass Massnahmen, welche der
Bundesrat in der Vergangenheit abgelehnt hat, wieder aufge-
griffen werden müssen. Ich bitte den Bundesrat deshalb um die
Beantwortung folgender Fragen:
1. Bei der präventiven verdeckten Fahndung und Ermittlung zur
Bekämpfung der Internetkriminalität besteht nach wie vor keine
gesamtschweizerische Gesetzesgrundlage mehr. Zurzeit hat
nur der Kanton Schwyz eine entsprechende Grundlage. Das ist
auch im Hinblick auf die nationale Zusammenarbeit unbefriedi-
gend. Ist der Bundesrat gewillt, die Frage einer nationalen
Gesetzesgrundlage neu aufzugreifen und zügig eine gesamt-
schweizerische Lösung vorzulegen?
2. Gemäss Bericht setzen die Kantone und die betroffenen
Branchen die Vorgaben zu Altersklassifizierung und Zutritts-
bzw. Zugriffskontrollen bei Filmen, Videospielen und Kinovor-
führungen unvollständig und uneinheitlich um. Wie gedenkt er
eine gesamtschweizerische Norm durchzusetzen und die Bran-
che zu deren Einhaltung zu verpflichten? Ist er bereit, in Bezug
auf die uneinheitliche, bis zum Teil sogar nicht vorhandene
Gesetzgebung in den Kantonen die Federführung bei der
Schaffung einer nationalen Regelung zu übernehmen?
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3. Bisher war die Kontrolle und Sperrung des Zugangs zu Inter-
net der Selbstregulierung der Branchen überlassen. Der Bericht
zeigt auf, dass auch dies sehr unterschiedlich gehandhabt wird.
Wer überwacht diese Selbstregulierung? Wie gedenkt er in
Zukunft die Durchsetzung des "Ehrenkodex" der Branche
sicherzustellen? Wie will er sich auf internationaler Ebene für
eine Schaffung verbindlicher einheitlicher Normen einsetzen?
4. Der Bundesrat führt verschiedene Varianten zur Erfüllung der
aktuell anstehenden politischen Vorstösse an. Hier fehlt die Ein-
schätzung des finanziellen Aufwands je Variante. Bis wann
kann er diese nachliefern?
Mitunterzeichnende: Amherd, Bertschy, Glanzmann, Müller-
Altermatt, Schneider-Schneiter, Vogler (6)

15.3724 n Po. Schmid-Federer. Rechte der Kinder nach 
Scheidung stärken  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, ob im Fall von
schwierigen familiären Umständen die Rechte der Kinder
gestärkt werden können. Er könnte beispielsweise Artikel 274a
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches folgendermassen
ändern:
Liegen ausserordentliche Umstände vor, so kann der Anspruch
auf persönlichen Verkehr auch anderen Personen, insbeson-
dere Verwandten oder weiteren wichtigen Bezugspersonen,
eingeräumt werden, sofern dies dem Wohle des Kindes dient.
Die für die Eltern aufgestellten Schranken des Besuchsrechts
gelten sinngemäss.
Mitunterzeichnende: Amherd, Bertschy, Glanzmann, Schenker
Silvia, Vogler (5)

15.3725 n Ip. Häsler. Herbstpaket Agrarreform 2014-2017. 
Verschlechterung für die Berggebiete?  (19.06.2015)
Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) hat von Ende April bis
Mitte Juni 2015 eine Anhörung zum landwirtschaftlichen "Ver-
ordnungspaket Herbst 2015" durchgeführt. Darin werden insbe-
sondere administrative Vereinfachungen, Anpassungen bei den
Standardarbeitskräften und massive Kürzungen bei der Biodi-
versitätsförderung im Kulturland und im Sömmerungsgebiet
vorgeschlagen. Die vorgeschlagenen Verordnungsanpassun-
gen sind alle ungenügend begründet, nicht mit konkreten Anga-
ben zu den Auswirkungen unterlegt oder mit massiven
Verschlechterungen insbesondere für die Bergbetriebe verbun-
den.
Fragen:
1. Ziel der AP 14/17 war, den Betriebsleitenden aus einem
Katalog von bisherigen und neuen Massnahmen zu ermögli-
chen, ihre Betriebsstrategie unternehmerisch zusammenzustel-
len. Erste Auswertungen des Bundesamts für Landwirtschaft
BLW zeigen, die Bäuerinnen und Bauern machen mit, die Ange-
bote werden genutzt. Warum plant der Bundesrat nur 1 1/2
Jahre nach Inkraftsetzen der AP 14/17 mit seinen Vorschlägen
so stark in unternehmerische Entscheide der Betriebsleitenden
einzugreifen?
2. Der Bundesrat argumentiert in der Fragestunde (15.5315), es
solle eine Extensivierung gebremst werden. Dabei bestehen
schon zwei Bremsen, damit es nicht zur behaupteten "grossflä-
chigen Extensivierung" kommen kann: der Mindesttierbesatz
und die SAK-Obergrenze. Ist der Bundesrat der Meinung, dass
diese beiden Massnahmen ungenügend wirken? Wenn ja,
warum wurden nicht Vorschläge eingebracht, diese Bremsen

anzupassen. Wenn nein, warum werden dann BFF-Beiträge
massiv um bis zu 30 Prozent gekürzt?
3. Im Talgebiet bedecken ökologisch wertvolle Flächen nur 3-5
Prozent der LN. Um die Biodiversität des Agrarlands im Talge-
biet zu erhalten, wären aber doppelt so viel nötig. Wie verein-
bart der Bundesrat seine Anhörungsvorschläge mit dieser
Zielsetzung?
4. Laut statistischen Angaben hat die Schweizer Landwirtschaft
noch nie so viele Kalorien produziert wie die letzten Jahre. Wur-
den die Ziele gemäss Botschaft AP 14/17 schon erreicht? Wenn
ja, wie gedenkt der Bundesrat die Wertschöpfung zu steigern
statt weiterhin einseitig die Kalorienproduktion?
Mitunterzeichnende: Girod, Glättli, Graf Maya, Hassler, John-
Calame, Mahrer, Müller Geri, Rytz Regula, Schelbert, Thorens
Goumaz, van Singer, von Siebenthal (12)

15.3726 n Mo. Amherd. Nationales, IT-gestütztes Register 
für Sorgerechtsvereinbarungen  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Sinne des Kindeswohls in
Zusammenarbeit mit den Kantonen ein nationales, IT-gestütz-
tes Register für Sorgerechtsvereinbarungen einzurichten
Mitunterzeichnende: Barazzone, Birrer-Heimo, Bulliard, Flach,
Häsler, Ingold, Kiener Nellen, Meier-Schatz, Müller-Altermatt,
Riklin Kathy, Schmid-Federer, Streiff, Vogler (13)

15.3727 n Mo. Amherd. Gebührenharmonisierung bei der 
Erklärung der gemeinsamen elterlichen Sorge  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen
(Gesetz oder Verordnung) so anzupassen, dass für die Erklä-
rung der gemeinsamen elterlichen Sorge eine Harmonisierung
der Gebühren erreicht werden kann.
Mitunterzeichnende: Barazzone, Bulliard, Häsler, Ingold, Kiener
Nellen, Meier-Schatz, Müller-Altermatt, Riklin Kathy, Schmid-
Federer, Streiff, Vogler (11)

15.3728 n Mo. Amherd. Schweiz-EU, gleich lange Spiesse. 
Keine einseitige Freizügigkeit  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Berufsgattung der Notare
aus der eidgenössischen "Verordnung über die Meldepflicht und
die Nachprüfung der Berufsqualifikationen von Dienstleistungs-
erbringerinnen und - erbringern in reglementierten Berufen"
(Anhang 1 Ziffer 11 VMD) zu streichen.
Mitunterzeichnende: Barazzone, Fässler Daniel, Fluri, Gmür,
Huber, Humbel, Joder, Kiener Nellen, Meier-Schatz, Merlini,
Müller Leo, Müller Thomas, Regazzi, Schmid-Federer, Schnei-
der Schüttel, Schwander, Stamm, Vogler (18)

15.3729 n Ip. Büchel Roland. Interpol, seine privaten Geld-
geber und die Unabhängigkeit  (19.06.2015)
Die internationale kriminalpolizeiliche Organisation Interpol ist
die weltweit grösste Polizeiorganisation. Sie ist als Verein nach
französischem Recht organisiert, Mitglieder sind fast alle Staa-
ten dieser Welt. Im Zeitalter der weltweiten Vernetzung gewinnt
Interpol auch als Sammelstelle internationaler Datenbestände
zunehmend an Bedeutung.
Die Organisation lässt sich einen beträchtlichen Teil ihrer Tätig-
keiten durch Zuwendungen von Privaten finanzieren. Interpol
bezeichnet diese Sponsoring-Beiträge als "Schenkungen".
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Vier Beispiele aus den Medien: Der Weltfussballverband Fifa
(Schenkung: 20 Millionen Euro, Zahlungen seit dem 12. Juni
2015 sistiert), der weltweit grösste Tabakmulti Philipp Morris
(Schenkung: 15 Millionen Euro), der französische Pharmakon-
zern Sanofi mit seinen 110 000 Mitarbeitern und 34 Milliarden
Euro Umsatz sowie der russische Hersteller von Sicherheits-
software Kaspersky sollen Teil des Sponsorenpools sein. All
diese Konzerne operieren in "sensiblen" Bereichen.
1. Welche Schenkungsvereinbarungen hat Interpol in den letz-
ten fünf Jahren getroffen?
2. Wie hoch sind die Beträge insgesamt?
3. Wie gross ist der Anteil am Gesamtbudget der Organisation?
4. Wie stark gefährden diese Sponsoringbeiträge die Unabhän-
gigkeit von Interpol?
5. Was unternimmt die Schweiz, um die Unabhängigkeit von
Interpol sicherzustellen?

15.3730 n Ip. Amherd. Konsequenzen fehlender Sorge-
rechtsvereinbarungen auf das Kindeswohl?  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten.
1. Wie hoch ist der Anteil fehlender Sorgerechtsvereinbarungen
seit der Einführung der gemeinsamen elterlichen Sorge als
Regelfall?
2. Welche Auswirkungen, Folgen und Belastungen haben feh-
lende Sorgerechtsvereinbarungen für die betroffenen Kinder
sowie für die zuständigen Behörden?
Mitunterzeichnende: Barazzone, Birrer-Heimo, Bulliard, Flach,
Fluri, Häsler, Ingold, Kiener Nellen, Meier-Schatz, Müller-Alter-
matt, Riklin Kathy, Schmid-Federer, Streiff, Vogler (14)

15.3731 n Mo. Feri Yvonne. Bilanz des Aktionsplans der 
Schweiz zur Gleichstellung von Frau und Mann. 
Umsetzung  (19.06.2015)
Ich beauftrage den Bundesrat, ein nationales Programm zur
Förderung der Gleichstellung zu erstellen.
Mitunterzeichnende: Allemann, Bernasconi, Carobbio Guscetti,
Chopard-Acklin, Friedl, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Heim, Kie-
ner Nellen, Masshardt, Munz, Schenker Silvia, Schneider
Schüttel (14)

15.3732 n Mo. Wobmann. Abschaffung der Energieetikette 
bei Motorfahrzeugen  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Energieverordnung dahinge-
hend anzupassen, dass die Pflicht zur Energieetikette bei
Motorfahrzeugen aufgehoben wird.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amstutz,
Binder, Borer, Bortoluzzi, Brand, Büchel Roland, Clottu, de
Courten, Egloff, Estermann, Fehr Hans, Frehner, Freysinger,
Giezendanner, Herzog, Hurter Thomas, Keller Peter, Killer
Hans, Knecht, Miesch, Müller Thomas, Müri, Pantani, Parmelin,
Pieren, Quadri, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli
Natalie, Rime, Rösti, Schibli, Stamm, von Siebenthal (36)

15.3733 n Mo. Wobmann. Streichung der VOC-Abgabe  
(19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die VOC-Abgabe ersatzlos zu
streichen.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amstutz,
Binder, Borer, Bortoluzzi, Brand, Büchel Roland, Clottu, de
Courten, Egloff, Estermann, Fehr Hans, Flückiger Sylvia, Freh-
ner, Freysinger, Giezendanner, Graber Jean-Pierre, Herzog,
Hurter Thomas, Keller Peter, Killer Hans, Knecht, Miesch, Müri,
Pantani, Parmelin, Pieren, Quadri, Reimann Lukas, Reimann
Maximilian, Rickli Natalie, Rime, Rösti, Schibli, Stamm, von Sie-
benthal, Walter (38)

15.3734 n Mo. Trede. Umfrage zum Vaterschaftsurlaub in 
der Schweiz  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt eine kommentierte Umfrage zur
aktuellen Situation bezüglich des Vaterschaftsurlaubs in der
Schweiz durchzuführen.
Mitunterzeichnende: Bertschy, Böhni, Gilli, Girod, Häsler, Leu-
enberger-Genève, Mahrer, Marra, Masshardt, Ruiz Rebecca,
Rytz Regula, Thorens Goumaz, Wermuth (13)

15.3735 n Mo. Trede. Verwertung unverkaufter 
Lebensmittel  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, um der grossen Lebensmittel-
verschwendung in der Schweiz entgegenzuwirken, Detailhänd-
lerinnen und -händler dazu zu verpflichten, unverkaufte
Lebensmittel an karitative Organisationen zu spenden, weiter
zu verarbeiten (Bsp. Futtermittel) oder zu recyceln.
Mitunterzeichnende: Böhni, Gilli, Girod, Glättli, Graf Maya, Häs-
ler, John-Calame, Leuenberger-Genève, Mahrer, Masshardt,
Rytz Regula, Thorens Goumaz, Wermuth (13)

15.3736 n Mo. Trede. Importverbot für Jagdtrophäen  
(19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in der Schweiz
1. ein Importverbot für Jagdtrophäen bedrohter Tierarten zu
erlassen. Das Verbot wird explizit für die Einfuhr von Trophäen
der folgenden bedrohten Arten gefordert:
- Elefanten (Loxodonta africana, Loxodonta cyclotis, Elephas
maximus)
- Rhinozeros (Rhinocerotidae), nämlich Breitmaul-, Spitzmaul-,
Panzer-, Sumatra- und Java-Nashorn
- Eisbär (Ursus maritimus)
2. generell einzuführen, dass der Import von Trophäen der fol-
genden Tiergruppen nicht statthaft ist:
- Sämtliche Primaten (Primates)
- Sämtliche Raubtiere (Carnivora)
3. ein Importverbot für alle Trophäen, die aus Gatterjagden
(Canned Hunts) stammen, zu erlassen.
Mitunterzeichnende: Bertschy, Chevalley, Gilli, Girod, Graf
Maya, Häsler, Kiener Nellen, Leuenberger-Genève, Mahrer,
Masshardt, Moser, Rytz Regula, van Singer, Wermuth (14)

15.3737 n Mo. Knecht. Stopp der Doppelbesteuerung  
(19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Gesetzesentwurf auszuar-
beiten, wonach alle vom Bund erhobenen Verbrauchssteuern,
Abgaben und Gebühren von der Mehrwertsteuer befreit sind.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amstutz, Binder, Borer, Bortoluzzi, Brand, Brunner, Büchel
Roland, Bugnon, Clottu, de Courten, Egloff, Estermann, Fehr
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Hans, Flückiger Sylvia, Frehner, Freysinger, Giezendanner,
Golay, Graber Jean-Pierre, Grin, Hausammann, Heer, Herzog,
Hurter Thomas, Joder, Keller Peter, Killer Hans, Matter, Miesch,
Mörgeli, Müller Thomas, Müri, Nidegger, Pantani, Parmelin, Pie-
ren, Quadri, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Nata-
lie, Rime, Rösti, Rusconi, Schibli, Schwander, Stahl, Stamm,
Veillon, von Siebenthal, Walter, Wobmann (54)

15.3738 n Ip. Kiener Nellen. Status der 100 000 Sans-
Papiers verbessern und ihr Potenzial besser nutzen  
(19.06.2015)
Geschätzte 100 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
ohne gesetzlichen Aufenthalt, sogenannte "Sans-Papiers",
arbeiten seit Jahren in der Schweiz ohne Aufenthaltsbewilli-
gung. Insbesondere geht es um Menschen, die in Privathaus-
halten, in der Landwirtschaft, in der Gastronomie und in der
Reinigung tätig sind.
Viele Sans-Papiers arbeiten in sehr unsicherer und instabiler
Situation: ungeregelte Arbeitszeiten, Häufung von Kleinstpen-
sen, soziale Isolation, Abhängigkeit von Arbeitgebenden. Die
ständige Angst vor Polizeikontrollen und die Schwierigkeit bei
der Wohnungssuche verhindern ein normales soziales Leben.
Gefragt sind die Sans-Papiers wegen ihrer Zuverlässigkeit, Viel-
seitigkeit, Hilfsbereitschaft und Flexibilität. Es braucht sie u.a.,
weil es immer noch schwierig ist, für Kinder bezahlbare Krip-
penplätze und für betagte Menschen bezahlbare Hilfe im Alltag
oder für die Pflege zu finden.
Dass aber immer mehr Migrantinnen und Migranten diese
gesellschaftlich wichtigen Arbeiten nur unter der Bedingung von
Illegalität, Angst und faktischer Rechtlosigkeit leisten, ist skan-
dalös und bedeutet für die Betroffenen eine massive Einschrän-
kung ihrer Lebensqualität. Ohne die Arbeit der Sans-Papiers
würde in der Schweiz eine empfindliche Lücke entstehen.
1. Kann sich der Bundesrat vorstellen, im Rahmen der Umset-
zung der Zuwanderungsinitiative die prekäre Situation der
Sans-Papiers generell zu verbessern?
2. Wie könnten diese Menschen generell in einen geregelten
Arbeits- und Aufenthaltsstatus überführt werden?
3. Gibt es Schätzungen, wie viele dieser Sans-Papiers in wel-
chen Sektoren infolge Überqualifikation oder Teilzeiterwerb
nicht ausgeschöpfte Potenziale haben?
4. Wie könnte ihr bisher brachliegendes Potenzial auf dem
Arbeitsmarkt genutzt werden?
5. Welche Länder haben erfolgreiche Legalisierungsmassnah-
men für Sans-Papiers umgesetzt?
6. Unter welchen Voraussetzungen ist der Bundesrat bereit, sol-
chen positiven Länderbeispielen zu folgen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Amherd,
Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Fiala, Friedl, Gasche, Gysi,
Hadorn, Heim, Jans, John-Calame, Kessler, Mahrer, Maire Jac-
ques-André, Meier-Schatz, Munz, Rytz Regula, Schenker Sil-
via, Schneider Schüttel, Schwaab, Sommaruga Carlo, Streiff,
Trede, Vogler, Voruz, Wermuth (28)

15.3739 n Ip. Kiener Nellen. Lohngleichheit zwischen 
Frauen und Männern. Wie und wann kommen wir in der 
Schweiz weiter?  (19.06.2015)
Frauen verdienen in der Schweiz für gleichwertige Arbeit immer
noch 18,9 Prozent weniger als Männer. Im Schnitt verdienen
Frauen pro Monat 1800 Franken weniger. Das sind 10 Franken
pro Stunde. In der Privatwirtschaft beträgt der Unterschied gar

23 Prozent. Trotz Verfassungsauftrag und Legislaturziel liegt die
Lohnungleichheit in der Schweiz damit über dem europäischen
Durchschnitt von 16,2 Prozent (OECD 15,2%). Auch die Euro-
päische Kommission ergreift Massnahmen und setzt sich Ziele,
um diese stossende Diskriminierung abzubauen.
Der Verfassungsauftrag von Artikel 8 Absatz 3 BV ist nicht ver-
handelbar: "Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz
sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor
allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben
Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit."
Der Bundesrat selbst stellte in der Botschaft zur Legislaturpla-
nung 2011 - 2015 folgendes Manko fest: "Beispielsweise steht
einer steigenden Arbeitsproduktivität ein nur schleppender
Abbau der Ungleichheiten zwischen Mann und Frau bezüglich
beruflicher Stellung und Einkommen gegenüber (...)." Hat sich
dieser Trend seit Verfassung dieser Botschaft 2010 fortgesetzt?
Inwiefern erachtet der Bundesrat die Massnahme 112 der
Legislaturplanung 2011 - 2015: "Verstärkung der Massnahmen
zur Bekämpfung der Lohndiskriminierung aufgrund des
Geschlechts und Prüfung zusätzlicher staatlicher Instrumente"
heute als erreicht?
Die Festsetzung von jährlichen Zielen eignet sich, wie auch die
bereits gestartete Gleichstellungskampagne 2020 der Europäi-
schen Kommission zeigt. Ist der Bundesrat bereit, sein Projekt
mit einem Lohnmonitoring zu versehen und mit verbindlichen
Zielvorgaben zu ergänzen?
Wie kann zwecks Erfüllung des Verfassungsauftrags bis 2025
spätestens erreicht werden, dass alle betroffenen Arbeitgeben-
den die bestehende, schockierende Lohnungleichheit ab sofort
von Jahr zu Jahr wirksam und messbar, um mindestens 2 Pro-
zent pro Jahr im Durchschnitt, reduzieren?
Die EU empfiehlt ihren Mitgliedsstaaten, die ihrerseits für die
Umsetzung der Lohngleichheit zuständig sind, die Transparenz
von Lohnsystemen zu fördern. Eine Interfacestudie von 2013
stützt diese Empfehlung: Lohntransparenz hat eine präventive
Wirkung, die durch staatliche Kontroll- und Sanktionsmöglich-
keiten noch gesteigert werden kann. Wie will der Bundesrat
diese Transparenz herstellen?
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amherd, Carobbio
Guscetti, Feri Yvonne, Friedl, Gysi, Hadorn, Heim, John-
Calame, Kessler, Mahrer, Maire Jacques-André, Marra, Mas-
shardt, Munz, Piller Carrard, Quadranti, Reynard, Ruiz
Rebecca, Rytz Regula, Schenker Silvia, Schneider Schüttel,
Schwaab, Semadeni, Trede, Voruz, Wermuth (27)

15.3740 n Mo. Kiener Nellen. Absicherung der Altersvor-
sorge auch im Betrugsfall  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert, gesetzliche Grundlagen zu
erarbeiten, damit Vorsorgegelder der 2. Säule nicht nur bei der
Zahlungsunfähigkeit einer Pensionskasse gesichert sind, son-
dern auch im Falle von Veruntreuung.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Amarelle, Birrer-
Heimo, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Friedl, Gysi, Hadorn,
Heim, Jans, John-Calame, Kessler, Mahrer, Maire Jacques-
André, Munz, Rytz Regula, Schenker Silvia, Schneider Schüttel,
Schwaab, Sommaruga Carlo, Trede, Voruz (22)

15.3741 n Po. Jans. Rückverteilung der Lenkungsabgaben  
(19.06.2015)
Der Bundesrat wird gebeten den erläuternden Bericht für eine
Verfassungsbestimmung uber ein Klima- und Energielenkungs-
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system zu ergänzen. Er soll die Rückverteilung der Lenkungs-
abgaben für die Bevölkerung und für die verschiedenen
Wirtschaftsbereiche präzisieren und quantifizieren. Und er soll
einen branchenabhängigen Rückverteilungsmechanismus an
die Wirtschaft prüfen.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Chopard-Acklin,
Friedl, Graf-Litscher, Gysi, Hadorn, Heim, Kiener Nellen, Mas-
shardt, Munz, Nordmann, Nussbaumer, Schenker Silvia,
Semadeni (14)

15.3742 n Po. Heim. IV. Sparen auf Kosten der Kleinsten?  
(19.06.2015)
Ausgehend vom Urteil C-6392-2014 vom 27. April 2015 des
Bundesverwaltungsgerichts wird der Bundesrat beauftragt,
1. aufzuzeigen, welche Folgerungen er aus diesem BVG-Urteil
zieht.
2. aufzuzeigen, welche Folgerungen er aus der Feststellung
von Swiss-DRG zieht, dass sich die "Aufwanddifferenzen zwi-
schen der Erwachsenen- und der Kindermedizin mit dem DRG-
System unzureichend abbilden lassen", und welche Massnah-
men zu treffen sind.
3. zu prüfen, ob und wie die von der IV angestrebten Tarife für
stationäre Leistungen in Kinderspitälern den Feststellungen des
BVG Rechnung tragen und welche Massnahmen zu treffen
sind.
4. die Gründe für den Anstieg der Fallkosten in Kinderspitälern
seit 2011 zu prüfen (DRG-Systemwechsel eliminiert kantonale
Mitfinanzierung? Trägt man den Kosten für Neugeborene in IV-
Zuständigkeit in Tarifstruktur und Tarifen nicht angemessen
Rechnung?).
5. zu klären, weshalb nur die IV in der ZMT (Zentralstelle f.
Medizinaltarife) die Einigung für die Basispreise 2015 refüsiert.
6. zu prüfen, wie er dafür sorgen kann, dass bis zur Klärung der
Tarif-Fragen für die Kinderspitäler für 2015 und Folgejahre min-
destens dieselben Basispreise gelten wie 2014.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Birrer-Heimo, Friedl,
Hadorn, Kessler, Kiener Nellen, Marra, Munz, Nussbaumer, Pil-
ler Carrard, Reynard, Schenker Silvia, Schwaab, Semadeni,
Voruz (15)

15.3743 n Ip. Büchler Jakob. Elektrotankstellen auf 
Autobahnraststätten  (19.06.2015)
Die Anzahl Hybrid-Autos nimmt sehr stark zu. Leider fehlen auf
den Autobahn-Raststätten die Elektrotankstellen.
Was sieht das Astra vor, um vermehrt solche Zapfstellen für
Elektro- und Hybrid-Autos einzurichten?
Überall auf den öffentlichen Parkplätzen findet man diese Elek-
tro-Tankstellen. Nur auf den Autobahnraststätten sind sie noch
sehr wenig anzutreffen. Auf diese Entwicklung müsste die
zuständige Stelle reagieren und neue Elektrotankstellen einrich-
ten.
Was hat der Bundesrat vorgesehen, um diese Nachrüstung auf
Autobahnraststätten zu realisieren?
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Borer, Bortoluzzi, Büchel
Roland, Candinas, Estermann, Glanzmann, Gmür, Graf-Lit-
scher, Gschwind, Herzog, Lehmann, Lustenberger, Müller Leo,
Müller Walter, Müller-Altermatt, Regazzi, Ritter, Romano, Schel-
bert, Schläfli, Siegenthaler, Winkler (23)

15.3744 n Po. Glättli. Bericht zu volkswirtschaftlichen Aus-
wirkungen der nicht weitergegebenen 
Referenzzinssatzsenkungen  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu den volkswirt-
schaftlichen Auswirkungen der gesunkenen Hypothekarzinsen
im Bereich Wohnen zu erstellen. Dabei soll er insbesondere die
Entwicklung der Wohnausgaben von Eigentümer- und Mieter-
haushalte erfassen sowie die Entwicklung der mietrechtlichen
Rendite von Mietliegenschaften verschiedener Vermieterkate-
gorien.
Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Candinas, Carobbio
Guscetti, Rytz Regula, Schelbert, Schneider Schüttel, Somma-
ruga Carlo, Thorens Goumaz (8)

15.3745 n Ip. Schilliger. Illegales Geldspiel in der Schweiz  
(19.06.2015)
In der Schweiz bieten 21 konzessionierte Spielbanken und die
beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und Lotterie Romande
legal Geldspiele an. Sie gewährleisten Schutz vor Spielsucht,
Geldwäscherei und Betrug und leisten hohe Beiträge an die
AHV und die Gemeinnützigkeit. Neben diesen kontrollierten
Anbietern besteht ein wachsender illegaler Geldspielmarkt.
Casino-Spiele und Sportwetten werden bandenmässig
organisiert in Bars, Kebab-Läden und Hinterzimmern angebo-
ten. Branchenkenner gehen von einem illegalen
Bruttospielertrag von jährlich geschätzt 150 Millionen Franken
aus (Bruttospielertrag = Einsätze minus ausbezahlte Gewinne).
Das heisst, die Spieler verlieren bei diesen unkontrollierten
Angeboten gesamthaft 150 Millionen Franken.
Die auf Bundesebene zuständige Behörde, die Eidgenössische
Spielbankenkommission, ist aktiv und verfolgt eine Vielzahl von
illegalen Angeboten. In den Medien lässt diese Spielbanken-
kommission verlauten, dass pro Jahr rund 100 illegale Lokale
ausgehoben werden (SonntagsBlick vom 26.4.2015). Allerdings
ist die Verfolgung schwierig und häufig werden überführte ille-
gale Angebote ein paar Tage später wieder ersetzt.
Der Bundesrat wird gebeten über folgende Punkte Auskunft zu
geben:
1. Wie schätzt er das Ausmass des illegalen Geldspiels in Bars
und Hinterzimmern ein. Nimmt die Entwicklung zu?
2. Welche Gefahren sind mit dem illegalen Geldspiel verbun-
den?
3 Verfügt die Eidgenössische Spielbankenkommission über
genügend Kompetenzen und Ressourcen zur wirksamen Ver-
folgung des illegalen Geldspiels?
4. Welche Massnahmen gedenkt er gegen das illegale Geld-
spiel zu treffen?
Mitunterzeichnende: Darbellay, Glanzmann, Müri, Rickli Natalie,
Schneeberger, Vitali (6)

15.3746 n Ip. Maier Thomas. Überfällige Anpassung des 
Normverbrauches an die Realität  (19.06.2015)
Wie viel Treibstoff ein Auto auf 100 km verbraucht, wird vom
jeweiligen Hersteller im sogenannten Normverbrauch basierend
auf einer EU-Norm (NEFZ) angegeben. Seit einigen Jahren hat
dieser Normverbrauch immer weniger mit der Realität zu tun.
Der Hauptgrund liegt darin, dass der Normverbrauch unter
absurd realitätsfremden Testbedingungen ermittelt wird. So läuft
im Teststand kein einziges elektronisches Gerät (Radio, Klima-
anlage, GPS, Heizung, etc.), es wird die meiste Zeit des Testzy-
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klus sehr langsam gefahren und selbstverständlich gibt es beim
Test nie Stau und es geht auch nie richtig bergauf. Sämtliche
Studien, auch des BFE, die über die letzten Jahre stolz sin-
kende Verbrauchszahlen von Neuwagen vermeldeten (z.B. MM
des BFE vom 27.6.2014) basieren auf diesem Normverbrauch.
Der Unterschied zwischen Test und Realität betrug vor einigen
Jahren einige Prozent, heute sind es, wie diverse Beispiele zei-
gen, rasch 25 bis zu 40 Prozent. Wenn jemand also meint, ein
sparsames 4 l Auto gekauft zu haben, liegt der reale Verbrauch
auch bei sehr ökonomischer und ökologischer Fahrweise i.d.R.
bei 5 oder 5,5 l.
In diesem Zusammenhang stellen sich daher folgende Fragen:
1. Wie und per wann plant der Bundesrat, den Normverbrauch
für in der Schweiz verkaufte Neuwagen der Realität anzupas-
sen?
2. Können die inländisch publizierten Statistiken (z.B. des BFE)
per sofort auf einem realen Normverbrauch basieren?
3. Wie und mit welchem Zeithorizont setzt sich der Bund für
eine internationale Anpassung des Normverbrauches ein?
4. Was sagt der Bund zur Aussage (wie sie z.B. beim TCS zu
finden ist), dass nicht erreichbare Verbrauchswerte eine ein-
klagbare Täuschung gemäss UWG darstellen?
Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Böhni, Fischer Roland,
Flach, Gasser, Grossen Jürg, Kessler, Moser, Weibel (10)

15.3747 n Mo. Maier Thomas. Plafonierung der 
Empfangsgebühren  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt,
1. die Empfangsgebühren für Radio und Fernsehen bis zum
Inkrafttreten des revidierten RTVG nicht mehr zu erhöhen.
2. Nach dem Inkrafttreten des revidierten RTVG die Abgabe für
Haushalte und Unternehmen auf der in der Botschaft des Bun-
desrates genannten Höhe (Stand 2011) zu begrenzen, bis das
Parlament die Diskussion über den künftigen medialen Service
public in der Schweiz abgeschlossen hat.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Böhni, Fischer Roland,
Flach, Gasser, Grossen Jürg, Kessler, Moser, Müller Thomas,
Rickli Natalie, Wasserfallen, Weibel (13)

15.3748 n Po. Schenker Silvia. Arbeitslosenfürsorge. Hand-
lungsmöglichkeiten des Bundes  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen,
welche Handlungsmöglichkeiten Absatz 5 des Artikels 114 für
eine bundesrechtliche Regelung zu Gunsten von Langzeitar-
beitslosen bietet. Insbesondere soll geprüft werden, wie auf der
Basis dieses Verfassungsartikels eine Überbrückungsrente für
ältere Arbeitslose, die kurz vor dem ordentlichen Rentenalter
stehen, ausgestaltet werden könnte.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Birrer-Heimo, Feri
Yvonne, Friedl, Hadorn, Heim, Hess Lorenz, Ingold, Kiener Nel-
len, Marra, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Reynard, Ruiz
Rebecca, Schmid-Federer, Schneider Schüttel, Schwaab,
Semadeni, Voruz, Weibel (21)

15.3749 n Mo. Hurter Thomas. Moratorium LSVA  
(19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, auf Erhöhungen bei der Lei-
stungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) bis Ende
2018 zu verzichten. Ebenso ist bis zu diesem Zeitpunkt der

aktuelle Rabatt bei Fahrzeugen mit der Euro-6-Norm beizube-
halten.
Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amstutz, Borer, Brand, Brunner, Büchel Roland, Bugnon,
Clottu, de Courten, Egloff, Fehr Hans, Flückiger Sylvia, Frehner,
Freysinger, Giezendanner, Golay, Graber Jean-Pierre, Grin,
Hausammann, Herzog, Keller Peter, Killer Hans, Miesch, Müller
Thomas, Müri, Nidegger, Pantani, Parmelin, Pieren, Quadri,
Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Rime,
Rösti, Rusconi, Schibli, Stahl, Stamm, von Siebenthal,
Wobmann (43)

15.3750 n Ip. Maier Thomas. Abschaffung der obersten 
Wahlfranchisen?  (19.06.2015)
Verschiedenen Medien war Anfang 2015 zu entnehmen, dass
das Eidgenössische Departement des Innern offenbar plant die
beiden höchsten Franchisestufen (Fr. 2000.- und Fr. 2500.-)
allenfalls abschaffen zu wollen.
In diesem Zusammenhang stellen sich daher folgende Fragen:
1. Bei der Inkraftsetzung des KVG 1996 setzte der Bundesrat
die höchsten Wahlfranchisen auf 1200 Franken und 1500 Fran-
ken fest. Seitdem sind die Kosten zu Lasten der OKP um 124
Prozent gestiegen (Entwicklung der Bruttokosten zwischen
1996 und 2013). Wie hoch müssten diese Wahlfranchisen für
das Jahr 2013 sein, wenn diese proportional zum Kostenan-
stieg seit Einführung des KVGs angepasst worden wären?
2. Die Kopfprämie, der Risikoausgleich und die Prämienverbilli-
gungen gewährleisten die Solidarität im KVG. Die jungen Gene-
rationen tragen über den Risikoausgleich bereits heute einen
hohen Anteil an dieser Solidarität. Die Jungen, vor allem auch
junge Familien, verdienen oft weniger und kommen daher zu
Recht in den Genuss von Prämienverbilligungen. Sie wählen
oftmals hohe Franchisen, um ihre Prämienlast zu optimieren. Ist
es tatsächlich die Absicht des Bundesrates mit der Abschaffung
der obersten Franchisen, die Jungen zur Bezahlung von höhe-
ren Prämien zu zwingen, welche dann wieder durch Prämien-
verbilligungen abgefedert werden müssen? Wäre nicht die
Einführung von noch höheren Wahlfranchisen der bessere
Weg?
3. Wie beurteilt er die Wirkung der hohen Wahlfranchisen, zum
Beispiel betreffend die Eigenverantwortung, den Anreiz medizi-
nische Leistungen zu konsumieren oder die individuelle Kosten-
übernahme von einfachen Erkrankungen?
4. Welche finanziellen Auswirkungen für das System würde die
Abschaffung der beiden obersten Wahlfranchisenstufen haben?
Welche Versicherten würden vermehrt belastet werden und
müssten infolge der Aufhebung höhere Prämien bezahlen?
5. Wie hoch müsste nach Ansicht des Bundesrates eine Fran-
chise angesetzt werden, wenn es nur eine einzige Franchise
gäbe?
Mitunterzeichnende: Landolt, Stolz, Weibel (3)

15.3751 n Mo. Lehmann. Benutzung von E-Mountainbike in 
den Bergen. Regelungen anstreben  (19.06.2015)
Der Bundesrat wir gebeten für E-Mountainbike die entsprechen-
den gesetzlichen Vorschriften zu erlassen in Bezug auf Zulas-
sung sowie Benutzung von Wander- und alpinen Wanderwegen
aber auch Naturreservaten und "Alpstrassen".
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15.3752 n Ip. Fluri. Missbräuchliche Mietzinserhöhungen 
nach energetischen oder grösseren 
Sanierungsmassnahmen  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Teilt er die Befürchtung, dass energetische Sanierungsmass-
nahmen generell zu Mietzinserhöhungen missbraucht werden
können?
2. Was ist gemäss Artikel 14 VMWG (Verordnung über die
Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen) wertver-
mehrend, was ist werterhaltend?
3. Welche Renovationskosten müssen aus den erhobenen lau-
fenden Nebenkosten finanziert werden?
4. Welcher Anteil der Gesamtkosten darf nun als wertvermeh-
rend den Mietern belastet werden?
5. Ist der Bundesrat angesichts dieser Sachverhalte nicht auch
der Ansicht, dass Artikel 14 VMWG in Erwartung von anstehen-
den grösseren Sanierungsmassnahmen, insbesondere energe-
tischen, angepasst und präzisiert werden müsste?
6. In welchem Umfange müssten die laufenden Unterhaltsko-
stenbeiträge in diesen Fällen berücksichtigt werden?

15.3753 n Mo. Reimann Lukas. Gefängnisausbruch unter 
Strafe stellen  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Strafgesetzbuches zu präsentieren, welche sicherstellt,
dass der Ausbruch aus Gefängnissen und Anstalten strafbar ist.

15.3754 n Po. Vogler. Stärkung der Fachkompetenz im 
Abgaberecht am Bundesgericht  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt aufzuzeigen, durch welche
Massnahmen die nachhaltige Stärkung der Fachkompetenz im
Abgaberecht am Bundesgericht erreicht werden kann. Insbe-
sondere ist zu prüfen, inwieweit gesetzgeberische Vorgaben für
die entsprechende zweckmässige Organisation des Bundesge-
richts erforderlich sind.
Mitunterzeichnende: Amherd, Barazzone, Bulliard, Candinas,
Chevalley, Glanzmann, Gmür, Gschwind, Guhl, Hassler, Hum-
bel, Ingold, Kessler, Lehmann, Leutenegger Oberholzer, Lohr,
Meier-Schatz, Müller Leo, Müller-Altermatt, Quadranti, Regazzi,
Riklin Kathy, Romano, Schläfli, Schmid-Federer, Schneeberger,
Schneider-Schneiter, Streiff, Vitali (29)

15.3755 n Ip. Gysi. Wann wird das Sozialversicherungsab-
kommen mit Kosovo abgeschlossen?  (19.06.2015)
Seit dem 1. April 2010 besteht für Kosovarische Rentnerinnen
und Rentner, die in der Schweiz gearbeitet haben und das Ren-
tenalter in ihrer Heimat verbringen, ein unzumutbarer Zustand,
weil die Schweiz das Sozialversicherungsabkommen, das mit
dem ehemaligen Jugoslawien abgeschlossen worden war, im
Verhältnis zu Kosova nicht mehr anwendet. Renten, die nach
diesem Zeitpunkt verfügt waren, werden in Kosovo nicht mehr
ausbezahlt. Den Betroffenen wurde ihre Existenzgrundlage im
Alter genommen, was sie in Nöte bringt und für sie unhaltbar
und unverständlich ist.
Bei uns gab es verschiedene Interventionen, mit dem Ziel die
weitere Anwendung des Sozialversicherungsabkommens mit
dem früheren Jugoslawien oder die Einleitung der Verhandlun-
gen für ein neues Sozialversicherungsabkommen mit einer
Übergangslösung zu erreichen. Der Bundesrat begründete die-
sen unzumutbaren Zustand mit Nichterfüllung Rahmenbedin-

gungen des kosovarischen Staates. Inzwischen hat die
kosovarische Regierung einiges in die Wege geleitet. Die offe-
nen Fragen wurden beantwortet, das Zivilstandsregister ist auf
eine doppelte Basis gestellt und auch die Sozialversicherungs-
gesetzgebung für ein Abkommen ist in die Wege geleitet. Im
Weiteren fand auch ein Treffen der Sozialminister beider Staa-
ten statt.
Anfang dieses Jahres wurde in Kosovo eine neue Regierung
gewählt und es gab einen Wechsel im Sozialministerium. Die
neue Regierung hat die restlichen Fragen inzwischen beantwor-
tet.
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie ist der aktuelle Stand im Zusammenhang mit Sozialversi-
cherungsabkommen Schweiz-Kosovo?
2. Gibt es Voraussetzungen, die noch erfüllt werden müssen?
3. Kann Kosovo die rechtlichen Voraussetzungen für den
Abschluss eines Sozialversicherungsabkommens erfüllen?
4. Wann werden die Verhandlungen für ein neues Sozialversi-
cherungsabkommen eingeleitet und wann ist mit der Anwen-
dung eines Abkommens zu rechnen?
5. Ist es denkbar eine Zwischenlösung, bis das neue Abkom-
men zur Anwendung kommt, zu installieren?
Mitunterzeichnende: Amarelle, Bernasconi, Carobbio Guscetti,
Chopard-Acklin, Feri Yvonne, Friedl, Gilli, Graf-Litscher, Gross
Andreas, Hadorn, Hardegger, Jositsch, Kiener Nellen, Munz,
Naef, Pardini, Reynard, Schelbert, Schenker Silvia, Schneider
Schüttel, Schwaab, Sommaruga Carlo, Tschümperlin (23)

15.3756 n Ip. Glättli. Content Managment Systeme beim 
Bund. Wettbewerb und günstige OpenSource CMS oder 
teure Einheitslösung?  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird um Auskunft zu den folgenden Fragen
gebeten:
1. Wie viele unabhängige Websites führt der Bund?
2. Warum will der Bund ein einziges, grosses CMS (Adobe
AEM) für alle Websites des Bundes einführen, obwohl die Ein-
produktestrategie den eigenen Zielen widerspricht?
3. Wie teuer sind die Lizenzgebühren für AEM für eine einzige,
neue Website?
4. Welche Lizenzgebühren gehen heute bzw. in Zukunft total an
Adobe für AEM?
5. Welche Ämter setzen heute welches CMS ein?
6. Weshalb gab es einen mehrmaligen undurchsichtigen Wech-
sel bei der CMS-Weisung A007 des ISB?
7. Welche Probleme bestehen bei der Einführung des neuen
CMS Bund?
8. Welche internen und externen Kosten fallen bei der CMS-
Migration auf AEM für die Bundesverwaltung an?
9. Welche Bundes-Stellen tragen die Migrationskosten von
heute voll funktionsfähigen Websites auf AEM?
Mitunterzeichnende: Gilli, Graf-Litscher, Quadranti, Reimann
Lukas, Riklin Kathy, Trede, Wasserfallen, Weibel (8)

15.3757 n Po. Reimann Lukas. Keine Diskriminierung und 
kein Hass gegen Schweizerinnen und Schweizer  
(19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen und zu berichten, wel-
che Massnahmen zu treffen sind, damit durch Artikel 261bis des
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Schweizerischen Strafgesetzbuches auch Schweizerinnen und
Schweizer vor Diskriminierung und Hass geschützt sind.
Zu prüfen ist insbesondere:
1. Müsste Artikel 261bis neben Rasse, Ethnie und Religion
auch "Nationalität" hinzugefügt werden, damit Schweizerinnen
und Schweizer explizit geschützt würden?
2. Inwiefern sollen und könnten weitere Formen von Hass und
Diskriminierung (z.B. Altersdiskriminierung, Hass gegen Behin-
derte usw. usf.) unter Artikel 261bis fallen?
3. Ist Artikel 261bis nach dem Perinçek-Urteil noch rechtskon-
form und wirksam oder müsste er wegen eines Verstosses
gegen das Recht auf freie Meinungsäusserung ganz abge-
schafft werden?

15.3758 n Ip. Guhl. Kann das Hannover Modell Ausschrei-
tungen bei Fussballmatches reduzieren oder verhindern?  
(19.06.2015)
Kann das "Hannover Modell" als mögliches zusätzliches oder
alternatives Einsatzmodell in der Schweiz (z.B. bei Fussballmat-
ches) Ausschreitungen verhindern?
Mitunterzeichnende: Gasche, Hassler, Hess Lorenz, Landolt,
Quadranti, Siegenthaler, Winkler (7)

15.3759 n Po. Glanzmann. Sicheres Datenverbundsnetz 
und weitere IT-Projekte des Bevölkerungsschutzes. Stand, 
Perspektiven, Ressourcenbedarf  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen,
welche IKT-Systeme für sichere Kommunikation und andere
bevölkerungsschutzrelevante Funktionen derzeit bestehen, wie
diese miteinander kommunizieren können, welche Systeme in
Zukunft vorgesehen sind und wie deren Beschaffung, Erhaltung
und Betrieb finanziert werden soll.
Mitunterzeichnende: Büchler Jakob, Romano, Schläfli (3)

15.3760 n Ip. Gilli. Beurteilung des Nutzen-Risiko-Verhält-
nisses bei Neuzulassungen und bei der Überprüfung zuge-
lassener Arzneimittel  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Welche Unterschiede gibt es bei der Beurteilung des Nutzen-
Kosten-Verhältnisses bei einer Neuzulassung, respektive einem
Überprüfungsverfahren zugelassener AM?
2. Wie wird eine Nutzen-Risiko-Analyse gemacht, wenn der
(SL)-Publikumspreis vor dem Zulassungsentscheid unbekannt
ist? Wie stellt Swissmedic Zweckmässigkeit und Verhältnismäs-
sigkeit ihrer Entscheide sicher?
3. Muss ein gut verträgliches AM genauso stark wirksam sein
wie eines, das weniger gut verträglich ist? Wie wird in einem
solchen Fall die Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt und im
Public Health Kontext abgewogen?
4. Wie geht Swissmedic bei der Überprüfung zugelassener AM
damit um, dass eine Zulassungsinhaberin von langjährig
bewährten AM nicht immer über eine aktuelle Dokumentation
verfügt, die dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik
entspricht?
5. Wie beurteilt der Bundesrat das zweistufige Überprüfungs-
verfahren der EMA?
Mitunterzeichnende: Cassis, de Courten, Frehner, Graf Maya,
Häsler, Humbel, John-Calame, Lohr, Mahrer, Müller Geri, Pez-

zatti, Rytz Regula, Schelbert, Thorens Goumaz, Trede, van Sin-
ger, Vischer Daniel, Weibel (18)

15.3761 n Ip. Gilli. Pestizidanwendung und Gesundheit in 
der Schweiz. Welche Aufgaben fallen für das BAG an?  
(19.06.2015)
Dass Wirkstoffe von chemisch-synthetischen Pestiziden und
deren Abbauprodukte schädigend auf die menschliche Gesund-
heit einwirken, wird in Wissenschaft und Öffentlichkeit aktuell
breit diskutiert. Im Fokus stehen die Gesundheit der Anwender
von Pestiziden, vorab von Bauern, Landarbeitern, Hobby-Gärt-
nern und deren Familien sowie von Konsumenten, vorab von
Kleinkindern, Kindern und schwangeren Frauen aber auch von
Menschen, die in belasteten Gebieten wohnen bzw. sich von
Produkten ernähren, die einer konventionellen Landwirtschaft
entstammen.
Offensichtlich mehren sich die Hinweise und wissenschaftlichen
Belege für einen negativen Zusammenhang zwischen Pestizid-
Exposition und menschlicher Gesundheit. Gemäss ihrer Aufga-
ben und der in der Verfassung verankerten Prinzipien der Sorg-
falt und der Vorsorge sind das Bundesamt für Gesundheit
(BAG), mit eingeschlossen das Bundesamt für Lebensmittelsi-
cherheit und Veterinärwesen gehalten, sich mit dieser Thematik
zu befassen.
Die Antwort des Bundesrates auf die Frage 15.5341 gibt dies-
bezüglich unzureichend Aufschluss. Der Bundesrat ist deshalb
gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Mit welchen konkreten Aufgaben betraut er die oben erwähn-
ten Ämter bezüglich Pestizid-Exposition und menschlicher
Gesundheit? Wie nehmen sie diese Aufgaben wahr und auf
welche internen Kompetenzen können sie dabei zurückgreifen?
2. Welche Resourcen fehlen ihnen möglicherweise, um diese
Aufgaben wahrnehmen zu können?
3. Welche konkreten Schlüsse zieht er aus der aktuellen Studi-
enlage?
4. Welche grundsätzlichen Fragen im Bereich Pestizid-Exposi-
tion und menschliche Gesundheit müssen noch geklärt werden
- insbesondere unter Berücksichtigung des Sorgfalts- und Vor-
sorgeprinzips?
5. Wie sind die Zulassungsverfahren von Pestiziden anzupas-
sen, um den Prinzipien der Sorgfalt und der Vorsorge gerecht
zu werden?
6. Welche Massnahmen sieht der Bundesrat vor, um die Pesti-
zid-Exposition von Menschen in der Schweiz im Vergleich zu
heute zu verringern, respektiv zu verhindern?
Mitunterzeichnende: Graf Maya, Häsler, Hess Lorenz, John-
Calame, Lohr, Mahrer, Müller Geri, Rytz Regula, Schelbert,
Thorens Goumaz, Trede, van Singer, Vischer Daniel,
Weibel (14)

15.3762 n Ip. Friedl. Umweltschäden durch Begleitgas-
Abfackelung. Internationale Verpflichtungen  (19.06.2015)
Bei der Förderung von Erdöl entsteht Begleitgas. In einigen För-
derregionen wird das Gas einfach abgefackelt. Nach Schätzun-
gen werden dadurch rund 350 Millionen Tonnen Treibhausgase
jährlich sinnlos in die Atmosphäre geblasen. Leidtragende sind
einerseits die lokale Bevölkerung, die direkt unter der Russent-
wicklung, den Abgasen und Bränden leidet, und andererseits
leidet das Klima weltweit. Der Klimaschutz wird damit völlig
unterlaufen. Als Konsumentinnen und Konsumenten von Erdöl
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(Treibstoff/ Heizöl) sind auch wir in der Verantwortung. Dazu
ergeben sich verschiedene Fragen:
1. Ist dem Bundesrat diese Problematik bekannt?
2. Teilt er die Ansicht, dass wir als Konsumentinnen eine Ver-
antwortung für diese Verhältnisse haben?
3. Gibt es internationale (Umwelt-)Abkommen oder Konventio-
nen, welche das Abfackeln von Begleitgasen verbieten?
4. Wenn ja, warum greifen diese nicht überall?
5. Ist der Bundesrat bereit, sich aktiv auf internationaler Ebene
für die bessere Umsetzung der internationalen Vorschriften ein-
zusetzen bzw. wenn sie fehlen, sich für deren Einführung stark
zu machen?
6. Können die Erdölunternehmen in der Schweiz verpflichtet
werden, die Einhaltung der Abkommen zu belegen?
7. Kann die Schweiz Sanktionen gegen internationale Erdölfir-
men erheben, die diese Umweltkatastrophe zulassen?
Mitunterzeichnende: Gysi, Hadorn, Hardegger, Munz, Naef,
Nussbaumer, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni,
Tornare (10)

15.3763 n Mo. Grüne Fraktion. Schaffung einer vom Nach-
richtendienst unabhängigen Spionageabwehr  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf für eine Vorlage
vorzulegen, welche die Spionageabwehr der Schweiz organisa-
torisch vollkommen vom Nachrichtendienst trennt. Dabei ist mit
einer starken Kontrolle sicherzustellen, dass die Spionageab-
wehr sich auf ihren Kernauftrag beschränkt und keine verdeckte
Zusammenarbeit mit dem Nachrichtendienst stattfindet.
Sprecher: Glättli

15.3764 n Ip. Rytz Regula. Hochqualifizierte Zugewanderte 
aus Drittstaaten besser in den Arbeitsmarkt integrieren  
(19.06.2015)
Die Zuwanderung hat sich in den letzten Jahren positiv auf das
durchschnittliche Qualifikationsniveau der Erwerbspersonen in
der Schweiz ausgewirkt. Bei der Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund der ersten Generation sind viele Personen aus EU28-/
Efta-Staaten im Besitz eines Tertiärabschlusses (38,4%). Dieser
Anteil ist bei den Personen aus Ländern ausserhalb Europas
sogar noch höher (41,6%) (BFS, 2014).
Ein Teil dieses Potentials liegt jedoch brach: "In der Schweiz
leben schätzungsweise 50 000 hochqualifizierte Migrantinnen
und Migranten aus Drittstaaten, die keine Stelle haben oder
einer Arbeit nachgehen, für die sie überqualifiziert sind". (Basler
Institut "B.S.S.") "Diese Personen stellen für Unternehmen ein
attraktives Humankapital dar, das aber nur ungenügend genutzt
wird. Nur durch gezielte Einbindung in den schweizerischen
Arbeitsmarkt können die brach liegenden Ressourcen von
Zugewanderten in der hiesigen Gesellschaft genutzt wer-
den."(Plattform Networking for Jobs).
Der Bundesrat möchte im Rahmen der sogenannten Fach-
kräfte-Initiative auch Zugewanderte, die bereits länger in der
Schweiz leben, besser in den Arbeitsmarkt integrieren. Die Hür-
den sind hoch. So wird der Master-Abschluss von Personen
aus Drittstaaten gemäss der Zertifikats-Bewertung der schwei-
zerischen Hochschulkonferenz häufig nach unten korrigiert.
Weiter berichten Netzwerke, die mit qualifizierten Migrantinnen
und Migranten arbeiten, von kulturellen Missverständnissen bei
Bewerbungen und in der Personalauswahl.
Es stellen sich deshalb folgende Fragen:

1. Welche spezifischen Massnahmen wurden getroffen, um das
Potenzial von qualifizierten Zugewanderten besser zu nutzen
und ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern?
2. Zugang zu den Hochschulen und Anerkennung von Diplo-
men: Wie kann der Bundesrat qualifizierte, in der Schweiz
lebende Zugewanderte darin unterstützen, Hürden bei der Ein-
schreibung zu den Hochschulen zu überwinden und die Aner-
kennung ihrer Diplome zu verbessern?
3. Eintritt in den Arbeitsmarkt: Wie kann er die Schulung des
HR-Personals im Bereich der Rekrutierung und Anstellung von
ausländischen, in der Schweiz lebenden Fachkräften unterstüt-
zen? Wie kann das Angebot an befristeten Projektarbeitsplät-
zen für den Arbeitsmarkteinstieg verbessert werden?
4. Spracherwerb: Wie kann der Bundesrat den Zugang zu
kostengünstigen und intensiven Sprachkursen ab Sprachniveau
B2 unterstützen?
Mitunterzeichnende: Bertschy, Feri Yvonne, Gilli, Graf Maya,
Kiener Nellen, Quadranti, Trede (7)

15.3765 n Ip. Rytz Regula. Rahmenkonzept für Schutzange-
bote bei häuslicher Gewalt. Wie unterstützt der Bund die 
Kantone?  (19.06.2015)
Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und direkto-
ren SODK hat zusammen mit dem Eidgenössischen Büro für
die Gleichstellung von Frau und Mann eine "Ist- und Bedarfs-
analyse" zu den Frauenhäusern in der Schweiz durchgeführt.
Diese Grundlagenstudie wurde anfangs Juni 2015 veröffent-
licht. Sie zeigt auf, dass der Schutz von gewaltbetroffenen
Frauen und ihren Kindern in der Schweiz nicht ausreichend
gewährleistet ist. Aufgrund von Platzmangel in den Frauenhäu-
sern mussten 2013 über 300 gewaltbetroffene Frauen und Kin-
der abgewiesen werden. Weiter wurden Lücken bei der
finanziellen Absicherung der Kriseninterventions- und Schutz-
angebote und der Koordination festgestellt.
Mit ihrem aktuellen Schutzplatz-Angebot liegt die Schweiz weit
unter den Empfehlungen des Europarates und der Istanbul-
Konvention. Die Situation präsentiert sich in den Kantonen sehr
unterschiedlich. Die SODK will deshalb zusammen mit den
Kantonen die Situation verbessern. Damit die fehlenden
Schutzangebote rasch bereitgestellt werden können, ist auch
der Bund gefordert. Er ist für die Ratifizierung und Umsetzung
der Istanbul-Konvention verantwortlich. Es stellen sich deshalb
die folgenden Fragen:
1. Ist der Bundesrat bereit, zusammen mit den Kantonen eine
Strategie gegen Gewalt an Frauen und Kindern zu erarbeiten,
welche unter anderem die wichtigsten Eckwerte in Bezug auf
die gesamtschweizerische Versorgung (Unterbringung, Betreu-
ung und Beratung) von gewaltbetroffenen Frauen und Kindern
in Notsituationen definiert und Schutzangebote für alle Opfer
häuslicher Gewalt - unabhängig vom Wohnkanton - sicherstellt?
2. Ist er bereit, in diesem Rahmenkonzept auch auf die Unter-
bringung, Betreuung und Beratung von Frauen mit besonderen
Bedürfnissen wie auch von gewaltbetroffenen Männern, Mäd-
chen und Opfer von Menschenhandel einzugehen?
3. Ist er bereit, sich an der finanziellen Sicherung einer profes-
sionellen Geschäftsstelle der Dachorganisation aller Frauen-
häuser zu beteiligen und damit eine gezielte Koordination und
Weiterentwicklung der Angebote über die Kantonsgrenzen hin-
weg zu ermöglichen?
4. Ist der Bund bereit, eine aktive Rolle zur Umsetzung der
Istanbul-Konvention zu übernehmen, mit der u.a. "die Einrich-
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tung von geeigneten, leicht zugänglichen Schutzunterkünften in
ausreichender Zahl" sichergestellt werden soll?
Mitunterzeichnende: Bulliard, Feri Yvonne, Gilli, Graf Maya, Kie-
ner Nellen, Quadranti, Trede (7)

15.3766 n Ip. Gasser. Verkehrssicherheit auf der A13  
(19.06.2015)
In den letzten 15 Jahren ereigneten sich auf der A13 bei Sufers
insgesamt 30 Unfälle mit sieben Toten und 62 Verletzten. Nach
dem schweren Unfall Anfang Juni 2015 und in der Zwischenzeit
beobachtete Fast-Unfälle, fordert die Gemeinde ein Überholver-
bot und eine Geschwindigkeitsreduktion auf 80 Stundenkilome-
ter auf dem Teilstück Sufers vom Traversatunnel bis zum
Anschluss Sufers. Diese Massnahmen würden in kurzer Zeit zu
erheblich mehr Sicherheit auf dem unzumutbar gefährlichen
Strassenabschnitt führen. Zudem fordert die Bevölkerung in
einer Petition zuhanden der zuständigen kantonalen und eidge-
nössischen Behörden rasch umsetzbare Sicherheitsmassnah-
men an sämtlichen gefährlichen Stellen der A13.
In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:
1. Wie beurteilt er die von der Gemeinde Surfers und der Bevöl-
kerung geforderten Massnahmen?
2. Gibt es neben dem oben genannten Teilstück Sufers noch
weitere Unfallschwerpunkte entlang der A13? Wo befinden sich
diese Teilstücke?
3. Wie gedenkt er diese mit kurzfristig, mittelfristig und langfri-
stig wirkenden Massnahmen zu entschärfen und die Situation
für die lokale Bevölkerung signifikant zu verbessern?
4. Sind vom Astra für das Teilstück Sufers oder anderen Teil-
stücken der A13 weitere Sicherheitsmassnahmen vorgesehen?
5. Welche Möglichkeiten bestehen, das Verkehrsaufkommen
durch eine Beschränkung des Transitverkehrs analog der Pha-
sen rot oder sogenanntes Ampelsystem zu reduzieren und so
die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.
6. Wie kann gewährleistet werden, dass bei hohem Verkehrs-
aufkommen die parallel geführte Kantonsstrasse nicht durch
Umwegverkehr verstopft wird und dadurch der öffentliche Ver-
kehr, die Feuerwehr und Sanitätsfahrzeuge für die lokale Bevöl-
kerung nicht behindert oder gar verunmöglicht wird.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Flach, Grossen Jürg, Moser,
Weibel (5)

15.3767 n Ip. Riklin Kathy. Genügen die Massnahmen des 
Bundes gegen die zunehmenden Zecken-Risiken?  
(19.06.2015)
Die Antwort des Bundesrates auf meine Interpellation 14.3237
zu Massnahmen gegen Zecken-Risiken führt zu folgenden wei-
teren Fragen:
1. Das Schweizerische Kompetenzzentrum für Zeckenkrankhei-
ten wurde 2013 aufgegeben. Öffentlichkeit und Ärzteschaft wur-
den nie sichtbare Ergebnisse kommuniziert.
- Wie viele Mittel wurden diesem direkt oder indirekt vom Bund
zur Verfügung gestellt?
- Ist der Bund der Meinung, dass sich der Aufwand gelohnt hat?
- Was war aus seiner Sicht oder des BAG der Nutzen und
Ertrag dieses Projektes?
- Hat man es aufgegeben, weil es nichts gebracht hat?

- Wenn letzteres der Grund war, wieso hat man es nicht verbes-
sert? Die Absicht war ja ursprünglich eine sehr gute, sinnvolle
und unterstützungswürdige.
2. Ist ein Programm, sei es in der Forschung, Prävention oder
Epidemiologie der Zeckenkrankheiten geplant?
3. Zur FSME-Impfung. Die Zecken-Risiko-Gebiete erstrecken
sich inzwischen über weite Gebiete der Schweiz. Auch letztes
Jahr kamen wieder etwa 100 schwere FSME-Fälle mit Invalidi-
tät oder mit Teilinvalidität hinzu. Dies müsste nicht sein, wenn
die Bevölkerung geimpft wäre. Die Grundimpfung, die einmal im
Leben durchgeführt werden muss, besteht bekanntlich aus 3
Teilimpfungen: 1. Teilimpfung zu Beginn, nach 14 Tagen bis 3
Monaten erfolgte die 2. Teilimpfung. Nach der 2. Teilimpfung ist
man für 1 Jahr geschützt. 5 bis 12 Monate nach der 2. Teilimp-
fung wird noch eine 3. Teilimpfung durchgeführt, die dann für 10
Jahre schützt. Alle 10 Jahre wird dann eine einmalige Rappelin-
jektion durchgeführt. Eine statistisch signifikante Umfrage an
über 2000 Personen im Jahr 2014 zeigte, dass 69 Prozent der
Bevölkerung die erste Teilimpfung machen liessen. Leider lies-
sen aber nur noch 31 Prozent die 2. Injektion durchführen. Kor-
rekt und Langzeit geimpft für 10 Jahre mit einer 3. Injektion sind
aber nur gerade 18 Prozent, was völlig ungenügend und
bedenklich ist. In Österreich sind vergleichsweise über 95 Pro-
zent der Bevölkerung vollständig geimpft! Die Untersuchung
zeigt, dass sowohl die Ärzteschaft als auch die Bevölkerung vor
allem die 3. Injektion vergessen. Ein einfaches Kontrollsystem
durch die Impfperson wäre von grossem Nutzen.
Wie will das BAG eine bessere Impfrate erzielen?
4. Ist das BAG bereit im Frühsommer eine Kampagne zu den
Zecken-Risiken - ähnlich der Aids-Kampagnen - zu lancieren?
Mitunterzeichnerin: Humbel (1)

15.3768 n Po. Bertschy. Kosten-Nutzen-Analyse von 
Elternzeitmodellen  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird gebeten, eine Kosten-Nutzen-Analyse vor-
zulegen, welche die langfristigen volkswirtschaftlichen Auswir-
kungen der wichtigsten zurzeit in Diskussion stehenden Modelle
für einen Elternurlaub (resp. einen Vaterschaftsurlaub) mittels
geeignetem Verfahren (z.B. Delphi-Studie oder Simulation) und
unter Einbezug internationaler Erkenntnisse (Island, Schweden,
Deutschland etc.) abschätzt.
Mitunterzeichnende: Bäumle, Fischer Roland, Flach, Gasser,
Gilli, Girod, Grossen Jürg, Kessler, Maier Thomas, Maire Jac-
ques-André, Moser, Tornare, Trede, Weibel (14)

15.3769 n Po. Romano. Bericht zum Service public. SRG-
Internetangebot auf Audio-/Videothek beschränken  
(19.06.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert, im Service public-Bericht dar-
zulegen, wie die SRG-Internetauftritte auf eine Audio- und
Videothek ihrer eigenen Sendungen beschränkt werden kön-
nen. Der Bundesrat soll zudem darlegen, wie sich die Ausga-
ben im Onlinebereich der SRG in den letzten fünf Jahren
entwickelt haben.
Mitunterzeichnende: Maier Thomas, Miesch, Müller Thomas,
Müri, Pfister Gerhard, Regazzi, Rickli Natalie, Rutz Gregor,
Schilliger, Wasserfallen (10)
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15.3770 n Mo. Romano. armasuisse: Die Beschaffung von 
Gütern und Dienstleistungen soll auf regionaler Ebene 
erfolgen und auf die KMU ausgerichtet sein  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen,
damit die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, zum
Beispiel Verbrauchsmaterialien, für die Armee - via armasuisse
- so organisiert wird, dass sich auch kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) an den Ausschreibungen für die Lieferungen
beteiligen können. Zur Erreichung dieses Ziels ist es grundle-
gend, dass die Ausschreibungen immer in den drei Amtsspra-
chen veröffentlicht werden und dass die verlangten Mengen auf
die Produktionsleistung der KMU abgestimmt sind.

15.3771 n Mo. Romano. Mehr Park und Rail-Parkplätze in 
Bahnhofsnähe – besserer Zugang zur Bahn  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, alle umsetzbaren und geeigne-
ten Massnahmen zu ergreifen, um den SBB, den Kantonen und
den Gemeinden mehr Verantwortung zu übertragen bei der
Schaffung öffentlicher Parkplätze auf oder in der Nähe von
Bahnhofsgeländen ausserhalb der städtischen Zentren. Falls
nötig soll dies auf dem Erlassweg geschehen, vor allem aber
mittels Richtlinien und Zielvorgaben. Konkret sind Parkplätze
und Parkhäuser gemeint, die ein breites Angebot an Park&Rail-
Möglichkeiten für die Fahrt in und aus urbanen Zentren bereit-
stellen.

15.3772 n Po. Carobbio Guscetti. Die Senkung des Refe-
renzzinssatzes muss den Mieterinnen und Mietern zugute 
kommen  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Bericht zu
unterbreiten, in dem er die gesetzgeberischen und anderen Vor-
kehrungen und Massnahmen darstellt, die realisiert werden
könnten, damit die Senkung des Referenzzinssatzes tatsächlich
den Mieterinnen und Mietern zugute kommt.
Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Allemann, Amarelle,
Badran Jacqueline, Bernasconi, Candinas, Friedl, Glättli, Gysi,
Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Mas-
shardt, Munz, Reynard, Riklin Kathy, Rossini, Schelbert, Schen-
ker Silvia, Schneider Schüttel, Schwaab, Semadeni,
Sommaruga Carlo, Tornare, Tschümperlin, Wermuth (28)

15.3773 n Ip. Mahrer. Beförderung gefährlicher Güter: 
Gehört das Glück auch zu den Vorsichtsmassnahmen?  
(19.06.2015)
Unmittelbar nach dem Zugunfall von Daillens wurden Sicher-
heitsverantwortliche der SBB, des Kantons Waadt und etwa 100
weitere Beteiligte an die Unfallstelle entsendet. Im Wissen um
die komplexen Arbeiten, die höchste Sicherheitsvorkehrungen
erfordern, hätte man von einer solchen Expertengruppe erwar-
ten können, dass der Transport von Salzsäure in einem dafür
vorgesehenen Zisternenwagen vorgenommen wird. Aber weit
gefehlt. Die rollende Bombe hat die gesamte Bevölkerung ent-
lang der Strecke, die für den Empfang der Ladung verantwortli-
chen Angestellten und die notfallmässig aufgebotene
Feuerwehr gefährdet!
Ignorieren diese Fachleute, dass Stahl durch den Kontakt mit
Salzsäure korrodiert, dass die chemische Reaktion eine Gas-
entwicklung verursacht und dass ein Funke reicht, damit dieses
Gas in Verbindung mit Sauerstoff explodiert?
Mitunterzeichnende: Graf Maya, John-Calame, Leuenberger-
Genève, Rytz Regula, Thorens Goumaz (5)

15.3774 n Ip. Buttet. Ist Bern noch die Hauptstadt der 
Schweiz?  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird um Auskunft darüber gebeten, in welchem
Masse er eingreifen will, damit Bern seine Rolle als Hauptstadt
im Bereich Sport wahrnimmt und den Schweizer Cupfinal wie-
der auf seinem Boden organisiert.

15.3775 n Ip. Piller Carrard. Nationales Programm zur Früh-
erkennung von Brustkrebs  (19.06.2015)
Zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigen klar und deutlich,
dass die Früherkennung von Brustkrebs mit Mammographien
die Sterblichkeit verringert, wenn sie im Rahmen eines einer
Qualitätskontrolle unterliegenden Programms durchgeführt
wird. 2012 wurde in Grossbritannien ein Programm zur Früher-
kennung von Brustkrebs analysiert. Mit dieser Analyse wollte
man das Verhältnis zwischen Nutzen und Risiken einer allge-
meinen Früherkennung herausfinden. Gezeigt hat sich, dass
bei einer systematischen Erfassung der Zielpersonen in einem
solchen Programm die Gefahr, an Brustkrebs zu sterben, um 20
Prozent zurückgeht. Eine Studie jüngeren Datums, die von
Fachleuten aus 16 Ländern durchgeführt wurde, befasste sich
mit den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Methoden zur
Brustkrebs-Früherkennung. Aus ihr geht hervor, dass mit einer
Mammographie alle zwei Jahre das Sterberisiko um 40 Prozent
sinkt.
In den vergangenen Jahren haben verschiedene Kantone
mehrheitlich der Romandie ein Programm zur Brustkrebs-Früh-
erkennung auf die Beine gestellt. Die Ergebnisse sind sehr
positiv. Im Kanton Freiburg beispielsweise haben über 60 Pro-
zent aller Frauen an dem Programm teilgenommen. Es ist
unabdingbar, dass die Mammographien im Rahmen eines Pro-
gramms durchgeführt werden, das der Qualitätssicherung
unterliegt. In solchen Programmen schauen nämlich zwei bis
drei Ärztinnen und Ärzte die Röntgenbilder an. Damit verringert
sich die Gefahr einer Fehlinterpretation. Die frühe Diagnose ist
absolut zentral, auch weil die Behandlung dann weniger bela-
stend ist. Der Fortschritt bei den Behandlungen und deren Qua-
lität tragen ebenfalls zur Senkung der Mortalitätsrate bei. Es ist
untragbar, dass ein Teil der Frauen unseres Landes benachtei-
ligt wird, weil es gewisse Kantone so wollen. Denn aufgrund des
Bundesgesetzes über die Krankenversicherung werden nur
Mammographien, die im Rahmen eines Früherkennungspro-
gramms durchgeführt werden.
Deshalb frage ich den Bundesrat:
1. Was kann der Bund tun, damit auch die Kantone, die bisher
kein Brustkrebsfrüherkennungsprogramm haben, ein solches
Programm schaffen?
2. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass die Früherken-
nung dieses Krebses für alle Frauen dieses Landes gewährlei-
stet werden muss?
3. Hat das Bundesamt für Gesundheit schon eine Studie über
das Kosten/Nutzen-Verhältnis dieser Programme durchgeführt?
Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Graf-Litscher, Marra, Schnei-
der Schüttel (4)

15.3776 n Ip. Piller Carrard. Unterstützung für Eltern eines 
schwerkranken Kindes  (19.06.2015)
Die Reportage in der Sendung "Mise au point" über drei Fami-
lien mit schwerkranken Kindern hat mich tief bewegt. Diese
Familien befanden sich in einer schwierigen Lage, in der sich
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr kompliziert gestal-
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tete. Die drei freien Tage für die Pflege eines erkrankten Kindes
sind völlig unzureichend, wenn das Kind durch seine Krankheit
stark eingeschränkt ist. Da es keine Alternativen gibt, beendet
ein Elternteil (oft die Mutter) seine Berufstätigkeit vorüberge-
hend oder ganz. Die betroffenen Eltern geraten dadurch oft in
eine finanziell instabile Situation.
Das Arbeitsgesetz bietet in solch dramatischen Lebenslagen
nicht genügend Schutz. Es ist deshalb an der Zeit, Massnah-
men zu ergreifen, damit betroffene Eltern wirkliche Unterstüt-
zung erhalten. In vielen Ländern Europas (Frankreich, Spanien,
Deutschland oder auch Portugal) ist in der Gesetzgebung ein
ausreichend langer bezahlter Urlaub für den einen oder ande-
ren Elternteil vorgesehen, damit sie sich um ihr schwerkrankes
Kind kümmern können. Im Bericht des Bundesrats (Dezember
2014) betreffend die Unterstützung für betreuende und pfle-
gende Angehörige wird das Problem angegangen und auch
Handlungsansätze werden unterbreitet, aber diese scheinen in
absehbarer Zeit nicht umsetzbar zu sein.
Aus diesem Grund stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Hält es der Bundesrat nicht für dringendst notwendig, Unter-
stützung für Personen zu bieten, die sich beurlauben lassen
müssen oder wollen, damit sie sich der Betreuungsarbeit wid-
men können, und zwar ohne dadurch in eine schwierige finanzi-
elle Situation zu geraten? Der erwähnte Bericht wurde im
Dezember 2014 veröffentlicht, wann gedenkt der Bundesrat,
gewisse Massnahmen umzusetzen?
2. Der Bundesrat hält in diesem Bericht fest, dass das Hand-
lungsfeld 4 (Betreuungsurlaub oder alternative Unterstützungs-
möglichkeiten) eingehend geprüft werden soll. Wann soll dies
geschehen?
3. Unterstützt der Bund die Einführung eines Betreuungsur-
laubs für Eltern eines schwer erkrankten Kindes? Könnte dieser
Urlaub allenfalls durch die EO finanziert werden, wie der Mutter-
schaftsurlaub?

15.3777 n Mo. Darbellay. Gebührenanteil für Radio- und 
Fernsehstationen auf 6 Prozent erhöhen  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, umgehend einen Entwurf zur
Änderung der Radio- und Fernsehverordnung (RTVV) vorzule-
gen, der eine Erhöhung auf 6 Prozent des Gebührenanteils für
private Radio- und Fernsehveranstalter vorsieht. Die Gebühren
selber sollen dabei nicht erhöht werden.
Mitunterzeichnende: Amherd, Barazzone, Büchler Jakob, Bulli-
ard, Buttet, Cassis, Français, Freysinger, Germanier, Glanz-
mann, Graber Jean-Pierre, Lehmann, Moret, Müri, Neirynck,
Nidegger, Nordmann, Regazzi, Ritter, Romano, Schneider-
Schneiter, Steiert, Vogler (23)

15.3778 n Ip. Grin. ICN-Linie Neuenburg-Genf Flughafen: 
Fahrplanentwurf 2016  (19.06.2015)
1. Im Rahmen des Fahrplanentwurfs 2016 wollen die SBB den
Halt dieser Linie im Bahnhof Nyon streichen. Befürwortet der
Bundesrat diesen Entscheid?
2. Täglich steigen auf der Verbindung von oder nach Yverdon-
les-Bains zwischen 900 und 1000 Reisende im Bahnhof Nyon
aus oder ein. Wäre es deshalb nicht angemessen, diese Station
zumindest morgens und abends weiter zu bedienen?
3. Wäre es nicht möglich, zwischen den ICN-Linien am Jurasüd-
fuss und Luzern-Bern-Lausanne-Genf Flughafen alternierende
Zwischenhalte in Morges und in Nyon einzuplanen?

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Bugnon, Clottu, Graber Jean-
Pierre, Parmelin, Voruz (6)

15.3779 n Po. Derder. Welche Steuerpolitik zur 
Innovationsförderung?  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Bericht
vorzulegen, in dem er prüft, ob die Einführung spezifischer fis-
kalischer Massnahmen zur Innovationsförderung sinnvoll ist
oder nicht. Geprüft werden soll insbesondere, wie sich unter-
schliedliche Massnahmen auf die Gründung innovativer Unter-
nehmen, auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und auf den
öffentlichen Haushalt auswirken. Dabei soll der Entwicklung der
Steuereinnahmen im Zusammenhang mit dem Wirtschafts-
wachstum Rechnung getragen werden. Als Grundlage soll ein
internationaler Vergleich der wirksamsten, von anderen Län-
dern getroffenen Massnahmen dienen.

15.3780 n Mo. Derder. Eine innovationsfreundliche 
Steuerpolitik  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzgebung so anzupas-
sen, dass unsere Steuerpolitik besser im Einklang steht mit
unseren Ambitionen im Bereich der Innovation. Insbesondere
soll er eine steuerliche Begünstigung von Investitionen in inno-
vative Unternehmen prüfen, die Abschaffung der Vermögens-
steuer, oder die steuerliche Befreiung von Investitionen in das
Arbeitsinstrument.

15.3781 n Ip. Quadri. Notstand im Flüchtlingswesen und 
Suspendierung der Schengen-Abkommen  (19.06.2015)
Verschiedene EU-Mitgliedstaaten treffen angesichts des drän-
genden Flüchtlingsproblems Massnahmen, die gegen die
Schengen-Abkommen verstossen, oder beabsichtigen, solche
Massnahmen zu treffen.
Bayern hat diese Abkommen anlässlich des G-7-Gipfels einige
Tage ausgesetzt und dadurch unglaubliche Resultate bei der
Identifizierung gesuchter Personen erzielt.
Der gegenwärtige Notstand im Flüchtlingswesen zeichnet sich
dadurch aus, dass es weit verbreitet am Willen, die Gesetze
einzuhalten, fehlt. Das Asylrecht soll eigentlich politisch Verfolg-
ten dienen und nicht Wirtschaftsflüchtlingen, zu denen die über-
wiegende Mehrheit der in Italien gestrandeten illegalen
Einwanderinnen und Einwanderer gehört.
Das benachbarte Italien hält sich zudem nicht an das Dublin-
Abkommen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat mehrfach
darauf hingewiesen und es geht im Übrigen auch aus italieni-
schen Quellen hervor (Zehntausende Immigrantinnen und
Immigranten "lösen sich in Luft auf").
Offensichtlich hat auch die EU kein Interesse an der Sicherung
der EU-Aussengrenzen, und die Mitgliedstaaten begraben
jeden Vorschlag zur Verteilung der Flüchtlinge. Sie ziehen es
vor, sich gegenseitig den Schwarzen Peter zuzuschieben.
Deshalb frage ich den Bundesrat:
1. Beabsichtigt er, angesichts der gegenwärtigen Flüchtlings-
lage und der offenkundigen Unfähigkeit der EU, ihre Aufgabe zu
erfüllen, die Schengen-Abkommen zu suspendieren?
2. Ist er sich bewusst, dass das Tessin wegen seiner geografi-
schen Lage möglicherweise in eine ausserordentlich schwierige
Situation gerät?



452
3. Ist er noch immer der Ansicht, die Schweiz müsse "mehr
Flüchtlinge" aufnehmen, auch wenn sich die benachbarten EU-
Länder eher gegenteilig verhalten?
Mitunterzeichnerin: Pantani (1)

15.3782 s Mo. Föhn. Für ein sofortiges Asylmoratorium  
(19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, mittels Notrecht die Anwendung
des Asylgesetzes für mindestens ein Jahr teilweise ausser Kraft
zu setzen.
Während dieser Zeit dürfen keine Personen mehr ins Asylver-
fahren aufgenommen werden. Es dürfen auch keine Personen
mehr als Flüchtlinge anerkannt oder als Kontingentsflüchtlinge
in die Schweiz geholt werden. Die Erteilung humanitärer Visa ist
während dieser Zeit einzustellen. Gesuche um Nachzug von
Familienangehörigen von anerkannten Flüchtlingen, welche auf
Sozialleistungen angewiesen sind, sind abzulehnen.
Personen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, die jedoch auf-
grund des Non-Refoulement-Prinzips nicht weggewiesen oder
ausgeschafft werden können, sind nicht als vorläufig Aufgenom-
mene, sondern bis zur Ausreise als Schutzbedürftige zu regeln.
Zur Durchsetzung sind die Grenzen wieder systematisch zu
kontrollieren, wenn nötig mit Unterstützung des Militärs.
Gleichzeitig ist Kriegsflüchtlingen im Umfeld der Krisengebiete
Schutz zu bieten. Dazu ist die humanitäre Hilfe innerhalb des
Entwicklungshilfebudgets zu priorisieren.

15.3783 s Ip. Rechsteiner Paul. Verbesserungen bei den 
Prämienverbilligungen  (19.06.2015)
Die Krankenkassenprämien haben sich seit 1997 fast verdop-
pelt (+94%). Die Prämienverbilligungen sind demgegenüber
weit zurückgeblieben (+36%). Die Situation hat sich in den letz-
ten Jahren verschärft, indem Prämienentwicklung und Verbilli-
gung immer weiter auseinanderklaffen.
Das führt dazu, dass die Prämienlast einen immer grösseren
Teil der Haushaltsbudgets wegfrisst und in einer Zeit stagnie-
render Einkommen für viele zu einer schwer tragbaren Last
wird. Paarhaushalte mit Kindern bezahlen bis zu einem Einkom-
men von 105 000 Franken 10 Prozent und mehr für die Kran-
kenkassen, Paarhaushalte mit jungen Erwachsenen bis zu
einem Einkommen von 120 000 Franken gar 13-14 Prozent.
Auch Alleinstehende mit tiefen und mittleren Einkommen zahlen
bis zu 11 Prozent des Einkommens für die Prämien. Bei Rent-
nerpaaren oberhalb der EL-Grenze beträgt die Belastung teil-
weise 14 Prozent. Die Entwicklung der Löhne und der Renten
hinkt weit zurück. Das mit der Einführung des KVG seinerzeit
formulierte Sozialziel (Prämienbelastung von maximal 8% des
Einkommens) wird klar verfehlt.
Ich frage den Bundesrat:
1. Wie beurteilt er die Entwicklung der Prämienbelastung im
Verhältnis zum Einkommen?
2. Welche Schritte sieht er vor, damit die Prämienverbilligungen
gesamtschweizerisch ihre Funktion wieder erfüllen können? Ist
er bereit, dafür zu sorgen, dass die Verbilligung wieder mit der
Prämienentwicklung Schritt halten kann?
Mitunterzeichnerin: Maury Pasquier (1)

15.3784 s Ip. Hösli. Ist die SKB für den Bund per Saldo wirk-
lich finanzprofitabel?  (19.06.2015)
Gestützt auf den Prüfbericht im Zusammenhang mit der gesetz-
lichen Festschreibung der Sparkasse Bundespersonal im FHG
ersuche ich den Bundesrat um Beantwortung nachfolgender
Fragen:
1. Die Verzinsung der Sparkonten richtet sich nach der Rendite
der 7-jährigen Bundesobligationen. Aufgrund der Negativzinssi-
tuation kann sich der Bund sehr preiswert finanzieren. Zu wel-
chen Konditionen könnte sich heute der Bund die 3 Milliarden
Spargelder auf dem freien Markt für 3, 5, 7 und 10 Jahren
beschaffen?
2. Wird der Bund den SKB-Sparern auch Negativzinsen auf den
Kontoguthaben verrechnen respektive macht er das, wenn die
Verzinsungsusanz dies verlangt?
3. Aufgrund regulatorischer Vorgaben hat die Bundessparkasse
die Gegenfinanzierung der Sparkassengelder sicherzustellen.
In welcher Form macht der Bund dies heute und wie sind die
entsprechenden Konditionen dafür?
4. Zahlungs-, Daueraufträge und Lastschriftverfahren werden
für die Sparer kostenlos abgewickelt. Die Debit-Karte wird
gemäss Bericht zu kostendeckenden Spesen angeboten. Wie
hoch waren diese Spesen in der Vergangenheit und wie hoch
sind diese aktuell?
5. Wie hoch sind die Kosten, einzeln aufgeführt, für die Pflichten
gemäss GwG, IKS und EFK?
6. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass die Kosten für den
regulatorischen Aufwand sowie die Risiken als Finanzinterme-
diärin steigen? Wie glaubt er dies unter Kontrolle zu halten?

15.3785 s Mo. Föhn. Anpassung des Bundespersonalrechts 
an das Obligationenrecht  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird aufgefordert, dem Parlament bis spätestens
zur Sommersession 2017 eine Botschaft zu unterbreiten, wel-
che eine Anpassung des Bundespersonalrechts an das Obliga-
tionenrecht, insbesondere Artikel 319ff. vorsieht und die
Verantwortung über das Personalrecht neu regelt.

15.3786 s Po. Föhn. Personalbremse analog der 
Ausgabenbremse  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament bis Ende 2015
einen Vorgehensvorschlag zu unterbreiten, wie die heutige Aus-
gabenbremse gemäss Artikel 159 Absatz 3 litera b der Bundes-
verfassung auf das Bundespersonal ausgedehnt werden kann.
Zudem hat er zu prüfen, ob sowohl für die Ausgaben- als auch
für die Personalbremse ein qualifiziertes Mehr eingeführt wer-
den könnte.

15.3787 s Po. Föhn. Umsetzung Bericht Regulierungsko-
sten und Verbesserungsmassnahmen  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament möglichst rasch,
spätestens aber bis zur Frühlingssession 2016 einen Vorge-
hensvorschlag mit einem Zeitplan vorzuschlagen, wie er die von
ihm vorgeschlagenen rund 30 Verbesserungsmassnahmen
zum Abbau von unnötigen Regulierungen in 13 ausgewählten
Bereichen konkret umsetzen will. Dabei hat er mindestens eine
Massnahme pro Bereich zu identifizieren, die er im Sinne einer
"early harvest" kurzfristig, d.h. innerhalb von zwei Jahren zum
Abschluss bringt und damit als erledigt abschreiben kann.
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15.3788 s Ip. Föhn. Kommunikation in der Bundesverwal-
tung. Fass ohne Boden?  (19.06.2015)
Neben der Informatik ist die Kommunikation jener Bereich in der
Bundesverwaltung, der im Laufe der Zeit am stärksten gewach-
sen ist. Angesichts der Notwendigkeit eines Stopps der Perso-
nalkosten in der Bundesverwaltung stellt sich die Frage, ob
nicht insbesondere bei der Kommunikation Einsparungen mög-
lich wären. Mit einem höheren Personalbestand in den Kommu-
nikationsabteilungen hat sich die Qualität der Information nicht
zwingend verbessert und die Abläufe sind komplizierter gewor-
den. Bevor jedoch Massnahmen zur Redimensionierung der
Kommunikation in der Bundesverwaltung ergriffen werden kön-
nen, braucht es eine saubere Standortbestimmung mit den not-
wendigen Fakten zur Ausgangslage.
Ich bitte deshalb den Bundesrat folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Wie viele Stellen umfassen die Kommunikationsabteilungen
in den sieben Departementen und in der Bundeskanzlei?
2. Welches ist die entsprechende Lohnsumme und in welchen
Lohnklassen sind die Kommunikationsverantwortlichen einge-
teilt?
3. Wie haben sich die Anzahl der Stellen und die Personalko-
sten der Kommunikationsabteilungen in den letzten 20 Jahren
entwickelt?
4. Wie viele Stellen sind ausserhalb der Kommunikationsabtei-
lungen ganz oder teilweise mit Kommunikationsaufgaben
beschäftigt?
5. Wie viele Aufträge werden im Zusammenhang mit der Kom-
munikation an verwaltungsexterne Auftragnehmer vergeben
und wie hoch ist der entsprechende Aufwand?

15.3789 s Ip. Gutzwiller. Gesetzliche Grundlage für unab-
hängige Kontrolle und Rückverfolgbarkeit von Tabakpro-
dukten. Reputationsrisiken ausmerzen, Klarheit schaffen  
(19.06.2015)
Die Mehrheit (79 gegenüber 51) aller Vernehmlassungsteilneh-
mer (Tabakproduktegesetz) fordert im Tabakbereich
Track&Trace-Systeme, um die lückenlose Rückverfolgbarkeit
von Tabakprodukten gewährleisten und so Schmuggel und Fäl-
schungen eindämmen zu können. Dafür braucht es eine Geset-
zesgrundlage. So würde sichergestellt, dass die Schweiz ihre
internationalen Verpflichtungen in der Tabakprävention und bei
der Bekämpfung des illegalen Handels erfüllen kann.
Ich frage den Bundesrat:
1. In diversen Antworten (Fragestunde NR, Ip.SR Diener, Ip. SR
Stöckli) hat der Bundesrat teilweise widersprüchliche Auskünfte
darüber erteilt, welches Gesetz als Beschaffungsgrundlage für
ein entsprechendes Rückverfolgbarkeitssystem dienen soll. Wo
plant der Bundesrat die Pflicht zur Beschaffung eines von der
Tabakindustrie unabhängigen Track&Trace-Systems zu veran-
kern: Im Tabaksteuergesetz oder im Tabakproduktegesetz?
2. Zollfreilager ermöglichen es, Tabakwaren unverzollt in den
internationalen (illegalen) Handel einzuschleusen. Seit 1994
meldet die Eidgenössische Zollverwaltung Zigarettentransporte
zwar der EU-Betrugsbekämpfungsbehörde. Die Zollfreilager
blieben jedoch Dunkelkammern, deren Rolle auch im Tabakbe-
reich dringend geklärt werden muss, um die Alimentierung des
internationalen Schmuggels zu unterbinden. Wie beurteilt der
Bundesrat, Tabak und Zigaretten in Zollfreilagern betreffend, die
der Oberzolldirektion vorgeschriebenen Risikoanalysen und
Kontrollen?

3. 2014 lieferte die Eidgenössische Finanzkontrolle EFK einen
Evaluations-Bericht der Zollfreilager: Die EFK stellt fest, es
gebe generell "Fehler bei der Warenanmeldung, der Ursprungs-
erklärung ... und es fehle "die Rückverfolgbarkeit der Waren".
Die EFK listet Zigaretten als "problematische Güter" auf und
empfiehlt dem Bundesrat acht Massnahmen, u. a. die Kontrol-
len der Zollfreilager betreffend. Wann und wie setzt er diese
Massnahmen um?
4. Über die Rahmenkonvention zur Tabakkontrolle (FCTC)
unterbinden Länder den Verkauf von Tabakwaren in Duty-free
Geschäften und in Luftlinien. 180 Länder, darunter die EU
haben die FCTC ratifiziert, nicht aber die schweizerischen
Rückverfolgbarkeitssysteme für Tabakprodukte sind Vorbedin-
gung für die Ratifizierung. Ist der Bundesrat bereit, in den näch-
sten Monaten zunächst die Tabakgesetzgebung entsprechend
auszugestalten, dann die FCTC zu ratifizieren und auch das
"Protokoll zur Unterbindung des unerlaubten Handels mit
Tabakerzeugnissen" zu unterzeichnen?

15.3790 s Ip. Savary. Unbekannte Rufnummernblöcke: Was 
unternimmt der Bundesrat?  (19.06.2015)
Ich stelle dem Bundesrat folgende Fragen:

1. Hat der Bundesrat Kenntnis über den Verkauf von Schweizer
Rufnummernblöcken an ausländische Firmen und hat er seine
Zustimmung gegeben?
2. Muss der Bundesrat nicht sicherstellen, dass Schweizer Tele-
fonnummern jeweils den Firmen zugeteilt werden, die in der
Schweiz tätig sind und dem Schweizer Recht unterliegen?
3. Betrachtet der Bundesrat es als zulässig, dass das Bakom
Rufnummernblöcke verkauft, ohne dass er deren Verwen-
dungszweck kontrollieren muss?
4. Müsste der Bundesrat nicht für alle, die eine Schweizer Ruf-
nummer erhalten, eine Pflicht vorsehen, ihre Identität offenzule-
gen oder Nummern zu verwenden, anhand derer sie klar
identifizierbar sind?

15.3791 s Ip. Recordon. Fondation Hirondelle  (19.06.2015)
Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Wie beurteilt er die Ziele und die Aktivitäten der Fondation
Hirondelle?
2. Welche allfällige moralische und finanzielle Unterstützung
gewährleistet der Bund dieser Stiftung?
Mitunterzeichnende: Berberat, Eberle, Gutzwiller, Seydoux (4)

15.3792 s Mo. Comte. Erhöhung der Interventionsgrenze 
von Bürgschaftsorganisationen zugunsten der KMU  
(19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Bundesge-
setzes vom 6. Oktober 2006 über die Finanzhilfen an gewerbe-
orientierte Bürgschaftsorganisationen vorzulegen, mit der die
Interventionsgrenze dieser Organisationen von 500 000 Fran-
ken auf eine Million Franken angehoben wird.
Mitunterzeichnende: Berberat, Bischof, Cramer, Fournier, Hess
Hans, Keller-Sutter, Maury Pasquier, Recordon, Seydoux (9)
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15.3793 s Po. Maury Pasquier. Arbeitsunterbrüche vor dem 
Geburtstermin und dem Mutterschaftsurlaub  (19.06.2015)
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Unterbrü-
che der Erwerbstätigkeit vorzulegen, die sich bei schwangeren
Frauen vor dem Geburtstermin ergeben. Darin sollten soweit
möglich Statistiken über das Ausmass dieses Phänomens in
der Schweiz (z. B. die Anzahl der betroffenen Schwangeren,
Dauer der Unterbrüche) und deren Charakteristiken (z. B.
Gründe für die Unterbrüche, Höhe und Dauer der Vergütungen
in diesem Zeitraum) enthalten sein. Auf der Grundlage dieser
Daten und unter Berücksichtigung von Lösungsvorschlägen
anderer europäischer Länder soll in diesem Bericht geprüft wer-
den, ob in der Schweiz politischer Handlungsbedarf besteht,
insbesondere ob ein pränataler Mutterschaftsurlaub gegen
Ende der Schwangerschaft vorgesehen werden soll.
Mitunterzeichnende: Berberat, Cramer, Egerszegi-Obrist,
Recordon, Seydoux (5)

15.3794 s Ip. Abate. Gefahrguttransporte auf der Schiene 
im Tessin: Alles in Ordnung?  (19.06.2015)
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:
1. Wie gedenken die SBB die Probleme zu lösen, die sich auf-
grund von Gefahrguttransporten auf der Schiene ergeben, ins-
besondere im Sottoceneri nach der Eröffnung des Gotthard-
Basistunnels? Wie gedenkt er bis zur Eröffnung des Ceneri-
Basistunnels das Problem auf der Linie über Gambarogno
anzugehen?
2. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass allfällige
Sicherheitsvorkehrungen lückenhaft und ungenügend sind?
3. Wer würde bei einem Unfall die Verantwortung übernehmen?
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Anfragen

Nationalrat

x 15.1024 n Amherd. Jugendschutzprogramme  
(20.03.2015)

05.06.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1056 n Birrer-Heimo. Zukunft des VBS-Landwirt-
schaftsbetriebes Hüslen in Emmen LU?  (18.06.2015)

x 15.1021 n Buttet. Für eine sinnvolle Definition des 
Agglomerationsperimeters  (19.03.2015)

08.05.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1028 n Carobbio Guscetti. Einführung von Teilpau-
schalen im Bereich der Psychiatrie. Folgen für die Behand-
lung von psychischen Erkrankungen  (20.03.2015)

27.05.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1058 n Cassis. Unterstellung ausländischer Unterneh-
men unter die MWST: Welche Erfahrungen wurden mit der 
geänderten Mehrwertsteuerverordnung gemacht?  
(19.06.2015)

x 15.1013 n de Courten. Abbau von Regulierungskosten. 
Verzicht auf die physische Vorlage der Begleitdokumente 
zu Zollanmeldungen  (18.03.2015)

13.05.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1014 n de Courten. Abbau von Regulierungskosten. 
Verzicht auf Bezug und Aufbewahrung der elektronischen 
Veranlagungsverfügung beim Steuerpflichtigen  
(18.03.2015)

20.05.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1015 n de Courten. Abbau von Regulierungskosten. 
Abfertigungsverfahren für zugelassene Empfänger und 
Versender ausweiten  (18.03.2015)

08.05.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1016 n de Courten. Harmonisierung der Zollöffnungs-
zeiten mit den angrenzenden EU-Nachbarstaaten  
(18.03.2015)

08.05.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1017 n de Courten. Abbau von Regulierungskosten. 
Abschaffung von Veranlagungsverfügungen in Papierform  
(18.03.2015)

08.05.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1018 n de Courten. Abbau von Regulierungskosten. 
Einfache Berichtigung der Zollanmeldung gemäss Artikel 
34 Absatz 3 des Zollgesetzes  (18.03.2015)

08.05.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1004 n Fässler Daniel. Appenzell Innerrhoden, ein 
weisser Fleck auf der Schweizerkarte?  (05.03.2015)

08.05.2014 Antwort des Bundesrates.

* 15.1035 n Fehr Hans. Mehr Flexibilität im 
Beschaffungswesen  (06.05.2015)

x 15.1000 n Feri Yvonne. Zollpreise für Frauenartikel  
(03.03.2015)

08.05.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1001 n Feri Yvonne. Nulltoleranz bei FGM  (03.03.2015)

13.05.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1002 n Feri Yvonne. Kulturlegi  (03.03.2015)

08.05.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1009 n Freysinger. Uno-Kinderrechtsausschuss. 
Zunahme der Diagnosen  (17.03.2015)

08.05.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1047 n Freysinger. Ausländische Studentinnen und 
Studenten an Privatschulen  (15.06.2015)

* 15.1057 n Gilli. Fehlende Sammelgesuche für identische 
Änderungen bei unterschiedlichen Arzneimitteln  
(19.06.2015)

* 15.1036 n Glättli. Hängige altrechtliche Asylgesuche bei 
Schweizer Botschaften  (06.05.2015)

01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

* x 15.1039 n Graf Maya. Vorläufiger Zulassungsstopp für 
Neonicotinoide in der Schweiz?  (06.05.2015)

19.06.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1034 n Gross Andreas. Übersetzung der Literaturge-
schichte der Suisse romande  (06.05.2015)

24.06.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1055 n Guhl. Feuerwehrleute bei der Bundesverwal-
tung und in den Bundesbetrieben  (18.06.2015)
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x 15.1025 n Gysi. Kürzung der Beiträge an "Jugend und 
Sport" bringt Vereine in Not  (20.03.2015)

13.05.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1007 n Hardegger. Meldepflicht und Offenlegung von 
sogenannten Gasbrandinfektionen  (16.03.2015)

13.05.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1032 n Hausammann. Vorgezogene Investitionen in die 
Waldpflege als Sofortmassnahmen 2015 zur Abfederung 
der Wechselkurskrise  (05.05.2015)

* x 15.1044 n Hausammann. Fördert das Bundesamt für 
Sozialversicherungen den Einkauf im Ausland?  
(02.06.2015)

x 15.1023 n Heim. Sollen Jugendliche für die Schulden ihrer 
Eltern aufkommen?  (19.03.2015)

05.06.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1020 n Herzog. Missbrauch von Psychopharmaka in 
Alters- und Pflegeheimen  (19.03.2015)

27.05.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1046 n Jositsch. Stand der Planung und der Finanzie-
rung des Bahnhofausbaus Zürich-Stadelhofen  (15.06.2015)

x 15.1019 n Kessler. Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit 
von Gewebespenden. Stand der Arbeiten  (19.03.2015)

27.05.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1051 n Lustenberger. Auskunftspflicht von den Paritä-
tischen Kommissionen  (17.06.2015)

x 15.1022 n Munz. Regelungsbedarf im Bereich der Gen-
technik. Was sind GVO-Organismen?  (19.03.2015)

29.04.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1010 n Noser. Prozess für eine internationale 
Klimapolitik  (18.03.2015)

20.05.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1053 n Nussbaumer. Bewertung der Auswirkungen auf 
die Nachhaltigkeit von Efta-Freihandelsabkommen  
(18.06.2015)

x 15.1003 n Parmelin. Lärm und Gesundheit. Ist die Gesetz-
gebung noch zeitgemäss?  (04.03.2015)

22.04.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1040 n Pfister Gerhard. Literaturgeschichte der Suisse 
romande. Deutsche Übersetzung als Service public?  
(06.05.2015)

24.06.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1050 n Piller Carrard. Die Post: Finanzielle Lage des 
Bereichs «Poststellen und Verkauf»  (17.06.2015)

x 15.1008 n Reimann Maximilian. Bilanz über die Filmförde-
rung des Bundes 2010-2014  (17.03.2015)

13.05.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1031 n Reimann Maximilian. Amtliche Zahlen zur 
Unfallstatistik auf Schweizer Strassen im Allgemeinen und 
von Autofahrern über 70 bzw. über 80 Jahren im 
Besonderen  (04.05.2015)

01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1042 n Reimann Maximilian. Transparenzverschleierte 
Bezüge des SRG-Generaldirektors. Liess sich UVEK von 
SRG über Tisch ziehen?  (06.05.2015)

x 15.1029 n Reynard. Was ist die Berufsbildung der Elektro-
monteure wert?  (20.03.2015)

20.05.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1011 n Romano. Grenzüberschreitende Buslinie 532 
Capolago-Brusino Arsizio-Porto Ceresio. Warum dulden 
wir die italienische Passivität?  (18.03.2015)

13.05.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1052 n Rossini. Hilfsmittel: mikroprozessorgesteuerte 
Prothesen?  (18.06.2015)

x 15.1005 n Rösti. Umsetzung der Segmentierung bei der 
Branchenorganisation Milch  (11.03.2015)

20.05.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1006 n Ruiz Rebecca. Starker Franken. Wie werden 
freie Tanz- und Theatergruppen unterstützt?  (11.03.2015)

08.05.2015 Antwort des Bundesrates.

* x 15.1045 n Rusconi. Titel folgt  (02.06.2015)

* 15.1048 n Rusconi. Die gesundheitliche Notlage eskaliert  
(15.06.2015)

* 15.1054 n Schenker Silvia. Öffnungszeiten der Empfangs-
zentren. Handlungsbedarf?  (18.06.2015)
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* 15.1041 n Schläfli. In der Schweiz verurteilte Kriminelle. 
Verlagerung des Strafvollzugs ins Ausland  (06.05.2015)

01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1037 n Semadeni. Sprachpolitik. Verletzung des 
Grundsatzes der Bundestreue  (06.05.2015)

01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1026 n Steiert. Jugend und Sport. Versprechen nicht 
gehalten?  (20.03.2015)

13.05.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1012 n Trede. Lohnungleichheit in der 
Bundesverwaltung  (18.03.2015)

27.05.2015 Antwort des Bundesrates.

x 15.1027 n van Singer. Welche Vorkehrungen will der Bun-
desrat treffen, um in der Schweiz gewalttätigem Extremis-
mus vorzubeugen?  (20.03.2015)

08.05.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1038 n van Singer. Fragen zur Messung der Ver-
schmutzung des Regenwassers  (06.05.2015)

01.07.2015 Antwort des Bundesrates.

* x 15.1043 n van Singer. Exportrisikoversicherung für Pro-
jekte, die sich negativ auf die Umwelt und Gesellschaft 
auswirken?  (06.05.2015)

19.06.2015 Antwort des Bundesrates.

* 15.1033 n von Siebenthal. Gekürzter Bundesbrief  
(05.05.2015)

* 15.1049 n Wasserfallen. Zukunft der Finanzierung der 
Flugsicherung auf den regionalen Flugplätzen  (17.06.2015)

Ständerat

x 15.1030 s Recordon. Gefährdung der Augen durch LED  
(20.03.2015)

20.05.2015 Antwort des Bundesrates.
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